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 — Vernehmlassung zu einer Revision des Raumplanungsgesetzes (Ent-
wurf zu einem neuen Raumentwicklungsgesetz), Ergebnisbericht vom 
September 2009 (zit. ARE, Ergebnisbericht REG)

 — Revision des Raumplanungsgesetzes, Erläuternder Bericht zur Revision 
des Raumplanungsgesetzes vom 12. Dezember 2008 

  (zit. ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG)
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 — Nachhaltige Raumentwicklung Schweiz – Kriteriensystem, Dezember 

2007 (zit. ARE, Nachhaltige Raumentwicklung)
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kungen, Bern 2006 (zit. ARE, Flächennutzungszertifikate)
 — Sachplan Fruchtfolgeflächen FFF, Vollzugshilfe 2006, Bern 2006
  (zit. ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF)
 — Raumentwicklungsbericht 2005, Bern 2005 
  (zit. ARE, Raumentwicklungsbericht 2005)
 — 10 Jahre Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), Erfahrungen der Kantone, 

Erwartungen an den Bund, Bern 2003 (zit. ARE, 10 Jahre Sachplan FFF)

BAFU
  — Bericht zu Handen der UREK-S zu rechtlichen und sachlichen Fragen 

des Moorschutzes vom 29. Oktober 2018 (zit. BAFU, Bericht Moorschutz)
  — Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, Voraussetzungen zur Zweck-

entfremdung von Waldareal und Regelung des Ersatzes, Umwelt-Vollzug 
Nr. 1407, Bern 2014

  (zit. BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz)
 — Parlamentarische Initiative Flexibilisierung der Waldflächenpolitik 

(09.474) — Änderung der Waldverordnung, Anhörungsbericht vom De-
zember 2012 (zit. BAFU, Anhörungsbericht)

BAFU/ARE/BLW, Faktenblatt — Die nationale Bodenstrategie vom 8. Mai 2020 
  (zit. BAFU/ARE/BLW, Faktenblatt Bodenstrategie)

BFS
 — Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 

2020–2050, Neuenburg 2020 (zit. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–
2050)

 — Arealstatistik Schweiz 2019–2020, Erhebung der Bodennutzung und der 
Bodenbedeckung, Neuenburg 2019 (zit. BFS, Arealstatistik 2019–2020)
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   — Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Kantone 2015–2045, Neu-
enburg 2016 (zit. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045)

 — Arealstatistik, Die Bodennutzung in der Schweiz, Auswertungen und 
Analysen, Neuenburg 2015 (zit. BFS, Arealstatistik 2015)

BLW
 — Schutz des Kulturlandes, Fakten und Herausforderungen, Bern 2012 

(zit. BLW, Schutz des Kulturlandes)
 — Erläuterungen zum Vollzug des Behördenbeschwerderechts des BLW 

bei FFF vom 24. Februar 2015 (zit. BLW, Behördenbeschwerderecht)

BLW/ARE, Faktenblätter: ergänzende Informationen betreffend Sachplan 
Fruchtfolgeflächen, Zusammenstellung von BLW und ARE vom 30. Ja-
nuar 2018 (zit. BLW/ARE, Faktenblätter)

BLW/BAFU/ARE, Faktenblatt: Kompetenzzentrum Boden und Bodenkartie-
rung vom 8. Mai 2020 (zit. BLW/BAFU/ARE, Faktenblatt Boden)

Botschaft des Bundesrats 
 — zur Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft (Land-

schaftsinitiative)» vom 1. September 2021, BBl 2021 2115 ff. (zit. Botschaft 
Landschaftsinitiative 2021)

 — zur zweiten Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 
31. Oktober 2018, BBl 2018 7443 ff. (zit. Botschaft RPG 2)

 — zur Volksinitiative «Zersiedelung stoppen — für eine nachhaltige Sied-
lungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» vom 11. Oktober 2017, BBl 
2017 6779 ff. (zit. Botschaft Zersiedelungsinitiative)

 — zur Totalrevision des Landesversorgungsgesetzes vom 3. September 
2014, BBl 2014 7119 ff. (zit. Botschaft LVG)

 — zu einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 20. Januar 2010, 
BBl 2010 1049 ff. (zit. Botschaft RPG 1)

 — zur Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur (Landschaftsinitiati-
ve)» vom 20. Januar 2010, BBl 2010 1033 ff. 

  (zit. Botschaft Landschaftsinitiative 2010)
 — zur Änderung des Bundesgesetzes über den Wald und zur Volksinitiati-

ve «Rettet den Schweizer Wald» vom 28. März 2007, BBl 2007 3829 ff. 
(zit. Botschaft WaG 2007)

 — zu einer Teilrevision des Raumplanungsgesetzes vom 2. Dezember 2005, 
BBl 2005 7097 ff. (zit. Botschaft Teilrevision RPG 2005)

 — über eine neue Bundesverfassung vom 20. November 1996, Bern 1997, 
BBl 1997 I 1 ff. (zit. Botschaft BV)

 — zu einer Teilrevision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) 
vom 22. Mai 1996, BBl 1996 III 513 ff. (zit. Botschaft Teilrevision RPG 1996)
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 — zu einer Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) vom 
30. Mai 1994, BBl 1994 III 1075 ff. (zit. Botschaft Teilrevision RPG 1994)

 — zu einem Bundesgesetz über Walderhaltung und Schutz vor Naturereig-
nissen (Waldgesetz, WaG) vom 29. Juni 1988, BBl 1988 III 173 ff. (zit. Bot-
schaft WaG)

 — zu einem Bundesgesetz über die Raumplanung vom 27. Februar 1978, 
BBl 1978 I 1006 ff. (zit. Botschaft RPG)

 — an die Bundesversammlung zum Bundesgesetz über die Raumplanung 
vom 31. Mai 1972, BBl 1972 I 1453 ff. (zit. Botschaft RPG 1972)

 — an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesbeschlusses 
über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung vom 
26. Januar 1972, BBl 1972 I 501 ff. (zit. Botschaft BB 1972)

 — an die Bundesversammlung zu einem neuen Gewässerschutzgesetz und 
Bericht zum Volksbegehren für den Gewässerschutz vom 26. August 
1970, BBl 1970 II 425 ff. (zit. Botschaft GSchG)

BPUK/LDK, Warum braucht die Schweiz neue Lösungsansätze für das Bauen 
ausserhalb der Bauzone?, Bern August 2019 (zit. BPUK/LDK, Lösungsan-
sätze)

BRP
 — Erhebung und Sicherung der Fruchtfolgeflächen (Artikel 11 bis 16 der 

Verordnung vom 26. März 1986 über die Raumplanung), Erläuternder 
Bericht, Bern 1986 (zit. BRP, Erläuternder Bericht RPV)

 — Kantonale Richtplanung, Leitfaden für die Richtplanung, Richtlinien 
nach Art. 8 RPV, Bern 1997 (zit. BRP, Leitfaden für die Richtplanung)

BRP/BLW, Raumplanung und Landwirtschaft — Vollzugshilfe, Bern 1983
   (zit. BRP/BLW, Vollzugshilfe)

Bundesbeschluss über die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen — für eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)» vom 
15. Juni 2018, BBl 2018 3501 f. (zit. BB Zersiedelungsinitiative)

BundeskAnzlei
 — Eidgenössische Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Land-

schaft (Landschaftsinitiative)», Verfügung betreffend Zustandekommen 
vom 14. Oktober 2020, BBl 2020 8430 f. (zit. BunDesKAnzlei, Zustande-
kommen)

 — Eidgenössische Volksinitiative «Gegen die Verbauung unserer Landschaft 
(Landschaftsinitiative)», Verfügung betreffend Vorprüfung vom 12. März 
2019, BBl 2019 2499 ff. (zit. BunDesKAnzlei, Vorprüfung)
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  BundesrAt
 — Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 vom 23. Juni 2021 
  (zit. BunDesrAt, Strategie Nachhaltige Entwicklung)
 — Bundesrat verabschiedet zweite Etappe der Teilrevision des Raumpla-

nungsgesetzes, Medienmitteilung vom 31. Oktober 2018 
  (zit. BunDesrAt, Medienmitteilung vom 31. Oktober 2018)
 — Der Bundesrat verzichtet auf einen eigenen indirekten Gegenvorschlag 

zur Landschaftsinitiative, Medienmitteilung vom 12. Mai 2021 
  (zit. BunDesrAt, Medienmitteilung vom 12. Mai 2021)
 — Der Bundesrat will der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegen-

vorschlag gegenüberstellen, Medienmitteilung vom 18. Dezember 2020 
(zit. BunDesrAt, Medienmitteilung vom 18. Dezember 2020)

 — Bodenstrategie Schweiz, für einen nachhaltigen Umgang mit dem Bo-
den, BAFU Umwelt-Info Boden, Bern 2020 

  (zit. BunDesrAt, Bodenstrategie Schweiz)
 — Genehmigung Richtplan Kanton Appenzell Innerrhoden, Anpassung Teil 

Siedlung und Teilanpassung Verkehr vom 12. Juni 2018, BBl 2018 3219 f. 
(zit. BunDesrAt, Genehmigung Richtplan AI)

 — Genehmigung Richtplan Kanton Nidwalden «Teilrevision 2015/16» vom 
10. Januar 2018, BBl 2018 1009 f. 

  (zit. BunDesrAt, Genehmigung Richtplan NW)
 — Richtplan des Kantons Uri, Genehmigung Anpassung «Umsetzung RPG-

Revision» vom 24. Mai 2017, BBl 2017 4568 f. 
  (zit. BunDesrAt, Genehmigung Richtplan UR)
 — Demografischer Wandel in der Schweiz: Handlungsfelder auf Bundes-

ebene, Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats 13.3697 
Schneider-Schneiter vom 9. Dezember 2016  

  (zit. BunDesrAt, Demografischer Wandel)
 — Stellungnahme vom 6. April 2016 betreffend Sicherung landwirtschaft-

lichen Kulturlandes, Bericht der GPK-N vom 20. November 2015, BBl 2016 
3593 ff. (zit. BunDesrAt, Stellungnahme Bericht GPK-N)

 — Richtplan des Kantons Luzern, Genehmigung der Gesamtüberarbeitung 
des Richtplans vom 24. August 2011, BBl 2011 7320 f. 

  (zit. BunDesrAt, Genehmigung Richtplan LU)
 — Bericht über den Stand und die Entwicklung der Bodennutzung und 

Besiedlung in der Schweiz (Raumplanungsbericht 1987) vom 14. Dezem-
ber 1987, BBl 1987 871 ff. (zit. BunDesrAt, Raumplanungsbericht 1987)

BundesrAt et Al., Raumkonzept Schweiz, Überarbeitete Fassung, Bern 2012 
(zit. BunDesrAt et Al., Raumkonzept Schweiz)
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Bundesratsbeschluss Sachplan Fruchtfolgeflächen: Festsetzung des Min-
destumfangs der Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kan-
tone vom 8. April 1992, BBl 1992 II 1649 ff. (zit. BRB Sachplan FFF)

BUWAL, Bodenschutz beim Bauen, Leitfaden Umwelt Nr. 10, 2001 
  (zit. BUWAL, Bodenschutz)

BUWAL/WSL, Moore und Moorschutz in der Schweiz, Bern 2002 
  (zit. BUWAL/WSL, Moore und Moorschutz)

BWL
 — Ernährungspotenzial der landwirtschaftlichen Kulturflächen, Analyse 

einer optimierten Inlandproduktion von Nahrungsmitteln im Fall von 
schweren Mangellagen, Bern 2017 (zit. BWL, Ernährungspotenzial)

 — Strategische Ausrichtung der wirtschaftlichen Landesversorgung, Bern 
2018 (zit. BWL, Wirtschaftliche Landesversorgung)

EJPD/BRP
 — Grundlagen für die Raumplanung, Grundlagen, Konzepte, Sachpläne 

und Bauvorhaben des Bundes (Art. 13 RPG), Übersicht, Bern 1980 (zit. 
EJPD/BRP, Grundlagen, Konzepte, Sachpläne)

 — Grundlagen für die Raumplanung, Erläuterungen zum Bundesgesetz 
über die Raumplanung, Bern 1981 (zit. EJPD/BRP, Erläuterungen RPG)

GPK-N, Sicherung landwirtschaftlichen Kulturlandes, Bericht der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrates vom 20. November 2015, BBl 
2016 3531 ff. (zit. Bericht GPK-N)

Interpellation «Flächennutzungszertifikate» von Pierre Triponez vom 
29.9.2006, Interpellation Nr. 06.3460 (zit. Interpellation Triponez)

KPK, Kantonaler Richtplan, Das Herz der schweizerischen Raumplanung
  (zit. KPK, Kantonaler Richtplan)

Parlamentarische Initiative UREK-S, Flexibilisierung der Waldflächenpolitik, 
Differenzen, AB SR 2012 248 ff.

PVK
 — Sicherung landwirtschaftlichen Kulturlandes, Bericht der Parlamentari-

schen Verwaltungskontrolle zuhanden der Geschäftsprüfungskommis-
sion des Nationalrates vom 11. Juni 2015, BBl 2016 3551 ff. (zit. Bericht PVK)

 — Sicherung landwirtschaftlichen Kulturlandes, Materialien zum Bericht 
der Parlamentarischen Verwaltungskontrolle zuhanden der Geschäfts-
prüfungskommission des Nationalrates vom 11. Juni 2015 

  (zit. Bericht PVK, Materialien)
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  Raumplanungsgesetz
 — Teilrevision, Zweite Etappe, Zweitrat, AB SR 2022 460 ff.
 — Teilrevision, Zweite Etappe, Erstrat, AB NR 2019 2029 ff. 
 — Teilrevision, Differenzen, AB NR 2012 120 ff.
 — Teilrevision, Differenzen, AB SR 2011 1174 ff.
 — Teilrevision, Fortsetzung Zweitrat, AB NR 2011 1788 ff.
 — Teilrevision, Erstrat, AB SR 2010 879 ff.

Sachplan Fruchtfolgeflächen (FFF), Festsetzung des Mindestumfanges der 
Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone, Februar 1992 
(zit. sAchplAn FFF 1992)

Sachplan Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020, Sachpläne und Konzepte des 
Bundes (Art. 13 RPG) (zit. sAchplAn FFF 2020)

UREK-S
 — Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur 

Landschaftsinitiative), Vernehmlassungsvorlage der Kommission, Er-
gebnisbericht vom 19. Januar 2022 zur Vernehmlassung 

  (zit. UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022)
 — Neuer Ansatz bei der Revision des Raumplanungsgesetzes, Medienmit-

teilung vom 30. April 2021 
  (zit. UREK-S, Medienmitteilung vom 30. April 2021)
 — Teilrevision Raumplanungsgesetz (2. Etappe mit Gegenvorschlag zur 

Landschaftsinitiative), Vernehmlassungsvorlage der Kommission, Er-
läuternder Bericht vom 29. April 2021 

  (zit. UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2)
 — Eintreten auf die Revision Raumplanungsgesetz, Medienmitteilung vom 

16. Oktober 2020 (zit. UREK-S, Medienmitteilung vom 16. Oktober 2020)
 — Parlamentarische Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 

Bericht der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des 
Ständerats vom 3. Februar 2011, BBl 2011 4397 ff. (zit. UREK-S, Bericht parl. 
Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik»)

UVEK
 — Genehmigung Richtplan Kanton Nidwalden, Anpassung Teilrevision 

2017/18, vom 11. November 2020, BBl 2020 9185 (zit. UVEK, Genehmigung 
Richtplan NW)

 — Überarbeitung/Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen, Bericht der 
Expertengruppe im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 30. Januar 
2018, Bern (zit. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF)
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 — Technische Richtlinien Bauzonen, Umsetzung der Teilrevision vom 
15. Juni 2012 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979, Beschlossen 
von der Schweizerischen Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonfe-
renz am 7. März 2014 und vom Eidgenössischen Departement für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunikation am 17. März 2014  

  (zit. UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen)
 — Parlamentarische Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik» 

(09.474) und Parlamentarische Initiative «Raumplanerische Rahmen-
bedingungen für die Lagerung einheimischer erneuerbarer Rohstoffe» 
(10.470) — Änderung der Waldverordnung, Erläuternder Bericht vom 
30. April 2013 (zit. UVEK, Erläuternder Bericht «Flexibilisierung der Wald-
flächenpolitik»)

Waldgesetz
 — Zweitrat, AB NR 1991 II 283 ff.
 — Erstrat, AB SR 1989 III 255 ff.

Kantone

Kanton Appenzell-Innerrhoden

BUD, Flächenpotenzialanalyse Appenzell Innerrhoden, Raum+-Nachfüh-
rung 2017, März 2018 (zit. BUD, Flächenpotenzialanalyse)

IRL, Abschlussbericht Raum+ Kanton Appenzell Innerrhoden, Siedlungs-
flächenreserven für eine Siedlungsentwicklung nach innen, Zürich Feb-
ruar 2014 (zit. IRL, Abschlussbericht Raum+)

Kantonaler Richtplan Appenzell Innerrhoden
 — Zusammenführung aller Richtplandokumente Objektblätter/Karten, 

April 2018 (zit. richtplAn AI)
 — Revision Teil Siedlung: Bericht zu den Grundlagen, 2017 (zit. richtplAn 

AI, Bericht zu den Grundlagen)

Kanton Bern

AGR
 — Umgang mit Kulturland in der Raumplanung, Arbeitshilfe zu Art. 8a und 

8b Baugesetz, Fassung 01/2021, Bern (zit. AGR, Arbeitshilfe)
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   — Merkblatt «Kompakter Siedlungskörper und Fruchtfolgeflächen», Kon-
kretisierung von Artikel 11f Absatz 1 Buchstabe b BauV, weitere Einzo-
nungsvoraussetzungen gelten, Bern November 2019 (zit. AGR, Merkblatt)

 — Grundsätze für den Umgang mit Fruchtfolgeflächen, Erläuterungen 
zum Massnahmeblatt A_06 des Kantonalen Richtplans, Arbeitshilfe De-
zember 2015 (zit. AGR, Grundsätze)

Grossratsbeschluss betreffend die «Initiative zum Schutz des Kulturlandes 
(Kulturland-Initiative)», Gemeinsamer Antrag des Regierungsrats und 
der Kommission für die zweite Lesung vom 9. Dezember 2015 (zit. GRB 
Kulturland-Initiative BE)

Regierungsratsbeschluss des Regierungsrats des Kantons Bern 
 — zum Gegenvorschlag des Grossen Rates zur Volksinitiative «Initiative 

zum Schutz des Kulturlandes (Kulturland-Initiative)» (Änderung des 
Baugesetzes), Fakultatives Gesetzesreferendum, Unbenutzter Ablauf 
der Referendumsfrist, RRB Nr. 830/2016 vom 17. August 2016 

  (zit. RRB Gegenvorschlag Kulturland-Initiative BE)
 — zum bedingten Rückzug der kantonalen «Volksinitiative zum Schutz des 

Kulturlandes (Kulturland-Initiative)», Kenntnisnahme, RRB Nr. 413/2016 
vom 6. April 2016 (zit. RRB Rückzug Kulturland-Initiative BE)

 — zur «Initiative zum Schutz des Kulturlandes (Kulturland-Initiative)», Zu-
standekommen, RRB Nr. 841/2018 vom 24. Juni 2014 (zit. RRB Zustande-
kommen Kulturland-Initiative BE)

Richtplan Kanton Bern 
 — Richtplan 2030, Stand 21. Dezember 2022 (zit. richtplAn BE)
 — mit Richtplananpassungen ’10, Stand 8. Juni 2011 (RRB Nr. 1000/2011), in 

Kraft 15. August 2011 (zit. richtplAn BE 2011)
 — Richtplan 84, Band I, Text und Koordinationsblätter A, vom 17. Dezem-

ber 1986 (zit. richtplAn BE 1986)

Vortrag des Regierungsrats des Kantons Bern an den Grossen Rat zum Gross-
ratsbeschluss betreffend die «Initiative zum Schutz des Kulturlandes 
(Kulturland-Initiative)» vom 16. September 2015 (zit. Vortrag Kulturland-
Initiative BE)

Kanton Luzern 

Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat zur Teilrevision des kanto-
nalen Richtplans 2009, Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Geneh-
migung vom 26. Mai 2015, B 144 (zit. Botschaft Teilrevision Richtplan LU)
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BUWD
 — Teilrevision der Planungs- und Bauverordnung 2021, Fokus Umsetzung 

Gegenvorschlag Kulturlandinitiativen, Entwurf für die Vernehmlas-
sung, Bericht vom 31. August 2021 (zit. BUWD, Teilrevision PBV)

 — Eignungsgebiete für grossflächige Bodenverbesserungen zur Kompen-
sation von Fruchtfolgeflächen, Januar 2021 (zit. BUWD, Eignungsgebiete)

 — Fruchtfolgeflächen, Arbeitshilfe Kompensationsprojekte für Fruchtfol-
geflächen (zit. BUWD, Arbeitshilfe)

 — Erläuterungen zur Planungs- und Bauverordnung vom 29. Oktober 2013 
(zit. BUWD, Erläuterungen PBV)

 —  Erhalt und Kompensation von Fruchtfolgeflächen, Merkblatt, Juli 2019 
(zit. BUWD, Merkblatt)

kAnton luzern
 — Fruchtfolgeflächenstatistik, Fruchtfolgeflächen 2020, Übersicht nach 

Gemeinden, Stand Ende 2020 (zit. KAnton luzern, Fruchtfolgeflächen-
statistik)

 — Luzerner Stimmvolk sagt knapp Ja zum Gegenvorschlag und lehnt die 
Volksinitiativen «Luzerner Kulturlandschaft» deutlich ab, Medienmit-
teilung vom 29. November 2020 (zit. KAnton luzern, Medienmitteilung 
vom 29. November 2020)

Kantonaler Richtplan 2009
 — teilrevidiert 2015, angepasst 2019, Richtplan vom 17. November 2009, 

teilrevidiert am 26. Mai 2015, angepasst im Sinn von § 14 Absatz 4 des 
Planungs- und Baugesetzes am 2. Juli 2019 (zit. richtplAn LU)

 — Richtplan vom 7. November 2009 (zit. richtplAn LU 2009)

reGierunGsrAt luzern, Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat 
über die Zielerreichung und die Wirkungen des kantonalen Richtplans 
1998 (Controllingbericht 2006) vom 2. Mai 2006, B 146 (zit. regierungs-
rAt luzern, Controllingbericht 2006)

RAWI
 — Raumbeobachtung, Aktuelle Daten zur Raumentwicklung, Ausgabe 

2016 (zit. RAWI, Raumbeobachtung)

 — Technische Arbeitshilfe Bauzonendimensionierung, Juni 2016 
(zit. RAWI, Bauzonendimensionierung)

UWE, Bodenverbesserung, Merkblatt, Januar 2019 (zit. UWE, Merkblatt)
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  Kanton Graubünden

Amt Für rAumentWicklunG / Amt Für lAndWirtschAFt und GeoinFor-
mAtion, Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume im Kanton Grau-
bünden, Teil 3: Synthese und Schlussfolgerungen, Mai 2016 (zit. Amt Für 
rAumentWicKlung / Amt Für lAnDWirtschAFt unD geoinFormAtion, 
Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume)

Kanton Nidwalden 

Kantonaler Richtplan
 — vom 25. September 2019 (zit. richtplAn NW)
 — Stand: Juli 2001 (zit. richtplAn NW 2001)

Kanton Solothurn

AFU solothurn, Bodenkartierung Kanton Solothurn, Projekthandbuch, 
Kartiermethodik Teil III, Kartiermethode FAL24+, 6. A., Solothurn 2020 
(zit. AFU solothurn, Kartiermethodik)

Kanton Uri

Amt Für rAumentWicklunG, Bauen ausserhalb der Bauzone, Merkblätter, 
Stand: November 2022 (Version 15) (zit. Amt Für rAumentWicKlung, 
Merkblätter) 

Amt Für umWeltschutz / Amt Für rAumentWicklunG, Bauliche Bean-
spruchung von Fruchtfolgeflächen Kanton Uri, Factsheet für die Praxis 
vom 16. November 2017 (zit. Amt Für umWeltschutz / Amt Für rAum-
entWicKlung, Factsheet)

ernst BAsler + PArtner AG, Bevölkerungs- und Beschäftigtenprognose 
Kanton Uri, Kurzbericht vom 17. Juni 2014 (zit. ernst BAsler + pArtner 
Ag, Bevölkerungs- und Beschäftigtenprognose)

Kantonaler Richtplan, Kanton Uri, Stand: 13.August 2020 (zit. richtplAn UR)

kAnton uri, Kantonaler Richtplan Uri, Broschüre Raumkonzept, Septem-
ber 2011 (zit. KAnton uri, Raumkonzept)
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https://www.gr.ch/DE/institutionen/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/SG5P-XVP3 
https://perma.cc/SG5P-XVP3 
https://perma.cc/LXK2-SREG
https://perma.cc/LXK2-SREG
https://perma.cc/3R9Q-MV3A
https://perma.cc/3R9Q-MV3A
https://perma.cc/3R9Q-MV3A
https://perma.cc/T9LH-EZ39
https://perma.cc/T9LH-EZ39
https://www.ur.ch/dienstleistungen/3687
https://www.ur.ch/_docn/34899/Broschure_Raumkonzept_Uri.pdf


Kanton Zürich

ALN
 — Kompensationsraster für Fruchtfolgeflächen (FFF), Beurteilung der 

Qualität des Bodens und der Grösse der Kompensationsfläche vom 
27. November 2014, Stand November 2022 (zit. ALN, Kompensationsraster 
FFF)

 — Kriterien für Fruchtfolgeflächen im Kanton Zürich, Oktober 2014
  (zit. ALN, Kriterien FFF)
 — Kompensation FFF, Erläuterungen zur Vollzugspraxis Kanton Zürich im 

Rahmen der Vertiefungs- und Austauschtagung für BBB in Bonstetten 
und Hedingen am 24. Oktober 2014 (zit. ALN, Vollzugspraxis Kompensa-
tion FFF)

 — Haushälterische Bodennutzung, UMWELTPRAXIS Nr. 71, Januar 2013 
(zit. ALN, Haushälterische Bodennutzung)

ALN/ARE, Ressource Boden und Sachplan Fruchtfolgeflächen, Umsetzung 
in den Gemeinden, Stand Mai 2018 (zit. ALN/ARE, Ressource Boden)

Beschluss des Kantonsrates über die kantonale Volksinitiative zum Erhalt 
der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen (Kulturland-
initiative)

 — Geschäft Nr. 4833 e, Antrag der Redaktionskommission vom 29. Januar 
2016 (zit. Antrag Redaktionskommission Kulturlandinitiative ZH)

 — Geschäft Nr. 4833 b, Antrag des Regierungsrates vom 19. Juni 2013 
(zit. Antrag RR 2013 Kulturlandinitiative ZH)

 — Geschäft Nr. 4833, Antrag des Regierungsrates vom 6. September 2011 
(zit. Antrag RR 2011 Kulturlandinitiative ZH)

kAnton zürich, Umweltbericht 2014, Zürich 2014 
  (zit. KAnton zürich, Umweltbericht)

Regierungsratsbeschluss des Regierungsrats des Kantons Zürich zur Volks-
initiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen 
Flächen (Kulturlandinitiative), Umsetzungskonzept, Auszug aus dem 
Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich, Sitzung vom 7. No-
vember 2012, RRB Nr. 1130/2012 vom 7. November 2012 (zit. RRB Kultur-
landinitiative ZH)

Kanton Zürich, Richtplan, Beschluss des Kantonsrats (Festsetzung), Stand: 
6. Februar 2023 (zit. Richtplan ZH)
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Erlasse

Bundeserlasse

AlgV Verordnung über den Schutz der Amphibienlaichgebiete 
von nationaler Bedeutung (Amphibienlaichgebiete-Verord-
nung; AlgV) vom 15. Juni 2001 (SR 451.34)

Auenverordnung — Verordnung über den Schutz der Auengebiete von  
nationaler Bedeutung (Auenverordnung) vom 28. Oktober 
1992 (SR 451.31)

BGBB Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht (BGBB) vom 
4. Oktober 1991 (SR 211.412.11)

BGG Bundesgesetz über das Bundesgericht (Bundesgerichts-
gesetz, BGG) vom 17. Juni 2005 (SR 73.110)

BV Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (SR 01)

CO2-Gesetz Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen  
(CO2-Gesetz) vom 23. Dezember 2011 (SR 641.71)

Flachmoorverordnung — Verordnung über den Schutz der Flachmoore 
von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung) vom 
7. September 1994 (SR 451.33)

FPolG Bundesgesetz betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei (Forstpolizeigesetz, FPolG) vom  
1. April 1903 (SR 921.0); in Kraft bis 1. Januar 1993 

FPolV Verordnung betreffend die eidgenössische Oberaufsicht 
über die Forstpolizei (Forstpolizeiverordnung, FPolV) vom 
1. Oktober 1965 (SR 921.01); in Kraft bis 1. Januar 1993

FWG Bundesgesetz über Fuss- und Wanderwege (FWG) vom 
4. Oktober 1985 (SR 704)

GeoIG Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformations-
gesetz, GeoIG) vom 5. Oktober 2007 (SR 510.62)

GSchG Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässser-
schutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) 

GSchV Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 
(SR 814.201)

Hochmoorverordnung — Verordnung über den Schutz der Hoch- und 
Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoor-
verordnung) vom 21. Januar 1991 (SR 451.32)

LAT vgl. RPG (französische Version)
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  LBV Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Aner-
kennung von Betriebsformen (Landwirtschaftliche Begriffs-
verordnung, LBV) vom 7. Dezember 1998 (SR 910.91)

LVG Bundesgesetz über die wirtschaftliche Landesversorgung 
(Landesversorgungsgesetz, LVG) vom 17. Juni 2016 (SR 531)

LwG Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschafts-
gesetz, LwG) vom 29. April 1998 (SR 910.1) 

MLV Verordnung über den Schutz der Moorlandschaften von  
besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung 
(Moorlandschaftsverordnung) vom 1. Mai 1996 (SR 451.35)

NHG Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG) 
vom 1. Juli 1966 (SR 451)

NHV Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV)  
vom 16. Januar 1991 (SR 451.1)

OR Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) 
vom 30. März 1922 (SR 220)

REG Raumentwicklungsgesetz (nie in Kraft getreten)
RPG Bundesgesetz über die Raumplanung (Raumplanungsge-

setz, RPG) vom 22. Juni 1979 (SR 700)
RPV Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (SR 700.1)
RPV (+Datum) Raumplanungsverordnung, Version vom Datum 
TwwV Verordnung über den Schutz der Trockenwiesen und -wei-

den von nationaler Bedeutung (Trockenwiesenverordnung, 
TwwV) vom 13. Januar 2010 (SR 451.37)

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzge-
setz, USG) vom 7. Oktober 1983 (SR 814.01)

VBBo Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom  
1. Juli 1998 (SR 814.12)

VBLN Verordnung über das Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler (VBLN) vom 29. März 2017 (SR 451.11)

VGG Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht  
(Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) vom 17. Juni 2005 
(SR 173.32)

VISOS Verordnung über das Bundesinventar der schützenswerten 
Ortsbilder der Schweiz (VISOS) vom 9. September 1981 
(SR 451.12)

VIVS Verordnung über das Bundesinventar der historischen  
Verkehrswege der Schweiz (VIVS) vom 14. April 2010 
(SR 451.13)
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VVEA Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von 
Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) vom 4. Dezember 2015 
(SR 814.600)

WaG Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom  
4. Oktober 1991 (SR 921.0)

WaV Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom 
30. November 1992 (SR 921.01)

WEG Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz (WEG) vom 
4. Oktober 1974 (SR 843)

Kantonale Erlasse 

Appenzell Ausserrhoden
KV AR Verfassung des Kantons Appenzell A.Rh. vom 30. April 1995 

(bGS 111.1)
Appenzell Innerrhoden
BauG AI Baugesetz (BauG) des Kantons Appenzell Innerrhoden vom 

29. April 2012 (GS 700.000)
Basel-Landschaft
KV BL Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984 

(SGS 100)
Basel-Stadt
KV BS Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 

(SG 111.100) 
Bern
BauG BE Baugesetz (BauG) des Kantons Bern vom 9. Juni 1985 

(BSG 721.0)  
BauV BE Bauverordnung (BauV) des Kantons Bern vom 6. März 1985 

(BSG 721.1)
KV BE Verfassung des Kantons Bern (KV) vom 6. Juni 1993 

(BSG 101.1) 
VRPG BE Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) vom 

23. Mai 1989 (BSG 155.21)
Genf
KV GE Verfassung der Republik und des Kantons Genf vom 14. Ok-

tober 2012 (A 2 00)
Glarus
KV GL Verfassung des Kantons Glarus vom 1. Mai 1988 (GS I A/1/1)
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  Graubünden
KV GR Verfassung des Kantons Graubünden vom 14. September 

2003 (BR 110.100)
Jura
LCAT JU Loi sur les constructions et l’aménagement du territoire des 

Kantons Jura vom 25. Juni 1987 (Nr. 701.1)
Luzern 
PBG LU Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Luzern vom 

7. März 1989 (SRL 735)
PBV LU Planungs- und Bauverordnung (PBV) des Kantons Luzern 

vom 29. Oktober 201 (SRL 76)
Schaffhausen
KV SH Verfassung des Kantons Schaffhausen vom 17. Juni 2002 

(Nr. 101.000)
Thurgau
KV TG Verfassung des Kantons Thurgau vom 16. März 1987 (RB 101)
FAG TG Gesetz über den Finanzausgleich der Politischen Gemein-

den vom 11. September 2002 (RB 613.1)
Uri
PBG UR Planungs- und Baugesetz des Kantons Uri vom 13. Juni 2010 

(RB 40.1111)
Waadt
KV VD Verfassung des Kantons Waadt vom 14. April 2003 

(BLV 101.01)
Zürich
KV ZH Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005 

(LS 101)
PBG ZH Planungs- und Baugesetz (PBG) des Kantons Zürich vom 

7. September 1975 (LS 700.1)
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Ausländische Erlasse

Deutschland
BauGB  Baugesetzbuch 
BBodSchG  Bundes-Bodenschutzgesetz 
BNatSchG  Bundesnaturschutzgesetz 
ROG Raumordnungsgesetz (Deutschland)
SächsÖKoVO  Sächsische Ökokonto-Verordnung (Deutschland)

Frankreich
Code de l’environnement 
CRPM code rural et de la pêche maritime 
Code d’urbanisme 
Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt  

(Gesetz Nr. 2014-1170 über die Zukunft der Landwirtschaft) 
Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche  

(Gesetz Nr. 2010-874 über die Modernisierung der Land-
wirtschaft)

Loi d’orientation agricole (Gesetz Nr. 1999-574)
DTR Loi relative au développement des territoires ruraux  

(Gesetz Nr. 2005-157 über die Entwicklung des ländlichen 
Raums)

Ordonnance n°2015-1174 — Ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 
relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urba-
nisme 

Grossbritannien
NERC Natural Environment and Rural Communities Act 2006 
NPPF National Planning Policy Framework
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Abkürzungen

a(+Abkürzung Gesetz) — alte Version eines Gesetzes 
A. Auflage
AB Amtliches Bulletin der Bundesversammlung
Abs. Absatz
ADM Arrêt de la Cour administrative du Canton du Jura
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
AG Aktiengesellschaft
AG Kanton Aargau
AGR Amt für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern
AI Kanton Appenzell Innerrhoden
AISUF Arbeiten aus dem Iuristischen Seminar der Universität Frei-

burg, Schweiz
AJP Aktuelle Juristische Praxis
ALC  Agricultural Land Classification (Grossbritannien)
ALN Amt für Landschaft und Natur 
a.M. anderer Meinung 
ANU Ausbau der Nordumfahrung Zürich
ARE Bundesamt für Raumentwicklung / 

Amt für Raumentwicklung Kanton Zürich
Art. Artikel
AS Amtliche Sammlung des Bundesrechts
ASTRA Bundesamt für Strassen
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BAK Bundesamt für Kultur
BAV Bundesamt für Verkehr
BAZL Bundesamt für Zivilluftfahrt
BB Bundesbeschluss
BBB Bodenkundliche Baubegleiter
BBl Bundesblatt
BBV Berner Bauern Verband
Bd. Band
BDP Bürgerlich-Demokratische Partei
BE Kanton Bern
betr. betreffend
BFE Bundesamt für Energie
BFS Bundesamt für Statistik

LXXI 



  BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts  
(Amtliche Sammlung)

BGer Bundesgericht
bGS bereinigte Gesetzessammlung (Kanton Appenzell Ausserr-

hoden)
bip-ch Bodeninformations-Plattform Schweiz 
BJ Bundesamt für Justiz
BlAR Blätter für Agrarrecht 
BLN Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler na-

tionaler  
Bedeutung

BLV Base législative vaudoise
BLW Bundesamt für Landwirtschaft 
BOKS Bodenschutzkonzept Stuttgart
BPUK Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz
BR/DC Baurecht / Droit de la Construction (Zeitschrift)
BR Bündner Rechtsbuch
BRB Bundesratsbeschluss
BRP Bundesamt für Raumplanung (heute: ARE)
BSG Bernische Systematische Gesetzessammlung
bspw. beispielsweise 
BUD Bau- und Umweltdepartement des Kantons Appenzell In-

nerrhoden
BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (heute: 

BAFU)
BUWD Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement des Kantons 

Luzern 
BVGer Bundesverwaltungsgericht
BVD Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern (bis 31. De-

zember 2019: Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion, BVE)
BVR Bernische Verwaltungsrechtsprechung
BWL Bundesamt für die wirtschaftliche Landesversorgung
bzgl. bezüglich
bzw. beziehungsweise
ca. circa
CDPENAF commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (Frankreich)
CGAAER Le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 

espaces ruraux (Frankreich)
CGEDD Le Conseil général de l’environnement et du développe-

ment durable (Frankreich)
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cm Zentimeter
cm3 Kubikzentimeter
CORAT Conférence des offices romands d’aménagement du  

territoire et d’urbanisme
CPRE  Campaign to Protect Rural England (Grossbritannien)
DEFRA  Department for Environment Food and Rural Art  

(Grossbritannien)
d.h. das heisst
DIJ Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern (bis 

31. Dezember 2019: Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion, 
JGK)

Diss. Dissertation
E-(+Abkürzung Gesetz) — Entwurf eines Gesetzes 
E. Erwägung 
EGV-SZ Entscheide der Gerichts- und Verwaltungsbehörden des 

Kantons Schwyz 
Eidg. Eidgenössisch
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne 
ESP Entwicklungsschwerpunkt
et al. et alii (= und weitere)
etc. et cetera
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich
EU Europäische Union
EUREK Europäisches Raumentwicklungskonzept
EVD Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement (heute:  

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und 
Forschung, WBF)

evtl. eventuell
f. folgende
ff. fortfolgende
FAL Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und 

Landbau,  
Zürich-Reckenholz

FFF Fruchtfolgefläche
FHB Fachhandbuch
Fn. Fussnote
g Gramm
GAP Gemeinsame Agrarpolitik (der EU-Länder)
gem. gemäss

LXXIII Abkürzungen



  GFo Geschossfläche oberirdisch
ggf. gegebenenfalls
gl.M. gleicher Meinung
GKP generelles Kanalisationsprojekt
GPK Geschäftsprüfungskommission 
GPK-N Geschäftsprüfungskommission Nationalrat
GR Kanton Graubünden
GRB Grossratsbeschluss
GRDrs Gemeinderatsdrucksachen (Stuttgart)
GS Gesetzessammlung (Kanton Appenzell Innerrhoden; 

Kanton Glarus)
ha Hektare
Habil. Habilitation
Hrsg. Herausgeber 
i.d.R. in der Regel
inkl. inklusive
insbes. insbesondere
IÖR Leibnitz-Institut für ökologische Raumentwicklung
IRL Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung des  

Kantons Appenzell Innerrhoden 
ISOS Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 

Schweiz
i.Ü. im Üechtland
i.V.m. in Verbindung mit
IVS Bundesinventar über die historischen Verkehrswege  

der Schweiz
IWSB Institut für Wirtschaftsstudien Basel 
KA Kartieranleitung
Kap. Kapitel
KdK Konferenz der Kantonsregierungen
KKGEO Konferenz der kantonalen Geoinformationsstellen
KLABS Klassifikation der Böden der Schweiz
KOBO Kompetenzzentrum Boden
KOM Europäische Kommission
Komm. Kommentar
KPG Kantonale Planungsgruppe Bern
KPG-Bulletin Bulletin der Kantonalen Planungsgruppe Bern  

(Zeitschrift)
KPK Schweizerische Kantonsplanerkonferenz
Kt. Kanton

LXXIV Abkürzungen



LABO Bund-/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz  
(Deutschland)

LDK Konferenz der kantonalen Landwirtschaftsdirektoren
LGVE Luzerner Gerichts- und Verwaltungsentscheide
lit. littera
LOBAG Landwirtschaftliche Organisation Bern und angrenzende 

Gebiete
LS Loseblattsammlung des kantonalen Rechts des Kantons  

Zürich
LU Kanton Luzern
Lustat Luzern Statistik 
MAS Master of Advanced Studies 
mind. mindestens
m Meter
m2 Quadratmeter
m.E. meines Erachtens
m.H. mit Hinweis
m.w.H. mit weiteren Hinweisen 
N Randnote 
NABO Nationale Bodenbeobachtung
NABODAT Nationales Bodeninformationssystem
NEK Nutzungseignungsklasse
NFP Nationales Forschungsprogramm
NHB Nachhaltigkeitsbeurteilung
NR Nationalrat
Nr. Nummer
NuR Natur und Recht, Zeitschrift für das gesamte Recht zum 

Schutze  
der natürlichen Lebensgrundlagen und der Umwelt

NW Kanton Nidwalden
o.Ä. oder Ähnliches
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung)

OFK Orell Füssli Kommentar 
OGE Obergerichtsentscheid des Kantons Schaffhausen 
p.a. pro Jahr
PAEN Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 

agricoles et naturels périurbains (Frankreich)
PBG aktuell Zürcher Zeitschrift für öffentliches Baurecht
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  PLU plan local d’urbanisme (Frankreich)
PNG Pflanzennutzbare Gründigkeit
PRAD plans régionaux de l’agriculture durable (Frankreich)
PraKomm Praxiskommentar
PVK Parlamentarische Verwaltungskontrolle
RAWI Amt für Raum und Wirtschaft des Kantons Luzern
RB  Rechtsbuch (Kanton Thurgau; Kanton Uri)
RDAF Revue de droit administratif et de droit fiscal
resp. respektive
rev. revidiert
RFA Regulierungsfolgenabschätzung
RGSK Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept
RJL Recherches juridiques lausannoises
RRB Regierungsratsbeschluss 
Rz. Randziffer
Safer Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural
SBVR Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
SCOT schémas de cohérence territoriale (Frankreich)
SDG Sustainable Development Goals
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 
SEM Staatssekretariat für Migration
SIL Sachplan Infrastruktur und Luftfahrt
SG Systematische Gesetzessammlung (Kanton Basel-Stadt)
SGS Systematische Gesetzessammlung (Kanton Basel-Land-

schaft)
SGV Schweizerischer Gemeindeverband
SHK Stämpflis Handkommentar
SJZ Schweizerische Juristen-Zeitung
SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der  

wissenschaftlichen Forschung
sog. sogenannt
SP Sachplan
SR Systematische Sammlung des Bundesrechts
SR Ständerat
SRL Systematische Rechtssammlung Luzern
SRL Schriften zur Raumordnung und Landesplanung  

(Deutschland)
SSV Schweizerischer Städteverband 
SWD Staff Working Document (der Europäischen Kommission)
SzU Schriftenreihe zum Umweltrecht
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TDR Transferable Development Rights
TIN Technical Information Note 
TRB Technische Richtlinien Bauzonen 
TS Thematische Synthese
u. und
u.a. unter anderem
UK United Kingdom
Univ. Universität
UNO Organisation der Vereinten Nationen (United Nations  

Organization)
UR Kanton Uri
UREK-S Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des  

Ständerates 
URP Umweltrecht in der Praxis
USA United States of America
usw. und so weiter
u.U. unter Umständen
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr,  

Energie und Kommunikation
UWE Umwelt und Energie, Amt des Kantons Luzern 
v.a. vor allem
VBS Eidgenössisches Departement für Verteidigung,  

Bevölkerungsschutz und Sport
VE-(+Abkürzung Gesetz) — Vernehmlassungsentwurf eines Gesetzes 
VGE Verwaltungsgerichtsentscheid
vgl. vergleiche
VLP-ASPAN Schweizerische Vereinigung für Landesplanung  

(neu: EspaceSuisse)
Vol. Volume (=Band)
Vorb. Vorbemerkungen
vs. versus
W.I.R.E. Web for interdisciplinary research and expertise
WSL Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und  

Landschaft
ZAP zone agricole protégée (Frankreich)
z.B. zum Beispiel
ZBJV Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins
ZBl Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs-

recht
ZFM Zentrales Flächenmanagement

LXXVII Abkürzungen



  ZH Kanton Zürich
z.Hd. zu Handen 
Ziff. Ziffer
zit. zitiert
ZÖN Zone für öffentliche Nutzung
ZStörR Zürcher Schriften zum öffentlichen Recht 
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1. Teil:  
Grundlagen

§ 1 Einleitung

Der Boden ist ein zentrales Gut, an das viele verschiedene Nutzungsansprü-
che gestellt werden. So muss der Boden für den Bau von Gebäuden und Infra-
strukturanlagen wie auch für die Produktion von Nahrungsmitteln bean-
sprucht werden. Gleichzeitig sind Flächen nötig für die Naherholung und für 
den Erhalt der Flora und Fauna. Gerade die Ansprüche der Gesellschaft auf 
Siedlungsentwicklung und die Interessen am Erhalt von ausreichend Kultur-
land für die Produktion von Nahrungsmitteln wie auch für den Erhalt der 
Biodiversität stehen dabei oftmals in einem Konflikt. Während in der Ver-
gangenheit solche Nutzungskonflikte häufig zulasten des Erhalts des Kultur-
lands entschieden wurden, ist heute grundsätzlich anerkannt, dass der Er-
halt von ausreichend Kulturland für Mensch und Umwelt von grundlegender 
Bedeutung ist und dieses eines erhöhten Schutzes bedarf. 

 Es überrascht somit wenig, dass mit Art. 75 Abs. 1 BV eine Raumpla-
nung gefordert wird, die «der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung 
des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes» dient. Auch in den 
Planungsgrundsätzen und -zielen des Bundesgesetzes über die Raumpla-
nung (RPG) hat der Schutz des Kulturlandes verschiedentlich Eingang ge-
funden. So sorgen Bund, Kantone und Gemeinden dafür, dass der «Boden 
haushälterisch genutzt und das Baugebiet vom Nichtbaugebiet getrennt 
wird», und verwirklichen eine auf die «erwünschte Entwicklung des Landes 
ausgerichtete Ordnung der Besiedlung» (Art. 1 Abs. 1 RPG). Sie unterstützen 
mit Massnahmen der Raumplanung u.a. die Bestrebungen, die natürlichen 
Lebensgrundlagen wie Boden und Landschaft zu schützen (Art. 1 Abs. 2 lit. a 
RPG), die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken und kompakte Siedlun-
gen zu schaffen (Art. 1 Abs. 2 lit. abis und b RPG) sowie eine ausreichende Ver-
sorgungsbasis des Landes zu sichern (Art. 1 Abs. 2 lit. d RPG). Auch die mit der 
Planung beauftragten Behörden haben die Landschaft zu schonen. Nament-
lich sollen für die Landwirtschaft genügend Flächen geeigneten Kulturlan-
des, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben und Siedlungen, 
Bauten und Anlagen in die Landschaft eingeordnet werden (Art. 3 Abs. 2 lit. a 
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und b RPG). Weiter sollen die Siedlungen zwar nach den Bedürfnissen der 
Bevölkerung gestaltet, jedoch auch in ihrer Ausdehnung begrenzt werden 
(Art. 3 Abs. 3 RPG). 

Trotz dieser in den Planungsgrundsätzen und -zielen verankerten Prin-
zipien zum Kulturlandschutz wird auch in Zukunft das Spannungsverhältnis 
zwischen diesem und der weiteren Siedlungsausdehnung gross bleiben. Auf-
grund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung wird auch in Zukunft ein 
grosses wirtschaftliches und gesellschaftliches Interesse an einer weiteren 
Siedlungsausdehnung bestehen, welches dem Kulturlandschutz oftmals direkt 
gegenübersteht. Entsprechend aktuell sind die Diskussionen und Entwick-
lungen in diesem Zusammenhang. 

In der jüngeren Vergangenheit ist dabei das Kompensationsprinzip in 
den Vordergrund gerückt. Während dieses im Raumplanungsrecht einen 
neuen Ansatz darstellt, sind Kompensationsmassnahmen in verwandten 
Rechtsgebieten, wie beispielsweise im Natur- und Heimatschutzrecht sowie 
im Landwirtschaftsrecht, bereits seit längerer Zeit bekannt.1 Ausserdem 
wurde das Prinzip der Realkompensation beispielsweise auch im Zusam-
menhang mit landwirtschaftlichen Güterzusammenlegungen und Landum-
legungen angewendet.2 Mit der vorliegenden Dissertation soll das Kompen-
sationsprinzip in der Raumplanung untersucht und diskutiert werden.

Um die Gründe für die Einführung des Kompensationsprinzips in ver-
schiedenen Teilbereichen des Raumplanungsrechts besser nachvollziehen 
zu können, ist es unerlässlich, zunächst einen Blick auf die Entwicklungen 
im Raumplanungsrecht zu werfen. Dabei kann und soll keine umfassende 
und abschliessende Wiedergabe der Geschichte des Raumplanungsrechts 
erfolgen,3 sondern ein grober Überblick geschaffen und anschliessend auf 
die für das Kompensationsprinzip wesentlichen Aspekte eingegangen werden. 
Ebenso lohnt es sich, einen Blick auf die aktuellen Revisionsbemühungen zu 
werfen. 

Anschliessend werden die de lege lata bestehenden Anwendungsberei-
che des Kompensationsprinzips in der Raumplanung aufgezeigt. Aufgrund 

1 So reicht bspw. die Geschichte des ökologischen Ausgleichs bis ins Jahr 1985 zurück; 
vgl. norer, 435 f.; zur Anwendung des Kompensationsprinzips im Natur- und Heimat-
schutzrecht vgl. auch Rz. 782 ff. hiernach.

2 Dieser Anwendungsbereich ist jedoch nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Bei 
der Realkompensation infolge landwirtschaftlicher Güterzusammenlegungen und 
Landumlegungen geht es nicht um den Erhalt von Kulturland, sondern um den Aus-
gleich zwischen Privatpersonen. Vgl. dazu ausführlicher AntoGnini, 2; hänni, Pla-
nungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 291.

3 Für die Geschichte des Raumplanungsrechts vgl. anstelle vieler hänni, Planungs-, 
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 66 ff.
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seiner voraussichtlichen Bedeutung wird gleich anschliessend auf den de 
lege ferenda im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision diskutierten 
Planungs- und Kompensationsansatz eingegangen. Die verschiedenen An-
wendungsbereiche des Kompensationsprinzips werden in einem weiteren 
Kapitel in den verfassungsrechtlichen Rahmen eingebettet und untereinan-
der vergleichend gewürdigt. Ebenfalls werden die verschiedenen Kompen-
sationsmassnahmen, die Anforderungen an diese sowie das konkrete Vor-
gehen zur Kompensation genauer beleuchtet. Neben der eher theoretischen 
und rechtlichen Würdigung der Kompensationsmechanismen wird auch auf 
aktuelle Praxis eingegangen und eine Abgrenzung der de lege lata bestehen-
den Kompensationsmechanismen zum de lege ferenda vorgesehenen Pla-
nungs- und Kompensationsansatz vorgenommen. In diesem Zusammen-
hang werden auch verschiedene übergeordnete Aspekte beigezogen. So ist 
ein Blick auf die Statistiken und Grundlagendaten zu werfen und die Stellung 
der Eigentümer und Eigentümerinnen sowie des Gemeinwesens zu bespre-
chen. Zu diesen übergeordneten Aspekten gehört schlussendlich auch der 
Rechtsschutz. 

Nachdem die verschiedenen Anwendungsbereiche des Kompensations-
prinzips also umfassend untereinander gewürdigt und rechtlich sowie fak-
tisch eingeordnet wurden, erfolgt ein Blick in andere Rechtsgebiete und an-
dere Länder. Das Kompensationsprinzip im Raumplanungsrecht wird ande-
ren Schutz- und Kompensationsmechanismen in verwandten Rechtsgebie-
ten, wie dem Waldschutz, dem Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung, 
dem Biotopschutz, dem Moorschutz und dem Gewässerschutz, gegenüber-
gestellt. Auch wird ein Blick auf den Kulturlandschutz in Deutschland, Frank-
reich und Grossbritannien geworfen. Gleich wie die Schweiz kennen diese 
Länder Kompensationsmechanismen oder ähnliche Schutzmassnahmen 
zugunsten des Kulturlandes. 

Das Kompensationsprinzip im Raumplanungsrecht wurde erst in den 
letzten Jahren eingeführt und hat sich noch nicht voll etabliert. Ausserdem 
ist fraglich, ob das Kompensationsprinzip, wie es de lege lata in den verschie-
denen Bereichen zur Anwendung kommt, ausreicht, um die damit verfolgten 
Ziele zu erreichen, oder ob es dazu nicht mehr bedarf. In einem letzten Teil 
der vorliegenden Dissertation wird auf mögliche Ausdehnungs- und Weiter-
entwicklungsmöglichkeiten eingegangen und deren Potenzial wie auch die 
damit verbundenen Risiken dargestellt. Dabei wird auch auf die Grenzen des 
Kompensationsprinzips Bezug genommen.
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§ 2 Raumplanungsrecht der Schweiz und  
Kompensationsprinzip 

I. Fortschreitende Zersiedelung seit Mitte des letzten  
Jahrhunderts

1. Bodenrechtsartikel

In der Zeit bis Mitte des letzten Jahrhunderts stellte das Raumplanungsrecht in 
der Schweiz eher ein Randthema dar und dem Privateigentum wurde ein ho-
her Stellenwert eingeräumt. Dies führte zu einer sprunghaften und planlosen 
baulichen Entwicklung und zu starken, vielfach wenig konzentrierten Sied-
lungsausdehnungen. Diese anhaltende Zersiedelung, die Zweifel an einer ge-
ordneten Siedlungsentwicklung sowie die steigende Bodenspekulation führ-
ten dazu, dass das Bedürfnis nach Schutz des landwirtschaftlich genutzten 
Bodens immer grösser wurde.4 Literatur und Politik widmeten sich vermehrt 
Themen wie der Zersiedelung, der Bodenspekulation und der Bodenverteue-
rung.5 In der Folge entwickelte sich ein eigentliches bäuerliches Bodenrecht, 
und im Jahr 1969 wurden mit Art. 22ter und 22quater die sog. Bodenrechtsartikel 
in die Bundesverfassung aufgenommen.6 Damit erhielt der Bund erstmals die 
Kompetenz, auf dem Gebiet der Raumplanung Grundsätze für eine durch die 
Kantone zu schaffende, der zweckmässigen Nutzung des Bodens und der ge-
ordneten Besiedlung des Landes dienende Raumplanung zu erlassen.

2. Raumplanungsgesetz 

Nach dem Erlass der vorgenannten Verfassungsartikel lag es am Bundesge-
setzgeber, seine Kompetenz wahrzunehmen und die Verfassungsartikel in 
der Bundesgesetzgebung umzusetzen. Durch das Inkrafttreten des Gewäs-
serschutzgesetzes im Jahr 1972 wurden das Baugebiet (Gebiet innerhalb des 
generellen Kanalisationsprojekts) und das Nichtbaugebiet (Gebiet ausserhalb 
des generellen Kanalisationsprojekts) erstmals bundesrechtlich getrennt.7 

4 EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 1 zur Einleitung; GriFFel, in: BSK BV, N 2 f. zu Art. 75 
BV; JAGmetti, in: Komm. aBV, Entstehungsgeschichte zu Art. 22quater BV; mAhon, in: 
PC BV, N 1 zu Art. 75 BV; sowie zur Entwicklung des Bodenrechts BrAndt, 197 ff.

5 Vgl. zu den Reformbewegungen seit Mitte des letzten Jahrhunderts EJPD/BRP, Erläu-
terungen RPG, N 2 zur Einleitung; ruch, in: SGKomm BV, N 1 ff. zu Art. 75 BV; vgl. zu den 
Entwicklungen auch mArti, Bau- und Planungsrecht, 123; mArti, Geschichte, 952 f.

6 JAGmetti, in: Komm. aBV, Entstehungsgeschichte zu Art. 22quater BV; vgl. auch BrAndt, 
201 f.; EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 3 zur Einleitung; hänni, Planungs-, Bau- und 
besonderes Umweltschutzrecht, 6; mArti, Geschichte, 953.

7 Botschaft GSchG, 453.; vgl. ausführlicher GriFFel, in: BSK BV, N 5 zu Art. 75 BV; EJPD/
BRP, Erläuterungen RPG, N 84 zur Einleitung; auch in den kantonalen Planungs- und 
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Gestützt auf das aGSchG durften nun Baubewilligungen für Gebäude und 
Anlagen ausserhalb des im generellen Kanalisationsprojekt abgegrenzten 
Gebiets nur noch erteilt werden, sofern der Gesuchsteller oder die Gesuch-
stellerin ein sachlich begründetes Bedürfnis nachwies, d.h., wenn die Zweck-
bestimmung des Bauvorhabens den beanspruchten Standort bedingte und 
dem Bauvorhaben keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegen-
standen (Art. 20 Abs. 1 aGSchG8 i.V.m. Art. 27 der Allgemeinen Gewässerschutz-
verordnung von 19729).

In der Folge galt es, den Grundsatz der Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet (Trennungsgrundsatz) auch im Raumplanungsrecht explizit 
zu verankern. Die Raumplanung konnte jedoch nicht überall mit der tatsäch-
lichen Entwicklung der Verhältnisse Schritt halten. Entsprechend stellte der 
Bundesrat im Jahr 1972 denn auch fest: «Es gibt Kantone, die über moderne 
und wirksame Bau- und Planungsgesetze verfügen und sie mit der nötigen 
Sachkunde und Sorgfalt anwenden. In anderen Kantonen lässt das Planungs-
recht als solches oder die Art seiner Handhabung zu wünschen übrig.»10 Da 
der Erlass des Raumplanungsgesetzes auf Bundesebene einige Zeit in An-
spruch nahm und nach Ansicht des Bundesrats viele Anzeichen darauf hin-
deuteten, dass die Bautätigkeit weiter zunehmen würde, hat dieser im Jahr 
1972 den Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der 
Raumplanung erlassen.11 Dieser Bundesbeschluss wurde für dringlich er-
klärt und trat sofort in Kraft. Er verpflichtete die Kantone insbesondere dazu, 
bis Ende 1972 Gebiete zu bezeichnen, die im Rahmen einer langfristigen 
Raumplanung voraussichtlich nicht zur Besiedlung bestimmt sind, und deren 
Überbauung einzuschränken resp. zu verhindern (sog. provisorische Frei-
haltegebiete).12

Im Jahr 1979 wurde der Trennungsgrundsatz schliesslich in das Raum-
planungsgesetz, das am 1. Januar 1980 in Kraft trat, überführt.13 Zusätzlich 

Baugesetzen war der Ansatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet bis 
dahin nur in den Ansätzen vorhanden; vgl. dazu hänni, Planungs-, Bau- und beson-
deres Umweltschutzrecht, 67.

8 AS 1972 950.
9 AS 1972 967.
10 Botschaft BB 1972, 501.
11 Botschaft BB 1972, 501 ff.; vgl. dazu auch EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 85 zur Ein-

leitung.
12 Botschaft BB 1972, 504; vgl. auch GriFFel, in: BSK BV, N 6 zu Art. 75 BV; BrAndt, 203 f.
13 Botschaft RPG, 1006 ff. insbes. 1014, wo der Trennungsgrundsatz als eines der Haupt-

anliegen des Raumplanungsgesetzes bezeichnet wird; davor wurde der Entwurf eines 
Raumplanungsgesetzes vom Volk abgelehnt, vgl. dazu Botschaft RPG 1972, 1453 ff.; 
BrAndt, 204; mArti, Geschichte, 954.
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wurde das Gebot der haushälterischen Bodennutzung in den Planungszielen 
(Art. 1 RPG) verankert.14 Zu diesem Zeitpunkt hatte jedoch die ausufernde 
Bautätigkeit ab den 1950er-Jahren bereits dazu geführt, dass die Bauzonen in 
der Schweiz massiv überdimensioniert waren, sodass die doppelte Bevölke-
rung darin hätte aufgenommen werden können.15 Der Bundesrat stellte denn 
auch im Zusammenhang mit dem Erlass des Raumplanungsgesetzes (RPG) 
fest, dass die bodenverändernde Nutzung zulasten der bodenerhaltenden 
Nutzung stetig zunahm, sodass es zu einer Verdoppelung der Siedlungsfläche 
innert 25 Jahren gekommen ist. Beide Arten von Nutzungen seien notwendig, 
würden einander aber i.d.R. ausschliessen. Damit die beiden Nutzungen auf 
Dauer nebeneinander bestehen können, seien die bodenverändernden Nut-
zungen so zu beeinflussen, zu lenken und nötigenfalls zurückzuhalten, dass 
stets genügend produktives Land für bodenerhaltende Nutzungen verbleibe.16 
Mit dem Raumplanungsgesetz sollten entsprechend basierend auf den Ent-
wicklungen der vorangehenden Jahre die gesetzlichen Grundlagen für eine 
korrekte Bauzonengrösse geschaffen werden. 

3. Rechtsprechung des Bundesgerichts

Das Bundesgericht hatte bereits im Jahr 1976 und somit noch vor Inkrafttre-
ten des Raumplanungsgesetzes festgestellt, dass der Grundsatz, zu grosse 
Baugebiete nachträglich nach Möglichkeit wieder zu verkleinern, in der letz-
ten Zeit weitgehend Anerkennung gefunden habe und dass eine weitere Aus-
dehnung von bereits zu grossen Bauzonen zu vermeiden sei.17 In ständiger 
Rechtsprechung betonte das Bundesgericht insbesondere seit Inkrafttreten 
des Raumplanungsgesetzes anschliessend, dass überdimensionierte Bau-
zonen gesetzeswidrig seien sowie deren Verkleinerung notwendig sei und im 
öffentlichen Interesse liege.18 Dennoch gab es auch immer wieder Fälle, in 
denen das Bundesgericht das Ermessen der Gemeinde und gegenläufige In-
teressen höher gewichtete und zu grosse Bauzonen tolerierte.19

14 Botschaft RPG, 1014.
15 AemiseGGer, Leitfaden, 48; tschAGGelAr, 99.
16 Botschaft RPG, 1012.
17 Vgl. exemplarisch BGE 102 Ia 430, E. 4a; vgl. dazu auch ruch, Grundlagen, 7; BrA-

hier/PerritAz, 57 f.
18 Vgl. exemplarisch BGE 140 II 25, E. 4.3; BGE 117 Ia 302, E. 4b; BGE 116 Ia 221, E. 3a und 

b; BGE 114 Ia 254, E. 3e; in der Literatur vgl. bspw. ruch, Grundlagen, 7; Bertschi, 
Umsetzung, N 49; WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, N 37 zu Art. 15 RPG; Joos, 142 f.; 
BrAhier/PerritAz, 57 f. je mit Hinweisen auf die Rechtsprechung.

19 In jüngerer Vergangenheit bspw. BGer 1C_80/2007; BGer 1C_165/2007; vgl. dazu auch 
JeAnnerAt/BühlmAnn, Redimensionierung, 5.
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II. Entwicklung seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes
1. Eindämmung der Zersiedelung und Verlangsamung des  

Kulturlandverlusts

Obwohl die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet als zentrales An-
liegen bereits anerkannt war, mit dem Inkrafttreten des Raumplanungsge-
setzes gesetzliche Grundlagen für eine korrekte Bauzonengrösse geschaffen 
wurden und die Bemühungen zur Reduktion der Bauzonen stiegen, blieben 
die Zersiedelung und überdimensionierte Bauzonen auch nach Inkrafttreten 
des Raumplanungsgesetzes in der Praxis ein grosses Problem.20 Die hohe 
Gewichtung der Eigentumsgarantie und des Subsidiaritätsprinzips, aber 
auch die Individualansprüche der Grundeigentümer (jeder möchte sein Ein-
familienhaus bauen) sowie Interessenbündnisse und falsche Anreize 
schwächten die Bemühungen zu einem effektiven Kulturlandschutz weiter-
hin. Konflikte zwischen Siedlungstätigkeit und Kulturlandschutz wurden 
oftmals zulasten des Kulturlandes entschieden und die richtige Dimensio-
nierung der Bauzonen bereitete den Gemeinden noch immer grosse Mühe.21 
Insbesondere wurde die Bedarfsprognose22 oftmals sehr grosszügig vorge-
nommen, da viele Gemeinden Respekt vor hohen Entschädigungsforderun-
gen hatten und den einzelnen Grundeigentümern und Grundeigentümerin-
nen relativ hohe Kapitalverluste nicht zumuten wollten.23 Zudem erfolgte die 
gerichtliche Überprüfung nur sehr zurückhaltend, und den Gemeinden wurde 
jeweils ein grosser Ermessensspielraum für die Berücksichtigung der örtlichen 
Verhältnisse sowie der Bevölkerungsentwicklung zugestanden.24

Mit dem Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes sowie den getroffe-
nen Massnahmen konnte also die Zersiedelung eingedämmt und der Kultur-
landverlust als drängendes Problem im Bereich des Bodenrechts «zwar ent-
schärft, aber nicht gelöst» werden.25 Sowohl der Kulturlandverlust wie auch 
die Zersiedelung schritten — zwar langsamer, aber dennoch — weiter voran 

20 BrAhier/PerritAz, 58; lendi, Redimensionierung, 377 ff.
21 BundesrAt, Raumplanungsbericht 1987, insbes. 883, 897, 917 und 960; Jost, 44 und 93; 

sAchPlAn FFF 1992, 21; vgl. exemplarisch aus der kantonalen Rechtsprechung das 
Urteil des Verwaltungsgerichts Bern VGE 22663, BVR 2008, 66 ff., E. 5.2.5.

22 Zur Bedarfsprognose nach altem Recht vgl. Bertschi, Umsetzung, N 139 ff.
23 Jost, 44 f.
24 Vgl. anstelle vieler BGE 119 Ia 416, E. 2c; vgl. auch WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, 

N 36 zu Art. 15 RPG mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung.
25 Botschaft RPG 1, 1052; vgl. dazu auch hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-

schutzrecht, 71; zu den Ursachen für die mangelhafte Wirkung der getroffenen Mass-
nahmen vgl. GriFFel, in: BSK BV, N 39 zu Art. 75 BV.
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und der Siedlungsdruck nahm weiter zu. Dies führte zu diversen neuen Pla-
nungsinstrumenten, Gesetzeserlassen und -revisionen sowie Initiativen in 
den folgenden Jahrzehnten. Die für den weiteren Verlauf dieser Arbeit wich-
tigsten Massnahmen und Instrumente werden in der Folge kurz skizziert.26

2. Sachplan Fruchtfolgeflächen 

Verbunden damit, dass Nutzungskonflikte zwischen der Siedlungstätigkeit 
und dem Kulturlandschutz auch nach Inkrafttreten des Raumplanungsge-
setzes oftmals zulasten des Kulturlandes ausfielen, wurde auch der anhal-
tende Verlust guter Landwirtschaftsflächen, insbesondere Fruchtfolgeflä-
chen, als akutes Problem anerkannt.27 Das am 1. Januar 1980 in Kraft getrete-
ne Raumplanungsgesetz sah keinen besonderen Schutz für Fruchtfolgeflä-
chen vor. Mit Bundesratsbeschluss vom 5. November 1980 hat der Bundesrat 
den Kantonen jedoch mitgeteilt, welche Anteile an Fruchtfolgeflächen sie im 
Rahmen der für die Landesversorgung vordringlich zu sichernden Frucht-
folgeflächen zu sichern haben.28 Mit dieser vorübergehenden, sichernden 
Massnahme sollte ein weiterer Verlust von Fruchtfolgeflächen verhindert 
werden. 

Im Jahr 1986 erliess der Bundesrat sodann die Raumplanungsverord-
nung (RPV 1986), in der er erstmals den Begriff der «Fruchtfolgefläche» defi-
nierte und eine Regelung zu deren Schutz verankerte. Namentlich legte er 
fest, dass ein Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen zu erhalten ist; dieser 
Mindestumfang sollte in einem Sachplan FFF (Sachplan gemäss Art. 13 RPG) 
definiert und auf die Kantone aufgeteilt werden.29 Da sich die gemäss Bun-
desratsbeschluss vom 5. November 1980 zu sichernden kantonalen Anteile 
an Fruchtfolgeflächen teilweise auf ältere Grundlagen stützten, eigneten sich 
diese nicht als Grundlage für den zu erlassenden Sachplan FFF. Infolgedes-
sen wurden die Kantone aufgefordert, bis Ende 1987 im Zuge der Richtpla-
nung die in ihrem Kantonsgebiet liegenden Fruchtfolgeflächen nach einheit-
lichen Kriterien neu festzustellen und dem Bund zu melden (vgl. zum Ganzen 

26 Auf weitere Revisionen, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht im Zent-
rum stehen, wird nicht im Detail eingegangen; vgl. dazu aber bspw. Botschaft Teil-
revision RPG 1994, 1075 ff.; Botschaft Teilrevision RPG 1996, 513 ff.; Botschaft Teilre-
vision RPG 2005, 7097 ff.; ausführlicher hänni, Planungs-, Bau- und besonderes 
Umweltschutzrecht, 73 ff.

27 sAchPlAn FFF 1992, 21; vgl. dazu ausführlicher und zur raumplanungsrechtlichen 
Situation 1985 insgesamt lendi, Redimensionierung, 379 ff.

28 EJPD/BRP, Grundlagen, Konzepte, Sachpläne, 6 sowie L 1 und L 2; tschAGGelAr, 57; 
dabei hat er sich teilweise auf ältere Grundlagen abgestützt; vgl. sAchPlAn FFF 1992, 
12; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 14.

29 sAchPlAn FFF 2020, 7.
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Art. 11 ff. RPV 1986).30 Die Kriterien für die Erhebung ergaben sich aus der 
Raumplanungsverordnung aus dem Jahr 1986, dem erläuternden Bericht des 
Bundesamtes für Raumplanung vom Juli 198631 sowie aus der Vollzugshilfe 
der Bundesämter für Raumplanung und Landwirtschaft aus dem Jahre 
198332. Allerdings liessen die Kriterien erhebliche Spielräume offen.33 Die 
Kantone haben bei der Erhebung denn auch unterschiedliche methodische 
Grundlagen zur Bestimmung ihrer Fruchtfolgeflächen verwendet und unter-
schiedliche Minimalanforderungen definiert.34 

Dies führte — verbunden mit der Tatsache, dass sich die Böden in der 
Schweiz von Region zu Region sehr stark unterscheiden (unterschiedliche 
klimatische Voraussetzungen, verschiedene geologische Ausgangsmateria-
lien etc.) — dazu, dass bei dieser Erhebung jeweils die «regional am besten 
geeigneten Böden» als Fruchtfolgeflächen erhoben wurden.35 Die Qualität 
der als Fruchtfolgeflächen erhobenen Böden war regional sehr unterschied-
lich. Ausserdem wurden wohl teilweise auch Flächen als Fruchtfolgeflächen 
ausgeschieden, die zwar die groben Kriterien erfüllten, sich aber aus agro-
nomischer Sicht nicht oder nur sehr beschränkt für die ackerbauliche Frucht-
folge eigneten.36 Nichtsdestotrotz stellte der Bund basierend auf diesen Erhe-
bungen, welche er so weit als möglich überprüft und harmonisiert hatte,37 fest, 
dass rund 436’000 ha Fruchtfolgeflächen ausserhalb des Siedlungsgebiets 
und ungefähr 16’500 ha Fruchtfolgeflächen in Bauzonen resp. in Siedlungsent-
wicklungsgebieten vorhanden sind.38

Im Jahr 1988 wurde sodann der Ernährungsplan 90 der Schweiz für Zeiten 
der gestörten Zufuhr, der später als Grundlage für den Sachplan FFF dienen 

30 sAchPlAn FFF 1992, 12; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 14; vgl. auch 
hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 130; clément-Arnold/
hoFmAnn, 667.

31 BRP, Erläuternder Bericht RPV, 1 ff.
32 BRP/BLW, Vollzugshilfe; es handelt sich dabei jedoch nicht um eine Vollzugshilfe im 

eigentlichen Sinn. Das Dokument befasst sich mit der Umsetzung des RPG im Bereich 
der Landwirtschaft und beschreibt insbes., was unter Fruchtfolgefläche genau zu 
verstehen ist; vgl. dazu messer et Al., 14.

33 sAchPlAn FFF 1992, 12 f.
34 Exemplarisch kann erwähnt werden, dass die zulässige Hangneigung je nach Kanton 

zwischen 18 und 35 % beträgt; vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 7; 
vgl. weitergehend auch Bericht PVK, 3573 f. und 3582; stAlder, Rechtsgutachten, 
N 39; clément-Arnold/hoFmAnn, 667 f.; Greiner/keller, 17 f.; messer et Al., 13.

35 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 7.
36 röösli, 126 mit dem Hinweis, das insbesondere Steillagen, Schattenwurf oder das 

Mikroklima eine Nutzung als Fruchtfolgefläche beeinträchtigen können.
37 Vgl. dazu detaillierter sAchPlAn FFF 1992, 14 f.
38 sAchPlAn FFF 1992, 23; so auch sAchPlAn FFF 2020, 7.
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sollte, publiziert. Demnach konnte die Schweiz im Fall fehlender Importpro-
dukte die nationale Nahrungsmittelversorgung auf einer Fläche von 450’000 ha 
sicherstellen.39 Diese gemäss Ernährungsplan 90 für die Ernährungssicherung 
eigentlich benötigte Gesamtfläche konnte mit den vom Bund festgestellten 
436’000 ha Fruchtfolgeflächen ausserhalb des Siedlungsgebiets bereits damals 
nicht mehr gewährleistet werden.40 

Mit dem Ziel, zumindest die noch vorhandenen Fruchtfolgeflächen zu 
sichern, hat der Bundesrat nach diesen Vorarbeiten am 8. April 1992 den Sach-
plan FFF beschlossen.41 Er stützte sich dabei auf seinen Verfassungsauftrag 
zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen 
Gütern, wonach er verpflichtet ist, im Normalfall und in Zeiten gestörter Zu-
fuhr eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftli-
chen Gütern sicherzustellen (heute Art. 102 und 104 BV), sowie auf Art. 13 RPG. 
Die Sicherung der Fruchtfolgeflächen soll damit nicht primär der aktuellen 
Erzeugung von Agrarprodukten oder der Erhöhung des Selbstversorgungs-
grades in normalen Zeiten dienen, sondern dazu, notfalls über genügend Bo-
den zu verfügen, um die Ernährung in Krisenzeiten sicherstellen zu können. 
Fruchtfolgeflächen stellen somit einen «Notvorrat» an Boden dar.42

Mit dem Sachplan FFF sollte konkret die gemäss Ernährungsplan 90 für 
eine nationale Nahrungsmittelversorgung notwendige Fläche von rund 
450’000 ha sichergestellt und auf die Kantone aufgeteilt werden. Der gesamt-
schweizerische Mindestumfang der zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen wur-
de im Sachplan FFF auf 438’560 ha festgelegt.43 Jeder Kanton wurde ver-
pflichtet, einen Anteil an diesem Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
dauernd zu erhalten.44 Dazu hatten sie die Fruchtfolgeflächen auf ihrem 

39 Dies unter Minimierung der Ernährung von rund 3’300 Kilokalorien pro Tag und 
Person auf etwa 2’300; vgl. sAchPlAn FFF 1992, 4; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 7; 
BLW/ARE, Faktenblätter, 4; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 14.

40 sAchPlAn FFF 2020, 7.
41 Vgl. BRB Sachplan FFF; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 7.
42 sAchPlAn FFF 1992, 8 f.
43 sAchPlAn FFF 1992, 38 mit dem Hinweis, dass bei der Festlegung des Mindestum-

fangs in erster Linie die erhobenen Fruchtfolgeflächen ausserhalb der Bauzonen be-
rücksichtigt und Fruchtfolgeflächen innerhalb der Bauzonen nur sehr zurückhal-
tend miteinbezogen wurden.

44 Für die Aufteilung auf die Kantone vgl. sAchPlAn FFF 1992, 39; die Verteilung auf die 
Kantone erfolgte basierend auf den von den Kantonen erhobenen Flächen, ihrer Grös-
se und der agropedologischen Qualität ihrer landwirtschaftlichen Flächen; vgl. clé-
ment-Arnold/hoFmAnn, 667; die örtliche Verteilung innerhalb des Kantons ist den 
Kantonen überlassen; vgl. dazu Jost, 175 f. mit dem Hinweis, dass der Bund zur inner-
kantonalen Verteilung nicht kompetent wäre; vgl. exemplarisch betreffend kantona-
lem Anteil für den Kanton Luzern BUWD, Erläuterungen PBV, 3; lustenBerGer, 679.
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Kantonsgebiet gemäss den Vorgaben des Bundesrechts (heute Art. 26 ff. RPV) 
zu erheben, dafür zu sorgen, dass diese den Landwirtschaftszonen zugewie-
sen werden, und sicherzustellen, dass der ihnen zugewiesene Mindestum-
fang an Fruchtfolgeflächen dauerhaft erhalten werden kann. Die erhobenen 
Fruchtfolgeflächen werden in einem kantonalen Inventar (sog. Fruchtfolge-
flächeninventar) aufgenommen.45 Heute beträgt der kantonal zu sichernde 
Mindestumfang 438’460 ha.46 Der Unterschied des Mindestumfangs von 
100 ha im Vergleich zum Bundesratsbeschluss vom 8. April 1992 besteht, weil 
im Jahr 2004 das Kontingent des Kantons Freiburg aufgrund der Realisierung 
der Autobahn A1 um diese Menge reduziert wurde.47 Darüber hinaus hat es 
bislang keine Reduktionen des kantonal zugewiesenen Mindestumfangs ge-
geben; es kam allerdings aufgrund des Kantonswechsels des Laufentals von 
Bern zu Basel-Landschaft zu einer Flächenverschiebung zwischen diesen 
Kantonen.48

Nach etwas mehr als 10 Jahren seit Inkrafttreten des Sachplans FFF hat 
sich der Bund ein Bild über dessen Wirkung gemacht. Dabei zeigte sich einer-
seits, dass trotz Erlass des Sachplans FFF im Jahr 1992 ein bedeutender, ste-
tiger Verlust an Kulturland und eben auch an Fruchtfolgeflächen zu verzeich-
nen ist.49 Andererseits konnte aber auch festgestellt werden, dass der im 
Sachplan enthaltene Mindestumfang eingehalten wurde. Der Sachplan FFF 
werde gemäss Bund trotz Mängeln und Schwierigkeiten im Vollzug von den 
Kantonen ernst genommen und stelle ein wichtiges Instrument dar, das ei-
nen wesentlichen Beitrag zum Schutz des Kulturlandes leiste.50 Allerdings 
seien Interessenabwägungen auch seit Inkrafttreten des Sachplans FFF oft-
mals zuungunsten der Fruchtfolgeflächen ausgefallen. Hinzu komme, dass 
die unterschiedliche ursprüngliche Erhebung und die uneinheitlichen Kri-
terien einen effektiven Schutz der Fruchtfolgeflächen erschweren und dass 
sich die Qualität des Bodens im Verlauf der Zeit verändert. Nicht mehr alle 

45 sAchPlAn FFF 1992, 40 f.; vgl. heute auch sAchPlAn FFF 2020, 12; vgl. dazu bspw. 
auch Art. 11a Abs. 3 BauV BE.

46 Vgl. auch für die Aufteilung des Mindestumfangs auf die Kantone sAchPlAn FFF 
2020, 11; vgl. dazu auch BLW/ARE, Faktenblätter, 8 f.; UVEK, Überarbeitung/Stärkung 
Sachplan FFF, 12.

47 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 11.
48 Für die ursprünglichen Anteile sAchPlAn FFF 1992, 39; sowie für die heutigen An-

teile sAchPlAn FFF 2020, 11; BLW/ARE, Faktenblätter, 8 f.; betr. Anpassung der An-
teile vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 11.

49 ARE, 10 Jahre Sachplan FFF, 10; so auch ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 5.
50 ARE, 10 Jahre Sachplan FFF, 10 f.; so auch BLW/ARE, Faktenblätter, 19; messer et Al., 

16 mit dem Hinweis, dass es eigentlich zwei Berichte gab, einen im Jahr 2001 und einen 
im Jahr 2003.
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Fruchtfolgeflächen weisen somit 15 Jahre später noch dieselbe Qualität auf 
wie bei deren Erhebung.51 Im Jahr 2006 wurde sodann eine Vollzugshilfe 
erarbeitet, die die beteiligten Stellen bei der Umsetzung des Sachplans FFF 
unterstützen und eine einheitliche Vollzugspraxis ermöglichen sollte.52 

3. Nationales Forschungsprogramm «Nutzung des Bodens in der 
Schweiz» (NFP 22) sowie «Nachhaltige Nutzung der Ressource  
Boden» (NFP 68)

Im Jahr 1985 wurde vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung das Nationale Forschungsprogramm «Nut-
zung des Bodens in der Schweiz» (NFP 22) gestartet. Im Rahmen dieses Pro-
gramms wurden Vorschläge für eine haushälterische Nutzung des Bodens 
erarbeitet. Dabei standen die langfristige Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit, 
die Verringerung der Bodenverluste und die bessere Verteilung des Bodens 
im Vordergrund.53 Im Schlussbericht aus dem Jahr 199154 wurde u.a. festge-
halten, dass die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken sei und neue 
Bauzonen erst ausgeschieden werden sollen, wenn die Reserven aufge-
braucht sind.55 Weiter wurden die Verstärkung der Richtplanung als effizi-
entes Koordinationsmittel und die Kontingentierung der Siedlungsflächen 
vorgeschlagen.56 

Das Programm wurde in den Jahren 2013 bis 2017 durch das Nationale 
Forschungsprogramm «Nachhaltige Nutzung der Ressource Boden» (NFP 
68) ergänzt. Dieses hatte zum Ziel, unter Berücksichtigung der Erfahrungen 
aus dem Vollzug des Umweltschutzgesetzes, der Verordnung über die Belas-
tungen des Bodens und der aktuellen Erkenntnisse aus dem von Bund und 
Kantonen etablierten Bodenmonitoring bestehende Forschungslücken zu 
schliessen, den gegenwärtigen Zustand des Bodens umfassender zu unter-
suchen und die wichtigsten Funktionen des Ökosystems Boden interdiszipli-
när zu erfassen.57

51 ARE, 10 Jahre Sachplan FFF, 15; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 7 f.
52 ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 5.
53 häBerli/lüscher et Al., 175 f.
54 häBerli/lüscher et Al., 12 ff.
55 häBerli/lüscher et Al., 133 ff. und 137 ff.
56 häBerli/lüscher et Al., 139 f.; vgl. zum Ganzen auch BLW, Schutz des Kulturlandes, 

18 sowie die auf der Website des SNF abrufbaren Informationen zum NFP 22.
57 steiGer/knüsel/reY, 13 sowie die auf der Website des SNF abrufbaren Informatio-

nen zum NFP 68.
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4. Totalrevision der Bundesverfassung

Zusätzlich wurden mit der neuen Bundesverfassung vom 18. April 1999 die 
Bodenrechtsrechtsartikel (Art. 22ter und Art. 22quater aBV) inhaltlich leicht 
verändert, neu formuliert und getrennt. Die Eigentumsgarantie wurde in 
Art. 26 BV unter den Grundrechten eingeordnet, während der Artikel zur 
Raumplanung in Art. 75 BV unter den Zuständigkeiten aufgenommen wurde.58 
Inhaltlich wurde das Ziel der haushälterischen Nutzung des Bodens, welches 
bislang noch nicht in der Verfassung verankert war, explizit in Art. 75 BV auf-
genommen und damit auf Verfassungsstufe gehoben.59 

5. Totalrevision Raumplanungsgesetz (E-REG)

Im Raumentwicklungsbericht 2005 des ARE wurde nach 25-jähriger Anwen-
dung des Raumplanungsgesetzes festgestellt, dass die Raumentwicklung 
insbesondere angesichts der voranschreitenden Zersiedelung, des anhalten-
den grossen Bodenverbrauchs und der noch immer überdimensionierten 
Bauzonen nach wie vor nicht nachhaltig sei.60 Aufgrund der anhaltenden 
Probleme sowie der Veränderungen in der Raumentwicklung und der An-
forderungen an ein Raumplanungsgesetz61 wurde sodann eine Totalrevision 
des Raumplanungsgesetzes in Angriff genommen.62 Mit dem Raumentwick-
lungsgesetz (REG) sollte ein Gesetz geschaffen werden, das sich mit den ak-
tuellen und vorhersehbaren künftigen Problemen der Raumentwicklung in 
der Schweiz befasst. Dabei sollten primär eine bedürfnisgerechte Planung 
für die überwiegend urbane Bevölkerung, eine geordnete Siedlungsentwick-
lung sowie eine kohärente und dynamische Raumplanung, die die Vielfalt 
der räumlichen Verhältnisse in der Schweiz berücksichtigt und die interna-
tionale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz stärkt, erreicht werden.63 

Der im Jahr 2008 in die Vernehmlassung gegebene Entwurf des REG (E-
REG) sah auch einen verstärkten Schutz der Fruchtfolgeflächen vor, der auf 
Gesetzesstufe verankert werden sollte (Art. 49 E-REG). Namentlich sollte ein 

58 Botschaft BV, 244 ff.; vgl. dazu auch hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 6.

59 ruch, in: SGKomm BV, N 8 zu Art. 75 BV; vgl. zur Begründung Botschaft BV, 246.
60 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 66; vgl. auch Amsler, 54.
61 Im Gesetzgebungsprozess wurde darauf hingewiesen, dass sich das geltende Raum-

planungsgesetz mehrheitlich am Bild der ländlichen Schweiz orientiere, was mittler-
weile überholt sei, da mehr als 75 % der Bevölkerung in Städten und Agglomerationen 
leben; vgl. ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 4.

62 ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 4 ff. 
63 ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 15 ff.
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Mindestumfang an zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen festgelegt werden und 
dieser, auch wenn Böden mit Fruchtfolgeflächenqualität einer anderen als 
der bodenerhaltenden landwirtschaftlichen Nutzung zugewiesen werden, 
«durch Kompensation oder andere im gleichen Masse geeignete Mittel» ge-
wahrt werden.64 

Darüber hinaus sollten die Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bau-
zonen überarbeitet werden. Gemäss Art. 56 E-REG sollten ausserhalb der 
Bauzonen massvolle Erweiterungen von Bauten und Anlagen ausserhalb des 
bestehenden Gebäudevolumens zulässig sein, auch wenn weder landwirt-
schaftlicher noch zonenkonformer Bedarf vorliegt. Dies unter der Voraus-
setzung, dass die Erweiterungen im doppelten Umfang kompensiert werden 
und die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 56 E-REG erfüllt sind. Der Sinn 
dieser Regelung wurde darin gesehen, dass mögliche Bedürfnisse Privater 
befriedigt und gleichzeitig dem Anliegen der Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet Rechnung getragen wird.65 

Als weiterer Mechanismus zum Schutz des Bodens ausserhalb der Bau-
zonen sollte eine Abgabe eingeführt werden. Für jeden Quadratmeter Boden 
ausserhalb der Bauzonen, der für nichtlandwirtschaftliche Zwecke versiegelt 
worden wäre, hätte eine Versiegelungsabgabe entrichtet werden müssen 
(Art. 65 E-REG). Für neue Wohnflächen in Kulturlandzonen hätte sodann eine 
Wohnflächenabgabe entrichtet werden müssen (Art. 66 E-REG). Das kantona-
le Recht sollte eine Befreiung von der Abgabepflicht vorsehen können, wenn 
die Flächen an anderer Stelle qualitativ und quantitativ mindestens gleich-
wertig kompensiert worden wären, wobei die Kriterien für die Kompensation 
durch das kantonale Recht aufzustellen gewesen wären (Art. 67 E-REG).66 

Die Rückmeldungen im Vernehmlassungsverfahren fielen kontrovers 
aus.67 Während die Bestimmung zum Schutz der Fruchtfolgeflächen von et-
lichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen begrüsst wurde,68 fielen die Rück-
meldungen betreffend die vorgesehene Kompensationspflicht unterschied-
lich aus. Der damit verbundene grössere Handlungsspielraum der Kantone 
wurde zwar teilweise begrüsst, es wurde aber insbesondere bezweifelt, dass 
die vorgesehene Kompensationspflicht umsetzbar sei und effektiv zu einer 

64 Vgl. zur vorgesehenen Regelung als Ganzes ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 68 f.
65 Vgl. zur vorgesehenen Regelung als Ganzes ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 81; 

GriFFel, Entwicklungen 2008, 34 sowie zur Kritik dazu derselBe, 44.
66 Vgl. zur vorgesehenen Regelung als Ganzes ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 

88 und 91; GriFFel, Entwicklungen 2008, 35 f. sowie zur Kritik dazu sowie zur Frage 
der ausreichenden Verfassungsgrundlage derselBe, 41 f.

67 Vgl. ARE, Ergebnisbericht REG, 1 ff.; vgl. dazu auch mArti, Geschichte, 958.
68 ARE, Ergebnisbericht REG, 35.
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Eindämmung des Bauens ausserhalb der Bauzonen führen würde.69 Die Total-
revision wurde aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse nicht weiterver-
folgt. Der Bundesrat hat bei diesem Entscheid jedoch noch darauf hingewiesen, 
dass Einigkeit darüber bestehe, dass das Raumplanungsrecht revidiert werden 
müsse. Es werde politisch und gesellschaftlich aber nur eine Teilrevision des 
bisherigen Gesetzes unterstützt.70

III. Landschaftsinitiative und erste Etappe der RPG-Revision 
1. Ausgangslage

Eine solche Teilrevision stellte die erste Etappe der RPG-Revision, die am 
1. Mai 2014 in Kraft trat, dar. Davor führten die verschiedenen Bemühungen 
zur Verkleinerung der Bauzonen seit Inkrafttreten des Raumplanungsgeset-
zes dazu, dass sich die Bauzonen in der Schweiz im Jahr 2012 gemäss der Bau-
zonenstatistik des Bundes über 228’478 ha erstreckten, wovon rund 28’000 
bis 43’000 ha, das heisst zwischen 12 und 18 % der gesamten Bauzonen, noch 
unbebaut waren.71 Damit hat sich die Fläche der unüberbauten Bauzonen 
zwar erheblich vermindert (2007 betrug diese noch 17–24 %72), war aber noch 
immer sehr gross. In den bereits überbauten Bauzonen wohnten im Jahr 2012 
rund 7,4 Millionen Menschen.73 Im Verhältnis zu den unüberbauten Bauzonen 
ergibt sich daraus, dass diese bei vollständiger Nutzung mit der gleichen Dichte 
(somit ohne Nutzung der inneren Nutzungsreserven) Wohnraum für weitere 
1,0 bis 1,7 Millionen Menschen geboten haben.74 Bei einer Bevölkerungszu-
nahme von knapp 1 % pro Jahr von 2015 bis 2035 (d.h. von rund 76’000 Perso-
nen pro Jahr)75 war damit der schweizweite Baulandbedarf für rund 20 Jahre 
abgedeckt.76

Mit dem wachsenden Bewusstsein der Bevölkerung für eine nachhaltige 
Raumplanung wurden auch die kritischen Stimmen betreffend mangelhafte 
Umsetzung von Art. 15 a RPG lauter und es wurde eine effektive Redimensio-

69 ARE, Ergebnisbericht REG, 44 f.
70 Vgl. ARE, Medienmitteilung vom 18. September 2009.
71 ARE, Bauzonenstatistik 2012, 7 f. und 23; vgl. BrAhier/PerritAz, 58; thurnherr, 

Bauzonen, 221.
72 ARE, Bauzonenstatistik 2007, 7; ARE, Bauzonenstatistik 2012, 28.
73 ARE, Bauzonenstatistik 2012, 16.
74 ARE, Bauzonenstatistik 2012, 27; vgl. dazu auch BrAhier/PerritAz, 58; thurnherr, 

Bauzonen, 221.
75 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 33, ausgehend vom Referenzszenario des 

BFS ab dem Jahr 2015.
76 BrAhier/PerritAz, 58.
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nierung der Bauzonen gefordert.77 So hat beispielsweise das Bundesgericht 
im Jahr 2010 festgehalten: «Führt die Einzonung zum Entstehen oder gar zur 
Vergrösserung überdimensionierter Bauzonen, so muss sie mit Auszonun-
gen einhergehen, um RPG-konform zu sein».78 Ausserdem hat das ARE in 
seiner Konzeptstudie «Nutzungsreserven im Bestand» aus dem Jahr 2008 
festgestellt, dass die Lage der Bauzonen durch Kompensationen, namentlich 
Einzonung von geeigneten Gebieten Zug um Zug mit Auszonung von nicht 
geeigneten Gebieten, optimiert werden könnte.79 Gleichzeitig wurde aufge-
zeigt, dass sich die rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonenreserven oft-
mals an ungünstigen, schlecht erschlossenen und peripheren Lagen befan-
den, während andere, zentrale Gebiete keiner Bauzone zugewiesen sind, 
obwohl sie sich dafür sehr gut eignen würden.80

2. Landschaftsinitiative

Eigentlicher Auslöser für die erste Etappe der RPG-Revision war dann jedoch 
die eidgenössische Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur (Land-
schaftsinitiative)», die noch während der Arbeiten zur Totalrevision des Raum-
planungsgesetzes am 14. August 2008 eingereicht wurde.81 Die Landschafts-
initiative hatte zum Ziel, die Zersiedelung des Landes zu stoppen und gleich-
zeitig das Kulturland besser zu schützen. Namentlich sollten in Art. 75 Abs. 1 
BV Bund und Kantone gemeinsam zu einem haushälterischen Umgang mit 
dem Boden verpflichtet und die Trennung des Baugebiets vom Nichtbauge-
biet und der Schutz des Kulturlandes explizit als Verfassungsziel erwähnt 
werden. Darüber hinaus sollte der Bund verpflichtet werden, Bestimmungen 
für eine hochwertige Siedlungsentwicklung nach innen und zur Begrenzung 
des Bauens im Nichtbaugebiet zu erlassen. Diese neue Verfassungsbestimmung 
sollte mit einer Übergangsbestimmung, wonach nach Annahme von Art. 75 BV 
die Gesamtfläche der Bauzonen während 20 Jahren nicht vergrössert werden 
darf, ergänzt werden (Bauzonenmoratorium). Der Bundesrat sollte in begrün-
deten Fällen Ausnahmen gewähren können. Neue Einzonungen wären somit 
grundsätzlich nur noch möglich gewesen, wenn gleichzeitig an einem anderen 
Ort gleich grosse Flächen ausgezont worden wären.82 

77 Vgl. dazu ruch, Grundlagen, 4 f.; thurnherr, Bauzonen, 221 f.
78 BGE 136 II 204, E. 7.2.
79 ARE, Nutzungsreserven, 42.
80 hAAG, 6; ARE, Nutzungsreserven, 7 und 42.
81 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1033 ff.; für den Wortlaut der Initiative vgl. 1035.
82 Vgl. dazu als Ganzes Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1039 f.
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Der Bundesrat anerkannte die grundsätzlichen Anliegen der Initiative, hatte 
aber insbesondere Bedenken, wie sich das zwanzig Jahre dauernde Verbot, 
die Bauzonen zu vergrössern, auswirken würde. Er erachtete den Lösungs-
ansatz der Initiative insofern als unbefriedigend, als «die zu grossen Bauzo-
nen und die Zersiedelung in der Schweiz zwar ins Visier genommen werden, 
gleichzeitig aber der unbefriedigende Zustand mit dem Bauzonen-Morato-
rium zementieren [sic!] wird»83. Dadurch würden diejenigen Kantone oder 
Gemeinden, welche in der Vergangenheit zu grosse Bauzonen ausgeschie-
den haben, belohnt, während denjenigen, die Bauzonen nur entsprechend 
dem Bedarf ausgeschieden haben, Entwicklungsmöglichkeiten genommen 
werden. Oftmals würden an Orten, an denen der grösste Bedarf an Bauland 
besteht und die Verdichtung nach innen bereits am weitesten fortgeschritten 
ist, die kleinsten Reserven bestehen. Darüber hinaus wurden Bedenken ge-
äussert, ob das Bauzonenmoratorium nicht zu einem erhöhten Druck auf die 
Flächen ausserhalb der Bauzonen führen und dadurch die Zersiedelung 
noch verstärkt würde. Weiter wurde mit einer Verteuerung des Baulandes 
und einem Anstieg der Kauf- und Mietpreise gerechnet.84 Die Initianten hin-
gegen machten geltend, dass eine Umlagerung von Bauland in Zukunft dafür 
sorgen werde, dass das Angebot an Bauland sich dort befindet, wo dieses 
tatsächlich benötigt wird. Dies würde einen interkantonalen Bauzonenab-
tausch bedingen.85 

3. Erste Etappe der RPG-Revision 

Basierend auf den vorstehend dargestellten Überlegungen des Bundesrats 
wurde der Landschaftsinitiative die Gesetzesvorlage der ersten Etappe der 
RPG-Revision als indirekter Gegenvorschlag gegenübergestellt.86 Dabei hat 
der Bundesrat anerkannt, dass die Zersiedelung des Landes und der Kultur-
landverlust drängende und ungelöste Probleme der Raumplanung darstellen 
und das Grundanliegen der Landschaftsinitiative berechtigt war. Mit dem 
Gegenvorschlag sollte denn auch signalisiert werden, dass der Bundesrat die 
Anliegen der Landschaftsinitiative ernst nimmt.87 Darüber hinaus haben 
sich die Bundesorgane im Rahmen der Gesetzgebungsarbeiten und der poli-
tischen Debatten vorgängig zur ersten Etappe der RPG-Revision mit den 

83 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1041.
84 Vgl. zum Ganzen Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1041 ff.
85 Vgl. für die Argumente der Initianten deren Website sowie Botschaft Landschafts-

initiative 2010, 1042.
86 Botschaft RPG 1, 1049 ff.
87 Botschaft RPG 1, 1052; vgl. auch AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungs-

planung, N 1 zu Art. 38a RPG.
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Gründen für die bisherige, mangelhafte Umsetzung von Art. 15a RPG ausei-
nandergesetzt. Der Bundesrat beispielsweise wies auf die zu grossen Wachs-
tumsannahmen hin.88 Im Ständerat wurden hingegen primär Vollzugsdefi-
zite aufgeführt, wie beispielsweise, dass der Bund seinen Verfassungs- und 
Gesetzesauftrag gegenüber den Kantonen zu wenig konsequent umsetze, die 
Kantone sich gegenüber den Gemeinden vielerorts nicht durchsetzen und 
die Gemeinden die übergeordneten Vorgaben bei Weitem nicht immer voll-
ziehen würden. Die Bundesvorgabe, dass die Bauzonenreserve für fünfzehn 
Jahre reichen soll, werde von deutlich mehr als der Hälfte der Kantone 
schlicht ignoriert.89 

Mit der ersten Etappe der RPG-Revision sollten diese und weitere Proble-
me angegangen werden und sollte den Anliegen der Landschaftsinitiative — 
wenn auch auf andere Weise — Rechnung getragen werden. Ziele der ersten 
Etappe der RPG-Revision waren dementsprechend namentlich die Eindäm-
mung der Zersiedelung, die Siedlungsentwicklung nach innen, die haushälte-
rische Bodennutzung, die bedarfsgerechte Dimensionierung der Bauzonen 
und der Schutz des Kulturlandes. Die Siedlungsentwicklung und -gestaltung 
sollten besser steuerbar und die Trennung von Bau- und Nichtbaugebiet schär-
fer werden.90 Allerdings wurde auf das in der Landschaftsinitiative vorgesehe-
ne 20-jährige Bauzonenmoratorium verzichtet. Die erste Etappe der RPG-Re-
vision wurde am 15. Juni 2012 von den Eidgenössischen Räten beschlossen und 
am 3. März 2013 in der Referendumsabstimmung deutlich angenommen. Sie 
ist auf den 1. Mai 2014 mit den entsprechenden Anpassungen der Raumpla-
nungsverordnung in Kraft getreten.91 Die Landschaftsinitiative wurde schliess-
lich zugunsten des indirekten Gegenvorschlags zurückgezogen.92

Diese erste Etappe der RPG-Revision hat denn auch wesentliche Verbes-
serungen in Richtung einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung und Boden-
nutzung gebracht. Dafür wurde beispielsweise der kantonale Richtplan als 
Steuerungsinstrument gestärkt (Art. 8 und 8a RPG) und wurden die Anforde-
rungen an Neueinzonungen deutlich erhöht (Art. 15 RPG).93 Zusätzlich wurde 

88 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1037; ruch, Grundlagen, 4; als weitere Gründe 
gab der Bundesrat an, dass der Bedarf meistens kommunal und nicht regional oder kan-
tonal ermittelt wurde sowie dass planungsfremde Motive mitberücksichtigt wurden.

89 Votum Luginbühl, AB SR 2010, 884; ruch, Grundlagen, 5.
90 Botschaft RPG 1, 1056 f.; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 

77; GriFFel, in: BSK BV, N 14 zu Art. 75 BV.
91 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 77.
92 mAhAim, Steuerung, 18.
93 Botschaft RPG 1, 1065 ff.; GriFFel, Entwicklungen 2010, 16 f.; zu den Neuerungen betr. 

Richtplanung vgl. mArti, Richtplanung, 29 ff.
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in Art. 15 Abs. 2 RPG explizit eine Verpflichtung zur Reduktion überdimensio-
nierter Bauzonen statuiert,94 und es wurden verschiedene Bestimmungen 
erlassen, welche dem Erhalt der Fruchtfolgeflächen ein höheres Gewicht bei-
messen und direkt oder indirekt zu deren Schutz beitragen (insbesondere 
Art. 3 Abs. 2 lit. a und Art. 15 Abs. 3 RPG sowie Art. 26 ff. RPV). Mit Art. 38a RPG, 
der vorsieht, dass bis zur Genehmigung der Richtplananpassung durch den 
Bundesrat die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen im Kanton 
insgesamt nicht vergrössert werden darf, wurde zudem eine griffige Über-
gangsbestimmung geschaffen, welche die Kantone zu einer raschen Umset-
zung der neuen bundesrechtlichen Vorgaben anhalten sollte.95

IV. Aktuelle Revisionsbemühungen 
1. Gegenwärtige Lage

Das Bewusstsein der Bevölkerung, dass dem Kulturland besser Sorge getra-
gen werden muss, ist in den letzten Jahren stark gewachsen, sodass die Prin-
zipien des Raumplanungsrechts, insbesondere die Maximen der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet sowie das Prinzip der haushälterischen 
Bodennutzung, heute als allgemein anerkannt gelten. Die in den letzten Jah-
ren getroffenen Massnahmen haben dazu beigetragen, den Flächenverbrauch 
zu bremsen und das Kulturland zu schützen. Dennoch konnten die gesetzten 
Ziele nicht vollständig erreicht werden.96 So sind die Siedlungsflächen weiter 
zulasten der Landwirtschaftsflächen gewachsen.97 Ausserdem gibt es, auch 
wenn seit Inkrafttreten der ersten Etappe der RPG-Revision strengere Vor-
gaben und eine Pflicht zur Reduktion überdimensionierter Bauzonen be-
stehen (Art. 15 Abs. 2 RPG), auch heute noch überdimensionierte Bauzonen. 
Die Stimmen, welche geltend machen, das Raumplanungsgesetz habe seine 
Ziele zum grossen Teil nicht erreicht und es stecke in einer Vollzugskrise, 
bleiben.98 

Die Schwierigkeiten im Vollzug des Raumplanungsgesetzes und der an-
haltende Bodenverbrauch sind einerseits auf Vollzugsdefizite zurückzufüh-
ren. So wurde das geltende Recht in der Vergangenheit oftmals nicht konse-

94 Wobei zu beachten ist, dass die Verpflichtung zur Reduktion überdimensionierter 
Bauzonen im vom Bundesrat ausgearbeiteten Entwurf noch nicht enthalten war. Die 
Bestimmung wurde erst durch den Ständerat eingeführt; vgl. AB SR 2010, 899 f.; vgl. 
dazu auch FlückiGer, Zones à bâtir, 69; thurnherr, Bauzonen, 223.

95 Vgl. zum Ganzen Botschaft RPG 1, 1056 f. sowie 1071 ff.
96 Vgl. dazu WeGelin, 13 ff.
97 BFS, Arealstatistik 2019–2020, 6 f.
98 So insbes. GriFFel, in: BSK BV, N 38 zu Art. 75 BV.
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quent umgesetzt, und viele Gemeinden und Kantone taten und tun sich noch 
heute mit haushälterischer Bodennutzung und geordneter Besiedelung 
schwer.99 Andererseits werden diese von verschiedenen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Faktoren begünstigt. So führt das Bevölkerungswachstum 
per se zu einer steigenden Nachfrage nach Wohnfläche. Aufgrund der guten 
Einkommens- und Vermögenssituation können sich die Menschen zudem ei-
nen grösseren Flächenverbrauch leisten und haben exklusivere Anforderun-
gen an ihren Wohnstandort. Auch der heutige individuelle Lebensstil vergrös-
sert die Anzahl der Haushalte mit unterschiedlichen Ansprüchen. Darüber 
hinaus begünstigen das globale Wirtschaftswachstum, der Wohlstand in der 
Schweiz, das Zinsniveau sowie die relative Attraktivität des Immobilienmarkts 
Immobilienanlagen, was verbunden mit günstigen Finanzierungskonditionen 
die Nachfrage nach Wohneigentum noch zusätzlich fördert.100

Diese und weitere Faktoren führen dazu, dass das Raumplanungsrecht 
heute vor der Herausforderung steht, die bisher ungelösten Probleme anzu-
gehen, aktuelle Probleme anzunehmen sowie die Defizite der letzten Jahr-
zehnte zu beheben. Aufgrund des gestärkten Bewusstseins in der Bevölke-
rung und der Politik über die Beschränktheit und Endlichkeit der Ressource 
Boden und die Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung stehen die Chan-
cen für neue Ansatzpunkte heute gut, und es sind verschiedene Revisionen, 
Reformbewegungen und Initiativen pendent. 

2. Zweite Etappe der RPG-Revision 
a) Erste Vernehmlassung
Nachdem die erste Etappe der RPG-Revision im Jahr 2014 in Kraft getreten 
ist, wurde auf Bundesebene eine Vorlage für eine zweite Revisionsetappe 
ausgearbeitet. Die Vorlage für die erste Vernehmlassung der zweiten Etappe 
der RPG-Revision, die in den Jahren 2014/2015 durchgeführt wurde, beinhal-
tete auch Änderungen, die zu einem besseren Schutz des Kulturlandes füh-
ren sollten. Namentlich sollten die bisher in der Raumplanungsverordnung 
enthaltenen Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen auf Geset-
zesstufe gehoben werden. Der Entwurf vom 5. Dezember 2014 sah zudem 
insbesondere eine auf Bundesebene verankerte gesetzliche Kompensations-
pflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen sowie verschärfte 
Sanktionen bei Nichteinhaltung des kantonalen Mindestumfangs vor.101 

99 Vgl. dazu bereits Rz. 14 hiervor; vgl. dazu auch BiAGGini, OFK BV, N 6a zu Art. 75 BV. 
100 estermAnn, 9.
101 ARE, Erläuterungen RPG 2, 16 ff.; vgl. dazu auch UVEK, Überarbeitung/Stärkung 

Sachplan FFF, 18. 
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Aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse, die sehr kontrovers ausfielen,102 
entschied der Bundesrat, die Themenbereiche der zweiten Etappe der RPG-
Revision stark einzuschränken. Betreffend Schutz der Fruchtfolgeflächen 
kam der Bundesrat zum Ergebnis, dass nicht gesetzliche Anpassungen, son-
dern eine Überarbeitung des bestehenden Sachplans FFF im Vordergrund 
stehe.103 Die Thematik des Kulturlandschutzes und des Schutzes der Frucht-
folgeflächen wurde entsprechend aus der zweiten Etappe der RPG-Revision 
ausgeklammert. 

b) Zweite Vernehmlassung
Die Themenbereiche der zweiten Etappe der RPG-Revision wurden nach der 
ersten Vernehmlassung auf Themen mit ausgewiesenem Handlungsbedarf 
beschränkt. Dazu gehören nach Ansicht des Bundesrats neben der raum-
planerischen Interessenabwägung und der Raumplanung in funktionellen 
Räumen sowie im Untergrund insbesondere die Vorschriften zum Bauen 
ausserhalb der Bauzonen.104 Obwohl das Bauen ausserhalb der Bauzonen 
grundsätzlich verboten ist, haben die Gebäudeflächen ausserhalb der Bau-
zonen seit 1992 um ca. 21 % zugenommen, sodass sich im Jahr 2020 knapp 37 % 
der Siedlungsfläche sowie 19 % der Gebäude ausserhalb der Bauzonen be-
fanden.105 Das entspricht rund 595’000 Gebäuden, wovon circa 193’000 Woh-
nungen beinhalten.106 Bei der Betrachtung der Periode zwischen 1985 und 
2009 stellt sich heraus, dass in diesem Zeitraum primär die Wohn- (+44 %) so-
wie die Industrie- und Gewerbeareale (+32 %) ausserhalb der Bauzonen zuge-
nommen haben (im Vergleich zu landwirtschaftlichen Bauten [+10 %]).107 Bei 
den Gebäuden ausserhalb der Bauzonen handelt es sich weitgehend um bis-
her landwirtschaftlich genutzte Gebäude, für die oftmals infolge des Struk-
turwandels in der Landwirtschaft heute kein landwirtschaftlicher Bedarf 
mehr besteht.108 

102 ARE, Ergebnisbericht RPG 2, 17 f.; vgl. auch mArti, Geschichte, 960; vgl. für die Kritik 
an der zweiten Etappe der RPG-Revision exemplarisch strAumAnn, 3 ff.

103 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 3; vgl. dazu auch stAlder/tschirkY/schWeizer, 24.
104 Wobei das Bauen ausserhalb der Bauzonen vom Bundesrat als Kernbereich der Vorlage 

bezeichnet wird; vgl. Botschaft RPG 2, 7458 sowie allgemein auch 7451; vgl. auch ARE, 
Erläuternder Bericht RPG 2, 3; vgl. dazu auch stAlder/tschirkY/schWeizer, 24.

105 ARE, Monitoring 2019, 9 und 13; ARE, Zahlen und Fakten; im Jahr 2016 waren es 37,7 % der 
Siedlungsfläche und 22 % der Gebäudeareale; vgl. ARE, Monitoring 2016, 8, 10 und 13.

106 ARE, Monitoring 2019, 17; ARE, Zahlen und Fakten; Botschaft RPG 2, 7448; vgl. auch 
ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 1.

107 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 21.
108 Botschaft RPG 2, 7448; vgl. auch ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 1.
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Aufgrund dieser Entwicklungen gab es in den letzten Jahren viele punktuel-
le Revisionen der Bestimmungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen. 
Dies wiederum führte zu einem unübersichtlichen und komplexen Regel-
werk, welches den Bedürfnissen der Bevölkerung kaum gerecht wird und 
gleichzeitig nur wenig Spielraum für kantonale Besonderheiten lässt.109 Mit 
der zweiten Etappe der RPG-Revision sollen insbesondere diese Defizite be-
hoben werden. Die Instrumente der Raumplanung sollen so gestärkt und 
modernisiert werden, dass diese ihre Aufgabe, eine zweckmässige und haus-
hälterische Nutzung des Bodens sowie die Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet sicherzustellen, erfüllen kann.110 

Dazu sollen die Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzonen einer-
seits systematisch neu geordnet und klarer gegliedert und andererseits in-
haltlich gestärkt werden.111 Zur inhaltlichen Stärkung sah die Gesetzesvor-
lage des Bundesrats insbesondere eine grundsätzliche Beseitigungspflicht 
für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen (Art. 23d f. E-RPG) sowie 
einen als Gebiets- und Objektansatz ausgestalteten Planungs- und Kompen-
sationsansatz (Gebietsansatz gemäss Art. 8c i.V.m. Art. 18a E-RPG sowie Ob-
jektansatz gemäss Art. 8d i.V.m. Art. 24g E-RPG) vor.112 Eine weitere wesent-
liche Neuerung bestand darin, dass Ausnahmebewilligungen für nicht zo-
nenkonforme Vorhaben ausserhalb der Bauzonen (Art. 24a–24g E-RPG) künf-
tig nicht mehr überall in der Schweiz in gleicher Weise zur Anwendung 
gelangen sollten, sondern die Kantone künftig hätten festlegen können sol-
len, welche bundesrechtlichen Ausnahmebestimmungen in welchem Gebiet 
und in welchem Umfang anwendbar sind (Art. 24bis Abs. 1 E-RPG).113 Für die 
überarbeitete Vorlage zur zweiten Etappe der RPG-Revision wurde im Jahr 
2017 eine ergänzende Vernehmlassung durchgeführt.114 Nachdem diese ab-
geschlossen war, hat der Bundesrat am 31. Oktober 2018 die entsprechende 
Botschaft für die zweite Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes 
zuhanden des Parlaments verabschiedet.115 

109 Botschaft RPG 2, 7449; vgl. auch ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 1.
110 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 3; Botschaft RPG 2, 7448.
111 ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 7460.
112 Botschaft RPG 2, 7458 ff.
113 Auf diese Neuerung wird allerdings in der vorliegenden Arbeit nicht mehr näher ein-

gegangen; vgl. dazu Botschaft RPG 2, 7481 ff.; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2.
114 Die Rückmeldungen zum Planungs- und Kompensationsansatz waren durchmischt; vgl. 

ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 7 ff.; vgl. auch mArti, Geschichte, 960.
115 Botschaft RPG 2, 7443 ff. insbes. 7458 ff.
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c) Aktuelle Entwicklung

Der Nationalrat ist in der Dezember-Session 2019 auf Antrag der vorberaten-
den Raumplanungskommission (UREK-N) nicht auf die Vorlage zur zweiten 
Etappe der RPG-Revision eingetreten.116 Anfang 2020 hat die UREK-S mit der 
Behandlung der Vorlage begonnen und ist am 16. Oktober 2020 einstimmig 
auf die Vorlage eingetreten.117 Damit anerkannte sie den Handlungsbedarf 
beim Bauen ausserhalb der Bauzonen. Sie wollte aber den Entwurf des Bun-
desrats vereinfachen, kompakter gestalten, sich auf gewisse Themen konzen-
trieren und mehrheitsfähige Lösungen finden.118

Am 8. September 2020 reichte sodann der Trägerverein «Ja zu mehr Na-
tur, Landschaft und Baukultur» die eidgenössische Volksinitiative «Gegen 
die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» ein.119 Diese 
sieht insbesondere vor, dass der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet neu in der Bundesverfassung verankert werden soll (Art. 75c 
E-BV). Weiter sollen Bund und Kantone dafür sorgen, dass im Nichtbaugebiet 
die Zahl der Gebäude und die von diesen beanspruchte Fläche nicht zuneh-
men. Der Bundesrat begrüsst grundsätzlich die Stossrichtung der Initiative.120 
Da nach Ansicht des Bundesrats bei der in der Initiative vorgesehenen Plafo-
nierung der Anzahl Gebäude und der von diesen beanspruchten Flächen 
ausserhalb der Bauzonen wichtige Fragen ungeklärt bleiben, lehnt er die 
Initiative jedoch ab.121 Er wollte ihr stattdessen einen «vollzugstauglichen» 
indirekten Gegenvorschlag gegenüberstellen, der die Stärkung des Grund-
satzes der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet als Kernanliegen der 
Initiative aufnimmt. Neue Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen sollten 
zudem nur erlaubt sein, wenn diese substanziell kompensiert werden.122 Am 
1. September 2021 hat der Bundesrat die Botschaft zur Landschaftsinitiative 
verabschiedet und darin die Ablehnung der Vorlage beantragt.123

Die UREK-S schickte am 29. April 2021 einen neuen Entwurf der Revision 
des Raumplanungsgesetzes in die Vernehmlassung. Wie angekündigt, hat sie 

116 Votum Egger, AB NR 2019, 2030 sowie betr. Nichteintreten AB NR 2019, 2037.
117 UREK-S, Medienmitteilung vom 30. April 2021.
118 UREK-S, Medienmitteilung vom 16. Oktober 2020; UREK-S, Medienmitteilung vom 

30. April 2021.
119 BundeskAnzlei, Zustandekommen, 8430; zum Initiativtext vgl. BundeskAnzlei, 

Vorprüfung, 2501.
120 Botschaft Landschaftsinitiative 2021, 2125.
121 Botschaft Landschaftsinitiative 2021, 2126 f.
122 BundesrAt, Medienmitteilung vom 18. Dezember 2020.
123 Botschaft Landschaftsinitiative 2021, 2115 ff.
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die Vorlage in der Komplexität vereinfacht und dabei versucht, die Besonder-
heiten in den Kantonen bei der Raumplanung zu berücksichtigen. Mit einem 
Stabilisierungsziel beim Bauen ausserhalb der Bauzonen stellt sie der Land-
schaftsinitiative sodann einen Gegenvorschlag gegenüber. Verzichtet wird 
hingegen auf die im Entwurf des Bundesrats vorgesehene generelle Beseiti-
gungspflicht sowie auf den Objektansatz beim Planungs- und Kompensati-
onsansatz.124 Der Bundesrat begrüsst den indirekten Gegenvorschlag der 
UREK-S, da dieser den Eckwerten, die der Bundesrat für einen Gegenvor-
schlag festgelegt hat, entspricht.125 Er verzichtete aufgrund dessen auf einen 
eigenen indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative.126 Von ande-
rer Seite wird der Entwurf der UREK-S abgelehnt, da dieser nicht als indirek-
ter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative tauge und nicht dazu beitrage, 
den Grundsatz von Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet zu stärken.127 
Insbesondere wird bemängelt, dass konkrete Bestimmungen zur Erreichung 
der Stabilisierungsziele und entsprechende Sanktionsmöglichkeiten fehlen 
sowie dass zu viele Ausnahmebestimmungen vorgesehen sind.128

Der Ständerat hat der nach der Vernehmlassung leicht angepassten Vor-
lage der UREK-S am 16. Juni 2022 als indirekten Gegenvorschlag zur Land-
schaftsinitiative zugestimmt, wobei jedoch auch diverse Minderheitsanträge 
angenommen wurden.129 Das Geschäft geht nun an den Nationalrat.130 Im 
Zeitpunkt der Vollendung dieser Arbeit war noch unklar, ob und in welcher 
Ausgestaltung die zweite Etappe der RPG-Revision in Kraft treten wird. 

3. Überarbeitung Sachplan FFF
a) Ausgangslage
Trotz Erlass des Sachplans FFF im Jahr 1992 sowie den darauf folgenden wei-
teren Bemühungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen verringerte sich die 
Kulturlandfläche in den Jahren 1985 bis 2009 um 85’000 ha und die Acker-
landfläche nahm in derselben Zeitspanne um 29’500 ha ab.131 Rund zwei 

124 UREK-S, Medienmitteilung vom 30. April 2021.
125 BundesrAt, Medienmitteilung vom 18. Dezember 2020; Botschaft Landschaftsinitia-

tive 2021, 2120.
126 BundesrAt, Medienmitteilung vom 12. Mai 2021; Botschaft Landschaftsinitiative 

2021, 2117.
127 esPAcesuisse, Stellungnahme, 1 ff.
128 UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 5.
129 Vgl. die Information auf der Website des ARE; AB SR 2022 460 ff.; vgl. auch die Kritik 

bei JerJen/kisslinG, Schieflage, 1 ff.
130 Vgl. die Information auf der Website des ARE.
131 stAlder, Rechtsgutachten, N 8 f.; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 7; BLW/ARE, Fakten-

blätter, 14.
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Drittel dieser Flächenabnahmen sind auf die Inanspruchnahme solcher Flä-
chen für die Ausdehnung der Siedlungsflächen zurückzuführen.132 Im Er-
gebnis belief sich die Kulturlandfläche in der Schweiz im Jahr 2009 gemäss 
Erhebungen des BFS auf knapp 1’500’000 ha und ungefähr auf einen Drittel 
der gesamten Fläche der Schweiz (Stand 2004/09), wobei diese mehrheitlich 
im Schweizer Mittelland lag.133 Innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen waren rund 445’000 ha (45 %) Fruchtfolgeflächen ausgewiesen.134 Der 
Mindestumfang gemäss Sachplan FFF konnte damit bis ins Jahr 2009 einge-
halten werden. Seither nahmen die Fruchtfolgeflächen jedoch weiter ab. Er-
hebungen aus dem Jahr 2017 ergaben, dass mit Ausnahme des Kantons Wal-
lis, der knapp unter dem Mindestumfang liegt, sämtliche Kantone den ihnen 
zugewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen (noch) einhalten konn-
ten. Die Reserven gegenüber dem schweizweit zu erhaltenden Mindestum-
fang sind jedoch mit 6’248 ha nur noch gering.135 

Aktuell geht das BFS in seinem Referenzszenario zur Bevölkerungsent-
wicklung aus dem Jahr 2020 von einem Bevölkerungswachstum von 8,69 
Millionen Personen im Jahr 2020 auf 10,44 Millionen im Jahr 2050 aus, was 
einer Zunahme von insgesamt 20 % (jährlich durchschnittlich 0,6 %) ent-
spricht.136 Diese Bevölkerungszunahme wird einerseits zu einer höheren 
Nachfrage an Lebensmitteln führen.137 Andererseits wird dadurch aber auch 
der Siedlungsdruck weiter zunehmen. Die Fruchtfolgeflächen gehören zu-
mindest teilweise zu denjenigen Flächen, die sich aufgrund ihrer Lage am 
Siedlungsrand in Zentrums- oder Agglomerationsgebieten auch für eine Ein-
zonung und Überbauung besonders gut eignen.138 

132 BFS, Arealstatistik 2015, 25 ff.; so auch sAchPlAn FFF 2020, 7; BLW/ARE, Faktenblät-
ter, 14; stAlder, Rechtsgutachten, N 8 f.; in den höheren Lagen wurde Kulturland 
auch oft zu Wald. Ausserdem wurde Ackerland teilweise auch in übriges Kulturland 
umgewandelt; vgl. auch Bericht PVK, 3565 f.

133 BFS, Arealstatistik 2015, 25; vgl. dazu auch die Angaben auf der Website des BFS; BLW/
ARE, Faktenblätter, 6.

134 BLW/ARE, Faktenblätter, 6 f.
135 BLW/ARE, Faktenblätter, 8 ff. und 26; zudem sind die Daten teilweise mit Ungenauig-

keiten behaftet.
136 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 9; vgl. zur erwarteten Bevölkerungsent-

wicklung ab 2015 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 33; BLW/ARE, Fakten-
blätter, 19.

137 Ausserdem wird sich das Konsumverhalten voraussichtlich verändern; in Kombina-
tion mit dem Kulturlandverlust wird aufgrund dessen für die Schweiz eine erhöhte 
Abhängigkeit von Importen prognostiziert; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung 
Sachplan FFF, 20.

138 Price/toBiAs, 10 ff.
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Darüber hinaus zeigt die Analyse zum heutigen Ernährungspotenzial der 
landwirtschaftlichen Kulturlandflächen in der Schweiz, welche das BWL in 
Zusammenarbeit mit Agroscope und unter Einbezug von Experten im Jahr 
2017 durchgeführt hat, dass bei einer Bevölkerung von 8,14 Millionen Perso-
nen und dem aktuellen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen ein Energie-
angebot von 2’340 Kilokalorien pro Person und Tag produziert werden könn-
te.139 Die Kalorienmenge liegt damit im Rahmen des im Ernährungsplan 90 
definierten und als erforderliches Minimum angesehenen Werts von 2’300 
Kilokalorien pro Person und Tag und entspricht 78 % der aktuellen mittleren 
Energiemenge von 3’015 Kilokalorien pro Person und Tag.140 Der schweiz-
weit zu sichernde Mindestumfang von 438’460 ha Fruchtfolgeflächen reicht 
somit knapp für die Ernährungssicherung aus; eine Reduktion desselben 
würde diese jedoch gefährden.141

b) Handlungsbedarf 
Aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung, des Konsumverhal-
tens sowie der Ansprüche der Bevölkerung wird das Spannungsverhältnis 
zwischen Kulturlandschutz und Siedlungsausdehnung voraussichtlich auch 
in den nächsten Jahren bestehen bleiben oder sich gar verschärfen. Geschwächt 
wird der Schutz der Fruchtfolgeflächen dabei insbesondere durch die un-
einheitlichen Kriterien und Methoden zur (Erst-)Erhebung der Fruchtfolge-
flächen. Auch wenn die Methoden für die Bodenkartierung weiterentwi-
ckelt und die Kriterien für die Ausscheidung von Fruchtfolgeflächen präzi-
siert wurden, ist die aktuelle Situation der Bodendaten in der Schweiz noch 
immer uneinheitlich und flächendeckende, aktuelle Bodenkarten fehlen.142 

Obwohl der Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen aus der 
zweiten Etappe der RPG-Revision ausgeklammert wurde, ist der Handlungs-
bedarf aufgrund vorstehender Ausführungen grundsätzlich (auch auf poli-
tischer Ebene) anerkannt. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) der eid-
genössischen Räte hat die Parlamentarische Verwaltungskontrolle (PVK) 
beauftragt, die bestehenden Massnahmen zur Sicherung des landwirtschaft-
lichen Kulturlandes zu untersuchen.143 Die GPK-N hat sodann gestützt auf 

139 BWL, Ernährungspotenzial, 12; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 8.
140 BWL, Ernährungspotenzial, 9 und 12; sAchPlAn FFF 2020, 8.
141 sAchPlAn FFF 2020, 8; vgl. dazu auch die verschiedenen Rückmeldungen zum über-

arbeiteten Sachplan FFF; vgl. ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 7.
142 sAchPlAn FFF 2020, 9; vgl. dazu ausführlich messer et Al., 7.
143 Vgl. Bericht PVK, 3551 ff.
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den Bericht der PVK verschiedene Empfehlungen zur Stärkung des Schutzes 
der Fruchtfolgeflächen formuliert. Namentlich wurde der Bundesrat aufge-
fordert, eine stärkere Verankerung der bundesrechtlichen Vorgaben zum 
Schutz des Kulturlandes zu prüfen sowie aufzuzeigen, welche Vor- und Nach-
teile die Einführung einer bundesrechtlichen Kompensationspflicht für die 
Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen bringen würde und wie er die Ein-
führung einer solchen Kompensationspflicht auf Bundesebene beurteilt. 
Weiter wurde empfohlen, den Sachplan FFF zu überarbeiten und zu stärken 
sowie die Datengrundlagen und die Bundesaufsicht über den Vollzug in den 
Kantonen zu verbessern. Ausserdem soll der Kulturlandschutz bei Bundes-
projekten besser berücksichtigt werden.144

Auch im Zusammenhang mit der Totalrevision des Bundesgesetzes über 
die wirtschaftliche Landesversorgung (Landesversorgungsgesetz; LVG) wur-
de die grosse Bedeutung der beschränkt verfügbaren und endlichen Res-
source Boden betont, welche es als Basis für die eigene Produktion lebens-
wichtiger Güter wie Nahrungs- und Futtermittel zu schützen gelte. Damit in 
Zeiten schwerer Mangellagen die inländische Produktion gesteigert werden 
könne, müssten die nötigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Deswegen sei 
(auch in normalen Zeiten) u.a. eine minimale Fläche an ackerfähigen Böden 
sicherzustellen.145 Entsprechend sieht das am 1. Juni 2017 in Kraft getretene 
revidierte Landesversorgungsgesetz in Art. 30 LVG vor, dass der Bund (ins-
bes. durch raumplanerische Massnahmen) für die Erhaltung von genügend 
geeignetem Kulturland (insbes. von Fruchtfolgeflächen) sorgt, damit in Zei-
ten einer schweren Mangellage die ausreichende Versorgungsbasis des Lan-
des gewährleistet werden kann. Damit wird die Bedeutung des Schutzes der 
Fruchtfolgeflächen für die Ernährungssicherung weiterhin betont.

c) Expertengruppe
Für die Überarbeitung des Sachplans FFF wurde basierend auf diesen Vorab-
klärungen und Empfehlungen eine Expertengruppe eingesetzt. Diese hatte 
den Auftrag, den geltenden Sachplan FFF auf Basis des geltenden Rechts zu 
beurteilen, Möglichkeiten für einen besseren Kulturlandschutz zu diskutie-
ren und Stossrichtungen für die Überarbeitung des Sachplans FFF im Sinne 
einer Stärkung und Flexibilisierung aufzuzeigen.146 Gestützt auf die getroffe-
nen Abklärungen sollte die Expertengruppe Empfehlungen für die Überar-

144 Bericht GPK-N, 3536 ff.; vgl. dazu auch BundesrAt, Stellungnahme Bericht GPK-N, 
3593 ff.; BLW/ARE, Faktenblätter, 114.

145 Botschaft LVG, 7148.
146 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 11; BLW/ARE, Faktenblätter, 122.
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beitung und Stärkung des Sachplans FFF abgeben. Erst in einem auf die Über-
arbeitung des Sachplans FFF folgenden Schritt soll zudem der Änderungs-
bedarf auf Gesetzes- und Verordnungsstufe abgeklärt werden.147 

Der Bericht der Expertengruppe befasst sich insbesondere mit dem Stel-
lenwert der Ernährungssicherheit — des ursprünglichen Hauptzwecks des 
Sachplans FFF — sowie dem Spannungsverhältnis zwischen Kulturland-
schutz und Siedlungsausdehnung sowie dem Umgang mit der erwarteten 
Bevölkerungsentwicklung.148 Weiter wurde auch die Frage diskutiert, ob die 
kantonalen Mindestumfänge in Zukunft eingehalten werden und welche 
Massnahmen dazu beitragen können.149 Namentlich wurde die Frage disku-
tiert, ob die kantonalen Mindestkontingente anzupassen oder gegebenen-
falls aufzuheben seien. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass 
der Mindestumfang gesamtschweizerisch und unter Berücksichtigung des 
erwarteten Bevölkerungswachstums der nächsten Jahre sowie des voraus-
sichtlich anhaltenden Drucks auf die Fruchtfolgeflächen nicht reduziert wer-
den sollte. Entsprechend empfahl die Expertengruppe, den schweizweiten 
Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen beizubehalten und die Kantone auch 
künftig dazu zu verpflichten, einen flächenmässig festgelegten Anteil daran 
sicherzustellen.150 Zusätzlich wurde darüber diskutiert, ob auf Bundesebene 
eine generelle Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfol-
geflächen eingeführt werden soll. Die Expertengruppe hat jedoch auf eine 
diesbezügliche Empfehlung verzichtet. In der Expertengruppe bestand aber 
Einigkeit darüber, dass eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
zwingend kompensiert werden muss, wenn dadurch der kantonale Mindest-
umfang nicht mehr gewährleistet werden kann. Darüber hinaus vertrat sie 
die Ansicht, dass es weiterhin den Kantonen überlassen sein sollte, ob sie 
zwecks Erhaltung ihres Handlungsspielraums eine Kompensationspflicht 
für beanspruchte Fruchtfolgeflächen vorsehen wollen oder nicht.151

Die eingesetzte Expertengruppe kam im Rahmen ihrer Arbeiten schliess-
lich zum Ergebnis, dass der heutige Sachplan FFF zwar diverse Lücken und 
Mängel aufweise, jedoch ein wirkungsvolles Instrument zur Erhaltung und 

147 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 11; vgl. auch stAlder/tschirkY/
schWeizer, 24.

148 Wobei zu beachten ist, dass sich die Anzahl hungernder Menschen weltweit reduziert 
hat, obwohl sich die Weltbevölkerung in den letzten 50 Jahren verdoppelt hat; vgl. 
UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 19.

149 Vgl. dazu den gesamten Bericht des UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 
33 ff.

150 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 34 f.
151 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42.
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Sicherung der wertvollsten landwirtschaftlichen Böden der Schweiz dar-
stelle und nicht abgeschafft werden sollte.152 Verbesserungspotenzial wurde 
insbesondere in Bezug auf die Grundlagendaten sowie die Qualitätskriterien 
erkannt. Es wurde namentlich darauf hingewiesen, dass Bodeninformatio-
nen, welche mittels Bodenkartierungen erhoben werden, eine wesentliche 
Grundlage für die Qualifikation von Fruchtfolgeflächen darstellen. Zudem 
seien einheitliche Kriterien zu formulieren, welche die qualitativen Mindest-
anforderungen an die Fruchtfolgeflächen definieren.153 Der bestehende 
Sachplan FFF soll gemäss den Empfehlungen der Expertengruppe weiter-
entwickelt und seine Ziele sollen in Gesellschaft und Politik besser verankert 
werden.154 

d) Überarbeiteter Sachplan FFF vom 8. Mai 2020
Auf der Grundlage der Empfehlungen der Expertengruppe und des Berichts 
der PVK wurde sodann im Jahr 2018 die Überarbeitung des Sachplans FFF in 
die Wege geleitet. Der überarbeitete Sachplan FFF ist am 8. Mai 2020 in Kraft 
getreten.155 Dabei wird weiterhin am Mindestumfang von 438’460 ha festge-
halten (F1), und die Kantone werden verpflichtet, ihre Anteile daran lang-
fristig zu sichern (F2 und G2).156 Die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen für Zwecke jeglicher Art ist zu minimieren (G1), und Fruchtfolgeflächen 
sind so zu bewirtschaften, dass ihre Qualität langfristig erhalten bleibt (G3).157

Da die mittels Bodenkartierung zu erhebenden Bodeninformationen, 
welche die Mindestanforderungen an die Fruchtfolgeflächen definieren und 
somit die Grundlage für die Bezeichnung von Fruchtfolgeflächen darstellen, 
heute noch ungenügend sind, wird im überarbeiteten Sachplan FFF zudem 
ein zweistufiges Vorgehen vorgesehen. In einer ersten Phase werden die Kan-
tone angehalten, ihre kantonalen Fruchtfolgeflächeninventare auf verläss-
liche Bodeninformationen abzustützen, ihre Böden bei Neuerhebungen und 
Bereinigungen ihres Fruchtfolgeflächeninventars nach dem heutigen Stand 
der Technik zu kartieren (G5) und die Fruchtfolgeflächen gemäss den vor-
gegebenen Qualitätskriterien auszuscheiden (G6).158 Kantone, die (noch) 

152 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 30.
153 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 37.
154 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 30 f.; schWAB/keller/Grêt-reGA-

meY, 3.
155 sAchPlAn FFF 2020.
156 sAchPlAn FFF 2020, 11 f.
157 sAchPlAn FFF 2020, 12.
158 sAchPlAn FFF 2020, 9 und 12; dabei werden die regionalen Unterschiede der Böden 

weiterhin berücksichtigt.
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über eine ungenügende Datengrundlage verfügen, sind verpflichtet, eine 
Regelung zur Kompensation verbrauchter Fruchtfolgeflächen einzuführen 
(G10). Damit soll ein Anreiz geschaffen werden, möglichst rasch eine verläss-
liche Datengrundlage zu schaffen.159 Darüber hinaus wird grundsätzlich 
allen Kantonen empfohlen, eine Regelung für die Kompensation von Frucht-
folgeflächen einzuführen.160 Führt ein Verbrauch von Fruchtfolgeflächen zu 
einer Gefährdung des kantonalen Kontingents, so besteht in jedem Fall (also 
unabhängig von der Verlässlichkeit der Datengrundlagen) eine Kompensa-
tionspflicht (G9). In G8 werden sodann die möglichen Kompensationsmass-
nahmen umschrieben, und G12 bis G14 regeln den Umgang mit Fruchtfolge-
flächen bei Bundesvorhaben.161 

Die Kantone haben des Weiteren die Möglichkeit, einen Fonds zu schaf-
fen, in den im Falle eines Verbrauchs von Fruchtfolgeflächen eine flächen-
abhängige Entschädigung einbezahlt werden kann (G11). Damit soll ermög-
licht werden, mehrere kleinere Kompensationen zu einer grösseren zu bün-
deln und Kompensationen zeitlich verschoben zu realisieren. Die Realkom-
pensation ist jedoch weiterhin vorzuziehen. Ausserdem ist die Zahlung einer 
Entschädigung nur möglich, wenn das Fruchtfolgeflächenkontingent des 
betreffenden Kantons trotz Verbrauchs gewährleistet bleibt und sämtliche 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen einge-
halten werden.162 Weiter sollen die Aufsicht und der Vollzug verbessert wer-
den; namentlich durch eine vierjährliche Berichterstattungspflicht der Kan-
tone über Lage, Umfang und Qualität ihrer inventarisierten Fruchtfolgeflä-
chen (G17) und eine ebenfalls vierjährliche Statistik des Bundes zu den 
Fruchtfolgeflächen (G16).163

Sobald schweizweit bessere und verlässlichere Datengrundlagen zu den 
Fruchtfolgeflächen vorhanden sind, sollen in einer zweiten Phase der Über-
arbeitung des Sachplans FFF weitere Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie 
die Überprüfung der kantonalen Kontingente (F2) sowie der allfällige Ein-
bezug von Bodenfunktionen vorgesehen werden.164 Die im Entwurf eben-
falls vorgesehene Möglichkeit der Kantone, mit ihren kantonalen Frucht-
folgeflächenkontingenten zu handeln, sofern ihre kantonalen Fruchtfolge-

159 sAchPlAn FFF 2020, 9 und 13.
160 sAchPlAn FFF 2020, 13.
161 sAchPlAn FFF 2020, 13 f.; vgl. zur Kompensation von Fruchtfolgeflächen bei Bundes-

vorhaben ausführlicher Rz. 719 ff. hiernach.
162 sAchPlAn FFF 2020, 13.
163 sAchPlAn FFF 2020, 14 f.; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 23 f.
164 sAchPlAn FFF 2020, 9; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 51; vgl. dazu 

auch ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 7 f.
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flächeninventare auf einer verlässlichen Datengrundlage beruhen, wurde 
hingegen fallen gelassen.165

4. Initiativen 
a) Vorbemerkungen
Dass das Bewusstsein in der Bevölkerung und Politik für die Notwendigkeit 
eines effektiven Kulturlandschutzes gewachsen ist, zeigen auch die verschie-
denen in den letzten Jahren eingereichten eidgenössischen und kantonalen 
Initiativen zu diesem Thema.166

b) Volksinitiative «Zersiedelung stoppen»
Am 21. Oktober 2016 wurde mit der eidgenössischen Volksinitiative «Zersie-
delung stoppen — für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungs-
initiative)» eine weitere Volksinitiative eingereicht, die zum Ziel hat, die wei-
tere Ausdehnung der Bauzonen zu stoppen.167 Dazu sollte die Gesamtfläche 
der Bauzonen auf unbefristete Zeit eingefroren werden und sollten Einzo-
nungen nur noch möglich sein, wenn eine gleich grosse, unversiegelte Fläche 
von vergleichbarem landwirtschaftlichem Ertragswert ausgezont wird. Die 
Konkretisierung des Kompensationsmechanismus sollte auf Gesetzes- und 
Verordnungsstufe erfolgen. Gemäss den Initianten wären für die Umsetzung 
zwei Möglichkeiten in Betracht gekommen. Entweder hätten die vorhande-
nen Bauzonenreserven nach Massgabe der Arbeitsplätze, der Verkehrsan-
bindung und der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung auf die Gemein-
den verteilt werden können, oder es hätte eine Handelsplattform für Bau-
zonen geschaffen werden können.168 Obwohl der Bundesrat anerkannte, 

165 Vgl. zum Entwurf ARE, Sachplan FFF, Version Anhörung, 14; vgl. dazu auch die Rück-
meldungen im Rahmen der Anhörung und öffentlichen Mitwirkung gemäss ARE, 
Mitwirkung Sachplan FFF, 25; vgl. dazu insbes. die Weiterentwicklungsmöglichkei-
ten gem. Rz. 1054 ff. hiernach. 

166 Neben den nachfolgend exemplarisch aufgeführten kantonalen Volksinitiativen in 
Bern, Zürich und Luzern sowie der eidgenössischen Zersiedelungsinitiative sind zu 
erwähnen: die eidgenössische Volksinitiative «Raum für Mensch und Natur (Land-
schaftsinitiative)» vom 14. August 2008 (zugunsten des indirekten Gegenvorschlags 
[erste Etappe der RPG-Revision] zurückgezogen; vgl. Rz. 33 f. hiervor), die eidgenös-
sische Volksinitiative «Für Ernährungssicherheit» vom 8. Juli 2014 (zugunsten des 
direkten Gegenvorschlags [Art. 104a BV] zurückgezogen), die eidgenössische Volks-
initiative «Ernährungssouveränität: die Landwirtschaft betrifft uns alle» vom 
30. März 2016 (am 23. September 2018 abgelehnt) sowie auf kantonaler Ebene bspw. 
die kantonalen Kulturlandinitiativen in Thurgau (Verfassungs- und Gesetzesinitiati-
ven «Ja zu einer intakten Thurgauer Kulturlandschaft» vom 8. Juli 2015; zugunsten des 
am 12. Februar 2017 angenommenen Gegenvorschlags [§ 77 KV TG] zurückgezogen).

167 Vgl. Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6779 ff.
168 Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6786.
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dass die Initiative wichtige Anliegen der Schweizer Raumplanung aufgreift, 
wurde diese — insbesondere weil das generelle und unbefristete Einfrieren 
der Bauzonen keine Rücksicht auf kantonale und regionale Unterschiede 
nimmt — zur Ablehnung empfohlen.169 Der Bundesrat befürchtete insbeson-
dere, dass die Initiative dazu führen würde, dass in gewissen Gebieten eine 
nicht vertretbare Baulandknappheit entstehen würde, was wiederum zu 
einem massiven Baulandpreisanstieg führen könnte. Des Weiteren sei zuerst 
die Umsetzung der ersten Etappe der RPG-Revision abzuschliessen, bevor 
neue Massnahmen geprüft und bei Bedarf getroffen werden sollten.170 Die 
Initiative wurde von der Stimmbevölkerung (Volk und Stände) in der Volks-
abstimmung vom 10. Februar 2019 abgelehnt.171

c) Kanton Bern 
Auf Kantonsebene ist beispielsweise auf die Berner «Initiative zum Schutz 
des Kulturlandes (Kulturland-Initiative)» vom 11. Juni 2014172 hinzuweisen, 
die im November 2013 lanciert wurde.173 Ziel der Initiative war der in quali-
tativer und quantitativer Hinsicht bessere Schutz der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen im Kanton Bern. Geschützt werden sollten nicht nur die Frucht-
folgeflächen, sondern sämtliche landwirtschaftlich nutzbaren Flächen.174 
Für den besseren Schutz des «landwirtschaftlich nutzbaren Kulturlands» 
wurde bei dessen Beanspruchung ein «angemessener Ausgleich» durch 
Kompensationsmassnahmen verlangt.175 

Der Regierungsrat stellte im Rahmen der Würdigung der Initiative fest, 
dass der Kulturlandverlust im Kanton Bern in den letzten Jahren zwar ge-
bremst werden konnte und unter dem schweizerischen Durchschnitt liege. 
Dennoch sei dieser auch im Kanton Bern eine Realität. In jüngerer Vergangen-
heit seien jeweils rund 50 ha Fruchtfolgeflächen pro Jahr den Bauzonen zu-
gewiesen worden.176 Da der Druck auf das Kulturland und insbesondere die 
Fruchtfolgeflächen gross sei und in Zukunft noch zunehmen dürfte, erachtete 
der Regierungsrat die Grundlagen sowie die allgemeine Stossrichtung der 

169 Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6781 und 6794; BB Zersiedelungsinitiative, 3501 f.
170 Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6791 f.
171 Vgl. die Informationen auf der Website des Bundes.
172 RRB Zustandekommen Kulturland-Initiative BE.
173 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 1.
174 Darunter fallen neben den Fruchtfolgeflächen sowie den landwirtschaftlichen Nutz-

flächen weitere landwirtschaftlich nutzbare Flächen wie Heimweiden, Wiesen, Obst-
anlagen etc.; vgl. Vortrag Kulturland-Initiative BE, 4.

175 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 5.
176 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 4.

65

66

32 1. Teil: Grundlagen

https://perma.cc/SL8H-9NUR
https://perma.cc/LH7L-P59C 
https://perma.cc/SL8H-9NUR
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20190210/zersiedelungsinitiative.html


Initiative als legitimes Ziel. Allerdings wurde der verlangte Ausgleich bei jeg-
licher Beanspruchung von landwirtschaftlich nutzbarem Kulturland und 
nicht nur bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen als zu weitgehend 
erachtet.177 Aufgrund dessen wurde die Initiative zur Ablehnung empfohlen 
und der Stimmbevölkerung ein Gegenvorschlag in Form einer Änderung des 
kantonalen Baugesetzes unterbreitet.178 

Ausgehend von der Kulturland-Initiative sowie der am 1. Mai 2014 in 
Kraft getretenen ersten Etappe der RPG-Revision strebte der Regierungsrat 
auch im Rahmen des Gegenvorschlags einen strengen Schutz der Frucht-
folgeflächen an. Dabei sei einerseits Art. 30 RPV Rechnung zu tragen und 
andererseits der dauerhafte Erhalt des kantonal zugewiesenen Mindestum-
fangs sicherzustellen. Zu diesem Zweck sollte ein wirksamer und praktikab-
ler Kompensationsmechanismus bei der Beanspruchung von Fruchtfolge-
flächen vorgesehen werden.179 Der im Rahmen der zweiten Lesung bereinigte 
Gegenvorschlag wurde vom Grossen Rat des Kantons Bern am 16. März 2016 
verabschiedet und ist am 1. April 2017 in Kraft getreten.180 Nach der Beschluss-
fassung im Grossen Rat erklärten die Initianten den bedingten Rückzug der 
Kulturland-Initiative, der nach unbenutztem Ablauf der Referendumsfrist 
rechtskräftig wurde.181

d) Kanton Zürich
Im Kanton Zürich haben die Stimmberechtigten am 17. Juni 2012 die ihnen in 
Form einer allgemeinen Anregung vorgelegte kantonale Volksinitiative zum 
Erhalt der landwirtschaftlich und ökologisch wertvollen Flächen (Kultur-
landinitiative) vom 30. November 2010 angenommen. Diese verlangte, dass 
die wertvollen Landwirtschaftsflächen und Flächen von besonderer ökolo-
gischer Bedeutung wirksam geschützt werden und in ihrem Bestand und 
ihrer Qualität erhalten bleiben.182 Nachdem ein Revisionsentwurf für eine 
Teilrevision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes ausgearbeitet wurde, 

177 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 4 f. und 7; hunYAdY, 5.
178 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 6 f., mit Ausführungen zur Rechtsnatur des Gegen-

vorschlags nach kantonalem bernischem Recht; vgl. zum Ganzen ausführlicher 
hunYAdY, 5 ff.; GRB Kulturland-Initiative BE.

179 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 7 f.
180 hunYAdY, 6.
181 Vgl. betreffend Rückzug der kantonalen Kulturland-Initiative RRB Rückzug Kultur-

land-Initiative BE sowie RRB Gegenvorschlag Kulturland-Initiative BE; hunYAdY, 7.
182 Zum Wortlaut der Initiative vgl. Antrag RR 2011 Kulturlandinitiative ZH, 1 f.; RRB Kul-

turlandinitiative ZH, 1.
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wurde diese dem Kantonsrat jedoch zur Ablehnung empfohlen.183 Der Regie-
rungsrat begründete den Antrag damit, dass die Anliegen der kantonalen Ini-
tiative auch im kantonalen Richtplan umgesetzt werden könnten.184 Infolge-
dessen unterbreitete er dem Kantonsrat einen Richtplanentwurf. Der Kan-
tonsrat seinerseits beschloss in der Folge am 24. März 2014 die Festsetzung 
des revidierten kantonalen Richtplans.185 

Die dagegen erhobene Bundesgerichtsbeschwerde wurde gutgeheissen, 
und das Bundesgericht stellte fest, dass der Auftrag der Initiative mit der Um-
setzung im kantonalen Richtplan nicht erfüllt und die Initiative insbesonde-
re in Bezug auf die Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von Frucht-
folgeflächen inhaltlich mangelhaft umgesetzt worden sei.186 In der Folge 
wurde zur Umsetzung der Initiative erneut eine Vorlage für eine Teilrevision 
des Planungs- und Baugesetzes ausgearbeitet.187 Diese sah in § 89a E-PBG ZH 
vor, dass bei Einzonungen von Fruchtfolgeflächen eine gleichwertige Auszo-
nung oder Bodenaufwertung im gleichen Umfang hätte vorgenommen wer-
den müssen.188 Die Stimmberechtigten konnten in der Referendumsabstim-
mung vom 27. November 2016 über die Gesetzesvorlage zur Umsetzung der 
Initiative abstimmen und haben diese mit 59 % deutlich abgelehnt.189 Damit 
ist die Kompensationspflicht für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen 
im Kanton Zürich vorläufig weiterhin im Richtplan geregelt.

e) Kanton Luzern
Am 22. Mai 2018 wurden im Kanton Luzern eine Verfassungs- und eine Geset-
zesinitiative zum besseren Schutz des Luzerner Kulturlandes («Initiativen 
Luzerner Kulturlandschaft») eingereicht.190 Mit der Verfassungsinitiative 
sollten insbesondere die allgemeinen Grundsätze für einen besseren Schutz 
der Landschaft und des Kulturlandes, eine haushälterische Bodennutzung 
sowie das Eindämmen der Zersiedelung festgelegt werden. Mit der Gesetzes-
initiative sollte der Vollzug geregelt und namentlich ein quantitativer und 
qualitativer Schutz der landwirtschaftlich nutzbaren Böden, insbesondere 
der Fruchtfolgeflächen, gewährleistet werden. Während die Initiativen in 

183 Antrag RR 2013 Kulturlandinitiative ZH, 1.
184 Antrag RR 2013 Kulturlandinitiative ZH, 28 f.
185 Vgl. Protokoll des Zürcher Kantonsrats, 159. Sitzung, Montag, 24. März 20214, 11036 ff.
186 BGE 141 I 186; hänni/WAldmAnn, 179 f.; stAlder/tschirkY/schWeizer, 38 f.
187 Antrag Redaktionskommission Kulturlandinitiative ZH, 1 ff.
188 Antrag Redaktionskommission Kulturlandinitiative ZH, 5.
189 Vgl. betreffend Abstimmungsresultat die Angaben auf der Website des Kantons Zürich.
190 Vgl. für weitergehende Informationen zu den Initiativen die Website der Kulturland-

initiativen Luzern.
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der Volksabstimmung vom 29. November 2020 deutlich abgelehnt wurden, 
wurde der von Kantonsrat und Regierungsrat unterbreitete Gegenvorschlag 
zur Gesetzesinitiative knapp angenommen.191 Die §§ 39a bis 39d PBG LU sind 
am 1. Januar 2021 in Kraft getreten.

§ 3 Relevante Begrifflichkeiten 
I. Vorbemerkung

Verschiedene Begrifflichkeiten werden in dieser Arbeit immer wieder eine 
Rolle spielen. Im Zentrum steht dabei der Begriff der Kompensation. Dane-
ben gibt es aber auch im Zusammenhang mit Einzonungen und dem Kultur-
land verschiedene Begrifflichkeiten, die für das Verständnis der vorliegen-
den Arbeit von Bedeutung sind. Als Grundlage für die weiteren Ausführun-
gen werden diese nachfolgend erörtert.

II. Der Begriff der Kompensation 
1. Allgemeines Verständnis

Das Wort Kompensation hat seinen Ursprung im Lateinischen «compensa-
tio» und bedeutet so viel wie «Ausgleichung» oder «Gegenzählung». Das dazu-
gehörige Verb «compensare» lässt sich mit «gegeneinander abwägen» oder 
«ausgleichen» übersetzen. Im Duden wird als Bedeutung für den Begriff Kom-
pensation «Ausgleich» und für das Verb kompensieren «ausgleichen, durch 
Gegenwirkung aufheben» angegeben. Als Synonyme werden u.a. Wörter wie 
Ausbalancierung, Entschädigung, Ersatz, Gegengewicht, Gegenleistung, 
Gegenwert, Wiedergutmachung, Äquivalent und Neutralisierung aufge-
führt.192 Im allgemeinen Sprachgebrauch, in der Wissenschaft sowie im 
Recht wird der Begriff der Kompensation für einen Ausgleich oder auch für 
eine Wiedergutmachung verwendet. Defizitäre Rechtszustände, die aus Ein-
griffen in andere Güter resultieren, können durch Kompensationsmassnah-
men ausgeglichen resp. neutralisiert werden.193 

Wesentliche Elemente des Kompensationsgedankens sind Ausgleich 
und Ersatz. Mit Kompensationsmassnahmen soll typischerweise ein Aus-
gleich des Verursachers oder der Verursacherin in Form der Erbringung einer 

191 kAnton luzern, Medienmitteilung vom 29. November 2020.
192 Vgl. die Stichworte «Kompensation» und «kompensieren» im Duden online.
193 Vgl. zum Begriff der Kompensation in Wissenschaft und Recht vosskuhle, 17 ff. so-

wie betr. defizitären Rechtszustand 49; für den ökologischen Ausgleich vgl. nussBer-
Ger-Gossner, 21.
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substituierenden Leistung für unvermeidbare Eingriffe in andere Güter er-
folgen.194 Durch die substituierende Leistung wird ersatzweise dort etwas 
hingegeben, wo davor etwas weggenommen wurde und nun fehlt. Oftmals 
kann erst durch diesen Ersatz der Eingriff überhaupt legitimiert und gerecht-
fertigt werden. Die Kompensation trägt damit bereits eine gewisse Legitima-
tion in sich, weil sie einen notwendigen und typischerweise gerechtfertigten 
Ausgleich für Eingriffe in andere Güter herbeiführt.195

Der Begriff der Kompensation ist zudem eng verbunden mit dem Begriff 
der Abwägung. Stehen sich konkurrenzierende Interessen gegenüber, bieten 
sowohl Abwägung wie auch Kompensation eine Möglichkeit an, um vom «Alles- 
oder-nichts»-Prinzip wegzukommen. So kann einerseits durch Abwägung 
versucht werden, die sich widerstehenden Interessen in einem Abwägungs-
entscheid zu harmonisieren. Andererseits kann durch Kompensation ein 
Ausgleich geschaffen werden dafür, dass einem der Interessen der Vorzug 
gegeben wird.196 

2. Kompensation

Die Kompensation erfolgt dadurch, dass für bestimmte Eingriffe in Schutz-
güter ein Ausgleich stattfindet. Dazu sind in einem ersten Schritt die kom-
pensationspflichtigen Eingriffe zu definieren. Diese müssen kompensierbar 
sein.197 In einem zweiten Schritt ist die Ausgleichsmassnahme, die der Kom-
pensation dient (sog. Kompensationsmassnahme), festzulegen. Für eine 
gleichwertige resp. vollständige Kompensation sollten Art und Ausmass des 
Eingriffs und der Kompensationsmassnahme im Wesentlichen übereinstim-
men.198 Damit beurteilt werden kann, ob eine ausreichende Kompensation 
vorliegt, müssen Ausgangsgrösse sowie Endgrösse bekannt sein. Der Nach-
weis einer Kompensation kann entweder mit relativen Zahlen (so viel Fläche 
verbraucht — so viel Fläche wiederhergestellt) oder mit absoluten Zahlen (Aus-
gangsgrösse — Endgrösse) erbracht werden.199 

194 norer, 435.
195 Vgl. betr. ökologischen Ausgleich norer, 443; vgl. weiterführend vosskuhle, 17 mit 

dem Hinweis, dass dies auch eine Gefahr in sich birgt.
196 Vgl. dazu ausführlicher vosskuhle, 46 f.
197 Vgl. vosskuhle, 50 mit dem Hinweis, dass längst nicht jedes Defizit kompensierbar 

ist und nicht jede «Gegenleistung» der Kompensation dient.
198 Auf diese Weise kann eine Über- oder Unterkompensation vermieden werden; vgl. 

vosskuhle, 50.
199 So bspw. im Zusammenhang mit dem Bauzonenmoratorium gemäss Art. 38a RPG 

AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 24 zu Art. 38a RPG; 
ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29.
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Die getroffene Kompensationsmassnahme kann entweder Massnahmen zur 
Förderung des natürlichen Ausgleichs oder Massnahmen für einen künstli-
chen Ersatz beinhalten. Eine Kompensation im Sinne eines natürlichen Aus-
gleichs findet statt, wenn Funktionen, die das eine System nicht mehr selbst 
leisten kann, stellvertretend durch andere Systeme ausgeführt werden. Der 
Mensch kann durch Kompensationsmassnahmen den natürlichen Ausgleich 
fördern, indem er die dafür nötigen Räume und Strukturen schafft.200 Ein 
künstlicher Ausgleich erfolgt demgegenüber, wenn für die vom Eingriff be-
troffenen Räume und Funktionen an einem anderen Ort durch individuelle 
Ersatzmassnahmen ein Ersatz geschaffen wird.201

Darüber hinaus ist zwischen der Realkompensation und der finanziellen 
Kompensation zu unterscheiden. Während bei der Realkompensation das 
durch den Eingriff beanspruchte Gut real wiederherzustellen und so der de-
fizitäre Rechtszustand auszugleichen ist, kann eine finanzielle Kompensa-
tion durch einen Ausgleich in Geld erfolgen. Durch den Ausgleich in Geld soll 
also für die Beeinträchtigung eine Entschädigung geleistet und diese so wert-
mässig ausgeglichen werden. Demgegenüber wird durch eine Realkompen-
sation sichergestellt, dass eine Fläche resp. eine Menge nicht vergrössert, 
aber auch nicht verkleinert wird, sondern im Ergebnis unverändert bleibt.202 
Bei der Realkompensation bedarf es zwischen dem auszugleichenden Ein-
griff und der Kompensationsmassnahme typischerweise eines funktionalen 
Zusammenhangs. Während der Eingriff an sich nach wie vor zu einer unzu-
lässigen Beeinträchtigung des Schutzguts führt, kann die in einem räumlich 
und funktional zusammenhängenden Raum getroffene Kompensations-
massnahme im Rahmen einer gesamtheitlichen Betrachtung den geforder-
ten Ausgleich erbringen und den Eingriff so legitimieren.203 

3. Kompensation im Raumplanungsrecht

Der Begriff der Kompensation wird heute in etlichen Bereichen des Alltags, 
der Wirtschaft und der Wissenschaft verwendet. Auch in den verschiedenen 
Teilbereichen der Rechtswissenschaft spielen Kompensationsmechanismen 

200 Für den ökologischen Ausgleich vgl. duelli, 4 f.; nussBerGer-Gossner, 22.
201 Daneben gibt es auch sog. «generelle Ausgleichsmassnahmen», bei denen es um ei-

nen allgemeinen Ausgleich intensiv genutzter Gebiete geht und nicht um den Aus-
gleich eines bestimmten technischen Eingriffs. Allgemeine Ausgleichsmassnahmen 
sind nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit; vgl. zur Unterscheidung norer, 443.

202 So bspw. AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 23 zu Art. 38a 
RPG.

203 vosskuhle, 127.
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eine Rolle.204 In der Folge konzentriert sich diese Arbeit jedoch auf die An-
wendung des Kompensationsprinzips im Raumplanungsrecht als Teilbe-
reich des öffentlichen Rechts. Im Rahmen der Einbettung und Würdigung 
werden vergleichend Kompensationsmechanismen in anderen Gebieten des 
öffentlichen Rechts beigezogen. 

Im Raumplanungsrecht wird der Begriff der Kompensation noch heute 
nur selten explizit verwendet. Während auf Bundesebene, namentlich im 
Raumplanungsgesetz und der Raumplanungsverordnung, der Begriff der 
Kompensation gar nicht vorkommt, wurde er in jüngerer Vergangenheit zu-
mindest in einzelnen kantonalen Gesetzen aufgenommen. Seit dem 1. April 
2017 wird beispielsweise in Art. 8b BauG Bern verlangt, dass eingezonte oder 
durch andere bodenverändernde Nutzungen beanspruchte Fruchtfolgeflä-
chen kompensiert werden.205 Im Kanton Luzern verlangt § 39c Abs. 5 PBG LU 
seit dem 1. Januar 2021 ebenfalls eine flächengleiche Kompensation. Zuvor 
wurde die Kompensationspflicht im Kanton Luzern aus § 3 PBV LU abgeleitet, 
der verlangt, dass «flächengleiche Ersatzmassnahmen» zu treffen sind, wo-
mit materiell ebenfalls eine Kompensation verlangt wird, ohne jedoch den 
Begriff zu verwenden.206 

Aus dem Umstand, dass der Begriff der Kompensation im Bundesrecht 
im Unterschied zum kantonalen Recht nicht verwendet wird, kann jedoch 
nicht gefolgert werden, dass der Kompensationsgedanke dem Bundesrecht 
fern ist. Vielmehr wird im Bundesrecht zwar nicht explizit von Kompensa-
tion gesprochen, es werden jedoch die Konstellationen, in denen eine Kom-
pensationspflicht resultiert, umschrieben. So beispielsweise in Art. 38a Abs. 2 
RPG, wonach bis zur Genehmigung der Richtplananpassung durch den Bun-
desrat im betreffenden Kanton die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen 
Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden darf, was indirekt bedeutet, 
dass während dieser Zeit Einzonungen nur noch erfolgen dürfen, wenn die-
se kompensiert werden.207 

204 So bspw. bei der Überstundenarbeit nach Art. 321c OR oder bei der CO2-Kompensa-
tion nach dem CO2-Gesetz; für die Begriffsverwendung im Privat-, Straf- und Verfas-
sungsrecht in Deutschland vgl. vosskuhle, 19 ff. 

205 Vgl. dazu Rz. 133 ff. hiernach.
206 Vgl. dazu Rz. 141 ff. hiernach.
207 Vgl. dazu Rz. 232 ff. hiernach.
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III. Die wichtigsten planungsrechtlichen Begriffe
1. Bauzone vs. Nichtbauzone

Das Bundesrecht unterscheidet zwischen drei Nutzungszonen, nämlich den 
Bau-, den Landwirtschafts- und den Schutzzonen (Art. 14 Abs. 2 RPG). Bei den 
Landwirtschafts- und den Schutzzonen (Art. 16 und 17 RPG) handelt es sich 
um sogenannte «Nichtbauzonen». Das kantonale Recht kann weitere Nut-
zungszonen vorsehen (Art. 18 Abs. 1 RPG). Diese müssen ebenfalls entweder 
der Kategorie Bauzonen oder der Kategorie Nichtbauzonen zugeordnet wer-
den können.208 Mit dieser im Raumplanungsgesetz verankerten Nutzungs-
ordnung wird der im Raumplanungsrecht zentrale Trennungsgrundsatz 
umgesetzt.

Eine Bauzone209 liegt von Bundesrechts wegen vor, sofern «die Haupt-
bestimmung einer Zone regelmässig Bautätigkeiten zu[lässt], welche weder 
mit bodenerhaltenden Nutzungen (vorab der Landwirtschaft) verbunden 
noch sonst wie von ihrer Bestimmung her auf einen ganz bestimmten Stand-
ort angewiesen sind».210 Bauzonen sind so festzulegen, dass sie dem voraus-
sichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre entsprechen (Art. 15 Abs. 1 RPG). Zu 
den Bauzonen gehören typischerweise die Wohnzonen, Arbeitszonen, Misch-
zonen, Zentrumszonen, Zonen für öffentliche Nutzungen, eingeschränkte 
Bauzonen, Tourismus- und Freizeitzonen, Verkehrszonen innerhalb der 
Bauzonen und weitere.211

In den Nichtbauzonen dagegen ist die Bautätigkeit grundsätzlich verbo-
ten. In ihnen gilt zwar nicht ein absolutes Bauverbot, sie sollen aber von Bau-
ten und Anlagen möglichst freigehalten werden. Entsprechend bestehen in 
Nichtbauzonen strenge Vorschriften für Bauten und Anlagen. Solche sind 
nur nach einer umfassenden Interessenabwägung zulässig, wenn sie dem 
Zweck der betreffenden Zone (bspw. Landwirtschaftszone gemäss Art. 16 und 
16a RPG) entsprechen oder auf den entsprechenden Standort angewiesen 
sind (vgl. dazu auch Art. 24 ff. RPG).212 

208 BGE 143 II 588, E. 2.5.1; vgl. dazu bereits EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 2 zu Art. 18 
RPG.

209 Beim Begriff der Bauzone handelt es sich um einen bundesrechtlichen Begriff; vgl. 
anstelle vieler hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 162; 
AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 10 zu Art. 15 RPG.

210 EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 5 zu Art. 15 RPG; vgl. auch BGE 143 II 588, E. 2.5.2 
m.w.H.; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 11 zu Art. 15 
RPG.

211 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 23; vgl. zu den einzelnen Zonen bspw. hänni, 
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 174 ff.

212 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 15 zu Art. 15 RPG 
m.w.H.; EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 2 zu Art. 15 RPG.
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Die flächenmässig bedeutendste Nichtbauzone stellt die Landwirtschafts-
zone dar. Diese dient der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis des 
Landes, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungsraums oder dem 
ökologischen Ausgleich. Landwirtschaftszonen umfassen (a) Land, das sich 
für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gar-
tenbau eignet und zur Erfüllung der verschiedenen Aufgaben der Landwirt-
schaft benötigt wird, oder (b) Land, das im Gesamtinteresse landwirtschaft-
lich bewirtschaftet werden soll (Art. 16 Abs. 1 RPG).213 Ebenfalls eine wichtige 
Nichtbauzone stellen die Schutzzonen dar, die dem Erhalt schützenswerter 
Landschaften und Objekte dienen. Sie umfassen (a) Bäche, Flüsse, Seen und 
ihre Ufer, (b) besonders schöne sowie naturkundlich oder kulturgeschicht-
lich wertvolle Landschaften, (c) bedeutende Ortsbilder, geschichtliche Stät-
ten sowie Natur- und Kulturdenkmäler sowie (d) die Lebensräume für schutz-
würdige Tiere und Pflanzen (Art. 17 Abs. 1 RPG).214

2. Bodenverändernde Nutzung

Eine bodenverändernde Nutzung liegt immer dann vor, wenn durch mensch-
liche Nutzung (insbes. die Erstellung von Bauten und Anlagen) der Aufbau 
oder die natürliche Funktion des Bodens (i.d.R. irreversibel) beeinträchtigt 
oder verändert wird.215 Eine bodenverändernde Nutzung kann einerseits 
Folge einer Einzonung216 in eine Bauzone oder der Zuweisung zu einer kan-
tonalen Nutzungszone, welche zwar keine Bauzone darstellt, aber zu einer 
Veränderung des Bodens führt (z.B. Abbau oder Deponie), sein. Andererseits 
führt auch das Erteilen einer Baubewilligung für ein Bauvorhaben ausser-
halb der Bauzonen zu einer bodenverändernden Nutzung.217

3. Einzonung

Der Begriff der Einzonung geht zurück auf die Zeit vor Inkrafttreten des Raum-
planungsgesetzes, als noch nicht das gesamte Gebiet Nutzungszonen zuge-
wiesen war. Als Einzonung wurde bezeichnet, wenn eine bestimmte Fläche 
zum ersten Mal vom «übrigen Gebiet» in eine Nutzungszone aufgenommen 

213 Vgl. zur Landwirtschaftszone ausführlicher EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 1. ff. zu 
Art. 16 RPG; sowie anstelle vieler hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 184 ff.; muGGli, in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, N 1 ff. 
zu Art. 16 RPG; WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, N 1 ff. zu Art. 16 RPG.

214 Vgl. zu den Schutzzonen ausführlicher EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 1 ff. zu Art. 17 
RPG; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 201 ff.; JeAnnerAt/
moor, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 1 ff. zu Art. 17 RPG; WAldmAnn/hänni, 
in: SHK RPG, N 1 ff. zu Art. 17 RPG.

215 Botschaft RPG, 1012.
216 Zum Begriff der Einzonung vgl. sogleich Rz. 86 ff. 
217 Vgl. mit weiteren Beispielen AGR, Arbeitshilfe, 8.
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wurde.218 Nach dem Raumplanungsgesetz, welches eine umfassende Pla-
nungspflicht für das gesamte Gemeindegebiet (Art. 2 und 14 ff. RPG) enthält, 
sind demgegenüber i.d.R. auch Flächen ausserhalb der Bauzonen einer Nut-
zungszone zugewiesen (typischerweise der Landwirtschaftszone gem. 
Art. 16 RPG). Auch wenn somit grundsätzlich nur noch Umzonungen möglich 
sind, spricht man bei der neuen und dauerhaften Zuweisung von Land von 
einer Nichtbauzone zu einer Bauzone nach Art. 15 RPG weiterhin von einer 
Einzonung.219 

Land kann neu einer Bauzone zugewiesen werden (Einzonung), wenn 
es sich (a) für die Überbauung eignet, (b) es auch im Fall einer konsequenten 
Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bauzonen 
voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und überbaut 
wird, (c) Kulturland damit nicht zerstückelt wird, (d) seine Verfügbarkeit 
rechtlich sichergestellt ist und (e) damit die Vorgaben des Richtplans umge-
setzt werden (Art. 15 Abs. 4 RPG). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ 
erfüllt sein.220 Zusätzlich muss eine umfassende Interessenabwägung vorge-
nommen und müssen die Lage und Grösse der Bauzonen über die Gemeinde-
grenzen hinaus abgestimmt werden. Dabei sind die Ziele und Grundsätze der 
Raumplanung zu befolgen und insbesondere die Fruchtfolgeflächen zu er-
halten sowie Natur und Landschaft zu schonen (Art. 15 Abs. 3 RPG).221

4. Auszonungen (Nichteinzonung vs. Auszonung  
im eigentlichen Sinn)

Art. 15 Abs. 2 RPG stipuliert die Pflicht, überdimensionierte Bauzonen zu re-
duzieren. Von Auszonungen wird gesprochen, wenn Land, das bisher einer 
Bauzone zugewiesen war, künftig (wieder) einer Nichtbauzone, i.d.R. der 
Landwirtschaftszone, zugewiesen wird.222 Gewisse Kantone verwenden 
dazu auch den Begriff der Rückzonung.223 Eine Aus- resp. Rückzonung kann 

218 Jost, 9.
219 Jost, 10.
220 Vgl. zu den Anforderungen an Einzonungen ausführlicher anstelle vieler AemiseGGer/ 

kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 86 ff. zu Art. 15 RPG; GriFFel, 
Raumplanungs- und Baurecht, 51 ff.; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 164 ff.

221 Vgl. anstelle vieler zur Interessenabwägung AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 87 zu Art. 15 RPG sowie zur regionalen Abstimmung die-
selBen, N 69 ff. zu Art. 15 PRG.

222 Vgl. anstelle vieler hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 665.
223 So bspw. der Kanton Luzern in § 39c, 105d PBG LU sowie bisher § 3 PBV LU; in der vor-

liegenden Arbeit wird generell der Begriff Auszonung verwendet, von Rückzonungen 
wird nur gesprochen, wenn direkt auf kantonale Bestimmungen Bezug genommen 
wird, die diesen Begriff so verwenden.
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eine entschädigungspflichtige materielle Enteignung darstellen, sofern es 
sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung um eine Auszonung im ei-
gentlichen Sinn und nicht um eine Nichteinzonung handelt.224 Dieser Unter-
scheidung kommt demnach eine grosse Bedeutung zu. 

Von einer Nichteinzonung spricht das Bundesgericht, wenn bei der erst-
maligen Schaffung einer raumplanerischen Grundordnung (Nutzungspla-
nung), welche den verfassungsmässigen und gesetzlichen Anforderungen 
entspricht, ein Grundstück keiner Bauzone zugewiesen wird. Dabei ist nicht 
von Bedeutung, ob die infrage stehende Fläche nach der früheren, der Revi-
sion des Bodenrechts nicht entsprechenden Rechtsordnung hätte überbaut 
werden können.225 Eine Nichteinzonung kann somit einerseits vorliegen, 
wenn die Zuweisung in eine Nichtbauzone basierend auf einer raumplaneri-
schen Grundordnung erging resp. ergeht, die vor Inkrafttreten des Raum-
planungsgesetzes erlassen worden war.226 Andererseits liegt aber auch bei 
der Anpassung von Nutzungsplänen, die zwar unter der Herrschaft des 
Raumplanungsgesetzes in Kraft getreten sind, aber materiell nicht in jeder 
Hinsicht auf die bundesrechtlichen Planungsgrundsätze ausgerichtet waren 
(bspw. bei klar überdimensionierten Bauzonen), eine Nichteinzonung vor.227 
Es ist nach Auffassung des Bundesgerichts gar möglich, dass mehrere bun-
desrechtswidrige Nutzungsordnungen aufeinander gefolgt sind und Ge-
meinden, die dem Gebot zur Redimensionierung überdimensionierter Bau-
zonen nicht nachgekommen sind, noch heute über keine bundesrechtskon-
forme planungsrechtliche Grundordnung verfügen.228 Die Tatsache, dass 
ein Nutzungsplan nach Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes erlassen 
worden ist, schliesst folglich die Qualifikation einer Auszonung als Nichtein-
zonung nicht aus.

224 Der Termins der Auszonung im eigentlichen Sinn ist damit enger als derjenige der 
Auszonung im Allgemeinen; vgl. thurnherr, Bauzonen, 238 Fn. 93; vgl. zur Ent-
wicklung dieser Rechtsprechung im Allgemeinen BrAhier/PerritAz, 66 ff.; vgl. zur 
Frage der Entschädigungspflicht ausführlicher Rz. 695 ff. hiernach.

225 BGE 125 II 431, E. 3.b. m.w.H.; BGE 122 II 326, E. 4.c; BGer 1A.155/1999, E. 2.a; zum Ver-
ständnis im Zeitpunkt des Erlasses des RPG wird auf Bertschi, Umsetzung, N 92 
m.w.H. verwiesen.

226 Vgl. aus der Rechtsprechung anstelle vieler BGE 122 II 326, E. 5.b f.; rivA, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 182 zu Art. 5 RPG; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes 
Umweltschutzrecht, 666.

227 BGE 131 II 728, E. 2.3; BGer 1C_573/2011, 1C_581/2011, E. 2.2 m.w.H.; mArti, Komm. zu 
BGer 1C_573/2011 u. 1C_581/2011, 208 f.; vgl. dazu auch hänni, Rückzonungspflicht, 
249; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 666; zur Frage, 
wann materiell und formell eine bundeskonforme Bau- und Nutzungsordnung vor-
liegt, vgl. rivA, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 183 zu Art. 5 RPG.

228 rivA, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 186 zu Art. 5 RPG.
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Von einer Auszonung im eigentlichen Sinn wird dagegen gesprochen, wenn 
eine Parzelle, die entsprechend den Grundsätzen des revidierten Boden-
rechts bzw. des Raumplanungsgesetzes förmlich einer Bauzone zugewiesen 
war, einer Nichtbauzone zugeteilt wird.229 Dies ist der Fall, wenn die Nut-
zungsplanung nach Erlass des Raumplanungsgesetzes materiell korrekt er-
folgte, sich aber nachträglich herausstellte, dass die Bauzonen doch zu gross 
waren oder das Grundstück aus anderen Gründen von einer Überbauung 
freigehalten werden soll. Eine materiell korrekte Nutzungsplanung liegt vor, 
wenn bei deren Schaffung die Abgrenzung von Bau- und Nichtbaugebiet nach 
den Kriterien von Art. 15 und Art. 1 bis 3 RPG vorgenommen wurde und damit 
jenes Land in die Bauzonen einbezogen wurde, das sich für die Überbauung 
eignet und weitgehend überbaut ist oder voraussichtlich innert 15 Jahren be-
nötigt und erschlossen wird.230 Soweit sich die Bauzonen bei retrospektiver 
Beurteilung nun aufgrund der strengeren Vorschriften als überdimensioniert 
herausstellen und verkleinert werden müssen, liegt eine Auszonung vor.231 

IV. Definitionen im Zusammenhang mit Fruchtfolgeflächen
1. Kulturland

Der Begriff «Kulturland» wird als Oberbegriff verwendet für alle Böden und 
Flächen, die von der Landwirtschaft bewirtschaftet und genutzt werden 
können. Das Kulturland umfasst damit die landwirtschaftlichen Nutzflächen 
inklusive Fruchtfolgeflächen sowie die Sömmerungsflächen.232 Zum Kultur-
land gehören gemäss Kategorisierung der vom BFS herausgegebenen Areal-
statistik namentlich das Wies- und Ackerland, Weiden, Obstplantagen, Reb-
berge, Gartenbau sowie die alpwirtschaftlichen Nutzflächen.233 Nicht Teil 
des Kulturlandes sind dagegen die überbauten Bauzonen, die unprodukti-
ven Flächen, der Wald sowie die übrigen Flächen.234 Soweit Bauzonen nicht 
überbaut sind, kann Kulturland grundsätzlich auch innerhalb der Bauzonen 

229 BGer 1A.155/1999, E. 2.a; BGE 122 II 326, E. 4.c.
230 hänni, Rückzonungspflicht, 250; BGE 131 II 728, E. 2.3; BGer 1C_573/2011, 1C_581/2011, 

E. 3.2; BGer 1A.155/1999, E. 2.b; BGE 117 Ib 4, E. 3 f.
231 mArti, Komm. zu BGer 1C_573/2011 u. 1C_581/2011, 209; rivA, in: PraKomm RPG, Nut-

zungsplanung, N 188 zu Art. 5 RPG.
232 sAchPlAn FFF 2020, 21; BLW/ARE, Faktenblätter, 6 f.; vgl. bspw. auch Art. 11a Abs. 1 

BauV BE sowie AGR, Arbeitshilfe, 5 f.; betr. Qualifikation der Sömmerungsflächen je-
doch abweichend.

233 Vgl. die Informationen auf der Website des BFS; vgl. dazu auch ARE, Memorandum, 11; 
sAchPlAn FFF 2020, 21; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 12; BLW/ARE, 
Faktenblätter, 6 f.

234 AGR, Arbeitshilfe, 6; betr. Qualifikation der Sömmerungsflächen jedoch abweichend.
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liegen.235 Gemäss Erhebungen des BFS erstreckt sich das Kulturland in der 
Schweiz auf knapp 1’500’000 ha und umfasst damit gut einen Drittel der ge-
samten Fläche der Schweiz (Stand 2004/09).236

2. Landwirtschaftliche Nutzfläche

Als landwirtschaftliche Nutzflächen gelten die einem landwirtschaftlichen 
Betrieb zugeordneten, für den Pflanzenbau genutzten Flächen (ohne die 
Sömmerungsfläche gem. Art. 24 LBV), die dem Bewirtschaftenden ganzjäh-
rig zur Verfügung stehen und die ausschliesslich vom Betrieb (vgl. Art. 6 LBV) 
aus bewirtschaftet werden (Art. 14 LBV). Die landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen umfassen die in Art. 14 LBV definierten Flächen, namentlich die Acker-
flächen, die Dauergrünflächen, die Streueflächen, die Flächen mit Dauer-
kulturen, die Flächen mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau (Ge-
wächshaus, Hochtunnel, Treibbeet) sowie die Flächen mit Hecken, Ufer- und 
Feldgehölzen, die nicht zum Wald gehören (Art. 7 WaG).237 Flächen innerhalb 
der Bauzonen können nicht zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen gehö-
ren.238 Die landwirtschaftliche Nutzfläche umfasste 2016 rund 1’050’000 ha, 
was ca. einem Viertel der Landesfläche entspricht.239

3. Fruchtfolgefläche

Fruchtfolgeflächen sind Teil der landwirtschaftlichen Nutzfläche und damit 
auch des Kulturlandes.240 Sie umfassen das ackerfähige Kulturland, vorab 
das Ackerland und die Kunstwiesen in Rotation sowie die ackerfähigen Na-
turwiesen (Art. 26 Abs. 1 RPV).241 Es handelt sich dabei um die für die Land-
wirtschaft besonders geeigneten Gebiete, d.h. die vielseitig nutzbaren und 
ertragsreichsten Landwirtschaftsböden der Schweiz, die konstant hohe 

235 Anders im Kanton Bern; in AGR, Arbeitshilfe, 5 wird klargestellt, dass innerhalb der 
Bauzonen vorhandene unüberbaute Flächen nicht als landwirtschaftliche Nutzflä-
chen gelten und damit vom sachlichen Geltungsbereich des Kulturlandschutzes im 
engeren Sinn nicht erfasst werden; vgl. dazu auch stAlder, in: Müller/Feller (Hrsg.), 
Bernisches Verwaltungsrecht, § 7 N 172.

236 Vgl. die Informationen auf der Website des BFS; sAchPlAn FFF 2020, 21.
237 ARE, Memorandum, 11; sAchPlAn FFF 2020, 21; BLW/ARE, Faktenblätter, 7; UVEK, 

Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 12; vgl. auch BAYs, surfaces d’assolement, 
N 13 ff.; zu beachten ist, dass bspw. Art. 11a BauV BE für den Kanton Bern eine eigene 
Legaldefinition der landwirtschaftlichen Nutzflächen enthält; vgl. AGR, Arbeitshilfe, 5.

238 huser, 149.
239 sAchPlAn FFF 2020, 21.
240 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 6.
241 Vgl. BAYs, surfaces d’assolement, N 7 ff. ; zur Definition des «ackerfähigen Kulturlands», 

des «Ackerlands», der «Kunstwiesen in Rotation» und der «ackerfähigen Naturwiesen» 
vgl. clément-Arnold/hoFmAnn, 676; vgl. dazu bspw. auch Art. 11a Abs. 3 BauV BE.
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Nahrungsmittelerträge produzieren.242 Die hohe Produktionsfähigkeit die-
ser Flächen kann auf den Boden in seinem ursprünglichen, natürlichen Zu-
stand oder auf Bodenverbesserungsmassnahmen zurückzuführen sein.243 
Im Jahr 2017 wurden in der Schweiz 444’708 ha Fruchtfolgeflächen ausgewie-
sen.244 Diese liegen grossmehrheitlich im Schweizer Mittelland.245

Die Fruchtfolgeflächen sind von den Kantonen mit Blick auf die klimati-
schen Verhältnisse (Vegetationsdauer, Niederschläge), die Beschaffenheit 
des Bodens (Bearbeitbarkeit, Nährstoff- und Wasserhaushalt) und die Ge-
ländeform (Hangneigung, Möglichkeit maschineller Bewirtschaftung) zu 
bestimmen, wobei auch die Bedürfnisse des ökologischen Ausgleichs zu be-
rücksichtigen sind (Art. 26 Abs. 2 RPV).246 Objekte wie Feuchtgebiete, Hecken 
oder Feldgehölze sollen nicht «um blosser Ackerflächengewinne willen» ge-
opfert werden.247 Neben den typischen Fruchtfolgeflächen gibt es besondere 
Flächen, wie beispielsweise Intensivobstanlagen, Rebland, Abbaugebiete 
oder Golfplätze, die unter bestimmten Voraussetzungen als Fruchtfolgeflä-
chen angerechnet werden können.248

Gemäss dem überarbeiteten Sachplan FFF sind Neuerhebungen von Bo-
dendaten im Zusammenhang mit Fruchtfolgeflächen mindestens nach Stan-
dard der Kartiertechnik der FAL24+-Methode durchzuführen.249 Dabei han-
delt es sich um eine Weiterentwicklung der Kartiermethode der Forschungs-
anstalt für Agrarökologie und Landbau Zürich-Reckenholz (heute: Agro-
scope), FAL24.250 Ausserdem wurden im Erläuterungsbericht zum Sachplan 
FFF folgende konkretisierten und aktualisierten Qualitätskriterien für die 
Erhebung von Fruchtfolgeflächen festgelegt:251 

242 BGer 1C_635/2020, E. 5.2; sAchPlAn FFF 2020, 11 und 20; für den Kanton Bern vgl. AGR, 
Arbeitshilfe, 6; vgl. ausführlicher zudem clément-Arnold/hoFmAnn, 664 ff.; muGGli, 
in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, N 26 zu Art. 16 RPG.

243 clément-Arnold/hoFmAnn, 664.
244 BLW/ARE, Faktenblätter, 8 f.; die Daten wurden vom ARE im Jahr 2017 basierend auf 

den Angaben der Kantone zusammengestellt; zu beachten ist, dass einige der Daten 
bereits älter waren.

245 ARE, Memorandum, 11; vgl. auch die Zusammenstellung des ARE gem. BLW/ARE, 
Faktenblätter, 8 f.

246 BGer 1C_635/2020, E. 5.2; vgl. auch sAchPlAn FFF 1992, 11 f.; vgl. dazu auch die Quali-
tätskriterien einzelner Kantone, bspw. für den Kanton Luzern BUWD, Arbeitshilfe, 4.

247 sAchPlAn FFF 1992, 20.
248 Vgl. dazu ausführlicher sAchPlAn FFF 1992, 18 f.
249 sAchPlAn FFF 2020, 12; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 15; vgl. dazu 

auch Günter, 2 ff.; knecht/lüscher/Borer, 12 ff.; AFU solothurn, Kartiermethodik.
250 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 15; vgl. auch Brunner et Al., 1 ff.
251 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16 f.; im Entwurf des überarbeiteten 

Sachplans FFF waren die Kriterien noch enthalten, vgl. ARE, Sachplan FFF, Version 
Anhörung, 11 in der definitiven Fassung nicht mehr; vgl. dazu auch BAYs, surfaces 
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— Klimazone: «Gemäss der Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft252 sind 
die FFF auf die Klimazonen A1–D4253 zu beschränken. Als FFF ausgeschiede-
ne Böden in den höher gelegenen und feuchteren Klimazonen D5–D6, E–G 
bilden inventarisierte Spezialfälle des traditionellen Ackerbaus für speziell 
robuste Kulturen. Neuausscheidungen von Fruchtfolgeflächen sollen in die-
sen Klimazonen nicht in Betracht gezogen werden, eine lokale Kompensation 
verbrauchter Fruchtfolgeflächen ist jedoch möglich.»254

— Hangneigung: «Die Hangneigung von neu ausgeschiedenen Fruchtfolgeflächen 
darf 18 % nicht überschreiten. Die Festlegung der effektiven Hangneigung ist 
vorrangig aufgrund von digitalen Geländemodellen vorzunehmen. Ergänzen-
de oder korrigierende Feldprüfungen dürfen herangezogen werden.»255

— (Pflanzennutzbare) Gründigkeit (PNG):256 «Damit ein Boden als FFF ausge-
schieden werden kann, ist eine Mindestgründigkeit von 50 cm erforderlich.»257 
In bestimmten Fällen kann eine geringere Gründigkeit gerechtfertigt sein. Zur 
Erreichung der Ziele des Sachplans FFF wurde die Mindestgründigkeit von 
50 cm jedoch beibehalten.258 

— Schadstoffe gemäss VBBo: «Die Schadstoffbelastung ist bei begründetem Ver-
dacht für Schadstoffe gemäss VBBo gezielt zu erheben. Dies ist auf allen Flä-
chen mit historisch oder aktuell belegtem Einsatz von schadstoffhaltigen Pro-
dukten, Nähe zu einem Schadstoffemittenten oder bekannten Terrainverän-
derungen der Fall. Bereits bekannte, geogen bedingte Belastungen sind nicht 
zu prüfen. (…) Der Prüfwert muss für alle in der VBBo aufgeführten Schad-
stoffe eingehalten werden.»259

— Zusammenhängende Fläche: «Aus Gründen des Schutzes zusammenhängender 
Bewirtschaftungseinheiten wird eine Mindestfläche von 1 ha vorausgesetzt, 
damit eine Fläche ans Inventar angerechnet werden kann. Neu erhobene FFF 
oder zu FFF aufgewertete Flächen (Bodenverbesserung) können unabhängig 

d’assolement, N 392 ff.; Günter, 4 f.; damit werden die Kriterien gemäss ARE, Voll-
zugshilfe Sachplan FFF aktualisiert und ergänzt.

252 Klimaeignungskarte für die Landwirtschaft 1:200’000, EVD 1977.
253 Klimazone A, B, C: Vegetationsperiode mind. 180 Tage, alle Niederschlagsverhält-

nisse; Klimazone D1-4: Vegetationsperiode mind. 170 Tage, Niederschlagsverhältnis-
se trocken bis mässig feucht; vgl. dazu Brunner et Al., Kap. 9.2-2.

254 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16.
255 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16.
256 Die pflanzennutzbare Gründigkeit ist u.a. ein Indikator für die im Boden verfügbaren 

Wasserreserven; vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16; Brunner et 
Al., Kap. 5.3.2.

257 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16.
258 Vgl. dazu ausführlicher ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 16.
259 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17.
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[von] ihrer Grösse angerechnet werden, wenn sie an bestehende FFF angren-
zen und mit diesen sowohl eine sinnvolle bewirtschaftbare Einheit bilden als 
auch eine Grösse von mindestens 1 ha aufweisen.»260

Sind diese Qualitätskriterien erfüllt, so muss zusätzlich eine Plausibilitäts-
prüfung durchgeführt werden. Denn auch trotz Einhaltung aller Qualitäts-
kriterien ist die Fruchtfolgefähigkeit u.U. nicht gegeben bei erodiertem Ober-
boden, bei hohem Skelettgehalt im Oberboden, bei feinkörnigem Oberboden 
mit Bodenart Ton, lehmigem Ton oder tonigem Schluff sowie bei sehr schat-
tiger Lage.261 Zudem sollen aufgrund der starken Beschattung Teilflächen 
mit weniger als 10 m Waldabstand nicht als Fruchtfolgeflächen akzeptiert 
werden. Fruchtfolgeflächen haben des Weiteren einen Gebäudeabstand von 
2,5 m einzuhalten. Ebenfalls nicht als Fruchtfolgeflächen qualifiziert werden 
können befestigte Flächen im Hofperimeter und alle gekofferten Wege.262 

Die Fruchtfolgeflächen sind von den Kantonen kartografisch und zahlen-
mässig zu erfassen (Fruchtfolgeflächeninventare; Art. 28 Abs. 2 RPV) und den 
Landwirtschaftszonen zuzuweisen (Art. 30 Abs. 1 RPV). Auch neue Frucht-
folgeflächen müssen demnach grundsätzlich in der Landwirtschaftszone 
liegen.263 Darüber hinaus macht es Sinn, vergleichsweise zu prüfen, in wel-
cher landwirtschaftlichen Nutzungseignungsklasse (NEK) die Fläche liegt. 
Flächen mit NEK 7 bis 10 kommen als Fruchtfolgeflächen nicht in Betracht.264

4. Bodenaufwertung und Rekultivierung 

Als Bodenaufwertung gelten alle Massnahmen zur Veränderung der Boden-
struktur und -schichtung mit dem Ziel der verbesserten landwirtschaftli-
chen Ertragsfähigkeit eines (degradierten) Bodens.265 Dazu gehört nament-
lich die Auftragung von (ortsfremdem) Bodenmaterial (Wiederverwertung) 
zur Verbesserung der Bodenqualität sowie zur Vereinfachung der Bewirt-
schaftung.266 Eine Bodenaufwertung kommt primär bei anthropogen de-
gradierten Böden infrage. Darunter fallen sämtliche Böden, deren Schicht-
abfolge, -mächtigkeit und Struktur infolge einer Bautätigkeit stark verändert 

260 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17.
261 Vgl. ausführlicher Günter, 5 f.
262 Günter, 2.
263 Günter, 2.
264 BAYs, surfaces d’assolement, N 404; Günter, 6; betreffend Einteilung von Böden nach 

ihrer landwirtschaftlichen Nutzungseignung in Nutzungseignungsklassen vgl. Brun-
ner et Al., Kap. 9.3.

265 sAchPlAn FFF 2020, 20.
266 sAchPlAn FFF 2020, 20; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17.
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worden sind.267 Dazu gehören also Böden, die grundsätzlich zur landwirt-
schaftlichen Nutzung geeignet sind, die aber durch menschliche Eingriffe 
(i.d.R. bauliche Tätigkeiten, Bodenabtragung oder durch die Bewirtschaf-
tung) wesentlich verändert wurden und nun keinen natürlichen Bodenauf-
bau mehr aufweisen. Die Struktur, die Horizonte oder die Tiefe dieser Böden 
sind so verändert, dass diese nicht mehr optimal genutzt werden können 
(z.B. frühere Gebäudestandorte, unfachgemässe Bodenrekultivierungen 
oder abgesackte Böden).268 Kein anthropogen degradierter Boden liegt hin-
gegen vor, wenn der Bodenaufbau durch normale ackerbauliche Bewirt-
schaftung verändert worden ist und sich nur die oberste Schicht in sich selbst 
mischt.269 Ausserdem kommt bei natürlich gewachsenen Böden eine Boden-
aufwertung und damit verbunden eine Intensivierung der Nutzung i.d.R. 
nicht infrage — auch nicht, wenn es sich um ertragsarme Böden handelt. 
Solche Böden können aus Sicht des Naturschutzes interessante Nass- und 
Trockenstandorte oder gar Schutzzonen darstellen, auf deren Funktion 
nicht um des Ertrags willen verzichtet werden sollte.270 Eine Bodenaufwer-
tung darf auch nicht dazu führen, dass ein ökologisch wertvolles Gebiet zer-
stört wird.271 Böden die zwar degradiert sind, auf welchen sich aber für die 
Biodiversität oder für den Naturschutz besonders wertvolle Lebensräume 
gebildet haben, sollten also ebenfalls nicht für eine Kompensation durch 
Bodenaufwertung genutzt werden.272

Die Rekultivierung stellt einen besonderen Fall der Bodenaufwertung 
dar. Im Unterschied zu einer Bodenaufwertung steht bei der Rekultivierung 
nicht die Aufwertung eines minderwertigen Bodens mit dem Ziel, dass dieser 
Fruchtfolgeflächenqualität erreicht, im Vordergrund. Vielmehr sollen Bö-
den, die ursprünglich gute Qualität aufwiesen, die aber in der Zwischenzeit 
(i.d.R. durch Menschenhand) beeinträchtigt wurden, wieder zu ihrer natür-
lichen Funktion zurückgeführt werden. Von Rekultivierung wird in der vor-
liegenden Arbeit einerseits bei der Wiederherstellung des Bodens nach ei-
nem temporären und reversiblen Eingriff resp. einer vorübergehenden Be-
anspruchung, wie beispielsweise der Nutzung zum Kiesabbau, als Golfplatz 
oder als Deponiefläche etc., gesprochen (vgl. exemplarisch Art. 11e Abs. 1 

267 schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 4.
268 ARE, Memorandum, 10; AGR, Arbeitshilfe, 26; AchermAnn, 697; BUWD, Merkblatt, 4.
269 schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 4.
270 AchermAnn, 697; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 117; UVEK, Überarbeitung/Stär-

kung Sachplan FFF, 43.
271 AGR, Arbeitshilfe, 26.
272 schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 5.
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BauV BE).273 Andererseits wird aber auch im Zusammenhang mit der Besei-
tigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen und der anschlies-
senden Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen von Rekultivie-
rung gesprochen. Die Rekultivierung umfasst in beiden Fällen eine fachge-
rechte Rückführung der beanspruchten Flächen im Vergleich zu vor der 
Beanspruchung gleichwertigen Flächen (vgl. exemplarisch Art. 11e Abs. 1 
BauV BE). Durch die Rekultivierung werden also die typischen, natürlichen 
Eigenschaften des Bodens wiederhergestellt und eine neue, standortgerech-
te und nachhaltige Nutzung ermöglicht. Wichtig ist dabei vor allem die Ent-
siegelung des Bodens (Beseitigung/Rückbau).274 Darüber hinaus werden zur 
Rekultivierung i.d.R. Bodenaufwertungsmassnahmen verwendet.

273 Eine vorübergehende Beanspruchung wird i.d.R. bei bodenverändernden Nutzun-
gen für eine Dauer von maximal fünf Jahren angenommen (vgl. exemplarisch Art. 11e 
Abs. 2 BauV BE); vgl. dazu auch sAchPlAn FFF 2020, 21; BGer 1A.19/2007, E. 6.4; vgl. 
auch hunYAdY, 9; Wiederkehr/richli, 691.

274 sAchPlAn FFF 2020, 21.
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2. Teil:  
Anwendungsbereiche des 
Kompensationsprinzips

§ 1 Vorbemerkungen 

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein der Bevölkerung sowie der Politik 
für die Herausforderungen in der Raumplanung und die Beschränktheit und 
Endlichkeit der Ressource Boden sowie die Bedeutung einer nachhaltigen 
Entwicklung gewachsen. Es wurden diverse Bemühungen unternommen und 
Massnahmen getroffen, um die bisher ungelösten und künftig anstehenden 
Probleme der Raumplanung anzugehen.275 In der jüngeren Vergangenheit 
ist dabei in verschiedenen Formen und Anwendungsbereichen das Kompen-
sationsprinzip in den Vordergrund gerückt.

In der Folge werden verschiedene Anwendungsbereiche des Kompen-
sationsprinzips dargelegt. Dabei wird in einem ersten Schritt jeweils zu 
betrachten sein, wie das Kompensationsprinzip im betroffenen Anwen-
dungsbereich Eingang in das Raumplanungsrecht gefunden hat. Anschlies-
send sind die gesetzlichen Grundlagen sowie die mit der Kompensation 
verfolgten Ziele darzulegen. Im Zusammenhang mit den Rechtsgrundlagen 
wird insbesondere zu beachten sein, auf welcher Stufe das Kompensations-
prinzip vorgesehen wird. Infrage kommt dabei der Bund, der Kanton oder 
u.U. gar die Gemeinde. Nach diesen Ausführungen wird im Hauptteil so-
dann die konkrete Umsetzung des Kompensationsprinzips darzulegen 
sein. Namentlich wird aufgezeigt, in welchen Fällen das Kompensations-
prinzip zur Anwendung gelangt, welche Voraussetzungen gegeben sein müs-
sen, damit eine Kompensationspflicht ausgelöst wird, und welche Ausnah-
men von der Kompensationspflicht bestehen. Zudem werden der Kompen-
sationsmechanismus sowie die möglichen Kompensationsmassnahmen zu 
untersuchen sein. 

275 Vgl. zur Entwicklung des Raumplanungsrechts Rz. 9 ff. hiervor. 
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§ 2 Einzonung und anderweitige Inanspruch
nahme von Fruchtfolgeflächen 

I. Vorbemerkungen

Den Fruchtfolgeflächen wurde als für die Landwirtschaft besonders gut ge-
eignete Flächen im Schweizer Raumplanungsrecht bereits relativ früh ein 
besonderes Schutzbedürfnis zuerkannt.276 Insbesondere durch den Erlass 
des Sachplans FFF durch den Bundesrat im Jahr 1992, der die Kantone ver-
pflichtet, den ihnen zugewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
dauerhaft zu erhalten, wurde wesentlich zu deren Schutz beigetragen.277 
Seither ist die Sensibilität der Bevölkerung für die Thematik weiter gestiegen, 
und es wurden auf Bundesebene zusätzliche Bemühungen zu einer Verbes-
serung des Schutzes der Fruchtfolgeflächen getroffen, wobei namentlich die 
erste Etappe der RPG-Revision sowie der Erlass des überarbeiteten Sach-
plans Fruchtfolgeflächen vom 8. Mai 2020 zu erwähnen sind.278 Andere, den 
Schutz der Fruchtfolgeflächen betreffende Revisionsbemühungen wurden 
zwar angestrengt, letztlich aber nicht umgesetzt (so bspw. die Totalrevision 
des Raumplanungsgesetzes (REG) sowie die erste Vorlage zur zweiten Etappe 
der RPG-Revision).279

Trotz dieser Bemühungen auf Bundesebene müssen die mit dem Sach-
plan FFF vorgegebenen kantonalen Kontingente heute als gefährdet bezeich-
net werden. Werden die Einzonungen, wie sie in den kantonalen Richtplänen 
vorgesehen sind, vorgenommen, so werden sich die bestehenden Fruchtfol-
geflächenreserven in der laufenden Richtplanperiode um bis zu 60 % (d.h. um 
rund 3’500 ha) verringern und voraussichtlich in bis zu zehn Kantonen, ins-
besondere in den Kantonen Bern und Luzern, unter den kantonal zu sichern-
den Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen fallen.280 Da aber die Kantone 
grundsätzlich verpflichtet sind, den ihnen zugewiesenen Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu erhalten, haben neben dem Bund auch ver-
schiedene Kantone in den letzten Jahren Bemühungen zu einem verstärkten 

276 Für den Begriff der Fruchtfolgefläche vgl. Rz. 93 ff. hiervor.
277 Vgl. dazu Rz. 16 ff. hiervor. 
278 Vgl. dazu Rz. 35 ff. sowie 50 ff. hiervor.
279 Vgl. dazu Rz. 26 ff. sowie 41 f. hiervor. 
280 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 34; Price/toBiAs, 17 f., wobei zu be-

achten ist, dass die Kantone i.d.R. vom «hohen» Bevölkerungswachstumsszenario 
des BFS ausgehen. Würde man vom «mittleren» oder gar «tiefen» Szenario ausgehen, 
wäre der Verbrauch an Fruchtfolgeflächen entsprechend geringer; vgl. für den Kan-
ton Luzern lustenBerGer, 682.
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Schutz der Fruchtfolgeflächen getroffen. Während die Kantone bei Inkraft-
treten des Sachplans FFF grundsätzlich noch eher schwache Schutzmassnah-
men vorsahen, wurden diese Massnahmen mit der laufenden Abnahme der 
Fruchtfolgeflächenreserven strikter.281 Im Zentrum stehen dabei i.d.R. (wie 
bspw. in den Kantonen Luzern, Bern, Uri und Zürich) restriktive Vorgaben für 
die Siedlungsausdehnung und die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
in den kantonalen Richtplänen oder Bau- und Planungsgesetzen.282 

Die bundesrechtlichen Vorgaben für die Einzonung und anderweitige 
Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen durch Einzonung oder für Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen sowie mögliche kantonale Umsetzungen 
und Ausgestaltungen des Kompensationsprinzips werden nachfolgend aus-
führlich dargelegt.283 

II. Rechtsgrundlage
1. Bundesebene
a) Bundesverfassung
Der Schutz der Fruchtfolgeflächen wird in der Bundesverfassung zwar nicht 
explizit erwähnt, ist aber dennoch bereits in dieser angelegt.284 Zu verweisen 
ist in diesem Zusammenhang insbesondere auf Art. 75 BV, wonach die Raum-
planung der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und 
der geordneten Besiedlung des Landes dienen soll. Zudem streben Bund und 
Kantone gemäss dem in Art. 73 BV verankerten Prinzip der Nachhaltigkeit ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen der Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit 
einerseits und ihrer Beanspruchung durch den Menschen andererseits an. 

Weitere Grundlagen bilden die Artikel zur Landesversorgung, zur Land-
wirtschaft und zur Ernährungssicherheit. Demnach hat der Bund für den Fall 
machtpolitischer oder kriegerischer Bedrohungen sowie in schweren Mangel-
lagen, denen die Wirtschaft nicht selbst zu begegnen vermag, die Versorgung 
des Landes mit lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen 

281 clément-Arnold/hoFmAnn, 669.
282 Vgl. dazu bspw. mAhAim, Le principe de durabilité, 284 f. und 303 f.; ausserdem be-

absichtigen bspw. die Kantone Zürich, Zug, Genf, Aargau und Tessin gemäss ihrer 
aktuellen Richtplanung, weniger Fruchtfolgeflächen einzuzonen, als gemäss Bevöl-
kerungsentwicklungsszenario des BFS zulässig wäre; Price/toBiAs, 22; vgl. dazu auch 
weitergehend die nachfolgend dargestellten Beispielskantone (Rz. 132 ff. hiernach).

283 Auf die allgemeinen Massnahmen zum Schutz des Kulturlandes (ohne direkten Zu-
sammenhang mit Kompensationspflichten) sowie den qualitativen Bodenschutz im 
engeren Sinn, der durch die Umweltschutzgesetzgebung gewährleistet wird, wird in 
dieser Arbeit hingegen nicht näher eingegangen; vgl. für diese Instrumente bspw. 
stAlder, Rechtsgutachten, N 67 ff.

284 BLW/ARE, Faktenblätter, 32.
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(Art. 102 BV).285 Ausserdem hat er dafür zu sorgen, dass die Landwirtschaft 
durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion wesent-
lich zur sicheren Versorgung der Bevölkerung, zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und zur Pflege der Kulturlandschaft sowie zur dezentra-
len Besiedlung des Landes beiträgt (Art. 104 BV). Zusätzlich schafft er zur Si-
cherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. die Vor-
aussetzungen für die Sicherung der Grundlagen für die landwirtschaftliche 
Produktion, insbesondere des Kulturlandes (Art. 104a lit. a BV).

b) Raumplanungsgesetz und -verordnung
Der Schutz und der Erhalt der Fruchtfolgeflächen ist ein anerkannter Grund-
satz des Schweizer Raumplanungsrechts, der in Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG explizit 
zum Ausdruck kommt: Danach ist die Landschaft zu schonen, wobei insbe-
sondere der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, 
insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben sollen. Neben dieser ex-
pliziten Erwähnung als Planungsgrundsatz wird an verschiedenen Stellen 
implizit auf die Bedeutung des Schutzes und Erhalts der Fruchtfolgeflächen 
hingewiesen. So sind gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. a RPG die natürlichen Lebens-
grundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen, 
und gemäss lit. d desselben Artikels ist eine ausreichende Versorgungsbasis 
zu sichern. Art. 13 RPG bildet sodann Grundlage für den Sachplan FFF, und 
Art. 15 Abs. 3 RPG hält seit der ersten Etappe der RPG-Revision fest, dass Lage 
und Grösse der Bauzonen über die Gemeindegrenzen hinaus abzustimmen 
sind und bei der Ausscheidung von Bauzonen insbesondere die Fruchtfolge-
flächen zu erhalten sind. Daneben können indirekt auch die Pflicht der Kan-
tone, für die Erstellung ihrer Richtpläne die Gebiete festzulegen, die sich für 
die Landwirtschaft eignen (Art. 6 Abs. 2 lit. a RPG), und die Einzonungsvor-
aussetzungen in Art. 15 Abs. 4 RPG zum Schutz der Fruchtfolgeflächen bei-
tragen. Konkretisiert werden die Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolge-
flächen in Art. 26 ff. RPV. Eine explizite Kompensationspflicht für die Einzo-
nung oder anderweitige Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen enthält 
jedoch weder das Raumplanungsgesetz noch die Raumplanungsverordnung. 

Mit der zweiten Etappe der RPG-Revision (Fassung der ersten Vernehm-
lassung in den Jahren 2014/2015) sollte der Schutz der Fruchtfolgeflächen von 
der Raumplanungsverordnung in das Gesetz (Art. 13a ff. VE-RPG) überführt 
werden. Die vorgesehene Regelung, die jedoch nach der ersten Vernehm-
lassung wieder fallen gelassen wurde, lautete wie folgt:286 

285 Vgl. dazu BAYs, surfaces d’assolement, N 24 ff.
286 Vgl. für die vorgesehene Regelung ARE, Erläuterungen RPG 2, 16 ff.; ARE, Faktenblatt 

Kulturlandschutz RPG 2, 3; vgl. dazu auch Rz. 41 f. hiervor. 
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Art. 13a Festlegung
1 Fruchtfolgeflächen umfassen das ackerfähige Kulturland, namentlich das 

Ackerland, die Kunstwiesen in Rotation und die ackerfähigen Naturwiesen.
2 Jeder Kanton stellt die Lage, die Eigenschaften und die Bodenqualität seiner 

Fruchtfolgeflächen fest.

Art. 13b Bestandesschutz 
1 Fruchtfolgeflächen sind in ihrem Bestand grundsätzlich geschützt. 
2 Sie dürfen nur unter folgenden Voraussetzungen eingezont werden: 

a. Mit der Einzonung wird ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel 
verfolgt; 

b. Das Ziel kann ohne die vorgesehene Beanspruchung von Fruchtfolge-
flächen nicht sinnvoll erreicht werden; und

c. Es ist sichergestellt, dass die eingezonten Flächen nach dem Stand der 
Erkenntnisse optimal genutzt werden. 

Art. 13c Kompensation 
1 Werden Fruchtfolgeflächen eingezont oder für eine nichtlandwirtschaft-

liche Nutzung beansprucht, so muss die entsprechende Fläche kompensiert 
werden. 

2 Bei Bauvorhaben von übergeordnetem öffentlichem Interesse kann von der 
Kompensation teilweise abgesehen werden. Der Bundesrat regelt, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welchen Fällen von übergeordnetem öffentli-
chem Interesse von der Kompensation teilweise abgesehen werden kann. 

3 Werden ausserhalb der Bauzonen zonenkonforme Bauten und Anlagen für 
die Landwirtschaft im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 des Landwirtschafts-
gesetzes vom 29. April 1998 errichtet, so kann von einer Kompensation ganz 
abgesehen werden, sofern nach Wegfall des Verwendungszwecks der Rück-
bau der Baute oder Anlage und die Rekultivierung des Bodens als Frucht-
folgefläche sichergestellt sind.

Art. 13d Mindestumfang
1 Der Bundesrat legt in einem Sachplan den gesamtschweizerischen Mindest-

umfang der Fruchtfolgeflächen sowie die Aufteilung auf die Kantone fest.
2 Solange ein Kanton nicht zeigt, wie er die Einhaltung des Mindestumfangs 

sichert, darf er keine Einzonungen vornehmen, die Fruchtfolgeflächen be-
anspruchen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss bei Bauvorhaben von überge-
ordnetem öffentlichem Interesse sowie bei zonenkonformen Bauten und 
Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen, 
die entsprechende Fläche kompensiert werden. 
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Variantenvorschlag: 
2 Ist für ein Bauvorhaben eine Kompensation im betroffenen Kanton nicht 

möglich und wird ohne Kompensation der vom betreffenden Kanton einzu-
haltende Mindestumfang der Fruchtfolgefläche unterschritten, so senkt der 
Bundesrat den betreffenden Mindestumfang, wenn: 
a. das Bauvorhaben im gesamtschweizerischen Interesse liegt; und 
b. das gesamtschweizerische Interesse am Bauvorhaben das Interesse an 

der Erhaltung des gesamtschweizerischen Mindestumfangs der Frucht-
folgeflächen überwiegt.

c) Weitere Gesetze und Verordnungen 
Bestimmungen zum Schutz der Fruchtfolgeflächen finden sich nicht nur im 
Raumplanungsrecht, sondern u.a. auch in Art. 30 LVG, wonach der Bund 
insbesondere durch raumplanerische Massnahmen für die Erhaltung von 
genügend geeignetem Kulturland, insbesondere von Fruchtfolgeflächen, zu 
sorgen hat, damit in Zeiten einer schweren Mangellage die ausreichende Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet werden kann. Basierend darauf gilt die Si-
cherung der Fruchtfolgeflächen als vorsorgliche Massnahme in der Strategie 
der wirtschaftlichen Landesversorgung.287 Weitere Schutzbestimmungen 
finden sich in Art. 1 lit. a–c, Art. 2 sowie Art. 70 ff. LwG, wonach der Bund die 
nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und eine tier- und klimafreund-
liche Produktion fördert und sich am Grundsatz der Ernährungssouveräni-
tät orientiert. Die finanzielle Förderung der landwirtschaftlichen Nutzung 
des Kulturlandes wird dabei in den Vordergrund gestellt. In Ergänzung dazu 
sind die Umweltschutzgesetzgebung (USG), das Waldgesetz (WaG), die Gewäs-
serschutzgesetzgebung (GSchG) sowie das Bundesgesetz über das bäuerliche 
Bodenrecht (BGBB) zu beachten.288

d) Sachplan FFF 
Der gestützt auf Art. 13 RPG erlassene Sachplan FFF stellt eine weitere we-
sentliche, jedoch für Privatpersonen nicht direkt verbindliche Grundlage für 
die Sicherung und den Erhalt des kantonalen Mindestumfangs an Frucht-
folgeflächen dar.289 Mit ihm wird der raumplanerische Umgang mit den 
Fruchtfolgeflächen, der in den Art. 26 bis 30 RPV festgelegt ist, konkretisiert 

287 sAchPlAn FFF 2020, 8; BWL, Wirtschaftliche Landesversorgung, 6 f.
288 Für einen Überblick über die weiteren Grundlagen des Kulturlandschutzes vgl. BLW/

ARE, Faktenblätter, 35 f.
289 Vgl. dazu Rz. 404 ff. hiernach.
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und geklärt.290 Der Sachplan FFF legt gestützt auf Art. 29 RPV den zu erhal-
tenden Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen auf 438’460 ha fest (F1) und 
regelt deren Aufteilung auf die Kantone (F2).291 Er sieht vor, dass für eine 
langfristige Sicherung der Fruchtfolgeflächen deren Verbrauch für Zwecke 
jeglicher Art zu minimieren ist (G1) und diese so zu bewirtschaften sind, dass 
deren Bodenqualität langfristig erhalten bleibt (G3). Die Kantone sind dafür 
verantwortlich, dass ihr Fruchtfolgeflächenkontingent langfristig gesichert 
bleibt. Sie müssen dafür im kantonalen Richtplan verbindliche Massnahmen 
festlegen und umsetzen (G2).292

Ein wesentliches, neues Element des überarbeiteten Sachplans FFF sind 
die vorgesehenen Kompensationsmechanismen.293 Eine Inanspruchnahme 
von Fruchtfolgeflächen muss zwingend kompensiert werden, wenn dadurch 
das kantonale Kontingent gefährdet wird. Die Kompensation hat im gleichen 
Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität zu erfolgen (G9).294 Ausser-
dem sind Kantone, deren Fruchtfolgeflächeninventare nicht auf einer ver-
lässlichen Datengrundlage beruhen, verpflichtet, eine Kompensationsrege-
lung für im Inventar verzeichnete Fruchtfolgeflächen einzuführen (G10).295 
Darüber hinaus wird grundsätzlich allen Kantonen empfohlen, eine allge-
meine Regelung für die Kompensation von Fruchtfolgeflächen einzuführen.296 
Für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen durch Bundesvorhaben wer-
den in G12 bis G14 besondere Vorgaben aufgestellt. Namentlich wird vorgese-
hen, dass bei einem Verbrauch von Fruchtfolgeflächen durch Bundesvor-
haben grundsätzlich alle verbrauchten Fruchtfolgeflächen im gleichen Um-
fang und unter Berücksichtigung der Qualität mit Unterstützung der betrof-
fenen Kantone zu kompensieren sind (G14).297 Der überarbeitete Sachplan FFF 
enthält damit verschiedene Tatbestände, die Kompensationsmechanismen 
auslösen können, sowie eine generelle Empfehlung zur Einführung eines 

290 sAchPlAn FFF 2020, 10; vgl. zum Inhalt des überarbeiteten Sachplans FFF allgemein 
auch Rz. 59 ff. hiervor.

291 sAchPlAn FFF 2020, 11.
292 sAchPlAn FFF 2020, 12; die Pflicht, die Massnahmen im Richtplan festzulegen, 

schliesst nicht aus, dass sie auch in den gesetzlichen Grundlagen festgelegt werden; 
vgl. ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 10.

293 Zur Haltung der Expertengruppe vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42.
294 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 19.
295 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 19; diese Re-

gelung ist bei der nächsten Überarbeitung/Anpassung des kantonalen Richtplans 
oder des entsprechenden Massnahmeblatts einzuführen, spätestens aber in vier 
Jahren; vgl. ARE, Umsetzungsfragen, 2.

296 sAchPlAn FFF 2020, 13.
297 sAchPlAn FFF 2020, 14.
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Kompensationsmechanismus. Auf eine allgemeine Kompensationspflicht 
bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen wird hingegen weiterhin 
verzichtet, da hierfür die gesetzliche Grundlage fehlt.298

Als Kompensationsmassnahme werden fachgerechte Aufwertungen 
und Rekultivierungen299 oder Neuerhebungen von Fruchtfolgeflächen sowie 
Auszonungen von Böden mit Fruchtfolgeflächenqualität vorgesehen (G8).300 
Die Kompensationsflächen, die nach der Auszonung, Neuerhebung oder Auf-
wertung (inkl. Rekultivierung) in das Fruchtfolgeflächeninventar aufgenom-
men werden sollen, müssen die vom Bund vorgegebenen Qualitätskriterien 
erfüllen (G6). Bei Aufwertungen (inkl. Rekultivierungen) ist nach Abschluss 
der Folgebewirtschaftung anhand dieser Qualitätskriterien eine Überprüfung 
der Flächen vorzunehmen. Wenn sie den Kriterien genügen, sind sie in das 
Fruchtfolgeflächeninventar aufzunehmen.301 Zudem besteht die Möglichkeit 
zur Einrichtung eines Fonds (G11).302

2. Kantonale Ebene 

Die kantonalen Rechtsgrundlagen für Kompensationspflichten bei der Ein-
zonung oder anderweitigen Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen sind je 
nach Kanton unterschiedlich. Grundsätzlich ist der kantonale Richtplan das 
Instrument, mit welchem die bundesrechtlichen Vorgaben zum Schutz der 
Fruchtfolgeflächen auf kantonaler Ebene behördenverbindlich geregelt wer-
den. Die Mehrheit der Kantone setzt denn auch die bundesrechtlichen Vor-
gaben im kantonalen Richtplan um und sieht darin Bestimmungen zum 
Schutz der Fruchtfolgeflächen und gegebenenfalls auch Kompensations-
pflichten vor.303 Andere Kantone haben sich entschieden, den Schutz der 
Fruchtfolgeflächen sowie damit verbundene Kompensationspflichten auf 
Gesetzes- oder Verordnungsstufe zu verankern.304 Diesfalls muss der kanto-
nale Richtplan auf die bestehende kantonale Gesetzesgrundlage verweisen.305

298 sAchPlAn FFF 2020, 13; vgl. dazu auch ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 15.
299 Zur Frage, ob die Rekultivierung eine eigenständige Kompensationsmassnahme dar-

stellt, vgl. Rz. 167 hiernach.
300 sAchPlAn FFF 2020, 13.
301 sAchPlAn FFF 2020, 12; vgl. weitergehend ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 

2020, 17; Günter, 2 ff.; vgl. dazu auch Rz. 95 f. hiervor.
302 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20; vgl. betr. 

Fondslösung insbes. die Weiterentwicklungsmöglichkeiten gem. Rz. 1102 ff. hiernach. 
303 Vgl. dazu die Kantone Uri und Zürich in Rz. 150 ff. sowie 156 ff. hiernach.
304 Vgl. dazu die Kantone Bern (Gesetz und Verordnung) sowie Luzern (Verordnung) in 

Rz. 133 ff. sowie 141 ff. hiernach.
305 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 13.
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III. Regelungsabsicht

Beim Erlass des Sachplans FFF sollte mit dem besonderen Schutz der Frucht-
folgeflächen und dem festgesetzten Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
in erster Linie für Zeiten gestörter Zufuhr eine ausreichende Versorgungs-
basis des Landes im Sinne der Ernährungsplanung gewährleistet werden 
(Ernährungssicherung im Krisenfall; Art. 26 Abs. 3 RPV).306 Dazu sollen die 
besten Landwirtschaftsböden der Schweiz langfristig in ihrer Qualität und 
Quantität gesichert werden.307 Auch wenn die Ernährungssicherheit im Kri-
senfall in den letzten Jahren aufgrund der internationalen Lage eventuell 
etwas in den Hintergrund getreten ist, stellt diese auch heute noch ein legiti-
mes und gesetzlich verankertes Ziel der Raumplanung und das Hauptziel des 
Sachplans FFF dar.308 

Daneben wies der Bundesrat bereits im Jahr 1992 darauf hin, dass der 
Sachplan FFF in einem gesamtheitlichen Zusammenhang zu sehen sei. Der 
Schutz der Fruchtfolgeflächen unterstütze mittelbar auch andere raumord-
nungs- und staatspolitische Ziele (Art. 1 und 3 RPG), wie beispielsweise die 
Erhaltung von genügenden Flächen geeigneten Kulturlandes für die Land-
wirtschaft, den quantitativen Bodenschutz, die Erhaltung von Grünflächen 
zwischen den Siedlungen sowie des Regenerationspotenzials der Landschaft. 
Zudem dient der Schutz der Fruchtfolgeflächen auch der Erhaltung der na-
türlichen Lebensgrundlagen, der Vielfalt naturnaher Landschaften, der Bio-
diversität sowie der Sicherung von Erholungsräumen und der Offenhaltung 
von Vernetzungskorridoren.309 Durch den Schutz der Fruchtfolgeflächen 

306 sAchPlAn FFF 1992, 8 f. mit dem Hinweis, dass die Sicherung der Fruchtfolgeflächen 
weder der heutigen Erzeugung von Agrarprodukten noch der Erhöhung des Selbst-
versorgungsgrades in normalen Zeiten dient, sondern dazu, notfalls über genügend 
Boden zu verfügen, um die Ernährung in Krisenzeiten sicherzustellen; vgl. dazu auch 
Jost, 172; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 14.

307 sAchPlAn FFF 2020, 11; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 9; so auch 
bereits sAchPlAn FFF 1992, 40.

308 sAchPlAn FFF 2020, 10; im Rahmen der Arbeiten der Expertengruppe zur Überar-
beitung und Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen wurde diese Frage einge-
hend diskutiert. Die Expertengruppe kam zum Ergebnis, dass die Gewährleistung 
der Versorgungssicherheit der Bevölkerung in schweren Mangellagen nach wie vor 
das wichtigste Ziel sei, welches mit dem Sachplan FFF verfolgt wird; vgl. UVEK, Über-
arbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 31 ff., insbesondere 33; auch in der Anhörung und 
öffentlichen Mitwirkung wurde dieser Zweck grösstenteils anerkannt; vgl. ARE, Mit-
wirkung Sachplan FFF, 5; vgl. dazu auch BAYs, surfaces d’assolement, N 73; clément-
Arnold/hoFmAnn, 674 f.

309 Vgl. zu den vielschichtigen Zielen des Sachplans ausführlicher sAchPlAn FFF 1992, 
2 ff.; sAchPlAn FFF 2020, 10; ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 7; BAYs, surfaces d’as-
solement, N 95 ff.; in der Anhörung und öffentlichen Mitwirkung zum überarbeiteten 
Sachplan FFF waren die Meinungen hierzu unterschiedlich; vgl. ARE, Mitwirkung 
Sachplan FFF, 5 f.
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kann darüber hinaus zur Trennung von Baugebiet und Nichtbau gebiet bei-
tragen werden.

Mit dem Sachplan FFF wird ausserdem ein Beitrag an den haushälteri-
schen Umgang mit der beschränkten und nicht erneuerbaren Ressource Bo-
den und zur nachhaltigen Entwicklung geleistet. Bei den Fruchtfolgeflächen 
handelt es sich um Agrarland mit diversen ökologischen und ökonomischen 
Funktionen, die für Mensch und Umwelt von grundlegender Bedeutung 
sind. Durch eine Einzonung oder anderweitige Inanspruchnahme gehen 
diese i.d.R. irreversibel verloren. Entsprechend ist deren Schutz auch mit 
Blick auf eine nachhaltige Entwicklung umso wichtiger. Gerade der frucht-
barste Boden soll als knappe und nicht erneuerbare Ressource für zukünfti-
ge Generationen erhalten bleiben.310 

Obwohl die vorstehenden Grundsätze sowie die Bedeutung des Schut-
zes der Fruchtfolgeflächen aus raumplanerischer Sicht heute anerkannt 
sind, schritt die Zersiedelung und damit der Kulturlandverlust auch in den 
letzten Jahrzehnten und somit trotz Sachplan FFF — zwar etwas abgebremst, 
aber dennoch konstant — weiter voran.311 Der Verbrauch der Fruchtfolge-
flächen ist dabei insbesondere auf das Wachstum der Siedlungsflächen zu-
rückzuführen. Die Fruchtfolgeflächen stehen insbesondere unter Druck, da 
der Grossteil des Bevölkerungswachstums in den Regionen mit guten Land-
wirtschaftsböden stattfindet.312 Dies hat dazu geführt, dass die Reserven 
gegenüber dem im Sachplan FFF festgelegten Mindestumfang nur noch sehr 
gering sind und der Mindestumfang infrage gestellt wird.313 Ohne Gegen-
massnahmen wären die Fruchtfolgeflächenreserven in vielen Kantonen in-
nert weniger Jahre aufgebraucht.314 Zur Erhaltung des Handlungsspielraums 
der Kantone mit geringen Fruchtfolgeflächenreserven sowie zur dauerhaf-
ten Erhaltung des Mindestumfangs können kantonale Kompensationspflich-
ten bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen beitragen.315

310 ARE, Faktenblatt Kulturlandschutz RPG 2, 2 f.; BLW/ARE, Faktenblätter, 27; UVEK, 
Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 10; Gmünder, Ökonomische Analyse, 46; so 
auch sAchPlAn FFF 2020, 10.

311 Vgl. zur den Entwicklungen im Raumplanungsrecht Rz. 14 ff. hiervor. 
312 sAchPlAn FFF 2020, 7.
313 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 3 und 35; so auch bereits Amsler, 62; 

a.M. röösli, 126 der davon ausgeht, dass der schweizweite Mindestumfang bereits 
heute nicht mehr eingehalten wird.

314 Vgl. Rz. 103 hiervor.
315 Vgl. dazu und weitergehend ecoPlAn, NHB und RFA, 77.

116

117

60 2. Teil: Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips



IV. Umsetzung auf Bundesebene 
1. Kulturlandschutz und Schutz der Fruchtfolgeflächen im  

Allgemeinen 

Das Bundesrecht sieht diverse allgemeine Massnahmen zum Schutz der 
Fruchtfolgeflächen vor. Gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG sollen der Landwirt-
schaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Frucht-
folgeflächen, erhalten bleiben; auch Art. 15 Abs. 3 RPG verlangt, dass Frucht-
folgeflächen zu erhalten sowie Natur und Landschaft zu schonen sind, und 
Art. 15 Abs. 4 RPG sieht vor, dass Land u.a. dann einer Bauzone zugewiesen 
werden kann, wenn Kulturland damit nicht zerstückelt wird (lit. c).316 Darü-
ber hinaus haben die Kantone im Zuge der Richtplanung bei der Festlegung 
des Siedlungsgebiets das Gebot der Schonung des Kulturlandes und des Er-
halts der Fruchtfolgeflächen zu berücksichtigen und die Fruchtfolgeflächen 
nach Art. 26 Abs. 1 und 2 RPV zusammen mit den übrigen für die Landwirt-
schaft geeigneten Gebieten festzulegen (Art. 28 Abs. 1 RPV). Die Fruchtfolge-
flächen sind kartografisch und zahlenmässig zu erfassen (Fruchtfolgeflä-
cheninventare; Art. 28 Abs. 2 RPV) und den Landwirtschaftszonen zuzuwei-
sen (Art. 30 Abs. 1 RPV). Soweit der kantonale Anteil an Fruchtfolgefläche 
nicht ausserhalb der Bauzonen gesichert werden kann, bestimmen die Kan-
tone für unerschlossene Gebiete in Bauzonen Planungszonen (Art. 30 Abs. 2 
RPV i.V.m. Art. 27 RPG). Zudem sollen Flächen innerhalb der Bauzonen wei-
terhin (mit spezieller Kennzeichnung) im Fruchtfolgeflächeninventar auf-
geführt werden, wenn nachgewiesen ist, dass sie Fruchtfolgeflächenqualität 
haben, und sichergestellt ist, dass die Fruchtfolgeflächenqualität langfristig 
erhalten bleibt und die Fläche nicht überbaut wird. Dazu gehören beispiels-
weise Grünzonen oder Freihalteflächen.317 Grund dafür ist, dass damit im 
Rahmen einer allfällig notwendigen Reduktion überdimensionierter Bau-
zonen im Sinne von Art. 15 Abs. 2 RPG ein wichtiges Entscheidungskriterium 
vorliegt, welche Flächen der Nichtbauzone zuzuordnen sind. Sie dürfen je-
doch dem kantonalen Fruchtfolgeflächenkontingent nicht angerechnet wer-
den.318 Entscheide betreffend die Genehmigung von Nutzungsplänen müssen 
sodann dem ARE und dem BLW mitgeteilt werden, sofern dadurch die Frucht-
folgeflächen um mehr als drei Hektaren vermindert werden (Art. 46 Abs. 1 
lit. b und Abs. 3 RPV). Dem Bund sind zudem im Rahmen der vierjährlichen 

316 BGer 1C_635/2020, E. 6.1.
317 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 12.
318 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 14.
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Berichterstattung Veränderungen von Lage, Umfang und Qualität der Frucht-
folgeflächen mitzuteilen (Art. 30 Abs. 4 i.V.m. Art. 9 Abs. 1 RPV).319 

Darüber hinaus bestehen bei der Einzonung und anderweitigen Inan-
spruchnahme von Fruchtfolgeflächen (bspw. für Bauvorhaben ausserhalb 
der Bauzone) weitergehende Schutzmechanismen. Sollen Fruchtfolgeflä-
chen eingezont werden, bedarf dies vorgängig des Nachweises, dass die Ein-
zonungsvoraussetzungen gemäss Art. 30 Abs. 1bis RPV erfüllt sind. Gelingt 
dieser Nachweis nicht, ist die Einzonung der Fruchtfolgefläche unabhängig 
von einer Interessenabwägung unzulässig.320 Diese positivrechtlichen Vor-
aussetzungen gelten ausschliesslich für die Einzonung von Fruchtfolgeflä-
chen und nicht für deren anderweitige Inanspruchnahme (bspw. für Bauvor-
haben ausserhalb der Bauzonen).321

Gemäss Art. 30 Abs. 1bis RPV dürfen Fruchtfolgeflächen nur eingezont 
werden, wenn ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Be-
anspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann 
(lit. a) und sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem 
Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden (lit. b).322 I.d.R. definieren 
die kantonalen Richtpläne oder die kantonale Planungs- und Baugesetzge-
bung, was als kantonal wichtiges Ziel im Sinne von lit. a gilt. Beispielhaft kön-
nen die Realisierung von kantonalen Entwicklungsschwerpunkten (ESP) 

319 Vgl. dazu insgesamt stAlder, Rechtsgutachten, N 49 f.; ARE, Vollzugshilfe Sachplan 
FFF, 9; zur Meldepflicht von Nutzungsplangenehmigungen, die mehr als drei Hekta-
ren Fruchtfolgeflächen beanspruchen, vgl. aus der Rechtsprechung exemplarisch 
Zürich, Verwaltungsgericht VB.2006.00133, E. 4.1.

320 sAchPlAn FFF 2020, 16; vgl. auch stAlder, Rechtsgutachten, N 42 und 51 mit dem 
Hinweis, dass trotz dieser an sich klaren Trennung zwischen positivrechtlichen Vor-
gaben und Interessenabwägung nicht auszuschliessen ist resp. in der Praxis die Ten-
denz besteht, dass eine Gesamtinteressenabwägung durchgeführt wird, in die einer-
seits die Voraussetzungen nach Art. 30 Abs. 1bis RPV und andererseits die nach Art. 1 
und 3 RPG zu gewichtenden Interessen einbezogen werden.

321 Teilweise wird in der Lehre gefordert, dass die Voraussetzungen, unter denen Frucht-
folgeflächen für andere Nutzungen beansprucht werden können, bundesrechtlich 
stärker vereinheitlicht werden; vgl. muGGli, in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb 
der Bauzone, N 39 Vorb. zu Art. 16–16b RPG; die Zuweisung von Land in eine Entwick-
lungszone (Art. 18 Abs. 2 RPG), in der die Überbauung erst zu einem späteren Zeit-
punkt zugelassen wird, gilt zudem nicht als Einzonung i.S.v. Art. 30 Abs. 1bis RPV; vgl. 
BGer 1C_416/2018, E. 6.2; demgegenüber hat das Bundesgericht in BGer 1C_101/2020, 
1C_102/2020, E. 6 darauf hingewiesen, dass Art. 30 Abs. 1bis RPV zwar in erster Linie 
die Einzonung für Siedlungszwecke im Auge habe, eine (analoge) Anwendung auf 
Strassenbauprojekte schloss es jedoch nicht aus.

322 BGer 1C_635/2020, E. 6.1; vgl. für die Auslegung dieser Bestimmung ARE, Erläutern-
der Bericht Teilrevision RPV, 10 f.; ob diese Verordnungsbestimmung im Einklang mit 
Art. 15 Abs. 3 RPG steht, wird gemäss AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nut-
zungsplanung, N 79 zu Art. 15 RPG die künftige Rechtsprechung des Bundesgerichts 
zu klären haben.
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oder Arbeitsschwerpunkten, öffentlichen Infrastrukturvorhaben sowie die 
Siedlungsentwicklung innerhalb des bestehenden Siedlungsgebiets, bspw. 
durch Auffüllen von Baulücken, als mögliche Ziele genannt werden.323 Wenn 
ein aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel vorliegt, muss als Nächstes nachge-
wiesen werden, dass dieses ohne die Beanspruchung der Fruchtfolgefläche 
nicht sinnvoll erreicht werden kann. Ein Standort in Fruchtfolgeflächen darf 
nur gewählt werden, wenn unter Berücksichtigung des hohen Stellenwerts 
der Fruchtfolgeflächen eine andere Lösung raumplanerisch ausgeschlossen 
ist. Diese Prüfung von Standortalternativen ist zwingend.324 Auch das Er-
greifen von Kompensationsmassnahmen entbindet nicht von dieser Pflicht, 
denn der Erhalt der Fruchtfolgeflächen ist deren Kompensation nach wie vor 
vorzuziehen.325 Durch die kumulative, weitere Voraussetzung der optimalen 
Nutzung gemäss lit. b wird dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung 
Rechnung getragen. Im erläuternden Bericht zur Teilrevision der Raumpla-
nungsverordnung wird entsprechend darauf hingewiesen, dass eine Einzo-
nung von Fruchtfolgeflächen für die Schaffung von Einfamilienhauszonen 
oder für oberirdische Parkmöglichkeiten unzulässig wäre.326 Als optimale 
Nutzung gelten hingegen zum Beispiel angemessen hohe Nutzungsdichten, 
das Auffüllen von Baulücken und eine mehrgeschossige Bauweise auch für 
Arbeitsnutzungen.327 Trotz hoher Dichte muss aber eine angemessene Wohn-
qualität erreicht werden, beispielsweise indem Zonen mit Planungspflichten 
geschaffen werden.328 

323 stAlder, Rechtsgutachten, N 41; BAYs, surfaces d’assolement, N 528 ff.; vgl. auch 
AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 79 zu Art. 15 RPG mit 
dem Hinweis, dass in jedem Fall ein starkes, überwiegendes kantonales Interesse an 
der Beanspruchung der Fruchtfolgefläche bestehen muss; für den Kanton Bern vgl. 
AGR, Arbeitshilfe, 24 f.

324 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 10 f.; AemiseGGer/kisslinG, in: Pra-
Komm RPG, Nutzungsplanung, N 79 zu Art. 15 RPG; BAYs, surfaces d’assolement, 
N 532; thurnherr, Bauzonen, 228; dass Standortalternativen geprüft werden, wurde 
im Übrigen bereits vor Inkrafttreten der ersten Etappe der RPG-Revision im Rahmen 
der allgemeinen Interessenabwägung gefordert; vgl. BGer 1C_94/2012, E. 4.1; BVGer 
A-1251/2012, E. 45.6.

325 Das Kantonsgericht des Kantons Freiburg hatte sich mit der Frage auseinanderzu-
setzen, ob eine solche Auslegung gesetzeskonform ist. Es hat dies schliesslich unter 
Berücksichtigung der Planungsziele und -grundsätze bejaht; vgl. dazu Freiburg Kan-
tonsgericht 602 2016 32, E. 9, insbes. 9.e; vgl. dazu auch BAYs, surfaces d’assolement, 
N 773 ff. sowie N 786; hänni/zuFFereY, N 211.

326 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 11; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 80 zu Art. 15 RPG; vgl. betr. optimale Nutzung aber auch 
die Bedenken gemäss FlückiGer, Zones à bâtir, 71.

327 stAlder, Rechtsgutachten, N 41.
328 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 11.
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Bei Einzonungen (falls die positivrechtlichen Anforderungen gemäss Art. 30 
Abs. 1bis RPV erfüllt sind) und auch bei anderweitiger Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen ist sodann zu prüfen, ob der kantonale Mindestumfang 
an Fruchtfolgeflächen gemäss Sachplan FFF erhalten bleibt (Art. 30 Abs. 2 
RPV). Ist dies nicht der Fall, ist die Einzonung oder anderweitige Inanspruch-
nahme der Fruchtfolgefläche per se, also auch wenn bei einer Einzonung die 
positivrechtlichen Voraussetzungen gemäss Absatz 1bis erfüllt wären, unzu-
lässig resp. muss kompensiert werden.329 

Sofern der kantonale Mindestumfang trotz der Inanspruchnahme der 
Fruchtfolgefläche erhalten werden kann, muss in einem weiteren Schritt eine 
raumplanerische Interessenabwägung vorgenommen werden.330 Eine Bean-
spruchung von Fruchtfolgeflächen ist zulässig, sofern diese gegenüber ande-
ren Interessen durch höher zu gewichtende Interessen gerechtfertigt ist. Der 
Erhalt der Fruchtfolgeflächen wird dabei als nationales Interesse anerkannt.331 
Damit kommt den Fruchtfolgeflächen zwar eine hohe Schutzwürdigkeit, je-
doch kein absoluter Schutz332 und somit kein genereller Vorrang gegenüber 
den anderen Zielen und Grundsätzen der Raumplanung zu.333 Gemäss Bun-
desgericht ist eine umfassende Abwägung aller privaten und öffentlichen 
Interessen vorzunehmen. Dabei sind (namentlich, wenn es sich um eine In-
anspruchnahme von Fruchtfolgeflächen ohne Einzonung handelt und mit 
den Einzonungsvoraussetzungen nicht bereits Standortalternativen geprüft 
wurden) Alternativen ohne oder mit geringerer Beanspruchung von Frucht-
folgeflächen, einschliesslich Kompensationsmöglichkeiten, zu prüfen.334

329 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 10; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 81 zu Art. 15 RPG; krAemer/BischoF, 102; vgl. dazu auch 
exemplarisch aus der Rechtsprechung BGE 145 II 32, E. 7.2; BGer 1C_102/2019, E. 4.1; 
BGer 1A.19/2007, E. 5.2; vgl. zudem N 124 f. hiernach.

330 sAchPlAn FFF 2020, 16; stAlder, Rechtsgutachten, N 28; BGE 145 II 18, E. 4.2.
331 stAlder, Rechtsgutachten, N 47; ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 12.
332 sAchPlAn FFF 2020, 16 und 20; AntoniAzzA, N 214 ff.; anders als andere Schutzgüter, 

vgl. Rz. 755 ff. hiernach.
333 Botschaft RPG 1, 1073; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, 

N 75 zu Art. 15 RPG; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 131; 
vgl. dazu auch mAhAim, Le principe de durabilité, 353 ff.; muGGli, in: PraKomm RPG, 
Bauen ausserhalb der Bauzone, N 38 Vorb. zu Art. 16–16b mit dem Hinweis, dass sich 
das «Erhalten» auf den kantonalen Mindestumfang gemäss Sachplan FFF bezieht und 
nicht bedeutet, dass dem Erhalt der Fruchtfolgeflächen generell ein höherer Rang vor 
anderen Planungszielen zukommen soll; vgl. zur Interessenabwägung in der Recht-
sprechung bspw. BGer 1C_243/2020, E. 5.2 ff.; BGer 1C_408/2016, E. 2.4; BGer 1C_429/2015, 
E. 6.2 i.V.m. E. 3; dem Schutz der Fruchtfolgeflächen wurde bereits vor Inkrafttreten 
der ersten Etappe der RPG-Revision ein grosses Gewicht beigemessen; vgl. dazu ex-
emplarisch BGE 134 II 217, E. 3.3 m.w.H.; BGE 115 Ia 358, E. 3.f.bb m.w.H.; BGer 1A.271/ 
2005, E. 3.3.2; mArti, Komm. zu BGer 1A.271/2005, 36 f. 

334 Vgl. anstelle vieler BGE 145 II 18, E. 4.2; vgl. auch BGer 1C_429/2015, E. 6.2; sowie die 
Kommentierung dazu gemäss scherrer reBer, 508.
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Eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen für eine andere als eine land-
wirtschaftliche Nutzung ist folglich durch das Bundesrecht nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen, sondern zulässig, wenn der kantonale Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen erhalten bleiben kann und die Inanspruchnahme durch 
überwiegende Interessen gerechtfertigt ist. Bei Einzonungen müssen zudem 
die Voraussetzungen gemäss Art. 30 Abs. 1bis RPV erfüllt sein. De lege lata be-
steht — unter Vorbehalt des Erhalts des kantonalen Mindestumfangs — keine 
allgemeine bundesrechtliche Kompensationspflicht bei der Beanspruchung 
von Fruchtfolgeflächen.335 

2. Schutz des kantonalen Anteils am Mindestumfang im Besonderen

Die Pflicht der Kantone, den ihnen zugewiesenen Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen dauerhaft zu erhalten (Art. 30 Abs. 2 RPV), gilt grundsätzlich 
unbedingt und verpflichtet die Kantone, bei Gefährdung des kantonalen 
Mindestumfangs geeignete Massnahmen zu dessen Erhaltung vorzusehen. 
Bereits vor Inkrafttreten des überarbeiteten Sachplans FFF galten Kompen-
sationspflichten als eine solche Massnahme zur langfristigen Erhaltung des 
kantonalen Mindestumfangs.336 In G9 des überarbeiteten Sachplans FFF 
wird nun explizit vorgesehen, dass ein Kanton bei Gefährdung des kantona-
len Fruchtfolgeflächenkontingents Inanspruchnahmen von Fruchtfolgeflä-
chen kompensieren muss. Eine Kompensationspflicht besteht zudem auch 
in Kantonen, deren Fruchtfolgeflächeninventare nicht auf einer verlässli-
chen Datengrundlage beruhen. Dies einerseits, weil damit die Gefahr einher-
geht, dass infolge unerkannter Gefährdung des kantonalen Mindestumfangs 
weiterhin Fruchtfolgeflächen ohne Kompensation beansprucht werden, und 
andererseits, um die Kantone dazu anzuhalten, ihre Fruchtfolgeflächenin-
ventare möglichst rasch auf verlässlichen Datengrundlagen zu erheben.337

Ob ausreichende Massnahmen getroffen wurden resp. eine Kompensa-
tionsregelung notwendig ist und ggf. vorgesehen wird, wird vom ARE im 
Rahmen der Richtplangenehmigung nach Art. 11 Abs. 1 RPG überprüft. Dabei 
hat das ARE die Kantone bei Anhaltspunkten, dass der kantonale Mindest-
umfang gefährdet ist und die vorgesehenen Massnahmen ungenügend sind, 
bereits vor Inkrafttreten des überarbeiteten Sachplans FFF teilweise explizit 

335 sAchPlAn FFF 2020, 13; krAemer/BischoF, 102; BGE 145 II 32, E. 7.2; dies gilt auch, 
wenn in einem Kanton nur noch sehr geringe Fruchtfolgeflächenreserven bestehen; 
vgl. dazu BGer 1C_429/2015, E. 6.3.

336 sAchPlAn FFF 1992, 41; stAlder, Rechtsgutachten, N 43; bestätigt in BGE 146 II 134, 
E. 9.3.1; BGE 145 II 11, E. 3.

337 sAchPlAn FFF 2020, 9 und 13.
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aufgefordert, Kompensationsmechanismen vorzusehen.338 Die Art und Aus-
gestaltung allfälliger Kompensationspflichten ist grundsätzlich den Kanto-
nen überlassen. Wichtig ist, dass Einzonungen von Fruchtfolgeflächen sowie 
Bewilligungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, die Fruchtfolge-
flächen tangieren, nur möglich sind, wenn dadurch der kantonal zu sichern-
de Mindestumfang trotz des Vorhabens nicht unterschritten wird. Die Kan-
tone können somit grundsätzlich zwischen einem Verzicht auf die Inan-
spruchnahme der Fruchtfolgeflächen und deren flächengleichen Kompen-
sation entscheiden.339 

Ausnahmen von der Pflicht, den kantonalen Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen zu erhalten, sind bundesrechtlich nicht vorgesehen. Grundsätz-
lich wäre es aber möglich, dass der kantonale Mindestumfang durch ein ge-
wichtiges Vorhaben unterschritten wird und eine Kompensation der bean-
spruchten Flächen nicht möglich ist. In diesem Fall könnte der Kanton eine 
Anpassung des kantonalen Mindestumfangs im Sachplan FFF beantragen.340 
Eine Anpassung kommt in erster Linie bei Vorhaben von nationaler Bedeu-
tung infrage.341 Bei Vorhaben von kantonaler Bedeutung ist eine Anpassung 
lediglich in Ausnahmefällen denkbar, in denen das Interesse des Kantons an 
einer Reduktion der Fruchtfolgeflächen das gesamtschweizerische Interesse 
am Erhalt überwiegt.342 

3. Exkurs: Kompensationspflicht gemäss erster Vorlage für  
die zweite Etappe der RPG-Revision 

Obwohl die in der ersten Vernehmlassungsvorlage für die zweite Etappe der 
RPG-Revision vorgesehene Regelung zum Schutz der Fruchtfolgeflächen 
(Art. 13a ff. VE-RPG343) anschliessend nicht weiterverfolgt wurde, soll an dieser 

338 Bericht PVK, 3576; soweit die Kantone jedoch den kantonalen Mindestumfang ge-
währleisten können, hat das ARE grundsätzlich keine Kompetenz, Kompensations-
pflichten zu verlangen; vgl. weiter auch Bericht PVK, 3582.

339 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 10; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 81 zu Art. 15 RPG; vgl. zudem aus der Rechtsprechung ex-
emplarisch Jura, Kantonsgericht ADM 129/2015, E. 6.3.1; RDAF 2016/I 536 ff., 552, 
E. 6.3.1.

340 sAchPlAn FFF 1992, 42 f.
341 ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 11; in der Praxis kam es erst einmal zu einer Anpas-

sung, nämlich im Kanton Freiburg im Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn A1; 
vgl. ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 11.

342 ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 11 f.; Voraussetzung für eine Anpassung ist zudem 
insbesondere auch, dass ein aktualisierter Stand der Fruchtfolgeflächen im betref-
fenden Kanton vorliegt.

343 Vgl. für den Wortlaut dieser Bestimmungen Rz. 108 hiervor. 
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Stelle die geplante Regelung dargestellt werden, da diese weitgehende Schutz-
bestimmungen inklusive einer bundesrechtlichen Kompensationspflicht bei 
der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen vorsah.

Nach Art. 13b Abs. 1 VE-RPG sollten die Fruchtfolgeflächen in ihrem Be-
stand geschützt werden.344 Konkretisiert werden sollte dieser Bestandes-
schutz durch die in Absatz 2 derselben Bestimmungen verankerten, strengen 
Einzonungsvoraussetzungen sowie die in Art. 13c VE-RPG vorgesehene Kom-
pensationspflicht. Da unter Berücksichtigung des gesamtschweizerischen 
Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen nur noch sehr geringe Reserven be-
stehen, sollte diese Kompensationspflicht für alle noch vorhandenen Frucht-
folgeflächen und für jede Art der Inanspruchnahme gelten.345 Zu kompensie-
ren gewesen wären also alle Einzonungen sowie jede anderweitige Inan-
spruchnahme von Fruchtfolgeflächen für nichtlandwirtschaftliche Nutzun-
gen (insbesondere Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone) und damit im 
Grundsatz (und unter Vorbehalt nachfolgender Ausnahmen) auch ausser-
halb der Bauzonen zonenkonforme Bauvorhaben sowie (Infrastruktur-)Vor-
haben der öffentlichen Hand.346 

Von der Kompensationspflicht ganz ausgenommen werden sollten aus-
serhalb der Bauzonen zonenkonforme Bauten und Anlagen für die Landwirt-
schaft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 LwG, sofern nach Wegfall des Verwendungs-
zwecks der Rückbau der Baute oder Anlage und die Rekultivierung des Bo-
dens als Fruchtfolgefläche sichergestellt sind (Art. 13c Abs. 3 VE-RPG). Darü-
ber hinaus sollte bei Vorhaben von übergeordnetem öffentlichem Interesse 
von der Kompensationspflicht teilweise abgesehen werden können (Art. 13c 
Abs. 2 VE-RPG). Die Konkretisierung der Voraussetzungen sowie der Anwen-
dungsfälle sollte dem Bundesrat überlassen werden. In den Materialien wer-
den als Beispiele für solche Vorhaben u.a. Nationalstrassen, wichtige Wasser-
bauprojekte, Spitäler, höhere Schulen, Flugplätze, Kasernen sowie Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien erwähnt.347 Voraussetzung für eine (teil-
weise) Befreiung von der Kompensationspflicht wäre in diesen Fällen voraus-
sichtlich gewesen, dass geeignete Standortalternativen geprüft wurden, die 
Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen minimiert und mit genügender Se-
riosität und Intensität nach Kompensationsflächen gesucht wurde sowie dass 
eine optimale Nutzung der beanspruchten Fläche sichergestellt ist.348

344 Vgl. zu Art. 13b E-RPG; ARE, Erläuterungen RPG 2, 17.
345 ARE, Erläuterungen RPG 2, 17 f.
346 ecoPlAn, NHB und RFA, 77.
347 ARE, Erläuterungen RPG 2, 18.
348 ARE, Erläuterungen RPG 2, 18.
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Die Kompensation hätte grundsätzlich vollumfänglich, d.h. durch einen flä-
chengleichen und qualitativ gleichwertigen Ersatz, erfolgen sollen. Daneben 
wäre es nach Ansicht des ARE aber auch möglich gewesen, durch qualitativ 
schlechtere Flächen zu kompensieren, sofern dafür eine grössere Fläche 
kompensiert wird.349 Als Kompensationsmassnahmen waren die Auszonung 
von Fruchtfolgeflächen in unüberbauten Bauzonen, die Aufwertung von an-
thropogenen, geschädigten Böden sowie die Neuerfassung von bisher nicht 
als Fruchtfolgeflächen ausgeschiedenen Landwirtschaftsflächen, sofern die-
se die Anforderungen an Fruchtfolgeflächen erfüllen, vorgesehen.350

Art. 13d VE-RPG hätte sich sodann zum kantonal zu sichernden Mindest-
umfang gemäss Sachplan FFF geäussert und insbesondere die Folgen bei 
einem Unterschreiten des Mindestumfangs definiert. Diesbezüglich standen 
zwei Alternativen zur Diskussion: Gemäss dem Hauptvorschlag hätte der 
betroffene Kanton keine Einzonungen vornehmen dürfen, solange er nicht 
zeigt, wie er die Einhaltung des Mindestumfangs sichert (Einzonungsver-
bot). Bis zu diesem Zeitpunkt hätten auch bei Vorhaben von übergeordnetem 
öffentlichem Interesse sowie bei zonenkonformen Bauvorhaben ausserhalb 
der Bauzonen die beanspruchten Fruchtfolgeflächen kompensiert werden 
müssen. Im Variantenvorschlag wurde hingegen vorgeschlagen, dass in be-
stimmten Fällen der Mindestumfang gesenkt würde, wenn für ein Bauvor-
haben eine Kompensation im betroffenen Kanton nicht möglich ist und ohne 
Kompensation der vom betreffenden Kanton einzuhaltende Mindestumfang 
an Fruchtfolgeflächen unterschritten wird. Voraussetzung dafür wäre ge-
wesen, dass das Bauvorhaben im gesamtschweizerischen Interesse liegt und 
das gesamtschweizerische Interesse am Bauvorhaben das Interesse an der 
Erhaltung des gesamtschweizerischen Mindestumfangs an Fruchtfolgeflä-
chen überwiegt. Das generelle, vorübergehende Einzonungsverbot bis zum 
Nachweis, wie die Einhaltung des Mindestumfangs gesichert wird, sowie die 
Kompensationspflicht bei zonenkonformen Bauten hätten auch bei dieser 
Variante zur Anwendung gelangen sollen.351 

349 ARE, Erläuterungen RPG 2, 18.
350 ARE, Erläuterungen RPG 2, 18.; vgl. zu den möglichen Kompensationsmassnahmen 

bei diesem Anwendungsbereich auch Rz. 162 ff. hiernach.
351 Vgl. zum Ganzen auch ARE, Erläuterungen RPG 2, 19; ARE, Faktenblatt Kulturland-

schutz RPG 2, 3.
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V. Umsetzung in den Kantonen
1. Vorbemerkungen 

Die Kantone haben die bundesrechtlichen Vorgaben zum Schutz der Frucht-
folgeflächen umzusetzen und können weitergehende Massnahmen zu deren 
Schutz treffen. So tragen kantonale Kompensationsmechanismen dazu bei, 
dass der dem betreffenden Kanton zugewiesene Mindestumfang langfristig 
sichergestellt werden kann. Sie können aber darüber hinaus auch dazu ver-
helfen, dass der kantonale Umfang an Fruchtfolgeflächen — unabhängig vom 
Mindestumfang — konstant und der Handlungsspielraum des betreffenden 
Kantons erhalten bleibt.352 Entsprechende Regelungen werden (wie bspw. in 
den Kantonen Zürich oder Uri) in den kantonalen Richtplänen oder (wie in 
Bern oder Luzern) auf Gesetzes- resp. Verordnungsebene umgesetzt. Dabei 
haben die Kantone unter Vorbehalt der Gewährleistung des ihnen zugewie-
senen kantonalen Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen auch die Möglich-
keit, eine grundsätzliche Kompensationspflicht mit Ausnahmen zu ergänzen.

2. Umsetzung im Kanton Bern 
a) Vorbemerkungen 
Der Kanton Bern muss gemäss Sachplan FFF einen Mindestumfang von 
82’200 ha Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten.353 Per 1. April 2019 verfügte 
er über rund 82’800 ha anrechenbare Fruchtfolgeflächen und lag damit mit 
einer Reserve von 600 ha knapp über dem kantonalen Mindestumfang.354 

Im Kanton Bern enthielt bereits der Richtplan 2011 strenge Vorgaben für 
die Einzonung von Fruchtfolgeflächen und eine Ersatz- resp. Aufwertungs-
pflicht bei deren Beanspruchung.355 Als Reaktion auf die kantonale Kultur-
land-Initiative356 sollte der Schutz des Kulturlandes sodann weiter verstärkt 

352 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 41; BLW/ARE, Faktenblätter, 112; clé-
ment-Arnold/hoFmAnn, 669 ff.

353 sAchPlAn FFF 2020, 11; BLW/ARE, Faktenblätter, 8; der kantonale Mindestumfang 
hat sich seit Erlass des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF) aufgrund des Kantons-
wechsels des Laufentals verändert, vgl. zum ursprünglichen Mindestumfang sAch-
PlAn FFF 1992, 39; vgl. dazu Rz. 21 hiervor.

354 AGR, Arbeitshilfe, 4; gem. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 15 verfügte 
der Kanton Bern im Oktober 2017 lediglich über 82’492 ha anrechenbare Fruchtfolge-
flächen; gem. messer et Al., 34 verfügte der Kanton per 1. April 2014 gar lediglich 
über 79’026 ha FFF. Der nun höhere Stand ist auf die Ergänzungen des Fruchtfolge-
flächeninventars in den Jahren 2015, 2018 und 2019 zurückzuführen.

355 richtPlAn BE 2011, Massnahme A_06; vgl. auch bereits richtPlAn BE 1986, Koordi-
nationsblatt Nr. A 4.

356 Vgl. Rz. 65 ff. hiervor.
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werden. Im Rahmen eines indirekten Gegenvorschlags wurde die bis dahin 
im Richtplan vorgesehene Regelung in das Gesetz überführt. Damit wurden 
auf Gesetzesstufe restriktive Voraussetzungen und eine Kompensations-
pflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen eingeführt.357 Dane-
ben dienen im Kanton Bern weitere Massnahmen dem Schutz der Fruchtfol-
geflächen; so wird beispielsweise das kantonale Fruchtfolgeflächeninventar 
periodisch aktualisiert und werden die Veränderungen analysiert.358 

b) Kompensationspflicht 
Die Gesetzgebung des Kantons Bern unterscheidet zwischen dem Schutz der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen im Allgemeinen und der Fruchtfolgeflä-
chen im Besonderen.359 Landwirtschaftliche Nutzflächen sind zu schonen 
(Art. 8a Abs. 1 BauG BE) und dürfen nur eingezont oder für andere bodenver-
ändernde Nutzungen beansprucht werden, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen von Art. 8a Abs. 2 BauG BE erfüllt sind.360 Eine Kompensations-
pflicht besteht bei der Beanspruchung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 
jedoch nicht.361 

Für Fruchtfolgeflächen gelten strengere Regelungen. Der dem Kanton 
Bern zugewiesene Anteil am Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen gemäss 
Sachplan FFF ist dauernd zu erhalten (Art. 8b Abs. 1 BauG BE).362 Fruchtfolge-
flächen dürfen nur unter den im Bundesrecht festgelegten Voraussetzungen 

357 Die Änderung des Baugesetzes vom 16. März 2016 ist am 1. April 2017 in Kraft getreten. 
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass im Kanton Bern aber auch 
bereits davor Kompensationsmassnahmen bei der Beanspruchung von Fruchtfolge-
flächen geprüft wurden; vgl. dazu Urteil des Verwaltungsgerichts Bern VGE 22663, 
BVR 2008, 66 ff., 73, E. 5.2.5.

358 Das Inventar wurde in den 1980er Jahren erarbeitet und 2015, 2018 und 2019 ergänzt. 
Es ist im Geoportal des Kantons Bern in der Karte «Richtplan-Informationssystem» 
abrufbar. Rechtlich betrachtet handelt es sich dabei um einen kantonalen Sachplan 
im Sinn von Art. 99 Abs. 1 BauG BE, der vom Regierungsrat erlassen wird und behör-
denverbindlich ist (Art. 57 Abs. 1 BauG i.V.m. Art. 11a Abs. 3 BauV); vgl. dazu AGR, Ar-
beitshilfe, 6 f.; vgl. dazu auch hunYAdY, 9 f.

359 Vgl. dazu weiterführend Vortrag Kulturland-Initiative BE, 8; der Richtplan verweist 
für die Voraussetzungen für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen auf die Bau-
gesetzgebung; vgl. richtPlAn BE, Massnahme A_06.

360 AGR, Arbeitshilfe, 10 ff.; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 8 f.; hunYAdY, 8; zAuGG/
ludWiG, N 5 ff. zu Art. 8a–8c BauG.

361 zAuGG/ludWiG, N 6 zu Art. 8a–8c BauG; dies im Unterschied zur kantonalen Kultur-
land-Initiative gemäss Rz. 65 ff. hiervor, welche eine Kompensationspflicht bei der Be-
anspruchung von jeder Art von landwirtschaftlich nutzbarem Kulturland forderte. 

362 Was sich im Übrigen bereits aus dem Bundesrecht (Art. 30 Abs. 2 RPV) ergibt; vgl. zum 
kantonalen Grundsatz auch hunYAdY, 9 f.
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eingezont (Art. 8b Abs. 2 BauG BE363) und, sofern die Voraussetzungen von 
Art. 8b Abs. 3 BauG BE erfüllt sind, für andere bodenverändernde Nutzungen 
beansprucht werden. Eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen für 
andere bodenverändernde Nutzungen ist demnach nur zulässig, wenn (ku-
mulativ) der damit verfolgte Zweck ohne die Beanspruchung von Fruchtfol-
geflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann (lit. a) und durch eine kompak-
te Anordnung des Siedlungsgebiets, eine flächensparende Anordnung von 
Bauten und Anlagen in hoher Qualität, eine besonders hohe Nutzungsdichte 
sowie eine dem Raumtyp entsprechende, gute Erschliessung mit dem öffent-
lichen Verkehr sichergestellt ist, sodass die beanspruchten Flächen nach 
dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden (lit. b). Der Nachweis, 
dass der verfolgte Zweck ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen 
nicht sinnvoll erreicht werden kann, ist durch eine umfassende Interessen-
abwägung und die Prüfung von Alternativen zu erbringen.364

Eingezonte oder durch andere bodenverändernde Nutzungen bean-
spruchte Fruchtfolgeflächen sind grundsätzlich zu kompensieren (Art. 8b 
Abs. 4 BauG BE). Diese Kompensationspflicht besteht kumulativ zu den all-
gemeinen Voraussetzungen für die Beanspruchung oder Einzonung von 
Fruchtfolgeflächen und hat durch gleichwertige Flächen zu erfolgen (Art. 11g 
Abs. 1 BauV BE), die neu in das Fruchtfolgeflächeninventar aufgenommen 
werden können, sodass dieses ausgeglichen bleibt.365 Die Pflicht zur Kom-
pensation besteht unabhängig von der Gefährdung des kantonal zugewiese-
nen Mindestumfangs an zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen.366 Die Kompen-
sation erfolgt durch Auszonung, Erhebung von nicht inventarisierten Frucht-
folgeflächen oder Bodenaufwertung gleichwertiger Flächen, wobei Biodiver-
sitätsförderflächen durch Flächen gleicher ökologischer Qualität und 
Funktion zu ersetzen sind (Art. 8b Abs. 5 BauG BE).367 Die Kompensation muss 
zum Zeitpunkt der Genehmigung der Einzonung oder zum Zeitpunkt der 
Bewilligungserteilung für andere bodenverändernde Nutzungen rechtlich 

363 Vgl. dazu Rz. 119 ff. hiervor; der Kanton Bern umschreibt in Art. 11f BauV BE nicht ab-
schliessend, welche Vorhaben als ein auch aus Sicht des Kantons wichtiges Ziel im 
Sinn von Art. 30 Abs. 1bis RPV gelten; vgl. dazu auch AGR, Arbeitshilfe, 22 f.; AGR, Merk-
blatt; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 9; sowie aus der Lehre hunYAdY, 10; zAuGG/
ludWiG, N 10 zu Art. 8a–8c BauG.

364 Vgl. ausführlicher AGR, Arbeitshilfe, 10 f. sowie 23 i.V.m. 12 ff. zur optimalen Nutzung 
gemäss lit. b; vgl. dazu auch Art. 11c und 11d BauV BE sowie Vortrag Kulturland-Initia-
tive BE, 9 f.

365 AGR, Arbeitshilfe, 25; zAuGG/ludWiG, N 12 zu Art. 8a–8c BauG.
366 zAuGG/ludWiG, N 12 zu Art. 8a–8c BauG.
367 Zu den Kompensationsmassnahmen vgl. ausführlicher AGR, Arbeitshilfe, 25 f.; vgl. 

auch Rz. 543 ff. hiernach.
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sichergestellt sein (Art. 11g Abs. 2 BauV BE). Die Sicherstellung betrifft einer-
seits die Verfügbarkeit der Kompensationsfläche sowie gegebenenfalls die 
Umsetzbarkeit eines Kompensationsprojekts, andererseits die Finanzierung 
der Kompensation.368 

c) Ausnahmen von der Kompensationspflicht
Aufgrund der vorhandenen (wenn auch geringen) Reserven an Fruchtfolge-
flächen hat der Kanton Bern einen gewissen Spielraum und kann bestimmte 
Vorhaben von der Kompensationspflicht ausnehmen, was sich in den kanto-
nalen Ausnahmebestimmungen widerspiegelt.369 Die in Gesetz und Verord-
nung aufgeführten Ausnahmen von der Kompensationspflicht sind ab-
schliessend. Mit Blick auf die langfristige Erhaltung von genügend Frucht-
folgeflächen soll zudem ein Verzicht auf die Kompensation nur zurückhal-
tend angenommen werden.370 Voraussetzung dafür, dass die kantonal 
vorgesehenen Ausnahmen von der Kompensationspflicht zur Anwendung 
gelangen können, ist zudem, dass der kantonale Mindestumfang an zu er-
haltenden Fruchtfolgeflächen nicht unterschritten wird.371

Von der Kompensation wird gemäss Art. 8b Abs. 4 BauG BE abgesehen, 
sofern die Beanspruchung in Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen 
Aufgabe erfolgt oder für die Umsetzung eines im kantonalen Richtplan be-
zeichneten Vorhabens erforderlich ist (lit. a), eine in der Landwirtschafts-
zone zonenkonforme Baute oder Anlage realisiert wird (lit. b) oder die Bean-
spruchung für ein Materialabbau- oder Deponievorhaben für eine Dauer von 
höchstens 30 Jahren erfolgt (lit. c). Ein Verzicht auf die Kompensation infolge 
«Erfüllung einer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe» (lit. a) setzt voraus, 
dass es sich bei der Aufgabe um eine gesetzlich vorgeschriebene, d.h. zwingend 
zu erfüllende Aufgabe handelt, deren Erfüllung genau auf diesen Standort an-
gewiesen ist (Standortgebundenheit). Infrage kommen beispielsweise Stand-
orte für Feuerwehr, Polizei, Sanität oder Spitäler, die Neuanlage oder Erwei-
terung öffentlicher Strassen, rodungsbedingte Ersatzaufforstungen, Ersatz-
massnahmen nach NHG oder Schutzbauten gegen Naturgefahren (bspw. 
Hochwasserschutzmassnahmen).372 Eine «Umsetzung eines im kantonalen 

368 zAuGG/ludWiG, N 12 zu Art. 8a–8c BauG.
369 AGR, Arbeitshilfe, 24 f.
370 AGR, Arbeitshilfe, 25.
371 zAuGG/ludWiG, N 12 zu Art. 8a–8c BauG.
372 AGR, Arbeitshilfe, 24; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; wobei betr. Standortgebun-

denheit m.E. eine negative Standortgebundenheit genügt. Es sollte also m.E. ausrei-
chend sein, wenn Standortalternativen umfassend geprüft und aus sachlichen und 
nachvollziehbaren (insbes. raumplanerischen) Gründen ausgeschlossen wurden.
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Richtplan bezeichneten Vorhabens» (lit. a) liegt beispielsweise bei der Reali-
sierung eines kantonalen Entwicklungsschwerpunkts (ESP), einer strategi-
schen Arbeitszone oder einer wichtigen Strassenverbindung vor.373 

Ebenfalls keine Kompensationspflicht besteht bei der Beanspruchung 
von Fruchtfolgeflächen im Umfang von höchstens 300 m2 sowie bei der vorü-
bergehenden Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (Art. 11g Abs. 3 i.V.m. 11e 
BauV BE). Diese «Bagatell-Bestimmung» wurde eingeführt, um dem Verhält-
nismässigkeitsgrundsatz Rechnung zu tragen sowie um eine vollzugstaugli-
che Regelung zu schaffen. Obwohl kleine Flächen somit von der Kompensa-
tionspflicht ausgenommen sind, gelten auch für sie die allgemeinen Anforde-
rungen an die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (Art. 8b BauG BE).374

3. Umsetzung im Kanton Luzern 
a) Vorbemerkungen
Der vom Kanton Luzern zu sichernde Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
beträgt gemäss Sachplan FFF 27’500 ha.375 Per Ende 2010 waren im Kanton 
Luzern 27’650 ha an das kantonale Kontingent anrechenbare Fruchtfolge-
flächen ausgewiesen.376 Diese verringerten sich bis Ende 2014 auf 27’543 ha377 
und Ende 2020 wies der Kanton Luzern schliesslich 27’530 ha378 Fruchtfolge-
flächen aus. Die Reserven gegenüber dem zu sichernden Mindestumfang 
sind mit 30 ha äusserst gering.

Die starke Abnahme der Fruchtfolgeflächenreserven ist auf den grossen 
Siedlungsdruck in den Talgebieten und entlang der Entwicklungsachsen, wo 
sich auch der grösste Anteil an Fruchtfolgeflächen befindet, zurückzufüh-
ren.379 Da die Reserven gegenüber dem kantonal zu sichernden Mindestum-
fang bereits Ende 2010 gering waren, wies das ARE den Kanton Luzern be-
reits bei der Genehmigung des kantonalen Richtplans 2009 auf den relativ 
hohen Verlust an Fruchtfolgeflächen hin und forderte diesen auf, im Rahmen 
einer nächsten Richtplananpassung einen Kompensationsmechanismus bei 

373 AGR, Arbeitshilfe, 24 f.; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; vgl. dazu auch richt-
PlAn BE, Massnahme C_04.

374 Vgl. zum Ganzen AGR, Arbeitshilfe, 21 i.V.m. 12; hunYAdY, 9.
375 sAchPlAn FFF 2020, 11.
376 BUWD, Erläuterungen PBV, 3; betr. Qualifikation als Fruchtfolgefläche im Kanton Lu-

zern vgl. messer et Al., 36.
377 Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 15; dieser Stand wurde im Oktober unverändert 

ausgewiesen UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 15; BUWD, Merkblatt, 2 
spricht von 27’550 ha per Ende 2014; messer et Al., 36 von 27’553 ha.

378 kAnton luzern, Fruchtfolgeflächenstatistik.
379 lustenBerGer, 682.
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der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen einzuführen.380 Infolgedessen 
sah sich der Kanton veranlasst, eine Strategie zum Erhalt der Fruchtfolge-
flächen zu entwickeln, um einer vorausschauenden und nachhaltigen Bo-
denpolitik gerecht zu werden, den kantonalen Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen auch künftig gewährleisten zu können und sich den erforderli-
chen Handlungsspielraum für die künftige Entwicklung zu erhalten.381 

Eine der Massnahmen, die zum Schutz und Erhalt der Fruchtfolgeflä-
chen getroffen wurde, ist eine Neuausscheidung der Fruchtfolgeflächen. 
Eine solche erachtete der Kanton Luzern als notwendig, weil sich die Frucht-
folgeflächen der Ersterhebung aus dem Jahr 1988 bezüglich Bodenqualität 
und bezüglich Übereinstimmung mit den Daten der amtlichen Vermessung 
als mangelhaft herausgestellt haben. Mit der Neuerhebung der Bodenquali-
tät sollten die Fehler der Ersterhebung bereinigt und diese durch eine exakte, 
parzellengenaue Fruchtfolgeflächenausscheidung ersetzt werden.382

Im Rahmen der Revision der kantonalen Planungs- und Bauverordnung 
(PBV LU) im Jahr 2013 hat der Regierungsrat des Kantons Luzern die vorer-
wähnte Strategie gestützt auf seine Regelungskompetenz nach § 35 Abs. 2 
PBG LU gesetzlich verankert und auf Verordnungsstufe (§ 3 PBV LU) eine 
Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen ein-
geführt.383 Daneben ist die Zielsetzung, Fruchtfolgeflächen möglichst unge-
schmälert zu erhalten, auch im kantonalen Richtplan, Koordinationsaufga-
be S1-6 sowie insbesondere L6-2, verankert. Namentlich sind beanspruchte 
Fruchtfolgeflächen gemäss Koordinationsaufgabe S1-6 des kantonalen Richt-
plans unter Erfüllung der Anforderungen von Art. 30 Abs. 1bis RPG und § 3 PBV 
LU zu kompensieren, wobei die Kompensation mit dem Einverständnis der 
betroffenen Gemeinden auch überkommunal erfolgen kann.384 

Mit den am 22. Mai 2018 eingereichten «Initiativen Luzerner Kulturland-
schaft» sollte die bislang in § 3 PBV LU vorgesehene Kompensationspflicht bei 
der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen auf Gesetzesstufe überführt 
werden.385 Sowohl die Gesetzes- wie auch die Verfassungsinitiative wurden 

380 BundesrAt, Genehmigung Richtplan LU, Ziff. 7 lit. h; meier, 542.
381 BUWD, Erläuterungen PBV, 3; in einem ersten Schritt hat der Regierungsrat des Kan-

tons Luzern eine Strategie zum Umgang mit Fruchtfolgeflächen erlassen (Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 896 vom 21. August 2012), die durch Merkblätter und Arbeitshilfen 
konkretisiert wurde; vgl. zur Fruchtfolgeflächenstrategie des Kantons Luzern als 
Ganzes zudem lustenBerGer, 677 ff., insbes. 681.

382 suter, 2.
383 BUWD, Erläuterungen PBV, 3; lustenBerGer, 680.
384 richtPlAn LU, S1-6 und L6-2, 82 f. und 155.
385 Vgl. zu den Initiativen Rz. 70 hiervor.
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in der Volksabstimmung vom 29. November 2020 abgelehnt. Hingegen wurde 
der direkte Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative angenommen und die 
§§ 39a bis 39d PBG LU sind am 1. Januar 2021 in Kraft getreten.386 Gemäss 
§ 39c PBG LU sind die Fruchtfolgeflächen im Kanton Luzern innert 10 Jahren 
vollständig zu kartieren und in den Planungsinstrumenten darzustellen. 
Ausserdem sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten und dürfen nur unter den 
in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen beansprucht werden. Werden 
Fruchtfolgeflächen beansprucht, sind diese flächengleich durch Auszonung 
oder Bodenaufwertung zu kompensieren (§ 39c Abs. 5 und 6 PBG LU). Damit 
wurde die Bestimmung von § 3 PBV LU sinngemäss auf Gesetzesstufe über-
führt, womit als Nächstes die Überarbeitung der kantonalen Planungs- und 
Bauverordnung (insbes. § 3 PBV LU) ansteht.387 Gemäss Vernehmlassungs-
vorlage soll § 3 PBV LU neu zur Vollzugsbestimmung von § 39c PBG LU wer-
den; auf die Wiederholung der bisher in § 3 PBV LU enthaltenen Kompensa-
tionspflicht wird demgegenüber verzichtet.388 

b) Kompensationspflicht
Gemäss § 39c PBG LU sind die Fruchtfolgeflächen zu erhalten und der Kanton 
hat sicherzustellen, dass sein Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflä-
chen gemäss den Voraussetzung des Bundes dauernd erhalten bleibt. Frucht-
folgeflächen dürfen nur beansprucht, d.h. eingezont, ausserhalb der Bau-
zonen überbaut oder ausserhalb der Bauzonen einer bodenverändernden, 
die Fruchtfolgeflächenqualität des Bodens mindernden Nutzung zugeführt 
werden, wenn zunächst die Voraussetzungen gemäss § 39a Abs. 3 PBG LU 
betreffend Zuweisung von Kulturland zu einer Bauzone sinngemäss erfüllt 
sind (§ 39c Abs. 3 lit. a PBG LU). Das heisst, die Vorgaben des Bundesrechts 
sowie des kantonalen Richtplans sind einzuhalten (§ 39a Abs. 3 lit. a PBG LU). 
Ausserdem muss die beanspruchte Fläche auf das Notwendige beschränkt 
sein und nach dem Stand der Erkenntnis optimal genutzt werden (§ 39a 
Abs. 3 lit. b PBG LU), es dürfen möglichst keine Landwirtschaftsflächen zer-
schnitten werden (§ 39a Abs. 3 lit. c PBG LU), und es sind kompakte und dich-
te Siedlungen mit qualitätsvollen und ökologisch wertvollen Freiräumen zu 
schaffen (§ 39a Abs. 3 lit. d PBG LU). Darüber hinaus ist eine umfassende In-
teressenabwägung vorzunehmen, wobei insbesondere das Interesse an der 

386 kAnton luzern, Medienmitteilung vom 29. November 2020.
387 kAnton luzern, Medienmitteilung vom 29. November 2020.
388 Die Vernehmlassung dauerte bis am 17. Dezember 2021. Die Ergebnisse des Vernehm-

lassungsverfahrens waren im Zeitpunkt des Abschlusses der vorliegenden Disserta-
tion noch nicht bekannt.
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Erhaltung des Kulturlandes zu berücksichtigen ist (§ 39a Abs. 3 lit. e PBG LU). 
Die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen muss durch überwiegende öf-
fentliche Interessen gerechtfertigt sein (§ 39c Abs. 3 lit. b PBG LU), und es 
müssen Varianten und Alternativen ohne Beanspruchungen von Fruchtfol-
geflächen unter Inkaufnahme vertretbarer qualitativer Einbussen bezüglich 
Orts- und Landschaftsbild oder Wohngebieten geprüft werden (lit. c).389 Sind 
diese Voraussetzungen erfüllt und werden Fruchtfolgeflächen beansprucht, 
so sind diese flächengleich zu kompensieren (§ 39c Abs. 5 PBG LU).390 

Als Kompensation gilt die Rückzonung von nicht überbautem Land mit 
der Qualität von Fruchtfolgeflächen in die Landwirtschaftszone oder die 
Schaffung neuer Fruchtfolgeflächen durch Verbesserung degradierter Bö-
den, namentlich durch die Wiederverwertung des Bodenmaterials aus den 
beanspruchten Fruchtfolgeflächen (§ 39c Abs. 6 PBG LU).391 Der Kanton Lu-
zern hat zur Erleichterung der Kompensation eine Karte erstellt, die Flächen 
ausweist, bei denen es sich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit um Böden han-
delt, welche durch menschliche Eingriffe geprägt sind (Veränderungen/Ver-
schlechterung des Bodens in Struktur, Mächtigkeit oder Aufbau; «Hinweis-
flächen anthropogene Böden»).392 Diese Karte kann als Anhaltspunkt für die 
Abklärung der Standorteignung für Bodenverbesserungen/Aufwertungen 
zur Wiederverwertung von Bodenmaterial oder Kompensationen von Frucht-
folgeflächen herangezogen werden. Darüber hinaus wurde im Kanton Lu-
zern eine Karte mit potenziellen Eignungsgebieten für grossflächige Boden-
verbesserungen zur Kompensation von Fruchtfolgeflächen erarbeitet.393 

Die gewählten Ersatzmassnahmen sind nach den Vorgaben des Kantons 
auszuarbeiten und bei Einzonungen dem Kanton im Vorprüfungsverfahren 
zusammen mit den übrigen Unterlagen zur Ortsplanungsrevision einzurei-
chen. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist das ausgearbeitete Pro-
jekt zusammen mit den üblichen Baugesuchsunterlagen beim Kanton einzu-
reichen.394 Es soll künftig Aufgabe der Dienststelle Raum und Wirtschaft 

389 Zudem müssen die Voraussetzungen von Art. 30 Abs. 1bis RPV erfüllt sein; vgl. dazu 
auch LGVE 2014 IV Nr. 5, E. 5; LGVE 2012 Nr. 17, E. 6.3; vor Überführung dieser Bestim-
mung auf Gesetzesstufe waren die Voraussetzungen in § 3 PBV LU normiert; vgl. dazu 
lustenBerGer, 680 ff.

390 Vgl. dazu auch § 3 Abs. 3 PBV LU bisher sowie dazu BUWD, Erläuterungen PBV, 3; vgl. 
auch richtPlAn LU, S1-6 und L6-2, 82 f. und 155.

391 Vgl. dazu auch § 3 Abs. 4 PBV LU bisher sowie BUWD, Merkblatt, 4; vgl. zu den Kom-
pensationsmassnahmen im Allgemeinen auch Rz. 543 ff. hiernach.

392 Vgl. Geoportal des Kantons Luzern, Hinweisflächen anthropogene Böden.
393 BUWD, Eignungsgebiete, 4 ff.
394 BUWD, Merkblatt, 3.
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(rawi) sein, sicherzustellen, dass beanspruchte Fruchtfolgeflächen vollständig 
kompensiert werden (§ 3 Abs. 1 E-PBV LU).395 Die Kontrolle soll insbesondere 
durch die Begleitung der Kompensationsprojekte während ihrer gesamten 
Dauer inkl. Folgebewirtschaftung, durch die Schlussabnahme von Kompen-
sationsprojekten und durch ein Monitoring der laufenden Kompensa tions-
projekte und der gehandelten Kompensationsflächen erfolgen (§ 3 Abs. 2 
E- PBV LU).

c) Ausnahmen von der Kompensationspflicht
Die Kompensationspflicht betrifft grundsätzlich sowohl die Einzonung von 
Fruchtfolgeflächen wie auch deren anderweitige Inanspruchnahme, bei-
spielsweise durch Bauvorhaben oder bodenverändernde Nutzung ausser-
halb der Bauzonen. Weder Gesetz noch Verordnung oder Richtplan des Kan-
tons Luzern sehen Ausnahmen von der Kompensationspflicht vor. In der 
Praxis wird jedoch (zumindest bisher) für landwirtschaftliche Bauprojekte, 
die weniger als 1’500 m2 Fruchtfolgeflächen beanspruchen, von einer Kom-
pensationspflicht abgesehen (Bagatellgrenze).396

4. Umsetzung im Kanton Uri
a) Vorbemerkungen 
Der Kanton Uri hat gemäss Sachplan FFF einen Mindestumfang von 260 ha 
zu sichern.397 Gemäss kantonalem Richtplan verfügte der Kanton Uri im Jahr 
2017 über 262 ha Fruchtfolgeflächen und liegt mit dieser Reserve von 2 ha 
sehr knapp über dem zu sichernden Mindestumfang.398 Angesichts dieser 
äusserst knappen Reserve hat der Kanton Uri dem ARE bis auf weiteres jähr-
lich eine Bilanz der beanspruchten, kompensierten und neu geschaffenen 
Fruchtfolgeflächen zuzustellen.399 Dem ist der Kanton nachgekommen. Ge-
mäss Bericht des Kantons Uri vom 25. Juni 2019 zur Richtplananpassung 2018 
konnten mit inzwischen abgeschlossenen Aufwertungen zusätzlich rund 
8,3 ha Fruchtfolgeflächen in das kantonale Fruchtfolgeflächeninventar aufge-
nommen werden. Demgegenüber steht eine Abnahme der bestehenden Frucht-

395 Dazu soll sie je nach Fragestellung andere Dienststellen sowie verwaltungsexterne 
Fachpersonen beiziehen und diesen Aufgaben übertragen können; vgl. BUWD, Teil-
revision PBV, 3.

396 BUWD, Merkblatt, 3; vgl. für weiterführende Informationen die Website «Fruchtfolge-
flächen» des Kantons Luzern.

397 sAchPlAn FFF 2020, 11.
398 richtPlAn UR, 6.2.II; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 15; messer et 

Al., 38.
399 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR, Ziff. 9.
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folgeflächen um 2,1 ha infolge Bereinigung mit der amtlichen Vermessung 
und Einzonung im Entwicklungsschwerpunkt Erstfeld. Insgesamt ergibt 
sich damit eine Zunahme der Fruchtfolgeflächen um 6,2 ha auf neu 268 ha.400

Aufgrund der Topografie sind die Fruchtfolgeflächen im Kanton Uri 
hauptsächlich im Tal zu finden. Da sich aber diese Flächen für die Siedlungs-
entwicklung ebenfalls gut eignen, besteht auch im Kanton Uri ein hoher 
Druck auf die Fruchtfolgeflächen.401 Anders als in den Kantonen Bern und 
Luzern erfolgt im Kanton Uri der Schutz der Fruchtfolgeflächen über den 
kantonalen Richtplan, der vorsieht, dass Fruchtfolgeflächen grundsätzlich 
ungeschmälert erhalten bleiben sollen.402 

b) Kompensationspflicht
Die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen ist auch im Kanton Uri primär 
zu vermeiden.403 Um die Fruchtfolgeflächen zu schonen und den vom Bund 
zugewiesenen Mindestumfang zu erhalten, sind Einzonungen von Frucht-
folgeflächen für die Siedlungstätigkeit gemäss Abstimmungsanweisung 6.2-2 
des kantonalen Richtplans grundsätzlich nicht möglich. Einzig an den im 
kantonalen Richtplan festgesetzten Entwicklungsschwerpunkten können 
Fruchtfolgeflächen nach einer umfassenden Interessenabwägung bean-
sprucht werden, wenn ein aus kantonaler Sicht überwiegendes Interesse be-
steht und die beanspruchten Gebiete flächengleich kompensiert werden.404 
Ausserdem müssen auch hier die Voraussetzungen von Art. 30 Abs. 1bis RPV 
eingehalten werden.

Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sind grundsätzlich eben-
falls ausserhalb der Fruchtfolgeflächen zu erstellen. Die Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ist nur zulässig, 
wenn ein Projekt trotz sorgfältiger Planung und nach umfassender Interessen-

400 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Richtplananpassung 2018», 4.
401 richtPlAn UR, 6.2.II.
402 richtPlAn UR, 6.2.II; das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG UR) sieht in 

Art. 33 Abs. 3 einzig vor, dass die Fruchtfolgeflächen der Landwirtschaftszone zuzu-
weisen sind; die Richtplan-Bestimmung zum Schutz der Fruchtfolgeflächen war be-
reits vor Inkrafttreten der ersten Etappe der RPG-Revision am 1. Mai 2014 im kanto-
nalen Richtplan enthalten; im Rahmen der Richtplananpassung gestützt auf Art. 38a 
RPG wurde an dieser Regelung materiell nichts geändert, sondern lediglich verschie-
dentlich der Verweis auf Art. 30 Abs. 1bis RPV aufgenommen; vgl. ARE, Prüfungsbe-
richt Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 19.

403 Amt Für umWeltschutz / Amt Für rAumentWicklunG, Factsheet, 1.
404 richtPlAn UR, 6.2.II sowie 6.2-2; Amt Für umWeltschutz / Amt Für rAument-

WicklunG, Factsheet, 1; diese Kompensationspflicht wurde vom Bund angesichts der 
knappen Fruchtfolgeflächenreserven im Kanton Uri begrüsst; vgl. ARE, Prüfungs-
bericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 19.

151

152

153

78 2. Teil: Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/3R9Q-MV3A
https://perma.cc/3R9Q-MV3A


abwägung nur mit Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen realisierbar ist. 
Dies ist durch den Gesuchsteller resp. die Gesuchstellerin mittels einer Stand-
ortevaluation, in der darzulegen ist, weshalb ein Standort ausserhalb der 
Fruchtfolgeflächen nicht möglich ist, zu begründen. Zusätzlich ist die Bean-
spruchung von Fruchtfolgeflächen durch Optimierung des Bauvorhabens zu 
minimieren.405 Sofern durch das Bauvorhaben mehr als 500 m2 Fruchtfolge-
flächen beansprucht werden, besteht ebenfalls eine Kompensationspflicht.406 

Die Kompensation kann durch Aufwertung von anthropogen beein-
trächtigten oder ertragsarmen Böden ohne Fruchtfolgeflächenqualität mit 
dem anfallenden Bodenmaterial geschehen. Die Zielflächen für die Kompen-
sationen der Fruchtfolgeflächen mittels Bodenverbesserungsmassnahmen 
werden durch den Kanton bezeichnet.407 Das ARE wies im Rahmen des 
Richtplangenehmigungsverfahren darauf hin, dass daneben auch eine Kom-
pensation durch Auszonung von bestehenden Bauzonen mit Fruchtfolge-
flächenqualität möglich sei.408

c) Ausnahmen von der Kompensationspflicht
Ausgenommen von der Kompensationspflicht ist im Kanton Uri einzig die 
Beanspruchung von weniger als 500 m2 Fruchtfolgeflächen für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen. Diese Bagatellklausel wurde vom ARE toleriert, da 
eine Kompensation bei kleineren Flächen aus fachlicher Sicht nicht sinnvoll 
sei, weil damit keine zweckmässigen Kompensationsprojekte mit entspre-
chender Folgebewirtschaftung umgesetzt werden können. Allerdings dürfe 
diese Ausnahmeregelung in der Summe nicht zu einer Unterschreitung des 
kantonalen Mindestumfangs führen. Das ARE hat dem Kanton infolgedessen 
empfohlen, die Schaffung grösserer Aufwertungsreserven zu prüfen, sodass 
nach deren Realisierung Kleinstbeanspruchungen damit «verrechnet» wer-
den könnten.409

405 Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6.
406 richtPlAn UR, 6.2-2; die Kompensationspflicht für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-

zonen war in der Genehmigungsvorlage des revidierten kantonalen Richtplans nicht 
vorgesehen. Sie wurde vom Bund im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ange-
sichts der geringen Fruchtfolgeflächenreserven verlangt; vgl. dazu ARE, Prüfungs-
bericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 19; BundesrAt, Genehmigung 
Richtplan UR, Ziff. 7; die bis dahin im kantonalen Merkblatt verankerte Kompensa-
tionspflicht wurde daraufhin in die 6.2-2 des kantonalen Richtplans überführt; vgl. 
Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6; Amt Für umWeltschutz / 
Amt Für rAumentWicklunG, Factsheet, 2.

407 richtPlAn UR, 6.2-2; Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6; Amt 
Für umWeltschutz / Amt Für rAumentWicklunG, Factsheet, 1.

408 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 19.
409 Vgl. zum Ganzen ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 20.
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5. Umsetzung im Kanton Zürich
a) Vorbemerkungen
Der Kanton Zürich hat einen kantonalen Mindestumfang von 44’400 ha Frucht-
folgeflächen zu sichern.410 Die in Zürich im Jahr 1995 kartografisch erhobenen 
Fruchtfolgeflächen wurden im Jahr 2010 überprüft. Dabei wurde festgestellt, 
dass kantonal 44’345 ha Fruchtfolgeflächen und somit weniger als der kantonal 
zugewiesene Mindestumfang vorhanden waren.411 Aufgrund dessen erfolgte 
im Kanton Zürich vorgängig zur Revision des kantonalen Richtplans (gestützt 
auf Art. 38a RPG) eine umfassende Neuerhebung der Fruchtfolgeflächen, bei 
der die Böden der NEK 6412 gewichtet an die Fruchtfolgeflächen angerechnet 
und so 44’500 ha Fruchtfolgeflächen inventarisiert wurden.413 Aufgrund der 
geringen Reserven an Fruchtfolgeflächen sah sich der Kanton überdies ver-
anlasst, Massnahmen vorzusehen, damit die Vorgaben zum sorgsamen Um-
gang mit Fruchtfolgeflächen konsequent umgesetzt werden.414 Ab dem Jahr 
2015 hat zudem eine Aktualisierung und Nachführung des Fruchtfolgeflächen-
inventars stattgefunden. Per Ende 2021 wies der Kanton Zürich 44’573 ha 
Fruchtfolgeflächen aus (39’453 ha NEK 1–5 und 10’240 ha NEK 6, zur Hälfte an-
gerechnet) und verfügt damit über 173 ha Fruchtfolgeflächenreserven.415 

Der Schutz der Fruchtfolgeflächen erfolgt auch im Kanton Zürich zurzeit 
durch den kantonalen Richtplan.416 Dieser sieht vor, dass die Fruchtfolgeflä-
chen in ihrem Umfang dauerhaft zu erhalten sind, um das landwirtschaftliche 
Produktionspotenzial langfristig zu sichern.417 Die Fruchtfolgeflächen werden 
im kantonalen Richtplan kartografisch ausgewiesen, wobei zu beachten ist, 
dass innerhalb des Siedlungsgebiets keine Fruchtfolgeflächen ausgeschieden 

410 sAchPlAn FFF 2020, 11.
411 BLW/ARE, Faktenblätter, 115.
412 Für die Einteilung der landwirtschaftlichen Flächen in Eignungsklassen sowie de-

ren Anrechnung für die Kompensation im Kanton Zürich vgl. ALN, Kompensations-
raster FFF.

413 richtPlAn ZH, 3.2-1, Ziff. 3.2.2.; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 15; 
ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 21 f.; sAchA, 21 f.; vgl. auch messer et Al., 32 
wonach der Kanton Zürich über 44’545 ha Fruchtfolgeflächen verfügt; die Frucht-
folgeflächen wurden anhand festgelegter Kriterien erhoben; vgl. ALN, Kriterien FFF.

414 Dazu sollen verschiedene Merkblätter und Vollzugshilfen beitragen; vgl. kAnton 
zürich, Umweltbericht, 56 f.

415 Vgl. die Mitteilung des Kantons Zürich vom 14. Februar 2022 zum Stand der Zürcher 
Fruchtfolgeflächen Ende 2021.

416 Zur Thematik der Umsetzung der kantonalen Landschaftsinitiative vgl. Rz. 68 f. hiervor.
417 richtPlAn ZH, 3.2-1, Ziff. 3.2.1; das kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG ZH) sieht 

hingegen in § 36 lediglich vor, dass die Fruchtfolgeflächen der Landwirtschaftszone 
zugewiesen werden.
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werden. Der Kanton Zürich hat damit im Rahmen einer umfassenden Über-
prüfung des Siedlungsgebiets bereits eine stufengerechte Interessenabwä-
gung mit Einbezug der Fruchtfolgeflächen vorgenommen. Nicht ausgeschlos-
sen ist jedoch, dass im Siedlungsgebiet Flächen mit Fruchtfolgeflächenqualität 
bestehen.418 Neben den nachfolgend umschriebenen restriktiven Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen sowie der Kompen-
sationspflicht sieht der Richtplan verschiedene begleitende Massnahmen vor.419 

b) Kompensationspflicht
Fruchtfolgeflächen können im Kanton Zürich nur in Anspruch genommen 
werden, wenn ein übergeordnetes Interesse vorliegt und eine flächengleiche 
Aufwertung der Nutzungseignung durch Verbesserung des Bodenaufbaus 
eines anderen geeigneten Gebiets erfolgt.420 Auch im Kanton Zürich bedarf 
es für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen somit primär einer vor-
gängigen, umfassenden Interessenabwägung mit dem Nachweis, dass die 
Anforderungen gemäss Art. 30 Abs. 1bis RPV erfüllt sind und dass die vorge-
sehene Nutzung nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebiets erfolgen 
kann.421 Erst wenn eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen unter 
diesen Voraussetzungen gerechtfertigt ist, kommt die Kompensations-
pflicht zum Tragen. Eine solche besteht bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen sowie bei 
deren Zuweisung zu einer Bauzone. Eine Kompensationspflicht besteht 
grundsätzlich auch, wenn Fruchtfolgeflächen für Speziallandwirtschafts-
zonen oder dauerhaft für Erholungsanlagen (Golfplätze, Fussballplätze etc.) 
beansprucht werden.422 

Gefordert wird eine flächengleiche Kompensation, wobei das ARE im 
Richtplan-Genehmigungsverfahren darauf hinwies, dass nicht nur eine quan-
titativ, sondern auch eine qualitativ gleichwertige Kompensation sichergestellt 

418 Dies wurde vom Bund im Richtplan-Genehmigungsverfahren als zulässig erachtet, 
da das Siedlungsgebiet räumlich korrekt und abschliessend festgelegt wurde; vgl. 
ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22; bemängelt wird jedoch, dass damit die Kul-
turlandinitiative ungenügend umgesetzt werde, da landwirtschaftlich wertvolles 
Land innerhalb des Siedlungsgebiets keinen besonderen Schutz erfährt; vgl. BGE 141 
I 186, E. 5.4 f.

419 Insbesondere betreffend Dokumentation der Fruchtfolgeflächen und deren Verän-
derungen sowie kartografischer Erfassung; vgl. richtPlAn ZH, 3.2-1 sowie 3.2-2 ins-
bes. Ziff. 3.2.2 f.

420 richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a.
421 richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a; ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22.
422 Bei Speziallandwirtschaftszonen für den Pflanzenbau nur im Umfang der effektiv 

versiegelten Fläche; vgl. dazu ausführlicher richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a so-
wie 3.5-3, Ziff. 3.5.3.
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werden sollte.423 Als Kompensationsmassnahme wird im Richtplan die flächen-
gleiche Aufwertung der Nutzungseignung durch Verbesserung des Boden-
aufbaus eines anderen geeigneten Gebiets vorgesehen.424 Darüber hinaus kann 
die Kompensation auch durch die Auszonung von Baulandreserven mit Frucht-
folgeflächenqualität erfolgen.425 

c) Ausnahmen von der Kompensationspflicht
Für Private gilt die Kompensationspflicht derzeit in der Praxis ab einer Fläche 
von 0,5 ha.426 Bei geringerer Beanspruchung wird von einer Kompensation 
abgesehen. Ebenfalls keine Kompensationspflicht besteht bei landwirtschaft-
lichen, zonenkonformen Bauten.427 Bei Erholungsanlagen wird sodann von 
einer Kompensationspflicht abgesehen, wenn die Beanspruchung von Frucht-
folgeflächen lediglich vorübergehend erfolgt, keine baulichen Veränderun-
gen vorgesehen sind und die Flächen innert eines Jahres zurückgeführt wer-
den können.428

Zu beachten ist überdies, dass Einzonungen von Flächen, die gemäss 
Richtplan innerhalb des Siedlungsgebiets liegen, i.d.R. keine Kompensations-
pflicht auslösen, da der Kanton innerhalb des Siedlungsgebiets keine Frucht-
folgeflächen ausgewiesen hat. Solche Flächen können dementsprechend, auch 
wenn sie grundsätzlich Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen, ohne Kompen-
sation eingezont werden. Bei der Beanspruchung solcher Flächen ist gemäss 
ARE eine Interessenabwägung vorzunehmen und Art. 30 RPV einzuhalten.429 

VI. Kompensationsmassnahmen 
1. Vorbemerkungen 

Die Kantone haben nicht nur die Kompetenz, zu entscheiden, ob sie zur lang-
fristigen Erhaltung des ihnen zugewiesenen Mindestumfangs an Fruchtfol-
geflächen Kompensationsmassnahmen vorsehen, sondern auch, die dafür 
infrage kommenden Kompensationsmassnahmen zu definieren. Unter Be-

423 ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22; in der Praxis wird eine qualitativ gleichwer-
tige Kompensation resp. eine Überkompensation bei leicht tieferer Qualität verlangt, 
vgl. ALN, Kompensationsraster FFF.

424 richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a; ALN/ARE, Ressource Boden, 3.
425 kAnton zürich, Umweltbericht, 57; ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 3.
426 ALN/ARE, Ressource Boden, 3; vgl. dazu auch BLW/ARE, Faktenblätter, 116.
427 richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a; ALN/ARE, Ressource Boden, 3; diese Ausnahme 

und die damit verbundene Schwächung des Schutzes wird vom Bund bedauert, vgl. 
ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22.

428 Vgl. dazu im Detail richtPlAn ZH, 3.5-3, Ziff. 3.5.3.
429 ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22.
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rücksichtigung der soeben dargestellten kantonalen Regelungen lässt sich 
feststellen, dass als Kompensationsmassnahme bei der Inanspruchnahme 
von Fruchtfolgeflächen grundsätzlich die Auszonung, die Bodenaufwertung 
sowie die Erhebung von nicht inventarisierten Fruchtfolgeflächen in Be-
tracht kommen. Während der Kanton Bern430 alle diese Kompensations-
massnahmen vorsieht, werden in den Kantonen Luzern431 und Zürich432 nur 
die Auszonung und Bodenaufwertung und im Kanton Uri433 gar nur die Bo-
denaufwertung explizit als Kompensationsmassnahme vorgesehen. 

2. Auszonung

Bei der Kompensation von beanspruchten Fruchtfolgeflächen durch Auszo-
nung434 werden noch nicht überbaute und die qualitativen Anforderungen an 
Fruchtfolgeflächen erfüllende Gebiete in einer Bauzone435 aus dieser ausge-
zont und (wieder) der Landwirtschaftszone zugewiesen.436 Für eine ausrei-
chende Kompensation muss die auszuzonende Fläche mindestens gleich gross 
wie die beanspruchte Fläche sein und Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen.437 
Zudem muss sich die Fläche zur Auszonung eignen. Diese Eignung ist insbe-
sondere dann gegeben, wenn mit der Auszonung der im kantonalen Richtplan 
vorgesehenen Siedlungsentwicklung entsprochen wird,438 die Fläche am Bau-
zonenrand liegt und eine zur Auszonung geeignete Form aufweist.439 

Zuständig für die Kompensation durch Auszonung ist der Planungsträ-
ger und damit i.d.R. die Gemeinde.440 Mit der rechtskräftigen Auszonung 

430 Vgl. Rz. 137 hiervor.
431 Vgl. Rz. 147 hiervor.
432 Vgl. Rz. 159 hiervor.
433 Vgl. Rz. 154 hiervor.
434 Zur Terminologie vgl. Rz. 88 ff. hiervor. Als Kompensationsmassnahme kommen so-

wohl die Nichteinzonung wie auch die Auszonung im eigentlichen Sinn infrage.
435 Vgl. zur Terminologie Rz. 81 ff. hiervor; je nach kantonaler Terminologie auch «übriges 

Gebiet» oder «Bauerwartungsland»; vgl. für den Kanton Luzern AchermAnn, 698.
436 Vgl. exemplarisch für den Kanton Luzern § 39c Abs. 6 PBG LU (sowie § 3 Abs. 4 lit. a 

PBV LU bisher) sowie BUWD, Merkblatt, 4.
437 Vgl. AGR, Arbeitshilfe, 25.
438 Die Auszonung darf der geplanten Siedlungsentwicklung, wie sie im Richtplan und 

ggf. in kommunalen Siedlungsleitbildern definiert wurde, nicht widersprechen.
439 Dabei ist sicherzustellen, dass die Kompaktheit des Siedlungskörpers nicht tangiert 

wird, d.h., die Kompensationsfläche darf nicht komplett oder auf drei Seiten von 
Bauzonen umgeben sein; vgl. dazu für den Kanton Bern AGR, Merkblatt, 4; für den 
Kanton Luzern vgl. BUWD, Merkblatt, 4; lustenBerGer, 685.

440 Der Eigentümer resp. die Eigentümerin des einzuzonenden oder für ein Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen beanspruchten Grundstücks kann aber ein Interesse 
daran haben, die Gemeinde bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück zu 
unterstützen; vgl. Rz. 588 f. hiernach.
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sowie der Inventarisierung der Fläche als Fruchtfolgefläche ist die Kompen-
sation abgeschlossen.

3. Bodenaufwertung

Als weitere Kompensationsmassnahme kommt die Bodenaufwertung infra-
ge.441 Bei der Kompensation von Fruchtfolgeflächen durch Bodenaufwer-
tung werden Böden ausserhalb der Bauzonen, die durch menschliche Tätig-
keiten (i.d.R. bauliche Tätigkeiten oder Bewirtschaftung) massgeblich ver-
ändert wurden und deshalb keine Fruchtfolgeflächenqualität (mehr) aufwei-
sen, durch Bodenverbesserungsmassnahmen so aufgewertet, dass sie 
(wiederum) Fruchtfolgeflächenqualität erlangen.442 Die Fläche ist dabei 
grundsätzlich so aufzuwerten, dass sie anschliessend mindestens die gleiche 
landwirtschaftliche Eignung aufweist wie die beanspruchte Fruchtfolgeflä-
che.443 Nicht als Kompensation gilt demgegenüber die Aufwertung von be-
reits inventarisierten Fruchtfolgeflächen zu höherwertigen Fruchtfolgeflä-
chen, weil dadurch das Fruchtfolgeflächeninventar unverändert bleibt.444 

Zuständig für die Umsetzung der Kompensation durch Bodenaufwertung 
ist i.d.R. derjenige, der Fruchtfolgeflächen beansprucht. Bei Bauprojekten aus-
serhalb der Bauzonen somit grundsätzlich der oder die Bauwillige. Die Ge-
nehmigungsbehörde prüft bei der Genehmigung des kompensationsauslösen-
den Vorhabens, ob ein ausreichendes Kompensationsprojekt vorliegt und 
umgesetzt wurde resp. dessen Umsetzung ausreichend sichergestellt ist. Bei 
Einzonungen von Fruchtfolgeflächen obliegt die Kompensationspflicht grund-
sätzlich dem Planungsträger (i.d.R. somit die Gemeinde). Der Planungsträger 
kann die Umsetzung des Kompensationsprojekts jedoch auch dem Eigentü-
mer oder der Eigentümerin des einzuzonenden Grundstücks überbinden.

Abzugrenzen ist die kompensatorische Bodenaufwertung von der Rekul-
tivierung.445 Rekultivierungen kommen bei vorübergehender Inanspruch-
nahme von Fruchtfolgeflächen infrage und stellen keine eigentliche Kompen-
sationsmassnahmen dar. Vielmehr kann aufgrund der Pflicht zur Rekultivie-
rung i.d.R. auf eine eigentliche Kompensationspflicht verzichtet werden.446 
Bei der Rekultivierung werden die ursprünglichen Bodenfunktionen nach der 

441 Vgl. zum Begriff der Bodenaufwertung Rz. 98 hiervor.
442 Vgl. bspw. für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; für den Kanton Luzern vgl. BUWD, 

Merkblatt, 4; für den Kanton Uri Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merk-
blatt L6; und für den Kanton Zürich ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 3.

443 Vgl. für den Kanton Zürich BLW/ARE, Faktenblätter, 116.
444 Exemplarisch für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26.
445 Vgl. Rz. 99 hiervor.
446 Vgl. bspw. für den Kanton Bern Art. 11g Abs. 3 BauV BE sowie hunYAdY, 9.
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vorübergehenden Beanspruchung wiederhergestellt. Dies erfolgt faktisch 
typischerweise ebenfalls durch Bodenaufwertungsmassnahmen. Die Pflicht 
zur Rekultivierung obliegt grundsätzlich dem Grundeigentümer resp. der 
Grundeigentümerin der beanspruchten Flächen und ist vor der Beanspru-
chung der Flächen sicherzustellen (vgl. exemplarisch Art. 11e Abs. 1 BauV BE). 

4. Erhebung von nicht inventarisierten Fruchtfolgeflächen

Bei der Kompensation durch Neuerhebung werden aufgrund mangelhafter 
Datengrundlagen bei den früheren Erhebungen, namentlich bei der Ersterhe-
bung in den 1980er-Jahren, nicht erkannte und entsprechend nicht inventari-
sierte Fruchtfolgeflächen erhoben und im Fruchtfolgeflächeninventar aufge-
nommen.447 So konnten beispielsweise im Kanton Bern bei der Ersterhebung 
nach Angaben des Kantons insbesondere im Hügelland nicht alle Fruchtfolge-
flächen ermittelt werden, was dazu führte, dass die Fruchtfolgeflächen weit-
gehend, aber nicht vollständig erhoben sind.448 Soweit in den Kantonen noch 
solche Flächen bestehen, können diese grundsätzlich als Kompensationsflä-
chen genutzt werden. Da heute davon ausgegangen werden muss, dass nicht 
nur Flächen mit Fruchtfolgequalität nicht inventarisiert sind, sondern auch 
Flächen in den kantonalen Fruchtfolgeflächeninventaren aufgenommen wur-
den, die die heutigen Anforderungen an Fruchtfolgeflächen nicht (mehr) er-
füllen, müssen, bevor Kompensationen mittels Neuerhebung möglich sind, 
die Datengrundlagen im betroffenen Kanton bereinigt werden.449

VII.  Zusammenfassung und Würdigung

Bis heute erfolgt der Schutz der Fruchtfolgeflächen auf Bundesebene primär 
durch die Art. 26 ff. RPV sowie durch den gestützt auf Art. 13 RPG erlassenen 
Sachplan FFF. Die Umsetzung des Sachplans FFF liegt in der Verantwortung 
der Kantone. Der Bund überwacht die kantonalen Umsetzungen insbesondere 
durch die Richtplangenehmigung, indem der Sachplan FFF die Grundlage zur 
Beurteilung und Prüfung der kantonalen Richtpläne in diesem Sachbereich 
bildet.450 Obwohl die besondere Schutzwürdigkeit der Fruchtfolgeflächen be-
reits seit längerer Zeit gesetzlich verankert und in Praxis und Rechtsprechung 
anerkannt ist, sind Interessenabwägungen in den letzten Jahren oftmals 

447 stAlder, Rechtsgutachten, N 43; AchermAnn, 694 und 699 f.
448 AGR, Arbeitshilfe, 26; die vom Kanton ermittelten, aber noch nicht vollständig be-

reinigten Zusatzflächen können hingegen nicht als Kompensationsflächen in An-
spruch genommen werden. Sie werden zur Bereinigung des Inventars benötigt.

449 Vgl. zum Ganzen sowie zu den notwendigen Daten AchermAnn, 699 f.
450 Sachplan FFF 2020, 17.
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zulasten der Fruchtfolgeflächen ausgefallen. Die Fruchtfolgeflächenreserven 
haben entsprechend trotz des Sachplans FFF weiter abgenommen und wären 
ohne Gegenmassnahmen in vielen Kantonen innert weniger Jahre aufge-
braucht. Parallel dazu ist jedoch die Sensibilität der Bevölkerung für die The-
matik in den letzten Jahren gestiegen und das politische Interesse am Schutz 
der Fruchtfolgeflächen ist aktuell hoch.451 Aufgrund dessen wurde verschied-
entlich die Frage aufgeworfen, ob der allgemeine Schutz der Fruchtfolgeflä-
chen nicht auf Gesetzesstufe gehoben werden sollte.452 In diesem Zusammen-
hang könnte auch klargestellt werden, dass der Schutz der Fruchtfolgeflächen 
nicht nur bei Einzonungen, sondern auch bei anderweitiger Inanspruchnah-
me von Fruchtfolgeflächen, namentlich für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen, zu gelten hat.453 Darüber hinaus wird derzeit verschiedentlich gefor-
dert, dass auf Bundesebene die Anforderungen an die Einzonung und ander-
weitige Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen, beispielsweise durch Kom-
pensationspflichten, weiter erhöht werden. Durch bundesrechtliche Kompen-
sationspflichten bei der Einzonung und anderweitigen Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen können nicht nur die Fruchtfolgeflächen geschützt, son-
dern auch die Zersiedelung gebremst und der Handlungsspielraum für künf-
tige Generationen erhalten werden. Zu einer Umsetzung dieser Forderungen 
kam es jedoch bislang nicht. Auch im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Re-
vision sowie der Überarbeitung und Stärkung des Sachplans FFF soll dies nicht 
geändert werden. Der Schutz der Fruchtfolgeflächen soll weiterhin primär 
über den Sachplan FFF erfolgen, wobei jedoch die heute bestehenden Grund-
lagen- und Vollzugsdefizite behoben werden sollen. 

Neben der quantitativen Sicherung der Fruchtfolgeflächen (Mindestum-
fang) kommt auch der Erhaltung der Bodenqualität der Fruchtfolgeflächen 
eine grosse Bedeutung zu. Sie ist Voraussetzung dafür, dass die Fruchtfolge-
flächen ihre Funktion als Grundlage für die landwirtschaftliche Produktion 
und weitere Bodenfunktionen überhaupt erfüllen können.454 Die Fruchtfol-
geflächen erfahren jedoch durch das Bundesrecht bis heute weder betreffend 
Quantität noch betreffend Qualität einen absoluten Schutz und können, so-
fern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind (für Einzonungen von 

451 Dies zeigt sich insbesondere durch die verschiedenen in den letzten Jahren lancierten 
Initiativen und (Teil-)Revisionen; vgl. Rz. 38 ff. hiervor. 

452 Wie bereits dargestellt bspw. im Rahmen der ersten Vernehmlassungsvorlage der 
zweiten Etappe der RPG-Revision, vgl. ARE, Erläuterungen RPG 2, 16 ff.; so auch im 
Rahmen der Überarbeitung/Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen, vgl. UVEK, 
Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 4 ff.

453 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
454 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 9.
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Fruchtfolgeflächen vgl. Art. 30 Abs. 1bis RPV) und die raumplanerische Inter-
essenabwägung zulasten der Fruchtfolgeflächen ausgefallen ist, grundsätz-
lich ohne Kompensationspflicht beansprucht werden. Allerdings haben die 
Kantone den ihnen zugewiesenen Anteil am bundesrechtlichen Mindestum-
fang an Fruchtfolgeflächen dauernd zu erhalten. Da diese Pflicht grundsätz-
lich unbedingt gilt, müssen die Kantone die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme von Fruchtfolgeflächen für Siedlungstätigkeiten zwangsläufig 
verschärfen. Wenn der kantonal zugewiesene Mindestumfang an Fruchtfol-
geflächen durch ein Bauvorhaben oder eine Einzonung tangiert wird, müssen 
die Kantone entscheiden, ob sie diese kompensieren oder auf das Vorhaben 
vollständig verzichten. Aus dem Bundesrecht kann sich somit im Zusammen-
hang mit dem kantonalen Mindestumfang eine implizite Kompensations-
pflicht ergeben. Über den kantonalen Mindestumfang hinaus ist es den Kan-
tonen überlassen, ob sie Kompensationspflichten vorsehen wollen. Generelle 
Kompensationspflichten können insbesondere zur langfristigen Erhaltung 
des Handlungsspielraums eines Kantons beitragen, indem aus Sicht des Kan-
tons wichtige Vorhaben ermöglicht werden, ohne dass die kantonale Reserve 
an Fruchtfolgefläche vermindert wird. Kantonale Kompensationspflichten 
sind heute auf Gesetzes- oder Verordnungsstufe oder aber im kantonalen 
Richtplan bekannt. Solange der kantonale Mindestumfang gewährleistet ist, 
ist es auch den Kantonen überlassen, ob sie gewisse Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht vorsehen. Ausnahmen kommen insbesondere für Vorha-
ben in Betracht, die nach Ansicht des Kantons höher zu gewichten sind als der 
Schutz der Fruchtfolgeflächen. 

§ 3 Grösse und Lage der Bauzonen 
I. Vorbemerkungen

Obwohl mit dem Raumplanungsgesetz bei dessen Erlass im Jahr 1980 Vorga-
ben für eine korrekte Bauzonendimensionierung geschaffen wurden, stellten 
überdimensionierte Bauzonen, die teilweise zudem an ungeeigneten Orten 
liegen, auch in den darauffolgenden Jahren eines der grössten Probleme des 
Schweizer Raumplanungsrechts dar. Noch im Zeitpunkt der ersten Etappe 
der RPG-Revision waren die Bauzonen in der Schweiz stark überdimensio-
niert.455 Dabei gab es jedoch erhebliche kantonale und lokale Unterschiede.456 

455 Vgl. Rz. 31 hiervor. 
456 ARE, Bauzonenstatistik 2012, 26, woraus sich ergibt, dass die Reserven in städtischen 

Gebieten gering sind, jedoch in den Kantonen Wallis, Freiburg und Waadt je nach 
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Grund für diese Unterschiede war neben den verschiedenen demografischen 
und siedlungspolitischen Voraussetzungen in den Kantonen auch die Tat-
sache, dass einzelne Kantone in ihren kantonalen Richtplänen bereits Inst-
rumente und Vorgaben zur richtigen Bauzonendimensionierung sowie res-
triktive Voraussetzungen für Einzonungen eingeführt hatten. Einige Kanto-
ne sahen auch bereits Kompensationspflichten bei Einzonungen vor.457 

Mit der ersten Etappe der RPG-Revision sollte zur Eindämmung der Zer-
siedlung, zur haushälterischen Bodennutzung und zum Schutz des Kultur-
landes beigetragen werden. Dies sollte durch die Verkleinerung überdimen-
sionierter Bauzonen erreicht werden und indem diese gegebenenfalls dort-
hin verschoben werden, wo sie tatsächlich benötigt werden.458 Im Zuge der 
Vorbereitungsarbeiten für die erste Etappe der RPG-Revision wurden ver-
schiedene Instrumente, namentlich auch Kompensationsmassnahmen, ge-
prüft und diskutiert. Auch die bereits bestehenden kantonalen Ansätze wur-
den in den Gesetzgebungsprozess miteinbezogen. Gestützt darauf wurden 
im Rahmen der ersten Etappe der RPG-Revision schliesslich die bundes-
rechtlichen Vorgaben für eine korrekte Bauzonendimensionierung überar-
beitet und Instrumente für eine effektive Reduktion überdimensionierter 
Bauzonen zur Verfügung gestellt.459 

Nachdem die erste Etappe der RPG-Revision am 1. Mai 2014 in Kraft ge-
treten ist, obliegt es den Kantonen, die entsprechenden (neuen) bundes-
rechtlichen Vorgaben zur Bauzonendimensionierung umzusetzen. Diese 
Umsetzung variiert von Kanton zu Kanton teilweise erheblich. Einige Kanto-
ne (u.a. die nachfolgend ausgewählten Kantone Appenzell Innerrhoden, Lu-
zern, Nidwalden und Uri) sehen als Instrument für die richtige Dimensionie-
rung sowie auch für die Verbesserung der Lage der Bauzonen Kompensati-
onsmechanismen vor.460 Die bundesrechtlichen Vorgaben für die korrekte 
Bauzonendimensionierung und für die Reduktion überdimensionierter 
Bauzonen sowie mögliche kantonale Umsetzungen und Ausgestaltungen des 
Kompensationsprinzips werden nachfolgend ausführlich dargelegt. 

Berechnungsweise zwischen 16 und 24 % (Waadt), 18 bis 25 % (Freiburg) bzw. gar 24 
und 36 % (Wallis) betragen; thurnherr, Bauzonen, 221.

457 Vgl. dazu ausführlicher Bertschi, Umsetzung, N 371 ff.; mAhAim, Le principe de du-
rabilité, 255 ff.; mAhAim, Steuerung, 2 und 4.

458 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 3; vgl. dazu auch Rz. 36 hiervor.
459 Vgl. Rz. 37 hiervor.
460 Berücksichtigt wurden in erster Linie Kantone, welche über einen gemäss Art. 38a 

Abs. 2 RPG revidierten und genehmigten Richtplan verfügen. Unter diesen Kantonen 
wurden diejenigen Kantone ausgewählt, die einerseits hohe Bauzonenreserven ha-
ben und andererseits Kompensationsmassnahmen in ihren Richtplänen vorsehen. 
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II. Rechtsgrundlagen 
1. Bundesebene 
a) Bundesverfassung
Gemäss Art. 75 Abs. 1 BV dient die Raumplanung der zweckmässigen und 
haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedelung des 
Landes. Das Gebot der haushälterischen Bodennutzung bildet die überge-
ordnete Grundlage für den Grundsatz, dass Bauzonen nicht überdimensio-
niert sein dürfen. Namentlich verlangt es, dass der Zersiedelung entgegen-
gewirkt, also eine grossflächige, unstrukturierte und weitgehend unkontrol-
lierte Überbauung der Landschaft vermieden wird.461 Die Siedlungstätigkeit 
ist zu konzentrieren (Konzentrationsprinzip), indem Siedlungen in räumlich 
zusammenhängenden und auf den notwendigen Umfang beschränkten Bau-
zonen zusammengefasst werden.462 

b) Raumplanungsgesetz 
Direkte Rechtsgrundlage für eine korrekte Bauzonendimensionierung bildet 
Art. 15 RPG. Diese Bestimmung unterscheidet seit der ersten Etappe der RPG-
Revision zwischen den allgemeinen Anforderungen an Bauzonen (Abs. 1 bis 3) 
und der neuen Einzonung von Bauland (Abs. 4).463 

Bezüglich der allgemeinen Anforderungen an Einzonungen wurden ins-
besondere die in Rechtsprechung und Lehre in den Ansätzen bereits aner-
kannten Grundsätze kodifiziert und konkretisiert. So gibt Absatz 1 den 
Grundsatz wieder, dass Bauzonen so festzulegen sind, dass sie dem voraus-
sichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen.464 In Absatz 2 wurde sodann die 
Verpflichtung aufgenommen, überdimensionierte Bauzonen zu reduzieren 
und in Absatz 3 die Pflicht, Lage und Grösse der Bauzonen unter Berücksich-
tigung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung über die Gemeindegren-
zen hinaus abzustimmen.465 Als zentrales Umsetzungsinstrument dieser 
Vorgaben soll der kantonale Richtplan dienen, dessen Funktion mit dem 
revidierten Art. 8 RPG sowie dem neuen Art. 8a RPG insbesondere im Bereich 
der Siedlung wesentlich gestärkt wurde.466 

461 GriFFel, in: BSK BV, N 20 zu Art. 75 BV.
462 GriFFel, in: BSK BV, N 22 zu Art. 75 BV.
463 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 2 zu Art. 15 RPG.
464 FlückiGer, Zones à bâtir, 73.
465 ruch, Grundlagen, 7; thurnherr, Bauzonen, 223.
466 Botschaft RPG 1, 1056; zur parlamentarischen Beratung vgl. mArti, Richtplanung, 30 f.
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Bei der neuen Zuweisung von Land zu einer Bauzone (Einzonung) soll ins-
besondere Art. 15 Abs. 4 lit. b zu einer korrekten Bauzonendimensionierung 
beitragen.467 Eine der Voraussetzungen, damit Land neu einer Bauzone zu-
gewiesen werden kann, ist demnach, dass es auch im Fall einer konsequen-
ten Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven in den bestehenden Bau-
zonen voraussichtlich innerhalb von 15 Jahren benötigt, erschlossen und 
überbaut wird (Bedarfsnachweis). Die technischen Richtlinien für die Zu-
weisung von Land zu den Bauzonen, namentlich die Berechnung des Bedarfs 
an Bauzonen, sollen durch Bund und Kantone erarbeitet werden (Art. 15 
Abs. 5 RPG).468

Eine Kompensationspflicht ergibt sich aus Art. 15 RPG auch seit der ers-
ten Etappe der RPG-Revision nicht direkt. Da aber überdimensionierte Bau-
zonen zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG) und neue Einzonungen nur noch 
unter restriktiven Voraussetzungen möglich sind (Art. 15 Abs. 4 RPG), kann 
Art. 15 RPG implizit Grundlage für kantonale Kompensationspflichten bilden. 

c) Raumplanungsverordnung
Konkretisiert wird das Raumplanungsgesetz durch die Raumplanungsver-
ordnung, welche sich in Art. 30a RPV zur Gesamtgrösse der Bauzonen im 
Kanton äussert.469 In Art. 5a RPV wird sodann detailliert vorgegeben, welche 
Vorgaben die kantonalen Richtpläne zu den Bauzonen machen müssen, und 
in dessen Absatz 3 werden die wichtigsten Aufträge genannt, die der Kanton 
im Richtplan erteilen muss, um eine korrekte Bauzonendimensionierung 
sicherzustellen.470 

Auch die Raumplanungsverordnung sieht bei zu grossen Bauzonen kei-
ne explizite Kompensationspflicht vor. Allerdings wird in den Materialien 
zur Teilrevision der Raumplanungsverordnung zu Art. 5a Abs. 4 RPV festge-
halten, dass ein Kanton mit zu grossen Bauzonen Einzonungen grundsätz-
lich kompensieren muss.471 Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass im 

467 Ausführlicher zu den Anforderungen an Einzonungen vgl. Rz. 87 hiervor.
468 Vgl. dazu Rz. 181 hiernach.
469 In Bezug auf die Regelungen in Art. 30a RPV ist darauf hinzuweisen, dass gemäss 

Art. 15 Abs. 5 RPG sämtliche technischen Aspekte für die Zuweisung von Land zu den 
Bauzonen, namentlich für die Berechnung des Bedarfs an Bauzonen, in technischen 
Richtlinien zu regeln sind. Werden solche Bestimmungen in der Verordnung aufge-
nommen, kann darin ein Verstoss gegen Art. 15 Abs. 5 RPG erblickt werden; vgl. dazu 
auch die Kritik in ruch, Grundlagen, 14; duBeY, La dimension totale des zones à bâtir 
du canton, 288 f.; reBsAmen, 126 f.

470 Vgl. zu Art. 5a RPV ausführlicher ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 7 ff.
471 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 8 f.; ARE, Ergänzung Leitfaden Richt-

planung, 26.
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Entwurf für das Vernehmlassungsverfahren in Art. 30b VE-RPV folgende 
explizite Kompensationspflicht für sämtliche Einzonungen in Kantonen mit 
überdimensionierten Bauzonen vorgesehen war: 

Art. 30b VE-RPV Umsetzung im Kanton
1 Sind die Bauzonen eines Kantons insgesamt zu gross, so dürfen neue Bau-

zonen nur ausgeschieden werden, wenn 
a. gleichzeitig eine mindestens gleich grosse Fläche ausgezont wird; oder
b. eine Kompensation planungsrechtlich gesichert ist und die für deren ziel-

strebige Umsetzung notwendigen Aufträge erteilt sind. 

Diese Bestimmung wurde dann jedoch nicht in die definitive Fassung der 
Raumplanungsverordnung übernommen.472 

d) Technische Richtlinien Bauzonen (TRB) sowie Leitfaden Richtplanung
In den gestützt auf Art. 15 Abs. 5 RPG erlassenen technischen Richtlinien Bau-
zonen (TRB473) sowie im gestützt auf Art. 8 RPV erarbeiteten Leitfaden für 
die Richtplanung474 werden insbesondere die Fragen geregelt, wann Bau-
zonen aus bundesrechtlicher Sicht als überdimensioniert gelten, wie die 
Grösse der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen berechnet und wie deren kor-
rekte Grösse sichergestellt wird.475 

Bei den TRB handelt es sich nach herrschender Lehre um Richtlinien 
ohne Rechtsetzungscharakter.476 Von ihrer Rechtsnatur her sind sie den Ver-
waltungsverordnungen zuzuweisen, wobei zu beachten ist, dass diese, soweit 
sie sich konkret auf die Zonierung im Einzelfall auswirken, Aussenwirkungen 
haben können.477 Als Verwaltungsverordnung richten sich die TRB an ihre 
Adressaten, namentlich die kantonalen und kommunalen Behörden, sind je-

472 FlückiGer, Zones à bâtir, 101; mAhAim, Le principe de durabilité, 587.
473 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen; die TRB wurden gestützt auf Art. 15 Abs. 5 

RPG von einer Arbeitsgruppe, die sich aus Vertretern des ARE, des BJ, der BPUK, der 
KPK und des Gemeinde- sowie des Städteverbands zusammensetzte, ausgearbeitet.

474 Das ARE erlässt gemäss Art. 8 RPV nach Anhörung der Kantone und der Bundesstel-
len technische Richtlinien für die Erstellung der Richtpläne. Dieser Auftrag wurde 
durch den Erlass des Leitfadens für die Richtplanung umgesetzt; vgl. für die erstma-
lige Umsetzung BRP, Leitfaden für die Richtplanung; sowie für die Ergänzung nach 
der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes im Jahr 2012 ARE, Ergänzung Leitfaden 
Richtplanung.

475 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 3.
476 Vgl. zur Kritik an der tiefen Hierarchiestufe ohne öffentliche Publikation Rz. 416 hier-

nach.
477 Vgl. dazu ausführlicher AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungspla-

nung, N 133 zu Art. 15 RPG.
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doch weder für diese noch für die Gerichte direkt anwendbar.478 Auch die TRB 
sehen keine explizite Kompensationspflicht bei zu grossen Bauzonen vor. 

Dem Leitfaden für die Richtplanung kommt ebenfalls kein Rechtset-
zungscharakter zu.479 Mit dem Leitfaden für die Richtplanung resp. dessen 
Ergänzung sollen einerseits die bundesrechtlichen Anforderungen an die 
Richtplanung präzisiert und andererseits die Prüfkriterien für die Genehmi-
gung der kantonalen Richtpläne durch den Bund festgehalten werden.480 In 
der Ergänzung des Leitfadens Richtplanung wird — als einzige Grundlage auf 
Bundesebene — die Kompensation als Anforderung für Bauzonenerweiterun-
gen in Kantonen mit mangelhafter Bauzonenauslastung explizit vorgesehen.481

2. Kantonale Ebene

Die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben erfolgt aufgrund von Art. 8 
und 8a RPG i.V.m. Art. 5a RPV primär im kantonalen Richtplan. So hat der 
kantonale Richtplan im Bereich Siedlung nicht nur behördenverbindlich 
festzulegen, wie gross die Siedlungsfläche sein soll, wie sie im Kanton verteilt 
und wie ihre Erweiterung regional abgestimmt wird (Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG),482 
sondern auch wie sichergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen 
von Art. 15 RPG entsprechen (Art. 8 Abs. 1 lit. d RPG i.V.m. Art. 5a RPV).483 Aus-
serdem muss der Richtplan festlegen, wie die Lage von unüberbauten Bauzo-
nen verbessert werden kann, an welchen Lagen, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Ausmass allenfalls Auszonungen nötig sind, wo sie zu 
prüfen sind und wie dazu vorgegangen werden soll.484

478 duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 287 f.
479 Es handelt sich dabei um ein Instrument, das als Berater und Vermittler zwischen den 

mit der Raumplanung betrauten Behörden eingesetzt werden soll und den planenden 
Behörden darlegen soll, wie die gesetzlichen Regelungen konkret anzuwenden sind; 
vgl. dazu BRP, Leitfaden für die Richtplanung, 3.

480 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 3; BRP, Leitfaden für die Richtplanung, 
3 und 19.

481 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 25 f.
482 Die Siedlungsfläche (auch Siedlungsgebiet genannt) umfasst nicht bloss die bereits 

ausgeschiedenen Bauzonen, sondern auch die Flächen, in denen sich die Siedlungs-
tätigkeit in den nächsten 25 Jahren entwickeln soll. Die Siedlungsflächen können nu-
merisch, kartografisch oder gemischt festgelegt werden und sind für diesen Zeitraum 
grundsätzlich verbindlich. Der Planungshorizont von 25 Jahren ergibt sich aus ARE, 
Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 18 ff.; in der Lehre und Praxis wurde bisher von 
einem kürzeren Zeithorizont ausgegangen; vgl. mArti, Richtplanung, 34 f. m.w.H.; 
vgl. zum Siedlungsgebiet sodann weiterführend AemiseGGer/kisslinG, in: Pra-
Komm RPG, Nutzungsplanung, N 25 ff. zu Art. 15 RPG; duBeY, La dimension totale des 
zones à bâtir du canton, 270; FlückiGer, Zones à bâtir, 136 ff.; mAhAim, Le principe 
de durabilité, 579 ff.

483 Vgl. weiterführend mArti, Richtplanung, 37 f.
484 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 24.
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III. Regelungsabsicht

Eine korrekte Bauzonendimensionierung trägt wesentlich zur Erreichung 
der grundlegenden Anliegen der Schweizer Raumplanung, wie des haushäl-
terischen Umgangs mit der beschränkten und endlichen Ressource Boden 
(Art. 75 Abs. 1 BV sowie Art. 1 Abs. 1 RPG), der Siedlungsentwicklung nach in-
nen (Art. 1 Abs. 2 lit. abis RPG) sowie des Kulturlandschutzes (Art. 3 Abs. 2 lit. a 
RPG) bei.485 Die Entwicklungen seit Mitte des letzten Jahrhunderts führten 
jedoch dazu, dass viele Kantone und Gemeinden über überdimensionierte 
Bauzonen verfügten, die sich darüber hinaus teilweise an ungeeigneten La-
gen befanden. Um diese Problematik zu entschärfen und die Bauzonendi-
mensionierung zu verbessern, wurden im Rahmen der ersten Etappe der 
RPG-Revision die Vorgaben für die korrekte Bauzonendimensionierung kon-
kretisiert und die Anforderungen an Einzonungen erhöht. Kantonale Kom-
pensationspflichten bei Einzonungen können und sollen dazu beitragen, die 
mit der ersten Etappe der RPG-Revision verfolgten Ziele zu erfüllen, nament-
lich eine richtige Bauzonendimensionierung sicherzustellen resp. bereits 
überdimensionierte Bauzonen nicht weiter zu vergrössern sowie die Lage 
der Bauzonen zu optimieren. 

Gleichzeitig können die Kantone durch Kompensationspflichten ihren 
Handlungsspielraum für Einzonungen erhalten. Verfügt ein Kanton nach 
Bundesrecht über überdimensionierte Bauzonen, darf er grundsätzlich keine 
Einzonungen mehr vornehmen, da der Bedarfsnachweis nach Art. 15 Abs. 4 
lit. b RPG nicht erbracht werden kann. Durch eine Kompensationspflicht kön-
nen Einzonungen in diesen Fällen dennoch ermöglicht werden, und zwar 
ohne die Bauzonenauslastung im betroffenen Kanton zu verschlechtern.

IV. Umsetzung auf Bundesebene 
1. Bauzonenauslastung 

Die Grösse der Bauzonen ist so festzulegen, dass diese dem voraussichtlichen 
Bedarf für 15 Jahre entsprechen (Art. 15 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 lit. b RPG). Über-
dimensionierte Bauzonen sind zu reduzieren (Art. 15 Abs. 2 RPG). Ob ein Kan-
ton insgesamt über überdimensionierte Bauzonen verfügt, bestimmt sich 
durch eine Berechnung der korrekten Bauzonengrösse resp. der Bauzonen-
auslastung basierend auf den TRB.486 Demnach hat der Kanton aufgrund der 

485 Vgl. ausführlicher FlückiGer, Zones à bâtir, 67 ff.
486 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 4 ff.; ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 

23 f.; die Rechtsprechung hat sich verschiedentlich mit der kantonalen Berechnungs-
weise der Bauzonengrösse auseinandergesetzt: vgl. anstelle vieler BGE 136 II 204, E. 6; 
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Bauzonenfläche (je pro Zonentyp pro Gemeinde), der massgeblichen Bau-
zonenflächenbeanspruchung (ebenfalls je pro Zonentyp pro Gemeinde) und 
der «Langzeit»-Reserven in überbauten Bauzonen die kantonale Kapazität 
zu berechnen. Weiter hat er basierend auf der aktuellen Zahl der Einwohner 
und Beschäftigten und der erwarteten Bevölkerungsentwicklung die in 15 
Jahren erwarteten Einwohner und Beschäftigten in Wohn-, Misch- und Zen-
trumszonen zu berechnen.487 Für die massgebliche Bevölkerungsentwick-
lung gibt das BFS drei verschiedene Szenarien vor, nämlich ein Szenario 
«tief», ein Szenario «mittel» und ein Szenario «hoch».488 Die Kantone können 
grundsätzlich frei entscheiden, auf welches Szenario sie sich abstützen. Da-
rüber hinaus haben die Kantone die Möglichkeit, ein eigenes Eventualszena-
rio (i.d.R. mit einem höheren Wachstum) zu entwickeln. Dieses kann jedoch, 
sofern es über dem Szenario «hoch» des BFS liegt, nur dann angewendet 
werden, wenn das Bevölkerungswachstum effektiv höher ist als vom BFS im 
Szenario «hoch» angenommen.489 Nachdem die beiden Kennzahlen «kanto-
nale Kapazität» und «Bevölkerungsentwicklung» berechnet wurden, sind 
diese ins Verhältnis zu setzen. Liegt nach dieser Rechnung die in 15 Jahren zu 
erwartende Auslastung der gesamtkantonalen Wohn-, Misch- und Zentrums-
zonen unter 100 %, so verfügt ein Kanton über überdimensionierte Bauzo-
nen.490 In diesem Fall dürfen gemäss Art. 15 Abs. 4 lit. b RPG keine neuen 
Einzonungen vorgenommen werden, weil kein Bedarf nachgewiesen wer-
den kann. 

sowie exemplarisch aus der kantonalen Rechtsprechung Freiburg, Kantonsgericht 
602 2011-46, E. 5; Freiburg Kantonsgericht 602 2014 122, E. 6.d ff.; Graubünden, Verwal-
tungsgericht R 16 68, E. 5.a ff.; dass für die Dimensionierung der Bauzonen nicht ein-
zig auf die Baulandnachfrage abgestellt werden darf, ist heute anerkannt; vgl. Jost, 
71; die TRB wenden sich in erster Linie an den Bund und die Kantone. Innerhalb des 
Kantons sind die Gemeinden bei der Wahl der Berechnungsmethode für die Bauzo-
nengrösse weitgehend frei; vgl. AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungs-
planung, N 53 und 60 zu Art. 15 RPG.

487 Vgl. zur Berechnung der kantonalen Auslastung im Detail UVEK, Technische Richt-
linien Bauzonen, 7 f.

488 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 7; zu den aktuellen Bevölkerungsentwick-
lungsszenarien des BFS vgl. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 50 ff.; für die 
Szenarien ab 2015 vgl. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 6 ff.; die aktuellen 
Szenarien sind auf der Website des BFS aufgeschaltet.

489 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 8; vgl. dazu die Kritik an dieser Wahlmög-
lichkeit gem. reBsAmen, 127 f.

490 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 8 mit ausführlicheren Hinweisen zur Be-
rechnung der kantonalen Bauzonenauslastung; vgl. auch ARE, Ergänzung Leitfaden 
Richtplanung, 26 f.; vgl. zur Berechnung der Bauzonenauslastung aus der Lehre an-
stelle vieler duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 272 ff.; mAhAim, 
Le principe de durabilité, 588 ff.
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Gemäss Art. 5a Abs. 4 RPV müssen die Kantone mit einer ungenügenden Bau-
zonenauslastung (d.h. <100 % gemäss TRB) im kantonalen Richtplan aufzei-
gen, mit welchen Massnahmen und innerhalb welcher Frist sie die Anforde-
rungen nach Art. 15 RPG erfüllen werden. Der Bund prüft im Rahmen der 
Richtplangenehmigung, ob ausreichend und sachgerechte Massnahmen 
vorgesehen werden. Nach Ansicht des ARE stellt in Kantonen, in denen zu 
erwarten ist, dass aufgrund des Bevölkerungswachstums die Bauzonen in-
nert 10 bis 15 Jahren nicht mehr überdimensioniert sein werden (d.h. kanto-
nale Bauzonenauslastung von >95 %), eine im kantonalen Richtplan vorgese-
hene flächengleiche Kompensation i.d.R. eine ausreichende Massnahme 
dar.491 Damit der Bund die kantonalen Richtpläne solcher Kantone geneh-
migt, haben diese also entweder eine Kompensationspflicht bei Einzonun-
gen vorzusehen oder müssen auf Einzonungen verzichten, bis die Bauzonen-
auslastung 100 % beträgt und ein Bedarf für neue Einzonungen ausgewiesen 
werden kann. 

Kantone mit deutlich zu grossen Bauzonen haben in ihrem Richtplan 
zusätzlich die notwendigen Vorgaben zu machen, um die Bauzonen insge-
samt zu verkleinern (Art. 5a Abs. 4 RPV letzter Satz). Gemäss dem ARE liegen 
deutlich zu grosse Bauzonen bei einer Bauzonenauslastung von unter 95 % 
gemäss den TRB vor. In diesem Fall werden von den Kantonen grundsätzlich 
alle zumutbaren Anstrengungen erwartet, um so rasch als möglich eine kor-
rekte Bauzonengrösse zu erreichen.492 Dazu gehören beispielsweise Aufträ-
ge an Gemeinden zur planungsrechtlichen Sicherung von Flächen oder auch 
minimale Flächenvorgaben und Prioritäten für die Auszonungen. Einzonun-
gen sind zudem typischerweise nur noch bei dringend notwendigen Vorha-
ben von kantonaler Bedeutung und unter der Voraussetzung, dass diese 
überkompensiert werden, möglich.493 

Obwohl das Bundesrecht keine explizite Kompensationspflicht bei Ein-
zonungen vorsieht, können die bundesrechtlichen Vorgaben also in Kanto-
nen, die über eine ungenügende Bauzonenauslastung gemäss TRB verfügen, 
dazu führen, dass bei Einzonungen Kompensationsmechanismen vorgese-
hen werden müssen. Lediglich diejenigen Kantone, welche gemäss TRB eine 
Bauzonenauslastung von mehr als 100 % aufweisen, dürfen Einzonungen 
auch künftig ohne Kompensation vornehmen. Dabei ist allerdings zu beach-

491 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 9; ARE, Ergänzung Leitfaden Richtpla-
nung, 26.

492 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 9.
493 Vgl. zum Ganzen ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 26 f.; duBeY, La dimen-

sion totale des zones à bâtir du canton, 277; mArti, Richtplanung, 39 f.
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ten, dass der Bund nur Vorgaben betreffend die gesamtkantonale Bauzonen-
grösse macht. Bei der räumlichen Anordnung der Bauzonen innerhalb des 
Kantons, bei den Vorgaben zur Dimensionierung der Bauzonen in den Re-
gionen und Gemeinden sowie bei der Methodenwahl für die Berechnung der 
Bauzonengrösse innerhalb des Kantons verfügen die Kantone im Rahmen 
der Ziele und Grundsätze des Bundesrechts weiterhin über einen relativ gros-
sen Spielraum.494 Es ist Aufgabe der Kantone dafür zu sorgen, dass nicht nur 
im Kanton insgesamt, sondern auch in den einzelnen Gemeinden keine über-
dimensionierten Bauzonen resultieren resp. dass bereits bestehende über-
dimensionierte Bauzonen verkleinert werden.495 Entsprechend kann es 
durchaus auch für Kantone mit aus kantonaler Sicht nicht überdimensionier-
ten Bauzonen (genügende Bauzonenauslastung gemäss TRB) angezeigt sein, 
Kompensationsmechanismen vorzusehen, um überdimensionierte Bauzonen 
in einzelnen Gemeinden zu reduzieren.

2. Pflicht zur überkommunalen Abstimmung von Lage und Grösse 
der Bauzonen

Bauzonen sind häufig nicht nur überdimensioniert, sondern liegen auch am 
falschen Ort, beispielsweise dort, wo eine weitere Siedlungsausdehnung auf-
grund mangelhafter Erschliessung durch den öffentlichen Verkehr oder mit 
Blick auf den Landschaftsschutz unerwünscht ist.496 Art. 15 Abs. 3 RPG ver-
langt, dass nicht nur die Grösse, sondern auch die Lage der Bauzonen über die 
Gemeindegrenzen hinaus abgestimmt wird, wobei die Ziele und Grundsätze 
der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG) zu beachten sind. Insbesondere sind die 
Fruchtfolgeflächen zu erhalten sowie die Natur und die Landschaft zu scho-
nen (Art. 15 Abs. 3 RPG). Damit wird einerseits das im Raumplanungsrecht 
geltende Gebot einer umfassenden Interessenabwägung (Art. 3 PRV) für die 
räumliche Abstimmung der Lage und Grösse der Bauzonen im Gesetz ver-
ankert und andererseits die Schutzwürdigkeit der Fruchtfolgefläche und der 
Landschaft betont.497 

494 UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 3; vgl. auch ARE, Ergänzung Leitfaden 
Richtplanung, 24; ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 3; AemiseGGer/kiss-
linG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 32 zu Art. 15 RPG; duBeY, La dimension 
totale des zones à bâtir du canton, 271; mAhAim, Le principe de durabilité, 594; 
thurnherr, Bauzonen, 226.

495 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 25.
496 Botschaft RPG 1, 1072; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, 

N 72 zu Art. 15 RPG; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 49; thurnherr, Bau-
zonen, 222.

497 Vgl. dazu ausführlicher AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungspla-
nung, N 74 f. zu Art. 15 RPG; FlückiGer, Zones à bâtir, 74.
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Neben der Grösse der Bauzonen hat der Kanton somit auch die Verteilung der 
Bauzonen innerhalb des Kantons zu überprüfen. Die Beurteilung, ob die 
Bauzonen korrekt ausgeschieden sind, ist nicht nur auf eine Gemeinde zu 
beziehen, sondern muss überkommunal, regional und kantonal abgestimmt 
sein.498 Wird festgestellt, dass die Lage einzelner Bauzonen in einem Kanton 
zu optimieren ist, hat dieser im Richtplan eine Strategie mit Massnahmen zur 
Umlagerung der Bauzonen innerhalb des Kantons zu entwickeln.499 Möglich 
wäre beispielsweise, Kriterien für die Zusammenarbeit der Gemeinden und 
Regionen aufzustellen, bestehende Räume als Zusammenarbeitsräume (z.B. 
Raumplanungsregionen) zu bezeichnen oder eigens dazu spezielle Räume 
im Richtplan auszuscheiden.500 Auch gemeindeübergreifende Kompensa-
tionen können zur regionalen Abstimmung der Bauzonen beitragen.501 Die 
überkommunale Abstimmung ist jedoch eine höchst anspruchsvolle Auf-
gabe, für die i.d.R. regionale Übersichten zu den Siedlungsflächenreserven 
benötigt werden.502 Der Kanton und i.d.R. auch die Gemeinden verfügen 
dabei über einen erheblichen Gestaltungsspielraum.503 

3. Ausnahmen von der Kompensationspflicht

Da das Bundesrecht keine explizite Kompensationspflicht vorsieht, formu-
liert es auch keine Ausnahmen. Damit obliegt es den Kantonen, die Kompensa-
tionsmechanismen vorsehen, allfällige Ausnahmen von der Kompensations-
pflicht zu regeln. Diese dürfen nicht zu einem Verstoss gegen die bundesrecht-
lichen Vorgaben zur Bauzonendimensionierung führen. Aufgrund dessen sind 
Ausnahmen in Kantonen, die gemäss TRB über eine Bauzonenauslastung von 
mehr als 100 % verfügen und somit eine «freiwillige» Kompensationspflicht 

498 Botschaft RPG 1, 1072; BrAhier/PerritAz, 59; mAhAim, Le principe de durabilité, 604.
499 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 25; thurnherr, Bauzonen, 229.
500 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 27; GriFFel, Raumplanungs- und Bau-

recht, 51.
501 Grundsätzlich führt jede Kompensation zu einer Umlagerung der Bauzonen. Unter 

dem Aspekt der Umlagerung von Bauzonen sind aber m.E. nur diejenigen Kompen-
sationen zu subsumieren, die zwecks Verlegung einer Bauzone vorgenommen wer-
den (wo also die Verlegung der Bauzone den Grund für die Kompensation darstellt), 
und nicht diejenigen, bei denen die Verlegung blosse Nebenerscheinung ist.

502 GrAms dietziker, 89 f. sowie 119; in vielen Kantonen fehlen solche Übersichten noch 
resp. sind erst in Erarbeitung. Die Übersichten können im kantonalen Richtplan er-
folgen; thurnherr, Bauzonen, 232.

503 thurnherr, Bauzonen, 227 mit dem Hinweis, dass sich die Frage nach der zwingen-
den Verlegung von Bauzonen in der Praxis wohl erst dann stellt, wenn die Lage gera-
dezu willkürlich ist, indem sie den Grundgedanken des Raumplanungsgesetzes dia-
metral zuwiderläuft; zum Willkürverbot im Gesamten vgl. rhinoW/scheFer/ueBer-
sAx, N 1972 ff.
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eingeführt haben, wahrscheinlicher als in Kantonen mit ungenügender Bau-
zonenauslastung und damit überdimensionierten Bauzonen. In Kantonen mit 
stark überdimensionierten Bauzonen (Auslastung < 95 %) sind Ausnahmen 
kaum denkbar. 

V. Umsetzung in den Kantonen 
1. Vorbemerkungen 

Die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben betreffend Grösse und Lage 
der Bauzonen obliegt den Kantonen. Bei Einzonungen haben die Kantone in 
jedem Fall die allgemeinen Grundsätze und Ziele der Raumplanung zu be-
rücksichtigen und insbesondere das Kulturland zu schonen. Mit der im 
Richtplan gestützt auf Art. 8a Abs. 1 lit. a RPG festgelegten kantonalen Sied-
lungsfläche wird der Rahmen für allfällige Bauzonenerweiterungen oder 
Bauzonenumlegungen festgelegt.504 Zusätzlich ist es Aufgabe der Kantone, 
im kantonalen Richtplan aufzuzeigen, unter welchen Voraussetzungen und 
in welchem Ausmass Einzonungen möglich sind (Art. 8a und Art. 15 Abs. 3 
RPG).505 Im kantonalen Richtplan verankerte Kompensationspflichten bei 
allen oder besonderen Kategorien von Einzonungen können eine Massnah-
me zur Gewährleistung einer korrekten Bauzonendimensionierung und zur 
Verbesserung resp. zumindest zur Beibehaltung der kantonalen Bauzonen-
auslastung darstellen. Dabei ist es unter Berücksichtigung der bundesrecht-
lichen Vorgaben grundsätzlich weiterhin den Kantonen überlassen, ob sie 
Kompensationspflichten vorsehen. Gerade in Kantonen mit überdimensio-
nierten Bauzonen drängen sich solche bei Einzonungen allerdings auf, damit 
die bundesrechtlichen Vorgaben von Art. 15 RPG überhaupt umgesetzt wer-
den können.506 Zudem kann damit auch der Handlungsspielraum des Kan-
tons für künftige Einzonungen sichergestellt werden.

2. Umsetzung im Kanton Appenzell Innerrhoden
a) Vorbemerkungen
Die Bevölkerung im Kanton Appenzell Innerrhoden hat in den letzten 20 
Jahren konstant zugenommen (in den Jahren 2001 bis 2015 durchschnittlich 

504 Zu den Folgen je nach gewählter Methode zur Festlegung der Siedlungsfläche vgl. 
mArti, Richtplanung, 45 f.

505 Vgl. zu den Anforderungen an den Umgang mit Bauzonen im kantonalen Richtplan 
ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 25 ff.

506 So auch die Materialien ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 9; ARE, Ergän-
zung Leitfaden Richtplanung, 25 ff.; gl.M. AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, 
Nutzungsplanung, N 42 zu Art. 15 RPG.
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um 0,5 % p.a.) und zählte per Ende 2015 rund 15’900 Einwohner.507 Für den 
Zeitraum von 2015 bis 2040 prognostizierte das BFS für den Kanton Appenzell 
Innerrhoden einen Bevölkerungsrückgang um 2,5 % (Szenario «tief») resp. ein 
Bevölkerungswachstum von 1,9 % (Szenario «mittel») bis 7 % (Szenario «hoch»; 
dies entspricht einem Wachstum von durchschnittlich 0,28 % p.a.).508 Der 
Kanton ging demgegenüber im Rahmen der Richtplananpassung gemäss 
Art. 38a RPG davon aus, dass die Bevölkerung gar um 0,5 % p.a. wachsen wird, 
und hat entsprechend ein Eventualszenario entwickelt.509 Für die Berech-
nung der Bauzonenauslastung wird jedoch vom Szenario «hoch»510 des BFS 
ausgegangen, woraus resultiert, dass der Kanton im Jahr 2030 über eine Aus-
lastung der Wohn-, Misch- und Kernzonen von 96,6 % gemäss TRB verfügen 
wird.511 Die rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen können damit über den 
gesamten Kanton betrachtet den voraussichtlichen Bedarf bis 2030 abdecken 
und gelten als zu gross (Auslastung < 100 % gemäss TRB).512 

Als der gestützt auf Art. 38a RPG revidierte kantonale Richtplan beim Bund 
zur Vorprüfung eingereicht wurde, enthielt er keine Kompensationspflich-
ten bei Einzonungen.513 Das ARE wies infolgedessen im Vorprüfungsverfah-
ren darauf hin, der Kanton müsse Strategien aufzeigen, um eine kantonale 

507 Detaillierter zur Bevölkerungsentwicklung vgl. richtPlAn AI, Nr. RS 3, Ausgangs-
lage; richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 7 f. beide mit dem Hinweis, dass die 
Zunahme überwiegend im Ort Appenzell (d.h. in den Bezirken Appenzell, Schwende 
und Rüte) erfolgte, während andere Bezirke eher ein geringes Wachstum aufwiesen 
resp. gar mit einem Bevölkerungsrückgang zu kämpfen hatten; vgl. auch IRL, Ab-
schlussbericht Raum+, 10.

508 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 145 ff.; richtPlAn AI, Nr. RS 3, Ausgangs-
lage; richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 20; zu den Szenarien ab 2020 vgl. 
BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 60.

509 Vgl. zum Eventualszenario im Allgemeinen Rz. 187 hiervor; vgl. zum kantonalen 
Eventualszenario richtPlAn AI, Nr. RS 3, Abstimmungsanweisung Nr. 1; richtPlAn 
AI, Bericht zu den Grundlagen, 21 ff. und 30; ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 9; 
BundesrAt, Genehmigung Richtplan AI, Ziff. 2.

510 richtPlAn AI, Nr. RS 3, richtungsweisende Festlegung.
511 Der Kanton errechnete eine Auslastung von 96,3 %, die im Rahmen der Richtplan-

genehmigung auf 96,6 % korrigiert wurde; vgl. ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 
4 und 15; für die Berechnung der Auslastung vgl. auch richtPlAn AI, Bericht zu den 
Grundlagen, 31 ff., insbes. 34; betreffend Siedlungsreserven vgl. auch IRL, Abschluss-
bericht Raum+, 12 ff.

512 richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 34; ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 15.
513 Der im kantonalen Baugesetz verankerte Art. 16 Abs. 2 BauG AI, wonach Vergrösse-

rungen der Gesamtfläche der Bauzonen verboten sind, wurde 2003 aufgehoben. Zu-
dem wurde diese Gesetzesbestimmung in der Lehre als bundesrechtswidrig kriti-
siert; vgl. dazu Bertschi, Umsetzung, N 388; Jost, 164; mAhAim, Le principe de dura-
bilité, 261 f., je mit Hinweisen auf verschiedene Lehrmeinungen und die Praxis des 
Bundesgerichts zum alten Recht.
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Bauzonenauslastung von mindestens 100 % gemäss TRB zu erreichen, und 
die dafür nötigen Massnahmen verbindlich im Richtplan aufnehmen. Na-
mentlich sei der Richtplan mit einer Kompensationspflicht bei Einzonungen 
zu ergänzen. Das Massnahmeblatt Nr. RS 3 des kantonalen Richtplans wurde 
dementsprechend im Verlauf des Genehmigungsverfahrens überarbeitet.514

b) Allgemeine Anforderungen an Einzonungen und Kompensation 
Im Objektblatt Nr. S. 1 des kantonalen Richtplans wird das Siedlungsgebiet 
(d.h. das Gebiet, innerhalb dessen Bauzonenerweiterungen möglich sind) 
gestützt auf die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung bezirksweise 
quantitativ für alle Bauzonen bis 2040 festgelegt.515 Gemäss Objektblatt 
Nr. S. 1 werden für Dörfer, denen gemäss kantonaler Raumentwicklungsstra-
tegie ein Bevölkerungs- und Beschäftigtenwachstum zugesprochen wurde, 
Suchräume definiert, in denen Erweiterungen des Baugebiets (Einzonun-
gen) stattfinden können. Diese Suchräume sind zudem auch bei der Verschie-
bung bereits bestehender Bauzonen zu beachten. Allerdings erwächst allein 
aus der Bezeichnung als Suchraum im kantonalen Richtplan kein Anspruch 
auf Einzonung.516 

Die korrekte Bauzonendimensionierung wird darüber hinaus durch das 
Objektblatt Nr. S. 3 des kantonalen Richtplans sichergestellt. Demnach müs-
sen Einzonungen grundsätzlich im Rahmen der Gesamtrevisionen der Orts-
planungen stattfinden, die definierten Entwicklungsziele gemäss Raument-
wicklungsstrategie beachten, auf einem Bedarfsnachweis basieren und die 
weiteren Anforderungen des Richtplans, insbesondere betreffend Mindest-
dichte, Erschliessung, Überbaubarkeit etc., erfüllen.517 Zusätzlich gilt bei 
Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen, solange die kantonale Aus-
lastung der Bauzonen unter 100 % liegt, grundsätzlich das Prinzip der Kom-
pensation (Abstimmungsanweisung Nr. 2). Diese entbindet jedoch nicht da-
von, dass eine bodensparende und effiziente Nutzung sichergestellt und die 

514 richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 15; ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 
16; für die Genehmigung des kantonalen Richtplans vgl. BundesrAt, Genehmigung 
Richtplan AI.

515 richtPlAn AI, Nr. S. 1, S. 1.1 und S. 1.2; vgl. für die Festlegung des Siedlungsgebiets 
auch richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 36 ff.; die kantonalen Siedlungsflä-
chenreserven wurden dabei räumlich nicht gleichmässig verteilt (die Feuerschau-
gemeinde verfügt über das grösste Flächenpotenzial); vgl. dazu BUD, Flächenpoten-
zialanalyse, 3.

516 Vgl. zum Ganzen richtPlAn AI, Nr. S. 1, Abstimmungsanweisungen Nr. 1 und 6.
517 Vgl. ausführlicher richtPlAn AI, Nr. S. 3; richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 

57 ff.
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übrigen Einzonungsvoraussetzungen erfüllt sein müssen.518 Während bei 
einer kantonalen Auslastung zwischen 98 % und 100 % eine verzögerte Kom-
pensation zulässig ist, bedarf es bei einer Auslastung unter 98 % einer zeit- 
und flächengleichen Kompensation (Abstimmungsanweisung Nr. 2).519 All-
fällige verzögerte Kompensationen sind durch Bezeichnung einer entspre-
chenden, nicht erschlossenen Bauzone in der Erschliessungsplanung sicher-
zustellen. Die bezeichnete Fläche muss sich prinzipiell für die Auszonung 
eignen und darf während 5 Jahren nicht erschlossen werden. Die gesicherte 
Fläche ist auszuzonen, wenn die kantonale Auslastung nach Ablauf von 5 
Jahren immer noch unter 100 % gemäss TRB liegt (Abstimmungsanweisung 
Nr. 3). Eine weitere Möglichkeit zur Sicherstellung einer verzögerten Kom-
pensation besteht in der Belegung von noch unbebauten Bauzonen mit einer 
Planungszone.520 

Das Objektblatt Nr. S. 3 des kantonalen Richtplans enthält weiter ver-
schiedene Konstellationen, in denen von der Kompensation abgesehen wer-
den kann.521 Keine Pflicht zur Kompensation besteht gemäss Abstimmungs-
anweisung Nr. 1 zunächst bei Einzonungen in Wohn-, Misch- und Kernzonen, 
sofern die gesamtkantonale Auslastung sowie auch die Auslastung des Be-
zirks über 100 % gemäss TRB liegen. Weiter sind gemäss Abstimmungsanwei-
sung Nr. 7 Umzonungen von nicht auslastungsrelevanten Bauzonen (bspw. 
Gewerbe- und Industriezone) in Wohn-, Misch- oder Kernzonen unter ge-
wissen Voraussetzungen (vertragliche Sicherung der Überbauung, Vorkaufs-
recht der öffentlichen Hand, kein Bedarf an der bestehenden Zone an diesem 
Ort) zulässig, auch wenn die Auslastung des Bezirks unter 100 % liegt oder 
durch die Umzonung unter 100 % fällt. Da die kantonale Berechnungsweise 
zur Bauzonengrösse von derjenigen des ARE gemäss TRB abweicht, besteht 
gemäss Abstimmungsanweisung Nr. 8 eine weitere Ausnahme von der Pflicht 
zur Kompensation, sofern nach der Methode des ARE nachgewiesen werden 
kann, dass die Auslastung des Bezirks oder der Feuerschaugemeinde im 
Gegensatz zur Berechnungsmethode des Kantons (mit variablem Bauzonen-
flächenverbrauch im Bestand) über 100 % beträgt.522 Die soeben beschriebene 

518 ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 4; BundesrAt, Genehmigung Richtplan AI, 
Ziff. 3.

519 Vgl. zur Zulässigkeit der zeitlich verzögerten Kompensation ARE, Prüfungsbericht 
Richtplan AI, 15.

520 richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 64.
521 Vgl. zum Ganzen richtPlAn AI, Nr. S. 3; richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 

57 ff.
522 Für die Bauzonendimensionierung sind die Werte für Umzonungen massgebend, vgl. 

dazu auch richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 63.
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Kompensationspflicht gilt sodann allgemein nur bei Einzonungen in Wohn-, 
Misch- und Kernzonen. Für Einzonungen in andere Zonen, bspw. Industrie- 
und Gewerbezone, sind die Anforderungen des Richtplans an die jeweilige 
Einzonung zu beachten.523 

c) Lage der Bauzonen 
Da die Bauzonenreserven sowie Wachstumsprognosen je nach Gemeinde 
unterschiedlich sind, können zusätzliche Flächenverschiebungen in und 
zwischen den Bezirken notwendig werden, wobei das Objektblatt Nr. S. 1 des 
kantonalen Richtplans mit dem Siedlungsgebiet und den Suchräumen dafür 
den Rahmen vorgibt. Gemäss Abstimmungsanweisung Nr. 4 wurde sodann 
in den Kleinsiedlungen das Siedlungsgebiet mit Stand per Ende 2015 quanti-
tativ abschliessend festgelegt (in diesen wird kein Bevölkerungswachstum 
vorgesehen). Möglich bleiben lediglich Anpassungen an der Bauzonenver-
teilung innerhalb der Kleinsiedlung auf der Basis von raumplanerischen Kri-
terien (Einzonung mit flächengleicher Kompensation). In diesem Fall wird 
das Siedlungsgebiet an einem Ort vergrössert und an einem anderen Ort 
ohne Anspruch auf spätere erneute Erweiterung um die entsprechende Flä-
che reduziert (Flächenabtausch bzw. Flächentransfer). Die Gesamtsiedlungs-
fläche innerhalb des Kantons bleibt in diesem Fall unverändert.524 Flächen-
transfers, insbesondere von Kleinsiedlungen in Siedlungstypen mit Bedarf 
(bspw. Dörfer), dienen dazu, die Bauzonen dorthin zu verlagern, wo sie be-
nötigt werden.525 

Das Objektblatt Nr. S. 5.2 widmet sich der Organisation des Flächenab-
tauschs. Da die Raumplanung eine Aufgabe der öffentlichen Hand ist, wer-
den auch der Abtausch und die Verschiebung von Bauzonen nicht den Priva-
ten (den Eigentümerschaften resp. dem Markt) überlassen, sondern haben 
unter Mitwirkung des Planungsträgers zu erfolgen. Der Flächenabtausch 
wird durch den Kanton, die Bezirke und die Feuerschaugemeinde gemein-
sam organisiert, wobei die Federführung bei den Bezirken und der Feuer-
schaugemeinde liegt.526

523 Bei Gewerbe- und Industriezonen wird beispielsweise ein Arbeitszonenmanagement 
vorausgesetzt, vgl. richtPlAn AI, Nr. S. 2.

524 richtPlAn AI, Nr. S. 1; vgl. dazu ausführlicher richtPlAn AI, Bericht zu den Grund-
lagen, 50.

525 richtPlAn AI, Bericht zu den Grundlagen, 58.
526 richtPlAn AI, Nr. S. 5.2.
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3. Umsetzung im Kanton Luzern 
a) Vorbemerkungen
Der Kanton Luzern hat sich bereits früh mit der Notwendigkeit der Redimen-
sionierung der Bauzonen auseinandergesetzt, namentlich im Zusammen-
hang mit den Richtplänen aus den Jahren 1986 (insbesondere in den Grund-
lagen dazu aus dem Jahr 1983) und 1998.527 Dennoch bestanden auch im 
Kanton Luzern lange Zeit grosse Bauzonenreserven. So waren im Jahr 1999 
gesamthaft rund 24 % der Bauzonen unbebaut und auch in den Jahren 1999 
bis 2004 hat ein «signifikant stärkerer und im Verhältnis zum Bevölkerungs-
wachstum überproportionaler Flächenverbrauch» stattgefunden.528 In den 
Jahren 2007 bis 2014 wurden sodann bei einem Bevölkerungswachstum von 
rund 1 % p.a. durchschnittlich 50 ha Wohn-, Misch- und Arbeitszonen neu 
eingezont.529 Die Ziele der haushälterischen Bodennutzung und einer Sied-
lungsentwicklung nach innen sind trotz verschiedener Vorgaben und Mass-
nahmen im kantonalen Richtplan aus dem Jahr 1998 resp. dem revidierten 
kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 bis zum Inkrafttreten der ersten 
Etappe der RPG-Revision auch im Kanton Luzern nicht erreicht worden.530 
Durch die im revidierten kantonalen Richtplan aus dem Jahr 2009 vorgese-
henen Massnahmen im Bereich Siedlung (insbesondere kantonale Siedlungs-
trennräume und regionale Siedlungsbegrenzungen sowie Siedlungsleitbil-
der) haben die Bauzonenreserven insbesondere in der Wohn- und Mischzone 
weiter abgenommen.531 Sie betrugen jedoch im Jahr 2016 immer noch 10,5 % 
in der Wohn- und Mischzone sowie 20,3 % in der Arbeitszone.532 Mit dem 
teilrevidierten Richtplan vom 26. Mai 2015 sollten die bereits vorhandenen 
Massnahmen konkretisiert und ergänzt sowie griffiger ausgestaltet werden.533 

Das BFS ging im Kanton Luzern in den Jahren 2015 bis 2040 von einer 
Bevölkerungszunahme von knapp 15 % (Szenario «tief»), resp. rund 21 % (Sze-
nario «mittel») bis gar 28 % (Szenario «hoch») aus, was einem Wachstum von 

527 Ausführlicher dargestellt bei Bertschi, Umsetzung, N 434 ff.
528 richtPlAn LU, S1, 73; reGierunGsrAt luzern, Controllingbericht 2006, 14; für die 

Entwicklung der Bauzonenreserven vgl. RAWI, Raumbeobachtung, 34 ff.
529 richtPlAn LU, S1, 73; zu den Veränderungen der Bauzonen nach Region und Ge-

meinde vgl. auch RAWI, Raumbeobachtung, 32 f.
530 richtPlAn LU, S1, 73.
531 richtPlAn LU 2009, S1 sowie S1-1 bis S1-6; vgl. auch mAhAim, Le principe de durabili-

té, 284 f.
532 RAWI, Raumbeobachtung, 37.
533 richtPlAn LU, Z2-1 sowie Z2-2, 19 f.
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maximal 1,12 % p.a. (Szenario «hoch») entspricht.534 Die Lustat hingegen geht 
für den Zeitraum von 2014 bis 2035 von einem Bevölkerungswachstum von 
rund 60’000 Personen aus (0,75 % p.a. bis 2030 sowie anschliessend 0,65 % 
p.a. bis 2035).535 Die vorhandenen Bauzonenreserven reichen bei dieser Aus-
gangslage gesamtkantonal voraussichtlich für die nächsten rund 15 bis 20 
Jahre aus.536 Bei der Berechnung der kantonalen Bauzonenauslastung ge-
mäss den TRB resultiert unter Berücksichtigung des kantonalen Bevölke-
rungsentwicklungsszenarios, welches unter dem Szenario «hoch» des BFS 
liegt und somit für die Berechnung der Auslastung angewendet werden darf, 
eine Auslastung von 100,4 %.537 Der Kanton Luzern verfügt damit gesamt-
kantonal — anders als beispielsweise der Kanton Appenzell Innerrhoden — 
nicht über zu grosse Bauzonen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die 
Bauzonenverteilung innerhalb des Kantons nicht dem räumlichen Bedarf 
entspricht.538 Die erwartete Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung 
soll gemäss kantonalem Richtplan zu rund 75 % in die Zentren, die Hauptent-
wicklungsachsen und die Agglomerationen gelenkt werden, um damit die 
bestmögliche Abstimmung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie 
eine möglichst haushälterische Bodennutzung zu erreichen.539 Dies macht 
eine überkommunale Abstimmung der Bauzonenreserven unumgänglich.

 
b) Allgemeine Anforderungen an Einzonungen und Kompensation
Mit der Bauzonenauslastung gemäss TRB von knapp mehr als 100 % sind be-
darfsgerechte Einzonungen im Kanton Luzern grundsätzlich möglich. Der 
Kanton Luzern stellt die richtige Bauzonendimensionierung durch die Ko-
ordinationsaufgaben S1-1 bis S1-9 des kantonalen Richtplans sicher.540 Dem-
nach dürfen Gemeinden Einzonungen für Wohn-, Misch- und Arbeitsplatz-
nutzung nur innerhalb des Siedlungsgebiets, das gemäss Koordinationsauf-
gabe S1-1 die rechtskräftigen Bauzonen (ohne Abbau- und Deponiezonen) 

534 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 93; zu den Szenarien ab 2020 vgl. BFS, 
Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 54.

535 richtPlAn LU, Z2-1; Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 7; vgl. zur Bevölkerungs-
entwicklung auch RAWI, Raumbeobachtung, 10 ff.

536 richtPlAn LU, S1, 73; RAWI, Raumbeobachtung, 38; dies umso mehr, als das Bevöl-
kerungswachstum gemäss Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 10 primär über eine 
Siedlungsentwicklung nach innen erfolgen soll.

537 ARE, Prüfungsbericht Richtplan LU, 22; vgl. zum Umgang mit kantonalen Eventual-
szenarien Rz. 187 hiervor.

538 RAWI, Raumbeobachtung, 38.
539 richtPlAn LU, Z2-1, 19; Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 7; ARE, Prüfungsbericht 

Richtplan LU, 10.
540 richtPlAn LU, S1-1 bis S1-9, 78 ff.
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zuzüglich der Entwicklungsreserven sowie die innerhalb des Siedlungsge-
biets liegenden Verkehrsflächen erfasst und in der Richtplankarte quantitativ 
dargestellt ist, vornehmen.541 Ausserdem definiert die Koordinationsaufgabe 
S1-6 die Voraussetzungen für Einzonungen: Diese dürfen 8 % (Z-Gemeinden), 
6 % (A-Gemeinden) oder 4 % (L-Gemeinden)542 der Bauzonenfläche per Ende 
2014 nicht übersteigen (1) und bedingen einen Nachweis zu den Bauzonenre-
serven und -kapazitäten (2)543 sowie einen Bedarfsnachweis (4)544. Die Nut-
zungsreserven der Bauzonen müssen weitgehend ausgeschöpft sein (3).545 
Hinzu kommt, dass der Bauzonenflächenbedarf pro Einwohner mindestens 
konstant bleiben oder verringert werden muss (5) und die Bauzonenerweite-
rung überkommunal abgestimmt sein muss (6). Beanspruchte Fruchtfolge-
flächen sind sodann unter Erfüllung der Anforderungen von Art. 30 Abs. 1bis 
RPG und § 3 PBV LU (neu: § 39c PBG LU) zu kompensieren, wobei die Kom-
pensation mit dem Einverständnis der betroffenen Gemeinden auch über-
kommunal erfolgen kann (12). Weiter muss die gesamtkantonale Bauzonen-
auslastung gemäss TRB bei 100 % oder mehr liegen (13).546

Sind die kumulativen Anforderungen für eine Erweiterung der Bau-
zonen gemäss Koordinationsaufgabe S1-6 nicht vollständig erfüllt (bspw. weil 
in einer Gemeinde die Bauzonenauslastung gemäss TRB weniger als 100 % 
beträgt), so dürfen die Bauzonen gemäss Koordinationsaufgabe S1-7 nur er-
weitert werden, wenn durch eine Auszonung eine mindestens flächengleiche 

541 richtPlAn LU, S1-1, 78 f.; vgl. zum Siedlungsgebiet auch Botschaft Teilrevision Richt-
plan LU, 12 f.; ARE, Prüfungsbericht Richtplan LU, 18 f.; im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens übte der Bund Kritik an diesem System, weil die Entwicklungsreser-
ven als Prozentsatz der Bauzonen festgesetzt werden. Gemeinden, welche in Vergan-
genheit zu grosse Bauzonen ausgeschieden haben, profitieren nun von grossen Ent-
wicklungsreserven, was den Grundsätzen und Zielen der Siedlungsentwicklung nach 
innen zuwiderlaufen kann. Da aber gemäss Bund mit guten Einzonungskriterien si-
chergestellt wurde, dass auch die Entwicklungsreserven nur eingezont werden kön-
nen, wenn ein Bedarf ausgewiesen ist, konnte dies akzeptiert werden.

542 Vgl. dazu richtPlAn LU, R1-5, 37; Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 11 f.; vgl. für 
die Einteilung der Gemeinden RAWI, Bauzonendimensionierung, 15.

543 Betreffend Berechnung der Bauzonenkapazität vgl. RAWI, Bauzonendimensionie-
rung, 11 f.

544 Vgl. zur Bedarfsbestimmung RAWI, Bauzonendimensionierung, 13 ff.
545 Das heisst, innerhalb der Bauzonen sind keine für das Vorhaben geeigneten Reserven 

in Form von unüberbauten Flächen oder in Form von Umnutzungs- oder Verdichtungs-
möglichkeiten vorhanden.

546 Weitere Anforderungen bestehen bzgl. des öffentlichen Verkehrs (7), der Übereinstim-
mung mit dem kommunalen Siedlungsleitbild und dem Erschliessungsrichtplan (8), 
des Nachweises der Erschliessbarkeit (9), der Gewähr für die Überbauung (10), ggf. 
des Überbauungskonzepts (11) sowie zusätzlicher Anforderungen bei Arbeitszonen-
bewirtschaftung (14); vgl. dazu insgesamt richtPlAn LU, S1-6, 82 f.; RAWI, Bauzonen-
dimensionierung, 26 ff.
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Kompensation erfolgt. Diese muss nicht zwingend in derselben Gemeinde 
stattfinden. Dabei ist zu beachten, dass auch bei der kompensatorischen Ein- 
und Auszonung die in der Koordinationsaufgabe S1-6 aufgeführten Voraus-
setzungen grösstenteils erfüllt sein müssen.547 Der Bedarf (Koordinations-
aufgabe S1-6, Nr. 4) muss jedoch nur plausibilisiert und nicht mehr mit Wachs-
tumswerten nachgewiesen sein.548 Ist der Bauzonenflächenbedarf pro Ein-
wohner gemäss rechtskräftigem Zonenplan sodann deutlich grösser als der 
massgebende Wert der Gemeindekategorie, so sind Überkompensationen zu 
prüfen, was bedeutet, dass die Auszonung in diesen Fällen grösser sein sollte 
als die Einzonung.549 

Gemäss Koordinationsaufgabe S1-6 sind bei einer Arbeitszonenerweite-
rung zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Grossflächige Arbeitszonen-
erweiterungen (mehr als 1 ha) sind nur in kantonalen Entwicklungsschwer-
punkten und regionalen Arbeitsplatzgebieten, die über ein regionales Ar-
beitszonen- und Standortmanagement verfügen, zulässig. Kleinflächige Ver-
grösserungen einer bestehenden Arbeitszone (bis 1 ha) sind ausserhalb von 
kantonalen Entwicklungsschwerpunkten oder regionalen Arbeitsplatzge-
bieten zulässig, jedoch nur im Zusammenhang mit der bedarfsgerechten Er-
weiterung eines bestehenden Betriebs.550 Werden diese sowie die allgemei-
nen Anforderungen bei Arbeitszonen nicht vollständig erfüllt, so sind auch 
hier Erweiterungen der Bauzonen nur möglich, wenn eine mindestens flä-
chengleiche Kompensation erfolgt.551 

c) Lage der Bauzonen 
Was die Lage der Bauzonen betrifft, verfügen die Gemeinden im Kanton Lu-
zern innerhalb des im kantonalen Richtplan vorgegebenen Siedlungsgebiets 
über Anordnungsspielraum und können ihre räumliche Entwicklung unter 
Beachtung der übrigen Vorgaben (insbesondere Anforderungen an Einzo-
nungen) weitgehend frei bestimmen.552 Eine Verbesserung der Lage der Bau-
zonen kann einerseits mit kompensatorischen Auszonungen erreicht wer-
den, indem periphere oder nicht mehr benötigte Bauzonen an geeigneten 

547 richtPlAn LU, S1-7, 83, namentlich die Voraussetzungen gemäss Koordinationsauf-
gabe S1-6 Nrn. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 müssen kumulativ erfüllt sein; vgl. auch 
RAWI, Bauzonendimensionierung, 23 f.

548 RAWI, Bauzonendimensionierung, 23.
549 RAWI, Bauzonendimensionierung, 24.
550 richtPlAn LU, S1-6, 82 f.
551 richtPlAn LU, S1-7, 83; vgl. auch RAWI, Bauzonendimensionierung, 26.
552 Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 13.
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Lagen als Kompensationsflächen bei Einzonungen beigezogen werden.553 
Andererseits ist auch allgemein die Lage der Bauzonen zu prüfen. Insbeson-
dere haben alle Gemeinden mit der nächsten Ortsplanungsrevision, welche 
bis Ende 2023554 stattfinden muss, Auszonungen zu prüfen.555 Gemäss Ko-
ordinationsaufgabe S1-8 sind Auszonungen insbesondere bei Flächen zu prü-
fen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren oder mehr keine Entwicklung 
aufwiesen, für die keine Entwicklungsabsichten seitens der Eigentümer-
schaft sichtbar sind oder die langfristig blockiert sind, sowie bei Flächen, die 
sich an raumplanerisch ungünstigen, insbesondere peripheren und schlecht 
erschlossenen Lagen befinden, und bei Flächen, die nicht zonenkonform 
genutzt werden.556 Der Kanton hat gemäss Koordinationsaufgabe S1-9 zudem 
auf der Grundlage des massgebenden Bevölkerungsszenarios (Koordinati-
onsaufgabe Z2-1) eine Strategie für eine Auszonung oder Umlagerung von 
überdimensionierten oder raumplanerisch ungünstig gelegenen Bauzonen 
und Reservezonen innerhalb des Kantons zu entwickeln.557

4. Umsetzung im Kanton Nidwalden 
a) Vorbemerkungen 
Im Kanton Nidwalden wurden bereits im kantonalen Richtplan von 1986 jene 
Bauzonen bezeichnet, die zu gross dimensioniert und innert fünf Jahren zu 
reduzieren waren. Ziel war es, damit die Reserven an unüberbauten Bauzo-
nen um knapp die Hälfte zu reduzieren. Die Vorgaben wurden jedoch als 
untauglich erachtet und lediglich mangelhaft umgesetzt.558 Aufgrund des-
sen erstaunt es wenig, dass dieses Ziel nicht erreicht werden konnte: Im Jahr 
2000 waren von den insgesamt rund 818 ha Bauzonen 148 ha nicht überbaut, 
und es bestanden somit Bauzonenreserven von rund 22 %.559 Mit dem Richt-
plan aus dem Jahr 2002 versuchte der Kanton darauf zu reagieren. Er führte 
dazu einerseits eine Kompensationspflicht bei Einzonungen sowie anderer-
seits verschiedene Vorgaben zur Siedlungsentwicklung und -begrenzung 

553 RAWI, Bauzonendimensionierung, 23.
554 10 Jahre nach Inkrafttreten des per 1. Januar 2014 geänderten PBG LU (vgl. § 224 PBG 

LU).
555 In diesem Zusammenhang sollten auch die Reservezonen überprüft und ggf. redu-

ziert werden; vgl. zum Ganzen richtPlAn LU, S1, 78; RAWI, Bauzonendimensionie-
rung, 29.

556 richtPlAn LU, S1-8, 83 f.; vgl. auch RAWI, Bauzonendimensionierung, 29.
557 richtPlAn LU, S1-9, 84; Botschaft Teilrevision Richtplan LU, 13; ARE, Prüfungsbe-

richt Richtplan LU, 23.
558 Bertschi, Umsetzung, N 444 f.
559 richtPlAn nW, 2001, B1.
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ein.560 Nach dem Inkrafttreten der ersten Etappe der RPG-Revision wurde 
der kantonale Richtplan, insbesondere betreffend Siedlung und Bauzonen-
dimensionierung, erneut überarbeitet. Der gemäss Art. 38a RPG überarbei-
tete Richtplan «Teilrevision 2015/16» wurde vom Bundesrat am 10. Januar 2018 
genehmigt.561 In den Jahren 2017 und 2018 wurde eine weitere Teilrevision 
des kantonalen Richtplans ausgearbeitet («Teilrevision 2017/18»), die am 1. De-
zember 2020 vom Bund genehmigt wurde.562

Die Bevölkerung im Kanton Nidwalden hat in den letzten 50 Jahren im 
gesamtschweizerischen Vergleich überdurchschnittlich zugenommen.563 
Damit verbunden ist auch das Siedlungsgebiet stetig gewachsen. Die Sied-
lungserweiterungen fanden grösstenteils im Talboden statt. Dort, an den 
zentralen und gut erschlossenen Lagen, ist der Siedlungsdruck gross und 
sind die Siedlungsreserven knapp. Demgegenüber gibt es an weniger zent-
ralen Lagen Gemeinden mit einem Überangebot an Bauzonenreserven.564 
Für die zukünftige Entwicklung ging das BFS im Kanton Nidwalden in den 
Jahren 2015 bis 2040 unter Berücksichtigung des Szenario «tief» von einer 
gleichbleibenden Bevölkerung und unter Berücksichtigung des Referenz-
szenarios («mittel») von einem Bevölkerungswachstum von 5,5 % aus. Beim 
Szenario «hoch», auf das sich der Kanton Nidwalden abstützt, wird bis 2030 
mit einem Bevölkerungswachstum von 9,1 % (d.h. 0,6 % p.a.) und bis 2040 
mit einem Bevölkerungswachstum von 11,7 % (d.h. 0,6 % p.a. bis 2030 und 
anschliessend 0,25 % p.a.) gerechnet.565 Gemäss kantonalem Richtplan soll 
betreffend Siedlungsentwicklung in kantonaler Hinsicht eine «dezentrale 
Konzentration» stattfinden, wobei das Wachstum primär in Stans als Regio-
nalzentrum, im Subzentrum Hergiswil sowie in den Agglomerationsge-
meinden stattfinden soll.566 

Bei dieser prognostizierten Bevölkerungsentwicklung ergibt sich unter 
Berücksichtigung des Szenarios «hoch» des BFS für die Periode 2015–2030 eine 
Bauzonenauslastung gemäss TRB von gut 100 %.567 Damit kann im Kanton Nid-

560 Richtplan NW 2001, S1-2, S1-4 und S1-6; vgl. auch mAhAim, Le principe de durabilité, 
289.

561 BundesrAt, Genehmigung Richtplan NW.
562 UVEK, Genehmigung Richtplan NW.
563 Richtplan NW, B3, 41.
564 Richtplan NW, B2, 30.
565 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 109; Richtplan NW, B3-1; zu den Szenarien 

ab 2020 vgl. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 56.
566 Richtplan NW, B3-1; ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 9.
567 Richtplan NW, S1, 53; dies wurde vom Bund bestätigt, vgl. ARE, Prüfungsbericht 

Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 24.

209

210

108 2. Teil: Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/6SSZ-WVSN 
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/N9V6-JV45
https://perma.cc/N9V6-JV45


walden zwar in einzelnen Gemeinden zusätzlicher Baulandbedarf ausgewie-
sen werden, in anderen Gemeinden bestehen jedoch dennoch überdimen-
sionierte Bauzonen.568 Ausserdem müssen aufgrund der angestrebten Sied-
lungsentwicklung als «dezentrale Konzentration» unter Umständen Bauzo-
nen umgelagert werden. Da die kantonale Bauzonenauslastung aber über 
100 % liegt, können im Kanton Nidwalden — wie auch im Kanton Luzern — zu-
sätzliche Einzonungen grundsätzlich ohne Kompensation erfolgen.569 Ent-
sprechend wurde der Richtplan «Teilrevision 2015/16» beim Bund zur Vor-
prüfung eingereicht, ohne Kompensationsmechanismen vorzusehen. Das 
ARE wies im Rahmen der Richtplangenehmigung darauf hin, dass der Richt-
plan auch eine künftige Auslastung von mindestens 100 % zu gewährleisten 
habe. Aufgrund dessen stellte es fest: «Angesichts der momentanen Auslas-
tung von knapp über 100 % sind substanzielle Einzonungen im Kanton Nid-
walden deshalb zurzeit nur möglich, wenn die entsprechende Fläche kom-
pensiert wird. Die Kompensationspflicht für Einzonungen ist im Richtplan 
zu verankern.»570 Obwohl der Kanton also gesamthaft nicht über überdi-
mensionierte Bauzonen verfügt, hat das ARE im Richtplangenehmigungs-
verfahren die Einführung eines Kompensationsmechanismus verlangt. Der 
Kanton Nidwalden ist dieser Forderung nachgekommen und hat einen sol-
chen in S1-5 des kantonalen Richtplans aufgenommen.571

Zusätzlich erteilte der Bund dem Kanton im Rahmen der Richtplange-
nehmigung «Teilrevision 2015/16» den Auftrag, zwei Jahre nach Genehmi-
gung über die kantonale Auslastung Bericht zu erstatten. Im Rahmen der 
Teilrevision 2017/18 hat der Kanton Nidwalden eine aktuelle Berechnung zur 
Kapazität und Auslastung seiner Wohn-, Misch- und Zentrumszonen gemäss 
den TRB durchgeführt. Demgemäss verfügt der Kanton derzeit über eine 
Bauzonenauslastung von 109,6 %. Damit hat sich die kantonale Auslastung 
gegenüber 2017 klar verbessert, was nach Auffassung des ARE einerseits den 
neuen BFS-Szenarien aus dem Jahr 2020572 und andererseits dem beträcht-
lichen Zuwachs an Einwohnern und Beschäftigten bei gleichbleibender Bau-
zonenfläche zu verdanken sei.573

568 Richtplan NW, S1, 51 f.
569 Gemäss kantonalem Richtplan sind bis in das Jahr 2030 Einzonungen in der Grösse-

nordnung von 1 ha möglich; vgl. Richtplan NW, S1, 53.
570 ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 25.
571 Richtplan NW, S1-5.
572 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 56.
573 ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevision 2017/18, 2.
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b) Allgemeine Anforderungen an Einzonungen und Kompensation

Äusserer Rahmen für künftige Bauzonenerweiterungen bildet auch im Kan-
ton Nidwalden das Siedlungsgebiet. Dieses wurde in der Richtplankarte 
räumlich präzise und abschliessend festgesetzt. Es orientiert sich an der er-
warteten Entwicklung der nächsten 20 bis 25 Jahre und kann die erwartete 
Bevölkerungsentwicklung bis 2040 abdecken.574 Gemäss Koordinationsauf-
gabe S1-1 des kantonalen Richtplans umfasst es die heute rechtskräftig ausge-
schiedenen Bauzonen, die Entwicklungsschwerpunkte Wohnen und Arbei-
ten sowie die langfristigen Siedlungserweiterungsgebiete gemäss Agglome-
rationsprogramm Nidwalden 2011 bzw. gemäss den Siedlungsleitbildern der 
Gemeinden.575

Im Kanton Nidwalden sind gemäss Koordinationsaufgabe S1-5 des kan-
tonalen Richtplans Einzonungen, die nicht durch flächengleiche Auszonun-
gen kompensiert werden, nur dann zulässig, wenn deren Bedarf gemäss Ko-
ordinationsaufgabe S1-3576 nachgewiesen ist und die übergeordneten Anlie-
gen der Raumplanung gewahrt werden (a). Ausserdem muss die Aktivierung 
vorhandener Siedlungsverdichtungsgebiete nachgewiesen sein (b) und die 
kantonalen Entwicklungsschwerpunkte sowie die Siedlungserweiterungs-
gebiete müssen genügend berücksichtigt werden. Die Bauzonenerweiterung 
muss innerhalb des Siedlungsgebiets liegen (f) und Fruchtfolgeflächen sind 
weitgehend zu schonen oder qualitativ und quantitativ gleichwertig zu er-
setzen (k).577 Sofern sämtliche Voraussetzungen gemäss Koordinationsauf-

574 Richtplan NW, S1-1; im Rahmen der Richtplangenehmigung 2017 hat der Bund den 
Kanton Nidwalden aufgefordert, die langfristigen Siedlungserweiterungsgebiete 
noch einmal zu überprüfen, da diese teilweise in Gemeinden mit bereits bestehenden 
grossen Bauzonenreserven liegen. Der Kanton hat infolgedessen die Koordinations-
aufgabe S1-1 sowie die entsprechenden Erläuterungen ergänzt. Das Siedlungsgebiet 
wurde dennoch nur mit vom Bund angeordneten Änderungen genehmigt (insbes. 
wurden Siedlungserweiterungsgebiete Wohnen, die ungenügend erschlossen sind 
oder in Gemeinden mit zu grossen Bauzonen, liegen nur als Zwischenergebnis und 
nicht als Festsetzung genehmigt); vgl. dazu ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teil-
revision 2015/16, 18 ff. 

575 Vgl. für die Siedlungsleitbilder der Gemeinden Richtplan NW, S1-2; ARE, Prüfungs-
bericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 17.

576 Vgl. dazu auch ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 24 f.; bei der 
Bedarfsermittlung wird neben der Bevölkerungsentwicklung auch der künftige Flä-
chenbedarf pro Einwohner berücksichtigt.

577 Zudem müssen weitere Voraussetzungen gegeben sein, insbesondere betreffend Si-
cherstellung Erschliessung (c), öffentlichen Verkehr (d), minimale Dichte (e), priori-
täre Behandlung der ESP gegenüber den langfristigen Siedlungserweiterungsgebie-
ten (g), Überbauung (h), ggf. Sondernutzungs- bzw. Bebauungs- oder Gestaltungs-
pläne (i), Berücksichtigung Siedlungserweiterungsgebiete (j), Sicherstellung Anbin-
dung an Naherholungsgebiete (l).
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gabe S1-5 erfüllt sind, sind Einzonungen ohne Kompensation zulässig. Kann 
eine Gemeinde jedoch beispielsweise den Bedarfsnachweis nicht erbringen, 
sind Einzonungen gemäss Koordinationsaufgabe S1-5 dennoch möglich, 
wenn die allgemeinen Voraussetzungen für Einzonungen (gemäss Koordina-
tionsaufgabe S1-5 lit. c, d, e, f, i, k, l) erfüllt sind und die Einzonungen flächen-
gleich kompensiert werden.578

Die vorstehenden Anforderungen gemäss Koordinationsaufgabe S1-5 
gelten nur für die Einzonung in Wohn-, Misch- und Zentrumszonen. Für Ein-
zonungen in Arbeitszonen (Gewerbe- und Industriezonen) sind die Koordi-
nationsaufgaben S1-9 (Entwicklungsschwerpunkte [ESP] Arbeiten) sowie 
S1-10 (Arbeitszonenbewirtschaftung) des kantonalen Richtplans zu beach-
ten, die keine Kompensationsmechanismen vorsehen.579

c) Lage der Bauzonen 
Unabhängig von allfälligen Einzonungen haben die Gemeinden gemäss Ko-
ordinationsaufgabe S1-6 des kantonalen Richtplans bei der Erstellung bzw. 
Anpassung des Siedlungsleitbildes und anschliessend im Rahmen der Orts-
planungsrevision resp. -teilrevision die unüberbauten Bauzonen zu überprü-
fen, die Zweckmässigkeit von Auszonungen zu beurteilen (u.a. in Bezug auf 
die materielle Enteignung) und bei überdimensionierten Bauzonen entspre-
chend Auszonungen vorzunehmen. Auszonungen sind insbesondere bei un-
überbauten Bauzonen zu prüfen, die sich an peripheren und schlecht erschlos-
senen Lagen befinden, die über einen Zeitraum von 10 Jahren oder mehr keine 
Entwicklung aufwiesen, für die keine Entwicklungsabsichten seitens der 
Eigentümerschaft sichtbar sind, die langfristig blockiert sind oder die nicht 
zonenkonform genutzt werden.580 

5. Umsetzung im Kanton Uri
a) Vorbemerkungen 
Auch der Richtplan des Kantons Uri aus dem Jahr 1985 enthielt bereits Angaben 
zu den Kapazitäten der Bauzonen und legte fest, dass in einigen Gemeinden die 

578 Vgl. zum Ganzen Richtplan NW, S1-5; ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevi-
sion 2015/16, 26.

579 Richtplan NW, S1-9 und S1-10.
580 Vgl. zum Ganzen Richtplan NW, S1-6; diese Regelung wurde vom Bund im Rahmen 

der Richtplangenehmigung 2017 ausdrücklich begrüsst, wobei aber Fragen bezüg-
lich der Wirksamkeit des Auftrags aufgeworfen wurden. Insbesondere wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Kanton sicherzustellen habe, dass die Auszonungen 
im nötigen Umfang, um die kantonale Bauzonenauslastung von mindestens 100 % 
trotz Einzonungen zu erhalten, rechtzeitig rechtskräftig werden; vgl. ARE, Prüfungs-
bericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 26 ff.
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Bauzonenausscheidung zu überprüfen und an das übergeordnete Recht an-
zupassen sei.581 Im Rahmen der Ortsplanungsrevisionen in den 1990er-Jahren 
wurden gestützt darauf die Bauzonen der Gemeinden überprüft und gege-
benenfalls angepasst, sodass diese vom Kanton «als RPG-konform» bezeich-
net wurden.582 Bei der Totalrevision des kantonalen Richtplans im Jahr 2012 
wurden sodann verschiedene Vorgaben für eine nachhaltige Entwicklung 
sowie für eine Innenverdichtung eingeführt. Namentlich sollen einerseits 
die Gemeinden ihre Entwicklungsvorstellungen in einem kommunalen Sied-
lungsleitbild, das als Grundlage für eine regional abgestimmte und bedarfs-
gerechte Raumentwicklung dient, festhalten. Andererseits werden zur lang-
fristigen Steuerung und Begrenzung der Siedlungsflächen Siedlungsbegren-
zungslinien festgelegt.583 

Das Bevölkerungswachstum im Kanton Uri stagniert seit Mitte der 
1990er-Jahre weitgehend.584 Demgegenüber hat die Flächenbeanspruchung 
durch Siedlungstätigkeiten in den letzten Jahren überproportional stark zu-
genommen und das Kulturland zunehmend unter Druck gesetzt. Sie führte 
letztlich dazu, dass im Jahr 2015 12 % der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen 
sowie 16 % der Arbeitszonen im Kanton Uri unbebaut waren, was Kapazitäten 
für rund 4’400 neue Bewohner und Bewohnerinnen entspricht.585 Im Raum-
konzept des Kantons Uri, welches Grundlage für den gestützt auf Art. 38a 
RPG überarbeiteten kantonalen Richtplan war, wird trotz der anhaltenden 
Stagnation des Bevölkerungswachstums in den letzten Jahren für den Zeit-
raum von 2015 bis 2040 von einer Bevölkerungszunahme von 8,5 % im gesam-
ten Kanton ausgegangen (Szenario Uri «mittel»).586 Dieses kantonale Szena-
rio unterscheidet sich wesentlich von der erwarteten Bevölkerungsentwick-
lung des BFS, wonach die ständige Wohnbevölkerung im Kanton Uri beim 
Referenzszenario (Szenario «mittel») von 2015 bis ins Jahr 2030 noch leicht 
zunimmt (um 2,2 %) anschliessend aber bis ins Jahr 2045 sogar leicht zurück-

581 Bertschi, Umsetzung, N 485.
582 Bertschi, Umsetzung, N 486, der sich dazu auf eine Auskunft des Amts für Raum-

planung des Kantons Uri vom 25. April 2000 abstützt; zu beachten ist jedoch, dass 
statistische Angaben über die Bauzonen und über das Verhältnis zwischen der Bau-
zonenkapazität und dem voraussichtlichen Bedarf der nächsten 15 Jahre und somit 
wesentliche Grundlagen für eine korrekte Bauzonendimensionierung fehlten; vgl. 
dazu derselBe, N 490.

583 mAhAim, Le principe de durabilité, 303 f.; vgl. dazu auch die heute im kantonalen 
Richtplan enthaltenen Ausführungen richtPlAn UR, 4.1.II.

584 ernst BAsler + PArtner AG, Bevölkerungs- und Beschäftigtenprognose, 5.
585 richtPlAn UR, 4.1.II.
586 richtPlAn UR, 3.1.II; ernst BAsler + PArtner AG, Bevölkerungs- und Beschäftigten-

prognose, 7.
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geht (insgesamt im Vergleich zu 2015 um –1,1 %). Beim Szenario «tief» des BFS 
bleibt die Bevölkerung bis ins Jahr 2030 relativ stabil und nimmt anschlies-
send bis 2040 um insgesamt rund 3,9 % und bis 2045 gar um 6,4 % ab. Beim 
Szenario «hoch» des BFS demgegenüber wird bis ins Jahr 2035 mit einer Be-
völkerungszunahme von 6,4 % (d.h. durchschnittlich 0,36 % p.a. bis 2030 und 
anschliessend durchschnittlich 0,2 % p.a.) und anschliessend mit einer Be-
völkerungsabnahme von 1 % (d.h. durchschnittlich 0,1 % p.a.) bis ins Jahr 
2045 gerechnet.587 Das im Raumkonzept aufgeführte Szenario des Kantons 
liegt somit rund 2 % über dem Szenario «hoch» des BFS.588 Die Bevölkerungs-
entwicklung soll gemäss Raumkonzept hauptsächlich im Hauptzentrum, in 
den Regionalzentren und in den zentrumsnahen Gemeinden stattfinden.589 

Auffällig ist, dass der Kanton Uri der einzige Kanton ist, bei dem sogar 
nach dem Bevölkerungsszenario «hoch» des BFS aus dem Jahr 2015 in den 
Jahren ab 2035 ein Bevölkerungsrückgang zu erwarten ist (ca. –1 % von 2035 
bis 2045).590 Das ARE ging aufgrund dessen im Vorprüfungsverfahren zur 
Genehmigung des gemäss Art. 38a RPG angepassten kantonalen Richtplans 
davon aus, dass das zu erwartende Abflachen des Bevölkerungswachstums 
oder gar ein Rückgang den Kanton Uri vor zusätzliche Herausforderungen 
stellen wird. Aufgrund dessen wurde dem Kanton Uri empfohlen, auf das 
BFS-Szenario «mittel» abzustellen.591 Dem ist der Kanton Uri jedoch nicht 
gefolgt, sondern stellt im Richtplan für die Berechnung der Auslastung und 
Dimensionierung der Bauzonen auf das BFS-Szenario «hoch» ab. Entspre-
chend wird im Kanton Uri in der Abstimmungsanweisung 4.1-5 des kantona-
len Richtplans für die Ermittlung des Bauzonenbedarfs der Wohn-, Misch- 
und Zentrumszonen von einer Bevölkerungs- und Beschäftigtenentwicklung 
in diesen Zonen innerhalb von 15 Jahren von jährlich durchschnittlich 0,36 % 
ausgegangen.592 Daraus ergibt sich eine Bauzonenauslastung gemäss TRB 
von 96,4 %, womit die Bauzonen insgesamt überdimensioniert sind.593 Der 

587 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 97; richtPlAn UR, 4.1-5; zu den Szenarien 
ab 2020 vgl. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 54.

588 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 9.
589 richtPlAn UR, 4.1-5; vgl. dazu auch kAnton uri, Raumkonzept, 8 ff.
590 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 97; so auch ARE, Prüfungsbericht Richt-

plan UR «Umsetzung RPG-Revision», 10.
591 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 9 und 21.
592 richtPlAn UR, 4.1-5; ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revi-

sion», 3.
593 Der Kanton hatte für die Periode 2015 bis 2030 eine Auslastung von 96,5 % berechnet. 

Der Bund geht für die massgebende Bemessungsperiode 2016 bis 2031 von einer Aus-
lastung von 96,4 % aus; vgl. ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Re-
vision», 21; vgl. richtPlAn UR, 4.1.II.
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gemäss Art. 38a RPG überarbeitete Richtplan (Richtplananpassung «Umset-
zung RPG-Revision») wurde am 24. Mai 2017 mit Vorbehalten durch den Bun-
desrat genehmigt.594 

Im Rahmen der Genehmigung der Richtplananpassung «Umsetzung 
RPG-Revision» hatte der Bundesrat u.a. den Vorbehalt angebracht, dass für 
die Bauzonendimensionierung maximal vom Szenario «hoch» des BFS aus-
gegangen werden darf, und den Kanton aufgefordert, die Raumentwicklungs-
strategie mit einer höchstens dem aktuellen BFS-Szenario «hoch» entspre-
chenden Annahme zur Bevölkerungsentwicklung zu ergänzen und die be-
stehende Annahme als Eventualszenario zu kennzeichnen.595 Im Jahr 2018 
hat der Kanton Uri eine weitere Teilrevision des kantonalen Richtplans aus-
gearbeitet («Richtplananpassung 2018»). Da im Richtplan festgelegt ist, dass 
bei der Dimensionierung des Siedlungsgebiets und der Bauzonen maximal 
vom BFS-Szenario «hoch» ausgegangen werden darf, verzichtete der Kanton 
auf die geforderte Anpassung der Raumentwicklungsstrategie und führte aus, 
das Raumkonzept werde bei geänderten Verhältnissen überprüft und nöti-
genfalls angepasst. Da mit den inzwischen publizierten neuen Bevölkerungs-
entwicklungsszenarien des BFS ab 2020 gegenüber den Szenarien von 2015 
mit einer deutlich höheren Bevölkerungsentwicklung für den Kanton Uri 
gerechnet wird (zwischen 2020 und 2040 neu + 17 % gegenüber bisher + 4 % 
gemäss Szenario «hoch»),596 war der Bund im Richtplangenehmigungsver-
fahren einverstanden, auf die Umsetzung des Auftrags aus der Genehmigung 
2019 zu verzichten, solange das hohe Szenario des BFS über der Annahme des 
Richtplans liegt.597

b) Allgemeine Anforderungen an Einzonungen und Kompensation
Einzonungen im Kanton Uri sind gemäss Abstimmungsanweisung 4.1-3 des 
kantonalen Richtplans grundsätzlich möglich, wenn ein Bedarfsnachweis 
erbracht wird und die Anforderungen an die innere Verdichtung (insbes. 
keine Vergrösserung des Siedlungsgebiets, Lage innerhalb der Siedlungsbe-
grenzungslinien, Übereinstimmung mit dem kommunalen Siedlungsleitbild 
und keine geeigneten Siedlungsflächenpotenziale innerhalb der Bauzone) 
sowie an die Erschliessung, die Infrastrukturen und die künftige Überbau-

594 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR.
595 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR, Ziff. 2.a f.; ARE, Prüfungsbericht Richtplan 

UR «Umsetzung RPG-Revision», 9.
596 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 54; BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–

2045, 34.
597 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Richtplananpassung 2018», 2.

219

220

114 2. Teil: Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/UU74-7QBH


ung erfüllt werden.598 Das Siedlungsgebiet im Kanton Uri wurde flächenmäs-
sig auf maximal 1’254 ha beschränkt und umfasst die rechtskräftig eingezon-
ten Bauzonen sowie die Gebiete innerhalb der Siedlungsbegrenzungslinien 
im Umfeld der festgesetzten Entwicklungsschwerpunkte, die für die Sied-
lungsentwicklung bis 2040 notwendig sind.599 Der Bedarfsnachweis für eine 
Einzonung in die Wohn-, Misch- und Zentrumszone ist gemäss Abstimmungs-
anweisung 4.1-4 erbracht, wenn die in 15 Jahren zu erwartende Bauzonenaus-
lastung der Wohn-, Misch- und Zentrumszonen in einer Gemeinde bei einer 
Berechnung nach den TRB über 100 % liegt. In diesem Fall ist eine Einzonung 
ohne Kompensation zulässig. Kann der Bedarfsnachweis nicht erbracht wer-
den, sind Einzonungen von Wohn-, Misch- und Zentrumszonen trotzdem 
möglich, wenn diese kompensiert werden. 

«Der Umfang der Kompensation ergibt sich aus der in 15 Jahren zu erwar-
tenden Bauzonenauslastung der Gemeinde:

— Liegt die Bauzonenauslastung zwischen 90 und 100 % (90 % ≤ Auslastung 
≤ 100 %), ist mindestens eine flächengleiche Kompensation durch eine gleich-
zeitige Rückzonung erforderlich. 

— Liegt die Bauzonenauslastung zwischen 85 und 90 % (85 % ≤ Auslastung 
< 90 %), ist mindestens eine doppelte Kompensation durch eine gleichzeitige 
Rückzonung erforderlich. 

— Liegt die Bauzonenauslastung unter 85 %, ist mindestens eine dreifache Kom-
pensation durch eine gleichzeitige Rückzonung erforderlich.»600

Weiter sind auch Umzonungen unbebauter, landwirtschaftlich genutzter 
Arbeits- und weiterer Bauzonen in eine Wohn-, Misch- oder Zentrumszone 
grundsätzlich der Kompensationspflicht entsprechend obiger Regelung 
unterstellt. Keine Kompensationspflicht besteht hingegen bei der Umzonung 
bereits bebauter, nicht mehr genutzter Arbeits- und weiterer Bauzonen (sog. 
Brachen), auch wenn dadurch die Bauzonenauslastung u.U. sinkt.601 Für Ein-
zonungen von Gewerbeflächen bildet gemäss Abstimmungsanweisung 4.1-7 
die Arbeitszonenbewirtschaftung die Grundlage für eine bedarfsgerechte 

598 richtPlAn UR, 4.1-3; bei der Einzonung neuer Gewerbeflächen sowie bei der Arbeits-
zonenbewirtschaftung sind gemäss Abstimmungsanweisung 4.1-7 weitere Anforde-
rungen zu berücksichtigen.

599 richtPlAn UR, 4.1-1; bei der flächenmässigen Beschränkung wurden die Rückzonun-
gen mitberücksichtigt. Damit ist das Siedlungsgebiet um 5 ha grösser als die heutigen 
Bauzonen inkl. Verkehrsflächen innerhalb der Bauzonen; vgl. dazu auch ARE, Prü-
fungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 17.

600 richtPlAn UR, 4.1-4; vgl. dazu auch ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung 
RPG-Revision», 24.

601 Vgl. zum Ganzen richtPlAn UR, 4.1-4.
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Dimensionierung. Ist eine Einzonung in eine Arbeitszone bedarfsgerecht im 
Sinne der Arbeitszonenbewirtschaftung, dann ist diese ohne Kompensation 
zulässig.602 Für Einzonungen von untergeordneter Bedeutung (≤ 200 m2) ist 
sodann kein Bedarfsnachweis erforderlich, sofern mindestens eine flächen-
gleiche Kompensation erfolgt.603

c) Lage der Bauzonen 
Da die bestehenden kantonalen Bauzonenkapazitäten nicht in jedem Fall in 
Gebieten liegen, in denen die zukünftige Entwicklung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erfolgt, besteht längerfristig in sämtlichen Gemeinden die 
Herausforderung, die Lage der Bauzonen hinsichtlich des Bedarfs zu über-
prüfen und gegebenenfalls anzupassen.604 Gemäss Abstimmungsanweisung 
4.1-6 des kantonalen Richtplans sind Bauzonenumlagerungen zwischen den 
Gemeinden möglich. Die Anforderungen an die Flächenkompensation orien-
tierten sich an der Gemeinde, in der die neue Bauzone geschaffen werden 
soll. Zum Zeitpunkt der Einzonung muss die entsprechende Kompensation 
in der anderen Gemeinde planungsrechtlich sichergestellt sein. Dazu muss 
die zur Rückzonung vorgesehene Fläche zumindest durch die Festlegung 
einer Planungszone gesichert werden. Die planungsrechtlich gesicherte Flä-
che muss spätestens nach zwei Jahren definitiv ausgezont sein. Ansonsten 
greift der Kanton zum Mittel der Ersatzvornahme.605

d) Besonderheiten im Kanton Uri 
Aufgrund der gemäss TRB wesentlich unter 100 % liegenden Bauzonenaus-
lastung im Kanton Uri hat das ARE im Richtplangenehmigungsverfahren 
«Umsetzung RPG-Revision» ausführliche Empfehlungen abgegeben resp. 
Vorgaben aufgestellt, welche im kantonalen Richtplan umgesetzt wurden.606 
So sieht der gemäss Art. 38a RPG überarbeitete kantonale Richtplan neben 
den bereits beschriebenen Kompensationsmassnahmen weitere, allgemeine 
Massnahmen zur Redimensionierung der Bauzonen vor. Namentlich werden 
die Gemeinden mit der Abstimmungsanweisung 4.1-8 des kantonalen Richt-
plans angewiesen, bei Revisionen der Nutzungsplanung, spätestens jedoch 
innert 10 Jahren, die Lage und Dimensionierung ihrer Bauzonen gesamthaft 

602 richtPlAn UR, 4.1-4 sowie 4.1-7; vgl. dazu auch ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR 
«Umsetzung RPG-Revision», 25.

603 richtPlAn UR, 4.1-4.
604 richtPlAn UR, 4.1.II.
605 richtPlAn UR, 4.1-6.
606 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 1 ff.
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und mit dem Ziel einer Bauzonenauslastung von 100 % zu überprüfen. In Ge-
meinden mit tiefer Bauzonenauslastung sind im Siedlungsgebiet Rückzo-
nungsgebiete zu bezeichnen, sodass eine Bauzonenauslastung von mehr als 
95 % erreicht wird. Für Rückzonungen stehen insbesondere unüberbaute 
Bauzonen im Vordergrund, die nicht zonenkonform genutzt werden kön-
nen, die nicht hinreichend erschlossen sind, für die über einen längeren 
Zeitraum keine Bauabsichten bekannt sind oder die Konflikte mit anderen 
raumplanerischen Interessen aufweisen. Gemeinden, bei denen die innert 
15 Jahren zu erwartende Bauzonenauslastung innerhalb der Wohn-, Misch- 
und Zentrumszonen weniger als 90 % beträgt, werden angewiesen, ihre Bau-
zonen innert 5 Jahren nach Inkrafttreten des Richtplans massgeblich zu re-
duzieren, d.h., die Bauzonenauslastung ist auf mindestens 90 % zu erhöhen 
oder der Umfang der unüberbauten Wohn-, Misch- oder Zentrumszonen um 
mindestens 50 % zu reduzieren.607 Diese Reduktion hat gemäss Bund durch 
Rückzonungen und nicht etwa durch ein Überbauen der bis anhin unüber-
bauten Bauzonen zu erfolgen.608 Zusätzlich sind im Siedlungsleitbild Rück-
zonungsgebiete zu bezeichnen, sodass eine Bauzonenauslastung von mehr 
als 95 % erreicht wird. Unüberbaute, bisher noch nicht erschlossene Bauzo-
nen dürfen in der Zwischenzeit nicht weiter erschlossen werden.609

Das ARE hat im Richtplangenehmigungsverfahren auf das Risiko hinge-
wiesen, dass die vorgesehene Regelung dazu führen könnte, dass Gemein-
den mit einer Bauzonenauslastung von mehr als 100 % Einzonungen vorneh-
men können, ohne dass anderswo im Kanton eine Auszonung vorgenommen 
werden muss. Dadurch könne die Gesamtauslastung der Bauzonen weiter 
verschlechtert werden. Da jedoch keine der Gemeinden im Kanton Uri im 
Zeitpunkt der Richtplangenehmigung über eine Bauzonenauslastung von 
mehr als 100 % gemäss TRB verfügte sowie strenge Rückzonungsprogramme 
vorgesehen sind, wurde die Gefahr, dass in der Realität die rechtskräftig aus-
geschiedenen Bauzonen zunehmen, anstatt sich zu verringern, als so gering 
erachtet, dass die Richtplanbestimmung dennoch genehmigt wurde.610 Die 
Bestimmungen des Kapitals 4 (Siedlung) wurden zudem nur mit der Auflage 
genehmigt, dass der Kanton geeignete Sofortmassnahmen (wie grundeigen-

607 Vgl. dazu insgesamt richtPlAn UR, 4.1-8.
608 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR, Ziff. 5; ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR 

«Umsetzung RPG-Revision», 23; der Kanton hat diesen Auftrag im Rahmen der Richt-
plananpassung 2018 noch nicht umgesetzt und mitgeteilt, dass dies mit der nächsten 
Überprüfung und Anpassung des Kapitels 4.1 erfolgen wird, womit das ARE einver-
standen ist; vgl. ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Richtplananpassung 2018», 2.

609 richtPlAn UR, 4.1-8.
610 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 24 f.
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tümerverbindliche Anordnung eines generellen Einzonungsstopps oder al-
ternativ resp. ergänzend die vorläufige Sicherung unüberbauter Bauzonen 
vor Überbauung) zu ergreifen hat, sollte die kantonale Bauzonenauslastung 
unter 95 % sinken.611 Weiter wurde verlangt, dass der Kanton beim Entscheid 
über die Genehmigung allfälliger Einzonungen sicherstellt, dass die Rück-
zonungsprogramme im Kanton insgesamt zu einer deutlichen Verkleinerung 
der Bauzonen führen.612 Trotz dieser Vorbehalte und Vorgaben stellte der Bund 
letztlich fest, dass sich aus den Einzonungskriterien zusammen mit dem Be-
darfsnachweis, der auch Kompensationspflichten vorsieht, ein gutes System 
ergebe, welches zu «einer grösstmöglichen Verbesserung der gesamtkanto-
nalen Auslastung führen dürfte».613

VI. Kompensationsmassnahme

Im Zentrum der Kompensation bei Einzonungen steht die Bauzonengrösse. 
Durch die Kompensation sollen Einzonungen stattfinden können, ohne dass 
sich die Bauzonen vergrössern. Aufgrund dessen kommt als Kompensations-
massnahme nur die Auszonung infrage.614 Damit das mit der Kompensation 
verfolgte Ziel — eine Nicht-Vergrösserung der Bauzonen — erreicht werden 
kann, muss die kompensationsweise auszuzonende Fläche mindestens 
gleich gross sein wie die einzuzonende. Zudem muss die Auszonung definitiv 
sein und darf nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Zur kompen-
satorischen Auszonung beigezogen werden dürfen sodann nur Flächen, die 
sich für die Auszonung eignen. Insbesondere bei locker überbauten Bauzo-
nen oder bei Gebieten mit vielen Baulücken kann es trotz unüberbauten Flä-
chen in den Bauzonen sein, dass sich diese nicht zur Auszonung eignen, sei 
es, weil die landwirtschaftliche Nutzung dieser Parzelle nicht sinnvoll ist 
oder weil für die Schaffung von Grünzonen innerhalb des locker überbauten 
Gebiets kein Bedarf besteht.615 Zuständig für die Kompensation durch Aus-
zonung ist der Planungsträger und damit i.d.R. die Gemeinde.616 Mit der 
rechtskräftigen Auszonung ist die Kompensation abgeschlossen.

611 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR, Ziff. 6.
612 BundesrAt, Genehmigung Richtplan UR, Ziff. 4.
613 ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung RPG-Revision», 25.
614 Zur Terminologie vgl. Rz. 88 ff. hiervor. Als Kompensationsmassnahme kommt so-

wohl die Nichteinzonung wie auch die Auszonung im eigentlichen Sinn infrage.
615 BühlmAnn, 4; thurnherr, Bauzonen, 227.
616 Der Eigentümer resp. die Eigentümerin des einzuzonenden Grundstücks kann aber 

ein Interesse daran haben, die Gemeinde bei der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück zu unterstützen; vgl. Rz. 588 f. hiernach.
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Neben eigentlichen Kompensationsmassnahmen kann den im Zusammen-
hang mit der Bauzonengrösse und -lage auftretenden Problemen auch mit 
anderen Massnahmen begegnet werden. Infrage kommen insbesondere eine 
aktive Bodenpolitik, rechtsgeschäftliche oder einseitig angeordnete Bau-
pflichten, Befristung von Bauzonen, Baulandumlegungen, stärkere Kosten-
beteiligungen (bspw. an Erschliessungen und Infrastrukturen), Mehrwert-
abgaben und Besteuerungen.617 In der Literatur zum Raumplanungsgesetz 
vor der ersten Etappe der RPG-Revision wurden zudem die Erschliessungs-
etappierung, die Baugebietsetappierung oder gar die Abzonung als Massnah-
men zur Redimensionierung der Bauzonen diskutiert.618 Diese Massnahmen 
führen jedoch nicht effektiv zu einer Verkleinerung der Bauzonen. 

VII. Zusammenfassung und Würdigung

Das Bundesrecht selbst sieht bei überdimensionierten Bauzonen keine ex-
plizite Kompensationspflicht vor. Die bundesrechtlichen Vorgaben betreffend 
Bauzonendimensionierung sowie die strengen Anforderungen an Einzonun-
gen (insbesondere Art. 15 und 8a RPG) können jedoch dazu führen, dass die 
Kantone faktisch verpflichtet sind, Kompensationsmechanismen einzufüh-
ren. Das ARE genehmigt Richtpläne von Kantonen mit überdimensionierten 
Bauzonen (d.h. mit einer Bauzonenauslastung von weniger als 100 % gemäss 
TRB) grundsätzlich nur, wenn im kantonalen Richtplan Kompensationsme-
chanismen bei Einzonungen vorgesehen werden.619 Während also Kantone 
mit einer ungenügenden Bauzonenauslastung Kompensationsmechanismen 
vorsehen müssen, damit ihr Richtplan genehmigt wird, kann in Kantonen, 
die über korrekt dimensionierte Bauzonen verfügen (Bauzonenauslastung 
von mehr als 100 % gemäss TRB) grundsätzlich auf Kompensationspflichten 
bei Einzonungen verzichtet werden. Allerdings können auch in solchen Kan-
tonen Kompensationsmechanismen dazu beitragen, die Bauzonenauslastung 
in einzelnen Gemeinden oder Gebieten zu verbessern. Zudem kann der Hand-
lungsspielraum dieser Kantone gestärkt werden. Namentlich können im Ein-
zelfall Einzonungen ermöglicht werden, auch wenn der Bedarfsnachweis 
nicht erbracht werden kann. Gleichzeitig wird durch die Kompensation ver-
hindert, dass künftig überdimensionierte Bauzonen entstehen. Aufgrund 

617 Vgl. zu den verschiedenen Themen PerreGAux duPAsquier, Bauzonen, 38 ff.; vgl. 
dazu auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten gemäss Rz. 1074 ff. hiernach.

618 Vgl. anstelle vieler Jost, 40 ff.; thurnherr, Bauzonen, 231; Bertschi, Umsetzung, 
N 297 ff.

619 Allerdings muss die Kompensation nicht in jedem Fall unbedingt zeit- und flächen-
gleich erfolgen; vgl. exemplarisch ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 15.
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dessen können Kompensationsmechanismen durchaus auch in Kantonen mit 
einer Bauzonenauslastung von mehr als 100 % gemäss TRB sachgerecht sein. 
Als Kompensationsmassnahme kommt lediglich die Auszonung infrage.

Was die Ausnahmen von der Kompensationspflicht anbelangt, so haben 
Kantone mit einer kantonalen Bauzonenauslastung vom mehr als 100 % ge-
mäss TRB einen deutlich grösseren Spielraum als Kantone mit einer ungenü-
genden Bauzonenauslastung. In beiden Fällen dürfen Ausnahmen von der 
Kompensationspflicht nicht zu einem Verstoss gegen die bundesrechtlichen 
Vorgaben, insbesondere Art. 15 RPG, führen. Falls Kantone eine Ausnahme von 
der Kompensationspflicht zulassen, wenn die Bauzonenauslastung lediglich 
in einer Gemeinde über 100 % beträgt, besteht das Risiko, dass gesamtkantonal 
die Überdimensionierung der Bauzonen zunimmt. Dies gilt es zu vermeiden. 

Wie vom ARE im Rahmen der Richtplangenehmigungsverfahren bereits 
verschiedentlich festgehalten, genügen Kompensationsmechanismen für sich 
allein jedoch regelmässig nicht, um die raumplanungsrechtlichen Ziele (insbes. 
betreffend Begrenzung der Siedlungsausdehnung und innere Verdichtung) zu 
erreichen. Neben diesen sind i.d.R. auch weitere Massnahmen vorzusehen, wie 
beispielsweise klar begrenzte Siedlungsgebiete, allgemeine Rückzonungsstra-
tegien und Massnahmen zur Überprüfung und Verbesserung der Lage der Bau-
zonen. Die Wirksamkeit von Kompensationsmassnahmen bei Einzonungen ist 
in Verbindung mit weiteren Massnahmen zur Siedlungsentwicklung nach in-
nen zu betrachten. Dabei kann festgestellt werden, dass kombinierte Massnah-
men in Kantonen mit überdimensionierten Bauzonen wirksame Mittel dar-
stellen können, damit die Bauzonen nicht weiter vergrössert werden. So haben 
im Kanton Appenzell Innerrhoden beispielsweise die Gesamtsiedlungsreser-
ven (inkl. Innenentwicklungsreserven, Baulücken und Aussenentwicklungs-
reserven) zwischen 2014 und 2017 um 12 ha (8 %) abgenommen.620 

In Kantonen mit stark überdimensionierten Bauzonen ist zusätzlich das 
Bewusstsein wichtig, dass Kompensationsmassnahmen lediglich dazu bei-
tragen, die Grösse der Bauzonen konstant zu halten. Da in diesen Kantonen 
jedoch eine effektive Verkleinerung der Bauzonen notwendig ist, sind zusätz-
liche Massnahmen notwendig. So sehen beispielsweise die Kantone Uri und 
Luzern vor, dass in gewissen Fälle eine Überkompensation zu prüfen ist resp. 
zu erfolgen hat. In diesen Fällen muss also die auszuzonende Fläche grösser 
sein als die eingezonte. Da die politische Akzeptanz von Überkompensatio-
nen als eher gering erachtet wird, kommen diese primär in Kantonen mit 
deutlich überdimensionierten Bauzonen infrage. Denn diese Kantone wer-
den unweigerlich (auch) zu politisch unangenehmen Mitteln greifen müssen, 

620 BUD, Flächenpotenzialanalyse, 5.
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um künftig eine korrekte Bauzonendimensionierung erreichen zu können. 
Als weitere Massnahme kämen beispielsweise auch Auszonungen, ohne dass 
im Gegenzug eine Einzonung vorgenommen wird, infrage. Auch dieses Ins-
trument wird aber auf eine geringe politische Akzeptanz stossen und ent-
sprechend nur zurückhaltend vorgesehen werden.

§ 4 Übergangsbestimmung Art. 38a RPG
I. Vorbemerkungen

Im Rahmen der am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen ersten Etappe der RPG-Re-
vision wurden u.a. die Vorgaben zur Bauzonendimensionierung sowie die 
Anforderungen an den Inhalt der kantonalen Richtpläne revidiert.621 Mit der 
Übergangsbestimmung in Art. 38a RPG sollten die Kantone zudem zu einer 
zeitnahen Umsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen angehalten wer-
den. Ein wichtiges Element dieser Übergangsbestimmung war, dass bis zur 
Genehmigung der Richtplananpassung durch den Bundesrat im betreffen-
den Kanton die Fläche der rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen insge-
samt nicht vergrössert werden durfte. Während der Übergangsfrist konnten 
Einzonungen dementsprechend nur bei einer Kompensation durch flächen-
gleiche Auszonung vorgenommen werden.622 

II. Rechtsgrundlage

Grundlage für die Kompensationspflicht im Zusammenhang mit der Umset-
zung der ersten Etappe der RPG-Revision bildet Art. 38a RPG und somit eine 
Übergangsbestimmung in einem Bundesgesetz.623 Konkretisiert wird diese 
Übergangsbestimmung durch Art. 52a RPV.624 Im ersten Absatz dieser Be-
stimmung wird die zeitliche Anwendbarkeit der Übergangsbestimmung 
Art. 38a RPG konkretisiert. Absatz 2 äussert sich sodann zur Kompensations-
pflicht und sieht in lit. b und c zwei Ausnahmen vor.

621 Vgl. Rz. 35 ff. hiervor. 
622 Vgl. zur Einführung dieser Übergangsbestimmung auch mAhAim, Le principe de 

durabilité, 615.
623 Die Übergangsbestimmung wurde vom Nationalrat — nachdem sie zunächst abge-

lehnt wurde — im Differenzbereinigungsverfahren schliesslich angenommen; vgl. 
dazu aus den parlamentarischen Debatten AB NR 2011, 1798 ff.; AB SR 2011, 1178 und 
1184; AB NR 2012, 125 ff. und 139; vgl. zudem zum Übergangsrecht im Allgemeinen 
häFelin/müller/uhlmAnn, N 288 ff.; moor/FlückiGer/mArtenet, 184 ff.

624 Aufgrund der beschlossenen ersten Etappe der RPG-Revision passte der Bundesrat 
auch die Raumplanungsverordnung an. Die revidierte Verordnung trat ebenfalls am 
1. Mai 2014 in Kraft.
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III. Regelungsabsicht

Die erste Etappe der RPG-Revision wurde als indirekter Gegenvorschlag zur 
Landschaftsinitiative konzipiert. Dabei wurde auf das in der Initiative vor-
gesehene 20-jährige Bauzonenmoratorium verzichtet. Gleichzeitig sollte 
aber signalisiert werden, dass die Anliegen der Landschaftsinitiative ernst 
genommen werden, deren Erfüllung aber auf anderem Weg als zielführen-
der erachtet wird.625 Zur Durchsetzung der materiellen Änderungen der 
ersten Etappe der RPG-Revision (namentlich Art. 15 und 8a RPG) und um die 
Initianten zum Rückzug der Landschaftsinitiative zu bewegen, sollte dem-
entsprechend mit Art. 38a RPG eine bewusst griffig ausgestaltete Übergangs-
bestimmung geschaffen werden.626

Für die Kantone wurde damit einerseits ein Anreiz geschaffen, ihre 
Richtpläne möglichst rasch an die neuen bundesrechtlichen Vorgaben anzu-
passen.627 Andererseits sollte verhindert werden, dass Kantone vor der An-
passung ihrer Richtpläne Bauzonen auf Vorrat einzonen und so allenfalls 
gebotene Auszonungen durch weitere Einzonungen während der Über-
gangsfrist negativ präjudizieren.628 Indirekt dient damit auch dieser Kom-
pensationsmechanismus dem Kulturlandschutz, indem die Siedlungsaus-
dehnung während der Übergangsfrist beschränkt und die Umsetzung der 
ersten Etappe der RPG-Revision gefördert wird.

Zu beachten ist, dass Art. 38a als Übergangsbestimmung nur zeitlich 
beschränkt anwendbar ist und primär die Umsetzung neu eingeführter Ge-
setzesbestimmungen regelt. Zwar wurde damit ein Bauzonenmoratorium 
eingeführt. Dieses ist jedoch zeitlich befristet und kann durch die Kantone 
durch eine rasche Erarbeitung des revidierten kantonalen Richtplans mass-
geblich verkürzt werden.629 Entsprechend hat dieses Bauzonenmoratorium 
weitaus geringere Auswirkungen, als dies ein generelles, über eine längere 
Zeit anwendbares Moratorium hätte.

625 Botschaft RPG 1, 1052; vgl. dazu ausführlicher Rz. 36 hiervor.
626 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 28; mAhAim, Steuerung, 18.
627 Botschaft RPG 1, 1078; mAhAim, Steuerung, 18; mAhAim, Le principe de durabilité, 

613; thurnherr, Bauzonen, 238.
628 BGE 141 II 393, E. 3; vgl. dazu auch hänni/WAldmAnn, 166 f.; vgl. bestätigend aus der 

Rechtsprechung zudem exemplarisch BGer 1C_197/2015, E. 2.4; BGer 1C_365/2015, 
E. 4.3.1; BGer 1C_612/2014, E. 2.6; 

629 Botschaft RPG 1, 1078; so auch BGer 1C_365/2015, E. 4.3.1.
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IV. Umsetzung 
1. In sachlicher Hinsicht 

Mit Art. 38a RPG wurde den Kantonen eine Frist von fünf Jahren seit Inkraft-
treten der ersten Etappe der RPG-Revision für die Anpassung ihrer kantona-
len Richtpläne an die Anforderungen der Art. 8 und 8a RPG eingeräumt 
(Abs. 1). Gleichzeitig durfte bis zur Genehmigung des kantonalen Richtplans 
durch den Bundesrat im betreffenden Kanton die Fläche der rechtskräftig 
ausgeschiedenen Bauzonen insgesamt nicht vergrössert werden (Abs. 2).630 
Einzonungen führen naturgemäss zu einer Vergrösserung der Bauzonen 
und durften somit während dieser Übergangsfrist grundsätzlich nicht mehr 
resp. nur noch bei flächengleicher Auszonung (Kompensation) genehmigt 
werden (vgl. Art. 52a Abs. 2 lit. a RPV).631 Die Übergangsbestimmung fand 
neben der klaren Einzonung auch auf die Einzonung in eine beschränkte 
Bauzone, welche eine Nichtbauzone überlagert, Anwendung.632 Nicht dem 
Moratorium unterstanden hingegen die Erteilung von Baubewilligungen in 
bereits bestehenden Bauzonen.633

Nach Ablauf der Frist von fünf Jahren war zudem die Ausscheidung neu-
er Bauzonen generell unzulässig, solange der betreffende Kanton nicht über 
eine vom Bundesrat genehmigte Richtplananpassung verfügte (Abs. 3). Mit 
diesem Absatz sollten auch diejenigen Kantone zur Umsetzung der bundes-
rechtlichen Vorgaben angehalten werden, welche über grosse Baulandreser-
ven und somit genügend Kompensationsflächen verfügten.634

2. In zeitlicher Hinsicht

Für die Beurteilung, ob eine unter die Übergangsbestimmung fallende Ein-
zonung vorliegt, ist die Fläche der bei Inkrafttreten des revidierten Raum-
planungsgesetzes am 1. Mai 2014 rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen 

630 Botschaft RPG 1, 1078; gemäss ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 6 braucht es 
nicht zwingend eine Totalrevision des kantonalen Richtplans. Für die Einhaltung der 
Frist genügt es, wenn die Richtplananpassungen im Bereich Siedlung innert fünf Jah-
ren erfolgen.

631 BGE 145 II 18, E. 3.2; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 23 
zu Art. 38a RPG; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 55 f.; mAhAim, Le principe 
de durabilité, 613 f.; thurnherr, Bauzonen, 238. 

632 Eine beschränkte Bauzone stellt bspw. eine Reitsportzone dar; vgl. Freiburg Kantons-
gericht 602 2014 130, E. 3a f.; Grundlage des Entscheids des Kantonsgerichts bildete 
das Urteil des Bundesgerichts BGer 1C_234/2014, E. 2.3; vgl. dazu auch hänni/WAld-
mAnn, 167 m.w.H.

633 BGer 1C_461/2015, E. 4.2; hänni/WAldmAnn, 168.
634 Botschaft RPG 1, 1078; mAhAim, Le principe de durabilité, 615.
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massgebend.635 Damit stellt sich die Frage, welche Auswirkungen Art. 38a 
Abs. 2 RPG auf Einzonungen hat, bei denen die Genehmigung der kantonalen 
Behörde nach Art. 26 RPG bei Inkrafttreten der Übergangsbestimmung be-
reits vorliegt, gegen diesen Entscheid aber noch ein Beschwerdeverfahren 
hängig ist. Nach dem Gesetzeswortlaut («rechtskräftig ausgeschiedene Bau-
zonen») können geplante, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechts-
kräftige Einzonungen grundsätzlich nicht mehr rechtskräftig werden resp. 
müssen kompensiert werden.636 

Nach Art. 52a Abs. 1 RPV ist Art. 38a Abs. 2 RPG jedoch auf eine Einzo-
nung nicht anwendbar, wenn am 1. Mai 2014 eine Beschwerde gegen den Ge-
nehmigungsentscheid der kantonalen Behörde hängig war, die Beschwerde 
aber weder zu einer Überprüfung noch zu einer materiellen Teilkorrektur 
des Genehmigungsentscheids führt oder wenn sie mutwillig erhoben wor-
den ist. Im Umkehrschluss unterliegt eine bei Inkrafttreten der ersten Etap-
pe der RPG-Revision durch die kantonale Behörde bereits genehmigte Ein-
zonung somit nur dann Art. 38a Abs. 2 RPG, wenn der Genehmigungsent-
scheid durch die Beschwerdeinstanz ganz oder teilweise korrigiert werden 
muss oder wenn das Verfahren aus anderen Gründen zu einem neuen Ent-
scheid an die Genehmigungsbehörde zurückgewiesen wird.637 Mit der kon-
kretisierenden Bestimmung in Art. 52a Abs. 1 RPV hat der Bundesrat den an 
sich klaren Gesetzeswortlaut relativiert. Damit sollte namentlich verhindert 
werden, dass jemand einen Nutzungsplan nur deshalb anficht, um in den 
Anwendungsbereich der Übergangsbestimmung zu gelangen und so eine 
Kompensationspflicht zu begründen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsa-
che ist die Relativierung durch den Verordnungsgeber mit Blick auf das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip sachgerecht und zulässig.638 Allerdings kam es 
aufgrund der mangelnden Klarheit der Formulierung «die Beschwerde we-
der zu einer Überprüfung noch zu einer materiellen Teilkorrektur des Ge-
nehmigungsentscheids führt» zu diversen Gerichtsentscheidungen.639

635 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 24 f. zu Art. 38a RPG; 
die Kantone haben entsprechend den Stand der Bauzonen per 1. Mai 2014 zu doku-
mentieren und bei Neueinzonungen nachzuweisen, dass die Fläche der rechtskräftig 
ausgeschiedenen Bauzonen nicht vergrössert wird; vgl. dazu ARE, Erläuternder Be-
richt Teilrevision RPV, 29.

636 BGer 1C_635/2020, E. 6.2; vgl. dazu auch exemplarisch PerreGAux duPAsquier, 
Übergangsbestimmungen, 5.

637 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 28.
638 So auch PerreGAux duPAsquier, Übergangsbestimmungen, 5 f. m.w.H.
639 Vgl. anstelle vieler BGE 141 II 393, E. 2; sowie die dazu verfassten Kommentare von 

mArti, Komm. zu BGer 1C_612/2014, 612; sowie hänni/WAldmAnn, 166 f; vgl. weiter 
auch BGer 1C_612/2014, E. 2.5 ff.; BGer 1C_134/2014, E. 6.4 ff.
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3. Ausnahmen

Der Verordnungsgeber hat mit Art. 52a Abs. 2 lit. b und c RPV zwei Ausnahme-
tatbestände eingeführt, in denen ganz oder teilweise von der Kompensations-
pflicht bei Einzonungen während der Übergangsfrist abgesehen werden 
kann. Gemäss den Materialien sollte mit diesen Ausnahmen dem Anliegen 
der Praxis Rechnung getragen werden, «dringende und aus kantonaler Sicht 
wichtige Einzonungen nicht gänzlich zu verunmöglichen».640 Dazu wurde 
einerseits eine Ausnahme für Zonen für öffentliche Nutzungen, in denen der 
Kanton sehr wichtige und dringende Infrastrukturen plant (Art. 52a Abs. 2 
lit. b RPV), und andererseits eine Ausnahme für andere Zonen von kantonaler 
Bedeutung, die dringend notwendig sind (Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV), vorgese-
hen. Die Gesetzmässigkeit dieser Ausnahmebestimmungen ist umstritten, da 
das Raumplanungsgesetz selbst weder Ausnahmen vorsieht noch den Ver-
ordnungsgeber ermächtigt, den Kompensationsgrundsatz zu relativieren.641 

a) Dringende kantonale Infrastrukturen in ZÖN
Die erste Ausnahme besteht für Zonen für öffentliche Nutzungen (ZÖN; vgl. 
Art. 52a Abs. 2 lit. b RPV). Voraussetzung für eine Befreiung von der Kompen-
sationspflicht ist, dass ein Infrastrukturvorhaben folgende drei Vorausset-
zungen kumulativ erfüllt:

— es wird eine Zone für öffentliche Nutzungen geschaffen; 
— das Vorhaben hat eine grosse (kantonale) Bedeutung;
— es besteht zeitliche Dringlichkeit (duldet absolut keinen Aufschub).642

Lehre und Materialien sind sich einig, dass es sich dabei um absolute Aus-
nahmefälle handeln muss, in denen bereits kleine Verzögerungen, die durch 
die planungsrechtliche Sicherung der Kompensation entstehen könnten, 
nicht mehr hinnehmbar sind. Nur in solchen Fällen kann es gerechtfertigt 
sein, dass gänzlich auf eine Kompensation verzichtet wird.643 Infrage kommt 
diese Ausnahme beispielsweise für ein dringend notwendiges kantonales 

640 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29.
641 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 40 zu Art. 38a RPG; 

PerreGAux duPAsquier, Übergangsbestimmungen, 7; thurnherr, Bauzonen, 239; 
vgl. zur Würdigung der Gesetzmässigkeit dieser Ausnahmen Rz. 478 f. hiernach.

642 Vgl. zu dieser Ausnahme als Ganzes auch ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 
29; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 38 zu Art. 38a 
RPG.

643 Vgl. ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29; sowie aus der Lehre AemiseGGer/
kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 38 zu Art. 38a RPG.
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Spital oder ein Gefängnis, das dringend zur Entlastung anderer Haftanstal-
ten benötigt wird.644

b) Dringend notwendige andere Zonen von kantonaler Bedeutung
Die zweite Ausnahme betrifft andere dringend notwendige Zonen von kan-
tonaler Bedeutung (Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV). Auch diese Ausnahme gelangt 
nur dann zur Anwendung, wenn Dringlichkeit besteht und ein Zuwarten 
nicht zumutbar erscheint.645 Unter diese Ausnahmebestimmung kann ge-
mäss Materialien sowie Lehre beispielsweise die Realisierung im Richtplan 
vorgesehener kantonaler Entwicklungsschwerpunkte oder bedeutender 
städtebaulicher Projekte fallen.646 Hingegen wird das Interesse an der Ent-
wicklung eines betroffenen Unternehmens und der Schaffung neuer Arbeits-
plätze in Lehre und Rechtsprechung zwar als legitim, jedoch mangels zeit-
licher Dringlichkeit für den zeitlichen Aufschub der Auszonung als ungenü-
gend angesehen.647

Zudem kann in diesem Fall nicht gänzlich auf eine Kompensation ver-
zichtet werden. Es genügt aber, wenn die für die allenfalls nötige kompensa-
torische Auszonung bestimmte Fläche festgelegt und planungsrechtlich ge-
sichert wird. Die effektive Kompensation kann nachgelagert erfolgen. Gemäss 
Materialien wird i.d.R. der kantonale Richtplan das geeignete Instrument 
darstellen, um in diesen Fällen die notwendigen Aufträge für die Umsetzung 
des kompensatorischen Auszonungsverfahren zu erteilen.648 Die planungs-
rechtliche Sicherung kann beispielsweise durch eine Planungszone (Art. 27 
RPG),649 eine Dienstbarkeit oder einen Vertrag erfolgen.650 Eine planungs-
rechtliche Sicherung der Auszonung muss bei Anwendung dieser Ausnahme-
bestimmung auch dann erfolgen, wenn abzusehen ist, dass der Kanton künf-
tig im Einklang mit Art. 15 RPG auch ohne kompensatorische Auszonung ein-

644 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29; PerreGAux duPAsquier, Übergangs-
bestimmungen, 7; so auch BGE 142 II 415, E. 2.2.3. 

645 BGE 142 II 415, E. 2.2.2 f.; hänni/WAldmAnn, 169.
646 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 30; mAhAim, Steuerung, 18; mAhAim, Le 

principe de durabilité, 614.
647 BGE 142 II 415, E. 3; St. Gallen, Verwaltungsgericht B 2015/59, E. 5.2; hänni/WAld-

mAnn, 169. 
648 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 30.
649 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 30; dabei ist zu beachten, dass in Kanto-

nen, die ausschliesslich die Gemeinden für die Bestimmung von Planungszonen als 
zuständig erklärt haben, diese Kompetenz bis zur Genehmigung der Richtplananpas-
sung nach Art. 38a RPG auch der Kantonsregierung zusteht; vgl. dazu auch mAhAim, 
Le principe de durabilité, 614 Fn. 3138.

650 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 39 zu Art. 38a RPG; 
gl.M. PerreGAux duPAsquier, Übergangsbestimmungen, 7.
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zonen kann. Ob dies tatsächlich der Fall ist, ergibt sich nämlich erst durch die 
Genehmigung des kantonalen Richtplans durch den Bund und darf nicht von 
den Kantonen antizipiert werden. Sofern der kantonale Richtplan vom Bun-
desrat genehmigt wird und sich daraus ergibt, dass in einem Kanton keine 
Auszonungspflicht besteht, kann auf die spätere Flächenkompensation ver-
zichtet werden (letzter Halbsatz von Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV).651

V. Kompensationsmassnahme

Als Kompensationsmassnahme kommt auch bei Einzonung während der 
Dauer der Übergangsfrist gemäss Art. 38a RPG nur die Auszonung infrage.652 
Damit die Bauzonengrösse im Kanton gesamthaft nicht vergrössert wird, 
muss die Kompensation flächengleich erfolgen. Damit effektiv eine Kompen-
sation erfolgt, muss die Auszonung definitiv sein und darf nicht mehr rück-
gängig gemacht werden können. Ausserdem muss sie unter Vorbehalt der 
Ausnahme gemäss Art. 52a Abs. 2 lit. c RPV spätestens gleichzeitig mit der 
Einzonung erfolgen (vgl. Art. 52a Abs. 2 lit. a RPV, wonach die Einzonung nur 
genehmigt werden darf, wenn «im Kanton seit dem Inkrafttreten dieser Be-
stimmung mindestens die gleiche Fläche ausgezont wurde oder dies mit dem 
gleichen Entscheid erfolgt»).653 In der Praxis sind die Hürden, dass eine kom-
pensatorische Auszonung spätestens mit der Einzonung genehmigt werden 
kann, hoch. Am ehesten ist eine gleichzeitige oder vorgängige Auszonung 
dann möglich, wenn entweder die Kompensation innerhalb der gleichen 
Gemeinde stattfindet oder wenn Ein- und Auszonung mit einem kantonalen 
Nutzungsplan erfolgen.654 Zuständig für die Kompensation durch Auszo-
nung ist der Planungsträger und damit i.d.R. die Gemeinde.655 Mit der rechts-
kräftigen Auszonung ist die Kompensation abgeschlossen.

651 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 30; vgl. dazu auch AemiseGGer/kiss-
linG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 39 zu Art. 38a RPG; mAhAim, Le prin-
cipe de durabilité, 614; PerreGAux duPAsquier, Übergangsbestimmungen, 7.

652 Zur Terminologie vgl. Rz. 88 ff. hiervor. Als Kompensationsmassnahme kommt so-
wohl die Nichteinzonung wie auch die Auszonung im eigentlichen Sinn infrage.

653 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29; vgl. auch BGE 145 II 18, E. 3.2; BGE 142 
II 415, E. 2.1; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 33 zu 
Art. 38a RPG. 

654 Vgl. zum Ganzen ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29 mit dem Hinweis, 
dass auch die Hürden für einen kantonalen Nutzungsplan oftmals zu hoch sind; vgl. 
dazu auch AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 33 f. zu 
Art. 38a RPG.

655 Der Eigentümer resp. die Eigentümerin des einzuzonenden Grundstücks kann aber 
ein Interesse daran haben, die Gemeinde bei der Suche nach einem geeigneten 
Grundstück zu unterstützen; vgl. Rz. 588 f. hiernach.
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VI. Zusammenfassung und Würdigung

Mit Art. 38a RPG wurde eine generelle, jedoch zeitlich beschränkte Kompen-
sationspflicht für Einzonungen geschaffen, mit der die Kantone dazu ange-
halten werden sollen, die im Rahmen der ersten Etappe der RPG-Revision in 
Kraft getretenen materiellen Vorgaben betreffend Bauzonendimensionie-
rung und Richtplaninhalt rasch umzusetzen. Um diesen Zweck zu erreichen, 
erscheint das für die Kantone spürbare vorübergehende Einzonungsmora-
torium durchaus geeignet. 

Konkretisiert und relativiert wird die in Art. 38a RPG verankerten Über-
gangsbestimmung durch Art. 52a RPV. Während Absatz 1 von Art. 52a RPV 
die zeitliche Anwendbarkeit der Bestimmung konkretisiert, wird in dessen 
Absatz 2 einerseits der Grundsatz der Kompensation verankert (Abs. 1 lit. a). 
Die Kompensation für Einzonungen während der Übergangsfrist erfolgt 
durch flächengleiche Auszonung. Andere Kompensationsmassnahmen kom-
men nicht in Betracht, da nur bei der Auszonung die Fläche der rechtskräftig 
ausgeschiedenen Bauzonen im Kanton nicht vergrössert wird. Andererseits 
werden in Absatz 2 zwei Ausnahmen von der Kompensationspflicht normiert 
(lit. b und c). Dabei ist zu beachten, dass es sich nur bei den dringenden kan-
tonalen Infrastrukturen in ZÖN gemäss Absatz 2 littera b um eine echte Aus-
nahme von der Kompensationspflicht handelt. Bei anderen, dringend not-
wendigen Zonen von kantonaler Bedeutung kann nicht gänzlich auf eine 
Kompensation verzichtet werden; es genügt jedoch, wenn die entsprechen-
de Fläche planungsrechtlich gesichert wird und die Kompensation nachge-
lagert erfolgt. 

Der Umstand, dass der Bundesrat den an sich klaren Wortlaut von 
Art. 38a RPG mit Art. 52a RPV relativiert hat, hat zu diversen Gerichtsent-
scheidungen geführt. Dabei stellen sich insbesondere Fragen im Zusammen-
hang mit der zeitlichen Anwendbarkeit der Bestimmung gemäss Art. 52a 
Abs. 1 RPV sowie der Gesetzmässigkeit der Ausnahmen gemäss Art. 52a Abs. 2 
und 3 RPV.656 Da es sich bei Art. 38a RPG um eine Übergangsbestimmung 
handelt und die Kantone ihre Richtpläne bis spätestens 30. April 2019 an die 
am 1. Mai 2014 in Kraft getretenen Bestimmungen anzupassen hatten, wird 
die Relevanz von Art. 38a RPG sowie der sich in diesem Zusammenhang stel-
lenden Rechtsfragen künftig abnehmen. 

656 Vgl. dazu aber ausführlicher Rz. 478 f. hiernach.
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§ 5 De lege ferenda:  
Bauten ausserhalb der Bauzone

I. Vorbemerkungen 

Die de lege lata geltenden Bestimmungen für Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen sind unübersichtlich und komplex und von vielen punktuellen 
Revisionsbemühungen geprägt. Ausserdem konnte mit ihnen das Ziel, das 
Nichtbaugebiet weitgehend von Überbauungen freizuhalten, bislang nicht 
erreicht werden. So belief sich der Bestand an Gebäuden ausserhalb der Bau-
zonen im Jahr 2020 auf rund 595’000, wovon circa 193’000 Wohnungen be-
inhalten.657 Bereits seit vielen Jahren wird aufgrund dessen geltend gemacht, 
die Vorschriften zum Bauen ausserhalb der Bauzonen bedürften einer Über-
arbeitung. Da aber grundlegende Überarbeitungen kaum mehrheitsfähig 
waren, beschränkte man sich i.d.R. auf punktuelle Anpassungen. 

Eine gesamthafte Überarbeitung der Vorschriften zum Bauen ausser-
halb der Bauzonen wurde mit der Totalrevision des RPG (E-REG) angestrebt. 
In diesem Zusammenhang sollten u.a. unter bestimmten Voraussetzungen 
massvolle Erweiterungen von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
auch ohne landwirtschaftlichen oder zonenkonformen Bedarf zugelassen 
werden, wenn diese Erweiterungen im doppelten Umfang kompensiert wer-
den (Art. 56 E-REG).658 Die Kompensation sollte sich auf das Gebäudevolu-
men sowie auf die beanspruchte Fläche beziehen und ebenfalls in einer Kul-
turlandzone erfolgen müssen. Als Kompensationsobjekte wären nur recht-
mässig bestehende Bauten und Anlagen infrage gekommen.659 Da die Total-
revision des Raumplanungsgesetzes letztlich nicht weiterverfolgt wurde, 
fand diese Kompensationsregelung für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen keinen Eingang ins geltende Recht.

Im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision sowie im Zusammen-
hang mit der im Jahr 2020 eingereichten eidgenössischen Volksinitiative «Gegen 
die Verbauung unserer Landschaft (Landschaftsinitiative)» wird nun erneut 
über eine Überarbeitung der Vorschriften für Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen diskutiert.660 Ein wesentliches Element der Revisionsvorlage des 
Bundesrats aus dem Jahr 2018 war der Planungs- und Kompensationsansatz 

657 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 43 f. hiervor.
658 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 28 hiervor.
659 Vgl. zur vorgesehenen Regelung als Ganzes ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 81.
660 Das Bauen ausserhalb der Bauzonen ist der Kernbereich dieser Vorlage; vgl. dazu 

ausführlicher Rz. 43 ff. hiervor.
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für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen. Mit diesem sollte den Kantonen 
beim Bauen ausserhalb der Bauzonen mehr Gestaltungsspielraum für die 
Berücksichtigung der kantonalen und regionalen Bedürfnisse eingeräumt 
und gleichzeitig der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbau-
gebiet gestärkt werden.661 Zusätzlich sollten Baubewilligungen für Bauvor-
haben ausserhalb der Bauzonen mit einer Beseitigungspflicht verknüpft wer-
den. Von der Beseitigung sollte u.a. dann abgesehen werden können, wenn 
eine Kompensation erfolgt.662 

Parallel zur laufenden zweiten Etappe der RPG-Revision wurde die 
Landschaftsinitiative lanciert. Mit dieser sollte der Grundsatz der Trennung 
des Baugebiets vom Nichtbaugebiet in der Bundesverfassung verankert wer-
den (Art. 75c E-BV).663 Bund und Kantone sollten dafür sorgen müssen, dass 
im Nichtbaugebiet die Zahl der Gebäude und die von ihnen beanspruchte 
Fläche nicht zunehmen (Plafonierung). Neue Bauten und Anlagen müssten 
für die Landwirtschaft nötig oder aus anderen gewichtigen Gründen stand-
ortgebunden sein. Landwirtschaftliche Ökonomiebauten dürften nicht zu 
Wohnzwecken umgenutzt werden und Zweckänderungen von Bauten zu land-
wirtschaftsfremden gewerblichen Nutzungen wären unzulässig. Bestehende 
nicht landwirtschaftlich genutzte Bauten im Nichtbaugebiet dürften nicht 
wesentlich vergrössert werden und ihr Ersatz durch Neubauten wäre nur 
zulässig, wenn sie durch höhere Gewalt zerstört würden.664

Nach dem Nichteintreten des Nationalrats auf die Vorlage des Bundes-
rats hat die UREK-S eine vereinfachte Vorlage zur zweiten Etappe der RPG-
Revision ausgearbeitet und diese mit einem indirekten Gegenvorschlag zur 
Landschaftsinitiative verbunden.665 Erklärtes Ziel der UREK-S war es, jene 
Aspekte der Vorlage des Bundesrats aufzunehmen, bei denen eine weitge-
hende Einigkeit unter den angehörten Organisationen und Kantonen fest-
gestellt werden konnte, und jene Aspekte wegzulassen, die umstritten und 
als voraussichtlich nicht mehrheitsfähig angeschaut wurden.666 Zudem wur-
den Bestimmungen aufgenommen, die wesentliche Anliegen der Land-
schaftsinitiative aufnehmen (insbes. Stabilisierungsgrundsatz).667 Die Vor-

661 Botschaft RPG 2, 7458.
662 Botschaft RPG 2, 7459.
663 Vgl. dazu auch Rz. 47 hiervor.
664 BundeskAnzlei, Vorprüfung, 2501.
665 Vgl. Rz. 48 hiervor.
666 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 2.
667 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 2.
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lage wurde am 29. April 2021 in die Vernehmlassung geschickt.668 Am 16. Juni 
2022 hat der Ständerat die von der UREK-S aufgrund der Vernehmlassungs-
ergebnisse angepasste Vorlage beraten und dieser zugestimmt, wobei auch 
diverse Minderheitsanträge angenommen wurden.669 Als Nächstes berät 
nun der Nationalrat das Geschäft.670 Im Zeitpunkt der Abgabe der vorliegen-
den Dissertation war noch unklar, ob und in welcher Ausgestaltung die zwei-
te Etappe der RPG-Revision in Kraft treten wird.671 

Da es sich beim in der Vorlage des Bundesrats wie in den vom Ständerat 
beschlossenen Bestimmungen vorgesehenen Planungs- und Kompensati-
onsgrundsatz um einen bedeutenden weiteren Anwendungsbereich des 
Kompensationsprinzips handeln könnte, rechtfertigt es sich, diesen vorlie-
gend bereits — auch für eine spätere Würdigung im Vergleich zu anderen 
Anwendungsbereichen — vorzustellen. Eine Kompensationspflicht wäre so-
dann auch für die in der Landschaftsinitiative geforderte und in der Vorlage 
der UREK-S teilweise aufgenommene Plafonierung der Anzahl Gebäude und 
der von diesen genutzten Flächen ausserhalb der Bauzonen denkbar.

II. Rechtsgrundlage
1. Botschaft zur zweiten Etappe der RPG-Revision vom  

31. Oktober 2021

Der Planungs- und Kompensationsansatz für Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen sollte gemäss Botschaft für die zweite Etappe der RPG-Revision als 
Gebietsansatz in Art. 8c i.V.m. Art. 18a E-RPG und als Objektansatz in Art. 8d 
i.V.m. Art. 24g E-RPG verankert werden. Er war Teil einer gesamthaften Neu-
gliederung der Vorschriften für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone: In 
einem ersten Abschnitt (Art. 23a–23g E-RPG) sollten Vorschriften vorgesehen 
werden, die allgemein für das Bauen ausserhalb der Bauzonen gelten, u.a. in 
Art. 23d f. E-RPG die Beseitigungspflicht. In einem zweiten Abschnitt (Art. 23h 
und 23i E-RPG) sollten die Bestimmungen über die zonenkonformen Bauten 
und Anlagen in der Landwirtschaftszone und im dritten Abschnitt (Art. 24–24g 
E-RPG) diejenigen zu den Ausnahmebewilligungen folgen. Die für die weite-
ren Ausführungen relevanten Bestimmungen im Entwurf des Bundesrats 
(E-RPG) gemäss der Botschaft vom 31. Oktober 2018 lauteten wie folgt:

668 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 1 ff.
669 Vgl. die Informationen zur zweiten Etappe der RPG-Revision auf der Website des ARE; 

AB SR 2022 460 ff.; vgl. auch die Kritik bei JerJen/kisslinG, Schieflage 1 ff.
670 Vgl. die Informationen zur zweiten Etappe der RPG-Revision auf der Website des ARE.
671 Vgl. Rz. 49 hiervor.
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Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18a
1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer 

räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen 
vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind 
(Art. 18a), sofern:
a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der 

Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffen-
den Gebiet führt; und

b. entsprechende Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorgese-
hen werden. 

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher 

Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt 
werden sollen und die Gründe dafür;

b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung 
konkret umgesetzt wird; und

c. worin die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen bestehen und 
wie sie verbindlich und dauerhaft gesichert werden sollen. 

Art. 8d Richtplaninhalt im Bereich der Abweichungen nach Artikel 24g 
1 Die Kantone können im Richtplan Abweichungen von den Artikeln 24c, 24d 

und 24f vorsehen, sofern:
a. die Abweichungen massvoll und raumplanerisch begründet sind;
b. die Abweichungen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im Gebiet 

ausserhalb der Bauzonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raum-
planung führen;

c. eine entsprechende Kompensation vorgesehen wird. 
2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen:

a. welche Abweichungen beabsichtigt sind und in welchem Perimeter sie 
zur Anwendung gelangen können;

b. welche Verbesserung der Gesamtsituation damit erreicht und welche 
übergeordneten Ziele damit verfolgt werden sollen; und

c. wie und wo kompensiert, wie die Kompensation ermöglicht und verbind-
lich und dauerhaft gesichert werden soll. 

Art. 18a Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nut-

zungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen 

verbunden werden;
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b. im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen 
führen; und

c. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Bau-
kultur oder Kulturland führen.

2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, 
wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt 
werden könnte, räumlich besser angeordnet werden. 

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind. 

4 Der Bundesrat regelt, welche Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen 
nicht kompensiert werden müssen. 

Art. 23d Beseitigungspflicht
1 Baubewilligungen ausserhalb der Bauzonen fallen von Gesetzes wegen da-

hin, wenn der bewilligte Zweck wegfällt. 
2 Bauten und Anlagen, deren Bewilligung dahingefallen ist, sind zu beseiti-

gen und der natürliche Zustand ist wiederherzustellen. Ist die Bewilligung 
nur für einen Teil einer Baute oder Anlage dahingefallen, so ist der Rückbau 
für diesen Teil vorzunehmen, wenn er verhältnismässig ist. Eine Zweckän-
derung ist ausgeschlossen. Vorbehalten bleibt die Erteilung einer Bewilli-
gung für eine neue zonenkonforme oder standortgebundene Nutzung.

3 Sobald die zuständige Behörde Kenntnis vom Wegfall des Zwecks erhält, stellt 
sie das Dahinfallen der Bewilligung mittels Verfügung fest. Sie setzt eine an-
gemessene Frist zur Beseitigung und zur Wiederherstellung des natürlichen 
oder, bei einem Teilrückbau, des rechtmässigen Zustands, unter Androhung 
der Ersatzvornahme. Diese Verfügung steht unter Vorbehalt der Einreichung 
eines Baugesuchs für eine neue zonenkonforme oder standortgebundene 
Nutzung. Die zuständige Behörde setzt dafür eine angemessene Frist. 

Art. 23e Ausnahmen von der Beseitigungspflicht
1 In der Baubewilligung ist anzuordnen, dass die Beseitigungspflicht nach 

Artikel 23d nicht gilt, wenn:
a. es sich um Wohnbauten handelt, die nicht leicht entfernbar sind, und der 

Betrieb, für den sie benötigt werden, längerfristig existenzfähig ist; oder
b. Volumen und beanspruchte Bodenfläche im Sinn von Artikel 23b voll-

ständig kompensiert werden. 
2 Der Bundesrat kann zudem Fälle festlegen, in denen in der Baubewilligung 

von der Beseitigungspflicht nach Artikel 23d abgesehen wird, weil kein öf-
fentliches Interesse an der Beseitigung besteht. 

3 Das Zweckänderungsverbot nach Artikel 23d Absatz 2 dritter Satz gilt auch 
in den Fällen von Absatz 1 Buchstabe b.
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Art. 24g Abweichungen von den Artikeln 24c, 24d und 24f
1 Bewilligungen für Nutzungen, die über Artikel 24c, 24d oder 24f hinausge-

hen, werden nur erteilt, wenn: 
a. der Kanton die Möglichkeit solcher Nutzungen im Richtplan nach Artikel 

8d vorgesehen hat;
b. die beantragte Nutzung so kompensiert wird, dass die Gesamtsituation 

im Gebiet ausserhalb der Bauzonen im Lichte der Ziele und Grundsätze 
der Raumplanung verbessert wird und dadurch insbesondere keine grös-
seren und insgesamt keine störenderen Nutzungen entstehen; und 

c. die Kompensation nach Buchstabe b rechtlich gesichert ist. 
2 Bewilligungen nach Absatz 1 fallen dahin, wenn die Kompensation dahinfällt. 

 
Gemäss diesen Bestimmungen gab der Bund auch vor, dass die Umsetzung 
auf kantonaler Ebene durch den kantonalen Richtplan zu erfolgen hat (vgl. 
Art. 8c Abs. 2 und Art. 8d Abs. 2 E-RPG). Würde ein Kanton also den Planungs- 
und Kompensationsansatz einführen wollen, so müsste er die kantonalen 
Sonderregelungen inklusive der Grundzüge des Kompensationsmechanis-
mus im Richtplan vorsehen.672 Je nach dem, in welchen Bereichen der Kan-
ton vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch machen möchte, 
und je nach Konkretisierungsgrad der Regelung im kantonalen Richtplan 
könnten anschliessend weitere Umsetzungsschritte nötig oder zumindest 
angezeigt sein. Beim Gebietsansatz wäre im Unterschied zum Objektansatz 
eine weitere Konkretisierung auf Stufe Nutzungsplanung gesetzlich vorgese-
hen gewesen (vgl. Art. 8c Abs. 2 lit. E-RPG). Weiter hätten zur Umsetzung in 
der Praxis Hilfsmittel wie Hinweiskarten oder Inventare dienlich sein kön-
nen.673 Kantonale Erlasse mit generell-abstrakten Normen würden sich nach 
Ansicht des Bundesrats hingegen weniger eignen, um die planerischen Vor-
gaben zu präzisieren.674 Die Anordnung und Umsetzung der Kompensation 
wäre sodann im Baubewilligungsverfahren erfolgt.675 

672 Dieser muss durch den Bund genehmigt werden. Die Genehmigung wird nach An-
sicht des Gesetzgebers zu erteilen sein, wenn die Regelung einerseits auf einem sach-
lich begründeten Bedürfnis beruht und andererseits plausibel erscheint, dass die 
Anforderungen an die Kompensation eingehalten werden; vgl. dazu ARE, Erläutern-
der Bericht RPG 2, 16.

673 Bspw. ein Inventar mit störenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, die 
zur Kompensation zur Verfügung stehen; vgl. zu den Hilfsmittel auch ARE, Erläutern-
der Bericht RPG 2, 16.

674 Eine Regelung der Kompetenzen und Verfahren sowie der Umsetzungsinstrumente 
im Zusammenhang mit dem Planungs- und Kompensationsgrundsatz auf Gesetzes-
ebene scheint hingegen denkbar; vgl. ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16.

675 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 4.
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Beim Verzicht auf die Beseitigung infolge Kompensation war keine Umset-
zung im kantonalen Richtplan vorgesehen. Diese sollte direkt im Baubewil-
ligungsverfahren erfolgen (Art. 23e Abs. 1 E-RPG). 

2. Fassung gemäss Beschlussfassung des Ständerats im Juni 2022

Die UREK-S hat im Vernehmlassungsentwurf vom 29. April 2021 (VE-RPG) 
verschiedene Elemente der Vorlage des Bundesrats wie auch der Land-
schaftsinitiative aufgenommen. Nach der Vernehmlassung wurden die Be-
stimmungen erneut überarbeitet. Der Ständerat hat der überarbeiteten Vor-
lage im Juni 2022 zugestimmt (E-RPG), wobei er auch einige Minderheitsan-
träge angenommen hat.

Die vom Ständerat auf Basis der Vorlage der UREK-S beschlossenen Be-
stimmungen sehen insbesondere in Art. 1 Abs. 2 E-RPG die Stabilisierung der 
Zahl der Gebäude im Nichtbaugebiet sowie die Stabilisierung der Bodenver-
siegelung in der ganzjährig bewirtschafteten Landwirtschaftszone, soweit 
diese Versiegelung nicht landwirtschaftlich oder zur Ausübung touristischer 
Aktivitäten bedingt ist, als neues Planungsziel vor. Gemäss Art. 8d Abs. 1 E-
RPG haben die Kantone in ihrem Richtplan ein Gesamtkonzept zur Errei-
chung der Stabilisierungsziele festzulegen und die entsprechenden Aufträge 
zu erteilen (auch zur Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien; 
vgl. dazu sogleich). Die Erreichung der Stabilisierungsziele ist periodisch zu 
prüfen und die Richtplaninhalte sind gegebenenfalls anzupassen (Art. 8d 
Abs. 3 E-RPG). Ergibt die Überprüfung eine Verfehlung der Stabilisierungs-
ziele, so ordnet der Bundesrat die sinngemässe Anordnung von Art. 38b E-
RPG an (Art. 8d Abs. 4 E-RPG), was bedeutet, dass bis zur Einhaltung jedes 
weitere Gebäude ausserhalb der Bauzone kompensationspflichtig ist und der 
betroffene Kanton nicht vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch 
machen kann. 

Der in der Vorlage des Bundesrats vorgesehene Planungs- und Kompen-
sationsansatz wird ebenfalls wieder aufgenommen, wobei jedoch auf den 
Objektansatz verzichtet wird. Die vom Ständerat beschlossenen Bestimmun-
gen (E-RPG) lauten wie folgt676:

Art. 8c Richtplaninhalt im Bereich der Zonen nach Artikel 18bis

1 Die Kantone können im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer 
räumlichen Gesamtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen 
vorsehen, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind 
(Art. 18bis), sofern:

676 Vgl. AB SR 2022 460 ff.
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a. die Ausscheidung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der 
Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffen-
den Gebiet führt; und 

b. entsprechende Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vorgese-
hen werden.

1 bis Unter Berücksichtigung der gleichen Grundsätze können die Kantone 
besondere Gebiete bestimmen, in welchen sie die Umnutzung nicht mehr 
benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt auf kan-
tonale Richtlinien vorsehen. 

2 Im Richtplan ist mindestens festzulegen: 
a. welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher 

Zonen erreicht und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt 
werden sollen und die Gründe dafür;

b. wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungsplanung 
konkret umgesetzt wird. 

Art. 18bis Nichtbauzonen mit zu kompensierenden Nutzungen
1 In der Nutzungsplanung sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass Nut-

zungen im Sinne von Artikel 8c:
a. mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen 

verbunden werden; und 
b. insgesamt zu einer Aufwertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Bau-

kultur, Kulturland oder zum Schutz der Biodiversität führen.
2 Keine Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind erforderlich, 

wenn Nutzungen, für die nach geltendem Recht eine Bewilligung erteilt wer-
den könnte, räumlich besser angeordnet werden. 

3 Im Bewilligungsverfahren ist zu überprüfen und sicherzustellen, dass die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllt sind.

4 Der Kanton bestimmt, welche Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen 
in Kleinsiedlungen nicht kompensiert werden müssen. 

 Der Stabilisierungsgrundsatz sowie der Planungs- und Kompensationsan-
satz sollen mit einer Übergangsbestimmung ergänzt werden. Gemäss 
Art. 38b E-RPG haben die Kantone ihre Richtpläne innert fünf Jahren an die 
Anforderungen von Art. 8d E-RPG anzupassen (Art. 18b Abs. 1 E-RPG). Wird 
diese Frist nicht eingehalten, ist im betreffenden Kanton jedes weitere Ge-
bäude ausserhalb der Bauzone bis zum Vorliegen der entsprechenden Richt-
plangenehmigung kompensationspflichtig (Art. 38b Abs. 3 E-RPG). Diese 
Richtplananpassung ist auch Voraussetzung dafür, dass ein Kanton vom Pla-
nungs- und Kompensationsansatz Gebrauch machen kann (Art. 38b Abs. 2 
E-RPG). 
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Verzichtet wird zudem auf die in der Vorlage des Bundesrats vorgesehene 
Beseitigungspflicht. Stattdessen wird ein Abbruchprämie vorgesehen: 

Art. 5  Ausgleich und Entschädigung
(…)
2 bis Eigentümer von Bauten und Anlagen, die ausserhalb der Bauzonen lie-

gen, erhalten bei deren Abbruch eine Abbruchprämie in der Höhe der Ab-
bruchkosten unter Ausschluss allfälliger Aufwendungen für die Entsorgung 
von Spezialabfällen bzw. Altlasten, ausser wenn eine anderweitige gesetz-
liche Pflicht zur Tragung der Beseitigungskosten besteht. Bei der Beseiti-
gung von Bauten und Anlagen ohne landwirtschaftliche oder touristische 
Nutzung wird die Abbruchprämie nur ausgerichtet, wenn kein Ersatzneu-
bau erstellt wird.

2 ter Die Kantone finanzieren die Abbruchprämie primär mit den Erträgen aus 
der Abgabe gemäss Abs. 1, darüber hinaus mit allgemeinen Finanzmitteln.

2 quater Der Bund kann Beiträge an die Aufwendungen der Kantone leisten. Der 
Bundesrat regelt die Einzelheiten.

Mit Art. 24g E-RPG wird zudem eine Pflicht zur Berichterstattung über die 
Ausrichtung und Finanzierung der Abbruchprämien nach Art. 5 Abs. 2bis und 
2ter E-RPG sowie die Erreichung der Stabilisierungsziele gemäss Art. 1 Abs. 2 bter 
und bquater E-RPG vorgesehen. Dabei ist auch eine Beurteilung der Wirkung 
der massgebenden Bestimmungen vorzunehmen und dem Bund sind Vor-
schläge für mögliche Verbesserungen zu unterbreiten. Art. 25 Abs. 3 und 4 
E-RPG sollen weiter sicherstellen, dass bei unbewilligten Nutzungen umge-
hend die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands angeordnet und 
vollzogen wird. 

III. Regelungsabsicht

Der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet (Trennungs-
grundsatz) stellt eines der fundamentalen Prinzipien des Schweizer Raum-
planungsrechts dar.677 Die Entwicklungen der letzten Jahre haben jedoch 
dazu geführt, dass doch eine beachtliche Zahl von Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzonen besteht.678 Dazu führte einerseits der steigende Druck 
auf das Land ausserhalb der Bauzonen durch immer strengere Siedlungs-
begrenzungen, die ihrerseits dazu führen, dass es für gewisse Bauvorhaben 

677 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 14; ruch, in: SGKomm BV, N 37 zu Art. 75 BV.
678 Vgl. Rz. 43 hiervor.
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schwierig ist, einen geeigneten Standort innerhalb der Bauzonen zu finden.679 
Da für viele ursprünglich landwirtschaftlich genutzte Gebäude ausserhalb 
der Bauzonen als Folge des Strukturwandels in den letzten Jahren zudem der 
landwirtschaftliche Bedarf wegfiel, stieg das Interesse, diese nichtlandwirt-
schaftlich nutzen zu können. Gefördert wurde dies durch das Preisgefälle 
zwischen Landwirtschaftsland und Bauland.680 Andererseits ist der hohe 
Bestand an Bauten und Anlagen aber auch auf die de lege lata geltenden Vor-
schriften für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen zurückzuführen. Durch 
verschiedene punktuelle Revisionen in den letzten Jahren sind diese zu ei-
nem komplexen und unübersichtlichen Regelwerk gewachsen und weisen 
verschiedene Mängel auf, sodass sie dem Trennungsgrundsatz kaum noch 
gerecht werden können.681 

Mit den Vorlagen des Bundesrats und des Ständerats wird versucht, den 
bestehenden Mängeln zu begegnen und die Vorschriften für das Bauen aus-
serhalb der Bauzonen stringenter, aber auch einfacher zu gestalten. Insbeson-
dere der Planungs- und Kompensationsansatz soll ein Instrument dafür dar-
stellen und ein Anreizsystem schaffen, um bestehende und nicht mehr be-
nötigte Bauten ausserhalb der Bauzonen im Rahmen der Kompensation zu 
entfernen, für deren Beseitigung ansonsten die rechtlichen Instrumente 
fehlen würden.682 Damit soll auch der Kulturlandschutz gestärkt und dem 
Gebot der haushälterischen Bodennutzung Rechnung getragen werden, in-
dem künftig nicht mehr Land ausserhalb der Bauzonen für Bauvorhaben in 
Anspruch genommen werden darf, als heute bereits beansprucht ist. Gleich-
zeitig soll aber der Handlungsspielraum der Kantone erweitert werden.683 Na-
mentlich sollen diese die Möglichkeit haben, räumliche Probleme dort zu lö-
sen, wo sie sich stellen.684 Ausserdem soll besonderen Bedürfnissen, die sich 
aus spezifischen räumlichen oder anderen sachlichen Gegebenheiten (kan-
tonale Eigenheiten685) ergeben, besser Rechnung getragen werden können, 
als dies mit einer in der ganzen Schweiz in gleicher Weise geltenden bundes-
rechtlichen Regelung möglich ist. Dazu sollen die Kantone die vom Bundes-
recht für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen aufgestellten Grenzen in 

679 Bspw. für Freizeitanlagen; vgl. ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2; Botschaft 
RPG 2, 7449; BPUK/LDK, Lösungsansätze, 5.

680 Vgl. dazu auch Botschaft RPG 2, 7475.
681 ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 1; Botschaft RPG 2, 7449.
682 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 15; BPUK/LDK, Lösungsansätze, 6.
683 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 6.
684 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 2.
685 Kantonsspezifische Bedürfnisse sind insbesondere in den Bereichen Landschafts-

entwicklung, Tourismusförderung oder Landwirtschaft denkbar; vgl. dazu ARE, 
Erläuternder Bericht RPG 2, 4.
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bestimmten Situationen und in einem vorgegebenen Rahmen überschreiten 
können. Mit der kantonalen Regelung muss jedoch ein auf die Ziele und 
Grundsätze des Raumplanungsgesetzes abgestimmtes raumplanerisches In-
teresse verfolgt und die einzelnen Vorhaben müssen planerisch begründet 
werden. Ausserdem darf die gewährte Flexibilität nicht zu einer Aufweichung 
des Prinzips der Trennung von Nichtbaugebiet und Baugebiet führen; ent-
sprechend soll von diesen Möglichkeiten nur Gebrauch gemacht werden, 
wenn der kantonale Richtplan die Voraussetzungen nach Art. 8d E-RPG er-
füllt. Insgesamt soll damit der Trennungsgrundsatz gestärkt werden, indem 
zum Beispiel störende, nicht mehr benötigte Bauten kompensationsweise 
beseitigt werden. Kantonale Sonderregelungen sollen damit zu einer Verbes-
serung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führen und im Ergebnis 
keine grösseren und keine störenderen Nutzungen nach sich ziehen.686 

In die gleiche Richtung zielte die in der Vorlage des Bundesrats zur zwei-
ten Etappe der RPG-Revision vorgesehene Beseitigungspflicht. Neue Bauten 
und Anlagen ausserhalb der Bauzonen sollten grundsätzlich nur noch mit 
der Auflage zur Beseitigung, sobald der Zweck wegfällt, bewilligt werden. 
Damit sollte namentlich vermieden werden, dass landwirtschaftliche oder 
standortgebundene Bauten und Anlagen nach Wegfall des ursprünglichen 
Nutzungsinteressen zweckentfremdet werden und dadurch der Trennungs-
grundsatz weiter aufgeweicht wird.687 Ziel dieser Massnahme war auch, den 
Gebäudebestand ausserhalb der Bauzonen zu stabilisieren und damit zum 
Schutz des Kulturlandes und zur haushälterischen Bodennutzung beizutra-
gen. Da jedoch eine Beseitigung nicht in jedem Fall sachgerecht erschien, 
sollte im Einzelfall von einer Beseitigungspflicht abgesehen werden können. 
Damit der Trennungsgrundsatz dennoch nicht weiter aufgeweicht wird, sollte 
in diesem Fall i.d.R. eine Kompensation stattfinden müssen.688 Auch auf diese 
Weise sollte also die Flexibilität für sachgerechte Lösungen im Einzelfall er-
höht werden, ohne dass die raumplanungsrechtlichen Prinzipien umgangen 
werden können.

Der Grundsatz der Beseitigungspflicht wurde im Vernehmlassungsent-
wurf der UREK-S und in der vom Ständerat beschlossenen Vorlage nicht über-
nommen. In die gleiche Richtung zielen aber der darin enthaltene Stabilisie-
rungsgrundsatz sowie die vorgesehene Abbruchprämie. Beide Elemente 

686 Vgl. zum Ganzen Botschaft RPG 2, 7458 und 7496 f.; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 
4 und 15 f.; häner, 493; vgl. dazu auch die Rückmeldung zur ersten Vernehmlassung 
in strAumAnn, 5 f; BundesrAt, Medienmitteilung vom 31. Oktober 2018; ARE, Fak-
tenblatt zur Botschaft RPG 2, 1.

687 Botschaft RPG 2, 7475.
688 Botschaft RPG 2, 7477 f.
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sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Anzahl der Bauten und Anlagen aus-
serhalb der Bauzonen nicht weiter zunimmt resp. im besten Fall sogar ab-
nimmt. Dadurch soll der Trennungsgrundsatz gestärkt werden.

IV. Umsetzungsansätze 
1. Planungs- und Kompensationsansatz gemäss der Vorlage des  

Bundesrats
a) Vorbemerkungen zum Planungs- und Kompensationsansatz
Die Vorlage des Bundesrats enthält einen Planungs- und Kompensationsan-
satz, bei dem zwischen dem Gebietsansatz (Art. 8c i.V.m. Art. 18a E-RPG) und 
dem Objektansatz (Art. 8d i.V.m. Art. 24g E-RPG) unterschieden wird.689 Ge-
meinsam ist beiden Ansätzen, dass sie nur für Vorhaben zur Verfügung ste-
hen, die im öffentlichen Interesse liegen.690 Ausserdem soll in beiden Fällen 
das Raumplanungsgesetz die Grundsätze vorgeben, während die Umsetzung 
auf kantonaler Ebene durch den kantonalen Richtplan erfolgt. Der Vollzug 
wie auch die Aufsicht über den Vollzug sind damit im Rahmen der bundes-
rechtlichen Vorgaben den Kantonen überlassen.691 Auch soll es im Ermessen 
der Kantone liegen, ob sie von den bundesrechtlichen Möglichkeiten über-
haupt Gebrauch machen wollen.692 

b) Gebietsansatz 
ba) Umsetzung
Beim Gebietsansatz soll es unter gewissen Voraussetzungen möglich sein, 
Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen, die vom Bundesrecht nicht vor-
gesehen sind, zu realisieren. Namentlich sollen Kantone auf der Grundlage 
einer räumlichen Gesamtkonzeption und deren Umsetzung in einer detail-
lierten Nutzungsplanung für ein bestimmtes Gebiet ausserhalb der Bauzo-
nen gewisse nicht standortgebundene Nutzungen zulassen können, die über 
den Rahmen des heutigen Bundesrechts hinausgehen, um so den spezifi-
schen kantonalen oder regionalen Eigenheiten Rechnung zu tragen.693 Nut-
zen und Schutz werden dabei im Rahmen einer gesamträumlichen Betrach-

689 Botschaft RPG 2, 7458.
690 Botschaft RPG 2, 7464.
691 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 20; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 21 mit dem Hin-

weis, dass der Kanton über vorgenommene Kompensationen Buch führen sollte.
692 Botschaft RPG 2, 7464.
693 Botschaft RPG 2, 7464 f.; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2; Grêt-reGAmeY/

rABe et Al., 1.
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tung in Einklang gebracht.694 Die Planungen setzen ein übergeordnetes In-
teresse voraus und müssen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation nach 
den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung führen.695 Ausserdem muss 
der Bedarf einer Mehrnutzung ausgewiesen sein.696 

Die Kantone sollten mittels Vorabklärungen eruieren, ob im Kanton Be-
darf für die Umsetzung des Gebietsansatzes besteht. Dazu könnte das Er-
stellen von Objektinventaren hilfreich sein.697 Kommt ein Kanton zum Er-
gebnis, dass er den Gebietsansatz umsetzen will, so hat er im kantonalen 
Richtplan spezielle Zonen für solche Mehrnutzungen ausserhalb der Bau-
zonen vorzusehen (Art. 8c Abs. 1 E-RPG).698 Der Richtplan muss diesfalls Be-
zug zu den übergeordneten raumplanerischen Zielen und Grundsätzen neh-
men und begründen, aus welchen öffentlichen Interessen vom Gebietsan-
satz Gebrauch gemacht wird (raumplanerische Interessenabwägung).699 Wei-
ter muss festgelegt werden, wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption 
in der Nutzungsplanung konkret umgesetzt wird (Art. 8c Abs. 2 lit. b E-RPG). 
Dies geschieht, indem im kantonalen Richtplan örtlich und sachlich festge-
legt wird, für welche Art von Bauvorhaben in welchem Gebiet die mit dem 
Planungs- und Kompensationsansatz eröffneten Bau- und Nutzungsmöglich-
keiten in Betracht kommen. Auch muss der kantonale Richtplan die damit 
verfolgten übergeordneten Ziele und die Eckwerte für die Umsetzung in der 
nachgelagerten Nutzungsplanung angeben.700 Art. 18a E-RPG umschreibt 
sodann die Anforderungen an die Nutzungsplanung, die in Konkretisierung 
der Richtplanvorgaben nach Art. 8c E-RPG bei der Festsetzung von Nichtbau-
zonen eingehalten werden müssen. 

Da diese speziellen Zonen aufgrund des Grundsatzes der Trennung von 
Baugebiet und Nichtbaugebiet nicht dazu führen dürfen, dass ausserhalb der 
Bauzonen generell mehr gemacht werden darf, müssen kantonal zulässige 
Mehrnutzungen mit entsprechenden Kompensations- und Aufwertungsmass-
nahmen verbunden werden (vgl. Art. 8c Abs. 1 lit. b und i.V.m. Art. 18a Abs. 1 lit. a 
E-RPG), sodass es im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen 
Nutzungen, sondern zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffen-
den Gebiet kommt (Art. 8c Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 18a Abs. 1 lit. b und c E-RPG). 

694 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 18.
695 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2.
696 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 3.
697 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 25 f. und 36.
698 Zur Festlegung des Gebiets vgl. Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 13.
699 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 26 und 28.
700 Vgl. zum Ganzen Botschaft RPG 2, 7465; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2; 

Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 26.
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Der Richtplan muss sodann festlegen, worin die Kompensations- und Auf-
wertungsmassnahmen bestehen und wie sie verbindlich und dauerhaft ge-
sichert werden sollen (Art. 8c Abs. 2 lit. c E-RPG).701 Im kantonalen Richtplan 
müssen also auch die Objekte und Nutzungen identifiziert werden, deren 
Beseitigung einen Ausgleich zur Mehrnutzung schafft, und muss begründet 
werden, wie damit eine Verbesserung der Gesamtsituation in diesen Gebie-
ten erreicht wird.702 Es ist dabei konkret aufzuzeigen, welche Veränderun-
gen und Verbesserungen der Gesamtsituation angestrebt werden und wie 
trotz Mehrbeanspruchung mit den geplanten Kompensations- und Aufwer-
tungsmassnahmen sichergestellt ist, dass die Raumbeanspruchung unter 
dem Aspekt des Trennungsgrundsatzes nicht verschlechtert wird und dass 
es zu einer Verbesserung der Gesamtsituation kommt.703 Insbesondere wenn 
die Kompensationsmassnahmen für sich alleine für die geforderte Verbesse-
rung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet ungenügend sind, sind 
auch ergänzende Aufwertungsmassnahmen vorzusehen.704 Damit eine Ver-
besserung der Gesamtsituation bejaht werden kann, müssen die Kompensa-
tions- und Aufwertungsmassnahmen insgesamt zu einer Aufwertung von 
Siedlungsstruktur, Landschaft oder Baukultur oder Kulturland führen.705 Es 
wird anhand der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu beurteilen sein, 
ob dies erfüllt ist (Art. 8c Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 18a E-RPG). Massgebend sind 
in erster Linie Verbesserungen in räumlicher und baukultureller Hinsicht.706 
Notwendig dafür ist eine räumliche Gesamtkonzeption mit einer vertieften 
Analyse des Planungsraumes.707

In der Nutzungsplanung sind sodann die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass die Kompensation und Aufwertung gesichert ist und dass die Nutzun-
gen im Sinne von Art. 8c E-RPG insgesamt effektiv zu einer Aufwertung von 
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur oder Kulturland führen (Art. 18a 
Abs. 2 lit. c E-RPG).708 Im Nutzungsplan sind dafür die Kriterien für die Be-

701 Für die möglichen Kompensationsmassnahmen vgl. Rz. 293 ff. hiernach. 
702 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 3 und 26.
703 Botschaft RPG 2, 7464 f. und 7470; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 4 und 15.
704 Botschaft RPG 2, 7470.
705 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2.
706 Botschaft RPG 2, 7464.
707 Ein räumliches Gesamtkonzept wird teilweise auch für den Objektansatz gefordert; 

vgl. Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 34 f.
708 Wobei sich die Begriffe teilweise überschneiden; vgl. Botschaft RPG 2, 7471; Grêt-re-

GAmeY/rABe et Al., 26 f.; vgl. zur Frage der Additionalität ecoPlAn, 2. Aktualisie-
rung NHB, 5 f. mit dem Hinweis, dass die Frage bislang ungeklärt ist und im Vollzug 
klare Linien ausgearbeitet werden sollten.
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stimmung des Mindestumfangs der Kompensationen festzulegen und die 
Anforderungen an die Aufwertungsmassnahmen zu konkretisieren.709 Als 
Aufwertungsmassnahmen kommen neben den eigentlichen Kompensati-
onsmassnahmen auch Massnahmen zur Aufwertung von bestehenden Bau-
ten und Anlagen (bzgl. Farbgebung, Materialisierung usw.), zur Landschafts-
aufwertung (Pflege und Aufwertung der Kulturlandschaft) oder eine Ver-
besserung des Kulturlandes durch Aufwertung der Bodenqualität oder der 
Bodenfunktionen infrage.710 Auch die für den Erlass des Nutzungsplans zu-
ständigen Behörden haben sich bei ihren Entscheidungen von einer raum-
planerischen Interessenabwägung leiten zu lassen.711

Gestützt auf die Nutzungsplanung wird sodann im konkreten Fall die 
Baubewilligung erteilt, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt 
sind, die raumplanerische Interessenabwägung zugunsten des Bauvorha-
bens ausfällt und die Umsetzung der Kompensation sichergestellt ist. Ins-
besondere muss im Baubewilligungsverfahren die Art der Realisierung der 
Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen ausgewiesen und dargelegt 
werden, dass insgesamt keine grössere und störendere Nutzung, sondern 
eine Aufwertung resp. Verbesserung der Gesamtsituation resultiert.712 

bb) Anwendungsbeispiele
Als Beispiel kann ein Kanton genannt werden, der in einem bestimmten Ge-
biet zwecks Tourismusförderung das bestehende Verpflegungs- und Beher-
bergungsangebot erweitern und gleichzeitig die landschaftlichen Qualitäten 
des betreffenden Gebiets erhalten und fördern will. Falls die Möglichkeiten 
nach Art. 24 ff. E-RPG bzw. der weiteren Zonen nach Art. 18 Abs. 1bis E-RPG da-
für nicht ausreichen, kann ein Vorgehen nach dem Gebietsansatz (Art. 18a 
E-RPG) in Betracht gezogen werden. So können beispielsweise Anreize ge-
schaffen werden, alte Anlagen zurückzubauen und das Gebiet als Wildschutz-
zone auszuscheiden, um dafür eine neue Liftanlage mit einem attraktiven 
und zeitgemässen Hotel an der Bergstation zu erstellen, die sich besser in die 
Umgebung einfügen. Der Kanton kann in diesem Fall im Richtplan von den 
Gemeinden verlangen, dass sie auf Stufe der Nutzungsplanung die mögli-
chen Baubereiche für die nicht standortgebundenen Nutzungen nach 
Art. 18a Abs. 1 E-RPG bezeichnen. Parallel dazu kann er, um die landschaft-
lichen Qualitäten des betreffenden Gebiets zu erhalten und zu fördern, eine 

709 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 27.
710 Botschaft RPG 2, 7471 f.; ARE, Planungs- und Kompensationsansatz.
711 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 8.
712 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 27 f.
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Landschaftsentwicklungsplanung in Gang setzen. Gestützt darauf kann er 
den Gemeinden im kantonalen Richtplan weiterempfehlen, Freihalteberei-
che für Aufwertungsmassnahmen (Art. 18a Abs. 1 lit. c E-RPG) festzulegen, 
die aus dem Landschaftsentwicklungskonzept hergeleitet werden. Insbeson-
dere im Hinblick auf das Erfordernis der Kompensation gemäss Art. 18a Abs. 1 
lit. a E-RPG kann es sachgerecht sein, dass der Kanton zudem ein Inventar 
erstellt, in dem störende Bauten und Anlagen im Planungsgebiet aufgeführt 
sind. Dazu können zum Beispiel ehemalige gewerbliche Bauten oder nicht 
mehr benötigte Infrastrukturanlagen gehören. In diesem Zusammenhang 
kann auch festgelegt werden, in welchem Umfang solche Bauten oder Anla-
gen mindestens zurückgebaut werden müssen, damit die Anforderungen 
von Art. 18a Abs. 1 lit. b E-RPG («keine grösseren und keine störenderen Nut-
zungen») erfüllt werden.713

c) Objektansatz
ca) Umsetzung
Mit dem Objektansatz wird den Kantonen die Möglichkeit eingeräumt, punk-
tuell Nutzungen vorzusehen, die von bestimmten bundesrechtlichen Be-
stimmungen raumplanerisch begründet und massvoll abweichen (Art. 24g 
E-RPG), um spezifischen kantonalen oder regionalen Eigenheiten Rechnung 
zu tragen.714 Durch kantonale Sonderregelungen kann namentlich bei nicht 
zonenkonformen Wohnbauten, die vor 1972 bestanden, sowie bei Gewerbe-
bauten, die vor 1980 bestanden, bei bestehenden landwirtschaftlichen Wohn-
bauten und bei schützenswerten Bauten und Anlagen von den Bestimmun-
gen in den Art. 24c, 24d bzw. 24f E-RPG massvoll abgewichen werden.715 Der 
Objektansatz steht damit nur für bestimmte, thematisch eingeschränkte 
Bau- und Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung, die alle an die Existenz ei-
ner bestehenden Baute oder Anlage anknüpfen. Die Abweichungen setzen 
überdies einen Bedarf für die Mehrnutzung sowie ein übergeordnetes Inter-
esse voraus und müssen zu einer Verbesserung der Gesamtsituation nach 
den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung führen.716 Der Objektansatz 
bedingt zwar nicht in jedem Fall einen körperlichen Zusammenhang mit 
einer bestehenden Baute oder Anlage, aber doch eine grosse räumliche Nähe 
(bspw. innerhalb einer Gebäudegruppe). Neubauten auf der grünen Wiese 

713 Beispiel übernommen von Botschaft RPG 2, 7473; vgl. auch ARE, Planungs- und Kom-
pensationsansatz; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2; BPUK/LDK, Lösungsan-
sätze, 18; Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 14 ff.

714 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 1.
715 Botschaft RPG 2, 7488; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2.
716 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2 f.
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finden in Art. 24g E-RPG keine Grundlage.717 Als massvolle Abweichungen 
sind Abweichungen zu sehen, bei denen zwar einzelne Kriterien oder Gren-
zen der bundesrechtlichen Tatbestände etwas grosszügiger festgelegt wer-
den, dennoch aber von der Grundidee des bundesrechtlichen Tatbestands 
nicht fundamental abgewichen wird.718 

Damit Bewilligungen in Umsetzung des Objektansatzes erteilt werden 
können, muss der Kanton die Möglichkeit solcher Nutzungen im Richtplan 
vorsehen (Art. 24g Abs. 1 lit. a E-RPG). Damit die Kantone entscheiden kön-
nen, ob sie den Objektansatz im Richtplan vorsehen wollen, bedarf es vor-
gängiger Abklärungen wie beispielsweise einer Situationsanalyse («Besteht 
im Kanton überhaupt Bedarf?», «Gibt es mögliche Kompensationsobjekte?» 
usw.) oder des Erstellens eines Objektinventars möglicher Umnutzungs-/
Mehrnutzungsobjekte sowie möglicher Kompensationsobjekte.719 Entschei-
det sich ein Kanton zur Umsetzung des Objektansatzes, so hat der kantonale 
Richtplan festzulegen, welche Abweichungen aus welchen Gründen beab-
sichtigt sind und in welchem Perimeter sie zur Anwendung gelangen können 
(Art. 8d Abs. 2 lit. a E-RPG). Ebenfalls im Richtplan müssen die Kantone defi-
nieren, welche Anforderungen an die Kompensation bestehen, wobei die 
Realkompensation im Vordergrund steht.720 Die Kompensation muss dazu 
führen, dass das Bauvorhaben insgesamt nicht zu grösseren oder störende-
ren Nutzungen ausserhalb der Bauzonen führt, sondern zu einer Verbesse-
rung der Gesamtsituation (Art. 8d Abs. 1 lit. b und E-RPG i.V.m. Art. 24g Abs. 1 
lit. b E-RPG). Neben dem Bedarf zur Mehrnutzung müssen also auch die Ob-
jekte identifiziert werden, deren Beseitigung einen Ausgleich zur Mehrnut-
zung schaffen.721 Der Richtplan muss festhalten, in welchem Perimeter722 
die Kompensation stattzufinden hat, welche Verbesserung der Gesamtsitu-
ation erreicht und welche übergeordneten Ziele verfolgt werden sollen. Auch 
hier genügt es also nicht, wenn keine Verschlechterung stattfindet, sondern 
es bedarf einer Verbesserung der Gesamtsituation im Gebiet ausserhalb der 
Bauzonen.723 Ebenfalls im Richtplan zu beantworten ist die Frage, wie und 

717 Botschaft RPG 2, 7487.
718 Botschaft RPG 2, 7465.
719 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 18 f. und 36.
720 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2; für die möglichen Kompensationsmassnahmen vgl. 

Rz. 293 ff. hiernach. 
721 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 3.
722 Die Perimeter der Mehrnutzung sowie der Kompensation können sich überlagern, 

müssen es aber nicht. Ein funktionaler Zusammenhang sollte jedoch gegeben sein; 
vgl. Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 3 und 9.

723 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5.
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wo kompensiert wird, sowie die Frage, wie die Kompensation ermöglicht und 
verbindlich und dauerhaft gesichert werden soll (Art. 8d Abs. 2 lit. c E-RPG). 
Im Unterschied zu Art. 18a E-RPG stehen hier die Kompensationsmassnah-
men im Vordergrund. Da die Kombination mit Aufwertungsmassnahmen 
wegfällt, bedeutet dies gemäss Bundesrat, dass die Kompensation so auszu-
gestalten ist, dass nicht nur keine Verschlechterung der Gesamtsituation ent-
steht, sondern eine merkliche Verbesserung.724 

Da beim Objektansatz anders als beim Gebietsansatz der konkretisie-
rende Schritt über die Nutzungsplanung entfällt, hat in diesem Fall der Richt-
plan die Anforderungen an die Kompensation genügend konkret festzule-
gen. Der Richtplan hat somit beispielsweise zu definieren, welcher Art die 
Bauten und Anlagen sein müssen, deren Beseitigung als Kompensation in Be-
tracht kommt. Ausserdem muss der Richtplan die Kriterien für die Bestim-
mung des Umfangs der Kompensation und die Anforderungen an den Nach-
weis der rechtlichen und finanziellen Sicherung des Vollzugs bestimmen. Er-
füllt er diese Vorgaben nicht, kann er nicht genehmigt werden.725 Enthält ein 
kantonaler Richtplan jedoch die entsprechenden Vorgaben, kann im Baube-
willigungsverfahren (sofern die Voraussetzungen erfüllt sind, die raumplane-
rische Interessenabwägung zugunsten des Bauvorhabens ausgefallen ist und 
die Kompensation rechtlich gesichert ist) eine Mehrnutzung direkt gestützt 
auf diese Vorgaben und ohne Schaffung einer Bewilligungsgrundlage be-
willigt werden.726 

cb) Anwendungsbeispiele
Der Objektansatz kann beispielsweise zur Erhaltung von Kulturlandschaften 
mit regionaltypischen Bauten zur Anwendung kommen. Diese Bauten sind 
möglicherweise relativ kleinräumig und erfüllen die heutigen Anforderun-
gen an Wohnräume kaum. Zudem wird ein Ausbau auf den heutigen Stan-
dard im Rahmen der Möglichkeiten nach Art. 24c E-RPG kaum möglich sein. 
In diesem Fall kann ein massvoller und zeitgemässer Ausbau über das gelten-
de Raumplanungsgesetz hinaus sowie eine zonenfremde Nutzung an geeig-
neten, gut erschlossenen Lagen ermöglicht werden. Der Kanton kann dazu 
an entsprechenden, im Richtplan bezeichneten Standorten weitergehende 
Umbaumöglichkeiten zulassen, sofern diese hohen gestalterischen Anforde-
rungen genügen. Die Kompensation könnte insbesondere durch die Beseiti-
gung von störenden, nicht mehr benötigten Wohngebäuden, für die nach-

724 Botschaft RPG 2, 7488.
725 Botschaft RPG 2, 7466.
726 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 20 f.
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weislich kein landwirtschaftlicher Bedarf mehr besteht, erfolgen. Auch eine 
Kompensation mit störenden, nicht mehr benötigten Ökonomiebauten ist 
denkbar.727 Weiter könnte ein Tourismuskanton für gut gelegene Hotels, an 
deren Fortführung ein öffentliches Interesse besteht, deren Nutzung und 
Erweiterungsmöglichkeiten aber durch Art. 24f E-RPG beschränkt sind, zu-
sätzliche Erweiterungen an ihrem Standort zulassen.728

d) Ausnahmen von der Kompensationspflicht
Ausnahmen von der Kompensationspflicht werden im Gesetzesentwurf we-
der für den Gebiets- noch für den Objektansatz vorgesehen. Aufgrund der 
Formulierung der bundesrechtlichen Vorgaben sowie der Materialien kön-
nen die Kantone auch auf kantonaler Ebene keine Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht einführen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass bei Bau-
ten und Anlagen, die gestützt auf das Bundesrecht (Art. 24a ff. E-RPG) ausser-
halb der Bauzonen erstellt werden dürfen, weiterhin keine Kompensations-
pflicht bestehen wird. 

2. Planungs- und Kompensationsansatz gemäss Beschlussfassung 
des Ständerats im Juni 2022

Die vom Ständerat auf Basis der Vorlage der UREK-S beschlossenen Bestim-
mungen übernehmen den Gebietsansatz aus der Vorlage des Bundesrats729 
mit kleineren Anpassungen und verzichten gänzlich auf den Objektansatz.730 
Was den Gebietsansatz betrifft, so wird auch hier vorgesehen, dass die Kan-
tone im Richtplan in bestimmten Gebieten aufgrund einer räumlichen Ge-
samtkonzeption spezielle Zonen ausserhalb der Bauzonen vorsehen können, 
in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig sind (sog. Nichtbau-
zonen mit zu kompensierenden Nutzungen; Art. 8c Abs. 1 E-RPG). Damit soll 
den Kantonen eine freiwilliges planerisches Instrument zur Verfügung gestellt 
werden, mit dem sie Gebiete ausserhalb der Bauzonen gesamtheitlich be-
trachten und weiterentwickeln können.731 Ein Kanton kann also durch ent-
sprechende Festlegungen im kantonalen Richtplan punktuell Mehrnutzungen 
zulassen (d.h. über die allgemeinen Bestimmungen zum Bauen ausser halb 

727 Beispiel übernommen aus Botschaft RPG 2, 7488; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 
19 ff.; vgl. dazu auch ARE, Planungs- und Kompensationsansatz; BPUK/LDK, Lö-
sungsansätze, 19; Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 9 ff.

728 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 21 f.
729 Grundsätzlich kann somit auf die Ausführungen zum Gebietsansatz in Rz. 269 ff. hier-

vor verwiesen werden.
730 Eine Gegenüberstellung der beiden Vorlagen erfolgt hiernach unter Rz. 503 ff.
731 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 7.
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der Bauzonen hinausgehen) und für ein bestimmtes Gebiet massgeschnei-
derte Lösungen entwickeln und umsetzen.732 Dazu hat der Kanton in seinem 
Richtplan die Gebiete zu bezeichnen, in denen im Rahmen der nachfolgen-
den Nutzungsplanung die Zonen nach Art. 18bis E-RPG ausgeschieden werden 
können.733 Wichtig erscheint, dass der Planungs- und Kompensationsansatz 
für spezifische Problemstellungen gedacht ist und somit auf klar begrenzte, 
nicht zu weit gefasste Gebiete zu beschränken ist. Eine generelle Anwendung 
ist abzulehnen.734

Voraussetzung für den Gebietsansatz ist auch hier, dass die Ausschei-
dung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu 
einer Verbesserung der Gesamtsituation im betreffenden Gebiet führt.735 
Dazu sollen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen dienen (Art. 8c 
Abs. 1 lit. b E-RPG).736 Konkret müssen die zugelassenen Mehrnutzungen mit 
substanziellen und eng aufeinander abgestimmten Kompensations- und Auf-
wertungsmassnahmen verbunden werden, sodass im betreffenden Planungs-
raum die Gesamtsituation im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumpla-
nung tatsächlich verbessert wird und es insgesamt zu keiner Mehrbelastung 
kommt.737 Im kantonalen Richtplan ist diesbezüglich festzulegen, welche 
Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung solcher Zonen er-
reicht wird und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden 
sollen sowie wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nutzungs-
planung konkret umgesetzt wird (Art. 8c Abs. 2 lit. a und b E-RPG). Es könnte 
also beispielsweise ausgeführt werden, welche landschaftlichen Qualitäten 
gestärkt und welche Störungen beseitigt werden sollen.738 Ob ein Richtplan 
die in Art. 8c E-RPG aufgeführten Anforderungen erfüllt, prüft der Bund im 
Rahmen der Richtplangenehmigung gemäss Art. 11 RPG.739

In der Nutzungsplanung sind sodann die Voraussetzungen zu schaffen, 
dass solche Nutzungen mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwer-
tungsmassnahmen verbunden werden und dass es insgesamt zu einer Auf-
wertung von Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder 

732 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 4 und 7.
733 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 7.
734 So auch esPAcesuisse, Stellungnahme, 7.
735 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
736 Anders als in der Vorlage der UREK-S, nach der im Richtplan nur die Aufträge zu ent-

sprechenden Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen hätten erteilt werden 
müssen; vgl. UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.

737 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 4 und 7.
738 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
739 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
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zum Schutz der Biodiversität kommt (Art. 18bis Abs. 1 E-RPG).740 Die im Einzel-
fall getroffenen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen müssen zur 
konkret angestrebten Verbesserung der Gesamtsituation im Planungsraum 
beitragen und dürfen zu keiner Mehrbelastung des Raumes ausserhalb der 
Bauzone führen.741 Dies setzt eine sorgfältige Analyse der zugelassenen Mehr-
nutzungen und deren Auswirkungen im Planungsraum voraus. Gestützt auf 
diese Analyse sind Art und Umfang der jeweils erforderlichen Kompensati-
ons- und Aufwertungsmassnahmen festzulegen.742 Dabei sind bei der Fest-
setzung der Kompensationsmassnahme u.a. die landschaftliche Empfind-
lichkeit des Standorts der Mehrnutzung sowie zusätzlich verursachte Im-
missionen zu berücksichtigen.743 Bei den Aufwertungsmassnahmen kann es 
beispielsweise um die Wiederherstellung von landschaftsprägenden Tro-
ckenmauern gehen, um die Aufwertung und Ergänzung von Hecken, um 
Pflegemassnahmen zur Verhinderung des Einwachsens des Waldes oder um 
die Erdverlegung elektrischer Leitungen.744 Darüber hinaus kann ein Nut-
zungsplan nach Art. 18bis E-RPG auch damit zu den angestrebten Planungs-
zielen beitragen, dass er einerseits konkrete störende Bauten und Anlagen 
bezeichnet, die als Kompensationsobjekte infrage kommen, und dass er an-
dererseits erhaltenswerte Bauten und Anlagen bestimmt, die nicht zu Kom-
pensationszwecken abgebrochen werden dürfen.745 

Eine Besonderheit besteht, wenn es nicht um die Bewilligung einer 
Mehrnutzung an sich, sondern um eine Standortverschiebung einer bewil-
ligungsfähigen Nutzung geht (Art. 18bis Abs. 2 E-RPG). Eine solche ist zulässig, 
wenn damit eine bessere räumliche Anordnung dieser Nutzungen erreicht 
wird. Eigentliche Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen sind da-
bei nicht zu erbringen.746 So könnte beispielsweise in einem Nutzungsplan 
festgelegt werden, dass allfällige Autoabstellplätze, die nach den Bestim-
mungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen erstellt werden dürfen, kon-
zentriert an einer bestimmten, besonders geeigneten Stelle errichtet werden 
müssen, statt unmittelbar neben dem jeweiligen Wohnhaus.747 Art. 18bis 

740 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10.
741 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10.
742 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10.
743 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10.
744 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10 f.
745 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
746 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
747 Art. 24c RPG verlangt i.d.R. einen körperlichen Zusammenhang oder sonst eine grosse 

Nähe für solche Erweiterungen; vgl. dazu UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
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Abs. 4 E-RPG ermächtigt sodann die Kantone, in Kleinsiedlungen Umnutzun-
gen und Nutzungserweiterungen (jedoch keine Neubauten) zu bestimmen, 
die nicht kompensiert werden müssen.748

Ob die Voraussetzungen für die Bewilligung einer Mehrnutzung im Ein-
zelfall erfüllt sind, ist im Bewilligungsverfahren zu prüfen (Art. 18bis Abs. 3 
E-RPG). In der Baubewilligung müssen dementsprechend die konkret zu er-
bringenden Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen genau umschrie-
ben werden. Ausserdem ist deren Umsetzung sicherzustellen. Dies erfolgt 
i.d.R. dadurch, dass mit der Bauausführung erst begonnen werden darf, wenn 
die Kompensationsmassnahmen bereits umgesetzt wurden. Die Aufwer-
tungsmassnahmen müssen im Zeitpunkt des Baubeginns mindestens initi-
iert worden sein.749 Die Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen müs-
sen zudem langfristig gesichert werden. Gegebenenfalls kann eine Baubewil-
ligung auch unter dem Vorbehalt erteilt werden, dass sie dahinfällt, wenn die 
Kompensation und/oder Aufwertung dahinfällt.750

Der Planungs- und Kompensationsansatz ist thematisch offen konzi-
piert, sodass den kantonalen und regionalen Besonderheiten in geeigneter 
Weise Rechnung getragen werden kann.751 Besonders erwähnt wird in Art. 8c 
Abs. 1bis E-RPG die Umnutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher 
Bauten zur Wohnnutzung. Auch in diesem Fall gilt, dass die Umnutzung nur 
auf der Grundlage eines raumplanerischen Gesamtkonzepts und einer ent-
sprechenden Grundlage im kantonalen Richtplan erfolgen darf, sodass im 
betreffenden Planungsraum im Licht der Ziele und Grundsätze der Raum-
planung ein besseres Gesamtergebung erzielt werden kann.752

Ausnahmen von der Kompensationspflicht werden in den vom Stände-
rat beschlossenen Bestimmungen nicht vorgesehen. Wie auch bei der Vor-
lage des Bundesrats können die Kantone bei der Anwendung des Planungs- 
und Kompensationsansatzes auf kantonaler Ebene keine Ausnahmen von 
der Kompensationspflicht einführen. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass 
bei Bauten und Anlagen, die gestützt auf das Bundesrecht (Art. 24a ff. RPG) 
ausserhalb der Bauzonen erstellt werden dürfen, weiterhin keine Kompen-
sationspflicht bestehen wird.753 

748 Vgl. dazu auch UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
749 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
750 Vgl. auch UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
751 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8; vgl. dazu auch das Anwendungsbeispiel in 

Rz. 275 hiervor.
752 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
753 Vgl. dazu Rz. 280 hiervor.
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3. Beseitigungspflicht gemäss Vorlage des Bundesrats

Zusätzlich zum Planungs- und Kompensationsansatz wurde in der Vorlage 
des Bundesrats zur zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehen, dass Bau-
bewilligungen für neue Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen künf-
tig mit einer Beseitigungspflicht zu verknüpfen sind.754 Konkret sollten Be-
willigungen nicht mehr «für alle Ewigkeit» erteilt werden, sondern nur noch 
für einen bestimmten Zweck. Sollte dieser Zweck wegfallen und sich die 
Bauten oder Anlagen nicht einer neuen zonenkonformen oder standortge-
bundenen Nutzung zuführen lassen, hätten sie entfernt werden müssen 
(Art. 23d E-RPG).755 In gewissen Situationen erschien jedoch eine Beseiti-
gungspflicht nicht sach- oder zweckmässig. Art. 23e E-RPG nannte die Aus-
nahmen von der Beseitigungspflicht.756 Eine Ausnahme von der Beseiti-
gungspflicht sollte u.a. dann bestehen, wenn die neue Baute oder Anlage be-
reits bei ihrer Erstellung volumen- und flächenmässig im Sinne von Art. 23b 
E-RPG durch Beseitigung einer anderen Baute kompensiert wird (Art. 23e 
Abs. 1 lit. b E-RPG).757 Anders als beim Planungs- und Kompensationsansatz 
sollte hier betreffend Kompensation somit keine Gesamtbetrachtung der Si-
tuation ausserhalb der Bauzonen erfolgen. Praktische Bedeutung wurde 
dieser Bestimmung nach Ansicht des Bundesrats insbesondere im Zusam-
menhang mit landwirtschaftlichen Ökonomiebauten zugemessen.758

4. Stabilisierungsgrundsatz und Abbruchprämie gemäss  
Beschlussfassung des Ständerats im Juni 2022

Die vom Ständerat auf Basis der Vorlage der UREK-S beschlossenen Bestim-
mungen sehen als neues Planungsziel und neuen Planungsgrundsatz vor, 
dass die Zahl aller Gebäude im Nichtbaugebiet und die durch nicht landwirt-
schaftliche Bauten und Anlagen oder touristische Aktivitäten verursachte 
Bodenversiegelung stabilisiert werden sollen (Art. 1 Abs. 2 lit. bter und bquater 
E-RPG).759 Auf eine starre Grenze oder fixe Grösse wird, um der Dynamik 
bzw. Trägheit des Systems gerecht zu werden und sinnwidrige Härten und 

754 Im Gegenzug soll jedoch der bisher notwendige Nachweis der längerfristigen Exis-
tenzfähigkeit eines Betriebs künftig entfallen. 

755 Botschaft RPG 2, 7459; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 3.
756 Die Nichtanwendbarkeit von Art. 23d E-RPG ist bereits in der Baubewilligung festzu-

setzen; vgl. Botschaft RPG 2, 7477.
757 Daneben wird bspw. bei Wohnbauten, die nicht leicht entfernbar sind, von einer Be-

seitigungspflicht abgesehen, falls der Betrieb, für den sie benötigt wird, längerfristig 
existenzfähig ist; vgl. Art. 23e Abs. 1 lit. a E-RPG. 

758 Botschaft RPG 2, 7478.
759 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 5 f.
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Vollzugsprobleme zu vermeiden, verzichtet.760 Die angestrebte Stabilisie-
rung soll primär durch eine Anreizstrategie erreicht werden, die darin be-
steht, dass für die Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bau-
zonen eine Abbruchprämie in der Höhe der Abbruchkosten ausgerichtet 
werden soll (Art. 5 Abs. 2bis E-RPG).761 Finanziert werden sollen diese Ab-
bruchprämien primär durch Erträge aus der Mehrwertabschöpfung gemäss 
Art. 5 Abs. 1 RPG. (vgl. Art. 5 Abs. 2ter E-RPG).762

Die Kantone haben innert fünf Jahren seit Inkrafttreten der Bestimmun-
gen in ihrem Richtplan ein Gesamtkonzept zur Erreichung der Stabilisie-
rungsziele festzulegen und die entsprechenden Aufträge, auch zur Ausrich-
tung und Finanzierung der Abbruchprämien, zu erteilen (Art. 8d Abs. 1 i.V.m. 
Art. 38b Abs. 1 E-RPG). Wird diese Frist nicht eingehalten, ist im betreffenden 
Kanton jedes weitere Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum Vorliegen der 
entsprechenden Richtplangenehmigung kompensationspflichtig (Art. 38b 
Abs. 3 E-RPG). Diese Richtplananpassung ist auch Voraussetzung dafür, dass 
ein Kanton vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch machen 
kann (Art. 38b Abs. 2 E-RPG).

Die Kantone haben die Erreichung der Stabilisierungsziele periodisch zu 
überprüfen, die Richtplaninhalte gegebenenfalls anzupassen (Art. 8d Abs. 3 
E-RPG) und dem Bund periodisch Bericht zu erstatten (Art. 24g E-RPG). Ergibt 
die Überprüfung ein Verfehlen der Stabilisierungsziele, so ordnet der Bundes-
rat die sinngemässe Anwendung von Art. 38b E-RPG an (Art. 8d Abs. 4 E-RPG), 
was bedeutet, dass im betreffenden Kanton jedes weitere neue Gebäude aus-
serhalb der Bauzone kompensationspflichtig ist (Art. 38b Abs. 3 E-RPG).763 

Die Abbruchprämien sollen unabhängig von Inanspruchnahmen von 
Land ausserhalb der Bauzonen ausgerichtet und anderweitig finanziert wer-
den, nämlich durch Erträge aus der Mehrwertabschöpfung, durch Bundes-
beiträge sowie durch allgemeine Finanzmittel. Dabei erscheint es fraglich, 
ob aus der Mehrwertabschöpfung tatsächlich massgebliche Mittel zur Ver-
fügung stehen werden oder ob diese nicht anderweitig einzusetzen sind (bspw. 
für Entschädigungen aus materieller Enteignung). Die Finanzierung der Ab-
bruchprämien wird voraussichtlich eine grosse Herausforderung werden. 
Die Prüfung eines Kompensationsmechanismus könnte auch hier lohnens-
wert sein, denn dadurch könnten objektbezogen entsprechende Finanzmittel 
generiert werden.

760 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 5.
761 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 3 und 7.
762 Zudem ist vorgesehen, dass auch der Bund Beiträge leisten kann, vgl. dazu UREK-S, 

Erläuternder Bericht RPG 2, 3 und 7.
763 UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 5.
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V. Kompensationsmassnahmen
1. Planungs- und Kompensationsansatz 

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, die gestützt auf den Planungs- 
und Kompensationsansatz764 ermöglicht werden, müssen Kompensations- 
und Aufwertungsmassnahmen so ausgestaltet sein, dass es im Bezugsraum 
im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung 
der Gesamtsituation, d.h. zu keinen grösseren und störenderen Nutzungen, 
kommt.765 Mit den Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen muss 
also nicht nur sichergestellt werden, dass die Raumbeanspruchung ausser-
halb der Bauzonen unter dem Aspekt des Trennungsgrundsatzes nicht ver-
schlechtert wird, sondern dass es zu einer Verbesserung der Gesamtsitua-
tion ausserhalb der Bauzonen kommt.766 Die Kompensation erfolgt primär 
durch Realkompensation.767 Diese kann insbesondere durch die Beseitigung 
bestehender Bauten und Anlagen sowie die anschliessende Rekultivierung 
des Bodens erfolgen. Voraussetzung ist, dass die Beseitigung der Baute keine 
Ersatzbaute zur Folge hat und für die zu beseitigende Baute nicht ohnehin 
eine Beseitigungspflicht besteht.768 Ausserdem darf für die Kompensations-
objekte kein Bedarf mehr bestehen und sie dürfen keinen denkmalpflegeri-
schen Wert aufweisen.769

Für die Beurteilung, ob eine ausreichende Kompensation vorliegt, ist mass-
gebend, ob die Kompensation unter den Aspekten der «Verbesserung der Ge-
samtsituation» resp. der «nicht grösseren und störenderen Nutzung» quanti-
tativ ausreichend ist. Dies ist an den Zielen und Grundsätzen des RPG zu mes-
sen.770 Nichtsdestotrotz kann insbesondere die Frage, wann «keine grössere 
und keine störendere Nutzung» vorliegt, äussert schwierig zu beurteilen 

764 Der Fokus liegt hier auf den Anforderungen gemäss dem Gebietsansatz der Vorlage 
des Bundesrats sowie dem Planungs- und Kompensationsansatz gemäss der Vorlage 
der UREK-S. Auf den Objektansatz der Vorlage des Bundesrats, der von der UREK-S 
nicht in den aktuellen Vernehmlassungsentwurf übernommen wurde, wird nur am 
Rande eingegangen.

765 Während es gemäss Vorlage des Bundesrat ausdrücklich zu keinen grösseren und zu 
keinen störenderen Nutzungen kommen darf, verlangt die Vorlage der UREK-S dies 
nur implizit (Verbesserung der Gesamtsituation); vgl. dazu Rz. 504 hiernach.

766 Botschaft RPG 2, 7470.
767 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2.
768 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 20; eine Beseitigungspflicht besteht bspw. bei 

rechtswidrig erstellten Bauten, bei Bauten mit einem Rückbaurevers oder bei befris-
tet bewilligten Bauten.

769 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2; vgl. dazu auch die möglichen Kompensationsmass-
nahmen gem. Botschaft RPG 2, 7471 f.

770 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 32.
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sein.771 Grundsätzlich ist die Situation vor und nach dem Vorhaben zu beur-
teilen resp. zu prognostizieren772 und letztlich in einer Gesamtbeurteilung 
abschliessend zu klären, ob das Projekt zu keiner grösseren und keiner stören-
deren Nutzung führt.773 Dabei sollte zusätzlich eine Wirkungskontrolle der 
Massnahme, mit der die Qualität und Effektivität der Kompensation geprüft 
wird, durchgeführt werden. Dies, weil Kompensations- und Aufwertungs-
massnahmen eine grosse Komplexität aufweisen und deren langfristigen Aus-
wirkungen und ihr Bestand oft schwierig abzuschätzen sind.774 Wichtig ist, 
dass sich die Kompensation durch eine hohe Transparenz, Nachvollziehbar-
keit, Objektivität und Klarheit in der Anwendung auszeichnet.775 

Gemäss den vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen ist es Aufgabe 
der Kantone, im kantonalen Richtplan die minimalen Voraussetzungen für 
eine ausreichende Kompensation zu definieren und eine solche sicherzustel-
len.776 Dabei könnte ein vom Bund erarbeiteter Leitfaden hier einerseits Un-
terstützung bieten und andererseits zu einer einheitliche Umsetzung beitra-
gen.777 Dabei sollte auch in den kantonalen Richtplänen bestimmt werden, 
wie nahe die Objekte räumlich beieinander liegen müssen, um zur Kompen-
sation herangezogen werden zu können.778 Zu beachten ist auch der notwen-
dige Detaillierungsgrad der Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen 
im kantonalen Richtplan. Beim Objektansatz gemäss Vorlage des Bundesrats 
hätten die Vorgaben im Richtplan so detailliert sein müssen, dass im Einzel-
fall hätte beurteilt werden können, ob eine genügende Kompensation er-
folgt.779 Beim Gebietsansatz gemäss Vorlage des Bundesrats sowie Beschluss 
des Ständerats sind die Anforderungen an die Vorgaben im Richtplan hinge-
gen weniger streng, da eine Konkretisierung in der Nutzungsplanung erfolgt. 
Diese kann die Mindestanforderungen an die Kompensationen weiter kon-
kretisieren.780 In der Nutzungsplanung sind sodann die Voraussetzungen zu 

771 Vgl. dazu auch Rz. 509 ff. hiernach. 
772 Denkbar ist eine umstandsbezogene Argumentation oder eine standardisierte Be-

wertung; vgl. dazu weiterführend Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 7 f. und 12.
773 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 8, 12 und 32 f.
774 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 11 und 13.
775 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 5.
776 Anders in der Vorlage der UREK-S wonach im kantonalen Richtplan lediglich die 

Grundzüge der Kompensation festgelegt und die nötigen Aufträge an die Nutzungs-
planung erteilt hätten werden müssen; vgl. UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.

777 Vgl. Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 34.
778 So auch bereits bzgl. Vorlage des Bundesrats ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16.
779 Botschaft RPG 2, 7466.
780 Botschaft RPG 2, 7470.
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schaffen, dass die Mehrnutzungen mit den erforderlichen Kompensations- 
und Aufwertungsmassnahmen verbunden werden. Ob im konkreten Fall 
eine ausreichende Kompensation vorgesehen ist, wird im Baubewilligungs-
verfahren für die Mehrnutzung zu beurteilen sein. Dabei wird mittels Auf-
lagen oder Bedingungen auch sicherzustellen sein, dass die Kompensation 
tatsächlich umgesetzt und beibehalten wird. Mit der Bauausführung darf 
grundsätzlich erst begonnen werden, wenn die zur Kompensation vorgese-
henen Bauten und Anlagen beseitigt worden sind. Die Aufwertungsmassnah-
men müssen im Zeitpunkt des Baubeginns zumindest initiiert worden sein.781 
Die bewilligte Mehrnutzung darf die Kompensation sodann nicht überdau-
ern und letztlich ist auch der Bestand der Kompensation und gegebenenfalls 
der Aufwertung sicherzustellen.782 

2. Beseitigungspflicht gemäss Vorlage des Bundesrats

Bei der in der Vorlage des Bundesrats vorgesehenen Kompensation aufgrund 
eines Verzichts auf die Beseitigungspflicht hätte gemäss Art. 23e Abs. 1 lit. b 
E-RPG eine im Sinn von Art. 23b E-RPG vollständige Kompensation von Volu-
men und beanspruchter Bodenfläche stattfinden müssen.783 Gefordert wor-
den wäre somit eine volumen- und flächenmässig gleichwertige Kompen-
sation. Auch in diesem Fall hätten nur Objekte zur Kompensation herangezo-
gen werden können, bei deren Beseitigung keine Ersatzbaute erstellt werden 
darf und die ihrerseits nicht bereits einer Beseitigungspflicht unterliegen.784 
Dass die Kompensation auch tatsächlich erfolgt, hätte mit der Baubewilligung 
für das von der Beseitigungspflicht befreite Bauvorhaben sichergestellt wer-
den müssen. 

3. Stabilisierungsgrundsatz und Abbruchprämie gemäss Beschluss-
fassung des Ständerats im Juni 2022

Gemäss den vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen ist im betreffen-
den Kanton jedes weitere Gebäude ausserhalb der Bauzone bis zum Vorlie-
gen der entsprechenden Richtplangenehmigung kompensationspflichtig, 
wenn ein Kanton die neuen Bestimmungen nicht fristgerecht umsetzt oder 
die Stabilisierungsziele verfehlt (Art. 38b Abs. 3 E-RPG). Aufgrund des Wortlauts 

781 Botschaft RPG 2, 7472 und 7488; Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2 und 5; UREK-S, Er-
läuternder Bericht RPG 2, 11.

782 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2; UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 11.
783 Botschaft RPG 2, 7478.
784 Bspw. weil die Baute ihrerseits gestützt auf Art. 23d E-RPG mit Beseitigungspflicht 

bewilligt wurde, weil die Baute rechtswidrig erstellt wurde oder aufgrund eines 
Rückbaurevers oder einer Befristung. 
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von Art. 38b Abs. 3 E-RPG ist davon auszugehen, dass eine gebäudebezogene 
Kompensation zu erfolgen hat. Die beanspruchte Fläche spielt keine resp. 
höchstens eine untergeordnete Rolle. Dies entspricht dem Grundgedanken 
des Stabilisierungsgrundsatz nur halb, denn dieser verlangt eine Stabilisie-
rung der Anzahl der Gebäude wie auch der versiegelten Fläche ausserhalb der 
Bauzonen. Eine Kompensation darf auch in diesem Fall nicht so ausgestaltet 
werden, dass ein neues grosses Gebäude ausserhalb der Bauzone durch die 
Beseitigung eines viel kleineren Gebäudes kompensiert wird. Dies würde 
Gesamtsituation ausserhalb der Bauzone verschlechtern, was mit Blick auf den 
Trennungsgrundsatz und den Schutz des Kulturlandes zwingend zu vermei-
den ist. Entsprechend sollte auch in diesem Fall eine «gleichwertige» Kompen-
sation erfolgen, wobei die Kriterien zur Bestimmung der Gleichwertigkeit 
noch auszuarbeiten wären.

VI. Zusammenfassung und Würdigung
1. Planungs- und Kompensationsansatz

Im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision sollen die Vorschriften für 
das Bauen ausserhalb der Bauzonen vereinfacht sowie mit dem Planungs- 
und Kompensationsansatz einerseits das Nichtbaugebiet langfristig weitge-
hend von Überbauungen freigehalten und andererseits die Flexibilität der 
Kantone erhöht werden. Die bestehenden Ausnahmebestimmungen für das 
Bauen ausserhalb der Bauzonen gelten für die gesamte Schweiz und lassen 
wenig Spielraum für regionale und lokale Besonderheiten. Mit dem Pla-
nungs- und Kompensationsansatz soll den Kantonen ein planerisches Inst-
rument zur Verfügung gestellt werden, um beim Bauen ausserhalb der Bau-
zonen besser auf kantonale und regionale Besonderheiten eingehen zu kön-
nen.785 Gleichzeitig sind die gestützt auf die Sonderregelung beanspruchten 
Flächen zwingend zu kompensieren, wobei die Kompensation dazu führen 
muss, dass es insgesamt zu einer Verbesserung der Gesamtsituation ausser-
halb der Bauzonen kommt. Die Kompensation erfolgt durch den Rückbau von 
bestehenden, störenden Bauten und durch Rekultivierung von versiegelten 
Flächen ausserhalb der Bauzonen. Ausnahmen von der Kompensationspflicht 
sind grundsätzlich keine vorgesehen. Dadurch wird dem Trennungsgrund-
satz Rechnung getragen. 

Die Ergebnisse im Vernehmlassungsverfahren zur Vorlage der UREK-S 
zeigen, dass der Planungs- und Kompensationsansatz von vielen Vernehm-
lassungsteilnehmern und -teilnehmerinnen (darunter auch Kantone) kritisch 

785 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 4; esPAcesuisse, Stellungnahme, 6.
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beurteilt wurde.786 Die Regelung wird als komplex, schwer verständlich und 
in der Umsetzung unklar erachtet.787 Diesen Rückmeldungen versuchte die 
UREK-S mit der dem Ständerat vorgelegten, überarbeiteten Vorlage Rechnung 
zu tragen.788 Der Ständerat hat nun im Juni 2022 der überarbeiteten Vorlage 
zugestimmt, dabei jedoch auch verschiedene Minderheitsanträge angenom-
men. Damit wird die Vorlage geschwächt und der verfassungsmässige Grund-
satz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet gefährdet.789

Nichtsdestotrotz handelt es sich beim Planungs- und Kompensations-
ansatz um einen wichtigen, zukunftsweisenden Ansatz, der es möglich 
macht, den Handlungsspielraum der Kantone und kommender Generatio-
nen möglichst zu erhalten, ohne den Trennungsgrundsatz zu unterlaufen. 
Interessant scheint dabei, dass er kein starres Regulativ vorgibt, sondern den 
Behörden Handlungsspielräume belässt, damit sie die Probleme im Zusam-
menhang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzonen im Rahmen einer ganz-
heitlichen Betrachtung der räumlichen Entwicklung und unter Berücksich-
tigung der unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten lösen können. Dank 
mehr Flexibilität und Gestaltungsmöglichkeiten sollen massgeschneiderte 
Lösungen möglich sein, die zu mehr Qualität in der Gestaltung des Raums 
ausserhalb der Bauzonen führen.790 Ausserdem können weiterhin Ausnah-
men vom Bauverbot ausserhalb der Bauzonen ermöglicht werden, ohne 
neue bundesrechtliche Ausnahmetatbestände zu schaffen. Dabei wird den 
Kantonen gar die Möglichkeit eingeräumt, flexibler auf die Bedürfnisse des 
ländlichen Raums einzugehen und den Besonderheiten von ländlichen Räu-
men besser Rechnung zu tragen.791 Durch die damit verknüpfte Kompensa-
tionspflicht ist dies im Grundsatz und bei einer stringenten Umsetzung mög-
lich, ohne dass der Trennungsgrundsatz weiter aufgeweicht wird. Ebenfalls 
positiv zu werten ist, dass die Vorlage den Kantonen erlaubt, vom Einzelob-
jekt wegzukommen und eine räumliche Gesamtsicht einzunehmen.792 

Allerdings führt der Planungs- und Kompensationsansatz zu keiner 
massgeblichen Vereinfachung der Vorschriften für das Bauen ausserhalb der 
Bauzonen. Eine solche ist auch kaum möglich, ohne die heute bestehenden 

786 UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 6, 22.
787 Vgl. exemplarisch mArti, Geschichte, 961 f.
788 EspaceSuisse sprach anschliessend von «verhaltenem Optimismus, sah aber den 

Trennungsgrundsatz noch immer in Gefahr: vgl. JerJen/kisslinG, Einschätzung, 1.
789 So auch JerJen/kisslinG, Schieflage, 2.
790 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 42.
791 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 21.
792 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 23; esPAcesuisse, Stellungnahme.
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Ausnahmen massgebend zu beschränken oder weitere, umfassende Locke-
rungen vorzusehen. Während das Erste politisch kaum durchsetzbar wäre 
und gesellschaftlich kaum akzeptiert würde, widerspricht das Zweite dem 
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet.793 Entsprechend 
ist es wenig überraschend, dass die bereits bestehende Komplexität der Vor-
schriften für das Bauen ausserhalb der Bauzonen auch mit der Vorlage des 
Bundesrats und den vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen weiter-
geführt wird. Darüber hinaus ist der Planungs- und Kompensationsansatz 
auch mit Risiken verbunden. Er bringt nicht nur Handlungsspielraum für die 
Kantone, sondern durch die teilweise Kantonalisierung des Bauens ausser-
halb der Bauzonen auch eine grössere Verantwortung. Bedeutende Mehr-
nutzungen ausserhalb der Bauzonen widersprechen per se dem Trennungs-
grundsatz und gefährden die Stabilisierungsziele.794 Damit trotz des Pla-
nungs- und Kompensationsansatzes der Trennungsgrundsatz gewahrt wird 
und die Stabilisierungsziele erreicht werden können, braucht es eine restrik-
tive und stringente Umsetzung. 

Bei der Umsetzung muss insbesondere sichergestellt werden, dass die 
Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen effektiv zu einer Verbesse-
rung der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen führen. Die Vorlage des 
Bundesrats stellte diesbezüglich strengere Anforderungen auf als die vom 
Ständerat beschlossenen Bestimmungen. Es war insbesondere zu begrüs-
sen, dass nicht nur Anforderungen an die Kompensations- und Aufwertungs-
massnahmen im kantonalen Richtplan definiert werden sollten, sondern 
dort auch festgelegt werden sollte, wie diese verbindlich und dauerhaft ge-
sichert werden (Art. 8c Abs. 2 lit. c E-RPG).795 Grundvoraussetzung für ein 
Funktionieren des Planungs- und Kompensationsansatzes ist zudem in je-
dem Fall eine detaillierte Auseinandersetzung mit dem betreffenden Raum, 
seinen einzelnen Aspekten und dem geplanten Bauvorhaben.796 Jeder Kan-
ton muss sich also vorgängig und vorausschauend intensiv mit der Frage 
auseinandersetzen, wie mit Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
umzugehen ist.797 Zudem müssen die planerischen Grundlagen gut aufein-
ander abgestimmt sein, sodass ein Vergleich der Ausgangssituation und der 
Situation nach Kompensation und Aufwertung überhaupt möglich ist.798 Die 

793 esPAcesuisse, Mitteilung, 2.
794 esPAcesuisse, Stellungnahme, 6.
795 esPAcesuisse, Stellungnahme, 7.
796 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 21.
797 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 42.
798 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 42.
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Umsetzung wird demzufolge anspruchsvoll und aufwendig sein.799 Eine 
stringente Umsetzung und ein konsequenter Vollzug im Einzelfall sind je-
doch Voraussetzung dafür, dass die mit dem Planungs- und Kompensations-
ansatz verfolgten Ziele auch tatsächlich erreicht werden können und der 
Trennungsgrundsatz nicht gefährdet wird.800 Die Umsetzung obliegt wei-
testgehend den Kantonen, womit es wesentlich von den Kantonen abhängt, 
ob sich der Planungs- und Kompensationsansatz in der Praxis etabliert und 
die damit angestrebten Ziele erreicht werden können.801 Insbesondere kön-
nen sie durch Einnahme einer aktiven Rolle, beispielsweise bei der Vermitt-
lung von Kompensationsobjekten, massgeblich zur Praxistauglichkeit bei-
tragen.802 Darüber hinaus wird aber auch der Bund im Rahmen der Richt-
plangenehmigung die notwendige Konsequenz anwenden müssen. Für die 
Akzeptanz des Planungs- und Kompensationsansatzes massgebend sind zu-
dem dessen Nachvollziehbarkeit, Verhältnismässigkeit sowie klare Vorgaben 
und Kommunikation.803 

Des Weiteren ist die Frage aufzuwerfen, ob die vorgesehene Umsetzung 
über den kantonalen Richtplan sachgerecht und angezeigt ist. Vorteil dabei 
ist, dass auf ein bewährtes Instrument gesetzt wird, ohne das System grund-
sätzlich zu ändern. Zu beachten ist allerdings, dass der kantonale Richtplan 
nicht dazu geeignet ist, Rechte und Pflichten zu begründen und Regeln auf-
zustellen, die ihrer Natur nach eines Rechtssatzes bedürfen. Der grobe Rah-
men und die Grundzüge des Planungs- und Kompensationsansatzes sollten 
demnach in einem kantonalen Gesetz (oder einem Bundesgesetz wie dem 
RPG) definiert werden. Der kantonale Richtplan demgegenüber sollte nur 
dazu dienen, den örtlichen Geltungsbereich dieser Grundsätze zu definieren 
und diese ggf. zu konkretisieren.804 Der vom Bundesrat vorgeschlagene Ob-
jektansatz wäre somit diesbezüglich zu weit gegangen.

2. Stabilisierungsgrundsatz und Abbruchprämie

Der aufgrund der Landschaftsinitiativen in der Vorlage der UREK-S aufge-
nommene und vom Ständerat beschlossene Stabilisierungsgrundsatz ist zu 

799 So auch Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 37 ff.; vgl. dazu auch die Rückmeldungen im 
Vernehmlassungsverfahren gem. UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 23.

800 Und wird verschiedentlich kritisch beurteilt; vgl. bspw. WAlter/hänni, 43.
801 Vgl. die Beispiele in Botschaft RPG 2, 7473 sowie 7489.
802 Vgl. dazu Rz. 511 ff. hiernach.
803 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 40.
804 esPAcesuisse, Stellungnahme, 8; mArti, Geschichte, 962; vgl. dazu auch die Rück-

meldungen im Vernehmlassungsverfahren gem. UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Ja-
nuar 2022, 22.
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begrüssen. Die Stabilisierung der Anzahl Bauten und Anlagen sowie der Bo-
denversiegelungen ausserhalb der Bauzonen ist für die Einhaltung des Tren-
nungsgrundsatzes von grosser Wichtigkeit. Ebenfalls zu begrüssen ist die 
Umsetzung im kantonalen Richtplan anhand eines Gesamtkonzepts.805 Frag-
lich ist jedoch, ob die mit dem vorgesehenen Stabilisierungsgrundsatz ange-
strebten Ziele effektiv erreicht werden können. Der Stabilisierungsgrundsatz 
ist als Planungsziel und Grundsatz ausgestaltet und dadurch den anderen 
Zielen und Grundsätzen grundsätzlich gleichgestellt. Die verschiedenen Pla-
nungsziele und Grundsätze werden im Einzelfall im Rahmen der raumpla-
nerischen Interessenabwägung gegeneinander abzuwägen sein. Dies führt 
zu einer Schwächung des Stabilisierungsgrundsatzes.806 Zudem wird auf die 
Gebäudeanzahl und die Bodenversiegelungsfläche abgestellt. Es scheint sich 
somit um eine quantitative Beschränkung zu handeln. Dem qualitativen As-
pekt wird demgegenüber offenbar keine Beachtung geschenkt. Bauten wir-
ken aber oft nicht störender, weil sie grösser sind, sondern aufgrund ihres 
Standorts oder weil sie gestalterisch nicht in die Landschaft passen.807 Zu 
einer Schwächung führt auch die Ausnahme der Versiegelung durch land-
wirtschaftliche Nutzung sowie insbesondere zur Ausübung touristischer 
Aktivitäten und der Ausschluss des Sömmerungsgebiets.808 Des Weiteren ist 
zu bedauern, dass keine konkreteren Bestimmungen zur Erreichung des Sta-
bilisierungsziels formuliert wurden.809 Demgegenüber sind die vom Stände-
rat beschlossene Übergangsfrist und die Sanktionierungsmöglichkeiten, 
insbesondere die Kompensationspflicht bei Verfehlung der Stabilisierungs-
ziele, zu begrüssen.810 Wichtig erscheint dabei jedoch, dass auch bei dieser 
Kompensation eine Gleichwertigkeit verlangt wird und nicht lediglich auf die 
Anzahl Gebäude oder die Fläche abgestellt wird. Dazu sind entsprechende 
Kriterien auszuarbeiten.

Damit die mit dem Stabilisierungsgrundsatz verfolgten Ziele erreicht 
werden können, ist der Abbruch nicht mehr benötigter Gebäude und Anla-
gen unumgänglich. Mit der Abbruchprämie811 soll der Abbruch unerwünsch-
ter Bauten und Anlagen finanzierbar gemacht werden resp. ein Anreiz zum 

805 JerJen/kisslinG, Einschätzung, 2; JerJen/kisslinG, Schieflage, 2.
806 esPAcesuisse, Stellungnahme, 4.
807 Vgl. dazu auch esPAcesuisse, Stellungnahme, 3.
808 esPAcesuisse, Stellungnahme, 3; JerJen/kisslinG, Einschätzung, 2; JerJen/kiss-

linG, Schieflage, 2.
809 UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 5.
810 So auch JerJen/kisslinG, Einschätzung, 2.
811 Diese ersetzt die umstrittene Beseitigungspflicht gemäss der Vorlage des Bundesrats.
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Abbruch geschaffen werden. Es handelt sich dabei um einen anreizorientier-
ten Ansatz, was grundsätzlich zu begrüssen ist.812 Allerdings wird die Ab-
bruchprämie für sich allein kaum genügen, um die Stabilisierungsziele zu 
erreichen. Vielmehr bräuchte es weitere, konkrete Massnahmen.813 Ausser-
dem ist fraglich, ob die Abbruchprämie tatsächlich zum gewünschten Ab-
bruch nicht mehr benötigter Gebäude führen wird, wenn alternativ deren 
Umnutzung und Umbau im Rahmen der bestehenden Ausnahmebestim-
mungen (Art. 24a ff. RPG) möglich bleibt. Ein solcher Umbau oder eine solche 
Umnutzung wird für den Eigentümer oder die Eigentümerin trotz Abbruch-
prämie oftmals lukrativer bleiben als ein Abbruch. Dies umso mehr, da die 
Abbruchprämie lediglich die Abbruchkosten deckt und der Preis für solche 
Objekte bei sinkendem Angebot und voraussichtlich knapper werdendem 
Wohnraum steigen wird.814 Ebenfalls fraglich ist, ob es sachgerecht und mög-
lich ist, die Abbruchprämien primär aus den Erträgen aus der Mehrwertab-
schöpfung zu finanzieren. Diese Mittel sollten auch künftig vordergründig 
für Entschädigungen aus materieller Enteignung oder zum Zwecke der Sied-
lungsentwicklung nach innen (vgl. Art. 5 Abs. 1ter RPG) verwendet werden. Ob 
und in welchem Umfang darüber hinaus tatsächlich Mittel für die Finanzie-
rung von Abbruchprämien übrig bleiben, ist fraglich.815 Da sich die Finanzie-
rung der Abbruchprämie somit als schwierig erweisen wird, bliebe zu prü-
fen, ob nicht eine Wiederaufnahme der in der Vorlage des Bundesrats vor-
gesehenen generellen Beseitigungspflicht (Art. 23d E-RPG) dazu beitragen 
könnte, die Stabilisierungsziele zu erreichen.816 

3. Abschliessende Würdigung 

In der Politik ist weitgehend anerkannt, dass die Vorschriften für das Bauen 
ausserhalb der Bauzonen einer Revision bedürfen, was nicht nur in den politi-
schen Debatten,817 sondern auch mit der Landschaftsinitiative zum Ausdruck 
kam.818 Dennoch wurde der in der Vorlage des Bundesrats zur zweiten Etappe 
der RPG-Revision vorgesehene Planungs- und Kompensationsansatz ver-
schiedentlich als nicht umsetzbar und nicht praxistauglich resp. als Papiertiger 

812 esPAcesuisse, Stellungnahme, 4.
813 Vgl. bspw. die Vorschläge von esPAcesuisse, Stellungnahme, 4.
814 Vgl. auch esPAcesuisse, Stellungnahme, 4.
815 esPAcesuisse, Stellungnahme, 5; JerJen/kisslinG, Einschätzung, 2 f.; JerJen/kiss-

linG, Schieflage, 2 f.
816 esPAcesuisse, Stellungnahme, 12.
817 Vgl. dazu AB NR 2019, 2029 ff.; BPUK/LDK, Lösungsansätze, 6 ff.
818 BundeskAnzlei, Vorprüfung, 2501.
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bezeichnet.819 Zudem würden damit neue Probleme aufgeworfen.820 Der 
Nationalrat ist auf die Vorlage gar nicht eingetreten und die UREK-S hat die Vor-
lage des Bundesrats umfassend überarbeitet.821 So hat sie die Vorlage wesent-
lich vereinfacht und dafür Elemente der Landschaftsinitiative aufgenommen. 
Es wurde beispielsweise auf den Objektansatz sowie die Beseitigungspflicht 
verzichtet. Gerade der Beseitigungsgrundsatz war nämlich auf Kritik gestos-
sen, namentlich weil er das Bauen ausserhalb der Bauzonen verteuere und 
der Vollzug schwierig sei (bspw., wenn der Besitzer im Zeitpunkt der Rück-
baupflicht zahlungsunfähig ist).822

Mit dem Planungs- und Kompensationsansatz sowie dem Stabilisierungs-
grundsatz enthalten die vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen noch 
immer wesentliche Neuerungen, die in Politik und Gesellschaft auf Skepsis 
stossen werden. Gleichzeitig wurden gerade beim Planungs- und Kompensa-
tionsansatz gegenüber der Vorlage des Bundesrats gewisse Änderungen vor-
genommen, die das Instrument tendenziell schwächen und neue Fragen in-
haltlicher (bspw. woran misst sich die «Verbesserung der Gesamtsituation»? 
Ist weiter auf eine nicht grössere und nicht störendere Nutzung abzustellen 
oder gibt es andere Massstäbe?) und verfahrensmässiger Art aufwerfen. Da-
durch werden die mit dem Planungs- und Kompensationsansatz verfolgten 
Ziele (insbes. die Stärkung des Trennungsgrundsatzes) gefährdet.823 Im Er-
gebnis ist somit der in der Vorlage des Bundesrats vorgesehene Gebietsansatz 
demjenigen gemäss Beschlussfassung des Ständerats vorzuziehen.

Der vom Ständerat beschlossene Stabilisierungsgrundsatz genügt zu-
dem den Anliegen der Landschaftsinitiative nicht.824 Ausserdem sind auch 
diesbezüglich noch wesentliche Fragen der Umsetzung offen. Insbesondere 
stellt sich die Frage, ob die Abbruchprämien effektiv zu einem Abbruch der 
nicht mehr benötigten Gebäude führen werden oder ob eine (anderweitige) 
Weiternutzung nicht u.U. rentabler sein wird. Zudem stellt sich die Frage, ob 
die Finanzierung der Abbruchprämien aus den Erträgen der Mehrwertabga-
be und ggf. aus allgemeinen Staatsmitteln tatsächlich sachgerecht ist. Dies-
bezüglich besteht somit noch ein erheblicher Klärungsbedarf. 

819 Vgl. bspw. die Voten Egger und Müller-Altermatt, AB NR 2019, 2030 f.; vgl. dazu auch 
Rz. 511 hiernach.

820 Vgl. bspw. Votum Bourgeois, AB NR 2019, 2029.
821 Vgl. Rz. 46 ff. hiervor.
822 Vgl. bspw. die Voten Bourgeois und Müller-Altermatt, AB NR 2019, 2029 und 2031.
823 So auch esPAcesuisse, Mitteilung, 2.
824 esPAcesuisse, Mitteilung, 2; die Initianten haben dementsprechend auch in Aussicht 

gestellt, die Initiative trotz der Vorlage der UREK-S nicht zurückzuziehen.
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3. Teil:  
Würdigung des 
Kompensationsprinzips  
de lege lata und  
de lege ferenda

§ 1 Vorbemerkungen
Die in den letzten Jahren getroffenen Massnahmen zum Schutz des Kultur-
landes zeigen erste Erfolge. Insbesondere Kompensationsmechanismen stel-
len ein mögliches Instrument zum Kulturlandschutz dar und bieten eine 
Möglichkeit, um vom «Alles-oder-nichts»-Prinzip loszukommen. Beanspru-
chungen und Einzonungen von Fruchtfolgeflächen oder anderem Kultur-
land können nicht mehr nur verboten oder geduldet werden, sondern es 
wird möglich, diese unter der Voraussetzung der Kompensation zuzulassen. 
Indem der Gesetzgeber die Anforderungen an die Inanspruchnahme des 
Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen sowie an die Kompensation fest-
legt, kann er gleichzeitig eine Koordination der sich gegenüberstehenden 
Interessen vornehmen und Steuerungsfunktion übernehmen.825 

Da der Druck auf das Kulturland trotz der getroffenen Massnahmen wei-
ter anhält und die Zersiedelung bislang nicht aufgehalten werden konnte, 
besteht das Bedürfnis, die bestehenden Vorgaben zum Kulturlandschutz ei-
ner kritischen Prüfung zu unterziehen und gegebenenfalls neue Instrumente 
einzuführen oder effektive, bereits bestehende Instrumente auszudehnen.826 
Insbesondere wird nachfolgend zu beurteilen sein, ob die de lege lata beste-
henden und de lege ferenda vorgesehenen — und in den vorstehenden Kapi-
teln dargelegten — Kompensationsmechanismen zweckmässig sind und ei-
nen Beitrag zu den anhaltenden Problemen der Raumplanung leisten kön-
nen. Dazu sind diese umfassend und im Vergleich zueinander zu würdigen. 

825 vosskuhle, 8 f.
826 Eine Evaluation und Prüfung der bestehenden Massnahmen erfolgten bspw. durch 

die GPK-N; vgl. dazu Bericht GPK-N, 3533 ff.
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Damit dies möglich ist, muss jedoch in einem Zwischenschritt der verfas-
sungsrechtliche Rahmen, in dem sich das Kompensationsprinzip bewegt, 
abgesteckt werden. 

§ 2 Verfassungsrechtlicher Rahmen 
I. Vorbemerkungen 

Bei einem Versuch, Kompensationsmechanismen in der Raumplanung ver-
fassungsrechtlich einzubetten, ist in einem ersten Schritt zu prüfen, welche 
Anforderungen das Legalitätsprinzip an die Rechtsgrundlagen von Kompen-
sationspflichten stellt. Anschliessend ist die Aufgaben- und Kompetenzauf-
teilung zwischen Bund und Kanton in der Raumplanung detaillierter zu be-
trachten und es sind einige Ausführungen zu den materiellen Verfassungs-
grundlagen angezeigt. Namentlich wurde mit Art. 75 BV eine Kompetenznorm 
in die Bundesverfassung aufgenommen, welche gleichzeitig die materiellen 
Kernanliegen der Raumplanung auf Verfassungsstufe verankert. Daneben 
gibt es weitere Verfassungsbestimmungen mit materiellen Grundsätzen, 
welche im Rahmen der Raumplanung zu beachten sind, wie beispielsweise 
Art. 73 BV betreffend Nachhaltigkeit. 

II. Legalitätsprinzip

Gemäss dem in Art. 5 Abs. 1 BV verankerten Legalitätsprinzip bildet das Recht 
Grundlage und Schranke des staatlichen Handelns. Das Gebot der Rechts-
grundlage für staatliches Handeln besagt, dass «ein staatlicher Akt sich auf 
eine materiell-gesetzliche Grundlage stützen muss, die hinreichend bestimmt 
und vom staatsrechtlich hierfür zuständigen Organ erlassen worden ist».827 

Mit dem Erfordernis einer materiell-gesetzlichen Grundlage wird nicht 
verlangt, dass jedes staatliche Handeln eine Grundlage in einem Gesetz hat.828 
Vielmehr genügt grundsätzlich eine Grundlage in einem Rechtssatz.829 Hö-
here Anforderungen an die Normstufe bestehen hingegen bei schweren 
Grundrechtseingriffen (Art. 36 Abs. 1 BV), im Abgabebereich (Art. 127 BV) 

827 Vgl. anstelle vieler BGE 141 II 169, E. 3.1.
828 Während früher zwischen Gesetz im formellen Sinn und Gesetz im materiellen Sinn 

unterschieden wurde, wird auf diese Unterscheidung neuerdings verzichtet. Statt-
dessen wird von Gesetz gesprochen, wenn es um die im Verfahren der Gesetzgebung 
erlassenen Normen geht und von Verordnungen, wenn Erlasse auf einer Stufe unter-
halb der Gesetze gemeint sind; vgl. dazu häFelin/müller/uhlmAnn, N 63; rhinoW/
scheFer/ueBersAx, N 2675; tschAnnen/zimmerli/müller, § 13 N 7 und § 19 N 7.

829 BiAGGini, OFK BV, N 9 zu Art. 5 BV; schindler, in: SGKomm BV, N 32 zu Art. 5 BV.
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sowie bei allen wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen (Art. 164 Abs. 1 BV). 
In diesen Fällen ist eine Grundlage in einem Gesetz notwendig. Damit wird 
sichergestellt, dass in diesen Fällen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
(inkl. Vernehmlassung, Mitwirkung des Parlaments und i.d.R. Referendums-
möglichkeit) durchlaufen wird, was wiederum eine höhere demokratische 
Legitimation der entsprechenden Regelung bedeutet.830 Die Beurteilung, ob 
es sich um wichtige rechtsetzende Bestimmungen im Sinne von Art. 164 
Abs. 1 BV handelt, ist jedoch mitunter schwierig. Als Anhaltspunkte können 
die Eingriffsintensität, die Zahl der Betroffenen, die finanziellen Auswirkun-
gen sowie die politische Akzeptanz und Bedeutung der Regelung beigezogen 
werden.831 In diesem Zusammenhang kann auch mitberücksichtigt werden, 
ob ein gewichtiges Abweichen von der bisherigen Regelung vorliegt bzw. ob 
bisher unübliche Bestimmungen geschaffen werden.832 Neben diesen rechts-
staatlich motivierten Aspekten können bei der Zuordnung der Rechtsetzungs-
befugnisse auch praktische Elemente wie die Eignung des Regelungsorgans 
oder das Bedürfnis nach Änderbarkeit und Flexibilität der Normierung eine 
Rolle spielen. Geht es darum, eine dauerhafte, rechtssichere Ordnung zu 
schaffen, so bietet sich das Gesetz an. Soll hingegen eine Regelung rasch an 
veränderte Verhältnisse angepasst werden können, so mag eine Regelung in 
einem Gesetz oftmals nicht geeignet sein.833 

Darüber hinaus muss der Rechtssatz ausreichend bestimmt und klar 
sein (genügende Normdichte).834 Der Rechtssatz muss so präzise formuliert 
sein, dass der Bürger resp. die Bürgerin sein resp. ihr Verhalten danach ein-
richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem den Umstän-
den entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen kann.835 Der Grad der 
erforderlichen Bestimmtheit lässt sich dabei nicht abstrakt festlegen. Er vari-
iert je nach Bedeutung sowie Sachbereich bzw. Art des staatlichen Handelns.836 
So sind typischerweise im Bereich der Leistungsverwaltung die Anforderun-
gen an die Bestimmtheit weniger streng als im Bereich der Eingriffsverwal-
tung.837 Der erforderliche Grad an Bestimmtheit hängt zudem u.a. von der 

830 müller/uhlmAnn, N 226.
831 müller/uhlmAnn, N 230; schindler, in: SGKomm BV, N 36 zu Art. 5 BV; vgl. zu 

grundrechtlichen Aspekten Rz. 681 ff. hiernach. 
832 müller/uhlmAnn, N 231; vgl. exemplarisch auch BGE 121 I 27.
833 müller/uhlmAnn, N 242 ff.
834 schindler, in: SGKomm BV, N 33 ff. zu Art. 5 BV.
835 BGE 109 Ia 273, E. 4.d.
836 ePineY, in: BSK BV, N 44 f. zu Art 5 BV; schindler, in: SGKomm BV, N 29 ff. zu Art. 5 BV.
837 BGE 138 I 378, E. 7.2; BiAGGini, OFK BV, N 10 zu Art. 5 BV m.w.H.; häFelin/müller/

uhlmAnn, N 381; schindler, in: SGKomm BV, N 41 zu Art. 5 BV; kritisch dazu ePineY, 
in: BSK BV, N 47 zu Art. 5 BV.
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Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von der Komplexität und der Vorher-
sehbarkeit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidung, von den Normad-
ressaten, von der Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte und von der erst 
bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entschei-
dung ab. Dabei sind auch die Flexibilitätsbedürfnisse zu beachten.838 

Liegt eine ausreichende Normdichte vor, so kommen also grundsätzlich 
Rechtssätze verschiedener Normstufen als rechtliche Grundlage für staatli-
ches Handeln infrage. Neben den Gesetzen (Bund, Kanton oder Gemeinde) 
können auch Rechtsverordnungen (Bund, Kanton oder Gemeinde) eine aus-
reichende Rechtsgrundlage darstellen. Verwaltungsverordnungen839 kön-
nen hingegen — auch wenn sie im Einzelfall Aussenwirkungen entfalten — 
keine gemäss Art. 5 Abs. 1 BV ausreichende Rechtsgrundlage darstellen.840 
Die im Raumplanungsrecht häufig vorkommenden Pläne (Sachpläne, Richt-
pläne, Nutzungspläne) sind differenziert zu betrachten. Richtpläne und Sach-
pläne können als rein behördenverbindliche Pläne keine ausreichende 
Rechtsgrundlage für staatliches Handeln bilden. Sie sind weder rechtsetzend, 
noch vermögen sie direkt Rechte und Pflichten von Privaten zu begründen.841 
Staatliches Handeln muss sich somit immer auf einen den Richt- oder Sachplan 
umsetzenden oder dem Richt- oder Sachplan zugrunde liegenden Rechtssatz 
abstützen. Anders zu beurteilen sind hingegen die Nutzungspläne. Sie sind 
grundeigentümerverbindlich und weisen sowohl Merkmale eines generell-
abstrakten Erlasses wie auch einer individuell-konkreten Verfügung auf. Da-
mit stellen sie eine gemäss Art. 5 Abs. 1 BV ausreichende Rechtsgrundlage dar.842 

838 BGE 131 II 13, E. 6.5.1.
839 Bei Verwaltungsverordnungen handelt es sich um generell-abstrakte Anweisungen 

einer Behörde an ihre untergeordneten Behörden. Dabei kann es sich auch um An-
weisungen von Bundesbehörden an die mit dem Vollzug von Bundesrecht betrauten 
kantonalen oder kommunalen Behörden handeln. Sie sind für Private grundsätzlich 
nicht verbindlich, können aber in Einzelfällen Aussenwirkungen entfalten; vgl. zum 
Begriff und zur Rechtsnatur der Verwaltungsverordnung anstelle vieler häFelin/
müller/uhlmAnn, N 81 ff.

840 Gl.M. ePineY, in: BSK BV, N 42 zu Art. 5 BV; müller/uhlmAnn, N 483; vgl. auch häFe-
lin/müller/uhlmAnn, N 341 mit dem Hinweis, dass es aber möglich ist, dass diese 
bzgl. des Rechtsschutzes einer Rechtsverordnung gleichgestellt werden müssen; eine 
differenzierte Betrachtung fordert schindler, in: SGKomm BV, N 23 zu Art. 5 BV.

841 Vgl. weiterführend zur Rechtsnatur des Richtplans hänni, Planungs-, Bau- und be-
sonderes Umweltschutzrecht, 106 ff.; tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und 
Sachplanung, Interessenabwägung, N 5 ff. zu Art. 9 RPG; vgl. zu Funktion und Inhalt 
des Sachplans JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, 
Interessenabwägung, N 13 ff. zu Art. 13 RPG.

842 Vgl. weiterführend zur Rechtsnatur des Nutzungsplans hänni, Planungs-, Bau- und 
besonderes Umweltschutzrecht, 100 f.

315

166  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/WK8R-3KL7
https://perma.cc/WK8R-3KL7
https://perma.cc/8ZL4-DZRG 


III. Aufgaben und Kompetenzaufteilung im Bereich der  
Raumplanung

1. Subsidiaritätsprinzip und föderalistische Aufgabenteilung 

Die allgemeine Aufgabenteilung im Schweizer Recht ist geprägt vom Prinzip 
der föderalistischen Aufgabenteilung und der Subsidiarität.843 Demnach ist 
bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben der Grundsatz der Sub-
sidiarität zu beachten (Art. 5a BV). Der Bund soll nur Aufgaben übernehmen, 
welche die untergeordneten Ebenen, namentlich die Kantone, nicht selbst 
bewältigen können oder die einer einheitlichen Regelung durch den Bund 
bedürfen (Art. 43a BV). Zudem bedarf eine Aufgabenwahrnehmung durch 
den Bund jeweils einer expliziten Zuweisung der Aufgabe durch die Bundes-
verfassung (Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung; Art. 42 BV).844 
Sämtliche nicht dem Bund übertragenen Aufgaben obliegen aufgrund der 
subsidiären Generalkompetenz der Kantone diesen (Art. 43 BV).845 

Im Bereich der Raumplanung weist die Bundesverfassung die Aufgaben 
sachlich nicht nur einem Planungsträger zu, sondern begründet eine gemein-
same Verantwortung von Bund und Kantonen. Art. 75 BV verleiht dem Bund 
zunächst eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz und bestimmt gleichzei-
tig, dass die Raumplanung als solche den Kantonen obliegt (Abs. 1). Darüber 
hinaus fördert und koordiniert der Bund die Bestrebungen der Kantone und 
arbeitet mit diesen zusammen (Abs. 2). Ausserdem berücksichtigen Bund und 
Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der Raumpla-
nung (Abs. 3). Mit der in Art. 75 BV verankerten Aufgabenteilung werden die 
Prinzipien der Subsidiarität und der föderalistischen Aufgabenteilung im 
Sachbereich Raumplanung umgesetzt.846 Eine Konkretisierung erfolgt so-
dann in der Gesetzgebung. So bringt beispielsweise Art. 2 Abs. 3 RPG das Sub-
sidiaritätsprinzip zum Ausdruck, indem die mit Planungsaufgaben betrauten 
Behörden aufgefordert werden, darauf zu achten, den ihnen nachgeordneten 
Behörden den zur Erfüllung ihrer Aufgaben nötigen Ermessensspielraum zu 
lassen (Art. 2 Abs. 3 RPG).847 Grundsatz für sämtliche Zuständigkeitsfragen im 
Raumplanungsrecht sollte sein, dass die raumplanerischen Aufgaben und 
Probleme jeweils auf der tiefstmöglichen Stufe zu lösen sind.

843 Botschaft BV, 16.
844 Vgl. dazu ausführlicher rhinoW/scheFer/ueBersAx, N 694 ff.; tschAnnen, Staats-

recht, N 725 und 729.
845 Vgl. dazu ausführlicher rhinoW/scheFer/ueBersAx, N 706 ff.; tschAnnen, Staats-

recht, N 731 f.
846 Vgl. auch zen-ruFFinen/GuY-ecABert, N 41.
847 AemiseGGer, Leitfaden, 23.

316

317

167 § 2 Verfassungsrechtlicher Rahmen 

https://perma.cc/WK8R-3KL7
https://perma.cc/5MLM-QLE2 
https://perma.cc/55SP-C6WV 
https://perma.cc/5MLM-QLE2 
https://perma.cc/327M-WEFW 
https://perma.cc/327M-WEFW 
https://perma.cc/UXG2-EQ2Y 
https://perma.cc/UXG2-EQ2Y 


2. Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes

Mit Art. 75 Abs. 1 BV wird dem Bund eine Grundsatzgesetzgebungskompe-
tenz im Sachbereich der Raumplanung eingeräumt. Diese ermächtigt den 
Bund nicht nur, Grundsätze für die Raumplanung zu erlassen, sondern ver-
pflichtet ihn dazu.848 Die Kompetenz und Pflicht des Bundes zur Regelung 
des Sachbereichs Raumplanung ist auf die Grundsätze beschränkt. Der Recht-
setzungsauftrag des Bundes bezieht sich damit auf die leitenden Rechtssätze 
der Raumplanung, die durch das kantonale Recht näher ausgeführt werden 
können und sollen. Zugleich sollen diese aber doch aus eigener Kraft gewähr-
leisten, dass die Hauptziele von Art. 75 BV erreicht werden.849 

Die Beschränkung auf die Grundsätze gilt einerseits für den Regelungs-
gegenstand, andererseits aber auch für die Regelungsdichte. Dem Bund ob-
liegt die Hauptverantwortung für das Erreichen der raumplanungsrechtlichen 
Ziele. Er darf und muss somit alles regeln, was aus seiner Sicht zur Erreichung 
dieser Ziele geeignet und erforderlich ist.850 Dabei soll der Regelungsgegen-
stand aber immer auf das Nötige beschränkt werden; insbesondere kann und 
soll der Bund nur diejenigen Aspekte regeln, die von landesweiter Bedeutung 
sind, die gesamtschweizerischer Harmonisierung bedürfen oder die Mindest-
vorschriften benötigen.851 Den Kantonen ist genügend Raum für die Raum-
planung als solche zu belassen (Art. 75 Abs. 1 BV).852

In Umsetzung seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz kann der 
Bund einerseits den Kantonen verbindliche Vorgaben machen, welche Ziele 
mit welchen Instrumenten resp. mit welchen Massnahmen und gestützt auf 
welche Verfahren der Raumplanung erreicht werden sollen.853 Andererseits 
kann er in Teilbereichen durchaus auch unmittelbar die Rechte und Pflichten 

848 BiAGGini, OFK BV, N 3 zu Art 75 BV; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 13; ruch, in: 
SGKomm BV, N 27 zu Art. 75 BV; so auch bereits JAGmetti, in: Komm. aBV, N 5 f. zu 
Art. 22quater aBV; zu den Begriffen der Aufgaben- und Kompetenznorm vgl. rhinoW/
scheFer/ueBersAx, N 77 ff. sowie N 681 ff.; BiAGGini, in: Biaggini et al. (Hrsg.), Staats-
recht, § 7 N 18.

849 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 71.
850 Botschaft RPG 2, 7449 f.; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 34 mit weiteren Ausfüh-

rungen zur Grundsatzkompetenz im Allgemeinen, 30 ff.; so auch GriFFel, Raumpla-
nungs- und Baurecht, 18.

851 GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 13; ruch, in: SGKomm BV, N 28 zu Art. 75 BV; 
tschAnnen, Staatsrecht, N 769; so auch bereits EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 54 
zur Einleitung.

852 Vgl. zur Abgrenzung der Zuständigkeiten anstelle vieler ruch, in: SGKomm BV, 
N 28 und 34 zu Art. 75 BV.

853 Botschaft RPG 1, 1082; ruch, in: SGKomm BV, N 31 zu Art. 75 BV; JAGmetti, in: Komm. 
aBV, N 113 ff. zu Art. 22quater aBV.
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von Privaten regeln.854 Er sollte sich jedoch in jedem Fall hinsichtlich der 
Dichte der Regelung zurückhalten und den Kantonen substanzielle eigene 
Regelungsspielräume belassen.855 Der Bund hat gestützt auf seine Grund-
satzgesetzgebungskompetenz im Bereich der Raumplanung das Raumpla-
nungsgesetz (RPG) sowie die Raumplanungsverordnung (RPV) erlassen. 
Beide Erlasse enthalten einerseits Vorgaben für die Raumplanung durch die 
Kantone wie auch direkt anwendbare Bestimmungen, stellen jedoch keine 
abschliessende Kodifikation des Raumplanungsrechts dar.

Wie weit die Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes geht, kann 
im Einzelfall schwierig zu beurteilen sein. Anerkannt ist, dass der Bund be-
stimmte Rechtsfragen, die gesamtschweizerisch von zentraler Bedeutung 
sind, zur Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Ziele auch bis in die 
Einzelheiten regeln darf.856 Die wichtigsten Bereiche, die einer einheitlichen 
Regelung bedürfen und somit als Grundsätze gelten, können sich zudem im 
Verlauf der Zeit wandeln. So konnten beispielsweise die Ziele betreffend Ein-
dämmung der Zersiedelung und Trennung von Baugebiet und Nichtbauge-
biet lange Zeit nicht erreicht werden. Da es sich hierbei um wichtige, verfas-
sungsrechtlich verankerte Ziele handelt, haben Bundesrat und Gesetzgeber 
aus den anhaltenden Defiziten abgeleitet, dass eine dichtere Regelung für 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen auf Bundesebene gerechtfertigt ist.857 
Gestützt darauf hat der Bund das Bauen ausserhalb der Bauzonen detailliert 
und abschliessend geregelt. In der Lehre wird jedoch verschiedentlich in-
frage gestellt, ob die heutige Regelung noch von der Grundsatzgesetzgebungs-
kompetenz abgedeckt ist.858 Als problematisch kann sich insbesondere er-
weisen, dass es weitgehend dem Bundesgesetzgeber überlassen ist, zu bestim-
men, welche Aspekte im Rahmen der Grundsatzgesetzgebung zu regeln sind. 
Geht der Bund dabei zu weit, bleibt dies rechtlich ohne Folge. Die Gerichte sind 
an die Bundesgesetze gebunden und können diese nicht auf ihre Verfassungs-
mässigkeit hin überprüfen (Art. 190 BV). Ausserdem dürfen die Kantone in 
Teilbereichen, in denen der Bund direkt anwendbare Bestimmungen erlassen 

854 tschAnnen, Staatsrecht, N 770; vgl. auch GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 33; JAG-
metti, in: Komm. aBV, N 116 zu Art. 22quater aBV; so auch bereits EJPD/BRP, Erläute-
rungen RPG, N 56 zur Einleitung.

855 GriFFel, in: BSK BV, N 25 zu Art. 75 BV; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 10 und 13.
856 tschAnnen, Staatsrecht, N 771; so auch BiAGGini, OFK BV, N 3 zu Art. 75 BV; so auch 

bereits EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 58 zur Einleitung.
857 Botschaft RPG 1, 1082; vgl. dazu auch BGE 142 II 509, E. 2.3 m.w.H.
858 Vgl. bspw. GriFFel, in: BSK BV, N 27 zu Art. 75 BV; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 

15, 38 und 45 ff.; tendenziell auch bereits JAGmetti, in: Komm. aBV, N 116 zu Art. 22quater 
aBV.
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hat, keine davon abweichenden Regelungen vorsehen. Sofern sie dies trotz-
dem tun, ist bei einem Widerspruch zwischen kantonalem Recht und Bun-
desrecht die kantonale Regelung nicht anwendbar, soweit sie nicht bundes-
rechtskonform ausgelegt werden kann (Art. 49 Abs. 1 BV).859

3. Kompetenz der Kantone zur «Raumplanung» 

Die Raumplanung als solche obliegt den Kantonen (Art. 75 Abs. 1 BV). Sie sind 
einerseits für den Vollzug und die Konkretisierung der vom Bund festgeleg-
ten Grundsätze, andererseits zur Regelung sämtlicher Belange zuständig, die 
nicht grundsätzlicher Natur sind und infolgedessen nicht in die Kompetenz 
des Bundes fallen.860 Entsprechend regeln die kantonalen Bau- und Planungs-
gesetze insbesondere diejenigen Teilbereiche, in denen der Bund auf eine 
(abschliessende) Regelung verzichtet hat, wie beispielsweise die Zonenord-
nung innerhalb der Bauzonen.861 Darüber hinaus ist es Aufgabe der Kantone, 
gestützt auf die eigenen und die Vorgaben des Bundes planmässig festzule-
gen, in welchem Gebiet des Kantons welche Nutzung zulässig ist. Der kanto-
nale Richtplan stellt dazu ein wichtiges Instrument dar.862 

4. Zusammenarbeit, Koordination und Berücksichtigung

Neben der allgemeinen Zuständigkeitsregelung im Bereich der Raumpla-
nung in Art. 75 Abs. 1 BV enthält Absatz 2 eine Verpflichtung zur Zusammen-
arbeit und Koordination. Der Bund ist verpflichtet, die Bestrebungen der Kan-
tone im Bereich der Raumplanung zu fördern und zu koordinieren sowie mit 
diesen zusammenzuarbeiten.863 Da es sich bei der Raumplanung nicht nur 
um eine Sachaufgabe, sondern auch um eine Querschnittsaufgabe handelt, 
werden mit Absatz 3 sodann sowohl der Bund als auch die Kantone verpflich-
tet, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit räumlichen Auswirkungen die Er-
fordernisse der Raumplanung zu berücksichtigen.864 

Das Raumplanungsrecht als solches ist von diesen verfassungsrechtlich 
verankerten Zusammenarbeits-, Koordinations- und Berücksichtigungsprin-
zipien geprägt. Namentlich wird die gegenseitige Zusammenarbeits- und Be-

859 Der Vorrang des Bundesrechts gilt selbst für kompetenzwidrig erlassene Bundesge-
setze (Art. 190 BV); vgl. zum Ganzen BiAGGini, in: Biaggini et al. (Hrsg.), Staatsrecht, 
§ 9 N 16 ff.; tschAnnen, Staatsrecht, N 836.

860 GriFFel, in: BSK BV, N 26 zu Art. 75 BV; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 13.
861 Dass der Bund Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen relativ detailliert regelt sowie 

die Kritik dazu wurde bereits dargelegt; vgl. dazu Rz. 321 hiervor.
862 Vgl. zur Funktion und Bedeutung des kantonalen Richtplans Rz. 421 ff. hiernach.
863 Vgl. dazu auch GriFFel, in: BSK BV, N 35 f. zu Art. 75 BV.
864 GriFFel, in: BSK BV, N 37 zu Art. 75 BV.
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rücksichtigungspflicht mit Art. 1 Abs. 1 RPG auf Bund, Kantone und Gemein-
den ausgedehnt. Die Pflicht zum Zusammenwirken gilt darüber hinaus ge-
mäss ständiger Praxis auch für weitere Planungsträger (vgl. auch Art. 2 Abs. 3 
RPV).865 Alle Planungsträger haben gemeinsam dafür zu sorgen, dass die 
Planungsziele und -grundsätze erreicht werden. Sie haben dazu je die für 
ihre raumwirksamen Aufgaben nötigen Planungen zu erarbeiten und diese 
aufeinander abzustimmen (Art. 2 Abs. 1 RPG). Der Grundsatz der Zusammen-
arbeit der Behörden ist zudem in Art. 7 RPG verankert, wonach die Kantone 
mit den Behörden des Bundes und der Nachbarkantone zusammenarbeiten, 
soweit sich ihre Aufgaben berühren. Eine solche Zusammenarbeit erfolgt in 
der Praxis insbesondere im Zusammenhang mit dem Raumkonzept Schweiz, 
welches im Jahr 2012 vom Bundesrat, der KdK, dem SSV und dem SGV ver-
abschiedet wurde.866 Für den Bund ist der Grundsatz der Zusammenarbeit 
zudem in Art. 13 Abs. 2 RPG verankert. 

Ausfluss des Zusammenarbeitsprinzips ist auch das Bereinigungsverfah-
ren, welches zur Anwendung kommt, wenn der Bundesrat kantonale Richt-
pläne oder Teile davon nicht genehmigen kann (Art. 12 RPG) oder wenn sich 
Kantone untereinander oder mit dem Bund nicht darüber einigen können, wie 
raumwirksame Aufgaben aufeinander abgestimmt werden (Art. 7 Abs. 2 i.V.m. 
12 RPG). Auch wenn der Bund oder ein Nachbarkanton bestehende Massnah-
men und Regelungen in einem kantonalen Richtplan als ungenügend erach-
tet, kann eine Anpassung des kantonalen Richtplans anbegehrt werden 
(Art. 12 Abs. 1 RPV). Entspricht der Kanton diesem Begehren nicht, so kann 
wiederum ein Bereinigungsverfahren durchgeführt werden (Art. 12 Abs. 2 
RPV i.V.m. Art. 12 RPG). Ausserdem kann das Bereinigungsverfahren jederzeit 
von Kantonen oder Bundesstellen verlangt werden (Art. 13 Abs. 1 RPV i.V.m. 
Art. 7 Abs. 2 und Art. 12 RPG). Dieses Verfahren ist darauf angelegt, Konflikte 
zwischen Bund und Kanton einvernehmlich zu lösen und trägt damit dem im 
Raumplanungsrecht geltenden Grundsatz der Zusammenarbeit und Kommu-
nikation Rechnung. Problematisch an diesem Verfahren ist jedoch, dass — 
sofern keine Einigung zustande kommt — letztlich der Bundesrat als in die 
Streitigkeit involvierte Partei endgültig über die Streitigkeit entscheidet.867 

865 Vgl. dazu bereits AemiseGGer, Leitfaden, 21 f.
866 BundesrAt et Al., Raumkonzept Schweiz; vgl. dazu auch GriFFel, in: BSK BV, N 36 

zu Art. 75 BV; beim Raumkonzept Schweiz handelt es sich nicht um ein Konzept im 
Sinne von Art. 13 RPG, sondern um ein unverbindliches Instrument der Zusammen-
arbeit zwischen Bund und Kantonen, das als Orientierungshilfe für die künftige Zu-
sammenarbeit in der Raumplanung dienen soll; vgl. hettich/mAthis, in: Griffel et 
al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 1.90.

867 Kritisch dazu Jost, 181; vgl. auch die Rechtfertigung dazu in EJPD/BRP, Erläuterungen 
RPG, N 8 zu Art. 12 RPG.
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5. Kompetenz des Bundes zur Sachplanung

Neben der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der 
Raumplanung kann dieser zur Erfüllung anderer ihm zugewiesener raum-
wirksamer Aufgaben Konzepte und Sachpläne erlassen (Art. 13 Abs. 1 RPG). 
Gestützt auf diese Kompetenz hat der Bund verschiedene Sachpläne erlassen, 
so beispielsweise auch im Bereich der Luftfahrt (Sachplan Infrastruktur und 
Luftfahrt, Sachplan SIL). Im Zusammenhang mit dem Schutz der Fruchtfolge-
flächen von besonderer Bedeutung ist der vom Bund gestützt auf seine Kom-
petenz zur Ernährungssicherung (Art. 104a BV) erlassene Sachplan FFF.868

6. Aufsichtsfunktion 
a) Im Allgemeinen
Der Bund nimmt im Zusammenhang mit seiner Grundsatzgesetzgebungs-
kompetenz die Oberaufsicht im Sachbereich Raumplanung wahr.869 Ihm 
obliegt es namentlich, zu prüfen, ob mit den kantonalen Regelungen die von 
ihm vorgegebenen Grundsätze eingehalten werden. Zudem soll er, soweit es 
zur Erfüllung seiner verfassungsmässigen Aufgaben (wie bspw. gemäss Art. 102 
BV [Landesversorgung], Art. 104 BV [Landwirtschaft] und Art. 104a BV [Er-
nährungssicherheit]) notwendig ist, eine koordinierende und fördernde Rolle 
einnehmen und die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben durch die 
Kantone überwachen.870 Die Aufsicht des Bundes im Sachbereich Raumpla-
nung ist sehr vielschichtig ausgestaltet und besteht aus einer Kombination 
von kooperativen Elementen, Kontrollen und Sanktionen.871 

b) Richtplangenehmigung
Heute wohl als wichtigstes Aufsichtsmittel im Sachbereich Raumplanung gilt 
die Genehmigung der kantonalen Richtpläne durch den Bundesrat. Deren 
Bedeutung hat im Zusammenhang mit der ersten Etappe der RPG-Revision 
weiter zugenommen.872 Die kantonalen Richtpläne werden von den kantonal 
dafür zuständigen Stellen erarbeitet und vom entscheidkompetenten Organ 
erlassen. Anschliessend werden sie beim Bund zur Genehmigung einge-
reicht. Während der kantonale Richtplan für den betroffenen Kanton bereits 

868 Betr. Erlass des Sachplans FFF vgl. Rz. 16 ff. hiervor sowie zur Funktion und Bedeu-
tung des Sachplans FFF Rz. 406 ff. hiernach.

869 Betr. Umsetzung des Sachplans FFF vgl. sAchPlAn FFF 1992, 15.
870 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 39 f.
871 thurnherr, Bauzonen, 236 ff.
872 Vgl. betr. Neuerungen für die Richtplangenehmigung infolge der ersten Etappe der 

RPG-Revision mArti, Richtplanung, 29 ff.; vgl. dazu auch Rz. 37 hiervor.
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ab dessen Erlass verbindlich ist, wird er für den Bund und die Nachbarkan-
tone erst mit der Richtplangenehmigung verbindlich (Art. 11 Abs. 2 RPG). 

Der Bundesrat genehmigt die Richtpläne und ihre Anpassungen, wenn 
sie dem Raumplanungsgesetz entsprechen und namentlich die raumwirk-
samen Aufgaben des Bundes und der Nachbarkantone sachgerecht berück-
sichtigen (Art. 11 Abs. 1 RPG). Im Vordergrund steht dabei die Prozesskontrolle. 
Ziel der Richtplangenehmigung ist somit primär die Gewährleistung einer 
stetigen und auf die angestrebte Raumentwicklung ausgerichteten Planungs- 
und Koordinationstätigkeit der Kantone.873 Konkret wird im Genehmigungs-
verfahren eines kantonalen Richtplans zunächst geprüft, ob das Verfahren 
der Richtplanung und die Form des Richtplans eingehalten sind. Darauf folgt 
eine Vollständigkeitskontrolle.874 Erst dann folgt eine Prüfung in der Sache.875 
Auch dabei findet aber keine Angemessenheitskontrolle statt. Vielmehr prüft 
der Bund in allgemeiner Weise, ob die Richtpläne das einschlägige Bundes-
recht beachten; namentlich, ob die Richtplanaufgaben vollständig aufgegrif-
fen wurden, der kantonale Richtplan und seine Anpassungen dem Raum-
planungsgesetz entsprechen und die raumwirksamen Aufgaben des Bundes 
und der Nachbarkantone sachgerecht berücksichtigt werden. Steht die Wür-
digung örtlicher Verhältnisse infrage, übt sich der Bundesrat in einer gewis-
sen Zurückhaltung.876 Die Ergebnisse der Prüfung werden im Prüfungsbe-
richt des ARE festgehalten (Art. 10 Abs. 2 RPV).

Sofern der Bund bei der Richtplangenehmigung die nötige Konsequenz 
anwendet, kann er damit seine Aufsichtsfunktion wirksam wahrnehmen. Mit 
dem Bereinigungsverfahren gemäss Art. 12 RPG hat der Bund überdies eine 
Handhabe, wenn er einen kantonalen Richtplan oder Teile davon nicht ge-
nehmigen kann.877 Zu beachten bleibt, dass gegen den Richtplan-Genehmi-
gungsentscheid kein Rechtsmittel besteht (Art. 189 Abs. 4 BV resp. Art. 173 Abs. 1 
lit. h BV).878

873 tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 9 
zu Art. 11 RPG; vgl. auch rudin, 184.

874 Vgl. zu diesen Schritten ausführlicher tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und 
Sachplanung, Interessenabwägung, N 13 ff. zu Art. 11 RPG.

875 Wobei die Prüfungsdichte bei innerkantonalen Angelegenheiten weniger dicht ist als 
bei interkantonalen; vgl. tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, 
Interessenabwägung, N 16 ff. zu Art. 11 RPG; vgl. zur Prüfung des kantonalen Richt-
plans auch BühlmAnn/JäGer/hAAG, 473.

876 tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 10 f. 
zu Art. 11 RPG.

877 Vgl. zum Bereinigungsverfahren Rz. 325 hiervor.
878 tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 31 

zu Art. 11 RPG.
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c) Melde- und Berichterstattungspflichten sowie Beschwerderecht

Darüber hinaus hat der Bund das Einhalten der bundesrechtlichen Vorgaben 
durch die Kantone laufend zu prüfen und dabei insbesondere darauf zu ach-
ten, dass die mit dem genehmigten kantonalen Richtplan angestrebten Ziele 
erreicht werden. Ein wichtiges Element für die laufende Aufsicht des Bundes 
sind Melde- sowie Berichterstattungspflichten. Sie bilden die Grundlage da-
für, dass ein allfälliger Anpassungs- und Handlungsbedarf durch den Bund 
überhaupt erkannt wird. 

Eine Berichterstattungspflicht besteht einerseits im Zusammenhang 
mit der korrekten Bauzonendimensionierung. So haben die Kantone das 
ARE alle vier Jahre über den Stand der Richtplanung, über deren Umsetzung 
und über wesentliche Änderungen der Grundlagen zu orientieren (Art. 9 
Abs. 1 RPV). Dazu haben sie u.a. die Berechnungen zur Bauzonengrösse so-
wie die Wirkung der bisherigen Festlegungen und Massnahmen zu überprü-
fen, gegebenenfalls zu erneuern und wenn nötig in Absprache mit dem Bund 
weitere Massnahmen zu ergreifen.879 Andererseits besteht auch zum Schutz 
der Fruchtfolgeflächen eine Berichterstattungspflicht. Die Kantone müssen 
dem ARE mindestens alle vier Jahre Veränderungen der Lage, des Umfangs 
und der Qualität der Fruchtfolgeflächen mitteilen (Art. 30 Abs. 4 RPV i.V.m. 
Art. 9 Abs. 1 RPV).880 Der sorgfältige Umgang mit den Fruchtfolgeflächen ist 
zudem bei Planungsverfahren in einem Bericht nach Art. 47 RPV zu doku-
mentieren resp. im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens in einer Begrün-
dung festzuhalten.881

Darüber hinaus müssen gewisse Entscheide dem ARE oder weiteren 
Behörden eröffnet werden. So haben die Kantone gemäss Art. 46 Abs. 1 RPV 
dem ARE Entscheide betreffend Genehmigung von Nutzungsplänen nach 
Art. 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen zu eröffnen, wenn 
sie die Ausscheidung von Bauzonen in Kantonen, in denen Art. 38a Abs. 2, 3 
oder 5 RPG zur Anwendung gelangt (a), oder Änderungen von Nutzungsplä-
nen, wenn Fruchtfolgeflächen von mehr als drei Hektaren vermindert wer-
den (b), betreffen. Entscheide betreffend die Genehmigung von Nutzungs-
plänen nach Art. 26 RPG und Beschwerdeentscheide unterer Instanzen, die 
Änderungen von Nutzungsplänen betreffen, sind, wenn Fruchtfolgeflächen 
von mehr als drei Hektaren vermindert werden, zusätzlich dem BLW zu eröff-
nen (Art. 46 Abs. 3 RPV). Das ARE kann darüber hinaus in einzelnen Kantonen 

879 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 21.
880 So auch sAchPlAn FFF 2020, 15.
881 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 27.
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die Eröffnung von Entscheiden zu bestimmten Sachbereichen verlangen 
(Art. 46 Abs. 2 RPV). Ausserdem besteht ein Beschwerderecht des BLW gegen 
Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen (Art. 34 
Abs. 3 RPG). Dies ermöglicht es den Behörden (insbes. bei qualifizierten 
Rechtsverletzungen) zu intervenieren.882

d) Ersatzvornahme
Erkennt der Bund (namentlich aufgrund der Melde- und Berichterstattungs-
pflichten), dass die mit dem genehmigten Richtplan angestrebten Ziele nicht 
erreicht werden, muss er — um eine effektive Aufsicht gewährleisten zu kön-
nen — eine Möglichkeit haben, einzuschreiten. Dazu kann die Ersatzvor-
nahme dienen. Ist beispielsweise der Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
effektiv gefährdet, kann der Bundesrat in Ausübung seiner Aufsichtspflicht 
zur Ersatzvornahme schreiten, indem er zur Sicherung von Fruchtfolge-
flächen vorübergehende Nutzungszonen bestimmt (Art. 30 Abs. 3 RPV i.V.m. 
Art. 37 RPG).883

e) Präventive Aufsichtsmittel 
Die soeben umschriebenen Aufsichtsmittel des Bundes dienen allesamt der 
nachträglichen Überprüfung der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorga-
ben durch die Kantone. Gerade in einem von Zusammenarbeit und Koordi-
nation geprägten Sachbereich kann es aber durchaus sinnvoll sein, die Auf-
sicht im Sinne einer Lenkung bereits vor der Umsetzung einzusetzen. Voll-
zugshilfen, Richtlinien, Leitfäden und dergleichen des Bundes, mit denen er 
den mit dem Vollzug von Bundesrecht betrauten kantonalen oder kommu-
nalen Behörden Vorgaben zur Umsetzung des eigenen Rechts macht, können 
die Kantone bei der Umsetzung des Bundesrechts anleiten und zu einer ein-
heitlichen, gleichmässigen und sachgerechten Praxis beitragen.884 Ausser-
dem kann damit die retrospektive Aufsicht des Bundes vereinfacht und für 
die Kantone Planungssicherheit geschaffen werden. So werden beispielswei-
se im Leitfaden des Bundes zur Richtplanung resp. dessen Ergänzung die 
Beurteilungskriterien aufgeführt, die der Bund im Richtplangenehmigungs-
verfahren anwendet.885 

882 BLW, Behördenbeschwerderecht, 4.
883 Jost, 182; vgl. weiterführend ruch, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 6 ff. zu 

Art. 37 RPG.
884 häFelin/müller/uhlmAnn, N 83; vgl. bspw. betr. Sachplan FFF ARE, Vollzugshilfe 

Sachplan FFF, 1 ff.; vgl. auch die Vollzugshilfen und Richtlinien dazu: Bellini, 1 ff.; 
BUWAL, Bodenschutz, 1 ff.

885 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 5.
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Dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass solche generellen 
Weisungen der Bundesbehörden auch problematisch sein können. Als Ver-
waltungsverordnungen sind diese i.d.R. durch Private nicht anfechtbar und 
keiner direkten gerichtlichen Überprüfung zugänglich.886 Zudem sind die 
Gerichte grundsätzlich nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden. Sie 
berücksichtigen diese jedoch bei der Entscheidfindung, soweit sie eine dem 
Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestimmungen 
zulassen. Gerichte sollen nicht ohne Not von einer einheitlichen Praxis der 
Verwaltungsbehörden abweichen (sog. «Mitberücksichtigung»).887 Faktisch 
können Weisungen also grosses Gewicht erlangen, was rechtsstaatlich nicht 
unbedenklich ist. 

7. Konfliktlinie Bund–Kanton–Gemeinde 

Die verfassungsrechtlich vorgegebene Aufgabenteilung im Sachbereich 
Raumplanung, namentlich die Zusammenarbeit der verschiedenen Pla-
nungsstufen, die Koordinationspflicht des Bundes sowie die gegenseitige 
Berücksichtigungspflicht der verschiedenen Planungsträger generiert je-
doch auch Konfliktpotenzial. Dies umso mehr, als die verschiedenen invol-
vierten Stellen oftmals divergierende Interessen haben. Während der Bund 
als übergeordnete Behörde die Planungsziele und -grundsätze — i.d.R. ohne 
selbst davon betroffen zu sein — verfolgt, sind Kantone und insbesondere 
Gemeinden oftmals direkt von raumplanerischen Entscheiden betroffen. 
Auf Kantons- und Gemeindeebene stehen die raumplanungsrechtlichen 
Ziele und Grundsätze aufgrund dessen typischerweise in einem stärkeren 
Spannungsverhältnis mit anderen, namentlich wirtschaftlichen und finan-
ziellen Interessen, als dies auf Bundesebene der Fall ist. Beispielsweise kann 
ein Kanton ein Interesse an grösseren, unüberbauten Bauzonen an geeig-
neten Lagen haben, weil dies das Bevölkerungswachstum im betroffenen 
Kanton ankurbeln und die Attraktivität des Kantons stärken könnte. Nicht 
nur mit Blick auf Bund und Kanton können die Interessen divergieren, son-
dern auch die Kantone untereinander haben oftmals unterschiedliche Inter-
essen; während die städtischen Kantone im Zentrum der künftigen Sied-
lungsentwicklung stehen, haben eher rurale, ländliche Kantone mit Abwan-
derungen zu kämpfen. 

Das als Grundsatzgesetz ausgestaltete Raumplanungsgesetz verfügt 
überdies nur über eine beschränkte Steuerungsfähigkeit. Es ist auf die Ziele 

886 häFelin/müller/uhlmAnn, N 87.
887 häFelin/müller/uhlmAnn, N 87; vgl. aus der Rechtsprechung exemplarisch BGE 133 

V 346, E. 5.4.2.
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und Grundsätze der Raumplanung ausgerichtet und enthält entsprechend 
finale Strukturen; die konkrete Umsetzung obliegt den Kantonen.888 Diese 
verfügen insbesondere bezüglich Erreichen der Verfassungsziele und -grund-
sätze sowie im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung über 
einen erheblichen Ermessensspielraum, in dessen Rahmen sie andere Inte-
ressen des Kantons gegenüber raumplanerischen Interessen abzuwiegen 
haben. Soweit die Kantone andere Interessen verfolgen als der Bund und 
diese höher gewichten als die raumplanerischen Anliegen, ist die Wirkung 
des Raumplanungsgesetzes dementsprechend eher gering. Dies umso mehr, 
wenn der Bund seine Aufsichtsfunktion nur zurückhaltend wahrnimmt.

Analoges ist im Verhältnis zwischen den Kantonen und den Gemeinden 
zu beobachten. Die Interessen der Gemeinden sind typischerweise noch 
stärker involviert als die der Kantone. So hat sich die kommunale Planung in 
der Vergangenheit oftmals an konkreten und individuellen Anliegen einzel-
ner Grundeigentümer resp. einzelner Grundeigentümerinnen sowie den 
politischen Interessen der Gemeinde an der eigenen baulichen Entwicklung 
orientiert. Die wirtschaftliche und ideelle Bedeutung der Zuordnung eines 
Grundstücks zu einer Bauzone für den einzelnen Grundeigentümer oder die 
einzelne Grundeigentümerin stand insbesondere in kleineren, ruralen Ge-
meinden lange Zeit im Vordergrund. Gemeinden, welche Einzonungen ab-
lehnten, befürchteten ein Abwandern und wirtschaftliche Nachteile. Darü-
ber hinaus führte auch die fehlende Verfügbarkeit von Bauland oftmals dazu, 
dass weiteres Land eingezont wurde, um überhaupt Bauland zur Verfügung 
stellen zu können.889 Entsprechend ist es wenig erstaunlich, dass sich Kan-
tone und Gemeinden noch heute vielerorts mit der Erreichung des Verfas-
sungsziels der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens 
schwertun.890 Nur eine effektiv wahrgenommene Aufsicht kann gewährleis-
ten, dass die Interessen des Kantons und des Bundes, welche sich in den 
kantonalen Regelungen niedergeschlagen haben, auf kommunaler Ebene 
auch konsequent umgesetzt werden.891 

888 Vgl. dazu auch Bertschi, Umsetzung, N 628 ff.
889 Vgl. zum Ganzen auch Bertschi, Umsetzung, N 623 ff.; GriFFel, in: BSK BV, N 39 zu 

Art. 75 BV; vgl. dazu auch Rz. 14 ff. hiervor.
890 BiAGGini, OFK BV, N 6a zu Art. 75 BV.
891 Bertschi, Umsetzung, N 577 ff.
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IV. Materielle Verfassungsgrundlagen der Raumplanung 
1. Art. 75 BV Raumplanung
a) Vorbemerkungen
Bei der Raumplanung892 handelt es sich einerseits um eine Sachaufgabe. Mit-
hilfe der Raumplanung soll die räumliche Entwicklung unter Berücksichti-
gung gewisser Grundsätze und Leitplanken auf bestimmte Ziele hingesteuert 
und fortentwickelt werden.893 Dabei sollen räumliche Konflikte, die sich aus 
der begrenzten Verfügbarkeit des Raumes und den verschiedenen, steigen-
den Anforderungen an diesen ergeben, vorausschauend gelöst werden.894 
Die Grundlagen und Instrumente dafür werden durch die Gesetzgebung im 
Sachbereich Raumplanung geschaffen. Andererseits handelt es sich bei der 
Raumplanung auch um eine Querschnittsaufgabe, die «im Dienste aller üb-
rigen raumwirksamen Staatsaufgaben steht».895 Die Bedürfnisse der Raum-
planung sind bei der Wahrnehmung sämtlicher Staatsaufgaben, welche 
räumliche Auswirkungen haben können, zu berücksichtigen.

Bereits im Jahr 1969 wurde (damals als Art. 22quater) eine Bestimmung 
zur Raumplanung in die Bundesverfassung aufgenommen.896 Diese enthielt 
einerseits eine Zuständigkeitsordnung897 im Bereich der Raumplanung und 
andererseits die wesentlichen Grundsätze der Raumplanung. Namentlich 
wurde dem Bund die Kompetenz eingeräumt, die Grundsätze für eine «durch 
die Kantone zu schaffende, der zweckmässigen Nutzung des Bodens und der 
geordneten Besiedlung des Landes dienende Raumplanung» zu schaffen.898 
Die Bestimmung wurde im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfas-
sung in Art. 75 BV überführt und um den Grundsatz der haushälterischen 
Bodennutzung erweitert. Im Übrigen blieb der Verfassungsartikel materiell 
unverändert.899 

892 Vgl. dazu auch GriFFel, in: BSK BV, N 18 zu Art. 75 BV, der darauf hinweist, dass in 
terminologischer Hinsicht die Begriffe «Raumordnung» oder «Raumentwicklung» 
vorzuziehen seien. Auf diese Diskussion wird vorliegend nicht näher eingegangen.

893 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 223.
894 GriFFel, in: BSK BV, N 17 zu Art. 75 BV.
895 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 225.
896 Vgl. dazu Rz. 9 hiervor.
897 Vgl. Rz. 318 ff. hiervor.
898 GriFFel, in: BSK BV, N 3 zu Art. 75 BV; ruch, in: SGKomm BV, N 5 zu Art. 75 BV; vgl. 

dazu auch mAhon, in: PC BV, N 1 zu Art. 75 BV.
899 GriFFel, in: BSK BV, N 4 zu Art. 75 BV; ruch, in: SGKomm BV, N 7 f. zu Art. 75 BV; in 

Art. 22quater BV wurde aber bereits von einer geordneten Besiedlung gesprochen (vgl. 
JAGmetti, in: Komm. aBV, N 82 ff. zu Art. 22quater  aBV); bereits dieser Verfassungsbe-
stimmung lag der Gedanke zugrunde, dass es sich beim Boden um ein unvermehr-
bares Gut handelt; vgl. BAschunG, 14.
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Art. 75 Abs. 1 BV in seiner heute geltenden Fassung nennt als Ziele der Raum-
planung nun also die zweckmässige und haushälterische Nutzung des Bodens 
und die geordnete Besiedlung des Landes. Neben den explizit genannten Zie-
len der Raumplanung werden aus dieser Verfassungsbestimmung verschie-
dene weitere wichtige Prinzipien des Raumplanungsrechts abgeleitet. 

b) Zweckmässige Bodennutzung und geordnete Besiedlung des Landes
Die Gebote der zweckmässigen Bodennutzung und der geordneten Besied-
lung des Landes sind explizit in Art. 75 Abs. 1 BV verankert. Der Grundsatz der 
zweckmässigen Bodennutzung bezieht sich auf die Frage, wie und für welche 
Zwecke der Boden genutzt wird. Für die Beurteilung, ob eine Bodennutzung 
zweckmässig ist, muss eine Wertung stattfinden. Zweckmässig ist eine Bo-
dennutzung dann, wenn das Grundstück an dieser Lage für diese Nutzung 
geeignet ist und für diese Nutzung keine geeigneteren Grundstücke zur Ver-
fügung stehen. Zudem sollte auf diesem Grundstück keine andere Nutzung 
passender, wünschbarer oder lohnenswerter sein.900 Der Grundsatz der ge-
ordneten Besiedlung bezieht sich demgegenüber auf die Siedlungsaktivität 
und wird mit Art. 1 Abs. 1 Satz 2 RPG konkretisiert. Die Planungsträger sollen 
mit der Raumplanung in rechtlich geleiteten, sachlich-politischen Entschei-
den eine Ordnung der Besiedlung schaffen, die auf die gewünschte Entwick-
lung des Landes ausgerichtet ist. Dazu bedarf es einer umfassenden Abwä-
gung und Abstimmung aller räumlich wesentlichen Interessen und Gesichts-
punkte, wobei insbesondere die natürlichen Gegebenheiten sowie die Be-
dürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft zu beachten sind.901 Ausfluss 
dieses Prinzips ist das Raumkonzept Schweiz.902 

Die beiden Grundsätze der zweckmässigen Bodennutzung sowie der 
geordneten Besiedlung des Landes bilden eine wesentliche Grundlage für die 
weiteren aus Art. 75 Abs. 1 BV abgeleiteten Prinzipien, namentlich die Tren-
nung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, die Konzentration der Siedlungen, 
die Eindämmung des Flächenverbrauchs sowie die Beschränkung des Bau-
ens ausserhalb der Bauzonen.903 

900 sieBer, 22.
901 BGE 116 Ia 333, E. 4.c m.w.H.; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 224; WAldmAnn/

hänni, in: SHK RPG, N 15 zu Art. 1 RPG.
902 BundesrAt et Al., Raumkonzept Schweiz.
903 ruch, in: SGKomm BV, N 37 zu Art. 75 BV.
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c) Haushälterische Bodennutzung

Beim Gebot zur haushälterischen904 Bodennutzung handelt es sich um einen 
der wichtigsten Grundsätze des Schweizer Raumplanungsrechts. Obwohl 
dieser (noch) nicht explizit in Art. 22quater aBV verankert war, wurde er bereits 
seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes im Jahr 1980 in dessen Art. 1 als 
Ziel der Raumplanung (Bund und Kantone sollen auf eine haushälterische 
Landesbesiedlung hinwirken) erwähnt. Die haushälterische Bodennutzung 
war somit seit Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes eine anerkannte und 
zentrale Aufgabe der Raumplanung.905 Gesetz, Lehre und Materialien sowie 
nicht zuletzt das Raumkonzept Schweiz haben den Inhalt dieses Grundsatzes 
in den letzten Jahren konkretisiert und näher definiert.906 

Beim Gebot der haushälterischen Bodennutzung geht es namentlich 
darum, dass durch die unterschiedlichsten Nutzungsansprüche ein prak-
tisch unbegrenzter Bedarf an Boden resultiert, der im Hinblick auf die be-
grenzten Ressourcen durch konkrete Zuweisung des Bodens zu bestimmten 
Zwecken zu optimieren ist.907 Das Gebot der haushälterischen Bodennut-
zung kann als Ausfluss des in Art. 73 BV verankerten Nachhaltigkeitsprinzips 
verstanden werden und konkretisiert dieses im Zusammenhang mit der Res-
source Boden.908 Der Grundsatz ist jedoch umfassender zu verstehen und 
enthält neben Aspekten des Nachhaltigkeitsprinzips auch solche des Vor-
sorgeprinzips.909 Der Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung ist zu-
dem eng verbunden und in wechselseitiger Abhängigkeit mit anderen Pla-
nungszielen und -grundsätzen. Er bedingt einerseits, dass das Baugebiet und 
das Nichtbaugebiet klar voneinander getrennt werden (Trennungsgrund-
satz), und andererseits, dass die Siedlungen konzentriert angelegt werden 
(Konzentrationsprinzip).910

Inhaltlich umfasst das Gebot einer haushälterischen Bodennutzung ei-
nen quantitativen und einen qualitativen Aspekt.911 In quantitativer Hinsicht 

904 Mit «haushälterisch» ist auch «nachhaltig» gemeint; vgl. GriFFel, in: BSK BV, N 20 zu 
Art. 75 BV.

905 Jost, 61; lendi/elsässer, 95; vgl. aus der Rechtsprechung anstelle vieler BGE 112 Ia 
65, E. 4.

906 AntoniAzzA, N 208; vgl. dazu auch BundesrAt et Al., Raumkonzept Schweiz.
907 duBeY, De la libre disposition, 113 f.
908 Botschaft BV, 246; GriFFel, Grundprinzipien, N 58; nussBerGer-Gossner, 29.
909 AntoniAzzA, N 207.
910 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 224.
911 ARE, Erläuterungen RPG 2, 1; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 17; vgl. dazu auch 

nussBerGer-Gossner, 29.
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verlangt die haushälterische Bodennutzung, dass mit dem Gut Boden spar-
sam umgegangen und der Flächenverbrauch eingedämmt wird. Die Lebens-
grundlagen sind zu schonen und der Boden nur zurückhaltend zu beanspru-
chen, sodass auch kommenden Generationen qualitativ und quantitativ ein 
hinreichender Vorrat an nichtbaulichen Nutzflächen und Artenvielfalt über-
lassen wird. Eine quantitativ haushälterische Bodennutzung soll primär 
durch eine Reduzierung der Siedlungsausdehnung auf das mit der zweck-
mässigen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes zu 
vereinbarende Mass, durch eine optimale Nutzung und optimale Dichte, 
durch Wiedernutzung von Brachen, durch Freiflächenschutz und Vernet-
zung sowie durch eine Reduzierung der Bodenversiegelung erreicht wer-
den.912 Auch eine angemessene bauliche Verdichtung trägt zu einer haus-
hälterischen Bodennutzung bei, da dadurch der Flächenbedarf, Zersiede-
lungstendenzen, die Versiegelung des Bodens und der Aufwand für Infra-
struktur, Versorgung und Entsorgung verringert werden können.913 

Aus qualitativer Sicht zielt die haushälterische Bodennutzung auf eine 
räumlich optimale Anordnung der verschiedenen Nutzungen unter Berück-
sichtigung der (gesellschaftlichen und wirtschaftlichen) Nutzungsbedürf-
nisse und der Funktionen des Bodens sowie der Wechselwirkungen zwi-
schen den verschiedenen Nutzungen.914 Dabei kommt der Berücksichtigung 
der Funktionen des Bodens eine wichtige Bedeutung zu: Die Böden über-
nehmen aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften neben Produkti-
ons- insbesondere auch Regulierungs- und Lebensraumfunktionen.915 Da-
mit erbringen die Böden vielfältige Leistungen für die Gesellschaft und die 
Natur. Nur wenn die verschiedenen Funktionen des Bodens berücksichtigt 
werden, können diejenigen Böden, die besonders wichtige Funktionen für 
Umwelt und Gesellschaft erfüllen, angemessen sparsam und schonend ge-
nutzt werden.916 Aus gesellschaftlicher Sicht ist auf einen angemessenen 
Ausgleich zwischen den verschiedenen Landesteilen und die Erhaltung ei-
nes ausgewogenen Netzes von grösseren, mittleren und kleineren Zentren 
zu achten. Ausserdem sind ländliche Räume zu stärken. Aus wirtschaftlicher 

912 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 89 f.; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 17; 
nussBerGer-Gossner, 29; vgl. auch bereits EJPD/BRP, Erläuterungen RPG, N 8 zu 
Art. 1 RPG.

913 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 90; sieBer, 27.
914 ARE, Erläuterungen RPG 2, 1; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 17; nussBerGer-

Gossner, 29; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 224.
915 Zu den Bodenfunktionen allgemein sAchPlAn FFF 2020, 20; vgl. dazu ausführlicher 

Rz. 1074 hiernach.
916 ARE, Erläuterungen RPG 2, 1; vgl. dazu insbes. die Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

in Rz. 1074 ff. hiernach.
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Sicht sollen die Rahmenbedingungen in Bezug auf die Benutzung des Bodens 
auch zur Förderung der Wirtschaftsentwicklung beitragen.917 

Eine quantitativ und qualitativ haushälterische Bodennutzung zeichnet 
sich also insbesondere dadurch aus, dass der Boden sparsam genutzt, bei der 
Nutzungszuweisung des Bodens dessen Multifunktionalität beachtet wird 
und irreversible Schädigungen des Bodens so weit als möglich vermieden 
werden.918 Ein absoluter Schutz des Bodens und seiner Funktionen ist je-
doch in Anbetracht der bestehenden und berechtigten Nutzungsansprüche 
weder möglich noch sinnvoll. Vielmehr ist ein ausgewogenes Verhältnis zwi-
schen Schutz und Nutzung des Bodens anzustreben.919 Das Gebot der haus-
hälterischen Bodennutzung steht dementsprechend in engem Zusammen-
hang mit dem Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen.920 Es 
kann zudem auch als Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips 
verstanden werden, denn es wird eine optimale Nutzung des Bodens ange-
strebt, bei der alle massgebenden Interessen gebührend berücksichtigt wer-
den.921 Ein wichtiger Beitrag zu einer haushälterischen Bodennutzung soll 
überdies die Bodenstrategie Schweiz leisten. In dieser ist die Vision veran-
kert, die Funktionen des Bodens dauerhaft zu gewährleisten, damit auch zu-
künftige Generationen die endliche, nicht erneuerbare Ressource Boden für 
ihre Bedürfnisse nutzen können.922

Im Verhältnis zu anderen, nicht verfassungsrechtlich verankerten Ziel-
setzungen beansprucht das Gebot der haushälterischen Bodennutzung ab-
solute Geltung; es ist aufgrund seines Verfassungsrangs bei jeder raumwirk-
samen Tätigkeit gebührend zu berücksichtigen und wird durch andere Ziel-
setzungen nicht relativiert.923 Insbesondere sind die Behörden auf allen 
Stufen dazu angehalten, das Gebot als Zielvorgabe bei der Ausübung aller 
raumwirksamen Aufgaben gebührend zu berücksichtigen.924 Als Planungs-
ziel hat der Grundsatz der haushälterischen Bodennutzung vorwiegend pro-

917 Vgl. zum Ganzen AntoniAzzA, N 210 f.
918 Greiner/keller, 5; nussBerGer-Gossner, 30; Jost, 76; häBerli/lüscher et Al., 26.
919 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 21.
920 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 65.
921 Jost, 63.
922 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 22.
923 Vgl. dazu das Beispiel bei Jost, 62, wonach bspw. die Bedürfnisse der Wirtschaft und 

der Bevölkerung, welche nach Art. 1 Abs. 1 Satz 3 RPG ebenfalls zu beachten sind, 
keinen verschwenderischen Umgang mit dem Boden zu rechtfertigen vermögen (wei-
terführend dazu auch 69 ff.).

924 BGE 112 Ia 65, E. 4; sieBer, 24 f.; es handelt sich um einen finalen Rechtssatz, der mit 
den Planungszielen und -grundsätzen gemäss Art. 1 und 3 RPG vergleichbar ist. Es 
handelt sich insbes. nicht um eine konditionale Norm, die eine Rechtsfolge für einen 
bestimmten Tatbestand festlegt; vgl. dazu Jost, 62.
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grammatischen Charakter. Er kann aber im Einzelfall justiziabel sein. Die 
Ermessensspielräume der planenden Behörden sind jedoch erheblich.925

d) Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet
Weiter wird aus Art. 75 BV auch der in Art. 1 Abs. 1 Satz 1 RPG ausdrücklich 
verankerte Grundsatz von Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet ab-
geleitet.926 Auch dieser stellt eines der fundamentalen Prinzipien des Schwei-
zer Raumplanungsrecht dar und geht einher mit der haushälterischen Boden-
nutzung, der Vermeidung der Zersiedelung sowie dem Erhalt des Kulturlan-
des.927 Bauliche Veränderungen ausserhalb der Bauzonen haben oft einen 
sehr direkten Einfluss auf den Charakter eines Raums. Der Trennungsgrund-
satz verlangt nun aber, dass das Baugebiet in rechtlicher sowie in tatsächli-
cher Hinsicht vom Nichtbaugebiet getrennt wird und der Raum ausserhalb 
der Bauzonen möglichst weitgehend von Bauvorhaben freigehalten werden 
soll.928 Jede Fläche muss entweder dem Bau- oder dem Nichtbaugebiet zuge-
wiesen werden; Zwischenformen sind nicht gestattet. Während das Bauge-
biet alle Bauzonen umfasst, wird als Nichtbaugebiet die Fläche ausserhalb 
der Bauzonen bezeichnet. Im Nichtbaugebiet besteht grundsätzlich ein Bau-
verbot.929 Dies stellt v.a. die von Landwirtschaft geprägten ländlichen Ge-
bieten vor grosse Herausforderungen. Einerseits sollen sich auch diese Ge-
biete angemessen weiterentwickeln dürfen, wozu notgedrungen auch die 
bauliche Entwicklung gehört. Andererseits ist die weitere Überbauung aus-
serhalb der Bauzonen aufgrund des Trennungsgrundsatzes (auch in noch 
vergleichsweise wenig besiedelten Regionen) absolut unerwünscht.

e) Konzentrationsprinzip 
Aus dem Gebot der haushälterischen Bodennutzung wird auch das Konzen-
trationsprinzip abgeleitet, das mit dem Trennungsgrundsatz einhergeht.930 

925 ruch, Grundfragen, 19; BGE 112 Ia 65, E. 4.
926 Vgl. zu den Anfängen dieses Grundsatzes als Ganzes anstelle vieler kuttler, 10 ff.; 

Botschaft RPG 1, 1049; JAGmetti, in: Komm. aBV, N 28 zu Art. 22ter  aBV; hänni, Pla-
nungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 70.

927 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 14; ruch, in: SGKomm BV, N 37 zu Art. 75 BV; BGE 
141 II 245, E. 2.1.

928 Vgl. zur Zonenordnung Rz. 81 ff. hiervor; vgl. zur aktuellen Situation ausserhalb der 
Bauzonen ARE, Monitoring 2019, 2; vgl. auch ARE, Monitoring 2016, 2.

929 GriFFel, in: BSK BV, N 21 zu Art. 75 BV; muGGli, in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb 
der Bauzone, N 20 f. Vorb. zu den Art. 16 bis 16bis RPG; muGGli, in: Raumplanungsrecht 
in der Krise, 113; ruch, in: SGKomm BV, N 37 zu Art. 75 BV; vgl. zum grundsätzlichen 
Bauverbot ausserhalb der Bauzonen auch Rz. 83 hiervor.

930 BiAGGini, OFK BV, N 5 zu Art. 75 BV; GriFFel, in: BSK BV, N 21 zu Art. 75 BV; muGGli, 
in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, N 14 Vorb. zu Art. 16–16b RPG.
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Demnach ist die Siedlungstätigkeit in räumlich zusammenhängenden, vom 
umliegenden Nichtsiedlungsgebiet klar abgegrenzten und auf das Notwen-
dige beschränkten Bauzonen zu konzentrieren.931 Weiter ist die Siedlungs-
entwicklung auf den tatsächlichen Bedarf zu beschränken. Bevor das Sied-
lungsgebiet ausgedehnt wird, sollen die bestehenden Reserven innerhalb 
der Bauzonen genutzt werden; dies insbesondere, soweit das Verdichtungs-
potenzial innerhalb der Bauzonen realisierbar und die Verdichtung er-
wünscht ist.932 Darüber hinaus ist die Siedlungsentwicklung zu steuern, in-
dem die verschiedenen Nutzungen örtlich sinnvoll zusammengefasst wer-
den. Das Konzentrationsgebot gilt im Übrigen auch für Bauvorhaben ausser-
halb der Bauzonen. Diese sollen — wenn sie denn ausserhalb der Bauzonen 
zugelassen werden — möglichst konzentriert angeordnet werden.933

f) Umsetzung im Raumplanungsgesetz
Diese explizit oder implizit in Art. 75 Abs. 1 BV angelegten Prinzipien werden 
als Planungsziele und -grundsätze in Art. 1 und 3 RPG weitergeführt.934 Da-
neben enthalten die Art. 1 und 3 RPG weitere Ziele, Wertungen, Richtlinien 
und Anweisungen, wie namentlich den Kulturlandschutz im Allgemeinen, 
den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und der Fruchtfolgeflächen, 
die Eindämmung des Bodenverbrauchs und die Siedlungsentwicklung nach 
innen, die Sicherung einer ausreichenden Versorgungsbasis des Landes, die 
Koordination von Siedlung und Verkehr sowie die Schonung der offenen 
Landschaften.935 Die im Raumplanungsgesetz verankerten Planungsziele 
und -grundsätze sind sowohl von den mit der umsetzenden Gesetzgebung 
betrauten als auch von den rechtsanwendenden Behörden zu beachten.936 
Es handelt sich dabei jedoch nicht um Konditionalnormen, die bei Vorliegen 
der tatbestandlichen Voraussetzungen zu bestimmten Rechtsfolgen führen, 
sondern um finale, zielbestimmte Rechtssätze. Diese bilden den Massstab für 
die zu beachtenden öffentlichen Interessen und sind von den Planungsträ-
gern als «Entscheidungskriterien und Zielvorgaben, die keine absolute Gel-
tung beanspruchen» im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 3 RPV 
mit und gegen andere, möglicherweise widersprechende Planungsgrund-

931 GriFFel, in: BSK BV, N 22 zu Art. 75 BV; BGer 1C_119/2007, E. 3.7.3.
932 BGE 136 II 204, E. 6.2.2; BGer 1C_374/2011, E. 3.
933 Jud, 10 f.
934 GriFFel, in: BSK BV, N 24 zu Art. 75 BV; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Um-

weltschutzrecht, 89.
935 Zu den Planungszielen und -grundsätzen allgemein hänni, Planungs-, Bau- und be-

sonderes Umweltschutzrecht, 88 ff.; ruch, in: SGKomm BV, N 37 zu Art. 75 BV.
936 AemiseGGer, Leitfaden, 20 und 25.
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sätze und anderswo gesetzlich fixierte Zielvorschriften abzuwägen.937 Ange-
sichts der grossen Gestaltungsspielräume, die das Raumplanungsrecht den 
Planungsträgern zugesteht, kommt den Planungszielen und -grundsätzen 
aber dennoch eine grosse Bedeutung zu.938 Untereinander sind sie grund-
sätzlich gleich bedeutsam; allfällige Zielkonflikte zwischen den verschiede-
nen Planungszielen und -grundsätzen sind im Rahmen der raumplaneri-
schen Interessenabwägung aufzulösen.939

2. Art. 73 BV Nachhaltigkeit
a) Vorbemerkungen 
Der Begriff der Nachhaltigkeit stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft 
und war ökologisch motiviert. Grundlage war die Erkenntnis, dass die na-
türlichen Ressourcen begrenzt sind und die natürlichen Lebensgrundlagen 
den künftigen Generationen erhalten bleiben sollen.940 Das Nachhaltigkeits-
prinzip hat sodann auch in anderen Rechtsbereichen immer mehr an Be-
deutung gewonnen und entwickelte sich zu einem Leitgrundsatz für Rechts-
vorschriften zum Schutz erneuerbarer Umweltgüter.941 Im Zuge der Reform 
der Bundesverfassung von 1999 wurde das Nachhaltigkeitsprinzip schliess-
lich in Art. 73 BV verankert.942 Davor wurde es bereits Anfang der 80er-Jahre 
in einige kantonalen Verfassungen aufgenommen.943 Heute enthalten neben 

937 BGE 117 Ia 302, E. 4.b; BGer 1C_145/2008, E. 2.1 m.w.H.; GriFFel, Grundsatzgesetzge-
bung, 40; GriFFel, in: BSK BV, N 24 zu Art. 75 BV; vgl. dazu auch AemiseGGer, Leit-
faden, 24 f.; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 92 f.

938 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 93.
939 Auch zwischen den Zielen und den Grundsätzen bestehen keine formellen oder ma-

teriellen Unterschiede; vgl. ruch, Umwelt — Boden — Raum, N 373 f.; vgl. auch Aemi-
seGGer, Leitfaden, 29; GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 40; hänni, Planungs-, 
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 92 f.

940 Es soll jeweils nur so viel Holz genutzt werden, wie natürlicherweise wieder nach-
wächst (Erhaltung der Substanz); vgl. dazu insbesondere mArquArt, 208 f.; sowie 
auch AntoniAzzA, N 151; GriFFel, in: BSK BV, N 5 f. zu Art. 73 BV; häBerli/Gessler 
et Al., 30; hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 9 zu Art. 77 BV; mAhAim, Le principe de 
durabilité, 49; nussBerGer-Gossner, 25; rAusch/mArti/GriFFel, N 16.

941 Vgl. bspw. Art. 1 und 33 USG; Art. 20 WaG; Art. 1 GSchG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GSchV und 
viele mehr; vgl. dazu auch AntoniAzzA, N 152; GriFFel, Grundprinzipien, N 11; reB-
sAmen, 13.

942 Daneben enthält die BV verschiedene Hinweise auf die Nachhaltigkeit wie bspw. in 
der Präambel den Grundsatz der «Verantwortung gegenüber der Schöpfung» und die 
«Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen». Sodann wurde das Nach-
haltigkeitsprinzip im Zweckartikel (Art. 2 Abs. 2 BV) verankert und es bildet bspw. die 
Grundlage der Agrarpolitik (Art. 104 BV); vgl. betr. Nachhaltigkeit in der BV ausführ-
licher mAhAim, Le principe de durabilité, 65 ff.; GriFFel, Grundprinzipien, N 22 ff.; 
reBsAmen, 33 ff.

943 Insbes. wurde der Schutz der Lebensgrundlagen als eine zentrale und umfassende 
Staatsaufgabe anerkannt; vgl. AntoniAzzA, N 172.

354

185 § 2 Verfassungsrechtlicher Rahmen 

https://perma.cc/TJ2F-AER2 
https://perma.cc/CFM5-QDXG 
https://perma.cc/CLP4-XJXZ 
https://perma.cc/NUX2-QGDV 
https://perma.cc/DB8D-J2RV 
https://perma.cc/24KF-GMSW
https://perma.cc/MXV4-JPQV 
https://perma.cc/LLM6-MDBM 


der Bundesverfassung rund die Hälfte der kantonalen Verfassungen (ex-
plizite oder implizite) Bestimmungen zum Nachhaltigkeitsprinzip, wobei 
die Akzente unterschiedlich gesetzt wurden.944 Darüber hinaus ist das 
Nachhaltigkeitsprinzip auch völkerrechtlich945 verankert.946 Mit der Agen-
da 2030 für eine nachhaltige Entwicklung sollen in der Schweiz die von den 
vereinten Nationen (UNO) vorgegebenen «Sustainable Development Goals» 
(SDG) erreicht werden.947 Mit der Bodenstrategie Schweiz wird sodann an-
gestrebt, dass in der Schweiz ab 2050 netto kein Boden mehr verbraucht 
wird. Die Überbauung von Böden soll zwar weiterhin möglich sein; gehen 
dadurch aber Bodenfunktionen verloren, sind diese andernorts zu kom-
pensieren.948

b) Materieller Gehalt des Nachhaltigkeitsprinzips
Anlässlich der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung 1987 (Brundt-
land-Kommission) wurde Nachhaltigkeit wie folgt beschrieben: «Dauerhafte 
[nachhaltige] Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 
Bedürfnisse nicht befriedigen können.»949 Das Nachhaltigkeitsprinzip im 
engeren, ökologischen Sinne besagt also, dass das Umweltrecht so ausgestal-
tet werden sollte, dass ein auf Dauer ausgewogenes Verhältnis zwischen der 
Natur und ihrer Erneuerungsfähigkeit einerseits und ihrer Beanspruchung 
durch Menschen andererseits besteht (Art. 73 Abs. 1 BV). Eingriffe in die Subs-
tanz von Umweltgütern sind zu vermeiden, und Entnahmen aus der Natur 
dürfen nur in einem Umfang stattfinden, in dem diese durch den natürlichen 
Regenerationsprozess kompensiert werden können.950 Dadurch soll erreicht 

944 Vgl. bspw. Art. 26 Abs. 1 und Art. 29 Abs. 3 KV AR, Art. 31 KV BE, § 112 KV BL, § 33 KV BS, 
Art. 160 Abs. 1 KV GE, Art. 22. Abs. 1 KV GL, Präambel KV GR, Art. 9 und 81 Abs. 1 KV SH, 
Art. 52 Abs. 2 KV VD, Art. 6 Abs. 1 KV ZH; vgl. dazu auch AntoniAzzA, N 172.

945 Das Prinzip der Nachhaltigkeit geht zurück auf die Stockholmer Umweltkonferenz 
von 1972 und wurde insbes. im Rahmen der Umweltkonferenz 1992 in Rio völkerrecht-
lich verankert. Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist in unverbindlich kon-
zipierten Konventionen enthalten und stellt als solcher soft law dar. Die Frage, ob sich 
das Prinzip zum Gewohnheitsrecht kristallisieren konnte, wird in der Lehre kontro-
vers diskutiert; vgl. dazu ausführlicher AntoniAzzA, N 156 ff.; reBsAmen, 18 ff.

946 vAllender, in: SGKomm BV, N 1 ff. zu Art. 73 BV; GriFFel, Grundprinzipien, N 34 ff.
947 Vgl. die Informationen auf der Website des EDA; vgl. dazu auch WAlter/hänni, 18.
948 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 22.
949 Weltkommission Für umWelt und entWicklunG, 46.
950 AntoniAzzA, N 151; vgl. zum Begriff der Nachhaltigkeit ausführlicher GriFFel, 

Grundprinzipien, N 12 ff.; rAusch/mArti/GriFFel, N 15 ff.; reBsAmen, 14 ff.; vAllen-
der, in: SGKomm BV, N 20 zu Art. 73 BV.
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werden, dass die kommenden Generationen in ihrer Entwicklung nicht be-
hindert werden und ihnen gleich viele Optionen offenstehen wie uns heute.951 
Zentrale Aspekte des Nachhaltigkeitsprinzips im engeren, ökologischen Sin-
ne sind also die Solidarität zwischen der heutigen und den kommenden Ge-
nerationen sowie die Verantwortung zur Erhaltung der Lebensgrundlagen 
für unsere Nachkommen.952 Soweit der Umgang mit erneuerbaren Ressour-
cen zur Diskussion steht, ist unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit dement-
sprechend massgebend, in welchem Umfang diese beansprucht werden 
können, ohne die Regenerationsfähigkeit zu gefährden.953

Soweit nicht erneuerbare Ressourcen beansprucht werden sollen, ging 
das Bundesgericht anfangs davon aus, dass andere Grundsätze, wie derjeni-
ge der haushälterischen Nutzung des Bodens oder das Vorsorgeprinzip, he-
ranzuziehen wären.954 Aufgrund der Entwicklungen des Nachhaltigkeits-
prinzips konnte sich dieses Verständnis allerdings später nicht mehr durch-
setzen.955 Nach dem neueren Verständnis der Nachhaltigkeit dürfen nicht 
erneuerbare Ressourcen grundsätzlich weiterhin bewirtschaftet werden. 
Dies soll jedoch in einer Art stattfinden, welche die Zukunft so wenig wie 
möglich beeinträchtigt. Je mehr eine Ressource für die nächsten Generatio-
nen unentbehrlich erscheint, desto restriktiver sollten die Regeln für deren 
Bewirtschaftung sein. Inanspruchnahmen von nicht erneuerbaren Ressour-
cen sollen nur zulässig sein, soweit diese unvermeidbar sind und diese soweit 
zumutbar mit erneuerbaren Umweltgütern funktional ersetzt werden. Aus-
serdem ist die gänzliche Ausschöpfung von Umweltgütern zu vermeiden und 
so die Ressourcenverfügbarkeit für die Nachwelt zu gewährleisten. Da dies 
die wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen kann, ist jeweils eine um-
fassende Interessenabwägung notwendig.956

951 Bertschi, Ausscheidung und Dimensionierung, 27; ARE, Raumentwicklungsbericht 
2005, 57.

952 reBsAmen, 16.
953 Vgl. dazu sowie zu den Grundlagen die dafür notwendig sind AntoniAzzA, N 190.
954 Es hielt in diesem Zusammenhang fest: «Schonend umgehen heisst davon ausgehen, 

dass das Umweltgut knapp ist und seine Beanspruchung endgültigen Verbrauch be-
deutet. Soll es möglichst viele seiner Funktionen möglichst lange möglichst weitge-
hend erfüllen, muss auf gewisse kurzfristige Nutzungen verzichtet und darf nament-
lich nicht auf Vorrat oder sonst verbraucht werden, bevor das Bedürfnis sicher fest-
steht»; vgl. BGE 114 Ib 224, E. 10.de; AntoniAzzA, N 191; vgl. dazu auch FlückiGer, 
Développement durable, 501.

955 Problematisch war insbes., dass es die Frage unbeantwortet liess, ab welcher Schwelle 
die Pflicht zur schonenden Inanspruchnahme in ein Verbot weitergehenden Ver-
brauchs umschlagen soll; vgl. dazu AntoniAzzA, N 191.

956 Vgl. zum Ganzen AntoniAzzA, N 191 ff.; GriFFel, Grundprinzipien, N 14.
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Im völkerrechtlichen Kontext wird das Nachhaltigkeitsprinzip zudem als all-
gemeine Anleitung zur Bewältigung der Zukunft verstanden. Die ökologi-
sche Nachhaltigkeit, wie sie in der Schweiz bislang im Vordergrund stand, 
wird dabei mit zwei weiteren Komponenten, der sozialen und der wirtschaft-
lichen Dimension, ergänzt.957 Nachhaltigkeit ist als Gleichgewicht zwischen 
der wirtschaftlichen Entwicklung, dem ökologischen Zustand der Umwelt 
und den sozialen Verhältnissen zu verstehen.958 Eine nachhaltige Entwick-
lung liegt vor, wenn die ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen der 
Bevölkerung verbessert und gleichzeitig in Einklang mit der langfristigen 
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen gebracht werden.959 Da diese 
drei Komponenten in einem intensiven Spannungsverhältnis zueinander 
stehen können, ist durch fortlaufende, herausfordernde Abwägung ein 
Gleichgewicht zwischen diesen anzustreben.960 Auch der Bundesrat be-
kennt sich in seiner Strategie zur nachhaltigen Entwicklung zu einer dreidi-
mensionalen Nachhaltigkeit. So will er insbesondere die Verantwortung 
gegenüber künftigen Generationen wahrnehmen und die drei Zieldimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung ausgewogen berücksichtigen.961

c) Konkretisierungen in der Raumplanung 
Die Nutzung des Bodens stellt zwar im Grundsatz eine erneuerbare Ressour-
cennutzung dar. Geht es aber um die bauliche Nutzung des Bodens, so führt 
diese typischerweise zu einer (quasi) irreversiblen Beanspruchung des Bo-
dens. Die Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen eines durch 
bauliche Nutzung in Anspruch genommen Bodens ist technisch anspruchs-
voll und kosten- und zeitintensiv.962 Damit ist der Boden in Bezug auf seine 
bauliche Nutzung den nicht erneuerbaren Ressourcen zuzurechnen.963 Auf-
grund dessen und aufgrund der Knappheit des Bodens und insbesondere des 
guten Landwirtschaftslands ist das Nachhaltigkeitsprinzip auch im Raum-

957 AntoniAzzA, N 175 m.w.H.; zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit vgl. ausführ-
licher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 57 f.; GriFFel, Grundprinzipien, N 15 ff.; 
mAhAim, Le principe de durabilité, 79 ff.; reBsAmen, 20 ff.; WeGelin, 12 f.; betr. so-
ziale Nachhaltigkeit in der Siedlungsentwicklung vgl. drillinG/Weiss, 1 ff.

958 GriFFel, in: BSK BV, N 8 zu Art. 73 BV.
959 nussBerGer-Gossner, 25.
960 nussBerGer-Gossner, 26; zu den diesbezüglichen Schwierigkeiten vgl. reBsAmen, 

27 ff.
961 BundesrAt, Strategie Nachhaltige Entwicklung, 7 f.; vgl. dazu auch reBsAmen, 23 

m.w.H.
962 Vgl. dazu Rz. 554 hiernach.
963 reBsAmen, 17 f. und 29 ff.; vgl. auch ARE, Faktenblatt Kulturlandschutz RPG 2, 2; 

Gmünder, Ökonomische Analyse, 46.
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planungsrecht vermehrt in den Vordergrund gerückt. Einerseits ist die 
Raumplanung allgemein der Nachhaltigkeit verpflichtet und entsprechend 
so auszurichten, dass den Interessen künftiger Generationen Rechnung ge-
tragen wird und diesen genügend Spielraum gegeben wird, ihre eigenen An-
sprüche in Bezug auf die Ressource Boden umsetzen zu können. Durch die 
Raumplanung ist also zu vermeiden, «dass künftigen Generationen durch 
eine übermässige und unkoordinierte Inanspruchnahme der Ressource Bo-
den ihre Entwicklungsmöglichkeiten wortwörtlich «verbaut» werden.»964 
Andererseits fand das Nachhaltigkeitsprinzip verschiedentlich Eingang in 
die Bestimmungen zur Raumplanung, so beispielsweise durch das in Art. 75 
BV verankerte Gebot der haushälterischen Bodennutzung.965 Zudem erfuhr 
das Nachhaltigkeitsprinzip verschiedene Konkretisierungen durch den Ge-
setzgeber im Sinne von Bekenntnissen zur (v.a. ökologischen) Nachhaltig-
keit, namentlich in den Zielen und Grundsätzen des Raumplanungsrechts 
(Art. 1 Abs. 1 und 2 RPG).966 Im Ergebnis fliesst das Nachhaltigkeitsprinzip wie 
die Planungsziele und -grundsätze in die raumplanerische Interessenabwä-
gung ein und ist beispielsweise bei der Auslegung der Kriterien von Art. 15 
RPG miteinzubeziehen.967 

Aus ökologischer Sicht liegt eine nachhaltige Raumentwicklung vor, 
wenn der Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen erhalten bleibt 
und die natürlichen Ressourcen mit Rücksicht auf die zukünftigen Genera-
tionen genutzt werden.968 Im Zentrum einer aus ökologischer Sicht nach-
haltigen räumlichen Entwicklung steht der Bodenverbrauch.969 Dieser ist 
so gering wie möglich zu halten.970 Ökologische Nachhaltigkeit bedeutet 
aber auch, dass die umweltverträglichsten Verkehrsmittel gefördert und 
soweit möglich die bereits bestehende Bausubstanz (inkl. Brachen) für die 
Erstellung neuer Bauten genutzt wird. In den Bauzonen sollen in erster Linie 
bestehende Bauten genutzt, allenfalls saniert oder ersetzt (wobei dabei so-
weit möglich die Gebäudenutzung zu verdichten ist) und erst subsidiär neue 
Gebäude erstellt werden. Ausserhalb der Bauzonen ist die Erstellung neuer 
Gebäude nach Möglichkeit zu vermeiden (grundsätzliches Bauverbot). 

964 reBsAmen, 47; so auch Bertschi, Umsetzung, N 890.
965 GriFFel, in: BSK BV, N 4 zu Art. 73 BV; nussBerGer-Gossner, 29.
966 GriFFel, in: BSK BV, N 13 zu Art. 73 BV.
967 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 7 zu Art. 15 RPG; 

Jost, 33.
968 Vgl. dazu ausführlicher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 57.
969 muGGli, Standortbestimmung, 42; ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 65.
970 reBsAmen, 47.
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Zweckänderungen bereits bestehender Gebäude sollen in beschränktem 
Umfang zulässig sein.971 Darüber hinaus hat eine nachhaltige Raumplanung 
auch die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an den Boden zu berück-
sichtigen.972 

Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Raumentwicklung nachhaltig, wenn 
Wohlstand und Entwicklungsfähigkeit der Wirtschaft erhalten bleiben. Bei 
einer wirtschaftlich nachhaltigen Entwicklung wird durch Stärkung der Zen-
tren das Wirtschaftswachstum gefördert und die Erreichbarkeit optimiert. 
Gleichzeitig sollen die Kosten der Siedlungsentwicklung tragbar bleiben.973 
Mit Bezug auf die soziale Komponente ist eine Entwicklung sodann nachhal-
tig, wenn ein Leben und eine Entwicklung der Menschen in Solidarität und 
Wohlbefinden ermöglicht werden.974 Diese soziale Komponente hat in den 
letzten Jahren im Zusammenhang mit der aus raumplanerischen Sicht un-
umgänglichen baulichen Verdichtung wesentlich an Bedeutung gewonnen.975 
Bei einer sozial nachhaltigen Raumentwicklung wird die Entwicklung der 
ländlichen und peripheren Region auf regionale Zentren ausgerichtet, der 
Schutz der menschlichen Gesundheit sowie der Schutz der Bevölkerung vor 
Emissionen und Naturgefahren gewährleistet und die Lebensqualität, na-
mentlich die Siedlungsqualität, verbessert.976 

Die Herausforderungen einer nachhaltigen Raumentwicklung besteht 
darin, dass sowohl der ökologischen wie auch der wirtschaftlichen und der 
sozialen Komponente so gut als möglich Rechnung zu tragen ist. Die häufig 
zwischen diesen Komponenten auftretenden Zielkonflikte sind im Rahmen 
der raumplanerischen Interessenabwägung gegeneinander abzuwägen und 
zu koordinieren. Durch eine Raumplanung mit diesen Zielen kann ein we-
sentlicher Beitrag zur nachhaltigen Raumentwicklung und zur Erhaltung 
der nicht erneuerbaren Ressource Boden geleistet werden.977 

d) Justiziabilität
Trotz des hohen Stellenwerts, der dem Nachhaltigkeitsprinzip mit einem 
eigenen Artikel in der Bundesverfassung eingeräumt wird, hat dieses eine 

971 Vgl. dazu ausführlicher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 64 f.
972 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 15.
973 Vgl. dazu ausführlicher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 58 und 60 ff.
974 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 58.
975 drillinG/Weiss, 2.
976 Vgl. dazu ausführlicher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 62 ff.; drillinG/

Weiss, 5 ff.
977 Vgl. zum Ganzen ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 58 und 65.
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eher geringe Durchschlagskraft in der (politischen) Realität.978 Das Nach-
haltigkeitsprinzip stellt ein Verfassungsprinzip, nicht jedoch ein verfas-
sungsmässiges Recht dar, und gilt als «konkretisierungsbedürftige Richt-
schnur und Leitplanke der Rechtsetzung und Rechtsanwendung».979 Auf-
grund der programmatischen Natur und der geringen normativen Dichte des 
Nachhaltigkeitsprinzips ist auch dessen Justiziabilität umstritten.980 Die 
herrschende Lehre erachtet das Nachhaltigkeitsprinzip als normativ nicht 
genügend bestimmt, um direkt Kompetenzen oder Individualansprüche zu 
begründen. Ausserdem können vor Gericht nicht direkt gestützt auf Art. 73 
BV konkrete Handlungen zum Schutz der Umwelt verlangt werden.981 Un-
klar ist auch, inwiefern eine Verletzung des Nachhaltigkeitsprinzips in Ver-
bindung mit anderen Rechten und Prinzipien, wie beispielsweise dem Vor-
sorgeprinzip, vor Gericht gerügt werden kann.982 

Das Bundesgericht hält in einem Urteil vom 23. Februar 2004 betreffend 
Justiziabilität des Nachhaltigkeitsprinzips fest: «Selbst wenn die Justiziabili-
tät in gewissem Umfang bejaht wird, kann dies bei Planungen wie der vor-
liegenden nur bedeuten, dass der Grundsatz der Nachhaltigkeit in die Inter-
essenabwägung einzubeziehen ist. Keinesfalls beantwortet Art. 73 BV direkt 
die Frage, ob Kiesabbau weiterhin zulässig sei und innert welcher Fristen 
bestehende Kiesreserven abgebaut werden dürften.»983 Das Nachhaltigkeits-
prinzip ist demnach zwar nicht direkt justiziabel, es kann aber als anerkann-
tes und in der Verfassung verankertes öffentliches Interesse im Rahmen der 
raumplanerischen Interessenabwägung sowie bei der Auslegung offen formu-
lierter Rechtsnormen grosse Bedeutung erlangen.984 Darüber hinaus wurde 
das Nachhaltigkeitsprinzip auch verschiedentlich in der Gesetzgebung konkre-
tisiert; beispielsweise durch Grenzwerte für die Inanspruchnahme gewisser 

978 GriFFel, in: BSK BV, N 14 zu Art. 73 BV.
979 BGer 1A.115/2003, E. 3.1; vAllender, in: SGKomm BV, N 29 zu Art. 73 BV; in der Lehre 

wird das Nachhaltigkeitsprinzip unterschiedlich qualifiziert, so bspw. von BiAGGini, 
OFK BV, N 4 zu Art. 73 BV als «Zielvorgabe»; vgl. dazu ausführlicher AntoniAzzA, N 173; 
von GriFFel, Grundprinzipien, N 36 als «vorrangiges Staatsziel».

980 BGer 1A.115/2003, E. 3.1; vAllender, in: SGKomm BV, N 33 ff. zu Art. 73 BV je m.w.H.
981 Vgl. dazu auch AntoniAzzA, N 199; GriFFel, in: BSK BV, N 12 zu Art. 73 BV mit Hin-

weisen auf weitere Lehrmeinungen; GriFFel, Grundprinzipien, N 42; mAhAim, Le 
principe de durabilité, 91 ff.; rAusch/mArti/GriFFel, N 31; reBsAmen, 63.

982 Vgl. zu den verschiedenen Lehrmeinungen AntoniAzzA, N 199; vAllender, in: 
SGKomm BV, N 36 zu Art. 73 BV.

983 BGer 1A.115/2003, E. 3.1; vgl. auch BGer 1A.277/2000, E. 5.b; AntoniAzzA, N 200; vAl-
lender, in: SGKomm BV, N 36 zu Art. 73 BV.

984 AntoniAzzA, N 203; GriFFel, in: BSK BV, N 12 zu Art. 73 BV; vAllender, in: SGKomm 
BV, N 38 f. zu Art. 73 BV.
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Ressourcen. Aus solchen Konkretisierungen können Staatsorgane zum Han-
deln verpflichtet und Einschränkungen der Grundrechte der heutigen Gene-
ration zugunsten der nächsten Generation gerechtfertigt werden.985 

e) Vorsorgeprinzip
Neben dem Nachhaltigkeitsprinzip haben sich im Verlauf der Zeit weitere 
Umweltprinzipien entwickelt, die dem Gesetzgeber als Leitlinien beim 
Schutz der Umwelt dienen und auch in der Raumplanung relevant sind. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei das Vorsorgeprinzip, welches seit der Total-
revision der Bundesverfassung von 1999 in Art. 74 Abs. 2 BV erwähnt wird.986 
Es verlangt, dass der Bund dafür sorgt, dass schädliche oder lästige Einwir-
kungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.987 Da die Raumplanung 
der vorausschauenden Planung der Raumentwicklung und damit per se der 
Vorsorge dient, findet sich der Grundgedanke des Vorsorgeprinzips auch in 
Art. 75 BV wieder, indem eine zweckmässige und haushälterische Nutzung 
des Bodens und eine geordnete Besiedlung des Landes gefordert wird. Die 
räumliche Nutzung des Bodens soll vorausgeplant werden; dies umso mehr, 
als Beanspruchungen des Bodens kaum noch rückgängig gemacht werden 
können.988 Das Vorsorgeprinzip hat zudem ebenfalls Eingang in die Pla-
nungsgrundsätze gefunden (bspw. Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG oder Art. 3 Abs. 4 
lit. c RPG). Es verpflichtet die staatlichen Organe einerseits dazu, Umwelt-
beeinträchtigungen, sofern dies wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig 
ist, zu vermeiden, auch wenn die als kritisch anerkannten Grenzwerte noch 
nicht erreicht sind.989 Andererseits können gestützt auf das Vorsorgeprinzip 
Massnahmen zur Vermeidung von Einwirkungen auf die Umwelt angeordnet 
werden, obwohl deren Gefährdungspotenzial nicht restlos geklärt ist.990 Wie 
das Nachhaltigkeitsprinzip hat auch das Vorsorgeprinzip vorwiegend pro-
grammatischen Charakter.991

985 AntoniAzzA, N 205.
986 morell/vAllender, in: SGKomm BV, N 18 zu Art. 74 BV; AntoniAzzA, N 154; rAusch/

mArti/GriFFel, N 43; zum Verhältnis zwischen dem Nachhaltigkeits- und dem Vor-
sorgeprinzip vgl. GriFFel, Grundprinzipien, N 64.

987 Vgl. dazu auch reBsAmen, 41 ff.
988 GriFFel, Grundprinzipien, N 137.
989 AntoniAzzA, N 154; GriFFel, Grundprinzipien, N 78.
990 AntoniAzzA, N 154.
991 Vgl. ausführlicher reBsAmen, 42.
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3. Andere Verfassungsbestimmungen mit raumwirksamen  
Auswirkungen

Die Ziele der Raumplanung können in Konflikt mit anderen Verfassungszie-
len stehen. Darüber hinaus können auch andere Verfassungsbestimmungen 
raumwirksame Auswirkungen haben. Dazu zählen insbesondere Art. 74 BV 
(Umweltschutz), Art. 76 BV (Wasser), Art. 77 BV (Wald), Art. 78 BV (Natur- und 
Heimatschutz), Art. 104 BV (Landwirtschaft) und Art. 91 BV (Energie). Weder 
Art. 75 BV noch die übrigen Verfassungsbestimmungen sehen eine Normen-
hierarchie oder eine Prioritätenordnung der verschiedenen Verfassungszie-
le vor. Vielmehr müssen im konkreten Fall die vorhandenen und einander 
gegenüberstehenden Interessen eruiert und gegeneinander abgewogen wer-
den.992 Hinzu kommt, dass die Verfassung die Grundrechte gewährleistet. 
Auch hier sind Konfliktsituationen mit den Grundsätzen und Zielen der 
Raumplanung möglich.993

V. Zusammenfassung 

Die Bundesverfassung gibt die Grundsätze und den Rahmen für die Raum-
planung vor. Zunächst sind auch im Sachbereich Raumplanung die allgemei-
nen rechtsstaatlichen Grundsätze zu beachten. Raumplanerische Massnah-
men müssen sich wie jedes staatliche Handeln auf eine ausreichende Rechts-
grundlage abstützen. Vorbehältlich schwerer Grundrechtseingriffe, wichti-
ger rechtsetzender Bestimmungen und Abgaben bedarf es jedoch keiner 
Grundlage in einem formellen Gesetz. Vielmehr reicht eine Grundlage in 
einem hinreichend bestimmten und vom staatsrechtlich hierfür zuständi-
gen Organ erlassenen Rechtssatz. Keine ausreichende Rechtsgrundlage stel-
len demnach Verwaltungsverordnungen sowie Richt- und Sachpläne dar, da 
diese weder rechtsetzend sind noch direkt Rechte und Pflichten von Privaten 
zu begründen vermögen. Im Raumplanungsrecht von grosser Bedeutung 
sind zudem die Grundsätze der Subsidiarität und der föderalistischen Auf-
gabenteilung. Während der Bund im Rahmen seiner Grundsatzgesetzge-
bungskompetenz die Grundsätze der Raumplanung zu regeln hat, obliegt die 
Raumplanung als solche den Kantonen (Art. 75 BV). Darüber hinaus ist der 
Sachbereich Raumplanung von den Prinzipien der Zusammenarbeit, der Ko-
ordination und der gegenseitigen Berücksichtigung geprägt. 

992 zen-ruFFinen/GuY-ecABert, N 29.
993 Vgl. dazu insbes. Rz. 681 ff. hiernach. 
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Art. 75 BV enthält neben einer Aufgabenteilung auch die materiell wesentli-
chen Grundsätze und Ziele der Raumplanung, welche durch die Gesetzge-
bung und die planenden Behörden zu berücksichtigen sind.994 Namentlich 
soll die Raumplanung der zweckmässigen und haushälterischen Nutzung 
des Bodens und der geordneten Besiedlung des Landes dienen. Darüber hi-
naus werden aus Art. 75 BV weitere fundamentale Rechtsgrundsätze der 
Schweizer Raumplanung abgeleitet, nämlich der Grundsatz der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet sowie das Konzentrationsprinzip. Mit den 
Mitteln der Raumplanung soll insbesondere der Zersiedelung entgegenge-
wirkt und eine grossflächige, unstrukturierte und weitgehend auch unkon-
trollierbare Überbauung der Landschaft vermieden werden. Ergänzend sind 
auch der in Art. 73 BV verankerte Grundsatz der Nachhaltigkeit sowie weite-
re verfassungsrechtliche Grundsätze für das Raumplanungsrecht relevant. 

Die Verfassung enthält damit im Sachbereich Raumplanung wichtige 
materielle Grundsätze. Allerdings sind insbesondere die Grundsätze der 
Nachhaltigkeit und der haushälterischen Bodennutzung als abstrakte und 
nur teilweise justiziable Ziele schwierig zu fassen. Ausserdem können die 
raumplanungsrechtlichen Ziele und Grundsätze in einem Spannungsver-
hältnis mit anderen verfassungsrechtlichen Grundsätzen und Prinzipien, 
namentlich mit anderen Schutzansprüchen oder mit Grundrechten, stehen. 

§ 3 Vergleichende Würdigung der  
Anwendungsbereiche des Kompensations
prinzips de lege lata und de lege ferenda

I. Vorbemerkungen 

Die Nutzungsansprüche an die beschränkte und endliche Ressource Boden 
sind inzwischen so vielfältig und gegensätzlich, dass sie kaum noch alle be-
friedigt werden können. Auf politischer und rechtlicher Ebene haben in den 
letzten Jahren Bemühungen stattgefunden, um einen rechtlichen Rahmen 
für die Koordination der unterschiedlichen Ansprüche und Schutzinteressen 
zu schaffen. Nachdem dieser rechtliche Rahmen dargestellt wurde, sind die 
de lege lata und de lege ferenda bestehenden Anwendungsbereiche des Kom-
pensationsprinzips vergleichend untereinander und unter Berücksichtigung 
des verfassungsrechtlichen Rahmens zu würdigen. Ausserdem ist zu prüfen, 
wie diese in der Praxis umgesetzt werden und welche Wirkungen sie haben.

994 Zum Begriff der Zersiedlung vgl. muGGli, Zersiedelung, 55 ff.; GriFFel, in: BSK BV, 
N 20 zu Art. 75 BV.
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Dabei ist vorab festzustellen, dass die Anwendungsbereiche des Kompensa-
tionsprinzips wesentliche Gemeinsamkeiten aufweisen. Typischerweise 
werden Kompensationsmechanismen für Vorhaben vorgesehen, die in ei-
nem Spannungsverhältnis mit anderen (Schutz-)Zielen stehen und deswegen 
nur bei ausreichender Kompensation gerechtfertigt werden können. Die ver-
schiedenen Umsetzungen des Kompensationsprinzips weisen denn auch 
gewisse Ähnlichkeiten auf, beispielsweise indem häufig Ausnahmen von der 
Kompensationspflicht für aus öffentlicher Sicht besonders wichtige Projekte 
zugelassen werden. Neben den Ähnlichkeiten gibt es aber auch diverse Un-
terschiede, insbesondere im Bereich der Rechtsgrundlagen. Eine etwas be-
sondere Stellung hat sodann die im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Re-
vision vorgesehene Kompensationspflicht bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen. Anders als bei den de lege lata bestehenden Kompensationspflich-
ten handelt es sich hierbei nämlich nicht (oder zumindest nicht nur) um eine 
flächenbezogene Kompensation, sondern um eine objektbezogene.995 Mit 
der mittels Landschaftsinitiative geforderten Plafonierung der Anzahl Ge-
bäude und der dafür beanspruchten Fläche ausserhalb der Bauzone996 wür-
de sodann die flächenbezogene Kompensation (beanspruchte Fläche) mit 
der objektbezogenen (Anzahl Gebäude) kombiniert.

II. Unterschiedliche Rechtsgrundlagen 
1. Übersicht

Wie bereits dargestellt, muss sämtliches staatliches Handeln und damit auch 
das Anordnen von Kompensationsmassnahmen auf einer ausreichenden 
und von der dafür zuständigen staatlichen Behörde erlassenen Rechtsgrund-
lage beruhen (Art. 5 Abs. 1 BV).997 Die Rechtsgrundlagen der vorstehend dar-
gestellten Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips sind vielfältig 
und befinden sich teilweise auf Bundes-, teilweise auf kantonaler Ebene. 

So stützt sich beispielsweise die Kompensationspflicht bei Einzonungen 
während der Übergangsfrist nach dem Inkrafttreten der ersten Etappe der 
RPG-Revision auf das Raumplanungsgesetz des Bundes ab und wird durch die 
dazugehörige Raumplanungsverordnung konkretisiert.998 Der Planungs- und 
Kompensationsansatz gemäss der Vorlage des Bundesrats wie auch gemäss 

995 Vgl. dazu im Detail Rz. 659 ff. hiernach.
996 Vgl. dazu Rz. 252 hiervor.
997 Vgl. zum Legalitätsprinzip Rz. 312 ff. hiervor.
998 Vgl. Rz. 233 hiervor. 
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den vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen für die zweite Etappe der 
RPG-Revision soll ebenfalls im Raumplanungsgesetz des Bundes verankert 
werden. Dabei soll das RPG jedoch nur eine Grundsatzregelung enthalten, 
welche die Kantone in ihren kantonalen Richtplänen umzusetzen haben, so-
fern sie von den bundesrechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen wollen.999 
Darüber hinaus wird eine weitere Konkretisierung auf Stufe Nutzungspla-
nung notwendig sein.1000 Eine umfassende Regelung im Raumplanungsge-
setz des Bundes war bei der in der Vorlage des Bundesrats noch enthaltenen, 
jedoch von der UREK-S nicht übernommenen Kompensationspflicht beim 
Verzicht auf die Beseitigungspflicht vorgesehen.1001 Auch im Entwurf des 
REG war eine in einem Bundesgesetz verankerte Kompensationspflicht für 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorgesehen.1002 

Hingegen haben die Kompensationspflichten bei der Inanspruchnahme 
von Fruchtfolgeflächen mit den Vorgaben von Art. 26 ff. RPV sowie dem ge-
stützt auf Art. 13 RPG erlassenen Sachplan FFF nur betreffend Mindestum-
fang und auch dann nur eine implizite bundesrechtliche Grundlage.1003 Die 
im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revi-
sion angesichts der geringen verbleibenden Fruchtfolgeflächenreserven dis-
kutierte Überführung des Schutzes der Fruchtfolgeflächen von der Raum-
planungsverordnung in das Gesetz sowie die Einführung einer Kompensa-
tionspflicht auf Gesetzesstufe wurden anschliessend zugunsten einer Über-
arbeitung und Stärkung des Sachplans FFF wieder fallen gelassen.1004 Im 
überarbeiteten Sachplan FFF ist nun eine generelle Empfehlung zur Kom-
pensation sowie eine Pflicht zur Kompensation bei Gefährdung des kantona-
len Mindestumfangs vorgesehen.1005 Darüber hinaus werden Kompensati-
onspflichten im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen auf Kantonsebene, typischerweise im kantonalen Richtplan, vorge-

999 Zur Frage, ob der kantonale Richtplan dazu das geeignete Instrument ist, vgl. Rz. 420 ff. 
hiernach.

1000 Keine Konkretisierung in der Nutzungsplanung war beim Objektansatz gemäss der 
Vorlage des Bundesrats vorgesehen, die jedoch nicht in die Vorlage der UREK-S über-
nommen wurde; vgl. zum Ganzen ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16; sowie Rz. 255 f. 
hiervor.

1001 Vgl. Rz. 288 hiervor.
1002 Vgl. Rz. 28 hiervor.
1003 Vgl. Rz. 124 hiervor; insbes. das Raumplanungsgesetz und die Raumplanungsverord-

nung enthalten zwar allgemeine Vorschriften zum Schutz der Fruchtfolgeflächen, 
sehen jedoch keine Kompensationspflichten vor (vgl. Rz. 107 hiervor). 

1004 Vgl. Rz. 108 und 127 ff. hiervor.
1005 Vgl. Rz. 60 hiervor.
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sehen.1006 Einzelne Kantone verankern sie in einem kantonalen Gesetz oder 
in einer Verordnung.1007 

Auch betreffend Bauzonendimensionierung und Lage der Bauzonen be-
steht keine explizite bundesrechtliche Kompensationspflicht.1008 Allerdings 
können die bundesrechtlichen Vorgaben betreffend Bauzonengrösse und 
Einzonungen dazu führen, dass Kantone Einzonungen nur noch vorsehen 
können, wenn sie diese kompensieren.1009 Entsprechende Kompensations-
pflichten werden i.d.R. im kantonalen Richtplan verankert.1010

2. Würdigung 
a) Bundesebene oder kantonale Ebene 
aa) Ausgangslage
Bei der Beurteilung der Ebene, auf der eine Rechtsgrundlage geschaffen 
wird, ist zu beachten, dass die Raumplanung als solche den Kantonen obliegt 
und dem Bund in diesem Sachbereich (lediglich) eine Grundsatzgesetzge-
bungskompetenz zukommt. Der Bund kann dementsprechend zum Erlass 
von (grundsätzlichen) Vorschriften zur Kompensation zuständig sein. Dies 
insbesondere, soweit ein Kompensationsmechanismus aus Sicht des Bundes 
für das Erreichen der raumplanungsrechtlichen Ziele geeignet und erforder-
lich ist und wenn Teilbereiche der Raumplanung betroffen sind, die von lan-
desweiter Bedeutung sind, einer gesamtschweizerischen Harmonisierung 
bedürfen oder Mindestvorschriften benötigen. Darüber hinaus obliegt es 
grundsätzlich den Kantonen, Kompensationspflichten als Teil ihrer Raum-
planung einzuführen.1011 

Bundesrechtliche Grundsatzregelungen können zu einer gesamtschwei-
zerischen Harmonisierung in den Voraussetzungen für die Kompensation und 
im Vollzug von Kompensationsmassnahmen beitragen.1012 Eine solche Harmo-
nisierung stellt insbesondere eine wichtige Grundlage für interkantonale Kom-
pensationen dar. Aber auch unabhängig davon scheint es in Anbetracht der mit 
Kompensationspflichten verfolgten wichtigen raumplanungsrechtlichen Ziele 

1006 Vgl. Rz. 113 hiervor sowie die Beispielkantone Uri (Rz. 150 ff. hiervor) sowie Zürich 
(Rz. 156 ff. hiervor).

1007 Vgl. Rz. 113 hiervor sowie die Beispielkantone Bern (Rz. 133 ff. hiervor) sowie Luzern 
(Rz. 141 ff. hiervor).

1008 Vgl. Rz. 178 hiervor.
1009 Vgl. Rz. 187 ff. hiervor.
1010 Vgl. Rz. 184 hiervor.
1011 Vgl. zum Ganzen Rz. 318 ff. hiervor.
1012 Vgl. anstelle vieler ruch, in: SGKomm BV, N 28 zu Art. 75 BV; vgl. zudem ausführlicher 

Rz. 318 ff. hiervor.
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und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanton in vielen Teilbereichen 
sachgerecht, wenn die Grundsätze von allfälligen Kompensationspflichten 
im Bundesrecht angelegt sind. Gleichzeitig ist jedoch zu beachten, dass mit 
weitgehend bundesrechtlich bestimmten Kompensationsmechanismen der 
Handlungsspielraum der Kantone wesentlich eingeschränkt wird und deren 
Besonderheiten nur wenig Rechnung getragen werden kann. Aufgrund des-
sen sollte sich der Bund betreffend Regelungsdichte zurückhalten und seine 
Vorschriften auf das Nötigste (Grundsätze) beschränken.1013 Die Detailrege-
lung resp. Konkretisierung der bundesrechtlichen Grundsätze sollte so weit 
möglich den Kantonen überlassen werden. Diese Konkretisierung kann je 
nach Ausgestaltung auf Bundesebene durch das kantonale Planungs- und 
Baugesetz oder den kantonalen Richtplan sachgerecht sein. 

ab) Abschliessende bundesrechtliche Regelung 
Eine abschliessende bundesrechtliche Kompensationspflicht besteht bei der 
Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG. Eine solche war auch beim Ver-
zicht auf die Beseitigungspflicht gemäss der Vorlage des Bundesrats für die 
zweite Etappe der RPG-Revision sowie im Entwurf des REG1014 vorgesehen. 
Der Bund regelt in diesen Fällen nicht nur die Grundsätze, sondern auch die 
Details der Kompensation. Einer rechtssatzmässigen Umsetzung auf kanto-
naler Ebene bedarf es nicht mehr. In Bezug auf Art. 38a RPG erscheint diese 
abschliessende Regelung sachgerecht, weil es sich um eine übergangsrecht-
liche Bestimmung für ein Bundesgesetz handelt. Die detaillierte Regelung 
des Übergangsrechts eines Bundesgesetzes obliegt in jedem Fall dem Bund, 
auch wenn er im betroffenen Sachbereich lediglich über eine Grundsatzge-
setzgebungskompetenz verfügt. Zudem handelt es sich dabei um eine be-
fristet anwendbare Kompensationspflicht, welche in erster Linie die Kantone 
dazu anhalten sollte, die erste Etappe der Teilrevision des Raumplanungs-
gesetzes rasch umzusetzen.1015 

Bei der vorgesehenen Kompensationspflicht beim Verzicht auf die Be-
seitigungspflicht sowie bei der im Entwurf des REG vorgesehenen Kompen-
sationspflicht ist hingegen die Frage aufzuwerfen, ob damit nicht die Grund-

1013 Damit wird nicht nur der Aufgabenteilung nach Art. 75 BV entsprochen (vgl. Rz. 318 ff. 
hiervor), sondern auch dem Subsidiaritätsprinzip sowie dem Prinzip der föderalisti-
schen Aufgabenteilung (vgl. Rz. 316 f. hiervor) Rechnung getragen. 

1014 Wobei im erläuternden Bericht darauf hingewiesen wurde, dass eine Konkretisie-
rung durch den Bundesrat oder die Kantone möglich sei; vgl. ARE, Erläuternder Be-
richt rev. RPG, 81.

1015 Botschaft RPG 1, 1078; vgl. dazu auch Rz. 235 hiervor.
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satzgesetzgebungskompetenz des Bundes überdehnt wird. Beide Kompen-
sationspflichten betreffen das Bauen ausserhalb der Bauzonen, welches 
heute vom Bund bereits detailliert geregelt wird. Die Bundesorgane begrün-
deten diese detailliertere Regelung mit der grossen Bedeutung des Tren-
nungsgrundsatzes sowie der Eindämmung der Zersiedelung und dem Um-
stand, dass diese Ziele bisher nur ungenügend erreicht wurden. Die detail-
lierten Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen wurden in der 
Lehre jedoch verschiedentlich kritisiert.1016 

Betreffend die im Entwurf des REG vorgesehene Kompensationspflicht 
ist unter diesem Aspekt festzustellen, dass die bundesrechtlich vorgesehene 
Regelung relativ weit gegangen wäre. Insbesondere sollten die Voraussetzun-
gen und die Kriterien der Kompensation praktisch abschliessend auf Bun-
desebene geregelt werden. Lediglich die Kriterien, welche sicherstellen, dass 
Bewilligungen nur erteilt werden, wenn den Anliegen der Raumplanung mit 
der Kompensation auch tatsächlich gedient wird, sollten gegebenenfalls 
durch die Kantone konkretisiert werden können.1017 Zudem wäre es Aufgabe 
der Kantone gewesen, parzellenscharf zu bestimmen, welche Flächen be-
ansprucht werden dürfen und welche Flächen als Kompensationsflächen zur 
Verfügung stehen resp. welche Vorhaben zulässig und welche Objekte im 
Sinne einer Kompensation zu beseitigen sind.1018 Eine solch umfassende 
bundesrechtliche Kompensationspflicht ist mit Blick auf die Grundsatzge-
setzgebungskompetenz des Bundes abzulehnen.1019 

Anders stellt sich die Situation bei der im Rahmen der Vorlage des Bun-
desrats zur zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen Kompensations-
pflicht bei Verzicht auf die Beseitigungspflicht dar. Dabei ist zunächst zu be-
achten, dass diese das Bauen ausserhalb der Bauzonen und damit jenen Teil-
bereich der Raumplanung, in dem der Bund detailliertere Regelungen zur 
Erreichung der Planungsziele als notwendig erachtet hat, beschlagen hätte.1020 
Zusätzlich wäre die Kompensationspflicht im Gesamtgefüge der Beseitigungs-
pflicht zu sehen und würde ein Element dieser Grundsatzregelung darstellen. 

1016 Vgl. zum Ganzen Rz. 321 hiervor sowie insbes. GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 
15, 38 und 45 ff. 

1017 Im erläuternden Bericht wurde von einer Konkretisierung durch den Bundesrat oder 
die Kantone gesprochen; vgl. ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 81.

1018 Allenfalls hätte die Festlegung auch den kommunalen Behörden übertragen werden 
können. 

1019 Wobei jedoch zu beachten ist, dass es weitgehend dem Bund überlassen ist, zu be-
stimmen, welche Aspekte er im Rahmen seiner Grundsatzgesetzgebung regeln will. 
Die Gerichte sind grundsätzlich daran gebunden (Art. 190 BV); vgl. Rz. 321 hiervor. 

1020 Vgl. Rz. 321 hiervor.
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Das Bundesrecht würde für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen den 
Grundsatz der Beseitigungspflicht statuieren. Gleichzeitig würde es gewisse 
Ausnahmen nennen, bei denen auf die Beseitigung verzichtet werden kann; 
u.a. sofern das Vorhaben volumen- und flächenmässig vollständig kompen-
siert wird.1021 Damit würde mit dieser Kompensationsmöglichkeit — trotz 
voraussichtlich abschliessender bundesrechtlicher Regelung — den Kantonen 
zumindest ein gewisser Handlungsspielraum eingeräumt, indem sie im Ein-
zelfall von der bundesrechtlich vorgegebenen Beseitigungspflicht abwei-
chen und stattdessen die bundesrechtlich vorgesehene Kompensationspflicht 
anordnen könnten. Den Kantonen würde zudem die Konkretisierung der 
bundesrechtlichen Vorgaben obliegen, beispielsweise indem sie festlegen, 
welche Objekte als Kompensationsobjekte zur Verfügung stehen. Insgesamt 
erscheint es damit vertretbar, eine solche Kompensationspflicht als mit der 
Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes vereinbar zu betrachten.

ac) Explizite bundesrechtliche Grundsatzregelung mit Umsetzung  
auf Kantonsebene

Beim im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen Pla-
nungs- und Kompensationsansatz für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen sollen auf Bundesebene die Grundsätze inkl. einer Kompensations-
pflicht für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen statuiert werden. Den 
Kantonen würde damit die Möglichkeit eingeräumt, auf regionale oder kan-
tonale Eigenheiten einzugehen und in gewissen Bereichen ausserhalb der 
Bauzonen vom Bundesrecht abweichende Regelungen aufzustellen. Ob sie 
von den bundesrechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen wollen oder 
nicht, würde ihnen überlassen bleiben.1022 Sofern sie den Planungs- und 
Kompensationsansatz auf kantonaler Ebene umsetzen, müsste dies aber im 
Rahmen der bundesrechtlichen Grundsätze erfolgen. 

Mit einer Grundsatzregelung auf Bundesebene und Konkretisierung auf 
kantonaler Ebene wird den allgemeinen Verfassungsprinzipien (insbes. 
Art. 43 und 43a BV1023) sowie der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des 
Bundes Rechnung getragen. Einerseits wird der Grundsatz der Kompensa-
tionspflicht bundesrechtlich verankert, was zu einer gesamtschweizerischen 
Harmonisierung führt. Andererseits wird die konkrete Einführung und Um-
setzung den Kantonen überlassen und so deren Handlungs- und Ermessens-
spielraum weitgehend erhalten. Die Rolle der Kantone und der Grundsatz 

1021 Vgl. zur Umsetzung Rz. 288 hiervor.
1022 Vgl. Rz. 268 ff. hiervor sowie ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 15 ff.
1023 Vgl. Rz. 316 f. hiervor.
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der Subsidiarität werden gestärkt. Will ein Kanton von den Möglichkeiten des 
Planungs- und Kompensationsansatzes Gebrauch machen, muss er bereit 
sein, den dafür notwendigen Planungs- und Umsetzungsaufwand zu tätigen. 
Dies kann für die wirtschaftliche Entwicklung der Kantone positiv gewertet 
werden. Darüber hinaus bietet eine solche Regelung den Kantonen im Ver-
gleich zu einer einheitlichen bundesrechtlichen Kompensationspflicht die 
Chance, flexibler auf die kantonalen Bedürfnisse und Eigenheiten einzuge-
hen. Allerdings darf eine solche Grundsatzregelung mit Umsetzung auf kan-
tonaler Ebene nicht dazu führen, dass die Planungsziele und -grundsätze, 
namentlich der Grundsatz von Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, 
geschwächt werden. Eine solche Gefährdung kann durch sorgfältig formu-
lierte bundesrechtliche Grundsätze sowie eine aktive Aufsicht des Bundes 
über die kantonalen Umsetzungen, beispielsweise durch die Richtplange-
nehmigung, voraussichtlich weitgehend verhindert werden.1024 

ad) Implizite bundesrechtliche Regelung mit Umsetzung  
auf kantonaler Ebene

Nicht in jedem Fall sieht das Bundesrecht explizit eine Grundsatzregelung 
für Kompensationspflichten vor. Vielmehr ist es auch möglich, dass der Bund 
zwar keine explizite Kompensationspflicht vorschreibt und auch keine Grund-
sätze für die Kompensation aufstellt, dass aber die materiellen bundesrecht-
lichen Vorgaben dazu führen, dass eine korrekte Umsetzung derselben 
durch die Kantone praktisch nur möglich ist, wenn die Kantone Kompensa-
tionsmechanismen einführen. 

Eine implizite bundesrechtliche Kompensationspflicht kann sich bei-
spielsweise aus den bundesrechtlichen Vorgaben zur Bauzonendimensionie-
rung ergeben. Mit Art. 15 RPG sowie den konkretisierenden TRB und dem 
Leitfaden Richtplanung werden Kriterien aufgestellt, die erfüllt sein müssen, 
damit Einzonungen zulässig sind.1025 Die Umsetzung dieser bundesrechtli-
chen Vorgaben wird grundsätzlich den Kantonen überlassen. Im Ergebnis 
können die Kantone jedoch nur Einzonungen vornehmen, sofern sie nach 
Art. 15 RPG den Bedarf für neue Bauzonen nachweisen können (Bauzonen-
auslastung von mehr als 100 % gemäss TRB). Gelingt dies im Einzelfall nicht, 
so haben sie entweder auf Einzonungen zu verzichten oder mittels Kompen-
sationsmechanismen dafür zu sorgen, dass trotz der Einzonung ohne Bedarf 
die Bauzonen nicht vergrössert werden. Darüber hinaus können kantonale 

1024 Vgl. zum Ganzen ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 10; ecoPlAn, 2. Aktualisierung 
NHB, 9 f.

1025 Zur Rechtsnatur der TRB sowie des Leitfadens vgl. Rz. 181 f. hiervor.
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Kompensationspflichten auch in Fällen, in denen der Bedarfsnachweis mög-
lich und eine Einzonung damit nach Bundesrecht grundsätzlich zulässig ist, 
dazu beitragen, dass der Handlungsspielraum des Kantons für künftige Ein-
zonungen erhalten bleibt.1026 

Ähnlich präsentiert sich die Situation bezüglich Fruchtfolgeflächen. Das 
Bundesrecht regelt nur den allgemeinen Schutz der Fruchtfolgeflächen und 
verpflichtet die Kantone, sicherzustellen, dass ihr Anteil am mittels Sachplan 
FFF festgesetzten Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten 
bleibt (Art. 30 i.V.m. Art. 29 RPV). Mit welchen Massnahmen die Kantone des-
sen Umsetzung sicherstellen, ist grundsätzlich — unter Berücksichtigung des 
Art. 26 ff. RPV konkretisierenden Sachplans FFF — ihnen überlassen. Insbe-
sondere in Kantonen mit geringen Fruchtfolgeflächenreserven können kan-
tonale Kompensationsmechanismen eine geeignete und notwendige Mass-
nahme darstellen, um die bundesrechtlichen Vorgaben langfristig erfüllen 
zu können.1027 

Mit bundesrechtlichen Vorgaben, die keine expliziten Kompensations-
pflichten vorsehen, und gegebenenfalls kantonalen Kompensationspflichten 
zur Umsetzung wird dem Subsidiaritätsprinzip sowie der Grundsatzgesetz-
gebungskompetenz des Bundes im Raumplanungsrecht Rechnung getra-
gen.1028 Der Bund gibt soweit nötig die Rahmenbedingungen (bspw. Mindest-
umfang an Fruchtfolgeflächen) vor und überlässt es den Kantonen, die ge-
eigneten Massnahmen (wie bspw. Kompensationsmechanismen) zu deren 
Umsetzung zu treffen. Im Unterschied zu einer expliziten Grundsatzrege-
lung des Bundes ist bei impliziten bundesrechtlichen Vorgaben jedoch die 
gesamtschweizerische Harmonisierung geringer und nicht sichergestellt. 
Namentlich bleibt es den Kantonen überlassen, wie sie die bundesrechtli-
chen Vorgaben umsetzen wollen. Oftmals sind neben Kompensationsmecha-
nismen auch andere Massnahmen denkbar. Zudem ist es den Kantonen über-
lassen, wie allfällige kantonale Kompensationsmechanismen im Einzelnen 
ausgestaltet werden. Wichtig ist einzig, dass diese nicht gegen Bundesrecht 
verstossen und zur Einhaltung der bundesrechtlichen Vorgaben beitragen.

 
ae) Vorrang von Bundesrecht
In Bezug auf Kompensationspflichten im Zusammenhang mit der korrekten 
Bauzonendimensionierung ist zudem die Frage aufzuwerfen, ob aus der Tat-

1026 Vgl. zum Ganzen Rz. 187 ff. sowie insbes. Rz. 228 hiervor.
1027 Vgl. zum Ganzen Rz. 118 ff. sowie insbes. Rz. 170 hiervor.
1028 Vgl. Rz. 316 ff. hiervor.
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sache, dass der Gesetzgeber das mit der Landschaftsinitiative geforderte 
20-jährige Moratorium vom Gesetzgeber explizit abgelehnt hat und stattdes-
sen lediglich ein vorübergehendes Moratorium während der Übergangsfrist 
(Art. 38a RPG) eingeführt hat, ein qualifiziertes Schweigen abzuleiten ist.1029 
In diesem Fall wären (kantonale) Kompensationspflichten im Zusammen-
hang mit der Bauzonendimensionierung unzulässig, da diese faktisch zu 
einer Verlängerung des Bauzonen-Moratoriums führen. Ein qualifiziertes 
Schweigen ist jedoch nicht anzunehmen. Vielmehr wurde lediglich auf die 
Einführung eines längeren bundesrechtlichen Bauzonen-Moratoriums ver-
zichtet. Daneben wird allerdings mit Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG explizit verlangt, 
dass der Richtplan im Bereich Siedlung festlegt, wie sichergestellt wird, dass 
die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG entsprechen. Dass Kom-
pensationsmassnahmen zur Redimensionierung der Bauzonen und somit 
zur Erfüllung von Art. 15 RPG beitragen können, ist heute anerkannt. Für die 
Zulässigkeit von kantonalen Kompensationspflichten zur Einhaltung von 
Art. 15 RPG spricht zudem, dass bei der Änderung einer rechtswidrigen Situ-
ation die Rechtswidrigkeit nicht noch verstärkt werden darf. Ohne Kompen-
sation müsste entsprechend bei überdimensionierten Bauzonen vollständig 
auf Einzonungen verzichtet werden.1030

af) Selbständige kantonale Regelung 
Die verfassungsrechtlich vorgesehene Aufgabenteilung führt weiter dazu, 
dass es in Teilbereichen, in denen der Bund keine oder keine abschliessenden 
Bestimmungen erlassen hat, grundsätzlich den Kantonen überlassen ist, ob 
sie Kompensationsmechanismen auf kantonaler Ebene einführen wollen. 
Solche Kompensationsmechanismen auf kantonaler Ebene könnten insbe-
sondere zur Wahrung von Bedürfnissen, die auf regionalen oder kantonalen 
Besonderheiten beruhen und nur in einem oder in wenigen Kantonen beste-
hen, sachgerecht sein. Mit Blick auf den Grundsatz der Subsidiarität und der 
Kompetenz der Kantone zur Raumplanung als solche sind selbständige kan-
tonale Kompensationspflichten ohne Weiteres zulässig.1031 Rein kantonale 

1029 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, Fn. 85 zu N 42 zu Art. 15 
RPG mit dem Hinweis, dass teilweise kritisch geäussert werde, mit Art. 38a RPG sei 
bewusst nur eine befristete Kompensationspflicht eingeführt und auf eine weiter-
gehende Kompensationspflicht explizit verzichtet worden. Dieser Verzicht stelle ein 
qualifiziertes Schweigen dar, weswegen weitergehende Kompensationspflichten un-
zulässig seien.

1030 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, Fn. 85 zu N 42 zu Art. 15 
RPG.

1031 Vgl. Rz. 316 f. und 322 hiervor.

388

203 § 3 Vergleichende Würdigung der Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/8D53-7EDS 
https://perma.cc/8CYM-LWAC 
https://perma.cc/8CYM-LWAC 
https://perma.cc/8CYM-LWAC 
https://perma.cc/UU74-7QBH


Kompensationsmechanismen haben jedoch de lege lata kaum Bedeutung. 
Sämtliche vorliegend dargestellten Kompensationsmechanismen finden zu-
mindest implizit eine Grundlage im Bundesrecht. 

ag) Sollen vermehrt explizite Kompensationspflichten auf Bundesebene  
vorgesehen werden?

Sowohl in Bezug auf die Fruchtfolgeflächen wie auch in Bezug auf die Bau-
zonendimensionierung wurde in den letzten Jahren verschiedentlich dis-
kutiert, ob auf Bundesebene explizite Kompensationspflichten eingeführt 
werden sollen. So war beispielsweise Thema der ersten Vernehmlassung zur 
zweiten Etappe der RPG-Revision, ob der allgemeine Schutz der Fruchtfolge-
flächen auf Gesetzesstufe angehoben und eine gesetzliche Kompensations-
pflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen vorgesehen werden 
soll.1032 Der Schutz der Fruchtfolgeflächen wäre mit der vorgeschlagenen 
Neuregelung gestärkt und vereinheitlicht worden.1033 Andererseits dürfen 
auch die kritischen Stimmen im Vernehmlassungsverfahren,1034 welche letzt-
lich dazu führten, dass dieser Vorschlag nach der ersten Vernehmlassung 
fallen gelassen wurde, nicht ausser Acht gelassen werden. Insbesondere wur-
de darauf hingewiesen, dass eine solche bundesrechtliche Kompensations-
pflicht für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen mit einem erhöhten 
Vollzugsaufwand verbunden gewesen wäre und dazu geführt hätte, dass ein 
erheblicher Teil des kantonalen Ermessensspielraums — insbesondere der-
jenigen Kantone mit grösseren Fruchtfolgeflächenreserven — verloren gegan-
gen wäre.1035 Ausserdem hätte mit geeigneten Massnahmen sichergestellt 
werden müssen, dass eine allgemeine Kompensationspflicht nicht dazu füh-
ren würde, dass weniger geeignete Kulturlandflächen als Fruchtfolgeflächen 
qualifiziert würden. Um dies zu erreichen, hätten klare Kriterien für die Qua-
lifikation als Fruchtfolgeflächen und für stringente Anforderungen an Kom-
pensationsmassnahmen aufgestellt werden müssen.1036 Trotz dieser Schwie-
rigkeiten und Nachteile wäre eine bundesrechtliche Kompensationspflicht 
für Fruchtfolgeflächen aus den dargelegten Gründen zu begrüssen.

Auch in Bezug auf die korrekte Bauzonendimensionierung wird teil-
weise vorgeschlagen, auf Bundesebene eine explizite Kompensationspflicht 

1032 Vgl. Rz. 108 und 127 ff. hiervor; sowie insbes. ARE, Erläuterungen RPG 2, 16 ff.
1033 ecoPlAn, NHB und RFA, 75 und 77.
1034 ARE, Ergebnisbericht RPG 2, 17 f.
1035 ecoPlAn, NHB und RFA, 75 f.
1036 Bericht GPK-N, 3538; vgl. auch ARE, 10 Jahre Sachplan FFF, 17 wo bereits auf diese Ge-

fahr hingewiesen wird.
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bei ungenügender Bauzonenauslastung vorzusehen. Bei solchen Diskussionen 
darf aber jeweils nicht ausser Acht gelassen werden, dass die heutige Rege-
lung mit den bundesrechtlichen Vorgaben sowie gegebenenfalls kantonalen 
Kompensationspflichten in der Praxis funktioniert und anerkannt ist. So 
wird beispielsweise der Richtplan eines Kantons mit überdimensionierten 
Bauzonen nur genehmigt, wenn Kompensationspflichten bei Einzonungen 
vorgesehen werden, und auch bei Bauzonenauslastungen von knapp mehr 
als 100 % verlangt das ARE, dass Kompensationspflichten für Einzonungen 
im Richtplan verankert werden.1037 Durch diese Richtplangenehmigung hat 
der Bund (zumindest bei einer griffigen Ausgestaltung) ein wirkungsvolles 
Aufsichtsinstrument. Aufgrund dessen erscheint die heutige Regelung be-
züglich Bauzonendimensionierung auch ohne explizite bundesrechtliche 
Pflicht zur Kompensation derzeit sachgerecht. 

ah) Zusammenfassende Würdigung 
Die Frage, ob Kompensationsmechanismen auf kantonaler Ebene oder auf 
Bundesebene vorgesehen werden sollten, ist für jeden Anwendungsbereich 
des Kompensationsprinzips einzeln zu beantworten. Dabei ist jeweils unter 
Berücksichtigung der verschiedenen Interessen und Auswirkungen zu prü-
fen, ob eine gesamtschweizerische Harmonisierung oder gesamtschweize-
rische Mindeststandards angezeigt oder gar erforderlich sind. Mit Blick auf 
die Aufgabenteilung im Raumplanungsrecht erscheint es in vielen Fällen 
sachgerecht, wenn die Grundsätze des Kompensationsmechanismus expli-
zit oder zumindest implizit auf Bundesebene angelegt sind. Soweit es in 
erster Linie darum geht, gewisse gesamtschweizerische Mindeststandards 
zu schaffen, genügt i.d.R. eine implizite Grundlage auf Bundesebene im 
Sinne von bundesrechtlichen Vorschriften, die von den Kantonen (ggf. mit-
tels Kompensationsmechanismen) umzusetzen sind. Wenn zusätzlich eine 
gesamtschweizerische Harmonisierung angestrebt wird, sollten die Grund-
sätze des Kompensationsmechanismus explizit im Bundesrecht statuiert 
werden. 

Weiter sollte beim Entscheid, ob Kompensationsmechanismen explizit 
oder implizit auf Bundesebene verankert werden, jeweils auch deren Bedeu-
tung für die Grundeigentümerschaft miteinbezogen werden. Insbesondere ist 
zu beachten, dass Kompensationspflichten die Grundrechte der Grundeigen-

1037 Vgl. im Allgemeinen Rz. 228 hiervor; bspw. im Kanton Nidwalden hat das ARE trotz 
einer kantonalen Bauzonenauslastung von knapp 10 % explizit die Aufnahme von 
Kompensationspflichten verlangt; vgl. dazu Rz. 210 hiervor sowie ARE, Prüfungsbe-
richt Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 25.
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tümerschaft, insbesondere die Eigentumsgarantie, tangieren können.1038 
Tendenziell ist aufgrund dessen eine explizite Verankerung des Kompensa-
tionsprinzips als Grundsatzregelung auf Bundesebene mit entsprechender 
Umsetzung auf Kantonsebene zu favorisieren. Damit kann einerseits sicher-
gestellt werden, dass einheitliche Grundlagen für Kompensationsmechanis-
men bestehen. Andererseits wird damit auch dem Subsidiaritätsprinzip so-
wie der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes im Raumplanungs-
recht Rechnung getragen. 

Abschliessend (oder weitgehend abschliessend) bundesrechtlich gere-
gelte Kompensationsmechanismen sind hingegen aufgrund der Grundsatz-
gesetzgebungskompetenz des Bundes im Sachbereich Raumplanung grund-
sätzlich heikel und überdehnen tendenziell die Kompetenz des Bundes. Sie 
sind dementsprechend im Grundsatz zu vermeiden. De lege lata enthält denn 
auch nur Art. 38a RPG eine abschliessende bundesrechtliche Kompensati-
onspflicht. Da es sich hierbei um eine Übergangsbestimmung handelt, ist 
diese mit der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes vereinbar. 

Soweit auf Bundesebene ein Teilbereich nicht oder nicht abschliessend 
geregelt wird, kann es zudem u.U. sachgerecht sein, Kompensationspflichten 
auf kantonaler Ebene einzuführen. Rein kantonale Kompensationsmecha-
nismen haben jedoch de lege lata kaum Bedeutung. Denkbar sind sie insbe-
sondere bei Themen, welche nur in einzelnen Kantonen einer besonderen 
Regelung bedürfen. 

b) Gesetz oder Verordnung als Rechtsgrundlage 
ba) Ausgangslage
Für die Beurteilung der Art und Normstufe der Rechtsgrundlagen, auf die 
sich die verschiedenen de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgese-
henen Kompensationspflichten stützen, ist das Legalitätsprinzip (Art. 5 BV) 
beizuziehen. Kompensationspflichten, die eine Grundlage in einem Gesetz 
haben, genügen dem Legalitätsprinzip typischerweise ohne Weiteres. Eine 
Grundlage in einem Gesetz ist jedoch nicht zwingend, denn unter Vorbehalt 
von Grundrechtseingriffen (Art. 36 Abs. 1 BV), Abgaben (Art. 127 BV) und wei-
teren wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen (Art. 164 Abs. 1 BV) genügt 
auch eine Grundlage in einem Rechtssatz mit tieferer Normstufe.1039 Kom-
pensationspflichten, die ausschliesslich eine Grundlage in einer Verordnung 
haben, sind dementsprechend grundsätzlich nicht ausgeschlossen. Wichtig 
ist in jedem Fall, dass neben der Normstufe auch die Normdichte beachtet 

1038 Vgl. Rz. 683 ff. hiernach.
1039 Vgl. zum Legalitätsprinzip Rz. 312 ff. hiervor.
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wird. Die gesetzlichen Vorgaben haben so bestimmt ausgestaltet zu sein, dass 
der Bürger resp. die Bürgerin sein resp. ihr Verhalten danach richten und die 
Folgen seines resp. ihres Verhaltens abschätzen kann.1040 

bb) Grundlage in einem Bundesgesetz oder einem kantonalen Gesetz
Verschiedene Kompensationspflichten haben ihre Grundlage in einem Bun-
desgesetz oder einem kantonalen Gesetz. So haben beispielsweise die Kom-
pensationspflicht im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung von 
Art. 38a RPG, der im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgese-
hene Planungs- und Kompensationsansatz (Art. 8c i.V.m. Art. 18a E-RPG und 
Art. 8d i.V.m. Art. 24g E-RPG resp. Art. 8c i.V.m. Art. 18bis E-RPG) sowie die in der 
Vorlage des Bundesrats zur zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehene 
Kompensationspflicht als Ausnahme von der Beseitigungspflicht (Art. 23e E-
RPG) eine Grundlage in einem Bundesgesetz. Ebenfalls eine Kompensations-
pflicht mit einer Grundlage in einem Bundesgesetz war im Entwurf des REG 
für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Art. 56 E-REG) sowie im Entwurf 
für die erste Vernehmlassung der zweiten Etappe der RPG-Revision des Raum-
planungsgesetzes für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (Art. 13c E-
RPG) vorgesehen. Auf eine kantonale Gesetzesgrundlage stützt sich beispiels-
weise die Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflä-
chen im Kanton Bern (Art. 8b Abs. 4 BauG BE).

Diese Kompensationspflichten, die eine Grundlage in einem Gesetz ha-
ben, werden im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch die Legislative 
eingeführt.1041 Zudem haben die Stimmberechtigten die Möglichkeit, mittels 
fakultativen Referendums eine Volksabstimmung herbeizuführen.1042 Ent-
sprechende Kompensationspflichten verfügen damit über eine grosse demo-
kratische Legitimation und genügen dem Legalitätsprinzip ohne Weiteres. 
In Anbetracht der Tatsache, dass Kompensationspflichten wesentliche Fol-
gen für den Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin mit sich bringen 
können,1043 ist es zu begrüssen, wenn zumindest die Grundzüge allfälliger 
Kompensationsmechanismen in einem Gesetz enthalten und somit demo-
kratisch gut abgestützt sind.

1040 Vgl. dazu Rz. 314 hiervor.
1041 Für den Bund Art. 163 Abs. 1 BV; die Kantone sehen entsprechende Bestimmungen 

vor, so bspw. Art. 54 Abs. 1 lit. b KV ZH.
1042 Für den Bund Art. 141 Abs. 1 lit. a BV; die Kantone sehen entsprechende Bestimmun-

gen vor, so bspw. Art. 33 Abs. 1 lit. a i.V.m. Abs. 2 KV ZH.
1043 Vgl. dazu Rz. 681 ff. hiernach.

396

397

207 § 3 Vergleichende Würdigung der Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/GXC8-WQS4 
https://perma.cc/NS99-VD9E 
https://perma.cc/Z8WV-YZ9P


bc) Grundlage in einer Verordnung (des Bundes oder des Kantons)

In einer Verordnung des Bundes vorgesehen ist heute beispielsweise der all-
gemeine Schutz der Fruchtfolgeflächen (Art. 26 ff. RPV) sowie die Pflicht der 
Kantone, sicherzustellen, dass der ihnen zugewiesene Anteil am Mindest-
umfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt (Art. 30 RPV). Zudem 
wird diskutiert, ob eine Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen zumindest in der Raumplanungsverordnung vorgesehen 
werden sollte. Auf eine kantonale Verordnung stützte sich bisher beispiels-
weise die Kompensationspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflä-
chen im Kanton Luzern (§ 3 PBV LU). Mit dem Gegenvorschlag zu den Luzer-
ner Kulturlandinitiativen wurde diese Kompensationspflicht in das Gesetz 
(§ 39c PBG LU) überführt.

Mit dem Erfordernis einer materiell-gesetzlichen Grundlage wird nicht 
verlangt, dass jedes staatliche Handeln eine Grundlage in einem Gesetz hat. 
Vielmehr genügt grundsätzlich eine Grundlage in einem Rechtssatz.1044 Zu 
beachten ist jedoch, dass alle wichtigen rechtsetzenden Bestimmungen ei-
ner Grundlage in einem Gesetz bedürfen (Art. 164 Abs. 1 BV)1045 und dass 
schwerwiegende Eingriffe in Grundrechte im Gesetz vorgesehen werden 
müssen (Art. 36 Abs. 1 BV). Kompensationspflichten können eine grosse An-
zahl von Eigentümern und Eigentümerinnen betreffen, wesentliche Folgen 
für diese haben und die Eigentumsfreiheit einschränken.1046 Ausserdem 
handelt es sich um ein neueres Instrument, das für die betroffenen empfind-
liche Neuerungen mit sich bringt. Dabei ist weiter zu beachten, dass Verord-
nungen auf einer Stufe unterhalb des Gesetzes stehen und nicht im ordent-
lichen Gesetzgebungsverfahren erlassen werden.1047 Entsprechend verfügen 
sie über eine geringere demokratische Legitimation, was aufgrund der Be-
deutung von Kompensationspflichten (auch mit Blick auf die Eigentumsga-
rantie1048) besonders problematisch sein kann. Dies alles spricht dafür, Kom-
pensationspflichten als wichtige Bestimmungen im Sinne von Art. 164 Abs. 1 
BV zu qualifizieren, womit die grundlegenden Bestimmungen betreffend 
Kompensationspflichten in einem Gesetz geregelt werden müssten. Gegen 
diese Qualifikation sprechen höchstens praktische Elemente. Da es sich um 

1044 Vgl. dazu Rz. 313 hiervor.
1045 Vgl. zur Beurteilung, ob wichtige rechtsetzende Bestimmungen vorliegen, Rz. 313 

hiervor.
1046 Zumindest bei einer Kompensation gegen den Willen des Eigentümers oder der Eigen-

tümerin des zur Kompensation beigezogenen Grundstücks; vgl. Rz. 700 ff. hiernach.
1047 häFelin/müller/uhlmAnn, N 69 ff.
1048 Vgl. dazu Rz. 681 ff. hiernach.
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eine technische Materie handelt, ist u.U. die Exekutive das geeignetere Rege-
lungsorgan. Ausserdem besteht — zumindest was die räumlichen Festlegun-
gen und die Detailregelungen betrifft — ein Bedürfnis nach Flexibilität und 
Änderbarkeit. 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte ist es somit dringend zu begrüs-
sen, wenn nicht gar notwendig, dass zumindest die grundlegenden Bestim-
mungen der Kompensationsmechanismen in einem Gesetz enthalten sind. 
Indem sich das Gesetz auf die Grundsätze resp. die grundlegenden Bestim-
mungen beschränkt, kann das Bedürfnis nach Flexibilität dennoch gewahrt 
werden. So kann beispielsweise die Detailregelung an die Exekutive dele-
giert werden oder die räumlichen Festlegungen mittels Plänen erfolgen. 
Rechtsstaatlich problematisch erscheinen hingegen Kompensationsmecha-
nismen, die ohne Grundlage in einem Gesetz auf Verordnungsstufe (geset-
zesvertretende Verordnung) eingeführt werden.

Bei der Beurteilung der bislang in Verordnungen vorgesehenen Kompen-
sationsmechanismen ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass es sich so-
wohl bei der Raumplanungsverordnung des Bundes als auch bei der PBV LU 
(Kanton) um Vollziehungsverordnungen handelt. Der Anwendungsbereich 
von Ausführungs- und Vollziehungsverordnungen ist darauf beschränkt, die 
Bestimmungen des betreffenden Gesetzes durch Detailvorschriften näher 
auszuführen und mithin zur verbesserten Anwendbarkeit des Gesetzes bei-
zutragen.1049 Kompensationsmechanismen sollten somit ausschliesslich in 
einer Verordnung konkretisiert werden, während die Grundsätze bereits im 
Gesetz angelegt sein sollten. Für einen Kompensationsmechanismus bedeu-
tet das beispielsweise, dass im Gesetz selber die kompensationsauslösenden 
Tatbestände, die Anforderungen an die Kompensation sowie u.U. die Aus-
nahmen geregelt werden sollten.

bd) Anhebung des Schutzes durch Überführen bestehender Verordnungs-
bestimmungen auf Gesetzesstufe

In denjenigen Bereichen, in denen heute noch kein (expliziter) Schutz resp. 
noch keine (explizite) Kompensationspflicht auf Gesetzesstufe besteht, wird 
verschiedentlich diskutiert, ob das Schutzniveau entsprechend angehoben 
werden sollte. So wird beispielsweise im Zusammenhang mit dem Schutz der 
Fruchtfolgeflächen nicht nur eine bundesrechtliche Kompensationspflicht, 
sondern allgemein eine Überführung der Regelungen zum Schutz der Frucht-

1049 BGE 141 II 169, E. 3.3; BGE 128 II 222, E. 3.2.1; zu den verschiedenen Arten der Verord-
nungen vgl. häFelin/müller/uhlmAnn, N 76 ff.; Näheres zur Vollziehungsverord-
nung in N 99 f.
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folgeflächen von der Raumplanungsverordnung in das Raumplanungsgesetz 
diskutiert.1050 Für den allgemeinen Schutz der Fruchtfolgeflächen statuiert 
das Raumplanungsgesetz in Art. 3 Abs. 2 lit. a sowie in Art. 15 Abs. 3, dass die 
Fruchtfolgeflächen erhalten bleiben sollen, und bringt damit deren Schutz-
würdigkeit zum Ausdruck. In Art. 26 ff. RPV wird dieser Grundsatz konkreti-
siert. Damit wird dem Legalitätsprinzip für den allgemeinen Schutz der 
Fruchtfolgeflächen grundsätzlich Genüge getan, auch wenn der Schutz eher 
schwach ausfällt. Es fällt allerdings auf, dass die Verordnungsbestimmungen 
das Gesetz in Bezug auf den Schutz der Fruchtfolgeflächen nicht nur vollzie-
hen, sondern dass diese tendenziell auch weitergehende Bestimmungen ent-
halten. So verpflichtet bspw. Art. 30 Abs. 2 RPV die Kantone, den ihnen zu-
gewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen dauernd zu erhalten, und 
konkretisiert damit den im RPG enthaltenen Erhaltungsgrundsatz. Darüber 
hinaus enthält Art. 30 Abs. 1bis RPV jedoch auch die Voraussetzungen, unter 
denen Fruchtfolgeflächen eingezont werden können. Damit wird tendenziell 
weiter gegangen, als das Gesetz vorgibt.1051 Das Bundesgericht erachtet 
Art. 30 RPV jedoch offenbar als gesetzeskonforme Ausführungsbestimmung 
zu Art. 15 Abs. 3 in fine RPG, der allgemein die Erhaltung der Fruchtfolgeflä-
chen vorschreibt. Namentlich hielt es fest, dass die Verordnung «insofern, als 
sie nur das Erfordernis einer strengen Interessenabwägung konkretisiert», 
den Anforderungen des Gesetzes «zu entsprechen scheint».1052 Ausserdem 
ist zumindest die Frage aufzuwerfen, ob es sich dabei nicht um «wichtige 
rechtsetzende Bestimmungen» im Sinne von Art. 164 Abs. 1 BV1053 handelt, 
die in ein Bundesgesetz gehören.1054 Dies gälte umso mehr, wenn sich aus 
dem Bundesrecht eine Kompensationspflicht ableiten liesse, da diesfalls die 
Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) in empfindlicher Weise tangiert sein kann.

Aufgrund dieser Bedenken und auch um die demokratische Legitima-
tion zu verbessern, wäre eine Anhebung des Schutzes der Fruchtfolgeflä-
chen auf Gesetzesstufe dringend zu begrüssen. Damit könnte zudem im All-
gemeinen dem Legalitätsprinzip besser Rechnung getragen werden, und es 
würde zu einer erheblichen Erhöhung der demokratischen Legitimation der 
entsprechenden Regelungen sowie einer Stärkung und Verdeutlichung der 

1050 ARE, Erläuterungen RPG 2, 16 ff.; vgl. dazu auch Art. 13b Abs. 2 sowie Art. 13c E-RPG; 
Bericht GPK-N, 3538; BAYs, surfaces d’assolement, N 146 ff.; so auch diverse Rückmel-
dungen zum überarbeiteten Sachplan FFF; vgl. ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 6.

1051 Vgl. Zum Ganzen BAYs, surfaces d’assolement, N 158 f. 
1052 BGE 145 II 18, E. 4.2; vgl. dazu auch BAYs, surfaces d’assolement, N 149 f.
1053 Insbes. Art. 164 Abs. 1 lit. e und f BV; vgl. BAYs, surfaces d’assolement, N 153 ff.
1054 Vgl. dazu BAYs, surfaces d’assolement, N 152.

403

210  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/H6T5-4JTV 
https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/9PHC-V48V 
https://perma.cc/2LBA-DSBV 
https://perma.cc/4M3J-CQR6 
https://perma.cc/9PHC-V48V 


Bindungswirkung kommen.1055 Eine Regelung auf Gesetzesstufe und die da-
mit verbundene erhöhte demokratische Legitimation könnte zu positiven 
Entwicklungen in der politischen Diskussion und der Interessenabwägung 
beitragen.1056 Zu vermeiden ist jedoch, dass es zu einer «Schutzerhöhungs-
spirale» kommt, indem «die Politik geneigt sein kann, eine vorstrukturierte, 
im Einzelfall zu einem störenden Ergebnis gelangende Interessenabwägung 
durch eine gesetzliche Verstärkung der übersteuerten Interessen wieder in 
ein (vermeintliches) Gleichgewicht zu bringen, mit der Folge, dass dann an-
dere Schutzinteressen wiederum nachjustiert werden müssen».1057

c) Sachplan des Bundes als Rechtsgrundlage
ca) Ausgangslage 
Im Bereich des Schutzes der Fruchtfolgeflächen bildet der Sachplan FFF des 
Bundes eine wichtige Grundlage.1058 Beim Sachplan nach Art. 13 RPG handelt 
es sich nicht um eine generell-abstrakte Rechtsgrundlage, sondern um ein 
Koordinationsinstrument, das vom Bund eingesetzt wird, um seine raum-
wirksamen Aufgaben erfüllen zu können.1059 Mittels Sachplan zeigt der 
Bund auf, wie er ein ihm zugewiesenes Sachgebiet, in casu seine raumwirk-
samen Tätigkeiten, sachlich wahrnehmen will.1060 Die Sachplankompetenz 
des Bundes richtet sich dabei nach dem Inhalt und dem Umfang der betref-
fenden Sachkompetenz, die sich aufgrund des Prinzips der begrenzten Ein-
zelermächtigung (Art. 42 BV) aus der Bundesverfassung ergeben muss.1061 
Das Instrument der Sachplanung wird dabei insbesondere aufgrund der 
stark sektoralen Ausrichtung nicht immer als zweckmässig erachtet. Kriti-
siert werden auch die mangelnde Flexibilität sowie der grosse Aufwand für 
deren Erstellung.1062 

Hinzu kommt deren beschränkte Verbindlichkeit. Sachpläne des Bun-
des werden von der sachlich zuständigen Bundesstelle erarbeitet (Art. 17 Abs. 1 
RPV) und vom Bundesrat ohne Mitwirkung der Legislative verabschiedet 

1055 GriFFel, Grundsatzgesetzgebung, 59; die eingesetzte Expertengruppe hat dies eben-
falls empfohlen; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 51; vgl. dazu auch 
ecoPlAn, NHB und RFA, 75; röösli, 130.

1056 stAlder, Rechtsgutachten, N 136; Bericht GPK-N, 3538; reBsAmen, 306 f.
1057 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
1058 Betr. Kompetenz des Bundes zur Sachplanung vgl. Rz. 326 hiervor; zum Inhalt des 

überarbeiteten Sachplans FFF als Ganzes vgl. Rz. 59 ff. hiervor. 
1059 GriFFel, in: BSK BV, N 34 zu Art. 75 BV.
1060 Wiederkehr/richli, N 2806.
1061 GriFFel, in: BSK BV, N 34 zu Art. 75 BV.
1062 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 108.
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(Art. 21 Abs. 1 RPV). Der Bund hat beim Erlass seiner Sachpläne gemäss Art. 75 
Abs. 3 BV die Erfordernisse der Raumplanung zu berücksichtigen. Die Sach-
planung ist auf Konsens und Koordination ausgerichtet und begründet kein 
Subordinationsverhältnis zur kantonalen Raumplanung. Bereits aus diesem 
Grund wird der Sachplan FFF in der Lehre teilweise nicht als absolut bindend 
erachtet.1063 Hinzu kommt, dass Sachpläne nach Art. 22 RPV behördenver-
bindlich und gemäss Art. 6 Abs. 4 RPG von den Bundesstellen, Kantonen, re-
gionalen Planungsträgern und Gemeinden bei der Erarbeitung, Anwendung 
und Überprüfung ihrer Sach-, Richt- und Nutzungspläne zu berücksichtigen 
sind.1064 In der Lehre ist umstritten, ob aus dieser «Berücksichtigungspflicht» 
eine unmittelbare Bindung an den Sachplan abgeleitet werden kann. Verschie-
dene Autoren verneinen dies mit dem Hinweis, die Pflicht zur Berücksichti-
gung des Sachplans FFF schliesse nicht aus, dass in begründeten Fällen und 
unter Vornahme einer umfassenden Interessenabwägung sowie unter Be-
rücksichtigung der grundsätzlichen Pflicht der Kantone, ihren Anteil am 
Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu erhalten, eine Abwei-
chung vom dem Kanton im Sachplan FFF zugewiesenen Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen möglich wäre.1065 Darüber hinaus sind die im Sachplan 
mit Bezug auf die Realisierung konkreter Vorhaben getroffenen Anordnun-
gen für den Kanton so weit verbindlich, als der Bund im betreffenden Bereich 
von Verfassung und Gesetzes wegen über entsprechende Kompetenzen ver-
fügt (Art. 23 Abs. 1 RPV).1066 Für Private haben Sachpläne keine unmittelbare 
Wirkung. Damit ein Sachplan für Grundeigentümer und Grundeigentüme-
rinnen verbindlich wird, muss er beispielsweise über die kommunale Nut-
zungsplanung konkretisiert werden.1067 

cb) Bedeutung des Sachplans FFF im Zusammenhang mit  
Kompensationspflichten

Mit dem Sachplan FFF werden die Vorgaben von Art. 29 RPV umgesetzt und 
der Mindestumfang der zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen sowie deren Auf-

1063 Jost, 179.
1064 sAchPlAn FFF 2020, 10.
1065 Vgl. zu dieser Thematik ausführlicher Jost, 179; mAhAim, Le principe de durabilité, 

354; vgl. dazu auch die in Art. 13d E-RPG vorgeschlagene Folge bei Unterschreiten des 
Mindestumfangs gemäss Rz. 108 hiervor.

1066 Vgl. zum Verhältnis Raumplanung und Sachplanung ausführlicher tschAnnen, 
Richtplan, N 92 ff.; JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachpla-
nung, Interessenabwägung, N 79 ff. zu Art. 13 RPG.

1067 JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenab-
wägung, N 85 f. zu Art. 13 RPG.
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teilung auf die Kantone festgelegt.1068 Ausserdem konkretisiert der Sachplan 
FFF die in Art. 30 Abs. 2 RPV enthaltene Pflicht der Kantone, sicherzustellen, 
dass ihr Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten 
bleibt. Dazu werden im Sachplan FFF zwei Kompensationspflichten vorgese-
hen. Einerseits sind die Kantone zur Kompensation der in Anspruch genomme-
nen Fruchtfolgeflächen verpflichtet, wenn die Inanspruchnahme der Frucht-
folgefläche dazu führt, dass ein Kanton die Erhaltung seines Kontingents ge-
fährdet (G9). Andererseits besteht in Kantonen, deren Fruchtfolgeflächen-
inventare nicht auf einer verlässlichen Datengrundlage beruhen, unabhängig 
von einer Kontingentsgefährdung eine Kompensationspflicht für in Anspruch 
genommene Fruchtfolgeflächen (G10).1069 

Darüber hinaus enthält aber auch der überarbeitete Sachplan FFF keine 
generelle Kompensationspflicht, da dafür keine genügende Rechtsgrundlage 
besteht. Solange der kantonale Anteil am Mindestumfang der zu erhaltenden 
Fruchtfolgeflächen also durch die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen nicht gefährdet ist, ist es Sache des Kantons zu regeln, ob und wann 
kompensiert werden muss. Im überarbeiteten Sachplan FFF wird dement-
sprechend nur die Empfehlung abgegeben, eine grundsätzliche Regelung 
zur Kompensation aller in Anspruch genommener Fruchtfolgeflächen vor-
zusehen (G10), um so den künftigen Handlungsspielraum des Kantons beizu-
behalten.1070 

cc) Kompensationspflichten gestützt auf den Sachplan FFF?
Mit dem überarbeiteten Sachplan FFF wird — im Unterschied zum Entwurf — 
auf eine generelle Kompensationspflicht bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen verzichtet.1071 Damit wird zu Recht dem Umstand Rech-
nung getragen, dass de lege lata keine Rechtsgrundlage für eine allgemeine 
Kompensationspflicht besteht.1072 Betreffend die im überarbeiteten Sach-
plan FFF vorgesehenen Kompensationspflichten bei Gefährdung des kanto-
nalen Anteils am zu erhaltenden Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen (G9) 
sowie bei fehlenden verlässlichen Datengrundlagen (G10) kann Art. 30 Abs. 2 
RPV als Rechtsgrundlage beigezogen werden. Art. 30 Abs. 2 RPV sieht zwar 
selber nicht ausdrücklich eine Kompensationspflicht vor, verpflichtet aber 

1068 Eine Würdigung der Raumplanungsverordnung als Rechtsgrundlage hat bereits 
stattgefunden; vgl. Rz. 398 f. hiervor. 

1069 sAchPlAn FFF 2020, 13.
1070 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 15.
1071 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Sachplan FFF, Version Anhörung, 12.
1072 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 15.
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die Kantone, sicherzustellen, dass ihr Anteil am Mindestumfang der Frucht-
folgeflächen dauernd erhalten bleibt. Mit anderen Worten verbietet Art. 30 
Abs. 2 RPV die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen, wenn dadurch der 
kantonale Anteil am Mindestumfang der zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen 
gefährdet wird. Mit dem Sachplan FFF wird diese Sicherstellungspflicht kon-
kretisiert. Während G9 des überarbeiteten Sachplans FFF eine direkte Kon-
kretisierung von Art. 30 Abs. 2 RPV darstellt, handelt es sich bei G10 um eine 
indirekte Konkretisierung. Solange nämlich die erhobenen Fruchtfolgeflä-
chen nicht auf einer verlässlichen Datengrundlage beruhen, kann schlicht 
nicht beurteilt werden, wie gross die effektiven Fruchtfolgeflächen in einem 
Kanton sind und ob eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen gegebe-
nenfalls zu einer Kontingentsgefährdung führt. Dementsprechend müssen 
auch in diesem Fall in Anspruch genommene Fruchtfolgeflächen kompen-
siert werden, um sicherzustellen, dass der kantonale Anteil am Mindestum-
fang der Fruchtfolgeflächen dauernd erhalten bleibt. Alternativ steht es den 
Kantonen natürlich offen, in diesen Fällen gänzlich auf die Inanspruchnahme 
von Fruchtfolgeflächen zu verzichten.

Die im überarbeiteten Sachplan FFF vorgesehenen Kompensations-
pflichten können sich somit direkt oder zumindest indirekt auf Art. 30 Abs. 2 
RPV abstützen. Da jedoch die RPV selber keine Kompensationspflicht für die 
Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen vorsieht, wird aufgrund der 
Rechtsnatur des Sachplans FFF, der fehlenden Grundeigentümerverbind-
lichkeit sowie der strittigen Verbindlichkeit für die Kantone («Berücksichti-
gungspflicht») verschiedentlich die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt ge-
rechtfertigt ist, über den Sachplan FFF solche (konkretisierenden) Kompen-
sationspflichten einzuführen.1073 Hinzu kommt, dass der Sachplan FFF, 
wenn sich die Verhältnisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder 
eine gesamthaft bessere Lösung möglich ist, durch den Bundesrat relativ 
einfach abgeändert werden kann (Art. 17 Abs. 4 RPV). Eine Anpassung des 
Sachplans FFF, beispielsweise aufgrund von neuen Erkenntnissen betref-
fend Ernährungssicherung, wäre demnach jederzeit möglich.1074 Darüber 
hinaus wäre es auch möglich, dass ein Kanton, der den kantonal zugewiese-
nen Mindestumfang infolge eines gewichtigen Vorhabens des Bundes oder 
des Kantons nicht mehr gewährleisten kann, eine Anpassung des kantonalen 
Mindestumfangs im Sachplan FFF beantragt.1075 Der Sachplan ist demnach 

1073 Vgl. zu dieser Thematik ausführlicher Jost, 179; mAhAim, Le principe de durabilité, 354. 
1074 Jost, 182.
1075 Anpassungen des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF) sowie damit verbunden des kan-

tonalen Mindestumfangs sind insbes. bei Vorhaben, die im Interesse des Bundes liegen, 
denkbar. Daneben sind aber auch für kantonale Projekte Anpassungen möglich, sofern 
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grundsätzlich nicht für dauerhafte Regelungen geeignet, sondern für Pla-
nungen, die der raumplanerischen Dynamik erhalten bleiben sollen.1076 

Diese Bedenken dürfen sicherlich nicht ausser Acht gelassen werden. 
Ihretwegen und aufgrund der weiteren Abnahme der Fruchtfolgeflächen in 
den letzten Jahren ist effektiv die Frage aufzuwerfen, ob das Instrument des 
Sachplans tatsächlich dazu geeignet ist, eine minimale Fläche an Fruchtfol-
geflächen absolut verbindlich und dauerhaft zu sichern. Entgegengehalten 
werden kann dieser Skepsis, dass der Sachplan FFF sich auf Art. 26 ff. RPV 
abstützen kann, von den Kantonen ernst genommen wird und das Bewusst-
sein in der Bevölkerung für den Wert der Landwirtschaftsböden fördert. Er 
ist zudem durch die Beteiligung aller Kantone am Mindestumfang föderalis-
tisch gut verankert und kann so dazu beitragen, dass der Schutz der Frucht-
folgeflächen kantonsübergreifend vereinheitlicht und harmonisiert wird.1077

Die effektive Durchsetzungskraft des Sachplans FFF ist darüber hinaus 
stark von den zur Verfügung stehenden Durchsetzungs- und Überwachungs-
instrumenten des Bundes abhängig. Diese wurden seit Erlass des Sachplans 
Fruchtfolgeflächen weiter ausgebaut: Kommen die Kantone der Berücksich-
tigungspflicht im kantonalen Richtplan gemäss Art. 6 Abs. 4 RPG nicht oder 
nur ungenügend nach, so kann der Bund beispielsweise die Genehmigung 
desselben verweigern resp. das Bereinigungsverfahren nach Art. 12 RPG an-
stossen. Weiter könnte der Bund in Ausübung seiner Aufsichtspflicht zur 
Ersatzvornahme schreiten, indem er gestützt auf Art. 30 Abs. 3 RPV i.V.m. 
Art. 37 RPG zur Sicherung von Fruchtfolgeflächen in Bauzonen vorüberge-
hende Nutzungszonen bestimmt.1078 Ebenfalls nicht ausser Acht gelassen 
werden darf das Beschwerderecht des Bundesamts für Landwirtschaft ge-
gen Entscheide über Vorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen 
(Art. 34 Abs. 3 RPG).1079 

Darüber hinaus ist es Sache der Kantone, die Vorgaben der RPV und des 
Sachplans FFF umzusetzen. Letztlich obliegt es ihnen, die entsprechenden 
umsetzenden Rechtsgrundlagen auf kantonaler und gegebenenfalls kommu-
naler Ebene (Gesetzes-, Verordnungs- oder Nutzungsplanstufe) zu schaffen. 

das Interesse an einem solchen Projekt überwiegt und keine Standortalternativen 
verfügbar und keine Kompensation möglich ist (i.d.R. bedarf es in diesem Fall auch 
einer Richtplananpassung); vgl. mAhAim, Le principe de durabilité, 356; ARE, Voll-
zugshilfe Sachplan FFF, 11 f.; vgl. dazu auch Rz. 126 hiervor.

1076 Jost, 182.
1077 Vgl. dazu die Analyse der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Sachplans 

Fruchtfolgeflächen in UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 25.
1078 Vgl. weiterführend Jost, 181 f.
1079 Vgl. zu den Aufsichtsmitteln im Allgemeinen Rz. 327 ff. hiervor.
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Dabei haben sie bei Gefährdung des kantonalen Anteils am Mindestumfang 
der zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen entweder Kompensationsmechanis-
men vorzusehen oder gänzlich auf eine Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen zu verzichten.1080 Im Rahmen ihrer Kompetenz können die Kantone 
aber auch der weitergehenden Empfehlung im überarbeiteten Sachplan FFF 
folgen und zur Erhaltung des künftigen Handlungsspielraums eine generelle 
Kompensationspflicht bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
vorsehen. Durch die Umsetzung auf kantonaler oder gegebenenfalls kommu-
naler Ebene entsteht sodann eine grundeigentümerverbindliche Rechts-
grundlage für die Anordnung von Kompensationsmassnahmen, die den An-
forderungen des Legalitätsprinzips (Art. 5 Abs. 1 BV) genügt.1081 

Die im überarbeiteten Sachplan FFF in G14 ebenfalls vorgesehene Kom-
pensationspflicht bei Bundesvorhaben lässt sich aus den Art. 75, 102, 104 und 
104a lit. a BV sowie den Art. 1 und 3 RPG und Art. 3 ff. RPV ableiten. Hinzu 
kommt, dass der Bund das Gebot der schonenden Kompetenzausübung zu 
berücksichtigen hat und Bund und Kantone bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
zusammenarbeiten sollen sowie einander Rücksicht sowie Beistand schul-
den (Art. 44 Abs. 1 und 2 BV). Da eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflä-
chen durch Bundesinfrastrukturvorhaben, die zu einer Gefährdung oder 
Unterschreitung des kantonalen Anteils am Mindestumfang der zu erhalten-
den Fruchtfolgeflächen führt, für den betroffenen Kanton nachteilige Folgen 
hat, sieht sich der Bund verpflichtet, die Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen zu vermeiden oder jedenfalls zu minimieren und gegebenenfalls 
Kompensationsmassnahmen zu ergreifen.1082 Diese Selbstbindung des Bun-
des wurde bereits in der Erklärung der Arbeitsgruppe «Infrastrukturen des 
Bundes und FFF» im Jahr 2017 zum Ausdruck gebracht.1083 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es sich beim Sachplan FFF um 
ein wirkungsvolles Schutzinstrument für die Fruchtfolgeflächen handelt, 
das — auch wenn es möglicherweise nicht die ideale Grundlage ist, um den 
Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen absolut verbindlich zu regeln oder 
gar Kompensationspflichten vorzusehen — seit seinem Inkrafttreten seine 
Wirkung entfaltet und effektiv zum Schutz der Fruchtfolgeflächen beigetra-
gen hat.1084 Nichtsdestotrotz wäre eine Überführung der Grundsätze zum 

1080 Auch damit würden die Vorgaben von Art. 30 Abs. 2 RPV erfüllt.
1081 Zum kantonalen Richtplan als Rechtsgrundlage vgl. Rz. 420 ff. hiernach.
1082 sAchPlAn FFF 2020, 21.
1083 ARE, Memorandum, 5.
1084 Gl.M. die Expertengruppe, vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 30, mit 

der Feststellung, dass der heutige Sachplan FFF zwar diverse Lücken und Mängel 
aufweist, jedoch ein wirkungsvolles Instrument zur Erhaltung und Sicherung der 
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Schutz der Fruchtfolgeflächen (inkl. der Kompensationspflichten) auf Geset-
zesstufe zu begrüssen.1085 Im Gesetz sollte namentlich vorgegeben werden, 
unter welchen Voraussetzungen Fruchtfolgeflächen eingezont oder für eine 
andere bodenverändernde Nutzung in Anspruch genommen werden dür-
fen. Ausserdem sollten die Kantone ausdrücklich verpflichtet werden, den 
ihnen zugewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu 
erhalten (vgl. Art. 3 Abs. 2 lit. a sowie Art. 15 Abs. 3 RPG). Weiter sollten die 
kompensationsauslösenden Tatbestände, die Anforderungen an die Kom-
pensation sowie u.U. Ausnahmen von der Kompensationspflicht im Gesetz 
vorgesehen werden. Dies wiederum würde nicht bedeuten, dass der Sach-
plan FFF obsolet würde. Vielmehr könnte mit den Grundlagen zum Schutz 
der Fruchtfolgeflächen auf Gesetzesebene ein überarbeiteter und gestärkter 
Sachplan FFF, der diese Grundlagen umsetzt und konkretisiert, besser ab-
gestützt werden.

 
d) Technische Richtlinien Bauzonen (TRB) / Leitfaden Richtplanung
da) Ausgangslage
Im Zusammenhang mit der korrekten Bauzonendimensionierung enthalten 
neben Art. 15 RPG namentlich die TRB wesentliche Grundlagen für Kompen-
sationsmechanismen. Insbesondere geben diese vor, wie die korrekte Bau-
zonendimensionierung für Wohn-, Misch- und Zentrumszonen berechnet 
wird.1086 Auch der Leitfaden Richtplanung, mit dem der Bund den Kantonen 
konkrete Vorgaben für die Erarbeitung der kantonalen Richtplanung und in 
diesem Zusammenhang auch für die Bestimmung der Bauzonengrösse und 
die Anforderungen für Einzonungen macht, ist in der Praxis von Bedeutung. 
So wird im Leitfaden Richtplanung explizit darauf hingewiesen, dass bei un-
genügender Bauzonenauslastung Einzonungen nur mit Kompensation zu-
lässig sind.1087 In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob diese eine 
ausreichende gesetzliche Grundlage für die Konkretisierung der Berech-
nung der Bauzonenauslastung, von welcher Kompensationspflichten abhän-
gig gemacht werden, darstellen. 

wertvollsten landwirtschaftlichen Böden der Schweiz darstellt und nicht abgeschafft 
werden sollte. Der bestehende Sachplan sollte jedoch weiterentwickelt und seine 
Ziele in Gesellschaft und Politik besser verankert werden.

1085 So auch diverse Rückmeldungen zum überarbeiteten Sachplan FFF; vgl. ARE, Mit-
wirkung Sachplan FFF, 6; vgl. dazu auch Rz. 402 f. hiervor.

1086 Zur Würdigung der TRB im Allgemeinen vgl. AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 119 ff. zu Art. 15 RPG m.w.H.; reBsAmen, 124 ff.

1087 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 26.
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db) Rechtsnatur von TRB und Leitfaden Richtplanung

Die TRB wurden gestützt auf die Delegationsnorm in Art. 15 Abs. 5 RPG von 
einer eigens dafür eingesetzten Arbeitsgruppe mit Vertretern des Bundes 
sowie der Kantone erarbeitet und von der Schweizerischen Bau-, Planungs- 
und Umweltdirektorenkonferenz sowie vom UVEK beschlossen. Der Leitfa-
den Richtplanung wurde vom ARE erlassen. Er soll als Berater und Vermitt-
ler zwischen den mit der Raumplanung betrauten Behörden eingesetzt wer-
den und den planenden Behörden darlegen, wie die gesetzlichen Regelungen 
konkret anzuwenden sind.1088 Bei beiden Instrumenten handelt es sich nach 
herrschender Lehre um Richtlinien ohne Rechtsetzungscharakter.1089 

Beiden Instrumenten kommt grundsätzlich kein Rechtsetzungscharak-
ter zu; es handelt sich mithin nicht um Rechtsgrundlagen im eigentlichen 
Sinn.1090 Sie wurden auf tiefer Hierarchiestufe praktisch ohne demokrati-
sche Legitimation sowie ohne Publikation erlassen. Bezüglich der TRB ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass diese von einer Arbeitsgruppe mit Vertre-
tern des Bundes und der Kantone erarbeitet wurden. Sie wurden also in ge-
meinsamer Verantwortung von Bund und Kantonen erstellt und sind damit 
zumindest verwaltungsintern gut abgestützt.1091 Gleichzeitig führte diese 
gemeinsame Erarbeitung dazu, dass die unterschiedlichsten Interessen in 
die TRB eingeflossen sind — so insbesondere auch die Interessen der Kanto-
ne, möglichst keine Reduktionen der Bauzonen vornehmen zu müssen — und 
diese letztlich eine Kompromisslösung darstellen, die den «grössten gemein-
samen Nenner» wiedergeben.1092

Als Verwaltungsverordnung resp. als Leitfaden richten sich die TRB und 
der Leitfaden Richtplanung an ihre Adressaten, namentlich an die kantona-
len und kommunalen Behörden. Sie sind jedoch weder für diese noch für die 
Gerichte direkt anwendbar.1093 Gemäss Bundesrat entfalten insbesondere 

1088 Vgl. dazu BRP, Leitfaden für die Richtplanung, 3.
1089 Vgl. dazu Rz. 182 hiervor.
1090 Die tiefe Hierarchiestufe der TRB ohne öffentliche Publikation wird in der Lehre kri-

tisiert; vgl. duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 288 f.; FlückiGer, 
Zones à bâtir, 100 und 161 ff.; hettich/mAthis, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentli-
ches Baurecht, N 1.54; betr. fehlende Publikation von Verwaltungsverordnungen vgl. 
moor/FlückiGer/mArtenet, 424.

1091 ruch, Grundlagen, 14; vgl. auch AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nut-
zungsplanung, N 131 zu Art. 15 RPG.

1092 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 121 zu Art. 15 RPG; 
reBsAmen, 125.

1093 BRP, Leitfaden für die Richtplanung, 3 f.; duBeY, La dimension totale des zones à bâtir 
du canton, 288.
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die TRB ihre Wirkung «durch die in der Richtlinie zum Ausdruck kommende 
Fachkompetenz»,1094 indem Behörden und Gerichte diese bei der Interes-
senabwägung beiziehen und sich so reflexartig daran anlehnen.1095 Sie bie-
ten also den Vollzugsbehörden eine Richtschnur zur Anwendung von Bun-
desrecht und konkretisieren unbestimmte Rechtsbegriffe aus Gesetzen und 
Verordnungen, um eine einheitliche Vollzugspraxis zu ermöglichen.1096 Ak-
zeptierbar ist die tiefe Hierarchiestufe, solange die TRB und der Leitfaden 
Richtplanung keine direkte Aussenwirkung haben, sondern die Kantone bei 
ihrer Richtplanung anleiten (die ebenfalls nur behördenverbindlich ist).1097 
Problematisch erscheint die tiefe Hierarchiestufe hingegen dort, wo die TRB 
sich direkt oder über den kantonalen Richtplan auf die grundeigentümerver-
bindliche Nutzungsplanung auswirken.1098 Die TRB und der Leitfaden Richt-
planung können in diesem Sinne das Gesetz ausführen und zur Auslegung 
des geltenden Rechts dienen; sie vermögen das geltende Recht jedoch nicht 
abzuändern. Entsprechend ist eine Berücksichtigung der TRB bei der Aus-
legung nur so weit zulässig, als daraus kein Verstoss gegen das Gesetz, na-
mentlich Art. 15 RPG, resultiert.1099 

dc) Kompensationspflichten gestützt auf die TRB und den  
Leitfaden Richtplanung 

Da die Frage, ob Kompensationspflichten auf kantonaler Ebene notwendig 
sind, um den bundesrechtlichen Anforderungen an die Bauzonendimensio-
nierung zu genügen, wesentlich von der Berechnung der Bauzonenauslastung 
gemäss TRB abhängig gemacht wird, haben gerade diese TRB faktisch eine 
grosse Bedeutung. Im Leitfaden Richtplanung wird zudem explizit darauf 
hingewiesen, dass bei ungenügender Bauzonenauslastung Einzonungen nur 
mit Kompensation zulässig sind. Die grosse faktische Bedeutung dieser Ins-
trumente ist mit Blick auf das Legalitätsprinzip bedenklich.1100 Kompensa-
tionspflichten können nicht auf die TRB oder den Leitfaden Richtplanung 

1094 Botschaft RPG 1, 1074 f.
1095 duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 272.
1096 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 132 zu Art. 15 RPG.
1097 duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 288.
1098 duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 288; entsprechend kann in 

einem gegen einen Nutzungsplan gerichteten Rechtsschutzverfahren vorfrageweise 
eine Überprüfung der TRB verlangt werden; vgl. dazu AemiseGGer/kisslinG, in: 
PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 133 zu Art. 15 RPG.

1099 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 121 zu Art. 15 RPG; 
hänni, Rückzonungspflicht, 247; vgl. dazu auch Rz. 335 hiervor.

1100 Vgl. dazu auch die Bedenken von FlückiGer, Zones à bâtir, 160 ff.
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gestützt werden. Vielmehr müssen diese eine andere ausreichende Rechts-
grundlage, beispielsweise im Raumplanungsgesetz, in einem kantonalen 
Gesetz oder einem Nutzungsplan, haben. Bei Kompensationen für Einzo-
nungen, bei denen der Bedarfsnachweis nicht erbracht werden kann, stüt-
zen sich Kompensationspflichten implizit auf Art. 15 Abs. 4 RPG und verfügen 
damit über eine ausreichende Rechtsgrundlage. Dass die Voraussetzungen 
und Umstände der Kompensation in den TRB und im Leitfaden Richtplanung 
weiter konkretisiert werden, schadet nicht. 

e) Kantonaler Richtplan als Rechtsgrundlage
ea) Ausgangslage 
Kompensationsmechanismen im Zusammenhang mit Einzonungen werden 
oftmals im kantonalen Richtplan vorgesehen. Auch zum Schutz der Frucht-
folgeflächen haben verschiedene Kantone, namentlich die Kantone Uri und 
Zürich, in ihren kantonalen Richtplänen Kompensationspflichten einge-
führt. Zudem soll der Planungs- und Kompensationsansatz gemäss den Vor-
lagen zur zweiten Etappe der RPG-Revision weitgehend im kantonalen Richt-
plan umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob 
dieser eine ausreichende und sachgerechte gesetzliche Grundlage für die 
Konkretisierung, die Einführung und die Umsetzung von Kompensations-
mechanismen darstellt.

eb) Bedeutung und Funktion des kantonalen Richtplans
Der Richtplan stellt keine klassische Rechtsgrundlage, sondern ein raum-
ordnungspolitisches Führungs- und Koordinationsinstrument dar.1101 Mit 
ihm erfolgt eine materielle und formelle Abstimmung und Koordination der 
raumwirksamen Tätigkeiten aller Planungsträger, insbesondere der Kantone 
und Gemeinden.1102 Die kantonalen Richtpläne sind behördenverbindlich 
(Art. 9 Abs. 1 RPG) und von den Gemeinden im Rahmen ihrer Nutzungspla-
nung zu berücksichtigen. Die Bedeutung des Richtplans als koordinatives 
Steuerungsinstrument ist in den letzten Jahren, insbesondere durch die ers-
te Etappe der RPG-Revision, stetig gestiegen.1103 Die Kantone zeigen in ihren 
Richtplänen auf, wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die 
angestrebte Entwicklung aufeinander abgestimmt werden und in welcher 

1101 Als Überblick zur Funktion des kantonalen Richtplans vgl. KPK, Kantonaler Richt-
plan, 11 ff.

1102 GriFFel, in: BSK BV, N 30 zu Art. 75 BV; vgl. dazu auch BGE 137 II 254, E. 3.2; Bühl-
mAnn/JäGer/hAAG, 471.

1103 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 21 zu Art. 15 RPG; vgl. 
dazu auch Rz. 37 hiervor.
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zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen ist, die Aufgaben zu 
erfüllen.1104 Dabei haben sie beispielsweise dafür zu sorgen, dass der Land-
wirtschaft ausreichend Flächen an geeignetem Kulturland erhalten bleibt, 
um eine ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern (Art. 1 Abs. 2 
lit. d RPG).1105 Darüber hinaus haben sie aber auch ein auf die Bedürfnisse 
der Bevölkerung ausgerichtetes Siedlungswachstum zu ermöglichen. 

Mangels Grundeigentümerverbindlichkeit können mittels Richtplan je-
doch keine raumplanerischen Aufträge erteilt werden, die der Form eines 
Rechtssatzes bedürfen.1106 Der Richtplan ist somit ungeeignet für Regeln, die 
aufgrund ihrer Rechtsnatur in einem Rechtssatz (Gesetz oder Verordnung) 
aufgenommen werden sollten.1107 Auch kann mit einem Richtplan grundsätz-
lich nicht allgemein verbindliches Recht abgeändert werden. Er wirkt viel-
mehr im Bereich gesetzlicher Ermessens- und Beurteilungsspielräume, indem 
die Behörden den Richtplan im Rahmen ihrer Interessenabwägung zu berück-
sichtigen haben.1108 Der Richtplan eignet sich aufgrund dessen beispielsweise, 
um den örtlichen Geltungsbereich einer Regelung zu definieren oder um im 
Bundesrecht vorgesehene Lockerungen zu präzisieren. Die Grundsätze der 
Regelungen sollten jedoch in einem Rechtssatz vorgesehen werden.1109

Die kantonalen Richtpläne sind durch den Bundesrat zu genehmigen 
(Art 11 Abs. 1 RPG). Im Rahmen der Richtplangenehmigung wird zunächst 
überprüft, ob das Verfahren der Richtplanung und die Form des Richtplans 
eingehalten wurden. Darauf folgt eine Vollständigkeitskontrolle und eine Prü-
fung in der Sache. Damit stellt die Richtplangenehmigung ein griffiges Auf-
sichtsmittel des Bundes dar.1110 Namentlich kann dieser in Kantonen, die 
über zu grosse Bauzonen verfügen, die Genehmigung des kantonalen Richt-
plans davon abhängig machen, dass ausreichend Massnahmen zur Reduktion 

1104 Zum Richtplaninhalt vgl. Art. 8 und 8a RPG sowie AemiseGGer/kisslinG, in: Pra-
Komm RPG, Nutzungsplanung, N 22 zu Art. 15 RPG; vgl. auch bereits christen, 227.

1105 Jost, 173.
1106 Bspw. Alexander Ruch weist in ruch, Grundlagen, 15 darauf hin, dass die in Art. 5a 

Abs. 3 lit. a, b und d RPV enthaltenen Aufträge eher auf einen Rechtssatz ausgerichtet 
seien; Arnold Marti führt in mArti, Richtplanung, 38 f. aus, dass der kantonale Ge-
setzgeber eine Grundlage für Gesetzgebungs- und Planungsaufträge an die Gemein-
den zur Umsetzung des Raumplanungsgesetzes schaffen müsse, soweit eine solche 
bisher fehle. Aus Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG könne eine entsprechende Anordnungskom-
petenz der Richtplanbehörde weder abgeleitet noch durch eine Ausführungsbestim-
mung des Bundesrats eingeführt werden.

1107 esPAcesuisse, Stellungnahme, 6.
1108 Wiederkehr/richli, N 2795; BühlmAnn/JäGer/hAAG, 471.
1109 esPAcesuisse, Stellungnahme, 8.
1110 Zur Aufsicht des Bundes und ausführlicher zur Richtplangenehmigung vgl. Rz. 328 ff. 

hiervor.
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der Bauzonengrösse vorgesehen werden. Auch kann er in Kantonen, in de-
nen der kantonale Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen nur noch knapp 
oder gar nicht eingehalten werden kann, entsprechende Massnahmen ver-
langen. In beiden Fällen stellen Kompensationsmechanismen eine der mög-
lichen Massnahmen dar. 

ec) Kompensationspflichten gestützt auf den kantonalen Richtplan
Der Richtplan verfügt nur über eine beschränkte Bindungswirkung und ist 
nicht grundeigentümerverbindlich. Angesichts der Auswirkungen von all-
fälligen Kompensationspflichten ist infolgedessen die Frage aufzuwerfen, ob 
es genügt, solche im kantonalen Richtplan vorzusehen, oder ob diese nicht 
einer ausdrücklichen oder zumindest einer impliziten Grundlage in einem 
grundeigentümerverbindlichen Erlass bedürfen.1111 

Für die Wahl des Richtplans als Umsetzungsinstrument könnte aus Bun-
dessicht sprechen, dass dieser der Genehmigung durch den Bund unterliegt. 
Dadurch kann der Bund die Entwicklung im betreffenden Kanton in einem 
gewissen Mass überprüfen.1112 Dies darf jedoch nicht dazu verleiten, den 
Richtplan als Umsetzungsinstrument heranzuziehen, wenn dieser von sei-
ner Funktion her unpassend ist oder es um Regeln geht, die aufgrund ihrer 
Rechtsnatur in einem Rechtssatz aufgenommen werden sollten.1113 Die Art 
der Umsetzung auf kantonaler Ebene sollte einzig und allein von materiellen 
Gesichtspunkten beeinflusst werden. Hinzu kommt, dass bei kantonalen Ge-
setzen die Kontrollmöglichkeiten des Bundes zwar geringer, aber doch auch 
vorhanden sind. So kann das Bundesgericht zumindest im Rahmen einer 
abstrakten oder konkreten Normenkontrolle prüfen, ob sich der Kanton an 
die Bundesgesetzgebung hält.1114 Ausserdem könnte bei Bedarf eine explizite 
Genehmigungspflicht für entsprechende kantonale Regelungen und/oder 
ein Beschwerderecht des ARE oder einer anderen geeigneten Bundesstelle 
die Aufsicht vereinfachen.1115

Aufgrund der Funktion des Richtplans und mit Blick auf das Legalitäts-
prinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) sind dementsprechend Kompensationspflichten 
unproblematisch, die ihre Grundlage in einem Gesetz haben und die im kan-

1111 Im Kanton Bern wurde diese Frage in Bezug auf Fruchtfolgeflächen ebenfalls disku-
tiert; die Kompensationspflichten für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen 
wurden schliesslich im kantonalen Baugesetz verankert; vgl. zu dieser Thematik 
auch AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, Fn. 85 zu N 42 zu 
Art. 15 RPG.

1112 esPAcesuisse, Stellungnahme, 8; mArti, Geschichte, 962.
1113 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 421 hiervor.
1114 esPAcesuisse, Stellungnahme, 8.
1115 esPAcesuisse, Stellungnahme, 8.
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tonalen Richtplan lediglich umgesetzt werden. Vorstellbar wäre beispiels-
weise, dass das Gesetz den Anwendungsbereich des Kompensationsmecha-
nismus umschreibt und die Tatbestände der Kompensationspflicht, die An-
forderungen an die Kompensation sowie u.U. die Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht vorgibt. Im kantonalen Richtplan könnte sodann definiert 
werden, in welchen räumlichen Bereichen der Kompensationsmechanismus 
zur Anwendung gelangt und in welchem räumlichen Zusammenhang die 
Kompensation zu erfolgen hat. Der im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-
Revision vorgesehene Planungs- und Kompensationsansatz geht in diese 
Richtung, wobei seitens Bundesgesetzgeber darauf zu achten ist, dass die 
wesentlichen Elemente des Kompensationsmechanismus auf Gesetzesstufe 
normiert und nicht an die kantonale Richtplanung delegiert werden.1116

Problematischer sind hingegen im kantonalen Richtplan vorgesehene 
Kompensationspflichten, die sich nur indirekt auf ein Gesetz abstützen. Dies 
kommt de lege lata beispielsweise im Zusammenhang mit der korrekten Bau-
zonendimensionierung vor. Das Bundesgesetz nennt in Art. 15 Abs. 4 RPG die 
Voraussetzungen für Einzonungen, ohne ausdrücklich die Möglichkeit einer 
Einzonung mit Kompensation zu erwähnen. Art. 8a Abs. 1 lit. d RPG verlangt 
sodann, dass der kantonale Richtplan im Bereich Siedlung festlegt, wie si-
chergestellt wird, dass die Bauzonen den Anforderungen von Art. 15 RPG 
entsprechen. Kantone, die über eine ungenügende oder nur knapp genügen-
de Bauzonenauslastung gemäss TRB verfügen, sehen gestützt darauf teil-
weise in ihren kantonalen Richtplänen vor, dass Einzonungen bei kompen-
sationsweiser Auszonung zulässig sind.1117 Diesbezüglich ist zu beachten, 
dass Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Zuweisung ihres Grundstücks zu einer bestimmten Zone oder 
auf Beibehaltung einer bestimmten Zonierung haben. Der Planungsträger 
hat im Rahmen der Vorgaben des RPG über Ein- und Auszonungen zu ent-
scheiden. Anders als für Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen ist 
der kantonale Richtplan für die Gemeinden, die i.d.R. für die Planung zu-
ständig sind, direkt verbindlich und sie können diesen auch anfechten. Im 
kantonalen Richtplan vorgesehene Kompensationsmechanismen im Zusam-
menhang mit der Bauzonendimensionierung begründen somit für Privat-
personen keine direkten Rechte und Pflichten, sondern binden lediglich die 
Planungsträger. Diese haben den kantonalen Richtplan im Rahmen ihrer 
Nutzungsplanung zu berücksichtigen. Für den betroffenen Grundeigentümer 

1116 EspaceSuisse erachtet eine Umsetzung der Vorlage der UREK-S durch den kantonalen 
Richtplan als heikel; vgl. esPAcesuisse, Stellungnahme, 8; vgl. dazu auch AemiseG-
Ger/mArti, 444 f. .

1117 Vgl. dazu Rz. 187 ff. hiervor.
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oder die betroffene Grundeigentümerin ergeben sich die Rechte und Pflich-
ten im Zusammenhang mit der einzelnen Kompensation aus der grundeigen-
tümerverbindlichen Nutzungsplanung. Diese stellt einen den kantonalen 
Richtplan konkretisierenden Rechtsakt dar und dient dazu, Art, Ort und 
Intensität der Bodennutzung in Übereinstimmung mit den Vorgaben des 
Richtplans parzellenscharf und grundeigentümerverbindlich festzulegen 
und entsprechend Einzonungen sowie kompensatorische Auszonungen an-
zuordnen.1118 Die Nutzungsplanung kann von Privaten direkt angefochten 
werden, wobei akzessorisch auch der kantonale Richtplan infrage gestellt 
werden kann. Damit bildet sie als ein den kantonalen Richtplan konkretisie-
render Rechtsakt eine direkte und ausreichende Rechtsgrundlage zur Fest-
legung der Rechte und Pflichten der Grundeigentümerschaft im Zusammen-
hang mit Einzonungen sowie kompensatorischen Auszonungen. Mit Blick 
auf dieses Gesamtgefüge ist die tiefe Normstufe der im kantonalen Richtplan 
vorgesehenen Kompensationsmechanismen tolerierbar. Ebenfalls für die 
Zulässigkeit einer im kantonalen Richtplan vorgesehenen Kompensations-
pflicht bei Einzonungen in Kantonen mit einer ungenügenden oder knapp 
genügenden Bauzonenauslastung spricht der Grundsatz, dass bei der Ände-
rung einer rechtswidrigen Situation die Rechtswidrigkeit nicht verstärkt 
werden darf.1119 

Geradezu unzulässig erscheinen demgegenüber Kompensationsmecha-
nismen, die sich ausschliesslich aus dem kantonalen (behördenverbindli-
chen) Richtplan ergeben. Im Zweifelsfall ist zu empfehlen, ausdrückliche 
gesetzliche Grundlagen zu schaffen.1120 

Kompensationsmechanismen sollten also primär dann im kantonalen 
Richtplan enthalten sein, wenn es um die Umsetzung von bundesrechtlichen 
Vorgaben geht und die Grundsätze des Kompensationsmechanismus aus-
drücklich im Bundesrecht enthalten sind. Dabei ist stets zu beachten, dass 
der Richtplan keine direkten Rechte und Pflichten für die Grundeigentümer-
schaft begründen kann, sondern lediglich als Vollzugsinstrument dem Voll-
zug der übergeordneten bundesrechtlichen Vorgaben dient. Sobald eine 
Umsetzung darüber hinausgeht — was insbesondere bei der Umsetzung des 
Planungs- und Kompensationsansatzes zu befürchten ist —, ist eine Umset-
zung im kantonalen Richtplan heikel, und es sollte mit Blick auf das Legali-

1118 Vgl. zum planerischen Stufenbau GriFFel, in: BSK BV, N 31 f. zu Art. 75 BV.
1119 Ohne Kompensation würden die überdimensionierten Bauzonen, die eine Verlet-

zung von Art. 15 Abs. 1 RPG darstellen, nochmals grösser; vgl. AemiseGGer/kisslinG, 
in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 42 Fn. 85.

1120 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 43 zu Art. 15 RPG.
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tätsprinzip eine weitere Konkretisierung im Bundesgesetz oder eine Umset-
zung in einem kantonalen Gesetz dringend in Betracht gezogen werden. 
Darüber hinaus ist ähnlich wie beim Sachplan zu bedenken, dass es sich 
beim Richtplan um ein dynamisches Steuerungsinstrument handelt, wel-
ches bei einer Veränderung der Verhältnisse angepasst werden kann. 

III. Unterschiedliche Regelungsabsichten 
1. Übersicht

Die de lege lata und de lege ferenda im Raumplanungsrecht vorgesehenen 
Kompensationsmechanismen sollen zur Erfüllung der raumplanerischen 
Ziele und Grundsätze beitragen, wobei unterschiedliche Schwerpunkte zu 
erkennen sind.1121 So soll mit den Kompensationsmechanismen im Zusam-
menhang mit Einzonungen insbesondere ein Beitrag zur korrekten Dimen-
sionierung und Lage der Bauzonen geleistet und damit das Gebot der haus-
hälterischen Bodennutzung umgesetzt werden. Zudem soll die Zersiedelung 
eingedämmt, das Kulturland geschützt sowie die Siedlungsentwicklung 
nach innen gefördert und damit auch dem Konzentrationsprinzip und dem 
Gebot der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet sowie der geordne-
ten Besiedelung des Landes Rechnung getragen werden. Gleichzeitig wird 
versucht, den Bedürfnissen der Siedlungsentwicklung gerecht zu werden 
und den Handlungsspielraum der Kantone für Einzonungen zu erhalten, 
indem trotz fehlendem Baulandbedarf an geeigneten Stellen Einzonungen 
vorgenommen werden können (unter dem Vorbehalt der Kompensation).1122 

Mit dem im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen 
Planungs- und Kompensationsansatz für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen sowie mit der in der Vorlage des Bundesrats vorgesehenen Kompensa-
tionspflicht als Ausnahme von der Beseitigungspflicht resp. dem in der Vorlage 
der UREK-S vorgesehenen Stabilisierungsgrundsatz mit Abbruchprämie soll 
primär der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet (Tren-
nungsgrundsatz) gestärkt und die weitere Überbauung des Nichtbaugebiets 
gebremst werden. Zudem soll mit diesen Instrumenten ein Anreizsystem ge-
schaffen werden, um bestehende und nicht mehr benötigte Bauten ausser-
halb der Bauzonen zu entfernen, und es soll sichergestellt werden, dass künf-
tig nicht mehr Land ausserhalb der Bauzonen für Bauvorhaben in Anspruch 
genommen wird, als heute bereits beansprucht wird. Damit wird auch zum 
Kulturlandschutz und einer haushälterischen Bodennutzung beigetragen. 

1121 Vgl. zu den Zielen und Grundsätzen der Raumplanung Rz. 340 ff. hiervor.
1122 Vgl. Rz. 185 f. hiervor.
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Gleichzeitig soll aber auch den Kantonen bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen ein grösserer Handlungsspielraum eingeräumt werden, um den 
lokalen und regionalen Bedürfnissen Rechnung tragen zu können.1123 

Kompensationsmechanismen im Zusammenhang mit Fruchtfolgeflä-
chen sollen der langfristigen Erhaltung des mittels Sachplans FFF festgeleg-
ten Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen dienen. Dadurch soll insbeson-
dere die Ernährungssicherung im Krisenfall gewährleistet werden können; 
es stehen also versorgungspolitische Aspekte im Vordergrund.1124 Daneben 
sollen mit dem Sachplan FFF aber auch andere raumordnungs- und staats-
politische Ziele unterstützt werden, insbesondere der Erhalt von ausrei-
chend Kulturland für die Landwirtschaft und der natürlichen Lebensgrund-
lagen. Mit dem Schutz der Fruchtfolgeflächen wird auch ein Beitrag an die 
haushälterische Bodennutzung und die nachhaltige Entwicklung geleistet 
und die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet gefördert. Gleichzeitig 
können Kompensationsmechanismen bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen den Handlungsspielraum der Kantone stärken, indem 
fruchtfolgeflächenbeanspruchende Vorhaben mit der Anordnung von Kom-
pensationsmassnahmen bewilligt und so die kantonalen Reserven an 
Fruchtfolgeflächen oder zumindest der kantonale Mindestumfang erhalten 
werden können.1125

Einen Sonderfall stellt in diesem Zusammenhang wohl die Kompensa-
tionspflicht im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung von Art. 38a 
RPG dar. Damit sollte primär ein Anreiz für die Kantone geschaffen werden, 
die im Rahmen der ersten Etappe der RPG-Revision eingeführten materiel-
len Neuerungen betreffend Bauzonendimensionierung und Richtplaninhalt 
möglichst rasch umzusetzen. Ausserdem sollte sichergestellt werden, dass 
während der Übergangsfrist keine das neue Recht negativ präjudizierenden 
Einzonungen vorgenommen werden. Indirekt dient damit auch dieser Kom-
pensationsmechanismus dem Kulturlandschutz.1126

2. Würdigung
a) Im Allgemeinen 
Kompensationsmechanismen werden de lege lata und de lege ferenda als Ins-
trumente zur Erreichung von wesentlichen, bereits in Art. 75 BV angelegten 
und in Art. 1 und 3 RPG konkretisierten Zielen und Grundsätzen der Raum-

1123 Vgl. zum Ganzen Rz. 264 ff. hiervor sowie ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 15.
1124 Zur Bedeutung der Ernährungssicherung heute vgl. Rz. 114 hiervor.
1125 Vgl. zum Ganzen Rz. 114 ff. hiervor.
1126 Vgl. zum Ganzen Rz. 234 ff. hiervor.
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planung eingesetzt. Dazu gehören insbesondere die Grundsätze der haus-
hälterischen Bodennutzung1127 sowie der Trennung von Baugebiet und Nicht-
baugebiet1128, aber auch der Kulturlandschutz im Allgemeinen und insbeson-
dere der Schutz der Fruchtfolgeflächen sowie die Sicherung einer ausreichen-
den Ernährungsbasis1129. Darüber sollen sie zu einer nachhaltigen (Raum-)
Entwicklung (Art. 73 BV) beitragen.1130 

Obwohl die Bedeutung der vorgenannten Ziele und Grundsätze heute 
anerkannt ist und in den letzten Jahrzehnten verschiedene Bemühungen zu 
deren Erfüllung getroffen wurden, konnten diese bis heute nicht zufrieden-
stellend erreicht werden. So wurde im Vorfeld zur ersten Etappe der RPG-Re-
vision explizit festgestellt, dass die Raumentwicklung in der Schweiz trotz 
verschiedener Bemühungen noch nicht als nachhaltig bezeichnet werden 
könne.1131 Die Aktualität und die Bedeutung der vorgenannten Ziele und 
Grundsätze kommt auch in der Zersiedelungsinitiative sowie den weiteren 
aktuellen Vorstössen im Raumplanungsrecht zum Ausdruck.1132 Das Be-
wusstsein in der Bevölkerung für die akuten raumplanungsrechtlichen Pro-
bleme ist gestiegen, weswegen insbesondere in der jüngeren Vergangenheit 
die Bemühungen zur Erreichung der anerkannten und verfassungsrechtlich 
verankerten Ziele und Grundsätze des Raumplanungsrechts weiter verstärkt 
wurden. Das in verschiedenen Bereichen eingeführte Kompensationsprin-
zip ist Ausdruck dieser gesteigerten Bemühungen und stellt eine der mögli-
chen Massnahmen dar, die dazu beitragen können, diese Ziele und Grund-
sätze langfristig zu erreichen. 

b) Kompensation zur Neutralisierung und Rechtfertigung
Kompensationsmechanismen werden heute primär in Bereichen vorgese-
hen, in denen ein anerkanntes oder zumindest nachvollziehbares Bedürfnis 
besteht, gewisse Vorhaben (baulicher oder planerischer Natur) zu verwirk-
lichen, die mit den allgemeinen Planungszielen und -grundsätzen im Wider-
spruch stehen können. So kommen Kompensationsmechanismen de lege 
lata und de lege ferenda beispielsweise bei Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen, die dem Trennungsgrundsatz widersprechen, bei Einzonungen, die 

1127 Vgl. dazu Rz. 345 ff. hiervor.
1128 Vgl. dazu Rz. 351 hiervor.
1129 Vgl. Rz. 353 hiervor.
1130 Vgl. Rz. 358 ff. hiervor.
1131 Botschaft RPG 1, 1052; zur Frage, ob die Raumentwicklung in der Schweiz nachhaltig ist, 

vgl. ausführlicher ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 57 ff.; ruch, Grundfragen, 17 ff.
1132 Vgl. zur Zersiedelungsinitiative Rz. 64 sowie zur gegenwärtigen Lage und den aktuellen 

Revisionsbemühungen im Allgemeinen Rz. 38 ff. hiervor.
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Art. 15 RPG widersprechen, oder bei Beanspruchungen von Fruchtfolgeflä-
chen, die dazu führen, dass der zu gewährleistende Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen in einem Kanton gefährdet ist, zur Anwendung. Solche 
Vorhaben können in gewissen Fällen trotz Widerspruch zu den Planungs-
zielen und -grundsätzen zugelassen werden, wenn ein Ausgleichsmechanis-
mus greift; konkret, wenn durch Kompensationsmassnahmen eine Gefähr-
dung der Planungsziele und -grundsätze ausgeschlossen oder zumindest 
minimiert werden kann. Kompensationsmassnahmen können somit als 
Mittel zur Neutralisierung resp. Saldierung verstanden werden, mit denen 
negative Auswirkungen von gewissen Vorhaben ausgeglichen werden und 
insgesamt die Verwirklichung der Planungsziele und -grundsätze gefördert 
wird.1133 Durch diese Neutralisierung kann die Kompensation auch eine ge-
wisse Rechtfertigungsfunktion erhalten, indem sie Eingriffe, die ohne Kom-
pensation nicht gerechtfertigt erscheinen, legitimiert.1134 

Die Funktion zur Neutralisierung und Rechtfertigung kann besonders 
gut am Beispiel des Planungs- und Kompensationsansatzes für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen dargestellt werden. Ausserhalb der Bauzonen be-
steht ein grundsätzliches Bauverbot. Will nun ein Kanton dieses Bauverbot 
durch spezifische Regelungen für ein Gebiet aufweichen, so soll er dies nur 
tun können, wenn insgesamt der Trennungsgrundsatz nicht aufgeweicht 
wird. Ausserhalb der Bauzonen darf es zu keiner Mehrbelastung kommen, 
weswegen Kompensationsmassnahmen einen unentbehrlichen Bestandteil 
dieser Regelung bilden. Sie gewährleisten, dass trotz des Vorhabens eine aus-
geglichene Bilanz der Bauten ausserhalb der Bauzonen besteht, dass das Vor-
haben also mit Blick auf den Trennungsgrundsatz neutral bleibt. 

c) Nachhaltigere Siedlungsentwicklung durch Kompensation 
Kompensationsmechanismen können u.U. nicht nur zur Rechtfertigung 
resp. Neutralisierung dienen, sondern darüber hinaus einen positiven Effekt 
schaffen. So kann beispielsweise wiederum bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen die Situation ausserhalb der Bauzonen mit Blick auf den Tren-
nungsgrundsatz und den Kulturlandschutz über die soeben dargestellte 
Neutralisierung hinaus sogar verbessert werden. Dies, indem beispielsweise 
Bauten und Anlagen, die weit vom Siedlungsgebiet entfernt stehen und die 
Landschaft stark stören, zur Kompensation für Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen, aber in Siedlungsnähe und an für die Siedlungsentwicklung be-
sonders geeigneten Stellen oder in weniger schützenswerten Landschaften 

1133 vosskuhle, 22 f.; vgl. auch 103 ff. betr. Neutralisierung sowie 171 ff. betr. Saldierung.
1134 Vgl. vosskuhle, 50 und 90, der auch von einer Ventilfunktion spricht.

437

438

228  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/8CYM-LWAC 


beigezogen werden. Zudem kann durch Kompensationen im Zusammen-
hang mit Einzonungen oder gegebenenfalls der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen die Lage der Bauzonen verbessert werden. Durch eine 
optimierte Allokation der beschränkt verfügbaren und endlichen Ressource 
Boden mittels Kompensationen kann insgesamt zu einer nachhaltigeren 
Siedlungsentwicklung beigetragen werden.1135

d) Kompensation zum Erhalt des Handlungsspielraums und  
zur Flexibilisierung

Kompensationsmechanismen können auch dazu beitragen, den Handlungs-
spielraum, der ohne Kompensation aufgrund von Mindestvorschriften oder 
entgegenstehenden Interessen u.U. eingeschränkt werden müsste, zu erhal-
ten oder gar zu vergrössern. Da Kompensationsmechanismen darüber hin-
aus auch einzelfallgerechte Entscheidungen ermöglichen, dienen sie zusätz-
lich der Flexibilisierung.1136 So kann ein gewisses Vorhaben oder Handeln nicht 
nur erlaubt oder verboten, sondern eben auch unter der Voraussetzung erlaubt 
werden, dass entsprechende Kompensationsmassnahmen geleistet wer-
den.1137 Kantonale Kompensationspflichten bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen können also dazu beitragen, dass der betreffende Kanton 
den ihm zugewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen dauerhaft er-
halten und dennoch in (sorgfältig geprüften) Einzelfällen Inanspruchnah-
men von Fruchtfolgeflächen erlauben kann. Zudem kann ein Kanton durch 
Kompensationspflichten bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
seine Reserven schützen und so den Handlungsspielraum für künftige Vor-
haben sicherstellen.

Auch im Bereich der Bauzonendimensionierung können Kompensa-
tionspflichten dazu beitragen, den Handlungsspielraum des Kantons für Ein-
zonungen zu erhalten. Verfügt ein Kanton über überdimensionierte Bauzo-
nen, könnte er — gemäss Bundesrecht — nämlich gar keine Einzonungen 
mehr vornehmen, bis die Bauzonen nicht mehr überdimensioniert sind. In 
gewissen Kantonen würde dies den Handlungsspielraum der heutigen Gene-
ration massiv einschränken. Gerade in Kantonen, die in der Vergangenheit 
gemessen an ihrer Entwicklung zu viel Land eingezont und zu wenig dicht 
gebaut haben, wäre die Siedlungsentwicklung für mehrere Jahrzehnte blo-
ckiert. Durch Kompensationsmechanismen können nun aber Einzonungen 
zugelassen werden, auch wenn die übrigen Einzonungsvoraussetzungen 

1135 mAhAim, Le principe de durabilité, 484 f.
1136 vosskuhle, 77; rehBinder, 74.
1137 vosskuhle, 104.
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nicht vollständig erfüllt sind, namentlich wenn der Bedarfsnachweis nicht 
erbracht werden kann.1138 Kompensationsmechanismen können also durch-
aus ein geeignetes Mittel darstellen, um der heutigen Generation den für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung notwendigen Handlungs-
spielraum zu geben und gleichzeitig zu vermeiden, dass der Handlungsspiel-
raum der künftigen Generation weiter eingeschränkt wird. 

Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann durch den de lege fe-
renda vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz kantonalen Be-
sonderheiten und auch möglichen Bedürfnissen der regionalen Bevölkerung 
Rechnung getragen werden, ohne dass der Trennungsgrundsatz (stärker als 
heute) verletzt wird. Interessant ist dabei, dass Ausnahmen vom Bauverbot 
ausserhalb der Bauzonen ermöglicht werden können und flexibler auf die 
Bedürfnisse des ländlichen Raums eingegangen werden kann. Die Rolle der 
Kantone und der Grundsatz der Subsidiarität werden dadurch grundsätzlich 
gestärkt.1139 Darüber hinaus soll der Planungs- und Kompensationsansatz 
dazu beitragen, dass Zielkonflikte frühzeitig erkannt und entschärft werden 
und der Spielraum für künftige Generationen eher erhöht wird.1140 

Auch bei dem in der Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG angeleg-
ten Kompensationsmechanismus geht es darum, den Handlungsspielraum 
zu erhalten. Namentlich soll vermieden werden, dass die neuen gesetzlichen 
Grundlagen während der Übergangsfrist umgangen und die Situation be-
treffend Bauzonendimensionierung bis zur Umsetzung auf Kantonsebene 
negativ präjudiziert wird. 

e) Schwierigkeiten 
Die soeben dargestellten positiven Aspekte von Kompensationsmechanis-
men dürfen jedoch nicht über die damit verbundenen Schwierigkeiten und 
Risiken hinwegtäuschen. Der Druck auf die Flächen ausserhalb der Bauzo-
nen und namentlich die Fruchtfolgeflächen ist überwiegend auf den Sied-
lungsdruck zurückzuführen.1141 Gemeinden und Regionen haben wirt-
schaftliche und standortpolitische Interessen daran, weiterhin Einzonun-
gen vorzunehmen und so ihre Siedlungsflächen sachgerecht auszudehnen, 
um Bauland anbieten zu können und als Wohn- und Wirtschaftsstandort 
attraktiv zu bleiben. Dieses Interesse wird mit dem Bevölkerungswachstum 
der nächsten Jahre weiter ansteigen. Gleichzeitig ist es für viele, insbesondere 

1138 Vgl. exemplarisch richtPlAn LU, S1-6 und S1-7, 82 f.
1139 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 37.
1140 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 9.
1141 stAlder, Rechtsgutachten, N 12.

441

442

443

230  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/UU74-7QBH


flächenintensive Vorhaben bereits heute kaum noch möglich, einen geeigne-
ten Standort innerhalb der Bauzonen zu finden. Aufgrund dessen wird ver-
sucht, solche Vorhaben vermehrt ausserhalb der Bauzonen zu verwirklichen. 
Einzonungen sowie Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen gefährden ver-
mehrt Fruchtfolgeflächen. Diese befinden sich oft in Talebenen sowie ent-
lang der Hauptentwicklungsachsen, und nicht selten handelt es sich um Flä-
chen, welche auch für die Siedlungsausdehnung geeignet wären und bei 
denen das Bedürfnis, diese für Siedlungstätigkeiten in Anspruch zu nehmen, 
besonders gross ist.1142 

Mittels Kompensationsmechanismen werden i.d.R. Vorhaben ermög-
licht, die in einem Spannungsverhältnis mit den Planungszielen und -grund-
sätzen resp. mit anderen Schutzzielen stehen. Durch die ausgleichende Kom-
pensation werden solche Vorhaben gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz werden 
in diesen Fällen Ausnahmen zugelassen. So werden beispielsweise Bauvor-
haben ausserhalb der Bauzonen, die mit dem Trennungsgrundsatz grund-
sätzlich unvereinbar sind, ermöglicht. Dies mit der Argumentation, durch 
die Kompensation werde der Trennungsgrundsatz nicht mehr verletzt, als 
er bisher schon ist. Dasselbe gilt für die Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen sowie für Einzonungen. An sich unzulässige und den Mindestumfang 
an Fruchtfolgeflächen gefährdende Vorhaben resp. Einzonungen werden mit 
der Argumentation zugelassen, durch die Kompensation würden der Schutz 
und Erhalt der Fruchtfolgeflächen resp. die korrekte Bauzonendimensionie-
rung sichergestellt. Dies wirft die Frage auf, ob damit das Recht nicht vor dem 
Faktischen einbricht. Aus dem Umstand, dass der Trennungsgrundsatz heu-
te nur ungenügend eingehalten wird, werden neue Regelungen abgeleitet, 
um diesen Grundsatz zu stärken resp. nicht weiter zu gefährden. Aus recht-
licher Optik ist dies riskant. Einerseits führt dies zu einem immer komplexe-
ren System von Regel und Ausnahme. Andererseits besteht die Gefahr, dass 
das Verhältnis zwischen Regel und Ausnahme aus dem Gleichgewicht gerät, 
dass also die Ausnahmen keine Ausnahmen bleiben, sondern zum Regelfall 
werden.

Ausserdem besteht die Gefahr, dass insbesondere diejenigen, die in der 
Vergangenheit zur Verletzung der heute geltenden Grundsätze des Raum-
planungsrechts beigetragen haben, heute und in Zukunft davon profitieren. 
Es werden nämlich die Gegenden, die in der Vergangenheit (zu grosszügig) 

1142 So bereits BundesrAt, Raumplanungsbericht 1987, 897; wobei jedoch zu berücksich-
tigen ist, dass die Landwirtschaft i.d.R. nur unter Inkaufnahme von Produktivitäts-
verlusten auf andere Gebiete ausweichen kann, während die bauliche Nutzung i.d.R. 
auch auf unfruchtbaren Böden sowie an Hanglagen möglich ist, selbst wenn diese mit 
einem gewissen Mehraufwand resp. Mehrkosten verbunden sind; vgl. Jost, 93.
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Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen bewilligt haben, diejenigen sein, die 
über eine grosse Anzahl von Kompensationsobjekten verfügen.1143 Und es 
werden auch die Gemeinden, in denen in der Vergangenheit (zu grosszügig) 
Einzonungen vorgenommen wurden, diejenigen sein, welche über Bauland 
zur kompensatorischen Auszonung verfügen.1144 

Werden Vorhaben, die von den anerkannten raumplanungsrechtlichen 
Zielen und Grundsätzen abweichen, ausnahmsweise zugelassen, geht darü-
ber hinaus auch immer eine Gefahr der Durchlöcherung solcher Prinzipien 
einher. So bietet jede ausserhalb der Bauzonen (auch mit Kompensation) 
zugelassene Mehrnutzung die Gefahr einer schleichenden Veränderung im 
Nichtbaugebiet und damit einer schleichenden Aufweichung des Trennungs-
grundsatzes.1145 Das intensiv genutzte Gebiet wird zusätzlich beeinträchtigt, 
die Intensität der Nutzungen ausserhalb der Bauzonen insgesamt könnte zu-
nehmen (bspw. weil die Frage, ob eine störendere Nutzung resultiert, schwie-
rig zu beantworten ist) und die Kompensation ist nur schwierig umsetzbar.1146 
Die Verantwortung für die Umsetzung würde zudem letztlich bei den Ge-
meinden (mit Aufsicht des Kantons) liegen. Interessenkonflikte (bspw. durch 
wirtschaftliche Interessen der Gemeinde an einer bestimmten Entwicklung 
oder hohe Gewichtung der Partikularinteressen einzelner Grundeigentü-
mer oder Grundeigentümerinnen sowie der Eigentumsgarantie) und infolge-
dessen eine inkonsequente Umsetzung der übergeordneten Vorgaben ge-
fährden die raumplanungsrechtlichen Ziele und Grundsätze zusätzlich.

Demnach müsste der Standpunkt vertreten werden, dass Kompensati-
onsmechanismen zu vermeiden und die Planungsziele und -grundsätze kon-
sequent durchzusetzen sind. Aber auch diese Argumentation ist zu simpel. 
Die Entwicklungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass insbesondere 
die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, die richtige Bauzonendi-
mensionierung wie auch der Schutz des Kulturlandes und insbesondere der 
Fruchtfolgeflächen in der Praxis schwierig sind. Bei der Raumplanung han-
delt es sich um eine Querschnittaufgabe, die etliche weitere Rechtsbereiche 
tangiert — sei es die Landwirtschaft, den Liegenschaftsmarkt, die Wirtschaft 
oder den Naturschutz. Diese zahlreichen Ansprüche an den Raum machen 

1143 Worauf EspaceSuisse (damals noch VLP ASPAN) bereits in der ergänzenden Ver-
nehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision hingewiesen hat; vgl. ARE, Ergeb-
nisbericht RPG 2 «neue Elemente», 8.

1144 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 450 ff. hiernach. 
1145 Was auch von verschiedenen Vernehmlassungsteilnehmern und -teilnehmerinnnen 

im Rahmen der ergänzenden Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision 
befürchtet wird; vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 8 f.

1146 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 4.
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die Raumplanung zu einer grossen Herausforderung. Vielleicht wurde das 
zu spät mit der notwendigen Ernsthaftigkeit wahrgenommen. Nur, dies kann 
nicht mehr geändert werden. Vielmehr stellt sich heute die Frage, wie damit 
umgegangen wird. Und dabei scheint das Ignorieren der bisherigen Defizite 
resp. eine konsequente Durchsetzung der Planungsziele und -grundsätze 
nicht zielführend. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Planungsziele 
und -grundsätze nicht von grosser Wichtigkeit sind. Das sind sie. Es scheint 
jedoch ein pragmatischer Ansatz notwendig, um die bisherigen Defizite län-
gerfristig zu beheben und im Ergebnis die Planungsziele und -grundsätze 
besser zu erreichen als heute. Dabei muss berücksichtigt werden, dass un-
zählige Ansprüche an den Raum bestehen und diese miteinander koordi-
niert und gegeneinander abgewogen werden müssen. Genauso ist es durch-
aus möglich, dass verschiedene Planungsmassnahmen des Gesetzgebers je 
einzeln dazu beitragen können, die Planungsziele und -grundsätze zu stär-
ken, jedoch untereinander in einem Spannungsverhältnis stehen. Es kommt 
nicht von ungefähr, dass der raumplanerischen Interessenabwägung (Art. 3 
RPV) heute ein grosses Gewicht zukommt. 

Daneben können auch Kompensationsmechanismen ein Bestandteil 
solch pragmatischer Lösungsansätze sein. Die Vorteile und Chancen solcher 
Kompensationsmechanismen wurden bereits ausgeführt. Ebenso die 
Schwierigkeiten und Risiken, die bei sämtlichen raumplanerischen Mass-
nahmen vor Auge zu halten und bei der Umsetzung (neuer) Instrumente zu 
berücksichtigen sind. Namentlich ist es von grosser Wichtigkeit, dass die 
Grundsätze neuer Instrumente auf Bundesebene stringent vorgegeben und 
von den Kantonen mit der nötigen Umsicht umgesetzt werden. Auf Seite der 
Kantone ist dabei das Bewusstsein wichtig, dass ihnen die Raumplanung ob-
liegt; sie also dafür verantwortlich sind, dass die raumplanungsrechtlichen 
Ziele und Grundsätze erreicht werden. Weiter ist ein besonderes Augenmerk 
auf den Vollzug zu legen. Darüber hinaus müssen Kompensationsmechanis-
men als langfristige Massnahmen eingestuft werden. Sie sind nicht darauf 
ausgelegt, die Probleme kurzfristig vollständig zu lösen, können aber lang-
fristig zu einer Verbesserung der Situation beitragen.

Weiter ist zu beachten, dass Kompensationsflächen nur beschränkt ver-
fügbar sind.1147 Im Bereich der Fruchtfolgeflächen haben beispielsweise in 

1147 Betr. Kompensationsflächen für Fruchtfolgeflächen vgl. bspw. UVEK, Überarbeitung/
Stärkung Sachplan FFF, 42; so auch vom Kanton Bern im Rahmen der Vernehmlas-
sung zur zweiten Etappe der RPG-Revision betr. Planungs- und Kompensationsansatz 
geltend gemacht; vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 7; vgl. dazu aber 
auch Price/toBiAs, 14 f., die feststellen, dass betr. Fruchtfolgeflächen doch ein be-
trächtlicher Spielraum für die Auszonung unüberbauter Bauzonen mit Fruchtfolge-
flächenqualität besteht.
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den letzten Jahren die Reserven trotz Bemühungen zum Schutz der Frucht-
folgeflächen weiter abgenommen, sodass diese heute gegenüber dem im 
Sachplan FFF festgelegten Mindestumfang nur noch sehr gering sind.1148 Je 
mehr Kompensationsflächen benötigt werden, desto grösser ist die Gefahr, 
dass Flächen mit minderer Qualität als Fruchtfolgeflächen ausgeschieden 
werden oder die Kantone ihren Mindestumfang trotz Kompensationsbemü-
hungen nicht mehr gewährleisten können, weil sie keine Kompensations-
flächen finden. Zudem ist davon auszugehen, dass gewisse besonders emp-
findliche organische Böden heute eine geringere Bodenfruchtbarkeit auf-
weisen als bei der Ersterhebung. Insgesamt dürfte die Qualität der Frucht-
folgeflächen seit Erlass des Sachplans FFF im Jahr 1992 abgenommen haben.1149 
Auch bei der Kompensation für Einzonungen steigt die Gefahr, dass einzelne 
Grundstücke aus einer Bauzone ausgezont werden, obwohl sie mit Blick auf 
die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet sowie die angestrebte Sied-
lungsentwicklung an einer nicht zur Auszonung geeigneten Stelle liegen. 
Kompensationspflichten sollten nicht dazu führen, dass Grundstücke, die 
eigentliche Baulücken darstellen, kompensatorisch ausgezont werden, nur 
weil beispielsweise die Grundeigentümerschaft keine Bauabsichten zeigt.1150 
Ausserdem kann die Nutzung von Flächen oder Objekten zur Kompensation 
in Konkurrenz mit anderen Nutzungen oder im Konflikt mit Schutzinteres-
sen stehen.1151 Weiter können Kompensationspflichten bei der Beanspru-
chung von Fruchtfolgeflächen insbesondere den Siedlungsdruck auf übriges 
Kulturland noch zusätzlich erhöhen.1152 Kompensationsmechanismen kön-
nen aufgrund dessen auf keinen Fall einen sparsamen Umgang mit dem Bo-
den ersetzen.1153 Sie haben klar Ausnahmecharakter zu behalten. 

f) Gründe, weshalb Kompensationsmechanismen notwendig werden
In einem weiteren Schritt kann die Frage aufgeworfen werden, weshalb Kom-
pensationsmechanismen überhaupt notwendig wurden. Eine notwendige Vor-
aussetzung dafür, dass überhaupt Kompensationsmassnahmen angeordnet 

1148 Gemäss Amsler, 62 wurde der Mindestumfang bereits 2011 teilweise infrage gestellt; 
a.M. röösli, 126 der davon ausgeht, dass der schweizweite Mindestumfang bereits 
heute nicht mehr eingehalten wird.

1149 BLW/ARE, Faktenblätter, 24 und 27.
1150 In solchen Fällen sollten andere raumplanerische Massnahmen, wie bspw. die An-

ordnung einer Baupflicht (Art. 15a RPG), in Betracht gezogen werden.
1151 Für die Problematik bzgl. Fruchtfolgeflächen vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung 

Sachplan FFF, 42.
1152 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 25; ecoPlAn, NHB und RFA, 77; stAl-

der, Rechtsgutachten, N 136.
1153 So auch UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42.
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werden können, ist, dass Kompensationsflächen oder -objekte bestehen. 
Kompensationsflächen oder -objekte bestehen aber grundsätzlich nur dann, 
wenn die planungsrechtlichen Grundsätze früher noch nicht bestanden 
oder nicht eingehalten wurden. Überspitzt könnte man sagen, Ausgangs-
punkt der Kompensation sei eine ungenügende Lage: Nur weil früher zu viel 
Land in die Bauzonen eingezont wurde, gibt es heute Flächen in den Bauzo-
nen, die nicht als Bauzonen benötigt werden. Oder nur weil trotz grundsätz-
lichem Bauverbot ausserhalb der Bauzonen dort gebaut wurde, gibt es heute 
Objekte, die bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen als Kompensations-
objekte beigezogen werden können.1154 Mit der Kompensation geht es also 
(auch) darum, einen defizitären Rechtszustand oder einen Rechtszustand, 
der Ausdruck einer (falschen) organischen Fortentwicklung des Rechts ist, 
auszugleichen.1155 In diesem Zusammenhang muss notgedrungen die Frage 
gestellt werden, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, solche defizitären 
Zustände auszugleichen. Die Möglichkeiten dazu sind allerdings in vielen 
Fällen eingeschränkt. Bei überdimensionierten Bauzonen beispielsweise be-
steht gemäss Art. 15 RPG unabhängig von allfälligen Kompensationsmecha-
nismen eine generelle Pflicht, diese zu verkleinern. In anderen Bereichen, 
beispielsweise bei bestehenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzo-
nen, ist die Situation schwieriger. Insbesondere kann aufgrund des Bestan-
desschutzes deren Beseitigung nicht ohne Weiteres angeordnet werden. 
Kompensationsmassnahmen können unter diesem Aspekt ein geeignetes 
und pragmatisches Mittel darstellen, um langfristig eine Verbesserung der 
Situation herbeizuführen.1156

g) Zusammenfassung 
Zusammengefasst ist somit festzustellen, dass Kompensationsmechanismen 
in Verbindung mit weiteren stringenten materiellen Vorgaben dazu beitra-
gen können, die raumplanungsrechtlichen Ziele und Grundsätze, nament-
lich eine haushälterische Bodennutzung, eine nachhaltige Siedlungsent-
wicklung und die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, zu erreichen. 
Gleichzeitig handelt es sich um einen pragmatischen Ansatz, um den bisheri-
gen Defiziten zu begegnen, der es ermöglicht, dass der Handlungsspielraum 

1154 Eine etwas andere Situation besteht m.E. bei den Fruchtfolgeflächen, soweit die Kom-
pensation durch Aufwertung erfolgt. In diesem Fall wird nämlich nicht eine frühere 
Entscheidung umgekehrt, sondern es werden neue Flächen so bearbeitet, dass sie 
eine höhere ackerbauliche Qualität aufweisen.

1155 vosskuhle, 49.
1156 Dieses Bewusstsein ist m.E. wichtig: Kompensationsmassnahmen müssen als lang-

fristige Massnahmen angeschaut werden. 
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der Kantone soweit möglich erhalten bleibt. Die Stossrichtung, welche mit 
den Kompensationsmechanismen in den verschiedenen Anwendungsberei-
chen verfolgt wird, entspricht einem anerkannten und gewichtigen öffent-
lichen Interesse. Dabei darf aber nicht ausser Acht gelassen werden, dass die 
Absicht des Gesetzgebers, die Planungsziele und -grundsätze zu stärken, in 
einem Spannungsverhältnis zu vielen weiteren vom Gesetzgeber verfolg-
ten Zielen (auch ausserhalb des Raumplanungsrechts) steht. Diese verschie-
denen Ansprüche und Interessen sind im Rahmen der raumplanerischen 
Interessenabwägung gegeneinander abzuwägen und miteinander zu koor-
dinieren. 

Daneben dürfen die erwähnten Schwierigkeiten nicht ausser Acht ge-
lassen werden. Das Bedürfnis der Bevölkerung zu einer weiteren Siedlungs-
ausdehnung wird den Druck auf das Kulturland in Zukunft weiter erhöhen. 
Ausserdem stehen auch Kompensationsflächen nicht unbeschränkt zur Ver-
fügung. Kompensationsmechanismen können auf keinen Fall den sparsamen 
Umgang mit der Ressource Boden resp. dem wertvollen Kulturland ersetzen.1157 
Wichtig erscheint deswegen in jedem Fall, dass die Kompensationspflichten 
die Ausnahme bleiben und als Ergänzung zu klaren Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme bestehen. Darüber hinaus sind die Umsetzung und der 
Vollzug des Kompensationsprinzips in den verschiedenen Anwendungsbe-
reichen griffig auszugestalten und konsequent anzuwenden. 

IV. Unterschiedliche Umsetzungsansätze
1. Übersicht

Das Kompensationsprinzip kann auf verschiedene Weisen umgesetzt wer-
den. Während der Bund typischerweise im Rahmen seiner Grundsatzgesetz-
gebungskompetenz die Grundzüge der Kompensationsmechanismen vor-
gibt und Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen hat, obliegen die Umsetzung 
der Kompensationsmechanismen und der Vollzug i.d.R. den Kantonen. So 
gibt das Bundesrecht beispielsweise zum Schutz der Fruchtfolgeflächen ei-
nerseits allgemeine Voraussetzungen für deren Einzonung und andererseits 
einen durch die Kantone sicherzustellenden Mindestumfang vor. Mit dem 
Sachplan FFF wird der dauerhaft zu erhaltende Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen quantitativ festgesetzt.1158 Wie anhand der Beispielkantone auf-
gezeigt, sorgen die Kantone auf unterschiedliche Weise für die langfristige 

1157 Für die Problematik bzgl. Fruchtfolgeflächen vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung 
Sachplan FFF, 42; BLW/ARE, Faktenblätter, 112.

1158 Vgl. Rz. 124 ff. hiervor.
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Sicherung des kantonalen Mindestumfangs, wobei Kompensationsmecha-
nismen bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen vermehrt in den 
Vordergrund rücken. Der Kanton Bern beispielsweise nennt die Vorausset-
zungen, unter denen Fruchtfolgeflächen eingezont und für andere boden-
verändernde Vorhaben beansprucht werden dürfen, in Art. 8b BauG BE. 
Eingezonte oder durch andere bodenverändernde Nutzungen beanspruchte 
Fruchtfolgeflächen sind sodann grundsätzlich zu kompensieren, wobei Aus-
nahmen von der Kompensationspflicht bestehen.1159 Der Kanton Luzern 
kennt eine ähnliche Regelung in § 39c PBG LU, wobei weder auf Gesetzes- 
noch auf Verordnungsstufe Ausnahmen von der Kompensationspflicht vor-
gesehen sind.1160 Die Kantone Uri und Zürich hingegen sehen in ihren kanto-
nalen Richtplänen vor, unter welchen Voraussetzungen Fruchtfolgeflächen 
eingezont oder für andere bodenverändernde Nutzungen beansprucht wer-
den können sowie dass jede Beanspruchung grundsätzlich zu kompensieren 
ist. Die Ausnahmen von der Kompensationspflicht werden ebenfalls in den 
kantonalen Richtplänen aufgeführt.1161 Im Rahmen der ersten Vernehmlas-
sung zur zweiten Etappe der RPG-Revision wurde zudem eine Stärkung des 
Schutzes der Fruchtfolgeflächen durch eine im Raumplanungsgesetz ver-
ankerte Kompensationspflicht, die unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnah-
men bei jeder Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen zur Anwendung ge-
kommen wäre, vorgeschlagen.1162 

Ähnlich präsentiert sich die Situation betreffend Bauzonendimensionie-
rung. Mit Art. 15 RPG gibt der Bund die Voraussetzungen für Einzonungen 
vor, die durch die Kantone umzusetzen sind. Aufgrund dieser Vorgaben sind 
Einzonungen ohne Kompensation grundsätzlich nur möglich, wenn ein Be-
darfsnachweis erbracht werden kann, d.h., die Bauzonenauslastung im be-
troffenen Kanton über 100 % gemäss TRB liegt.1163 Kantone mit einer gerin-
geren Bauzonenauslastung können Einzonungen dennoch ermöglichen, 
wenn sie diese mit Kompensationsmassnahmen verbinden.1164 Auch in Kan-
tonen mit einer Bauzonenauslastung von mehr als 100 % (wie bspw. im Kan-
ton Luzern1165) werden teilweise zur Erhaltung des Handlungsspielraums 

1159 Für die Umsetzung im Kanton Bern vgl. Rz. 133 ff. hiervor.
1160 Für die Umsetzung im Kanton Luzern vgl. Rz. 141 ff. hiervor.
1161 Für die Umsetzung im Kanton Uri vgl. Rz. 150 ff. und für die Umsetzung im Kanton 

Zürich vgl. Rz. 156 ff. hiervor. 
1162 Vgl. Rz. 18 ff. hiervor sowie ARE, Erläuterungen RPG 2, 17 ff.
1163 Vgl. Rz. 187 ff. hiervor.
1164 Vgl. dazu die Umsetzung in den Beispielkantonen gem. Rz. 194 ff. hiervor. 
1165 Vgl. Rz. 202 ff. hiervor.
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und zur Sicherstellung einer auch künftig korrekten Bauzonendimensionie-
rung Kompensationsmechanismen bei Einzonungen vorgesehen. Diese 
Kompensationsmechanismen finden sich in der Regel in den kantonalen 
Richtplänen. Diese äussern sich typischerweise auch zu Art, Zeitpunkt, Um-
fang und Vollzug der Kompensation sowie zu den Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht. Soweit die Optimierung der Lage der Bauzonen zur Dis-
kussion steht (Art. 15 Abs. 2 RPG), ist der Gestaltungsspielraum der Kantone 
relativ gross. Die Kantone sehen in ihren kantonalen Richtplänen entspre-
chende Strategien vor.1166

Ein etwas anderer Umsetzungsansatz besteht bei Kompensationspflich-
ten, die sich aus der Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG ergeben. Ge-
mäss Art. 38a RPG durften Einzonungen während der Übergangsfrist für die 
Richtplananpassungen nur noch genehmigt werden, wenn eine flächen glei che 
Auszonung (Kompensation) erfolgt. Ausnahmen werden durch das Raum-
planungsgesetz keine vorgesehen, wurden jedoch mit Art. 52a RPV auf Ver-
ordnungsstufe eingeführt.1167

Im Bereich der Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen soll ein Planungs- 
und Kompensationsansatz eingeführt werden.1168 Dabei soll der Grundsatz 
der Kompensation bundesrechtlich geregelt und den Kantonen dessen Um-
setzung überlassen werden. Sie können namentlich Gebiete bestimmen, in 
denen Abweichungen von den bundesrechtlichen Bestimmungen für Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen zulässig sind, und definieren, welche 
Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Aufgrund der bundesrechtlichen 
Vorgaben dürfen sie solche Bauvorhaben jedoch nur als zulässig erklären, 
wenn eine Kompensation erfolgt, sodass es ausserhalb der Bauzonen insge-
samt zu einer Verbesserung der Gesamtsituation kommt. Die Umsetzung soll 
primär im kantonalen Richtplan erfolgen. Je nach Umsetzung im Richtplan 
können darüber hinaus Konkretisierungen in den Nutzungsplänen oder in 
Fachinventaren sachgerecht sein.1169 Ausnahmen von der Kompensations-
pflicht können grundsätzlich keine vorgesehen werden. Keine Kompensati-
onspflicht besteht jedoch, wenn sich ein Bauvorhaben auf die übrigen bun-
desrechtlichen Bestimmungen für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
abstützt.

1166 Vgl. Rz. 192 hiervor.
1167 Vgl. zur Umsetzung der Kompensationspflicht gemäss Art. 38a RPG Rz. 237 ff. hiervor.
1168 Vgl. zur vorgesehenen Umsetzung für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 

Rz. 268 ff. hiervor sowie ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 14 ff.; UREK-S, Erläuternder 
Bericht RPG 2, 1 ff.

1169 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16.
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2. Würdigung 
a) Bedeutung von griffigen Vorgaben für Kompensationsmechanismen
Die Durchsetzungskraft und Wirksamkeit von Kompensationsmechanismen 
hängen von verschiedenen, je nach Anwendungsbereich unterschiedlichen 
Faktoren ab. In sämtlichen Anwendungsbereichen sind griffige und strin-
gente übergeordnete Vorgaben von grosser Bedeutung. Die entsprechenden 
Rechtssätze müssen ausreichend bestimmt sein (genügende Normdichte), 
sodass die Betroffenen ihr Verhalten danach richten und die Folgen ihres 
Verhaltens erkennen können.1170 Ausserdem kann dadurch eine einheitliche 
Umsetzung in die Praxis erreicht und wesentlich dazu beigetragen werden, 
dass die mit Kompensationsmechanismen verfolgten Ziele erreicht werden 
können. Die rechtlichen Grundlagen sind so auszugestalten, dass unmissver-
ständlich ist, unter welchen Voraussetzungen Vorhaben zulässig sind, in 
welchen Situationen Kompensationsmassnahmen notwendig sind, welche 
Anforderungen an diese bestehen und welche Folgen eintreten, wenn sie 
nicht eingehalten werden. 

Insbesondere im Bereich der Bauzonendimensionierung wurden im 
Rahmen der ersten Etappe der RPG-Revision mit Art. 15 und 8a RPG die bun-
desrechtlichen Grundsätze für eine korrekte Bauzonendimensionierung kon-
kretisiert. Diese an sich klaren Grundsätze dürfen jedoch nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass bei der Umsetzung verschiedene Unsicherheiten und 
Handlungsspielräume bestehen. Ob beispielsweise in einem Kanton Kompen-
sationsmechanismen infolge überdimensionierter Bauzonen vorgesehen 
werden müssen, ist letztlich davon abhängig, wie die kantonale Bauzonenaus-
lastung berechnet wird. Die Berechnung der kantonalen Bauzonenauslastung 
erfolgt nach den TRB1171 und ist wiederum abhängig vom Bauzonenbedarf 
für die nächsten 15 Jahre, der jedoch nicht exakt vorhergesehen werden kann, 
sondern auf einer (mit Ungenauigkeiten behafteten) Prognose beruht.1172 
Grundlage für diese Prognose sind die vom BFS für jeden Kanton berechne-
ten Bevölkerungsentwicklungsszenarien «tief», «mittel» (Referenzszenario) 

1170 Vgl. dazu Rz. 314 hiervor.
1171 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 187 hiervor; mit der ersten Etappe der RPG-Revision und 

dem Erlass der TRB wurde zumindest die Berechnung der zulässigen Bauzonengrös-
se vereinheitlicht; vgl. dazu AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungspla-
nung, N 52 zu Art. 15 RPG; duBeY, La dimension totale des zones à bâtir du canton, 265 f.

1172 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 47 zu Art. 15 RPG; 
Bertschi, Umsetzung, N 144 ff.; vgl. dazu auch duBeY, La dimension totale des zones 
à bâtir du canton, 272 ff., wo die Berechnung der Bauzonenauslastung gemäss TRB 
dargestellt wird.
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und «hoch». Dabei ist einerseits zu berücksichtigen, dass jedes Bevölkerungs-
entwicklungsszenario auf Annahmen beruht, die mit vielen Unsicherheiten 
behaftet sind. Die Unterschiede zwischen den Szenarien «tief» bis «hoch» des 
BFS zeigen, dass die tatsächliche Bevölkerungsentwicklung nur schwer vor-
hersehbar ist. Andererseits können sich die Kantone weitgehend frei (und 
grundsätzlich unabhängig von der effektiven Bevölkerungsentwicklung in 
diesem Kanton) für eines der BFS-Szenarien entscheiden und dieses im kan-
tonalen Richtplan als Grundlage für die Berechnung der Bauzonenauslas-
tung nehmen.1173 Damit können sie das angenommene Bevölkerungswachs-
tum selber steuern und so wesentlich auf die errechnete Bauzonenauslas-
tung Einfluss nehmen.

Im Ergebnis ist entsprechend festzustellen, dass die errechnete Bauzo-
nenauslastung stark beeinflussbar ist. Dies ist insbesondere deswegen bedenk-
lich, weil diese bei der Richtplangenehmigung durch das ARE das massgebli-
che Kriterium dafür darstellt, ob in einem Kanton Kompensationsmechanis-
men bei Einzonungen verlangt werden oder nicht.1174 Unabhängig davon, 
dass auch die vom BFS erstellten Bevölkerungsentwicklungsszenarien nicht 
sakrosankt sind, kann durch einen Wechsel des gewählten Szenarios eine 
bedeutend andere Bauzonenauslastung errechnet werden. Die auf den ers-
ten Blick klare und einfache Regelung, wonach bei einer Bauzonenauslastung 
von unter 100 % gemäss TRB Kompensationsmechanismen vorgesehen wer-
den müssen, darf somit nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sehr schwie-
rig abzuschätzen ist, in welchen Kantonen effektiv Kompensationsmechanis-
men notwendig sind, um künftig eine korrekte Bauzonendimensionierung 
sicherzustellen, und in welchen nicht. 

Auch für die Einzonung von Fruchtfolgeflächen wurden mit Art. 30 
Abs. 1bis RPV griffige Vorgaben geschaffen. Nur wenn ein aus Sicht des Kan-
tons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht 
sinnvoll erreicht werden kann und sichergestellt wird, dass die beanspruch-
ten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal genutzt werden, 
kommt eine Inanspruchnahme überhaupt infrage. Diese bundesrechtlichen 
Vorgaben werden zudem teilweise durch die Kantone konkretisiert und er-
weitert. Im Kanton Bern beispielsweise werden die bundesrechtlichen Vor-

1173 Empfohlen wird das Szenario «mittel»; vgl. zum Ganzen UVEK, Technische Richtli-
nien Bauzonen, 7 f.; vgl. weiter ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 7; duBeY, 
La dimension totale des zones à bâtir du canton, 279; hinzu kommt, dass die inneren 
Nutzungsreserven aufgrund der praktischen Bedürfnisse der Kantone bei der Be-
rechnung der Bauzonenauslastung nicht von Beginn weg voll berücksichtigt werden; 
vgl. thurnherr, Bauzonen, 224; vgl. zum Ganzen auch reBsAmen, 127 ff.

1174 Vgl. dazu Rz. 188 hiervor.
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aussetzungen auf die Beanspruchung von sämtlichen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und auf die sonstige Beanspruchung (ohne Einzonung) von 
Fruchtfolgeflächen ausgedehnt (vgl. Art. 8a Abs. 2 sowie Art. 8b Abs. 3 BauG 
BE). Im Kanton Luzern können Fruchtfolgeflächen nur unter Einhaltung der 
Vorgaben von § 39c PBG LU beansprucht werden.1175 Wenn die Vorausset-
zungen für eine Inanspruchnahme im Einzelfall erfüllt sind, ist in einem 
weiteren Schritt eine raumplanerische Interessenabwägung (Art. 3 RPV) vor-
zunehmen. Erst wenn eine Inanspruchnahme unter diesen Voraussetzun-
gen zulässig ist, sind gegebenenfalls zusätzlich Kompensationsmassnahmen 
zu treffen.1176 

b) Kompensation als Ersatz der raumplanerischen Interessenabwägung?
Bestandteil der Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Bauvor-
haben oder eine Planung rechtmässig ist, ist i.d.R. die für das Raumplanungs-
recht typische Interessenabwägung (vgl. Art. 3 RPV). Im Rahmen der Inter-
essenabwägung werden die vorhandenen Interessen eruiert und — soweit 
diese nicht gleichläufig sind — einander gegenübergestellt. Durch Gewich-
tung der verschiedenen Interessen wird letztlich entschieden, welche Inter-
essen überwiegen, und diesen den Vorzug gegeben. Da Kompensationsmass-
nahmen, wie bereits dargelegt, zu einem Ausgleich resp. zu einer Neutrali-
sierung von negativen Auswirkungen dienen können, stellt sich die Frage, ob 
Kompensationsmassnahmen diese raumplanerische Interessenabwägung 
zu ersetzen vermögen.1177 Dies ist zu verneinen. Würde man Kompensations-
massnahmen als Ersatz an die Stelle der raumplanerischen Interessenabwä-
gung stellen, würde dies eine massive Schwächung des Kulturlandschutzes 
bedeuten. Die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen, Einzonungen oder 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen wären in diesem Fall praktisch im-
mer möglich, sofern Kompensationsmassnahmen getroffen werden. Eine 
solche Auffassung lässt insbesondere unberücksichtigt, dass die grundlegen-
den ökologischen und ökonomischen Funktionen des Bodens durch die Be-
anspruchung i.d.R. irreversibel verloren gehen sowie dass Kompensations-
flächen ebenfalls nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen und die Nutzung 
von Flächen oder Objekten zur Kompensation mit anderen Nutzungen und 
Schutzinteressen in Konkurrenz stehen kann.1178 

1175 Vgl. dazu Rz. 27 hiervor.
1176 Für den Kanton Bern vgl. Art. 8b BauG BE i.V.m. Art. 30 Abs. 1bis RPV sowie Art. 11f 

BauV BE und Art. 11b Abs. 3 BauV BE; für den Kanton Luzern vgl. § 39c Abs. 5 PBG LU.
1177 Vgl. Rz. 436 f. hiervor.
1178 Für die Problematik bzgl. Fruchtfolgeflächen vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung 

Sachplan FFF, 10 und 42.
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Kompensationsmassnahmen dürfen entsprechend erst dann zur Anwendung 
gelangen, wenn eine umfassende raumplanerische Interessenabwägung vor-
genommen wurde und zugunsten des gewünschten Bauvorhabens resp. der 
gewünschten Planung ausgefallen ist. So sind Bauvorhaben oder Planungen 
mit negativen Auswirkungen auf Fruchtfolgeflächen unabhängig von Kom-
pensationsmassnahmen nur zulässig, wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen erfüllt sind, keine Standortalternativen vorhanden sind und die Interes-
sen am Bauvorhaben resp. an der Einzonung höher zu gewichten sind als die 
Interessen am Erhalt der Fruchtfolgeflächen. Im Kanton Bern beispielsweise 
wird explizit darauf hingewiesen, dass bei jeder Beanspruchung von Kultur-
land eine umfassende Interessenabwägung und die Prüfung von (Standort-)
Alternativen notwendig sind (Art. 11b Abs. 3 BauV BE1179), was in einem Be-
richt darzulegen ist.1180 Auch wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen grundsätzlich erfüllt sind (für 
den Kanton Bern Art. 8b BauG BE i.V.m. Art. 30 Abs. 1bis RPV), ist eine effektive 
Inanspruchnahme also nur zulässig, wenn das Interesse an der Beanspru-
chung der Fruchtfolgefläche die entgegenstehenden Interessen überwiegt.1181 
Die Planungsträger sind demnach verpflichtet, bei jeder planerischen Tätig-
keit die Auswirkungen auf das Kulturland (und namentlich auf die Frucht-
folgeflächen) zu prüfen und ihre Tätigkeit damit abzuwägen. Das Kompensa-
tionsprinzip kommt erst in einem nachgelagerten Schritt, falls sich eine Be-
anspruchung der Fruchtfolgefläche als zulässig erweist, zum Tragen.1182 

c) Kombination mit weiteren Massnahmen?
Kompensationsmechanismen können und sollen dazu beitragen, die Pla-
nungsziele und -grundsätze zu erreichen. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass diese — wie vom Bund in Bezug auf die Bauzonendimensionierung im 
Rahmen der Richtplangenehmigung bereits verschiedentlich festgehalten — 
dazu für sich allein regelmässig nicht genügen. Vielmehr sollten Kompensati-
onsmechanismen mit einer Reihe weiterer Massnahmen kombiniert werden. 
Betreffend die korrekte Bauzonendimensionierung können beispielsweise 

1179 Vgl. zur Prüfung von Alternativen im Kanton Luzern § 39c Abs. 3 lit. c PBG LU resp. 
bisher § 3 Abs. 2 PBV LU sowie auch lustenBerGer, 684.

1180 AGR, Arbeitshilfe, 10 ff.
1181 sAchPlAn FFF 2020, 16; vgl. für den Kanton Luzern auch lustenBerGer, 684 f.; oft-

mals wird die Kompensation zu früh miteinbezogen, sodass der Fokus auf die Kom-
pensationsmassnahme gelegt wird und die Abwägung, ob eine Beanspruchung oder 
Einzonung nach den raumplanungsrechtlichen Kriterien überhaupt gerechtfertigt 
ist, in den Hintergrund rückt; vgl. Jerin et Al., 3.

1182 Für den Kanton Bern vgl. Art. 8b BauG BE i.V.m. Art. 30 Abs. 1bis RPV sowie Art. 11f 
BauV BE und Art. 11b Abs. 3 BauV BE; für den Kanton Luzern vgl. § 39c Abs. 5 PBG LU.
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klar begrenzte Siedlungsgebiete, Massnahmen zur inneren Verdichtung und 
Mobilisierung innerer Nutzungsreserven sowie stringente Voraussetzungen 
für Einzonungen dazu beitragen, dass gar keine überdimensionierten Bau-
zonen entstehen.1183 

Ebenfalls eine grosse Bedeutung kann übergeordneten Massnahmen zu-
kommen. Um eine nachhaltige Siedlungsentwicklung zu erreichen, sollte bei-
spielsweise gemäss AntoniAzzA unabhängig von Kompensationsmechanis-
men eine Strategie entwickelt werden, die Aufschluss über die maximale zu-
lässige Entwicklung des Siedlungsgebiets gibt und diese lenkt, sodass die auf 
jeden Fall sicherzustellenden Reserven an nichtbaulichen Nutzflächen ge-
währleistet werden können. Während ein Teil des noch besiedelbaren Raums 
mit Blick auf eine nachhaltige räumliche Entwicklung verbraucht werden darf, 
ist der andere Teil vor der Überbauung zu bewahren.1184 Auch durchdacht 
gewählte Siedlungsmuster, langfristige, gemeindeübergreifende Planungen 
(Art. 15 Abs. 3 RPG) und der frühzeitige Miteinbezug von Bodenfunktionen 
können dazu beitragen, dass Fruchtfolgeflächen geschont, Kulturland erhal-
ten, Bauzonen richtig dimensioniert und Siedlungserweiterungen über die 
Gemeindegrenzen hinaus optimiert vorgenommen werden können.1185 

Eine Gesamtbetrachtung soll auch im Rahmen der zweiten Etappe der 
RPG-Revision für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen erfolgen. So sollen 
die Kantone verpflichtet werden, vorgängig aufgrund der kantonalen Gege-
benheiten umfassend zu prüfen, in welchen Gebieten kantonale Ausnahme-
regelungen überhaupt angezeigt sind. Diese sind anschliessend im kantona-
len Richtplan umzusetzen. Durch diese vorgängige Gesamtbetrachtung 
(auch mit Kompensations- oder Aufwertungsmassnahmen ausserhalb des 
Projektperimeters) und die umfassende Planungspflicht kann — verbunden 
mit Kompensationsmassnahmen — ebenfalls dazu beigetragen werden, dass 
die Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen langfristig verbessert wird, 
indem nicht mehr benötigte Bauten an störender Lage gezielt beseitigt und 
die Nutzungen ausserhalb der Bauzonen konzentriert werden.1186

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass Kompensationsmechanis-
men für sich alleine i.d.R. nicht genügen, um die Planungsziele und -grundsät-
ze effektiv zu stärken. Dazu müssen sie mit anderen Massnahmen verbunden 
und in ein grösseres Massnahmengefüge eingebettet werden. In den de lege 

1183 Vgl. dazu die in der Konzeptstudie des ARE (vgl. ARE, Nutzungsreserven, 1 ff.) auf-
gezeigten Strategien und Möglichkeiten; vgl. auch ARE, Erläuternder Bericht Teil-
revision RPV, 8.

1184 AntoniAzzA, N 213.
1185 Vgl. dazu auch schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 13 ff. sowie 19 f.
1186 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 3 f.
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lata und de lege ferenda bestehenden Anwendungsbereichen des Kompensa-
tionsprinzips wurde dieser Grundsatz bereits weitgehend umgesetzt, indem 
Kompensationsmechanismen typischerweise mit anderen Massnahmen zur 
Förderung der Planungsziele und -grundsätze kombiniert werden.

 
d) Kompensierbarkeit einer Beanspruchung 
Eine wirksame Kompensation ist davon abhängig, dass überhaupt eine kom-
pensierbare Beanspruchung vorliegt sowie dass eine Kompensationsfläche 
resp. ein Kompensationsobjekt vorhanden ist. Nicht jede Planung oder Be-
anspruchung von Land ist kompensierbar und nicht jede Gegenleistung 
dient der Kompensation. Voraussetzung für jede Kompensation ist, dass das 
Gut, das verloren geht, sowie die Ersatzmassnahme bewertet werden kön-
nen. Zudem muss ein Äquivalenzprinzip resp. ein Wertungsmassstab be-
stehen, anhand dessen gemessen werden kann, ob die geplante Kompensa-
tionsmassnahme zu einem gleichwertigen Ersatz führt. Die Art und das Aus-
mass der Kompensationsleistung müssen dem auszugleichenden Defizit im 
Wesentlichen entsprechen.1187 Wird die Fläche als Massstab für die Kompen-
sation genommen, so hat man einen einfach messbaren Massstab. Dies stellt 
einen grossen Vorteil dieses Kriteriums dar. Der Nachteil dabei ist jedoch, 
dass die Qualität der Fläche sowie deren Eigenheiten nicht mitberücksichtigt 
werden. Sobald auch diese Faktoren miteinbezogen werden sollen, ist es 
schwierig, einen griffigen Massstab aufzustellen, denn die Bodenqualität ist 
vielschichtig und schwierig bewertbar. Darüber hinaus hängt die Bewertung 
auch immer von der Perspektive ab. Ein aus landwirtschaftlicher Sicht be-
sonders wertvoller Boden ist eventuell aus Sicht des Naturschutzes weniger 
wertvoll. Ein Bewertungsmassstab sollte diese verschiedenen Perspektiven 
mitberücksichtigen und bereits gegeneinander abwägen.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass beispielsweise mit einer Bodenauf-
wertung zur Kompensation kein natürlicher, sondern ein künstlicher Zu-
stand geschaffen wird. Der Mensch greift in die Natur ein und zerstört am 
Standort des Bauvorhabens den natürlichen Bodenaufbau und Lebensraum, 
um diesen an anderer Stelle neu zu schaffen. Da der Bodenaufbau und die 
Bodenfunktionen vielschichtig und komplex sind, handelt es sich dabei um 
eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe, insbesondere da der neu aufgebaute 
Boden seine Funktionen langfristig gewährleisten können soll.1188

Bei den de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen An-
wendungsbereichen des Kompensationsprinzips kann beispielsweise die 

1187 vosskuhle, 50.
1188 Vgl. zu dieser Kritik bzgl. ökologischer Ersatzmassnahmen norer, 450.
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Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen durch das Schaffen neuer Frucht-
folgeflächen ausgeglichen werden. Die Kompensationsfläche muss also die 
Kriterien zur Qualifikation als Fruchtfolgefläche (ggf. nach Aufwertung) er-
füllen, um zur Kompensation beigezogen werden zu können. Damit das Aus-
mass der Kompensationsleistung der Beanspruchung entspricht, muss eine 
gleich grosse Fläche zur Kompensation beigezogen werden. Bei Einzonun-
gen muss die Kompensationsfläche demgegenüber eine unüberbaute Bau-
zone sein, die sich zur Auszonung eignet. Auch hier muss die Fläche gleich 
gross sein. Kompensationsobjekte für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen müssen ausserhalb der Bauzonen liegen und stören. Zudem dürfen sie 
nicht ohnehin einer Beseitigungspflicht unterliegen. Für die Beurteilung, ob 
das Ausmass der Kompensationsleitung dem auszugleichenden Defizit ent-
spricht, wird nicht auf Volumen oder Fläche abgestellt. Das Ausmass der not-
wendigen Kompensation wird vielmehr daran gemessen, dass es insgesamt 
zu keiner grösseren, störenderen oder intensiveren Nutzung kommt und gar 
die Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen verbessert wird. 

Damit sind de lege lata und de lege ferenda die grundsätzlichen Voraus-
setzungen für eine wirksame Kompensation gegeben. Allerdings ist zu be-
achten, dass es sich insbesondere bei Bodenaufwertungen um künstliche 
und anspruchsvolle Massnahmen handelt, wodurch die Bodenqualität im 
Vergleich zu natürlich aufgebautem Boden langfristig oftmals weniger be-
ständig ist. Zudem ist auch hier zu berücksichtigen, dass in den einzelnen 
Anwendungsbereichen nicht unbeschränkt Kompensationsflächen oder 
-objekte zur Verfügung stehen.1189 Ausserdem ist in einzelnen Fällen schwie-
rig zu bestimmen, wann eine gleichwertige Kompensation vorliegt.1190

e) Ausnahmeregelungen schwächen Durchsetzungskraft
ea) Im Allgemeinen
Für die Beurteilung der Wirksamkeit von Kompensationsmechanismen 
kommt den Ausnahmetatbeständen ein grosses Gewicht zu. Ausnahmen 
können einerseits bereits auf Bundesebene im Rahmen der Grundsatzgesetz-
gebung vorgesehen werden. Andererseits stellt sich die Frage, ob Kantone 
Ausnahmen einführen können. Ausnahmen auf kantonaler Ebene können 
insbesondere in Fällen vorgesehen werden, in denen die bundesrechtlichen 
Vorgaben grundsätzlich auch ohne Kompensationsmassnahmen erfüllt wer-
den können, diese aber dazu dienen, den kantonalen Handlungsspielraum 
weiterhin zu erhalten. Dies kann beispielsweise im Zusammenhang mit der 

1189 Vgl. Rz. 145 hiervor.
1190 Vgl. dazu Rz. 525 ff. hiernach. 
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Bauzonendimensionierung vorkommen, wenn ein Kanton über eine Bauzo-
nenauslastung von mehr als 100 % gemäss TRB verfügt, aber dennoch (frei-
willig) bei Einzonungen Kompensationsmechanismen vorsieht. Auch im Zu-
sammenhang mit dem Schutz von Fruchtfolgeflächen kann dies der Fall sein, 
wenn ein Kanton den ihm zugewiesenen Mindestumfang auch ohne Kompen-
sationspflichten einzuhalten vermag, solche jedoch vorsieht, um seinen 
Handlungsspielraum langfristig zu erhalten. In diesen Fällen sind kantonale 
Ausnahmebestimmungen grundsätzlich toleranter zu beurteilen, als wenn 
die Einhaltung der bundesrechtlichen Vorgaben gefährdet ist. Demnach sind 
Ausnahmen beispielsweise in Kantonen mit stark überdimensionierten Bau-
zonen (Auslastung von weniger als 95 % gemäss TRB) kaum denkbar.

eb) Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen
Im Zusammenhang mit der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen werden 
typischerweise Ausnahmen vorgesehen für Bauvorhaben, für die ein überge-
ordnetes öffentliches Interesse besteht (vgl. bspw. Art. 8b Abs. 4 lit. a BauG BE), 
sowie für Bauvorhaben, die standortgebunden oder zonenkonform sind (vgl. 
bspw. Art. 8b Abs. 4 lit. b BauG BE; Richtplan des Kantons Zürich, 3.2-21191). 
Auch im Gesetzesentwurf für die erste Vernehmlassung zur zweiten Etappe 
der RPG-Revision war in Art. 13c Abs. 2 E-RPG eine Ausnahme von der Kom-
pensationspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen für Bauvor-
haben von übergeordnetem öffentlichem Interesse vorgesehen, sofern keine 
Standortalternativen bestehen, die Beanspruchung minimiert wird, eine 
optimale Nutzung sichergestellt und keine Kompensation möglich ist.1192 Ab-
satz 3 derselben Bestimmung enthielt sodann eine Ausnahme von der Kom-
pensationspflicht bei zonenkonformen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen, die einer Rückbau- und Rekultivierungspflicht unterliegen.1193 Weiter 
gibt es Ausnahmen für «Bagatell-Fälle» (vgl. bspw. Art. 11g Abs. 3 BauV BE; 
Richtplan des Kantons Uri, Abstimmungsanweisung 6.2-21194) sowie vorüber-
gehende Beanspruchungen (vgl. bspw. Art. 8b Abs. 4 lit. c BauG BE i.V.m. 
Art. 11g Abs. 3 sowie 11e BauV BE; Richtplan des Kantons Zürich, 3.5-31195). 

Mit der grundsätzlichen Kompensationspflicht und den entsprechen-
den Ausnahmeregelungen nimmt der Gesetzgeber die raumplanerische Inter-
essenabwägung zwischen dem Erhalt der Fruchtfolgeflächen und bestimm-

1191 richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a.
1192 ARE, Erläuterungen RPG 2, 18 f.
1193 ARE, Erläuterungen RPG 2, 19.
1194 richtPlAn UR, 6.2-2; auch im Kanton Zürich wird bis zu einer Fläche von 0,5 ha auf 

eine Kompensation verzichtet (vgl. dazu Rz. 160 hiervor).
1195 richtPlAn ZH, 3.5-3, Ziff. 3.5.3. 
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ten Bauvorhaben (teilweise) vorweg. Den Fruchtfolgeflächen wurde beim 
Erlass der Bestimmungen zu deren Schutz ein sehr hohes Gewicht beigemes-
sen, indem eine Beanspruchung derselben ohne Kompensation grundsätzlich 
nicht zugelassen wird. Andererseits werden aber gewisse Vorhaben oder Nut-
zungen als so gewichtig erachtet, dass sie das Bedürfnis zum Schutz der Frucht-
folgeflächen zu überwiegen vermögen. Insbesondere mit Blick auf die im Raum-
planungsrecht geltende Pflicht zur umfassenden Interessenabwägung sowie 
mit Blick auf den allgemein geltenden Grundsatz der Verhältnismässigkeit 
(Art. 5 Abs. 2 BV1196) können solche Ausnahmen durchaus gerechtfertigt sein. 
Sie dürfen jedoch nicht dazu führen, dass die Einhaltung der bundesrechtli-
chen Vorgaben gefährdet wird. Grundsätzlich sollte demnach bei jeder Inan-
spruchnahme von Fruchtfolgeflächen ein Nachweis verlangt werden, dass 
zumindest der kantonal zugewiesene Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
dadurch nicht tangiert wird.1197 Weiter sollten Ausnahmen mit Blick auf den 
langfristigen Erhalt von genügend Fruchtfolgeflächen zur Sicherung einer aus-
reichenden Versorgungsbasis sowie hinsichtlich des zugewiesenen kantona-
len Mindestumfangs nur zurückhaltend vorgesehen werden.1198

Bei vorübergehender Beanspruchung auf eine Kompensationspflicht zu 
verzichten, kann zudem leichter gerechtfertigt werden, weil die Fruchtfolge-
flächen nicht definitiv verloren gehen. Im Zusammenhang mit «Bagatell-Fäl-
len» erscheinen Ausnahmen ebenfalls sachgerecht und verhältnismässig, da 
in diesen Fällen oftmals keine zweckmässigen Kompensationsprojekte mit 
entsprechender Folgebewirtschaftung umgesetzt werden können. Aller-
dings dürfen Bagatell-Ausnahmen nicht dazu führen, dass in der Summe der 
kantonale Mindestumfang unterschritten wird.1199 Ausnahmen von der 

1196 Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit fordert, dass die von staatlichen Stellen ge-
troffenen Massnahmen oder Entscheidungen zur Verwirklichung des im öffentlichen 
Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sind. Ausserdem muss der ange-
strebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den 
Privaten auferlegt werden; vgl. zum Grundsatz der Verhältnismässigkeit häFelin/
müller/uhlmAnn, N 514 ff.

1197 röösli, 130; zu beachten ist dabei auch, dass betr. Mindestumfang grundsätzlich 
(unter Vorbehalt des Antrags auf Anpassung des Mindestumfangs gem. Rz. 126 hier-
vor) keine Ausnahmen möglich sind.

1198 Aus diesem Grund wird die Aufzählung der Ausnahmen im Kanton Bern als abschlies-
send erachtet; vgl. AGR, Arbeitshilfe, 25 mit dem zusätzlichen Hinweis, dass ein Ver-
zicht auf die Kompensationspflicht im konkreten Einzelfall keinen Einfluss darauf 
hat, dass der unverschmutzte Bodenaushub für die Aufwertung und Rekultivierung 
des Kulturlandes zu verwenden ist, sofern dies ökologisch sinnvoll, technisch mög-
lich und wirtschaftlich zumutbar ist (Art. 8c BauG BE).

1199 Vgl. dazu die Stellungnahme des ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung 
RPG-Revision», 20.
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Kompensationspflicht für landwirtschaftliche, zonenkonforme Bauten kön-
nen damit begründet werden, dass solche Bauten regelmässig auf einen 
Standort ausserhalb der Bauzonen (in der Nähe zu den landwirtschaftlich 
bewirtschafteten Flächen) angewiesen sind. Dennoch ist zu bedenken, dass 
auch diese zu einem beträchtlichen Verlust von Fruchtfolgeflächen führen 
können. Im Kanton Zürich beispielsweise hat das ARE im Rahmen der Richt-
plangenehmigung diese Ausnahme explizit erwähnt und darauf hingewie-
sen, dass «die damit verbundene Schwächung des Schutzes» bedauert wer-
de.1200 Im Rahmen der Kulturland-Initiative im Kanton Bern wurde denn 
auch für landwirtschaftliche Bauten eine Kompensationspflicht gefordert. 
Argumentiert wurde, dass eine solche Kompensationspflicht unter dem As-
pekt der Gleichbehandlung und in Anbetracht dessen, dass in der Vergan-
genheit durch landwirtschaftliche Vorhaben beträchtliche Fruchtfolgeflä-
chen beansprucht wurden, sachgerecht erscheine.1201

ec) Bauzonendimensionierung 
Ausnahmen von der Kompensationspflicht bei Einzonungen sind möglich, 
wenn die bundesrechtlichen Voraussetzungen für Einzonungen (insbes. 
Art. 15 RPG) erfüllt sind. Eine der Voraussetzungen für Einzonungen ist, dass 
ein Bedarfsnachweis erbracht werden kann, was typischerweise der Fall ist, 
wenn die (kantonale) Bauzonenauslastung über 100 % gemäss TRB liegt.1202 
In diesem Fall von einer Kompensationspflicht abzusehen, erscheint sachge-
recht, da die bundesrechtlichen Vorgaben in diesen Fällen auch ohne Kom-
pensationsmassnahmen erfüllt sind. Darüber hinaus können Ausnahmen 
von der Kompensationspflicht auch angezeigt sein, obwohl die kantonale 
Berechnung eine ungenügende Bauzonenauslastung ausweist. Dies jedoch 
ausschliesslich dann, wenn nach der Berechnungsmethode des ARE eine 
Bauzonenauslastung von mehr als 100 % gemäss TRB gegeben ist und nur die 
kantonale Berechnungsmethode zu einer angeblich ungenügenden Bauzo-
nenauslastung führt.1203 In solchen Fällen sind Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht ebenfalls sachgerecht, da die bundesrechtlichen Vorgaben 
auch ohne Kompensation erfüllt sind. 

Bei der Einzonung in andere als Wohn-, Misch- oder Kernzonen werden 
sodann oftmals andere Voraussetzungen und Mechanismen als Kompensa-

1200 ARE, Prüfungsbericht Richtplan ZH, 22.
1201 Vortrag Kulturland-Initiative BE, 8.
1202 richtPlAn AI, Nr. S. 3, Abstimmungsanweisung Nr. 1; richtPlAn LU, S1-6 und S1-7, 

82 f.; richtPlAn NW, S1-5 i.V.m. S1-3; richtPlAn UR, 4.1-3 und 4.1-4.
1203 richtPlAn AI, Nr. S. 3, Abstimmungsanweisung Nr. 8.
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tionen vorgesehen.1204 Dies ist grundsätzlich möglich, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass auch bei Einzonungen in andere Zonenarten die bundesrechtli-
chen Vorgaben gemäss Art. 15 RPG erfüllt sein müssen. Insbesondere müssen 
die Kantone auch für diese Zonen festhalten, wie ein Bedarfsnachweis für die 
nächsten 15 Jahre erbracht werden kann (bspw. durch ein Arbeitszonenma-
nagement oder durch die Festsetzung von Entwicklungsschwerpunkten im 
kantonalen Richtplan). 

Weitere Ausnahmen werden bei Umzonungen von Industrie- und Ge-
werbezonen vorgesehen, beispielsweise, wenn dadurch Brachen wieder ge-
nutzt werden können oder wenn ein grosses Bedürfnis an einer Wohnnut-
zung in diesem (bereits eingezonten) Gebiet besteht.1205 Auch solche Aus-
nahmen können gerechtfertigt sein, denn sie tragen insbesondere zu einer 
optimierten Nutzung des bereits eingezonten Baulands bei. Ausserdem wird 
kein weiteres Kulturland beansprucht. Wichtig erscheint in diesem Zusam-
menhang jedoch, dass auch für die Einzonung in Industrie- und Gewerbe-
zonen stringente und sachgerechte Voraussetzungen bestehen. Als unzuläs-
sig zu betrachten wäre beispielsweise, wenn Land ohne Kompensation oder 
Bedarfsnachweis in die Industrie- und Gewerbezone eingezont und an-
schliessend wieder ohne Kompensation oder Bedarfsnachweis in Wohn-, 
Misch- oder Kernzonen umgezont werden könnte. Dies würde zu einer Um-
gehung der bundesrechtlichen Vorgaben betreffend Bauzonendimensionie-
rung führen.

ed) Übergangsbestimmung gemäss Art. 38a RPG
Die Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG sieht weder Ausnahmen von 
der Kompensationspflicht vor, noch wird der Verordnungsgeber ermächtigt, 
den Kompensationsgrundsatz zu relativieren.1206 Dennoch hat der Bundes-
rat mit Art. 52a Abs. 2 lit. b und c RPV zwei Ausnahmen von der Kompensati-
onspflicht eingeführt, deren Gesetzmässigkeit dementsprechend umstritten 
ist.1207 Begründet werden die Ausnahmen vom Verordnungsgeber mit Ver-
hältnismässigkeitsaspekten, insbesondere mit den in der Praxis hohen Hür-
den, um eine kompensatorische Auszonung spätestens mit der Einzonung 
zu genehmigen.1208 Bei der RPV handelt es sich um eine Vollziehungsver-

1204 Vgl. bspw. richtPlAn AI, Nr. S. 2; richtPlAn NW, S1-9 und S1-10; richtPlAn UR, 4.1-4.
1205 richtPlAn AI, Nr. S. 3, Abstimmungsanweisung Nr. 7; richtPlAn UR, 4.1-4.
1206 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 40 zu Art. 38a RPG; 

PerreGAux duPAsquier, Übergangsbestimmungen, 7; thurnherr, Bauzonen, 239; 
vgl. dazu auch BGE 142 II 415, E. 2.2.

1207 Kritisch dazu bspw. mAhAim, Le principe de durabilité, 615.
1208 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29. 
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ordnung.1209 Der Verordnungsgeber darf aufgrund dessen in der Verord-
nung nur das Gesetz konkretisieren und Vollzugsbestimmungen erlassen. 
Hingegen ist er nicht befugt, Ausnahmen vorzusehen, die — wie die vorlie-
gend zur Diskussion stehenden Ausnahmen — nicht im Gesetz angelegt sind. 
Das Bundesgericht hat betreffend die Gesetzmässigkeit von Art. 52a Abs. 2 
lit. b und c RPV festgehalten, dass diese in einer Weise zu interpretieren sei-
en, die mit dem Gesetz vereinbar sei. Das bedeute, dass die Ausnahmen eng 
auszulegen seien und der Kern von Art. 38a Abs. 2 RPG zu respektieren sei. 
Die Gesamtfläche der Bauzonen des Kantons dürfe während der fünfjährigen 
Übergangsfrist nicht zunehmen. Auch wenn also in Dringlichkeitsfällen ein-
gezont werden dürfe, entbinde dies den Kanton grundsätzlich nicht davon, 
(später) entsprechende Flächen zurückzuzonen.1210

Bei der Beurteilung der Gesetzmässigkeit dieser Ausnahmen haben 
sich sowohl Bundesgericht1211 wie auch der Verordnungsgeber1212 primär 
auf Verhältnismässigkeitsaspekte gestützt. Bei den auf Verordnungsebene 
vorgesehenen Ausnahmen handelt es sich um Ausnahmen für dringende 
kantonale Infrastrukturen in ZÖN und für dringend notwendige andere 
Zonen von kantonaler Bedeutung. In Bezug auf die Infrastrukturen in ZÖN 
geht es um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben; wirtschaftliche Interessen 
von Privatpersonen werden dadurch i.d.R. nicht befriedigt. Ausnahmen 
können infolgedessen eher gerechtfertigt werden. Bei der zweiten Ausnah-
me für andere Zonen von kantonaler Bedeutung erfolgt zudem keine tat-
sächliche Befreiung von der Kompensationspflicht, sondern diese wird nur 
aufgeschoben. Weiter ist bei beiden Ausnahmen eine zeitliche Dringlichkeit 
gefordert. Es sind somit nicht sämtliche kantonalen Infrastrukturen in ZÖN 
sowie sämtliche anderen Zonen von kantonaler Bedeutung von der Über-
gangsbestimmung ausgenommen, sondern nur solche, bei denen ein Zu-
warten (bis zur Genehmigung des überarbeiteten Richtplans) unzumutbar 
erscheint. Sofern die Ausnahmen also eng ausgelegt werden, führen sie 
nicht zu einer Aushöhlung der Übergangsbestimmung und sind unter Be-
rücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes vertretbar.1213 Da es 
sich bei Art. 38a RPG um eine Übergangsbestimmung handelt und die Kan-
tone ihre Richtpläne bis spätestens 30. April 2019 an die am 1. Mai 2014 in 

1209 BGE 128 II 222, E. 3.2.1; zu den verschiedenen Arten der Verordnungen vgl. häFelin/
müller/uhlmAnn, N 76 ff.; Näheres zur Vollziehungsverordnung in N 99 f.

1210 BGE 142 II 415, E. 2.2.2; hänni/WAldmAnn, 168 f.
1211 BGE 142 II 415, E. 2.2.1.
1212 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29.
1213 Vgl. dazu auch BGE 142 II 415, E. 2.2.2; hänni/WAldmAnn, 169.
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Kraft getretenen Bestimmungen anzupassen hatten, wird zudem die Rele-
vanz von Art. 38a RPG sowie der sich in diesem Zusammenhang stellenden 
Rechtsfragen künftig abnehmen.

ee) Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
Bei der Vorlage des Bundesrats sowie bei den vom Ständerat beschlossenen 
Bestimmungen zur zweiten Etappe der RPG-Revision werden für Bauvor-
haben ausserhalb der Bauzonen keine Ausnahmen von der Kompensations-
pflicht vorgesehen.1214 Dies ist grundsätzlich zu begrüssen, da jede Ausnah-
me in diesem Bereich zu einer Aufweichung des Grundsatzes der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet führen würde. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass eine Kompensationspflicht nur dann besteht, wenn ein Kanton von 
den ihm durch das Bundesrecht mittels Planungs- und Kompensationsansatz 
eingeräumten Handlungsspielräumen Gebrauch macht und weitere als die 
vom Bundesrecht vorgesehenen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen er-
laubt. Sofern Bauvorhaben gestützt auf die bundesrechtlichen Ausnahme-
bestimmungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen bewilligt 
werden, besteht hingegen keine Kompensationspflicht.1215 

ef) Im Ergebnis 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Ausnahmen von der Kompensati-
onspflicht in gewissen Fällen, insbesondere im Zusammenhang mit dringen-
den Vorhaben, an deren Verwirklichung ein grosses öffentliches Interesse 
besteht, durchaus sachgerecht sein können. Wichtig ist, dass auch in diesen 
Fällen die bundesrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. Ausnahmen 
sind somit grundsätzlich nur in denjenigen Bereichen möglich, in denen die-
se vom Bundesrecht vorgesehen werden, oder wenn ein Kanton freiwillig 
Kompensationsmechanismen einführt, um seinen Handlungsspielraum zu 
erhalten. Ausserdem dürfen die Ausnahmebestimmungen nicht zu einer 
Aushöhlung des mit dem Kompensationsprinzip verfolgten Schutzziels resp. 
der Kompensationspflicht führen.

f) Folgen bei Nichteinhaltung der bundesrechtlichen Vorgaben 
Kompensationsmechanismen sollen in den verschiedenen Anwendungsberei-
chen jeweils dazu beitragen, dass die bundesrechtlichen Vorgaben eingehalten 

1214 Auch die Kantone können m.E. keine Ausnahmen einführen; vgl. dazu Rz. 280 und 
287 hiervor.

1215 Vgl. auch Rz. 280 und 287 hiervor.
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werden können.1216 Eine relevante Frage für die Umsetzung und Ausgestal-
tung von Kompensationsmechanismen auf kantonaler Ebene ist, welche 
Folgen dem Kanton drohen, wenn er trotz Kompensationsmechanismen die 
bundesrechtlichen Vorgaben nicht (mehr) einhalten kann. Sofern ein Kanton 
bei Nichteinhalten der bundesrechtlichen Vorgaben spürbare Folgen zu er-
warten hat, hat er ein grösseres Interesse an einer wirksamen und effektiven 
Umsetzung allfälliger Kompensationsmechanismen, als wenn dies ohne 
Konsequenzen bleibt.

Art. 15 RPG enthält im Bereich der Bauzonendimensionierung keine 
konkreten Sanktionen bei Nichteinhaltung der bundesrechtlichen Vorga-
ben. Vielmehr werden im betroffenen Kanton (auch weiterhin) keine Einzo-
nungen resp. nur Einzonungen mit entsprechender Kompensation vorge-
nommen werden können, da die Bauzonenauslastung im Kanton (weiterhin) 
ungenügend ist und damit kein Bedarf für weitere Einzonungen nachgewie-
sen werden kann. Wenn sich zeigt, dass die bisherigen, auf Kantonsebene ge-
troffenen Massnahmen nicht ausreichen, und beispielsweise die Überdimen-
sionierung der Bauzonen zunimmt (stark überdimensionierte Bauzonen 
werden gemäss TRB bei einer Bauzonenauslastung von weniger als 95 % an-
genommen), ist es zudem möglich, dass das ARE im Rahmen der Richtplan-
genehmigung einerseits eine Überkompensation und andererseits neben der 
Kompensation noch weitere Massnahmen zu einer effektiven Redimensio-
nierung der Bauzonen fordert.1217 

Auch betreffend Fruchtfolgeflächen ist im geltenden Recht keine Sank-
tionierung bei Nichteinhaltung des kantonalen Mindestumfangs vorgese-
hen. Die Folgen, wenn ein Kanton den ihm zugewiesenen Mindestumfang an 
Fruchtfolgeflächen nicht mehr gewährleisten kann, sind unklar. Im Sachplan 
FFF war ursprünglich festgehalten, dass Nutzungspläne und Bauten ausser-
halb der Bauzonen, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen, nur genehmigt 
werden dürfen, wenn der kantonale Mindestumfang nicht unterschritten 
wird. Ansonsten ist eine Überprüfung und — soweit keine zumutbaren Kom-
pensationsmöglichkeiten bestehen — eine Anpassung des Sachplans zu be-
antragen.1218 Im überarbeiteten Sachplan FFF wird die Möglichkeit, eine 
Anpassung des Sachplans zu beantragen, nicht mehr ausdrücklich erwähnt. 

1216 So sollen sie im Bereich der Bauzonendimensionierung namentlich dafür sorgen, 
dass überdimensionierte Bauzonen verkleinert werden und eine Bauzonenauslas-
tung von mehr als 100 % gemäss TRB erreicht wird (vgl. dazu Rz. 188 hiervor), und im 
Bereich der Fruchtfolgeflächen dafür, dass der kantonal zu sichernde Mindestum-
fang dauerhaft gewährleistet werden kann (vgl. dazu Rz. 124 hiervor).

1217 Vgl. dazu Rz. 493 f. hiernach.
1218 sAchPlAn FFF 1992, 42 f.
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Jedoch wird eine Überprüfung der Mindestkontingente, sobald schweizweit 
bessere und verlässlichere Datengrundlagen zu den Fruchtfolgeflächen vor-
handen sind, in Aussicht gestellt.1219 Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, 
dass es bislang nur einmal zu einer Anpassung eines kantonalen Anteils der 
zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen gekommen ist. So wurde 2004 das Kon-
tingent des Kantons Freiburg aufgrund der Realisierung der Autobahn A1 um 
100 ha verringert. Davor und danach wurde keinem Kanton eine Anpassung 
gewährt.1220 Eine Anpassung eines kantonalen Anteils der zu erhaltenden 
Fruchtfolgeflächen darf auch künftig nur äusserst zurückhaltend erfolgen. 
Ansonsten würde die Bedeutung des festgelegten Mindestumfangs deutlich 
geschwächt, was angesichts der Schutzbedürftigkeit der Fruchtfolgeflächen 
zu bedauern wäre. Infrage käme eine solche Anpassung in erster Linie bei 
wichtigen und zeitlich dringenden Bundesinfrastrukturvorhaben sowie ge-
gebenenfalls kantonalen Vorhaben, wobei nachzuweisen wäre, dass eine 
Kompensation der Fruchtfolgeflächen unmöglich ist.

Auch im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zweiten Etappe der 
RPG-Revision wurde die Frage, welche Folgen ein Unterschreiten des kanto-
nalen Mindestumfangs der zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen hat, themati-
siert. Die Gesetzesvorlage sah diesbezüglich zwei Varianten vor.1221 Bei der 
ersten Variante (Hauptvariante) sollte bei einem Unterschreiten des kantona-
len Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen ein Einzonungsverbot bestehen, 
und auch Vorhaben im übergeordneten Interesse sowie zonenkonforme Bau-
ten und Anlagen sollten nur noch bei entsprechender Kompensation zugelas-
sen werden. Bei der zweiten Variante war vorgesehen, dass der kantonale 
Mindestumfang infolge Bauvorhaben von gesamtschweizerischem Interesse, 
bei denen eine Kompensation nicht möglich ist, reduziert werden kann. Das 
Einzonungsverbot sowie die Kompensationspflicht bei zonenkonformen Bau-
ten und Anlagen sollten auch bei dieser Variante bestehen.1222 Insbesondere 
bei der Hauptvariante wäre eine Nichteinhaltung der bundesrechtlichen Vor-
gaben mit für die Kantone spürbaren Sanktionen verbunden worden. 

Dass ein Nichteinhalten der bundesrechtlichen Vorgaben mit spürbaren 
Folgen für die Kantone verbunden ist, wäre in allen Anwendungsbereichen 
des Kompensationsprinzips zu begrüssen. Dies würde einerseits den Druck 
auf die Kantone zu einer wirksamen Umsetzung der bundesrechtlichen Vor-
gaben erhöhen und andererseits dem Bund auch eine Handhabe zu deren 

1219 sAchPlAn FFF 2020, 9.
1220 sAchPlAn FFF 2020, 11.
1221 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 131 hiervor.
1222 ARE, Erläuterungen RPG 2, 19.
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Durchsetzung geben. Das im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zwei-
ten Etappe der RPG-Revision vorgesehene Einzonungsverbot für Fruchtfolge-
flächen sowie die Kompensationspflicht bei der Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen stellen grundsätzlich geeignete Sanktionen dar. Durch 
diese werden zumindest die noch verbleibenden Fruchtfolgeflächen ge-
schützt. Angesichts der Bedeutung des Schutzes der Fruchtfolgeflächen ist 
eine solche Massnahme auch als verhältnismässig zu erachten; sie erscheint 
insbesondere erforderlich, damit nicht noch mehr Fruchtfolgeflächen ver-
loren gehen. Zu beachten ist jedoch, dass auch diese Massnahmen nicht zu 
einer Generierung neuer Fruchtfolgeflächen beitragen. Wird also in einem 
Kanton der zu erhaltende Mindestumfang unterschritten, so tragen diese 
Massnahmen nicht zu einer «Wiederherstellung des zu erhaltenden Mindest-
umfangs bei». Dazu müssten seitens Kanton weitergehende Massnahmen an-
geordnet werden können. Infrage käme einzig die Verpflichtung zur Schaf-
fung «neuer» Fruchtfolgeflächen (mittels Bodenaufwertung oder Auszonung) 
oder die Rückgängigmachung des Verbrauchs der Fruchtfolgeflächen. Dabei 
handelt es sich um strenge Sanktionen, die de lege lata nicht vorgesehen sind, 
aber notwendig wären, um die Erhaltung des festgesetzten Mindestumfangs 
an Fruchtfolgeflächen effektiv durchsetzen zu können. Sie stehen jedoch in 
einem Spannungsverhältnis mit dem Subsidiaritätsprinzip, der Kompetenz-
aufteilung im Raumplanungsrecht sowie der den Kantonen übertragenen 
Verantwortung, für die Einhaltung des ihnen zugewiesenen Mindestumfangs 
an Fruchtfolgeflächen zu sorgen. Ein solches An-sich-Ziehen durch den Bund 
solle aufgrund dessen nur dann erfolgen, wenn sich zeigen würde, dass die 
Kantone die ihnen übertragene Verantwortung zur Erhaltung des ihnen zu-
gewiesenen Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen nicht wahrnehmen. So-
lange die Kantone aber ihre Verantwortung ernst nehmen — und das scheinen 
sie heute zu tun —,  sollte auf entsprechende Massnahmen verzichtet werden. 

Massnahmen wie ein Einzonungsverbot oder eine Kompensationspflicht 
kommen zudem nicht nur im Zusammenhang mit dem Erhalt des Mindest-
umfangs an Fruchtfolgeflächen infrage, sondern auch bezüglich der korrek-
ten Bauzonendimensionierung. In diesem Bereich verlangt der Bund im 
Rahmen der Richtplangenehmigung bereits heute, dass ein Kanton bei un-
genügender Bauzonenauslastung entsprechende Massnahmen vorsieht. 
Dies gilt umso mehr, sollte sich eine Bauzonenauslastung verschlechtern. 

Der im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehene Pla-
nungs- und Kompensationsansatz soll durch die Kantone im kantonalen Richt-
plan umgesetzt werden. Damit hat der Bund die Möglichkeit, im Rahmen der 
Richtplangenehmigung zu prüfen, ob die bundesrechtlichen Vorgaben ein-
gehalten sind. Im Falle der Nichteinhaltung droht eine Nichtgenehmigung des 
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kantonalen Richtplans. Unklar ist hingegen, welche Folgen es hat, wenn ein 
Kanton den Planungs- und Kompensationsansatz zwar korrekt im Richtplan 
umsetzt, in der Praxis jedoch die notwendige Konsequenz vermissen lässt. 
Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn ungenügende Kompensations- 
und Aufwertungsmassnahmen zugelassen würden. Zur Sicherstellung einer 
stringenten Umsetzung sollte der Bund auch diesfalls eine Möglichkeit haben, 
einzuschreiten. Infrage käme beispielsweise die Kompetenz des Bundes, ei-
nem Kanton die Befugnis zur Anwendung des Planungs- und Kompensations-
ansatzes zu entziehen, sofern die bundesrechtlichen Vorgaben nicht eingehal-
ten werden. Die Frage, ob darüber hinaus der Bund entsprechende Kompen-
sations- und Aufwertungsmassnahmen direkt anordnen können soll, ist zu 
verneinen. Für solche Anordnungen sind fundierte Kenntnisse der räumlichen 
Gegebenheiten und der Eigenheiten des Gebiets notwendig, über die der Bund 
nicht verfügt. Ausserdem sollte aufgrund des Subsidiaritätsprinzips sowie der 
Aufgabenteilung im Sachbereich Raumplanung die Umsetzung des Planungs- 
und Kompensationsansatzes im Aufgabenbereich der Kantone verbleiben. 

g) Aufsicht und Vollzug
ga) Im Allgemeinen
Während der Bund im Rahmen seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz 
typischerweise die Grundzüge von Kompensationsmechanismen vorgibt 
und die Oberaufsicht wahrnimmt, obliegt die Umsetzung i.d.R. den Kanto-
nen.1223 Sie haben dabei insbesondere auch die Aufgabe, die Anordnung und 
den Vollzug der Kompensationsmechanismen durch die Planungs- und Bau-
bewilligungsbehörden zu überwachen.1224 Das Raumplanungsrecht stellt 
dem Bund und den Kantonen zur Umsetzung der de lege lata bestehenden 
und de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen verschie-
dene Aufsichts- und Vollzugsmittel zur Verfügung.1225

1223 So liegt bspw. die Umsetzung des Sachplans FFF in der Verantwortung der Kantone, 
und die Kantone haben sicherzustellen, dass die Bauzonen in ihrem Kanton korrekt 
dimensioniert sind. Auch der im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vor-
gesehene Planungs- und Kompensationsansatz soll durch die Kantone auf kantonaler 
Ebene umgesetzt werden. 

1224 Im Kanton Bern bspw. muss, damit ein sorgsamer Umfang mit Fruchtfolgeflächen 
sichergestellt werden kann, bei Planungsmassnahmen im Bericht gem. Art. 47 RPV 
dargelegt werden, welche Abklärungen getroffen und welche Überlegungen gemacht 
wurden. Im Baubewilligungsverfahren erfolgt der Nachweis mit dem Ausnahmege-
such, bei zonenkonformen Bauvorhaben mit einer separaten Standortbegründung. 
Die kantonale Genehmigungs- oder Bewilligungsbehörde hat anhand der Ausfüh-
rungen zu prüfen, ob im konkreten Fall die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Inanspruchnahme der Fruchtfolgeflächen erfüllt sind und eine ausreichende Kom-
pensation vorgesehen ist; vgl. dazu AGR, Arbeitshilfe, 27.

1225 Vgl. dazu Rz. 327 ff. hiervor.
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gb) Richtplangenehmigung

Für die Aufsicht über die Umsetzung der de lege lata bestehenden und de lege 
ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen kommt der Richtplan-
genehmigung ein grosses Gewicht zu. Dem Bund obliegt die Aufgabe, im 
Rahmen der Richtplangenehmigung zu überprüfen, ob mit dem kantonalen 
Richtplan die bundesrechtlichen Anforderungen erfüllt sind. Dabei sind ins-
besondere auch im kantonalen Richtplan vorgesehene Kompensationsme-
chanismen im Zusammenhang mit der korrekten Bauzonendimensionie-
rung, mit dem Erhalt von Fruchtfolgeflächen oder de lege ferenda voraus-
sichtlich auch mit dem Planungs- und Kompensationsansatz für Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen zu prüfen. Es ist also Aufgabe des ARE, gegebe-
nenfalls unter Einbezug weiterer Stellen, nachvollziehbare materielle Krite-
rien und eine in der Praxis anwendbare Methode zur Beurteilung der in den 
kantonalen Richtplänen vorgesehenen Kompensationsmechanismen aufzu-
stellen.1226 Die Richtplangenehmigung ist diesbezüglich zu erteilen, wenn 
der Kompensationsmechanismus auf einem sachlich begründeten Bedürf-
nis beruht und es plausibel erscheint, dass die bundesrechtlichen Anforde-
rungen eingehalten und der Vollzug der Kompensation sichergestellt sind.1227 
Mit dem Bereinigungsverfahren gemäss Art. 12 RPG hat der Bundesrat über-
dies eine Handhabe, wenn vorgesehene Kompensationsmechanismen nicht 
genehmigt werden können.1228

Trotz der Bedeutung, die der Richtplangenehmigung zukommt, können 
auch bei diesem Aufsichtsmittel verschiedene Schwächen erkannt werden. 
Der kantonale Richtplan ist mit dem Erlass durch das entscheidkompetente 
Organ des Kantons für diesen unmittelbar und damit bereits vor der Geneh-
migung durch den Bund verbindlich. Die Genehmigung durch den Bund 
führt ausschliesslich dazu, dass der kantonale Richtplan auch für die Nach-
barkantone und den Bund Verbindlichkeit erlangt (Art. 11 Abs. 2 RPG).1229 Es 
ist somit ohne Weiteres möglich, dass eine Gemeinde gestützt auf den kanto-
nalen Richtplan eine Nutzungsplanung erlässt, obwohl der Richtplan noch 
nicht vom Bund genehmigt ist. Kann der Richtplan dann nicht in dieser Fas-
sung genehmigt werden, so kann ein Bereinigungsverfahren (Art. 12 RPG) 
durchgeführt werden. Auch wenn dann aber der kantonale Richtplan in die-
sem Punkt angepasst wird, bleibt die Nutzungsplanung der Gemeinde in 

1226 Botschaft RPG 2, 7464 f.
1227 Vgl. betr. Planungs- und Kompensationsansatz für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-

zonen ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16.
1228 Vgl. dazu Rz. 325 hiervor.
1229 Vgl. dazu Rz. 328 hiervor.
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Kraft. Da dies zu einer massiven Schwächung des Aufsichtsmittel der Richt-
plangenehmigung führt, sollte gemäss der ersten Vernehmlassung zur zwei-
ten Etappe der RPG-Revision eine auf allen Stufen konstitutive Richtplange-
nehmigung eingeführt werden.1230

Darüber hinaus lehnt sich das ARE bei der Prüfung der kantonalen Richt-
pläne an den Leitfaden Richtplanung resp. dessen Ergänzung («Ergänzung 
Leitfaden Richtplanung»1231), einen vom ARE erlassenen, verwaltungsinter-
nen Leitfaden ohne Rechtsetzungscharakter, an.1232 Problematisch dabei ist 
aus rechtsstaatlicher Sicht, dass das ARE mit diesem Leitfaden Prüfkriterien 
für die Genehmigung der kantonalen Richtpläne aufstellt, die es wiederum 
selber anwendet. Weder der Leitfaden noch der Entscheid des Bundesrats 
über die Genehmigung des Richtplans sind zudem einer direkten gerichtli-
chen Kontrolle zugänglich.1233 Hinzu kommt, dass das ARE nur die Aufnah-
me von Kompensationsmechanismen im kantonalen Richtplan verlangen 
kann, wenn diese zur Erfüllung der bundesrechtlichen Vorgaben notwendig 
sind. Solange also beispielsweise ein Kanton den ihm zugewiesenen Mindest-
umfang an Fruchtfolgeflächen noch gewährleisten kann, hat das ARE grund-
sätzlich keine Kompetenz, Kompensationsmechanismen zu verlangen.1234 

Obwohl das Bewusstsein für diese Schwächen wichtig ist, ist festzuhal-
ten, dass die Richtplangenehmigung, so wie sie nach geltendem Recht aus-
gestaltet und derzeit in der Praxis angewendet wird, dem Bund ermöglicht, 
seine Aufsichtsfunktion wirksam wahrzunehmen. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Bund im Rahmen der Richtplangenehmigung die notwendige Kon-
sequenz anwendet. An dieser Konsequenz hat es lange Zeit gemangelt, na-
mentlich wurde den Kantonen bei der Richtplangenehmigung in der Ver-
gangenheit sehr viel Ermessensspielraum eingeräumt. Mit der Umsetzung 
der ersten Etappe der RPG-Revision haben nun jedoch wesentliche Verbes-
serungen stattgefunden. Ein Blick auf die seither erteilten Richtplangeneh-
migungen zeigt, dass der Bund seine Aufsicht ernst nimmt und die Aufsicht 
strenger wird.1235 Sowohl betreffend korrekte Bauzonendimensionierung 
wie auch betreffend Schutz der Fruchtfolgeflächen prüft das ARE im Rahmen 
der Richtplangenehmigung die vorgesehenen Kompensationsmechanismen 

1230 Vgl. ARE, Erläuterungen RPG 2, 16; auch dies wurde aber nach der ersten Vernehm-
lassung nicht mehr weiterverfolgt.

1231 ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 1 ff.
1232 Vgl. Rz. 416 hiervor.
1233 Betr. Leitfaden vgl. Rz. 335 hiervor; betr. Genehmigungsentscheid vgl. Rz. 330 hiervor.
1234 Bericht PVK, 3576.
1235 Vgl. bspw. die Intervention des ARE im Kanton AI: richtPlAn AI, Bericht zu den 

Grundlagen, 14 f.; für den Kanton Uri vgl. ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Um-
setzung RPG-Revision», 23; vgl. dazu aber auch den Bericht PVK, 3575 ff.
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und fordert — wenn auch möglicherweise immer noch nicht mit der gewünsch-
ten Konsequenz — die notwendigen Anpassungen sowie gegebenenfalls die 
Einführung von Kompensationsmechanismen.1236

So zeigen beispielsweise die Prüfungsberichte des ARE für die in Um-
setzung von Art. 38a RPG revidierten Richtpläne, dass jeweils geprüft wurde, 
ob der Kanton Massnahmen aufzeigt, um eine kantonale Bauzonenauslas-
tung von mindestens 100 % gemäss TRB zu erreichen.1237 Verlangt wird dies-
bezüglich, dass der Kanton Massnahmen zur Redimensionierung bzw. Ver-
legung von Bauzonen vorsieht und alles Zumutbare unternimmt, um mög-
lichst bald eine bundesrechtskonforme Bauzonengrösse zu erreichen.1238 Ist 
hingegen beispielsweise der kantonal zugewiesene Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen in einem Kanton gefährdet, so prüft das ARE, ob der Kanton ge-
eignete Massnahmen vorsieht, um die Erhaltung des kantonal zugewiesenen 
Mindestumfangs künftig zu gewährleisten.1239 Geprüft wird dabei einerseits, 
ob Massnahmen zur Erhaltung der Fruchtfolgeflächen vorgesehen sind, an-
dererseits aber auch die Art und Ausgestaltung der Massnahmen sowie ob der 
Kanton seinerseits geeignete Vollzugs- und Aufsichtsmittel hat. Darüber hin-
aus ist zu beobachten, dass die Richtplangenehmigung zukunftsbezogen er-
teilt wird. So wies das ARE beispielsweise im Kanton Nidwalden im Rahmen 
der Richtplangenehmigung darauf hin, dass auch bei einer aktuell genügen-
den Bauzonenauslastung nicht ohne Weiteres von Kompensationsmassnah-
men abgesehen werden könne. Vielmehr müsse der Richtplan auch eine künf-
tige Auslastung von mindestens 100 % gewährleisten.1240 

gc) Melde- und Berichterstattungspflichten
Da Melde- und Berichterstattungspflichten die Grundlage dafür bilden, dass 
ein allfälliger Anpassungs- und Handlungsbedarf durch die Aufsichtsbehör-
de überhaupt erkannt wird, stellen auch sie ein wichtiges Element einer wirk-
samen Aufsicht über die de lege lata bestehenden und de lege ferenda vor-
gesehenen Kompensationsmechanismen dar.1241 Dazu gehört neben den 
allgemeinen Melde- und Berichterstattungspflichten auch die Pflicht, beson-
dere Entscheide (bspw. bei grosser Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen) 

1236 Bericht PVK, 3576 und 3582; vgl. dazu bspw. auch Rz. 210 und 224 f.
1237 Vgl. bspw. für den Kanton AI ARE, Prüfungsbericht Richtplan AI, 15 ff.
1238 thurnherr, Bauzonen, 237; ARE, Ergänzung Leitfaden Richtplanung, 24.
1239 Vgl. Rz. 125 hiervor.
1240 ARE, Prüfungsbericht Richtplan NW Teilrevision 2015/16, 25; vgl. Rz. 210 hiervor.
1241 Zu den Berichterstattungspflichten betr. korrekte Bauzonendimensionierung (Art. 9 

Abs. 1 RPV) sowie betr. Veränderung der Fruchtfolgeflächen (Art. 30 Abs. 4 i.V.m. 
Art. 9 Abs. 1 RPV) vgl. Rz. 331 f. hiervor.

494

495

258  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/UU74-7QBH
https://perma.cc/NWU5-YT6B 
https://perma.cc/J4EA-4WG4 
https://perma.cc/J4EA-4WG4 
https://perma.cc/DS7L-89SF 
https://perma.cc/J4EA-4WG4 


den Aufsichtsbehörden zu eröffnen.1242 Eine wirksame Aufsicht bedingt 
standardisierte Meldungen, die von der Aufsichtsbehörde erfasst und aus-
gewertet werden, sowie nötigenfalls ein Einschreiten dieser. Während für 
das Einschreiten des Bundes bei nicht korrekter Umsetzung des Bundes-
rechts auf kantonaler Ebene die Richtplangenehmigung resp. die Befugnis, 
eine Richtplananpassung anzubegehren (Art. 12 Abs. 1 RPV1243), im Vorder-
grund steht, stellen bei Einzelverstössen gegen das Bundesrecht Behörden-
beschwerderechte (wie bspw. Art. 34 Abs. 3 RPG) ein wichtiges Mittel dar. 

Ein Blick in die Vergangenheit lässt feststellen, dass insbesondere die 
Melde- und Berichterstattungspflichten der Kantone an den Bund lange Zeit 
nur mangelhaft überprüft wurden und die Meldungen nicht standardisiert 
erfolgten.1244 Ausserdem besteht beispielsweise in Bezug auf die Fruchtfol-
geflächen bis heute kein hinreichendes Monitoring über die Entwicklung der 
kantonalen Fruchtfolgeflächeninventare und den kantonalen Spielraum an 
Fruchtfolgeflächen.1245 Es besteht somit ein erhebliches Potenzial, die Auf-
sicht zu verbessern. Im Zusammenhang mit der Überarbeitung und Stärkung 
des Sachplans Fruchtfolgeflächen wurden denn auch entsprechende Mass-
nahmen gefordert.1246 

Auch im Zusammenhang mit dem im Rahmen der zweiten Etappe der 
RPG-Revision vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz wird mit 
Art. 24g E-RPG eine periodische Berichterstattungspflicht über die Ausrich-
tung und Finanzierung der Abbruchprämien sowie über die Erreichung der 
Stabilisierungsziele durch den Kanton an den Bund vorgesehen. Keine ex-
plizite Berichterstattungspflicht enthält der Entwurf betreffend Planungs- 
und Kompensationsansatz. Es ist jedoch denkbar, dass im Rahmen der Um-
setzung festgestellt wird, dass weitere bundesrechtliche Sicherungs- und 
Aufsichtsinstrumente nötig sind, um die Umsetzung des Planungs- und Kom-
pensationsansatzes sicherzustellen. Als Möglichkeit für solche Instrumente 
kommt beispielsweise ebenfalls ein Monitoring infrage. Ausserdem würde 
es sachgerecht erscheinen, wenn z.B. Einsprache- und Beschwerdemöglich-
keiten des Bundes oder von beschwerdeberechtigten Organisationen vor-
gesehen werden.1247

1242 Vgl. dazu Rz. 333 hiervor sowie zum Rechtsschutz im Allgemeinen Rz. 728 ff. hiernach.
1243 Vgl. dazu Rz. 325 hiervor.
1244 Betr. Meldepflicht für Veränderungen der Fruchtfolgeflächen vgl. Bericht PVK, 3577; 

stAlder, Rechtsgutachten, N 39.
1245 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 25.
1246 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 40.
1247 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4 und 20; ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 6.
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gd) Im Ergebnis

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass Kompensationsmechanismen — 
wie andere Planungsinstrumente auch — die gewünschte Wirkung nur errei-
chen können, wenn diese konsequent umgesetzt werden und die Kompensa-
tion effektiv sichergestellt und vollzogen wird. Eine wirksame Durchsetzung 
der de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kompensati-
onsmechanismen erscheint nur mit zweckmässigen und griffigen Aufsichts- 
und Vollzugsinstrumenten möglich. Namentlich muss der Bund ausreichend 
und geeignete Aufsichtsmittel zur Verfügung haben, um die Umsetzung der 
bundesrechtlichen Vorgaben zu überprüfen und die Kantone gegebenenfalls 
dazu anzuhalten. Zu den massgebenden Aufsichtsmitteln des Bundes gehören 
insbesondere die Richtplangenehmigung sowie ein aktives Beobachten der 
Veränderungen durch Monitorings gestützt auf die Melde- und Berichterstat-
tungspflichten. Darüber hinaus haben die Kantone für eine konsequente Um-
setzung der bundesrechtlichen Vorgaben zu sorgen und ihrerseits ihre Auf-
sichtsfunktionen wahrzunehmen. Die Kantone haben insbesondere geeignete 
Aufsichtsmittel vorzusehen, damit sie den Vollzug der Kompensationsmecha-
nismen in der Praxis sicherstellen und beaufsichtigen können.

In der von ecoPlAn im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren zur zwei-
ten Etappe der RPG-Revision erstellten Nachhaltigkeitsbeurteilung wird be-
züglich Planungs- und Kompensationsansatz in diesem Sinne denn auch 
festgehalten: «Wenn die neu gefassten Bestimmungen konsequent vollzogen 
werden und die Rückbaupflicht sowie der Grundsatz der Kompensation von 
Beeinträchtigungen des Kulturlandes bzw. der Landschaft eingehalten wer-
den, so dürfte für die Umwelt eine Verbesserung oder zumindest keine Mehr-
belastung resultieren. Umgekehrt wird die bisherige eher restriktive Bewil-
ligungspraxis ausserhalb der Bauzonen gelockert, indem nichtlandwirt-
schaftliche Nebenbetriebe in gewissen Fällen erleichtert zugelassen werden. 
Entsprechend ist mit einer leicht zunehmenden Bautätigkeit ausserhalb der 
Bauzonen zu rechnen, die erst längerfristig zu einem gewissen Grad mit dem 
Rückbau von Gebäuden kompensiert werden dürfte, für die kein Bedarf 
mehr besteht.» Auch die mit Blick auf die Vergangenheit erkennbaren Voll-
zugsdefizite können u.a. darauf zurückgeführt werden, dass der Bund seine 
Aufsicht über lange Zeit nur sehr zurückhaltend wahrgenommen und den 
Kantonen grosse Ermessensspielräume zugestanden hat.1248 Umso wichti-
ger ist für das Erreichen der Planungsziele und -grundsätze demnach, dass 

1248 Bericht GPK-N, 3544; Bericht PVK, 3573; Votum Luginbühl, AB SR 2010, 884; ruch, 
Grundlagen, 5.
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sowohl Bund wie auch Kantone heute und künftig ihre Aufsichtsfunktionen 
konsequent wahrnehmen und den ihnen als Aufsichtsbehörde zustehenden 
Handlungsspielraum nutzen.1249 Daneben spielen aber auch weitere Fakto-
ren eine wichtige Rolle; so beispielsweise, dass die Aufsichtsbehörde über 
ausreichend aktuelle und einheitliche Grundlagendaten verfügt.1250

h) Zusammenfassung 
Der Umsetzung der Kompensationsmechanismen in den verschiedenen An-
wendungsbereichen kommt ein grosses Gewicht zu, denn von der Umset-
zung ist letztlich abhängig, ob die Kompensationsmechanismen effektiv ei-
nen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Grundsätze des Raumplanungs-
rechts leisten können. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn klare Kri-
terien für die Inanspruchnahme schutzwürdiger Güter (insbes. Boden sowie 
Fruchtfolgeflächen) und eine Kompensationspflicht bestehen. Ausserdem 
müssen die Anforderungen an die Kompensation klar definiert und deren 
Umsetzung auch überprüft werden. Die Kompensationsmassnahmen müs-
sen dabei so ausgestaltet sein, dass irreversible Schädigungen des Bodens 
vermieden resp. durch entsprechende Aufwertungen an anderer Stelle oder 
anderweitig (bspw. durch Auszonung) ausgeglichen werden können. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass Kompensationspflichten in keinem Fall die raum-
planerische Interessenabwägung zu ersetzen vermögen. Sie stellen lediglich 
eine Möglichkeit dar, um in Fällen, in denen die raumplanerische Interessen-
abwägung zuungunsten des geschützten Guts ausgefallen ist (bspw., dass 
Fruchtfolgeflächen beansprucht werden können), dennoch einen bestmög-
lichen Schutz desselben gewährleisten zu können. Kompensationspflichten 
sind zudem in jedem Fall im Zusammenspiel mit anderen Massnahmen zu 
sehen und anzuwenden. 

Von einer effektiven Umsetzung von Kompensationsmechanismen kann 
gesprochen werden, wenn eine Kompensationspflicht besteht und die Aus-
nahmen so eng formuliert sind, dass sie die mit den Kompensationsmechanis-
men verfolgten Schutzziele nicht gefährden. Damit die Kantone dazu ange-
halten werden können, die bundesrechtlichen Vorgaben einzuhalten, ist es 
von Vorteil, wenn das Nichteinhalten der bundesrechtlichen Vorgaben für 
die Kantone mit spürbaren Sanktionen verbunden ist. Diesbezüglich besteht 
heute noch Verbesserungspotenzial. 

Wesentlich für die Durchsetzbarkeit und Wirksamkeit von Kompensa-
tionsmechanismen ist zudem, dass die übergeordneten Behörden über aus-

1249 Bericht GPK-N, 3545.
1250 Vgl. betr. Grundlagendaten Rz. 674 ff. hiernach. 
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reichend Aufsichtsmittel verfügen, damit sie ihre Aufsichtsfunktion auch 
effektiv wahrnehmen können. Zudem ist die Aufsichtsfunktion konsequent 
wahrzunehmen. Auf Kantonsebene ist sicherzustellen, dass die Kompen-
sationsmassnahmen auch effektiv vollzogen werden und langfristig Be-
stand haben. 

V. Würdigung des Planungs und Kompensationsansatzes  
im Besonderen

1. Gegenüberstellung der Vorlagen 

Die vom Ständerat im Juni 2022 beschlossenen Bestimmungen zum Pla-
nungs- und Kompensationsansatz entsprechen mit leichten Anpassungen 
dem Gebietsansatz gemäss der Vorlage des Bundesrats. Durch die Überarbei-
tung der Vorlage des Bundesrats durch die UREK-S, das Vernehmlassungs-
verfahren inkl. anschliessender Anpassungen sowie diverse Minderheits-
anträge im Ständerat sind jedoch gewisse Unterschiede entstanden, die 
nachfolgend beleuchtet werden sollen. Der Objektansatz, d.h. die Möglich-
keit punktuell von den Art. 24c, 24d und 24f E-RPG abzuweichen, wird hin-
gegen nicht übernommen. 

Der Ständerat hat die von der UREK-S vorgeschlagene Abweichung, näm-
lich dass im Richtplan lediglich Aufträge für die Nutzungsplanung erteilt wer-
den, die erforderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen vor-
zusehen (Art. 8c Abs. 1 lit. b VE-RPG), nicht beibehalten. Er folgte damit dem 
Bundesrat. Gemäss Art. 8c Abs. 1 lit. b E-RPG müssen also im kantonalen Richt-
plan entsprechende Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen ange-
ordnet werden. Entgegen der Vorlage des Bundesrats wurde jedoch darauf 
verzichtet, dass im Richtplan auch Massnahmen zu deren verbindlichen und 
dauerhaften Sicherungen vorgesehen werden müssen.1251 Die Vorlage des 
Bundesrats stellte diesbezüglich strengere Anforderungen auf und überzeug-
te aufgrund dessen mehr.1252 Es war insbesondere zu begrüssen und erschien 
sachgerecht, dass im kantonalen Richtplan sicherzustellen ist, dass die er-
forderlichen Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen auch umgesetzt 
und langfristig gesichert werden. 

Weiter wird in Art. 8c Abs. 1bis E-RPG die in der Vorlage des Bundesrats nicht 
enthaltene Möglichkeit vorgesehen, Gebiete zu bestimmen, in welchen die Um-
nutzung nicht mehr benötigter landwirtschaftlicher Wohnnutzung gestützt auf 
kantonale Richtlinien zulässig ist. Damit wird wohl einem bestehenden Bedarf 

1251 esPAcesuisse, Stellungnahme, 7.
1252 Vgl. dazu auch Rz. 302 hiervor.
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Rechnung getragen. Allerdings steht diese Bestimmung dem Trennungsgrund-
satz und dem Stabilisierungsziel tendenziell entgegen und würde Umnutzungs-
möglichkeiten schaffen, welche in der Kompetenz der Kantone stehen. Infolge-
dessen ist diese Bestimmung abzulehnen.1253 

In den vom Ständerat auf Basis der Vorlage der UREK-S beschlossenen 
Bestimmungen wird weiter darauf verzichtet, festzuhalten, dass in der Nut-
zungsplanung die Voraussetzungen zu schaffen sind, dass Nutzungen im Sin-
ne von Art. 8c «im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen 
Nutzungen» führen (Art. 18a Abs. 1 lit. b E-RPG). Im erläuternden Bericht zur 
Vernehmlassungsvorlage wird allerdings ausgeführt, Kompensationsmass-
nahmen hätten die Funktion, Mehrbelastungen des Planungsraumes zu ver-
hindern. Entsprechend seien sie so auszugestalten, dass es im Planungsraum 
insgesamt zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen kommt.1254 
Auch wenn das Kriterium der störenderen oder grösseren Nutzung schwierig 
zu beurteilen ist,1255 so wäre es sachgerecht und zu begrüssen, wenn dieses, 
wie in der Vorlage des Bundesrats, ausdrücklich aufgestellt wird und nicht nur 
indirekt (keine Mehrbelastung) zur Anwendung gelangt.1256 Des Weiteren wur-
den die Möglichkeiten der Aufwertung um den Schutz der Biodiversität er-
weitert (Art. 18bis Abs. 1 lit. b E-RPG) und letztlich bestimmt der Kanton (und 
nicht der Bundesrat), welche Umnutzungen (in der Vorlage des Bundesrats 
nicht enthalten) oder Nutzungserweiterungen in Kleinsiedlungen nicht kom-
pensiert werden müssen (Art. 18bis Abs. 4 E-RPG).

Was die Nichtübernahme des Objektansatzes anbelangt, so erscheint 
dies gerechtfertigt. Die UREK-S hat versucht, die unumstrittenen und mehr-
heitsfähigen Punkte der Vorlage des Bundesrats zu übernehmen. Dazu ge-
hört der Objektansatz wohl tatsächlich nicht. Anders als der Gebietsansatz 
schafft er nämlich nicht eine neue, in sich geschlossene Flexibilisierung, 
sondern knüpft an die bestehenden Ausnahmeregelungen an. Damit würde 
die Komplexität der bestehenden Regelung noch vergrössert. Ausserdem 
erscheint mit dem Gebietsansatz dem Bedürfnis der Kantone nach Flexibili-
sierung und massgeschneiderten kantonalen Lösungen ausreichend Rech-
nung getragen, und es ist tatsächlich fraglich, ob weitere Ausnahmen gemäss 
dem Objektansatz überhaupt notwendig und sachgerecht sind oder ob diese 
nicht in erster Linie den Trennungsgrundsatz gefährden. 

1253 Vgl. auch esPAcesuisse, Stellungnahme, 7.
1254 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10.
1255 Vgl. dazu Rz. 509 hiernach. 
1256 So auch esPAcesuisse, Stellungnahme, 7.
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2. Im Allgemeinen

Der Planungs- und Kompensationsansatz mit der damit verbundenen objekt-
bezogenen Kompensation erscheint als Idee vielversprechend und zukunfts-
weisend.1257 Als positiv erachtet wird insbesondere, dass den Kantonen Ge-
staltungsspielraum gegeben wird und eine Handhabe zur Entfernung nicht 
mehr benötigter Bauten ausserhalb der Bauzonen sowie zur Konzentration 
der Nutzung resp. Entlastung der übrigen Gebiete geschaffen wird. Hinzu 
kommt die Pflicht zur Gesamtbetrachtung (evtl. inkl. Nutzung) im Voraus, 
welche zu einer Planungspflicht unter Einbezug der betroffenen Region resp. 
des Kantons führt. Gleichzeitig werden auch Kompensationsmassnahmen 
ausserhalb des Projektperimeters ermöglicht.1258

Ausserdem werden hohe Anforderungen an die Kompensation gestellt, 
indem eine Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen ver-
langt wird. Dass die Anforderungen an die Kompensation hoch gesteckt wer-
den sollen, kommt im Gesetzgebungsprozess klar zum Ausdruck. Während 
in der Vernehmlassungsvorlage des Bundesrats noch «keine Verschlechterung» 
der Gesamtsituation als Voraussetzung vorgesehen war, verlangen sowohl die 
Gesetzesvorlage des Bundesrats wie auch die Vernehmlassungsvorlage der 
UREK-S und die vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen nun eine «Ver-
besserung» der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen.1259 Die vorgege-
benen Kriterien «Verbesserung der Gesamtsituation» sowie «keine grössere 
und störendere Nutzung»1260 bieten bei einer einheitlichen und stringenten 
Umsetzung die Möglichkeit, zu einer effektiven Verbesserung der Situation 
ausserhalb der Bauzonen beizutragen. Wichtig erscheint, dass sich die Kom-
pensation durch eine hohe Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Objektivität und 
Klarheit auszeichnet sowie dass vorgängig methodische Grundlagen für die 
Kompensation geschaffen werden.1261 Die Kompensation sollte zudem nicht 
für jedes Vorhaben separat betrachtet und umgesetzt werden, sondern koor-
diniert für mehrere Vorhaben, beispielsweise im Rahmen von strategischen 
Raum- und Landschaftskonzepten.1262 Neben den Prüfungsmöglichkeiten 
des ARE im Rahmen der Richtplangenehmigung sollten durch ein Verbands-

1257 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5.
1258 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 3.
1259 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5.
1260 Vgl. dazu Rz. 506 hiervor.
1261 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 5.
1262 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 5; zu diskutieren wären auch Poollösungen, vgl. dazu 

Rz. 1032 ff. hiernach.
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beschwerderecht und eine gerichtliche Überprüfbarkeit eine griffige Umset-
zung und ein konsequenter Vollzug gewährleistet werden.1263 

Ausserdem muss auf kantonaler Ebene sichergestellt werden, dass im 
Baubewilligungsverfahren die Wirksamkeit und Vollständigkeit der vorge-
sehenen Kompensation umfassend überprüft und rechtlich abgesichert wird 
sowie dass die Regelungen tatsächlich zu einem konsequenten Rückbau von 
nicht mehr benötigten Gebäuden führen.1264 Entsprechend dürften Baube-
willigungen nur unter dem Vorbehalt erteilt werden, dass sie dahinfallen 
oder zumindest sistiert werden, wenn die Kompensation dahinfällt (Resolu-
tivbedingung).1265 Beim Wegfall der Kompensation wäre also die Baubewil-
ligung zu sistieren, bis anderweitig eine den Anforderungen genügende Kom-
pensation erfolgt ist. Sollte sich die Grundeigentümerschaft nicht um diese 
anderweitige Kompensation bemühen (also nicht nach einer den Anforderun-
gen genügenden Kompensationsmöglichkeit suchen und auch nicht bereit 
sein, einen — nicht zuletzt durch Angebot und Nachfrage beeinflussten — Preis 
dafür zu bezahlen), würde die Baubewilligung definitiv dahinfallen und es 
wäre letztlich der Rückbau anzuordnen.1266

In der Politik ist der Planungs- und Kompensationsgrundsatz v.a. als 
nicht umsetzbar und nicht praxistauglich auf Kritik gestossen.1267 Ob der 
Planungs- und Kompensationsansatz den Erwartungen in der Praxis gerecht 
werden kann, hängt zu einem grossen Teil von dessen Umsetzung und der 
Aufsicht ab.1268 Da es sich aber erst um eine von einem Rat beratene Vorlage 
handelt und die Umsetzung sowie der Vollzug noch nicht abschliessend ge-
klärt sind, bestehen auch Zweifel, ob die Regelungen tatsächlich zu einem 
konsequenten Rückbau von nicht mehr benötigen Gebäuden und damit zu 
einer Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen führen 
werden.1269 Die Umsetzung wird anspruchsvoll und aufwendig sein und eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit dem betreffenden Raum, seinen einzel-
nen Aspekten und dem geplanten Bauvorhaben voraussetzen.1270 Gemäss 
der von ecoPlAn im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zur zweiten 

1263 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 3.
1264 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4, 13 f. und 19 f.
1265 Botschaft RPG 2, 7472.
1266 Botschaft RPG 2, 7488.
1267 Vgl. Rz. 301 ff. hiervor.
1268 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 13.
1269 So auch von verschiedenen Vernehmlassungsteilnehmern und -teilnehmerinnen 

geltend gemacht; vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 7; ecoPlAn, 2. 
Aktualisierung NHB, 4.

1270 BPUK/LDK, Lösungsansätze, 21.

510

511

265 § 3 Vergleichende Würdigung der Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/ND83-PB9S
https://perma.cc/ND83-PB9S
https://perma.cc/QZS3-DDAD 


Etappe der RPG-Revision erstellten Nachhaltigkeitsbeurteilung hängt die 
wirksame Durchsetzung des Planungs- und Kompensationsansatzes einer-
seits davon ab, ob der Bund bei der Genehmigung der kantonalen Richtpläne 
die nötige Konsequenz anwendet (Umsetzungen des Planungs- und Kompen-
sationsansatz sind kritisch zu prüfen), und andererseits vom Vollzug.1271 Dane-
ben sind weitere Faktoren massgebend, wie beispielsweise Sicherungs- und 
Aufsichtsinstrumente des Bundes und der Kantone, aber auch die Branchen-
entwicklung in der Landwirtschaft, im Gewerbe und im (Agro-)Tourismus 
sowie die Landwirtschaftspolitik.1272 Sofern es gelingt, dass der Planungs- und 
Kompensationsansatz durch die Kantone und die Praxis konsequent vollzo-
gen und die entsprechenden Kompensationsmassnahmen angeordnet wer-
den, so dürfte für die Umwelt eine Verbesserung oder zumindest keine Mehr-
belastung resultieren.1273

Ob dies aber der Fall ist oder ob nicht doch neue Schlupflöcher geschaf-
fen oder gar ein «föderaler Wildwuchs» gefördert wird, kann heute kaum 
abschliessend beurteilt werden.1274 Bei einer nicht konsequenten Umset-
zung des Planungs- und Kompensationsansatzes besteht insbesondere die 
Gefahr, dass es ausserhalb der Bauzonen zu einer Mehrnutzung kommt. Es 
könnte zu einer Erhöhung der Intensität der Nutzung im Vergleich zum Sta-
tus quo sowie zu einer schleichenden Veränderung im Aussenraum kommen 
und das intensiv genutzte Gebiet könnte zusätzlich beeinträchtigt werden 
(Lebensräume für Flora und Fauna, Landschaftsbild).1275 Damit mit dem 
Planungs- und Kompensationsansatz die angestrebten Ziele erreicht werden, 
müssen also die Bestimmungen so angewendet werden, dass steigende Kul-
turlandverluste, landschaftsbeeinträchtigende Wirkungen sowie indirekte 
negative Folgen (Verkehr, Erschliessung) verhindert werden können. 

Dabei ist zu beachten, dass der Planungsaufwand für die Umsetzung des 
Planungs- und Kompensationsansatzes auf Stufe Eigentümerschaft, Gemein-
de, Kanton und auch Bund voraussichtlich gross sein wird. Benötigt wird zu-
nächst eine Umsetzung auf Richtplanebene, bei der die geforderte Gesamtbe-
trachtung und Planung im Voraus vorgenommen wird. Anschliessend folgen 
weitere Umsetzungsschritte, vermutungsweise auf kommunaler Ebene in der 

1271 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4 und 19 f.; vgl. dazu auch Rz. 490 ff. insbes. 498 ff.
1272 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 13 f. und 19 f.; ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 8 und 13.
1273 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 8.
1274 ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4 sowie 9 mit dem Hinweis, dass eine Abnahme der 

Bauten ausserhalb der Bauzonen auch bei einer konsequenten Umsetzung eher lang-
fristig zu erwarten ist.

1275 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 4.
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Nutzungsplanung. Die verschiedenen Umsetzungsschritte müssen koordiniert 
und beaufsichtigt werden. Darüber hinaus werden die Anforderungen an Aus-
nahmen hoch gesteckt. Insgesamt besteht somit die Möglichkeit, dass es sich 
für die Kantone gar nicht «lohnen» könnte, vom Planungs- und Kompensa-
tionsansatz Gebrauch zu machen und dass dieser damit weitgehend «toter 
Buchstabe» bleibt. Dies insbesondere in Kantonen, welche in der Vergangen-
heit nur restriktiv Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen bewilligt haben und 
dementsprechend nur über eine beschränkte Anzahl von möglichen Kompen-
sationsobjekten verfügen. Wenn aber ein Kanton oder eine Region die Flexibi-
lität wirklich nutzen will und bereit ist, die damit verbundenen Anstrengungen 
zu unternehmen, hat dieser Ansatz doch einiges an Potenzial.1276

3. Ansätze für Umsetzung

Die Vorlagen des Bundesrats und der UREK-S sowie die vom Ständerat be-
schlossenen Bestimmungen enthalten die Grundsätze des Planungs- und 
Kompensationsansatzes und delegieren dessen Umsetzung an die Kantone. 
Die Umsetzung hat durch den kantonalen Richtplan zu erfolgen (Art. 8c 
Abs. 1 E-RPG; Art. 8c Abs. 1 E-RPG).1277 Dabei sind im kantonalen Richtplan 
folgende Aspekte aufzunehmen resp. zu regeln:

— Aufgrund einer räumlichen Gesamtkonzeption können
– in bestimmten Gebieten ausserhalb der Bauzonen spezielle Zonen be-

stimmt werden, in denen nicht standortgebundene Nutzungen zulässig 
sind (Art. 8c Abs. 1 E-RPG; Art. 8c Abs. 1 E-RPG);

– besondere Gebiete bestimmt werden, in welchen die Umnutzung nicht 
mehr benötigter landwirtschaftlicher Bauten zur Wohnnutzung gestützt 
auf kantonale Richtlinien vorgesehen wird.

—  Es müssen entsprechende Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen 
vorgesehen werden (Art. 8c Abs. 1 lit. b E-RPG; anders noch die Vernehmlas-
sungsvorlage der UREK-S wonach Aufträge genügten).

—  Es ist festzulegen, welche Verbesserung der Gesamtsituation mit der Ausschei-
dung solcher Zonen im Lichte der Ziele und Grundsätze der Raumplanung im 
betreffenden Gebiet erreicht wird und welche übergeordneten Ziele damit 
konkret verfolgt werden sollen und die Gründe dafür (Art. 8c Abs. 1 lit. a i.V.m. 
Abs. 2 lit. a E-RPG).

—  Es ist festzulegen, wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der Nut-
zungsplanung konkret umgesetzt wird (Art. 8c Abs. 2 lit. b E-RPG).

1276 Vgl. zum Ganzen ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 6.
1277 Zur Frage, ob der kantonale Richtplan das geeignete Umsetzungsinstrument ist, vgl. 

Rz. 420 ff. hiervor.
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Ein Kanton, der vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch machen 
möchte, könnte also in seinem kantonalen Richtplan ein Kapitel «Bauen aus-
serhalb der Bauzonen, Planungs- und Kompensationsansatz» aufnehmen. In 
diesem Kapitel wäre zunächst die als Basis des Planungs- und Kompensati-
onsansatzes geforderte räumliche Gesamtkonzeption vorzunehmen. Dar-
unter wird ein Konzept verstanden, das in einer umfassenden Weise die all-
gemein angestrebte räumliche Entwicklung des Kantons umschreibt.1278 Als 
solches verlangt es eine vertiefte Analyse des betreffenden Planungsraums 
und fordert Grundlagen wie beispielsweise Landschafts- und Raumkonzepte 
oder weitere Konzepte für sich abzeichnende oder angekündigte Nutzungen 
ausserhalb der Bauzonen.1279 Aus der räumlichen Gesamtkonzeption sollten 
sich die aktuellen räumlichen Begebenheiten ausserhalb der Bauzone sowie 
die beabsichtigten und voraussichtlichen Entwicklungen ergeben. Ausser-
dem muss damit nachgewiesen werden, dass ein Bedarf für spezifische, nicht 
standortgebundene Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen besteht. Ge-
stützt auf diese räumliche Gesamtkonzeption sind die Gebiete zu bestimmen, 
in denen vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch gemacht wer-
den soll. Diese Gebiete sind mittels Karte räumlich zu definieren und als Zone 
auszuscheiden. Ausserdem wäre zu klären, welche Nutzungen und welche 
Arten von Bauvorhaben in diesen Zonen zulässig wären.1280 So könnte bei-
spielsweise ein Kanton ein Gebiet haben, das sich für touristische Nutzungen 
besonders eignet und dieses für die Anwendung des Planungs- und Kompen-
sationsansatzes als Tourismuszone definieren. 

In einem weiteren Schritt wäre sodann darzulegen, welche Verbesse-
rung der Gesamtsituation mit der Ausscheidung dieser Zone im Lichte der 
Ziele und Grundsätze der Raumplanung im betreffenden Gebiet erreicht 
wird und welche übergeordneten Ziele damit konkret verfolgt werden sollen 
und die Gründe dafür. Es ist also zunächst das betreffende Gebiet, in dem die 
Verbesserung der Gesamtsituation eintreten muss, zu definieren. Dieses 
muss sich nicht mit dem Gebiet, indem die Mehrnutzungen zulässig sind, 
decken, sollte aber einen räumlichen Bezug dazu haben. Der Beurteilungs-
raum wird oftmals grösser sein als das Gebiet mit zulässiger Mehrnutzung.1281 
Weiter ist ein Bezug zu den übergeordneten raumplanerischen Zielen und 
Grundsätzen zu schaffen und ein öffentliches Interesse an dieser Zone darzu-
legen.1282 So wäre es beispielsweise denkbar, dass es im betreffenden Gebiet 

1278 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 35.
1279 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 25.
1280 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 26.
1281 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 13.
1282 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 26.
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bereits verschiedene touristische Nutzungen gibt und diese durch die An-
wendung des Planungs- und Kompensationsansatzes konzentriert und ver-
einheitlicht werden könnten. Dadurch könnten andere naturnahe Land-
schaften und Erholungsräume erhalten bleiben. Ausserdem könnten hohe 
Anforderungen an die Einordnung der Bauten und Anlagen in die Landschaft 
sowie die Nachhaltigkeit der Bauten und Anlagen in dieser Zone gestellt wer-
den. Durch ein Erschliessungskonzept könnten auch die diesbezüglichen 
Emissionen ausserhalb der Bauzonen reduziert werden. Durch die vorgese-
hene Tourismuszone werden u.U. die räumlichen Voraussetzungen für die 
wirtschaftliche Entwicklung eines abgelegenen Landesteils geschaffen und 
das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben gefördert (Art. 1 Abs. 2 lit. bbis 
und c RPG). Zur Darlegung, welche Verbesserung der Gesamtsituation erreicht 
wird, müssten auch die vorgesehenen Kompensations- und Aufwertungsmass-
nahmen näher umschrieben werden. Ausserdem wäre aufzuzeigen, wie diese 
zur notwendigen Verbesserung der Gesamtsituation beitragen. Ein Kanton 
könnte dazu beispielsweise darlegen, in welchen (naturnahen und schützens-
werten) Gebieten Bauten und Anlagen kompensatorisch beseitigt werden 
sollen. Darüber hinaus könnte er auch ein Inventar erstellen, in dem er zur 
Kompensation geeignete und zur Verfügung stehende Objekte sowie geeig-
nete Aufwertungsmassnahmen aufnimmt. 

Des Weiteren müssten im kantonalen Richtplan die Aufträge und Vor-
gaben für die Nutzungsplanung enthalten sein. Namentlich ist im kantonalen 
Richtplan festzulegen, wie im jeweiligen Gebiet die Gesamtkonzeption in der 
Nutzungsplanung konkret umzusetzen ist. Mit Blick auf die mit dem Pla-
nungs- und Kompensationsansatz einhergehenden Risiken wäre es zudem 
dringend zu empfehlen, dass die Kantone in ihren kantonalen Richtplänen 
den Massstab zur Beurteilung, ob eine Verbesserung der Gesamtsituation re-
sultiert, vorgeben. Dazu haben sie Kriterien für die Bewertung des Vorhabens 
sowie der Kompensations- und Aufwertungsmassnahmen zu definieren.1283 

In der Nutzungsplanung ist sodann parzellenscharf und grundeigen-
tümerverbindlich festzulegen, wo welche Mehrnutzungen zulässig sind. Zu-
dem sind die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Nutzungen im Sinne von 
Art. 8c E-RPG mit den erforderlichen Kompensations- und Aufwertungs-
massnahmen verbunden werden und insgesamt zu einer Aufwertung von 
Siedlungsstruktur, Landschaft, Baukultur, Kulturland oder zum Schutz der 
Biodiversität führen (Art. 18bis Abs. 1 E-RPG; ähnlich Art. 18a Abs. 1 E-RPG). 
Dazu muss der Nutzungsplan die (durch den kantonalen Richtplan vorgege-
benen) Kriterien für die Bestimmung des Ausmasses und der Zuordnung der 

1283 Vgl. dazu Rz. 578 hiervor.
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Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen enthalten.1284 Ob die Vor-
aussetzungen für ein Bauvorhaben im Einzelfall erfüllt sind, wird im Bewil-
ligungsverfahren geprüft (Art. 18bis Abs. 3 E-RPG). Im Bewilligungsverfahren 
wird des Weiteren sicherzustellen sein, dass mit dem Bau erst begonnen wer-
den darf, wenn die zur Realkompensation vorgesehenen Bauten und Anla-
gen beseitigt worden und die Aufwertungsmassnahmen initiiert worden 
sind. Die bewilligte Mehrnutzung darf die Kompensation nicht überdauern.1285

VI. Zusammenfassung 

Die de lege lata und de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanis-
men sollen namentlich zu einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, der Be-
schränkung neuer Einzonungen sowie dem Schutz des Kulturlandes und ins-
besondere der Fruchtfolgeflächen beitragen. Sie weisen trotz verschiedener 
Unterschiede einige Gemeinsamkeiten auf. Grosse Unterschiede sind nament-
lich im Bereich der Rechtsgrundlagen zu erkennen. Dabei ist im Allgemeinen 
zu begrüssen, wenn die Grundsätze der Kompensationsmechanismen auf 
Bundesebene und Gesetzesstufe angelegt sind (explizit oder zumindest impli-
zit). Damit wird dem Legalitätsprinzip Rechnung getragen und eine gesamt-
schweizerische Harmonisierung erreicht. Die Umsetzung der Kompensations-
mechanismen in den einzelnen Anwendungsbereichen sollte hingegen auf-
grund der Kompetenzaufteilung im Raumplanungsrecht soweit möglich den 
Kantonen überlassen werden. Insbesondere der im Rahmen der zweiten Etap-
pe der RPG-Revision vorgesehene Planungs- und Kompensationsansatz sieht 
diesbezüglich eine sachgerechte Aufteilung vor. Zu beachten ist allerdings, 
dass gerade in diesen Vorlagen dem kantonalen Richtplan sehr viel Gewicht 
beigemessen wird und die Frage aufzuwerfen ist, ob dieser tatsächlich für die 
(alleinige) Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben geeignet ist. Der Richt-
plan sollte aufgrund seiner Rechtsnatur eher zurückhaltend(er) als Umset-
zungsinstrument eingesetzt werden. Er eignet sich beispielsweise für räum-
liche Abgrenzungen und Konkretisierungen, nicht jedoch für die verbindliche 
Festsetzung generell-abstrakter Regelungen. Im Zweifelsfall ist zu empfehlen, 
ausdrückliche gesetzliche Grundlagen zu schaffen.

1284 Vgl. dazu Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 31, wonach die Kriterien für die Bestimmung 
des Ausmasses der Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen bereits in den 
Vorarbeiten klar sein sollten, damit bei der Detailplanung die notwendigen Massnah-
men koordiniert werden können. Der Nutzungsplan ist in diesem Fall nur noch ein 
formeller Akt.

1285 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 2.
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Die Regelungsabsichten, die mit den Kompensationsmechanismen in den 
verschiedenen Anwendungsbereichen verfolgt werden, decken sich im Gros-
sen und Ganzen. Sie sollen insbesondere zum Kulturlandschutz, zum haus-
hälterischen Umgang mit der beschränkt verfügbaren und endlichen Res-
source Boden sowie zur Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet bei-
tragen. Daneben können und sollen Kompensationsmechanismen jedoch 
oftmals auch dazu beitragen, den Handlungsspielraum der Kantone zu er-
halten oder zu stärken. So kann den Kantonen u.U. ein grösserer Handlungs-
spielraum eingeräumt werden, wenn Beanspruchungen von Schutzgütern 
zu kompensieren sind und die Planungsziele und -grundsätze infolgedessen 
nicht gefährdet werden.1286 

Die Umsetzung der Kompensationsmechanismen erfolgt je nach Anwen-
dungsbereich unterschiedlich. Im Ergebnis ist dabei festzustellen, dass die 
Durchsetzbarkeit und Wirksamkeit von Kompensationsmechanismen grund-
sätzlich von zwei Faktoren abhängig sind. Zunächst müssen klare Vorausset-
zungen für die Inanspruchnahme des schutzwürdigen Guts und klare Krite-
rien für die Kompensation formuliert werden. Weiter muss neben der gesetz-
geberischen und planerischen Umsetzung auf Kantonsebene auch der Voll-
zug der Kompensation im Einzelfall sichergestellt sein. Dies erfolgt in der 
Schnittstelle zwischen Kanton und Gemeinde. Während der Kanton eine Auf-
sichtsfunktion über den Vollzug hat, hat der Bund die Oberaufsicht. Wichtig 
ist, dass die Aufsichtsbehörden ihre Aufsichtsfunktion konsequent wahrneh-
men. Eine wirksame Umsetzung kann zudem erreicht werden, wenn ein Kan-
ton spürbare Sanktionen bei einer mangelhaften Umsetzung resp. der Nicht-
einhaltung der bundesrechtlichen Vorgaben zu gewärtigen hat.

§ 4 Die Kompensationsmassnahmen im  
Besonderen 

I. Vorbemerkungen
1. Im Allgemeinen 

Falls der raumplanerische Entscheid zugunsten einer Einzonung, einer In-
anspruchnahme von Fruchtfolgeflächen oder eines Bauvorhabens ausser-
halb der Bauzonen ausgefallen ist und dies eine Kompensationspflicht aus-
löst, muss eine Kompensationsmassnahme festgelegt werden. Je nach An-
wendungsbereich stehen dazu unterschiedliche Massnahmen zur Verfügung. 

1286 Vgl. dazu auch vosskuhle, 313.
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Dabei gibt es einige Grundsätze, welche in jedem Fall zu beachten sind. Auf 
diese ist zunächst einzugehen, bevor anschliessend die einzelnen Kompen-
sationsmassnahmen beleuchtet werden sollen. 

2. Realkompensation 

De lege lata wird jeweils eine Realkompensation gefordert. Das durch das Vor-
haben beanspruchte Gut1287 muss also real wiederhergestellt werden, indem 
es andernorts wieder generiert wird, sodass die Menge des beanspruchten 
Guts trotz Beanspruchung im Ergebnis unverändert bleibt.1288 Eine Kompen-
sation durch Geld- oder andere Sachleistungen sowie etwaige andere Ersatz-
massnahmen ist de lege lata grundsätzlich nicht vorgesehen.1289 Der über-
arbeitete Sachplan FFF gibt jedoch den Kantonen die Möglichkeit, einen Fonds 
zu schaffen, in welchen im Falle einer Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen eine flächenabhängige Entschädigung bezahlt wird (G11). Vorausset-
zung dafür ist, dass der kantonale Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
trotz der Inanspruchnahme gewährleistet bleibt. Damit soll insbesondere 
ermöglicht werden, mehrere kleinere Kompensationen zu einer grösseren zu 
bündeln und Kompensationen zeitlich verschoben zu realisieren.1290

3. Mindestanforderungen an die Kompensation
a) Vorbemerkungen
Kernelement der de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen 
Kompensationsmechanismen ist, dass eine Fläche, die beansprucht wird, 
real ersetzt wird. Damit die Kompensation die geforderte Ausgleichs- und 
Rechtfertigungsfunktion erfüllen kann, muss eine ausreichende (d.h. gleich-
wertige) Kompensation stattfinden.1291 Die Gleichwertigkeit muss typischer-
weise sowohl betreffend Quantität (gleiche Fläche) wie auch betreffend Qua-
lität (bspw. Fruchtfolgeflächenqualität) gegeben sein.1292 Für die Beurteilung, 

1287 Fruchtfolgefläche, Kulturland, Land ausserhalb der Bauzonen.
1288 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 77 hiervor sowie zur Frage der Kompensierbarkeit 

Rz. 467 f. hiervor; vgl. dazu auch vosskuhle, 50 und 103. 
1289 Vgl. für die Kompensation von Fruchtfolgeflächen im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 

25; hunYAdY, 10.
1290 sAchPlAn FFF 2020, 13; vgl. zur finanziellen Abgeltung ausführlicher Rz. 1100 ff. hier-

nach.
1291 So auch bereits im Zusammenhang mit dem Entwurf des REG stipuliert; vgl. ARE, 

Erläuternder Bericht rev. RPG, 91; vgl. dazu auch Rz. 28 hiervor; vgl. zur Kompensa-
tion im Allgemeinen Rz. 75 ff. sowie in den verschiedenen Anwendungsbereichen 
bspw. Rz. 137, 159, 213 und 296 hiervor. 

1292 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 25; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; 
hunYAdY, 11.
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ob eine ausreichende Kompensation vorliegt, sind Eingriff und Ausgleich 
einander gegenüberzustellen und eine Bilanz zu ziehen. 

b) Quantitative Gleichwertigkeit
Bei den de lege lata vorgesehenen Kompensationsmechanismen steht i.d.R. 
die quantitativ gleichwertige Kompensation im Vordergrund.1293 Eine solche 
liegt vor, wenn die Kompensationsfläche die gleiche Fläche aufweist wie die 
beanspruchte Fläche. Soll also beispielsweise bei Vorliegen einer Kompensa-
tionspflicht ein Grundstück mit der Grösse von 1 ha neu eingezont werden, 
muss andernorts Bauland von der gleichen Grösse ausgezont werden. Zudem 
muss die Inanspruchnahme von 500 m2 Fruchtfolgeflächen durch die Aus-
zonung, Aufwertung oder Neuerhebung von neuen Fruchtfolgeflächen im 
gleichen Umfang kompensiert werden.

Im Zusammenhang mit der korrekten Bauzonendimensionierung wird 
sodann in gewissen Kantonen teilweise gar eine Überkompensation gefor-
dert. So verlangt beispielsweise der Kanton Luzern, dass eine Überkompen-
sation geprüft wird, wenn der Bauzonenflächenbedarf pro Einwohner ge-
mäss rechtskräftigem Zonenplan deutlich grösser ist als der massgebende 
Wert der Gemeindekategorie.1294 Der Kanton Uri geht gar noch weiter und 
verlangt bei einer Bauzonenauslastung zwischen 85 und 90 % mindestens 
eine doppelte Kompensation und bei einer Bauzonenauslastung unter 85 % 
mindestens eine dreifache Kompensation durch gleichzeitige Rückzonung.1295 
Durch solche Überkompensationen kann dazu beigetragen werden, dass die 
Situation nicht nur stabilisiert, sondern gar verbessert wird. Es geht dabei 
also um mehr als nur um einen Ausgleich.1296

c) Qualitative Gleichwertigkeit im Allgemeinen
Neben der quantitativen Gleichwertigkeit wird immer mehr auch ein Augen-
merk auf die qualitative Gleichwertigkeit gelegt.1297 Während die Kriterien 

1293 Vgl. bspw. § 39c Abs. 5 PBG LU, wo eine «flächengleiche» Kompensation gefordert 
wird; vgl. auch Rz. 146 hiervor.

1294 RAWI, Bauzonendimensionierung, 24.
1295 richtPlAn UR, 4.1-4; vgl. dazu auch ARE, Prüfungsbericht Richtplan UR «Umsetzung 

RPG-Revision», 24.
1296 Vgl. zur politischen Akzeptanz der Überkompensation jedoch Rz. 231 hiervor.
1297 Betr. Fruchtfolgeflächen vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 41; Gün-

ter, 6; sowie auch die Erläuterungen zu den Gesetzesbestimmungen der ersten Ver-
nehmlassung der zweiten Etappe der RPG-Revision, wonach die Kompensation voll-
umfänglich resp. gleichwertig zu erfolgen habe; vgl. ARE, Erläuterungen RPG 2, 18; 
vgl. für den Kanton Zürich bspw. ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 23; vgl. 
auch ALN, Kompensationsraster FFF; für den Kanton Bern vgl. hunYAdY, 11; Vortrag 
Kulturland-Initiative BE, 10.
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für eine quantitativ gleichwertige Kompensation relativ einfach zu bestim-
men sind, ist dies bei der Qualität schwieriger.

ca) Qualitative Gleichwertigkeit bei Fruchtfolgeflächen 
Insbesondere bei der Kompensation für die Inanspruchnahme von Frucht-
folgeflächen geht es nicht nur um den Erhalt der Quantität der Flächen, son-
dern auch um den Erhalt ihrer Qualität.1298 Kompensationen dürfen nicht 
dazu führen, dass die Qualität der Fruchtfolgeflächen schleichend abnimmt 
oder dass Grundstücke ausgezont und als Fruchtfolgeflächen inventarisiert 
werden, die aufgrund ihrer Lage oder Beschaffenheit landwirtschaftlich gar 
nicht genutzt werden können.1299 Grundlage für die Erhebung der Fruchtfol-
geflächen ist eine Beurteilung der Qualität des Bodens. Dafür sind Fachkennt-
nisse zum Bodenaufbau unabdingbar und die Grundsätze des Bodenaufbaus 
zu beachten.1300 Seit Inkrafttreten des Sachplans FFF wurden die Kriterien für 
die Qualifikation als Fruchtfolgeflächen konkretisiert. Im Rahmen der Über-
arbeitung des Sachplans FFF wurden diese überarbeitet und aktualisiert.1301 

Für die Beurteilung der qualitativen Gleichwertigkeit einer Kompensa-
tionsmassnahme sind grundsätzlich dieselben Kriterien beizuziehen. Eine 
qualitativ gleichwertige Kompensation liegt vor, wenn in der Summe eine 
gleichwertige Fruchtfolgefläche geschaffen wird.1302 Die Kompensation hat 
aufgrund dessen im gleichen Nutzungsgebiet zu erfolgen und die Kompen-
sationsfläche muss in der gleichen Nutzungseignungsklasse liegen.1303 U.U. 
soll es zudem möglich sein, dass im Einzelfall eine Kompensation mit einer 
Fläche von geringfügig schlechterer Qualität (aber immer noch Fruchtfolge-
flächenqualität) zugelassen wird, sofern die Kompensationsfläche um einen 
bestimmten Faktor grösser ist.1304 

1298 Durch den Erhalt der Qualität soll die Fruchtbarkeit des landwirtschaftlichen Kultur-
landes langfristig erhalten bleiben; vgl. Jost, 185.

1299 Vgl. dazu auch WAlter/hänni, 38 wonach Untersuchungen ergaben, dass Frucht-
folgeflächen mit Flächen schlechterer Qualität kompensiert werden und so bei der 
Fruchtfolgeflächenkompensation Bodenqualität verloren geht.

1300 ruch, Umwelt — Boden — Raum, N 464 ff.; vgl. dazu auch Rz. 556 hiernach.
1301 Vgl. dazu Rz. 95 hiervor; einige Kantone verfügen heute bereits über Ausscheidungs-

kriterien, so bspw. der Kanton Luzern; vgl. BUWD, Arbeitshilfe, 4; für den Kanton 
Bern vgl. AGR, Grundsätze, 4.

1302 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17; Günter, 6.
1303 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17; betr. Nutzungsgebiet und Nutzungs-

eignungsklasse vgl. Brunner et Al., Kap. 9; vgl. dazu auch Günter, 6 sowie Rz. 97 
hiervor. 

1304 Im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision ex-
plizit so vorgesehen; vgl. Rz. 130 hiervor sowie ARE, Erläuterungen RPG 2, 18; für den 
Kanton Zürich ALN, Kompensationsraster FFF.

528

529

274  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/6T7S-YUPN 
https://perma.cc/3J8M-TPTZ 


cb) Qualitative Gleichwertigkeit bei Einzonungen 

Bei der Kompensation im Zusammenhang mit Einzonungen soll durch die 
Kompensation zu einer korrekten Bauzonendimensionierung resp. zu einer 
Nichtvergrösserung der Bauzonen beigetragen werden. Gefordert wird auf-
grund dessen primär eine quantitativ gleichwertige Kompensation. Daneben 
spielt aber auch in diesem Anwendungsbereich der qualitative Aspekt immer 
mehr eine Rolle, da kompensatorische Auszonungen zu einer Verbesserung 
der Lage der Bauzonen und zur gewünschten Siedlungsentwicklung beitragen 
sollen. Als Kompensationsflächen ausgezont werden sollen demnach Flächen, 
welche aufgrund ihrer Lage und aus Sicht der Siedlungsentwicklung als Bau-
zonen ungeeignet sind, sich aber für die landwirtschaftliche Nutzung oder gar 
als Fruchtfolgeflächen gut eignen. In erster Linie sind dies Flächen am Sied-
lungsrand im Übergangsbereich zum Kulturland. Dabei ist auch die im kanto-
nalen Richtplan festgelegte Siedlungsentwicklung zu beachten. Grundstücke 
in Gebieten, welche gemäss kantonalem Richtplan für die Siedlungsentwick-
lung beansprucht werden sollen, eignen sich i.d.R. nicht zur kompensatori-
schen Auszonung. Ebenfalls ungeeignet sind eigentliche Baulücken. Eine qua-
litativ gleichwertige Kompensation liegt unter diesem Aspekt vor, wenn sich 
die einzuzonende Fläche mit Blick auf deren Lage und die angestrebte Sied-
lungsentwicklung als Bauzone gleich gut eignet wie die kompensatorisch aus-
gezonte. Tendenziell wird in diesem Anwendungsbereich jedoch mehr ange-
strebt: die einzuzonende Fläche soll betreffend ihre Lage und für die ange-
strebte Siedlungsentwicklung als Bauzone besser geeignet sein als die kom-
pensatorisch ausgezonte Fläche. Insbesondere soll sie durch eine hohe bauliche 
Nutzungsmöglichkeit zu einer inneren Verdichtung beitragen.

Darüber hinaus ist die Frage aufzuwerfen, ob unter dem Aspekt der 
Qualität nicht nur die Lage, sondern auch andere Kriterien, wie beispiels-
weise die zulässige Ausnützung, berücksichtigt werden sollten. Ist ein 
Grundstück mit einer tiefen Ausnutzungsmöglichkeit grundsätzlich besser 
zur Auszonung geeignet als ein solches mit grosser Ausnutzungsmöglich-
keit? Aus Sicht des Landschaftsschutzes spielt die bisherige baurechtliche 
Ausnützungsmöglichkeit des Grundstücks keine Rolle. Vielmehr kommt es 
aus dieser Sicht qualitativ einzig auf die Bodenqualität (evtl. Fruchtfolgeflä-
chen) sowie auf die Lage (Ergänzung des bestehenden Kulturlandes) an. Bei 
einer Betrachtung aus Sicht der inneren Verdichtung resultiert hingegen 
eine andere Beurteilung. Aus Sicht der inneren Verdichtung sollte die bauli-
che Ausnützungsmöglichkeit eines Grundstücks durchaus eine Rolle spielen. 
Wird ein Grundstück mit geringer baulicher Ausnützungsmöglichkeit kom-
pensatorisch ausgezont, während ein gleich grosses Grundstück mit grosser 
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Ausnützungsmöglichkeit eingezont wird, so ist dies aus Sicht der inneren Ver-
dichtung zu begrüssen, während die Auszonung eines Grundstücks mit gros-
ser Ausnützungsmöglichkeit als Kompensation für die Einzonung eines gleich 
grossen Grundstücks mit geringer Ausnützungsmöglichkeit abzulehnen ist. 
In der heutigen Praxis wird dieses Qualitätskriterium noch nicht oder zumin-
dest kaum berücksichtigt. Mit Blick auf die Siedlungsverdichtung nach innen 
wäre es jedoch ein wichtiges Kriterium, welches bei einer flächen glei chen 
Kompensation zu beachten ist.

Ginge man noch einen Schritt weiter, könnte für die Kompensation an-
stelle der Fläche nur die Ausnützung als massgebend erachtet werden. Dazu 
könnte beispielsweise die gemäss den baurechtlichen Bestimmungen reali-
sierbare oberirdische Geschossfläche beigezogen werden: Würde ein Grund-
stück, auf dem gemäss den künftigen baurechtlichen Vorschriften eine ober-
irdische Geschossfläche von bspw. 1000 m2 realisiert werden kann, einge-
zont, müsste ein Grundstück auf dem de lege lata ebenfalls eine oberirdische 
Geschossfläche von 1000 m2 realisiert werden kann, kompensatorisch aus-
gezont werden. Dies wiederum hätte zur Folge, dass u.U. die kompensato-
risch auszuzonende Fläche eine deutlich kleinere Fläche aufweist als die 
einzuzonende, weil auf dieser Fläche eine grössere Dichte möglich gewesen 
wäre (bspw. aus siedlungspolitischen Gründen). Eine solche Kompensation 
wäre sowohl aus Sicht des Kulturlandschutzes wie auch aus Sicht der inneren 
Verdichtung abzulehnen. Sie könnte nämlich dazu führen, dass die Kultur-
landfläche (flächenmässig grössere Grundstücke werden eingezont und klei-
nere Grundstücke kompensatorisch ausgezont) wie auch die Siedlungsdich-
te abnehmen (Grundstücke mit dem Potenzial zu grosser Bebauungsdichte 
werden ausgezont und Grundstücke, die nur mit wenig Dichte überbaut wer-
den können, werden eingezont).

d) Gleichwertigkeit bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
Beim im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen Pla-
nungs- und Kompensationsansatz wird nicht explizit eine quantitative und/
oder qualitative Gleichwertigkeit der Kompensation verlangt. Allerdings 
muss die Kompensation und Aufwertung so erfolgen, dass es im Lichte der 
Ziele und Grundsätze der Raumplanung zu einer Verbesserung der Gesamt-
situation im Gebiet ausserhalb der Bauzonen kommt (Art. 8c Abs. 1 lit. a E-
RPG) resp. dass keine grössere oder störendere Nutzung resultiert (Art. 18a 
Abs. 1 lit. b E-RPG sowie Art. 24g Abs. 1 lit. b E-RPG der Vorlage des Bundes-
rats).1305 Mit der Voraussetzung der Verbesserung der Gesamtsituation ausser-

1305 Vgl. dazu Rz. 271 und 277 sowie 282 hiervor.
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halb der Bauzonen wird in qualitativer Hinsicht mehr als eine gleichwertige 
Kompensation gefordert. In quantitativer Hinsicht wird dagegen offenbar 
keine Gleichwertigkeit verlangt. So scheint eine Verbesserung der Gesamt-
situation im Einzelfall auch erreicht werden zu können, wenn das Kompen-
sationsobjekt eine kleinere Fläche beansprucht als das neue Bauvorhaben. 
Es ist beispielsweise denkbar, dass im Einzelfall ein relativ grosses Hotel im 
Umfeld von bestehenden Bauten ausserhalb der Bauzonen oder in Bauzo-
nennähe mit einer kleinen, jedoch sehr störenden Baute in einer besonders 
schützenswerten Landschaft kompensiert werden kann. Obwohl in diesem 
Fall keine quantitativ gleichwertige Kompensation erfolgt, kann sich da-
durch die Gesamtsituation im Gebiet ausserhalb der Bauzonen im Lichte der 
Ziele und Grundsätze der Raumplanung verbessern, und es kann eine weni-
ger grosse und weniger störende Nutzung ausserhalb der Bauzonen resultie-
ren. Entsprechend stellt sich die Frage, ob zusätzlich eine quantitative Gren-
ze aufgestellt werden sollte. Sollte also das Kompensationsobjekt mindestens 
die gleiche Fläche in Anspruch genommen haben, wie es das neue Bauvor-
haben tut? Mit Blick auf den Trennungsgrundsatz wäre eine solche zusätzli-
che quantitative Beschränkung zu begrüssen. Denn auch wenn es durch eine 
Kompensation qualitativ zu einer Verbesserung der Gesamtsituation ausser-
halb der Bauzone kommt, soll nicht eine immer grösser werdende Fläche 
ausserhalb der Bauzonen für Bauten und Anlagen in Anspruch genommen 
werden dürfen. Dies würde dem Trennungsgrundsatz klar widersprechen. 
Ohne das ausdrückliche Kriterium der quantitativen Gleichwertigkeit müss-
te also — um dem Trennungsgrundsatz gerecht zu werden — in der Umset-
zung des Planungs- und Kompensationsansatzes davon ausgegangen wer-
den, dass eine Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen 
nur erreicht werden kann, wenn die beanspruchte Fläche insgesamt ab-
nimmt. Da die Kantone für die Umsetzung des Planungs- und Kompensati-
onsansatzes zuständig sind, sind sie in der Verantwortung, die Kriterien für 
die «Verbesserung der Gesamtsituation» aufzustellen. Mit Blick auf den Tren-
nungsgrundsatz wäre es dabei klar zu begrüssen, wenn bundesrechtlich 
neben der Verbesserung der Gesamtsituation (qualitativer Aspekt) auch eine 
quantitative Gleichwertigkeit der Kompensation gefordert würde.

Bei der Kompensation als Ausnahme von der Beseitigungspflicht hätte 
der Gesetzeswortlaut der Vorlage des Bundesrats verlangt, dass Volumen 
und beanspruchte Bodenfläche vollständig kompensiert werden (Art. 23e 
Abs. 1 lit. b E-RPG). In diesem Fall wäre somit wiederum eine quantitativ 
gleichwertige Kompensation gefordert gewesen. Dem qualitativen Aspekt, 
also der Frage der Störung durch die Bauten im Raum, wäre hingegen gemäss 
Gesetzeswortlaut keine Bedeutung beizumessen gewesen. 
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e) Effektiver Ersatz

Die getroffenen Kompensationsmassnahmen können nur als ausreichend 
erachtet werden, wenn sie zu einem effektiven Ersatz der beanspruchten 
Fläche führen. Ungenügend sind demnach beispielsweise Massnahmen, die 
sich auf einen verschärften Schutz oder eine verbesserte Qualität beschrän-
ken. So gilt die Aufwertung von bereits inventarisierten (ggf. degradierten) 
Fruchtfolgeflächen zu Fruchtfolgeflächen mit höherer Qualität nicht als 
Kompensation, da dadurch keine neuen Fruchtfolgeflächen geschaffen wer-
den.1306 Mit Blick auf den sicherzustellenden Mindestumfang gelten nämlich 
sämtliche Fruchtfolgeflächen unabhängig von ihrer Qualität als gleichwer-
tig. Ebenso genügt es bei Objekt- und Gebietsansatz für die Kompensation 
von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen nicht, dass ein bestimmtes Ge-
biet einem verschärften Schutz unterstellt wird.1307

f) Rechtmässigkeit und Bestand des Kompensationsobjekts 
Namentlich im Zusammenhang mit dem de lege ferenda vorgesehenen Pla-
nungs- und Kompensationsansatz ist zudem zu beachten, dass Objekte nur 
zur Kompensation beigezogen werden können, wenn sie ihrerseits recht-
mässig bestehen und keiner Beseitigungspflicht unterliegen.1308 Einer der 
Vorteile des Planungs- und Kompensationsansatzes wird denn auch darin 
gesehen, dass dieser eine Handhabe zur Beseitigung störender Objekte aus-
serhalb der Bauzonen bietet, für deren Beseitigung ansonsten keine recht-
liche Grundlage besteht. Bei widerrechtlich erstellten Bauten und Anlagen 
hingegen besteht ohnehin von Gesetzes wegen eine Beseitigungspflicht; sie 
können aufgrund dessen nicht zur Kompensation angerechnet werden. Grund-
sätzlich gelten diese Voraussetzungen auch für weitere Kompensationsflä-
chen, wobei in diesem Fall nicht rechtmässig oder nicht rechtsbeständig aus-
geschiedene Flächen wohl eher seltener sind. 

Ebenfalls nicht zur Kompensation angerechnet werden können Flächen, 
die später wieder anderweitig in Anspruch genommen werden können, sowie 
Bauten und Anlagen, die später wieder erstellt werden könnten oder ihrer-
seits (unter einem anderen Titel) eine Ersatzbaute zur Folge haben.1309 So 
weist der Bundesrat in der Botschaft zu seiner Vorlage betreffend Gebietsan-
satz darauf hin, dass eine entsprechende Baubewilligung nur unter dem Vor-

1306 sAchPlAn FFF 2020, 13; für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; hunYAdY, 11.
1307 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 17.
1308 Die Voraussetzung, dass das Kompensationsobjekt rechtmässig besteht, wurde be-

reits im Entwurf des REG explizit festgehalten; vgl. Rz.28 250 hiervor.
1309 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 20.
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behalt zu erteilen sei, dass sie dahinfällt, wenn die Kompensation nicht er-
folgt.1310 Beim Objektansatz stelle hingegen Art. 24g Abs. 2 E-RPG sicher, dass 
die bewilligte Mehrnutzung die Kompensation nicht überdauere. Sollte bei-
spielsweise eine im Sinne der Kompensation beseitigte Baute wieder erstellt 
werden (z.B. wegen landwirtschaftlichen oder standortgebundenen Be-
darfs), wäre die nach Art. 24g E-RPG bewilligte Nutzung zu sistieren, bis an-
derweitig eine den Anforderungen genügende Kompensation erfolgt ist. 
Sollte sich die Grundeigentümerschaft nicht um diese anderweitige Kom-
pensation bemühen (also nicht nach einer den Anforderungen genügenden 
Kompensationsmöglichkeit suchen und auch nicht bereit sein, einen — nicht 
zuletzt durch Angebot und Nachfrage beeinflussten — Preis dafür zu bezah-
len), wäre letztlich der Rückbau der gemäss Art. 24g E-RPG bewilligten Nut-
zung anzuordnen.1311 Sollte sodann wider Erwarten im Einzelfall eine Be-
willigung gestützt auf den Planungs- und Kompensationsansatz ohne Kom-
pensation rechtskräftig geworden sein, so dürfe in diesem Kanton grund-
sätzlich keine weitere Bewilligung erteilt werden, bis die Kompensation 
vorgenommen wurde. Gleiches gelte, wenn eine Kompensation ihre Wirkung 
verliert, weil für eine zur Kompensation herangezogene Baute (aus welchem 
Grund auch immer) eine Ersatzbaute erstellt werden kann.1312

Anders zu beurteilen sind kompensatorische Auszonungen, die keinen 
Bestand «für die Ewigkeit» haben können. So kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein (siedlungspolitisches und raumplanerisches) Interesse da-
ran besteht, Grundstücke, die heute zur Kompensation ausgezont wurden, 
in einigen Jahren wieder einzuzonen. Dies ist denkbar, weil die Siedlungsent-
wicklungsstrategie eines Kantons oder eines Gebiets dynamisch ist. Aus 
kompensationsrechtlicher Sicht sind solche Wiedereinzonungen grundsätz-
lich hinzunehmen, sofern sie wiederum eine Kompensationspflicht auslösen 
oder sonst wie die bundesrechtlichen Vorgaben erfüllen können (bspw. ein 
Bedarfsnachweis für die Einzonung erbracht werden kann). Soll allerdings 
eine solche Wiedereinzonung in grosser zeitlicher Nähe zur kompensatori-
schen Auszonung stattfinden, werden die Grundsätze der Planbeständigkeit 
(Art. 21 Abs. 2 RPG1313) missachtet, und es ist zu prüfen, ob eine Gesetzesum-
gehung vorliegt. Ist dies der Fall, wäre mit der kompensatorischen Auszo-
nung keine rechtsgenügliche Kompensation erfolgt. In diesem Fall sowie 

1310 Botschaft RPG 2, 7472; so auch betr. Vorlage der UREK-S; vgl. UREK-S, Erläuternder 
Bericht RPG 2, 11.

1311 Botschaft RPG 2, 7488.
1312 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 21.
1313 Zum Grundsatz der Planbeständigkeit vgl. BGE 144 II 41, E. 5.1; BGE 140 II 25 E. 3; 

tAnquerel, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 11 f.
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wenn die kompensatorische Auszonung aus anderen Gründen rückgängig 
gemacht wird (bspw. in einem Rechtsmittelverfahren), darf die Einzonung 
keinen Bestand mehr haben und müsste ebenfalls rückgängig gemacht wer-
den, da diese ohne Kompensation rechtswidrig war und damit die Bauzonen 
unzulässigerweise vergrössert würden.1314 

g) Lage der Kompensationsfläche resp. des Kompensationsobjekts 
Bei den de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kompen-
sationsmechanismen werden keine direkten Vorgaben bezüglich der Lage 
der Kompensationsflächen resp. des Kompensationsobjekts aufgestellt. Da 
jedoch die Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG fordert, dass die im Kan-
ton insgesamt rechtskräftig ausgeschiedenen Bauzonen nicht vergrössert 
werden dürfen und sowohl die korrekte Bauzonengrösse wie auch der zu 
sichernde Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen kantonal bestimmt wer-
den, muss die Kompensationsfläche typischerweise innerhalb des Kantons 
liegen.1315 Demgegenüber muss die Kompensation nicht in derselben Ge-
meinde erfolgen, denn auch bei einer überkommunalen Kompensation (im 
gleichen Kanton) bleibt der kantonale Bestand an Fruchtfolgeflächen resp. 
die kantonale Bauzonenauslastung unverändert.1316 Bodenaufwertungen 
als Kompensation für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen sollten 
zudem im gleichen Nutzungsgebiet erfolgen und die Kompensationsfläche 
muss in der gleichen Nutzungseignungsklasse liegen, um für die Landwirt-
schaft in der Summe gleichbleibende Voraussetzungen zu sichern.1317

Auch beim de lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kompensations-
ansatz stellt sich die Frage, wie nahe das Kompensationsobjekt und das Bau-
vorhaben beieinander liegen müssen. Ist die Verbesserung der Gesamtsitua-
tion und die nicht störendere und grössere Nutzung auf ein bestimmtes Gebiet 
beschränkt zu beurteilen oder das gesamte Gebiet ausserhalb der Bauzonen 
des betroffenen Kantons zu betrachten? Diese Frage wird im Rahmen der Um-
setzung zu klären sein.1318 Im Rahmen der Vernehmlassung zur Vorlage des 
Bundesrats wurde dazu geltend gemacht, es müsse sichergestellt werden, dass 

1314 BrAhier/PerritAz, 65; AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungspla-
nung, N 36 zu Art. 38a RPG.

1315 Für die Kompensation bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen im Kanton 
Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 25; richtPlAn LU, S1-6 und S1-7, 82 f.

1316 Bei einer überkommunalen Kompensation ist der Vollzug der Kompensation sicher-
zustellen; vgl. dazu Rz. 604 hiernach.

1317 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17; betr. Nutzungsgebiet und Nutzungs-
eignungsklasse vgl. Brunner et Al., Kap. 9; vgl. dazu auch Günter, 6 sowie Rz. 97 
hiervor.

1318 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16.
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die Kompensation in einem funktionalen und räumlichen Zusammenhang zur 
Mehrnutzung steht.1319 Insbesondere in Bezug auf den Gebietsansatz wird zu-
dem vorgebracht, dass sich die Beurteilung weitgehend auf die Gebiete, in 
denen Abweichungen zugelassen werden, beschränkt. Allerdings können Zu-
satzbelastungen von Infrastrukturen ausserhalb der Bauzonen nicht einfach 
deshalb ignoriert werden, weil sie ausserhalb der genannten Gebiete liegen.1320 
Gemäss der Vorlage der UREK-S wird zudem vorgesehen, dass der Nutzungs-
plan die erforderlichen Aufwertungs- und Kompensationsmassnahmen vor-
sieht. Dies wiederum impliziert, dass die Kompensation und Aufwertung im 
Perimeter desselben Nutzungsplans zu erfolgen hat. Eine überkommunale 
Kompensation ist damit auch in diesem Anwendungsbereich durchaus mög-
lich, solange ein funktionaler und räumlicher Zusammenhang gegeben und 
ein überkommunaler Nutzungsplan möglich ist. Da es sich hierbei aber eben-
falls um kantonale Möglichkeiten handelt und der Betrachtungsperimeter 
demnach voraussichtlich innerhalb des Kantons liegt, erscheint zumindest 
eine Kompensation innerhalb desselben Kantons notwendig. Allerdings 
scheint es nicht ausgeschlossen, dass in Grenzgebieten ein interkantonaler 
Betrachtungsperimeter und auch eine Kompensation innerhalb dieses Be-
trachtungsperimeters sachgerecht sein kann. Dies müsste von den betroffe-
nen Kantonen durch eine enge Zusammenarbeit in den jeweiligen Richtplänen 
und gemeinsamen Nutzungsplänen so umgesetzt werden. 

Bei der Kompensation als Ausnahme von der Beseitigungspflicht ge-
mäss Vorlage des Bundesrats hätte es demgegenüber grundsätzlich keinen 
Bezug zu kantonalen Vorgaben oder Besonderheiten gegeben. In diesem Fall 
wäre somit auch eine ausserkantonale Kompensation denkbar gewesen. In 
der Praxis hätten sich diesbezüglich jedoch insbesondere bei Fragen der Zu-
ständigkeit und des Vollzugs Schwierigkeiten ergeben können. 

Insgesamt zeigt sich somit, dass de lege lata tendenziell eine gemeinde-
übergreifende Kompensation als unproblematisch erachtet wird. Die Kom-
pensation hat jedoch im selben Kanton zu erfolgen. Dies mag mit Blick auf die 
Praktikabilität und den Verwaltungsaufwand durchaus Sinn machen. Aller-
dings führt dies einerseits dazu, dass kleine Kantone i.d.R. weniger Manöv-
riermasse haben als grosse Kantone. Andererseits könnten gerade kantons-
übergreifende Kompensationen die gewünschte Flexibilisierung bringen. 
Die Frage der kantonsübergreifenden Kompensationen sollte also durchaus 
weiterverfolgt werden.1321

1319 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 16.
1320 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 15 Fn. 14.
1321 Vgl. dazu Rz. 637 sowie insbes. 1015 ff. hiernach.
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II. Flächenbezogene Kompensationsmassnahmen 
1. Vorbemerkungen 

Bei den de lege lata vorgesehenen Kompensationsmechanismen wird jeweils 
eine flächenbezogene Kompensation gefordert. Dabei kommen je nach An-
wendungsbereich verschiedene Kompensationsmassnahmen in Betracht. 
Im Rahmen der Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG sowie betreffend 
korrekte Bauzonendimensionierung steht die Kompensation durch Auszo-
nung im Vordergrund. Für Kompensationen zum Erhalt der Fruchtfolgeflä-
chen kommt die Auszonung ebenfalls in Betracht. Daneben ist aber auch eine 
Kompensation durch Aufwertung oder Neuaufnahme im Fruchtfolgeflä-
cheninventar möglich. 

2.  Auszonung
a) Kompensationsmechanismus 
aa) Im Allgemeinen
Die Kompensation durch Auszonung steht bei zu kompensierenden Einzo-
nungen — sei es im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung von 
Art. 38a RPG1322 oder mit der korrekten Bauzonendimensionierung1323 — im 
Vordergrund. Darüber hinaus ist eine Kompensation durch Auszonung aber 
auch bei der Beanspruchung (v.a. Einzonung) von Fruchtfolgeflächen denk-
bar.1324 Bei der Kompensation durch Auszonung werden nicht überbaute, 
ackertaugliche Flächen innerhalb der Bauzonen (oder ggf. im übrigen Ge-
biet1325) einer Nichtbauzone (Landwirtschaftszone) zugeteilt.1326 Bei der 
Kompensation für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen muss die 
ausgezonte Fläche überdies Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen und es 
erfolgt zusätzlich zur Auszonung eine Aufnahme in das kantonale Frucht-
folgeflächeninventar.1327 Für eine ausreichende Kompensation bedarf es 
einer flächengleichen Auszonung und die Fläche muss sich zur Auszonung 

1322 Vgl. Rz. 245 hiervor.
1323 Vgl. Rz. 226 hiervor. 
1324 Vgl. Rz. 163 hiervor; vgl. zudem bspw. die im Rahmen der ersten Vernehmlassung der 

zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehene Regelung gemäss ARE, Erläuterungen 
RPG 2, 18.

1325 Im Kanton Luzern bspw. das sog. «Bauerwartungsland» im übrigen Gebiet B; vgl. 
AchermAnn, 698.

1326 Zum konkreten Vorgehen im Kanton Luzern vgl. AchermAnn, 698 f.; für das Vorge-
hen im Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 28.

1327 Vgl. Rz. 163 hiervor; sowie für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 25.
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eignen.1328 Die Kompensation kann in der gleichen Gemeinde wie auch in 
einer anderen Gemeinde innerhalb desselben Kantons stattfinden.1329

ab) Auszonung im eigentlichen Sinn vs. Nichteinzonung
Zu klären ist, ob für eine Kompensation durch Auszonung nur eine Auszo-
nung im eigentlichen Sinn oder auch eine Nichteinzonung in Betracht 
kommt.1330 Diese Frage wurde insbesondere im Zusammenhang mit der in 
Art. 38a RPG verankerten Übergangsbestimmung erörtert. Die konkretisie-
rende Bestimmung in Art. 52a Abs. 2 lit. a RPV sieht vor, dass während der 
Übergangsfrist nach Art. 38a Abs. 2 RPG Einzonungen nur genehmigt werden 
dürfen, wenn «im Kanton seit dem Inkrafttreten dieser Bestimmung mindes-
tens die gleiche Fläche ausgezont wurde oder dies mit dem gleichen Ent-
scheid erfolgt». Ob daraus geschlossen werden kann, dass nur eine Kompen-
sation mittels Auszonung im eigentlichen Sinn möglich ist und demnach 
kompensatorische Auszonungen (Nichteinzonung) in Kantonen mit (noch) 
nicht RPG-konformen Bauzonen ausser Betracht fallen, wird als fraglich er-
achtet und ist zu verneinen. Wie thurnherr zu Recht erwähnt, erfolgt die 
Begriffsverwendung der «Nichteinzonung» und der «Auszonung» in den Ma-
terialien nicht einheitlich.1331 Zudem handelt es sich bei der Abgrenzung 
zwischen Nichteinzonung und Auszonung im eigentlichen Sinn um eine vom 
Bundesgericht im Zusammenhang mit der Entschädigungspflicht entwickel-
te Abgrenzung, welche im Gesetz bislang nicht ausdrücklich Niederschlag 
gefunden hat.1332 Hinzu kommt, dass beispielsweise im Zusammenhang mit 
der korrekten Bauzonendimensionierung die Unterscheidung zwischen 
RPG-konformen und nicht RPG-konformen Bauzonen in den Materialien 
nicht gemacht wird. Für Einzonungen in Kantonen mit einer Bauzonenaus-
lastung unter 100 % gemäss TRB wird eine Kompensation gefordert, und 
zwar unabhängig davon, ob die Bauzonen ursprünglich RPG-konform aus-
geschieden wurden oder nicht.1333 Eine Kompensation ist somit durch Aus-
zonung im eigentlichen Sinn wie auch durch Auszonung von bisher nicht 
RPG-konformen Bauzonen (Nichteinzonung) möglich. 

1328 Vgl. bspw. betr. Kompensation von Fruchtfolgeflächen Rz. 163 hiervor; betr. Bauzo-
nendimensionierung vgl. Rz. 226 hiervor; betr. Art. 38a RPG vgl. Rz. 245 hiervor sowie 
AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 32 zu Art. 38a RPG.

1329 Vgl. betr. Lage der Kompensationsfläche Rz. 539 hiervor sowie betr. Sicherstellung 
Rz. 603 ff. hiernach.

1330 Vgl. zur Terminologie Rz. 88 ff. hiervor.
1331 Vgl. dazu thurnherr, Bauzonen, 238 Fn. 93 mit Verweis auf ARE, Erläuternder Be-

richt Teilrevision RPV, 8.
1332 Vgl. dazu Rz. 696 f. hiernach.
1333 Vgl. bspw. Rz. 188 f. sowie 483 hiervor.
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ac) Bestand der Auszonung 

Um die Mindestanforderungen an die Kompensation zu erfüllen, muss die 
Auszonung definitiv sein und Bestand haben. Erfolgen Ein- und Auszonung 
im gleichen Entscheid, kann die Einzonung von der Auszonung abhängig 
gemacht werden, sodass die Einzonung nicht rechtskräftig werden kann, 
solange die Auszonung nicht rechtskräftig ist.1334 Erfolgen Ein- und Auszo-
nung in unterschiedlichen Entscheiden (bspw. bei einer überkommunalen 
Kompensation), ist die Umsetzung der kompensatorischen Auszonung auf 
andere Weise rechtlich und faktisch sicherzustellen.1335

Bedingte Auszonungen, d.h. beispielsweise solche, die davon abhängig 
gemacht werden, ob die Planänderung eine Entschädigungspflicht aus ma-
terieller Enteignung nach sich zieht oder nicht, sind überdies grundsätzlich 
unzulässig und als Kompensationsmassnahme ungenügend.1336

b) Chancen und Risiken 
Weitgehend unbestritten ist, dass es sich bei der Kompensation durch Aus-
zonung grundsätzlich und sofern innerhalb der Bauzonen Kompensations-
flächen zur Verfügung stehen, um eine einfache und wirkungsvolle Kompen-
sationsmassnahme handelt.1337 Mit ihr kann buchhalterisch flächenmässig 
eine 1:1-Kompensation (Einzonung zu Auszonung) erzielt werden.1338 Wich-
tig ist, dass sich das kompensatorisch ausgezonte Grundstück aufgrund sei-
ner Grösse, Lage und Beschaffenheit auch zur Auszonung eignet. Gerade bei 
eigentlichen Baulücken ist eine kompensatorische Auszonung wohl i.d.R. 
nicht sachgerecht und widerspricht den Zielen und Grundsätzen der Raum-
planung. Zudem ist immer auch die kommunal, regional und kantonal an-
gestrebte Siedlungsentwicklung zu beachten und die ausgezonte Fläche muss 
für die Landwirtschaft langfristig zweckmässig angeordnet sein. Bei der Kom-
pensation von Fruchtfolgeflächen muss die ausgezonte Fläche zudem Frucht-
folgeflächenqualität aufweisen. 1339

1334 Im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG vgl. AemiseG-
Ger/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 33 f. zu Art. 38a RPG; für die 
Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen im Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 28.

1335 Vgl. dazu Rz. 603 f. hiernach.
1336 Zur allgemeinen Unzulässigkeit bedingter Auszonungen vgl. Jost, 43; vgl. dazu auch 

BrAhier/PerritAz, 65.
1337 Zu beachten sind Ansprüche der Eigentümer und Eigentümerinnen ausgezonter 

Grundstücke aus materieller Enteignung, sofern diese die Grundstücke nicht auf frei-
williger Basis zur Auszonung zur Verfügung stellen; vgl. dazu nachfolgend Rz. 700 f.

1338 AchermAnn, 699.
1339 Vgl. zum Ganzen AchermAnn, 699; lustenBerGer, 685; BUWD, Merkblatt, 4; vgl. 

dazu auch. Rz. 527 ff. 530 hiervor.
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Mit Blick auf den Schutz der Fruchtfolgeflächen darf zudem nicht vernach-
lässigt werden, dass durch die Einzonung von Fruchtfolgeflächen trotz der 
Kompensation gute landwirtschaftliche Böden unwiederbringlich verloren 
gehen. Infolgedessen ist die Interessenabwägung sehr sorgfältig vorzuneh-
men und darauf zu achten, dass die auszuzonenden Flächen auch effektiv die 
gleiche Qualität aufweisen wie die beanspruchten Flächen.1340

c) Potenzial 
Das Potenzial der Auszonung als Kompensationsmassnahme ist vom Umfang 
der unüberbauten Flächen (mit Fruchtfolgeflächenqualität) innerhalb der 
Bauzonen, die sich für eine Auszonung eignen, abhängig. Da umfassende 
Datengrundlagen in diesem Bereich fehlen, kann das Potenzial dieser Kom-
pensationsmassnahme nicht abschliessend abgeschätzt werden. Basierend 
auf den Daten der Arealstatistik 2009 des Bundesamts für Statistik wird je-
doch zumindest für die Kompensation von Fruchtfolgeflächen durch Aus-
zonung von Land mit Fruchtfolgeflächenqualität (abhängig davon, wie hoch 
die Schwelle für die ackerbauliche Eignung festgesetzt wird, um sie voll als 
Fruchtfolgeflächen anzurechnen) von einem beträchtlichen Potenzial von 
knapp 20’000 ha ausgegangen.1341 Auch dabei gibt es jedoch grosse kantona-
le Unterschiede. So weisen beispielsweise im Kanton Luzern von den im Jahr 
2013 ausgeschiedenen rund 650 ha Bauerwartungsland («Übriges Gebiet B») 
gemäss Erhebungen maximal 300 ha Fruchtfolgeflächenqualität auf. Ange-
sichts des kantonal zu gewährleistenden Mindestumfangs von 27’500 ha wird 
das Potenzial der Kompensation von Fruchtfolgeflächen durch Auszonung 
aufgrund dessen als gering erachtet.1342 

Ausserdem macht es aufgrund des Siedlungsgebiets raumplanerisch 
nicht in jedem Fall Sinn, entsprechende Flächen auszuzonen (Zonenrandlage 
vs. eigentliche Baulücken; beabsichtigte Siedlungsentwicklung) und es eignen 
sich nicht alle Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung oder gar Qualifi-
kation als Fruchtfolgefläche (Grösse, Beschaffenheit und Zuschnitt der Flä-
che).1343 Weiter ist zu berücksichtigen, dass die einzelnen Flächen oftmals klein 
und innerhalb des Kantons stark verteilt sind, was das Potenzial zusätzlich 

1340 AchermAnn, 699; vgl. betr. qualitative Gleichwertigkeit bei Fruchtfolgeflächen auch 
Rz. 528 f. hiervor.

1341 Price/toBiAs, 14 f.
1342 Beim Bauerwartungsland handelt es sich um Land, das zwar nicht mehr der Land-

wirtschaftszone zugewiesen ist, aber noch landwirtschaftlich genutzt wird. Bei den 
bereits ausgeschiedenen Bauzonen wird das Potenzial als noch gering erachtet; vgl. 
zum Ganzen AchermAnn, 698; vgl. dazu auch BUWD, Arbeitshilfe, 2.

1343 BUWD, Arbeitshilfe, 2.
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schmälert. Für die Einzonung einer grösseren Fläche kann demnach oftmals 
die Auszonung mehrerer kleiner Flächen nötig sein. Dies kann einerseits zu 
Mehraufwand in der Umsetzung, andererseits aber zu unbefriedigenden Er-
gebnissen aus Landwirtschaftssicht führen. Die Kompensation von Frucht-
folgeflächen durch Auszonung kommt aufgrund dessen primär für kleine 
Flächen in Betracht.1344

Angesichts dessen ist das Potenzial der Kompensation durch Auszonung 
als eher gering einzustufen. Die zur Auszonung geeigneten Flächen sind be-
schränkt und werden — sofern effektiv kompensatorische Auszonungen vor-
genommen werden — weiter abnehmen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass 
zwar Einzonungen u.U. nicht ohne gegenläufige Auszonung stattfinden kön-
nen, es im Gegensatz dazu aber ohne Weiteres zulässig ist, dass Auszonungen 
vorgenommen werden, ohne dass als Gegenstück eine Einzonung erfolgt, da 
Auszonungen per se dem Gebot der Redimensionierung der Bauzonen ent-
sprechen.1345 Dadurch können zusätzlich potenzielle Kompensationsflä-
chen verloren gehen. 

3. Aufwertung/Verbesserung degradierter Böden 
a) Kompensationsmechanismus 
aa) Im Allgemeinen
Die Kompensation durch Bodenaufwertung kommt primär bei der Einzo-
nung oder anderweitigen Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen in Be-
tracht.1346 Nicht anwendbar ist diese Kompensationsmassnahme in Bezug 
auf die korrekte Bauzonendimensionierung sowie die Übergangsbestim-
mung gemäss Art. 38a RPG, da diese Kompensationsmassnahme nicht dazu 
führt, dass die Bauzonengrösse unverändert bleibt. 

Bei der Kompensation durch Bodenaufwertung werden anthropogen 
degradierte Böden durch Bodenverbesserungsmassnahmen so aufgewertet, 
dass sie (wiederum) eine gute Qualität erlangen. Zu beachten ist, dass sich 
nicht jeder Boden als Kompensationsfläche eignet, denn eine Aufwertung 
kommt nur bei anthropogen degradierten Böden in Betracht. Darunter fal-
len Böden, die durch menschliche Tätigkeit (wie bspw. bauliche Tätigkeiten 
oder Bewirtschaftung) wesentlich verändert wurden und deswegen nicht 
mehr optimal genutzt werden können.1347 Bei der Aufwertung im Zusammen-

1344 Price/toBiAs, 14.
1345 Vgl. dazu bereits vor Umsetzung der Teilrevision des RPG St. Gallen, Verwaltungs-

gericht B 2015/70, E. 3.2.
1346 Vgl. Rz. 165 ff. hiervor.
1347 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; für den Kanton Zürich vgl. ALN, Vollzugs-

praxis Kompensation FFF, 5; für den 4 Luzern vgl. UWE, Merkblatt, 2; BUWD, Merkblatt, 4.
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hang mit Fruchtfolgeflächen werden also Böden, die aufgrund von mensch-
lichen Tätigkeiten keine Fruchtfolgeflächenqualität mehr aufweisen, so auf-
gewertet, dass diese wiederum Fruchtfolgeflächenqualität erlangen.1348 Zur 
Aufwertung infrage kommen dabei beispielsweise ehemalige, schlecht re-
kultivierte Deponien oder Ablagerungsstandorte sowie abgebaute, heute in-
tensiv genutzte organische Böden oder erodierte resp. verdichtete Landwirt-
schaftsböden.1349 Nicht zur Kompensation beigezogen werden dürfen hin-
gegen beispielsweise natürlich gewachsene, ungestörte, aus Sicht des Natur-
schutzes interessante Nass- oder Trockenstandorte oder gar Schutzzonen.1350 
Solche Flächen weisen zwar keine Fruchtfolgeflächenqualität auf, sind aber 
mit Blick auf den Naturschutz und das ökologische Gleichgewicht wertvoll 
und zu erhalten. 

ab) Bodenaufwertungsprojekt
Ziel des Bodenaufwertungsprojekts ist es, die nicht (mehr) ackertaugliche 
Fläche technisch so aufzuwerten, dass sie anschliessend die gleiche Qualität 
wie die beanspruchte Fläche resp. mindestens Fruchtfolgeflächenqualität 
aufweist.1351 Dazu kommen grundsätzlich alle Massnahmen in Betracht, die 
zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Ertragsfähigkeit eines Bodens 
beitragen. Im Vordergrund steht die Abtragung des unverschmutzten, qua-
litativ hochstehenden Bodens am beanspruchten Standort und dessen Wie-
derverwendung auf der Kompensationsfläche, die keine Fruchtfolgeflächen-
qualität (mehr) aufweist (vgl. Art. 18 VVEA).1352 

Es genügt allerdings nicht, die oberste Bodenschicht an einem Ort abzu-
tragen und auf den degradierten Boden aufzutragen. Vielmehr handelt es 
sich bei Bodenaufwertungsprojekten typischerweise um fachlich anspruchs-
volle Projekte, auf deren Ausführung ein besonderes Augenmerk zu legen ist. 

1348 Vgl. dazu Rz. 165 hiervor m.w.H. sowie betr. Qualitätskriterien Rz. 94 ff. hiervor.
1349 AchermAnn, 697.
1350 Vgl. Rz. 165 hiervor sowie ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 18; Acher-

mAnn, 697; sofern im Kanton Bern Biodiversitätsflächen zur Kompensation beigezo-
gen werden, sind diese wiederum durch gleichwertige Flächen zu ersetzen; vgl. AGR, 
Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; hunYAdY, 11; auch weil der Er-
folg einer Bodenaufwertung nicht garantiert ist, sollten keine Aufwertungen bei natür-
lich gewachsenem Boden vorgenommen werden; vgl. BLW/ARE, Faktenblätter, 95 so-
wie 117.

1351 Vgl. Rz. 165 hiervor; vgl. auch AchermAnn, 694.
1352 sAchPlAn FFF 2020, 20; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 43; für das 

konkrete Vorgehen vgl. für den Kanton Luzern AchermAnn, 695 f.; UWE, Merkblatt, 4; 
BUWD, Merkblatt, 4; für den Kanton Zürich vgl. ALN, Vollzugspraxis Kompensation 
FFF, 9 ff.; für den Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 29.
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Als solche bedürfen sie einer sorgfältigen Planung, denn es müssen Zeitbe-
darf,1353 Jahreszeiten, landwirtschaftliche Arbeiten wie Ernten, mögliche 
Etappierungen, Submissionen, Bedarf an geeigneten Maschinen, Finanzie-
rung und vieles mehr beachtet werden.1354 Ziel ist es, dass nach Abschluss 
des Kompensationsprojekts ein Boden mit optimalen standorttypischen 
Eigenschaften hinsichtlich seiner «Funktion als Lebensgrundlage für Mikro-
organismen, Pflanzen, Tiere und Menschen, als Filter, Puffer und Speicher 
von Wasser und Stoffen sowie als Produktionsgrundlage für Lebensmittel» 
resultiert.1355 Da es sich bei der Bodenaufwertung um eine technisch an-
spruchsvolle Aufgabe handelt, ist (zumindest bei grösseren Kompensations-
flächen) eine Begleitung durch bodenkundliche Fachpersonen unerläss-
lich.1356 Zudem haben Bund und einzelne Kantone dazu bereits Richtlinien, 
Konzepte, Arbeitshilfen und dergleichen ausgearbeitet.1357 

Kompensatorische Bodenaufwertungsprojekte (Abtragung von Boden 
an einem Standort sowie Auftragung an einem neuen Standort) bedürfen 
i.d.R. einer Bewilligung. Voraussetzung für die Bewilligungserteilung ist, dass 
der Eigentümer oder die Grundeigentümerin der zur Aufwertung beigezoge-
nen Fläche der Massnahme zustimmt1358 und die Finanzierung sichergestellt 
ist.1359 Die aufgewertete Fläche wird nach Abschluss und Abnahme der Bau-
arbeiten den Fruchtfolgeflächen gleichgestellt (sog. Aufwertungsflächen) und 
kann in den Richtplan sowie in das kantonale Fruchtfolgeflächeninventar 
übernommen werden.1360 Zur Kontrolle, ob die Kompensation gelungen ist, 
kann es angezeigt sein, nach Abschluss des Kompensationsprojekts einen 
Umsetzungsbericht zu verlangen.1361 

1353 Der Zeitbedarf kann relativ gross sein. Ein Überblick für den Kanton Zürich nennt bei 
vier Beispielsprojekten einen Zeitbedarf von 20 bis 27 Monaten; vgl. ALN, Vollzugs-
praxis Kompensation FFF, 20.

1354 Vgl. für den Kanton Luzern AchermAnn, 696.
1355 BLW/ARE, Faktenblätter, 91.
1356 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 18 f.; BLW/ARE, Faktenblätter, 93; 

UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42; vgl. für den Kanton Luzern zudem 
AchermAnn, 696; für den Kanton Zürich vgl. ALN, Vollzugspraxis Kompensation 
FFF, 8; für den Kanton Bern vgl. hunYAdY, 11.

1357 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 18 m.w.H.; vgl. weiter auch Bellini, 
1 ff.; BUWAL, Bodenschutz, 1 ff.

1358 So bspw. Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6; zur Frage, ob eine 
Anordnung gegen den Willen des Eigentümers resp. der Eigentümerin der Kompen-
sationsfläche denkbar ist, vgl. Rz. 701 hiernach.

1359 Zum Vorgehen bei Bodenaufwertungen im Ganzen vgl. AchermAnn, 695 ff.; ALN, 
Vollzugspraxis Kompensation FFF, 8 ff.; AGR, Arbeitshilfe, 29.

1360 Amt Für rAumentWicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6.
1361 Im Kanton Luzern wird von einer Flächenbilanzierung gesprochen; vgl. AchermAnn, 

696; im Kanton Bern wird von einem Rekultivierungserfolgs-Bericht gesprochen; vgl. 
AGR, Arbeitshilfe, 29.
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b) Chancen und Risiken 

Die Aufwertung von degradierten Böden stellt eine anspruchsvolle Aufgabe 
dar. Bund, Kanton und Gemeinden können dazu wichtige Hilfestellungen 
bieten, indem sie Vollzugshilfen, Arbeitshilfen, Richtlinien o.Ä. sowie unter-
stützende Grundlagen, wie beispielsweise Hinweiskarten, in denen sie die 
für eine Bodenaufwertung infrage kommenden Flächen bezeichnen, zur 
Verfügung stellen.1362 Die Aufwertung kann zudem durch Wiederverwen-
dung des Bodenmaterials aus den beanspruchten Fruchtfolgeflächen be-
günstigt werden.1363 Für die wirkungsvolle Verbesserung degradierter Bö-
den kann dieses Bodenmaterial aber nicht unbesehen auf den neuen Stand-
ort übertragen werden, sondern es sind auch in diesem Fall umfassende Da-
tengrundlagen (Daten zu den beanspruchten Fruchtfolgeflächen sowie zur 
Aufwertungsfläche) sowie Abklärungen zur aufzuwertenden Fläche (bzgl. 
deren Lage, Grösse, Form, Bodenqualität, langfristiger Sicherung etc.) un-
erlässlich. Zudem ist die Ausführung des Aufwertungsprojekts sorgfältig und 
unter Beizug von bodenkundlichen Fachpersonen zu planen, und dessen 
Umsetzung sollte von diesen eng begleitet werden.1364 Diese und weitere 
Fragen werden derzeit von verschiedenen Fachpersonen diskutiert. Am 
24. Juni 2016 fand zu diesen Themen die «Journée d’étude Compsoil» statt.1365 

In der Lehre wird verschiedentlich die Frage aufgeworfen, ob eine Kom-
pensation durch Bodenaufwertung überhaupt möglich ist. Insbesondere 
muGGli äussert sich kritisch zu dieser Frage: «Unklar erscheint beispiels-
weise, ob die Erhaltungspflicht durch sogenannte Kompensationen erfüllt 
werden kann: Es ist wissenschaftlich umstritten, unter welchen Vorausset-
zungen Fruchtfolgeflächen ‹verlegt› werden können, indem guter Boden ab-
getragen und anderswo auf bisher nicht als Fruchtfolgefläche eingestuftes 
Landwirtschaftsland aufgetragen wird (Bodenaufwertung).»1366 Diese Kritik 
ist ernst zu nehmen, da Bodenaufwertungen oft tiefgreifende Eingriffe in den 

1362 Im Kanton Luzern werden solche Flächen in der Karte Hinweisflächen anthropogene 
Böden des Geoportals Kanton Luzern ausgewiesen; vgl. AchermAnn, 697; zudem hat 
der Kanton Luzern eine Hinweiskarte mit Eignungsgebieten für grossflächige Boden-
verbesserungen erstellt; vgl. BUWD, Eignungsgebiete, 4 ff.; im Kanton Uri werden die 
Zielflächen für die Verbesserung durch Bodenaufwertung ebenfalls vom Kanton be-
zeichnet; vgl. richtPlAn UR, 6.2-2; so auch im Sachplan FFF vorgesehen; vgl. sAch-
PlAn FFF 2020, 13; vgl. dazu auch die Anleitung zur Erarbeitung solcher Hinweis-
karten bei schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 3 ff.

1363 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 43; BUWD, Merkblatt, 4.
1364 Vgl. dazu weiterführend AchermAnn, 695 ff.; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 93.
1365 Jerin et Al., 1 ff.
1366 muGGli, in: PraKomm RPG, Bauen ausserhalb der Bauzone, N 38 Vorb. zu Art. 16–16b; 

vgl. auch AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 83 zu Art. 15 
RPG der auf diese kritischen Fragen hinweist, ohne sich selber dazu zu äussern.
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Boden darstellen und langfristig für die Qualität der Böden gefährlich sein 
können. Landwirtschaftlich gut geeignete natürliche Böden werden nach 
und nach ausgetauscht durch bislang landwirtschaftlich wenig geeignete, 
nun aber künstlich aufgebaute Böden.1367 Ausserdem stellen auch Bodenauf-
wertungen Eingriffe in die Fruchtfolgeflächen resp. den bislang landwirt-
schaftlich wenig geeigneten Boden dar, die u.U. nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt reversibel sind. Ausserdem fehlen Kenntnisse über Langzeit-
folgen von Bodenaufwertungen derzeit noch weitgehend.1368

Nichtsdestotrotz kann basierend auf den bisher durchgeführten Projek-
ten festgestellt werden, dass eine Bodenaufwertung zwar anspruchsvoll, mit 
genügendem zeitlichem und finanziellem Aufwand jedoch umsetzbar ist.1369 
Erfahrungen mit Bodenaufwertungen resp. Rekultivierungen, die für Gru-
ben, Deponien und Installationsflächen gemacht wurden, zeigen, dass 90 % 
der nach 2002 rekultivierten Flächen (> 0,5 ha) Fruchtfolgeflächenqualität er-
langt haben.1370 Wichtig ist, dass bei der Ausführung solcher Projekte den vor-
stehend dargestellten Herausforderungen genügend Beachtung geschenkt 
wird, weswegen der Beizug bodenkundlicher Fachpersonen unentbehrlich 
erscheint. Darüber hinaus muss sichergestellt werden, dass es nicht trotz 
Kompensation zu einer schleichenden Abnahme der Bodenqualität kommt, 
indem gute Böden beansprucht werden, während die zur Kompensation vor-
genommene Bodenaufwertung dazu führt, dass die Voraussetzungen für die 
Qualifikation als Fruchtfolgeflächen nur knapp erfüllt werden.1371 Aufgrund 
dessen sollte es i.d.R. nicht ausreichen, wenn die Kompensationsfläche Frucht-
folgeflächenqualität aufweist, sondern die Kompensationsfläche sollte darü-
ber hinaus innerhalb der Fruchtfolgeflächen dieselbe Qualität aufweisen wie 
die beanspruchte Fläche.1372 Durch aktuelle und umfassende Datengrund-
lagen können erfolgreiche Bodenaufwertungen ebenfalls gefördert werden. 
So haben die Kantone beispielsweise diejenigen Flächen, welche zur Aufwer-
tung infrage kommen, zu erfassen resp. inventarisieren.1373

1367 BLW/ARE, Faktenblätter, 90.
1368 Im Zusammenhang mit dem Bau der Bahn 2000 wurden viele Flächen als Kulturland 

wiederhergestellt. Grundsätzlich wurden mit der erreichten Bodenqualität sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Sie verlangte jedoch einen teilweise enormen Aufwand. Aus-
serdem wurde grosser Wert auf die bodenkundliche Begleitung gelegt und die 10-jäh-
rige Folgebewirtschaftung wurde überwacht; vgl. dazu BLW/ARE, Faktenblätter, 117.

1369 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42; BLW/ARE, Faktenblätter, 112 und 
117; AchermAnn, 696 f.

1370 BLW/ARE, Faktenblätter, 116.
1371 BLW/ARE, Faktenblätter, 74; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42.
1372 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17.
1373 sAchPlAn FFF 2020, 13; BLW/ARE, Faktenblätter, 95; für den Kanton Luzern vgl. 

AchermAnn, 697.
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Mittels Kompensationen durch Bodenaufwertungen vergrössert sich der 
Spielraum der Kompensationsmechanismen, da diese nicht von vornherein 
quantitativ gleich stark begrenzt sind wie beispielsweise Auszonungsflä-
chen. Allerdings ist auch hier zu beachten, dass für eine Aufwertung geeig-
nete Böden nicht beliebig verfügbar sind und die Nutzung für eine Bodenauf-
wertung in Konkurrenz zu anderen möglichen Nutzungen oder in Konflikt 
mit Schutzinteressen stehen kann. Die Kompensation vermag einen sparsa-
men Umgang mit Fruchtfolgeflächen keinesfalls zu ersetzen.1374 Darüber 
hinaus darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass Aufwertungsprojekte 
oftmals sehr kostspielig und aufwendig sind.1375

c) Potenzial 
Die Kompensation durch Bodenaufwertung für die Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen steht in vielen Kantonen im Vordergrund, so auch in den 
Kantonen Luzern und Zürich.1376 Ihr wird aktuell am meisten Potenzial zu-
geschrieben.1377 Nur durch diese Kompensationsmassnahme können effek-
tiv neue Fruchtfolgeflächen geschaffen werden. Ausserdem wird durch Bo-
denaufwertungen auch dem Grundsatz der Wiederverwertung von unver-
schmutztem Bodenaushub Rechnung getragen.1378 Nichtsdestotrotz handelt 
es sich bei Bodenaufwertungen um komplexe und irreversible Eingriffe in 
den Bodenaufbau.1379 Die Bodenaufwertung stellt hinsichtlich des Verfah-
rens wie auch bodenkundlich und logistisch einen anspruchsvollen Eingriff 
dar, bei dem bei beiden Standorten (beanspruchte Fläche sowie Kompensa-
tionsfläche) intensive Planungs- und Ausführungsarbeiten sowie eine enge 
fachkundliche Begleitung notwendig sind.1380 Nach der Bodenaufwertung 
sind i.d.R. mehrere Jahre schonende Folgenutzung notwendig, die ebenfalls 
eng begleitet und überwacht werden sollten.1381 Wenn diese Herausforde-
rungen jedoch beachtet werden und genügend Zeit und Ressourcen bereit-
gestellt werden, bringt die Bodenaufwertung wesentliche Vorteile mit sich. 

1374 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42; BLW/ARE, Faktenblätter, 96 und 112.
1375 BLW/ARE, Faktenblätter, 114.
1376 Vgl. für den Kanton Luzern Rz. 147 hiervor sowie AchermAnn, 694; lustenBerGer, 

686; für den Kanton Zürich vgl. Rz. 159 hiervor sowie ALN, Haushälterische Boden-
nutzung, 25 f.

1377 BLW/ARE, Faktenblätter, 114; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 42; 
AchermAnn, 694.

1378 AchermAnn, 694.
1379 BLW/ARE, Faktenblätter, 95 mit dem Hinweis auf einige Herausforderungen, die sich 

stellen können.
1380 AchermAnn, 696; BLW/ARE, Faktenblätter, 97.
1381 ALN, Haushälterische Bodennutzung, 26.
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Insbesondere wird zu einem nachhaltigen Umgang mit der endlichen Res-
source Boden beigetragen, und sie verhilft den Kantonen zu Flexibilität und 
zur Erhaltung ihres Handlungsspielraums im Hinblick auf den kantonal si-
cherzustellenden Anteil am Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen. 

4. Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächeninventar
a) Kompensationsmechanismus
aa) Kompensation oder Buchhaltung?
Ähnlich wie die Bodenaufwertung kommt auch die Neuaufnahme in das 
Fruchtfolgeflächeninventar nur bei der Einzonung oder anderweitiger Inan-
spruchnahme von Fruchtfolgeflächen in Betracht.1382 Hinzu kommt, dass es 
sich nicht um eine Kompensationsmassnahme im eigentlichen Sinn handelt. 
In vielen Kantonen und insbesondere in hügeligen Gebieten ist es möglich, 
dass bei der Ersterhebung Flächen mit Fruchtfolgeflächenqualität nicht als 
solche erkannt wurden.1383 Durch die Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächen-
inventar werden keine neuen Fruchtfolgeflächen generiert, sondern bislang 
nicht inventarisierte Flächen, die aber Fruchtfolgeflächenqualität aufwei-
sen, neu in das Inventar aufgenommen.1384 Diese bisherige Nichtinventari-
sation kann auf uneinheitliche Erhebungsmethoden, unverlässliche Karten-
grundlagen oder ungenaue Flächenabgrenzungen zurückgeführt werden.1385 
Ebenso kann sich die Qualität von Boden mit der Zeit ändern.1386

Bei der Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächeninventar handelt sich dem-
nach um eine buchhalterische Massnahme, mit der Fehler bei früheren Er-
hebungen bereinigt werden. Mit Blick auf die Pflicht der Kantone, einen be-
stimmten Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen dauerhaft zu erhalten, kann 
sich die Neuaufnahme in das Fruchtfolgeflächeninventar, in dem der aktu elle 
Stand der im betroffenen Kanton vorhandenen Fruchtfolgeflächen wieder-
gegeben wird, wie eine Kompensation auswirken. In Anspruch genommene 
Fruchtfolgeflächen werden durch neu in das Inventar aufgenommene Frucht-
folgeflächen «kompensiert», sodass das Inventar im Ergebnis eine ausgegli-
chene Bilanz aufweist. 

1382 Vgl. Rz. 168 hiervor.
1383 AchermAnn, 699; die Datengrundlagen basieren in vielen Kantonen, so auch im Kan-

ton Luzern, noch auf den Daten der Ersterhebung Ende der 80er-Jahre. Bei dieser 
Erhebung wurden teilweise Fruchtfolgeflächen nicht als solche erkannt.; zu beachten 
ist, dass im Kanton Uri die Möglichkeit zur Kompensation durch Neuaufnahme in das 
Fruchtfolgeflächeninventar gar nicht vorgesehen ist; vgl. Rz. 168 hiervor.

1384 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 19.
1385 So ist es z.B. möglich, dass angrenzend an inventarisierte Fruchtfolgeflächen weitere 

Flächen liegen, die ebenfalls Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen.
1386 AchermAnn, 699 f.
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ab) Voraussetzungen und Folgen 

Noch nicht inventarisierte Fruchtfolgeflächen dürfen nicht unbesehen als 
Kompensationsflächen genutzt werden. Vielmehr muss vorgängig eine ge-
samthafte Überprüfung der Fruchtfolgeflächen in diesem Kanton resp. zu-
mindest in der betroffenen Gemeinde nach einheitlichen, vom Bund akzep-
tierten Methoden erfolgen.1387 Damit soll einerseits das Ausmass an heute 
noch nicht inventarisierten Fruchtfolgeflächen und andererseits aber auch 
das Ausmass der als Fruchtfolgeflächen aufgenommenen Flächen, die keine 
Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen, festgestellt werden.1388 Durch die Ge-
samtüberprüfung wird vermieden, dass nicht inventarisierte Flächen mit 
Fruchtfolgeflächenqualität als Kompensationsflächen beansprucht werden, 
obwohl noch Flächen ohne Fruchtfolgeflächenqualität im Fruchtfolgeflächen-
inventar verzeichnet sind, die vorab bereinigt werden müssten. Nur wenn die 
Neuerhebung also zum Ergebnis führt, dass mehr Flächen mit Frucht folge-
flächenqualität nicht im Inventar aufgenommen sind als umgekehrt, bestehen 
Kompensationsflächen. Diese können bei künftigen Beanspruchungen oder 
Einzonungen von Fruchtfolgeflächen als Kompensation neu in das Frucht-
folgeflächeninventar aufgenommen werden. Sobald in einem Kanton die 
Kartierung weitgehend abgeschlossen und das Fruchtfolgeflächeninventar 
bereinigt ist, entfällt diese Möglichkeit zur Kompensation.1389

b) Chancen und Risiken
Da es sich bei der Neuaufnahme in das Fruchtfolgeflächeninventar nicht um 
eine eigentliche Kompensationsmassnahme handelt, sondern um eine buch-
halterische Korrektur, nimmt bei dieser Kompensation die Bodenqualität 
insgesamt ab. Die bisher inventarisierte Fruchtfolgefläche wird in Anspruch 
genommen und zur Kompensation wird lediglich eine bereits Fruchtfolge-
flächenqualität aufweisende Fläche neu im Inventar aufgenommen. Die Bo-
denqualität wird dabei nicht verbessert und der Schutz nicht erhöht, da der 
Schutz der Fruchtfolgeflächen nicht von deren Aufnahme im Inventar ab-
hängig ist. Der Begriff der Kompensation ist in diesem Zusammenhang trüge-
risch. Es handelt sich somit um eine mit den weiteren Kompensationsmass-
nahmen, die effektiv zu einem Erhalt der Bodenqualität beitragen, nicht ver-
gleichbare Massnahme. 

1387 Zum konkreten Vorgehen im Kanton Luzern vgl. AchermAnn, 700; für das Vorgehen 
im Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 28 f.

1388 AchermAnn, 699.
1389 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 19.
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Allerdings können auch bei dieser Massnahme positive Effekte erkannt wer-
den. So wird mit der Neuaufnahme im Inventar die Qualität der Fläche aner-
kannt und eine Inanspruchnahme in Unkenntnis ihrer Qualität vermieden. 
Ausserdem wird durch die Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächeninventar der 
Handlungsspielraum der Kantone erhalten. Zusätzlich können die Kantone 
dazu angeregt werden, eine Neuerhebung der Fruchtfolgeflächen vorzuneh-
men und diese so auf einen aktuellen und einheitlichen Stand zu bringen. 

Dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass solche Neu-
erhebungen mit erheblichen Kosten verbunden sind. Bisher wurde für eine 
landesweite Bodenkartierung von einem Finanzbedarf von 0,5 bis 1,5 Milliar-
den Schweizer Franken ausgegangen, wobei die Investitionen über zwei bis 
drei Jahrzehnte zu tätigen wären. Die Kosten- und Zeitschätzung ist jedoch 
mit grossen Unsicherheiten behaftet, insbesondere auch weil die Methoden 
zur Bodenkartierung immer effizienter durchgeführt werden können.1390 
Weiter muss eine Neuerhebung der Fruchtfolgeflächen zwingend nach ein-
heitlichen und anerkannten Standards erfolgen, und es muss vermieden 
werden, dass Flächen mit minderer Qualität ebenfalls als Fruchtfolgeflächen 
anerkannt werden. Auch bei der Kompensation durch Neuaufnahme ist da-
rauf zu achten, dass die als Kompensation in das Fruchtfolgeflächeninventar 
aufgenommene Fläche dieselbe Qualität aufweist wie die beanspruchte Flä-
che.1391 Es besteht das anhaltende, latente Risiko, dass über die Dauer insge-
samt die Qualität der Fruchtfolgeflächen abnimmt. Dem ist mit geeigneten 
Kriterien und der Überwachung durch bodenkundliche Fachpersonen ent-
gegenzuwirken. 

c) Potenzial 
Da es sich bei der «Kompensation» von in Anspruch genommenen Frucht-
folgeflächen durch Neuaufnahme von bisher nicht inventarisierten Frucht-
folgeflächen nicht um eine effektive Kompensation handelt, kann dieser Neu-
aufnahme auch kein Potenzial als Kompensationsmassnahme zugesprochen 
werden. Ausserdem ist der Umfang der noch nicht inventarisierten Frucht-
folgeflächen — solange keine vollständigen und einheitlichen Datengrund-
lagen bestehen — schwierig abschätzbar. Insgesamt bestehen aber wohl ab-
solut gesehen eher wenige Flächen ausserhalb der Bauzonen, welche Frucht-

1390 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 8 f.; diesen Kosten ist der dadurch er-
zielte Mehrwert, der ebenfalls sehr schwierig zu bestimmen ist, gegenüberzustellen; 
zur Frage von Kosten und Nutzen von Bodendaten vgl. knecht/lüscher/Borer, 
50 ff.; im Kanton Luzern bspw. konnten diese Kosten bisher noch nicht gesichert wer-
den; AchermAnn, 701.

1391 BLW/ARE, Faktenblätter, 73.
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folgeflächenqualität aufweisen und noch nicht als solche im Fruchtfolgeflä-
cheninventar aufgenommen wurden. Ausserdem müssten diese zunächst 
mit inventarisierten Flächen, die keine Fruchtfolgeflächenqualität mehr auf-
weisen, bereinigt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Bereinigung der kan-
tonalen Fruchtfolgeflächeninventare besteht ein grosses Interesse an einer 
Neuerhebung der Fruchtfolgeflächen basierend auf aktualisierten, einheit-
lichen Datengrundlagen — unter dem Gesichtspunkt der Kompensation ist die 
Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächeninventar jedoch von untergeordneter 
Bedeutung. Dabei ist auch zu beachten, dass flächendeckende Neuerhebungen 
von Fruchtfolgeflächen i.d.R. mit hohen Kosten verbunden sind.

 
III. Objektbezogene Kompensationsmassnahmen
1. Vorbemerkungen

Objektbezogene Kompensationsmassnahmen sind de lege lata weitgehend 
unbekannt und werden insbesondere bei dem de lege ferenda vorgesehenen 
Planungs- und Kompensationsansatz in Betracht gezogen. Im Unterschied 
zur flächenbezogenen Kompensation spielt hier die beanspruchte resp. frei-
gegebene Fläche keine oder nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen wird 
auf das «Objekt» abgestellt. Als objektbezogene Kompensationsmassnahme 
steht der Rückbau resp. die Beseitigung einer bestehenden Baute oder An-
lage im Vordergrund. Die Mehrbeanspruchung wird dadurch real kompen-
siert, und es wird sichergestellt, dass die Raumbeanspruchung unter dem As-
pekt des Trennungsgrundsatzes nicht vergrössert wird. Im Ergebnis kommt 
es dadurch trotz des Bauvorhabens ausserhalb der Bauzonen im Bezugsraum 
zu einer Verbesserung der Gesamtsituation.1392

2. Kompensation durch Rückbau/Beseitigung 

Eine objektmässige Kompensation kann beispielsweise durch den Rückbau 
von störenden, nicht mehr genutzten (meist leerstehenden) Wohngebäuden 
oder landwirtschaftlichen Gebäuden (Ökonomiebauten) resp. von nicht mehr 
genutzten gewerblichen Bauten (bspw. Hotelbauten) ausserhalb der Bauzo-
nen erfolgen. Eine objektmässige Kompensation kann zudem durch die Be-
seitigung von (Infrastruktur-)Anlagen, Parkplätzen oder dergleichen sowie 
den Abbau von Zerschneidungen (Rückbau von Strassen, Erdverlegung von 
Leitungen und dergleichen) oder durch die Aufgabe von anderen Nutzungen 
erfolgen.1393 Zu beachten ist dabei, dass sich befristet bewilligte Gebäude 

1392 Vgl. zum Ganzen ausführlicher Rz. 293 ff. hiervor. 
1393 ARE, Planungs- und Kompensationsansatz; Botschaft RPG 2, 7471 f.
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oder Gebäude mit einer Beseitigungspflicht nicht zur Kompensation eignen, 
da sonst die Befristung des zur Kompensation beseitigten Gebäudes auf die 
neue Baute übertragen werden müsste.1394

Nach dem Rückbau resp. der Beseitigung ist die entsprechende Fläche 
zu rekultivieren.1395 Die Fläche sollte nach der fachgerechten Rückführung 
die typischen, natürlichen Eigenschaften des Bodens vor der Beanspruchung 
aufweisen und eine neue, standortgerechte und nachhaltige Nutzung ermög-
lichen. Zudem sollte sie die gleiche Qualität aufweisen wie vor der Beanspru-
chung. Dazu nutzt man i.d.R. Bodenaufwertungsmassnahmen.

3. Kriterien für die Beurteilung der Kompensation 
a) Verbesserung der Gesamtsituation 
Die Planungen nach Art. 8c i.V.m. Art. 18bis E-RPG (resp. Art. 8c i.V.m. Art. 18a 
sowie Art. 8d i.V.m. Art. 24g E-RPG) müssen zu einer Verbesserung der Ge-
samtsituation im betreffenden Gebiet ausserhalb der Bauzonen führen. Ver-
langt wird eine merkliche Verbesserung, wobei in erster Linie Verbesserun-
gen in räumlicher und baukultureller Hinsicht angestrebt sind. Die Kantone 
haben im kantonalen Richtplan das Ziel der Planung, die damit verfolgten 
übergeordneten öffentlichen Interessen und die angestrebten Veränderun-
gen und Verbesserungen der Gesamtsituation konkret zu umschreiben 
(Art. 8c Abs. 2 lit. a E-RPG resp. Art. 8c Abs. 2 lit. a sowie Art. 8d Abs. 2 lit. b E-
RPG). Im Bewilligungsverfahren ist sodann anhand der Ziele und Grundsät-
ze der Raumplanung zu prüfen, ob die verlangte Verbesserung eintritt. Dies 
wird im Einzelfall nicht einfach zu beurteilen sein. Derzeit fehlen zudem 
noch materielle Kriterien oder eine Praxis.1396 Insbesondere wird sich in der 
Praxis erweisen müssen, wie die «gesamthaften Verbesserungen» beurteilt 
werden, wenn verschiedene Teilaspekte wie Kulturlandschutz,  Bausubstanz, 
Heimatschutz, Biotope, Verkehrserschliessung etc. gewichtet und gegen ein-
ander abgewogen werden müssen.1397

b) Keine grössere und störendere Nutzung
Die Kompensation muss zudem so ausgestaltet sein, dass die Mehrnutzungen 
im Ergebnis zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen ausser-

1394 Vgl. dazu Rz. 293 hiervor sowie ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 20; dies wurde be-
reits im Zusammenhang mit dem Entwurf des REG festgestellt; vgl. ARE, Erläutern-
der Bericht rev. RPG, 81.

1395 Vgl. zur Rekultivierung als solche sowie zur Abgrenzung zur Bodenaufwertung Rz. 99 
hiervor.

1396 Vgl. zum Ganzen Botschaft RPG 2, 7464 f. und 7488.
1397 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 6.
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halb der Bauzonen führen (Art. 18a Abs. 1 lit. b resp. Art. 24g Abs. 1 lit. b E-RPG).1398 
Die Begriffe «keine grössere» und «keine störendere» Nutzung stellen unbe-
stimmte Rechtsbegriffe dar, die der Auslegung bedürfen. Nach den kritischen 
Rückmeldungen im Vernehmlassungsverfahren zur Vorlage des Bundesrats1399 
hat dieser versucht, die Begriffe zu konkretisieren. Demgemäss geht es um die 
Sicherstellung, dass die Mehrnutzungen ausserhalb der Bauzonen im Kern 
mit dem Trennungsgrundsatz vereinbar bleiben, damit in der Gesamtheit 
dem grundlegenden Denkansatz der Ausnahmeregelung ausserhalb der 
Bauzonen weiterhin bzw. besser als heute Rechnung getragen wird.1400 Da-
bei sei in einem ersten Schritt zu bestimmen, in Bezug auf welche Bereiche 
bzw. Kriterien die Mehrnutzungen grösser und störender wirken können.1401 
Bezüglich Grösse der Nutzung kann nach Ansicht des Bundesrats zum Bei-
spiel auf Aspekte wie Volumen oder beanspruchte Bodenflächen abgestellt 
werden. So könne eine Kompensation als genügend erachtet werden, wenn 
ein Vorhaben durch Beseitigung einer Baute kompensiert wird, die ein glei-
ches Volumen aufweist und eine gleich grosse Bodenfläche beansprucht.1402 
Die Kriterien Volumen und beanspruchte Bodenfläche erscheinen mit Blick 
auf den Trennungsgrundsatz sachgerecht, um die Grösse einer Nutzung zu 
beurteilen. Die beiden Kriterien Volumen und beanspruchte Bodenflächen 
sollten dabei kumulativ zur Anwendung gelangen. So wird sichergestellt, 
dass der ausserhalb der Bauzonen für Bauten und Anlagen in Anspruch ge-
nommene Raum (Volumen und Fläche) nicht zunimmt. 

Der Begriff der «störenderen Nutzung» umfasst gemäss den Ausführun-
gen zur Vorlage des Bundesrats demgegenüber die Einflüsse der Nutzung auf 
den Raum (bspw. bzgl. der Aspekte Zersiedelung, Emissionen, Standort, Ein-
ordnung etc.).1403 Die Beurteilung, ob eine störendere Nutzung vorliegt, wird 
i.d.R. einfach sein, wenn die neu bewilligte und die kompensatorisch weg-
fallende Nutzung gleichartig und damit direkt vergleichbar sind.1404 Diesfalls 
kann eine 1:1-Kompensation ausreichend sein, damit keine störendere Nut-
zung resultiert. Würde man aber nur die Kompensation mit gleichartigen 

1398 Während dies in der Vorlage des Bundesrats explizit gefordert wird, verzichtet die Vor-
lage der UREK-S darauf. Gemäss dem erläuternden Bericht zur Vorlage der UREK- S müs-
sen auch gemäss dieser Vorlage Kompensationsmassnahmen so ausgestaltet werden, 
dass es im Planungsraum zu keinen grösseren und zu keinen störenderen Nutzungen 
kommt; vgl. UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 10; vgl. dazu auch Rz. 506 hiernach. 

1399 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 16.
1400 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 15.
1401 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 5 und 12.
1402 Botschaft RPG 2, 7470; Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 6 f.
1403 Grêt-reGAmeY/rABe et Al., 6 f.
1404 Botschaft RPG 2, 7471; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 17.
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Nutzungen zulassen, so wäre die Suche nach Kompensationsobjekten stark 
erschwert, und es wäre in gewissen Fällen kaum möglich, geeignete Kom-
pensationsobjekte zu finden. Die Gesetzesvorlage sieht denn auch keine sol-
che Einschränkung auf Kompensationen mittels gleichartiger Nutzung vor. 
Grundsätzlich ist damit auch eine Kompensation mit einem andersartig ge-
nutzten Objekt möglich. 

Was aber gilt bei total unterschiedlichen Nutzungen: Wie kann in diesen 
Fällen beurteilt werden, ob «keine störendere» Nutzung vorliegt? Wie viele 
Quadratmeter Scheune müssten beispielsweise für einen Quadratmeter 
Wohnfläche kompensiert werden? Und was würde gelten, wenn ein Hotel mit 
leerstehenden landwirtschaftlichen Ökonomiebauten kompensiert werden 
soll? Diese Fragen lassen sich nicht generell beantworten. Tendenziell bedarf 
es bei neuen störenden Nutzungen mit Kompensation durch die Beseitigung 
einer weniger störenden Nutzung jedoch wohl flächenmässig einer Über-
kompensation, wobei insbesondere bei einem Hotel eine deutliche Über-
kompensation notwendig wäre, damit keine grössere und keine störendere 
Nutzung, sondern eine Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der 
Bauzonen resultiert.1405 Neben dem Mass der Nutzung werden aber auch 
andere Aspekte zu berücksichtigen sein, wie beispielsweise die Lage des 
Kompensationsobjekts. So könnte durch Beseitigung einer Baute in einer 
landschaftlich wertvollen, peripheren Gegend zugunsten einer neuen Baute 
mit wenig Verkehrsaufkommen in Bauzonennähe und im Umfeld von weite-
ren Bauten eher zu einer weniger störenderen Nutzung und einer Verbesse-
rung der Gesamtsituation beigetragen werden.1406 Das ARE hat für die Kom-
pensation bei unterschiedlicher Nutzung folgende Grundsätze formuliert:

«Abstrakt gesagt ist es immer unproblematisch, wenn bei der Kompen-
sation wie folgt vorgegangen wird:

— intensivere Nutzungen werden durch weniger intensive,
— störende Nutzungen durch weniger störende,
—  Nutzungen an schlecht erschlossenen Lagen durch Nutzungen an gut er-

schlossenen Lagen,
—  Nutzungen in empfindlichen Gebieten durch Nutzungen in weniger empfind-

lichen Gebieten,
—  schlecht eingepasste Bauten durch gut eingepasste,
—  oder stark bodenbeanspruchende werden durch weniger bodenbeanspru-

chende Bauten und Anlagen ersetzt.»1407 

1405 Botschaft RPG 2, 7471; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 20 und 22.
1406 Botschaft RPG 2, 7471.
1407 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 17; vgl. dazu auch Botschaft RPG 2, 7471.
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Diese Kriterien müssen nicht in jedem Fall kumulativ erfüllt sein: «Wo aber 
bezüglich eines Aspekts eine Verschlechterung eintritt, muss in den anderen 
Bereichen eine bedeutende Überkompensation stattfinden, dass insgesamt 
eine Verbesserung resultiert.»1408 Offensichtlich ungenügend wäre zudem 
beispielsweise eine Kompensationsmassnahme, die sich darauf beschränkt, 
ein bestimmtes Gebiet einem verschärften Schutz zu unterstellen.1409

Um unter diesen Voraussetzungen beurteilen zu können, ob eine aus-
reichende Kompensation vorliegt, bietet es sich an, ein Bewertungstool aus-
zuarbeiten, mit dessen Hilfe sowohl die neue Nutzung wie auch die wegfallen-
de Nutzung bewertet werden können (Skala, wobei bspw. 0 = keine Störung/
gering, 10 = grosse Störung/gross). In diesem Bewertungstool sollten die ver-
schiedenen, vorstehenden Aspekte enthalten sein. Dazu gehören bspw.: Nut-
zung (Intensität, Art der Nutzung), Lage (Standort, Grad der Zersiedelung, 
Nähe zum Siedlungsgebiet, bestehende Bauten in der Umgebung), Landschaft 
(Qualität der Landschaft, Störung der Landschaft, Einordnung in die Land-
schaft), Emissionen (Erschliessung (bestehend/neu), Verkehrsaufkommen, 
weitere Emissionen) und Bodenbeanspruchung. Sowohl für das neue Vor-
haben wie auch für die kompensatorisch wegfallende Nutzung müsste so-
dann eine Bewertung vorgenommen werden. Darüber hinaus könnte über-
legt werden, wie die unterschiedlichen Kriterien zu gewichten sind (haben 
alle Aspekte das gleiche Gewicht oder ist bspw. der Grad der Zersiedelung 
höher zu gewichten als die Art der Nutzung?). Damit im Gesamten keine stö-
rendere Nutzung vorliegt, müsste die kompensatorisch wegfallende Nutzung 
mindestens die gleiche Punktezahl erreichen wie die neu vorgesehene Nut-
zung. Zudem könnte überlegt werden, ob es sog. «Killerkriterien» geben soll-
te. So könnten beispielsweise Vorhaben, die beim Grad der Zersiedelung eine 
10 erreichen, per se unzulässig sein und als nicht kompensierbar eingestuft 
werden. Schliesslich wäre zu diskutieren, ob ein Vorhaben durch die Besei-
tigung mehrerer kleiner, wenig störender Bauten kompensiert werden könn-
te. Diesfalls müssten die Bewertungen der zu beseitigenden Bauten in der 
Summe mindestens dieselbe Punktzahl aufweisen wie das neue Vorhaben. 
Dies sollte bejaht werden, denn auch dadurch kommt es ausserhalb der Bau-
zonen insgesamt nicht zu einer störenderen Nutzung.

Trotz dieser Ausführungen und Konkretisierungen handelt es sich beim 
Terminus der «grösseren und störenderen Nutzung» letztlich um einen un-
bestimmten Rechtsbegriff und damit um keine präzise Vorgabe.1410 Darauf 

1408 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 17; vgl. dazu auch Botschaft RPG 2, 7471.
1409 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 17.
1410 Vgl. auch die Rückmeldungen zur ergänzenden Vernehmlassung zur zweiten Etappe 

der RPG-Revision ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 16.
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dürfte auch der Verzicht auf diese Kriterien in der Vorlage der UREK-S und 
den vom Ständerat beschlossenen Bestimmungen zurückzuführen sein. Da 
aber gemäss den Materialien das Kriterium, dass «Mehrbelastungen des Pla-
nungsraums» zu verhindern sind, impliziert, dass keine störendere und kei-
ne grössere Nutzung resultieren darf, ist durch die Streichung nichts wirklich 
gewonnen. Sowohl gemäss Vorlage des Bundesrats wie auch gemäss Be-
schlussfassung des Ständerats werden sich die Kriterien (ob eine «störendere 
und grössere Nutzung» resp. eine «Mehrbelastung des Planungsraums» re-
sultiert) aus der Praxis ergeben müssen, wobei die vorstehend referenzierten 
Materialien bei der historischen Auslegung mitzuberücksichtigen sein wer-
den.1411 Es wird also Sache der Kantone sein, das Mass und die Kriterien der 
Kompensation festzulegen. Gestützt darauf wird im Baubewilligungsverfah-
ren zu prüfen sein, ob die Mehrnutzung zu keiner grösseren und zu keiner 
störenderen Nutzung ausserhalb der Bauzonen führt.

c) Volumen- und flächenmässig vollständige Kompensation 
Bei der Kompensation als Ausnahme von der Beseitigungspflicht wurde in 
Art. 23e Abs. 1 lit. b E-RPG explizit vorgesehen, dass Volumen und beanspruch-
te Fläche vollständig zu kompensieren seien. Auch in diesem Fall hätte somit 
eine quantitativ gleichwertige Kompensation erfolgen müssen.1412 Die quan-
titative Gleichwertigkeit hätte sich in diesem Fall nicht nur auf die Fläche 
bezogen, sondern auch auf das Volumen. Eine qualitative Gleichwertigkeit 
wurde hingegen grundsätzlich nicht gefordert. Namentlich wäre es nach 
dem Gesetzeswortlaut nicht notwendig gewesen, dass das beseitigte Objekt 
störender war (bspw. aufgrund seiner Lage) oder dass eine Verbesserung der 
Gesamtsituation ausserhalb der Bauzonen eintritt.

4. Chancen und Risiken 

Die objektbezogene Kompensation durch den Rückbau resp. die Beseitigung 
von störenden Objekten und die Rekultivierung der dadurch frei werdenden 
Flächen stellt eine anspruchsvolle Aufgabe dar. Insbesondere müssen aus-
reichend Objekte zur Beseitigung zur Verfügung stehen, damit sich über-
haupt eine Kompensationspraxis etablieren kann. Gleichzeitig stellt dies 
eine grosse Chance für den Trennungsgrundsatz dar. Mit der objektbezoge-
nen Kompensation von Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen wird eine 
Möglichkeit geschaffen, nicht mehr benötigte störende Bauten und Anlagen 

1411 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5 mit dem Hinweis, dass eine Konkretisierung mit-
tels Vollzugshilfe o.Ä. hilfreich wäre.

1412 Vgl. Rz. 296 hiervor.
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ausserhalb der Bauzonen zu beseitigen, insbesondere solche, für deren Be-
seitigung ansonsten keine Rechtsgrundlage besteht.1413 

Darüber hinaus ist auch die anschliessende Rekultivierung des Bodens 
technisch herausfordernd. Allerdings ist diese wohl i.d.R. einfacher als bei 
einer Bodenaufwertung, da nicht ein Boden mit Fruchtfolgeflächenqualität, 
sondern eine Wiederherstellung der natürlichen Bodenfunktionen gefordert 
wird.1414 Um fachgerechte Rekultivierungen sicherzustellen, ist auch in die-
sem Bereich den unterstützenden Vollzugsmassnahmen ein grosses Gewicht 
beizumessen. Bund, Kanton und Gemeinden können wichtige Hilfestellun-
gen zum Vollzug bieten, indem sie Vollzugshilfen, Arbeitshilfen, Richtlinien 
o.Ä. sowie unterstützende Grundlagen, wie beispielsweise Hinweiskarten, 
in denen sie die für eine Beseitigung infrage kommenden Objekte bezeich-
nen, zur Verfügung stellen.1415

Als positiv erachtet werden kann zudem die Pflicht zur Gesamtbetrach-
tung im Voraus. Indem die Kompensation zudem so ausgestaltet werden 
muss, dass es zu einer Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der Bau-
zonen kommt, können objektbezogene Kompensationen — bei einer konse-
quenten Umsetzung in der Praxis — einen wesentlichen Beitrag zur Trennung 
des Baugebiets und Nichtbaugebiets und zu einer nachhaltigen Entwicklung 
leisten. Da der Vollzug jedoch noch nicht abschliessend geklärt ist, bestehen 
auch Zweifel, ob objektbezogene Kompensationsmassnahmen tatsächlich 
zu einem konsequenten Rückbau von nicht mehr benötigten Gebäuden sowie 
zu einer Verbesserung der Situation ausserhalb der Bauzonen führen. Dies 
ist insbesondere von der gesamten Umsetzung des Planungs- und Kompensa-
tionsansatzes durch die Kantone und vom Vollzug abhängig.1416 Dabei ist zu 
beachten, dass der Planungsaufwand für die Umsetzung auf Stufe Grundeigen-
tümerschaft, Gemeinde und Kanton relativ gross ist, sodass offenbleibt, wie 
häufig der Ansatz überhaupt zum Tragen kommen würde.1417 Hinzu kommt, 
dass die Verantwortung für die Anordnung und die Überprüfung der Kom-
pensation und Verbesserung grösstenteils bei den Gemeinden liegen würde. 

1413 Zu den Chancen des Planungs- und Kompensationsansatzes im Allgemeinen eco-
PlAn, 2. Aktualisierung NHB, 3 f.

1414 Vgl. zu den Chancen und Risiken der Kompensation durch Bodenaufwertung 
Rz. 558 ff. sowie zur Abgrenzung Rz. 99 hiervor.

1415 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5.
1416 Vgl. dazu Rz. 511 f. hiernach.
1417 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 6.
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5. Potenzial 

Objektbezogene Kompensationsmassnahmen sind als Idee vielverspre-
chend.1418 Ihr Potenzial als Kompensationsmassnahme erscheint relativ 
gross, hängt aber auch wesentlich von der Umsetzung ab.1419 Gross erscheint 
das Potenzial insbesondere beim Planungs- und Kompensationsansatz im 
Zusammenhang mit Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, da auf-
grund der Vollzugsdefizite der vergangenen Jahre heute eine beträchtliche 
Anzahl nicht mehr benötigter Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
besteht, die (zumindest theoretisch) zur Kompensation beigezogen werden 
könnten. Es wird jedoch eine grosse Herausforderung für die Kantone und 
Gemeinden sein, die Umsetzung so auszugestalten, dass diese Objekte dann 
auch für eine Kompensation zur Verfügung stehen. Ausserdem müssen die 
Kriterien für die Kompensation, insbesondere für die «Verbesserung der Ge-
samtsituation» und die «nicht grössere und nicht störendere Nutzung» kon-
kretisiert werden.1420 Das Verbesserungsgebot ist zwar grundsätzlich zu 
begrüssen, bedeutet jedoch auch, dass zu klären bleibt, welche Kompensa-
tionen und Aufwertungen ohnehin (Kompensation) und welche zusätzlich 
(Verbesserung) getätigt werden müssen.1421 Hohe Anforderungen an die 
Kompensation sind aus Sicht des Raumplanungs- und Umweltrechts zu be-
grüssen. Nur auf diese Weise können die mit der Kompensation verfolgten 
Ziele erreicht werden. Sie bedeuten aber gleichzeitig, dass Ausnahmen bzw. 
Mehrnutzungen tendenziell eingeschränkt bzw. schwieriger erreichbar wer-
den. Das Potenzial dieser Kompensationsmassnahme aus wirtschaftlicher 
Sicht bzw. für die betroffene Bevölkerung ist geringer, je höher die Anforde-
rungen an die Kompensation sind.

IV. Vorgehen zur Kompensation 
1. Vorbemerkungen 

Die Gemeinden haben die Vorgaben von Bund und Kanton im Rahmen ihrer 
Nutzungsplanung und bei der Ausführung weiterer raumrelevanter Tätig-
keiten umzusetzen.1422 In den meisten Fällen tritt die Gemeinde als Planungs-

1418 So betr. Planungs- und Kompensationsansatz ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5.
1419 Vgl. dazu Rz. 508 ff. hiernach.
1420 Zu dazu Rz. 573 ff. hiervor.
1421 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 5 f.
1422 Betr. Sachplan FFF vgl. sAchPlAn FFF 2020, 17.
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trägerin der Nutzungsplanung1423 sowie auch als Baubewilligungsbehörde1424 
auf. Entsprechend obliegt es grundsätzlich den Gemeinden, im Einzelfall zu 
prüfen, ob ein Bauvorhaben (insbes. Bauvorhaben, die Fruchtfolgeflächen 
beanspruchen, oder Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone) oder eine anste-
hende Planungsmassnahme (insbes. Einzonung) eine Kompensationspflicht 
auslöst. Ist dies der Fall, muss die Kompensation angeordnet und deren Um-
setzung überwacht werden. 

2. Zuständigkeiten
a) Im Allgemeinen
Die Zuständigkeit zur Anordnung und zum Vollzug der Kompensationsmass-
nahmen ist unterschiedlich je nach Art des Vorhabens (Bauvorhaben oder 
Planung) sowie der vorgesehenen Kompensationsmassnahme. 

b) Bauvorhaben durch Bodenaufwertung oder Beseitigung kompensiert
Erfolgt für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen durch ein Bauvor-
haben eine Kompensation durch Bodenaufwertung oder de lege ferenda für 
ein Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen eine Kompensation durch Be-
seitigung bestehender Bauten, so ist die Frage der Kompensation im Bauge-
suchsverfahren zu klären. Der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin hat ein 
ausreichendes Kompensationsprojekt vorzuweisen, und die Baubewilli-
gungsbehörde wird die Kompensation im Baubewilligungsentscheid anord-
nen und den Vollzug überwachen. Die Pflicht zur Umsetzung der angeordne-
ten Kompensationsmassnahme liegt i.d.R. beim bauwilligen Gesuchsteller 
oder der bauwilligen Gesuchstellerin.1425 

c) Planungsmassnahme durch Bodenaufwertung kompensiert
Soll eine Bodenaufwertung demgegenüber als Kompensation für die Einzo-
nung von Fruchtfolgeflächen erfolgen, so besteht eine andere Ausgangslage. 
Einzonungen erfolgen im Rahmen von (Teil-)Revisionen der Nutzungspla-
nung. Planungsträger ist das Gemeinwesen (typischerweise die Gemeinde). 

1423 Vorbehalt: kantonale und ggf. regionale Nutzungspläne.
1424 In einigen Kantonen liegt die Kompetenz zur Erteilung von Baubewilligungen jedoch 

auch bei kantonalen oder regionalen Stellen. Vgl. für den Kanton Bern bspw. Art. 33 
BauG BE. Zudem obliegt der Entscheid, ob Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
zonenkonform sind oder ob für diese eine Ausnahmebewilligung erteilt werden 
kann, in jedem Fall der zuständigen kantonalen Behörde (Art. 25 Abs. 2 RPG).

1425 Betr. Fruchtfolgeflächen im Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kultur-
land-Initiative BE, 10; im Kanton Zürich richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a; ALN, Voll-
zugspraxis Kompensation FFF, 24; betr. Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vgl. 
ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 4; ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 4.
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Der Eigentümer oder die Eigentümerin kann zwar auch in diesem Fall be-
antragen, dass sein bzw. dass ihr Grundstück eingezont wird resp. dass eine 
Einzonung geprüft wird. Gemäss ständiger Rechtsprechung hat die Behörde 
sodann gestützt auf Art. 15 RPG zu prüfen, ob eine Einzonung geboten ist. Die 
in Art. 15 RPG statuierten Kriterien stellen dabei jedoch keine absoluten Kri-
terien dar, die für sich allein über die Aufnahme oder den Verbleib in einer 
Bauzone entscheiden. Vielmehr muss darüber hinaus stets eine umfassende 
Interessenabwägung vorgenommen werden, wobei grundsätzlich kein An-
spruch auf Einzonung besteht.1426 Der Planungsträger hat also von sich aus 
zu prüfen, ob und in welchem Rahmen Einzonungen geboten sind. Ausser-
dem obliegt ihm die Festlegung allfälliger Kompensationsmassnahmen im 
Planungsverfahren und deren Umsetzung. Soll die Einzonung von Frucht-
folgeflächen also durch eine Bodenaufwertung kompensiert werden, so ist 
im Grundsatz der Planungsträger für die Festlegung und Umsetzung der 
Bodenaufwertung verantwortlich. Er kann die damit verbundenen Aufga-
ben jedoch vertraglich weitgehend der an der Einzonung interessierten 
Grundeigentümerschaft überbinden. In diesem Fall hat er die Umsetzung zu 
beaufsichtigen und nötigenfalls einzuschreiten. 

d) Planungsmassnahme oder Bauvorhaben durch Planungsmassnahme 
kompensiert

Dasselbe gilt im Grundsatz für die Kompensation durch Auszonung, sei es 
infolge der Inanspruchnahme oder Einzonung von Fruchtfolgeflächen oder 
im Zusammenhang mit der Bauzonengrösse. Zuständig für die Kompensa-
tion durch Auszonung ist ebenfalls der Planungsträger und damit i.d.R. die 
Gemeinde. Bei der Kompensation für die Einzonung von Fruchtfolgeflächen 
sowie im Zusammenhang mit der Bauzonengrösse ist der Planungsträger 
sowohl für die Einzonung wie auch für die kompensatorische Auszonung 
zuständig. Anspruchsvoller demgegenüber wäre eine Auszonung als Kom-
pensation für ein Bauvorhaben, das Fruchtfolgeflächen beansprucht. In die-
sem Fall müsste der oder die Bauwillige die kompensatorische Auszonung 
mit dem Planungsträger koordinieren, und es müsste im Baubewilligungs-
entscheid durch die Bewilligungsbehörde sichergestellt werden, dass das 
Bauvorhaben erst ausgeführt werden kann, wenn die kompensatorische 
Auszonung erfolgt oder zumindest sichergestellt ist. Grundsätzlich wäre es 
auch bei der kompensatorischen Auszonung möglich, der an der Einzonung 
interessierten Grundeigentümerschaft vertraglich Aufgaben zu überbinden. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Fall die Kompensation mit der 

1426 WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, N 8 und 26 zu Art. 15 RPG; BGer 1C_252/2012, E. 5.

589

304  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/8PZJ-M6B5 


rechtskräftigen Auszonung sowie bei Fruchtfolgeflächen der Inventarisie-
rung der Fläche als Fruchtfolgefläche abgeschlossen ist, womit für eine Auf-
gabenübertragung kaum ein Bedürfnis bestehen wird.

e) Planungsmassnahme oder Bauvorhaben durch Neuerhebung von  
Fruchtfolgeflächen kompensiert

Wird eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen durch ein Bauvorha-
ben oder durch Einzonung mit der Aufnahme von noch nicht inventarisier-
ten Fruchtfolgeflächen im kantonalen Fruchtfolgeflächeninventar kompen-
siert, so muss die Bewilligungsbehörde resp. der Planungsträger in der Be-
willigung oder der Genehmigung der Einzonung in Absprache mit der zu-
ständigen kantonalen Behörde die Entlassung der in Anspruch genommenen 
Flächen aus dem Inventar sowie die Aufnahme der neuen Fruchtfolgeflächen 
festhalten. Der Vollzug wird durch die zur Führung des kantonalen Frucht-
folgeflächeninventars zuständige Behörde vorgenommen.

3. Suche nach einer geeigneten Fläche resp. nach einem  
geeigneten Objekt

a) Im Allgemeinen
Damit überhaupt eine Kompensation stattfinden kann, muss in einem ersten 
Schritt eine Kompensationsfläche resp. ein Kompensationsobjekt gefunden 
werden.1427 Die Suche nach geeigneten Flächen/Objekten resp. die Vermitt-
lung derselben gestaltet sich oft schwierig.1428 Je enger der Bezugsraum ist, 
d.h., je näher Kompensationsobjekt/-fläche und Vorhaben beieinander lie-
gen müssen, desto schwieriger dürfte diese Suche zudem im Grundsatz wer-
den. Die Gemeinwesen verfügen wohl nur in den seltensten Fällen über (aus-
reichend) Grundstücke oder Objekte, welche zur Kompensation zur Verfü-
gung gestellt werden können. 

b) Bauvorhaben 
Namentlich bei Kompensationspflichten im Zusammenhang mit Bauvorha-
ben wird die Suche nach einer geeigneten Fläche oder einem geeigneten Objekt 
zur Kompensation i.d.R. dem oder der Bauwilligen obliegen.1429 U.U. ist dieser 
oder diese bereits anderswo Eigentümer resp. Eigentümerin eines Grund-
stücks oder eines Objekts, das er oder sie zur Kompensation zur Verfügung 

1427 Zur Lage der Kompensationsfläche resp. des Kompensationsobjekts vgl. Rz. 539 
hiervor.

1428 Jerin et Al., 2.
1429 Vgl. Rz. 587 ff. hiervor.
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stellen kann. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass dieser oder diese vor-
gängig ein solches Grundstück oder Objekt erwirbt, um es anschliessend zur 
Kompensation zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall ist die Suche nach 
einer geeigneten Kompensationsfläche resp. einem geeigneten Kompensa-
tionsobjekt relativ einfach. 

Was aber, wenn der oder die Bauwillige nicht selber ein Kompensations-
objekt oder eine Kompensationsfläche zur Verfügung stellen kann? In diesen 
Fällen kann die Suche nach geeigneten Flächen/Objekten, insbesondere bei 
Kompensationen ausserhalb des Planungsperimeters oder in anderen Ge-
meinden, schwierig sein. Um diese Suche zu vereinfachen, könnten die Pla-
nungsträger (Gemeinde, Region oder Kanton) eine Vermittlungsfunktion 
übernehmen.1430 So kann der Kanton beispielsweise die Suche nach Kompen-
sationsflächen oder -objekten vereinfachen, indem er Hinweiskarten oder 
Inventare erstellt, in denen zur Kompensation geeignete und zur Verfügung 
stehende Flächen oder Objekte ausgewiesen werden, und den Eigentümern 
und Eigentümerinnen bei Bedarf entsprechende Kontakte vermittelt. Im 
Sachplan FFF wird dies für zur Aufwertung geeignete Böden ausdrücklich 
vorgesehen.1431 Im Zusammenhang mit dem de lege ferenda vorgesehenen 
Planungs- und Kompensationsansatz wird sodann vorgeschlagen, dass ein 
Inventar erstellt werde, in das Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen, 
an deren Beseitigung ein besonderes Interesse besteht, sowie Gebäude, bei 
denen eine Erweiterung sinnvoll erscheint, aufgenommen werden.1432 

c) Planungsmassnahmen
Bei den Kompensationen im Zusammenhang mit Einzonungen obliegt die 
Suche nach geeigneten Kompensationsflächen grundsätzlich dem Planungs-
träger.1433 Auslöser einer Einzonung mit Kompensationspflicht kann einer-
seits ein Gesuch eines Eigentümers resp. einer Eigentümerin oder anderer-
seits die Eigeninitiative des Planungsträgers sein. Während bei der zweiten 
Kategorie der Planungsträger gefordert ist, Kompensationsflächen zu suchen, 
wird diese Suche bei Einzonungen, die durch einen Eigentümer oder eine 
Eigentümerin anbegehrt wurden, i.d.R. dem Gesuchsteller oder der Gesuch-
stellerin überlassen. Je grösser das Interesse des Eigentümers oder der Eigen-

1430 Vgl. ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 4.
1431 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17 f.; gl.M. das 

ARE im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision; 
vgl. ARE, Erläuterungen RPG 2, 18; vgl. dazu auch die Anleitung zur Erarbeitung sol-
cher Hinweiskarten in schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 3 ff.

1432 ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 19 f.
1433 Vgl. dazu. Rz. 588 f.
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tümerin an einer Einzonung des Grundstücks ist, desto grösser wird auch die 
Bereitschaft sein, geeignete Kompensationsflächen zu suchen und gegebe-
nenfalls gar ein Grundstück zu erwerben, welches anschliessend zur Aus-
zonung zur Verfügung gestellt werden kann.1434 Auch in diesem Fall kann 
das Gemeinwesen jedoch eine unterstützende Rolle einnehmen und bei-
spielsweise Hinweiskarten oder Inventare mit zur Auszonung geeigneten 
Flächen erstellen.

Eine aktive Rolle des Planungsträgers erscheint mit Blick auf die Pla-
nungsziele und -grundsätze insbesondere dann sachgerecht, wenn es im 
Planungsperimeter Grundstücke gibt, die (bspw. aufgrund ihrer Lage am 
Bauzonenrand, ihrer Fruchtfolgeflächenqualität, ihrer Bodenbeschaffen-
heit oder wegen ihres störenden Charakters ausserhalb der Bauzone) sehr 
gut zur Kompensation geeignet sind. In diesem Fall könnte der Planungsträ-
ger sogar noch einen Schritt weitergehen und auch die Verhandlungen mit 
den Eigentümern und Eigentümerinnen möglicher Kompensationsflächen 
oder -objekte führen.1435 Durch solche unterstützenden Massnahmen kann 
dazu beigetragen werden, dass primär zur Kompensation geeignete Flächen 
und Objekte beigezogen werden und dass die Kompensation zum gewünsch-
ten Erfolg führt. Ausserdem könnten die Koordination verschiedener Kom-
pensationsmassnahmen sowie Kompensationen ausserhalb des Planungs-
perimeters gefördert werden.1436

4. Kompensationsprojekt 
a) Im Allgemeinen
Ist eine Kompensationsfläche oder ein Kompensationsobjekt gefunden, 
muss als Nächstes ein Kompensationsprojekt ausgearbeitet werden.1437 Bei 
der Kompensation durch Auszonung sowie bei der Kompensation durch 
Neuaufnahme in das Fruchtfolgeflächeninventar (nur bei Fruchtfolgeflä-
chen) genügt es i.d.R., wenn die zur Auszonung resp. zur Neuaufnahme zur 
Verfügung stehende Fläche bezeichnet wird.1438 

Bei der Kompensation durch Neuaufnahme in das Fruchtfolgeflächen-
inventar ist jedoch die Neuerhebung der Fruchtfolgeflächen, welche vorgängig 
erfolgen muss, damit eine Kompensation durch Neuaufnahme im Fruchtfolge-

1434 Vgl. dazu auch BrAhier/PerritAz, 64.
1435 Jerin et Al., 3; vgl. dazu auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten gem. Rz. 1013 ff. 

hiernach.
1436 So bspw. betr. Planungs- und Kompensationsansatz ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 4.
1437 So explizit AchermAnn, 694.
1438 Von einem eigentlichen Kompensationsprojekt kann in diesen Fällen kaum gespro-

chen werden. 
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flächeninventar überhaupt zulässig ist, mit grossem Aufwand verbunden. 
Diese Neuerhebung obliegt den Gemeinwesen. 1439 

b) Bodenaufwertung und Beseitigung mit Rekultivierung
Von einem eigentlichen Kompensationsprojekt kann folglich primär bei der 
Kompensation durch Bodenaufwertung oder durch die Beseitigung von stö-
renden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen mit anschliessender 
Rekultivierung gesprochen werden. Insbesondere bei der Kompensation 
durch Bodenaufwertung handelt es sich i.d.R. um technisch anspruchsvolle 
Kompensationsprojekte, die bodenkundliches Fachwissen voraussetzen.1440 
Auch bei der Kompensation durch Beseitigung von störenden Bauten und 
Anlagen bedarf es im Anschluss an die Beseitigung der Bauten oder Anlagen 
einer fachgerechten Rückführung der entsiegelten Fläche zu ihren natürli-
chen Funktionen.1441 Zuständig für die Ausarbeitung des Kompensations-
projekts ist bei kompensationsauslösenden Bauvorhaben der Gesuchsteller 
resp. die Gesuchstellerin und bei kompensationsauslösenden Planungsmass-
nahmen der Planungsträger. In der Praxis wird die Pflicht zur Ausarbeitung 
eines Kompensationsprojekts jedoch auch in diesem Fall häufig auf den Ei-
gentümer oder die Eigentümerin des von der Planungsmassnahme profitie-
renden Grundstücks übertragen.1442 

Im Rahmen des Kompensationsprojekts muss aufgezeigt werden, wie 
die Kompensation erfolgt. Namentlich müssen Angaben zum Standort, zum 
Vorgehen (Projekt inkl. Zeitplan, Verantwortlichkeiten/Zuständigkeiten), 
zur Finanzierung sowie zu den technischen Rahmenbedingungen der Kom-
pensation gemacht werden.1443 Indem ein Kanton bodenkundliche Fachper-
sonen bezeichnet, die beigezogen werden können oder müssen, sowie Kon-
zepte und Kriterien aufstellt, wie bei der Kompensation vorzugehen ist, kann 
er die Ausarbeitung der Kompensationsprojekte wie auch die Aufsicht ver-
einfachen. Eine zusätzliche Herausforderung besteht, wenn bei der Ausar-
beitung und Beurteilung von Bodenaufwertungsprojekten verschiedene 
Behörden und Fachstellen involviert sind. In solchen Fällen können behörden-
interne Leitfäden dazu beitragen, das Verfahren zu koordinieren und die Auf-
gaben sachgerecht aufzuteilen.

1439 Vgl. dazu Rz. 565 hiervor.
1440 Vgl. betr. Bodenaufwertungsprojekt Rz. 555 ff. hiervor.
1441 Vgl. betr. Rekultivierung Rz. 572 hiervor.
1442 Vgl. dazu Rz. 588 f. hiervor.
1443 Für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; für 

den Kanton Luzern BUWD, Arbeitshilfe, 3; für den Kanton Uri Amt Für rAument-
WicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6.
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5. Prüfen der Voraussetzungen 
a) Im Allgemeinen
Wurde eine Kompensationsfläche oder ein Kompensationsobjekt gefunden 
und gegebenenfalls ein Kompensationsprojekt ausgearbeitet, kann der Ge-
suchsteller oder die Gesuchstellerin das Gesuch inklusive Angabe der Kom-
pensationsfläche oder des Kompensationsobjekts bei der Bewilligungsbe-
hörde oder der Planungsträgerin einreichen. Die Bewilligungsbehörde oder 
Planungsträgerin hat das Gesuch sowie die vorgeschlagene Kompensation 
zu prüfen. Dabei müssen insbesondere die Wirksamkeit und Vollständigkeit 
der Kompensationsmassnahme umfassend überprüft und deren Umsetzung 
sichergestellt werden.1444

b) Bauvorhaben 
Handelt es sich um eine Kompensation durch Bodenaufwertung oder durch 
Beseitigung von störenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen mit 
anschliessender Rekultivierung, ist das ausgearbeitete Kompensationspro-
jekt miteinzureichen.1445 Dabei muss nachgewiesen werden, dass eine aus-
reichende Kompensation vorgesehen ist, deren Umsetzung und Finanzie-
rung sichergestellt sind. Insbesondere bei der Kompensation durch Beseiti-
gung von störenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen mit an-
schliessender Rekultivierung wird zusätzlich dargelegt werden müssen, 
dass durch die Kompensation die angestrebte Verbesserung der Gesamtsitua-
tion eintritt. Weiter wird i.d.R. auch verlangt, dass die Zustimmung des Grund-
eigentümers oder der Grundeigentümerin der Kompensationsfläche resp. des 
Kompensationsobjekts beigebracht wird.1446 

Bei Bauvorhaben hat die Bewilligungsbehörde demnach gestützt auf die 
eingereichten Unterlagen zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen 
für das ersuchte Vorhaben erfüllt sind und ob die Kompensation den gesetzli-
chen Anforderungen entspricht, d.h. geeignet und genügend ist, und deren 
Umsetzung gesichert ist.1447 Namentlich soweit es um die fachliche Beurteilung 

1444 Vgl. bspw. betr. Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen ecoPlAn, Aktualisierung 
NHB, 19 f., wobei dies für alle Anwendungsbereiche gilt.

1445 Vgl. Rz. 598 f. hiervor.
1446 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-Initiative Be, 10; für 

den Kanton Luzern BUWD, Arbeitshilfe, 2 f.; für den Kanton Uri Amt Für rAument-
WicklunG, Merkblätter, Merkblatt L6; vgl. betr. Stellung der Eigentümerschaft auch 
Rz. 700 f. hiernach.

1447 Vgl. zu den Anforderungen an die Kompensation Rz. 524 ff. hiervor.
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einer Bodenaufwertung geht, kann sie zu dieser Prüfung Fachstellen des 
Bodenschutzes und der Landwirtschaft beiziehen.1448 

c) Planungsmassnahmen
Bei kompensationsauslösenden Planungsmassnahmen hat der Planungsträ-
ger zu prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen für die (ersuchte) Pla-
nungsmassnahme erfüllt sind und ob die Kompensation den gesetzlichen 
Anforderungen entspricht, d.h. geeignet und genügend ist, sowie deren Um-
setzung gesichert ist. Sie wird die Unterlagen zur Kompensation (je nachdem 
das Kompensationsprojekt, die vorgesehene Auszonung oder die Bestäti-
gung der zuständigen kantonalen Behörde über die Entlassung und Neuauf-
nahme der Fruchtfolgeflächen in das Fruchtfolgeflächeninventar) mit den 
übrigen Unterlagen zur Vorprüfung der Ortsplanungsrevision beim Kanton 
einreichen.1449 Im Raumplanungsbericht gemäss Art. 47 RPV ist dabei dar-
zulegen, dass eine ausreichende Kompensation erfolgt, wobei die Besonder-
heiten der einzelnen Kompensationsmassnahmen zu beachten sind (vgl. 
sogleich).1450 In jedem Fall muss die Umsetzung inkl. eine allfällige Finanzie-
rung der Kompensation (Entschädigungszahlungen an den Eigentümer oder 
die Eigentümerin des ausgezonten Grundstücks / Umsetzungskosten eines 
Kompensationsprojekts) nachgewiesen werden.1451 Die kantonale Genehmi-
gungsbehörde prüft im Rahmen des Genehmigungsverfahrens, ob eine in 
zeitlicher und flächenmässiger Hinsicht genügende Kompensation vorliegt 
und ob die Umsetzung der Kompensation sichergestellt ist.

Solange eine Einzonung mit einer kompensatorischen Auszonung in 
derselben Gemeinde kompensiert wird, können Ein- und Auszonung im 
gleichen Entscheid vorgesehen werden.1452 In allen anderen Fällen muss 
der Planungsträger darlegen, wie die Umsetzung der Kompensation sicher-
gestellt wird. Insbesondere bei einer Kompensation durch Auszonung in ei-
ner anderen Gemeinde ist die Koordination anspruchsvoll. Solange die ein-
zelnen Kantone das Vorgehen zur überkommunalen Kompensation nicht 

1448 So im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10; für den 
Kanton Luzern AchermAnn, 694.

1449 Vgl. für den Kanton Luzern bisher ausdrücklich § 3 Abs. 5 PBV LU sowie BUWD, Er-
läuterungen PBV, 3 f.; BUWD, Merkblatt, 3.

1450 mAhAim, Le principe de durabilité, 616.
1451 AchermAnn, 699.
1452 mAhAim, Le principe de durabilité, 488; im Kanton Zürich kann die Kompensation 

auch in einem Gestaltungsplan angeordnet werden; vgl. Zürich, Verwaltungsgericht 
VB.2016.00605, E. 7.3.

603

604

310  3. Teil: Würdigung des Kompensationsprinzips de lege lata und de lege ferenda

https://perma.cc/2MTV-RUVZ 
https://perma.cc/5LFA-HCAB 
https://perma.cc/5LFA-HCAB 
https://perma.cc/6CZQ-DK4H 


regeln,1453 sind die Gemeinden und Privaten dabei sich selber überlassen. 
Möglich wäre, dass Gemeinden untereinander entsprechende Vereinbarun-
gen abschliessen, um solche kompensatorischen Auszonungen zu koordinie-
ren.1454 Ausserdem kann beispielsweise die Einzonung unter der Bedingung 
vorgenommen werden, dass das andere Grundstück in der anderen Gemein-
de ausgezont wird.1455 Alternativ könnte die Auszonung vorgängig vorge-
nommen und bei der späteren Einzonung darauf Bezug genommen oder die 
Einzonung mit kompensatorischer Auszonung durch einen kantonalen Nut-
zungsplan vorgenommen werden (sofern dieses Instrument im betroffenen 
Kanton vorgesehen ist und die Hürden dafür nicht zu hoch sind).1456 In Aus-
nahmefällen kann es u.U. je nach bundesrechtlichen Vorgaben und deren 
Umsetzung im kantonalen Recht zudem genügen, wenn die zur Auszonung 
vorgesehene Fläche rechtlich sichergestellt wird (bspw. durch eine Planungs-
zone gemäss Art. 27 RPG).1457 

6. Anordnung der Kompensation 
a) Im Allgemeinen
Sofern die Voraussetzungen für das ersuchte Vorhaben erfüllt sind und die 
Kompensation den gesetzlichen Anforderungen entspricht, bewilligt die Be-
willigungsbehörde das entsprechende Vorhaben resp. genehmigt die Pla-
nungsträgerin die Planung.1458 Gleichzeitig ist die erforderliche Kompensa-
tion anzuordnen. Die Anordnung der Kompensationsmassnahme muss 
typischerweise Art, Umfang und Frist, innerhalb der die Kompensation voll-
zogen sein muss, enthalten.1459 Weiter muss die Anordnung so ausgestaltet 
werden, dass im Zeitpunkt der Baubewilligung resp. der Genehmigung der 

1453 Im Kanton Schwyz z.B. ist es Aufgabe des zuständigen Regierungsrats resp. der mit 
der Raumplanung befassten Ämter, den Überblick über beabsichtigte Ein- und Aus-
zonungen und somit über die zur Kompensation zur Verfügung stehenden Flächen 
zu haben; vgl. EGV-SZ 2014, B 8.5, 99 ff., E. 1.2.6.

1454 Vgl. zu dieser Thematik mAhAim, Le principe de durabilité, 617.
1455 BrAhier/PerritAz, 64.
1456 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29.
1457 Planungszonen sollen insbes. vermeiden, dass die anstehende Planung (bspw. durch 

Überbauung der Grundstücke) negativ präjudiziert wird; vgl. thurnherr, Bauzo-
nen, 230.

1458 Dabei ist zu berücksichtigen, dass i.d.R. ein Anspruch auf Bewilligungserteilung be-
steht, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Anders ist dies bei Pla-
nungsmassnahmen (wie Einzonungen), die typischerweise im Ermessen der Pla-
nungsträger stehen und auf die kein Rechtsanspruch besteht.

1459 So bspw. im Rahmen der ersten Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revi-
sion vom ARE erläutert; vgl. ARE, Erläuterungen RPG 2, 18; betr. Fruchtfolgeflächen 
vgl. ARE, Umsetzungsfragen, 2 f.
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Planung rechtlich und finanziell sichergestellt ist, dass die Kompensation 
auch effektiv vollzogen wird.1460 Sicherzustellen ist dazu nicht nur die Ver-
fügbarkeit der entsprechenden Kompensationsfläche resp. des entsprechen-
den Kompensationsobjekts, sondern auch die Durchführung der Kompen-
sation, insbesondere falls die Kompensation durch Aufwertung degradierter 
Böden erfolgt.1461 Die Kosten der Kompensation werden dem Gesuchsteller 
oder der Gesuchstellerin resp. dem Eigentümer oder der Eigentümerin des 
eingezonten Grundstücks auferlegt.1462 Insbesondere bei Bodenaufwertun-
gen, die oftmals mit hohen Kosten verbunden sind, kann es zudem sinnvoll 
sein, eine vorgängige Sicherstellung der Kosten zu verlangen (bspw. durch 
eine Bankgarantie).1463 

b) Bauvorhaben
Wird also ein Bauvorhaben1464 bewilligt, für das eine Kompensation durch 
Bodenaufwertung oder durch Beseitigung von Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzonen mit anschliessender Rekultivierung erfolgt, so ist gleich-
zeitig die Kompensation zu verfügen.1465 I.d.R. ist auch das Kompensations-
projekt bewilligungspflichtig.1466 Ist für das Bauvorhaben und die Kompen-
sation dieselbe Bewilligungsbehörde zuständig, können beide Bewilligun-
gen im selben Entscheid erfolgen. Die Bewilligung enthält in diesem Fall 
insbesondere auch die Verpflichtung des Gesuchstellers oder der Gesuch-
stellerin zur Durchführung des Kompensationsprojekts sowie dessen Be-
willigung, die Frist zur Umsetzung des Kompensationsprojekts, die Kriterien 
zu dessen Überprüfung, die Massnahmen zur dauerhaften Sicherung der 
Kompensation sowie bei Fruchtfolgeflächen die Aufnahme der Flächen in 
das kantonale Fruchtfolgeflächeninventar.1467 Die Sicherstellung, dass die 

1460 Vgl. für den Kanton Bern bspw. Art. 11g Abs. 2 BauV BE, wonach die Kompensation der 
beanspruchten Fruchtfolgeflächen im Zeitpunkt der Genehmigung oder der Bewil-
ligungserteilung rechtlich sichergestellt sein muss; für den Kanton Luzern vgl. BUWD, 
Merkblatt, 3 und 6.

1461 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 29; hunYAdY, 11; für den Kanton Luzern 
vgl. BUWD, Merkblatt, 3.

1462 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-Initiative BE, 10.
1463 AGR, Arbeitshilfe, 29.
1464 Also bei Bauvorhaben, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen, sowie de lege ferenda 

bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen. 
1465 Betr. Fruchtfolgeflächen allgemein vgl. ARE, Umsetzungsfragen, 2 f.; so betr. Frucht-

folgeflächen im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; betr. Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 18.

1466 BLW/ARE, Faktenblätter, 94.
1467 So betr. Fruchtfolgeflächen im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26; Vortrag Kulturland-

Initiative BE, 10; für den Kanton Luzern BUWD, Merkblatt, 3 und 6; betr. Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 20; vgl. dazu auch die Bei-
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Kompensation auch effektiv umgesetzt wird, kann zudem beispielsweise 
durch die Verpflichtung zur Leistung einer Sicherheit oder dadurch erfolgen, 
dass von einer Baubewilligung erst nach Umsetzung des Kompensations-
projekts Gebrauch gemacht werden darf.1468 

Bei unterschiedlicher Zuständigkeit oder wenn die Kompensation durch 
Auszonung oder Neuaufnahme in das Fruchtfolgeflächeninventar erfolgt, ist 
die Kompensation im Bewilligungsentscheid für das Bauvorhaben anzuord-
nen und die Umsetzung der Kompensation auf geeignete Weise sicherzustel-
len. Dies kann beispielsweise durch die Verpflichtung zur Leistung einer Si-
cherheit oder eine bedingte Baubewilligung erfolgen, die von der Bewilligung 
und Umsetzung des Kompensationsprojekts abhängig ist.

 
c) Planungsmassnahmen
Kompensationspflichtige Planungsmassnahmen1469 können genehmigt wer-
den, wenn eine den gesetzlichen Vorgaben entsprechende Kompensation 
vorgesehen ist und deren Umsetzung sichergestellt ist. Wie bereits erläutert, 
erfolgt dies am einfachsten, indem Ein- und Auszonung in derselben Plan-
revision vorgesehen und voneinander abhängig gemacht werden. Ist dies 
nicht möglich, beispielsweise weil die Grundstücke in unterschiedlichen Ge-
meinden liegen und kein kantonaler Nutzungsplan möglich ist, hat der zu-
ständige Planungsträger die Kompensation auf andere Weise sicherzustel-
len.1470 Insbesondere ist dafür zu sorgen, dass die Einzonung erst rechtskräf-
tig wird, wenn die kompensatorische Auszonung in der anderen Gemeinde 
abgeschlossen oder zumindest rechtlich sichergestellt ist.1471 

7. Umsetzung des Kompensationsprojekts
a) Zeitpunkt der Kompensation 
Typischerweise erfolgt die Umsetzung des Kompensationsprojekts nach des-
sen Anordnung zeitlich koordiniert mit der Genehmigung einer Planung 
resp. der Bewilligung eines Bauvorhabens. Es ist allerdings die Frage aufzu-
werfen, ob die Kompensation auch vorgängig oder nachgelagert erfolgen kann. 

spiele in ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 19 ff., insbes. 20 mit dem Hinweis, dass der 
Rückbau des Kompensationsobjekts bei Baubeginn grundsätzlich bereits erfolgt sein 
muss.

1468 So bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorgesehen; ARE, Erläuternder Bericht 
RPG 2, 18; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 7472 und 7488; betr. Fruchtfolgeflä-
chen im Kanton Bern vgl. AGR, Arbeitshilfe, 29.

1469 Also bei der Einzonung von Fruchtfolgeflächen sowie auch bei allgemeinen Neuein-
zonungen ohne Bedarf resp. bei Einzonungen unter Geltung von Art. 38a RPG.

1470 Vgl. dazu Rz. 603 f. hiervor.
1471 ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29; BGE 142 II 415, E. 2.1. 
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So könnten beispielsweise kompensatorische Auszonungen oder Bodenauf-
wertungen auf Vorrat erfolgen, um diese dann später zur Kompensation zur 
Verfügung zu stellen. Dies entspricht nicht der heutigen Praxis, ist aber mit 
Blick auf die Planungsziele und -grundsätze denkbar, sofern ein ausreichen-
der räumlicher Zusammenhang zwischen der ausgezonten und der einge-
zonten Fläche besteht.1472

Umgekehrt gibt es auch Fälle, in denen auf eine gleichzeitige Kompen-
sation verzichtet werden kann. So sieht beispielsweise der Richtplan des Kan-
tons Appenzell Innerrhoden explizit vor, dass die Kompensation bei Einzo-
nungen bei einer kantonalen Bauzonenauslastung zwischen 98 und 100 % 
gemäss den TRB verzögert zulässig ist. Eine solche verzögerte Kompensation 
ist durch Bezeichnung einer entsprechenden, nicht erschlossenen Bauzone 
in der Erschliessungsplanung sicherzustellen. Die bezeichnete Fläche darf 
während 5 Jahren nicht erschlossen werden und ist auszuzonen, wenn die 
kantonale Auslastung auch nach Ablauf der 5 Jahre noch unter 100 % gemäss 
den TRB liegt. Alternativ können Planungszonen erlassen werden.1473 

b) Umsetzung im engeren Sinn
Für die Umsetzung des Kompensationsprojekts ist bei Bauvorhaben der Bau-
gesuchsteller resp. die Baugesuchstellerin verantwortlich. Bei Einzonungen 
ist dies grundsätzlich die Gemeinde. In der Praxis wird die Gemeinde die Um-
setzung oftmals — zumindest, wenn diese aufwendiger ist — dem interessier-
ten Eigentümer oder der interessierten Eigentümerin übertragen. Die Um-
setzung der Kompensationsprojekte ist wiederum durch geeignete Aufsichts-
massnahmen sicherzustellen. Die Aufsicht erfolgt dabei typischerweise durch 
den Kanton.1474 Insbesondere ein Monitoring, periodische Berichterstattun-
gen über den Vollzug oder gar eine Einsprache-/Beschwerdemöglichkeit kön-
nen dazu beitragen, sicherzustellen, dass die angeordneten Kompensations-
massnahmen auch effektiv umgesetzt werden und Bestand haben.1475

Der Aufwand zur Umsetzung ist stark von der angeordneten Kompensa-
tionsmassnahme abhängig. Mit einem relativ geringen Aufwand verbunden 
sind die kompensatorischen Auszonungen sowie Neuaufnahmen im Frucht-
folgeflächeninventar. Die kompensatorische Auszonung ist mit der Genehmi-

1472 Vgl. dazu jedoch mAhAim, Le principe de durabilité, 489, der neben dem räumlichen 
auch einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorgängen verlangt; vgl. 
weiterführend die Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Rz. 1013 ff. hiernach.

1473 Vgl. Rz. 198 hiervor.
1474 So bspw. für den Kanton Zürich richtPlAn ZH, 3.2-2, Ziff. 3.2.3.a.
1475 Für die vorgesehene Kompensationspflicht bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-

nen vgl. ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4 und 20.
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gung des geänderten Zonenplans grundsätzlich abgeschlossen und die Neu-
aufnahme im Inventar ist ebenfalls mit der Aufnahme im Inventar erfolgt.1476 

Mit einem grösseren Aufwand verbunden ist die Kompensation durch 
Bodenaufwertung oder durch die Beseitigung von störenden Bauten und An-
lagen ausserhalb der Bauzonen mit anschliessender Rekultivierung. Da nicht 
nur die Ausarbeitung des Kompensationsprojekts, sondern auch dessen Um-
setzung technisch anspruchsvoll ist, sollte auch diese eng durch bodenkund-
liche Fachpersonen begleitet werden. Durch eine Abnahme des bewilligungs-
pflichtigen Kompensationsprojekts im Anschluss an dessen Ausführung kann 
zudem die Umsetzung überwacht werden.1477

c) Sicherung der Umsetzung
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Kompensationsprojekte stellt 
sich zudem die Frage, welche Möglichkeiten die Bewilligungs- resp. Genehmi-
gungsbehörde hat, falls der oder die Verantwortliche seiner bzw. ihrer Pflicht 
zur Umsetzung des angeordneten Kompensationsprojekts nicht oder nur 
ungenügend nachkommt resp. wenn sich bei der Umsetzung von Bodenauf-
wertungen oder -rekultivierungen (oder auch bei der darauffolgenden Folge-
bewirtschaftung) herausstellt, dass diese nicht den gewünschten Erfolg zei-
gen. Am sichersten erscheint es, wenn die Bewilligung resp. Genehmigung 
des Vorhabens so von der Kompensation abhängig gemacht wird, dass von 
dieser nicht Gebrauch gemacht werden darf, falls und solange die angeord-
nete Kompensationsmassnahme nicht erfolgreich umgesetzt worden ist. 
Dies wird jedoch in der Praxis äusserst selten der Fall sein. I.d.R. wird der oder 
die Bauwillige ein Interesse daran haben, möglichst rasch das geplante Bau-
vorhaben und nicht vorgängig ein u.U. mehrere Jahre dauerndes Kompensa-
tionsprojekt (bspw. Bodenaufwertung) umzusetzen. Entsprechend wird 
wohl i.d.R. im selben Entscheid das Bauvorhaben bewilligt und die Kompen-
sation angeordnet, mit dem Ziel, dass diese anschliessend parallel und von-
einander abhängig umgesetzt werden. 

Wird ein Kompensationsprojekt nicht (fristgerecht) fertiggestellt, nach-
dem damit begonnen wurde, oder zeigt sich bei der Umsetzung, dass dieses 
nicht die gewünschte kompensatorische Wirkung hat, stellt sich einerseits die 
Frage, was dies für das kompensationsauslösende Vorhaben oder die kompen-
sationsauslösende Planung bedeutet, und andererseits, ob das begonnene 
Kompensationsprojekt rückabgewickelt werden muss resp. kann und welche 

1476 Vgl. Rz. 544 ff. sowie 597 hiervor.
1477 BLW/ARE, Faktenblätter, 94.
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Folgen dies mit sich bringt.1478 Konsequenterweise muss in diesem Fall zu-
nächst die Bewilligung des kompensationspflichtigen Vorhabens resp. die 
Genehmigung der kompensationsauslösenden Planung mangels ausreichen-
der Kompensation dahinfallen resp. zumindest aufgeschoben werden, bis ein 
neues Kompensationsprojekt ausgearbeitet, bewilligt und umgesetzt wur-
de.1479 Der Dahinfall der Bewilligung resp. Genehmigung würde von sich aus 
erfolgen, wenn die Bewilligung resp. Genehmigung mit der Resolutivbedin-
gung der fristgerechten Umsetzung des Kompensationsprojekts erteilt wurde. 
Ist dies nicht der Fall, so wäre die Bewilligung oder Genehmigung durch die 
zuständige Behörde zu widerrufen. Diesfalls würden Betroffenen selbstver-
ständlich die entsprechenden Rechtsmittel zur Verfügung stehen. Kommt es 
zu einem Dahinfall der Bewilligung resp. Genehmigung so sind bereits er-
folgte Nutzungen wieder aufzugeben resp. zumindest bis zu einer ausreichen-
den Kompensation einzustellen und Bauvorhaben rückgängig zu machen 
resp. ebenfalls vorläufig einzustellen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass 
die mit dem Kompensationsprinzip verfolgten Ziele erreicht werden und die 
Kompensationspflicht nicht (mit unzureichenden Kompensationsversuchen) 
umgangen wird. 

Unklarer ist demgegenüber die Frage, was mit einem begonnenen Kom-
pensationsprojekt zu geschehen hat. Insbesondere bei der Bodenaufwer-
tung ist die Frage, ob eine Rückabwicklung technisch überhaupt möglich ist, 
primär aus bodenkundlicher Sicht zu beantworten. In vielen Fällen wird es 
äusserst anspruchsvoll und häufig nicht wünschenswert sein, den natürli-
chen Zustand vor Beginn einer Bodenaufwertung wiederherzustellen. An-
ders ist die Situation beispielsweise bei Auszonungen. Hier ist eine erneute 
Einzonung faktisch ohne Weiteres möglich; fraglich ist hingegen, ob diese 
mit Blick auf die angestrebte Siedlungsentwicklung sinnvoll ist. Auch bei der 
kompensatorischen Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen ist deren Wiederherstellung faktisch möglich, häufig wohl jedoch 
nicht sinnvoll. Entsprechend kommt eine Rückabwicklung höchstens bei 
Bodenaufwertungen infrage, wenn der Ursprungszustand bodenfachkund-
lich besser war als der Zustand des Bodens im Zeitpunkt des Abbruchs des 
Kompensationsprojekts. In den anderen Fällen sollte eine Rückabwicklung 
vermieden werden.1480

1478 vosskuhle, 413 f.
1479 Betr. Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vgl. ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 

2, 7472 und 7488; ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 21; vgl. dazu auch Rz. 537 hiervor.
1480 Vgl. dazu auch Rz. 537 f. hiervor; insbes. bei der kompensatorischen Auszonung muss 

jedoch keine langfristige Sicherung erfolgen; vgl. dazu Rz. 619 hiernach.
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Um diese Probleme zu vermeiden, ist es möglich und empfehlenswert, die 
Umsetzung des Kompensationsprojekts vorgängig sicherzustellen. Dies 
kann beispielsweise durch eine Sicherheitsleistung des oder der Kompensa-
tionspflichtigen1481 erfolgen, die erst freigegeben wird, wenn die erfolgrei-
che Umsetzung des Kompensationsprojekts durch die zuständige Behörde 
bestätigt ist.1482 Auf diese Weise kann auch der Druck auf den Kompensati-
onspflichtigen zur Umsetzung des Kompensationsprojekts erhöht werden. 
Alternativ besteht die Möglichkeit der Ersatzvornahme durch die Genehmi-
gungs- resp. Bewilligungsbehörde. Dabei wird der Behörde die Kompetenz 
eingeräumt, bei Säumigkeit des oder der Kompensationspflichtigen die Kom-
pensation an dessen oder deren Stelle und auf dessen oder deren Kosten vor-
zunehmen resp. durch Dritte vornehmen zu lassen. Die primäre Realleistungs-
pflicht des oder der Kompensationspflichtigen wird umgewandelt in die Pflicht 
zur Duldung der Ersatzvornahme und zur Bezahlung der Kosten. Voraus-
setzung einer Ersatzvornahme ist, dass eine vertretbare Verpflichtung zu ei-
nem Tun angeordnet wurde. Bei einer angeordneten Kompensationspflicht 
handelt es sich i.d.R. um eine vertretbare Leistung. Die Ersatzvornahme be-
darf zudem keiner besonderen gesetzlichen Grundlage. Sie muss allerdings 
i.d.R. unter Einräumung einer angemessenen Erfüllungsfrist angedroht wer-
den.1483 Durch eine Ersatzvornahme kann die Umsetzung des Kompensati-
onsprojekts gewährleistet werden. Soweit es sich um ein Projekt mit notwen-
diger Folgebewirtschaftung durch den Verantwortlichen oder die Verant-
wortliche handelt, ist jedoch fragwürdig, ob eine Ersatzvornahme effektiv 
zum gewünschten Erfolg führen kann. 

d) Langfristige Sicherstellung
Kompensationsmechanismen erfüllen die damit verbundenen Ziele nur, 
wenn die realisierten Kompensationsmassnahmen langfristig Bestand ha-
ben. Insbesondere bei der Kompensation durch Aufwertung oder bei durch 
Beseitigung von Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen mit anschlies-
sender Rekultivierung ist die Kompensation mit der Umsetzung des Aufwer-
tungs-/Rekultivierungsprojekts nicht abgeschlossen. Vielmehr ist auch nach 
der Abnahme des Kompensationsprojekts ein besonderes Augenmerk auf 
die Folgebewirtschaftung zu legen. So wird für Bodenaufwertungen aus-
drücklich vorgesehen, dass nach Abschluss der Folgebewirtschaftung eine 

1481 Vgl. Rz. 606 hiervor.
1482 Bei Bodenaufwertungen im Kanton Bern bspw. frühstens vier Jahre nach der erfolg-

reichen Bodenaufwertung; vgl. AGR, Arbeitshilfe, 29.
1483 Zur Ersatzvornahme als Ganzes tschAnnen/zimmerli/müller, § 32 N 21 ff.
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Überprüfung der Flächen anhand der Qualitätskriterien für Fruchtfolgeflä-
chen vorzunehmen ist. Nur wenn sie dann den Fruchtfolgeflächenkriterien 
genügen, dürfen sie in das Fruchtfolgeflächeninventar aufgenommen wer-
den.1484 Auch im Kanton Luzern wird i.d.R. eine Vereinbarung zur Folgebe-
wirtschaftung (i.d.R. 3 Jahre) getroffen und es erfolgt eine weitere Abnahme 
nach der Folgebewirtschaftung.1485 

Demgegenüber erfolgt beispielsweise bei kompensatorischen Auszo-
nungen i.d.R. keine langfristige Sicherstellung. Insbesondere kann nicht aus-
geschlossen werden, dass nach einigen Jahren durch siedlungspolitische 
Interessen eine Wiedereinzonung der kompensatorisch ausgezonten Fläche 
angezeigt ist. Solche Wiedereinzonungen sind grundsätzlich hinzunehmen, 
sofern sie wiederum eine Kompensationspflicht auslösen oder sonst wie die 
bundesrechtlichen Vorgaben erfüllen können.1486

V. Zusammenfassung

Kompensationsmechanismen können nur dann dazu beitragen, die damit 
verfolgten Ziele zu erreichen, wenn die Kompensationsprojekte entspre-
chend sorgfältig erarbeitet und beurteilt werden. Dabei ist in jedem Fall zu 
prüfen, ob die jeweilige Kompensationsmassnahme die gesetzlichen Min-
destanforderungen erfüllt und im zu beurteilenden Fall zu einer ausreichen-
den Kompensation führt. 

Bei den de lege lata bestehenden Kompensationsmechanismen stehen 
flächenbezogene Kompensationsmassnahmen im Vordergrund. Der Kom-
pensation durch Aufwertung wird dabei das grösste Potenzial zugeschrie-
ben. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei der 
Bodenaufwertung um eine technisch anspruchsvolle Aufgabe handelt. Eine 
Begleitung des Kompensationsprojekts durch bodenkundliche Fachperso-
nen ist unumgänglich. Die Kompensation durch Auszonung stellt dagegen 
beispielsweise eine einfach umzusetzende Kompensationsmassnahme dar. 
Es stehen jedoch nur beschränkt zur Auszonung geeignete Flächen zur Ver-
fügung. Dasselbe gilt für die Kompensation für die Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen durch Neuaufnahme von Flächen in das Fruchtfolgeflä-
cheninventar. Die objektbezogenen Kompensationsmassnahmen stehen im 
Zusammenhang mit dem de lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kom-
pensationsansatz im Vordergrund. Eine grosse Chance des Planungs- und 

1484 sAchPlAn FFF 2020, 12.
1485 BUWD, Merkblatt, 4; ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 19.
1486 Vgl. dazu Rz. 538 hiervor.
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Kompensationsansatzes wird darin gesehen, dass er eine Handhabe schafft, 
um störende und nicht mehr benötigte Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen zu beseitigen, für deren Beseitigung ansonsten keine Rechts-
grundlage bestehen würde. Die Wirkungen des Planungs- und Kompensati-
onsansatzes hängen wesentlich von einer konsequenten Umsetzung der 
bundesrechtlichen Vorgaben ab. Da noch keine kantonalen Umsetzungen 
bestehen, ist eine Prognose schwierig. Zudem kann heute nicht beurteilt wer-
den, ob die Kantone überhaupt von diesen Möglichkeiten Gebrauch machen 
werden, sind sie ihrerseits doch mit einem grossen Umsetzungs- und Voll-
zugsaufwand aufseiten der Kantone verbunden. 

Soll in einem konkreten Fall für ein Vorhaben Kompensation geleistet 
werden, so muss zunächst eine zur Kompensation geeignete Fläche oder ein 
zur Kompensation geeignetes Objekt gefunden werden. In einem nächsten 
Schritt ist ein Kompensationsprojekt auszuarbeiten. Der Aufwand dafür 
hängt stark von der gewählten Kompensationsmassnahme ab. Diese Vorbe-
reitungsarbeiten muss i.d.R. der oder die Bauwillige resp. der Eigentümer 
oder die Eigentümerin der Fläche, die eingezont werden soll, leisten. Die 
Baubewilligungsbehörde oder Planungsträgerin prüft sodann, ob die gesetz-
lichen Voraussetzungen für das Bauvorhaben oder die Planung sowie die 
Voraussetzungen für die Kompensation erfüllt sind und ob ein ausreichen-
des Kompensationsprojekt vorliegt. Zusammen mit der Baubewilligung oder 
der Genehmigung der Planung wird die Kompensation angeordnet. Die Be-
hörde hat zudem den Vollzug des Kompensationsprojekts sicherzustellen 
und zu überwachen. Namentlich bei Bodenaufwertungen ist auch die Folge-
bewirtschaftung von grosser Bedeutung. 

§ 5 Heutige Praxis und Entwicklungen 
I. Einordnung der heutigen Praxis 
1. Vorbemerkungen 

Namentlich die von gegenseitigen Abhängigkeiten bestimmten Zuständig-
keiten im Raumplanungsrecht sowie die unterschiedlichen Interessen der 
involvierten Stellen haben mit dazu beigetragen, dass im Bereich der Raum-
planung heute diverse Vollzugsdefizite bestehen.1487 Die hoch gewichtete 
Subsidiarität, die Eigentumsgarantie und die Gemeindeautonomie haben die 
politischen Bemühungen zur Erreichung der raumplanungsrechtlichen Ziele 

1487 Vgl. Rz. 39 hiervor.
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und Grundsätze zusätzlich geschwächt.1488 Um diesen Defiziten der früheren 
Planungen begegnen zu können und langfristig eine Verbesserung der Situ-
ation herbeizuführen, wurden in den letzten Jahren u.a. in verschiedenen 
Anwendungsbereichen Kompensationsmechanismen eingeführt. Diese zei-
gen bis heute erste Erfolge und können durchaus zum Erreichen der raum-
planungsrechtlichen Ziele und Grundsätze beitragen. Allerdings weisen auch 
die de lege lata bestehenden Kompensationsmechanismen gewisse Unzu-
länglichkeiten auf. Auf einzelne besondere Defizite und Problematiken der 
de lege lata und de lege ferenda bekannten Anwendungsbereiche des Kom-
pensationsprinzips wird unter eigenen Titeln detailliert eingegangen.1489 
Ein zentrales Element für den raumplanungsrechtlichen Erfolg von Kompen-
sationspflichten ist zudem die effektive Wahrnehmung der Aufsichtsfunkti-
on durch den Bund und die konsequente Umsetzung der bundesrechtlichen 
Vorgaben durch die Kantone.1490 

2. Kompensationspflichten: Leerer Buchstabe oder gelebte Praxis?
a) Vorbemerkungen
In der Praxis ist zu erkennen, dass Kompensationsmechanismen heute weit-
gehend nicht (mehr) leerer Buchstabe sind, sondern in der Praxis umgesetzt 
werden. Dies betrifft namentlich Bodenaufwertungen sowie kompensatori-
sche Auszonungen. Auf den de lege ferenda vorgesehenen Kompensations-
mechanismus bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen kann im vorliegen-
den Kapitel nicht eingegangen werden, weil dieser noch nicht geltendes Recht 
ist und dementsprechend noch keine Umsetzung in der Praxis stattfindet. 

b) Kompensation durch Bodenaufwertungen 
Den Bodenaufwertungen wird derzeit das grösste Potenzial als mögliche 
Kompensationsmassnahme zugeschrieben. Dennoch werden bis heute in 
der Praxis nur wenige kompensatorische Bodenaufwertungsprojekte durch-
geführt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Inanspruchnahme von 
Kulturland und namentlich Fruchtfolgeflächen unabhängig von allfälligen 
Kompensationspflichten an restriktive Voraussetzungen geknüpft ist (vgl. im 
Kanton Bern bspw. Art. 8b BauG BE i.V.m. Art. 30 Abs. 1bis RPV). In der Praxis 
sind oftmals bereits diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sodass eine Inan-
spruchnahme der Fruchtfolgefläche von vornherein unzulässig ist und sich 

1488 Vgl. Rz. 14 hiervor.
1489 Dazu gehören bspw. das Erfordernis von klaren Qualitätskriterien bei der Erhebung 

von Fruchtfolgeflächen sowie die uneinheitlichen Datengrundlagen (vgl. Rz. 674 ff. 
hiernach).

1490 Vgl. Rz. 489 ff. hiervor. 
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die Frage der Kompensationspflicht gar nicht stellt. Ist eine Inanspruchnah-
me von Fruchtfolgeflächen im Einzelfall gerechtfertigt, besteht weiter die 
Möglichkeit, dass trotz der Inanspruchnahme keine Kompensation erfolgen 
muss, weil ein Ausnahmetatbestand erfüllt ist. In einer nicht unerheblichen 
Anzahl der Situationen, in denen eine Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen überhaupt zulässig ist, wird es sich um ein wichtiges Vorhaben han-
deln, dessen Realisierung im öffentlichen Interesse liegt. Solche Vorhaben 
sind in vielen Kantonen von der Kompensationspflicht ausgenommen (vgl. 
bspw. Art. 8b Abs. 4 lit. a BauG BE). Zudem fallen kleinere Vorhaben häufig 
unter sogenannte Bagatellklauseln. Die Vorhaben, für deren Realisierung 
Fruchtfolgeflächen beansprucht werden dürfen und kompensiert werden 
müssen, sind somit aufgrund der restriktiven Voraussetzungen und der Aus-
nahmebestimmungen eher gering. 

Ist im Einzelfall eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen mit 
Kompensation zulässig, so kann die Kompensation u.a. durch Bodenaufwer-
tung vorgenommen werden. Einen Anreiz zur Kompensation durch Boden-
aufwertung liefert Art. 18 VVEA, wonach abgetragener Ober- und Unterbo-
den möglichst vollständig verwertet werden muss.1491 Diese Verwertungs-
pflicht betrifft nicht nur die vorliegend interessanten Bodenaufwertungen 
zur Kompensation, sondern sämtliche Bodenaushübe. Da sauberer Boden-
aushub aber ohnehin wiederverwertet werden muss, erscheint es sinnvoll, 
diesen bei anthropogen degradierten Böden zur Aufwertung zu verwenden. 

Damit eine kompensatorische Bodenaufwertung möglich ist, müssen ent-
sprechende zur Aufwertung geeignete Flächen zur Verfügung stehen.1492 Da-
bei ist zu beachten, dass für kompensatorische Bodenaufwertungen grund-
sätzlich nur anthropogen degradierte Böden in Betracht kommen. Hingegen 
können natürlich gewachsene Böden ohne Fruchtfolgeflächenqualität aus 
Sicht des Naturschutzes interessante Nass- und Trockenstandorte oder gar 
Schutzzonen darstellen und stehen zur Kompensation durch Bodenaufwer-
tung und damit verbunden zur Intensivierung i.d.R. nicht zur Verfügung.1493 

Gemäss dem überarbeiteten Sachplan FFF haben die Kantone Böden zu 
bezeichnen, die für eine Aufwertung oder Rekultivierung infrage kommen 
(G7). Sie machen dies mit einem Verzeichnis oder einer Hinweiskarte.1494 

1491 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 17 f.
1492 Vgl. dazu auch Rz. 561 hiervor.
1493 Dies kann bspw. bei ehemaligen, schlecht rekultivierten Deponien oder Ablagerungs-

standorten oder bei erodierten und verdichteten Landwirtschaftsböden der Fall 
sein; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 43; AchermAnn, 697; schmi-
diGer/lAustelA/GrünenFelder, 4 f.

1494 sAchPlAn FFF 2020, 13; vgl. dazu auch schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 1 ff.
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Einige Kantone haben bereits eine Hinweiskarte erstellt.1495 So hat der Kan-
ton Luzern beispielsweise eine Karte erstellt, die Flächen ausweist, bei denen 
es sich mit erhöhter Wahrscheinlichkeit um Böden handelt, welche durch 
menschliche Eingriffe geprägt sind (Veränderungen/Verschlechterung des 
Bodens in Struktur, Mächtigkeit oder Aufbau; «Hinweisflächen anthropo-
gene Böden»).1496 Diese Karte kann als Anhaltspunkt für die Abklärung der 
Standorteignung für Bodenverbesserungen/Aufwertungen, für die Wieder-
verwertung von Bodenmaterial oder für Kompensationen von Fruchtfolge-
flächen herangezogen werden. Darüber hinaus wurde im Kanton Luzern eine 
Karte mit potenziellen Eignungsgebieten für grossflächige Bodenverbesse-
rungen zur Kompensation von Fruchtfolgeflächen erarbeitet.1497 Auch im 
Kanton Zürich besteht eine Hinweiskarte für anthropogene Böden.1498 Die 
Karte gibt gleichzeitig an, ob bei den anthropogenen Böden Potenzial für 
Fruchtfolgeflächenkompensation vorhanden ist. Mit diesen Hinweiskarten 
leisten die Gemeinwesen Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Auf-
wertungsflächen. Trotzdem kann es im Einzelfall schwierig sein, eine geeig-
nete Aufwertungsfläche zu finden. Bei Hinweiskarten ist ausserdem jeweils 
im Einzelfall abzuklären, ob eine Fläche unter den effektiven Bedingungen 
für eine Bodenverbesserung infrage kommt.

Mit dem Finden einer geeigneten Aufwertungsfläche ist die Kompensa-
tion zudem noch längst nicht erledigt. Vielmehr muss nun unter Beizug von 
bodenkundlichen Fachpersonen ein Kompensationsprojekt ausgearbeitet 
und schliesslich umgesetzt werden. Dies ist technisch anspruchsvoll, kosten-
intensiv und zeitaufwendig.1499 Auch dieser Umstand hemmt die Umsetzung 
der Kompensation in der Praxis und führt letztlich dazu, dass eine Kompen-
sation von den Bauwilligen oftmals als «letzter Ausweg» gesehen wird. Wenn 
möglich wird tendenziell auf eine Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
verzichtet oder die Anwendung einer Ausnahmebestimmung angestrebt. 
Insbesondere der Verzicht auf die Inanspruchnahme ist aus Sicht des Raum-
planungsrechts und des Bodenschutzes einer Kompensation vorzuziehen. 

Die Kompensation von Fruchtfolgeflächen durch Bodenaufwertung 
schafft somit derzeit in der Praxis eine Möglichkeit, bedeutende Projekte zu 
ermöglichen, die eine Inanspruchnahme der Fruchtfolgeflächen rechtferti-
gen, jedoch keinen Ausnahmetatbestand erfüllen und für den Bauwilligen 

1495 Vgl. für einen Überblick schmidiGer/lAustelA/GrünenFelder, 17.
1496 Vgl. Geoportal des Kantons Luzern, Hinweisflächen anthropogene Böden.
1497 BUWD, Eignungsgebiete, 4 ff.
1498 Vgl. Hinweiskarte anthropogene Böden des Kantons Zürich.
1499 Vgl. dazu Rz. 554 ff. hiervor. 
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oder die Bauwillige so wichtig sind, dass er oder sie bereit ist, die Zeit und 
Kosten für die Kompensation auf sich zu nehmen. 

c) Kompensation durch Auszonungen 
Die Anzahl der in der Praxis vorgenommen kompensatorischen Auszonun-
gen ist schwierig abzuschätzen. Es ist davon auszugehen, dass deren Anzahl 
eher gering ist und zudem grosse regionale und kantonale Unterschiede be-
stehen. Die vermutungsweise geringe Anzahl kompensatorischer Auszonun-
gen ist einerseits darauf zurückzuführen, dass es insbesondere in Kantonen 
mit geringen Bauzonenreserven wohl nur wenige unüberbaute Flächen in-
nerhalb der Bauzonen gibt, die sich aufgrund ihrer Lage, Grösse und Beschaf-
fenheit zur Auszonung (und ggf. Inventarisierung als Fruchtfolgeflächen) 
eignen.1500 Andererseits können kompensatorische Auszonungen auf Wider-
stand bei den Eigentümern und Eigentümerinnen dieser Flächen führen. 
Wird die kompensatorische Auszonung gegen den Willen des Eigentümers 
oder der Eigentümerin des zur Kompensation beigezogenen Grundstücks 
angeordnet, so ist mit Entschädigungsforderungen zu rechnen.1501 Am ehe-
sten werden in der Praxis denn auch kompensatorische Auszonungen um-
gesetzt, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin des Grundstücks, das 
eingezont werden soll, gleichzeitig ein Grundstück zur Auszonung zur Ver-
fügung stellen kann. 

d) Kompensation durch Neuaufnahme im Fruchtfolgeflächeninventar 
Aufgrund der unvollständigen und uneinheitlichen Datengrundlagen ist der 
Umfang der nicht im Fruchtfolgeflächeninventar aufgenommenen Flächen 
mit Fruchtfolgeflächenqualität schwierig abschätzbar.1502 Allerdings ist zu 
beobachten, dass die Kantone vermehrt eine Überprüfung der inventarisier-
ten Flächen vornehmen. Im Kanton Bern beispielsweise wurde das Frucht-
folgeflächeninventar im Jahr 2015 ergänzt. Dabei wurden u.a. die «unberei-
nigten Zusatzflächen» festgehalten, bei denen die Fruchtfolgeflächenqualität 
umstritten ist und die Überprüfung durch den Kanton noch nicht abgeschlos-
sen werden konnte.1503 Diese vom Kanton ermittelten, aber noch nicht voll-
ständig bereinigten Zusatzflächen werden vom Kanton zur Bereinigung des 
Inventars benötigt (bspw. weil gegebenenfalls auch Flächen im Inventar ent-
halten sind, die keine Fruchtfolgeflächenqualität [mehr] aufweisen und im 

1500 Zum Potenzial vgl. Rz. 550 ff. hiervor.
1501 Vgl. dazu auch Rz. 700 ff. hiernach. 
1502 Zum Potenzial vgl. Rz. 569 hiervor.
1503 AGR, Grundsätze, 4.
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Rahmen der Bereinigung aus dem Inventar erlassen werden müssen) und ste-
hen nicht zur Kompensation zur Verfügung. Darüber hinaus wird davon aus-
gegangen, dass die Fruchtfolgeflächen weitgehend im Inventar erfasst sind. 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass insbesondere im Hügelland noch 
nicht inventarisierte Flächen mit Fruchtfolgeflächenqualität bestehen. Nur 
diese könnten zur Kompensation herangezogen werden.1504

Im Kanton Zürich hat, nachdem im Jahr 2010 festgestellt wurde, dass 
kantonal 44’345 ha Fruchtfolgeflächen und somit weniger als der kantonal 
zugewiesene Mindestumfang vorhanden waren, eine umfassende Neuerhe-
bung der Fruchtfolgeflächen stattgefunden. Ausserdem wurden Massnah-
men vorgesehen, damit die Vorgaben zum sorgsamen Umgang mit Frucht-
folgeflächen konsequent umgesetzt werden.1505 Ab dem Jahr 2015 hat zudem 
eine Aktualisierung und Nachführung des Fruchtfolgeflächeninventars 
stattgefunden. Per Ende 2021 wies der Kanton Zürich 44’573 ha Fruchtfolge-
flächen aus (39’453 ha NEK 1–5 und 10’240 ha NEK 6, zur Hälfte angerechnet) 
und verfügt damit über 173 ha Fruchtfolgeflächenreserven.1506 Aufgrund der 
kürzlich erfolgten Aktualisierung und Nachführung ist davon auszugehen, 
dass im Kanton Zürich nur noch äusserst wenig nicht inventarisierte Flächen 
mit Fruchtfolgeflächenqualität bestehen, die zur Kompensation beigezogen 
werden können.

Im Kanton Luzern stützen sich die gegenüber dem Bund ausgewiesenen 
Fruchtfolgeflächen auf die Erhebungen in den Jahren 1988 resp. 1994. Seit 
2015 werden umfassende Neuerhebungen nach neuen Qualitätskriterien vor-
genommen, welche jedoch noch nicht flächendeckend abgeschlossen sind. 
Bis Ende 2027 sollen alle Fruchtfolgeflächen in den Gemeinden auf den Haupt-
entwicklungsachsen und in den Zentren gemäss kantonalem Richtplan 2015 
erhoben werden. Anschliessend sollen auch die Fruchtfolgeflächen in weite-
ren Gemeinden (Gemeinden in der Landschaft) kartiert werden.1507 Es ist 
somit durchaus möglich, dass es in diesem Zusammenhang zu Flächenver-
schiebungen kommt. Da aber auch damit gerechnet werden muss, dass heute 
inventarisierte Flächen die neuen Qualitätskriterien nicht erfüllen, werden 
solche neu erhobenen Flächen mit Fruchtfolgeflächenqualität primär zur 
Bereinigung des Fruchtfolgeflächeninventars verwendet. Ob im Ergebnis 
mehr Flächen die kantonalen Qualitätskriterien erfüllen, als heute im Inventar 

1504 AGR, Arbeitshilfe, 26.
1505 Vgl. Rz. 156 hiervor.
1506 Vgl. die Mitteilung des Kantons Zürich vom 14. Februar 2022 zum Stand der Zürcher 

Fruchtfolgeflächen Ende 2021.
1507 Vgl. dazu die Hinweise und Erläuterungen zur Online-Karte Fruchtfolgeflächen (FFF).
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aufgenommen sind, und damit noch nicht inventarisierte Fruchtfolgeflä-
chen zur Kompensation durch Neuaufnahme in das Inventar zur Verfügung 
stehen, kann nur schwer abgeschätzt werden. 

3. Ökonomische Aspekte des Kompensationsprinzips
a) Boden als knappes Gut
Das Kompensationsprinzip ist zusätzlich aus einem wirtschaftlichen Blick-
winkel zu betrachten. Aus ökonomischer Sicht ist der Boden ein knappes und 
wertvolles Gut, das für die menschliche Lebensentfaltung von existenzieller 
Bedeutung ist. Der Boden ist Grundlage für Wohnraum, Nahrung, Erholungs-
räume sowie die Gewinnung von Bausubstanzen. Er ist ein unentbehrlicher 
Produktionsfaktor für die Bereitstellung einer Vielzahl öffentlicher und pri-
vater Güter und kann nicht oder nur teilweise durch andere Faktoren subs-
tituiert werden.1508 Aus ökonomischer Sicht verfügt der Boden zudem über 
folgende charakterisierenden Merkmale: er ist in seinem physischen Bestand 
unvermehrbar, immobil und heterogen; der Boden ist in seiner geografi-
schen Lage fixiert, wodurch Standort und Erreichbarkeit einer Parzelle für 
deren Nutzungsmöglichkeit zu zentralen Kriterien werden; jedes Grund-
stück weist bezüglich seiner Lage, Exposition und Erschliessung spezifische 
Eigenschaften auf, die durch ein anderes Grundstück kaum je gänzlich er-
setzt werden können. Ökonomisch bedeutsam ist die Festlegung der zulässi-
gen Bodennutzungsart durch raumplanerische Zuweisung in eine Nutzungs-
zone, wobei sich die Grenzen der Verwendungsmöglichkeiten aus den natür-
lichen Eigenschaften des Bodens ergeben.1509 Bei dieser Zuweisung sind im 
Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung einerseits die natürli-
che Bodenfunktionen und andererseits die Ansprüche und Interessen der 
verschiedenen Personen- und Interessengruppen zu berücksichtigen. Wäh-
rend Investoren Boden als Renditeobjekt halten wollen, will die Wirtschaft 
Arbeits- und Wohnplätze an geeigneten zentralen Orten schaffen und die 
Naturschutzverbände das Kulturland so weit als möglich erhalten. Mit der 
zunehmenden Knappheit der endlichen Ressource Boden verstärken sich 
diese Nutzungskonflikte. Hinzu kommt, dass insbesondere die bauliche Nut-
zung von Grundstücken oftmals mit hohen Kosten verbunden und nachträg-
lich weitgehend irreversibel ist. Dies wiederum verengt den Handlungsspiel-
raum zukünftiger Generationen.1510 

1508 Gmünder, Ökonomische Analyse, 46.
1509 Gmünder, Ökonomische Analyse, 46 f.
1510 Gmünder, Ökonomische Analyse, 61 f.
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Die Planungsträger stehen inmitten dieses Netzes verschiedener Anspruchs- 
und Interessengruppen und müssen versuchen, politisch verträgliche und 
nachhaltige Lösungen zu finden. Kompensationsmechanismen können aus 
ökonomischer Sicht zu einer sinnvollen Flexibilisierung und einer Koordina-
tion der verschiedenen Interessen und Ansprüche führen. Vorhaben, welche 
möglicherweise wirtschaftlich sinnvoll, aber mit Blick auf den Erhalt des 
Kulturlandes (insbes. der Fruchtfolgeflächen) und den Schutz des Bodens 
problematisch sind, können mithilfe des Kompensationsprinzips in bestimm-
ten Konstellationen zugelassen werden. Auf diese Weise können im Idealfall 
Boden- und Kulturlandschutz sowie volkswirtschaftliche Interessen unter 
einen Hut gebracht werden.1511 Kompensationspflichten dürfen jedoch nicht 
als Argument für den Bodenverbrauch dienen, sondern lediglich als Aus-
gleichs- oder Minderungsmassnahme, wenn das Interesse am Bodenver-
brauch die Interessen an der Erhaltung des Bodens überwiegt. 

Kantonsübergreifende Kompensationen können auch die demografi-
sche Entwicklung in der Schweiz beeinflussen und das beabsichtigte zentra-
lisierte Wachstum fördern. Durch eine kantonsübergreifende Kompensation 
mit einem Tauschmarkt könnten Fruchtfolgeflächen längerfristig dorthin 
getauscht werden, wo eine Siedlungsentwicklung weniger gewünscht, und 
Bauzonen dorthin, wo eine Siedlungsentwicklung gewünscht wird.1512 Dazu 
müsste das Kompensationssystem so ausgestaltet sein, dass sich eine Kom-
pensation für beide beteiligten Gemeinden oder Kantone (wirtschaftlich) 
lohnt. Ein solches Kompensationssystem wäre damit einerseits für jene Ge-
meinden oder Kantone interessant, die finanziell gut aufgestellt sind.1513 An-
dererseits könnte der Handel auch für Gemeinden resp. Kantone interessant 
sein, die über (grössere) Fruchtfolgeflächenreserven verfügen und diese 
gegen Entgelt zur Verfügung stellen können.1514 Im Ergebnis könnte ein sol-
ches System mit einem unbeschränkten schweizweiten Handel in Kantonen 
mit grossem Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum zu mehr Flexibilität 
bei der Einhaltung ihrer Fruchtfolgeflächenkontingente führen und über 
den Bedarf hinaus Einzonungen ermöglichen.1515 Das Siedlungswachstum 
würde sich voraussichtlich auf diese — bereits heute städtischen und von 
Agglomeration geprägten — Kantone resp. Gemeinden konzentrieren, die 
sich den Erwerb von Kompensationsflächen leisten können. Demgegenüber 

1511 rehBinder, 74.
1512 Vgl. dazu die Weiterentwicklungsmöglichkeiten gem. Rz. 1015 ff. hiernach.
1513 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 25.
1514 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 25.
1515 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 35; vgl. dazu auch Rz. 1026 hiernach.
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würden die grössten Anteile an Fruchtfolgeflächen und weiterem Kulturland 
künftig in ländlichen Gebieten ausgeschieden werden. Es käme also zu einer 
Verschiebung der Siedlungsflächen (in die bereits städtischen Gebiete) sowie 
der Fruchtfolgeflächen (in rurale Gebiete). Mit einer gewissen Skepsis ist zu 
fragen, ob eine solche schweizweite Reallokation als Folge eines unbeschränk-
ten schweizweiten Tauschs gesellschaftlich und politisch überhaupt er-
wünscht ist. Soll beispielsweise tatsächlich eine Einzonung in Bern mit einer 
Auszonung in Graubünden kompensiert werden können oder würde eine 
damit einhergehende Verschiebung der Siedlungsflächen nicht den räumli-
chen Entwicklungsabsichten und dem föderalistischen System der Schweiz 
widersprechen? In der Expertengruppe zur Überarbeitung des Sachplans 
Fruchtfolgeflächen wird denn auch die Frage aufgeworfen, ob bei einem 
möglichen Tausch von Fruchtfolgeflächen der Föderalismus- und Solidari-
tätsgedanke weiterhin eingehalten werden kann.1516 Diese Bedenken er-
scheinen nicht unberechtigt. Insbesondere der Grundsatz, dass alle Kantone 
solidarisch einen Beitrag an die Erhaltung des Mindestumfangs an Frucht-
folgeflächen zu leisten haben, würde mit einem überkantonalen Tausch von 
Fruchtfolgeflächen infrage gestellt.1517 

b) Getrennter Bodenmarkt und Überschwappeffekte
Die Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet führt zu einem gespaltenen 
Bodenmarkt mit Bodenpreisen für Landwirtschaftsland, die deutlich unter 
denjenigen für Bauland liegen. Die Schweizer Bodenpreispolitik ist von die-
sem getrennten Bodenmarkt mit einem Baulandmarkt und einem landwirt-
schaftlichen Bodenmarkt geprägt. Während sich der Baulandpreis durch den 
Markt bestimmen soll, soll in der Landwirtschaftszone der Bodenpreis die 
Ertragsfähigkeit des Bodens zur Erzeugung landwirtschaftlicher Rohstoffe 
abbilden.1518 Dieses Preisgefälle ist für die land- und forstwirtschaftliche 
Nutzung zentral. Allerdings entstehen dadurch auch ökonomische Anreize, 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen zu verwirklichen. Für ehemalige 
landwirtschaftliche Bauten, die inzwischen etwa als Folge des Strukturwan-
dels nicht mehr benötigt werden, besteht deshalb oft eine grosse nichtland-
wirtschaftliche Nachfrage.1519 Zusätzlich können (zu) strenge Siedlungsbe-
grenzungen und restriktive Vorschriften zur Bauzonendimensionierung zu 

1516 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 53.
1517 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 25.
1518 BLW, Schutz des Kulturlandes, 16.
1519 Botschaft RPG 2, 7475.
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Baulandknappheit und somit zu einem Baulandpreisanstieg führen.1520 Da-
durch steigt verbunden mit dem Bodenpreisunterschied zunehmend die Ge-
fahr von «Überschwappeffekten» (Spill-overs) der Bautätigkeit auf Flächen 
ausserhalb der Bauzonen. Je rarer und teurer Bauland wird, desto grösser ist 
das ökonomische Interesse daran, die bauliche Nutzung in das Nichtbauge-
biet zu verlegen.1521

Deshalb kann der Grundsatz der Trennung von Baugebiet und Nichtbau-
gebiet (Trennungsgrundsatz) nur aufrechterhalten werden, wenn die recht-
lichen Vorschriften und der Vollzug dieser so ausgestaltet sind, dass es nicht 
zu einer stetigen Zunahme der Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
kommt.1522 Kompensationsmechanismen können auch dazu beitragen, in-
dem sie bei restriktiven Vorgaben zur Bauzonendimensionierung und strengen 
Voraussetzungen für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen eine Flexi-
bilisierung ermöglichen, ohne dass die Planungsziele und -grundsätze gefähr-
det werden. Sie reduzieren damit die Gefahr von Überschwappeffekten.

c) Kompensationsflächen /-objekte als gesuchte Tauschobjekte?
Ausserdem besteht die Möglichkeit, dass störende Bauten und Anlagen ausser-
halb der Bauzonen oder zur Auszonung oder Aufwertung geeignete Grund-
stücke aufgrund der Kompensationspflichten zu gesuchten Tauschobjekten 
oder -flächen werden und so massiv an Wert gewinnen. In der Praxis wird ein 
unkontrollierbarer Handel befürchtet, bei dem solche Flächen oder Objekte 
gehortet werden, bis ein möglichst lukratives Angebot eingeht. Aufgrund 
dessen besteht das Risiko, dass Kompensationen hauptsächlich wirtschaftlich 
bedingt sein werden und landwirtschaftliche und umwelt- und naturschüt-
zerische Interessen in den Hintergrund geraten.1523 

d) Kommerzialisierung der Umwelt
Kompensationsmechanismen führen zu einem gewissen Grad zu einer Kom-
merzialisierung des Bodens resp. der Fruchtfolgeflächen. Überspitzt könnte 
man sagen: Wer es sich leisten kann, eine Kompensationsfläche oder ein Kom-
pensationsobjekt bereitzustellen, kann sein Vorhaben verwirklichen. Auch 
wenn eine Kommerzialisierung des Bodens und der Umwelt wohl heute be-

1520 Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6792.
1521 Gmünder/BrAun-duBler/WeisskoPF, 2; ARE, Faktenblatt zur Botschaft RPG 2, 2; 

Botschaft RPG 2, 7449.
1522 Vgl. zu dieser Thematik ARE, Erläuterungen RPG 2, 23; ecoPlAn, NHB und RFA, 24; 

ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 12.
1523 Betr. Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 

«neue Elemente», 7 f.
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reits teilweise Fakt1524 ist, wird einer solchen zu Recht generell skeptisch ge-
genübergestanden.1525 Damit wird einerseits der Eindruck erweckt, das Recht 
auf Inanspruchnahme des Bodens sei käuflich.1526 Andererseits ist dabei pro-
blematisch, dass der Boden oder die Umwelt bewertet wird und Flächen als 
austauschbar qualifiziert werden. Damit geht das Risiko einher, dass durch 
solche Lösungen längerfristig die Qualität der Böden abnimmt. Dem Risiko 
des Qualitätsverlusts kann jedoch durch entsprechend sorgfältig ausgearbei-
tete Bewertungsmassstäbe und einen stringenten Vollzug Rechnung getragen 
werden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass zumindest de lege lata der Bo-
den primär zu erhalten ist. Nur wenn sich im Einzelfall eine Beanspruchung 
des Bodens rechtfertigen lässt, kommt es zur Kompensation. Die Kompensa-
tion gelangt also typischerweise nur subsidiär zur Anwendung.

e) Verwaltungsaufwand 
Die Kantone befürchten sodann, dass insbesondere der de lege ferenda für 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorgesehene Planungs- und Kom-
pensationsansatz für sie mit einem grossen Verwaltungsaufwand verbunden 
wäre.1527 Der finanzielle und zeitliche Aufwand der Kantone und Gemeinden 
für die Umsetzung der Kompensationsmechanismen kann dazu führen, dass 
auf kantonaler Ebene weitgehend auf deren Einführung verzichtet wird. 
Weiter ist auch der zeitliche und finanzielle Aufwand für die Umsetzung kon-
kreter Kompensationsprojekte, namentlich für Bodenaufwertungen, nicht 
ausser Acht zu lassen. Die Kosten verbunden mit dem zeitlichen Aufwand 
und der Unsicherheit des Erfolgs der Bodenaufwertung können Bauwillige 
u.U. von Bauvorhaben abhalten. 

4. Unzulänglichkeiten der heutigen Regelungen?
a) Vorbemerkungen
Kompensationsmechanismen werden teilweise als praktisch undurchführ-
bar und nicht wettbewerbsfähig bezeichnet. Wie bereits dargestellt, sind 
Kompensationsmechanismen in ihrer Umsetzung tatsächlich aufwendig 
und anspruchsvoll. Allerdings zeigen die Entwicklungen in der Praxis, dass 
Kompensationen, insbesondere durch Bodenaufwertung, durchaus möglich 
sind. Grundvoraussetzung ist dabei, dass die Umsetzung und der Vollzug mit 

1524 Immerhin sind das Land sowie viele Umweltgüter bereits heute Teil des Marktkreis-
laufes und somit weitgehend kommerzialisiert. 

1525 endres, 12; vgl. dazu auch die diskutierten Handels- und Zertifikatsmodelle gem. 
Rz. 1044 ff. hiernach. 

1526 endres, 73 f.
1527 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 7.
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der notwendigen Konsequenz erfolgen, da ansonsten das Risiko besteht, 
dass die mit den Kompensationsmechanismen verbundenen Ziele nicht er-
reicht werden und der Kulturlandschutz gar geschwächt wird.

b) Fehlende Gesamtbetrachtung?
Bereits verschiedentlich wurde der Hinweis angebracht, dass Kompensations-
mechanismen im Zusammenhang mit weiteren Massnahmen zu betrachten 
seien.1528 Auch im NFP 68 wird darauf hingewiesen, dass der de lege ferenda 
vorgesehene Planungs- und Kompensationsansatz nur vor dem Hintergrund 
einer Gesamtbetrachtung eine sinnvolle und nachhaltige Entwicklung des 
ländlichen Raums ermöglichen könne. Voraussetzung dafür seien demnach 
eine ausreichende Verknüpfung mit anderen Instrumenten, wie zum Beispiel 
der landwirtschaftlichen Planung, und eine umfassende Überwachung durch 
Indikatoren, an welchen die Entwicklung gemessen werden könne.1529

Darüber hinaus sind zudem auch die verschiedenen Kompensations-
mechanismen zu koordinieren. Eine solche Koordination erfolgt bis heute 
nicht resp. nur sehr marginal. In diesem Zusammenhang erscheint die Ein-
führung des Planungs- und Kompensationsansatzes für Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen (also auch ohne Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen) eine logische und sachgerechte Ergänzung zu den de lege lata be-
stehenden Anwendungsbereichen (Kompensationsprinzip bei Einzonungen 
sowie bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen ausserhalb der Bau-
zonen sowie für Einzonungen).1530 

c) Defizite und Aufsicht 
Als Reaktion auf die im Raumplanungsrecht erkannten Vollzugsdefizite ha-
ben die Bundesorgane verschiedene Massnahmen in die Wege geleitet. So 
wurde beispielsweise die GPK-N beauftragt, die verschiedenen Aufsichtsmit-
tel des Bundes im Bereich des Schutzes der Fruchtfolgeflächen, namentlich 
die Vollzugsunterstützung,1531 die Richtplangenehmigung,1532 das Monito-
ring und die Berichterstattung,1533 die Behördenbeschwerde1534 und die 

1528 Vgl. insbes. Rz. 463 hiervor.
1529 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 8; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 69 f.
1530 Vgl. dazu Rz. 655 ff. hiernach.
1531 Bericht GPK-N, 3541.
1532 Bericht GPK-N, 3541 f.; vgl. dazu auch Bericht PVK, 3575, welcher zum Resultat kommt, 

dass die Richtplangenehmigung nicht konsequent umgesetzt wird.
1533 Bericht GPK-N, 3542 f.; vgl. dazu auch Bericht PVK, 3577, welcher zum Resultat kommt, 

dass die Vorgaben nur teilweise eingehalten werden und der Vollzug schwierig ist.
1534 Bericht GPK-N, 3543 f.; vgl. dazu auch Bericht PVK, 3578, welcher die Behördenbe-

schwerde als «wenig genutztes» Instrument umschreibt.
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Möglichkeit, eine vorübergehende Nutzungszone zu erlassen,1535 zu unter-
suchen. Sie kam dabei zum Ergebnis, dass der Bund seine Aufsichtsfunktion 
bislang «eher zurückhaltend» interpretiert hat.1536 Wie die Erfahrungen der 
letzten Jahre gezeigt haben, schadet dies einem effektiven Schutz der Frucht-
folgeflächen. Ein einheitlicher und wirksamer Schutz der Fruchtfolgeflächen 
sowie die wirksame Durchsetzung von Kompensationsmechanismen er-
scheinen nur möglich, wenn der Bund seine Aufsichtsfunktion aktiv und 
umfassend wahrnimmt und den ihm zustehenden Handlungsspielraum kon-
sequent nutzt.1537 

d) Problematik der Kompensationsflächen und -objekte 
Obwohl Kompensationsmechanismen durchaus ein geeignetes Mittel dar-
stellen können, um Inanspruchnahmen von Fruchtfolgeflächen und Ein-
zonungen zu rechtfertigen, lösen sie das eigentliche Problem — nämlich, 
dass etliche und sich widersprechende Interessen zur Nutzung der be-
schränkt verfügbaren und endlichen Ressource Boden bestehen — nicht. So 
werden beispielsweise viele Kantone auch trotz Kompensationsmechanis-
men in einigen Jahren Probleme haben, den ihnen zugewiesenen Mindest-
umfang an Fruchtfolgeflächen weiterhin gewährleisten zu können. Er-
schwerend kommt hinzu, dass geeignete Kompensationsflächen und -ob-
jekte nicht unbeschränkt zur Verfügung stehen und es bereits heute schwie-
rig sein kann, überhaupt ein geeignetes Kompensationsobjekt resp. eine 
geeignete Kompensationsfläche zu finden.1538 Flächen oder Objekte, die 
sich zur Kompensation eignen, werden zudem nicht immer verfügbar sein. 
Je umfassender Kompensationsmechanismen zur Anwendung gelangen, 
desto grösser wird der Druck, Kompensationsflächen und -objekte zu fin-
den, und damit verbunden das Risiko, dass mangels geeigneter Kompensa-
tionsflächen oder -objekte auch minder geeignete Flächen oder Objekte zur 
Kompensation herangezogen werden.1539 Verschiedene Beobachtungen 
deuten denn auch darauf hin, dass im Bereich der Fruchtfolgeflächen neu 

1535 Bericht GPK-N, 3543 f.
1536 Bericht GPK-N, 3544; Bericht PVK, 3573.
1537 Bericht GPK-N, 3545; zur besseren Überprüfung des Vollzugs schlug die Experten-

gruppe sodann vor, ein Monitoring einzuführen; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung 
Sachplan FFF, 40.

1538 Vgl. bspw. Rz. 561 hiervor; so auch betr. den de lege ferenda vorgesehenen Planungs- 
und Kompensationsansatz ecoPlAn, Aktualisierung NHB, 4; auch vom Kanton Bern 
im Rahmen der Vernehmlassung zur zweiten Etappe der RPG-Revision geltend ge-
macht; vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 7.

1539 Bericht GPK-N, 3538.
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dazukommende Flächen tendenziell eine geringere Qualität aufweisen als 
die verlorenen Flächen.1540

e) Anforderungen an die Kompensation
I.d.R. wird bei den de lege lata bestehenden und den de lege ferenda vorgese-
henen Kompensationsmechanismen eine primär quantitativ, aber auch qua-
litativ gleichwertige Kompensation gefordert.1541 Eine quantitativ gleichwer-
tige Kompensation ist jedoch in der Praxis nicht unbedingt zweckmässig. So 
kann es bei der Einzonung von neuem Bauland aus Gründen der Siedlungs-
entwicklung auch sachgerecht sein, wenn eine kleinere Fläche aus- als ein-
gezont wird. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die auszuzonende Fläche 
mit Blick auf das Siedlungsleitbild an einer sehr ungünstigen Stelle liegt, wäh-
rend es sich bei der einzuzonenden Fläche um für die Überbauung besonders 
gut geeignetes Land handelt. 

Bei der qualitativen Gleichwertigkeit kommt hinzu, dass diese oftmals 
schwierig feststellbar ist. Damit der mit der Inanspruchnahme einhergehen-
de Verlust überhaupt kompensierbar ist, muss dieser gemessen werden kön-
nen. Drohende Verluste für das Ökosystem sind jedoch oftmals nur sehr be-
grenzt messbar.1542 Zusätzlich muss auch die Kompensationsmassnahme 
bewertet werden, sodass diese dem mit der Inanspruchnahme einhergehen-
den Verlust gegenübergestellt werden kann. Hierbei stellt sich auch die Fra-
ge, ob von Menschenhand geschaffene Qualität einer Fläche effektiv gleich-
wertig sein kann wie die in Anspruch genommene natürlich gewachsene 
Qualität einer Fläche.1543 Verschiedene neue Ansätze sollen dazu dienen, die 
Bewertbarkeit der Verluste und der Kompensationsmassnahmen zu verein-
fachen und zu standardisieren.1544 Hinzu kommt, dass die mit der Kompen-
sation verfolgten Ziele nicht erreicht werden können, wenn der Bestand der 
Kompensationsmassnahme nicht gesichert ist. Auf die langfristige Sicherung 
der Kompensationsmassnahme ist somit zwingend ein besonderes Augen-
merk zu legen. Gerade bei der Kompensation durch Bodenaufwertung muss 
die Qualität der aufgewerteten Flächen durch Massnahmen des Bodenschut-
zes langfristig gesichert werden.1545

1540 BLW/ARE, Faktenblätter, 24 und 27.
1541 Vgl. dazu Rz. 524 ff. hiervor.
1542 Zur Schwierigkeit der Bewertung im Naturschutzrecht vgl. norer, 450 ff.
1543 norer, 450 f.
1544 Vgl. dazu Rz. 1013 ff. hiernach. 
1545 Vgl. dazu. Rz. 618 f. hiervor.
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f) Bestrafung der vorbildlichen Kantone?

Kompensationsmechanismen können den Nachteil haben, dass sie diejeni-
gen Kantone benachteiligen, welche in der Vergangenheit einen sorgsamen 
Umgang mit dem Boden pflegten und den Trennungsgrundsatz ernst genom-
men haben. Kantone, welche darauf achteten, dass ihre Bauzonen nicht über-
dimensioniert sind, werden heute nur wenig Bauland zur Auszonung zur 
Verfügung haben. Ebenso werden Kantone, welche nur zurückhaltend Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen bewilligten, heute nur wenig störende 
Objekte ausserhalb der Bauzonen zur Verfügung haben, die als Kompensa-
tion für neue Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen beseitigt werden kön-
nen.1546 In diesen Kantonen werden mangels geeigneter Flächen und Objek-
ten Kompensationsmassnahmen kaum in grosser Anzahl angewendet wer-
den können. In extremis könnte diese Situation zu einer Art «Börse» führen, 
indem Gemeinden, die unter altem Recht viel Bauland eingezont oder viele 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen bewilligt haben, Kompensationsflä-
chen oder -objekte anderen Gemeinden (evtl. in anderen Kantonen) gegen 
Entgelt zur Verfügung stellen. Aus Sicht der vorbildlichen Kantone und Ge-
meinden kann dies — namentlich unter finanziellen Gesichtspunkten — äus-
serst unbefriedigend sein. Zudem können diese Kantone oder Gemeinden 
von den mit den Kompensationsmechanismen verbundenen Handlungs-
spielräumen weniger profitieren als solche, die in der Vergangenheit nach-
lässiger mit den bundesrechtlichen Vorgaben umgegangen sind. 

5. Umgehungsmöglichkeiten

Kompensationsmechanismen können ihren Beitrag zur Erreichung der 
raumplanungsrechtlichen Ziele und Grundsätze nur erbringen, wenn diese 
auch konsequent umgesetzt werden. Die vorstehend dargestellten bundes-
rechtlichen Vorgaben, auf die sich die de lege lata bestehenden und de lege 
ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen abstützen, sowie die 
theoretischen Ausführungen dazu vermögen nicht darüber hinwegzutäu-
schen, dass den Kantonen bei der Umsetzung ein relativ grosser Gestaltungs-
spielraum offensteht. Insbesondere im Rahmen der raumplanungsrechtli-
chen Interessenabwägung sowie bei der Frage, ob ein Ausnahmetatbestand 
erfüllt ist, verfügen die Planungs- und Bewilligungsbehörden über Ermessen. 
Mit grosszügig gewährten Ausnahmen können Umgehungsmöglichkeiten 

1546 So vom Kanton Bern im Rahmen der ergänzenden Vernehmlassung zur zweiten 
Etappe der RPG-Revision geltend gemacht; vgl. ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue 
Elemente», 7.
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geschaffen werden, die den Kompensationsmechanismen ihre Wirkung rau-
ben. Darüber hinaus ist es Sache der Bewilligungs- resp. Genehmigungsbe-
hörde zu beurteilen, wann eine ausreichende Kompensation vorliegt. Durch 
eine inkonsequente oder nachgiebige Beurteilung des Kompensationspro-
jekts kann die Wirkung der Kompensationspflichten merklich geschwächt 
werden. 

6. Fazit

Kompensationsmechanismen können dazu eingesetzt werden, um den ak-
tuellen Herausforderungen im Raumplanungsplanungsrecht und den be-
stehenden Vollzugsdefiziten zu begegnen. In der Praxis zeigt sich, dass Kom-
pensationen zwar nicht im grossen Masse, aber doch immerhin in Einzel-
fällen vorgenommen werden. Dies entspricht dem Sinn und Zweck der Kom-
pensationsmechanismen. Der Boden ist ein knappes Gut, an das vielfältige 
Nutzungsansprüche gestellt werden. Kompensationsflächen und -objekte 
stehen demnach nicht unbeschränkt zur Verfügung. Ausserdem ist insbe-
sondere die Umsetzung von Bodenaufwertungsprojekten technisch an-
spruchsvoll und mit einem hohen Aufwand und hohen Kosten verbunden. 
Aufgrund dessen können Kompensationsmechanismen kein Standardmo-
dell werden, sondern sollen im Einzelfall Inanspruchnahmen des Bodens 
rechtfertigen, die sonst kaum gerechtfertigt werden könnten. Dadurch ver-
grössern sie den Handlungsspielraum der Planungsträger. 

Die Kompensationsmechanismen gehen jedoch auch mit verschiedenen 
Risiken einher. Aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit von Kompensati-
onsflächen und -objekten steigt das Risiko, dass diese zu gesuchten Tausch-
objekten werden und deren Preis massiv ansteigt. Ausserdem muss durch 
eine langfristige Sicherung der umgesetzten Kompensationen vermieden 
werden, dass die Bodenqualität schleichend abnimmt. Um die Wirksamkeit 
von Kompensationsmechanismen zu verstärken, sind hohe Anforderungen 
an die Kompensation und eine griffige Aufsicht notwendig. Ausserdem dür-
fen keine Umgehungsmöglichkeiten geschaffen werden.

II. Abgrenzungen de lege lata und de lege ferenda
1. Vorbemerkungen 

Die heutige Raumplanung ist davon geprägt, dass in den letzten Jahrzehnten 
verschiedene Bemühungen getroffen wurden, um die fortschreitende Zersie-
delung zu bremsen und das Kulturland zu erhalten.1547 In diesem Zusammen-

1547 Vgl. zu den Entwicklungen im Raumplanungsrecht Rz. 9 ff. hiervor.
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hang ist insbesondere die erste Etappe der RPG-Revision zu erwähnen, mit 
der die Zersiedelung weiter gebremst werden sollte. Sie führte sodann auch 
dazu, dass verschiedene Kantone in den gestützt auf Art. 38a RPG überarbei-
teten kantonalen Richtplänen im Zusammenhang mit der Bauzonendimen-
sionierung Kompensationsmechanismen einführten oder die bestehenden 
Regelungen konkretisierten.1548 Durch diese strengeren Siedlungsbegren-
zungen stieg der Druck auf das Land ausserhalb der Bauzonen.1549 Zudem ist 
in den letzten Jahren auch allgemein das Bewusstsein für die Schutzbedürf-
tigkeit des Kulturlandes und insbesondere der Fruchtfolgeflächen weiter ge-
stiegen. Verschiedene Kantone haben infolgedessen mittlerweile Kompen-
sationsmechanismen bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen einge-
führt.1550 Mit der zweiten Etappe der RPG-Revision soll im Bereich der Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen mit dem Planungs- und Kompensations-
grundsatz ein weiterer Anwendungsbereich des Kompensationsprinzips 
eingeführt werden.1551

2. Ergänzung der bestehenden Kompensationsmechanismen

Mit dem de lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kompensationsan-
satz für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen sollen die bereits bestehen-
den Kompensationsmechanismen um einen weiteren ergänzt werden. 
Gesamthaft betrachtet ist bei den verschiedenen de lege lata bestehenden 
Anwendungsbereichen des Kompensationsprinzips folgende Abgrenzung 
vorzunehmen: Auf der einen Seite sollen mittels Kompensationsmechanis-
men die Fruchtfolgeflächen als besonders wertvolles Kulturland geschützt 
werden. Dabei können Kompensationspflichten je nach kantonaler Aus-
gestaltung entweder nur bei der Einzonung von Fruchtfolgeflächen (selten) 
oder aber bei jeder Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen, also auch bei 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, zur Anwendung kommen. Auf der 
anderen Seite soll mit Kompensationsmechanismen aber auch das Kultur-
land im Allgemeinen (ohne Eingrenzung auf das besonders wertvolle Kul-
turland, namentlich die Fruchtfolgeflächen) geschützt werden, indem Ein-
zonungen in eine Bauzone (zumindest sofern der Bedarfsnachweis nicht 
gelingt) nur bei entsprechender Kompensation zulässig sind. Ebenfalls zu 
einem allgemeinen Schutz des Kulturlandes führt die Übergangsbestim-
mung in Art. 38a RPG, da auch diese nicht zwischen der Beanspruchung 

1548 Vgl. dazu Rz. 171 ff. hiervor.
1549 Votum Sommaruga, AB NR 2019, 2036; BPUK/LDK, Lösungsansätze, 2.
1550 Vgl. dazu Rz. 102 ff. hiervor.
1551 Vgl. dazu Rz. 249 ff. hiervor.
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von Fruchtfolgeflächen und übrigem Kulturland unterscheidet. Im Ergebnis 
gelangen de lege lata also in folgenden Fällen u.U. Kompensationsmechanis-
men zur Anwendung:

— Einzonung von Kulturland jeder Art ohne Bedarfsnachweis;
— Einzonung von Fruchtfolgeflächen unabhängig vom Bedarfsnachweis; 
—  Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen für Bauvorhaben ausserhalb der 

Bauzonen. 

Im Umkehrschluss zeigt dies, dass bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzo-
nen, die «nur» allgemeines Kulturland (keine Fruchtfolgeflächen) beanspru-
chen, de lege lata keine Kompensationspflichten bestehen. Im Rahmen der 
zweiten Etappe der RPG-Revision soll dies geändert werden. Mit der vorge-
sehenen Regelung sollen Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen in gewissen 
Fällen nur noch bei entsprechender Kompensation zulässig sein. Allerdings 
soll keine generelle Kompensationspflicht für Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen eingeführt werden. Im Rahmen der bestehenden bundesrechtli-
chen Ausnahmevorschriften sollen Bauvorhaben weiterhin ohne Kompen-
sation zulässig sein. Nur wenn Kantone darüber hinaus gebietsweise ihren 
Handlungsspielraum nutzen und vom Bundesrecht abweichende kantonale 
Regelungen erlassen wollen, soll der Planungs- und Kompensationsansatz 
zur Anwendung gelangen. Mit dem de lege ferenda vorgesehenen Anwen-
dungsbereich des Kompensationsprinzips wird somit die de lege lata beste-
hende Regelung für Bauvorhaben und bodenbeanspruchende Nutzungen 
ausserhalb der Bauzonen, für die keine Fruchtfolgeflächen beansprucht 
werden, ergänzt. 

Damit wird gesamthaft ein kongruentes System von Anwendungsberei-
chen des Kompensationsprinzips geschaffen. Dies darf allerdings nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass eine generelle Aussage, in diesen Anwendungs-
bereichen bestünden Kompensationspflichten, nicht korrekt ist. Vielmehr 
kommt es in jedem einzelnen Fall auf die kantonalen Gegebenheiten an. So 
ist es durchaus auch in Zukunft möglich, dass in einem Kanton beispielswei-
se eine Kompensationspflicht bei Einzonungen (wegen ungenügender Bau-
zonenauslastung) besteht, hingegen keine Kompensationspflicht bei der Be-
anspruchung von Fruchtfolgeflächen (weil der zugewiesene kantonale Min-
destumfang noch gewährleistet werden kann). Ebenso werden die Kantone 
auch künftig nicht verpflichtet, von den im Rahmen der zweiten Etappe der 
RPG-Revision vorgesehenen Handlungsspielräumen Gebrauch zu machen 
und entsprechende Kompensationsmechanismen vorzusehen. 
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3. Kontinuität vs. Wechsel des Ansatzes

Mit den de lege lata bestehenden Kompensationsmechanismen werden die 
Fruchtfolgeflächen resp. das Kulturland geschützt. Fruchtfolgeflächen dür-
fen in gewissen Kantonen nur noch bei entsprechender Kompensation in 
Anspruch genommen werden. Genauso darf neues Land in gewissen Kanto-
nen nur noch bei entsprechender Kompensation eingezont werden. Mit dem 
Planungs- und Kompensationsansatz sollen demgegenüber mehr Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen zugelassen werden als bisher. Neue Bauten 
und Anlagen sollen nämlich ausnahmsweise zugelassen werden, wenn sie 
kompensiert werden. Damit wird von einem Schutzansatz für das Land aus-
serhalb der Bauzonen zu einem Ausnahmeansatz gewechselt. Dieser Wech-
sel ermöglicht es, den Handlungsspielraum der Kantone zu erweitern. Mit 
Blick auf den Schutz des Kulturlandes ist ein solcher Wechsel jedoch kritisch 
zu betrachten. Mit ihm geht die Gefahr einer schleichenden Aufweichung des 
Trennungsgrundsatzes einher. Die Ausnahmen für Bauvorhaben ausserhalb 
der Bauzonen sollten äusserst restriktiv bleiben. Zu begrüssen ist demgegen-
über, dass durch die Kompensationspflicht eine Handhabe besteht, um stö-
rende Objekte ausserhalb der Bauzonen kompensationsweise zu beseitigen.

4. Flächenbezogene vs. objektbezogene Kompensation

Bei den de lege lata vorgesehenen Anwendungsbereichen des Kompensations-
prinzips wird eine flächenbezogene Kompensation verlangt. So stellt beispiels-
weise der Sachplan FFF primär ein Instrument zum quantitativen Erhalt des 
vorgegebenen Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen dar.1552 Löst die Inan-
spruchnahme von 100 m2 Fruchtfolgeflächen eine Kompensationspflicht aus, 
so sind 100 m2 Fruchtfolgeflächen mittels Kompensationsmassnahme wieder 
zu generieren.1553 Dasselbe gilt bei Einzonungen: Werden in einem Kanton, in 
dem eine Kompensationspflicht für Einzonungen besteht, 100 m2 neu einge-
zont, so müssen kompensatorisch 100 m2 ausgezont werden.1554 Darüber hin-
aus fordert Art. 38a RPG, dass die Fläche der rechtskräftigen Bauzonen wäh-
rend der Übergangsfrist nicht vergrössert werden darf, womit auch hier Ein-
zonungen durch flächengleiche Auszonungen zu kompensieren sind.1555

1552 Vgl. anstelle vieler clément-Arnold/hoFmAnn, 669.
1553 Vgl. dazu Rz. 118 ff. hiervor sowie zu den Kompensationsmassnahmen und den 

Mindestanforderungen an die Kompensation Rz. 522 ff. hiervor.
1554 Vgl. dazu Rz. 187 ff. hiervor sowie zu den Kompensationsmassnahmen und den  

Mindestanforderungen an die Kompensation Rz. 522 ff. hiervor.
1555 Vgl. dazu Rz. 237 ff. hiervor sowie zu den Kompensationsmassnahmen und den  

Mindestanforderungen an die Kompensation Rz. 522 ff. hiervor.
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Mit dem im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen 
Planungs- und Kompensationsansatz wird erstmals ein objektbezogener An-
satz eingeführt. Namentlich soll es unter gewissen Voraussetzungen möglich 
sein, über die bundesrechtlich vorgesehenen Ausnahmetatbestände für Bau-
ten ausserhalb der Bauzonen hinaus Mehrnutzungen ausserhalb der Bau-
zonen zu realisieren, sofern diese kompensiert werden. Beispielsweise kön-
nen in einem Gebiet touristische Bauten und Anlagen erlaubt werden, sofern 
andere Bauten und Anlagen kompensatorisch beseitigt werden, sodass es 
insgesamt zu einer Verbesserung der Gesamtsituation im Gebiet ausserhalb 
der Bauzonen kommt.1556 Auch beim Verzicht auf die Beseitigungspflicht 
nach Art. 23e Abs. 1 lit. b E-RPG gemäss der Vorlage des Bundesrats wurde eine 
objektbezogene Kompensation verlangt. So hätte auf die Anordnung einer 
Beseitigungspflicht verzichtet werden können, wenn die neue Baute oder 
Anlage bereits bei ihrer Erstellung durch Beseitigung einer anderen Baute 
oder Anlage volumen- und flächenmässig kompensiert wird. Solche objektbe-
zogenen Kompensationsansätze wurden bereits im REG vorgesehen. Nament-
lich sollten bei Gebäuden ausserhalb der Bauzonen massvolle Erweiterungen 
über das bestehende Gebäudevolumen hinaus auch ohne landwirtschaftli-
chen oder zonenkonformen Bedarf zulässig sein, sofern diese im doppelten 
Umfang kompensiert worden wären. Diese Kompensation sollte sich einer-
seits auf die beanspruchte Fläche, andererseits auf das Volumen beziehen.1557 
Mit der gemäss Landschaftsinitiative vorgesehenen Plafonierung der Anzahl 
der Gebäude sowie der durch diese beanspruchten Flächen soll sodann die 
flächenbezogene Kompensation (beanspruchte Fläche) mit der objektbezo-
genen (Anzahl Gebäude) kombiniert werden.1558 

III. Zusammenfassung

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die de lege lata bestehenden und 
de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen zusammen mit 
anderen Massnahmen einen Beitrag dazu leisten können, dass die Planungs-
ziele und -grundsätze erreicht (oder zumindest gefördert) werden. Es ist 
jedoch nicht einfach, zwischen den verschiedenen Ansprüchen ein Gleich-
gewicht zu finden, und auch die heute geltenden Rahmenbedingungen ge-
währen den Planungsträgern bei der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben 
grosse Spielräume. Ihnen obliegt es, im Einzelfall die verschiedenen Inter-

1556 UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
1557 ARE, Erläuternder Bericht rev. RPG, 81.
1558 Vgl. Rz. 252 hiervor.
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essen zu eruieren und gegeneinander abzuwägen.1559 Trotz dieser Hand-
lungsspielräume und der Schwierigkeiten werden die verschiedenen Kom-
pensationsmechanismen in der Praxis umgesetzt und zeigen erste Wirkun-
gen. Namentlich in Bezug auf die korrekte Bauzonendimensionierung zeigt 
die Entwicklung der letzten Jahren, dass in vielen Kantonen die Bauzonen-
reserven gesunken sind.1560 Obwohl die gesetzten Ziele bis heute nicht er-
reicht werden konnten, sind also zumindest Verbesserungen erkennbar.

Mit dem de lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kompensations-
ansatz für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen würden zudem die heute 
bestehenden Anwendungsbereiche des Kompensationsprinzips ergänzt. 
Namentlich könnten somit künftig Kompensationspflichten bei der Einzo-
nung von Kulturland unter dem Titel «korrekte Bauzonendimensionierung», 
bei der Einzonung von Fruchtfolgeflächen unter den Titeln «korrekte Bau-
zonendimensionierung» oder «Erhalt der Fruchtfolgeflächen», bei der Be-
anspruchung von Fruchtfolgeflächen für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen unter den Titeln «Erhalt der Fruchtfolgeflächen» oder «Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen» sowie bei der Beanspruchung von Kulturland für 
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen unter dem Titel «Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen» bestehen. Dabei ist wiederum zu berücksichtigen, 
dass nicht zwingend in jedem Kanton in jedem Fall eine Kompensations-
pflicht besteht. Die Wirksamkeit des Planungs- und Kompensationsansatzes 
wird massgeblich von dessen Umsetzung abhängen. 

§ 6 Übergeordnete Aspekte der  
Kompensationsmechanismen

I. Vorbemerkungen

Kompensationsmechanismen bestehen nicht für sich alleine, sondern sind in 
einen übergeordneten Rahmen einzuordnen. In diesem Kapitel soll ein Blick 
in die ARE-Statistiken geworfen sowie die Bedeutung der Grundlagendaten 
und der Aufsicht dargestellt werden. Anschliessend ist aber auch die Stellung 
der Eigentümerschaft, insbesondere in Bezug auf die Eigentumsgarantie, 
sowie des Gemeinwesens, als Planungsträger aber auch als Bauherrschaft, zu 
analysieren. Abschliessend soll in diesem Kapitel der Rechtsschutz bei der 
Anordnung von Kompensationsmassnahmen beleuchtet werden.

1559 röösli, 124.
1560 Vgl. bspw. die Bauzonenreserven im Kanton Luzern gem. Rz. 202 hiervor. 
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II. Statistiken und Grundlagendaten
1. Statistiken 

Mit Statistiken werden Nutzungen und Bestände sowie deren Veränderun-
gen dokumentiert. Entsprechend stellen Statistiken wichtige Datengrund-
lagen zur Verfügung für die Beurteilung, ob die getroffenen Massnahmen die 
gewünschten Wirkungen haben und zur Erreichung der Ziele und Grund-
sätze der Raumplanung beitragen.1561 In Bezug auf die lege lata bestehenden 
und de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen sind ins-
besondere die vom ARE veröffentlichten Statistiken massgebend.

a) Bauzonenstatistik
Die Bauzonenstatistik Schweiz gibt Auskunft über die Grösse, die Entwick-
lung und die räumliche Verteilung der Bauzonen in der Schweiz.1562 Sie ba-
siert auf dem «minimalen Geodatenmodell Nutzungsplanung» und wird ca. 
alle fünf Jahre erneuert.1563 Die Bauzonenstatistik 2017 zeigt beispielsweise, 
dass seit 2012 die Zahl der Einwohner in den Bauzonen von 7,4 auf 8 Millionen 
gewachsen ist.1564 Die Bauzonenfläche ist demgegenüber weitgehend stabil 
geblieben und beträgt 232’038 ha.1565 Zudem stiegen sowohl die Nutzungs-
dichte in den Bauzonen als auch der Überbauungsgrad leicht an.1566 Es leb-
ten somit 2017 im Vergleich zu 2012 deutlich mehr Personen auf einer prak-
tisch konstanten Fläche. Der Anteil der unüberbauten Bauzonen hat sich 
zudem in derselben Zeit von 12 bis 18 % auf 11 bis 17 % vermindert.1567 Diese 
Ergebnisse stimmen positiv und zeigen, dass die zur Vermeidung einer wei-
teren Zersiedelung und zum Schutz des Kulturlandes verstärkten Massnah-
men der letzten Jahre, wozu auch die de lege lata bestehenden Kompensa-

1561 So bspw. ARE, Bauzonenstatistik 2017, 5.
1562 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 6.
1563 Ein Datenmodell, welches das ARE zusammen mit den Kantonen erarbeitet hat und 

das seit 2011 in Kraft ist. Das minimale Geodatenmodell Nutzungsplanung hat zu ei-
ner grossen Vereinheitlichung geführt. Dennoch haben die Kantone und Gemeinden 
noch immer einen erheblichen Spielraum bei der Zuordnung der Nutzungszonen zu 
bestimmten Nutzungen nach dem Geodatenmodell. Vergleiche zwischen den Kanto-
nen können infolgedessen nach wie vor nur beschränkt gezogen werden; vgl. ARE, 
Bauzonenstatistik 2017, 5 und 10.

1564 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 8.
1565 Die Bauzonenfläche ist zwar seit 2012 leicht angestiegen, was aber methodisch be-

dingt ist. Die Flächen der fünf wichtigsten Hauptnutzungen blieben konstant; vgl. 
ARE, Bauzonenstatistik 2017, 6, 8, 13 und 18.

1566 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 5.
1567 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 7 f., 23 und 27.
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tions mechanismen gehören, Wirkung entfalten. Trotz dieser positiven Ent-
wicklung ist aber festzustellen, dass die noch unüberbauten Bauzonen unter 
der Annahme, dass diese vollständig mit der gleichen Dichte wie bisher über-
baut werden, noch Platz für 1 bis 1,7 Millionen zusätzliche Einwohner bieten.1568 

Darüber hinaus darf die Tatsache, dass sich ein grosser Anteil der un-
überbauten Bauzonen an zur Überbauung wenig geeigneten Lagen befindet, 
nicht unbeachtet bleiben. Dies wird auch künftig eine grosse Herausforde-
rung für Kantone und Gemeinden darstellen.1569 Kompensationsmechanis-
men können u.U. dazu beitragen, die Lage dieser Flächen mit Blick auf die 
Siedlungsentwicklung zu optimieren. Der kantonale Richtplan als koordina-
tives Führungsinstrument kann in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Funktion übernehmen. Bei der Erarbeitung des kantonalen Richtplans sind 
die wesentlichen übergeordneten Entscheide zu treffen, namentlich in wel-
chen Gebieten der Siedlungsentwicklung Vorrang gebührt und welche Ge-
biete der Landwirtschaft vorbehalten resp. gegebenenfalls wieder zugeführt 
werden sollen. 

b) Raumbeobachtung
Unter dem Begriff der Raumbeobachtung nimmt das ARE eine systematische 
Analyse der räumlichen Entwicklungen in Bezug auf spezifische Problem-
stellungen der Raumentwicklung und der Raumordnungspolitik vor. Die 
Raumbeobachtung ergänzt die vorhandenen statistischen Fachquellen und 
die kantonalen Raumbeobachtungssysteme1570. Sie stellt die wichtigsten 
raumordnungsrelevanten statistischen Grundlagen und Indikatoren bereit, 
untersucht und bereitet raumstrukturelle Entwicklungen auf (Monitoring 
und Analyse) und evaluiert die Wirkung der raumordnungs- und verkehrs-
politischen Massnahmen (Controlling).1571 Das ARE führt dazu verschiedene 
Monitorings durch, u.a. das Monitoring «nachhaltige Raumentwicklung» 
und das Monitoring «Bauen ausserhalb der Bauzonen».

ba) Monitoring «nachhaltige Raumentwicklung»
Das Monitoring «nachhaltige Raumentwicklung» gibt Aufschlüsse über die 
Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen gegen die Zersiedelung. Mit ei-
nem Kriteriensystem definiert das ARE, was unter einer nachhaltigen Raum-
entwicklung zu verstehen ist. Gleichzeitig schafft es damit eine Grundlage, um 

1568 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 7.
1569 ARE, Bauzonenstatistik 2017, 5.
1570 Vgl. bspw. im Kanton Luzern RAWI, Raumbeobachtung.
1571 Vgl. für weiterführende allgemeine Informationen die Website des ARE.
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«nachhaltige Raumentwicklung» messbar zu machen, beispielsweise mit 
Indikatoren. Durch dieses Kriteriensystem werden nicht nur die wichtigsten 
Aspekte einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung aufgezeigt, sondern es 
wird gleichzeitig auf Beiträge hingewiesen, die die Raumentwicklungspolitik 
dazu leisten kann. Das Kriteriensystem dient zudem als normativer Orientie-
rungsrahmen für die laufende Erarbeitung des Raumkonzepts Schweiz. Es 
übernimmt eine Scharnierfunktion zwischen dem übergeordneten Leitprin-
zip der nachhaltigen Entwicklung und dem räumlich-konkreten Raumkon-
zept Schweiz, das Visionen, Strategien und Umsetzungsmassnahmen um-
fasst. Darüber hinaus dient das Kriteriensystem auch als Grundlage für eine 
systematische Raumbeobachtung in der Schweiz. Durch die Definition und 
Berechnung spezifischer Indikatoren sowie mithilfe gezielter thematischer 
Analysen kann eingeschätzt werden, ob die räumliche Entwicklung in Rich-
tung Nachhaltigkeit läuft oder nicht.1572

Die Ziele der Raumentwicklungspolitik für eine nachhaltige Raument-
wicklung werden dabei wie folgt definiert:1573

—  Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Schweiz soll gestärkt werden. Dabei 
geht es insbesondere um die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Wirt-
schaftsstandorts Schweiz sowie um die Kosten der Siedlungsentwicklung.

—  Die gesellschaftliche Solidarität soll gestärkt werden. Die Siedlungs- und 
Wohnqualität sowie die Sicherheit und Gesundheit sollen gefördert und die 
Entwicklung und Potenziale der Teilareale gestärkt werden.

—  Die ökologische Verantwortung soll gestärkt werden. Die natürlichen Lebens-
grundlagen sind zu erhalten. Der Energieverbrauch ist zu reduzieren und die 
Nutzung erneuerbarer Energien zu fördern.

bb) Monitoring «Bauen ausserhalb der Bauzonen»
Ein weiteres Monitoring besteht für das Bauen ausserhalb der Bauzonen (vgl. 
Art. 45 RPV). Aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Herausforde-
rungen im Umgang mit dem Boden ausserhalb der Bauzonen besteht ein gros-
ses Interesse, die diesbezüglichen Entwicklungen verfolgen zu können. Mit 
dem Monitoring «Bauen ausserhalb der Bauzonen» soll das Ausmass der Bau- 
und Umbautätigkeit ausserhalb der Bauzonen gemessen und eine aktuelle 

1572 Vgl. zum Ganzen ARE, Nachhaltige Raumentwicklung, 1 ff.; das Kriteriensystem wur-
de nach der Auswertung der Stellungnahmen zum Raumentwicklungsbericht (2005) 
angepasst.

1573 Vgl. dazu ARE, Nachhaltige Raumentwicklung, 2 ff.
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und gesamtschweizerische Sicht ermöglicht werden.1574 Es dient damit der 
Überwachung der Entwicklungen ausserhalb der Bauzonen.1575 

Die Monitorings aus den Jahren 2016 und 2019 zeigen eine positive Ent-
wicklung der Einwohnerzahl ausserhalb der Bauzonen auf. In den Jahren 
2000 bis 2013 hat die Zahl der Einwohner ausserhalb der Bauzonen um 
30’000 abgenommen. Im Jahr 2013 lebten sodann noch 451’551 Einwohner 
ausserhalb der Bauzonen1576 und im Jahr 2018 deren 429’830.1577 Dabei gibt 
es grosse regionale Unterschiede. Während im Umland von städtischen Ge-
meinden und periurbanen Zentren mit grosser Dichte die Anzahl Einwohner 
und Beschäftigten ausserhalb der Bauzonen gering ist, ist diese in ländlichen 
Gemeinden und periurbanen Gemeinden mit geringer Dichte umso grösser.1578 
Im Jahr 2012 wurden zudem 9’562 ha Land ausserhalb der Bauzonen für Ge-
bäudeflächen beansprucht,1579 im Jahr 2018 waren es 9’806 ha.1580 Auch da-
bei gibt es grosse kantonale Unterschiede (1 % der Flächen ausserhalb der 
Bauzonen im Kanton BS und 42 % im Kanton AI), wobei der schweizerische 
Durchschnitt bei 19 % der Flächen ausserhalb der Bauzonen liegt.1581 Ein 
Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass die Gebäudeflächen 
ausserhalb der Bauzonen in den letzten Jahrzehnten jährlich um rund 60 ha 
zugenommen haben. Die Flächenzunahme erfolgte insbesondere durch 
landwirtschaftliche Gebäude sowie (auf tieferem Niveau und in den letzten 
Perioden eher abgeschwächt) durch Ein- und Zweifamilienhäuser.1582 Diese 
statistischen Daten zeigen auf, dass ausserhalb der Bauzonen ein dringendes 
Bedürfnis zur Einschränkung der Bautätigkeit besteht. Mit dem de lege fe-
renda vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz soll dieser Pro-
blematik begegnet werden.

1574 ARE, Monitoring 2016, 2; wobei die Datengrundlagen noch im Wandel begriffen sind 
und noch neue Daten dazukommen. Die datenseitigen Verbesserungen sind grund-
sätzlich zu begrüssen, bedeuten jedoch auch, dass die Vergleichbarkeit aufgrund der 
methodischen Veränderungen beschränkt ist; mit dem Standbericht 2019 erfolgten 
bzgl. Datengrundlagen wesentliche Schritte vorwärts; vgl. ARE, Monitoring 2019, 2 ff.

1575 ARE, Monitoring 2019, 2.
1576 ARE, Monitoring 2016, 3 f.
1577 ARE, Monitoring 2019, 3.
1578 ARE, Monitoring 2019, 6; so auch bereits ARE, Monitoring 2016, 6.
1579 ARE, Monitoring 2016, 12.
1580 ARE, Monitoring 2019, 13.
1581 ARE, Monitoring 2019, 13; die Kategorie Gebäudefläche umfasst Industrie- und Gewer-

begebäude, Ein- und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude, 
landwirtschaftliche Gebäude und nicht spezifizierte Gebäude, je ohne Umschwung; 
vgl. zur Entwicklung auch ARE, Monitoring 2016, 12.

1582 ARE, Monitoring 2019, 14; vgl. auch ARE, Monitoring 2016, 13.
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c) Arealstatistik

Seit den 1980er Jahren stellt das BFS mit der Arealstatistik Daten über den 
Zustand und die Veränderungen der Bodennutzung in der Schweiz bereit. 
Die Arealstatistik bildet damit ein wichtiges Instrument der räumlichen Lang-
zeitbeobachtung. Durch sie lässt sich beurteilen, ob die Entwicklung der Boden-
nutzung in der Schweiz mit den Zielen der Raumentwicklung und der haus-
hälterischen Bodennutzung übereinstimmt. 

Bisher wurden im Rahmen der Arealstatistik 13/18 die Daten von fast 
allen Kantonen veröffentlicht.1583 Es zeigt sich, dass die Siedlungsflächen in 
der West-, Zentral- und Nordwestschweiz in den Jahren 1982 bis 2015 um 31 % 
gewachsen sind (von 7,9 % auf 10,3 % der Gesamtfläche). Dieser Zuwachs fand 
vorwiegend zulasten von Landwirtschaftsflächen statt. Diese haben von 1982 
bis 2015 pro Jahr durchschnittlich um 2320 ha abgenommen (von 44 % auf 
41 % der Gesamtfläche), wobei auf 80 % der bisherigen Landwirtschaftsflä-
chen neue Siedlungsflächen entstanden.1584

2. Grundlagendaten
a) Defizite bei den Grundlagendaten
Damit mit Kompensationsmechanismen und weiteren raumplanungsrecht-
lichen Massnahmen die damit verfolgten Ziele erreicht werden können, sind 
ausreichende, korrekte und einheitliche Datengrundlagen von grosser Wich-
tigkeit. Namentlich für die Beurteilung, welche Flächen sich als Kompensa-
tionsflächen eignen und ob eine ausreichende Kompensation erfolgt, sind 
sauber aufgearbeitete Grundlagendaten unerlässlich. So kann beispielswei-
se ein effektiver Schutz der Fruchtfolgeflächen nur gewährleistet werden, 
wenn Daten zu Bodenqualität und -funktionalität und eine solide Daten-
grundlage über Lage und Qualität der Fruchtfolgeflächen bestehen.1585 Al-
lerdings fehlen heute in der Schweiz flächendeckende und harmonisierte 
Bodeninformationen.1586 So basiert beispielsweise der im Sachplan FFF aus-

1583 Der aktuelle Stand der Datenerhebung ist abrufbar auf der Website des BFS.
1584 BFS, Arealstatistik 2019–2020, 6.
1585 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 37; gl.M. schWAB/keller/Grêt-re-

GAmeY, 25; stAlder, Rechtsgutachten, N 39; vgl. auch Bericht GPK-N, 3539 mit dem 
Hinweis, dass die Erhebung der Fruchtfolgeflächen bis heute durch die Kantone 
selbst erfolgt. Der ihnen dabei zustehende erhebliche Ermessensspielraum führte zu 
grossen Unterschieden in der Erhebungsmethodik und der Erfassungsgenauigkeit. 
Dies wiederum führt dazu, dass die kantonalen Inventare heute kaum vergleichbar 
sind; zu den vorhandenen Daten vgl. cArizzoni et Al., 5 f.

1586 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 19 f.; keller et Al., 10; rehBein/sPrecher/
keller, 5.
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geschiedene Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen auf den Angaben der 
Kantone in den 1980er-Jahren, wobei die Erhebungen damals nach unter-
schiedlichen Methoden erfolgten.1587 Viele Kantone haben die Qualität ihrer 
Böden zudem (noch heute) nicht flächendeckend kartiert und es bestehen 
grosse qualitative Unterschiede in den erhobenen Bodeninformationen.1588 
Diese uneinheitlichen Kriterien zur Erhebung der Fruchtfolgeflächen sowie 
Ungenauigkeiten bei den ermittelten Daten erschweren Aussagen zur Ver-
änderung der Fruchtfolgeflächen sowie zum aktuellen Stand. Der Bund kann 
heute den Umfang und die Qualität der von den Kantonen effektiv gesicher-
ten Fruchtfolgeflächen kaum verlässlich einschätzen.1589 Aber nicht nur be-
züglich Fruchtfolgeflächen, sondern auch in anderen Bereichen sind die Da-
tengrundlagen mangelhaft, so insbesondere im Bereich des Bauens ausser-
halb der Bauzonen.1590 

b) Behebung der Defizite 
Bund und Kantone haben erkannt, dass die bestehenden Defizite bei den 
Grundlagendaten zu beheben sind.1591 So haben der Bund und einige Kanto-
ne bereits Massnahmen getroffen und eine Bodenkartierung nach einem 
aktuellen Standard durchgeführt oder damit begonnen.1592 Im Kanton Zü-
rich beispielsweise stellt der Kanton eine flächendeckende und laufend nach-
geführte Karte der Bodenqualität zur Verfügung, welche die für Kompensa-
tionsmassnahmen grundsätzlich infrage kommenden Böden mit Aufwer-
tungspotenzial aufzeigt sowie die Grundlage für die Interessenabwägung 
bildet. Darüber hinaus führt der Kanton Zürich eine Buchhaltung über die 
Kompensation der Fruchtfolgeflächen.1593 

1587 Vgl. auch Rz. 18 hiervor.
1588 keller et Al., 39 und 60; rehBein/sPrecher/keller, 18 ff.; UVEK, Überarbeitung/

Stärkung Sachplan FFF, 36 mit dem Hinweis, dass die aktuelle Situation der Boden-
kartierung inhomogen sei. Es lägen zwar viele Daten vor, jedoch in unterschiedlicher 
Form; vgl. zum Ganzen auch Bericht PVK, 3582; Greiner/keller, 17 f.; knecht, 
3 und 7 f.; stAlder, Rechtsgutachten, N 39.

1589 BLW/ARE, Faktenblätter, 24; Bericht PVK, 3574.
1590 ecoPlAn, NHB und RFA, 90. 
1591 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 50 ff.; eine gesamthafte Aufarbeitung der Bo-

dendaten ist jedoch mit erheblichen Kosten verbunden; vgl. rehBein/sPrecher/
keller, 22; zum Vorprojekt «Revision der Klassifikation der Böden der Schweiz 
(KLABS) und der Bodenkartierungsanleitung» vgl. zihlmAnn/WeisskoPF, 1 ff.

1592 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 14 f.; zum aktuellen Stand der Erhe-
bung der Bodeninformationen vgl. rehBein/sPrecher/keller, 5 ff.; für den Kanton 
Luzern vgl. suter, 2 ff.

1593 ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 6 und 22; vgl. Hinweiskarte anthropogene 
Böden des Kantons Zürich; vgl. dazu auch BLW/ARE, Faktenblätter, 116.
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Mit dem überarbeiteten Sachplan FFF werden nun schweizweit Grundlagen 
und Anreize geschaffen, um die Defizite in den Datengrundlagen der Erster-
hebung zu beheben und die heute uneinheitliche und nur begrenzt ver-
gleichbare Situation zu bereinigen. So werden einerseits Anforderungen an 
die Erhebung von Bodendaten gestellt (Kartiermethode) und Qualitätskrite-
rien für die Neuerhebung von Fruchtfolgeflächen definiert, sodass zukünftig 
bei den Erhebungen von Bodendaten ein einheitlicher Mindeststandard si-
chergestellt werden kann.1594 Andererseits sind Kantone, deren Fruchtfolge-
flächeninventar auf zu ungenauen Grundlagen beruht, verpflichtet, eine 
Kompensationsregelung für sämtliche im Inventar verzeichneten Frucht-
folgeflächen einzuführen.1595 Durch einheitliche Erhebungsmethoden und 
Verbesserungen betreffend Datengrundlagen sowie überarbeitete Qualitäts-
kriterien sollen die notwendigen Voraussetzungen für einen schweizweit 
einheitlichen Vollzug sowie für eine Vergleichbarkeit der Fruchtfolgeflächen 
in den verschiedenen Kantone geschaffen werden.1596 Die Schaffung einer 
einheitlichen Erhebungsmethode sowie der Druck auf die Kantone, diese 
umzusetzen, ist mit Blick auf die Planungsgrundsätze und -ziele zu begrüs-
sen. Mit dem nationalen Kompetenzzentrum Boden (KOBO) schuf der Bund 
sodann eine nationale Beratungs- und Servicestelle für Bodeninformatio-
nen. Sie soll die Erhebung der noch fehlenden Daten fachlich unterstützen, 
koordinieren sowie die gewonnenen Informationen den Vollzugsbehörden 
und Privaten zugänglich machen.1597 Flächendeckende Kartierungen, Bo-
dendatenerhebungen sowie Neuerhebungen von Fruchtfolgeflächen sind 
mit erheblichen Kosten verbunden. Bisher wurde für eine landesweite Bo-
denkartierung von einem Finanzbedarf von 0,5 bis 1,5 Milliarden Schweizer 
Franken ausgegangen, wobei die Investitionen über zwei bis drei Jahrzehnte 
zu tätigen wären. Die Kosten- und Zeitschätzung ist jedoch mit grossen Un-
sicherheiten behaftet, insbesondere auch, weil die Methoden zur Bodenkar-
tierung immer effizienter durchgeführt werden können.1598 Die schweizwei-
te Bodenkartierung wird als Verbundaufgabe zwischen Bund und Kantonen 
betrachtet; zu einer allfälligen Mitfinanzierung der Bodenkartierung durch 

1594 sAchPlAn FFF 2020, 12; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 14 f.; vgl. zu 
den überarbeiteten Qualitätskriterien Rz. 95 f. hiervor.

1595 sAchPlAn FFF 2020, 9 i.V.m. 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 19; vgl. 
dazu auch Rz. 60 hiervor.

1596 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 37 f.
1597 BLW/BAFU/ARE, Faktenblatt Boden, 2; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 52.
1598 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 8 f.; diesen Kosten ist der dadurch er-

zielte Mehrwert, der ebenfalls sehr schwierig zu bestimmen ist, gegenüberzustellen; 
zur Frage von Kosten und Nutzen von Bodendaten vgl. knecht/lüscher/Borer, 50 ff.
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den Bund äussert sich der Sachplan FFF jedoch nicht.1599 Der Bund hat bis 
Ende 2021 ein Konzept für eine schweizweite Bodenkartierung und deren 
Finanzierungsmöglichkeiten ausgearbeitet.1600

c) Laufende Aktualisierung der Daten 
Mit einer einmaligen Erhebung der notwendigen Grundlagendaten ist für 
den Moment ein Mehrwert geschaffen. Darüber hinaus muss jedoch auch 
langfristig sichergestellt werden, dass die Daten aktuell gehalten werden. Die 
Methoden zur Datenerhebung und -auswertung sollten laufend weiterentwi-
ckelt und Fortschritte in der klassischen sowie der digitalen Kartierung von 
Bodeneigenschaften künftig in geeigneter Weise mitberücksichtigt werden. 
Dementsprechend verpflichtet der überarbeitete Sachplan FFF die Kantone, 
ihre Geodaten zu den Fruchtfolgeflächeninventaren mindestens jährlich auf 
den 1. Januar zu aktualisieren.1601 Mit der Umsetzung des minimalen Geo-
datenmodells1602 sollen die Fruchtfolgeflächeninventare aller Kantone zu-
dem künftig auf dem Geoportal des Bundes für die Öffentlichkeit zugänglich 
sein (Art. 1 GeoIG).1603

Die Konferenz der kantonalen Geoinformationsstellen (KKGEO) be-
treibt zudem eine Aggregationsinfrastruktur für die Kantone mit dem Ziel, 
einen einfachen Zugang zu aktuellen, verlässlichen und einheitlich struktu-
rierten Geobasisdaten und Geodiensten über die ganze Schweiz zu gewähr-
leisten. Die Fruchtfolgeflächeninventare der Kantone sollen auch auf dieser 
Plattform publiziert werden. Darüber hinaus beabsichtigt der Bund, anhand 
der auf dem Geoportal publizierten Daten alle vier Jahre eine Statistik zu den 
Fruchtfolgeflächen zu erstellen und zu veröffentlichen. Die erste Statistik soll 
im Jahr 2023 erscheinen.1604 

d) Sonderfall Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
Im Zusammenhang mit Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen bestehen 
heute erst wenige Daten, welche beispielsweise im Rahmen des Monitorings 
«Bauen ausserhalb der Bauzonen» erhoben wurden.1605 Es wird Aufgabe der 

1599 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 38; ARE, Erläuterungsbericht Sach-
plan FFF 2020, 14.

1600 BLW/BAFU/ARE, Faktenblatt Boden, 2.
1601 sAchPlAn FFF 2020, 14; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 23.
1602 clément-Arnold/GiezendAnner/mAurer, 4 ff.
1603 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 23.
1604 Vgl. zum Ganzen ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 23.
1605 Vgl. dazu Rz. 670 hiervor.

677

678

679

347 § 6 Übergeordnete Aspekte der Kompensationsmechanismen



Kantone sein, die vom Planungs- und Kompensationsansatz Gebrauch ma-
chen wollen, vorgängig gute Datengrundlagen zu erarbeiten. Aus diesen soll-
ten u.a. auch die zur Kompensation geeigneten Objekte ersichtlich sein.
 
3. Zusammenfassung

Nachdem erkannt wurde, dass die bisherigen Datengrundlagen ungenügend 
und einem effektiven Schutz des Kulturlandes resp. der Fruchtfolgeflächen 
abträglich sind, wurden entsprechende Massnahmen geprüft und diskutiert. 
Die neuen Ansatzpunkte, namentlich die einheitlichen Kriterien für die Er-
hebung von Fruchtfolgeflächen, sind zu begrüssen. Sie bilden die Grundlage 
dafür, dass ein schweizweit möglichst einheitlicher Vollzug der bundesrecht-
lichen Vorgaben möglich ist. Massgebend für eine effektive Verbesserung der 
Situation wird sein, ob die Kriterien einheitlich und konsequent angewendet 
werden. Neben den Datengrundlagen ist auch eine laufende Beobachtung 
der aktuellen Entwicklungen mit verschiedenen Monitorings von grosser 
Bedeutung. Auf diese Weise können nachteilige Entwicklungen rasch erkannt 
und entsprechende Massnahmen eingeleitet werden. 

III. Stellung der Eigentümerschaft
1. Vorbemerkungen 

Während das Raumplanungsrecht bis Mitte des letzten Jahrhunderts (eher) 
ein Randthema darstellte und dem Privateigentum ein hoher Stellenwert ein-
geräumt wurde, hat seither aufgrund der fortschreitenden Zersiedelung so-
wie der damit verbundenen schweren Eingriffe in die Natur und Umwelt ein 
Umdenken stattgefunden.1606 Im Gesetzgebungsprozess mussten und müs-
sen immer wieder die Bedürfnisse der Raumplanung und die Interessen an 
einer nachhaltigen Planung den Interessen der Grundeigentümerschaft an 
einer möglichst weitgehenden Erhaltung ihrer Verfügungsmacht gegenüber-
gestellt werden.1607 Dabei ist zu erkennen, dass das Privateigentum vermehrt 
zugunsten der Planungsziele und -grundsätze und zum langfristigen Erhalt 
der beschränkt verfügbaren und endlichen Ressource Boden (teilweise für 
die Grundeigentümerschaft in empfindlicher Weise) eingeschränkt wird. 
Auch in der Rechtsanwendung wird der nachhaltigen Planung in Konstella-
tionen, in denen die Interessen an einer nachhaltigen Planung mit den Inter-
essen der Grundeigentümerschaft an einer möglichst weitgehenden Erhal-
tung ihrer Verfügungsmacht kollidieren, im Rahmen der raumplanerischen 

1606 Zu den Entwicklungen vgl. Rz. 9 ff. hiervor.
1607 Botschaft BB 1972, 507.
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Interessenabwägung ein hohes Gewicht beigemessen. Solche Entscheide zu-
lasten der Interessen der Grundeigentümerschaft können zu Eingriffen in de-
ren Grundrechte, insbesondere die Eigentumsfreiheit (Art. 26 BV), führen.1608

Bei der Beurteilung der Grundrechtskonformität von Kompensations-
mechanismen ist in jedem Fall zu berücksichtigen, ob eine konsensuale Kom-
pensation erfolgt, bei der die Kompensationsleistungen zwischen Privaten 
und den Behörden vereinbart werden, oder ob die Kompensation einseitig 
behördlich angeordnet und (gegen den Willen der Grundeigentümer) durch-
gesetzt wird. Insbesondere in diesem Fall sind die Kompensationsmassnah-
men auf ihre Grundrechtskonformität zu prüfen.1609 Dabei ist vorab das Ver-
hältnis zwischen dem Grundrechtsschutz und den in Art. 5 BV enthaltenen 
Grundsätzen des rechtsstaatlichen Handelns zu beachten.1610 Auch staatliche 
Massnahmen, welche Grundrechte tangieren, müssen die allgemeinen Grund-
sätze des rechtsstaatlichen Handelns einhalten. Darüber hinaus statuiert 
Art. 36 BV die von der Rechtsprechung und Lehre entwickelten Voraussetzun-
gen, die kumulativ erfüllt sein müssen, damit Grundrechte eingeschränkt 
werden dürfen.1611 

2. Eigentumsgarantie
a) Vorbemerkungen 
Die Eigentumsgarantie garantiert der Eigentümerschaft die Nutzungs- und 
Verfügungsfreiheit über den eigenen Grund und Boden und damit im Grund-
satz auch die Baufreiheit (Art. 26 BV).1612 Die Eigentumsgarantie gewähr-
leistet das Eigentum, wie das Bundesgericht in ständiger Rechtsprechung 
festhält, jedoch nicht unbeschränkt, sondern nur innert der Schranken, die 
ihm im öffentlichen Interesse durch die Rechtsordnung gegeben werden.1613 

1608 Vgl. zu diesem Spannungsverhältnis bereits Botschaft BB 1972, 507; daneben können 
durch Planungsmassnahmen auch die Wirtschaftsfreiheit oder andere Freiheitsrech-
te berührt werden. Auf diese wird jedoch vorliegend nicht näher eingegangen; vgl. 
dazu aber bspw. ruch, in: SGKomm BV, N 21 zu Art. 75 BV.

1609 JAGmetti, in: Komm. aBV, N 86 ff. zu Art. 22ter  aBV; ruch, in: SGKomm BV, N 20 zu 
Art. 75 BV.

1610 Vgl. dazu Rz. 312 ff. hiervor.
1611 Vgl. zum Verhältnis zwischen Art. 5 und Art. 36 BV sowie zur Anwendbarkeit von 

Art. 36 fi auf alle Grundrechte oder nur auf Freiheitsrechte ePineY, in: BSK BV, N 7 f. zu 
Art. 36 BV; häFelin et Al., N 302 f.; schWeizer, in: SGKomm BV, N 5 ff. zu Art. 36 BV.

1612 Die Eigentumsgarantie gehört auch auf europäischer Ebene zu den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen und auch im 1. Zusatzprotokoll zur EMRK vom 20. März 1952 ist 
das Recht auf Achtung des Eigentums enthalten; vgl. dazu auch kAiser, in: Komm. 
EMRK, N 1 ff. zu Art. 1 EMRKZusProt; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 19 f.

1613 Vgl. anstelle vieler BGE 105 Ia 330, E. 3.c.
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Begrenzungen erfolgen insbesondere durch das Raumplanungsrecht, denn 
praktisch jede raumplanerische Massnahme führt zu einer Einschränkung 
der Rechte der Grundeigentümerschaft. Das Spannungsfeld zwischen einer 
nachhaltigen und wirksamen Raumplanung und den Interessen der Grund-
eigentümerschaft an einer möglichst weitgehenden Erhaltung ihrer Verfü-
gungsmacht wurde bereits vor Inkrafttreten des Raumplanungsgesetzes er-
kannt. Beide Interessen wurden als schutzwürdig taxiert, wobei der Bundes-
rat in der Botschaft zum Bundesbeschluss über dringliche Massnahmen auf 
dem Gebiete der Raumplanung vom 26. Januar 1972 festgehalten hatte: «Die 
Knappheit des verfügbaren Bodens ruft nach einer Ordnung, die dessen 
zweckmässige Verwendung gewährleistet. Andererseits stellt die Gewähr-
leistung des privaten Grundeigentums einen der Grundpfeiler unseres frei-
heitlichen Staates dar. Auf dem Gebiet der Raumplanung ist es infolgedessen 
eine besonders anspruchsvolle Aufgabe, die Grenze zwischen Ordnung und 
Freiheit richtig zu ziehen. Die beiden Gesichtspunkte sind aufgrund einer 
sorgfältigen Wertung gegeneinander abzuwägen. Nach der Auffassung des 
Bundesrates liegt die richtige Lösung ungefähr in der Mitte zwischen einer 
extrem liberalen und einer extrem etatistischen Auffassung. Auch hier gilt 
der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Die Freiheit des Grundeigentums 
soll nicht mehr als notwendig eingeschränkt werden. Andererseits sollen alle 
notwendigen Einschränkungen möglich sein.»1614

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen führen heute dazu, dass sich die 
Baufreiheit praktisch und rechtlich auf die Bauzonen beschränkt.1615 In den 
Bauzonen hat die Grundeigentümerschaft im Rahmen der kantonalen und 
kommunalen Vorschriften grundsätzlich ein Recht (sowie ggf. sogar eine 
Pflicht1616) zu bauen. Ausserhalb der Bauzonen hingegen besteht grundsätz-
lich ein Bauverbot.1617 

b) Eigentumsgarantie 
Art. 26 BV gewährleistet den Schutz des Eigentums als Grundrecht jedes Bür-
gers resp. jeder Bürgerin. Es handelt sich dabei um ein Freiheitsrecht, das 
dem Inhaber oder der Inhaberin in erster Linie ein Abwehrrecht gegen den 

1614 Botschaft BB 1972, 507.
1615 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 29.
1616 Vgl. dazu bspw. die Massnahmen zur Förderung und Sicherung der Verfügbarkeit von 

Bauland im Kanton Bern in Art. 126a ff. BauG BE.
1617 Vgl. Rz. 83 hiervor; bei Grundstücken in der Landwirtschaftszone ist zudem auch die 

Verfügungsfreiheit eingeschränkt, da solche Grundstücke i.d.R. nur von Selbstbe-
wirtschaftern erworben werden können (Art. 63 BGBB).
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Staat gewährleistet.1618 Daneben beinhaltet die Eigentumsgarantie aber 
auch objektive Grundsatznormen und Wertentscheidungen, welche in der 
gesamten Rechtsordnung zur Geltung kommen müssen.1619 Geschützt wird 
durch die Eigentumsgarantie das Eigentum des Privatrechts, also u.a. das 
Grundeigentum.1620 Träger von Eigentumsrechten können alle natürlichen 
und juristischen Personen des Privatrechts sein.1621 Der Inhalt und Umfang 
des geschützten Eigentums ergibt sich aus der Verfassung und der diese um-
setzenden Gesetzgebung, wozu u.a. die Raumplanung gehört.1622 Die Eigen-
tumsgarantie wird üblicherweise in drei Teilgehalte aufgeteilt. 

Als Institutsgarantie schützt die Eigentumsgarantie das Eigentum als 
«fundamentale Einrichtung der Schweizerischen Rechtsordnung».1623 Sie 
gewährleistet den Fortbestand des Privateigentums als rechtliche Institution 
gegen Aufhebung und Aushöhlung. Nicht mit der Institutsgarantie vereinbar 
wäre u.a. der generelle oder zu einem erheblichen Teil erfolgende Entzug von 
privatem Grund und die Übertragung desselben auf das Gemeinwesen sowie 
ein uneingeschränktes Vorkaufsrecht des Gemeinwesens im Hinblick auf die 
Schaffung eines kantonalen Bodenmonopols.1624 

Die Bestandesgarantie demgegenüber schützt den Einzelnen oder die 
Einzelne vor ungerechtfertigten Eingriffen in den Bestand seiner oder ihrer 
konkreten Vermögensrechte. Sie gilt nicht absolut und kann unter gewissen 
Voraussetzungen eingeschränkt werden.1625 Darüber hinaus ist zu beachten, 
dass die Eigentumsgarantie unter dem Vorbehalt der Rechtsordnung steht, 

1618 Sie vermittelt, abgesehen vom Entschädigungsanspruch gemäss Abs. 2, grundsätz-
lich keine einklagbaren Leistungsansprüche; vgl. BiAGGini, OFK BV, N 6 zu Art. 26 BV; 
WAldmAnn, in: BSK BV, N 25 ff. zu Art. 26 BV.

1619 BiAGGini, OFK BV, N 6 zu Art. 26 BV; WAldmAnn, in: BSK BV, N 12 zu Art. 26 BV.
1620 Vgl. zu den geschützten Rechten vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 20 zu Art. 26 

BV.
1621 vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 26 zu Art. 26 BV; WAldmAnn, in: BSK BV, 

N 29 zu Art. 26 BV.
1622 mAlinverni et Al., N 868; vgl. dazu ausführlicher hänni, Planungs-, Bau- und be-

sonderes Umweltschutzrecht, 21.
1623 WAldmAnn, in: BSK BV, N 34 zu Art. 26 BV; vgl. dazu auch Botschaft BV, 172 f.
1624 Zur Institutsgarantie als solches vgl. ausführlicher häFelin et Al., N 594 ff.; hänni, 

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 30 ff.; müller/scheFer, 
1039 ff.; rivA/müller-tschumi, in: Thürer et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht, § 48 
N 27 ff.; vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 32 ff. zu Art. 26 BV.

1625 WAldmAnn, in: BSK BV, N 43 f. zu Art. 26 BV; vgl. aus der Rechtsprechung exempla-
risch BGer 1C_741/2013, E. 2.1; vgl. zur Bestandesgarantie und der Zulässigkeit von 
Eingriffen in diese als Ganzes häFelin et Al., N 599 ff.; hänni, Planungs-, Bau- und 
besonderes Umweltschutzrecht, 35 ff.; müller/scheFer, 1021 ff.; rivA/müller-
tschumi, in: Thürer et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht, § 48 N 16 ff.; vAllender/het-
tich, in: SG Komm BV, N 30 zu Art. 26 BV.
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wobei grundsätzlich kein wohlerworbenes Recht auf Beibehaltung einer be-
stimmten Eigentumsordnung besteht.1626 Zudem lässt sich weder aus der 
Eigentumsgarantie noch aus Art. 15 RPG oder dem Gebot der Gleichbehand-
lung der Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen ein grundsätzlicher 
Anspruch auf Zuweisung von Land in eine Bauzone ableiten.1627 Ausnahmen 
können sich bei weitgehend überbautem Gebiet oder aus Gründen des Ver-
trauensschutzes ergeben.1628 

Erweist sich eine konkrete Beschränkung des Eigentums als zulässig, 
wandelt sich der Schutz der Eigentumsgarantie für gewisse Eigentumsbe-
schränkungen von einem Abwehrrecht in einen Entschädigungsanspruch 
(Wertgarantie; vgl. Art. 26 Abs. 2 BV). Der Entzug des Eigentums (formelle 
Enteignung) sowie Eigentumsbeschränkungen, die einem Entzug des Eigen-
tums gleichkommen (materielle Enteignung), sind nur gegen volle Entschä-
digung zulässig.1629

c) Einschränkungen der Eigentumsgarantie 
ca) Grundsatz
Einschränkungen der Eigentumsgarantie sind gemäss Art. 36 BV zulässig, 
wenn sie sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage stützten (Abs. 1), 
durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten 
Dritter gerechtfertigt (Abs. 2) und verhältnismässig sind (Abs. 3). Eingriffe in 
den Kerngehalt sind in jedem Fall ausgeschlossen (Art. 36 Abs. 4 BV).1630

cb) Gesetzliche Grundlage 
Art. 36 Abs. 1 BV verlangt für Grundrechtseingriffe eine gesetzliche Grund-
lage. Jede Eigentumsbeschränkung muss demnach in einem generell-abs-
trakten Rechtssatz vorgesehen sein. Dieser muss seinerseits verfassungsmäs-
sig sein, d.h. gültig und vom zuständigen Organ im dafür vorgesehenen Ver-
fahren erlassen worden sein.1631 Die konkreten Anforderungen an die gesetz-

1626 BGE 122 I 294, E. 3.e; BGE 107 Ia 35, E. 3.a je m.w.H.; hänni, Planungs-, Bau- und be-
sonderes Umweltschutzrecht, 21.

1627 BGer 1C_275/2018, E. 4; BGer 1C_285/2007, E. 5.2.
1628 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 5 zu Art. 15 RPG; 

WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, N 8 zu Art. 15 RPG; BGer 1P.37/2003, 1P.43/2003, 
E. 4.2; BGE 122 II 326, E. 6.a.

1629 WAldmAnn, in: BSK BV, N 48 zu Art. 26 BV; vgl. zur Wertgarantie als Ganzes häFelin 
et Al., N 606 ff.; rivA/müller-tschumi, in: Thürer et al. (Hrsg.), Verfassungsrecht, 
§ 48 N 21 ff.; vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 31 zu Art. 26 BV.

1630 Zum Kerngehalt der Eigentumsgarantie vgl. anstelle vieler WAldmAnn, in: BSK BV, 
N 59 ff. zu Art. 26 BV.

1631 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 38 f.; BGE 108 Ia 33, E. 3.a 
m.w.H.
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liche Grundlage sind von der Schwere des Grundrechtseingriffs abhängig. 
Im Grundsatz genügt ein ausreichend bestimmter Rechtssatz.1632 Ein Plan 
reicht dabei i.d.R. nicht aus, denn er braucht typischerweise ebenfalls eine 
Grundlage in einem generell-abstrakten Rechtssatz.1633 In Ausnahmefällen 
kann ein Plan jedoch eine ausreichende Rechtsgrundlage bilden; nämlich 
dann, wenn er im Sinne von Lehre und Praxis als Gesetz anzusehen ist und 
die Kompetenznorm den Gegenstand und Inhalt des Plans umschreibt.1634 

Je schwerer der Eingriff ist, desto stärker muss die gesetzliche Grund-
lage demokratisch legitimiert sein, d.h. auf einem Volksentscheid beruhen.1635 
Schwere Eingriffe bedürfen einer klaren Grundlage in einem Gesetz.1636 Ge-
mäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt im Bereich des Bau- 
und Raumplanungsrechts ein schwerer Grundrechtseingriff vor, wenn Grund-
eigentum zwangsweise entzogen wird oder wenn durch Verbote und Gebote 
der bisherige oder künftig mögliche bestimmungsgemässe Gebrauch des 
Grundstücks verunmöglicht oder stark erschwert wird.1637 Ein schwerer Ein-
griff wird insbesondere bejaht, wenn ein bisher in einer Bauzone gelegenes 
Grundstück — beispielsweise im Zusammenhang mit einer Kompensation — 
einer Zone zugewiesen wird, in der keine Überbauung mehr zulässig ist, so-
wie bei starker Einschränkung der bisherigen Bebauungsmöglichkeiten.1638

cc) Öffentliche Interessen 
Weiter muss jeder Grundrechtseingriff durch ein öffentliches Interesse oder 
durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein (Art. 36 Abs. 2 
BV).1639 Zur Rechtfertigung eines Eingriffs in die Eigentumsgarantie können 
gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich sämtliche öf-
fentlichen Interessen herangezogen werden, «sofern das angestrebte Ziel 
nicht rein fiskalischer Art ist oder gegen anderweitige Verfassungsnormen 

1632 Vgl. zum Erfordernis der gesetzlichen Grundlage ausführlicher ePineY, in: BSK BV, 
N 29 ff. zu Art. 36 BV; häFelin et Al., N 307 ff.

1633 JAGmetti, in: Komm. aBV, N 93 zu Art. 22ter  aBV; BGE 108 Ia 33, E. 3.a.
1634 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 41; vgl. auch BGE 104 Ia 

120, E. 2.a.
1635 häFelin et Al., N 310.
1636 Vgl. anstelle vieler BiAGGini, OFK BV, N 9 zu Art. 36 BV.
1637 BGE 109 Ia 188, E. 2; BGE 108 Ia 33, E. 3.a m.w.H.; vAllender/hettich, in: SG Komm 

BV, N 44 zu Art. 26 BV; bestätigt in BGer 1C_3/2013, 1C_19/2013, E. 6.2.
1638 BGer 1C_285/2007, E. 3.1 m.w.H.; BGE 119 Ia 362, E. 3.b; für weitere Beispiele von leich-

ten und schweren Eingriffen vgl. müller/scheFer, 1022.
1639 Vgl. zum öffentlichen Interesse ausführlicher ePineY, in: BSK BV, N 48 ff. zu Art. 36 BV; 

häFelin et Al., N 313 ff.
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verstösst».1640 Neben polizeilichen Interessen stehen im Raumplanungsrecht 
insbesondere planerische Interessen im Vordergrund. Infrage kommen ins-
besondere Massnahmen im Interesse der Raumordnung, namentlich Mass-
nahmen, die dazu dienen, die in der Verfassung enthaltenen Grundsätze 
(Art. 77 BV Wald; Art. 76 BV Gewässerschutz; Art. 74 BV Umweltschutz; Art. 75 
BV Raumplanung; Art. 78 Moorschutz etc.) und die in Art. 1 und 3 RPG konkre-
tisierten Planungsziele und -grundsätze umzusetzen.1641 Nach ständiger 
Rechtsprechung des Bundesgerichts liegen sodann auch Massnahmen zur 
Verhinderung überdimensionierter Bauzonen, zur Verkleinerung bestehen-
der Bauzonen sowie zur Erhaltung des Kulturlandes und damit auch der 
Fruchtfolgeflächen im öffentlichen Interesse.1642 Auch bodenpolitische und 
wohlfahrtsstaatliche Interessen werden als öffentliche Interessen aner-
kannt. Dazu gehören u.a. die haushälterische Bodennutzung, die innere Ver-
dichtung sowie eine auf die Verwirklichung der gewünschten Entwicklung 
des Landes ausgerichtete geordnete Besiedlung des Landes.1643 Einen Hin-
weis auf die im öffentlichen Interessen liegende Entwicklung eines Kantons 
kann der kantonale Richtplan geben, indem er gewünschte Entwicklungen 
aufzeigt und so das öffentliche Interesse daran manifestiert.1644 Darüber hi-
naus werden auch soziale und sozialpolitische Interessen, namentlich Mass-
nahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot, als öffentliche Interessen an-
erkannt.1645 

Bei einem derart weiten Verständnis des öffentlichen Interesses bedarf 
es gewisser Grenzen. So genügt nicht jedes beliebige öffentliche Interesse für 
die Einschränkung der Eigentumsgarantie, sondern es muss ein erhebliches 

1640 Vgl. anstelle vieler BGE 111 Ia 93, E. 2.b; BGE 110 Ia 172, E. 7.b; BGE 106 Ia 94, E. 3.a; BGE 
102 Ia 104, E. 3; vgl. dazu auch mAlinverni et Al., N 227 und N 909 f.; BiAGGini, OFK 
BV, N 22 zu Art. 26 BV; häFelin et Al., N 602; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes 
Umweltschutzrecht, 41 und 49; müller/scheFer, 1023; Wiederkehr/richli, N 1899; 
für einen zusammenfassenden Überblick über mögliche öffentliche Interessen vgl. 
häFelin/müller/uhlmAnn, N 472 ff. insbes. auch N 483 mit dem Hinweis, dass auch 
fiskalische Interessen öffentliche Interessen darstellen können, diese jedoch i.d.R. für 
sich alleine nicht genügen, um Eingriffe in Grundrechte zu rechtfertigen; strenger 
vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 46 zu Art. 26 BV, die fordern, dass sich das 
öffentliche Interesse aus der Verfassung selbst herleiten lassen können muss.

1641 häFelin et Al., N 602; müller/scheFer, 1024; vgl. aus der Rechtsprechung anstelle 
vieler BGE 105 Ia 330, E. 3.c.

1642 Vgl. betr. Bauzonengrösse und -verkleinerung bspw. BGer 1C_119/2007, E. 3.2.3; 
BGE 117 Ia 302, E. 4.b m.w.H.; sowie betr. Kulturlandschutz bspw. BGer 1A.271/2005, 
E. 3.3.2; BGE 134 II 217, E. 4; sowie die Erläuterungen dazu in Wiederkehr/richli, 
N 1892; BGE 115 Ia 358, E. 3.f.bb.

1643 BGer 1C_374/2011, E. 3.3; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 
42 ff. m.w.H. auf weitere Rechtsprechung; eYmAnn/GeBhArdt/PFister, 1.

1644 eYmAnn/GeBhArdt/PFister, 1.
1645 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 44 ff.
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öffentliches Interesse vorliegen, das andere Interessen (namentlich das In-
teresse der Grundeigentümerschaft am Schutz ihres Eigentums) überwiegt.1646 
Ausserdem darf das öffentliche Interesse nicht gegen anderweitige Verfas-
sungsnormen verstossen und muss aktuell sein, d.h. «das Ziel des vom Ge-
meinwesen beabsichtigten Eingriffs in zeitlich greifbare Nähe gerückt sein».1647

cd) Verhältnismässigkeit 
Einschränkungen der Eigentumsgarantie sind verhältnismässig (Art. 36 
Abs. 3 BV), wenn sie zur Erreichung des angestrebten Ziels in räumlicher, 
zeitlicher und sachlicher Hinsicht geeignet und erforderlich sind und das 
angestrebte Ziel in einer vernünftigen Zweck-Mittel-Relation zum eingesetz-
ten Mittel steht. Der angestrebte Zweck muss demnach in einem vernünfti-
gen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt wer-
den. Mit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz soll gewährleistet werden, 
dass ein Eingriff in ein Grundrecht nicht weiter geht, als es das öffentliche 
Interesse erfordert. Wenn möglich sind mildere Massnahmen zu treffen. Zur 
Beurteilung der Verhältnismässigkeit sind die geltend gemachten öffentli-
chen Interessen mit den privaten Interessen abzuwägen.1648 Kompensations-
mechanismen sind unter Berücksichtigung dieser Grundsätze dann verhält-
nismässig, wenn sie geeignet sind, das damit verfolgte öffentliche Interesse 
zu erfüllen; wenn sie dazu auch erforderlich sind und wenn die damit ver-
folgten öffentlichen Interessen die privaten Interessen überwiegen. 

d) Entschädigungspflicht
Sofern Eigentumsbeschränkungen dazu führen, dass dem Grundeigentü-
mer oder der Grundeigentümerin das Eigentum gesamthaft entzogen (for-
melle Enteignung) oder dass dem Eigentümer oder der Eigentümerin zwar 
das formelle Eigentum belassen wird, ihn oder sie die Massnahme aber trotz-
dem «enteignungsähnlich» trifft (materielle Enteignung), besteht eine Ent-
schädigungspflicht.1649 Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts liegt 
eine materielle Enteignung vor, «wenn dem Eigentümer der bisherige oder 
ein voraussehbarer künftiger Gebrauch einer Sache untersagt oder in einer 
Weise eingeschränkt wird, die besonders schwer wiegt, weil der betroffenen 

1646 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 48.
1647 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 49 und 51.
1648 Vgl. zum Verhältnismässigkeitsprinzip ausführlicher ePineY, in: BSK BV, N 53 ff. zu 

Art. 36 BV; häFelin et Al., N 320 ff.; häFelin/müller/uhlmAnn, N 514 ff.; hänni, 
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 52 ff.; müller/scheFer, 1025 
mit Praxisbeispielen; vAllender/hettich, in: SG Komm BV, N 49 f. zu Art. 26 BV.

1649 Vgl. anstelle vieler müller/scheFer, 1030.
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Person eine wesentliche aus dem Eigentum fliessende Befugnis entzogen 
wird. Geht der Eingriff weniger weit, so wird gleichwohl eine materielle Ent-
eignung angenommen, falls einzelne Personen so betroffen werden, dass ihr 
Opfer gegenüber der Allgemeinheit unzumutbar erscheint, und es mit der 
Rechtsgleichheit nicht vereinbar wäre, wenn hierfür keine Entschädigung 
geleistet würde. In beiden Fällen ist die Möglichkeit einer künftigen besseren 
Nutzung der Sache indessen nur zu berücksichtigen, wenn im massgeben-
den Zeitpunkt anzunehmen war, sie lasse sich mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in naher Zukunft verwirklichen. Unter besserer Nutzung eines Grundstücks 
ist in der Regel die Möglichkeit seiner Überbauung zu verstehen».1650 Eine 
materielle Enteignung wird also nur bejaht, wenn ein besonders schwerer 
Eingriff in die Eigentumsrechte vorliegt oder der Eigentümer oder die Eigen-
tümerin ein «Sonderopfer» erbringt. 

Hinsichtlich der Entschädigungspflicht aus materieller Enteignung bei 
der Zuweisung von Land zu einer Nichtbauzone ist in der heutigen Praxis 
zudem von zentraler Bedeutung, ob es sich um eine Nichteinzonung oder um 
eine Auszonung im eigentlichen Sinn handelt.1651 Nichteinzonungen stellen 
i.d.R. keine materiellen Enteignungen dar und sind demnach entschädi-
gungslos zu dulden. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts kann sich 
eine Nichteinzonung jedoch ausnahmsweise enteignungsähnlich auswirken 
und eine materielle Enteignung darstellen. Ein solcher Fall liegt zunächst 
dann vor, wenn es sich um überbaubares oder grob erschlossenes Land han-
delt, das von einem gewässerschutzrechtskonformen generellen Kanalisa-
tionsprojekt (GKP) erfasst ist, und wenn der Eigentümer oder die Eigentüme-
rin für die Erschliessung und Überbauung seines oder ihres Landes bereits 
erhebliche Kosten aufgewendet hat.1652 Ebenfalls kann eine materielle Ent-
eignung vorliegen, wenn ein Einzonungsgebot besteht, beispielsweise weil 
sich das Grundstück im weitgehend überbauten Gebiet befindet oder weil 
weitere besondere Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes eine Einzonung 
gebieten.1653 Diese Voraussetzungen sind jedoch nur in Einzelfällen erfüllt. 
Darüber hinaus kommt es nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung primär 
bei Auszonungen im eigentlichen Sinn zu materiellen Enteignungen. Aller-

1650 Sog. «Barret-Formel»; vgl. exemplarisch BGE 131 II 728, E. 2; BGE 131 II 151, E. 2.1; vgl. 
auch BrAhier/PerritAz, 65 f.; hänni, Rückzonungspflicht, 249 m.w.H.; müller/
scheFer, 1030 f.; PFisterer, 29.

1651 Vgl. zur Abgrenzung zwischen Nichteinzonung und Auszonung Rz. 88 ff. hiervor.
1652 BGE 125 II 431, E. 4.a; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 

667 f. m.w.H. auf die Rechtsprechung.
1653 BGE 125 II 431, E. 4.a; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 

668.
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dings besteht auch in diesem Fall keine Vermutung für eine materielle Ent-
eignung, sondern es ist im Einzelfall situationsbezogen zu entscheiden, ob 
sich die Auszonung als materielle Enteignung auswirkt oder nicht.1654 Liegt 
im Einzelfall eine materielle Enteignung vor, so hat der Eigentümer oder die 
Eigentümerin Anspruch auf «volle» Entschädigung. Er oder sie darf insge-
samt nicht schlechter gestellt werden, wie wenn sein oder ihr Grundstück in 
der Bauzone belassen worden wäre.1655 

In der Vergangenheit wurde Land anstelle der Auszonung verschiedent-
lich sogenannten «Reservezonen» zugewiesen. Dies geschah in der Absicht, 
Entschädigungsansprüche zu vermeiden. Entschädigungslos sind Umzonun-
gen von Grundstücken in eine Nichtbauzone i.d.R. dann, wenn es sich um eine 
Nichteinzonung handelt oder sie von beschränkter Dauer sind.1656 Die Um-
zonung von RPG-konform ausgeschiedenem Bauland in eine Reservezone ist 
somit nur dann entschädigungslos, wenn die Umzonung zeitlich begrenzt 
ist. Aus der Rechtsprechung lassen sich keine klaren Vorgaben entnehmen, 
wann von einer zeitlich begrenzten Umzonung gesprochen werden kann. 
Keine Pflicht zur Entschädigung dürfte wohl gegeben sein, wenn eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Land innerhalb der nächsten zehn bis 
zwanzig Jahre wieder eingezont wird (Bauerwartungsland).1657

3. Kompensationspflichten und Stellung der Eigentümerschaft
a) Vorbemerkungen 
Kompensationsmassnahmen können die Eigentumsgarantie tangieren. Sie 
stellen jedoch keinen Eingriff in die Institutsgarantie dar und berühren somit 
den Kerngehalt der Eigentumsgarantie nicht. Bei der Beurteilung der Zuläs-
sigkeit von Kompensationsmassnahmen ist überdies zwischen dem Eigen-
tümer oder der Eigentümerin des kompensationsauslösenden Grundstücks 
und dem Eigentümer oder der Eigentümerin des Kompensationsgrundstücks 
resp. des Kompensationsobjekts zu unterscheiden. 

1654 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 665; rivA, in: PraKomm 
RPG, Nutzungsplanung, N 206 zu Art. 5 RPG.

1655 müller/scheFer, 1036 f.
1656 Ein Teil der Lehre bestreitet die Zulässigkeit solcher Reservezonen, da diese dem 

Grundsatz der umfassenden Planung widersprechen würden; vgl. dazu AemiseG-
Ger/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 64 zu Art. 15 RPG; Bertschi, 
Umsetzung, N 297; BrAhier/PerritAz, 63; hänni, Rückzonungspflicht, 253; lendi, 
Redimensionierung, 385 Fn. 32.

1657 BGer 1C_510/2009, E. 4.1; hänni, Rückzonungspflicht, 253; AemiseGGer/kisslinG, in: 
PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 65 und 68 zu Art. 15 RPG; vgl. dazu auch reB-
sAmen, 142.
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aa) Eigentümer oder Eigentümerin der kompensationsauslösenden Fläche

Wird die Kompensationspflicht durch eine Einzonung (ohne Bedarfsnach-
weis oder von Fruchtfolgeflächen) ausgelöst, so ist in Bezug auf den Eigen-
tümer resp. die Eigentümerin des kompensationsauslösenden Grundstücks 
festzustellen, dass dieser oder diese in aller Regel keinen Anspruch auf die 
Einzonung hat.1658 Ebenso haben bauwillige Eigentümer und Eigentümerin-
nen von Grundstücken ausserhalb der Bauzonen (Fruchtfolgeflächen oder 
übriges Kulturland) vorbehältlich der gesetzlich geregelten Ausnahmen kein 
Recht zu bauen (grundsätzliches Bauverbot ausserhalb der Bauzone).1659 
Mangels Rechtsanspruch auf Bebaubarkeit oder Einzonung des Grundstücks 
kann also der Eigentümer oder die Eigentümerin des kompensationsauslö-
senden Grundstücks in aller Regel aus der Eigentumsgarantie nichts zu sei-
nen oder ihren Gunsten ableiten.1660

ab) Eigentümer oder Eigentümerin des Kompensationsgrundstücks /-objekts 
In Bezug auf den Eigentümer oder die Eigentümerin des Kompensations-
grundstücks resp. des Kompensationsobjekts sind verschiedene Situationen 
zu unterscheiden. Sofern der Eigentümer oder die Eigentümerin der Kom-
pensationsmassnahme zustimmt — was durchaus möglich ist, wenn diese ihm 
oder ihr Vorteile bringt oder der Eigentümer resp. die Eigentümerin des kom-
pensationsauslösenden Grundstücks zu einer Entschädigung bereit ist —,  er-
übrigt sich die Prüfung, ob ein Eingriff in die Eigentumsgarantie gerechtfer-
tigt werden kann. Mit Zustimmung des betroffenen Eigentümers resp. der 
betroffenen Eigentümerin sind Eingriffe in die Eigentumsgarantie — vorbe-
hältlich des vorliegend nicht tangierten Kerngehalts — zulässig. Ebenfalls un-
problematisch ist die Situation, wenn entweder das Gemeinwesen oder der 
Eigentümer resp. die Eigentümerin des kompensationsauslösenden Grund-
stücks das Kompensationsgrundstück oder -objekt vorgängig erwirbt und 
dann freiwillig zur Kompensation zur Verfügung stellt. 

1658 Vgl. exemplarisch BGer 1C_285/2007, E. 5.2; Joos, 137 m.w.H.
1659 Vgl. Rz. 83 hiervor.
1660 Anders zu beurteilen wäre die Situation ausschliesslich, wenn innerhalb der Bauzo-

nen Fruchtfolgeflächen ausgeschieden sind. Dies dürfte allerdings äusserst selten der 
Fall sein, denn gemäss Art. 30 Abs. 1 RPV haben die Kantone dafür zu sorgen, dass die 
Fruchtfolgeflächen der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. Sollte es in Einzel-
fällen Fruchtfolgeflächen innerhalb der Bauzonen geben, wäre zu prüfen, ob sich aus 
der Eigentumsgarantie ein Anspruch auf eine Baubewilligung ableiten liesse. Ein 
Anspruch auf Baubewilligung ist zu bejahen, sofern die bundesrechtlichen und kan-
tonalen Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung erfüllt sind. Dabei wird der 
Erhalt der Fruchtfolgeflächen (resp. deren Kompensation) häufig eine Voraussetzung 
für die Bewilligungserteilung darstellen.
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Ein zu rechtfertigender Eingriff in die Eigentumsgarantie besteht somit nur 
dann, wenn ein Grundstück oder ein Objekt gegen den Willen des Eigentü-
mers oder der Eigentümerin zur Kompensation beigezogen wird. Ob dies 
überhaupt infrage kommt, ergibt sich primär aus der jeweiligen Umsetzung 
des Kompensationsmechanismus und ist zumindest teilweise auch abhängig 
von der Art der Kompensationsmassnahme. So sind beispielsweise Boden-
aufwertungen als Kompensationsmassnahme für die Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen i.d.R. ausschliesslich mit Zustimmung des Grundeigen-
tümers oder der Grundeigentümerin möglich.1661 Dies ist sachgerecht, denn 
Bodenaufwertungen werden aufgrund des Zeit- und Kostenaufwands sowie 
der Bedeutung der Folgebewirtschaftung ohne Unterstützung des Grund-
eigentümers oder der Grundeigentümerin typischerweise kaum den ge-
wünschten Erfolg bringen. Eine Bodenaufwertung gegen den Willen des Ei-
gentümers oder der Eigentümerin würde somit eine formelle Enteignung 
bedingen. Dadurch könnte ihm oder ihr das Eigentum entzogen werden und 
das Gemeinwesen könnte die Bodenaufwertung sowie die Folgebewirtschaf-
tung vornehmen lassen. Dies ist allerdings grundsätzlich nicht die Aufgabe 
des Gemeinwesens. Eine formelle Enteignung stellt zudem einen schweren 
Eingriff in die Eigentumsgarantie dar.1662 Als solche muss sie auf einer ge-
nügenden rechtlichen Grundlage beruhen, im öffentlichen Interesse liegen 
und verhältnismässig sein.1663 Insbesondere die Verhältnismässigkeit wäre 
wohl nur äusserst selten gegeben. Überdies fehlt de lege lata eine rechtliche 
Grundlage für eine solche formelle Enteignung. 

Schliesst demgegenüber die Umsetzung des Kompensationsmechanis-
mus — wie beispielsweise bei der Kompensation durch Auszonung — eine An-
ordnung der Kompensation gegen den Willen des Eigentümers oder der Ei-
gentümerin des Kompensationsgrundstücks resp. -objekts ohne formelle 
Enteignung nicht aus, so ist eine solche grundsätzlich zulässig, sofern die 
Voraussetzungen von Art. 36 BV eingehalten sind.1664 Nachfolgend wird un-
tersucht, ob die Grundlagen der de lege lata bestehenden und de lege ferenda 
vorgesehenen Kompensationsmechanismen die Voraussetzungen erfüllen, 
um Einschränkungen in die Eigentumsgarantie zu rechtfertigen. Weiter wird 
zu prüfen sein, ob insbesondere die Eigentümerschaft des Kompensations-
grundstücks resp. -objekts Entschädigungsansprüche geltend machen kann. 

1661 So im Kanton Zürich ALN, Vollzugspraxis Kompensation FFF, 8; im Kanton Luzern 
AchermAnn, 696; und im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 26.

1662 WAldmAnn, in: BSK BV, N 65 zu Art. 26 BV.
1663 Vgl. dazu weiterführend WAldmAnn, in: BSK BV, N 62 ff. zu Art. 26 BV.
1664 Zudem muss der Rechtsschutz gewährleistet sein; vgl. dazu eYmAnn/GeBhArdt/

PFister, 2; sowie Rz. 728 ff. hiernach.
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In diesem Zusammenhang ist auch die Frage zu klären, ob der Eigentümer 
oder die Eigentümerin des Kompensationsgrundstücks auf das Eigentum an 
diesem verzichten kann, wenn er oder sie infolge Kompensation das Inter-
esse daran verliert. 

b) Gesetzliche Grundlage 
Die gesetzlichen Grundlagen der de lege lata bestehenden und de lege feren-
da vorgesehenen Kompensationspflichten wurden bereits dargestellt. Ins-
besondere Kompensationspflichten, welche eine Grundlage in einem Gesetz 
oder in einer Verordnung haben,1665 beruhen grundsätzlich auf einer aus-
reichenden gesetzlichen Grundlage, um (leichte) Eingriffe in die Eigentums-
garantie zu rechtfertigen. Da es sich jedoch bei einer gegen den Willen des 
Eigentümers oder der Eigentümerin des Kompensationsgrundstücks ange-
ordneten Kompensation (bspw. der Auszonung) in aller Regel um einen 
schweren Eingriff in dessen oder deren Eigentumsgarantie handelt, bedarf 
es einer Grundlage in einem Gesetz. Eine Grundlage in einer Verordnung 
reicht in diesem Fall nicht aus. Keine ausreichende gesetzliche Grundlage 
liegt zudem vor, wenn Kompensationspflichten ausschliesslich in einem Plan 
(Richtplan/Sachplan) verankert sind. Sofern sich eine in einem Plan oder 
einer Verordnung verankerte Kompensationspflicht aber aus der übergeord-
neten gesetzlichen Grundlage ergibt oder durch einen gestützt darauf er-
lassenen Rechtsakt konkretisiert wird, kann eine ausreichende gesetzliche 
Grundlage für einen schweren Grundrechtseingriff vorliegen. Wenn sich 
also eine Kompensationspflicht bei Einzonungen (ausdrücklich) aus dem 
kantonalen Richtplan ergibt, diese aber dazu dient, Art. 15 RPG umzusetzen, 
und in der kommunalen Nutzungsplanung konkretisiert wird, besteht hin-
sichtlich Normstufe eine ausreichende gesetzliche Grundlage (auch) für 
schwere Grundrechtseingriffe. 

Neben der genügenden Normstufe muss die entsprechende Bestim-
mung auch über eine genügende Normdichte verfügen, d.h., sie muss hin-
reichend bestimmt sein, sodass der Betroffene sein Verhalten danach rich-
ten und die Folgen seines Verhaltens abschätzen kann.1666 Art. 15 RPG ist re-
lativ offen formuliert, verfügt also über eine geringe Normdichte. Die kommu-
nale Nutzungsplanung hingegen verfügt i.d.R. über eine grosse Normdichte. 

1665 Wie dies bspw. bei der Kompensationspflicht gemäss Art. 38a RPG oder bei Kompen-
sationspflichten für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen im Kanton Bern 
(Art. 8b BauG BE) oder im Kanton Luzern (§ 39c PBG LU) der Fall und mit dem Pla-
nungs- und Kompensationsansatz für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen geplant 
ist; vgl. dazu Rz. 396 ff. hiervor.

1666 Vgl. dazu Rz. 314 hiervor.
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Sie erlaubt es den betroffenen Grundeigentümern und Grundeigentümerin-
nen, ihr Verhalten danach auszurichten und die Folgen ihres Verhaltens 
abzuschätzen. 

Mit Blick auf das Erfordernis der ausreichenden Normstufe problema-
tisch sind somit lediglich Grundrechtseingriffe, die sich ausschliesslich auf 
einen Plan (bspw. Sachplan FFF) abstützen. Im Bereich der Fruchtfolgeflä-
chen kommt es entsprechend in erster Linie auf die kantonale Gesetzgebung 
an, ob eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die (einseitige) Anord-
nung von Kompensationspflichten besteht. Während dies bei einer Umset-
zung im kantonalen Bau- und Planungsgesetz1667 grundsätzlich und unter 
Vorbehalt der ausreichenden Normdichte1668 der Fall ist, ist dies in Kanto-
nen, in denen sich die Kompensationspflicht ausschliesslich aus dem Sach-
plan FFF, der Raumplanungsverordnung und dem kantonalen Richtplan 
ergibt, zu verneinen. Entsprechend sind Kompensationen gegen den Willen 
des Eigentümers oder der Eigentümerin des Kompensationsgrundstücks 
resp. des Kompensationsobjekts in diesem Fall unzulässig. 

c) Öffentliche Interessen
Kompensationspflichten können durch verschiedene öffentliche Interessen 
gerechtfertigt werden. Insgesamt können und sollen Kompensationspflich-
ten zu einer nachhaltigen räumlichen Entwicklung beitragen. Insbesondere 
Kompensationspflichten bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen 
und bei Einzonungen können beispielsweise zur haushälterischen Nutzung 
des Bodens und zum Erhalt des Kulturlandes beitragen. Weiter können Kom-
pensationspflichten bei Einzonungen auch dazu verhelfen, die Siedlungsaus-
dehnung zu beschränken sowie die Siedlungsentwicklung nach innen und 
das verdichtete Bauen zu fördern. Weiter kann durch sie die Lage der Bau-
zonen optimiert und die Siedlungsentwicklung gelenkt werden. Die de lege 
ferenda vorgesehene Kompensationspflicht bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen dient ebenfalls dem Erhalt des Kulturlandes und der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet. Die Anzahl der Bauten im Nichtbaugebiet 
soll dadurch künftig nicht mehr weiter zunehmen. Auch die Interessen am 
Erhalt des kantonalen Handlungsspielraums und an der Ermöglichung von 
einzelnen wichtigen öffentlichen Vorhaben können Kompensationspflichten 
rechtfertigen. Durch sie können Vorhaben ermöglicht werden, die ansonsten 

1667 Wie bspw. in den Kantonen Bern und Luzern. 
1668 Die Bestimmungen müssen so konkret sein, dass die Betroffenen ihr Verhalten da-

nach ausrichten und die Folgen ihres Verhaltens einschätzen können; vgl. dazu 
Rz. 314 hiervor.
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unzulässig wären, weil sie entweder Fruchtfolgeflächen beanspruchen oder 
ausserhalb der Bauzonen liegen. Dabei dienen Kompensationspflichten auch 
dazu, sozialpolitische Interessen und gesellschaftlich gewünschte Entwick-
lungen zu fördern. 

d) Verhältnismässigkeit 
Die Prüfung, ob Kompensationsmassnahmen verhältnismässig sind und die 
damit verfolgten öffentlichen Interessen die entgegenstehenden privaten 
Interessen überwiegen, ist im Einzelfall vorzunehmen. Dabei ist insbeson-
dere zu prüfen, ob die Kompensationsmassnahme geeignet ist, das anvisier-
te Ziel zu fördern, und ob dieses Ziel auch mit anderen gleichwertigen, aber 
milderen Massnahmen erreicht werden könnte. In einem weiteren Schritt 
wird jeweils zu prüfen sein, ob die Massnahme für den betroffenen Grund-
eigentümer oder die betroffene Grundeigentümerin auch zumutbar ist (an-
gemessene Zweck-Mittel-Relation). 

In allgemeiner Weise ist an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass Kom-
pensationsmassnahmen grundsätzlich dazu geeignet erscheinen, einen Bei-
trag an die vorstehend umschriebenen öffentlichen Interessen zu leisten. 
Ihnen gegenüber stehen jedoch die ebenfalls wichtigen privaten Interessen 
der betroffenen Grundeigentümerschaft. Den privaten Interessen der Grund-
eigentümer und Grundeigentümerinnen ist durchaus ein grosses Gewicht 
beizumessen, wobei zu beachten ist, dass diese grundsätzlich keinen An-
spruch auf Beibehaltung der Zonierung des Grundstücks haben.1669 Im Ein-
zelfall ist die Abwägung der Interessen jedoch nicht immer einfach und sie 
wird mit grosser Sorgfalt vorzunehmen sein. 

e) Entschädigungspflicht 
Sofern der durch die Kompensationsmassnahme ausgelöste Grundrechtsein-
griff gemäss den vorausgehenden Ausführungen gerechtfertigt ist, ist in einem 
letzten Schritt zu klären, ob dieser eine Entschädigungspflicht auslöst. Kom-
pensationsmassnahmen können in Einzelfällen entschädigungspflichtige 
materielle Enteignungen darstellen. Insbesondere die Auszonung von RPG-
konform ausgeschiedenem Bauland als Kompensationsmassnahme kann zu 
schweren Eingriffen in die Eigentumsfreiheit führen, die enteignungsähnlich 
wirken. Sie stellt im Grundsatz eine materielle Enteignung dar und ist somit 
entschädigungspflichtig.1670 Liegt eine materielle Enteignung vor, hat der 
Grundeigentümer oder die Grundeigentümerin Anspruch auf eine «volle» 

1669 WAldmAnn/hänni, in: SHK RPG, N 8 zu Art. 15 RPG.
1670 müller/scheFer, 1032; mArti, Komm. zu BGer 1C_573/2011 u. 1C_581/2011, 209.
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Entschädigung. Er oder sie darf insgesamt nicht schlechter gestellt werden, 
als wenn das Grundstück in der Bauzone belassen worden wäre.1671

Soweit das Land zur Redimensionierung überdimensionierter Bauzo-
nen nicht ausgezont, sondern einer Reservezone zugewiesen wird, kann es 
sich grundsätzlich um eine vorübergehende Zuweisung handeln, die ent-
schädigungslos zu dulden ist.1672 Sofern die Bauzonen nämlich in den nächs-
ten Jahren eine korrekte Grösse erreichen, werden bedarfsgerechte Einzo-
nungen wieder möglich sein.1673 Sofern allerdings für eine Einzonung eine 
Kompensationspflicht besteht, ist die beschränkte Dauer der Zuweisung 
i.d.R. zu verneinen. Das kantonale Recht fordert in diesen Fällen typischer-
weise, dass zur Kompensation beigezogene Grundstücke dauerhaft und 
rechtsbeständig (ohne zeitliche Begrenzung) ausgezont werden.1674 Eine Zu-
weisung zu einer Reservezone wird demnach i.d.R. ungenügend sein. 

Darüber hinaus ist eine materielle Enteignung i.d.R. zu verneinen, wenn 
Land ausserhalb der Bauzonen von «üblichem» Kulturland mittels Kompen-
sationsmassnahmen zu Fruchtfolgeflächen aufgewertet wird, auch wenn 
dadurch die künftige Nutzung möglicherweise eingeschränkt wird. Auch 
wenn Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen als Kompensation be-
seitigt und der vorherige Zustand (Kulturland) wiederhergestellt wird, wird 
i.d.R. eine materielle Enteignung zu verneinen sein, da ausserhalb der Bau-
zonen kein Anspruch auf Bebaubarkeit besteht. 

f) Verzicht auf das Grundstück
Verliert ein Eigentümer oder eine Eigentümerin des Kompensationsgrund-
stücks infolge einer Kompensation das Interesse an diesem, so stellt sich die 
Frage, ob er oder sie auf das Eigentum am Grundstück verzichten kann. Ein 
solcher Verzicht auf ein Grundstück sowie die Übernahme durch das Ge-
meinwesen ist rechtlich nicht vorgesehen und aus Sicht des Gemeinwesens 
abzulehnen. Dieses hat kein Interesse daran, Grundeigentümer dieser Grund-
stücke zu werden und für deren Unterhalt sorgen zu müssen. Ausserdem 
wird die aktuelle Grundeigentümerschaft im Falle einer materiellen Enteig-
nung durch die Entschädigung für ihre Nachteile entschädigt. 

1671 müller/scheFer, 1036 f.
1672 Vgl. Rz. 697 hiervor.
1673 BrAhier/PerritAz, 63.
1674 D.h. zwar nicht, dass eine spätere Einzonung absolut ausgeschlossen ist. Allerdings 

wird eine solche ebenfalls nur möglich sein, wenn die entsprechenden Einzonungs-
voraussetzungen erfüllt sind und ggf. erneut eine Kompensationsmassnahme vor-
genommen wird. 
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4. Zusammenfassung und Fazit 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die de lege lata bestehenden und de 
lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen grundsätzlich auf 
genügenden gesetzlichen Grundlagen beruhen, um Grundrechtseingriffe zu 
rechtfertigen. Einzig bei Kompensationspflichten, welche sich ausschliess-
lich auf eine Plangrundlage abstützen können, erscheint dies problematisch. 
Weiter liegen Kompensationspflichten im öffentlichen Interesse und tragen 
insbesondere zu einer haushälterischen Bodennutzung, einer nachhaltigen 
räumlichen Entwicklung und zum Erhalt des Kulturlandes bei. Darüber hin-
aus dienen sie dazu, der Zersiedelung entgegenzuwirken und die Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet aufrechtzuerhalten. Ob Kompensations-
massnahmen verhältnismässig sind, ist im Einzelfall zu prüfen. Dazu sind die 
öffentlichen Interessen, mit denen das kompensationsauslösende Bau- oder 
Planungsvorhaben begründet wird, den privaten Interessen der Grundeigen-
tümerschaft gegenüberzustellen. Sofern die Kompensation gerechtfertigt 
ist, stellt sich sodann die Frage, ob der Eigentümer oder die Eigentümerin der 
Kompensationsfläche resp. des Kompensationsobjekts Entschädigungsan-
sprüche stellen kann. Dies ist nur bei Vorliegen einer materiellen Enteignung 
möglich. Eine solche liegt nur in Ausnahmefällen vor, beispielsweise bei der 
Auszonung aus einer RPG-konformen Bauzone. 

Insgesamt stellt sich die Frage der Zulässigkeit von Kompensationspflich-
ten mit Blick auf die Eigentumsgarantie jedoch nur, wenn Kompensationen 
gegen den Willen der Eigentümerschaft angeordnet werden. Sofern der Ei-
gentümer oder die Eigentümerin des zur Kompensation beigezogenen Grund-
stücks der Kompensationsmassnahme zustimmt oder das Gemeinwesen oder 
der Eigentümer resp. die Eigentümerin des kompensationsauslösenden Grund-
stücks das Grundstück vorgängig erwerben kann, sind Kompensationsmass-
nahmen mit Blick auf die Eigentumsgarantie unproblematisch.

IV. Stellung des Gemeinwesens
1. Vorbemerkungen

Nicht nur private Bauvorhaben, sondern auch Bauvorhaben der öffentlichen 
Hand können Fruchtfolgeflächen und anderes Kulturland beanspruchen. 
Häufig kommt es insbesondere bei Infrastrukturvorhaben des Bundes (bspw. 
in den Bereichen Verkehr und Energie) oder Vorhaben zur Wahrung von 
Bundesinteressen (bspw. Bau von militärischen Bauten und Anlagen) zur 
Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen.1675 Eine vom ARE in Auftrag ge-

1675 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20; BLW/ARE, Faktenblätter, 115.
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gebene Studie ergab, dass zwischen 1992 und 2012 rund 563 ha Fruchtfolge-
flächen für realisierte und 49 ha für geplante Nationalstrassenprojekte be-
ansprucht wurden. Für nationale Schienenprojekte wurden im gleichen Zeit-
raum 50 ha für realisierte und 30 ha für geplante Projekte beansprucht.1676 
Der Verbrauch von Fruchtfolgeflächen für solche Bauvorhaben ist damit ge-
messen am übrigen Verbrauch gering.1677 Dennoch ist mit Blick auf die An-
forderungen, welche der Bund an die Kantone stellt, sowie der Vorbildfunk-
tion, die der Bund einnimmt, der Umgang des Bundes mit Fruchtfolgeflächen 
von grosser Bedeutung.1678 Der Bund hat infolgedessen in den letzten Jahren 
eine Strategie zum Umgang mit Fruchtfolgeflächen bei der Realisierung von 
sogenannten Bundesvorhaben entwickelt.1679

Dabei ist vom Grundsatz auszugehen, dass Kompensationspflichten 
i.d.R. unabhängig davon bestehen, wer Bauherr oder Bauherrin des kom-
pensationsauslösenden Bauvorhabens resp. Eigentümer oder Eigentümerin 
des Grundstücks ist, und vorbehältlich der Ausnahmebestimmungen auch 
unabhängig vom Vorhaben. Grundsätzlich kann die Kompensationspflicht 
damit auch ein Gemeinwesen als Bauherrin oder Grundeigentümerin tref-
fen. Allerdings bestehen bei Bauvorhaben im öffentlichen Interesse oftmals 
Ausnahmen und kantonale Bestimmungen sind auf Bundesvorhaben nicht 
anwendbar. 

2. Gemeinwesen analog privater Bauherrschaft 

Bei Bauvorhaben der öffentlichen Hand tritt das Gemeinwesen im Grundsatz 
wie eine private Bauherrschaft auf und ist demnach grundsätzlich auch den-
selben Bau- und Planungsvorschriften unterworfen. Die de lege lata beste-
henden und de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen 
gelten demnach grundsätzlich auch dann, wenn ein Gemeinwesen als Bau-
herrschaft auftritt.1680 Dies gilt im Übrigen auch für Vorhaben des Bundes, 
solange der Bund analog einer privaten Bauherrschaft auftritt.1681 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass namentlich bei der Beanspru-
chung von Fruchtfolgeflächen verschiedentlich Ausnahmen für Projekte im 
öffentlichen Interesse bestehen. So wird beispielsweise im Kanton Bern von 

1676 BodenmAnn/zeiler/sAnchez, 28; BLW/ARE, Faktenblätter, 115.
1677 BodenmAnn/zeiler/sAnchez, 29.
1678 Bericht PVK, 3579.
1679 Als Bundesvorhaben gelten Vorhaben, die vom Bund bewilligt werden (z.B. im Rahmen 

eines Plangenehmigungsverfahrens); vgl. ARE, Memorandum, 10.
1680 Vgl. zum Vorgehen zur Kompensation ausführlicher Rz. 585 ff. hiervor. 
1681 Jedoch nicht, wenn es um die Bewilligung eines Bundesvorhabens geht; vgl. dazu 

Rz. 719 ff. hiernach.

716

717

718

365 § 6 Übergeordnete Aspekte der Kompensationsmechanismen

https://perma.cc/NWU5-YT6B 


der Kompensation abgesehen, wenn Fruchtfolgeflächen in Erfüllung einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe beansprucht werden oder für die Um-
setzung eines im kantonalen Richtplan bezeichneten Vorhabens erforderlich 
sind (Art. 8b Abs. 4 lit. a BauG BE). Es ist also durchaus möglich, dass Bauvor-
haben der öffentlichen Hand, welche zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
notwendig sind, von der Kompensationspflicht befreit sind. 

3. Kompensationspflicht bei Bundesvorhaben 

Soweit der Bund zudem in Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe ein Bundes-
vorhaben verwirklicht, ist er nicht direkt an die kantonalen Gesetzesbestim-
mungen gebunden. Gemäss Art. 3 des Bundesratsbeschlusses von 1992 ha-
ben die Bundesstellen, wenn sie Fruchtfolgeflächen beanspruchen, aber in 
jedem Fall folgende Pflichten:1682

Art. 3 Aufträge an die Bundesbehörden
1 Die Bundesstellen achten bei der Ausübung ihrer raumwirksamen Tätig-

keiten darauf, die Fruchtfolgeflächen zu schonen.
2 Wenn Bundesstellen feststellen, dass bei der Ausübung ihrer raumwirksa-

men Tätigkeiten Fruchtfolgeflächen beansprucht werden müssen, so holen 
sie rechtzeitig die Stellungnahme des Bundesamtes für Raumplanung ein.

3 Werden Fruchtfolgeflächen durch raumwirksame Tätigkeiten, die ganz 
oder überwiegend in der Zuständigkeit des Bundes liegen, im Ausmass von 
mehr als 3 ha vermindert, so teilen die Bundesstellen dies dem Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartement mit, bevor sie entscheiden; dabei le-
gen sie gemäss Artikel 2 und RPV dar, weshalb die Interessenabwägung zu-
ungunsten der Fruchtfolgeflächen ausgefallen ist.

4 Der kantonale Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen wird gemäss Artikel 
19 Absatz 3 RPV angepasst.

Da die vorgenannte Interessenabwägung in den Jahren nach 1992 oftmals 
zuungunsten der Fruchtfolgeflächen ausfiel, wurde in der Vollzugshilfe aus 
dem Jahr 2006 explizit darauf hingewiesen, dass dem Schutz der Fruchtfol-
geflächen bei der Interessenabwägung ein hohes Gewicht zuzumessen sei 
und jeweils Standortalternativen und Kompensationsmöglichkeiten zu prü-
fen seien.1683 Die GPK-N hat weiter in ihrem im November 2015 veröffentlich-
ten Bericht zur Sicherung des landwirtschaftlichen Kulturlandes darauf hin-

1682 BRB Sachplan FFF, Ziff. 3; ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 8; vgl. für die Anwendung 
in der Praxis BVGer A-1851/2012, E. 7.1 f.

1683 ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 8; Bericht PVK, 3583 wobei jedoch zu berücksichti-
gen ist, dass bei Bundesvorhaben die Standortwahl oftmals eingeschränkt ist.
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gewiesen, dass sich der Bund sowie seine Anstalten und Betriebe mit der 
Frage des Schutzes des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen vorbildlich 
auseinandersetzen müssen. Sie sollen Massnahmen treffen, die zu einem 
verstärkten Kulturlandschutz bei Bundesvorhaben führen. Empfohlen wur-
de insbesondere, dass für Infrastrukturvorhaben des Bundes eine abge-
stimmte Haltung der Bundesbehörden zur Kompensation von FFF und zur 
Zusammenarbeit mit den Kantonen zu erarbeiten ist. Dabei sollten die Opti-
mierung des Vorgehens beim Plangenehmigungsverfahren sowie die klare 
Regelung der Zusammenarbeit mit den Kantonen bezüglich der Kompensa-
tion der FFF im Vordergrund stehen.1684 

Im März 2016 wurde (insbes. aufgrund des Berichts der GPK-N) eine Ar-
beitsgruppe «Infrastrukturen des Bundes und FFF» aus allen betroffenen 
Bundesämtern gebildet, welche eine gemeinsame Haltung erarbeitete, um 
Kompensationen bei Bundesprojekten vornehmen sowie um die Kantone 
zur Mitarbeit gewinnen zu können.1685 Die Ergebnisse wurden in einem Me-
morandum zusammengefasst.1686 Der Schwerpunkt wurde auf die Kompen-
sation der bei der Realisierung von Bundesvorhaben beanspruchten Frucht-
folgeflächen und die dabei notwendige Aufgabenteilung zwischen Bund, 
Kantonen und Gesuchstellenden gelegt. Die Ergebnisse dieses Memoran-
dums sind für den heutigen Stand des Sachplans FFF gültig und sollen in 
dessen Überarbeitung und Stärkung einfliessen.1687 Obwohl die Kompensa-
tionspflicht bei der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen durch Bundes-
vorhaben nicht explizit gesetzlich geregelt ist, leitet der Bund eine solche 
indirekt aus den Art. 75, 102, 104 und 104a BV, aus Art. 1 und 3 RPG, den Art. 3 ff. 
RPV sowie Art. 3 Abs. 1 des Bundesratsbeschlusses zum Sachplan FFF ab. 
Ebenfalls als Grundlage für die Kompensation durch den Bund wird das Ge-
bot zur schonenden Kompetenzausübung sowie zur gegenseitigen Rücksicht 
und gegenseitigem Beistand beigezogen (Art. 44 Abs. 1 und 2 BV).1688 Die in der 
Arbeitsgruppe vertretenen Bundesbehörden vertreten die gemeinsame Hal-
tung, dass grundsätzlich sämtliche durch Bundesvorhaben nach Vornahme 
der gebotenen umfassenden Interessenabwägung tangierten Fruchtfolgeflä-
chen zu kompensieren sind.1689 Eine Kompensation habe auch zu erfolgen, 

1684 Bericht GPK-N, 3547; BundesrAt, Stellungnahme Bericht GPK-N, 3600.
1685 BLW/ARE, Faktenblätter, 115.
1686 ARE, Memorandum, 1 ff.
1687 ARE, Memorandum, 4.
1688 ARE, Memorandum, 4 f.; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 21.
1689 Eine Ausnahme soll lediglich bei vorübergehender Beanspruchung möglich sein; vgl. 

ARE, Memorandum, 5.

721

367 § 6 Übergeordnete Aspekte der Kompensationsmechanismen

https://perma.cc/327M-WEFW 
https://perma.cc/LLM6-MDBM 
https://perma.cc/QYH8-SQ2J
https://perma.cc/2Z6E-5D4Q
https://perma.cc/39Q5-JK58 
https://perma.cc/3RNP-EGQJ 
https://perma.cc/3RNP-EGQJ 
https://perma.cc/ANG3-QWMU
https://perma.cc/S7N3-SEYV 


wenn Flächen mit Fruchtfolgeflächenqualität für ökologische Ersatzmass-
nahmen verbraucht werden, sofern diese Massnahmen nicht mit den Frucht-
folgeflächen vereinbar sind.1690 Dies erscheint sachgerecht, denn auch da-
durch gehen Fruchtfolgeflächen verloren und der Umfang an Fruchtfolge-
flächen im betreffenden Kanton nimmt ab. Die Kompensation soll durch Auf-
wertung oder Rekultivierung geschädigter Böden — wenn möglich innerhalb 
des Projektperimeters oder in unmittelbarer Nähe — erfolgen.1691 Alternativ 
soll die Kompensation durch eine Zahlung einer flächenabhängigen Entschä-
digung in einen vom Kanton geschaffenen Fonds erfolgen können.1692 

In der Folge hat der Bund am 13. Dezember 2017 eine Absichtserklärung 
veröffentlicht, mit der er anerkennt, dass die Erhaltung von Fruchtfolgeflä-
chen im Interesse der Allgemeinheit liegt, sowie bekannt gibt, dass die be-
teiligten Bundesbehörden1693 inskünftig eine Vorbildfunktion beim Umgang 
mit Fruchtfolgeflächen einnehmen werden. Dies werden sie machen, indem 
sie bei Infrastrukturvorhaben, die in ihrer Verantwortung liegen, den spar-
samen Umgang mit Fruchtfolgeflächen einfordern. Falls trotzdem Frucht-
folgeflächen beansprucht werden, erklären sie sich ungeachtet der verbrauch-
ten Fläche bereit, diese grundsätzlich in Zusammenarbeit mit den Kantonen 
zu kompensieren resp. kompensieren zu lassen.1694 Der Bund will damit seine 
Vorbildfunktion wahrnehmen resp. eine Vorreiterrolle einnehmen und die 
Kantone vor einer Zwangslage bewahren, die sich für die Kantone ergeben 
kann, wenn durch ein Bundesvorhaben das kantonale Mindestkontingent an 
Fruchtfolgeflächen unterschritten würde.1695

Die von der Arbeitsgruppe erarbeitete gemeinsame Haltung der Bundes-
behörden sowie die Absichtserklärung fanden Eingang in den überarbeiteten 
Sachplan FFF. Der überarbeitete Sachplan FFF sieht demnach vor, dass der 
Bund den Fruchtfolgeflächen bei der Erfüllung raumwirksamer Tätigkeiten 
Sorge trägt (G12) und alle Bundesbehörden und -stellen den Verbrauch von 
Fruchtfolgeflächen minimieren.1696 Bundesvorhaben, bei denen mehr als 
5 ha in einem kantonalen Fruchtfolgeflächeninventar verzeichnete Frucht-

1690 ARE, Memorandum, 5 Fn. 15.
1691 Vgl. zur Abgrenzung zwischen Aufwertung und Rekultivierung Rz. 167 hiervor; Aus-

zonung ist auch eine Möglichkeit; vgl. ARE, Memorandum, 6.
1692 ARE, Memorandum, 6; vgl. dazu die Weiterentwicklungsmöglichkeit im Sinne einer 

finanziellen Abgeltung in Rz. 1100 ff. hiernach.
1693 Dazu gehören ARE, ASTRA, BAFU, BAV, BAZL, BFE, BLW, Generalsekretariat UVEK, 

Generalsekretariat VBS und SEM.
1694 ARE, Absichtserklärung Kompensation.
1695 BLW/ARE, Faktenblätter, 112; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 21.
1696 sAchPlAn FFF 2020, 14; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20.
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folgeflächen verbraucht werden, sind sachplanpflichtig (G13). Damit ist ein 
frühzeitiger Einbezug des ARE gewährleistet.1697 Bei einem Verbrauch von 
Fruchtfolgeflächen durch die Realisierung von Bundesvorhaben sind grund-
sätzlich alle in kantonalen Inventaren aufgenommenen, verbrauchten Frucht-
folgeflächen im gleichen Umfang und unter Berücksichtigung der Qualität mit 
Unterstützung der betroffenen Kantone zu kompensieren (G14).1698 Diese 
sich vom Bund selbst auferlegte Kompensationspflicht gilt nach Ansicht der 
Expertengruppe zur Überarbeitung/Stärkung des Sachplans FFF für Infra-
strukturvorhaben des Bundes wie Nationalstrassen, Luftfahrtanlagen, Hoch-
spannungsleitungen etc., die vom Bund bewilligt werden. Die Kompensation 
soll in Zusammenarbeit mit den Kantonen erfolgen. Dies mit dem Hinterge-
danken, dass der Bund i.d.R. nicht selber über für die Kompensation geeignete 
Flächen verfügt.1699 

Werden bei einem Bundesvorhaben Fruchtfolgeflächen tangiert, so hat 
also grundsätzlich das zuständige Bundesamt dafür zu sorgen, dass die Be-
anspruchung minimiert wird. Zudem wird im Konzept- bzw. Programmteil 
des jeweiligen Sachplans festgelegt, dass bei unvermeidlicher Beanspru-
chung von Fruchtfolgeflächen grundsätzlich eine Kompensation erfolgt. Die 
Kompensation als solche sollte sodann im Rahmen der Plangenehmigung so 
weit geregelt sein, dass diese möglichst zeitnah zur Projektausführung erfol-
gen kann.1700 Die konkrete Kompensation erfolgt stets in Absprache mit den 
betroffenen Kantonen. Bei einem kantonsübergreifenden Bundesvorhaben 
kann die Kompensation der FFF auch kantonsübergreifend erfolgen. Diese 
darf jedoch nicht dazu führen, dass das Fruchtfolgeflächenkontingent in 
einem der Kantone unterschritten wird.1701

Verweigert ein Kanton die Mithilfe bei einer Kompensation, besteht 
einerseits das Risiko, dass das Bundesvorhaben, das oftmals auch im Inter-
esse des Standortkantons liegt, nicht verwirklicht wird.1702 Andererseits 
besteht die Möglichkeit, dass das Bundesvorhaben ohne Kompensation der 
beanspruchten Fruchtfolgeflächen realisiert wird. Dieser Verbrauch von 

1697 sAchPlAn FFF 2020, 14; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 21.
1698 sAchPlAn FFF 2020, 14; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 21 f.; so auch 

bereits UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 5 und 44.
1699 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 44; ARE, Erläuterungsbericht Sach-

plan FFF 2020, 22; auf den Vorschlag zur finanziellen Kompensation wird in Rz. 1100 ff. 
hiernach eingegangen.

1700 Zum detaillierten Ablauf vgl. ARE, Memorandum, 6 f.
1701 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 22.
1702 Vgl. zur Rolle der Kantone auch ARE, Memorandum, 7 f.; ARE, Erläuterungsbericht 

Sachplan FFF 2020, 22.
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Fruchtfolgeflächen wiederum führt grundsätzlich nicht zu einer Anpas-
sung des kantonal zu sichernden Mindestumfangs.1703 Der Bundesrat prüft 
jedoch auf der Grundlage des Prüfungsberichts des ARE gleichzeitig mit dem 
Entscheid über die Baute von nationalem Interesse, ob der Anteil des betrof-
fenen Kantons am zu sichernden Mindestumfang herabzusetzen ist und ge-
gebenenfalls um welche Fläche. Mit Blick auf die Ernährungssicherung sind 
Reduzierungen des zu sichernden Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen 
jedoch nach Möglichkeiten zu vermeiden.1704 Auch wenn für kantonale Vor-
haben Fruchtfolgeflächen beansprucht werden, ist grundsätzlich der kanto-
nal zugewiesene Mindestumfang zu beachten.1705 Somit führt eine Realisie-
rung des Bundesvorhabens ohne Kompensation der beanspruchten Frucht-
folgeflächen in aller Regel zu einer Verkleinerung des Spielraums des Kan-
tons bezüglich Fruchtfolgeflächenreserven. Der Kanton gefährdet durch 
eine Verweigerung der Mitwirkung also seine eigene Flexibilität im Hinblick 
auf künftige Vorhaben.1706 

4. Zusammenfassung und Würdigung

Kompensationsmechanismen sind grundsätzlich auch bei Vorhaben an-
wendbar, bei denen die öffentliche Hand als Bauherrschaft auftritt. Dies er-
scheint wichtig und sachgerecht; insbesondere soweit es um Vorhaben geht, 
die das Finanzvermögen des Gemeinwesens betreffen. Sofern es sich bei ei-
nem Bauvorhaben um ein Vorhaben handelt, welches der Erfüllung einer 
gesetzlichen Aufgabe dient oder im überwiegenden öffentlichen Interesse 
liegt, sind diese de lege lata oftmals von der Kompensationspflicht befreit. 

Einen Sonderfall stellen Bundesvorhaben dar, welche ihre Grundlage in 
der Spezialgesetzgebung finden und somit von der Einhaltung der kantona-
len Voraussetzungen grundsätzlich befreit sind. Für diese gilt zwar eine all-
fällige (kantonale) Kompensationspflicht nicht direkt. Unabhängig von der 
gesetzlichen Grundlage erscheint es jedoch (auch politisch) wichtig, dass die 
Gemeinwesen eine Vorbildfunktion einnehmen und für ihre Vorhaben Kom-
pensation leisten. Der Bund hat diese mit der im Memorandum der Arbeits-

1703 sAchPlAn FFF 1992, 42; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 22; vgl. auch die 
Empfehlung der Arbeitsgruppe, wonach im überarbeiteten Sachplan festzuhalten 
sei, dass in diesem Fall keine Reduktion des Mindestumfangs zulässig ist; ARE, Memo-
randum, 9; ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 11.

1704 ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 11; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 34.
1705 Eine Herabsetzung des sicherzustellenden Mindestumfangs kommt in diesen Fällen 

nur ausnahmsweise in Betracht; vgl. ARE, Vollzugshilfe Sachplan FFF, 11.
1706 Vgl. zur Rolle der Kantone auch ARE, Memorandum, 7 f.; ARE, Erläuterungsbericht 

Sachplan FFF 2020, 22.
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gruppe «Infrastrukturen des Bundes und FFF» veröffentlichten sowie in der 
Absichtserklärung vom 13. Dezember 2017 bestätigten Haltung, dass grund-
sätzlich sämtliche durch Bundesvorhaben nach Vornahme der gebotenen 
umfassenden Interessenabwägung tangierten Fruchtfolgeflächen zu kom-
pensieren sind, wahrgenommen. 

V. Rechtsschutz
1. Vorbemerkungen

Im Hinblick auf ein geplantes Bauvorhaben oder im Hinblick auf eine Ein-
zonung im Zusammenhang mit den de lege lata bestehenden und de lege fe-
renda vorgesehenen Kompensationsmechanismen können sich verschiede-
ne streitige Fragen stellen, so beispielsweise, ob durch ein Bauvorhaben oder 
eine Planungsmassnahme eine Kompensationspflicht ausgelöst wird oder 
nicht und ob eine geeignete Kompensationsmassnahme vorliegt resp. ein 
korrektes und vollständiges Kompensationsprojekt ausgearbeitet wurde. 
Diese Fragestellungen sind von der Planungs- resp. Genehmigungsbehörde 
zu beurteilen. Das Gebot eines ausreichenden Rechtsschutzes (Art. 29a BV) 
gebietet darüber hinaus, dass sie von den Verfahrensbeteiligten und gegebe-
nenfalls von weiteren Betroffenen zum Gegenstand einer Beschwerde ge-
macht werden können.1707 In diesem Kapitel ist zu prüfen, in welchen Fällen 
ein Rechtsschutzbedürfnis besteht und ob diesem ausreichend Rechnung 
getragen wird. 

2. Anfechtungsobjekt und Gegenstand der Beschwerde
a) Im Grundsatz 
Art. 33 RPG regelt die Mindestanforderungen an den Rechtsschutz, den die 
Kantone im Raumplanungsrecht gewährleisten müssen. Demnach hat das 
kantonale Recht wenigstens ein Rechtsmittel gegen Verfügungen und Nut-
zungspläne vorzusehen, die sich auf das Raumplanungsgesetz und seine kan-
tonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen (Rechts-
weggarantie; Art. 33 Abs. 2 RPG).1708 Der angefochtene Akt muss durch die 
Beschwerdebehörde voll überprüfbar sein (Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG).1709 

1707 Vgl. dazu auch ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 16 und 18.
1708 Vgl. dazu ausführlicher AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, 

Rechtsschutz und Verfahren, N 39 ff. zu Art. 33 RPG.
1709 Volle Überprüfung heisst: freie Überprüfung des Sachverhalts, der sich stellenden 

Rechtsfragen und Ermessenskontrolle; vgl. AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, 
Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 11 und 82 ff. zu Art. 33 RPG.
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Verfügungen, wie beispielsweise Baubewilligungen, Bauabschläge und ver-
fügungsweise angeordnete Kompensationsmassnahmen,1710 wie auch Nut-
zungspläne1711 sind direkt anfechtbar. Demgegenüber besteht weder für Pri-
vate noch für beschwerdeberechtigte Umweltverbände eine direkte Anfech-
tungsmöglichkeit für die behördenverbindlichen Richtpläne (Art. 9 Abs. 1 
RPG).1712 Dies gilt auch, wenn der Richtplan örtlich präzise Vorgaben macht, 
beispielsweise über den Perimeter erlaubter Einzonungen (Art. 15 Abs. 4 lit. e 
RPG) oder über den Standort gewisser Vorhaben (Art. 8 Abs. 2 RPG).1713 Im 
Rahmen der Anfechtung eines Nutzungsplans oder allenfalls auch im Rahmen 
eines Baubewilligungsverfahrens kann jedoch die akzessorische Überprü-
fung des Richtplans verlangt werden.1714 Ausserdem können Gemeinden den 
Richtplan als Trägerinnen der kommunalen Planungshoheit wegen Verlet-
zung ihrer Autonomie direkt anfechten (Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG). Zudem sind 
Gemeinden auch gestützt auf die allgemeinen Legitimationsbestimmungen 
von Art. 89 Abs. 1 BGG zur Beschwerde gegen einen Richtplan befugt, wenn sie 
gleich oder ähnlich wie Private betroffen sind oder wenn sie als Gebietskorpo-
ration öffentliche Anliegen, wie den Schutz der Einwohner, geltend machen 
und insofern durch Einwirkungen, welche von Bauten und Anlagen ausgehen, 
in hoheitlichen Befugnissen betroffen sind.1715 Die Anfechtung von Richtplä-
nen ist den Regeln über die Erlassanfechtung unterstellt (Art. 82 lit. b BGG).1716 

1710 Vgl. zum Begriff der Verfügung gem. Art. 33 RPG ausführlicher AemiseGGer/hAAG, in: 
PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 51 ff. zu Art. 33 RPG.

1711 Dies gilt für alle Arten von kommunalen und kantonalen Nutzungsplänen; vgl. aus-
führlicher AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und 
Verfahren, N 26 ff. und N 56 ff. zu Art. 33 RPG.

1712 Vgl. zum kantonalen Richtplan ausführlicher Rz. 421 ff. hiervor; vgl. auch Aemis-
eGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 58 
zu Art. 33 RPG; das Recht zur Mitwirkung besteht aber auch bzgl. Richtplan; vgl. die-
selBen, N 19 zu Art. 33 RPG; vgl. auch AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilli-
gung, Rechtsschutz und Verfahren, N 35 zu Art. 34 RPG.

1713 tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 7 
zu Art. 9 RPG.

1714 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 35 
zu Art. 34 RPG; AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechts-
schutz und Verfahren, N 58 zu Art. 33 RPG; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 
300; mArti, Richtplanung, 51; mAhAim, Le principe de durabilité, 550; thurnherr, 
in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 8.44; tschAnnen, in: PraKomm 
RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 7 zu Art. 9 RPG.

1715 BGE 136 I 265, E. 1.3 m.w.H.; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 300; mArti, 
Richtplanung, 51; mAhAim, Le principe de durabilité, 548 f.; thurnherr, in: Griffel 
et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 8.45 ff.; tschAnnen, in: PraKomm RPG, 
Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 7 zu Art. 9 RPG.

1716 BGE 136 I 265, E. 1.1; aus der Lehre vgl. anstelle vieler AemiseGGer, in: PraKomm RPG, 
Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 37 zu Art. 34 RPG; thurnherr, in: 
Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 8.39.
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Ebenfalls keine direkte Anfechtungsmöglichkeit besteht beim Erlass und der 
Änderung von Sachplänen.1717 Bei den Sachplänen ist die direkte Anfech-
tung ausgeschlossen, weil diese vom Bundesrat festgelegt werden (Art. 189 
Abs. 4 BV sowie Art. 33 lit. a und b VGG oder Art. 86 bis 88 und Art. 113 BGG).1718 
Allerdings könnten ein oder mehrere Kantone beim Bundesgericht bei Erlass 
eines Sachplans Klage gegen diesen einreichen. Gemäss Art. 189 Abs. 2 BV 
und Art. 120 Abs. 1 lit. a und b BGG darf das Bundesgericht als einzige Instanz 
öffentlich-rechtliche Streitigkeiten zwischen Bund und Kantonen und Kom-
petenzkonflikte zwischen Bundesbehörden und kantonalen Behörden be-
urteilen.1719 Ausserdem könnte ein Kanton, der Vorgaben des Sachplans als 
unzulässig erachtet, deren Umsetzung im kantonalen Richtplan verweigern 
und im Rahmen der Richtplangenehmigung ein Bereinigungsverfahren nach 
Art. 12 RPG anstrengen. Auf diese Weise kann u.U. eine Anpassung des Sach-
plans bewirkt werden.1720 Ebenfalls möglich ist die akzessorische Überprü-
fung von Sachplänen auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit im An-
wendungsfall.1721 So kann beispielsweise bei der Anfechtung einer Verfü-
gung, die den Sachplan konkretisiert, der Sachplan indirekt beanstandet 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass sich die behaupteten Mängel des Sach-
plans im Rechtsanwendungsakt (also bspw. in der Verfügung) niedergeschla-
gen haben. Allgemeine Kritik ist nicht zulässig.1722 Der Sachplan kann im 
Übrigen auch durch die Gemeinden nicht direkt angefochten werden, ob-
wohl diese grundsätzlich an Sachpläne des Bundes gebunden sind. Gemein-
den haben einerseits eine Mitwirkungsmöglichkeit beim Erlass des Sachplans 
(Art. 19 RPV) und andererseits wie Private die Möglichkeit, einen Sachplan 
vorfrageweise überprüfen zu lassen.1723 

1717 Vgl. zum Sachplan ausführlicher Rz. 406 ff. hiervor.
1718 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 39 

zu Art. 34 RPG; JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, 
Interessenabwägung, N 101 zu Art. 13 RPG.

1719 JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenab-
wägung, N 102 zu Art. 13 RPG mit dem Hinweis, dass die Klage grundsätzlich ein sub-
sidiäres Rechtsmittel darstellt (Art. 120 Abs. 2 BGG) und entsprechend wohl die vor-
frageweise Anfechtung vorzuziehen ist; vgl. exemplarisch aus der Rechtsprechung 
BGE 103 Ia 329.

1720 Vgl. dazu BAYs, surfaces d’assolement, N 270.
1721 BGE 139 II 499, E. 4.1; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 299; hettich/mAthis, 

in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 1.94; JeAnnerAt/BühlmAnn, in: 
PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenabwägung, N 86 zu Art. 13 RPG.

1722 JeAnnerAt/BühlmAnn, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Interessenab-
wägung, N 104 zu Art. 13 RPG.

1723 BGE 139 II 499, E. 3.1 und 4.1; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 299 f.
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b) Einzonung (Nutzungsplan)

Einige Kantone sehen Kompensationsmechanismen für die Einzonung von 
Fruchtfolgeflächen oder generell für Einzonungen vor.1724 Die Einzonung 
erfolgt durch eine Anpassung des Nutzungsplans. Wie soeben dargestellt, 
sind Nutzungspläne direkt anfechtbar und die Kantone verpflichtet, mindes-
tens ein Rechtsmittel gegen Nutzungspläne vorzusehen (Art. 33 Abs. 1 RPG). 
Das kantonale Recht bestimmt, welches Rechtsmittel gegen den Nutzungs-
plan zur Verfügung steht.1725 Nach Ausschöpfung des kantonalen Instanzen-
zugs, der i.d.R. eine bis zwei Rechtsmittelinstanzen vorsieht, ist unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen eine Beschwerde in öffentlichen Angelegen-
heiten an das Bundesgericht möglich (Art. 82 BGG).

Gegenstand einer Beschwerde kann u.a. die Frage sein, ob eine kompen-
sationspflichtige Einzonung vorliegt sowie ob eine ausreichende Kompensa-
tion erfolgt. Bejaht die angerufene Beschwerdebehörde die Kompensations-
pflicht, wurde jedoch keine Kompensation angeordnet, wird sie die Einzo-
nung verweigern. Wurde zwar eine Kompensation angeordnet, wird diese 
jedoch von der angerufenen Beschwerdebehörde als ungenügend erachtet, 
so wird sie i.d.R. ebenfalls nur die Einzonung mangels ausreichender Kom-
pensation verweigern können. Weitere Anordnungen, Bedingungen oder Auf-
lagen, welche die Kompensation betreffen, kann sie nur prüfen und anord-
nen, sofern sie nach kantonalem Recht dazu befugt ist und die Kompensa-
tionsmassnahme im selben Planungsverfahren angeordnet wurde. 

c) Kompensatorische Auszonung (Nutzungsplan)
Wie die Einzonung erfolgt auch die Auszonung durch eine Anpassung des 
Nutzungsplans, womit sie grundsätzlich direkt anfechtbar ist.1726 In der Pra-
xis ist zu unterscheiden zwischen der Konstellation, in der eine Einzonung 
erfolgreich angefochten wurde und sich in der Folge die Frage stellt, was mit 
der kompensatorischen Auszonung geschieht, und der Konstellation, bei der 
direkt die kompensatorische Auszonung angefochten wird. 

Wird eine Einzonung erfolgreich angefochten, so hat dies grundsätzlich 
keinen Einfluss auf die Auszonung. Diese kann ohne Weiteres auch ohne die 

1724 Vgl. dazu Rz. 102 ff. und 171 ff. hiervor. 
1725 Die Rechtsmittel können von Kanton zu Kanton unterschiedlich sein, wobei ein 

Rechtsschutz gewährleistet sein muss. Im Kanton Bern bspw. kann der Genehmi-
gungsentscheid für die Einzonung bei der kantonalen Direktion für Inneres und Jus-
tiz (DIJ) sowie in einem weiteren Schritt beim Verwaltungsgericht angefochten wer-
den (vgl. Art. 61a i.V.m. Art. 40 BauG BE sowie Art. 74 ff. VRPG BE).

1726 Vgl. Rz. 732 hiervor. 
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Einzonung Bestand haben, da diese in aller Regel den Planungszielen und 
-grundsätzen entspricht. Allerdings ist es grundsätzlich möglich, im Planungs-
verfahren eine Auszonung davon abhängig zu machen, dass eine Einzonung 
überhaupt rechtskräftig wird. An einer solchen gegenseitigen Abhängigkeit 
kann die Eigentümerschaft der Ein- und Auszonungsfläche beispielsweise 
dann ein Interesse haben, wenn der oder die Einzonungswillige dem Eigen-
tümer oder der Eigentümerin der auszuzonenden Fläche eine Entschädi-
gung bezahlt. Finden die Ein- und Auszonung in derselben Gemeinde statt, 
kann die Planänderung so ausgestaltet werden, dass die Auszonung nur 
rechtskräftig wird, wenn die Einzonung auch rechtskräftig wird.1727 Liegen 
die Flächen in unterschiedlichen Gemeinden oder gar in unterschiedlichen 
Kantonen, ist die Koordination schwieriger. Möglich ist eine Koordination 
durch eine Bedingung, indem die Auszonung unter der Resolutivbedingung 
vorgenommen wird, dass auch die Einzonung zustande kommt.

Wird direkt eine kompensatorische Auszonung angefochten, so stellt 
sich die Frage, welche Folgen dies für die Einzonung hat, welche die Kompen-
sation ausgelöst hat. Die Einzonung bildet in diesem Fall nicht automatisch 
Streitgegenstand des Rechtsmittelverfahrens.1728 Da aber die Auszonung 
Voraussetzung dafür ist, dass die Einzonung überhaupt erfolgen darf (aus-
reichende Kompensation), kann diese nur Bestand haben, wenn auch die 
Auszonung rechtskräftig wird.1729 Wird also nur die kompensatorische Aus-
zonung angefochten, darf diese nicht aufgehoben werden können, ohne dass 
auch die Einzonung dahinfällt. Eine Koordination ist unabdingbar und kann 
auf verschiedene Weisen erfolgen.1730 Sofern die Grundstücke in der gleichen 
Gemeinde liegen und beide Entscheide in derselben (Teil-)Revision der Nut-
zungsplanung ergehen oder ein kantonaler Nutzungsplan erlassen wurde, 
können Ein- und Auszonung im gleichen Nutzungsplan (Anfechtungsobjekt) 
erfolgen, womit eine gegenseitige Abhängigkeit und eine gemeinsame Be-
handlung im Beschwerdeverfahren möglich wird.1731 Eine andere Koordina-
tionsmöglichkeit besteht darin, dass die Auszonung vor der Einzonung rechts-
kräftig erfolgt. Zudem ist es auch in diesem Fall möglich, die Koordination mit 
dem Rechtsinstitut der Bedingung sicherzustellen. Die Rechtskraft des Aus-
zonungsentscheids muss zur Suspensivbedingung für die Einzonung gemacht 

1727 Eine solche Abhängigkeit ist möglich, jedoch nicht zwingend; vgl. St. Gallen, Verwal-
tungsgericht B 2015/70, E. 3.2.

1728 thurnherr, Bauzonen, 239.
1729 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 36 zu Art. 38a RPG; 

ARE, Erläuternder Bericht Teilrevision RPV, 29.
1730 Zur Legitimation zur Rüge der fehlenden Koordination vgl. BGE 141 II 50, E. 2.2. ff.
1731 thurnherr, Bauzonen, 239 f.
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werden.1732 Zusätzlich kann auch die nicht zustande gekommene Einzonung 
zur Resolutivbedingung für die Auszonung gemacht werden.1733 Bei gegen-
seitigen Bedingungen entfaltet die Aufhebung des einen planerischen Ent-
scheids auch Folgen für den anderen, selbst wenn dessen Aufhebung im 
Rechtsmittelverfahren nicht beantragt wurde.1734

d) Baubewilligung (Verfügung)
Die Baubewilligung kann in unterschiedlichen Konstellationen als Anfech-
tungsobjekt infrage kommen. So einerseits bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen, welche in Anwendung des Planungs- und Kompensationsansat-
zes eine Kompensationspflicht auslösen, sowie auch bei Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen. Andererseits 
bedürfen verschiedene Kompensationsprojekte einer Baubewilligung, na-
mentlich Bodenaufwertungen. Baubewilligungen stellen Verfügungen dar 
und sind gestützt auf das anwendbare kantonale Recht direkt anfechtbar.1735 
Wird durch ein Bauvorhaben eine Kompensationspflicht ausgelöst, so kann 
auch die (fehlende oder unzureichende) Kompensation Gegenstand des 
Rechtsmittelverfahrens sein.1736 Nach Ausschöpfung des kantonalen Instan-
zenzugs, der i.d.R. eine bis zwei Rechtsmittelinstanzen vorsieht, ist unter 
den gesetzlichen Voraussetzungen eine Beschwerde in öffentlichen Angele-
genheiten an das Bundesgericht möglich (Art. 82 BGG).

Zudem ist auch bei kompensationsauslösenden Baubewilligungen und 
bei baubewilligungspflichtigen kompensatorischen Bauvorhaben eine aus-
reichende Koordination sicherzustellen. Es darf nicht sein, dass die Baube-
willigung für das Kompensationsprojekt verweigert oder im Beschwerde-
verfahren aufgehoben wird, ohne dass auch die Baubewilligung für das kom-
pensationsauslösende Bauvorhaben dahinfällt. Dies kann wiederum da-
durch erfolgen, dass (bei genügender räumlicher Nähe und identischer Zu-
ständigkeit) beide Projekte im selben Bewilligungsverfahren behandelt wer-
den oder dass zunächst die Baubewilligung für das Kompensationsprojekt 

1732 AemiseGGer/kisslinG, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 36 zu Art. 38a RPG; 
thurnherr, Bauzonen, 241.

1733 Vgl. Rz. 735 hiervor sowie thurnherr, Bauzonen, 241.
1734 thurnherr, Bauzonen, 241.
1735 Vgl. Rz. 729 hiervor; im Kanton Bern bspw. kann im Baubewilligungsverfahren Ein-

sprache erhoben werden (Art. 35 ff. BauG BE) und der Baubewilligungsentscheid 
kann sodann mit Baubeschwerde bei der kantonalen Bau- und Verkehrsdirektion 
(BVD) angefochten werden (Art. 40 BauG). Der Entscheid der BVD kann sodann beim 
Verwaltungsgericht angefochten werden (Art. 74 ff. VRPG BE). 

1736 BAYs, surfaces d’assolement, N 923 ff.
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rechtskräftig erteilt wird, bevor das zu kompensierende Bauvorhaben be-
willigt wird. Weiter können auch in diesem Fall die Bewilligungen durch 
Bedingungen voneinander abhängig gemacht werden.1737

e) Anpassung Fruchtfolgeflächeninventar 
Bei den kantonalen Fruchtfolgeflächeninventaren handelt es sich um kanto-
nale Sachpläne.1738 Sie stellen ein Informations- und Koordinationsinstru-
ment dar, das sich insbesondere an die kantonalen und kommunalen Behör-
den richtet.1739 Die kantonalen Fruchtfolgeflächeninventare werden von der 
Exekutive erlassen und sind behördenverbindlich.1740 Gegen die (kompen-
satorische) Neuaufnahme von bisher nicht inventarisierten Fruchtfolgeflä-
chen im Inventar besteht somit für Private (mangels Grundeigentümerver-
bindlichkeit) kein Rechtsmittel. Sie können erst später — wenn die Aufnahme 
der Fläche im Inventar dazu führt, dass eine Einzonung (Nutzungsplanände-
rung) abgelehnt wird oder eine Baubewilligung verweigert wird — akzesso-
risch geltend machen, die Aufnahme im Inventar sei zu Unrecht erfolgt.1741 

Kantonale Sachpläne können jedoch u.U. durch die Gemeinden ange-
fochten werden, wenn diese durch den angefochtenen Entscheid in ihren 
hoheitlichen Befugnissen als Trägerinnen der kommunalen Richt- und Nut-
zungsplanung betroffen sind (Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG). Dies kann beispiels-
weise der Fall sein, wenn es um die (Nicht-)Entlassung von Flächen im Ge-
meindegebiet aus dem Fruchtfolgeflächeninventar geht.1742

3. Beschwerdelegitimation 
a) Im Grundsatz 
Die Kantone sind verpflichtet, die Legitimation im kantonalen Instanzenzug 
mindestens im gleichen Umfang zu gewähren wie für die Beschwerde in öf-
fentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht (Art. 33 Abs. 3 

1737 Vgl. dazu Rz. 606 f. hiervor.
1738 BAYs, inventaire, 245 f.; die kantonalen Sachpläne sind vereinzelt in den kantonalen 

Bau- und Planungsgesetzen vorgesehen; zur Rechtsnatur von Sachplänen im Allge-
meinen vgl. Rz. 404 ff. hiervor.

1739 BAYs, inventaire, 246.
1740 BAYs, inventaire, 246; für den Kanton Bern vgl. Art. 99 Abs. 1 i.V.m. Art. 57 Abs. 1 BauG 

BE. 
1741 Vgl. dazu auch BAYs, inventaire, 246 f.
1742 BGer 1C_235/2020, E. 1 f.; vgl. auch BGer 1C_537/2018, E. 2, wonach gegen die Abwei-

sung (i.c. des Regierungsrats) eines Antrags auf Entlassung bestimmter Parzellen aus 
dem Fruchtfolgeflächeninventar eine Beschwerde an ein oberes kantonales Gericht 
möglich sein muss.
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lit. a RPG).1743 Demnach bestimmt sich die Beschwerdelegitimation — unter 
Vorbehalt einer weitergehenden Beschwerdelegitimation nach kantonalem 
Recht — nach Art. 89 BGG. 

b) Privatpersonen
Gemäss Art. 89 Abs. 1 BGG ist zur Beschwerde in öffentlich-rechtlichen An-
gelegenheiten berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenom-
men hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a), durch den 
angefochtenen Entscheid oder Erlass besonders berührt ist (lit. b) und ein 
schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat (lit. c). 
Vorausgesetzt ist damit einerseits eine formelle Beschwer (lit. a) sowie ande-
rerseits eine materielle Beschwer, die sich in einem besonderen Berührtsein 
in eigenen, aktuellen, schutzwürdigen und tatsächlichen Interessen mani-
festiert (lit. b und c).1744 Der Beschwerdeführer oder die Beschwerdeführerin 
muss stärker als jedermann betroffen sein und in einer besonderen, beach-
tenswerten, nahen Beziehung zum Streitgegenstand stehen.1745 Private, die 
bloss ein allgemeines öffentliches Interesse an der richtigen Anwendung des 
Rechts verfolgen, ohne dass ihnen im Falle des Obsiegens ein praktischer 
Nutzen entsteht, sind nicht beschwerdeberechtigt.1746 Das Anfechtungsinte-
resse kann rechtlicher oder tatsächlicher Natur sein.1747

Der Baugesuchsteller oder die Baugesuchstellerin sowie der Grundei-
gentümer oder die Grundeigentümerin eines von einer Planungsmassnahme 
betroffenen Grundstücks sind unter diesen Voraussetzungen typischerweise 
ohne Weiteres beschwerdelegitimiert.1748 Genauer zu betrachten ist die Fra-
ge, ob die Eigentümerschaft des zur Kompensation (insbes. Auszonung) bei-
gezogenen Grundstücks die Widerrechtlichkeit der Einzonung oder des Bau-

1743 Vgl. dazu BGer 1C_26/2009, E. 2.1; AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewil-
ligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 59 zu Art. 33 RPG.

1744 Vgl. anstelle vieler BGE 144 I 43, E. 2.1; BGE 133 II 353, E. 4; BGer 1C_26/2009, E. 2.2; 
sowie AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfah-
ren, N 95 zu Art. 34 RPG m.w.H.; vgl. für die kantonalen Bestimmungen exemplarisch 
Art. 65 Abs. 1 VRPG BE.

1745 Vgl. anstelle vieler BGE 144 I 43, E. 2.1; BGE 141 II 50 E. 2.1; sowie AemiseGGer, in: 
PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 95 zu Art. 34 RPG 
m.w.H.

1746 Ausschluss der Popularbeschwerde; vgl. AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Bau-
bewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 64 zu Art. 33 RPG.

1747 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 
N 64 zu Art. 33 RPG.

1748 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 105 
zu Art. 34 RPG m.w.H.; AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, 
Rechts schutz und Verfahren, N 65 zu Art. 33 RPG.
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vorhabens und als Folge davon die fehlende Notwendigkeit der angeordne-
ten Kompensation geltend machen kann. Auch könnte die Eigentümerschaft 
eines zur Kompensation beigezogenen Grundstücks ein Interesse daran ha-
ben, durch Anfechtung des Bauvorhabens oder der Planung indirekt eine 
unzulässige oder ungenügende Kompensation geltend zu machen. So könnte 
sie beispielsweise vorbringen, ihr Grundstück eigne sich nicht zur Kompen-
sation oder eine auf ihrem Grundstück geplante Kompensationsmassnahme 
sei ungenügend. Dabei geht es um die Frage der Legitimation Dritter bei 
Rechtsmitteln.1749 Als Dritte sind typischerweise Nachbarn und Nachbarin-
nen zur Beschwerde legitimiert, die eine genügend nahe Beziehung zur 
Streitsache haben, wenn also eine spezifische Beziehungsnähe gegeben ist. 
Dies ist i.d.R. zu bejahen, wenn die erfolgreiche Beschwerde dem oder der 
Dritten einen praktischen Nutzen einbringen würde, d.h., ein materieller 
oder ideeller Nachteil, den der angefochtene Entscheid für ihn oder sie zur 
Folge hätte, abgewendet werden könnte.1750 Die Beschwerdebefugnis ist dem-
nach beispielsweise dann zu bejahen, wenn ein Nachbar oder eine Nachba-
rin geltend macht, die Nutzung seines oder ihres Grundstücks werde durch 
die Planungsmassnahme oder ein Bauvorhaben beeinträchtigt.1751 Bejaht 
wurde aber beispielsweise auch die Beschwerdebefugnis eines Nachbarn, 
der geltend machte, die Ausführung eines Bauvorhabens habe eine Ein-
schränkung der überbaubaren Fläche seines eigenen Grundstücks zur Fol-
ge.1752 Bei der Beurteilung der Beschwerdebefugnis Dritter hat sich die räum-
liche Distanz zwischen der Liegenschaft des Beschwerdeführers resp. der 
Beschwerdeführerin und dem Bauvorhaben resp. dem Planungsvorhaben in 
der Rechtsprechung zu einem wichtigen Kriterium entwickelt. Sie stellt je-
doch keineswegs das einzige Kriterium zur Beurteilung der Beschwerdebe-
fugnis dar. Vielmehr ist eine Gesamtwürdigung aller für die Legitimation 
erheblichen Sachverhaltselemente vorzunehmen.1753

Da bei jeder Kompensationsmassnahme (insbes. kompensatorischen 
Auszonung) ein Konnex zur kompensationsauslösenden Planungsmass-

1749 Vgl. dazu die allgemeinen Beispiele bei AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Bau-
bewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 67 ff. zu Art. 33 RPG.

1750 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfah-
ren, N 64 zu Art. 33 RPG; vgl. dazu aus der Rechtsprechung anstelle vieler BGE 136 
II 281, E. 2.2.

1751 thurnherr, Bauzonen, 240; vgl. aus der Rechtsprechung exemplarisch BGer 1C_57/ 
2007, E. 3.2.

1752 Urteil BGer vom 3. April 1982, ZBl 83/1982, 307 ff.; vgl. auch AemiseGGer/hAAG, in: 
PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 67 zu Art. 33 RPG.

1753 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfah-
ren, N 70 zu Art. 33 RPG m.w.H.
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nahme (insbes. Einzonung) resp. zum kompensationsauslösenden Bauvor-
haben und bei jeder kompensationsauslösenden Planungsmassnahme (ins-
bes. Einzonung) resp. bei jedem kompensationsauslösenden Bauvorhaben 
ein Konnex zur Kompensationsmassnahme besteht, hat das jeweilige Bau-
vorhaben oder die Planung Auswirkungen auf die Rechte und Pflichten der 
jeweils anderen Eigentümerschaft. Diese ist direkt und mehr als andere 
durch das Vorhaben betroffen und weist eine spezifische Beziehungsnähe 
zum Vorhaben auf. Das Anfechtungsinteresse und somit die Beschwerde-
legitimation der jeweils anderen Eigentümerschaft sind infolgedessen i.d.R. 
zu bejahen.1754

c) Behörden und Gemeinden 
Gemäss Art. 89 Abs. 2 lit a BGG sind die Bundeskanzlei, die Departemente des 
Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, die ihnen unterstellten 
Dienststellen beschwerdeberechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bun-
desgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzt. Beschwerdeberechtigt 
im vorliegend interessierenden Bereich ist namentlich das ARE (vgl. Art. 89 
Abs. 2 lit. a BGG i.V.m. Art. 48 Abs. 4 RPV).1755 Zur wirksamen Durchsetzung 
des Schutzes der Fruchtfolgeflächen wurde zudem dem BLW im Rahmen der 
ersten Etappe der RPG-Revision die Beschwerdeberechtigung gegen Ent-
scheide über Vorhaben eingeräumt, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen 
(Art. 34 Abs. 3 RPG). Das Behördenbeschwerderecht des BLW soll sich ins-
besondere präventiv auf den Schutz der Fruchtfolgeflächen auswirken und 
dazu dienen, bei grösseren Projekten (3 ha-Regel) und qualifizierten Rechts-
verletzungen (wie bspw. ungenügende Interessenabwägung, ungenügende 
Sicherung der Fruchtfolgeflächen und/oder mangelhafte Kompensation so-
wie mangelhafte Verankerung des Vorhabens im kantonalen Richtplan oder 
ungenügende Berücksichtigung kantonaler Vorgaben) einzugreifen.1756 Die 
besonderen Legitimationsbestimmungen für Behörden verzichten, anders 
als diejenigen für Privatpersonen, auf das Erfordernis der formellen Be-
schwer. Bundesbehörden, die zur Beschwerde an das Bundesgericht berech-
tigt sind, müssen also am vorinstanzlichen Verfahren nicht teilnehmen. Sie 
können ausserdem im Rahmen ihres Beschwerderechts vor Bundesgericht 
neue Begehren stellen und auch eine reformatio in peius verlangen. Auch 
wenn sie nicht am vorinstanzlichen Verfahren teilnehmen müssen, so sind 

1754 Gl.M. thurnherr, Bauzonen, 240; OGer AG, AGVE 2018, 240 ff., E. 2.1.2.
1755 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfah-

ren, N 75 zu Art. 33 RPG.
1756 BLW, Behördenbeschwerderecht, 2 f.
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sie doch befugt, alle kantonalen Rechtsmittel zu ergreifen und sich am kan-
tonalen Verfahren zu beteiligen, wenn sie dies verlangen (Art. 89 Abs. 2 i.V.m. 
Art. 111 Abs. 2 BGG).1757

Gemeinden und andere öffentlich-rechtliche Körperschaften sind be-
schwerdeberechtigt, wenn sie die Verletzung von Garantien rügen, die ihnen 
die Kantons- oder Bundesverfassung gewährt (Art. 89 Abs. 2 lit. c BGG).1758 
Zudem sind Gemeinden auch gestützt auf die allgemeinen Legitimationsbe-
stimmungen von Art. 89 Abs. 1 BGG zur Beschwerde befugt, wenn sie gleich 
oder ähnlich wie Private betroffen sind oder wenn sie als Gebietskorporation 
öffentliche Anliegen wie den Schutz der Einwohner zu vertreten haben und 
insofern durch Einwirkungen, welche von Bauten und Anlagen ausgehen, in 
qualifizierter Weise in schutzwürdigen hoheitlichen Befugnissen betroffen 
sind.1759

d) Verbände
Darüber hinaus sind auch Personen, Organisationen und Behörden, denen 
ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt, beschwerdeberechtigt 
(ideelle Verbandsbeschwerde; Art. 89 Abs. 2 lit. d BGG). Im Raumplanungs-
recht selbst ist die ideelle Verbandsbeschwerde nicht vorgesehen. Hingegen 
ist diese in anderen Bereichen des öffentlichen Natur- und Umweltrechts ver-
ankert, namentlich kommt Organisationen u.U. ein Beschwerderecht nach 
Art. 12 ff. NHG, Art. 55 ff. USG, Art. 14 FWG und Art. 46 Abs. 3 WaG zu.1760 Die 
Rechtsschutzlücke im Raumplanungsrecht wird in wichtigen Bereichen 
durch das Beschwerderecht gemäss Art. 12 NHG abgedeckt. Dabei ist aller-
dings zu beachten, dass die Verbandbeschwerde nach Massgabe von Art. 12 
NHG nur offensteht, sofern die Erfüllung einer Bundesaufgabe (Art. 2 NHG) 
infrage steht und ein Bezug zum Natur- und Heimatschutz besteht.1761 Indem 

1757 Vgl. zum Ganzen AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und 
Verfahren, N 113 zu Art. 34 RPG.

1758 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 
N 126 ff. zu Art. 34 RPG; vgl. anstelle vieler BGer 1C_852/2013, E. 1.

1759 BGE 136 I 265, E. 1.3 m.w.H.; AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechts-
schutz und Verfahren, N 122 zu Art. 34 RPG; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 
300; mArti, Richtplanung, 51; thurnherr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches 
Baurecht, N 8.45 ff.; tschAnnen, in: PraKomm RPG, Richt- und Sachplanung, Inter-
essenabwägung, N 7 zu Art. 9 RPG.

1760 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfah-
ren, N 78 zu Art. 33 RPG; AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechts-
schutz und Verfahren, N 142 zu Art. 34 RPG.

1761 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 145 
zu Art. 34 RPG.
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das Bundesgericht die Bewilligung von Bauten und Anlagen ausserhalb der 
Bauzonen als Bundesaufgabe qualifiziert, ermöglicht es in einem sehr wich-
tigen Bereich der Raumplanung die ideelle Verbandsbeschwerde.1762 Darü-
ber hinaus erachtet das Bundesgericht seit der ersten Etappe der RPG-Revi-
sion auch die in Art. 15 Abs. 4 RPG enthaltenen Bauzonendimensionierungs- 
und Einzonungsgrundsätze als direkt anwendbar, sodass die Ausscheidung 
und Dimensionierung von Bauzonen nach den dort enthaltenen Kriterien 
ebenfalls als Bundesaufgabe qualifiziert wird und dem ideellen Verbands-
beschwerderecht zugänglich gemacht worden ist.1763 Ob betreffend den de 
lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz, welcher im 
Wesentlichen auf kantonalem Recht beruht, die Verbandsbeschwerde offen-
stünde, ist demgegenüber unklar.1764 Während die überarbeitete Vorlage des 
Bundesrats explizit ein Verbandsbeschwerderecht vorsah,1765 wurde in den 
vom Ständerat gestützt auf die Vorlage der UREK-S beschlossenen Bestim-
mungen wiederum darauf verzichtet.1766

Auch für die ideelle Verbandsbeschwerde ergibt sich aus Art. 89 BGG 
kein Erfordernis der formellen Beschwer. Eine Beteiligungspflicht im kanto-
nalen Vorverfahren ergibt sich jedoch regelmässig aus einem anderen Bun-
desgesetz.1767 

4. Kognition 

Gemäss Art. 33 Abs. 3 lit. b RPG hat das kantonale Recht die volle Überprü-
fung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde zu gewährleisten. Das Bun-
desgericht hat bei der Auslegung und Anwendung von Bundesrecht volle 
Kognition und prüft entsprechende Entscheide von Amtes wegen voll (Art. 95 
lit. a BGG).1768 Hingegen ist die Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei der 

1762 GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 298; vgl. auch AemiseGGer, in: PraKomm 
RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 153 zu Art. 34 RPG; sowie aus 
der Rechtsprechung BGE 138 II 281, E. 4.4; BGE 112 Ib 70, E. 4.

1763 BGE 142 II 509, E. 2.4; vgl. weiterführend AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewil-
ligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 154 ff. zu Art. 34 RPG; AemiseGGer/hAAG, in: 
PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 80 zu Art. 33 RPG; 
BiAGGini, OFK BV, N 6b zu Art. 75 BV; GriFFel, Raumplanungs- und Baurecht, 298 f.

1764 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 9; vgl. auch UREK-S, Erläuternder Be-
richt RPG 2, 8.

1765 ecoPlAn, 2. Aktualisierung NHB, 3; Botschaft RPG 2, 7496.
1766 Vgl. dazu UREK-S, Erläuternder Bericht RPG 2, 8.
1767 So bspw. Art. 12c NHG; vgl. dazu auch AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilli-

gung, Rechtsschutz und Verfahren, N 143 zu Art. 34 RPG.
1768 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 183 

zu Art. 34 RPG.
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Anwendung von kantonalem Recht auf verfassungsmässige Rechte be-
schränkt (Art. 95 lit. c BGG). Darüber hinaus kann die Verletzung kantonaler 
und kommunaler Vorschriften des Bau- und Planungsrechts nur gerügt wer-
den, wenn ein Verstoss gegen Verfassungsrecht (insbes. Art. 9 BV Willkür-
verbot oder Art. 26 BV Eigentumsgarantie) oder Verletzungen von Völker-
recht geltend gemacht werden.1769 Betreffend den im Rahmen der zweiten 
Etappe der RPG-Revision vorgesehenen Planungs- und Kompensationsan-
satz würde dies bedeuten, dass Baubewilligungen zur Umsetzung einer Pla-
nungs- und Kompensationslösung nur teilweise auf Bundesrecht beruhen 
würden und das Bundesgericht entsprechend nur vorfrageweise überprüfen 
könnte, ob die betreffende kantonale Regelung mit den bundesrechtlichen 
Vorgaben übereinstimmt. Im Übrigen wäre das Bundesgericht auf eine Will-
kürkontrolle beschränkt.1770 

5. Planungs- und Kompensationsansatz im Besonderen 

In der Botschaft zur Vorlage des Bundesrats wird betreffend Rechtsschutz 
ausdrücklich festgehalten, bei den Vorgaben zum Planungs- und Kompensa-
tionsansatz handle es sich um direkt anwendbares Bundesrecht, dessen An-
wendung das Bundesgericht in freier Kognition prüfen könne und dessen 
Verletzung Organisationen rügen könnten, die nach Art. 12 NHG beschwer-
deberechtigt seien.1771 Wie bereits dargestellt, übernimmt nun die Vorlage 
der UREK-S den Gebietsansatz gemäss Vorlage des Bundesrates weitgehend. 
Anders als in der Vorlage des Bundesrats wird jedoch auf darauf verzichtet, 
zu verlangen, dass «im Ergebnis keine grössere und keine störendere Nut-
zung» resultieren darf.1772 Damit verbleiben auf Bundesebene keine konkre-
ten Kriterien, um eine Mehrnutzung zu messen, und es muss ernstlich in-
frage gestellt werden, ob angesichts der sehr offen formulierten Vorausset-
zungen im Anwendungsfall eine «wirklich effektive Kontrolle der zusätzli-
chen Nutzungsmöglichkeiten» durch das Bundesgericht überhaupt noch 
möglich sein wird.1773 

Hinzu kommt, dass die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben 
gemäss Art. 8c E-RPG im kantonalen Richtplan erfolgen soll. Dies führt zu 
einer weiteren Schwächung des Rechtsschutzes, denn die kantonalen Richt-

1769 AemiseGGer, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, N 184 
zu Art. 34 RPG.

1770 ARE, Ergebnisbericht RPG 2 «neue Elemente», 9.
1771 Botschaft RPG 2, 7497; vgl. auch AemiseGGer/mArti, 444.
1772 Vgl. dazu Rz. 268 ff. hiervor.
1773 AemiseGGer/mArti, 444 f.; UREK-S, Ergebnisbericht vom 19. Januar 2022, 24.

750

751

383 § 6 Übergeordnete Aspekte der Kompensationsmechanismen

https://perma.cc/7D6Q-UQAG
https://perma.cc/7HN3-L6HG 
https://perma.cc/2LBA-DSBV 
https://perma.cc/R8H5-SXLH 
https://perma.cc/ND83-PB9S
https://perma.cc/E326-CNRJ


pläne können höchstens von den betroffenen Gemeinden, nicht aber von 
Privaten, direkt angefochten werden.1774 Hinzu kommt, dass die Nutzungs-
planungen, mit denen Art. 18bis E-RPG umgesetzt wird, voraussichtlich häufig 
zu unbestimmt sein werden, um die Durchsetzung des Trennungsgrund-
satzes nötigenfalls auf dem Rechtsmittelweg sicherzustellen.1775 Ohnehin 
kann die übergeordnete Planung bei der Anfechtung einer konkreten (Nicht-)
Bewilligung grundsätzlich nicht mehr akzessorisch überprüft werden.1776 
Das Bundesgericht könnte im konkreten Anwendungsfall somit im Ergebnis 
nur noch die Vereinbarkeit mit dem Nutzungsplan auf Willkür hin sowie die 
Einhaltung der «schwammigen» bundesrechtlichen Anforderungen von 
Art. 18bis Abs. 1 E-RPG prüfen.1777 

Da die Umschreibung der in den betreffenden Gebieten zulässigen Nut-
zungen zudem weitgehend der kantonalen Richt- und Nutzungsplanung 
überlassen bliebe, könnte man bei den gestützt darauf erteilten Bewilligun-
gen überdies kaum mehr von der Erfüllung einer Bundesaufgabe im Sinne 
von Art. 2 NHG oder von Anwendungsakten der Bundesgesetzgebung i.S.v. 
Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG sprechen. Es bleibt somit äusserst fraglich, ob und 
inwieweit in den konkreten Anwendungsfällen ein Beschwerderecht des 
ARE bzw. der ideellen Organisationen nach Art. 12 ff. NHG gegeben wäre.1778

1774 Vgl. Rz. 730 hiervor.
1775 AemiseGGer/mArti, 445.
1776 AemiseGGer/hAAG, in: PraKomm RPG, Baubewilligung, Rechtsschutz und Verfahren, 

N 97 ff. zu Art. 33 PRG.
1777 AemiseGGer/mArti, 445.
1778 AemiseGGer/mArti, 445.
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4. Teil:  
Einbettung der Kompensation 
im Raumplanungsrecht

§ 1 Vergleich mit ähnlichen Instrumenten in  
anderen Rechtsgebieten und Würdigung

I. Vorbemerkungen 

In weiteren Rechtsgebieten, insbesondere in den Bereichen Natur- und Hei-
matschutz sowie Wald, bestehen ebenfalls restriktive Voraussetzungen für 
Beanspruchung bestimmter Güter und bei zulässiger Beanspruchung Kom-
pensationsmechanismen oder ähnliche Instrumente (wie bspw. Verpflich-
tungen zu Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen).1779 Die Schutzbe-
stimmungen in diesen Sachbereichen können direkt oder indirekt Einfluss 
auf raumplanungsrechtliche Schutzansprüche (namentlich den Kulturland-
schutz) haben. Einerseits können sie diese unterstützen, indem sie ihrerseits 
die Überbauung von Flächen erschweren und die Siedlungsentwicklung 
nach innen lenken und so direkt oder indirekt zu einem verstärkten Kultur-
landschutz beitragen. Andererseits können sie aber auch in einem (latenten) 
Zielkonflikt mit dem Kulturlandschutz stehen, namentlich wenn sie auf an-
dere Leistungen des Bodens und Ökosystems fokussiert sind und andere 
Flächennutzungen privilegieren.1780 

Nachfolgend sollen ähnliche Instrumente in anderen Rechtsgebieten 
dargestellt und den Kompensationsmechanismen im Raumplanungsrecht 
gegenübergestellt werden. Dabei wird auch zu beurteilen sein, wie mit all-
fälligen Zielkonflikten umgegangen wird resp. in welchem Verhältnis die ver-
schiedenen Schutzansprüche zueinander stehen. 

1779 Zu beachten ist dabei die unterschiedliche und uneinheitliche Terminologie. In käGi/
stAlder/thommen, 19 f. wird eine Übersicht über das Verständnis der Begriffe «Aus-
gleich», «Wiederherstellung», «Ersatz» und «ökologischer Ausgleich» wiedergege-
ben. In der vorliegenden Arbeit werden die gesetzlichen Begriffe verwendet.

1780 So auch BLW/ARE, Faktenblätter, 16.
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II. Wald
1. Vorbemerkungen

Dem Wald wird als Ökosystem eine grosse Bedeutung zugemessen. Er ist nicht 
nur Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sondern bietet Siedlungen und Infra-
strukturanlagen auch Schutz vor Naturgefahren (Schutzfunktion), ermöglicht 
naturnahe Erholung (Wohlfahrtsfunktion) und ist Holzlieferant (Nutzfunkti-
on).1781 Aufgrund der grossflächigen Beanspruchung und Zerstörung der Wäl-
der sowie der dadurch ausgelösten Naturkatastrophen Ende des 19. Jahrhun-
derts ist der Schutz des Waldes bereits sehr früh in den Fokus von Politik und 
Gesellschaft gerückt.1782 Mit dem Forstpolizeigesetz (FPolG) wurde der Schutz 
des Waldes sodann bereits im Jahr 1902 gesetzlich verankert. Das Gesetz be-
inhaltete u.a. den Grundsatz der Erhaltung der Waldfläche und der Holzsubs-
tanz.1783 Eine Bestimmung über die Rodung wurde jedoch erst 1965 in einer 
Verordnung (FPolV) aufgenommen.1784 Mit dem Waldgesetz aus dem Jahr 1991, 
welches am 1. Januar 1993 in Kraft getreten ist, kam es sodann zu einer Total-
revision des Forstpolizeigesetzes und es wurden zentrale Bestimmungen (wie 
etwa der Waldbegriff und die Rodungskompetenz) von Verordnungs- auf Ge-
setzesstufe gehoben.1785 Weiter wurde neben dem quantitativen Waldschutz 
vermehrt auch dem qualitativen Waldschutz Bedeutung zugemessen.1786 

Seit Inkrafttreten des totalrevidierten Waldgesetzes wurde verschiedent-
lich die Frage aufgeworfen, ob der Schutz des Waldes nicht zusätzlich zu ver-
stärken sei. Im Jahr 2005 reichte die Umweltorganisation Helvetia Nostra eine 
Volksinitiative «Rettet den Schweizer Wald» ein, welche das Rodungsverbot 
erheblich verschärft hätte. Der vom Bundesrat ausgearbeitete Gegenvor-
schlag ist im Parlament gescheitert, worauf auch die Volksinitiative zurück-
gezogen wurde.1787 Schliesslich nahm die UREK-S im Jahr 2011 die weitge-

1781 Vgl. Art. 77 Abs. 1 BV sowie Art. 1 Abs. 1 lit. c WaG; vgl. auch GriFFel, Umweltrecht, 223 f.
1782 Botschaft WaG, 177.
1783 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 484; Botschaft WaG, 

181 f.; vgl. zum FPolG ausführlicher JAissle, 23 ff.
1784 hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 4 zu Art. 77 BV; JAissle, 27; rAusch/mArti/GriF-

Fel, N 434.
1785 So auch hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 6 zu Art. 77 BV; rAusch/mArti/GriFFel, 

N 435; stAlder, Rechtsgutachten, N 70; zur Ausgangslage und zum Vorgehen und 
Inhalt der Totalrevision vgl. ausführlicher Botschaft WaG, 177 ff.; JAissle, 28 ff.

1786 Botschaft WaG, 183; so auch stAlder, Rechtsgutachten, N 70; hoFFmAnn/GriFFel, 
in: BSK BV, N 6 zu Art. 77 BV; JAissle, 34 f.

1787 hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 3 zu Art. 77 BV; vgl. zum Gegenvorschlag Botschaft 
WaG 2007, 3829 ff. zur Initiative insbes. 3862 ff.; zur Behandlung im Parlament und 
zum Rückzug der Initiative vgl. UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der 
Waldflächenpolitik», 4401.
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hend unbestrittenen Elemente der gescheiterten Revision im Rahmen einer 
parlamentarischen Initiative wieder auf.1788 Daraus gingen die per 1. Juli 2013 
in Kraft getretenen Anpassungen des WaG, welche u.a. eine Flexibilisierung 
des Rodungsersatzes in Gebieten mit zunehmender Waldfläche vorsahen, 
hervor.1789 

In den Jahren 2000 bis 2010 wurden in der Schweiz pro Jahr durch-
schnittlich rund 300 Rodungen bewilligt und dabei etwa 130 ha Wald (0,01 % 
der Schweizer Waldfläche) gerodet. Als Rodungsersatz wurden ca. 90 ha Auf-
forstungen an Ort und Stelle und ca. 35 ha Aufforstungen an einer anderen 
Stelle vorgenommen. Zusätzlich wurden weitere Massnahmen zugunsten 
des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen.1790 Heute ist fast ein Drittel 
der Schweiz bewaldet.1791 Insgesamt nimmt die Waldfläche in der Schweiz 
zu, wobei grosse regionale Unterschiede zu erkennen sind. Während die 
Waldfläche im Mittelland nahezu konstant ist, wächst diese in den Alpen und 
auf der Alpensüdseite stark an.1792 

2. Umsetzung
a) Rodungsverbot mit Ausnahmebewilligung
Der Bund verfügt im Sachbereich Wald über einen Schutzauftrag (Art. 77 
Abs. 1 BV) und eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz zum Schutz des Wal-
des (Art. 77 Abs. 2 BV).1793 Das gestützt darauf erlassene Waldgesetz (WaG) 
hat zum Zweck, den Wald in seiner Fläche und seiner räumlichen Verteilung 
zu erhalten (quantitativer Aspekt), ihn als naturnahe Lebensgemeinschaft 
zu schützen, dafür zu sorgen, dass der Wald seine Funktionen, namentlich 
seine Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktion (Waldfunktionen), erfüllen 
kann (qualitativer Aspekt), und die Waldwirtschaft zu fördern und zu erhal-
ten (Art. 1 WaG).1794 

1788 UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4397 ff.
1789 UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4400 f. 

und 4407; hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 7 zu Art. 77 BV; mAhAim, Le principe de 
durabilité, 337.

1790 Vgl. zum Ganzen BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 7; UREK-S, Be-
richt parl. Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4415.

1791 BLW/ARE, Faktenblätter, 16; vgl. dazu auch die Informationen auf der Website des 
BAFU.

1792 Vgl. den Steckbrief Schweizer Wald des BAFU.
1793 hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 13 und 20 zu Art. 77 BV.
1794 Der Bundesgesetzgeber hat teilweise dichte Regelungen erlassen und seine Rege-

lungskompetenz eher weit verstanden. Die Kantone verfügen lediglich im Bereich der 
Waldbewirtschaftung über substanzielle Rechtsetzungsbefugnisse; vgl. hoFFmAnn/
GriFFel, in: BSK BV, N 21 zu Art. 77 BV.
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Als Ausfluss des Gebots zur Walderhaltung statuiert Art. 5 WaG ein grund-
sätzliches Rodungsverbot (Abs. 1).1795 Ausnahmebewilligungen dürfen ge-
mäss Art. 5 Abs. 2 WaG erteilt werden, wenn der Gesuchsteller oder die Ge-
suchstellerin nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die 
das Interesse an der Walderhaltung überwiegen, und zudem das Werk, für 
das gerodet werden soll, auf den vorgesehenen Standort angewiesen ist, die 
Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllt sind und die Rodung zu 
keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führt. Jede Rodungsbewilligung 
bedeutet somit eine Ausnahme, deren Gewährung an die strikte Beachtung 
der gesetzlichen Voraussetzungen gebunden ist.1796 Das Bundesgericht hat 
diesbezüglich eine strenge Praxis entwickelt. So beinhaltet Art. 5 Abs. 2 WaG 
nach ständiger Rechtsprechung eine gesetzliche Vermutung, dass das Inter-
esse an der Walderhaltung grundsätzlich höher zu werten ist als das gegen-
überstehende Interesse an der Rodung. Das Walderhaltungsinteresse hat 
folglich nur zurückzutreten, wenn ein überwiegendes Rodungsinteresse 
dargetan werden kann.1797 

Voraussetzung für eine Rodungsbewilligung ist somit eine Interessen-
abwägung, in deren Rahmen der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin 
nachzuweisen hat, dass ein öffentliches oder privates Interesse an der Wald-
rodung besteht, welches das Interesse an der Erhaltung der Waldfunktionen 
überwiegt. Zusätzlich muss das Werk standortgebunden sein, wobei eine 
relative Standortgebundenheit genügt.1798 Das heisst, es muss sich nicht um 
den einzig möglichen Standort handeln, aber der Standort im Wald muss im 
Vergleich zu anderen infrage kommenden Standorten aus höherwertigen 
Gründen zwingend sein.1799 Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen 
der Raumplanung sachlich erfüllt sein, d.h., Nutzungs-, Richt- und Sachpläne 
sowie Konzepte sind zu beachten. Die Rodung darf auch nicht zu einer Ge-
fährdung der Umwelt führen.1800

1795 Botschaft WaG, 191; vgl. weiterführend hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Um-
weltschutzrecht, 489 f.; JAissle, 123; als Rodung wird die dauernde oder vorüberge-
hende Zweckentfremdung von Waldböden verstanden (Art. 4 WaG).

1796 BGE 119 Ib 397, E. 5.b; bestätigt in BGer 1A.168/2005; 1A.170/2005; 1A.172/2005; 
1A.174/2005; 1P.386/2005, E. 2.2.

1797 BGer 1A.32/2004, E. 4.1; so auch bereits BGE 118 Ib 599, E. 7.e; BGE 112 Ib 556, E. 3; vgl. 
auch St. Gallen, Verwaltungsgericht B 2015/59, E. 2.1.

1798 hettich/mAthis, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.182; JAissle, 
139 f.

1799 Botschaft WaG, 191; so auch BGer 1A.32/2004, E. 4.1; St. Gallen, Verwaltungsgericht B 
2015/59, E. 2.1.

1800 Vgl. zum Ganzen Botschaft WaG, 191 f.; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Um-
weltschutzrecht, 490 ff.; JAissle, 136 ff.
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Angesichts dieser Kriterien kommt eine Ausnahmebewilligung für Rodun-
gen primär im Zusammenhang mit öffentlichen, standortgebundenen Infra-
strukturanlagen infrage (wie bspw. Trinkwasser- und Rohstoffversorgung, 
Verkehrswege, touristische Anlagen, Energieversorgung oder Landesver-
teidigung).1801 Explizit kein wichtiger Grund für eine Rodung liegt hingegen 
vor bei finanziellen Interessen, wie der möglichst einträglichen Nutzung des 
Bodens oder der billigen Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke 
(Art. 5 Abs. 3 WaG).1802 Eine Rodungsbewilligung zur Schaffung von neuem 
Bauland darf aufgrund dessen nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung 
nur erteilt werden, sofern eine Gemeinde über einen sehr hohen Waldanteil 
verfügt und keine andere Möglichkeit zu einer gewissen baulichen Entwick-
lung hat,1803 oder aber bei extremer Wohnungsknappheit.1804 Genauso darf 
nur ausnahmsweise zur Gewinnung von landwirtschaftlichem Kulturland 
gerodet werden.1805 Mit Art. 5 Abs. 3bis WaG wird sodann der Bau von Anlagen 
zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransportanlagen da-
hingehend privilegiert, dass das nationale Interesse an ihrer Realisierung als 
gleichrangig mit anderen nationalen Interessen qualifiziert wird.1806

b) Realersatz 
Kann in einem konkreten Fall eine Rodung bewilligt werden, so muss im 
Regelfall in derselben Gegend mit standortgerechten Arten Realersatz ge-
leistet werden (Art. 7 Abs. 1 WaG).1807 Gefordert wird nicht nur ein quantita-
tiv, sondern auch ein qualitativ gleichwertiger Ersatz (Art. 8 Abs. 1 WaV).1808 
Quantitative Gleichwertigkeit liegt bei einem flächengleichen Ersatz vor. 
Qualitativ gleichwertig ist der Ersatz, wenn die Ersatzfläche dieselbe ökolo-
gische Qualität aufweist wie die beanspruchte Fläche.1809 Die Ersatzfläche 

1801 Botschaft WaG, 191; hettich/mAthis, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Bau-
recht, N 4.182; JAissle, 138.

1802 Botschaft WaG, 192; Jost, 94; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutz-
recht, 491.

1803 BGE 119 Ib 397, E. 6.a; so auch schon BGE 116 Ib 469, E. 3.c; BGE 103 Ib 50, E. 5.a; 
BGE 99 Ib 497, E. 5; verneint in BGer 1C_396/2009.

1804 BGer 1A.232/2006, E. 3.1.
1805 BGE 118 Ib 599, E. 7.e; BGE 114 Ib 224, E. 10.dc.
1806 Der Waldschutz wird dadurch leicht gelockert, vgl. auch stAlder, Rechtsgutachten, 

N 73.
1807 UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4416; 

UVEK, Erläuternder Bericht «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 2; die Pflicht 
zum Realersatz ist keine Voraussetzung für die Rodungsbewilligung, sondern eine 
Folge davon; vgl. mAhAim, Le principe de durabilité, 342; so auch JAissle, 151.

1808 mAhAim, Le principe de durabilité, 342; so auch JAissle, 150 f.
1809 BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 16.
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muss zudem in «derselben Gegend» liegen.1810 Ein gleichwertiger Ersatz 
kann somit bejaht werden, wenn für die gerodete Fläche eine gleich grosse 
Fläche Wald an einem ökologisch vergleichbaren neuen Standort, in ähnli-
cher Höhenlage und in derselben Region geleistet wird.1811 Mit eingeschlos-
sen in den Realersatz sind die Landbeschaffung, die Pflanzung sowie alle 
Massnahmen, die zur dauernden Sicherung der Ersatzfläche erforderlich 
sind (Art. 8 Abs. 2 WaV). Einwuchsflächen und freiwillig aufgeforstete Flä-
chen, die noch nicht Wald sind, können als Realersatz anerkannt werden 
(Art. 8 Abs. 3 WaV).

Für den Fall, dass kein Ersatz in derselben Gegend möglich ist, hatte das 
WaG in seiner Version bis 2013 vorgesehen, dass der Realersatz ausnahms-
weise in einer anderen Gegend geleistet werden kann.1812 Diese Möglichkeit 
besteht nach dem seit 2013 geltenden WaG nicht mehr. Damit soll vermieden 
werden, dass in einer Gegend mit zunehmender Waldfläche noch zusätzlich 
aufgeforstet und die Waldverteilung zulasten jener Gegenden verändert 
wird, in welchen ein Waldwachstum unerwünscht ist. Der klassische Fall der 
Rodung im Talgebiet mit Aufforstung im Berggebiet ist somit nicht mehr 
möglich.1813

c) Andere Ersatzmassnahmen 
Bei der Vorlage des Waldgesetzes im Jahr 1988 hatte der Bundesrat zudem 
eine Möglichkeit des Geldersatzes vorgesehen und dabei darauf hingewie-
sen, dass ein Geldersatz eine strikte Ausnahme zu bleiben habe. Geldersatz 
könne etwa dann geleistet werden, wenn die Ersatzpflicht Kleinstrodungen 
oder Rodungen zugunsten grosser Werke von nationaler Bedeutung betreffe 
und Realersatz nicht möglich oder nach Abwägung der entgegenstehenden 
Interessen nicht sinnvoll sei.1814 Die Ersatzabgabe wurde nach der parlamen-
tarischen Debatte in Art. 8 a WaG verankert. Entgegen der ursprünglichen 
Absicht des Bundesrats wurde sie jedoch nicht als Alternative zum Rodungs-
ersatz ausgestaltet, sondern im Sinne eines zusätzlichen finanziellen Aus-
gleichs, wenn der Realersatz nicht gleichwertig war.1815 Eine rein finanzielle 

1810 Vgl. zum Kriterium «in derselben Gegend» ausführlicher BGer 1C_465/2019, E. 7.3.
1811 Botschaft WaG, 193; JAissle, 153.
1812 Jenni, Waldgesetzgebung, 42; JAissle, 154 f.
1813 BGer 1C_465/2019, E. 7.3; BGer 1C_391/2014, E. 5.3; UREK-S, Bericht parl. Initiative «Fle-

xibilisierung der Waldflächenpolitik», 4416 f.; mAhAim, Le principe de durabilité, 
342 f.; sAPutelli, 6 f.

1814 Botschaft WaG, 193.
1815 Votum Ziegler, AB SR 989 III, 256; s.a. AB SR 989 III, 267; AB NR 1991 II, 297; vgl. auch 

Jenni, Waldgesetzgebung, 42; JAissle, 162 f.
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Kompensation kam entsprechend nicht infrage.1816 Im Rahmen der Teilrevi-
sion, welche am 1. Juli 2013 in Kraft getreten ist, wurde Art. 8 WaG sodann 
aufgehoben. 

Mit vorgenannter Teilrevision wurde die Waldersatzpflicht dafür auf 
andere Weise gelockert. Anstelle von Realersatz können seit 2013 in Gebieten 
mit zunehmenden Waldflächen1817 oder ausnahmsweise in weiteren Gebie-
ten zur Schonung von landwirtschaftlichem Kulturland sowie ökologisch 
oder landschaftlich wertvollen Gebieten gleichwertige Massnahmen zu-
gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen werden (Art. 7 Abs. 2 
WaG). Während solche gleichwertige Massnahmen in Gebieten mit zuneh-
menden Waldflächen generell möglich sind, kann in den anderen Gebieten 
nur ausnahmsweise auf Realersatz verzichtet werden.1818 Damit soll vermie-
den werden, dass der Verzicht auf Realersatz zum Regelfall wird.1819

Zur Schonung von landwirtschaftlichem Kulturland kann also aus-
nahmsweise von Realersatz abgesehen werden. Gemäss Art. 9 Abs. 1 WaV fällt 
darunter insbesondere die Schonung von Fruchtfolgeflächen. Gleichwertige 
Massnahmen sollen also nicht zur Schonung von jeglichem landwirtschaft-
lichem Kulturland, sondern primär zur Schonung von Fruchtfolgeflächen 
möglich sein.1820 Darüber hinaus kann auch zur Schonung von ökologisch 
oder landschaftlich wertvollen Gebieten ausnahmsweise von Realersatz ab-
gesehen werden. Ökologisch wertvoll sind insbesondere Biotope sowie Ge-
biete, die als Naturschutzzonen ausgeschieden sind. Landschaftlich wertvoll 
sind Objekte von nationaler Bedeutung, Moorlandschaften von besonderer 
Schönheit und von nationaler Bedeutung sowie Gebiete, die als Landschafts-
schutzzonen ausgeschieden sind (vgl. Art. 9 Abs. 2 und 3 WaV). Bei Projekten 
zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und zur Revitalisierung von 

1816 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 494; BGE 120 Ib 161, 
E. 2 und 3.

1817 Diese Gebiete werden gemäss Art. 8a WaV von den Kantonen nach Anhörung des 
BAFU bezeichnet; vgl. dazu auch UVEK, Erläuternder Bericht «Flexibilisierung der 
Waldflächenpolitik», 6.

1818 So ausdrücklich Votum Imoberdorf, AB SR 2012, 249; vgl. auch UVEK, Erläuternder 
Bericht «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 2 f.; BAFU, Vollzugshilfe Rodungen 
und Rodungsersatz, 14 f.; vgl. aus der Praxis St. Gallen, Verwaltungsgericht B 2015/59, 
E. 4.2.

1819 BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 15; UVEK, Erläuternder Bericht 
«Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 7.

1820 Strenger sAPutelli, 11; BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 15 mit 
dem Hinweis, dass in höheren Lagen ein Verzicht nicht nur bei Fruchtfolgeflächen, 
sondern auch bei qualitativ gleichwertigen Landwirtschaftsflächen, die einen mit 
den Fruchtfolgeflächen vergleichbaren Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, 
möglich sein soll.
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Gewässern kann auf Rodungsersatz insbesondere bei Flächen verzichtet 
werden, die nicht mehr mit Wald bestockt werden können (Art. 9a WaV). 

Die Massnahmen im Sinne von Art. 7 Abs. 2 WaG müssen in ökologischer 
und finanzieller Hinsicht mit der gerodeten Waldfläche gleichwertig sein. 
Finanzielle Gleichwertigkeit ist zu bejahen, wenn die Kosten der Ersatzmass-
nahme mindestens gleich hoch sind wie die Kosten für den Realersatz in 
derselben Gegend.1821 Als ökologisch gleichwertig können Massnahmen be-
zeichnet werden, die eine dauerhafte Wirkung für die biologische Vielfalt des 
Waldes beziehungsweise für Natur und Landschaft haben.1822 Zudem müs-
sen die gleichwertigen Massnahmen in derselben Gegend realisiert werden, 
damit die Kompensation effektiv wirkt. In begründeten Fällen ist es möglich, 
Ersatzmassnahmen in anderen Gebieten, namentlich in Gebieten mit erheb-
lichen ökologischen Defiziten, zu leisten, beispielsweise für eine ökologische 
Aufwertung ausgeräumter Landschaften.1823 Der rechtsanwendenden Be-
hörde kommt bei der konkreten Ausgestaltung der Ersatzmassnahmen in 
der Praxis ein erhebliches Ermessen zu.1824 Als gleichwertige Ersatzmass-
nahmen kommen u.U. auch finanzielle Beiträge an ein definiertes grösseres 
Projekt von Ersatzmassnahmen infrage (Poollösungen).1825

d) Verzicht auf Ersatz 
Auf den Rodungsersatz kann zudem bei Rodungen von in den letzten 30 Jah-
ren eingewachsenen Flächen für die Rückgewinnung von landwirtschaftli-
chem Kulturland,1826 bei Rodungen zur Gewährleistung des Hochwasser-
schutzes und zur Revitalisierung von Gewässern1827 sowie bei Rodungen für 
den Erhalt und die Aufwertung von Biotopen nach Art. 18a und 18b NHG ganz 
verzichtet werden (Art. 7 Abs. 3 WaG). Es handelt sich dabei um Projekte, die 
oftmals selbst gleichwertige Massnahmen zugunsten des Natur- und Land-
schaftsschutzes im Sinne von Art. 7 Abs. 2 WaG darstellen.1828

1821 Vgl. zum Ganzen BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 16.
1822 BGer 1C_391/2014, E. 5.5; UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der Wald-

flächenpolitik», 4417; sAPutelli, 7; vgl. auch BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und 
Rodungsersatz, 23 ff. wo diverse mögliche Massnahmen aufgeführt werden.

1823 BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 17.
1824 BGer 1C_391/2014, E. 5.5.
1825 BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 17; UREK-S, Bericht parl. Initiative 

«Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4417; sAPutelli, 8.
1826 Wird solches Land innerhalb von 30 Jahren nach Rückgewinnung einer anderen Nut-

zung zugeführt, so muss nachträglich Rodungsersatz geleistet werden (Art. 7 Abs. 4 
WaG).

1827 Vgl. dazu ausführlicher BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 26 ff.
1828 UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 4417 f.; UVEK, 

Erläuternder Bericht «Flexibilisierung der Waldflächenpolitik», 3; sAPutelli, 7.
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e) Vollzug

In der Praxis wird mit dem Rodungsentscheid sowohl die genaue Fläche be-
zeichnet, die gerodet werden darf, sowie über Art und Umfang des Realersat-
zes resp. der anderen Ersatzmassnahmen entschieden (Art. 7 Abs. 1 WaV). 
Der Vollzug der angeordneten Ersatzaufforstung resp. der angeordneten 
Ersatzmassnahmen wird durch die Bewilligungsbehörde überwacht.

Auch im Bereich des Waldschutzes sind Datengrundlagen und Aufsicht 
wesentliche Elemente für einen effektiven Schutz des Waldes. Das BAFU 
führt eine Statistik der vom Bund und von den Kantonen genehmigten Ro-
dungen (Art. 7 Abs. 2 WaV) und nimmt dadurch seine Oberaufsicht wahr. 
Diese gesamtschweizerische Rodungsstatistik ermöglicht u.a., die Rodungs-
politik der Vergangenheit nachzuvollziehen, und ist damit auch eine wichti-
ge Grundlage für die Formulierung der zukünftigen Waldflächenpolitik.1829 
Weiter sind dem BAFU gemäss Art. 66 Abs. 2 WaV die kantonalen Rodungs-
verfügungen und -entscheide bei deren Eröffnung mitzuteilen, und gemäss 
Art. 46 Abs. 2 WaG ist das BAFU zur Behördenbeschwerde ermächtigt. 

3. Würdigung

Der Schutz des Waldes wurde bereits sehr früh gesetzlich verankert. Durch 
das weitgehende Rodungsverbot, die Realersatzpflicht und die strenge Pra-
xis des Bundesgerichts genoss der Wald lange Zeit beinahe einen absoluten 
Schutz.1830 Dies hatte zur Folge, dass der Wald sowohl in seiner Fläche als 
auch in seiner räumlichen Verteilung bis heute weitgehend erhalten blieb.1831 
In den letzten Jahren wurden die Voraussetzungen für Rodungen etwas 
gelockert resp. es wird nicht mehr in jedem Fall eine Ersatzaufforstung ver-
langt. Durch die Möglichkeit, in Gebieten mit zunehmender Waldfläche 
sowie ausnahmsweise auch in übrigen Gebieten anstelle von Realersatz 
andere Ersatzmassnahmen zu treffen, wurde der Rodungsersatz flexibili-
siert, und es wird anderen Ansprüchen an den Boden Rechnung getragen. 
In gewissen Fällen kann sogar gänzlich auf Realersatz verzichtet werden. 
In Anbetracht der Tatsache, dass die Waldfläche seit Jahrzehnten konstant 
ist resp. eher sogar zunimmt und oftmals in Konkurrenz mit anderen 
Schutzansprüchen steht, erscheint diese Flexibilisierung sachgerecht. Im 
Zusammenhang mit den gleichwertigen Ersatzmassnahmen werden zudem 
auch Poollösungen im Sinne von finanziellen Beiträgen an ein definiertes 

1829 BAFU, Vollzugshilfe Rodungen und Rodungsersatz, 13.
1830 Bericht GPK-N, 3537.
1831 GriFFel, Umweltrecht, 4.

769

770

771

393 § 1 Ähnliche Instrumente in anderen Rechtsgebieten und Würdigung

https://perma.cc/L7CB-WM3W 
https://perma.cc/L7CB-WM3W 
https://perma.cc/FS79-6S69 
https://perma.cc/95SU-T3TR 


grösseres Projekt als zulässig erachtet. Dies wiederum führt zu einer weite-
ren Flexibilisierung.1832

Allerdings muss darauf geachtet werden, dass nicht in einzelnen Gebie-
ten (bspw. Mittelland) weitgehende Rodungen vorgenommen werden und 
dafür andere Gebiete (bspw. Alpen) immer mehr verwalden. Aufgrund des-
sen scheint es auch sachgerecht, dass der Rodungsersatz im gleichen Gebiet 
stattfinden muss und die bis 2013 im Waldgesetz noch vorgesehene räum-
liche Flexibilisierung angesichts der bestehenden Tendenzen gestrichen 
wurde. Bemerkenswert ist auch, dass der Bundesrat bei der Vorlage des Wald-
gesetzes im Jahr 1988 eine Möglichkeit des Geldersatzes vorsah, die aller-
dings vom Parlament massiv abgeschwächt wurde. So kam es, dass ein Geld-
ersatz nicht anstelle des Realersatzes, sondern nur noch im Sinne eines fi-
nanziellen Ausgleichs, sofern der Realersatz nicht gleichwertig war, möglich 
war. Aber auch von dieser Möglichkeit ist der Gesetzgeber im Rahmen der 
Teilrevision, die am 1. Juli 2013 in Kraft trat, wieder abgekommen — die Be-
stimmung wurde ersatzlos gestrichen. 

Die Frage, welcher Schutz des Waldes angemessen und sachgerecht ist, 
beschäftigt die Politik immer wieder. Während teilweise verlangt wird, den 
Schutz des Waldes noch zusätzlich zu verstärken,1833 wird auch nach den 
Lockerungen der letzten Jahre verschiedentlich über weitere Lockerungen 
des Waldschutzes sowie dessen Folgen für das Kulturland diskutiert.1834

4. Vergleich mit Raumplanung
a) Im Allgemeinen
Bei einem Vergleich des raumplanungsrechtlichen Schutzes des Kulturlan-
des und der Fruchtfolgeflächen mit dem Schutz des Waldes ist festzustellen, 
dass der Wald anders als das Kulturland bereits seit dem 19. Jahrhundert 
besonders geschützt ist. Der raumplanungsrechtliche Schutz des Kulturlan-
des und der Fruchtfolgeflächen ist viel jünger und erst in den letzten Jahr-
zehnten in den Fokus der Politik und Gesellschaft gerückt. Hinzu kommt, 
dass die Schutzziele für den Wald auf Gesetzesstufe deutlich konkreter for-
muliert sind. Insgesamt verfügt der Wald damit heute trotz der teilweisen 
Lockerungen in den letzten Jahren über einen deutlich besseren Schutz.1835 

1832 Vgl. zu möglichen Weiterentwicklungen mit Poollösungen Rz. 1032 ff. hiernach.
1833 So bspw. mit der Volksinitiative «Rettet den Schweizer Wald» aus dem Jahr 2005.
1834 So bspw. im Rahmen des NFP-68-Projekts Lastenausgleich; vgl. Grêt-reGAmeY/kool 

et Al., 62.
1835 Vgl. zum Ganzen auch Bericht GPK-N, 3537; Bericht PVK, 3572; hoFFmAnn/GriFFel, 

in: BSK BV, N 25 zu Art. 77 BV.
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Dennoch weisen die beiden Anwendungsbereiche auch grosse Ähnlichkei-
ten auf. Zunächst einmal ist jeweils bereits die Inanspruchnahme des Schutz-
gutes an restriktive Voraussetzungen geknüpft, wobei die Interessenabwä-
gung eine wesentliche Rolle spielt. Hier ist festzustellen, dass das Interesse 
am Waldschutz gesetzlich konkreter und griffiger ausgestaltet ist als dasjeni-
ge am Kulturlandschutz und auch als dasjenige am Schutz der Fruchtfolge-
flächen. Die Frage der Kompensation stellt sich in beiden Anwendungsberei-
chen erst, wenn eine Inanspruchnahme überhaupt zulässig ist, also die ge-
setzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind und insbesondere überwie-
gende Interessen diese rechtfertigen. 

b) Rechtsgrundlagen 
Der Bund verfügt sowohl im Sachbereich Raumplanung wie auch im Sach-
bereich Wald über eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz (Art. 75 Abs. 1 
resp. Art. 77 Abs. 2 BV). Es ist sodann in beiden Sachbereichen festzustellen, 
dass der Bund angesichts dieser Grundsatzgesetzgebungskompetenz teilwei-
se sehr konkrete und detaillierte Bestimmungen erlassen hat. Insbesondere 
im Sachbereich Raumplanung kam und kommt es diesbezüglich immer wie-
der zu Kritik.1836 Dabei ist aber zu beachten, dass der Bundesgesetzgeber im 
Sachbereich Wald tendenziell gar weiter geht als in der Raumplanung (den 
Kantonen verbleibt lediglich betreffend Waldbewirtschaftung eine substan-
zielle Regelungskompetenz).1837

Obwohl somit in beiden Sachbereichen eine Grundsatzgesetzgebungs-
kompetenz des Bundes besteht, gibt es betreffend Rechtsgrundlagen grosse 
Unterschiede. Der stärkere Schutz des Waldes ist insbesondere im bundes-
rechtlichen Bestandesschutz gemäss Art. 3 WaG sowie der daraus fliessenden 
bundesrechtlichen Rodungsersatzpflicht zu sehen. Wie bereits dargestellt, 
werden die Fruchtfolgeflächen auch heute noch lediglich auf Verordnungs-
stufe geschützt.1838 Zudem besteht weder beim Kulturlandschutz noch beim 
Schutz der Fruchtfolgeflächen eine bundesrechtliche Kompensationspflicht 
(zumindest nicht, solange die Kantone den ihnen zugewiesenen Anteil am 
Mindestumfang der Fruchtfolgeflächen gewährleisten können).1839 Das Bun-
desgericht misst zwar auch der Erhaltung des Kulturlandes und insbesondere 
der Fruchtfolgeflächen in seiner Praxis grundsätzlich ein grosses Gewicht zu. 

1836 Vgl. Rz. 321 hiervor.
1837 Vgl. Rz. 758 Fn. 1794 hiervor.
1838 Vgl. Rz. 118 ff. sowie 398 hiervor. 
1839 Vgl. Rz. 123 hiervor.
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Es betont aber wiederholt: «i[I]m Unterschied zum Wald geniessen Frucht-
folgeflächen jedoch keinen absoluten Schutz, da die raumplanerische Inter-
essenabwägung stets vorbehalten bleibt.»1840

c) Kompensation 
Bei einem Vergleich des waldrechtlichen Rodungsersatzes mit den raumpla-
nungsrechtlichen Kompensationspflichten ist festzustellen, dass in beiden 
Fällen ein quantitativ und qualitativ gleichwertiger Ersatz gefordert ist. Der 
Realersatz im Waldrecht muss jedoch anders als der raumplanungsrechtli-
che Ersatz in der gleichen Gegend stattfinden. Die ursprünglich im Waldge-
setz enthaltene Möglichkeit zur räumlichen Flexibilisierung wurde im Rah-
men der im Jahr 2013 in Kraft getretenen Teilrevision gar gestrichen.1841 Da-
mit sind die räumlichen Möglichkeiten zum Realersatz im Waldrecht im 
Vergleich zur raumplanungsrechtlichen Kompensation tendenziell einge-
schränkt, da dieser de lege lata i.d.R. innerhalb desselben Kantons stattfin-
den muss.1842 Sowohl im Waldrecht wie auch im Raumplanungsrecht kann 
in gewissen Ausnahmefällen auf einen Ersatz verzichtet werden. Das Wald-
gesetz sieht darüber hinaus im Unterschied zum Raumplanungsrecht gewis-
se Konstellationen vor, in denen anstelle von Realersatz andere Ersatzmass-
nahmen getroffen werden können. Namentlich im Zusammenhang mit dem 
Schutz der Fruchtfolgeflächen werden andere Ersatzmassnahmen, die nicht 
zu einer direkten Kompensation der Fruchtfolgeflächen führen, ebenfalls als 
prüfenswert erachtet. Geldersatz ist allerdings de lege lata weder im Wald-
recht noch im Raumplanungsrecht möglich.1843

d) Umgang mit Zielkonflikten 
Das Interesse an der Walderhaltung steht zunehmend in Konflikt mit den 
Bedürfnissen der Siedlungsentwicklung und dem Erhalt von Kulturlandflä-
chen, insbesondere Fruchtfolgeflächen. Im Umgang mit diesen Zielkonflik-
ten wurde dem Interesse an der Walderhaltung in der Vergangenheit ein sehr 
grosses Gewicht beigemessen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung 

1840 BGer 1A.271/2005, E. 3.3.2; BGE 115 Ia 358, E. 3 f/bb; vgl. auch den Kommentar von 
mArti, Komm. zu BGer 1A.271/2005, 36 f. zu BGer 1A.271/2005.

1841 Vgl. Rz. 763 hiervor.
1842 Vgl. Rz. 539 hiervor; ein Ersatz in derselben Gegend kann hingegen bei dem im Rah-

men der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgesehenen Planungs- und Kompensa-
tionsansatz notwendig sein.

1843 Art. 8 aWaG, der die Möglichkeit eines finanziellen Ausgleichs vorsah, wenn der Real-
ersatz nicht gleichwertig war, wurde ebenfalls im Rahmen der im Jahr 2013 in Kraft 
getretenen Teilrevision gestrichen.
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zum Waldgesetz bis 2013 waren Rodungen zu Siedlungszwecken nur in selte-
nen Ausnahmefällen zulässig, namentlich in Gemeinden, die einen sehr ho-
hen Waldanteil an der Gesamtfläche hatten und über keine Möglichkeiten zu 
einer gewissen baulichen Entwicklung verfügten, oder bei extremer Woh-
nungsknappheit.1844 Entsprechend erfolgten Siedlungserweiterungen in der 
Vergangenheit äusserst selten zulasten des Waldes, sondern praktisch nur 
auf Kosten von Kulturland, was den Druck auf dieses zusätzlich erhöhte.1845 
Zudem kommt es immer wieder zu Konflikten mit Kulturland und Frucht-
folgeflächen, wenn für beanspruchten Wald Rodungsersatz geleistet werden 
muss. So erfolgten Kompensationen einer ausnahmsweise bewilligten Ro-
dung i.d.R. auf Kosten des landwirtschaftlichen Kulturlandes oder gar auf 
Kosten von Fruchtfolgeflächen.1846

Wenig überraschend ist entsprechend, dass das Verhältnis zwischen 
Waldschutz und Kulturlandschutz in den letzten Jahrzehnten wiederholt 
Gegenstand politischer Debatten war. Bereits 1988 hielt der Bundesrat in der 
Botschaft zum Waldgesetz fest, mit der schärfer gewordenen Auseinander-
setzung um den knappen Boden habe sich gezeigt, dass die Forderung nach 
realem Rodungsersatz etwas zu lockern sei.1847 Im Jahr 2007 stellt er sodann 
in der Botschaft zur (schliesslich nicht umgesetzten) Teilrevision des Wald-
gesetzes fest, dass die zunehmende Waldfläche für die Erhaltung der biologi-
schen und kulturlandschaftlichen Vielfalt sowie die Landwirtschaft punktu-
ell zu Problemen führen könne. Dem solle mit der neuen Waldflächenpolitik 
Rechnung getragen werden. Ausserdem solle die Pflicht zum Rodungsersatz 
abgeschwächt werden.1848 Mit der 2013 in Kraft getretenen Teilrevision des 
WaG wurde explizit die bessere Schonung wertvoller landwirtschaftlicher 
Kulturflächen durch eine Flexibilisierung der Waldflächenpolitik beabsich-
tigt.1849 Namentlich schuf der Gesetzgeber mit dem neuen Art. 7 Abs. 2 WaG 
eine Möglichkeit, dass Kulturlandflächen, insbesondere Fruchtfolgeflächen, 
nicht zusätzlich durch Rodungsersatz bedrängt werden.1850 Daneben sind 
weitere Tendenzen zu einer Aufweichung des Waldschutzes erkennbar (na-
mentlich mit der Gewichtung der Produktion und des Transports erneuer-

1844 Vgl. Rz. 761 hiervor.
1845 sAPutelli, 6.
1846 Bericht GPK-N, 3537; vgl. auch röösli, 124; sAPutelli, 5.
1847 Botschaft WaG, 193; so auch BAFU, Anhörungsbericht, 4.
1848 Botschaft WaG 2007, 3835.
1849 BAFU, Anhörungsbericht, 3; UREK-S, Bericht parl. Initiative «Flexibilisierung der 

Waldflächenpolitik», 4417.
1850 stAlder, Rechtsgutachten, N 74.
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barer Energien gemäss Art. 5 Abs. 3bis WaG sowie den Möglichkeiten zu ander-
weitigen Ersatzmassnahmen [Art. 7 Abs. 2 WaG] resp. sogar dem Dispens von 
der Ersatzpflicht [Art. 7 Abs. 3 WaG]). Der eherne Grundsatz der Walderhal-
tung scheint damit nicht mehr unantastbar, und der Konflikt zwischen Kul-
turlandschutz und Waldschutz wurde etwas entschärft.1851 Da jedoch grund-
sätzlich nur bei Fruchtfolgeflächen auf Realersatz verzichtet werden kann 
(vgl. Art. 9 Abs. 1 WaV) und gleichwertige Ersatzmassnahmen getroffen wer-
den können, gerät dadurch das übrige Kulturland noch weiter unter Druck.1852 
Die Praxis wird zeigen, ob der ausnahmsweise Verzicht auf Realersatz nur bei 
Fruchtfolgeflächen zugelassen wird oder ob die Ausnahme aufgrund des an-
derweitigen Druckes auf das Kulturland im Siedlungsgebiet doch zur Regel 
werden und gegebenenfalls auf sämtliches Kulturland angewendet wird.1853 

Insgesamt ist festzustellen, dass der Wald noch heute nahezu absoluten 
Schutz geniesst und immer noch wesentlich konkreter und stärker geschützt 
ist als das Kulturland und die Fruchtfolgeflächen.1854 Der strenge Waldschutz 
fördert damit weiterhin direkt und indirekt den Kulturlandverlust.1855 Durch 
eine weitere Lockerung des Waldschutzes könnte dazu beigetragen werden, 
dass Waldflächen vermehrt als Siedlungsflächen in Anspruch genommen 
werden können, was wiederum zu einer wesentlichen Verringerung des Dru-
ckes auf das Kulturland führen könnte.1856 Allerdings muss auch dabei be-
achtet werden, dass gerade Wälder im Umland von grösseren Zentren heute 
bedroht sind (die Waldflächenzunahme finden primär in den Alpen und im 
Süden statt) und wichtige Naherholungsfunktion haben. Sie sollten aufgrund 
dessen auch künftig nicht ohne Weiteres zur Siedlungsausdehnung in An-
spruch genommen werden.1857 

e) Waldschutz als Vorbild?
In Anbetracht des weitgehenden Bestandesschutzes des Waldes stellt sich die 
Frage, ob die Bestimmungen zum Schutz des Waldes als Vorbild für den Kul-
turlandschutz resp. zumindest für den Schutz der Fruchtfolgeflächen genom-
men werden sollten. Damit könnte zwar einerseits dazu beigetragen werden, 
dass der heutige Bestand an Kulturland oder zumindest an Fruchtfolgeflä-
chen voraussichtlich langfristig erhalten werden kann. Andererseits zeigen 

1851 hoFFmAnn/GriFFel, in: BSK BV, N 26 zu Art. 77 BV.
1852 sAPutelli, 12.
1853 sAPutelli, 15.
1854 Bericht PVK, 3572.
1855 BLW/ARE, Faktenblätter, 17; Bericht PVK, 3571.
1856 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 10 f.
1857 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 12.
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aber auch die Entwicklungen im Sachbereich Wald wie auch in der Raumpla-
nung, dass ein nahezu absoluter Schutz einzelner Güter nicht immer zielfüh-
rend ist. Vielmehr führt er zu weiteren Problemen sowie Zielkonflikten und 
schwächt den Schutz anderer Schutzgüter. Entsprechend sollte davon abge-
sehen werden, den Schutz des Kulturlandes oder zumindest der Fruchtfolge-
flächen auf das Schutzniveau des Waldes anzuheben. Demgegenüber würde 
es sachgerecht und angezeigt erscheinen, den Schutz des Waldes sowie den 
Schutz des Kulturlandes sowie insbesondere der Fruchtfolgeflächen mitein-
ander zu koordinieren und die Schutzniveaus einander anzugleichen.

III. Objekte von nationaler Bedeutung
1. Vorbemerkungen 

Zu ersten Schutzbestrebungen im Bereich Natur- und Heimatschutz kam es mit 
der zunehmenden Industrialisierung und Verstädterung und dem damit ein-
hergehenden Verlust von Kulturlandschaften in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts. Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurden jedoch die Bestrebungen 
zur Schaffung von umfassenden Regelungen auf Bundesebene nicht umge-
setzt. Dann aber löste die stark zunehmende Bautätigkeit die Schaffung eines 
Schutzerlasses auf Bundesebene aus.1858 Nachdem eine Verfassungsbestim-
mung in der Bundesverfassung aufgenommen wurde (heute Art. 78 BV1859), 
trat am 1. Januar 1967 das Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) in Kraft. 

Das Natur- und Heimatschutzgesetz schützt mit Art. 5 und 6 NHG insbe-
sondere heimatliche Landschafts- und Ortsbilder, geschichtliche Stätten so-
wie Natur- und Kulturdenkmäler. Die Objekte von nationaler Bedeutung sind 
im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler nationaler Bedeu-
tung (BLN1860), im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der 
Schweiz (ISOS1861) und im Bundesinventar über die historischen Verkehrs-
wege der Schweiz (IVS1862) verzeichnet. Aktuell enthält das BLN 162 Objekte1863 
und das ISOS rund 1’200 Objekte.1864 Das IVS enthält rund 3’750 km historische 
Verkehrswege.1865 

1858 Vgl. zur Entstehungsgeschichte insgesamt dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 2 ff. zu 
Art. 78 BV.

1859 Vgl. zuFFereY, in: Komm. NHG, N 1 zu Art. 78 BV.
1860 Das BLN findet seine Grundlage in der VBLN.
1861 Das ISOS findet seine Grundlage in der VISOS.
1862 Das IVS findet seine Grundlagen in der VIVS.
1863 Vgl. die Angaben auf der Website des BAFU.
1864 Vgl. die Angaben auf der Website des BAK.
1865 Vgl. die Angaben auf der Website des ASTRA.
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2. Umsetzung
a) Grundsatz der ungeschmälerten Erhaltung
Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig (Art. 78 Abs. 1 
BV). Der Bund ist verpflichtet, bei der Erfüllung seiner Aufgaben Rücksicht 
auf die Anliegen des Natur- und Heimatschutzes zu nehmen. Er schont Land-
schaften, Ortsbilder, geschichtliche Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmä-
ler und erhält sie ungeschmälert, wenn das öffentliche Interesse es gebietet 
(Art. 78 Abs. 2 BV). Demnach hat der Bund diesbezüglich zwar einen Schutz-
auftrag, jedoch keine Gesetzgebungskompetenz.

Dieser Schutzauftrag wird in Art. 2 bis 11 NHG, in Art. 1 ff. NHV sowie in 
den jeweiligen Verordnungen zu den Inventaren näher ausgeführt.1866 Der im 
NHG vorgesehene Schutz von Objekten nationaler Bedeutung ist mehrstufig 
und abhängig davon, wie das geschützte Objekt eingeordnet ist. Objekte von 
nationaler Bedeutung werden in die Inventare des Bundes aufgenommen. 
Durch die Aufnahme eines Objekts in ein Inventar des Bundes wird dargetan, 
dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber 
unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnah-
men die grösstmögliche Schonung verdient (Art. 6 Abs. 1 NHG). Bei Objekten, 
die in einem Inventar des Bundes aufgenommen sind, gilt das öffentliche 
Schutzinteresse als erstellt.1867 Dies bedeutet jedoch kein absolutes Verände-
rungsverbot.1868 Vielmehr ist anhand der objektspezifischen Schutzziele zu 
eruieren, welche Vorhaben zu einem Abweichen von der ungeschmälertem 
Erhaltung führen würden und welche mit dieser vereinbar sind (Schutzziel-
verträglichkeit).1869 Wird durch ein Vorhaben das Schutzziel tangiert,1870 
muss in einem zweiten Schritt geprüft werden, ob im Einzelfall vom Gebot der 
ungeschmälerten Erhaltung abgewichen werden kann. Eine solche Abwei-
chung kommt für die Erfüllung einer Bundesaufgabe1871 infrage, wenn der 
ungeschmälerten Erhaltung bestimmte gleich- oder höherwertige Interessen 

1866 mArti, in: SGKomm BV, N 7 zu Art. 78 BV.
1867 BGer 1C_118/2016, E. 4.2.
1868 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104; leimBAcher, in: 

Komm. NHG, N 5 zu Art. 6 NHG.
1869 BGE 127 II 273, E. 4.c; leimBAcher, in: Komm. NHG, N 6 f. zu Art. 6 NHG; käGi/stAl-

der/thommen, 88.
1870 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104 mit dem Hinweis, 

dass in der Praxis «leichte» Eingriffe toleriert werden, ohne dass die strengen Voraus-
setzungen von Art. 6 NHG erfüllt sein müssen; so auch BGer 1C_217/2018, E. 4.2; 
BGE 127 II 273, E. 4.c.

1871 Was unter der Erfüllung einer Bundesaufgabe zu verstehen ist, wird in Art. 2 NHG 
definiert.
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von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen (Art. 6 Abs. 2 NHG).1872 
Der von den Inventaren ausgehende Schutz ist damit im Grundsatz an eine 
qualifizierte Interessenabwägung geknüpft; diese fällt umso strenger aus, als 
Eingriffe in Schutzobjekte von nationaler Bedeutung einer qualifizierten 
Rechtfertigung im Sinne von gleich- oder höherwertigen Interessen von na-
tionaler Bedeutung bedürfen.1873 Im Rahmen dieser Interessenabwägung ist 
zunächst zu prüfen, ob für den Eingriff generell sowie mit Bezug auf den kon-
kreten Einzelfall Interessen von nationaler Bedeutung vorliegen.1874 Immer 
dann, wenn das zu einem Abweichen von der ungeschmälerten Erhaltung 
vorgebrachte Interesse nicht von nationaler Bedeutung ist, ist der Eingriff per 
se unzulässig, und von der Entscheidbehörde darf keine Interessenabwägung 
mehr durchgeführt werden. Der Gesetzgeber hat diesfalls bereits zugunsten 
der ungeschmälerten Erhaltung entschieden.1875 Liegt ein Interesse von na-
tionaler Bedeutung vor, kommt es zur eigentlichen Interessenabwägung, in 
deren Rahmen zu entscheiden ist, ob das Schutzobjekt ungeschmälert zu er-
halten ist oder ob der Eingriff zulässig ist. Dabei sind auch Alternativstand-
orte bzw. Varianten mit weniger weit gehenden Eingriffen zu prüfen.1876 Dies 
gebietet das Gebot der grösstmöglichen Schonung; Eingriffe müssen immer 
so weit als möglich minimiert werden.1877

Wird der Grundsatz der ungeschmälerten Erhaltung eines Inventarob-
jekts nicht durch die Erfüllung einer Bundesaufgabe, sondern durch die Er-
füllung einer kantonalen oder kommunalen Aufgabe infrage gestellt, greift 
Art. 6 NHG nicht direkt und der Schutz wird durch kantonales resp. kommu-
nales Recht gewährleistet (vgl. Art. 78 Abs. 1 BV, wonach die Kantone für den 
Natur- und Heimatschutz zuständig sind). Allerdings kommt den Bundes-

1872 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104; dAJcAr/GriFFel, 
in: BSK BV, N 22 zu Art. 78 BV; mArti, in: SGKomm BV, N 8 zu Art. 78 BV; leimBAcher, 
in: Komm. NHG, N 3 zu Art. 6 NHG; käGi/stAlder/thommen, 88 f.

1873 BGE 135 II 209, E. 2.1.
1874 BGer 1C_118/2016, E. 4.2; zur Frage, wann ein Interesse von nationaler Bedeutung 

vorliegt, vgl. dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104; GriF-
Fel, Umweltrecht, 248 f. mit dem Hinweis, dass einerseits die abstrakte Qualifikation 
einer bestimmten Staatsaufgabe als von nationalem Interesse und andererseits die 
Beurteilung des Interesses an der Verwirklichung eines konkreten Einzelvorhabens 
zu prüfen ist.

1875 BGE 127 II 273, E. 4.c m.w.H.
1876 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104; stAlder, Rechts-

gutachten, N 86; für die Interessenabwägung werden typischerweise Gutachten ein-
geholt; käGi/stAlder/thommen, 89.

1877 BGer 1A.151/2002, E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 127 II 273 E. 4.c sowie BGE 115 Ib 131 E. 
5.hc; vgl. auch leimBAcher, in: Komm. NHG, N 8 f. zu Art. 6 NHG; käGi/stAlder/
thommen, 89.
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inventaren auch bei der Erfüllung von kantonalen und kommunalen Aufga-
ben eine Bedeutung zu. Die Bundesinventare kommen ihrer Natur nach Sach-
plänen und Konzepten im Sinne von Art. 13 RPG gleich und sind als solche von 
den Kantonen zu berücksichtigen (Art. 6 Abs. 4 RPG).1878 Ist also ein Objekt 
inventarisiert, steht aber nicht die Erfüllung einer Bundesaufgabe zur Dis-
kussion, haben die Anforderungen von Art. 6 NHG immerhin indikativen Cha-
rakter resp. sind die Bundesinventare von den Kantonen zu berücksichtigen.1879 

Steht kein Inventarobjekt infrage, so findet Art. 6 NHG keine Anwendung 
und es greift lediglich der weniger strenge Schutz gemäss Art. 3 NHG.

b) Wiederherstellungs- oder andere angemessene Ersatzmassnahmen
Liegt im Einzelfall ein zulässiger Eingriff in ein Objekt von nationaler Bedeu-
tung vor, so ist unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder angemessenen 
Ersatzmassnahmen dessen grösstmögliche Schonung anzustreben. Wieder-
herstellungs- oder andere angemessene Ersatzmassnahmen sind also grund-
sätzlich erst zu prüfen, wenn der konkrete Eingriff aufgrund der Interessen-
abwägung nach Art. 6 NHG als zulässig qualifiziert wird. Sie dürfen nicht in 
die Interessenabwägung miteinbezogen werden.1880 

Die Wiederherstellungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen haben 
zum Ziel, die grösstmögliche Schonung des geschützten Objekts zu errei-
chen. Das NHG gibt jedoch nicht vor, wie die zu treffenden Wiederherstel-
lungs- oder angemessenen Ersatzmassnahmen auszugestalten sind. Nament-
lich wird nicht zwingend ein flächengleicher Ersatz gefordert. Um einen an-
gemessenen Ausgleich zu gewährleisten, können je nach Umständen kleinere 
Flächen ausreichen oder aber grössere Flächen nötig sein. Die Bestimmung 
der Art der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen sowie des Orts, an 
dem sie vorgenommen werden, ist somit den Kantonen resp., falls diese keine 
Regelung erlassen, den Projektträgern und der Bewilligungsbehörde über-
lassen. Bei der Festlegung der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen 
sollten auch die Interessen der Landwirtschaft und des Kulturlandschutzes 
miteinbezogen werden.1881 

1878 BGE 135 II 209, E. 2.1; bestätigt in: BGer 1C_488/2015, E. 4.3; hänni, Planungs-, Bau- und 
besonderes Umweltschutzrecht, 465.

1879 leimBAcher, in: Komm. NHG, N 23 zu Art. 6 NHG mit Hinweis auf BGE 135 II 209 E. 2.1.
1880 leimBAcher, in: Komm. NHG, N 3 und 11 zu Art. 6 NHG m.w.H.; käGi/stAlder/thom-

men, 89; dennoch wird dies in der Praxis v.a. bei leichten Eingriffen teilweise gemacht; 
vgl. dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.104; BGE 127 II 273, 
E. 4.c.

1881 So für den Kanton Graubünden Amt Für rAumentWicklunG / Amt Für lAndWirt-
schAFt und GeoinFormAtion, Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume, 5.
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3. Würdigung 

Das Natur- und Heimatschutzgesetz ist 1976 und somit wenige Jahre vor dem 
Raumplanungsgesetz in Kraft getreten. Dies, nachdem es durch die zuneh-
mende Industrialisierung und Verstädterung zu einem bedeutenden Verlust 
von Kulturlandschaften in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam. Mit 
Art. 6 NHG sollten Objekte von nationaler Bedeutung geschützt werden. Das 
Gebot zur ungeschmälerten Erhaltung stellt jedoch kein absolutes Eingriffs-
verbot dar. Tangiert ein Vorhaben ein geschütztes Objekt so ist ein mehrstu-
figes Vorgehen gefordert. Zunächst ist zu prüfen, ob der Eingriff schutzziel-
unverträglich ist. Ist dies zu bejahen, ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, 
ob der Eingriff der Erfüllung einer Bundesaufgabe dient. Erst wenn auch dies 
zu bejahen ist, ist eine Interessenabwägung vorzunehmen. Damit ein Eingriff 
gerechtfertigt werden kann, bedarf es überwiegender Interessen von natio-
naler Bedeutung. Der ungeschmälerten Erhaltung von Objekten nationaler 
Bedeutung kommt in der Interessenabwägung ein wesentliches Gewicht zu. 

Wiederherstellungs- und andere Ersatzmassnahmen stehen erst zur Dis-
kussion, wenn die Interessenabwägung zuungunsten des Schutzes des Ob-
jekts von nationaler Bedeutung ausgefallen ist. Einzige gesetzliche Anforde-
rung an die Wiederherstellungs- und anderen Ersatzmassnahmen ist, dass 
diese zur grösstmöglichen Schonung des Objekts von nationaler Bedeutung 
verhelfen. Art, Umfang und Anforderungen an die Wiederherstellungs- und 
anderen Ersatzmassnahmen werden auf Bundesebene wenig konkretisiert. 
Dies gibt einerseits den Kantonen sowie den Bewilligungsbehörden und Pro-
jektträgern bei der Auswahl und Konkretisierung der Wiederherstellungs- 
und Ersatzmassnahmen im Einzelfall einen sehr grossen Ermessensspiel-
raum. Andererseits kann gerade durch dieses grosse Ermessen der Schutz der 
Objekte von nationaler Bedeutung massgeblich geschwächt werden. Oft wer-
den insbesondere die Interessen der Projektträger dazu führen, dass sie mög-
lichst günstige und einfach umsetzbare Wiederherstellungs- und Ersatzmass-
nahmen leisten und grössere und komplexere Projekte meiden. 

Geschwächt wird der Schutz von Objekten von nationaler Bedeutung 
auch dadurch, dass die Aufnahme im Inventar Voraussetzung für die An-
wendbarkeit von Art. 6 NHG ist. Zudem ist Art. 6 NHG nur direkt anwendbar, 
wenn ein Eingriff in ein Inventarobjekt durch die Erfüllung einer Bundesauf-
gabe erfolgen soll. 
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4. Vergleich mit Raumplanung
a) Im Allgemeinen
Der Schutz der Objekte nationaler Bedeutung ist zeitlich in etwa parallel zum 
Schutz des Kulturlandes entstanden. Die Fruchtfolgeflächen wurden erst spä-
ter mit dem Erlass des Sachplans FFF ausdrücklich geschützt.1882 Zu beachten 
ist, dass der Bund für den Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung ledig-
lich einen Schutzauftrag und keinen Gesetzgebungsauftrag hat. Entsprechend 
werden die Objekte von nationaler Bedeutung auch nur im Zusammenhang 
mit der Erfüllung von Bundesaufgaben direkt geschützt.1883 Dies schwächt 
den Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung im Vergleich zum Schutz des 
Kulturlandes und insbesondere der Fruchtfolgeflächen massgeblich. 

Darüber hinaus sind auch beim Schutz der Objekte von nationaler Be-
deutung Parallelen mit dem Schutz von Kulturland und insbesondere von 
Fruchtfolgeflächen zu erkennen. Wiederum ist bereits die Inanspruchnah-
me des Schutzguts an Voraussetzungen geknüpft und es ist eine umfassende 
Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnahme des Schutzgutes im Raumplanungs-
recht konkreter umschrieben sind. Hingegen stellt Art. 6 Abs. 2 NHG eine 
sachgesetzliche Konkretisierung des Verfahrens zur Interessenabwägung 
dar, mit der der Abwägungsprozess formell vorstrukturiert und materiell 
eingeschränkt wird.1884 An die Stelle der normalen raumplanerischen Inter-
essenabwägung nach Art. 3 RPV tritt eine qualifizierte Interessenabwägung, 
die deutlich höhere Anforderungen an die Zulässigkeit von Eingriffen stellt 
und sich auf spezifischere Zielsetzungen berufen kann, was zu einem höhe-
ren Schutz führt. Namentlich bedarf es für einen Eingriff in ein Objekt von 
nationaler Bedeutung eines gleich- oder höherwertigen Eingriffsinteresses 
von ebenfalls nationaler Bedeutung.1885 

Ähnlich wie im Raumplanungsrecht sind auch bei Eingriffen in Objekte 
von nationaler Bedeutung Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen erst 
zu prüfen, wenn die Interessenabwägung zuungunsten der ungeschmälerten 
Erhaltung ausgefallen ist. Die Anforderungen an die Wiederherstellungs- und 
Ersatzmassnahmen im Zusammenhang mit dem Schutz von Objekten von 
nationaler Bedeutung sind allerdings bedeutend weniger konkret ausgestaltet 
als im Raumplanungsrecht. Dies wiederum schwächt den Schutz der Objekte 

1882 Vgl. Rz. 16 ff. hiervor.
1883 Vgl. Rz. 786 hiervor.
1884 BGer 1C_118/2016, E. 4.2.
1885 Bericht PVK, 3581; vgl. auch stAlder, Rechtsgutachten, N 88.
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von nationaler Bedeutung und gibt den Vollzugsbehörden sehr grosse Ermes-
sensspielräume. Hinzu kommt, dass die Ersatzmassnahmen in vielen Fällen 
wohl schwierig zu bewerten sind. Bewertungskriterien und -massstäbe, wie 
sie im Raumplanungs- und Waldrecht bestehen, fehlen hier weitgehend.

b) Umgang mit Zielkonflikten 
Massnahmen zum Erhalt der Objekte von nationaler Bedeutung können ei-
nerseits den Kulturlandschutz unterstützen, sie können aber auch in Kon-
kurrenz zu diesem stehen. So kann beispielsweise die Zuordnung von be-
stehendem Kulturland zu einem Schutzobjekt von nationaler Bedeutung 
wenig intensive landwirtschaftliche Nutzungen unterstützen und u.U. auch 
die Inanspruchnahme solcher Flächen als Siedlungsfläche verhindern. Um-
gekehrt kann diese aber auch zu landwirtschaftlich relevanten Nutzungsbe-
schränkungen führen.1886 Ausserdem kann die Pflicht zur Realisierung von 
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen für Eingriffe in Objekte von 
nationaler Bedeutung aus Sicht der Landwirtschaft zu einem zweifachen 
Flächenverlust führen, zunächst durch das Bauvorhaben und anschliessend 
noch einmal durch Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen.1887

Das Spannungsverhältnis zwischen den raumplanungsrechtlichen 
(Schutz-)Ansprüchen und dem Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung 
ist im Regelfall im Rahmen der Interessenabwägung zu lösen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass im Bereich des Schutzes der Objekte von nationaler Be-
deutung eine qualifizierte Interessenabwägung vorzunehmen ist und spezi-
fischere gesetzliche Schutzziele bestehen, was i.d.R. zu einem höheren Schutz 
führt.1888 Dem ist immerhin entgegenzuhalten, dass auch die Erhaltung der 
Fruchtfolgeflächen anerkanntermassen im nationalen Interesse liegt. Ausser-
dem haben die Kantone darauf zu achten, dass ihr Mindestkontingent an zu 
erhaltenden Fruchtfolgeflächen nicht unterschritten wird (Kompensations-
pflicht).1889 Ebenso wird den Interessen an der Siedlungsentwicklung nach 
innen und der Förderung des öffentlichen Verkehrs nationale Bedeutung zu-
gemessen.1890 Damit sind diese raumplanerischen Schutzziele in der Lage, im 
Fall einer direkten Konkurrenz in die Interessenabwägung einzutreten.1891

1886 Bericht PVK, Materialien, 35.
1887 So für den Kanton Graubünden Amt Für rAumentWicklunG / Amt Für lAndWirt-

schAFt und GeoinFormAtion, Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume, 4.
1888 Bericht PVK, 3581.
1889 Vgl. dazu ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 9.
1890 BGer 1C_118/2016, E. 6.
1891 stAlder, Rechtsgutachten, N 87.
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c) Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung als Vorbild?

Die Bestimmungen zum Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung eignen 
sich von vornherein nur beschränkt als Vorbild für eine Weiterentwicklung 
des Schutzes des Kulturlandes und insbesondere der Fruchtfolgeflächen. Dies 
primär, weil der Gesetzgeber im Bereich des Schutzes der Objekte von natio-
naler Bedeutung nicht über einen Gesetzgebungsauftrag, sondern lediglich 
über einen Schutzauftrag verfügt und die Schutzbestimmungen aufgrund 
dessen lediglich bei der Erfüllung von Bundesaufgaben direkt anwendbar 
sind. Ebenfalls nicht als Vorbild für die Raumplanung dient die Konkretisie-
rung der Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen. Die Anforderungen 
an diese sind bereits heute bedeutend weniger konkret ausgestaltet als im 
Raumplanungsrecht. 

Vorbildfunktion übernehmen könnten hingegen die Vorgaben für die 
qualifizierte Interessenabwägung. Indem von vornherein festgehalten wird, 
dass der Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung im nationalen Inter-
esse liegt und lediglich Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung Ein-
griffe in diese rechtfertigen können, hat der Schutz der Objekte von nationaler 
Bedeutung im Rahmen der Interessenabwägung von vornherein ein hohes 
Gewicht. Dies, während im Raumplanungsrecht dem Schutz der Fruchtfolge-
flächen und des Kulturlandes lediglich (aber immerhin) durch Auslegung und 
Rechtsprechung nationale Bedeutung eingeräumt wird.

IV. Biotopschutz
1. Vorbemerkungen

Der Schutz der Biotope findet seine Grundlage ebenfalls in der heute in 
Art. 78 BV verankerten Bestimmung zum Natur- und Heimatschutz sowie 
dem gestützt darauf am 1. Januar 1976 in Kraft getretenen Natur- und Heimat-
schutzgesetz (NHG).1892 Nach Art. 18 Abs. 1 NHG ist dem Aussterben einhei-
mischer Tier- und Pflanzenarten durch die Erhaltung genügend grosser Le-
bensräume (Biotope1893) und andere geeignete Massnahmen entgegenzu-
wirken. Besonders zu schützen sind namentlich Uferbereiche, Riedgebiete 
und Moore, seltene Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehölz, Trockenrasen 
und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt 
erfüllen oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaf-
ten aufweisen (Art. 18 Abs. 1bis NHG). 

1892 Vgl. zur Entstehungsgeschichte des NHG Rz. 782 hiervor.
1893 Zu den Begriffen «Lebensraum» und «Biotop» vgl. mArti, in: SGKomm BV, N 20 zu 

Art. 78 BV; FAhrländer, in: Komm. NHG, N 13 ff. zu Art. 18 NHG; sidi-Ali, 20 f.
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Die Biotope von nationaler Bedeutung werden nach Anhörung der Kantone 
durch den Bundesrat bezeichnet (Art. 18a Abs. 1 NHG). Heute gibt es für fünf 
Lebensräume nationale Biotopinventare, so für die Moore,1894 die Auenge-
biete,1895 die Amphibienlaichgebiete1896 sowie die Trockenwiesen und -wei-
den.1897 Die Kantone ordnen den Schutz und den Unterhalt der Biotope natio-
naler Bedeutung (Art. 18a Abs. 2 NHG). Zudem sind sie für den Schutz und den 
Unterhalt von Biotopen von regionaler oder lokaler Bedeutung zuständig 
(Art. 18b Abs. 1 NHG).1898 

2. Umsetzung
a) Erhaltungsgrundsatz 
Für den Natur- und Heimatschutz sind die Kantone zuständig (Art. 78 Abs. 1 
BV). Der Bund verfügt jedoch über eine Kompetenz zum Erlass von Vor-
schriften zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und zur Erhaltung ihrer 
Lebensräume in der natürlichen Vielfalt. Er schützt bedrohte Arten vor Aus-
rottung (Art. 78 Abs. 4 BV). Im Bereich des Biotop- und Artenschutzes kommt 
dem Bund somit eine umfassende Rechtsetzungskompetenz mit nachträg-
lich derogatorischer Wirkung zu.1899 Im Rahmen dieser Kompetenz hat der 
Bund die Art. 18 ff. NHG erlassen. Art. 18 NHG schützt die vom Aussterben 
bedrohten Tiere und Pflanzen jedoch nicht direkt. Vielmehr handelt es sich 
um eine verbindliche Aufforderung an die zuständigen Instanzen des Bun-
des, der Kantone sowie der Gemeinden, geeignete Massnahmen zu treffen.1900 
Die Kantone sind damit im Bereich des Biotopschutzes zum Erlass von er-
gänzendem Recht verpflichtet. Sie können und sollen insbesondere den 
Schutz der Biotope von kantonaler Bedeutung, den ökologischen Ausgleich 
und den Vollzug des Schutzes der Biotope von nationaler und kantonaler 
Bedeutung durch geeignete Massnahmen regeln.1901 

Biotope sind grundsätzlich zu erhalten (Art. 18 Abs. 1 und 1ter NHG). Ge-
fordert ist ein quantitativer (flächenmässiger) sowie ein qualitativer Schutz 

1894 Für die Hoch- und Übergangsmoore (vgl. Hochmoorverordnung), die Flachmoore 
(vgl. Flachmoorverordnung) sowie die Moorlandschaften (vgl. Moorlandschaftsver-
ordnung); vgl. betr. Moore zudem Rz. 824 ff. hiernach.

1895 Vgl. die Auenverordnung.
1896 Vgl. die Amphibienlaichgebiete-Verordnung (AlgV).
1897 Vgl. die Trockenwiesenverordnung (TwwV).
1898 Wobei die Kantone ihrerseits die Gemeinden beauftragen können; vgl. zur Aufgaben-

zuweisung FAhrländer, in: Komm. NHG, N 22 zu Art. 18 NHG.
1899 GriFFel, Umweltrecht, 14.
1900 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 2 und 6 f. zu Art. 18 NHG; Jost, 210.
1901 Auf die einzelnen kantonalen Regelungen wird in der vorliegenden Arbeit nicht ein-

gegangen.
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der Lebensräume.1902 Der Schutz der Biotope ist jedoch — vorbehältlich des 
Moorschutzes1903 — nur ein relativer, denn in gewissen Fällen sind Eingriffe 
in Biotope zulässig. Bei der Prüfung der Zulässigkeit von Eingriffen ist wiede-
rum stufenweise vorzugehen.1904 Zunächst ist zu klären, ob ein schutzwür-
diges Biotop vorliegt.1905 Ist dies zu bejahen, so ist in einem weiteren Schritt 
zu prüfen, ob die Erhaltung des Biotops trotz des beabsichtigten Eingriffs 
möglich ist (schutzzielverträglicher Eingriff). Ist der Eingriff nicht schutzziel-
verträglich, müssen im Rahmen einer Interessenabwägung die Interessen 
an der Erhaltung des Biotops gegenüber den Eingriffsinteressen abgewogen 
werden.1906 Technische Eingriffe, die schützenswerte Biotope beeinträchti-
gen können, dürfen nur bewilligt werden, sofern sie standortgebunden sind 
und einem überwiegenden Bedürfnis entsprechen (Art. 14 Abs. 6 NHV). Das 
Ausmass des Verlusts und die dadurch beeinträchtigten Interessen sind gegen 
die privaten und öffentlichen Interessen am Eingriff abzuwägen. Eingriffe in 
Objekte von nationaler Bedeutung lassen sich zudem i.d.R. nur mit einem 
Eingriffsinteresse von ebenfalls nationaler Bedeutung rechtfertigen.1907 

Während die öffentlichen oder privaten Interessen, welche für einen 
Eingriff in ein Biotop sprechen, i.d.R. relativ einfach zu identifizieren und zu 
bewerten sind, ist es oftmals schwierig, den drohenden Verlust von Lebens-
räumen zu gewichten. Einerseits erscheinen die ökologischen Ressourcen 
als fast unerschöpflich. Andererseits verfügt der Biotopschutz über keinen 
Markt. Entsprechend sorgfältig sollte versucht werden, den jeweils drohen-
den ökologischen Verlust zu erfassen und zu quantifizieren.1908 Die NHV gibt 
Kriterien für die Bewertung des Biotops in der Interessenabwägung vor. 
Demnach sind seine Schutzwürdigkeit nach Art. 14 Abs. 3 NHV sowie seine 
Bedeutung für die geschützten, gefährdeten und seltenen Pflanzen- und 
Tierarten, seine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt, seine Be-
deutung für die Vernetzung schützenswerter Biotope und seine biologische 
Eigenart oder sein typischer Charakter massgebend (Art. 14 Abs. 6 lit. a bis d 
NHV). Zudem sind Alternativstandorte sowie die Standortgebundenheit zu 

1902 dAJcAr, in: Komm. NHG, N 4 Vorb. zu Art. 18–23 NHG.
1903 Vgl. Rz. 824 ff. hiernach.
1904 Vgl. dazu die Übersicht sowie die ergänzenden Ausführungen bei sidi-Ali, 92 ff.
1905 Dies ergibt sich primär aus den Inventaren des Bundes und der Kantone, kann sich 

aber auch direkt aus den Qualitäten eines nicht inventarisierten Gebiets ergeben; vgl. 
dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.106.

1906 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 27 zu Art. 18 NHG; stAlder, Rechtsgutachten, N 90.
1907 Wobei sich diese Regelung nicht aus dem Gesetz, sondern nur aus den Inventarver-

ordnungen ergibt; vgl. mArti, in: SGKomm BV, N 21 zu Art. 78 BV; dAJcAr, in: Griffel 
et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.107.

1908 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 29 zu Art. 18 NHG; norer, 451.
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prüfen (Art. 14 Abs. 6 NHV).1909 Hingegen dürfen die zur Verfügung stehen-
den Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen nicht in die Inter-
essenabwägung miteinbezogen werden, denn diese sind Folge eines zulässi-
gen Eingriffs und nicht dessen Voraussetzung.1910 Die Interessenabwägung 
nach Art. 18 Abs. 1ter NHG i.V.m Art. 14 Abs. 6 NHV kann im ordentlichen Bau-
bewilligungsverfahren erfolgen.1911 Überwiegt das Interesse am nicht ver-
meidbaren und erforderlichen technischen Eingriff, obwohl er zu einer Be-
einträchtigung schutzwürdiger Lebensräume führt, so ist er zulässig.1912 

b) Wiederherstellung und Ersatz 
Ist ein Eingriff in einen schutzwürdigen Lebensraum zulässig, so hat der Ver-
ursacher oder die Verursacherin für besondere Massnahmen zu dessen best-
möglichem Schutz, für Wiederherstellung oder ansonsten für angemesse-
nen Ersatz zu sorgen (Art. 18 Abs. 1ter NHG i.V.m. Art. 14 Abs. 7 NHV).1913 Fällt 
also die Interessenabwägung zugunsten des Eingriffs aus, so ist in einem 
weiteren Schritt zu prüfen, ob eine Wiederherstellung möglich ist. Erst wenn 
auch diese nicht möglich ist, ist angemessener Ersatz zu leisten.1914 Die 
Pflicht, Ersatzmassnahmen vorzunehmen, gilt grundsätzlich für alle Ver-
ursacher und Verursacherinnen von Eingriffen in Biotope.1915 Der Verursa-
cher oder die Verursacherin hat mögliche Ersatzmassnahmen zu suchen und 
zu prüfen. Dabei stehen projektbezogene Massnahmen im Vordergrund. 
Zudem hat er die Kosten für die Umsetzung der Ersatzmassnahmen sowie 
den Unterhalt (im Grundsatz so lange, wie der Eingriff in den ursprünglichen 
Lebensraum wirksam ist) zu übernehmen.1916 Wiederherstellungs- und Er-
satzmassnahmen sind integrale Bestandteile des Vorhabens und sollten ent-
sprechend so weit als möglich zusammen mit der Eingriffsbewilligung rechts-
verbindlich festgelegt und ihre Umsetzung sollte sichergestellt werden.1917 
Als Sicherungsmittel können öffentlich-rechtliche (oder privatrechtliche) 

1909 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.107; FAhrländer, in: 
Komm. NHG, N 28 zu Art. 18 NHG.

1910 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 30 zu Art. 18 NHG.
1911 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 469.
1912 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 30 zu Art. 18 NHG.
1913 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 31 ff. zu Art. 18 NHG; vgl. auch hänni, Planungs-, 

Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 469, wonach die Begriffe «Wiederherstel-
lung» und «Ersatz» weiter gehen als der Begriff «Realersatz» nach Art. 7 WaG.

1914 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 34 zu Art. 18 NHG; wobei einzelne Autoren im Rah-
men der Interessenabwägung mitberücksichtigen, ob für das bedrohte Biotop ein 
Ersatz geschaffen werden kann; vgl. Jost, 225.

1915 käGi/stAlder/thommen, 23.
1916 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 39 zu Art. 18 NHG; käGi/stAlder/thommen, 77.
1917 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 32 zu Art. 18 NHG.
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Verträge oder raumplanerische Instrumente wie Schutzzonen dienen.1918 
Der Ersatz eines Lebensraums ist grundsätzlich vor dem Eingriff zu realisie-
ren. Dies ist vor allem dann zwingend, wenn als Ersatzmassnahme ein Le-
bensraum vorgesehen ist, dessen Entstehung und Entwicklung einen langen 
Zeitraum beansprucht. Wenn Gefahr besteht, dass ein Eingriff in ein Biotop 
zum Aussterben bedrohter Arten führt, müssen Ersatzlebensräume eben-
falls zwingend vor dem Eingriff zur Verfügung gestellt werden.1919

Gefordert ist eine Wiederherstellung oder (subsidiär) ein angemessener 
Ersatz. Grundlage für die Bewertung der Wiederherstellungsmassnahme 
sowie des angemessenen Ersatzes bildet typischerweise die Bewertung der 
von einem Eingriff betroffenen Lebensräume sowie des drohenden Ver-
lusts.1920 Als Wiederherstellung gelten Massnahmen, mit denen ein entstan-
dener Verlust durch einen Ersatz von Naturobjekten am selben Standort voll-
ständig aufgehoben oder rückgängig gemacht wird.1921 Die Wiederherstel-
lung hat somit zu einem qualitativ und quantitativ gleichwertigen Zustand 
zu führen. Als angemessener Ersatz gilt sodann ein in qualitativer und quan-
titativer Hinsicht möglichst gleichwertiger Ersatz.1922 Eine rein flächenmäs-
sige Wiederherstellung resp. ein rein flächenmässiger Ersatz genügt damit 
i.d.R. nicht. Vielmehr braucht es für einen gleichwertigen Ersatz einen Real-
ersatz durch einen (grösseren oder kleineren) Lebensraum des gleichen Typs 
an einem anderen Standort in derselben Gegend, der auch ähnliche ökologi-
sche Funktionen übernehmen kann.1923 Der ökologische Wert der Wieder-
herstellungs- und Ersatzmassnahme muss i.d.R. demjenigen des beeinträch-
tigten Lebensraums entsprechen. Dies kann bejaht werden, wenn die öko-
logische Bilanz unverändert bleibt oder verbessert wird, der Lebensraum 
innert nützlicher Frist wiederhergestellt wird, sodass keine Besiedlungslü-
cke entsteht, die zu Artenverlust führen kann, oder er zeitgleich ersetzt wird 
und der allfällig notwendige Unterhalt gesichert ist.1924 

1918 käGi/stAlder/thommen, 70 ff.
1919 Vgl. zum Ganzen käGi/stAlder/thommen, 56 f.
1920 Zur Bewertung vgl. käGi/stAlder/thommen, 25 f; sowie betr. Verlust FAhrländer, 

Massnahmen, 9.
1921 FAhrländer, Massnahmen, 12.
1922 BGer 1A.104/2001, E. 5.2; zu dieser Beurteilung gibt es heute differenzierte Beurtei-

lungsraster; vgl. FAhrländer, in: Komm. NHG, N 38 zu Art. 18 NHG.
1923 BGer 1C_391/2014, E. 5.5; BGer 1C_346/2014, E. 4.5.2; BGer 1C_556/2013, 1C_558/2013, 

1C_562/2013, E. 8.3; BGer 1A.104/2001, E. 5.2; vgl. auch FAhrländer, in: Komm. NHG, 
N 37 f. zu Art. 18 NHG; FAhrländer, Massnahmen, 13; norer, 444; Bericht PVK, Mate-
rialien, 74.

1924 käGi/stAlder/thommen, 46.
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Damit eine Besiedlung einer Ersatzfläche durch Tiere des beeinträchtigten 
Biotops überhaupt denkbar ist, sollte sich die Ersatzfläche zudem in der Nähe 
des beeinträchtigten Biotops befinden. Eine gewisse Distanz zwischen beein-
trächtigtem Biotop und Ersatzfläche kann jedoch aufgrund des Vorhabens 
sinnvoll sein.1925 U.U. können auch Ersatzmassnahmen ausserhalb des vom 
Vorhaben direkt oder indirekt beeinflussten Perimeters vorgenommen wer-
den. Der Kompensationsraum muss aber in einem räumlich-funktionalen 
Zusammenhang zum Einwirkungsraum stehen.1926 

Darüber hinaus müssen die angeordneten Ersatzmassnahmen auch an-
gemessen, also sinnvoll und verhältnismässig, sein.1927 In die Angemessen-
heitsprüfung miteinzubeziehen sind der Grad und die Bedeutung der Beein-
trächtigung von schutzwürdigen Lebensräumen im Verhältnis zur Bedeu-
tung des Vorhabens, die Dauer der Beeinträchtigung, die Tragbarkeit der 
Kosten der Ersatzmassnahme, das Verhältnis zwischen Umfang und Kosten 
des Vorhabens und der Ersatzmassnahme und der Gewinn aus der Nutzung 
der öffentlichen Güter.1928 Die Angemessenheit ist somit (auch) aus Sicht des 
Ersatzpflichtigen zu beurteilen, d.h., seine Belastung sollte ebenfalls dem Ver-
hältnismässigkeitsprinzip entsprechen. Im Vordergrund stehen dabei finan-
zielle Aspekte, jedoch können auch andere Eingriffe in die Eigentumsrechte 
eine Belastung darstellen.1929 Bei der Beurteilung der Angemessenheit und 
der Ausgestaltung der Ersatzmassnahme kommt den rechtsanwendenden 
Behörden im Rahmen dieser Vorgaben ein erhebliches Ermessen zu.1930

In vielen Fällen wird das grösste Hindernis für die Realisierung von Er-
satzmassnahmen das Fehlen von Ersatzflächen oder zumindest der grosse 
zeitliche und administrative Aufwand für deren Beschaffung und die Um-
setzung der Ersatzmassnahme darstellen. In solchen Fällen können Poollö-
sungen in Betracht gezogen werden, bei denen mehrere Ersatzpflichtige 
dazu beitragen, dass ein grösseres Ersatzprojekt realisiert werden kann.1931 
Dabei eruiert und erwirbt oder sichert das Gemeinwesen oder ein anderer 
Projektträger bei günstiger Gelegenheit geeignete Flächen, welche dann für 
Ersatzmassnahmen zur Verfügung gestellt werden. Zu beachten ist, dass auf 

1925 käGi/stAlder/thommen, 41.
1926 käGi/stAlder/thommen, 20.
1927 BGer 1A.104/2001, E. 5.2; FAhrländer, in: Komm. NHG, N 38 zu Art. 18 NHG; FAhr-

länder, Massnahmen, 13; vgl. dazu auch norer, 444 m.w.H.
1928 käGi/stAlder/thommen, 49.
1929 käGi/stAlder/thommen, 49.
1930 BGer 1C_391/2014, E. 5.5.
1931 Vgl. dazu Rz. 1032 ff. hiernach.
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Poollösungen (de lege lata) kein Anspruch besteht. Das Fehlen solcher Flä-
chen entbindet den einzelnen Verursacher oder die einzelne Verursacherin 
somit nicht von der Pflicht, gleichwertige Ersatzmassnahmen zu treffen. Zu-
dem bleibt der Verursacher resp. die Verursacherin für die Ersatzmassnah-
men verantwortlich, und die Poolflächen müssen einen ausreichenden 
räumlichen und funktionalen Bezug zum beeinträchtigten Biotop aufwei-
sen. Vorteil solcher Poollösungen ist, dass grossräumige Ersatzlebensräume 
geschaffen werden können und diese besser eingebunden und wirksamer 
sind.1932 Die Frage, ob auch ein Ersatz durch Einzahlung in einen Ersatz-
massnahmenfonds zulässig wäre, ist zweifelhaft. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Art. 18 Abs. 1ter NHG grundsätzlich konkrete Massnahmen fordert. 
Die Lösung über eine allgemeine, nicht projektbezogene Ersatzabgabe ist 
entsprechend de lege lata abzulehnen.1933 

3. Würdigung

Der Schutz der Biotope ist ebenfalls im 1976 in Kraft getretenen Natur- und 
Heimatschutzgesetz (NHG) geregelt. Mit dem in Art. 18 NHG verankerten Er-
haltungsgrundsatz für Biotope geht (wie auch bei den Objekten von nationa-
ler Bedeutung) kein absoluter Schutz einher. Vielmehr gelangt wiederum ein 
mehrstufiges Vorgehen mit qualifizierter Interessenabwägung zur Anwen-
dung, wobei zunächst zu prüfen ist, ob ein Eingriff schutzzielverträglich oder 
vermeidbar ist. Nur wenn eine Beeinträchtigung unvermeidbar ist, sind in 
einem weiteren Schritt im Rahmen einer qualifizierten Interessenabwägung 
die Interessen an der Erhaltung des Biotops gegenüber den Eingriffsinteres-
sen abzuwägen, wobei auf Verordnungsstufe Kriterien für diese Interessen-
abwägung vorgegeben werden. Gefordert ist somit auch hier ein gestuftes 
Vorgehen.1934 

Nur wenn ein Eingriff unvermeidbar ist und durch ein überwiegendes 
Interesse gerechtfertigt werden kann, ist er zulässig. Aber auch in diesem Fall 
sind besondere Massnahmen zum bestmöglichen Schutz des Biotops, zur 
Wiederherstellung oder — sofern keine Wiederherstellung möglich ist — für 
einen angemessen Ersatz zu treffen. Im Unterschied zu den bisher dargestell-
ten Anwendungsbereichen werden gemäss Gesetzeswortlaut nicht gleich-
wertige, sondern angemessene Ersatzmassnahmen gefordert. Damit wird der 
Biotopschutz relativiert, weil das Angemessenheitserfordernis auch verlangt, 
dass die Ersatzmassnahme aus Sicht des Ersatzpflichtigen verhältnismässig 

1932 Vgl. betr. Poollösungen insgesamt käGi/stAlder/thommen, 62 ff.
1933 käGi/stAlder/thommen, 68.
1934 So auch stAlder, Rechtsgutachten, N 91.
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sein muss. Aus Sicht des Biotopschutzes ist Angemessenheit in der Praxis 
gegeben, wenn die Ersatzmassnahmen zu einem qualitativ und quantitativ 
gleichwertigen Ersatz führen. Mit einem gleichwertigen Realersatz in dersel-
ben Gegend kann am ehesten gewährleistet werden, dass der neu geschaffene 
Lebensraum von den Pflanzen- und Tierarten, die durch das Projekt betrof-
fen sind, überhaupt besiedelt wird. Der Landschaftshaushalt des betreffen-
den Raums bleibt so im Gleichgewicht.1935 

Die Bewilligungsbehörde hat bei der Bewilligung des Vorhabens gleich-
zeitig die Ersatzmassnahmen anzuordnen, für deren Realisierung der Ver-
ursacher oder die Verursacherin zuständig ist. Obwohl es heute Beurteilungs-
raster und Vollzugshilfen für die Beurteilung der Angemessenheit resp. 
Gleichwertigkeit der Ersatzmassnahmen gibt, sind die zulässigen Ersatzmass-
nahmen wenig konkret, und die Bewilligungsbehörden haben einen grossen 
Ermessensspielraum. Auch dies schwächt den Schutz der Biotope tendenzi-
ell, bietet aber gleichzeitig auch die Chance, der Einzigartigkeit der einzelnen 
Biotope Rechnung zu tragen. 

Interessant sind im Rahmen des Biotopschutzes diskutierte neue An-
sätze wie Poollösungen und Ersatzabgaben. Gerade Poollösungen können 
dazu beitragen, dass grössere Projekte realisiert werden können, und sind 
unter diesem Gesichtspunkt zu begrüssen. Dabei ist aber auch zu beachten, 
dass durch Poollösungen die Verantwortung der einzelnen Verursacher und 
Verursacherinnen vermindert und diejenige des Gemeinwesens vergrössert 
wird. Mit Poollösungen geht zudem auch eine gewisse Gefahr einher, dass im 
Ergebnis nicht mehr für jede Beanspruchung effektiv ein gleichwertiger Er-
satz resultiert.1936 

4. Vergleich mit Raumplanung
a) Im Allgemeinen
Auch der Biotopschutz ist zeitlich parallel mit dem Schutz des Kulturlandes 
und der Fruchtfolgeflächen entstanden. Anders als im Sachbereich der Raum-
planung verfügt der Bund diesbezüglich jedoch über einen umfassenden 
Gesetzgebungsauftrag mit nachträglich derogatorischer Wirkung. Der Bund 
hätte somit in diesem Sachbereich die Möglichkeit, direkter und konkreter 
Einfluss zu nehmen. Davon hat der Bund jedoch kaum Gebrauch gemacht. 
Indem der Bund die Grundsätze des Biotopschutzes in Art. 18 ff. NHG veran-
kert und darüber hinaus die zuständigen Instanzen des Bundes, der Kantone 
sowie der Gemeinden verbindlich aufgefordert hat, geeignete Massnahmen 

1935 BGer 1C_391/2014, E. 5.4; BGer 1C_346/2014, E. 4.5.2; käGi/stAlder/thommen, 41.
1936 Vgl. dazu insgesamt Rz. 1039 ff. hiernach. 
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zu treffen, hat er auf Bundesebene eine mit dem Raumplanungsrecht ver-
gleichbare Regelungsdichte geschaffen.1937 Zu beachten ist jedoch, dass sich 
die Rechtsgrundlagen für die Kompensationsmechanismen im Raumpla-
nungsrecht an unterschiedlichen Stellen befinden. Teilweise ergeben sie sich 
primär aus Richt- und Sachplänen. Damit besteht im Sachbereich des Biotop-
schutzes mit der Regelung in Art. 18 ff. NHG (insbes. Art. 18 Abs. 1ter NHG mit 
der Pflicht, bei unvermeidbaren Eingriffen in Biotope besondere Massnah-
men zu deren bestmöglichem Schutz zu treffen sowie ggf. für Wiederherstel-
lung oder ansonsten für angemessen Ersatz zu sorgen) eine demokratisch 
besser legitimierte und klarere Rechtsgrundlage. 

Der Biotopschutz verfügt über diverse Parallelen zum raumplanungs-
rechtlichen Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen. Namentlich 
sind sowohl im Raumplanungsrecht wie auch bezüglich Biotope Eingriffe an 
restriktive Voraussetzungen geknüpft. Im Biotopschutz wird dies durch die 
Voraussetzung der «Unvermeidbarkeit» der Beanspruchung zum Ausdruck 
gebracht. Damit wird einerseits die Bedeutung des Biotopschutzes hervor-
gehoben (weil eben alle Eingriffe, die vermieden werden können, vermieden 
werden müssen), andererseits handelt es sich dabei aber auch um einen aus-
legungsbedürftigen Rechtsbegriff, der je nach Interessenlage strapaziert wer-
den könnte. Weiter ist auch im Bereich des Biotopschutzes eine Interessen-
abwägung vorzunehmen. Anders als im Raumplanungsrecht wird hier — ähn-
lich wie beim Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung1938 — eine quali-
fizierte Interessenabwägung verlangt, und Eingriffe in Biotope von nationaler 
Bedeutung lassen sich i.d.R. nur mit einem Eingriffsinteresse von ebenfalls 
nationaler Bedeutung rechtfertigen. Dies im Unterschied zur allgemeinen 
raumplanerischen Interessenabwägung nach Art. 3 RPV. 

Weiter stehen sowohl im Raumplanungsrecht wie auch bezüglich Bio-
topschutz Ersatzmassnahmen erst zur Diskussion, wenn ein Eingriff im Ein-
zelfall gerechtfertigt werden kann. Während im Raumplanungsrecht eine 
gleichwertige Kompensation gefordert wird, spricht das NHG von angemes-
senem Ersatz. In der Praxis besteht der Unterschied darin, dass im Raum-
planungsrecht die Belastung für den Kompensationspflichtigen oder die 
Kompensationspflichtige grundsätzlich ausser Acht bleibt, während diese 
beim Schutz der Biotope im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips zu 
berücksichtigen ist. Die Anforderungen an die Kompensationsmassnahme 
im Raumplanungsrecht sind damit tendenziell höher. Die möglichen Ersatz-

1937 Vgl. dazu Rz. 802 hiervor.
1938 Vgl. dazu Rz. 794 hiervor.
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massnahmen sowie die Anforderungen an diese sind zudem wenig konkre-
tisiert. Poollösungen, welche im Bereich des Biotopschutzes eine anerkannte 
Möglichkeit darstellen, sind im Raumplanungsrecht derzeit noch wenig dis-
kutiert.1939 

b) Umgang mit Zielkonflikten 
Der Schutz der Biotope kann ebenfalls einerseits zum Kulturlandschutz bei-
tragen und andererseits in einem Spannungsverhältnis zu raumplaneri-
schen Ansprüchen stehen. Einen Beitrag zum Kulturlandschutz kann eine 
Unterschutzstellung von besonders wertvollen Ökosystemen beispielsweise 
insofern bieten, als infolgedessen die Bautätigkeit in gewissen Gebieten ab-
nimmt. Ausserdem werden Kulturlandflächen innerhalb eines Biotops be-
sonders geschützt. 

Spannungsverhältnisse zwischen dem Biotopschutz und der Raumpla-
nung können demgegenüber einerseits bei Unterschutzstellung eines Gebiets 
und andererseits im Zusammenhang mit Ersatzmassnahmen entstehen. Sol-
che Spannungsverhältnisse zwischen den raumplanungsrechtlichen (Schutz-)
Ansprüchen und dem Schutz der Biotope sind im Regelfall im Rahmen der 
Interessenabwägung zu lösen. Dem Biotopschutz kommt dabei kein genereller 
Vorrang gegenüber dem Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen 
zu. Vielmehr sind die einander gegenüberstehenden Interessen im Rahmen 
einer Interessenabwägung, bei der sämtliche öffentlichen und privaten Inter-
essen miteinzubeziehen sind, gegeneinander abzuwägen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass im Bereich des Biotopschutzes eine qualifizierte Interessen-
abwägung vorzunehmen ist und spezifischere gesetzliche Schutzziele beste-
hen, was i.d.R. zu einem höheren Schutz führt.1940 Ausserdem ist dem Schutz 
eines Biotops umso höheres Gewicht zuzumessen, je seltener und bedeuten-
der die an diesem Ort vorkommende Tier- und Pflanzenwelt ist.1941

Auch der Gesetzgeber trägt diesem Spannungsverhältnis teilweise Rech-
nung, beispielsweise indem Art. 18 Abs. 1 NHG fordert, dass bei der Unter-
schutzstellung von besonders wertvollen Ökosystemen die schutzwürdigen 
land- und forstwirtschaftlichen Interessen zu beachten sind. Damit fordert 
der Gesetzgeber eine Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Bedürfnis-
se, bevor ein mit der Qualifikation als Biotop verbundenes Spannungsverhält-
nis entsteht. Fällt allerdings die Interessenabwägung zugunsten der Unter-
schutzstellung als besonders wertvolles Ökosystem aus, kann das betroffene 

1939 Vgl. Rz. 1032 ff. hiernach.
1940 Ähnlich wie beim Schutz der Objekte von nationaler Bedeutung, vgl. Rz. 797 hiervor.
1941 Jost, 225.
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Kulturland oftmals nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt landwirt-
schaftlich genutzt werden. Ausserdem kann die Unterschutzstellung dazu 
führen, dass sich der Siedlungsdruck auf die verbleibenden Kulturlandflä-
chen verlagert.1942 Durch weitere Unterschutzstellungen von besonders wert-
vollen Ökosystemen wird dieser Druck voraussichtlich weiter ansteigen. Es 
wird vermutet, dass die Fruchtfolgeflächen von der erwarteten Verlagerung 
am stärksten betroffen sind, da sie sich derzeit mehrheitlich ausserhalb von 
Schutzgebieten befinden.1943

Darüber hinaus sind bestehende Biotope in der Raumplanung zu beach-
ten. Bei nicht zu vereinbarenden Schutzansprüchen ist im Rahmen der Planung 
eine Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei gehen zu schützende Biotope 
im Sinne von Art. 18 NHG planerischen Verfügungen, die auf sie nicht Rück-
sicht nehmen, grundsätzlich vor. Einer solchen Planung müsste also, wenn 
nicht gewichtige objektive Interessen gegen die Erhaltung eines Biotops spre-
chen und diese auch sorgfältig abgewogen sind, die Genehmigung durch die 
zuständige kantonale Behörde verweigert werden.1944 Wurde ein solches 
Spannungsverhältnis im Planungsverfahren nicht geklärt, so ist die Interes-
senabwägung von der zuständigen Behörde gestützt auf Art. 18 Abs. 1ter NHG 
im Baubewilligungsverfahren vorzunehmen.1945 

Zielkonflikte im Zusammenhang mit Ersatzmassnahmen entstehen 
dann, wenn Ersatzmassnahmen für ein Biotop auf Kulturlandflächen und 
insbesondere Fruchtfolgeflächen vorgenommen werden sollen. Die Behörde, 
welche den Eingriff in das Biotop bewilligt und entsprechende Ersatzmass-
nahmen anordnet, hat insbesondere zu prüfen, ob andere Ersatzmassnah-
men denkbar sind.1946 Ist dies nicht der Fall, sind die verschiedenen Schutz-
ansprüche gegeneinander abzuwägen. Aus Sicht der Raumplanung sollten 
ökologische Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnahmen (gemäss Art. 18 
Abs. 1ter NHG), die einen Eingriff in den Boden beinhalten, nicht auf Frucht-
folgeflächen erfolgen, denn solche Wiederherstellungs- oder Ersatzmassnah-
men führen typischerweise zu einem Verlust der entsprechenden Frucht-
folgeflächen.1947 Unproblematisch auf Fruchtfolgeflächen sind einzig Mass-
nahmen, die die Bodenqualität nicht beeinträchtigen, wie beispielsweise bei 

1942 BLW/ARE, Faktenblätter, 17; Bericht PVK, Materialien, 34 f.
1943 BLW/ARE, Faktenblätter, 18.
1944 Jenni, Schutzobjekt Biotope, 30.
1945 Jenni, Schutzobjekt Biotope, 31.
1946 käGi/stAlder/thommen, 51.
1947 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 12.
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artenreichen Wiesen oder Buntbrachen. Solche Flächen können weiterhin 
dem kantonalen Mindestumfang an Fruchtfolgen angerechnet werden.1948 

c) Biotopschutz als Vorbild?
Da der Bund im Sachbereich des Biotopschutzes über eine umfassende Re-
gelungskompetenz mit nachträglich derogatorischer Wirkung verfügt, eig-
net sich der Biotopschutz ebenfalls nur beschränkt als Vorbild für den raum-
planerischen Schutz des Kulturlandes und insbesondere der Fruchtfolge-
flächen. Darüber hinaus ist festzustellen, dass im Sachbereich Raumplanung 
die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Kulturland und insbe-
sondere von Fruchtfolgeflächen wie auch die Anforderungen an die Kom-
pensationsmassnahmen bereits de lege lata konkreter formuliert sind. Dies 
ist aus Sicht des Kulturlandschutzes zu begrüssen. 

Vorbildfunktion übernehmen könnten hingegen die qualifizierte Inter-
essenabwägung1949 sowie die Pflicht, mögliche Spannungsverhältnisse be-
reits bei der Unterschutzstellung neuer Biotope zu berücksichtigen. 

V. Moorschutz
1. Vorbemerkungen

Um das Jahr 1800 umfasste die Gesamtfläche der Moore in der Schweiz über 
250’000 ha (d.h. rund 6 % der heutigen Landesfläche). Seither sind die Moore 
in der Schweiz stark zurückgegangen.1950 Dieser Rückgang ist u.a. darauf 
zurückzuführen, dass bei der Interessenabwägung im Naturschutzrecht oft-
mals den Nutzungsinteressen der Vorrang vor den Schutzinteressen einge-
räumt wurde.1951 Aufgrund dieser Entwicklung wurde im Jahr 1983 die «Rot-
henthurminitiative» eingereicht, welche eine absolutes Veränderungsver-
bot für Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und natio-
naler Bedeutung forderte. Mit der Annahme der «Rothenthurminitiative» 
am 6. Dezember 1987 resp. dem infolgedessen neu eingefügten Art. 24sexies 

Abs. 5 aBV (heute: Art. 78 Abs. 5 BV) konnte der Schutz der Moore und Moor-

1948 Darüber hinaus könnten auch Flächen mit einer speziellen Nutzung ans kantonale 
Inventar angerechnet werden, solange die Fruchtfolgeflächenqualität des Bodens 
durch die spezielle Nutzung nicht beeinträchtigt wird und auf der Fläche innerhalb 
eines Jahres wieder ein ortsüblicher Ertrag möglich ist; vgl. zum Ganzen ARE, Erläu-
terungsbericht Sachplan FFF 2020, 12 und 25; käGi/stAlder/thommen, 56.

1949 Vgl. dazu Rz. 799 hiervor.
1950 BAFU, Bericht Moorschutz, 7.
1951 GriFFel, Umweltrecht, 262.
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landschaften wesentlich verstärkt und der Flächenverlust weitgehend ge-
stoppt werden.1952 

Moore stellen i.d.R. auch Biotope dar.1953 Entsprechend gelten für den 
Schutz und Unterhalt der Moore grundsätzlich die für Biotope geltenden Vor-
schriften (Art. 78 Abs. 4 BV sowie Art. 18 ff. NHG). Die besonderen Bestimmun-
gen zum Schutz der Moore von besonderer Schönheit und nationaler Bedeu-
tung (Art. 78 Abs. 5 BV sowie Art. 23a ff. NHG) gehen jedoch als speziellere Nor-
men den weniger weit reichenden Regelungen vor.1954 Alle anderen Biotope 
von nationaler Bedeutung (Art. 18a NHG), alle Biotope von regionaler und lo-
kaler Bedeutung (Art. 18b NHG) mit Einschluss der Moore von regionaler und 
lokaler Bedeutung sowie der Ufervegetation (Art. 21 Abs. 1 NHG) unterliegen 
den allgemeinen Bestimmungen zum Schutz der Biotope in Art. 18 ff. NHG.1955 

Als Moorlandschaften gelten in besonderem Masse durch Moore ge-
prägte, naturnahe Landschaften.1956 Ihr moorfreier Teil muss zu den Moo-
ren in enger ökologischer, visueller, kultureller oder geschichtlicher Bezie-
hung stehen (Art. 23b Abs. 1 NHG). Eine Moorlandschaft ist von besonderer 
Schönheit und von nationaler Bedeutung, wenn sie in ihrer Art einmalig ist 
oder in einer Gruppe von vergleichbaren Moorlandschaften zu den wert-
vollsten gehört (Art. 23b Abs. 2 NHG). 

Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und gesamt-
schweizerischer Bedeutung werden inventarisiert. Die Bezeichnung der 
Moore und Moorlandschaften obliegt dem Bundesrat (Art. 23a i.V.m. Art. 18a 
NHG resp. Art. 23b Abs. 3 NHG). Bei der Aufnahme eines Moores in ein Inven-
tar und der Qualifikation einer Landschaft als Moorlandschaft haben ent-
gegenstehende Interessen (z.B. öffentliche oder private Interessen an der 
Überbauung einer Parzelle) im Grundsatz unberücksichtigt zu bleiben. Sind 
bei der Grenzziehung einer Moorlandschaft mehrere Lösungen vertretbar, 
so können entgegenstehende Interessen für den Entscheid, welche Grenz-
ziehung schlussendlich vorzuziehen ist, mitberücksichtigt werden.1957 Die 
Moore von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung sind im Bundes-

1952 Vgl. dazu ausführlich WAldmAnn, Moorschutz, 5 ff.; BAFU, Bericht Moorschutz, 7, 
wobei neuste Ergebnisse allerdings zeigen, dass sich die Qualität der Moore ver-
schlechtert hat.

1953 Zum Begriff des Moores vgl. WAldmAnn, Moorschutz, 17 ff.; BAFU, Bericht Moor-
schutz, 2; BUWAL/WSL, Moore und Moorschutz, 7 ff.

1954 dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 35 zu Art. 78 BV; zur Frage, wann ein Moor von «natio-
naler Bedeutung» oder «besonderer Schönheit» vorliegt, vgl. WAldmAnn, Moor-
schutz, 29 ff.

1955 Vgl. weiterführend keller, in: Komm. NHG, N 2 zu Art. 23a NHG.
1956 Zum Begriff der Moorlandschaft vgl. WAldmAnn, Moorschutz, 21 ff.; BAFU, Bericht 

Moorschutz, 2; BUWAL/WSL, Moore und Moorschutz, 41 ff.
1957 BAFU, Bericht Moorschutz, 3 f.; BGE 127 II 184, E. 5.b.
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inventar der Hoch- und Übergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hoch-
moorinventar1958) resp. im Bundesinventar der Flachmoore von nationaler 
Bedeutung (Flachmoorinventar1959) aufgenommen. Die Moorlandschaften 
von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung sind im Bundesinven-
tar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeu-
tung (Moorlandschaftsinventar1960) aufgenommen.

2. Umsetzung

Art. 78 Abs. 5 BV räumt dem Bund keine ausdrückliche Rechtsetzungskom-
petenz ein. Heute ist aber anerkannt und unbestritten, dass der direkt an-
wendbare Schutzauftrag des Bundes auch dessen Befugnis umfasst, alle 
zweckmässigen Regelungen zur Konkretisierung und Umsetzung zu erlas-
sen.1961 Zudem handelt sich bei Art. 78 Abs. 5 BV um eine direkt anwendbare 
Verfassungsbestimmung, womit Moore und Moorlandschaften von beson-
derer Schönheit und gesamtschweizerischer Bedeutung direkt geschützt 
sind.1962 Nach dem Verfassungswortlaut dürfen in Mooren und Moorland-
schaften weder Anlagen gebaut noch Bodenveränderungen vorgenommen 
werden. Ausgenommen sind Einrichtungen, die dem Schutz (Schutzdien-
lichkeit) oder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Moore und 
Moorlandschaften dienen (schutzzielneutrale Nutzung).1963 Umgesetzt wird 
die Verfassungsbestimmung durch Art. 23a bis 23d NHG. 

Bei Mooren und Moorlandschaften besteht damit ein grundsätzliches, 
absolutes Veränderungsverbot.1964 Der Verfassungsgeber hat mit Art. 78 
Abs. 5 BV auf abstrakter Ebene die Entscheidung zum Vorrang des Schutzes 
der Moore gegenüber anderen Interessen vorweggenommen. Eine Interes-
senabwägung ist im Einzelfall nicht mehr möglich.1965 Damit stellt sich auch 

1958 Das Hochmoorinventar hat seine Grundlage in der Hochmoorverordnung.
1959 Das Flachmoorinventar hat seine Grundlage in der Flachmoorverordnung.
1960 Das Moorlandschaftsinventar hat seine Grundlage in der Moorlandschaftsverordnung.
1961 dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 39 zu Art. 78 BV.
1962 BAFU, Bericht Moorschutz, 6.
1963 WAldmAnn, BR 1994, 98.
1964 dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 40 zu Art. 78 BV; keller, in: Komm. NHG, N 7 Vorb. zu 

Art. 23a–23d NHG; mArti, in: SGKomm BV, N 22 zu Art. 78 BV; WAldmAnn, BR 1994, 98; 
vgl. aus der Rechtsprechung anstelle vieler BGE 138 II 281, E. 6.2; BGE 123 II 248, 
E. 3.a.aa; etwas weniger absolut formuliert BGer 1C_222/2015, E. 3.1.

1965 BovAY/sulliGer/PFeiFFer, 130; dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches 
Baurecht, N 4.109; dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 41 zu Art. 78 BV; hänni, Planungs-, 
Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 471 f.; Jost, 233; keller, in: Komm. NHG, 
N 7 Vorb. zu Art. 23a–23d NHG; mAhAim, Le principe de durabilité, 347; WAldmAnn, 
BR 1994, 98; vgl. auch BAFU, Bericht Moorschutz, 6; vgl. aus der Rechtsprechung an-
stelle vieler BGE 138 II 281, E. 6.2.
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die Frage der Verhältnismässigkeit von Eingriffen nicht.1966 Im Gegensatz zu 
anderen Bereichen des Landschafts- und Biotopschutzes, die geprägt sind 
vom Rechtsinstitut der Interessenabwägung, besteht hier ein (nahezu) ab-
soluter Schutz.1967 

Für Moorlandschaften hat der Gesetzgeber die strenge Verfassungsbe-
stimmung mit Art. 23b ff. NHG etwas relativiert.1968 Gemäss Art. 23d Abs. 1 
NHG ist die Gestaltung und Nutzung von Moorlandschaften soweit zulässig, 
als sie der Erhaltung der für die Moorlandschaften typischen Eigenheiten 
nicht widersprechen (Schutzzielverträglichkeit).1969 Dieser Bestimmung 
liegt die Überlegung zugrunde, dass es sich bei Moorlandschaften — im Ge-
gensatz zu Mooren — oftmals um grössere Gebiete (Kulturlandschaften) han-
delt, die durch Menschen bewohnt und genutzt werden. Der Gesetzgeber 
wollte die traditionelle Besiedelung und Nutzung dieser Gebiete beibehalten 
und deren angepasste und nachhaltige Weiterentwicklung ermöglichen.1970 
So ist unter gewissen Voraussetzungen u.a. eine land- und forstwirtschaft-
liche Nutzung zulässig. Das Bundesgericht ist an Art. 23d NHG gebunden 
(Art. 190 BV), legt diese Bestimmung angesichts des Verfassungswortlauts 
allerdings restriktiv aus.1971 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass auch 
im Rahmen von Art. 23d NHG keine Interessenabwägung vorgenommen wer-
den kann. Ist ein Vorhaben nicht schutzzielverträglich (d.h., widerspricht es 
den Schutzzielen), so ist es unabhängig von den übrigen auf dem Spiel stehen-
den Interessen immer unzulässig.1972

3. Würdigung

Die Moore und auch die Moorlandschaften von besonderer Schönheit und 
nationaler Bedeutung werden seit 1987 streng geschützt. Dieser strenge Schutz 
ist bereits auf Verfassungsebene angelegt und zeichnet sich durch ein abso-

1966 BAFU, Bericht Moorschutz, 6.
1967 dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Baurecht, N 4.109.
1968 Was in der Lehre verschiedentlich auf Kritik gestossen ist; vgl. mAhAim, Le principe 

de durabilité, 345; sidi-Ali, 36; WAldmAnn, Moorschutz, 283 ff.; weniger streng kel-
ler, in: Komm. NHG, N 4 zu Art. 23d NHG.

1969 BovAY/sulliGer/PFeiFFer, 131; hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umwelt-
schutzrecht, 472; keller, in: Komm. NHG, N 9 Vorb. zu Art. 23a–23d NHG sowie N 2 ff. 
zu Art. 23d NHG; mArti, in: SGKomm BV, N 23 zu Art. 78 BV; WAldmAnn, Moorschutz, 
283; WAldmAnn, BR 1994, 98; vgl. auch BAFU, Bericht Moorschutz, 6.

1970 BAFU, Bericht Moorschutz, 6; BGE 138 II 281, E. 6.2 je mit Hinweisen auf die Voten im 
Parlament.

1971 BovAY/sulliGer/PFeiFFer, 131; dAJcAr, in: Griffel et al. (Hrsg.), FHB öffentliches Bau-
recht, N 4.110; dAJcAr/GriFFel, in: BSK BV, N 40 zu Art. 78 BV; BGE 138 II 281, E. 6.3 
m.w.H.; BGE 138 II 23, E. 3.3; BGE 123 II 248, E. 3.a.cc; BGer 1C_515/2012, E. 5.4.

1972 BAFU, Bericht Moorschutz, 7; stAlder, Rechtsgutachten, N 96.
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lutes Veränderungsverbot aus. Im Einzelfall findet keine Interessenabwägung 
mehr statt; diese wurde bereits auf abstrakter Ebene zugunsten des Schutzes 
der Moore resp. der Moorlandschaften vorgenommen. Die Relativierung des 
Schutzes, welche bezüglich Moorlandschaften auf Gesetzesstufe stattgefun-
den hat, ist trotz ihrer sachlichen Begründetheit mit Blick auf die Verfassungs-
mässigkeit als heikel zu beurteilen.1973 Entsprechend ist zu begrüssen, dass 
das Bundesgericht diese Bestimmung angesichts des Verfassungswortlauts 
restriktiv auslegt. 

Durch die strengen Schutzbestimmungen konnte in den letzten Jahr-
zehnten ein weiterer Flächenverlust betreffend Moore und Moorlandschaf-
ten weitestgehend vermieden werden. Allerdings ist auch zu beachten, dass 
mit dem absoluten Moorschutz ein grosser Unterschied zu verwandten und 
auch den bisher dargestellten Sachbereichen geschaffen wird. Typischerwei-
se wird im Bereich des Kulturland-, Natur- und Heimat- sowie Waldschutzes 
auf Verfassungsstufe nur die Schutzwürdigkeit verschiedener Umweltele-
mente betont. Die Umsetzung und Ausgestaltung des konkreten Schutzes wird 
dem Bundesgesetzgeber und teilweise gar den Kantonen überlassen. Ein ganz-
heitliches Verfassungsverständnis verlangt in diesen Fällen, dass Massnah-
men, die zum Schutz der verschiedenen Umweltgüter getroffen werden, mit-
einander zu koordinieren sind. Wo einzelne Schutzaufträge miteinander in 
Konflikt geraten, liegt es in erster Linie am Gesetzgeber, eine koordinierte 
Lösung zu finden.1974 Ein wesentliches Element dabei stellt die (raumplaneri-
sche) Interessenabwägung dar, bei der sämtliche Interessen im Einzelfall eru-
iert und gegeneinander abgewogen werden. Im Bereich des Moor schutzes 
hingegen wird die Gleichrangigkeit und Abwägbarkeit der verschiedenen 
Schutzaufträge stark relativiert. Art. 78 Abs. 5 BV nimmt die Inter essen abwä-
gung auf abstrakter Ebene vorweg und entscheidet diese zugunsten des Moor-
schutzes. Daraus resultiert im Ergebnis ein absoluter Vorrang des Moorschut-
zes gegenüber anderen Schutzgütern.1975 Dies mag aus Sicht des Moorschut-
zes zu guten Ergebnissen führen (immerhin konnten die geschützten Flächen 
in den letzten Jahrzehnten weitestgehend erhalten bleiben), lässt aber die 
anderen und ebenfalls berechtigten Schutzansprüche ausser Acht. 

1973 Ausführlicher dazu WAldmAnn, Moorschutz, 283 ff.
1974 WAldmAnn, Moorschutz, 90.
1975 WAldmAnn, Moorschutz, 90 und 103.
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4. Vergleich mit Raumplanung
a) Im Allgemeinen
Mit dem auf Verfassungsstufe angelegten absoluten Schutz der Moore und 
Moorlandschaften von besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung un-
terscheidet sich der Schutz wesentlich vom Schutz des Kulturlandes und der 
Fruchtfolgeflächen im Raumplanungsrecht. Da nicht schutzzieldienliche Ein-
griffe in geschützte Moore und nicht schutzzieldienliche oder -verträgliche 
Eingriffe in geschützte Moorlandschaften von vornherein unzulässig sind, 
erübrigen sich demnach betreffend Moorschutz auch Ersatzmassnahmen. 

b) Umgang mit Zielkonflikten 
Auch zwischen dem Moorschutz und dem Schutz des Kulturlandes resp. der 
Fruchtfolgeflächen kann es zu Zielkonflikten kommen. Aufgrund des abso-
luten und auf Verfassungsebene verankerten Moorschutzes sind solche Ziel-
konflikte zugunsten der Moore und Moorlandschaften von besonderer Schön-
heit und nationaler Bedeutung zu entscheiden. Die inventarisierten Moore 
und Moorlandschaften sind in der Raumplanung zu berücksichtigen, d.h., 
sie müssen von den Planungsbehörden in der Raumplanung so behandelt 
werden, dass der in Art. 78 Abs. 5 BV enthaltene absolute Schutzauftrag um-
gesetzt wird.1976 Dadurch wird das Planungsermessen bedeutend einge-
schränkt. Wird eine Landschaft oder ein Moor neu in ein Inventar aufgenom-
men oder befindet sich ein im Inventar aufgenommenes Gebiet bei dessen 
Inkrafttreten in einer Bau- oder Landwirtschaftszone, die nicht mit der moor-
schutzrechtlichen Nutzungsordnung übereinstimmt, so wird die Nutzungs-
planung nachträglich widerrechtlich und es besteht ein wichtiger Grund zur 
Anpassung der Nutzungsplanung (Art. 21 Abs. 2 RPG). 

Tangiert im Einzelfall ein Bauvorhaben ein inventarisiertes Moor oder 
eine Moorlandschaft (bspw., weil die widerrechtliche Nutzungsplanung noch 
nicht angepasst wurde oder bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzone), so ist 
eine (Ausnahme-)Bewilligung zwingend und ohne Interessenabwägung zu 
verweigern, sofern das Bauvorhaben nicht schutzzieldienlich oder bei Moor-
landschaften zumindest schutzzielverträglich ist.1977 

c) Moorschutz als Vorbild?
Angesichts des absoluten Moorschutzes stellt sich die Frage, ob die Bestim-
mungen zum Schutz der Moore und Moorlandschaften von besonderer Schön-

1976 WAldmAnn, Moorschutz, 127 ff.
1977 WAldmAnn, Moorschutz, 130.
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heit und nationaler Bedeutung als Vorbild für den Kulturlandschutz resp. 
zumindest für den Schutz der Fruchtfolgeflächen genommen werden soll-
ten. Damit könnte das Schutzniveau für das Kulturland oder zumindest für 
die Fruchtfolgeflächen massiv angehoben und deren Erhalt langfristig gesi-
chert werden. Allerdings würden damit sämtliche anderen Interessen, na-
mentlich die zumindest teilweise berechtigten Interessen zur Siedlungsaus-
dehnung, aber v.a. auch Schutzinteressen naher Sachbereiche (Natur- und 
Heimatschutz; Waldschutz), zurückgestellt werden. Der Schutz des Kultur-
landes und der Fruchtfolgeflächen würde also zwar massiv erhöht, gleich-
zeitig würde aber auch der Druck auf andere Schutzgüter steigen und die 
Siedlungsausdehnung nahezu verunmöglicht. Die im Raumplanungsrecht 
etablierte Interessenabwägung würde wegfallen. Entsprechend ist eine An-
hebung des Schutzes des Kulturlandes oder auch nur der Fruchtfolgeflächen 
auf das Schutzniveau der Moore und Moorlandschaften abzulehnen. 

VI. Gewässerschutz 
1. Vorbemerkungen

Das Gewässerschutzrecht hat seine Wurzel in Art. 24a aBV von 1874, womit 
dem Bund die Oberaufsicht über die Wasserbau- und Forstpolizei einge-
räumt wurde.1978 Der Gewässerschutz wurde erst später Thema und 1953 
wurde dem Bund mit Art. 24aquater BV eine umfassende Gesetzgebungskom-
petenz eingeräumt. Das erste, diese Verfassungsbestimmung umsetzende 
Gewässerschutzgesetz trat im Jahr 1955 in Kraft und war primär darauf aus-
gerichtet, im ganzen Land die Abwassersanierung zu verwirklichen.1979 Der 
im Jahr 1975 angenommene neue Wasserwirtschaftsartikel (Art. 24bis 
aBV1980) wurde sodann im Zuge der Verfassungsreform von 1999 in leicht 
geänderter Fassung in Art. 76 BV überführt.1981 Art. 76 BV beauftragt den 
Bund, im Rahmen seiner Zuständigkeiten für die haushälterische Nutzung 
und den Schutz der Wasservorkommen sowie die Abwehr schädigender Ein-
wirkungen des Wassers zu sorgen (Art. 76 Abs. 1 BV). Zudem soll er Grund-
sätze festlegen über die Erhaltung und Erschliessung der Wasservorkom-
men, über die Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und für Kühl-

1978 Zunächst nur im Hochgebirge; vgl. cAluori/GriFFel, in: BSK BV, N 1 zu Art. 76 BV.
1979 cAluori/GriFFel, in: BSK BV, N 3 zu Art. 76 BV; hänni, Planungs-, Bau- und besonde-

res Umweltschutzrecht, 497 f.
1980 Eine Synthese zwischen dem bisherigen Wasserwirtschaftsartikel (bisher Art. 24a 

BV) und dem Gewässerschutzartikel (bisher Art. 24ter  BV); vgl. cAluori/GriFFel, in: 
BSK BV, N 4 zu Art. 76 BV.

1981 cAluori/GriFFel, in: BSK BV, N 5 zu Art. 76 BV.
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zwecke sowie über andere Eingriffe in den Wasserkreislauf (Art. 76 Abs. 2 
BV). Weiter erlässt der Bund Vorschriften über den Gewässerschutz, die Si-
cherung angemessener Restwassermengen, den Wasserbau, die Sicherheit 
der Stauanlagen und die Beeinflussung der Niederschläge (Art. 76 Abs. 3 BV). 
Gestützt auf die in Art. 76 Abs. 2 BV verankerte Grundsatzgesetzgebungskom-
petenz hat der Bund 1991 ein neues Gewässerschutzgesetz erlassen, welches 
einen umfassenden Schutz der Gewässer beinhaltet.1982 Am 1. Januar 2011 ist 
sodann eine Teilrevision des Gewässerschutzgesetzes mit neuen Regelungen 
betreffend Gewässerraum in Kraft getreten. Das Gewässerschutzgesetz be-
zweckt u.a. den Schutz der Gewässer sowie des für diese benötigen Raumes. 
Dieser Schutz kann dementsprechend auch das Kulturland sowie die Frucht-
folgeflächen tangieren.

2. Umsetzung 
a) Im Allgemeinen
Nach Art. 36a Abs. 1 GSchG sind die Kantone verpflichtet, den Raumbedarf der 
oberirdischen Gewässer für die Gewährleistung ihrer natürlichen Funktio-
nen, des Hochwasserschutzes und der Gewässernutzung festzulegen (Gewäs-
serraum). Zweck dieser Bestimmung ist es, den Gewässern genügend Raum 
zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre natürlichen Funktionen erfüllen 
können.1983 Die Kantone haben sodann dafür zu sorgen, dass der Gewässer-
raum bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt sowie extensiv ge-
staltet und bewirtschaftet wird (Art. 36a Abs. 3 GSchG).1984 Im Gewässerraum 
dürfen nur standortgebundene, im öffentlichen Interesse liegende Anlagen 
erstellt werden, wobei insbesondere in dicht bebauten Gebieten Ausnahmen 
möglich sind (Art. 41c Abs. 1 GSchV). Landwirtschaftliche Nutzungen inner-
halb des Gewässerraums sind mit gewissen Einschränkungen zulässig (Art. 41c 
Abs. 3 und 4 GSchV). Die Bewirtschaftung hat dabei extensiv und ohne Ein-
satz von Düngemitteln und Pestiziden zu erfolgen (Art. 41c Abs. 3 GSchV). 
Nach Art. 38a Abs. 1 GSchG sorgen die Kantone sodann für die Revitalisierung 
von Gewässern. Sie planen die Revitalisierungen und sorgen dafür, dass diese 
Planung bei der Richt- und Nutzungsplanung berücksichtigt wird.

1982 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 498; teilweise sind die 
Bestimmungen des GSchG auch von der umfassenden Gesetzgebungskompetenz 
gem. Abs. 3 erfasst; vgl. cAluori/GriFFel, in: BSK BV, N 23 zu Art. 76 BV.

1983 hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 508.
1984 BGE 143 II 77, E. 2.
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b) Fruchtfolgeflächen und Gewässerschutz 

Der Gewässerraum und die Revitalisierung von Gewässern kann insbeson-
dere in einem Spannungsverhältnis mit dem Schutz der Fruchtfolgeflächen 
stehen, denn der Gewässerraum gilt ausdrücklich nicht als Fruchtfolgeflä-
che, und für einen Verlust an Fruchtfolgeflächen ist nach den Vorgaben des 
Sachplans FFF Ersatz zu leisten (Art. 36a Abs. 3 sowie Art. 38a Abs. 2 GSchG).1985 
Damit sollten keine neuen Kompensationspflichten eingeführt, sondern die 
Einhaltung der bestehenden Vorgaben des Sachplans FFF sowie der dies-
bezüglichen Bestimmungen der RPV sichergestellt werden.1986 Wenn also 
durch die Ausscheidung von Gewässerräumen oder durch die Revitalisie-
rung von Gewässern Fruchtfolgeflächen verloren gehen und falls dadurch 
der kantonale Mindestumfang unterschritten wird, haben die Kantone die 
verlorenen Fruchtfolgeflächen zu kompensieren.1987 Aufgrund des dadurch 
entstandenen Spannungsfeldes zwischen Gewässer- und Kulturlandschutz 
wurde mit der Revision der Gewässerschutzverordnung vom 22. März 2017 
die in Art. 36a Abs. 3 GSchG enthaltene Kompensationspflicht für Fruchtfol-
geflächen konkretisiert und abgeschwächt.1988 Gemäss Art. 41cbis Abs. 1 
GSchV sind die Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum zwar noch immer se-
parat auszuweisen, sie können aber weiterhin an den kantonalen Mindest-
umfang gemäss Sachplan FFF angerechnet werden. Begründet wird diese 
Regelung damit, dass die entsprechenden Flächen im Gewässerraum nicht 
effektiv verloren gehen und weiterhin Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen. 
Im Falle einer Notlage dürften sie durch einen auf Art. 5 GSchG abgestützten 
Bundesratsbeschluss zudem vorübergehend wieder intensiv bewirtschaftet 
werden (Art. 41cbis Abs. 1 letzter Satz GSchV).1989 Nur wenn in einem Gewäs-
serraum liegendes Kulturland mit Fruchtfolgeflächenqualität für bauliche 
Massnahmen des Hochwasserschutzes oder der Revitalisierung effektiv be-
ansprucht wird und somit als Fruchtfolgefläche definitiv verloren geht, ist 

1985 Vgl. zur Entstehungsgeschichte sowie zur Auslegung BGE 146 II 134, 9.2.1. ff.
1986 BGE 146 II 134, E. 9.2.3.; BGE 145 II 11, E. 4.
1987 BGE 145 II 11, E. 3; stAlder, Rechtsgutachten, N 112.
1988 Zur Gesetzesmässigkeit der Verordnungsbestimmungen vgl. BGE 146 II 134, E. 9; 

iten, 808 f., mit dem Hinweis, dass das ARE diese Auslegung bereits 2011 in einem 
Rundschreiben, wie mit Fruchtfolgeflächen im Gewässerraum umgegangen werden 
soll, kommuniziert hat.

1989 BGE 146 II 134, E. 9.3.2; iten, 809; diese Regelung wurde von der zur Überarbeitung 
und Stärkung des Sachplans Fruchtfolgeflächen (FFF) eingesetzten Expertengruppe 
begrüsst; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 47; vgl. dazu auch to-
BiAs, 22.
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für dieses nach den Vorgaben des Sachplans FFF Ersatz zu leisten (Art. 41cbis 

Abs. 2 GSchV).1990 Der Ersatz kann losgelöst vom konkreten Wasserbaupro-
jekt geleistet werden.1991 

3. Würdigung

Gerade durch die Offenlegung und Renaturierung von Bächen und Flüssen 
geht oftmals landwirtschaftlich nutzbarer Boden direkt verloren. Der heute 
bestehende Schutz des Kulturlandes und der Fruchtfolgeflächen führt nicht 
dazu, dass solche Flächen für eine Gewässeroffenlegung oder -verlegung 
nicht verwendet werden dürfen. Notwendig ist jedoch eine qualifizierte Ab-
wägung aller massgeblichen Interessen.1992 Wird auf landwirtschaftlichen 
Flächen ein Gewässerraum ausgeschieden, wird dadurch die Nutzungsmög-
lichkeit eingeschränkt, denn Gewässerräume dürfen nur extensiv bewirt-
schaftet werden (Art. 36a Abs. 3 GSchG). Im Gewässerraum liegende Flächen 
mit Fruchtfolgeflächenqualität gelten zudem grundsätzlich nicht mehr als 
Fruchtfolgeflächen. Die Gewässerschutzgesetzgebung steht somit in einem 
direkten Zielkonflikt mit der Raumplanung, namentlich dem Schutz des Kul-
turlandes und insbesondere der Fruchtfolgeflächen. Mit der in Art. 41c GSchV 
enthaltenen Regelung wird im Spannungsverhältnis zwischen Schutz der 
Fruchtfolgeflächen und Gewässerschutz auf Verordnungsstufe eine Interes-
senabwägung und Koordination der verschiedenen Interessen vorgenom-
men. Obwohl im Gewässerschutzgesetz so nicht vorgesehen, erscheint dies 
sachgerecht, da die Änderungen der Nutzungen grundsätzlich reversibel 
sind. Der Boden und die Bodenfunktionen bleiben erhalten, sofern keine 
Eingriffe wie Abhumusierung oder dergleichen erfolgen. Damit bleibt grund-
sätzlich auch das Potenzial dieser Flächen als Fruchtfolgeflächen erhalten.1993

VII. Würdigung und Schlussfazit

Der Kulturlandschutz kann in einem Spannungsverhältnis zu anderen Schutz-
ansprüchen, wie namentlich zum Waldschutz, zum Schutz der Objekte von 
nationaler Bedeutung, zum Biotop- und Moorschutz sowie zum Gewässer-
schutz, stehen. Ein Spannungsverhältnis kann sich einerseits auf Planungs-

1990 BGE 146 II 134, E. 9.3.2 f.; iten, 809 und 813; ob eine Beanspruchung von Fruchtfolge-
flächen im Einzelfall zulässig ist, bestimmt sich aufgrund einer Interessenabwägung 
nach Art. 3 RPV, wobei der Erhalt der Fruchtfolgeflächen ein nationales Interesse 
darstellt; vgl. dazu stAlder, Rechtsgutachten, N 115 f.

1991 BGE 145 II 11, E. 5.3 f.; BGer 1C_255/2013, E. 4.3.3; iten, 809.
1992 BGer 1C_255/2013, E. 4.3.3.
1993 BLW/ARE, Faktenblätter, 18.
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ebene ergeben. Soweit die Gesetzgebung ihr Verhältnis zu anderen Regelun-
gen nicht selber bestimmt (vgl. bspw. Art. 18 Abs. 3 RPG), müssen bereits auf 
Planungsebene die verschiedenen Gesetzgebungen unter Berücksichtigung 
der verfassungsrechtlichen Ordnung miteinander koordiniert werden, so-
dass eine Lösung resultiert, bei der möglichst alle gleichzeitig und vollum-
fänglich zum Zuge kommen.1994 Andererseits kann ein Spannungsverhältnis 
auch erst im Zusammenhang mit einem konkreten Projekt entstehen oder 
wenn Ersatz- oder Kompensationsmassnahmen für ein konkretes Projekt 
getroffen werden sollen. Zu denken ist dabei beispielsweise an ein standort-
gebundenes Gebäude ausserhalb der Bauzonen, für das zwei Standorte in 
Betracht kommen, einer im Wald und einer auf Fruchtfolgeflächen. Weiter 
kann ein Spannungsverhältnis entstehen, wenn beispielsweise für einen Ein-
griff in ein Biotop Ersatzmassnahmen getroffen werden müssen und für diese 
Fruchtfolgeflächen beansprucht werden sollen. 

Kommt es auf planungsrechtlicher Ebene oder im konkreten Einzelfall 
zu einem Spannungsverhältnis zwischen verschiedenen Schutzansprüchen, 
so ist auffällig, dass der Schutz des Kulturlandes und auch der Fruchtfolge-
flächen im Vergleich zu anderen Schutzgütern eher schwach ausgestaltet ist. 
Andere Schutzgüter, wie namentlich der Wald, die inventarisierten Objekte 
von nationaler Bedeutung und vor allem die Moore, werden deutlich stärker 
geschützt, und deren Schutzziele sind auf Gesetzesstufe deutlich konkreter 
formuliert.1995 Anders als beispielsweise das Waldgesetz fokussiert das 
Raumplanungsgesetz nicht auf den Schutz eines bestimmten Schutzgutes. 
Es schützt als sachbereichübergreifendes Gesetz neben dem Kulturland 
auch die damit konkurrierenden Interessen der Siedlungs- und Wirtschafts-
entwicklung. Aufgrund dessen ist es gemäss seiner Zielsetzung so ausgestal-
tet, dass es eine Vielzahl teilweise divergierender Interessen hin zu einer 
haushälterischen Nutzung des Bodens zu kanalisieren versucht. In diesem 
Zusammenhang belässt es den Kantonen denn auch einen erheblichen Er-
messensspielraum bei der Gewichtung der infrage stehenden Interessen.1996 
Auch dadurch ergibt sich für den Kulturlandschutz wiederum eine schwä-
chere Position im Vergleich mit anderen Schutzansprüchen. 

Ein wesentlicher Unterschied besteht auch im Bereich der Rechtsgrund-
lagen. Während die Moore bereits durch die Bundesverfassung einen direk-
ten Schutz erfahren und der Wald durch das Waldgesetz als Bundesgesetz 
geschützt wird, sind die Rechtsgrundlagen zum Schutz des Kulturlandes 

1994 BGE 114 Ib 224, E. 5.b.
1995 Bericht GPK-N, 3537; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 61.
1996 Bericht GPK-N, 3537.
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zerstreut im Bundesrecht sowie im kantonalen Recht zu finden. Die im 
Raumplanungsgesetz enthaltenen Bestimmungen sehen de lege lata keine 
expliziten Kompensationsmechanismen vor, weder bei Einzonungen noch 
zum Schutz der Fruchtfolgeflächen. Solche ergeben sich ausschliesslich im 
Rahmen der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben und somit indi-
rekt aus diesen. 

Stehen also verschiedene Schutzansprüche in einem Spannungsver-
hältnis zueinander, müssen Planungs- oder Bewilligungsbehörden i.d.R. die 
verschiedenen Ansprüche unter Berücksichtigung der anwendbaren Rechts-
grundlagen im Rahmen einer Interessenabwägung eruieren und gegenein-
ander abwägen.1997 Da für andere Schutzansprüche typischerweise ein hö-
herer Schutz sowie spezifischere Schutzziele bestehen, wird das Interesse an 
deren Erhalt in der Interessenabwägung bei konkreten Projekten die Inter-
essen am Schutz des Kulturlandes und gar der Fruchtfolgeflächen in vielen 
Fällen überwiegen, sodass im Ergebnis das Kulturland resp. die Fruchtfolge-
fläche für bauliche Nutzungen «geopfert» wird.1998 Betreffend Moorschutz 
kommt es sodann noch nicht einmal zu einer Interessenabwägung, denn der 
Verfassungs- bzw. Gesetzgeber hat diese auf abstrakter Ebene vorweggenom-
men und zugunsten des Moorschutzes entschieden. 

Die im Vergleich zu anderen Schutzansprüchen schwächere Position 
des Kulturlandschutzes und des Schutzes der Fruchtfolgeflächen kann auf-
grund dessen im Zusammenhang mit dem weiterbestehenden und anzuer-
kennenden Bedürfnis zur Siedlungsausdehnung, wirtschaftlichen Interes-
sen sowie neuen Infrastrukturprojekten zu einer anhaltenden Abnahme der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen führen. Darüber hinaus wird das Span-
nungsfeld zwischen den verschiedenen Schutzansprüchen sich tendenziell 
weiter verstärken, da die zur Kompensation oder für andere Massnahmen 
zur Verfügung stehenden geeigneten Flächen künftig tendenziell abnehmen 
werden. Entsprechend stellt sich die Frage, ob das Schutzniveau für das Kul-
turland und die Fruchtfolgeflächen nicht auf ein mit den anderen dargestell-
ten Sachbereichen vergleichbares Niveau angehoben werden sollte. Mit einer 
Verstärkung des Schutzes des Kulturlandes und insbesondere der Frucht-
folgeflächen, sodass dieser zumindest ein ähnliches Gewicht aufweist wie 
konkurrierende Schutzansprüche, könnten das Kulturland und die Frucht-
folgeflächen in der Interessenabwägung massgebend an Gewicht gewinnen 
und deren Erhaltung langfristig erleichtert werden. Immer wieder diskutiert 
wird beispielsweise, ob der Schutz des Kulturlandes nicht auf Gesetzesstufe 

1997 Vgl. dazu exemplarisch BGer 1C_544/2013, E. 3 und 4.
1998 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 61 f.
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gehoben werden sollte.1999 Die damit verbundene höhere demokratische 
Legitimation könnte den Schutz der Fruchtfolgeflächen in der politischen 
Diskussion sowie auch in der Interessenabwägung stärken.2000

Ausserdem könnte auch zum Schutz des Kulturlandes und insbesondere 
der Fruchtfolgeflächen eine qualifizierte Interessenabwägung verlangt wer-
den. Eine weitergehende Verstärkung des Kulturlandschutzes und auch des 
Schutzes der Fruchtfolgeflächen, beispielsweise in Richtung eines absoluten 
Schutzes im Sinne des Moorschutzes, ist hingegen abzulehnen.2001 Eine der-
artige Verstärkung des Schutzes würde dazu führen, dass kaum noch Hand-
lungsspielraum für die Siedlungsentwicklung übrigbleiben würde.2002 Dies 
gilt es zu vermeiden, denn auch bei der Siedlungsentwicklung handelt es sich 
um ein anerkanntes und berechtigtes Bedürfnis. Um diesem Bedürfnis eben-
falls Rechnung tragen zu können, bedarf es einer sorgfältigen, aber möglichst 
ergebnisoffenen Interessenabwägung im Einzelfall. Eine gesetzliche Voran-
stellung einzelner Schutzansprüche würde eine Interessenabwägung vor-
wegnehmen oder weitgehend präjudizieren und würde diesen Bedürfnissen 
nicht gerecht.2003 Ausserdem stiege die Gefahr, dass es zu einer Schutzerhö-
hungsspirale kommt. Infolgedessen ist der absolute Schutz von einzelnen 
Schutzgütern tendenziell generell abzulehnen.

§ 2 Vergleich mit anderen Ländern 
I. Vorbemerkungen 
1. Ausgangslage 

Nicht nur ein Blick in verwandte Rechtsgebiete, sondern auch ein Blick in 
andere Länder lohnt sich. Viele andere Länder, insbesondere im europäi-
schen Raum, sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie die 
Schweiz.2004 Auch sie haben mit einem anhaltenden Siedlungswachstum, 
einer fortschreitenden Zersiedelung sowie Kulturlandverlust und einer Ab-
nahme der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche zu kämpfen. Wenig über-
raschend sind diese Themen dementsprechend auch in anderen Ländern 

1999 Vgl. dazu Rz. 402 hiervor.
2000 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2001 Stalder lehnt darüber hinaus auch eine Verstärkung des Schutzes in Richtung Inven-

tar nach Art. 5 f. NHG ab; vgl. stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2002 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 62.
2003 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2004 leuthArd, 3.
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aktuell und Gegenstand der politischen Diskussionen. In diesem Abschnitt 
soll ein Blick über die Landesgrenzen gewagt und sollen die von ausgewählten 
anderen Ländern getroffenen Massnahmen zum Schutz des Kulturlandes 
den in der Schweiz eingeführten Kompensationsmechanismen gegenüber-
gestellt werden. Betrachtet werden die Länder Deutschland, Frankreich und 
Grossbritannien. Deutschland und Frankreich beispielsweise haben mit gros-
sen Abnahmen der landwirtschaftlich genutzten Flächen zu kämpfen, wobei 
Deutschland im Unterschied zu Frankreich über ein ähnliches Planungssys-
tem wie die Schweiz verfügt.2005 In Grossbritannien ist demgegenüber die 
Zersiedelung besonders hoch.2006 

Im Vergleich mit den ausgewählten anderen Ländern fällt zunächst auf, 
dass die Instrumente zum Schutz des Kulturlandes je nach Land verschieden 
sind und über eine unterschiedlich lange Tradition verfügen. Während die 
Schweiz im Zeitpunkt des Erlasses des Raumplanungsgesetzes als Vorreiter 
in Europa betrachtet wurde,2007 ist nun zu untersuchen, wie sie heute im Ver-
gleich mit ausgewählten anderen Ländern positioniert ist. Dabei wird auf-
fallen, dass die Instrumente der Länder zum Schutz des Kulturlandes zwar 
zum Teil Ähnlichkeiten aufweisen, sich aber auch deutlich voneinander un-
terscheiden, was u.a. auf die unterschiedlichen nationalen Planungssyste-
me, die politischen Konstellationen und die Kompetenzverteilungen inner-
halb der Länder zurückzuführen ist.2008 

Ausserdem gehen nicht alle Länder von derselben Bevölkerungsent-
wicklungsprognose aus. Während beispielsweise in der Schweiz, in Gross-
britannien und in Frankreich in den nächsten Jahren ein verhältnismässig 
hohes Bevölkerungswachstum erwartet wird, nimmt die Bevölkerung u.a. 
in Deutschland wahrscheinlich ab.2009 Zudem gibt es zwischen den betrach-
teten Ländern erhebliche Unterschiede in der traditionellen Landnutzung. 
Während beispielsweise in Grossbritannien grosse zusammenhängende Ge-
biete mit derselben Bodenbedeckung dominieren, sind andere Länder wie 
die Schweiz kleinräumiger.2010 Hinzu kommt, dass im Unterschied zu der 
Schweiz, in der lediglich 38,4 % der Fläche landwirtschaftlich genutzt wer-
den, in den Ländern Deutschland, Frankreich und Grossbritannien heutzu-

2005 leuthArd/toBiAs, 7 ff.
2006 JAeGer et Al., 270.
2007 lendi, Recht und Politik der Raumplanung, 173 ff.
2008 leuthArd, 3.
2009 leuthArd, 6; leuthArd/toBiAs, 10; vgl. auch die Bevölkerungsvorausschätzungen 

der Eurostat (basierend auf den Erhebungen im Jahr 2018).
2010 leuthArd, 7; vgl. auch die Informationen der Eurostat.
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tage 50 % und mehr der Landesoberfläche landwirtschaftlich genutzt wird.2011 
Es sind also in manchen Ländern noch bedeutend grössere Flächen an Kul-
turland vorhanden, sodass die Dringlichkeit von dessen Schutz noch nicht 
so hoch ist wie in der Schweiz.2012 

2. Vorgaben der Europäischen Union (EU)

Nicht nur die einzelnen Länder, sondern auch die Europäische Union widmet 
sich dem Kulturlandschutz. Obwohl die EU in der Raumplanung nur über 
begrenzte Kompetenzen verfügt, gibt sie dennoch Rahmenbedingung vor 
und hat Strategien entwickelt, die das Siedlungswachstum lenken und den 
Verlust landwirtschaftlicher Flächen reduzieren sollen.2013 So wurden mit 
dem Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) beispielsweise im 
Jahr 1999 erstmals gemeinsame Leitlinien der räumlichen Entwicklung Eu-
ropas festgelegt.2014 Zu beachten ist zudem auch der Fahrplan für ein res-
sourcenschonendes Europa aus dem Jahr 2011.2015 Darin wird vorgeschla-
gen, die direkten und die indirekten Auswirkungen auf die Landnutzung auf 
EU-Ebene sowie weltweit spätestens 2020 bei der Ausarbeitung der verschie-
denen EU-Politikbereiche zu berücksichtigen und eine Reduzierung der 
Landnahme (d.h. des Flächenverbrauchs) derart anzustreben, dass 2050 
kein Nettoverbrauch von Landflächen mehr erfolgt.2016

Gestützt auf den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa wurden 
im Jahr 2012 die Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung 
und Kompensierung der Bodenversiegelung erlassen.2017 Darin wird über das 
Ausmass und die Auswirkungen der Bodenversiegelung in der EU informiert, 
und es werden Beispiele für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung 
und Kompensierung der Bodenversiegelung erläutert, um eine bessere Be-
wirtschaftung der verfügbaren Böden sicherzustellen.2018 Die Leitlinien sollen 
die Mitgliedstaaten dazu bewegen, die Begrenzung der Bodenversiegelung als 
zentrales Ziel in politische Steuerungsinstrumente zu integrieren und konkre-
te Massnahmen zu ergreifen.2019 Dabei wird eine Kombination von Begren-
zung, Milderung und Kompensierung als «modernstes Konzept» vorgestellt 

2011 Vgl. World Bank, agricultural land (% of land area); leuthArd/toBiAs, 11.
2012 leuthArd, 9 f.
2013 leuthArd, 14.
2014 Vgl. dazu ausführlicher BrAndhuBer, 9 f.
2015 euroPäische kommission, Fahrplan, 1 ff.
2016 euroPäische kommission, Fahrplan, 18.
2017 euroPäische kommission, Leitlinien, 1 ff.
2018 euroPäische kommission, Leitlinien, 9.
2019 leuthArd, 16.
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und näher erläutert. Ziel der vorgeschlagenen Massnahmen ist nicht, die wirt-
schaftliche Entwicklung zu stoppen oder die aktuelle Flächennutzung als 
unbefristeten Status quo festzuschreiben, sondern eine effizientere und nach-
haltigere Nutzung der natürlichen Ressourcen zu erreichen.2020 Dafür soll 
primär durch Begrenzung der Bodenversiegelung die Verbauung von Grün-
flächen und die damit verbundene Versiegelung von Böden verhindert wer-
den. Subsidiär, falls eine Beanspruchung unvermeidlich ist, sollen Massnah-
men zur Milderung getroffen werden, um zumindest gewisse Bodenfunktio-
nen zu erhalten und erhebliche direkte oder indirekte Beeinträchtigungen 
der Umwelt oder der Lebensqualität der Bevölkerung zu verringern. Wenn 
vor Ort getroffene Milderungsmassnahmen unzureichend erscheinen, wer-
den Kompensationsmassnahmen in Erwägung gezogen.2021 

Unter dem Titel «Kompensierung von Bodenversiegelung» wird in den 
Leitlinien primär darauf hingewiesen, dass eine Kompensierung nur zu er-
wägen ist, wenn die Bodenbeanspruchung unvermeidbar ist. Die Kompen-
sierung stelle keine gleichwertige Ersatzmassnahme für eine Versiegelung 
an anderer Stelle dar, denn geeignete Flächen für die Durchführung von Kom-
pensationsmassnahmen seien begrenzt, und da Bodenfunktionen boden- 
und standortspezifisch seien, müssten bei Kompensationen zahlreiche Ein-
schränkungen hingenommen werden. Kommt es zur Kompensierung, sei 
vor allem wichtig, dass die Kompensierung tatsächlich den verlorenen Öko-
systemfunktionen entspreche und mit diesen in Zusammenhang stehe. Aus-
serdem sollten die Massnahmen spätestens zum Zeitpunkt der geplanten 
Eingriffe oder sogar vorher durchgeführt werden. Das Ziel der Kompensie-
rung bestehe darin, die Gesamtkapazität der Böden in einem bestimmten Ge-
biet zu erhalten oder wiederherzustellen, damit die Böden ihre Funktionen 
erfüllen können. Kompensationsmassnahmen seien also darauf ausgelegt, 
Bodenfunktionen wiederherzustellen oder zu verbessern, um grössere nega-
tive Auswirkungen von Bodenversiegelungen zu vermeiden. Als Methoden für 
die Kompensierung werden die Wiederverwendung des bei der Versiegelung 
des Bodens auf einer bestimmten Fläche abgetragenen Bodens an einem an-
deren Standort, die Entsiegelung einer bestimmten Fläche (Bodenrückgewin-
nung) zur Kompensierung einer Versiegelung an anderer Stelle, Ökokonten 
und Handel mit Entwicklungszertifikaten und die Erhebung von Gebühren für 
die Versiegelung von Flächen, die für den Bodenschutz oder andere Umwelt-
schutzmassnahmen eingesetzt werden, aufgeführt.2022

2020 euroPäische kommission, Leitlinien, 23.
2021 Vgl. detaillierter euroPäische kommission, Leitlinien, 23 ff.
2022 Vgl. zum Ganzen euroPäische kommission, Leitlinien, 33 f.
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Weiter ist für den Kulturlandschutz auf europäischer Ebene insbesondere 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP2023) zu beachten. Mit der Reform der GAP 
von 2013 wurde ein ganzheitlicher und stärker integrierter Ansatz eingeführt. 
Die GAP 2014–2020 verfolgt einerseits wirtschaftliche Ziele (wie die Gewähr-
leistung der Ernährungssicherheit durch eine tragfähige landwirtschaft-
liche Erzeugung), andererseits aber auch umweltpolitische (wie der nach-
haltige Einsatz der natürlichen Ressourcen und die Bekämpfung des Klima-
wandels) sowie territoriale Ziele.2024 Sie dient damit u.a. dem Kulturland-
schutz sowie der nachhaltigen Nutzung des Bodens.

Trotz all dieser Massnahmen der EU, welche zum Kulturlandschutz und 
einem sparsamen Umgang mit dem Boden beitragen, ist festzuhalten, dass 
die EU keine eigentliche Kompensationspflicht kennt. Sie gibt ihren Mitglied-
staaten nicht vor, dass für gewisse Beanspruchungen Ersatz geleistet werden 
muss.2025 

II. Deutschland
1. Vorbemerkungen

Als Erstes soll Deutschland vertieft betrachtet werden. Bei Deutschland han-
delt es sich um ein Land mit föderalen Gliedstaaten, welches betreffend Pla-
nungssystem mit der Schweiz vergleichbar ist. Ausserdem verfügen zumin-
dest einzelne Bundesländer über eine ähnliche räumliche Struktur wie die 
Schweiz.2026 Die Raumplanung zeichnet sich in Deutschland durch ein mehr-
stufiges System aus, gegliedert in Bundes-, Länder- und Regionalebene. Ähn-
lich wie in der Schweiz obliegt den Bundesländern in ihren Landesplanungs-
gesetzen und Raumordnungsplänen die Konkretisierung der Rahmenvor-
gaben des Bundes. Sie legen zudem die Regelungen für die regionale und 
kommunale Ebene fest.2027 Der Länderebene kommt damit die meiste Kom-
petenz im Sachbereich Raumplanung zu.2028 

In Deutschland wird zudem, ähnlich wie in der Schweiz, die Dringlich-
keit zum Schutz des Kulturlandes als hoch eingestuft. In der deutschen Nach-
haltigkeitsstrategie, die aus dem Jahr 2002 stammt, wird festgelegt, dass die 

2023 Die GAP wurde gestützt auf Art. 38 bis 44 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) erlassen.

2024 leuthArd, 16; vgl. auch die Informationen zur GAP auf der Website der Europäischen 
Union.

2025 norer, 448.
2026 leuthArd, 13; leuthArd/toBiAs, 9.
2027 leuthArd, 20.
2028 BrAndhuBer, 16.
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Flächeninanspruchnahme deutlich reduziert werden muss und bis 2030 (ur-
sprünglich bis 2020) pro Tag maximal 30 ha neue Siedlungs- und Verkehrs-
flächen entstehen sollen.2029 Die Kommission für Bodenschutz fordert ihrer-
seits in einem Bericht aus dem Jahr 2009 zum Flächenverbrauch in Deutsch-
land von den Bundesländern und Gemeinden eine konsequente Flächenspar-
politik.2030 Zudem befürwortet die Kommission eine bundesweite Unter-
schutzstellung von Acker- und Grünlandböden sowie die Kompensation von 
Neuversiegelungen, indem Entsiegelungs- und Renaturierungsmassnahmen 
an anderer Stelle vorgenommen werden.2031 Im Jahr 2015 wurden in Deutsch-
land täglich 70 ha Flächen beansprucht. Damit wurde einerseits ein markan-
ter Rückgang erreicht, andererseits aber auch deutlich, dass das Ziel von 30 ha 
pro Tag bis 2030 ambitiös ist.2032

2. Rahmenvorgaben auf Bundesebene

Zentrale Grundsätze und Ziele für den Kulturlandschutz sind in Deutschland 
insbesondere in den nationalen Gesetzen zur Raumentwicklung und Land-
wirtschaft, wie dem Raumordnungsgesetz (ROG), dem Baugesetzbuch (BauGB), 
dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie dem Bundes-Bodenschutz-
gesetz (BBodSchG), verankert.2033 Die in diesen Gesetzen vorgesehenen Me-
chanismen für den Kulturlandschutz sollen nachfolgend dargestellt werden.

a) Raumordnungsgesetz (ROG)
Das Raumordnungsgesetz definiert als Leitvorstellung für die Raumordnung 
die nachhaltige Raumentwicklung (§ 1 Abs. 2 ROG), legt die Grundsätze der 
Raumordnung fest (§ 1 und 2 ROG) und verpflichtet die nachfolgenden Staats-
ebenen, diese bei ihren Planungen zu berücksichtigen (§ 4 ROG). Zu den 
Grundsätzen der Raumordnung gehört u.a., dass die erstmalige Inanspruch-
nahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke zu verringern ist. 
Dies soll insbesondere durch quantifizierte Vorgaben zur Verringerung der 

2029 Im Jahr 2002 wurde in dieser Strategie noch vorgesehen, dass das Ziel, maximal 30 ha 
neue Siedlungs- und Verkehrsflächen pro Tag zu generieren, bis zum Jahr 2020 er-
reicht werden soll. Im Jahr 2016 ist eine Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie er-
schienen, mit der die Frist vom Jahr 2020 auf das Jahr 2030 verlängert wurde, vgl. die 
BundesreGierunG, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2016, 1 ff., insbes. 38 und 159; 
darauf folgte eine weitere Aktualisierung im Jahr 2018, mit der das Ziel beibehalten 
wurde; vgl. die BundesreGierunG, Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 2018, 1 ff., ins-
bes. 55; sowie eine Weiterentwicklung im Jahr 2021; vgl. die BundesreGierunG, Deut-
sche Nachhaltigkeitsstrategie 2021, 1 ff., insbes. 102.

2030 kommission Bodenschutz, Empfehlungen, 4 ff.; vgl. auch leuthArd/toBiAs, 25.
2031 kommission Bodenschutz, Empfehlungen, 9 und 15.
2032 leuthArd, 19; leuthArd/toBiAs, 24.
2033 leuthArd, 14.
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Flächeninanspruchnahme sowie durch die vorrangige Ausschöpfung der 
Potenziale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdich-
tung und für andere Massnahmen zur Innenentwicklung erfolgen (§ 2 Abs. 2 
Ziff. 6 ROG). Das Ziel der nachhaltigen Raumentwicklung wird zudem als Aus-
gangspunkt von Kompensationsmechanismen verstanden. Nutzungsansprü-
che an den Raum können dessen ökologischen Funktionen entgegenstehen. 
Solche unterschiedliche Ansprüche sind grundsätzlich zu koordinieren, so-
dass die Raumentwicklung nachhaltig ist. Ist eine Koordination nicht möglich 
und müssen ökologische Raumfunktionen aufgrund von Festlegungen für 
bestimmte wirtschaftliche oder soziale Nutzungen zurücktreten, können 
Nachhaltigkeitsdefizite entstehen. In diesen Fällen kann es angezeigt sein, 
dass die ökologischen Funktionen im Sinne einer Kompensation an anderer 
Stelle gestärkt und vor Raumnutzungsansprüchen geschützt werden. Dabei 
bleibt aber zu beachten, dass der Grundsatz der nachhaltigen Raumentwick-
lung keine starre Eingriffs- und Ausgleichsarithmetik vorschreibt, sondern 
den Kompensationsgedanken als planerische Leitvorstellung der Aufgaben-
erfüllung mit den Instrumenten des Raumordnungsrechts zuordnet.2034

Im ROG werden zudem die Grundsätze für die Raumordnungspläne auf-
gestellt. Auch Raumordnungspläne können dem Kulturlandschutz dienen. 
So können darin beispielsweise Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete be-
zeichnet werden (§ 7 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 ROG). Vorranggebiete sind Gebiete, 
die für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vorgese-
hen sind und andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen in die-
sem Gebiet ausschliessen, soweit diese mit den vorrangigen Funktionen 
nicht vereinbar sind. Vorbehaltsgebiete sind Gebiete, die bestimmten raum-
bedeutsamen Funktionen oder Nutzungen vorbehalten bleiben sollen und 
denen bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Funktio-
nen oder Nutzungen besonderes Gewicht beizumessen ist.2035 

b) Baugesetzbuch (BauGB)
ba) Im Allgemeinen
Während für die Voraussetzungen eines Eingriffs in die Natur das Natur-
schutzrecht massgebend ist, regelt das Baugesetzbuch (BauGB) die Rechts-
folgen eines solchen Eingriffs.2036 Mit dem Baugesetzbuch werden ausser-
dem übergeordnete Vorgaben für die Planung aufgestellt (insbesondere Bau-
leitplanung durch die Gemeinden; § 1 BauGB) und das Verhältnis zwischen 

2034 runkel, in: Spannowsky et al. (Hrsg.), Raumordnungsgesetz, N 104 f. zu § 1 ROG.
2035 Vgl. dazu ausführlicher WeilAnd/WohlleBer-Feller, 57 ff.
2036 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 261.

859

860

435 § 2 Vergleich mit anderen Ländern 



Bauplanungsrecht und Umweltrecht präzisiert (§ 1a BauGB).2037 § 1a Abs. 2 
BauGB verpflichtet explizit zu einem sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahmen von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten zur 
Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 
Flächen, Nachverdichtung und andere Massnahmen zur Innenentwicklung 
zu nutzen und die Bodenversiegelungen auf das notwendige Mass zu begren-
zen. Indem der Flächenschutz in § 1a Abs. 2 BauGB ausserhalb des Katalogs 
der übrigen Belange aufgeführt wird, erhält dieser grössere Bedeutung und 
den Charakter einer die planerische Gestaltungsfreiheit einschränkenden 
Gewichtungsvorgabe (Abwägungsdirektive).2038 Die Bestimmung enthält die 
sog. «Bodenschutzklausel» ergänzt um die «Umwidmungssperrklausel».2039 
In § 1a Abs. 3 BauGB wird sodann die Berücksichtigung der Grundsätze der 
Vermeidung und des Ausgleichs voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB verlangt. Der Aus-
gleich soll durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen im Planerlass-
verfahren als Flächen oder Massnahmen zum Ausgleich erfolgen. Damit ist 
auf Planungsstufe zu entscheiden, ob Eingriffe in Natur und Landschaft bau-
planungsrechtlich zugelassen werden.2040

bb) Die «Bodenschutzklausel»
Die «Bodenschutzklausel» verlangt einen möglichst schonenden Umgang 
mit Grund und Boden. Den Belangen des Bodenschutzes soll auch in der Bau-
leitplanung Rechnung getragen und die zusätzliche Bodenversiegelung durch 
Bauvorhaben auf das notwendige Mass beschränkt werden.2041 Eine Neuaus-
weisung von Bauland in bisher unbebautem Gebiet ist damit aber nicht un-
möglich, auch wenn dadurch bisher unbebauter Boden in Anspruch genom-
men wird. §1a BauGB enthält weder ein Versiegelungsverbot noch eine Bau-
landsperre. Die Bestimmung fordert lediglich eine umfassende Abwägung 
der verschiedenen Interessen sowie eine möglichst weitgehende Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs für bauliche Nutzungen.2042 

2037 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 33 zu § 1a BauGB.
2038 kloePFer, § 11 N 146.
2039 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 42 ff. zu § 1a BauGB.
2040 schlAcke, § 10 N 39.
2041 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 4 zu § 1a BauGB.
2042 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 5 f. zu § 1a BauGB; WAGner, in: Ernst et al., 

Komm. BauGB, N 42 und 54 zu § 1a BauGB; kloePFer, § 11 N 148.
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bc) Die «Umwidmungssperrklausel»

Aus der «Umwidmungssperrklausel» folgt, dass Umnutzungen von land-
wirtschaftlich genutzten Flächen, Wald und für Wohnzwecke genutzten Flä-
chen nur «im notwendigen Umfang» erfolgen sollen und zu begründen sind 
(§ 1a Abs. 2 BauGB). Damit werden die Belange der Siedlungsentwicklung 
(«Wohnbedürfnisse») und die Belange der Land- und Forstwirtschaft her-
vorgehoben.2043 Diese besonderen Bodennutzungen werden gegenüber 
anderen Nutzungsabsichten der Gemeinden geschützt und erhalten ein be-
sonderes Gewicht im Rahmen der Abwägung.2044 Die Inanspruchnahme 
dieser Flächen ist jedoch ebenfalls nicht ausgeschlossen, sondern nur auf 
den notwendigen Umfang beschränkt. Zudem sind Umnutzungen zu be-
gründen.2045

bd) Abwägung 
Wesentliches Element bei der Frage, ob in Deutschland Flächen für bauliche 
Nutzung in Anspruch genommen werden können, ist demnach die Abwä-
gung.2046 Sind durch Bauleitpläne Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
warten, hat die Gemeinde entsprechend dem naturschutzrechtlichen Ver-
meidungsgebot (vgl. §§ 13 und 15 BNatSchG) bereits im Planungsprozess alle 
berührten öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander und unter-
einander abzuwägen (§ 1 Abs. 7 sowie § 1a Abs. 1 BauGB).2047 Sie hat dabei 
insbesondere zu prüfen, in welchem Umfang die beabsichtigten Darstellun-
gen und Festsetzungen, die Eingriffe in Natur und Landschaft zur Folge ha-
ben können, zur Verwirklichung der Planungsabsichten der Gemeinde tat-
sächlich erforderlich sind. Um Bodenversiegelungen auf das notwendige 
Mass zu begrenzen (§ 1a Abs. 2 BauGB), ist dabei auch zu prüfen, ob das Pla-
nungsziel auch mit einem geringeren Eingriff in Natur und Landschaft er-
reicht werden kann.2048 

Weiter ist im Rahmen der Abwägung zu prüfen, inwieweit zur Verwirk-
lichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege Ausgleichs-

2043 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 9 zu § 1a BauGB; WAGner, in: Ernst et al., 
Komm. BauGB, N 42 zu § 1a BauGB; kloePFer, § 11 N 156.

2044 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 9 zu § 1a BauGB; WAGner, in: Ernst et al., 
Komm. BauGB, N 49 zu § 1a BauGB.

2045 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 10a zu § 1a BauGB; WAGner, in: Ernst et al., 
Komm. BauGB, N 60 zu 1a BauGB.

2046 Vgl. dazu ausführlicher WeilAnd/WohlleBer-Feller, 265 ff.
2047 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 36 zu § 1a BauGB.
2048 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 19 zu § 1a BauGB.
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massnahmen erforderlich sind (§ 15 Abs. 2 BNatSchG).2049 In der Bauleitpla-
nung ist entsprechend nicht nur darüber zu entscheiden, ob sich die Eingriffe 
in Natur und Landschaft rechtfertigen lassen, sondern auch darüber, ob und 
in welchem Umfang bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen Ausgleich und 
Ersatz zu leisten ist.2050 Die Gemeinde hat also im Rahmen ihres Planungs-
auftrags auch ein Ausgleichskonzept für die Beeinträchtigung von Natur und 
Landschaft vorzusehen.2051 Für erhebliche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes hat ein Ausgleich durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen 
nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Massnahmen zum Ausgleich zu 
erfolgen(§ 1a Abs. 3 BauGB).2052 Dabei soll die Gemeinde gemäss § 1a Abs. 3 
Satz 5 BauGB i.V.m. § 15 Abs. 3 Satz 1 BNatSchG bei der Darstellung bzw. Fest-
setzung von geeigneten Ausgleichsflächen wiederum auf die «agrarstruktu-
rellen Belange» der Land- und Forstwirtschaft, die in gleicher Weise auf die 
Nutzung des Aussenbereichs für ihre Produktion angewiesen sind, Rück-
sicht nehmen.2053 Ziel des Ausgleichs ist eine ökologische Aufwertung der 
nicht für die Bebauung vorgesehenen Flächen im Plangebiet entsprechend 
dem Ergebnis der städtebaulichen Abwägung.2054 

be) Ausgleichsmassnahmen
Art und Umfang der Ausgleichs- resp. Kompensationsmassnahmen werden 
nicht pauschal festgelegt, sondern durch die Grundsätze der baurechtlichen 
Abwägung bestimmt. Sie sind so zu wählen, dass die gleichen bzw. möglichst 
ähnliche Funktionen und Werte wiederhergestellt werden.2055 Ausserdem 

2049 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 20 zu § 1a BauGB; ein Ausgleich ist nicht er-
forderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind 
oder zulässig waren; vgl. § 1a Abs. 2 BauGB letzter Satz sowie N 28 zu § 1a BauGB; vgl. 
dazu auch WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 141 zu § 1a BauGB.

2050 Mit § 200a BauGB wird ein eigener städtebaulicher Ausgleichsbegriff eingeführt, der 
von dem des § 15 BNatSchG abweicht. Der Ausgleichsbegriff nach BauGB umfasst die 
naturschutzrechtlich unterschiedlichen Begriffe «Ausgleich» und «Ersatz». Die im 
BNatSchG getroffene Unterscheidung von Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen ent-
fällt damit. Ebenso entfällt die in § 15 BNatSchG angelegte Stufenfolge von Eingriffs-
regelung und naturschutzrechtlicher Abwägung. Vielmehr wird die Eingriffsrege-
lung umfassend unter die Anwendung des § 1 Abs. 7 BauGB gestellt; vgl. dazu BAttis, 
in: Battis et al., Komm. BauGB, N 16 zu § 1a BauGB; schlAcke, § 10 N 37.

2051 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 22 zu § 1a BauGB.
2052 Vgl. zum Ganzen ausführlich BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 1 ff. sowie N 24 

zu § 1a BauGB; daneben sind auch vertragliche Vereinbarungen möglich; vgl. der-
selBe, N 26 zu § 1a BauGB.

2053 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 138 zu § 1a BauGB.
2054 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 111 zu § 1a BauGB.
2055 kloePFer, § 11 N 178 ; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 278; zur Ermittlung des Aus-

gleichsbedarfs vgl. auch hoFmAnn, 19 f.
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sind der funktionale und räumliche Zusammenhang, der Zeitpunkt der Wirk-
samkeit sowie der Umfang der Massnahme zu berücksichtigen.2056 Die Flä-
chen oder Massnahmen zum Ausgleich im Sinne von § 1a Abs. 3 BauGB kön-
nen dabei auf den Grundstücken, auf denen Eingriffe in Natur und Land-
schaft zu erwarten sind, oder an anderer Stelle festgesetzt werden (§ 5 Abs. 2a 
sowie § 9 Abs. 1a BauGB). Ein unmittelbarer räumlicher Zusammenhang zwi-
schen Eingriff und Ausgleich wird somit nicht verlangt (vgl. auch Art. 200a 
BauGB).2057 Der zeitliche Rahmen für die Durchführung ist so zu bestimmen, 
dass die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des 
Landschaftsbildes möglichst kontinuierlich erhalten bleiben.2058 Je nach 
konkreter örtlicher oder regionaler Situation kann zudem auch ein funktio-
naler Zusammenhang verlangt werden.2059

Der Ausgleich für die aufgrund der Bauleitplanung zu erwartenden Ein-
griffe kann demnach in räumlicher Hinsicht flexibel erfolgen. Erforderlich ist 
oftmals eine grossräumige, das gesamte Gemeindegebiet oder die Region um-
fassende Betrachtungsweise. WAGner weist darauf hin, dass z.B. Ausgleiche 
in räumlicher Nähe der neuen Baugrundstücke zu städtebaulich unvertret-
baren Ergebnissen führen können, etwa wenn in diesem Gebiet eine verdich-
tete Bebauung angestrebt wird, während nach den Zielen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege sowie der Raumordnung Ausgleiche an anderer 
Stelle möglich und ggf. auch positiver zu bewerten wären. Dabei ist zu beach-
ten, dass § 1a Abs. 3 BauGB keinen 100-%-Ausgleich verlangt. Es kann jedoch 
alleine aufgrund der Tatsache, dass auf dem Eingriffsgrundstück kein Aus-
gleich möglich ist, auch nicht darauf verzichtet werden.2060 Die räumliche 
Entkoppelung darf zudem nicht so weit gehen, dass es durch den zu erwar-
tenden Eingriff zu Funktionsverlusten im Naturraum kommt, die aufgrund 
der Entfernung des Ausgleichs nicht mehr kompensiert werden können.2061 
Der Ausgleich an anderer Stelle muss zudem einerseits mit den Zielen des 
Naturschutzes und der Landschaftspflege kompatibel und andererseits mit 
einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung sowie den Zielen der Raum-
ordnung vereinbar sein.2062 

2056 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 278; vgl. jedoch auch mitschAnG/reidt, in: Battis et 
al., Komm. BauGB, N 163 zu § 9 BauGB, wonach grundsätzlich kein funktionaler Zu-
sammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich verlangt wird.

2057 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 25 zu § 1a BauGB; kloePFer, § 11 N 180 f.; 
schlAcke, § 10 N 40; WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 119 ff. zu § 1a BauGB.

2058 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 279.
2059 mitschAnG/reidt, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 163 zu § 9 BauGB.
2060 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 119 zu § 1a BauGB.
2061 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 120 zu § 1a BauGB.
2062 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 121 ff. zu § 1a BauGB.
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Bei einem Ausgleich an einem anderen Standort und mit einem anderen Plan 
ist dieser entsprechend zu begründen und zu sichern. Dabei sind die Anfor-
derungen unterschiedlich. Je grösser der räumliche Abstand zwischen Ein-
griff und Ausgleich sein soll, desto wichtiger ist es für die Gemeinde, den 
Ausgleich naturschutzfachlich zu begründen und rechtlich abzusichern. 
Zudem muss der Ausgleich zeitlich so umgesetzt werden, dass der Eingriff 
tatsächlich kompensiert werden kann.2063 Dem Flächennutzungsplan kann 
bei zeitlicher und räumlicher Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich eine 
grosse Bedeutung für die Sicherung der Ausgleichsflächen zukommen.2064 
Aber auch mit zwei formell selbständigen Bebauungsplänen können zeitlich 
entkoppelte Eingriffe und Ausgleiche koordiniert werden.2065 Eine Begren-
zung findet die zeitliche Entkoppelung darin, dass nicht zuerst der Eingriffs- 
und erst danach der Ausgleichsbebauungsplan aufgestellt werden kann.2066 
Es können also nur Flächen für Ausgleichsmassnahmen vorzeitig festgelegt 
werden. Dies ermöglicht beispielsweise die Anlegung eines Flächenpools für 
Ausgleichsmassnahmen, der nach dem Modell des Ökokontos bei späteren 
Eingriffen nach § 135a ff. BauGB eingesetzt werden kann.2067

Die Gemeinde hat im Abwägungsprozess zu beurteilen, ob und wie die 
festgestellten voraussichtlichen Eingriffe sachgemäss bewältigt werden kön-
nen. Eine Bindung an zum Beispiel durch Verwaltungsvorschrift eines Lan-
des eingeführte standardisierte Bewertungsfragen wird als heikel erachtet. 
Eine gewisse Pauschalisierung sollte jedoch möglich sein.2068 Die Massnah-
men zum Ausgleich müssen vom Vorhabenträger ausgeführt werden (Ver-
ursacherprinzip; § 135a BauGB).2069 Entsprechende Festsetzungen können 
der Bauherrschaft als Nebenbestimmungen zur Baugenehmigung überbun-
den werden, sofern sie nicht bereits Gegenstand des Bauantrags sind.2070 Bei 
Massnahmen an anderer Stelle als am Ort des Eingriffs kann der Ausgleich 
resp. Ersatz auch vertraglich vereinbart werden.2071 

2063 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 124 zu § 1a BauGB.
2064 mitschAnG, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 35b zu § 5 BauGB.
2065 mitschAnG/reidt, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 161 zu § 9 BauGB; söFker, in: 

Ernst et al., Komm. BauGB, N 232 zu § 9 BauGB; WAGner, in: Ernst et al., Komm. 
BauGB, N 127 f. zu § 1a BauGB.

2066 mitschAnG/reidt, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 162 zu § 9 BauGB.
2067 Sogleich in Rz. 869 hiernach; vgl. auch mitschAnG, in: Battis et al., Komm. BauGB, 

N 35b zu § 5 BauGB; mitschAnG/reidt, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 161 zu 
§ 9 BauGB; WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 129 zu § 1a BauGB.

2068 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 23 zu § 1a BauGB.
2069 schlAcke, § 10 N 41.
2070 mitschAnG, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 2 zu § 135a BauGB.
2071 schlAcke, § 10 N 41.
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bf) Ökokonten

Gemäss § 135a Abs. 2 BauGB können Massnahmen zum Ausgleich aber nicht 
nur an anderer Stelle sowie auch bereits vor den Bauvorhaben und der Zu-
ordnung durchgeführt werden. Das BauGB sieht somit nicht nur eine räum-
liche, sondern auch eine zeitliche Entkoppelung von Eingriff und Ausgleich 
vor.2072 Die Gemeinde hat damit die Möglichkeit, bereits im Hinblick auf spä-
tere Baugebietsfestsetzungen Massnahmen zum Ausgleich durchzuführen 
und diese dann den neuen Baugebieten zuzuordnen (System der Ökokon-
ten).2073 Dazu muss bei der Umsetzung der Ausgleichsmassnahme bereits 
erkennbar sein, dass diese die Funktion eines an sich erst später erforderli-
chen Ausgleichs wahrnimmt.2074 Zudem darf die Führung eines Ökokontos 
durch die Gemeinde das Abwägungsergebnis beim Erlass des Bauleitplans 
nicht präjudizieren.2075 

c) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
ca) Verhältnis zum Bauplanungsrecht
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wird durch die vorstehend um-
schriebenen Regelungen im Bundesbaugesetzbuch (BauGB) als planerische 
Eingriffsregelung in die Bauleitplanung integriert. Sind aufgrund von Auf-
stellungen, Änderungen, Ergänzungen oder Aufhebung von Bauleitplänen 
oder von Satzungen gemäss BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu er-
warten, so ist nach den Vorschriften des BauGB über die Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz zu entscheiden (§ 18 Abs. 1 BNatSchG).2076 Damit 
sollen einerseits die Durchsetzungskraft der Naturschutzbelange in der Bau-
leitplanung erhöht und andererseits mühsame Streitigkeiten über Aus-
gleichsmöglichkeiten auf Vollzugsebene vermieden werden. Demnach wird 
bereits in der Bauleitplanung darüber entschieden, ob sich die Eingriffe in 
Natur und Landschaft im Planbereich überhaupt rechtfertigen lassen, sowie 
auch, ob und in welchem Umfang für — angesichts vorrangiger städtebauli-
cher Erfordernisse — unvermeidbare Beeinträchtigungen Ausgleich und Er-
satz zu leisten ist.2077 Dennoch ist die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung, welche auch Grundlage für die Entscheide im Bereich der Bauleitpla-
nung bildet, nachfolgend kurz darzulegen.

2072 kloePFer, § 11 N 184.
2073 mitschAnG, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 5 zu § 135a BauGB.
2074 hoFmAnn, 25.
2075 mitschAnG, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 5 zu § 135a BauGB.
2076 kloePFer, § 11 N 171.
2077 Vgl. zum Ganzen WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 63 zu § 1a BauGB.
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cb) Vermeidungspflicht und Kompensation 

Die im Bundesnaturschutzgesetz verankerte Eingriffsregelung sieht vor, dass 
erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft vom Verursacher 
resp. von der Verursacherin vorrangig zu vermeiden sind (§ 13 sowie 15 Abs. 1 
BNatSchG).2078 Nicht vermeidbare, erhebliche Beeinträchtigungen sind durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmassnahmen oder, soweit dies nicht möglich ist, 
durch einen Ersatz in Geld zu kompensieren (§ 13 sowie 15 Abs. 2 BNatSchG).2079 
Der Zustand von Natur und Landschaft darf also durch Eingriffe, insbeson-
dere Baumassnahmen, nicht beeinträchtigt bzw. verschlechtert werden (Ver-
schlechterungsverbot).2080 Dafür ist eine abgestufte Reihenfolge unterschied-
licher Rechtspflichten vorgesehen. Vorrangig sind Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu vermeiden. Nur wenn dies nicht möglich ist, ist der 
Verursacher oder die Verursacherin verpflichtet, diese durch Massnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen oder zu erset-
zen. Unvermeidbare und nicht in angemessener Frist ausgleichbare oder er-
setzbare Beeinträchtigungen sind zu untersagen, wenn die Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege anderen Belangen bei der gebotenen 
Abwägung im Range vorgehen. Nur wenn ein Eingriff aufgrund vorgehender 
Interessen zugelassen wird, obwohl die Beeinträchtigung nicht vermeidbar 
und nicht in angemessener Frist ausgleich- oder ersetzbar ist, ist vom Verur-
sacher oder von der Verursacherin Ersatz in Geld zu leisten.2081

cc) Ausgleich vs. Ersatz 
Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen stehen in diesem Fall gleichrangig zur 
Wahl. Der Verursacher oder die Verursacherin eines Eingriffs muss also nicht 
vorrangig eine Ausgleichsmassnahme ergreifen, bevor er oder sie Ersatz-
massnahmen in Betracht ziehen kann.2082 Es besteht jedoch kein Wahlrecht 
des Verursachers resp. der Verursacherin über die Art der Kompensation. Die 

2078 Dabei geht es nicht um die Unterlassung des Vorhabens an sich, sondern um die Unter-
lassung der Beeinträchtigung von Natur und Landschaft. Das Vorhaben soll also pri-
mär an einem anderen (schonenderen) Standort oder in einer schonenderen Variante 
realisiert werden. Ist dies nicht möglich, liegt eine unvermeidbare Beanspruchung 
vor; vgl. dazu BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 15 zu § 1a BauGB; ekArdt/hen-
niG, 696; schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 8 zu § 15 BNatSchG; WAGner, in: Ernst 
et al., Komm. BauGB, N 76 zu § 1a BauGB.

2079 Weiterführend BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 14 zu § 1a BauGB; ekArdt/
henniG, 696; schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 13 ff. zu § 13 BNatSchG.

2080 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 39; schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 14 zu 
§ 13 BNatSchG.

2081 schlAcke, § 10 N 31.
2082 ekArdt/henniG, 696.
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Behörde entscheidet, ob den Zielsetzungen der Eingriffsregelung besser durch 
Ausgleichs- oder Ersatzmassnahmen oder eine Kombination beider Rech-
nung getragen wird.2083 Im Grundsatz wird eine Naturalkompensation gefor-
dert, wobei Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen so zu treffen sind, dass aus 
Sicht von Natur und Landschaft keine Verschlechterung eintritt.2084

«Ausgeglichen» ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederher-
gestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neugestaltet ist. «Ersetzt» ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald 
die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Na-
turraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild 
landschaftsgerecht neugestaltet ist (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Der Unterschied 
zwischen Ausgleich und Ersatz ist damit derjenige zwischen «gleichartig wie-
derhergestellten Funktionen» am Ort des Eingriffs und «gleichwertig wieder-
hergestellten Funktionen» des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum. 
Damit ein Ausgleich «in gleichartiger Weise» bejaht werden kann, muss der 
Ausgleich inhaltlich und räumlich eng an den beeinträchtigten Funktionen 
anlehnen. Eine Verbesserung anderer Funktionen oder an einer ganz ande-
ren Stelle ohne räumlichen Bezug stellt keinen ausreichenden Ausgleich dar. 
Es muss ein räumlich-funktionaler Zusammenhang zwischen Eingriff und 
Ausgleich bestehen.2085 Bei der Bemessung der Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes sowie des notwendigen Ausgleichs ist auf den Durchschnitts-
betrachter abzustellen.2086 Der Ersatz ist hingegen — anders als der Ausgleich 
— nicht zwingend identisch mit dem beeinträchtigten Schutzgut und erfolgt 
auch nicht unmittelbar an gleicher Stelle.2087 Beim Ersatz ist der räumliche 
Bezug gelockert; er muss jedoch auch hier vorhanden sein («im betroffenen 
Naturraum»).2088 Zudem ist beim Ersatz auch der funktionale Bezug zwi-
schen Eingriff und Kompensation gelockert («gleichwertig»). Es genügt die 
Herstellung ähnlicher Funktionen, die aus dem Eingriff ableitbar sind.2089

2083 ekArdt/henniG, 696; schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 15 zu § 15 BNatSchG.
2084 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 14 zu § 13 BNatSchG.
2085 Vgl. ausführlicher schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 24 zu § 15 BNatSchG m.w.H.; 

vgl. dazu auch ekArdt/henniG, 696 f.
2086 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 25 zu § 15 BNatSchG.
2087 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 77 zu § 1a BauGB.
2088 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 27 zu § 15 BNatSchG; vgl. dazu auch ekArdt/

henniG, 697; kloePFer, § 12 N 221.
2089 Wobei ein weiter Massstab angelegt wird; vgl. schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, 

N 28 zu § 15 BNatSchG.
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cd) Kompensation 

Voraussetzung für eine Kompensation ist, dass es sich bei den Ausgleichs- 
und Ersatzmassnahmen nicht ihrerseits um unzulässige Eingriffe in Natur 
und Landschaft handelt.2090 Als Kompensationsflächen kommen vorrangig 
aufwertungsfähige und aufwertungsbedürftige Flächen in Betracht, das 
heisst Flächen, die in einen Zustand versetzt werden können, der im Ver-
gleich zum ursprünglichen als ökologisch höherwertig angesehen werden 
kann und durch den ggf. neuer Lebensraum erschlossen wird.2091 Es ist so-
mit zunächst zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz durch Massnahmen zur 
Entsiegelung, durch Massnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensräu-
men oder durch Bewirtschaftungs- oder Pflegemassnahmen, die der dauer-
haften Aufwertung des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, 
erbracht werden kann, um möglichst zu vermeiden, dass Flächen aus der 
Nutzung genommen werden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG). Bei der Inanspruchnah-
me von land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und 
Ersatzmassnahmen ist zudem auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu 
nehmen, insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders 
geeignete Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen (§ 15 
Abs. 3 BNatSchG). Damit wurde den Bedenken der Landwirtschaft Rechnung 
getragen, die befürchteten, dass für Kompensationsmassnahmen über Ge-
bühr landwirtschaftliche Flächen beansprucht werden.2092 Als Kompensa-
tionsmassnahmen kommen bspw. das Herrichten von Biotopflächen, Rück-
haltemassnahmen für Niederschlagswasser, Gradientenabsenkungen oder 
Tief- und Troglagen von Verkehrseinrichtungen infrage.2093 Kompensations-
massnahmen sind in dem jeweils erforderlichen Zeitraum zu unterhalten 
und rechtlich zu sichern.2094 Der Unterhaltungszeitraum ist durch die zu-
ständige Behörde im Zulassungsbescheid festzusetzen. Verantwortlich für 
Ausführung, Unterhaltung und Sicherung der Ausgleichs- und Ersatzmass-
nahmen ist der Verursacher oder die Verursacherin (§ 15 Abs. 4 BNatSchG).2095 

Offen ist, inwieweit Kompensationsmassnahmen von der Naturalresti-
tution abweichen dürfen. Dies hängt u.a. vom Grad der Beeinflussung des 

2090 kloePFer, § 12 N 213.
2091 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 17 zu § 15 BNatSchG; kloePFer, § 12 N 215.
2092 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 38 zu § 15 BNatSchG; vgl. dazu auch ekArdt/

henniG, 697.
2093 kloePFer, § 12 N 214.
2094 Vgl. dazu ausführlicher schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 50 ff. zu § 15 BNatSchG.
2095 Vgl. dazu ausführlicher schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 54 zu § 15 BNatSchG.

874

875

444 4. Teil: Einbettung der Kompensation im Raumplanungsrecht



Ökosystems durch den Menschen, von der Wiederherstellbarkeit der Entste-
hungsvoraussetzungen des Ökosystems, von der Präsenz der Arten und vom 
Alter des Ökosystems ab. In vielen Fällen wird eine optimale Wiederherstel-
lung nicht möglich sein. In diesen Fällen wird eine approximative Kompensa-
tion, die sich dem Ziel des Vollausgleichs so weit als möglich nähert, als aus-
reichend erachtet.2096 Ausserdem muss die Grösse der Kompensationsfläche 
nicht zwingend identisch sein mit der Grösse der Eingriffsfläche. Wenn die 
Eingriffsfläche und die Kompensationsfläche eine naturschutzrechtlich un-
terschiedliche Wertigkeit besitzen, bedarf es eines Kompensationsfaktors. 
Kompensationsflächen können also im Verhältnis zur Eingriffsfläche umso 
kleiner sein, je mehr der ökologische Wert der Kompensationsfläche den der 
durch den Eingriff in Anspruch genommenen Fläche übersteigt.2097 

ce) Geldersatz
Wenn eine Beeinträchtigung nicht vermeidbar ist und auch nicht in ange-
messener Frist ausgeglichen oder ersetzt werden kann, kann diese zugelas-
sen werden, wenn sie nach Durchführung der naturschutzrechtlichen Ab-
wägung gemäss § 15 Abs. 5 BNatSchG vorrangig ist. In diesem Fall hat der 
Verursacher oder die Verursacherin einen dem Verursacherprinzip entspre-
chenden Ersatz in Geld zu leisten (§ 15 Abs. 6 BNatSchG).2098 Die Kompensa-
tion mit Geld ist somit subsidiär zur Realkompensation.2099 Keine Kompen-
sation in Geld kann angeordnet werden bei vom Verursacher oder von der 
Verursacherin behaupteten aber nicht bewiesenen Schwierigkeiten, Kom-
pensationsflächen zu finden.2100 Kommt es im Einzelfall zu einer Kompensa-
tion in Geld, so muss der Verursacher oder die Verursacherin den beein-
trächtigten Zustand von Natur und Landschaft nicht real aufwiegen, sondern 
eine Geldzahlung leisten. Die Ersatzzahlung bemisst sich nach den durch-
schnittlichen Kosten der nicht durchgeführten Kompensationsmassnahmen 
inkl. sämtlicher Begleitkosten. Sind diese nicht feststellbar, bemisst sich die 
Ersatzzahlung nach Dauer und Schwere des Eingriffs unter Berücksichti-
gung der dem Verursacher resp. der Verursacherin daraus erwachsenden 
Vorteile.2101 Die Zahlung ist vor der Durchführung des Eingriffs zu leisten; 

2096 kloePFer, § 12 N 217.
2097 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 18 zu § 15 BNatSchG.
2098 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 15 zu § 1a BauGB; WAGner, in: Ernst et al., 

Komm. BauGB, N 78 zu § 1a BauGB; schlAcke, § 10 N 36; kloePFer, § 12 N 239 ff.; mAss/
schütte, in: Koch (Hrsg.), Umweltrecht, § 7 N 52.

2099 ekArdt/henniG, 695 und 698.
2100 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 70 zu § 15 BNatSchG.
2101 schlAcke, § 10 N 36; schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 71 ff. zu Art. 15 BNatSchG.
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andernfalls soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden. Sie ist zweckge-
bunden für Massnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege mög-
lichst im betroffenen Naturraum zu verwenden (§ 15 Abs. 6 BNatSchG).2102

cf) Ökokonten und Flächenpools
§ 16 BNatSchG eröffnet sodann die Möglichkeit, Kompensationsmassnahmen 
mittels Ökokonten oder Flächenpools zeitlich vor zu erwartenden Eingriffen 
durchzuführen.2103 § 16 Abs. 1 BNatSchG regelt bundesrechtlich abschlies-
send die materiellen Voraussetzungen für die Anerkennung solcher Mass-
nahmen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, müssen vor der Durchführung 
eines Eingriffs vorgenommene Massnahmen von der Eingriffszulassungs-
behörde als Ausgleichs- oder Ersatzmassnahmen anerkannt werden. Darauf 
besteht ein entsprechender Rechtsanspruch.2104 Mit den Ökokonten und 
Flächenpools soll eine gewisse Flexibilisierung ermöglicht werden. Aller-
dings kommt es auch in diesem Fall nicht zu einer Änderung der materiellen 
Kompensationsanforderungen. Entsprechend muss auch in diesem Fall ein 
funktionaler resp. räumlicher Bezug zwischen Eingriff und vorgezogener 
Kompensationsmassnahme vorhanden sein.2105 Die Umsetzung erfolgt im 
Landesrecht.2106 

d) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Ebenfalls zu beachten ist das Bundes-Bodenschutzgesetz, das sich bereits seit 
1998 der Sicherung der Bodenfunktionen widmet.2107 Im Bereich des Baupla-
nungsrechts findet es nur subsidiär Anwendung (§ 3 Abs. 1 Ziff. 9 BBodSchG).2108 
Materiell soll mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz nachhaltig die Funktion 
des Bodens gesichert oder wiederhergestellt werden (§ 1 BBodSchG). § 4 
BBodSchG statuiert entsprechend, dass schädliche Bodenveränderungen zu 
vermeiden sind (allgemeine Vermeidungspflicht).2109 Ausserdem ist der Ver-
ursacher resp. die Verursacherin, der Eigentümer resp. die Eigentümerin und 
der Inhaber resp. die Inhaberin der tatsächlichen Gewalt über ein Grund-
stück verpflichtet, schädliche Bodenveränderung zu sanieren (Sanierungs-

2102 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 77 f. zu § 15 BNatSchG.
2103 ekArdt/henniG, 698; kloePFer, § 12 N 229 f.
2104 ekArdt/henniG, 698 f.; mAss/schütte, in: Koch (Hrsg.), Umweltrecht, § 7 N 56; 

schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 7 zu § 16 BNatSchG.
2105 schrAder, in: BeckOK Umweltrecht, N 11 zu § 16 BNatSchG.
2106 ekArdt/henniG, 699; WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 79 zu § 1a BauGB.
2107 BLW/ARE, Faktenblätter, 81.
2108 WAGner, in: Ernst et al., Komm. BauGB, N 43 zu § 1a BauGB.
2109 GiesBerts/hilF, in: BeckOK Umweltrecht, N 1 zu § 4 BBodSchG.

877

878

446 4. Teil: Einbettung der Kompensation im Raumplanungsrecht



pflicht; § 4 Abs. 3 BBodSchG).2110 Weiter wird die Bundesregierung mit § 5 
BBodSchG ermächtigt, die Grundeigentümerschaft mittels Rechtsverord-
nung zu verpflichten, bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren 
Versiegelung im Widerspruch zu planungsrechtlichen Festsetzungen steht, 
den Boden in seiner Leistungsfähigkeit so weit wie möglich und zumutbar zu 
erhalten oder wiederherzustellen (§ 5 BBodSchG). Bislang wurden die be-
stehenden Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes, des Raumordnungs-
gesetzes und des Baugesetzbuchs zur Flächeninanspruchnahme und zur 
Entsiegelung als ausreichend angesehen, sodass keine Rechtsverordnung 
erlassen wurde.2111 Die Entsiegelung kann somit heute nur aufgrund von 
Einzelfallordnungen angeordnet werden.2112 

3. Ausgewählte Umsetzungsbeispiele
a) Vorbemerkungen
Die Umsetzung der Vorgaben auf Bundesebene obliegt in Deutschland den 
Bundesländern. Neben Flächen- und Massnahmepools sowie Ökokonten hat 
sich in Deutschland insbesondere auch das System der Bodenfunktionsbe-
wertung etabliert. Die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und Hamburg haben beispielsweise Instrumente und Ar-
beitshilfen entwickelt, um die Bodenfunktionen zu bewerten und in die Pla-
nungsprozesse einzubeziehen.2113 Neben den Bewertungsmethoden bieten 
mehrere Bundesländer auch Karten an, in denen die Bodenfunktionen dar-
gestellt werden. Insgesamt übernimmt Deutschland eine Vorreiterrolle bei 
der Bewertung der Bodenfunktionen.2114

b) Flächen- und Massnahmepools 
Im deutschen Bauplanungs- und Naturschutzrecht wird u.a. vorgesehen, 
dass Kompensationen unter gewissen Voraussetzungen bereits im Voraus 
erfolgen können.2115 Im Zentrum stehen dabei Flächen- und/oder Massnah-
mepools resp. Ökokonten.2116 Beim Flächenpool handelt es sich um ein In-
strument der Flächenbereitstellung.2117 Dabei wird ein Vorrat an möglichen 

2110 GiesBerts/hilF, in: BeckOK Umweltrecht, N 15 ff. zu § 4 BBodSchG.
2111 GinzkY, in: BeckOK Umweltrecht, N 2 zu § 5 BBodSchG.
2112 schlAcke, § 13 N 59.
2113 BLW/ARE, Faktenblätter, 81.
2114 BLW/ARE, Faktenblätter, 81; leuthArd/toBiAs, 46.
2115 Vgl. insbes. Rz. 877 hiervor.
2116 Wobei die Terminologie nicht einheitlich ist. 
2117 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284; detaillierter zu den möglichen Formen von Flä-

chenpools vgl. WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 32 ff.
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Kompensationsflächen geschaffen, indem im Hinblick auf mögliche Eingriffe 
vorgängig gezielt Flächen beschafft werden, welche dann zur Kompensation 
zur Verfügung gestellt werden können.2118 Bei einem Massnahmepool wer-
den nicht (nur) Flächen, sondern (auch) Massnahmen vorgängig gesammelt. 
Im Hinblick auf mögliche Eingriffe werden also vorgängig auf den Kompen-
sationsflächen gezielt Kompensationsmassnahmen festgesetzt, organisiert 
und gegebenenfalls auch ausgeführt, welche dann an den Eingriff angerech-
net werden können.2119 

Ausgangspunkt ist sowohl bei Flächen- wie auch bei Massnahmenpools 
die schwierige Verfügbarkeit der nötigen Ausgleichsflächen sowie der mög-
lichen Kompensationsmassnahmen. Durch die vorzeitige und nicht perso-
nenbezogene Sammlung von Kompensationsflächen und -massnahmen soll 
dies vereinfacht werden.2120 Zugleich kann eine sinnvolle Bündelung zu 
grösseren Massnahmekomplexen erfolgen.2121 Die vorausschauende vorgän-
gige Sammlung von Flächen (und auch Massnahmen) vereinfacht die Pla-
nung und Realisierung von Kompensationsmassnahmen in der Praxis. Durch 
die geschaffene Auswahlmöglichkeit kann im Einzelfall entschieden werden, 
welche Flächen oder Massnahmen am besten zur Kompensation des konkre-
ten Eingriffs geeignet sind.2122 Darüber hinaus kann dazu beigetragen wer-
den, dass Kompensationsmassnahmen effektiv auf dazu geeigneten Flächen 
umgesetzt werden.2123 Mit Flächen- oder Massnahmepools kann zudem der 
Planungs- und Bewilligungsprozess beschleunigt werden, da die aufwendige 
Suche nach Kompensationsflächen im Einzelfall weitgehend entfällt und 
Konflikte zwischen unterschiedlichen Interessen bereits vorgängig geklärt 
wurden.2124

Mit Flächen- oder Massnahmepools geht jedoch auch das Risiko einher, 
dass kompensationspflichtige Eingriffe eher bewilligt werden (da Kompen-
sationsflächen bereits zur Verfügung stehen).2125 Ausserdem kostet die früh-
zeitige Beschaffung von Flächen und ggf. die vorgängige Umsetzung von 

2118 ekArdt/henniG, 699; hoFmAnn, 26; norer, 452 f.; WAGner, Ökokonten und Flä-
chenpools, 32.

2119 hoFmAnn, 26; WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 34 f.
2120 norer, 453 f.; WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 29 ff.
2121 So betr. Flächenpools ekArdt/henniG, 699; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284; 

WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 40.
2122 hoFmAnn, 29.
2123 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 39.
2124 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 42.
2125 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 46.

881

882

448 4. Teil: Einbettung der Kompensation im Raumplanungsrecht



Kompensationsmassnahmen Geld. Diese Kosten der Bevorratung können 
typischerweise erst mit Zuordnung zu einem konkreten Eingriffsprojekt ei-
nem oder einer Verantwortlichen zugeordnet und überbunden werden.2126 
Damit Pool-Systeme funktionieren, bedarf es weiter einer aktiven Bevorra-
tung von Flächen durch Erwerb, Tausch oder vertragliche Sicherung der 
Flächen resp. von Massnahmen durch deren Festsetzung, Organisation und 
Umsetzung.2127 Entsprechend kann es sinnvoll sein, die Poolführung einer 
eigens dafür eingesetzten Stelle (Trägerin des Pools) zu übertragen. Diesfalls 
kann diese vom oder von der Kompensationspflichtigen auch die Pflicht zur 
Kompensation übernehmen, sodass der oder die Kompensationspflichtige 
seine resp. ihre Pflicht im Ergebnis durch Einzahlung in den Flächenpool 
erfüllen kann.2128

c) Ökokonten am Beispiel Sachsen
Das System der Ökokonten ist oft eng mit dem Flächen-/Massnahmenpool-
System verbunden. Auch hierbei werden die Vorräte an Kompensationsflä-
chen und -massnahmen bereits vor einem geplanten Eingriff geschaffen.2129 
Die Kompensationsmassnahmen erfolgen zeitlich vor und unabhängig von 
Eingriffen und werden dann mit sogenannten Ökopunkten versehen, die 
einem Ökokonto gutgeschrieben werden.2130 Typische Kompensationsmass-
nahmen, welche mit Ökopunkten abgegolten werden, sind zum Beispiel die 
Verbesserung der biologischen Vielfalt von Lebensräumen und Landschafts-
schutzgebieten sowie die Umstellung landwirtschaftlicher Praktiken von 
intensiven auf extensivere agrar- und waldwirtschaftliche Verfahren.2131 Die 
Ökopunkte werden durch zugelassene Agenturen vergeben.2132 Bauvorha-
ben, die gemäss dem BNatSchG Kompensationsmassnahmen erfordern, wer-
den mit Ökopunkten belastet.2133 Der Verursacher resp. die Verursacherin 
verfügt nun also entweder selber über ein Ökokonto, das er oder sie vor dem 
Eingriff angelegt hat oder aber er oder sie kauft von einer Drittperson die 

2126 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 46 f.
2127 Vgl. betr. Flächenpools WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284 f. mit Hinweisen auf Bei-

spiele in der Praxis.
2128 ekArdt/henniG, 699.
2129 ekArdt/henniG, 700; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 285.
2130 ekArdt/henniG, 700; vgl. dazu auch WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 48 f.
2131 euroPäische kommission, Leitlinien, 21.
2132 Dabei ist zu beachten, dass sich die jeweiligen Angebote an Kompensationsmassnah-

men und die betreffenden Handelsbereiche (noch) beträchtlich unterscheiden; vgl. 
euroPäische kommission, Leitlinien, 21.

2133 ekArdt/henniG, 700; euroPäische kommission, Leitlinien, 21.
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Ökopunkte, die für das Bauvorhaben notwendig sind.2134 Der oder die Bau-
willige muss so nachweisen, dass für das Bauvorhaben gleichwertige Kom-
pensationsmassnahmen (an anderen Orten) getroffen werden.2135 

Auch im Bundesland Sachsen wurde das System der Ökokonten imple-
mentiert.2136 Seit dem 1. August 2008 werden die Entwicklung und der Han-
del von Kompensationsflächen und -massnahmen in der Sächsischen Öko-
konto-Verordnung (SächsÖKoVO) geregelt. Eigentümer resp. Eigentümerin-
nen und Nutzer resp. Nutzerinnen von Flächen können diese gezielt für den 
Naturschutz entwickeln und an Investoren verkaufen, die Kompensations-
flächen für Eingriffe in Natur und Landschaft suchen. Der Handel wird über 
den Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM) abgewickelt, 
der einen Pool aufgebaut hat und Ökokonto-Massnahmen an Investoren ver-
mittelt.2137

Für die Stadt Dresden, die ebenfalls über ein Ökokonto-System (Boden-
ausgleichskonto) verfügt, wurde als langfristiges Planungsziel festgelegt, dass 
die bebauten Flächen für Siedlungen und Infrastrukturen auf 40 % der ge-
samten Stadtfläche begrenzt werden sollen. Neue Projekte auf unerschlosse-
nen Flächen setzen angemessene Begrünungsmassnahmen oder die Entsie-
gelung ungenutzter Infrastrukturen innerhalb der Stadtgrenzen voraus. Bau-
willige haben die Möglichkeit, Kompensationsmassnahmen selbst durchzu-
führen oder eine Kompensationsgebühr an das Umweltamt der Stadt zu zah-
len, das für die Durchführung verschiedener Entsiegelungsprojekte zustän-
dig ist. Im Durchschnitt werden auf diese Weise seit dem Jahr 2000 rund vier 
Hektaren pro Jahr entsiegelt.2138

Das System der Ökokonten führt grundsätzlich zu denselben Vorteilen 
wie die Flächen- und Massnahmepools. Hinzu kommt, dass die zeitliche Fle-
xibilisierung typischerweise grösser ist — zwischen der Durchführung der 
Aufwertungsmassnahme und der Anrechnung kann eine sehr lange Zeit-
spanne liegen. Auf diese Weise kann auch dazu beigetragen werden, dass die 
Natur ihre Funktion ununterbrochen wahrnehmen kann. Die mit der her-
kömmlichen Kompensation einhergehende Gefahr, dass gewisse Lebensräu-
me oder Funktionen vorübergehend (wenn das neue Vorhaben umgesetzt, 
die Kompensation jedoch noch nicht abgeschlossen ist) verloren gehen, kann 

2134 norer, 453.
2135 euroPäische kommission, Leitlinien, 21.
2136 Vgl. für weitere Praxisbeispiele WeilAnd/WohlleBer-Feller, 287 ff.; für das System 

der Ökokonten in Hessen vgl. ekArdt/henniG, 700 f.
2137 Vgl. die Informationen auf der Website des Bundeslandes Sachsen.
2138 euroPäische kommission, Leitlinien, 22.
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damit verringert werden.2139 Trotz dieser Vorteile gibt es auch Kritik am Kon-
zept des Ökokontos. So weist dieses System nicht nur die Vorteile der Flä-
chen- und Massnahmepools auf, sondern auch deren Nachteile. Auch hier 
müssen Kompensationsflächen und -massnahmen vorfinanziert werden, 
und es bedarf u.U. grosser finanzieller Aufwendungen, um geeignete Kom-
pensationsflächen zu erwerben und Massnahmen umzusetzen.2140 Ebenfalls 
kritisiert wird, dass der notwendige Funktionszusammenhang zwischen 
Eingriff und Kompensation aufgelöst werde.2141 Schlussendlich gibt es auch 
praktische Probleme bezüglich der Bewertung und Vergleichbarkeit von be-
reits getroffenen Aufwertungsmassnahmen und Eingriffen.2142 

d) Stuttgart: BOKS Stuttgart
Ein interessantes Beispiel für den Einbezug von Bodenfunktionen zur Reduk-
tion des Flächenverbrauchs findet sich in Stuttgart. Stuttgart hat aufgrund 
der alarmierenden Zahlen zum Flächen- und Bodenverbrauch durch Sied-
lungsaktivitäten und Verkehrserschliessungen ein Bodenschutz-Konzept 
ausgearbeitet (BOKS).2143 Während der Gemeinderat das BOKS zu Beginn als 
unverbindliche Empfehlung zur Verfügung stellte, wurde dieses im Jahr 2006 
durch einen Gemeinderatsbeschluss zum verbindlichen Bestandteil des kom-
munalen Planungsprozesses erklärt.2144 Ziel des BOKS ist ein sparsamer und 
schonender Umgang mit dem Boden. Den kommunalen Planern und Ent-
scheidungsträgern sollen geeignete Grundlagen und Methoden zur Verfü-
gung gestellt werden, um die Qualität der Böden und den Verbrauch von Bö-
den festzustellen. Dadurch sollen mögliche quantitative und qualitative Be-
einträchtigungen der Böden (d.h. Flächenverluste sowie Verluste an Boden-
funktionen) bereits im Planungsprozess berücksichtigt werden können. Es 
sollen damit also nicht Planungen verhindert oder Entscheidungen vorweg-
genommen werden, sondern die planerischen Entscheidungsprozesse un-
terstützt werden.2145 Dies wiederum soll zu einer möglichst guten Erhaltung 
der Böden über eine längere Zeit führen.2146 Beim BOKS werden die Boden-
funktionen in die Bewertung der Bodenqualität einbezogen und spielen eine 

2139 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 57 f.
2140 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 59 f.
2141 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 61 m.w.H.
2142 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 62.
2143 Beschluss BOKS, Teil I, 1 f.; vgl. zur Entwicklung in der Stadt Stuttgart auch WolFF, 13 f.
2144 WolFF, 56 f.; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 84.
2145 WolFF, 16.
2146 BLW/ARE, Faktenblätter, 82.
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wichtige Rolle für planerische Entscheide und die nachhaltige Nutzung des 
Bodens. Leitgedanke des BOKS ist, dem Boden im Abwägungsprozess der 
Bauleitplanung einen gleichrangigen Stellenwert wie der Luft und dem Was-
ser zu verschaffen und eine qualifizierte Entscheidungsfindung zu ermögli-
chen. Dazu muss der Bodenverbrauch unter den Gesichtspunkten einer nach-
haltigen Bewirtschaftung planbar, messbar und steuerbar gemacht werden.2147 
Das BOKS stellt den kommunalen Planern und Entscheidungsträgern Grund-
lagen und Methoden zur Verfügung, um die Qualität der Böden zu ermitteln, 
den Bodenverbrauch zu bilanzieren und die Handlungsspielräume nachhal-
tiger Bewirtschaftungsansätze aufzeigen und gezielt nutzen zu können.2148

Konkret wird im BOKS zunächst mit einer Planungskarte, die von Zeit zu 
Zeit aktualisiert wird, lückenlos Auskunft zur Bodenqualität im Stadtgebiet 
gegeben (basierend auf dem Stuttgarter Bodenatlas und zusätzlichen Fach-
karten).2149 Der Boden wurde dafür mittels Bodenindexpunkten bewertet.2150 
Damit wird der Bodenverbrauch messbar gemacht und ermöglicht, dass die 
qualitativen Bodenbelange in den Abwägungsprozess miteingebracht werden 
und die bauliche Entwicklung von den wertvollen Böden weggelenkt wird 
(Steuerung).2151 Weiter wird mit einer einfachen Methode der «Bodenindizie-
rung» ermöglicht, dass der Bodenverbrauch objektiv (quantitativ und quali-
tativ) registriert und in Form eines gebietsspezifischen «Bodenindexes» dar-
gestellt werden kann.2152 Durch diesen flächenspezifischen Punktestand,2153 
der je nach Bodenverlusten oder -gewinnen ab- oder zunimmt, wird die Bo-
deninanspruchnahme leicht bilanzierbar und einfach verständlich. Die Me-
thode unterstützt die kommunale Entscheidungsfindung, weil mit ihrer Hilfe 
verschiedene Planungsvarianten gewichtet und Wirkungsprognosen erstellt 
werden können.2154 Zusätzlich wird die gesetzliche Eingriffs-Ausgleichsrege-
lung für Boden objektiviert und deren erfolgreiche Umsetzung kontrollier-
bar.2155 Zudem eignet sich die «Bodenindizierung» zur Bilanzierung und 
Steuerung des Bodenverbrauchs. Durch sie können Qualitätsziele definiert 
werden, deren Einhaltung sich mit einem einfachen Monitoring beobachten 

2147 Beschluss BOKS, Teil I, 2; WolFF, 16; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 82.
2148 WolFF, 16; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 82.
2149 WolFF, 16 f. und 29 ff., betr. Aktualisierung, 33.
2150 Zur Ermittlung der Bodenqualität vgl. WolFF, 20 ff.
2151 Beschluss BOKS, Teil I, 2 Ziff. 1; leuthArd/toBiAs, 26; WolFF, 17.
2152 WolFF, 36.
2153 Zur Berechnung WolFF, 36 f.
2154 WolFF, 40.
2155 Beschluss BOKS, Teil I, 2 Ziff. 2; WolFF, 40.
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lassen.2156 Entsprechend kann gestützt auf das BOKS der Gesamtumfang an 
übergangsweise tolerierbaren Bodenverlusten festgelegt werden.2157 Es han-
delt sich dabei um eine Menge an Bodenindexpunkten, die proportional zu 
jeder Bodeninanspruchnahme abnimmt und möglichst sparsam bewirt-
schaftet werden soll (sog. Bodenkontingent). Zur Berechnung des Bodenkon-
tingents müssen zuerst die Flächen ermittelt werden, welche theoretisch für 
eine Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.2158 Böden mit einer hohen 
Qualität sollen durch eine hohe Punktzahl vorrangig geschützt werden. Wei-
ter wird festgelegt, um wie viele Punkte der Punktevorrat pro Jahr abnehmen 
darf.2159 Mit jedem Bodenverbrauch wird das Bodenkontingent kleiner und 
bei der Inanspruchnahme von qualitativ hochwertigen Böden verringert sich 
das Bodenkontingent umso schneller. Ist das Bodenkontingent aufgebraucht, 
darf kein weiterer Boden verbraucht werden.2160 Neben den jährlichen Ziel-
werten werden langfristige Ziele festgelegt, die den Flächenverbrauch der 
Stadt deutlich reduzieren sollen.2161 Eine nachhaltige Entwicklung ist er-
reicht, wenn ein Höchstmass an Qualität möglichst dauerhaft erhalten bleibt.2162

4. Würdigung 
a) Im Allgemeinen
Dem Kulturlandschutz wird sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz 
eine grosse Bedeutung beigemessen. Entsprechend kennt auch Deutsch-
land sowohl im Bau- und Planungsrecht wie auch im Naturschutzrecht ver-
schiedene Massnahmen, um die Inanspruchnahme von Kulturland für bau-
liche Zwecke zu reduzieren. Diese sind im Ergebnis mit den Massnahmen in 
der Schweiz vergleichbar, gehen jedoch teilweise auch weiter. Zudem ist 
Deutschland auch betreffend Planungssystem mit der Schweiz vergleichbar. 
Auf Bundesebene werden Rahmenvorgaben vorgegeben, die sodann auf 
Landesebene umgesetzt werden. 

2156 Beschluss BOKS, Teil I, 2 Ziff. 3; zur Darstellung von Trendentwicklungen vgl. WolFF, 39.
2157 Beschluss BOKS, Teil II, 1 Ziff. 1 und 2; WolFF, 46 f.
2158 WolFF, 47 f.; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 84.
2159 BLW/ARE, Faktenblätter, 84; leuthArd, 21.
2160 WolFF, 48.
2161 leuthArd, 21.
2162 WolFF, 44 f. sowie 52 ff.

889

453 § 2 Vergleich mit anderen Ländern 

https://perma.cc/GK9G-CFDT 
https://perma.cc/ZR9C-XVRC 


b) Vorgaben für den Flächenverbrauch 

In Deutschland wird auf Bundesebene, ähnlich wie in der Schweiz, verschie-
dentlich der Grundsatz hervorgehoben, dass sparsam mit dem Boden umzu-
gehen ist. Zusätzlich werden im Unterschied zur Schweiz mit der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie Richtwerte für den maximalen jährlichen Flächen-
verbrauch aufgestellt.2163 Diese dienen primär zu Überwachungszwecken 
und stellen keine verbindlichen Grenzen für den Flächenverbrauch dar. Sie 
ermöglichen es aber, die Entwicklungen und die erreichten Erfolge zu be-
werten. Obwohl in Deutschland in den letzten Jahren Erfolge erzielt wurden, 
zeigt sich, dass das gesetzte Ziel, dass bis 2030 (ursprünglich bis 2020) täglich 
maximal 30 ha neue Siedlungs- und Verkehrsfläche entstehen soll, bei Wei-
tem noch nicht erreicht ist.2164 Nachteil solcher Richtwerte ist, dass diese, 
wie sich in Deutschland zeigt, ohne verbindliche Massnahmen und Program-
me oftmals nicht ausreichen, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Nichts-
destotrotz können solche Zielvorgaben für eine umfassende Sensibilisierung 
für die Dringlichkeit der Lage hilfreich sein.2165 Damit die Ziele aber effektiv 
erreicht werden können, sind also i.d.R. verbindliche Vorgaben und eine Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Planungsträger und  -ebenen notwendig.2166 
In diese Richtung wird beispielsweise in Stuttgart mit dem BOKS gegangen. 
Damit werden nicht nur Richtwerte, sondern auf kommunaler Ebene ver-
bindliche Vorgaben für den Flächenverbrauch aufgestellt. 

c) Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
Mit der in Deutschland vorgesehenen Möglichkeit, landwirtschaftliche Vor-
rang- oder Vorbehaltsgebiete auszuscheiden, können bestimmte landwirt-
schaftliche Flächen ebenfalls vor der baulichen Inanspruchnahme geschützt 
werden. Die Ausscheidung solcher Gebiete trägt jedoch nicht direkt zur Re-
duzierung der Flächeninanspruchnahme bei. Ähnlich ist die Situation bei 
den Fruchtfolgeflächen in der Schweiz. Durch die Aufnahme einer Fläche als 
Fruchtfolgefläche im Fruchtfolgeflächeninventar wird diese zwar stärker vor 
der Einzonung oder baulichen Inanspruchnahme geschützt, die Beanspru-
chung von Kulturland insgesamt wird aber primär verlagert und in nicht ge-
schützte Gebiete gelenkt. Mit der Ausscheidung von Vorranggebieten wie auch 

2163 Solche Richtwerte gibt es im Übrigen auch in anderen europäischen Ländern.
2164 Vgl. Rz. 856 hiervor.
2165 euroPäische kommission, Leitlinien, 17; vgl. auch leuthArd, 33; leuthArd/toBiAs, 

39.
2166 leuthArd, 33; leuthArd/toBiAs, 39.
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mit der Qualifikation als Fruchtfolgeflächen in der Schweiz kann also zwar 
kein direkter Flächenschutz, aber zumindest eine räumliche Lenkung statt-
finden und dem Schutz bestimmter Böden Priorität eingeräumt werden.2167 

d) Abwägung / kein absoluter Vorrang
Ähnlich wie in der Schweiz wird auch das deutsche Raumplanungsrecht vom 
Grundsatz der Interessenabwägung geprägt. Den Belangen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege kommt dabei auch im deutschen Raumpla-
nungsrecht zwar ein grosses Gewicht, jedoch kein absoluter Vorrang vor den 
in der Bauleitplanung zu berücksichtigenden anderen Belangen zu. So ver-
langt beispielsweise die in § 1a BauGB verankerte Bodenschutz- und Umwid-
mungssperrklausel einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Sie be-
inhaltet jedoch weder ein Beanspruchungs- oder Versiegelungsgebot noch 
eine Baulandsperre. Dies gilt darüber hinaus auch für den Ausgleich unver-
meidbarer Beeinträchtigungen. Die Ansprüche von Naturschutz und Land-
schaftspflege müssen sich mit den sonstigen Erfordernissen der städtebau-
lichen Entwicklung und Ordnung messen lassen, und zwar «entsprechend 
dem ihnen in der konkreten Planungssituation zukommenden Gewicht».2168

e) Stufenweises Vorgehen
Geht es um Eingriffe in Natur und Landschaft, wird in Deutschland ein stu-
fenweises Vorgehen verlangt. Primär sind solche Eingriffe zu vermeiden. Bei 
der Beurteilung, ob ein Eingriff vermeidbar ist, sind alle berührten öffentli-
chen und privaten Interessen gegeneinander abzuwägen und Alternativen 
zu prüfen. Unvermeidbare Eingriffe sind zulässig, jedoch durch Ausgleichs- 
oder Ersatzmassnahmen zu kompensieren. Dieses naturschutzrechtliche 
Vermeidungs- und Kompensationskonzept wird mit § 1a BauGB Grundlage 
der Bauleitplanung und nimmt steuernden Einfluss auf diese. Kommt also 
eine Gemeinde zur Erkenntnis, dass sich die von der Planverwirklichung zu 
erwartenden Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft unter Berück-
sichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten vermeiden oder zumin-
dest durch Ausgleichs- oder Ersatzmassnahmen kompensieren lassen, so hat 
sie dies bei der Abwägung gemäss § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Es 
kann also grundsätzlich auch besonders wertvolles Kulturland beansprucht 
werden, sofern die Bodenversiegelung auf das notwendige Mass beschränkt 

2167 leuthArd, 33.
2168 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 22 zu § 1a BauGB m.w.H.
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wird. Eine Zurückstellung der Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege kommt allerdings nur zugunsten von wichtigen anderen Be-
langen in Betracht und bedarf besonderer Rechtfertigung.2169 

Auch hier sind somit Ähnlichkeiten mit der Schweiz zu erkennen. Na-
mentlich ist insbesondere die Beanspruchung oder Einzonung von Frucht-
folgeflächen in der Schweiz vorrangig zu vermeiden. Nur wenn die Voraus-
setzungen für eine Inanspruchnahme überhaupt erfüllt sind, kommt es zu 
einer Interessenabwägung und — sofern diese zuungunsten der Fruchtfolge-
flächen ausfällt — zu einer zulässigen Inanspruchnahme mit Kompensation. 
Das Schweizer Recht scheint den Schutz teilweise sogar etwas strenger zu 
handhaben als Deutschland. Dies namentlich, indem konkrete, vorgelagerte 
Voraussetzungen normiert werden (bspw. Art. 30 Abs. 1bis RPV sowie bspw. 
Art. 8b Abs. 3 BauG BE), unter denen eine Inanspruchnahme überhaupt in-
frage kommt. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, kommt es nicht zu 
einer Interessenabwägung. Damit werden an die Inanspruchnahme von 
Fruchtfolgeflächen in der Schweiz tendenziell höhere Anforderungen gestellt.

f) Auswahl von Kompensationsflächen
Bei der Umsetzung von Kompensationsmassnahmen besteht — ähnlich wie 
in der Schweiz — ein Konfliktpotenzial, falls bisher landwirtschaftlich ge-
nutzte Flächen zur Kompensation beigezogen werden sollen. Der deutsche 
Gesetzgeber hat versucht, diesen Konflikt im Bundesnaturschutzgesetz zu 
entschärfen, indem vorgesehen wird, dass bei der Inanspruchnahme von 
land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatz-
massnahmen auf die «agrarstrukturellen Belange» Rücksicht zu nehmen ist. 
Insbesondere sind für die landwirtschaftliche Nutzung besonders geeignete 
Böden nur im notwendigen Umfang in Anspruch zu nehmen. Weiter ist vor-
rangig zu prüfen, ob der Ausgleich oder Ersatz nicht auch durch Massnahmen 
zur Entsiegelung, zur Wiedervernetzung von Lebensräumen oder durch Be-
wirtschaftungs- oder Pflegemassnahmen, die der dauerhaften Aufwertung 
des Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden 
kann, damit die Herausnahme von Flächen aus der landwirtschaftlichen 
Nutzung möglichst vermieden werden kann (§ 15 Abs. 3 BNatSchG).2170

g) Flächen-/Massnahmepools und Ökokonten 
Die in Deutschland bereits teilweise etablierten Systeme der Flächen- oder 
Massnahmepools sowie der Ökokonten stellen einen interessanten Ansatz 

2169 BAttis, in: Battis et al., Komm. BauGB, N 23 zu § 1a BauGB m.w.H.
2170 Vgl. auch norer, 455.
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dar, der auch in der Schweiz weiterzuverfolgen ist.2171 Mit solchen Poollösun-
gen und Ökokonten können einerseits Massnahmen zusammengefasst und 
so grössere Projekte ermöglicht werden. Einzelne vorhabenbezogene Aus-
gleichs- und Ersatzmassnahmen können dadurch in ein naturschutzfach-
liches Gesamtkonzept eingebunden werden.2172 Andererseits werden da-
durch die Kompensationsmassnahmen frühzeitig geplant und umgesetzt. 
Im Idealfall entfaltet die Kompensationsfläche im Zeitpunkt des Eingriffs 
bereits ihre volle Funktionsfähigkeit und kann somit die durch den Eingriff 
verursachten Funktionsverluste direkt übernehmen.2173 Zusätzlich kann die 
Qualität der Massnahmen durch die zentrale Organisation besser kontrol-
liert werden, und das System ist einerseits transparent und einfach für den 
Bauwilligen oder die Bauwillige und sichert andererseits die Durchführung 
und den Unterhalt der Kompensationsprojekte.2174 

Dennoch weist gerade auch das System der Ökokonten Nachteile auf. So 
liegt beispielsweise der Schwerpunkt der Kompensation nicht im Bereich der 
Bodenversiegelung und des Flächenverbrauchs, sondern auf den allgemeinen 
Auswirkungen auf die Natur. Da ausschliesslich zusätzliche Kosten berück-
sichtigt werden, gibt es keine Begrenzung der Bodenversiegelung oder des 
Flächenverbrauchs, und der Umfang der umgesetzten Kompensationsmass-
nahmen erscheint eher mässig.2175 Als zusätzliche Schwierigkeit stellt sich 
auch heraus, dass die Kompensation und der Eingriff zeitlich voneinander 
entkoppelt werden. Bei Kompensationen, die vor dem eigentlichen Eingriff 
vorgenommen werden, besteht einerseits immer das Risiko, dass sie im kon-
kreten Einzelfall den Anforderungen an die Kompensation nicht genügen.2176 
Andererseits können zahlreiche bereits umgesetzte Kompensationsmassnah-
men aber auch dazu führen, dass das Interesse an der Vermeidung von Ein-
griffen in die Natur sinkt und solche eher zugelassen werden.2177 Zudem stel-
len sich auch Fragen der Bewertbarkeit und Gleichwertigkeit von Kompensa-
tionsmassnahmen sowie zu deren tatsächlichen Durchsetzung und dauer-
haften Sicherung.2178 Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass bei der 

2171 Vgl. dazu Rz. 1032 ff. hiernach.
2172 So auch ekArdt/henniG, 701.
2173 ekArdt/henniG, 701.
2174 Vgl. zu den Vorteilen insgesamt ekArdt/henniG, 701 f.; euroPäische kommission, 

Leitlinien, 21 f.; hoFmAnn, 54 f.
2175 euroPäische kommission, Leitlinien, 22.
2176 norer, 454.
2177 ekArdt/henniG, 702 f.
2178 ekArdt/henniG, 702; kritisch norer, 454.
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Einführung eines Flächenpools, eines Massnahmepools oder eines Ökokonto-
Systems geeignete Bewertungs- und Auswahlkriterien für die Flächen und 
Massnahmen aufgestellt werden. Massgebend ist dabei insbesondere, ob die 
Fläche aus naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll aufgewertet und bei Bedarf 
verfügbar gemacht werden kann, die Fläche also ökologisches Entwicklungs-
potenzial aufweist.2179

Mit der Einführung von Pool- oder Ökokonto-Lösungen wird die Ver-
antwortung des Gemeinwesens in den Vordergrund gestellt, welches die 
Kompensationsmassnahen organisiert und vollzieht. Durch dessen Koordi-
nation können betroffene Landschaftsteile von besonderer ökologischer Be-
deutung geschont, städtebauliche und strategische Aspekte berücksichtigt 
und die bauliche Entwicklung gesteuert werden. Es können verschiedene 
Massnahmen koordiniert und auch hohe Ansprüche an die Qualität des Aus-
gleichs gestellt werden, bspw. in Bezug auf eine möglichst enge funktionale 
Koppelung von Eingriff und Kompensation. Zudem kann die Verfügbarkeit 
von Kompensationsflächen frühzeitig sichergestellt werden. Muss immer 
erst bei einem anstehenden Eingriff in Natur und Landschaft nach einer 
Kompensationsmöglichkeit gesucht werden, können Flächenknappheit in 
diesem Zeitpunkt sowie konkurrierende Interessen zu hohen Bodenpreisen 
und zur Erschwerung der Beschaffung geeigneter Kompensationsflächen 
führen. Eine vorausschauende Flächenbevorratung im Rahmen eines Öko-
kontos oder Flächenpools kann vor diesem Hintergrund für die künftige bau-
liche Entwicklung einer Gemeinde entscheidend sein.2180 

h) Geldersatz
Nicht vermeidbare und nicht in angemessener Frist kompensierbare Beein-
trächtigungen können in Deutschland zugelassen werden, wenn sie nach 
Durchführung der naturschutzrechtlichen Abwägung vorrangig sind. In 
diesem Fall hat der Verursacher oder die Verursacherin einen dem Verursa-
cherprinzip entsprechenden Ersatz in Geld zu leisten. Diese Möglichkeit 
des Geldersatzes ist aus Sicht des resp. der Bauwilligen zu begrüssen und 
kann dazu beitragen, wichtige Vorhaben trotz mangelnder Kompensations-
möglichkeiten zu ermöglichen. Geldersatz kann jedoch auch problema-
tisch sein, weil die ersatzweise Abgabe zur blossen Ablasszahlung verküm-
mern kann.2181 Ein besonderes Augenmerk ist insbesondere darauf zu le-
gen, dass solche Entschädigungen konsequent für Kompensationsmass-

2179 hoFmAnn, 36 ff. m.w.H.
2180 Vgl. zum Ganzen hoFmAnn, 30.
2181 kloePFer, § 12 N 240; schlAcke, § 10 N 36.
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nahmen resp. Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftsschutzes 
eingesetzt werden. In der Schweiz wird die Möglichkeit des Geldersatzes de 
lege lata nicht vorgesehen. Es wird jedoch zu prüfen sein, ob eine solche 
sachgerecht wäre.2182

i) Bodenfunktionen / BOKS
Auf regionaler und kommunaler Ebene werden in Deutschland zur Erhal-
tung von qualitativ wertvollem Boden vermehrt auch die Bodenfunktionen 
miteinbezogen. Damit wird vom traditionellen raumplanerischen Verständ-
nis des Bodens als zweidimensionale Fläche abgewichen und davon ausge-
gangen, dass die Ressource Boden ein dreidimensionales System darstellt, 
das zahlreiche Funktionen erfüllt (Multifunktionalität des Bodens).2183 Mit 
dem in Stuttgart etablierten BOKS wird aufgezeigt, dass die Ziele, den Boden-
verbrauch zu reduzieren und verschiedene Bodenfunktionen zu schützen, 
kombiniert werden können.2184 Bodenfunktionsbewertungen können zu-
dem dabei helfen, pedologisches Fachwissen für Nicht-Experten zugänglich 
zu machen. Insbesondere kartografische Darstellungen können für Planer 
ein sehr wertvolles Hilfsinstrument bei der Planung der Siedlungsentwick-
lung sein.2185 

Der Bodenschutz in der Schweiz, namentlich durch den Sachplan Frucht-
folgeflächen, fokussiert derzeit stark auf die Produktionsfunktion des Bo-
dens.2186 Weitere Bodenfunktionen werden kaum mitberücksichtigt. Die 
Anwendung eines dem BOKS ähnlichen Systems wäre aber durchaus auch in 
der Schweiz denkbar.2187 Obwohl mit den Systemen der Bodenfunktions-
bewertung primär die Siedlungsentwicklung gelenkt und nicht die Sied-
lungsausdehnung verhindert wird, können dadurch auch die Voraussetzun-
gen für eine Inanspruchnahme der Böden grundsätzlich restriktiver wer-
den. Systeme der Bodenfunktionsbewertung könnten einen wertvollen 
Beitrag zum Kulturlandschutz leisten. Darüber hinaus könnte ein dem BOKS 
ähnliches System auch direkt der Kompensation dienen, indem Flächen ver-
gleichbarer werden und die Gleichwertigkeit einer Kompensation durch ei-
nen Ausgleich der Bodenpunkte erstellt werden kann. Dabei ist aber wiede-
rum zu berücksichtigen, dass es sich um eine theoretische Gleichwertigkeit 

2182 Vgl. dazu Rz. 1100 ff. hiernach.
2183 leuthArd/toBiAs, 44 und 46.
2184 leuthArd, 33 f.
2185 leuthArd/toBiAs, 44.
2186 leuthArd/toBiAs, 44 f.
2187 Vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 86 f.
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handeln wird, die massgebend davon abhängt, wie viele Punkte welchem 
Boden bei der Aufnahme im System zugeteilt wurden. Ausserdem würde 
man damit vom System der flächengleichen Kompensation abkommen. 

j) Schlussbemerkungen 
Abschliessend kann festgehalten werden, dass der Kulturlandschutz in 
Deutschland einige Ähnlichkeiten zum Schweizer System aufweist und dar-
über hinaus einige interessante Ansatzpunkte für einen effizienten Kultur-
landschutz aufzeigt. Darüber hinaus ist aber ebenfalls festzustellen, dass das 
deutsche Recht in einzelnen Bereichen weniger konkret ist als das Schweizer 
Recht. So werden beispielsweise an die Inanspruchnahme von Fruchtfolge-
flächen in der Schweiz tendenziell höhere und konkretere Anforderungen 
gestellt als an eine Inanspruchnahme von Kulturland in Deutschland. Hinzu 
kommt, dass in der Schweiz eine dauerhaft zu erhaltende Mindestfläche an 
Fruchtfolgeflächen festgesetzt wurde. Auch wird der Grundsatz der Trennung 
von Baugebiet und Nichtbaugebiet in Deutschland weniger konkret zum Aus-
druck gebracht und die Voraussetzungen für die Einzonung von neuem Land 
sind offener formuliert. Auch betreffend Kompensationsmassnahmen sind in 
Deutschland die Voraussetzungen und Folgen weniger konkret normiert. Für 
die Schweiz interessant können demgegenüber die in Deutschland verfolgten 
Ansatzpunkte für die Umsetzung der Kompensation sein. Im Vordergrund 
stehen dabei die Flächen- und Massnahmepools, die Ökokonten sowie die 
Möglichkeit des Geldersatzes. Für das Schweizer Recht ebenfalls interessant 
ist der verstärkte Miteinbezug der Bodenfunktionen, um den Boden in seiner 
Multifunktionalität zu erhalten. Ob und inwieweit solche Ansätze auch im 
Schweizer Recht weiterzuverfolgen sind, wird noch zu diskutieren sein. 

III. Frankreich
1. Vorbemerkungen

Auch Frankreich soll genauer betrachtet werden. Anders als das Planungs-
system in Deutschland unterscheidet sich dasjenige in Frankreich wesent-
lich vom Schweizer System.2188 Die Raumplanung in Frankreich findet pri-
mär auf nationaler Ebene statt. Diese ist entsprechend mit vielen Regelungs-
befugnissen ausgestattet und bestimmt namentlich die auf regionaler und 
subregionaler Ebene zu implementierenden Instrumente und kontrolliert 
deren Umsetzung.2189 Die Regionen, Departemente und Gemeinden sind 

2188 leuthArd/toBiAs, 9.
2189 leuthArd/toBiAs, 21.
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demgegenüber in Frankreich eher schwache Akteure.2190 Die Regionen sind 
beispielsweise zusammen mit dem Staat für die «plans régionaux de l’agri-
culture durable» (PRAD) verantwortlich.2191 Die Departemente ihrerseits 
sind beauftragt, eine «commission départementale de préservation des espa-
ces naturels, agricoles et forestiers» (CDPENAF) einzurichten, und sind zu-
ständig für die Bestimmung der «périmètres de protection et de mise en va-
leur des espaces agricoles et naturels périurbains» (PAEN) sowie der «zones 
agricoles protégées» (ZAP).2192 Die Gemeinden sind zuständig für die strate-
gische Planung (mittels «schémas de cohérence territoriale» [SCOT2193]) und 
die Nutzungsplanung (mittels «plan local d’urbanisme» [PLU]2194).2195

In Frankreich lebten im Jahr 2018 rund 66,9 Millionen Menschen.2196 
Bis 2050 wird eine Bevölkerungszunahme auf rund 70 Millionen prognosti-
ziert.2197 Im Jahr 2016 wurden 52,4 % der Fläche Frankreichs landwirtschaft-
lich genutzt.2198 Obwohl auch in Frankreich in den letzten Jahren die Land-
wirtschaftsflächen massiv abgenommen haben, verfügt Frankreich noch 
immer über die grössten Landwirtschaftsflächen in der EU.2199 Ausserdem 
verfügt Frankreich über absolut und relativ wesentlich grössere Landwirt-
schaftsflächen als die Schweiz.2200 Nichtsdestotrotz ist auch in Frankreich 
der Flächenverbrauch ein Problem und der Kulturlandschutz ein aktuelles 
Thema. Seit 2010 wurden verschiedene Neuerungen zur Erhaltung der Land-
wirtschaftsflächen in die französische Gesetzgebung aufgenommen.2201 So 
sollen beispielsweise die PRAD der nachhaltigen Entwicklung dienen und 
soll mit den PAEN und den ZAP das Kulturland im Umland von Städten ge-
schützt werden.2202

2190 leuthArd, 63; leuthArd/toBiAs, 55.
2191 leuthArd/toBiAs, 31.
2192 leuthArd/toBiAs, 31 f.
2193 Zum Inhalt der SCOT vgl. BrAndhuBer, 76 f.
2194 Zum Inhalt der PLU vgl. BrAndhuBer, 78.
2195 leuthArd/toBiAs, 15.
2196 Vgl. BFS, Länderportraits, Frankreich.
2197 Vgl. die Pressemitteilung von Eurostat vom 28. Juni 2018.
2198 Vgl. World Bank, agricultural land.
2199 BrAndhuBer, 34; vgl. die Pressemitteilung von Eurostat vom 28. Juni 2018.
2200 leuthArd, 13; leuthArd/toBiAs, 9.
2201 leuthArd, 3.
2202 leuthArd/toBiAs, 30 ff.
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2. Umsetzung 
a) Vorbemerkungen
Die zentralen Grundsätze und Ziele zum Kulturlandschutz sind in Frank-
reich in den nationalen Gesetzen zur Raumentwicklung und Landwirtschaft 
verankert.2203 Insbesondere wurde mit dem Gesetz über die Modernisierung 
der Landwirtschaft («Loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche», 
Gesetz Nr. 2010-874) das Ziel festgesetzt, bis 2020 den Verlust des Kulturlan-
des auf die Hälfte zu reduzieren. Zudem wurden verschiedene Instrumente 
zur Stärkung des Kulturlandschutzes eingeführt (bspw. PRAD) sowie die De-
partemente mit der Einrichtung von Kommissionen zum Schutz des Kultur-
landes beauftragt. Darüber hinaus wurde auch eine Raumbeobachtung mit 
Fokus auf die landwirtschaftlich genutzten Flächen eingeführt.2204 Mit dem 
im Jahr 2014 eingeführten Gesetz über die Zukunft der Landwirtschaft («Loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt», Gesetz Nr. 2014-1170) wur-
de sodann der Kulturlandschutz weiter verstärkt (insbes. Art. 28 dieses Geset-
zes). Namentlich wurden die Kommissionen zum Schutz des Kulturlandes mit 
mehr Kompetenzen ausgestattet und die «compensation agricole» einge-
führt.2205 Zudem werden sowohl im «Code de l’environnement» (Art. L. 110-1) 
wie auch im «Code d’urbanisme» (Art. L. 110) die Bedeutung des Umweltschut-
zes und der Landschaft betont.

b) Eingesetzte Kommissionen und Stellen 
Für die Beobachtung und Messung des Flächenverbrauchs wurde die Beob-
achtungsstelle für Natur-, Land- und Forstflächen («Observatoire de la con-
sommation des espaces agricoles») eingesetzt. Diese entwickelt geeignete 
Instrumente, um die Veränderung der Bestimmung von Natur-, Wald- und 
Agrarflächen zu messen (Art. L. 112-1 des Code rural et de la pêche maritime 
[CRPM]). In Zusammenarbeit mit den regionalen Observatorien für Natur-, 
Land- und Waldflächen bewertet sie den Verbrauch dieser Flächen und unter-
stützt die lokalen Behörden und eingesetzten Kommissionen bei der Analyse 
des Verbrauchs dieser Flächen methodisch. Die Beobachtungsstelle erfüllt 
ihre Aufgaben mit Unterstützung des «Institut national de l’information géo-
graphique et forestière».2206

2203 leuthArd, 14.
2204 leuthArd, 25; leuthArd/toBiAs, 30.
2205 leuthArd, 25; leuthArd/toBiAs, 31.
2206 couturier, Art. L. 112-1 CRPM, 12.
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In jedem Departement gibt es zudem eine Kommission zur Erhaltung von 
Natur-, Land- und Forstflächen (CDPENAF) unter dem Vorsitz des Préfet 
(Art. L. 112-1–1 CRPM; vgl. Art. 51 des Gesetzes Nr. 2010-874 über die Moderni-
sierung der Landwirtschaft).2207 Diese ist insbesondere für die Beurteilung 
von Planungsdokumenten im Hinblick auf den Schutz des Kulturlandes, der 
Wälder und weiterer Naturräume zuständig. Sie kann zu allen Fragen im Zu-
sammenhang mit der Verringerung von Naturflächen, Waldflächen und Flä-
chen für die landwirtschaftliche Nutzung und zu Möglichkeiten zur Begren-
zung des Verbrauchs dieser Flächen angehört werden. Zudem ist sie bei Pla-
nungen, die zu einer substanziellen Verringerung des Kulturlandes führen, 
beizuziehen. Eine Genehmigung der Pläne ist in diesen Fällen nur mit Zu-
stimmung der Kommission möglich (vgl. Art. L. 112-1–1 CRPM). Bei der Erar-
beitung der «documents d’urbanisme» (wie SCOT, PLU, cartes communales) 
und bei der Erteilung von Baubewilligungen ist der Beizug der Kommission 
ebenfalls obligatorisch. Unter den im Code de l’urbanisme festgelegten Be-
dingungen gibt sie eine Stellungnahme dazu ab, ob im Hinblick auf das Ziel 
der Erhaltung von natürlichen, land- oder forstwirtschaftlichen Flächen be-
stimmte städtebauliche Verfahren oder Genehmigungen wünschenswert 
sind. Darüber hinaus ist die Kommission für die Erstellung eines Inventars 
mit Flächen, die saniert und wieder landwirtschaftlich genutzt werden könn-
ten, zuständig.2208

c) Compensation agricole
Mit dem Gesetz über die Zukunft der Landwirtschaft (Gesetz Nr. 2014-1170) 
wurde versucht, die weitere Versiegelung und den Verbrauch von landwirt-
schaftlichen Flächen zu verhindern, resp. einzuschränken.2209 Durch dessen 
Art. 28 wurde dazu insbesondere Art. L. 112-1–3 CRPM eingeführt, wonach für 
öffentliche und private Bau- oder Entwicklungsprojekte, die aufgrund ihrer 
Art, Grösse oder Lage erhebliche negative Auswirkungen2210 auf die Land-
wirtschaft haben können, eine Vorstudie (landwirtschaftliche Folgenab-
schätzung) erstellt werden muss. Diese Studie beschreibt das Vorhaben sowie 
die Ausgangslage und umfasst insbesondere die vom Auftraggeber geplanten 
Massnahmen zur Vermeidung und Verringerung der erheblichen negativen 
Auswirkungen des Projekts sowie kollektive Ausgleichsmassnahmen zur Auf-

2207 leuthArd, 26; couturier, Art. L. 112-1–1 CRPM, 13 f.
2208 Vgl. zum Ganzen leuthArd, 26; leuthArd/toBiAs, 31.
2209 couturier, Art. 112-1–3 CRPM, 14.
2210 Für die Frage, wann ein Projekt mit erheblichen negativen Auswirkungen vorliegt, 

vgl. Art. D. 112-1–18 CRPM sowie DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 1.
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wertung der Agrarwirtschaft in diesem Gebiet (vgl. Art. D. 112-1-19 CRPM).2211 
Damit wurde eine Kompensationspflicht (sog. «compensation agricole») ein-
geführt. Gemäss dieser wird bei der Beanspruchung von Landwirtschafts-
flächen durch grosse Bauprojekte eine Kompensation in Form einer Einzah-
lung in einen Fonds fällig.2212 Das Konzept der kollektiven landwirtschaft-
lichen Kompensation wurde an das Konzept der Umweltkompensation (vgl. 
Art. L. 110-1 Code de l’environnement) angelehnt.2213 

Bei der «compensation agricole» wird vom Prinzip vermeiden — reduzie-
ren — kompensieren ausgegangen. Um Auswirkungen zu vermeiden, kann ein 
Projekt beispielsweise an einem bereits besiedelten Standort erstellt werden 
und so auf die Beanspruchung von Landwirtschaftsflächen verzichtet wer-
den. Zur Reduktion der Auswirkungen auf die Landwirtschaft kann hingegen 
beispielsweise versucht werden, die beanspruchte Fläche soweit möglich zu 
verkleinern oder die Fortsetzung einer landwirtschaftlichen Tätigkeit trotz 
Bauvorhaben zu ermöglichen. Um nicht vermeidbare Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft auszugleichen, sind sodann Möglichkeiten der Wiederher-
stellung (Kompensationsmassnahmen) zu prüfen.2214 Bei diesen Kompensa-
tionsmassnahmen handelt sich um kollektive Massnahmen zum Ausgleich 
von wirtschaftlichen Verlusten im betroffenen Gebiet.2215 Aus Sicht des oder 
der Bauwilligen erfolgt die Kompensation durch Einzahlung in einen Fonds. 
Das Geld aus dem Fonds wird für Projekte zur Förderung der Landwirtschaft 
eingesetzt.2216 Infrage kommen beispielsweise Investitionsbeihilfen, For-
schungs- und Entwicklungsmassnahmen zur Effizienzsteigerung, die Förde-
rung von Agrarprodukten, die Erschliessung neuer Märkte wie auch die Rück-
gewinnung von ungenutzten Flächen, die mindestens die gleichen agronomi-
schen Eigenschaften und technischen Merkmale aufweisen wie die verlore-
nen Flächen und die den Produktionssystemen der bestehenden Betriebe 
entsprechen.2217 Die kollektiven landwirtschaftlichen Ausgleichsmassnah-
men müssen mit einem Zeitplan zur Umsetzung ergänzt werden.2218 

2211 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 2; für die Beurteilung dieser Vor-
studien vgl. CDPENAF, compensation collective agricole, 1 ff.; vgl. auch die Informa-
tionen auf der Website «la compensation agricole».

2212 leuthArd, 25; leuthArd/toBiAs, 31.
2213 couturier, Art. 112-1-3 CRPM, 14; vgl. auch die Informationen auf der Website «la 

compensation agricole».
2214 Vgl. auch die Informationen auf der Website «la compensation agricole».
2215 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 3.
2216 leuthArd, 25; leuthArd/toBiAs, 31.
2217 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 4; vgl. auch die Informationen auf 

der Website «la compensation agricole».
2218 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 4.
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In der Vorstudie ist entsprechend darzulegen, wie diesem Prinzip Rechnung 
getragen wird und welche Massnahmen zur Kompensation infrage kommen. 
Mit dem Antrag auf Genehmigung eines Projekts wird auch die Vorstudie an 
die Genehmigungsbehörde eingereicht. Diese wird anschliessend der CDPE-
NAF zur Stellungnahme unterbreitet, die sich insbesondere zur Notwendig-
keit, Relevanz und Verhältnismässigkeit der vorgeschlagenen Ausgleichs-
massnahmen äussert (vgl. Art. D. 112-1-21 CRPM).2219

d) Plan régional de l’agriculture durable (PRAD)
Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Landwirtschaft wurden auch die 
sogenannten «plans régionaux de l’agriculture durable» (PRAD) eingeführt, 
deren Erlass-Verfahren sowie Inhalt mit dem Gesetz über die Zukunft der 
Landwirtschaft weiter konkretisiert wurden (Art. 51 des Gesetzes zur Moder-
nisierung der Landwirtschaft sowie Art. 24 des Gesetzes über die Zukunft 
der Landwirtschaft). Mit den PRAD sollte ein Instrument geschaffen werden, 
um dem Verlust von Landwirtschaftsflächen entgegenzuwirken und die 
Landwirtschaft mit der nachhaltigen Entwicklung von ländlichen Regionen 
zu verbinden.2220 Ein PRAD enthält auf regionaler Ebene eine Analyse des 
Ist-Zustands sowie eine Vision für die Landwirtschaft in der Region inkl. der 
prioritären Massnahmen, um diese Vision zu erreichen. Dazu werden die 
Grundzüge der staatlichen Agrar-, Ernährungs- und Agroindustriepolitik in 
den Regionen unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale der Ge-
biete sowie aller wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen fest-
gelegt und die staatlichen Ziele der Landwirtschafts- und Lebensmittelpoli-
tik in den Regionen, angepasst auf die regionalen Besonderheiten, festge-
setzt und die Umsetzung ausgearbeitet (Art. L. 111-2-1 CRPM). Durch den Ein-
bezug unterschiedlicher Akteure bei der Erarbeitung der PRAD sollen der 
Austausch und das gegenseitige Verständnis gefördert werden. Die PRAD 
sind jedoch nicht verbindlich, sondern müssen bei der Überarbeitung der 
«documents d’urbanisme» lediglich zu Kenntnis genommen werden.2221 Die 
meisten PRADs wurden in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2011 gestartet 
und Anfang 2012 konnten bereits die ersten PRADs unterzeichnet werden.2222 
Seither sind weitere PRADs hinzugekommen.

Dabei fällt auf, dass die PRADs oft mehr als Leitlinien statt als konkrete 
Aktionspläne wahrgenommen werden. Ausserdem weisen sie häufig keine 

2219 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 4; vgl. auch die Informationen auf 
der Website «la compensation agricole».

2220 couturier, Art. L. 111-2-1 CRPM, 9 f.; leuthArd, 25; leuthArd/toBiAs, 31.
2221 Vgl. zum Ganzen leuthArd, 25 f.; leuthArd/toBiAs, 31.
2222 BAlnY et Al., 10.
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wirkliche Strategie auf und sind immer noch Instrumente, die allen Arten von 
Landwirtschaft und Produktionssystemen gerecht werden (wollen). Ange-
sichts dieses «Universalismus» haben einige Regionen den Wunsch nach se-
lektiveren Instrumenten geäussert. Zudem sind verschiedene Arbeiten zur 
Aktualisierung der PRADs erforderlich, welche als Gelegenheit gesehen wer-
den können, die agroökologische Dimension besser miteinzubeziehen.2223 
Nichtsdestotrotz haben die PRADs insgesamt zu einem erhöhten Bewusstsein 
geführt, und es kann festgestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der 
regionalen Landwirtschaftskammern die PRADs bei der Entwicklung ihres 
regionalen Programms für die landwirtschaftliche und ländliche Entwick-
lung für 2014 bis 2020 stark berücksichtigt hat. Dies ist ein Zeichen der Aner-
kennung der geleisteten Arbeit.2224 Insgesamt trugen sie zu einem neuen 
Gleichgewicht der gemeinsamen Verantwortung für die Agrarpolitik bei.2225 

e) Landwirtschaftliche Schutzgebiete («zones agricoles protégées»)
Die «zones agricoles protégées» (ZAP) wurden im Jahr 1999 mit dem Loi 
d’orientation agricole (Gesetz Nr. 1999-574) eingeführt. Landwirtschaftliche 
Flächen, deren Erhaltung aufgrund ihrer Produktionsfunktion, ihrer geo-
grafischen Lage oder ihrer agronomischen Qualität von allgemeinem Inter-
esse ist, können seither als landwirtschaftliche Schutzgebiete eingestuft 
werden (Art. L. 112-2 Abs. 1 CRPM).2226 Im Jahr 2014 wurden mittels 42 ZAP 
etwa 29’700 ha geschützt.2227 Das Ziel der ZAP ist es, bestimmte Landwirt-
schaftsflächen von besonderer Qualität im Umland von Städten, die oftmals 
einem besonderen Siedlungsdruck ausgesetzt sind, zu schützen. Dadurch 
sollen Nutzungsänderungen in periurbanen Gebieten deutlich erschwert 
werden.2228 Zuständig für den Erlass der ZAP ist der Préfet.2229 Sie werden 
festgesetzt, bevor konkrete Entwicklungen geplant sind, und stellen damit 
eine Präventionsmassnahme dar. Nach ihrer Festsetzung müssen Zweckän-
derungen, die das Produktionspotenzial der Böden verändern, vom zustän-
digen Departement genehmigt werden (Art. L. 112-2 Abs. 2 CRPM).2230 Vor-
behalten bleiben Bewirtschaftungsänderungen, die einer Genehmigung 

2223 BAlnY et Al., 12.
2224 BAlnY et Al., 12.
2225 BAlnY et Al., 16.
2226 couturier, Art. L. 112-2 CRPM, 14 f.; duBois, 6; vgl. auch ceremA, zAP, 2.
2227 leuthArd, 36; leuthArd/toBiAs, 32.
2228 couturier, Art. L. 112-2 CRPM, 15; leuthArd, 26; leuthArd/toBiAs, 31.
2229 Vgl. zum Erlassverfahren Art. L. 112-2 Abs. 1 CRPM sowie duBois, 6; vgl. auch ceremA, 

zAP, 3.
2230 duBois, 6; leuthArd, 26; leuthArd/toBiAs, 32.
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nach dem Code d’urbanisme unterliegen, oder bei Grundstücken innerhalb 
eines Flächennutzungsplans («plan d’occupation des sols» oder «document 
d’urbanisme»; vgl. Art. L. 112-2 Abs. 3 CRPM). 

f) Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles  
et naturels périurbains (PAEN)

Die «périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains» (PAEN) wurden im Jahr 2005 mit dem Gesetz über die 
Entwicklung des ländlichen Raums («Loi relative au développement des ter-
ritoires ruraux» (DTR; Gesetz Nr. 2005-157)) eingeführt und in Art. L. 143 ff. 
Code de l’urbanisme (Version 2005) aufgenommen. Dieses System wurde mit 
der Verordnung vom 23. September 2015 (Ordonnance n° 2015-1174) durch die 
«escpaces naturels agricoles et périurbains» ersetzt. Durch die Departemente 
können aber PAENs oder vergleichbare Instrumente weitergeführt resp. neu 
eingeführt werden (vgl. Art. L. 113-15 ff. Code de l’urbanisme).

Anlass für die Einführung der PAEN war, dass die ZAP in erster Linie auf 
die landwirtschaftliche Nutzung ausgerichtet waren, man aber für den peri-
urbanen Raum nach einem Instrument suchte, das eine Kombination aus 
Sicherung der landwirtschaftlichen Produktion und Umweltschutz ermög-
licht.2231 Die PAEN sollen insbesondere dem Schutz und der Entwicklung von 
landwirtschaftlichen und natürlichen Gebieten in definierten Randgebieten 
(Perimetern) dienen.2232 Der Umfang der Perimeter wird vom Departement 
mit Zustimmung der betreffenden Gemeinde(n) und auf Empfehlung der 
Landwirtschaftskammer festgelegt. Der Perimeter muss mit dem SCOT so-
wie den PLU vereinbar sein und darf keine Parzellen beinhalten, die sich in 
städtischen Gebieten befinden oder durch andere Planungsinstrumente ab-
gegrenzt werden sollen. Für die festgelegten Perimeter wird ein Programm 
erarbeitet, das darlegt, wie die land- und forstwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung unterstützt und die Landschaft erhalten werden kann. Die Parzellen 
dürfen — unter Vorbehalt einer Anpassung des Perimeters — keiner Bauzone 
zugewiesen werden.2233 

g) Safer / Vorkaufsrecht für landwirtschaftliche Böden 
In Frankreich werden landwirtschaftliche Böden auch geschützt, indem Ge-
meinwesen resp. staatliche Institutionen über ein Vorkaufsrecht an solchen 
Böden verfügen. Namentlich werden «sociétés d’aménagement foncier et 

2231 leuthArd, 26; leuthArd/toBiAs, 32.
2232 duBois, 5.
2233 duBois, 5; leuthArd, 26 f.; leuthArd/toBiAs, 32.
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d’établissment rural» (Safer) eingerichtet, denen eine wichtige Rolle in der 
ländlichen Raumentwicklung zukommt. Sie sind beauftragt, die Landwirt-
schaft und die ländliche Entwicklung zu unterstützen und gleichzeitig die 
Landschaft und die natürlichen Ressourcen zu erhalten.2234 Gemäss Art. 
L. 143-1 CRPM steht den Safer ein Vorkaufsrecht für landwirtschaftlich ge-
nutzte Böden, Anlagen und Gebäude zu.2235 Damit dieses Vorkaufsrecht aus-
geübt werden kann, müssen Safer über alle geplanten Grundstücksverkäufe 
informiert werden. Durch den Kauf und Verkauf von Landwirtschaftsland 
sollen die Safer die landwirtschaftlichen Familienbetriebe unterstützen und 
die langfristige landwirtschaftliche Nutzung der Böden sicherstellen.2236

h) Prinzip der «extension limitée de l’urbanisation »
Viele kleine und ländlichen Gemeinden in Frankreich hatten lange Zeit keine 
«schémas de cohérence territoriale» (SCOT) und «plans locaux d’urbanisme» 
(PLU) oder die SCOT waren sehr allgemein gehalten, da sonst kein Konsens 
gefunden werden konnte.2237 In den letzten Jahren wurde erkannt, dass dies 
mit Blick auf den Kulturlandschutz problematisch ist, weil in den SCOT das 
Verhältnis von Siedlungsfläche, Landwirtschaft und Wald festgelegt wird.2238 
Wird dabei der Grundsatz des Kulturlandschutzes und der nachhaltigen 
Raumentwicklung nicht konsequent berücksichtigt, führt dies oft zu keinen 
oder sehr grosszügigen Vorgaben für die Zonierungen, die anschliessend in 
den PLU festgelegt werden. Um diesen Problemen entgegenzuwirken, gilt ab 
2017 für alle Gemeinden das Prinzip der «extension limitée de l’urbanisation». 
Demnach dürfen Gemeinden ohne genehmigtes SCOT kein neues Bauland 
ausweisen.2239 

3. Würdigung 
a) Im Allgemeinen
Bei der Würdigung der Instrumente zum Schutz des Kulturlandes im franzö-
sischen Recht ist vorab festzustellen, dass die Situation nur beschränkt mit 
der Schweiz vergleichbar ist. Einerseits verfügt Frankreich über einen we-

2234 couturier, Art. L. 143-1 CRPM, 111; vgl. auch leuthArd, 27; leuthArd/toBiAs, 32.
2235 Durch das Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (Gesetz Nr. 2014-

1170) wurde das Vorkaufsrecht der Safer für landwirtschaftliche Böden weiter ge-
stärkt. 

2236 couturier, Art. L. 143-1 CRPM, 111; vgl. auch leuthArd, 27; leuthArd/toBiAs, 32.
2237 leuthArd, 35 f.; leuthArd/toBiAs, 41; BAlnY/Beth/verlhAc, 12.
2238 ministère des AFFAires étrAnGères, Spatial planning and sustainable develop-

ment policy, 52.
2239 leuthArd, 36; leuthArd/toBiAs, 42.
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sentlich höheren Anteil an Landwirtschaftsflächen, womit der Druck zum 
Erhalt des verbleibenden Kulturlandes noch nicht derart hoch ist wie in der 
Schweiz. Andererseits weist das Planungssystem in Frankreich doch einige 
Unterschiede zum Schweizer System auf. Im Vergleich zur Schweiz, aber 
auch zu Deutschland, kommt in Frankreich der nationalen Ebene ein grosses 
Gewicht zu. Die Regionen und Departemente sind hingegen eher schwache 
Akteure. Infolgedessen besteht eine grössere Regelungsdichte, aber auch 
eine grössere Steuerungswirkung auf Bundesebene. 

Nichtsdestotrotz gibt es auch bei einem Vergleich mit den in Frankreich 
getroffenen Massnahmen zum Schutz des Kulturlandes Ähnlichkeiten. So 
setzt auch Frankreich zur Steuerung der Raumentwicklung und zum Schutz 
des Kulturlandes — wie Deutschland und die Schweiz — auf eine Kombination 
von verschiedenen Instrumenten. Allerdings handelt es sich bei den in Frank-
reich eingesetzten Instrumenten um vergleichsweise junge Instrumente 
(viele dieser Instrumente wurden Ende 2014 neu eingeführt oder revidiert).2240 
Der Vollzug erfolgt somit erst seit Kurzem, weswegen konkrete Aussagen zu 
deren Wirksamkeit noch schwierig sind.

b) Eingesetzte Kommissionen 
In Frankreich gibt es, wie auch in anderen Ländern wie beispielsweise 
Deutschland, beratende Gremien und Kommissionen, die den Auftrag ha-
ben, den Kulturlandschutz zu unterstützen. Anders als in Deutschland ist die 
Wirkung der Kommissionen in Frankreich jedoch unmittelbarer. Dies, weil 
die Kommissionen in Frankreich in die Interessenabwägung und Genehmi-
gung bestimmter Planungen miteinbezogen werden (müssen). So ist bei-
spielsweise die CDPENAF bei Planungen, die zu einer substanziellen Verrin-
gerung des Kulturlandes führen, sowie bei der Erarbeitung weiterer Planun-
gen und bei der Erteilung von Baubewilligungen beizuziehen.2241 Durch 
diese Beizugspflicht werden die Interessen des Kulturlandschutzes in Frank-
reich im Genehmigungsprozess von Planungen zwingend thematisiert, was 
tendenziell dazu führt, dass diese ernster genommen werden. Dies insbeson-
dere im Unterschied zu Deutschland, wo die eingesetzten Kommissionen in 
erster Linie den Bundesämtern Lösungen vorschlagen und Diskussionen 
anregen.2242

2240 leuthArd, 35; leuthArd/toBiAs, 41.
2241 Vgl. Rz. 907 hiervor.
2242 Vgl. zum Ganzen leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 46.
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c) Einschränkungen der Siedlungsausdehnung

Wie die Schweiz hat auch Frankreich Massnahmen eingeführt, um die wei-
tere Siedlungsausdehnung und die Inanspruchnahme von Landwirtschafts-
land zu beschränken. Dazu gehört einerseits das Prinzip der «extension limi-
tée de l’urbanisation» sowie der Erlass der PRAD, PAEN und ZAP. Während 
mit dem Prinzip der «extension limitée de l’urbanisation» direkt die Möglich-
keiten der Siedlungsausdehnung beschränkt werden, werden mit den PRAD, 
PAEN und ZAP Schutzgebiete oder landwirtschaftliche Vorrangzonen ge-
schaffen. Diese unterstützen die Steuerung der räumlichen Entwicklung, 
geben bestimmten Flächen ein besonderes Gewicht in der raumplanerischen 
Interessenabwägung und limitieren die Siedlungsausdehnung auf diese Wei-
se. Diese besonderen Vorrang- und Schutzzonen sind nicht ausschliesslich 
auf die landwirtschaftliche Nutzung fokussiert, sondern verfolgen zumin-
dest teilweise einen ganzheitlichen Ansatz. Namentlich die PAEN umfassen 
auch Räume für den Umweltschutz und schützen damit nicht nur ackerfähi-
ge Böden, sondern auch Grünland und weitere Naturräume vor Überbau-
ung.2243 Auch die PRAD werden nicht immer ausschliesslich auf den Kultur-
landschutz ausgerichtet, sondern oft eher auf die Aufwertung der Landwirt-
schaft als Ganzes.2244 Durch den Einbezug unterschiedlicher Akteure bei der 
Erarbeitung dieser Plangrundlagen werden zudem deren Akzeptanz und das 
gegenseitige Verständnis gefördert. 

Als nachteilig erachtet werden kann hingegen, dass mit den in Frank-
reich vorgesehenen Instrumenten oftmals nur bestimmte Gebiete einen be-
sonderen Schutz erfahren. Indem oft nur ein kleiner Anteil des vorhandenen 
Kulturlandes geschützt wird, ist die Wirkung solcher Instrumente teilweise 
nicht so stark wie möglicherweise erhofft. So konzentrieren sich beispiels-
weise die ZAP darauf, das Umland von Städten, das oftmals einem besonde-
ren Siedlungsdruck ausgesetzt ist, zu schützen.2245 Auch die PAEN sollen 
primär die Landwirtschaft und den Umweltschutz im periurbanen Raum 
fördern.2246 Insbesondere bei den PAEN und den ZAP besteht darüber hin-
aus die Schwierigkeit, dass sich diese nur sehr langsam etablieren.2247 Die 
flächendeckende Umsetzung der nationalen Vorgaben in den Departemen-
ten und Gemeinden dauert lange, was die Wirkung der neuen Instrumente 

2243 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 47; vgl. auch Rz. 915 hiervor.
2244 leuthArd, 35; leuthArd/toBiAs, 41.
2245 Vgl. Rz. 913 hiervor.
2246 Vgl. Rz. 915 hiervor.
2247 Vgl. ausführlicher leuthArd, 36; leuthArd/toBiAs, 42.
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vorläufig vermindert. Hinzu kommt, dass die PLU, in denen die Zonierung 
vorgenommen wird, üblicherweise alle sechs bis acht Jahre überarbeitet wer-
den und sich damit die Möglichkeit bietet, die ZAP und PAEN anzupassen.2248 

Darüber hinaus führen die teilweise Freiwilligkeit der Instrumente so-
wie die Tatsache, dass oftmals keine konkrete Umsetzungsfrist besteht, zu-
sätzlich zu einer eher langsamen Umsetzung in der Praxis.2249 So sind bei-
spielsweise die PRAD nicht verbindlich, sondern müssen bei der Überarbei-
tung der «documents d’urbanisme» lediglich zu Kenntnis genommen wer-
den.2250 Einige der genehmigten PRAD haben zudem eher den Charakter 
einer Orientierungshilfe als eines Aktionsplans.2251 Hier geht der Sachplan 
Fruchtfolgeflächen bedeutend weiter. Dieser wurde auf nationaler Ebene er-
arbeitet und gilt flächendeckend für die ganze Schweiz. Er schützt verbind-
lich einen quantitativ festgelegten Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen, 
der rund 40 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz umfasst.2252

d) Compensation agricole
Bei der «compensation agricole» handelt es sich um eine kollektive Kompen-
sation zur Verhinderung resp. Einschränkung der weiteren Versiegelung 
und des Verbrauchs von landwirtschaftlichen Flächen. Mit der verlangten 
Vorstudie werden die Auswirkungen von öffentlichen und privaten Bau- oder 
Entwicklungsprojekten, die aufgrund ihrer Art, Grösse oder Lage erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft haben könnten, vorgängig 
geprüft. Dabei sind erhebliche negative Auswirkungen primär zu vermeiden. 
Können diese nicht vermieden werden, sind sie zu minimieren und die ver-
bleibenden Auswirkungen durch Kompensationsmassnahmen auszuglei-
chen.2253 Damit wird in Frankreich, ähnlich wie in der Schweiz und auch in 
Deutschland, stufenweise vorgegangen. Der Erhalt des Kulturlandes ist vor-
rangig zur Kompensation, die erst bei unvermeidbaren Beeinträchtigungen 
infrage kommt. 

Die Kompensation an sich weist jedoch erhebliche Unterschiede zu den 
in der Schweiz bekannten Kompensationsmechanismen auf. Die Kompensa-
tion erfolgt durch Einzahlung in einen Fonds. Das Geld aus dem Fonds wird 
zudem nicht für Realersatz eingesetzt, sondern allgemein für Projekte zur 
Förderung der Landwirtschaft. Im Vordergrund steht damit nicht wie in der 

2248 BAlnY/Beth/verlhAc, 12.
2249 leuthArd, 35 f.; leuthArd/toBiAs, 41 f.
2250 Vgl. Rz. 911 hiervor.
2251 Vgl. Rz. 912 hiervor.
2252 leuthArd, 41; leuthArd/toBiAs, 47.
2253 Vgl. Rz. 908 f. hiervor.
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Schweiz der Flächenersatz, sondern die Landwirtschaft im wirtschaftlichen 
Sinne. Zwar ist die Rückgewinnung von ungenutzten Flächen als Kompensa-
tionsmassnahme durchaus denkbar. Daneben kommen aber auch Investi-
tionsbeihilfen, die Förderung von Agrarprodukten und die Erschliessung 
neuer Märkte etc. infrage.2254 Im Unterschied zur Schweiz werden also als 
Kompensationsmassnahmen kollektive Massnahmen zum Ausgleich von wirt-
schaftlichen Verlusten im betroffenen Gebiet eingesetzt.2255 Dieser wirtschaft-
liche Aspekt der Kompensation ist dem Schweizer System bis heute fremd.

e) Vorkaufsrecht 
Mit dem Vorkaufsrecht der Gemeinwesen und staatlichen Institutionen für 
landwirtschaftliche Böden werden diese ebenfalls geschützt. Durch einen 
Erwerb der Flächen sowie durch einen gezielten Wiederverkauf oder eine 
anderweitige Überlassung zur Nutzung kann sichergestellt werden, dass Flä-
chen auch künftig für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung ste-
hen.2256 Bei diesem in der Schweiz bis heute ebenfalls unbekannten Instru-
ment zum Kulturlandschutz haben die Gemeinwesen und staatlichen Insti-
tutionen eine zentrale Position inne. Sie übernehmen wesentliche Aufgaben 
und Verantwortung zur Unterstützung der Landwirtschaft und der ländli-
chen Entwicklung. Die Gemeinwesen und staatlichen Institutionen überneh-
men dabei eine Funktion, die ihnen im Schweizer Raumplanungsrecht bis 
heute nicht zukommt. 

f) Schlussbemerkungen 
Insgesamt ist festzustellen, dass in Frankreich Instrumente zum Schutz des 
Kulturlandes vorhanden sind, der Vollzug aber Zeit benötigt und durch den 
fehlenden politischen Willen verlangsamt oder gar verhindert wird. Zu einer 
Verbesserung der Situation in Frankreich könnten flächendeckende und ob-
ligatorische Instrumente führen.2257 Ebenfalls wichtig sind ein verstärkter 
Dialog und eine Sensibilisierung der Akteure für den Kulturlandschutz. Auch 
die interkommunale Zusammenarbeit sowie regionale Lösungen sollten ge-
stärkt werden.2258 Nichtsdestotrotz gibt es auch in Frankreich gute Beispiele 
für die Umsetzung der neuen Instrumente zum Schutz des Kulturlandes.2259 

2254 Vgl. Rz. 909 hiervor.
2255 DELPOUVE, compensations collectives agricoles, 3.
2256 Vgl. Rz. 916 hiervor.
2257 leuthArd, 35 f. und 43 f.; leuthArd/toBiAs, 41 f. und 50.
2258 leuthArd, 36; leuthArd/toBiAs, 42.
2259 leuthArd, 35; leuthArd/toBiAs, 41, je m.w.H.
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Zum Inhalt der in Frankreich bekannten Instrumente ist zusammenfassend 
festzustellen, dass diese einige Ähnlichkeiten zu den in der Schweiz bekann-
ten Instrumenten aufweisen. Auch Frankreich setzt zum Schutz des Kultur-
landes auf eine Kombination von verschiedenen Instrumenten.2260 Wie viele 
andere europäische Länder werden in Frankreich beispielsweise landwirt-
schaftliche Vorrangflächen ausgeschieden, wobei deren Schutz tendenziell 
tiefer ist als der Schutz der Fruchtfolgeflächen in der Schweiz. Namentlich 
sind die Voraussetzungen für Bauvorhaben in solchen Flächen weniger strikt 
und es besteht kein flächenmässig zu erhaltender Mindestumfang solcher 
Flächen. Ausserdem werden in Frankreich primär die landwirtschaftlichen 
Flächen im Umland der Städte geschützt. Weiter setzt auch Frankreich auf 
beratende Fachbehörden, wobei in Frankreich der Einfluss dieser Behörde 
unmittelbarer ist als in anderen Ländern. Darüber hinaus ist auffällig, dass 
bei der «compensation agricole» die kollektive, wirtschaftliche Kompensa-
tion aus Sicht der Landwirtschaft im Vordergrund steht. Es geht dabei nicht 
in erster Linie um einen Flächenersatz und somit also nicht primär um den 
Erhalt des Kulturlandes. Ausserdem kommt in Frankreich den Gemeinwe-
sen, staatlichen Institutionen und eingesetzten Kommissionen ein hohes Ge-
wicht zu, was primär auf das zentral organisierte Planungssystem in Frank-
reich zurückgeführt werden kann. 

IV. Grossbritannien
1. Vorbemerkungen

Als weiteres Beispiel wird Grossbritannien betrachtet. Was das Planungs-
system anbelangt, ist Grossbritannien als regionalisierter Einheitsstaat mit 
föderalen Charakteristiken nur beschränkt mit der Schweiz vergleichbar.2261 
Ähnlich wie in Frankreich kommt auch in Grossbritannien der nationalen 
Ebene grosses Gewicht zu. Auf nationaler Ebene gibt es Richtlinien, in denen 
die Grundlagen und übergeordneten Ziele der Raumplanung festgelegt wer-
den.2262 Im Vordergrund steht das National Planning Policy Framework 
(NPPF), das im Rahmen der Reformation des Planungssystems in Grossbri-
tannien im Jahr 2012 erarbeitet wurde und mit dem auch den lokalen Ebenen 
mehr Entscheidungskompetenzen übertragen werden.2263 Darüber hinaus 
verfügt Grossbritannien über eine lange Planungstradition und schützt das 

2260 Vgl. dazu auch leuthArd, 35; leuthArd/toBiAs, 41.
2261 leuthArd, 10; leuthArd/toBiAs, 14.
2262 leuthArd, 12; leuthArd/toBiAs, 16.
2263 leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43.

928

929

473 § 2 Vergleich mit anderen Ländern 



Kulturland resp. die Freiflächen bereits seit mehreren Jahrzehnten.2264 Be-
reits in den 1930er-Jahren wurde ein Grüngürtel (sog. Green Belt) um den 
Grossraum London angelegt und 1955 wurde das Instrument des Green Belt 
auf weitere Gebiete ausgedehnt.2265 Im Jahr 1966 wurde dann die Agricul-
tural Land Classification (ALC) eingeführt und bis 1974 eine erste Kartierung 
und Bewertung der Böden vorgenommen.2266 Sowohl die Green Belts wie 
auch die Agricultural Land Classification werden bis heute fortgeführt und 
wurden in den letzten Jahren ausgebaut und revidiert. Zudem wurden neue 
Instrumente etabliert. So hat beispielsweise das DEFRA (Department for En-
vironment, Food and Rural Affairs) im Jahr 2009 eine Strategie zur Erhaltung 
der Böden in Grossbritannien veröffentlicht («Safeguarding our Soils — A 
Strategy for England»).2267 Weiter besteht auf nationaler Ebene das Fachgre-
mium «Natural England».2268 

Beim Vergleich mit der Schweiz ist zu beachten, dass Grossbritannien 
räumlich viel homogener ist. Während sich in der Schweiz mosaikartig un-
terschiedliche Nutzungen abwechseln, dominieren in Grossbritannien gros-
se zusammenhängende Gebiete mit derselben Bodenbedeckung.2269 Im Jahr 
2012 wurden 63,5 % der Flächen in Grossbritannien landwirtschaftlich ge-
nutzt, etwas mehr als 20 % davon als Ackerflächen.2270 Wie in der Schweiz ist 
auch in Grossbritannien der Druck auf das Kulturland gross. In den Jahren 
vor der Reform des Planungssystems (2006 bis 2012) wurden rund 14’000 ha 
landwirtschaftlich genutzte Flächen für die Siedlungs- und Infrastrukturent-
wicklung beansprucht.2271 Nach der Reform ist die Bautätigkeit in den länd-
lichen Gebieten nochmals deutlich gestiegen, und trotz der Schutzvorschrif-
ten stehen insbesondere die Green Belts stark unter Druck, und ihre Gesamt-
fläche schrumpft von Jahr zu Jahr.2272 Im März 2019 wurde die Gesamtfläche 
der Green Belts auf 1’621’150 ha geschätzt, was etwa 12,4 % der Landfläche 
Englands entspricht.2273 Im Vergleich zum März 2018 ist damit eine Reduktion 

2264 leuthArd, 13; leuthArd/toBiAs, 9.
2265 euroPäische kommission, Leitlinien, 18; cPre, Green Belt myths, 1; vgl. auch leut-

hArd, 29; leuthArd/toBiAs, 34.
2266 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2; vgl. auch leuthArd, 30; 

leuthArd/toBiAs, 35.
2267 DEFRA, Safeguarding, 1 ff.
2268 leuthArd, 29 f.; leuthArd/toBiAs, 35.
2269 leuthArd, 7; leuthArd/toBiAs, 11.
2270 leuthArd, 7 f.; leuthArd/toBiAs, 11 f.
2271 mAthiesen, 1 ff.; vgl. auch universitY oF leicester, 1 ff.
2272 leuthArd, 29; leuthArd/toBiAs, 34 f.
2273 ministrY oF housinG, communities & locAl Government / nAtionAl stAtistics, 

Green Belt, 3.
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um 3’290 ha (resp. 0,2 %) festzustellen. Im Jahr davor war die Reduktion mit 
5’070 ha gar noch grösser.2274 Hinzu kommt, dass auch die Bautätigkeit in-
nerhalb der Green Belts in den letzten Jahren zugenommen hat. Im Jahr 
2009/2010 wurden knapp über 2’000 Häuser in Green Belts genehmigt. Im 
Jahr 2013/2014 ist diese Zahl auf über 5’500 gestiegen und im Folgejahr 
2014/2015 hat sie sich mit knapp 12’000 mehr als verdoppelt.2275 Eine im Jahr 
2017 von CPRE durchgeführte Analyse ergab, dass in den bestehenden und 
den bereits im Entwurf vorliegenden Plänen mehr als 425’000 Häuser in den 
Green Belts vorgesehen werden.2276 Dies im Vergleich zur Analyse im Jahr 
2015, wo noch von 219’000 geplanten Häusern ausgegangen wurde.2277 Aus-
serdem wird auch in Grossbritannien in den nächsten Jahren von einem 
verhältnismässig hohen Bevölkerungswachstum ausgegangen.2278 Im Jahr 
2020 wohnten rund 67,1 Millionen Personen in Grossbritannien (UK).2279 Es 
wird erwartet, dass die Bevölkerung bis ins Jahr 2030 um 3,2 % auf rund 69,2 
Millionen ansteigt und die 70-Millionen-Grenze im Jahr 2036 überschritten 
wird. Bis 2045 wird gar eine Bevölkerungszunahme bis auf 71 Millionen Per-
sonen erwartet.2280 

2. Umsetzung
a) Vorbemerkungen 
Die Ziele und Leitlinien für die Raumplanung und den Kulturlandschutz 
sind in Grossbritannien im NPPF auf nationaler Ebene verankert. Die Um-
setzung dieser nationalen Vorgaben obliegt der lokalen Ebene. Diese voll-
zieht die nationalen Vorgaben und erarbeitet die «local plans» und «neigh-
bourhood plans».2281 Sie ist dabei verpflichtet, das NPPF zu berücksichtigen, 
hat aber auch Gestaltungsspielraum, um auf lokale Gegebenheiten einzu-
gehen.2282 Die Umsetzung wird von auf nationaler Ebene eingerichteten 

2274 ministrY oF housinG, communities & locAl Government / nAtionAl stAtistics, 
Green Belt, 5 f.

2275 cPre, Green Belt myths, 2.
2276 cPre, Green Belt myths, 2.
2277 cPre, Houses planned for Green Belt, 1; leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43.
2278 leuthArd, 6; leuthArd/toBiAs, 10.
2279 Vgl. die Angaben des Office for National Statistics zur Bevölkerungsentwicklung der 

letzten Jahre.
2280 Vgl. die Angaben des Office for National Statistics zur «National population projec-

tions: 2020-based interim».
2281 Vgl. auch zum Inhalt der «Local Plans» und «Neighbourhood Plans» leuthArd, 

18 und 65; leuthArd/toBiAs, 21 und 57.
2282 leuthArd, 65; leuthArd/toBiAs, 57.
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Stellen überwacht. Diese stehen in vielen Fällen auch beratend zur Seite oder 
müssen im Plangenehmigungs- und/oder Baubewilligungsverfahren konsul-
tiert werden.2283

b) Kulturlandschutz im Allgemeinen 
Das NPPF beschreibt insbesondere die zum Schutz des Kulturlandes zur Ver-
fügung stehenden Raumplanungsinstrumente und formuliert als zentrales 
Ziel die nachhaltige Entwicklung des Landes (Art. 7 ff. sowie 174 ff. NPPF). 
Beim Erlass von lokalen Plänen und Strategien ist dem Nachhaltigkeitsgrund-
satz Rechnung zu tragen (Art. 9 NPPF). Vorhaben mit signifikanten nachteili-
gen Auswirkungen sollten, wenn immer möglich, vermieden oder zumindest 
deren nachteiligen Auswirkungen durch Optimierung oder Anpassung des 
Vorhabens minimiert werden. Sind erhebliche negative Auswirkungen unver-
meidlich, sollten geeignete Minderungsmassnahmen getroffen oder, wenn 
dies nicht möglich ist, Ausgleichsmassnahmen in Betracht gezogen werden 
(Art. 32 NPPF). Durch die Festsetzung von Freiflächen «Open Space Areas» 
(Art. 98 ff. NPPF) und Grüngürteln rund um Städte («Green Belts»; Art. 137 ff. 
NPPF) sollen heute noch unbebaute Flächen auch künftig von Überbauungen 
freigehalten werden. Entsprechend ist bei der Festlegung der Entwicklung 
des Siedlungsgebiets zu prüfen, ob um neue grössere Siedlungsgebiete ein 
neuer Green Belt gelegt werden soll (Art. 73 NPPF). Weiter müssen bei Pla-
nungsentscheiden die Leistungen landwirtschaftlich genutzter Böden be-
rücksichtigt werden (Art. 174 lit. b NPPF). Das «best and most versatile agricul-
tural land» soll erhalten und für bauliche Entwicklungen sollen, wenn immer 
möglich, Böden mit geringerer Qualität gewählt werden (Art. 175 NPPF).2284 

Das NPPF wird auf nationaler Ebene durch verschiedene Richtlinien 
und Strategien konkretisiert. So wurden beispielsweise Richtlinien für die 
Beurteilung von Entwicklungsvorschlägen auf landwirtschaftlichen Flächen 
(«Guide to assessing development proposals on agricultural land») erlassen, 
auf die die Bauherrschaft und lokalen Planungsträger bei Bauvorhaben, die 
landwirtschaftliche Flächen betreffen, zurückgreifen können.2285 Diese 
Richtlinien haben ebenfalls zum Ziel, das «best and most versatile agricul-
tural land» vor bedeutenden, unangemessenen oder nicht nachhaltigen Ent-
wicklungsvorhaben zu schützen. Auch Natural England nutzt diese Richt-
linien, soweit sie als Berater bei Vorhaben beigezogen wird (Ziff. 1 Abs. 3).

2283 leuthArd, 29 f.; leuthArd/toBiAs, 35.
2284 Vgl. zu den Massnahmen des NPPF zum Schutz des Kulturlandes zusammenfassend 

auch leuthArd, 29; leuthArd/toBiAs, 34.
2285 Guide to assessing development proposals on agricultural land.
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Weiter hat das DEFRA eine Strategie zur Erhaltung der Böden in England 
(«Safeguarding our Soils — A Strategy for England») veröffentlicht. Ziel dieser 
Strategie ist, dass bis 2030 alle Böden Englands nachhaltig bewirtschaftet und 
Degradationsbedrohungen erfolgreich bekämpft werden. Dadurch soll die 
Qualität der englischen Böden verbessert und ihre Fähigkeit, wichtige Funk-
tionen für zukünftige Generationen zu erbringen, gesichert werden.2286 Die 
Strategie enthält zudem auch Grundsätze für den Umgang mit dem anhalten-
den Siedlungsdruck. Namentlich wird festgehalten, dass der Druck auf die 
Böden und der Wettbewerb um das Land auch in Zukunft mit dem erwarteten 
Bevölkerungswachstum zunehmen dürften. Während einerseits anerkannt 
wird, dass ein gewisses Mass an Bodenversiegelung für die Siedlungsentwick-
lung unvermeidlich ist, wird andererseits verlangt, dass sichergestellt wird, 
dass bei Planungsentscheiden die Bodenqualität ausreichend berücksichtigt 
wird, insbesondere wenn es um «best and most versatile agricultural land» 
geht. Dazu wird ein «Toolkit» für Planer veröffentlicht, das hilft, Bodenfunk-
tionen im Planungssystem zu berücksichtigen.2287 Demnach bietet das Pla-
nungssystem den Rahmen für eine nachhaltige Entwicklung, indem es er-
möglicht, die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Kosten und Nutzen 
verschiedener Nutzungen gegeneinander abzuwägen. Es soll sicherstellen, 
dass die richtige Entwicklung am richtigen Ort zur richtigen Zeit erfolgt. Als 
Leitlinie wird festgehalten, dass die Siedlungsentwicklung primär auf die 
brachliegenden Flächen innerhalb des Siedlungsgebiets konzentriert werden 
soll.2288 Erscheint eine Inanspruchnahme von Kulturland unvermeidlich, 
sind die sich gegenüberstehenden Interessen gegeneinander abzuwägen. Bei 
der Abwägung zwischen den Bedürfnissen der Siedlungsentwicklung und 
dem Erhalt des Kulturlandes ist nicht nur das «best and most versatile agricul-
tural land» zu schützen. Auch andere Aspekte, wie biologische Vielfalt, Quali-
tät und Charakter einer Landschaft, Zugang zu Infrastrukturen und die Er-
haltung lebensfähiger Gemeinschaften, sind in den planerischen Abwägungs-
prozess miteinzubeziehen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
das Schutzniveau des Bodens davon abhängt, wie die nationale Planungspoli-
tik umgesetzt und welches relative Gewicht dem Boden in einem bestimmten 
Gebiet beigemessen wird.2289 Das DEFRA nimmt diesbezüglich auch eine 
Aufsichtsfunktion wahr, indem sie dies überprüft und beurteilt, ob die be-
stehende Planungspolitik zum geforderten Schutz der Böden führt.2290

2286 DEFRA, Safeguarding, 4.
2287 DEFRA, Safeguarding, 7 f. und 31 ff.
2288 DEFRA, Safeguarding, 31 f.
2289 DEFRA, Safeguarding, 32 f.
2290 DEFRA, Safeguarding, 34.
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c) Natural England

Bei dem auf nationaler Ebene eingesetzten Fachgremium Natural England 
handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Körperschaft, die die Regierung 
in Umwelt- und Naturschutzfragen berät. Natural England wurde im Jahr 
2006 durch den Natural Environment and Rural Communities (NERC) Act 
20062291 eingesetzt.2292 Einerseits muss Natural England von den Planungs-
trägern bei der Bewilligung von Plandokumenten beigezogen werden. Pla-
nungsträger können sich aber darüber hinaus auch allgemein in Umwelt- und 
Naturschutzfragen an Natural England wenden, wenn sie technische Infor-
mationen oder Beratung benötigen. Andererseits muss Natural England von 
den Bewilligungsbehörden in Baubewilligungsverfahren konsultiert werden, 
wenn durch ein Bauvorhaben von einem genehmigten Local Plan abgewi-
chen werden soll und mindestens 20 ha «best and most versatile agricultural 
land» betroffen sind.2293 Ausserdem übernimmt Natural England wesentliche 
Aufgaben im Bereich Monitoring und stellt die erforderlichen Grundlagen-
daten zum Kulturlandschutz zur Verfügung.2294

d) Green Belts
Grossbritannien setzt zum Schutz des Kulturlandes bereits seit langer Zeit 
auf das Instrument der Green Belts (Art. 137 ff. NPPF).2295 Diese werden rund 
um grössere Städte festgelegt und sollen primär die Zersiedelung durch Aus-
dehnung von Städten beschränken, das Land im periurbanen Raum lang-
fristig als Naherholungsraum offenhalten und verhindern, dass benachbarte 
Städte ineinander verwachsen (Art. 137 NPPF). Das Umland von Städten soll 
der städtischen Bevölkerung als Naherholungsraum zur Verfügung stehen 
und der ländliche Raum vor Überbauung resp. Verstädterung geschützt wer-
den. Weiter sollen Green Belts dazu beitragen, den Charakter der (histori-
schen) Städte zu erhalten und deren Umgebung und besonderen Charakter 
zu schützen. Letztlich sollen Green Belts durch Förderung der Renaturie-
rung von Industriebrachen und anderen städtischen Flächen auch der Stadt-
erneuerung dienen (Art. 138 NPPF).2296 

2291 Vgl. Natural Environment und Rural Communities Act 2006.
2292 nAturAl enGlAnd, Monitoring Strategy, 5.
2293 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 3; vgl. auch leuthArd, 29 f.; 

leuthArd/toBiAs, 35.
2294 nAturAl enGlAnd, Monitoring Strategy, 5 ff.
2295 Vgl. Rz. 929 hiervor.
2296 Vgl. zum Ganzen cPre, Green Belt myths, 1 ff.; ministrY oF housinG, communities 

& locAl Government / nAtionAl stAtistics, Green Belt, 2; euroPäische kommis-
sion, Leitlinien, 18; leuthArd, 29; leuthArd/toBiAs, 34.
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Green Belts wurden im ganzen Land festgelegt. Neue Green Belts sollen je-
doch nur noch in Ausnahmefällen errichtet werden, beispielsweise bei der 
Planung grösserer Entwicklungsvorhaben wie neuer Siedlungen oder mass-
geblicher Stadterweiterungen. Bei der Etablierung eines neuen Green Belt ist 
darzulegen, weshalb die normale Planungs- und Entwicklungsstrategie zum 
Schutz des städtischen Umlands nicht ausreicht sowie dass wesentliche Än-
derungen der Umstände den Erlass des Green Belt erforderlich machen. Zu-
sätzlich ist aufzuzeigen, welche Folgen der Green Belt für die nachhaltige 
Entwicklung hat (Art. 139 NPPF). Namentlich soll bei der Festlegung von Green 
Belts der Entwicklungsbedarf der Städte über den Planungshorizont hinaus 
mitberücksichtigt werden (Flächen zwischen dem Stadtgebiet und dem Green 
Belt; vgl. Art 143 NPPF). 

Die Green Belts sollen, wenn immer möglich, vor Überbauung geschützt 
werden. Die Erschliessung und Bebauung des Landes innerhalb eines Green 
Belts ist somit grundsätzlich erst möglich, wenn der Perimeter des Green 
Belts planerisch angepasst wurde (Art. 143 lit. d NPPF). Für die Änderung der 
Grenzen eines festgelegten Green Belts ist in strategischen Entwicklungs-
programmen deren Notwendigkeit aufgrund aussergewöhnlicher Umstände 
nachzuweisen und es müssen deren Folgen aufgezeigt werden (Art. 140 NPPF). 
Insbesondere ist aufzuzeigen, dass alle anderen angemessenen Optionen zur 
Deckung des festgestellten Entwicklungsbedarfs geprüft wurden, nament-
lich dass Brachflächen und andere nicht genutzte Flächen so weit als möglich 
reaktiviert wurden, dass die Dichte in den Städten optimiert ist und dass der 
Entwicklungsbedarf nicht in Nachbarstädten abgedeckt werden kann (Art. 141 
NPPF). Gelingt der Nachweis der Notwendigkeit, Flächen in Green Belts für 
bauliche Entwicklungen zu beanspruchen, so sind bereits erschlossene Flä-
chen zu bevorzugen. Zusätzlich ist darzulegen, wie die Auswirkungen der 
Landablösung aus dem Green Belt durch kompensatorische Verbesserung 
der Umweltqualität und der Zugänglichkeit der verbleibenden Flächen im 
Green Belt ausgeglichen werden können (Art. 142 NPPF). Solche Ausgleichs-
massnahmen können beispielsweise Massnahmen zur Förderung der Land-
schaft, der Biodiversität oder der Freizeitbedürfnisse (bspw. Fuss- und Fahr-
radwege) sein. Für die Ermittlung der Möglichkeiten von Ausgleichsmass-
nahmen ist ein frühzeitiger Miteinbezug der Grundeigentümerschaft und 
anderer Interessengruppen erforderlich.2297

Bauvorhaben innerhalb der Green Belts gelten per Definition als schädlich 
und sollen nicht genehmigt werden (Art. 147 NPPF). Besondere Umstände, die 
einen Eingriff rechtfertigen können, liegen nur vor, wenn andere Inter essen die 

2297 Vgl. die Informationen auf der Website des UK.
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Beeinträchtigung des Green Belt überwiegen (Art. 148 NPPF). Bei Bauanträgen 
für Bauvorhaben innerhalb der Green Belts haben die lokalen Planungsträger 
sicherzustellen, dass Eingriffe in den Green Belt entsprechend gewichtet wer-
den. Gewisse Bauvorhaben, wie landwirtschaftliche Gebäude und Infrastruk-
turen für Naherholung und Sport sowie Vorhaben zur Energiegewinnung, sind 
jedoch auch in den Green Belts zulässig (Art. 149 und 150 NPPF). 2298 

e) Agricultural Land Classification (ALC)
Die Qualität der Böden in Grossbritannien variiert von Ort zu Ort und ist von 
vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Mit der Agricultural Land Classifi-
cation (ALC) werden die Böden in England und Wales nach ihrer Vielseitig-
keit und Eignung für den Ackerbau klassifiziert.2299 Es handelt sich um ein 
Bewertungssystem, mit dem die Qualität der landwirtschaftlichen Flächen 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bewertet und vergleichbar ge-
macht wird. Konkret werden die Böden in fünf Kategorien eingeteilt, wobei 
die Kriterien Klima,2300 Gelände2301 und Boden2302 berücksichtigt werden. 
Daneben wird auch das Potenzial von Flächen zur Unterstützung verschie-
dener landwirtschaftlicher Nutzungen, wie z.B. für den Anbau von Nutz-
pflanzen für Lebensmittel, bewertet. Nicht berücksichtigt wird demgegen-
über die aktuelle Nutzung und Nutzungsintensität des Bodens.2303 Eine gute 
Bewertung erhalten diejenigen Böden, die vielseitig genutzt werden und ohne 
grosse Düngerabgaben langfristig viel Ertrag erbringen können. Die Böden 
der Kategorien 1, 2 und 3a machen etwa 21 % der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche aus und gelten als besonders gute landwirtschaftliche Böden (sog. 
«best and most versatile land»). Es handelt sich dabei um das Land, das am 
flexibelsten, produktivsten und effizientesten genutzt werden kann und das 
am ertragreichsten ist.2304 Dieses soll bei Planungsentscheiden, wenn immer 
möglich, vor der Beanspruchung durch Überbauung geschützt werden. Bau-
liche Entwicklungen sollen in erster Linie auf für den Ackerbau schlecht ge-
eigneten Böden stattfinden.2305 

2298 leuthArd, 29; leuthArd/toBiAs, 34.
2299 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2.
2300 Insbes. Temperatur, Niederschlag, Exposition und Frostrisiko; vgl. dazu leuthArd, 

30; leuthArd/toBiAs, 35.
2301 Insbes. Relief und Hochwasserrisiko; vgl. dazu leuthArd, 30; leuthArd/toBiAs, 35.
2302 Insbes. Textur, Gründigkeit und Skelettgehalt; vgl. dazu leuthArd, 30; leuthArd/

toBiAs, 35.
2303 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2.
2304 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2.
2305 leuthArd, 29 f.; leuthArd/toBiAs, 35.
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Die ALC bietet eine Grundlage, um fundierte Entscheidungen über die zu-
künftige Nutzung innerhalb des Planungsgebiets zu treffen. Dadurch wird 
die nachhaltige Entwicklung gefördert.2306 Seit der ersten Erhebung der 
Qualität der Böden in den Jahren 1967 bis 1974 wurden die Karten für be-
stimmte Gebiete aktualisiert und digitalisiert. Da diese Aktualisierung aber 
nicht flächendeckend stattfand, liegen die Informationen nicht für alle Stand-
orte in gleicher Aktualität vor. Zudem sind aufgrund des verwendeten Masss-
tabs parzellenscharfe Aussagen kaum möglich. Die Karten sind demnach vor 
allem als allgemeiner Leitfaden zu verstehen und den Behörden wird emp-
fohlen, vor wichtigen Planungsentscheiden und Projektierungen eine detail-
lierte Feldaufnahme in Auftrag zu geben, um über aktuelle Datengrundlagen 
zu verfügen.2307 

3. Würdigung 
a) Im Allgemeinen 
Auch bei der Würdigung der Instrumente zum Schutz des Kulturlandes und 
insbesondere der Kompensationsmechanismen in Grossbritannien ist vorab 
festzustellen, dass die Situation nur beschränkt mit der Schweiz vergleichbar 
ist. Einerseits ist Grossbritannien räumlich viel homogener und verfügt über 
einen wesentlich grösseren Anteil an Landwirtschaftsflächen als die 
Schweiz. Andererseits ist das Planungssystem im Grossbritannien aufgrund 
der politischen Struktur nur beschränkt mit der Schweiz vergleichbar, und 
Grossbritannien verfügt über eine wesentlich längere Planungstradition als 
die Schweiz und viele andere europäische Länder. Im Gegenzug ist aber auch 
zu berücksichtigen, dass das Planungssystem in Grossbritannien erst im Jahr 
2012 erneut revidiert wurde und die Umsetzung dieser neusten Revision Zeit 
beansprucht. Aussagen zum Erfolg oder Misserfolg dieser Planungsrevision 
nach knapp 10 Jahren sind kaum möglich. In der Praxis scheint sich jedoch 
zu zeigen, dass die Bautätigkeit innerhalb der Green Belts nach der Planungs-
revision tendenziell zugenommen hat.2308

Trotz der unterschiedlichen Ausgangslage betreffend Planungssystem 
und örtlichen Voraussetzungen ist auch in Grossbritannien der Druck auf das 
Kulturland gross und es sind einige Parallelen zum Kulturlandschutz in der 
Schweiz erkennbar. Zum Schutz des Kulturlandes werden in Grossbritannien 
einige interessante Ansätze verfolgt, die nachfolgend aufgezeigt werden.

2306 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 1.
2307 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2; leuthArd, 30; leuthArd/

toBiAs, 35.
2308 Vgl. Rz. 930 hiervor.
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b) NPPF / Reform des Planungssystems 

Das NPPF wurde im Rahmen der Reform des Planungssystems in Grossbritan-
nien erarbeitet und gilt seit dem Jahr 2012. Mit diesem nationalen Konzept 
werden einheitliche Grundlagen für den Kulturlandschutz festgelegt, Stoss-
richtungen und Ziele für die räumliche Entwicklung formuliert und die um-
zusetzenden Instrumente bestimmt.2309 Obwohl mit dem NPPF verschiedene 
Massnahmen zum Schutz des Kulturlandes in Grossbritannien vorgesehen 
werden, gibt es verschiedene kritische Stimmen. Namentlich wird kritisiert, 
die Bautätigkeit in den ländlichen Gebieten und in den Green Belts sei im Ver-
gleich zur Situation vor der Reform noch einmal angestiegen. Zudem sei in-
nerhalb des Siedlungsgebiets nach wie vor viel Entwicklungspotenzial vor-
handen, das für neue Wohnsiedlungen genutzt werden könnte.2310 Der im 
NPPF verankerte Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist nach wie vor 
wenig greifbar, und es fällt den Gerichten und Behörden offenbar schwer, die 
Siedlungsentwicklung zu lenken und die weitere Zersiedelung effektiv einzu-
schränken. Erschwerend kommt hinzu, dass im NPPF kaum oder zumindest 
nur sehr lockere Kriterien definiert werden, wann eine nachhaltige Entwick-
lung vorliegt.2311

Zudem besteht in Grossbritannien auch nach der Reform des Planungs-
systems keine eigentliche Kompensationspflicht im Raumplanungsrecht. Zu-
mindest wird in Art. 32 NPPF aber vorgesehen, dass Vorhaben mit signifikan-
ten nachteiligen Auswirkungen, wenn immer möglich, vermieden oder aber 
zumindest deren nachteiligen Auswirkungen durch Optimierung oder Anpas-
sung des Vorhabens minimiert werden sollen.2312 Sind erhebliche negative 
Auswirkungen unvermeidlich, sollen geeignete Minderungsmassnahmen ge-
troffen oder, wenn dies nicht möglich ist, Ausgleichsmassnahmen in Betracht 
gezogen werden. Damit findet das Prinzip der Kompensation, wenn auch nicht 
so konkret wie in der Schweiz, in Deutschland und in Frankreich, Eingang in 
das Planungssystem Grossbritanniens. Die fehlenden definierten Vorausset-
zungen sowie die fehlende eigentliche Kompensationspflicht führen jedoch 
dazu, dass die Kompensation in Grossbritannien wenig etabliert ist. Entspre-
chend kommen den weiteren Massnahmen, namentlich dem Schutz des «best 
and most versatile agricultural land» sowie der Green Belts in Grossbritannien 
ein höheres Gewicht zu als der eigentlichen Kompensation. 

2309 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 46.
2310 cPre, Houses planned for Green Belt; leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43; vgl. da-

zu auch Rz. 930 hiervor.
2311 Vgl. dazu auch mAthiesen, 1 ff.
2312 Zu den Green Belts vgl. Rz. 947 ff. hiernach.
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c) Natural England 

Mit Natural England wurde in Grossbritannien eine Behörde eingesetzt, die 
den Kulturlandverlust überwacht. Indem Natural England im Plangenehmi-
gungsverfahren sowie bei gewissen Bauvorhaben beigezogen werden muss, 
kann zudem sichergestellt werden, dass die Interessen des Kulturlandschut-
zes im Planungs- und Bewilligungsprozess ernst genommen werden und in 
die Interessenabwägung miteinfliessen.2313 Natural England verfügt über 
einen unmittelbaren Einfluss und kann den Kulturlandschutz wesentlich 
stärken. Darüber hinaus stellt Natural England die erforderlichen Grundla-
gendaten zum Kulturlandschutz zur Verfügung und führt ein Monitoring. 
Wie bereits im Zusammenhang mit dem Kompensationsprinzip in der Schweiz 
ausgeführt, stellen vollständige und genaue Grundlagendaten eine wesent-
liche Voraussetzung für einen effektiven Kulturlandschutz dar. 

d) Green Belts 
Mit den Green Belts kennt Grossbritannien bereits seit langer Zeit ein Instru-
ment, um die weitere Siedlungsausdehnung und Inanspruchnahme von Kul-
turland rund um die Städte zu beschränken. Es handelt sich dabei um ein 
Kulturlandschutz-System, das einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und ne-
ben Flächen für die landwirtschaftliche Produktion auch wichtige Erho-
lungsräume für die städtische Bevölkerung schützt.2314 Der Kulturland-
schutz fokussiert sich jedoch — ähnlich wie in Frankreich — auf den periurba-
nen Raum. Entsprechend erstaunt es wenig, dass auch in Grossbritannien 
verschiedentlich auf die wirtschaftlichen Interessen hingewiesen wird und 
Stimmen laut werden, die eine Aufweichung des Schutzes der Flächen in den 
Green Belts zugunsten der Siedlungsentwicklung fordern.2315 Ausserdem 
kam es trotz der bestehenden Schutzvorschriften in den letzten Jahren im-
mer häufiger zu Bauvorhaben in den Green Belts. Diesbezüglich ist die Politik 
gefordert. Diese muss nun auf die nationale Notwendigkeit des Schutzes der 
Green Belts bestehen, indem sie deutlich macht, dass das Land in den Green 
Belts nur in Ausnahmefällen entwickelt werden sollte und dass Wirtschafts-
wachstum an sich keinen «Ausnahmefall» darstellt.2316

Trotz der langen Tradition der Green Belts muss angesichts der Entwick-
lungen in den letzten Jahren die Frage aufgeworfen werfen, ob das System 

2313 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 46.
2314 leuthArd, 38; leuthArd/toBiAs, 44.
2315 cPre, Green Belt myths, 1.
2316 cPre, Green Belt myths, 2.
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mit den Green Belts zu den gewünschten Resultaten führt. Auch in Grossbri-
tannien stehen die Interessen am Kulturlandschutz den wirtschaftlichen 
Inter essen gegenüber, und es besteht ein Spannungsverhältnis zwischen den 
Interessen an der Freihaltung der Green Belts und den Entwicklungsinteres-
sen der Städte. Werden Green Belts verkleinert oder an Siedlungsrändern 
nicht ausgeschieden, um die wirtschaftliche Entwicklung der betroffenen Re-
gionen nicht zu behindern, so wird deren Wirkung massiv geschwächt.2317 An-
dererseits kann gerade in London, wo bis 2030 ein starkes Bevölkerungswachs-
tum prognostiziert wird, durch die Green Belts das Wachstum am Stadtrand 
erschwert werden, und es wird befürchtet, dass das Wachstum hinter den 
Green Belts in den ländlichen Gebieten stattfinden wird, was wiederum zu 
einer zusätzlichen Zersiedelung führen würde.2318 Weiter ist zu bedenken, 
dass die Green Belts auf den urbanen Raum fokussiert sind und oftmals in 
erster Linie als lokaler Freiflächenschutz in Stadtnähe aufgefasst werden. Kul-
turlandschutz braucht es aber auch in ländlichen Regionen. Obwohl Instru-
mente zum Schutz des Kulturlandes gerade in ländlichen Gegenden oftmals 
als zusätzliches Hemmnis und als Benachteiligung wahrgenommen werden, 
sind diese auch dort von grosser Wichtigkeit. Der volle Leistungsumfang des 
Kulturlandes und eine langfristig nachhaltige Raumentwicklung können nur 
mit einem flächendeckenden Kulturlandschutz, einer flächendeckenden Um-
setzung der Planungsinstrumente und einer überregionalen Verantwortung 
erreicht werden.2319 Nachteilig beim System der Green Belts kann zudem sein, 
dass damit oftmals kein langfristiger Schutz des Kulturlandes erreicht wird. 
Anders als beim Sachplan Fruchtfolgeflächen wird mit den Green Belts kein 
festgelegter Mindestumfang gesichert. Ausserdem muss bei einer Überarbei-
tung der Planungsdokumente die Interessenabwägung immer wieder neu 
durchgeführt werden, was zu einer Anpassung der Green Belts führen kann. 
Die Entwicklungen der letzten Jahre bestätigen dies. Immer wieder kam es 
primär aus wirtschaftlichen Interessen zu Reduktionen der geschützten Flä-
chen und man gab sich mit immer kleineren Flächen zufrieden.2320

e) Agricultural Land Classification (ALC)
Durch die im Rahmen der Agricultural Land Classification (ALC) vorgenom-
mene Bewertung und Klassifizierung der Böden in Ergänzung mit weiteren 
Kriterien können die Auswirkungen von Entwicklungsvorhaben auf die be-

2317 leuthArd, 42; leuthArd/toBiAs, 48.
2318 leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43.
2319 leuthArd, 42 f.; leuthArd/toBiAs, 48 f.
2320 leuthArd, 42; leuthArd/toBiAs, 48.
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troffenen landwirtschaftlichen Flächen besser beurteilt werden. Ausserdem 
kann ein wirksamer Schutz der besten Böden (insbes. des «best and most 
versatile land») und eine Steuerung der Siedlungsentwicklung auf weniger 
wertvolle Böden erreicht werden. Dementsprechend kann die ALC eine wert-
volle Grundlage in Planungsprozessen darstellen. Wichtig ist dabei aber, dass 
nicht einzig auf die ALC abgestellt wird, sondern weitere Überlegungen mit-
einbezogen werden. Die Planungsträger haben sich am NPPF zu orientieren, 
um die Böden umfassender zu schützen und den Bodenschutz zu verbes-
sern.2321 Weiter ist zu berücksichtigen, dass es sich bei den ALC eher um Kar-
ten mit Übersichtscharakter als um exakte Plangrundlagen handelt. Hinzu 
kommt, dass die Karten aus dem Jahr 1970 stammen und damit relativ alt 
sind.2322 Es ist infolgedessen die Frage aufzuwerfen, ob die Bewertungen 
überhaupt noch mit den heutigen Gegebenheiten übereinstimmen. So ge-
wichtet beispielsweise das verwendete Klassifikationssystem die klimatischen 
Bedingungen (v.a. Temperatur und Niederschlag) relativ stark, was dazu füh-
ren könnte, dass der Klimawandel die Bewertung verändert.2323 Die Karten 
sollten demnach als allgemeine Empfehlung verstanden werden, und vor 
wichtigen Planungsentscheidungen und Projektierungen sollten die Daten im 
betroffenen Gebiet aktualisiert werden.2324 

f) Schlussbemerkungen 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch Grossbritannien über verschie-
dene Instrumente zum Kulturlandschutz verfügt. Auf nationaler Ebene be-
stehen insbesondere Strategien und Leitlinien mit Hinweisen und Grund-
sätzen zum Kulturlandschutz, und es werden landwirtschaftliche Vorrang-
flächen («Green Belts» sowie «best and most versatile land») besonders ge-
schützt. Auch in Grossbritannien ist der Schutz dieser Flächen jedoch weniger 
konkret ausgeprägt als der Schutz der Fruchtfolgeflächen in der Schweiz und 
es besteht auch in Grossbritannien kein flächenmässig zu sichernder Min-
destumfang an solchen Flächen. Ähnlich wie in Frankreich verfügen in Gross-
britannien die eingesetzten Kommissionen, namentlich Natural England, 
über unmittelbarere Wirkung als in anderen Ländern. Mit der ALC verfügt 
sodann auch Grossbritannien über ein System, um die Qualität des Bodens 
zu bewerten und in den Planungsprozess miteinzubeziehen. 

2321 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 3.
2322 Vgl. Rz. 941 hiervor sowie leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43.
2323 leuthArd, 37; leuthArd/toBiAs, 43.
2324 nAturAl enGlAnd, Agricultural Land Classification, 2; vgl. auch leuthArd, 30; 

leuthArd/toBiAs, 35.
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Im Zusammenhang mit dem flächenmässigen Schutz des Kulturlandes steht 
in Grossbritannien klar das Instrument der Green Belts im Vordergrund. 
Eigentliche Kompensationsmechanismen bestehen jedoch nicht. Im Unter-
schied zur Schweiz, wo mit dem Sachplan Fruchtfolgeflächen stark auf die 
Produktionsfunktion des Bodens fokussiert wird, wird mit den Green Belts 
einerseits ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt. Die Green Belts schützen neben 
Flächen für die landwirtschaftliche Produktion auch wichtige Erholungs-
räume für die städtische Bevölkerung. Andererseits wird mit den Green Belts 
lediglich das Umland um die (grösseren) Städte herum geschützt. Das System 
der Green Belts ist denn auch verschiedentlich Kritik ausgesetzt und der Druck 
auf die Green Belts hält an. 

V. Fazit 

Der Vergleich mit anderen europäischen Ländern zeigt, dass auch die be-
trachteten Länder eine nachhaltige Raumentwicklung anstreben. Der Kul-
turlandschutz verfügt in den verschiedenen Ländern zwar über unter-
schiedlich lange Tradition. Gemeinsam ist den betrachteten Ländern jedoch, 
dass in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung zugunsten des Kul-
turlandschutzes festgestellt werden kann. Die Bemühungen zum Schutz des 
Kulturlandes wurden in den letzten Jahren tendenziell intensiviert und es 
wurden neue Massnahmen getroffen oder die bestehenden Massnahmen 
revidiert.2325 Gleichzeitig sind auch alle betrachteten Länder mit den Heraus-
forderungen des steigenden Siedlungsdrucks sowie der Zersiedelung kon-
frontiert. Dies wiederum führt dazu, dass die Kulturlandfläche trotz der ge-
troffenen Massnahmen weiter abnimmt und der Kulturlandschutz in allen 
betrachteten Ländern weiterhin ein dringendes Anliegen darstellt.2326

Wie die Schweiz setzen auch die betrachteten Länder für den Kultur-
landschutz auf eine Kombination unterschiedlicher Massnahmen und In-
strumente. Ein effektiver und langfristiger Kulturlandschutz kann am ehes-
ten erreicht werden, wenn mehrere, sich verstärkende und zwingende In-
strumente eingesetzt werden.2327 Die eingesetzten Instrumente verfügen 
über gewisse Ähnlichkeiten zu den in der Schweiz bekannten Instrumenten, 
weisen aber auch Unterschiede auf, indem sie teilweise weiter gehen und 
auch andere Ansätze verfolgen. So richtet beispielsweise Deutschland den 

2325 leuthArd, 39; leuthArd/toBiAs, 45.
2326 Vgl. dazu auch leuthArd, 38; leuthArd/toBiAs, 44.
2327 leuthArd, 3; leuthArd/toBiAs, 6.
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Kulturlandschutz stark auf die verschiedenen Bodenfunktionen aus. In ver-
schiedenen betrachteten Ländern eingesetzte Instrumente sind raumplane-
rische und landwirtschaftspolitische Strategien, Leitbilder und Pläne oder 
aber Zielvorgaben für den maximalen Flächenverbrauch durch Siedlungen 
und Infrastrukturen. Namentlich quantitative Festlegungen durch Zielvor-
gaben für den Flächenverbrauch können den Kulturlandschutz konkreter 
und die Ergebnisse besser vergleichbar machen. Gerade in Deutschland zeigt 
sich aber auch, dass solche Zielvorgaben ohne konkrete Einbindung der Bun-
desländer nur schwierig erreichbar sind.2328 In vielen Ländern werden zu-
dem landwirtschaftliche Vorrangzonen resp. Vorrangflächen geschaffen, 
wobei die Begründung und die Qualifikationsvoraussetzungen unterschied-
lich sind. Die Schweiz geht mit der Ausscheidung der Fruchtfolgeflächen in 
die gleiche Richtung. Mit der Qualifikation als Vorrangzone oder Vorrang-
fläche wird diesen Flächen in der raumplanerischen Interessenabwägung ein 
besonderes Gewicht zugemessen.2329 Weiter werden teilweise besondere 
Kommissionen eingesetzt, und es gibt verschiedene Instrumente für die Be-
wertung der Bodenfunktionen sowie deren Einbezug in die raumplaneri-
sche Interessenabwägung.2330 

Ebenfalls ein wesentliches Element für einen erfolgreichen Kulturland-
schutz stellen in allen betrachteten Ländern hochaufgelöste, flächendeckende 
und aktuelle Bodendaten dar, denn erst diese ermöglichen eine qualifizierte 
räumliche Interessenabwägung. Hier verfügt die Schweiz im Vergleich zu 
den anderen betrachteten Ländern über Defizite.2331 Ein besonderes Augen-
merk ist auch auf den Vollzug und die Umsetzung der Instrumente zu legen, 
da davon die Wirkung der Instrumente im Wesentlichen abhängt. Erfolg-
reicher Kulturlandschutz ist nur möglich, wenn anhand von klaren Zielen 
verbindliche Regeln bestehen, konkrete Massnahmen getroffen werden und 
eine aktive Vollzugskontrolle erfolgt. Aktive Behörden, die das Interesse des 
Kulturlandschutzes bei der Plangenehmigung und bei Bewilligungen konse-
quent einfordern und die Umsetzung der Instrumente überwachen, spielen 
hier eine wichtige Rolle.2332 In Bezug auf die betrachteten Länder kann fest-
gestellt werden, dass auch in diesen Vollzugsschwierigkeiten bestehen und 
dass eine flächendeckende Umsetzung mehrerer, sich verstärkender und 

2328 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 46.
2329 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 47.
2330 leuthArd, 40; leuthArd/toBiAs, 46.
2331 leuthArd, 41; leuthArd/toBiAs, 47; vgl. zu den Defiziten in der Schweiz Rz. 674 ff. 

hiervor.
2332 leuthArd, 42; leuthArd/toBiAs, 49.
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untereinander koordinierter Instrumente am besten zur Steuerung der Sied-
lungsentwicklung und zum Schutz des Kulturlandes beitragen kann.2333

In der Schweiz ist in diesem Zusammenhang der Sachplan Fruchtfolge-
flächen zu beachten. Durch eine aktive Einforderung von Massnahmen zur 
Erhaltung des Mindestumfangs durch das ARE konnten bis heute sämtliche 
Kantone das ihnen zugewiesene Mindestkontingent an Fruchtfolgeflächen 
erhalten. Der Sachplan Fruchtfolgeflächen stellt jedoch mit Blick auf die wei-
teren betrachteten Länder in mehreren Hinsichten eine Besonderheit dar.2334 
So wird in den betrachteten Ländern kein direkter Zusammenhang zwischen 
dem Kulturlandschutz und der Ernährungssicherung in Krisenzeiten her-
gestellt.2335 Zudem wurde der Sachplan FFF auf nationaler Ebene erarbeitet 
und gilt flächendeckend für das gesamte Gebiet der Schweiz. Hinzu kommt, 
dass mit ihm ein flächenmässig bestimmter Mindestumfang an besonders 
wertvollen Ackerflächen quantitativ festgesetzt und geschützt wird.2336 Dies 
im Unterschied zu den betrachteten Ländern, in denen auch bei als beson-
ders wertvoll qualifizierten Böden kein dauerhaft zu sichernder Mindest-
umfang flächenmässig festgelegt wird. So wurden die geschützten Flächen in 
den Green Belts in Grossbritannien im Verlauf der letzten Jahre immer wie-
der verkleinert.2337 Auch in Frankreich können PAEN und ZAP alle sechs bis 
acht Jahre im Rahmen der Raumplanung wieder infrage gestellt werden.2338 
Im Vergleich mit namentlich Frankreich und Grossbritannien ist betreffend 
Sachplan Fruchtfolgeflächen ebenfalls als Vorteil festzustellen, dass dieser 
den Kulturlandschutz nicht in erster Linie als lokaler Freiflächenschutz in 
Stadtnähe versteht. In Frankreich und Grossbritannien besteht diese Prob-
lematik, die sich insbesondere darin zeigt, dass damit nicht der volle Leis-
tungsumfang des Kulturlandes erfasst wird und der Kulturlandschutz pri-
mär als lokale Aufgabe aufgefasst wird. Die mit dem Sachplan Fruchtfolge-
fläche erfolgende einheitliche Ausrichtung der nationalen, regionalen und 
lokalen Kulturlandschutzinstrumente wirkt sich unter diesem Aspekt positiv 
aus.2339 Allerdings fokussiert der Sachplan Fruchtfolgeflächen stark auf die 
Produktionsfunktion des Bodens und lässt andere Funktionen ausser Acht. 
Dies beispielsweise im Unterschied zu Frankreich und Grossbritannien, wo 

2333 leuthArd, 42; leuthArd/toBiAs, 48 m.H. auf die verschiedenen Länder.
2334 messer et Al., 23.
2335 leuthArd, 39; leuthArd/toBiAs, 44.
2336 leuthArd, 44; leuthArd/toBiAs, 47.
2337 leuthArd, 42; leuthArd/toBiAs, 48.
2338 Vgl. Rz. 922 hiervor.
2339 leuthArd, 43; leuthArd/toBiAs, 49.

955

488 4. Teil: Einbettung der Kompensation im Raumplanungsrecht



ganzheitliche Ansätze verfolgt werden. In Grossbritannien werden mit den 
Green Belts neben den Flächen für die landwirtschaftliche Produktion auch 
wichtige Erholungsräume für die städtische Bevölkerung geschaffen, und die 
französischen PAEN umfassen auch Räume für den Umweltschutz.2340

Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich Kompensationsmechanis-
men in den betrachteten Ländern primär auf die Beanspruchung von Kultur-
land und landwirtschaftlichen Flächen sowie auf Eingriffe in Natur und 
Landschaft beziehen. Betreffend Bauzonendimensionierung kennen andere 
Länder zwar auch restriktive Vorgaben. Kompensationsmechanismen für 
die Einzonung von Bauland oder auch für Bauvorhaben ausserhalb der Bau-
zonen sind in den betrachteten Ländern jedoch nicht etabliert. 

Insgesamt kann nach diesem Vergleich festgehalten werden, dass die 
Schweiz über gute Voraussetzungen für einen wirksamen Kulturlandschutz 
verfügt. Mit den Bundesvorgaben wird sichergestellt, dass der Kulturland-
schutz in den Kantonen auf einheitlichen Grundlagen basiert und in eine 
schweizweite Gesamtbetrachtung eingebettet wird. Zudem werden die Kan-
tone durch die bundesrechtlichen Vorgaben verpflichtet, sich mit dem Kul-
turlandschutz und auch der Siedlungsentwicklung zu beschäftigen. Trotz-
dem haben die Kantone bei der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben 
auch Handlungsspielräume und die Möglichkeit, auf kantonale und regionale 
Besonderheiten Rücksicht zu nehmen. Hinzu kommt, dass in der Schweiz die 
Planungsinstrumente wie insbesondere die Richt- und Zonenpläne flächen-
deckend vorhanden sind und mit den Richtplänen auch eine gemeindeüber-
greifende Abstimmung stattfindet. Mit den in verschiedenen Anwendungs-
bereichen bestehenden Kompensationsmechanismen besteht in der Schweiz 
zudem ein weiteres Instrument, das einerseits Handlungsspielraum schafft, 
andererseits aber auch zum Schutz wertvoller Flächen beiträgt. Nichtsdesto-
trotz sind auch im Schweizer System Schwachstellen zu erkennen. Verbesse-
rungsbedarf besteht insbesondere im Bereich der Grundlagendaten sowie 
beim Bauen ausserhalb der Bauzonen (zweite Etappe der RPG-Revision so-
wie Landschaftsinitiative).2341

2340 leuthArd, 38; leuthArd/toBiAs, 44.
2341 Vgl. zum Ganzen leuthArd, 44; leuthArd/toBiAs, 45 ff.; vgl. dazu auch Rz. 46 ff. 

hiervor.
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5. Teil:  
Ausblick und Zusammenfassung

§ 1 Zukunft des Kompensationsprinzips
I. Vorbemerkungen

Das Kompensationsprinzip hat in den letzten Jahren in der Schweizer Raum-
planung stetig an Bedeutung gewonnen und wird heute in verschiedenen Be-
reichen angewendet. Zusammen mit anderen getroffenen Massnahmen und 
Bemühungen im Raumplanungsrecht hat es auch dazu beigetragen, den Kul-
turlandverlust zu verlangsamen. Dennoch konnten die verfassungsmässigen 
Ziele der haushälterischen Nutzung des Bodens sowie der Trennung von Bau-
gebiet und Nichtbaugebiet in den letzten Jahrzehnten nicht wunschgemäss er-
reicht werden. So sind die Siedlungsflächen ausserhalb der Bauzonen, obwohl 
sie in den letzten Jahren reduziert werden konnten, nach wie vor gross.2342 
Das BFS geht zudem beim 2020 aktualisierten Referenzszenario von einer 
Bevölkerungsentwicklung von 8,69 Millionen Personen im Jahr 2020 auf 10,44 
Millionen im Jahr 2050 aus.2343 Die erwartete Bevölkerungszunahme wird 
unweigerlich zu weiterem Raumbedarf und zu weiterer Bautätigkeit führen. 
Der Siedlungsdruck wird somit klar anhalten und auch in Zukunft gross blei-
ben.2344 Gleichzeitig stehen die Planungsträger vor der Herausforderung, das 
Kulturland und die landwirtschaftlichen Flächen, insbesondere die Frucht-
folgeflächen, als Grundlage für die Ernährungssicherung langfristig zu bewah-
ren. Aufgrund dessen wird künftig aus siedlungspolitischer Sicht sowie mit 
Blick auf die Ziele und Grundsätze des Raumplanungsrechts klar die Siedlungs-
entwicklung nach innen im Fokus stehen. Auf diese Weise sollen die Bedürf-
nisse nach zusätzlichem Wohnraum ohne weitere oder zumindest mit einer 
möglichst geringen Ausdehnung der Bauzonen befriedigt werden. Die Sied-
lungsentwicklung nach innen ist jedoch anspruchsvoll und muss langfristig 

2342 ARE, Monitoring 2019, 10.
2343 BFS, Bevölkerungsentwicklung 2020–2050, 9; vgl. dazu auch die Szenarien ab 2015 

gem. BFS, Bevölkerungsentwicklung 2015–2045, 33; vgl. zur erwarteten demografi-
schen Entwicklung auch BundesrAt, Demografischer Wandel, 10; Wehrli-schind-
ler/Widmer PhAm, 33.

2344 BLW/ARE, Faktenblätter, 19.
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angedacht werden. Typischerweise stehen bereits überbaute Gebiete erst bei 
Generationenwechseln oder bei Totalsanierungsbedarf zu einer effektiven 
inneren Verdichtung zur Verfügung.2345 Die Bedürfnisse der Bevölkerung 
nach Wohnraum an zentralen Orten werden infolgedessen in den nächsten 
Jahren kaum ohne eine weitere Siedlungsausdehnung oder zumindest eine 
Bauzonenumlagerung befriedigt werden können.

Die bereits diskutierten raumplanerischen Herausforderungen der Zer-
siedelung und Inanspruchnahme von Kulturland werden somit auch in den 
nächsten Jahren zentral bleiben. Die Nutzungsansprüche an den Raum wer-
den weiter sehr gegensätzlich sein und kaum alle befriedigt werden können. 
Ein Gleichgewicht zwischen diesen Ansprüchen zu finden, wird weiterhin 
schwierig sein und alle Betroffenen vor grosse Herausforderungen stellen.2346 
Aufgrund dessen ist die Frage aufzuwerfen, ob und wie die de lege lata be-
stehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kompensationsmechanismen 
durch Ausdehnung der Anwendungsbereiche oder Weiterentwicklung dazu 
beitragen können, diesen Herausforderungen zu begegnen.2347 

II. Ausdehnung der Anwendungsbereiche
1. Vorbemerkung 

Kompensationsmechanismen kommen de lege lata in verschiedenen Berei-
chen der Schweizer Raumplanung vor. Zudem sind solche de lege ferenda in 
den Vorlage für die zweite Etappe der RPG-Revision für Bauvorhaben ausser-
halb der Bauzonen vorgesehen. In den bereits bekannten Anwendungsberei-
chen sind teilweise Ausdehnungen der Kompensationsmechanismen denk-
bar. Darüber hinaus gibt es weitere Bereiche, in denen die Anwendung von 
Kompensationsmechanismen ebenfalls möglich erscheint. Nachfolgend sol-
len einige mögliche Ausdehnungen der Anwendungsbereiche des Kompen-
sationsprinzips skizziert und gewürdigt werden. Dabei werden auch einige 
Gedanken zu einer möglichen Umsetzung erfolgen, wobei stets zu bedenken 
ist, dass einerseits unklar ist, ob es überhaupt zu einer Umsetzung kommt, und 
andererseits, dass die Umsetzung jeweils auch auf andere Weise erfolgen 
könnte und weitgehend von politischen Entscheiden abhängt. 

2345 Diesem Aspekt der langfristigen Umsetzung tragen die TRB Rechnung, indem die 
inneren Nutzungsreserven bei der Bauzonenauslastung nicht von Beginn weg voll 
angerechnet werden; vgl. UVEK, Technische Richtlinien Bauzonen, 7.

2346 röösli, 124.
2347 Hingegen wird an dieser Stelle nicht mehr auf mögliche Verbesserungen der aktuel-

len Anwendungsbereiche, wie beispielsweise die Verankerung der Kompensations-
pflicht für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen auf Gesetzesstufe, eingegan-
gen. Diesbezüglich wird auf die bereits erfolgten Ausführungen verwiesen.
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2. Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen

Für die Einführung des Kompensationsprinzips als Planungs- und Kompen-
sationsansatz bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen liegt mit der Vor-
lage des Bundesrats für die zweite Etappe der RPG-Revision ein ausgearbei-
teter Regelungsvorschlag vor, der von der UREK-S aufgegriffen und überarbei-
tet wurde und vom Ständerat im Juni 2022 beschlossen wurde.2348 Da die 
zweite Etappe der RPG-Revision bis zur Abgabe dieser Dissertation noch 
nicht verabschiedet ist, sind die konkrete Ausgestaltung möglicher künftiger 
Vorschriften für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen sowie deren Inkraft-
treten derzeit noch ungewiss. Die Anwendung des Kompensationsprinzips 
bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen stellt einen weiteren Anwendungs-
bereich dar, der aufgrund seiner Bedeutung sowie des ausgearbeiteten Re-
gelungsvorschlags als «de lege ferenda» bereits im 2. und 3. Teil dieser Dis-
sertation abgehandelt wurde.2349 Die Kompensationspflicht bei Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen wird bei entsprechend konkreter und konse-
quenter Umsetzung als wichtiger und zukunftsweisender Ansatz erachtet, 
um das Nichtbaugebiet langfristig von Überbauungen freizuhalten.2350 

3. Einfrieren der Bauzonen 
a) Vorbemerkung
Bereits de lege lata können in Kantonen, die über eine ungenügende Bauzo-
nenauslastung verfügen, Einzonungen nur bei entsprechender Kompensa-
tion vorgenommen werden (Art. 15 RPG).2351 Mit Blick auf das Ziel der Schweiz, 
bis 2050 netto keinen Boden mehr zu verbrauchen,2352 ist die Frage aufzu-
werfen, ob die Kompensationspflicht unabhängig von der aktuellen Bauzo-
nenauslastung im jeweiligen Kanton auf sämtliche Einzonungen ausgedehnt 
werden sollte. Dabei würde die Gesamtfläche der Bauzonen innerhalb eines 
Kantons oder in der Schweiz für unbestimmte Zeit oder aber auch für eine 
bestimmte Dauer (bspw. 20 Jahre) auf dem aktuellen Stand eingefroren (sog. 
«Bauzonenmoratorium»). Neueinzonungen würden nur noch gestattet, 
wenn eine Kompensation stattfindet, das heisst, wenn gleichzeitig eine ent-
sprechende Fläche ausgezont wird.2353 Die Auszonung könnte entweder in 

2348 Vgl. zum Revisionsverfahren Rz. 43 ff. hiervor.
2349 Vgl. Rz. 249 ff. hiervor. 
2350 Vgl. dazu auch ARE, Erläuternder Bericht RPG 2, 18.
2351 Vgl. Rz. 188 hiervor.
2352 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 22.
2353 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
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derselben oder in einer anderen Gemeinde stattfinden, wobei zu klären wäre, 
ob die gemeindeübergreifende Kompensation nur innerhalb des betroffenen 
Kantons oder schweizweit möglich sein soll. Politisch thematisiert wurde die-
ser Ansatz bereits im Jahr 2008 mit der Landschaftsinitiative «Raum für Mensch 
und Natur», die ein Verbot der Vergrösserung der Gesamtfläche der Bauzonen 
(Bauzonenmoratorium) für eine fixe Dauer von 20 Jahren verlangte.2354 Auch 
die Zersiedelungsinitiative verlangte, dass die Gesamtfläche der Bauzonen 
auf unbefristete Zeit eingefroren wird und Einzonungen nur noch möglich 
sind, wenn eine gleich grosse unversiegelte Fläche von vergleichbarem land-
wirtschaftlichem Ertragswert ausgezont wird.2355

 
b) Rechtsgrundlagen 
Im Rahmen der Umsetzung eines solchen Bauzonenmoratoriums müssten 
zunächst die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Soll die 
Gesamtfläche der Bauzonen auf Bundesebene festgelegt und den Kantonen 
zugewiesen werden, müssten die Grundlagen dafür ebenfalls auf Bundes-
ebene angelegt sein. Bei der Festlegung einer verbindlichen Gesamtfläche an 
Bauzonen sowie einer Kompensationspflicht handelt es sich um relativ kon-
krete und weitreichende Bestimmungen. Entsprechend ist fraglich, ob diese 
durch die heute im Raumplanungsrecht bestehende Grundsatzgesetzge-
bungskompetenz des Bundes abgedeckt wären oder einer Verfassungsände-
rung bedürften.2356 Grundsätzlich hat der Bund die Möglichkeit, im Rahmen 
seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz Teilbereiche auch konkret zu 
regeln.2357 Mit der Einführung eines Bauzonenmoratoriums auf Bundesebe-
ne würden dem Bund jedoch flächendeckende Raumplanungskompetenzen 
zugesprochen, die über seine spezifischen, in der Bundesverfassung veran-
kerten Sachplanzuständigkeiten hinausreichen. Die Kantone könnten nicht 
mehr selbständig in Abwägung der raumplanerischen Ziele und Grundsätze 
über das Ausmass und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung bestimmen 
und würden so substanzielle Befugnisse in der Raumplanung verlieren.2358 

2354 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1034 ff., insbes. 1040; vgl. dazu auch Rz. 33 f. 
hiervor.

2355 Vgl. Rz. 64 hiervor; vgl. auch Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6786.
2356 Zur Schwierigkeit, den Rahmen der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes 

abzustecken, sowie zum Umstand, dass es weitgehend dem Bundesgesetzgeber über-
lassen ist, zu bestimmen, welche Aspekte er im Rahmen seiner Grundsatzgesetzge-
bungskompetenz regelt, vgl. Rz. 321 hiervor.

2357 Vgl. Rz. 320 hiervor.
2358 Analog WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237, der diese Kriterien für die Notwen-

digkeit einer Verfassungsänderung bei der Einführung von Einzonungskontingenten 
vorbringt; gl.M. auch hAAG, 13; Bertschi, Umsetzung, N 913; Jost, 161 f.
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Entsprechend wäre für die Einführung eines Bauzonenmoratoriums eine 
Verfassungsänderung angezeigt.

Umzusetzen wäre das Bauzonenmoratorium auf Gesetzesstufe (Raum-
planungsgesetz). Da mit einem Bauzonenmoratorium mit entsprechender 
Kompensationspflicht der Handlungsspielraum der Kantone wesentlich ein-
geschränkt würde und die Grundeigentümerschaft direkt betroffen wäre, 
erscheint eine andere Rechtsgrundlage (tiefere Normstufe) für dessen Grund-
sätze kaum vertretbar. Dies umso weniger, als insbesondere durch die Kom-
pensation Grundrechte, wie die Eigentumsgarantie, tangiert werden können. 
Durch eine Umsetzung auf Gesetzesstufe würde auch eine ausreichende de-
mokratische Legitimation sichergestellt. Eine weitere Ausführung und Detail-
regelung könnte alsdann auf Verordnungsstufe stattfinden. Für die Festle-
gung der bestehenden Bauzonen würden sich Plangrundlagen eignen.

c) Ansätze für die Umsetzung
Die Umsetzung eines Bauzonenmoratoriums mit Kompensationspflicht wäre 
auf verschiedene Weisen denkbar. Eine ähnliche, wenn auch zeitlich viel be-
schränktere Regelung findet sich in Art. 38a RPG.2359 Diese könnte als Vor-
lage dienen. Im Grundsatz wäre vorzusehen, dass die Gesamtfläche der be-
stehenden Bauzonen auf einem bestimmten Stand eingefroren wird und 
während einer bestimmten Dauer oder gar während unbestimmter Dauer 
nicht vergrössert werden darf. Für die rechtliche Umsetzung und Konkreti-
sierung müssten vorgängig verschiedene Fragen, Aufgaben und Kompeten-
zen geklärt werden, wie beispielsweise, wer die Gesamtfläche der Bauzonen 
festlegt, die nicht vergrössert werden darf. Weiter wäre zu definieren, auf wel-
chem Stand die Gesamtfläche ermittelt wird, ob diese schweizweit oder kan-
tonsweise bestimmt wird und in welchem Umfang z.B. überdimensionierte 
Bauzonenreserven zur Gesamtfläche gezählt werden.2360 

Da die Gesamtfläche der Bauzonen nicht vergrössert werden dürfte, wä-
ren Neueinzonungen generell nur noch bei Kompensation gestattet, das heisst, 
wenn eine entsprechende Fläche anderswo ausgezont wird. Als Kompensa-
tionsmassnahme käme lediglich die Auszonung von Bauland infrage. Offener 
und zu klären wären die Anforderungen an die Kompensation. Geht man da-
von aus, dass im Zentrum die Nichtvergrösserung der Gesamtfläche der Bau-
zonen steht, müsste eine flächengleiche Kompensation erfolgen. Wird mit dem 
Bauzonenmoratorium zusätzlich das Ziel der inneren Verdichtung verfolgt 

2359 Vgl. Rz. 232 ff. hiervor.
2360 Vgl. zu den sich stellenden Fragen auch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237; 

hAAG, 13 f.
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oder eine konkrete Siedlungsentwicklung angestrebt, so könnten zusätzliche 
Anforderungen an die Kompensation gestellt werden. Es könnte beispiels-
weise verlangt werden, dass die eingezonte Fläche der kantonalen Siedlungs-
entwicklungsstrategie entspricht und zur Siedlungserweiterung besser ge-
eignet ist als die kompensatorisch ausgezonte Fläche. Mit Blick auf die innere 
Verdichtung könnte sodann beispielsweise verlangt werden, dass die einzu-
zonende Fläche eine grössere Ausnützung zulässt als die kompensatorisch 
ausgezonte Fläche.2361 Angesichts des Bauzonenmoratoriums wäre es aber 
auch in diesem Fall wohl nicht möglich, eine kleinere Fläche auszuzonen. Zu 
klären wäre weiter, ob und unter welchen Voraussetzungen eine gemeinde-
übergreifende Kompensation möglich sein soll sowie ob diese nur innerhalb 
des betroffenen Kantons oder schweizweit zulässig wäre. Gemeindeübergrei-
fende Kompensationen sind mit Blick auf die Siedlungsentwicklung sowie die 
Umsetzbarkeit des Systems grundsätzlich zu begrüssen. Um unerwünschte 
Verschiebungen und Benachteiligungen einzelner Kantone zu vermeiden, 
sollte die Kompensation jedoch auf den betroffenen Kanton begrenzt werden. 
Darüber hinaus wären eventuell gar weitere Mechanismen nötig, um grössere 
unerwünschte Bauzonenverschiebungen zu vermeiden und die Ein- und Aus-
zonungen so zu lenken, dass damit die kantonalen Siedlungsentwicklungs-
strategien umgesetzt werden. 

Zur Kompensation verpflichtet wäre der Planungsträger, i.d.R. somit die 
Gemeinde. Will eine Gemeinde eine Einzonung vornehmen, müsste sie dafür 
sorgen, dass anderswo eine kompensatorische Auszonung erfolgt. Hat ein 
Grundeigentümer oder eine Grundeigentümerin ein Interesse daran, sein 
oder ihr Grundstück einzonen zu lassen, könnten ihm oder ihr die mit der 
Kompensation verbundenen Aufgaben, namentlich die Suche nach einem 
Grundstück, das zu kompensatorischen Auszonung zur Verfügung steht, 
überbunden werden. Auch in diesem Fall bliebe aber die Gemeinde als Pla-
nungsträgerin für die Kompensation und deren Vollzug verantwortlich. Da-
bei erscheint wichtig, dass insbesondere bei gemeindeübergreifenden Kom-
pensationen oder nicht zeitgleicher Ein- und Auszonung die Abhängigkeit der 
Einzonung von der kompensatorischen Auszonung sichergestellt würde.2362 

Ebenfalls — wie bereits im Zusammenhang mit der Übergangsbestim-
mung von Art. 38a RPG bekannt — wäre zu diskutieren, in welchen Fällen 
Ausnahmen bestehen sollen. Dabei wäre zu berücksichtigen, dass, je gross-
zügiger die Ausnahmen formuliert werden, desto geringer die Wirkung des 
Bauzonenmoratoriums sein würde. Infrage kämen Ausnahmen primär für 

2361 Vgl. dazu auch Rz. 530 f. hiervor.
2362 Vgl. dazu auch Rz. 604 hiervor. 
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im öffentlichen Interesse liegende kantonale und nationale Infrastrukturvor-
haben oder andere Vorhaben von mindestens kantonaler Bedeutung (analog 
den Ausnahmen gemäss Art. 52a Abs. 2 lit. b und c RPV, wobei auf das Erfor-
dernis der Dringlichkeit zu verzichten ist, da dieses lediglich im Zusammen-
hang mit einem kurzfristigen Moratorium zweckmässig ist). Als heikel er-
achtet würden insbesondere Ausnahmen, die mit wirtschaftlichen Interes-
sen gerechtfertigt werden können. Die Grundzüge der Ausnahmen resp. zu-
mindest der Umstand, dass Ausnahmen vorgesehen werden können, sollte 
auf Gesetzesstufe vorgesehen werden.2363

d) Würdigung 
Mit einem Bauzonenmoratorium mit einer generellen Kompensationspflicht 
bei Einzonungen würde das System des Kulturlandschutzes enger an den 
Waldschutz angelehnt.2364 Das Kulturland würde, wie heute bereits der 
Wald, nahezu absolut geschützt. Positiv wäre dabei, dass damit die anhalten-
den Probleme der Raumplanung angegangen würden. Namentlich würde 
das Kulturland klar besser geschützt und eine weitere Ausdehnung der Sied-
lungsflächen für die Dauer des Moratoriums weitgehend vermieden. Zusätz-
lich würde dadurch einerseits zu einer besseren Ausnutzung der Bauzonen 
und zur Siedlungsentwicklung nach innen sowie andererseits zum Erhalt 
und zur Sicherung des Lebensraums von Tieren und Pflanzen sowie der land-
wirtschaftlichen Nutzflächen und Erholungsgebiete beigetragen.2365 Dass es 
sich dabei um einen Ansatz handelt, der auch in der Politik Befürworter fin-
det, zeigt die Landschaftsinitiative aus dem Jahr 2008, mit der bereits einmal 
ein Einzonungsmoratorium von 20 Jahren gefordert wurde.2366

Nichtsdestotrotz hätte ein generelles Bauzonenmoratorium schwer-
wiegende Nachteile und würde den unterschiedlichen Verhältnissen in den 
Kantonen nicht gerecht werden. Baulandangebot und -nachfrage sind heute 
von Gegend zu Gegend sehr unterschiedlich. Während in Städten und Agglo-
merationen die Nachfrage das Angebot an Bauland typischerweise übersteigt, 
ist die Situation in vielen ruralen Gegenden gerade umgekehrt. Mit einem 
Bauzonenmoratorium würde auf dieser unzweckmässige Verteilung aufge-
baut und die Bautätigkeit würde sich mangels Baulandangebot von zentralen 

2363 Was im Zusammenhang mit der Übergangsbestimmung gemäss Art. 38a RPG nicht 
der Fall war. Vgl. für die diesbezügliche Kritik Rz. 478 f. hiervor. 

2364 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236; vgl. zum Schutz des Waldes Rz. 755 ff. hiervor.
2365 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236; Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1041 

und 1043.
2366 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1034 ff.
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Lagen in (oftmals abgelegenere) Gebiete verschieben, die heute noch über 
unüberbaute Bauzonen verfügen.2367 Das Problem der Zersiedelung würde 
damit nicht gelöst, sondern im Gegenteil noch akzentuiert.2368 Ausserdem 
würden tendenziell diejenigen Kantone oder Gegenden belohnt, die bereits 
heute über zu grosse Bauzonen verfügen, während diejenigen bestraft wür-
den, die sorgfältig und bedarfsgerecht geplant haben. Kantonen oder Ge-
meinden, die in der Vergangenheit zu grosse Bauzonen ausgeschieden ha-
ben, würden weiterhin Wachstumsmöglichkeiten offenstehen, während den 
anderen Entwicklungsmöglichkeiten genommen werden.2369 Hinzu kommt, 
dass oftmals dort, wo der grösste Baulandbedarf besteht, auch die innere Ver-
dichtung bereits am weitesten fortgeschritten ist. In diesen Gebieten fehlt es 
somit auch am Innenentwicklungspotenzial, und es käme zu einem Entwick-
lungsstillstand in den nächsten Jahren, sofern diese Gebiete nicht bereit sind 
oder keine Möglichkeit besteht, in gemeindeübergreifende Kompensationen 
zu investieren.2370 

Obwohl eines der Hauptziele eines Bauzonenmoratoriums ist, das Kul-
turland zu schützen, besteht zudem das Risiko, dass die Dispersation in ge-
wissen Gebieten eher noch verstärkt werden könnte. Aufgrund des Bauzo-
nenmoratoriums stehen für bauliche Tätigkeiten die bereits vorhandenen, 
jedoch noch unüberbauten Bauzonen im Zentrum. Diese befinden sich oft-
mals in ruralen Gebieten und entsprechen nicht oder nur beschränkt der 
Raumentwicklungsstrategie. Sie können nun entweder mittels Kompensa-
tionsverfahren an raumplanerisch besser geeignete Stelle verlegt oder aber 
überbaut werden. Dabei erscheint es durchaus plausibel, dass sich zumin-
dest in der ersten Phase nach Einführung eines Bauzonenmoratoriums — so-
lange sich die gemeinde- oder gar kantonsübergreifende Kompensation noch 
nicht etabliert hat — die Bautätigkeit auf diese Gebiete «im Grünen» konzen-
triert. In anderen Gebieten, in denen keine Bauzonenreserven mehr beste-
hen, könnte es hingegen zu einschneidenden Erhöhungen der Grundstück-
preise und Mietzinse und damit verbunden zu Nachteilen für den Wirt-
schaftsstandort Schweiz kommen.2371 

Hinzu kommt, dass der Handlungs- und Entwicklungsspielraum der 
Kantone und Gemeinden mit einem Bauzonenmoratorium massiv einge-
schränkt würde. Ausserdem würde voraussichtlich der Druck auf die Be-

2367 reBsAmen, 263.
2368 Botschaft Zersiedelungsinitiative, 6793.
2369 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1041 und 1043; vgl. dazu auch hAAG, 13 f.; Jost, 163.
2370 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1041.
2371 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1043.

971

972

498 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung

https://perma.cc/SL8H-9NUR
https://perma.cc/2V2F-YM9P
https://perma.cc/L8Z6-4NRR
https://perma.cc/2V2F-YM9P
https://perma.cc/2V2F-YM9P


stimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen ansteigen. Durch eine 
grosszügigere Handhabung der Ausnahmetatbestände, um punktuelle Ent-
wicklungen doch zu ermöglichen, könnte die Bautätigkeit ausserhalb der 
Bauzonen zunehmen.

Soweit ein Bauzonenmoratorium nicht nur dazu führen soll, dass die 
Siedlungsflächen nicht weiter zunehmen, sondern durch Kompensations-
lösungen auch zu einer Verbesserung der Lage der bestehenden beitragen 
wird, muss zwingend eine gemeinde- oder gar kantonsübergreifende Kom-
pensation möglich sein. Auch dann ist aber fraglich, ob überhaupt ausrei-
chend Kompensationsflächen zur Verfügung stehen würden, damit dieser 
Ansatz wirtschaftlich funktioniert, und ob der politische Wille ausreichend 
gross ist, damit eine solche kantonsübergreifende Kompensation nicht Theo-
rie bleibt.2372 Eine erfolgreiche Verlagerung der Bauzonen in Gebiete, in de-
nen raumplanerisch eine Entwicklung wünschenswert ist, ist letztlich davon 
abhängig, ob Gemeinden mit Bauzonenreserven (an nicht geeigneten Lagen) 
bereit sind, diese zur Kompensation zur Verfügung zu stellen. Dies wird ohne 
Gegenleistung kaum der Fall sein.2373 Ein funktionierendes Bauzonenmora-
torium mit Kompensationspflichten müsste also so ausgestaltet werden, dass 
es für diejenigen Gemeinden, die Flächen zur Kompensation zur Verfügung 
stellen (sollen), wirtschaftlich «lohnenswert» ist. Dabei ist auch zu beachten, 
dass Planungsträger gerade in kleineren Gemeinden durch die Grundeigen-
tümerschaft unter Druck geraten können. Auszonungen sind äusserst unat-
traktive Planungsschritte und deren politische und gesellschaftliche Akzep-
tanz gering.2374 Bei Auszonungen gegen den Willen der Grundeigentümer-
schaft stellt sich mit Blick auf die Eigentumsgarantie auch hier die Frage der 
Zulässigkeit des Eingriffs sowie der Entschädigungspflicht infolge materiel-
ler Enteignung.2375 Um kleineren Gemeinden Auszonungen zu erleichtern, 
sollte das System so konzipiert werden, dass solche kompensatorischen Aus-
zonungen durch Zahlungen der einzonenden Gemeinde für die Kompensa-
tionsfläche finanziert werden können. 

Insgesamt ist somit davon auszugehen, dass die politische und gesell-
schaftliche Akzeptanz für die Einführung eines Bauzonenmoratoriums ge-
ring ist. Ein längeres Bauzonenmoratorium mit Kompensationspflicht ist aus 
den aufgeführten Gründen klar abzulehnen. Sollte es dennoch zu einer Ein-

2372 Vgl. bspw. Votum Wasserfallen, AB NR 2019, 2033.
2373 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
2374 hAAG, 12.
2375 Vgl. dazu Rz. 681 ff. hiervor.
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führung kommen, sind verschiedene offene Fragen zu klären.2376 Ausserdem 
wäre im Rahmen der Konkretisierung das Augenmerk auf die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sowie die vorerwähnten Risiken zu legen und wären 
die gesellschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen vertieft abzu-
klären. Dabei ist zu beachten, dass die effektive Wirkung eines Bauzonenmo-
ratoriums mit Kompensationspflicht wesentlich von der Umsetzung abhängig 
wäre. Massgebend wären insbesondere die Anforderungen an die Kompen-
sation (flächengleich oder werden zusätzlich qualitative Aspekte berücksich-
tigt?), die Ausgestaltung der Kompensation (muss diese vorgängig/gleichzei-
tig stattfinden oder genügt eine rechtliche Sicherstellung? Welche Anforde-
rungen werden an die rechtliche Sicherstellung gestellt?) und die für die 
Kompensation zulässigen Perimeter (Gemeinde/Kanton/Region) sowie die 
Ausnahmen von der Kompensationspflicht. Wird versucht, ein politisch und 
gesellschaftlich akzeptables Bauzonenmoratorium einzuführen, besteht die 
erhöhte Gefahr, dass bei der Umsetzung Kompromisse eingegangen werden, 
sodass dieses letztlich seine Ziele kaum erreichen wird.

4. Alternative: Einzonungskontingente
a) Vorbemerkungen
Als Alternative zu einem Bauzonenmoratorium mit Kompensationspflicht 
sind weitere Varianten und Subvarianten möglich. Denkbar wäre beispiels-
weise die Einführung von klar definierten Wachstumsgrenzen für das Bau-
gebiet in Form von Einzonungskontingenten (Einzonungsrechte). Ein Wachs-
tum wäre damit immer noch möglich, allerdings nur noch innerhalb klar 
definierter Grenzen und nicht mehr rein «bedarfsorientiert», wie dies heute 
der Fall ist. 2377

b) Rechtsgrundlagen 
Auch für die Einführung eines Systems mit Einzonungskontingenten müss-
ten zuerst die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden. Die 
Grundlagen für die Bestimmung der Einzonungskontingente sowie deren 
Verteilung sollten dabei ebenfalls auf Bundesebene angelegt werden. Dabei 
handelt es sich um relativ konkrete und weitreichende Bestimmungen. Ent-
sprechend stellt sich analog zum Bauzonenmoratorium auch hier die Frage, 
ob die Einführung von Einzonungskontingenten auf Bundesebene durch die 
Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes abgedeckt wäre oder einer 

2376 Vgl. dazu bspw. die bei WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237 aufgeworfenen Fragen.
2377 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 235 f.
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Verfassungsänderung bedürfte.2378 Grundsätzlich hat der Bund die Möglich-
keit, im Rahmen seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz Teilbereiche 
auch konkret zu regeln.2379 Wenn der Bund aber für die Verteilung der Ein-
zonungskontingente zuständig sein soll, würden ihm flächendeckende Kom-
petenzen in der Raumplanung eingeräumt, die über seine spezifischen, in 
der Bundesverfassung verankerten Sachplanzuständigkeiten hinausreichen. 
Gleichzeitig könnten die Kantone auch in diesem Fall nicht mehr selbständig 
in Abwägung der raumplanerischen Ziele und Grundsätze über das Ausmass 
und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung bestimmen und würden subs-
tanzielle Befugnisse in der Raumplanung verlieren.2380 Die Kompetenzerwei-
terung des Bundes und die Kompetenzeinschränkung der Kantone geht im 
Falle der Einzonungskontingente zwar etwas weniger weit als bei einem Bau-
zonenmoratorium, ist aber immer noch wesentlich. Entsprechend wäre eine 
Verfassungsänderung dringend angezeigt. 

Da auch mit Einzonungskontingenten der Handlungsspielraum der Kan-
tone wesentlich eingeschränkt würde und Grundeigentümer sowie Grund-
eigentümerinnen direkt betroffen sein können, sollten die Grundzüge dazu 
zudem auf Gesetzesstufe (Raumplanungsgesetz) umgesetzt werden. Dies 
umso mehr, weil — sollte es zu Kompensationen kommen, um mehr Land 
einzonen zu können, als das Kontingent erlaubt — Grundrechte wie die Eigen-
tumsgarantie tangiert werden können. Dadurch würde auch eine ausrei-
chende demokratische Legitimation sichergestellt. Eine Konkretisierung 
und Ausführung der Grundsätze könnte alsdann wiederum auf Verord-
nungsstufe stattfinden. Darüber hinaus wäre für die konkrete Zuweisung der 
Kontingente eine geeignete Grundlage zu erarbeiten, welche mit angemesse-
nem Aufwand veränderten Gegebenheiten angepasst werden können soll. 
Dazu könnte sich ein Sachplan gemäss Art. 13 RPG («Sachplan Siedlung»2381) 
eignen. Alternativ könnte die Zuweisung u.U. auch mittels Verordnung erfol-
gen. Für die Umsetzung auf kantonaler Ebene käme der kantonale Richtplan 
infrage, u.U. ergänzt mit Grundsätzen im Gesetz. 

2378 Vgl. Rz. 963 hiervor sowie zur Schwierigkeit, den Rahmen der Grundsatzgesetzge-
bungskompetenz des Bundes abzustecken, sowie zum Umstand, dass es weitgehend 
dem Bundesgesetzgeber überlassen ist, zu bestimmen, welche Aspekte er im Rah-
men seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz regelt, vgl. Rz. 321 hiervor.

2379 Vgl. Rz. 320 hiervor.
2380 So auch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237; gl.M. auch hAAG, 13; Bertschi, Um-

setzung, N 913; Jost, 161 f.; reBsAmen, 285.
2381 hAAG, 13.
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c) Ansätze für die Umsetzung 

Wie auch bei einem Bauzonenmoratorium mit Kompensationspflicht müss-
ten für die Konkretisierung und rechtliche Umsetzung zunächst einige recht-
liche und praktische Fragen geklärt werden. Namentlich wäre wiederum zu 
klären, wer die massgebende Gesamtfläche der Bauzonen (für Bund, Kanto-
ne und Gemeinden) sowie das Ausmass, um das diese vergrössert werden 
darf (Ausdehnungsfläche), festlegt und in welcher Form (Verordnung, Sach-
plan o. dgl.) dies zu geschehen hat. Auch müsste festgelegt werden, auf wel-
chem Stand die Gesamtfläche ermittelt und in welchem Umfang bspw. über-
dimensionierte Bauzonenreserven zur Gesamtfläche gerechnet werden.2382 
Konkret in Bezug auf die Kontingente wäre zu entscheiden, ob gesamtschwei-
zerische, kantonale oder regionale Kontingente eingeführt werden sowie wie 
diese verteilt werden. Soll ein Handel mit den Einzonungsrechten stattfinden 
können, wäre zudem zu definieren, unter welchen Rahmenbedingungen ein 
solcher möglich ist.2383 

Für die Zuteilung der Kontingente gäbe es verschiedene Möglichkeiten. 
So könnten diese beispielsweise vom Bund oder von den Kantonen verbindlich 
vergeben werden. Dabei könnte auf Gesetzesstufe vorgesehen werden, dass die 
Gesamtfläche an Bauzonen innert eines Planungshorizonts von beispielsweise 
20 Jahren jeweils nur um eine vom Bundesrat mittels Sachplan festgesetzte 
Fläche vergrössert werden darf. Weiter könnten auf Gesetzesstufe die Krite-
rien für die Verteilung der Kontingente auf die Kantone festgesetzt werden. Der 
Bundesrat könnte sodann einen Sachplan erarbeiten, in dem einerseits ge-
stützt auf Datenerhebungen die im Jahr 0 massgebende Gesamtfläche an Bau-
zonen und andererseits die Ausdehnungsfläche während der Planungsperio-
de festgelegt werden. Dieser Sachplan wäre dann jeweils auf Ende einer Pla-
nungsperiode zu aktualisieren, wobei insbesondere die Gesamtfläche an Bau-
zonen im Jahr 0 der folgenden Planungsperiode und die Ausdehnungsfläche 
während der nächsten Planungsperiode festgelegt werden müssten. Ausser-
dem sollte im Sachplan die Aufteilung der Ausdehnungsfläche auf die Kantone 
erfolgen (Kontingente). Diese würde vermutungsweise zu einer grossen Her-
ausforderung, denn es wäre zu entscheiden, welcher Kanton sich wo und um 
welche Fläche weiterentwickeln darf. Um dies zu entscheiden, müssten Krite-
rien aufgestellt werden, was aber ebenfalls nicht einfach wäre. hAAG hält denn 

2382 Wird die Gesamtfläche kleiner als die heutige gesamte Bauzonenfläche festgelegt, so 
würde dies zusätzlich zu einer Rückzonungspflicht führen, vgl. dazu reBsAmen, 
285 f. m.w.H.

2383 Vgl. zum Ganzen WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237; vgl. betreffend ökonomi-
sche Ansätze Rz. 1044 ff. hiernach.
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auch pointiert fest: «Die Zuteilung der Kontingente, also wer sich wo wie viel 
weiterentwickeln darf, wird eine der grossen Knacknüsse eines Systemwech-
sels darstellen. Sind die Gewinner jene, die über die grössten Bauzonenreser-
ven verfügen, jene[,] die in den prosperierenden Agglomerationen heute wirt-
schaftlich schon gut dastehen[,] oder jene, die bisher nur sparsam eingezont 
haben?»2384 Eventuell könnte bei der Kontingentszuteilung auch korrigierend 
eingegriffen werden. Statt die Kontingente denjenigen Gemeinden oder Kan-
tonen zuzuweisen, die über grosse Baulandreserven verfügen (weil sie das 
Raumplanungsgesetz in den letzten Jahren möglicherweise nicht mit der ge-
wünschten Stringenz angewendet habe), könnten diese den «vorbildlichen» 
Gemeinden oder Kantonen zugewiesen werden, die eben infolge stringenter 
Anwendung des Raumplanungsgesetzes heute kaum noch über Baulandreser-
ven verfügen. Die innerkantonale Zuweisung der Kontingentsfläche könnte 
und sollte den Kantonen überlassen werden.2385

Weiter könnten auch partnerschaftliche Modelle geprüft werden, bei 
denen Bund und Kantone gemeinsam die Ziele für die Siedlungsentwicklung 
im Hinblick auf einen bestimmten Zeitraum festlegen. So könnte beispiels-
weise vereinbart werden, dass die Erweiterung der Siedlungsfläche bis zum 
Jahr 2030 eine bestimmte Anzahl Hektaren nicht übersteigen darf. Alternativ 
könnten Bund, Kantone, Städte und Gemeinden gemäss noch zu definieren-
den Verfahrensmodalitäten gemeinsam einen Plan für die Siedlungsentwick-
lung der Schweiz erarbeiten. Anschliessend könnte sich jeder Kanton in Form 
einer Absichtserklärung verpflichten, ein bestimmtes Kontingent an Sied-
lungsfläche nicht zu überschreiten, und in seinem Richtplan die Massnah-
men festlegen, die zur Erreichung dieses Ziels notwendig sind.2386

Auch hier wäre zudem zu diskutieren, in welchen Fällen und für wen Aus-
nahmen bestehen sollen und welche Folgen diese haben. Soll beispielsweise 
ein Kanton sein Kontingent in gewissen Fällen, beispielsweise für besonders 
wichtige kantonale oder nationale Infrastrukturvorhaben, überschreiten 
können? Wiederum wäre zu berücksichtigen, dass mit grosszügigen Ausnah-
men die angestrebten Wirkungen neuer Planungsinstrumente massgeblich 
geschwächt werden können. Infrage kämen Ausnahmen auch in diesem Fall 
primär für im öffentlichen Interesse liegende kantonale und nationale Infra-
strukturvorhaben oder andere Vorhaben von mindestens kantonaler Bedeu-
tung.2387 Denkbar wäre zudem, dass Kantone nicht zu Beginn der Planungs-
periode ihr gesamtes Kontingent an die Gemeinden weitergeben, sondern 

2384 hAAG, 13 f.
2385 So auch Jost, 162.
2386 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 110; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237.
2387 Vgl. bereits Rz. 968 hiervor.
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eine Reserve für Ausnahmen zurückhalten. In diesem Fall wären auf Gemein-
deebene ausnahmsweise Überschreitungen des kommunalen Kontingents 
möglich, ohne dass das kantonale Kontingent überschritten wird. In diesen 
Fällen könnten auch grosszügiger Ausnahmen zugelassen werden (zumin-
dest, bis diese kantonale Reserve aufgebraucht ist). Sofern Kontingentsüber-
schreitungen für Ausnahmen zugelassen würden, wäre auch zu diskutieren, 
welche Folgen diese haben. Sie könnten beispielsweise in der nächsten Pla-
nungsperiode an das kantonale Kontingent angerechnet werden. Die Grund-
züge der Ausnahmen resp. zumindest der Umstand, dass Ausnahmen vor-
gesehen werden können, wären auf Gesetzesstufe vorzusehen.

Die Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben würde vermutungswei-
se den Kantonen obliegen. Namentlich könnten diese im Richtplan die Ge-
biete definieren, in welchen die vorgesehenen Einzonungen vorgenommen 
werden können. Die Kantone hätten überdies sicherzustellen, dass Neuein-
zonungen nur innerhalb des ihnen zugewiesenen Kontingents vorgenommen 
werden. Sollten sie darüber hinaus Einzonungen vornehmen wollen, wären 
diese durch Auszonungen zu kompensieren. In diesem Fall wäre keine Aus-
nahme nötig, da im Ergebnis keine grösseren Bauzonen resultieren. Zu klären 
bliebe, ob Kompensationen gemeinde- oder gar kantonsübergreifend mög-
lich sein sollen und welche Auswirkungen diese auf das jeweilige Kontingent 
haben. So könnte beispielsweise bei einer gemeindeübergreifenden Kompen-
sation das Kontingent der einzonenden Gemeinde entsprechend vergrössert 
und dasjenige der kompensierenden Gemeinde verkleinert werden. Darüber 
hinaus würde sich auch hier die Frage nach den Anforderungen an die Kom-
pensation stellen. Davon ausgehend, dass auch beim System der Einzonungs-
kontingente die Zunahme der Gesamtfläche der Bauzonen im Zentrum steht, 
müsste eine flächengleiche Kompensation erfolgen. Soll zusätzlich zur inne-
ren Verdichtung beigetragen oder die Siedlungsentwicklung optimiert wer-
den, so könnten zusätzliche Anforderungen an die Kompensation gestellt 
werden. Es könnte beispielsweise verlangt werden, dass die eingezonte Flä-
che der kantonalen Siedlungsentwicklungsstrategie entspricht und zur Sied-
lungserweiterung besser geeignet ist als die kompensatorisch ausgezonte 
Fläche. Mit Blick auf die innere Verdichtung könnte sodann beispielsweise 
verlangt werden, dass die einzuzonende Fläche eine grössere Ausnützung 
zulässt als die kompensatorisch ausgezonte Fläche.2388 Angesichts des Sys-
tems der Einzonungskontingente wäre es aber auch in diesem Fall wohl nicht 
möglich, eine kleinere Fläche auszuzonen. Die Kompensationspflicht würde 
dem Planungsträger, i.d.R. somit der Gemeinde, obliegen. 

2388 Vgl. dazu auch Rz. 530 f. hiervor.
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d) Würdigung 

Mit der Einführung von Einzonungskontingenten könnte anhaltenden Pro-
blemen im Schweizer Raumplanungsrecht begegnet werden. Als vorteilhaft 
erachtet werden kann zunächst sicherlich, dass es sich bei den Kontingenten 
um eine messbare Grösse handelt. Damit könnte schweizweit eine konkrete 
einzonbare Fläche bestimmt werden und somit der Kulturlandverlust der 
jeweiligen Planungsperiode ziemlich genau festgelegt werden. Dadurch könn-
te das Kulturland besser geschützt und eine weitere unkontrollierte Ausdeh-
nung der Bauzonen vermieden werden. Indem keine zu grossen Kontingente 
freigegeben werden, wären nur geringe Kulturlandverluste hinzunehmen 
und die Siedlungsentwicklung nach innen könnte gefördert werden. Im Un-
terschied zum Bauzonenmoratorium würde aber dennoch nicht jegliche 
Siedlungsvergrösserung verboten, sondern diese in kontrolliertem und poli-
tisch akzeptiertem Rahmen zugelassen.

Dabei darf jedoch nicht ausser Acht gelassen werden, dass mit der Ein-
führung von Einzonungskontingenten das bisher angewendete System der 
kantonsbezogenen «bedarfsgerechten» Einzonung aufgegeben und ersetzt 
werden würde. Die Voraussetzungen für die «bedarfsgerechte» Einzonung 
wurden erst im Rahmen der ersten Etappe der RPG-Revision konkretisiert 
und verschärft. Seither sind noch keine zehn Jahre vergangen. Entsprechend 
scheint es etwas vorschnell, bereits heute einen Systemwechsel zur Einzo-
nung nach Einzonungskontingenten zu vollziehen. Sollte aber die erste Etap-
pe der RPG-Revision auch in den nächsten Jahren nicht die gewünschte Ent-
wicklung bringen, wäre dies eine prüfenswerte Alternative. 

Hinzu kommt, dass das Wegkommen von der bedarfsorientierten Ein-
zonung auch mit Schwierigkeiten und Nachteilen verbunden wäre. Neben der 
voraussichtlich notwendigen Verfassungsänderung werden gerade die Fest-
legung der Ausdehnungsfläche und die Zuteilung der Kontingente (in räum-
licher, regionalpolitischer und wirtschaftlicher Hinsicht) als grosse Schwie-
rigkeit erachtet.2389 Ob mit einem System von Einzonungskontingenten effek-
tiv zum Erreichen der Planungsziele und -grundsätze beigetragen werden 
kann, hängt aber gerade wesentlich von diesen Faktoren ab. Diese Aufgaben 
sollten dem Bund zugewiesen werden, was im Vergleich zur heutigen, bedarfs-
gerechten Einzonung, deren Grundlage die gemäss TRB berechnete Bauzo-
nenauslastung bildet, zu nicht zu unterschätzenden Vorteilen führen dürfte. 
Während nämlich die Kantone heute bei der Berechnung der Bauzonenaus-
lastung selbst bestimmen können, von welchem Bevölkerungsentwicklungs-

2389 reBsAmen, 283.
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szenario des BFS (hoch — mittel — tief) sie ausgehen, würde der Bund die Kon-
tingente weitgehend ohne eigene wirtschaftliche und standortpolitische In-
teressen festlegen und verteilen. Gerade diese Interessen scheinen die Kan-
tone heute oft dazu zu verleiten, von einem möglichst hohen Bevölkerungs-
wachstum auszugehen, um Einzonungen möglichst ohne kompensatorische 
Auszonungen vornehmen zu können.2390 Bei einer Kontingentsfestlegung 
und -zuteilung durch den Bund kann somit eher davon ausgegangen werden, 
dass eine Gesamtsicht erfolgt (räumlich und thematisch) und die schweiz-
weit angestrebte Siedlungsentwicklung in den Vordergrund gestellt wird.2391

Eine Zuweisung der Kompetenz zur Festlegung der Ausdehnungsfläche 
und Zuteilung der Kontingente an den Bund hätte aber auch Nachteile. Na-
mentlich würde dadurch der Handlungsspielraum der Kantone wesentlich 
beschränkt und kantonale resp. regionale Besonderheiten könnten ggf. we-
niger berücksichtigt werden. Darüber hinaus hätten wiederum diejenigen 
Kantone, die in der Vergangenheit auf eine geordnete Siedlungstätigkeit und 
eine dichte Überbauung geachtet haben, das Nachsehen, da diese im Ver-
gleich zu anderen Kantone über weniger Baulücken und Innenverdichtungs-
potenzial verfügen.2392 Die Entwicklungsmöglichkeiten dieser Kantone wä-
ren im Wesentlichen auf die zugewiesenen Kontingente beschränkt. Dies 
könnte je nach Zuteilung der Einzonungskontingente gewisse Gebiete in der 
Schweiz in ihren Entwicklungsmöglichkeiten einschränken, und diese könn-
ten trotz Bedarf keine Einzonungen vornehmen (zumindest nicht, solange 
ein Handel mit den Kontingenten nicht möglich oder in der Praxis nicht eta-
bliert ist). Ausserdem würde voraussichtlich auch in diesem Fall der Druck 
auf die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen ansteigen. Durch 
eine grosszügigere Handhabung der Ausnahmetatbestände, beispielsweise 
um punktuelle Entwicklungen trotz bereits ausgeschöpftem Kontingent 
doch noch zu ermöglichen, könnte die Bautätigkeit ausserhalb der Bauzonen 
zunehmen.

Sofern Einzonungskontingente auch zu einer Verlagerung der Bauzo-
nen an raumplanerisch geeignete Orte führen soll, müssten Kompensations-
mechanismen interessant werden. Dazu kommt es einerseits, wenn die Kon-
tingente so festgelegt werden, dass diese nicht den gesamten Bedarf an Ein-
zonungen abdecken, und andererseits, wenn Kompensationsflächen zu wirt-

2390 Vgl. dazu Rz. 979 sowie Rz. 458 hiervor.
2391 Skeptisch resp. mit Hinweis auf die Möglichkeit, die Kontingente wieder anzupassen, 

Jost, 163; reBsAmen, 284.
2392 Jost, 163.
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schaftlich angemessenen Preisen zur Verfügung stehen. Entsprechend stellt 
sich auch hier die Frage, ob überhaupt ausreichend Kompensationsflächen 
zur Verfügung stehen würden, damit Kompensationslösungen wirtschaft-
lich funktionieren. Dazu müssten Gemeinden mit Bauzonenreserven bereit 
sein, diese zur Kompensation zur Verfügung zu stellen, was voraussichtlich 
nur dann der Fall sein wird, wenn dies für sie wirtschaftlich vorteilhaft ist.2393 
Bei Auszonungen gegen den Willen der Grundeigentümerschaft stellt sich mit 
Blick auf die Eigentumsgarantie auch hier die Frage der Zulässigkeit des Ein-
griffs sowie der Entschädigungspflicht infolge materieller Enteignung.2394 Um 
kleineren Gemeinden Auszonungen zu erleichtern, sollte das System so kon-
zipiert werden, dass solche kompensatorischen Auszonungen durch Zahlun-
gen der einzonenden Gemeinde für die Kompensationsfläche finanziert wer-
den können.

Sollte es zu einer Einführung von Einzonungskontingenten kommen, 
wären die Konkretisierung und die rechtlichen Rahmenbedingungen zwin-
gend vorgängig umfassend zu analysieren und die gesellschaftlichen, politi-
schen und sozialen Auswirkungen vertieft abzuklären.2395 Da diese Abklärun-
gen heute noch fehlen und noch zahlreiche ungeklärte Fragen zur Umset-
zung bestehen, ist es heute schwierig, die Aus- und Nebenwirkungen sowie 
die politische und gesellschaftliche Akzeptanz eines solchen Modells zu be-
urteilen.2396 Insgesamt scheint die gesellschaftliche und politische Akzeptanz 
eines solchen Systems aber einerseits wesentlich von der Kompetenzvertei-
lung und andererseits von den Kriterien für die Festlegung der Ausdehnungs-
fläche und die Zuteilung der Kontingente abzuhängen. Im heutigen Umfeld 
würde die Gesellschaft einem solchen Systemwechsel wohl eher skeptisch 
gegenüberstehen, namentlich weil dem «Bedarf» sowie dem Handlungsspiel-
raum der Kantone heute noch ein grosses Gewicht beigemessen wird. Je stär-
ker der Druck und das Bewusstsein für den Kulturlandschutz jedoch wird, 
desto eher könnte die gesellschaftliche und politische Akzeptanz gegeben 
sein.2397 Für eine höhere Akzeptanz wesentlich ist zudem, dass die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Entwicklungsabsichten der verschiedenen Re-
gionen der Schweiz angemessen berücksichtigt werden können. Ebenfalls 
besonders zu beachten sein wird auch hier das bestehende Spannungsverhält-
nis zwischen einer Umsetzung, die in Politik und Gesellschaft angenommen 

2393 Vgl. Rz. 973 hiervor.
2394 Vgl. dazu Rz. 681 ff. hiervor.
2395 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237.
2396 Vgl. dazu auch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 250.
2397 hAAG, 20.
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wird, und der maximalen Wirkung des Systems mit Einzonungskontingen-
ten. Gesellschaftliche und/oder politische Zugeständnisse können die Effek-
tivität des Systems der Einzonungskontingente massgeblich schmälern.

5. Bestandschutz für Kulturland
a) Vorbemerkungen
Wie bereits dargelegt, anerkennt das Schweizer Raumplanungsrecht bereits 
heute die besondere Schutzwürdigkeit des Kulturlandes (namentlich Art. 3 
Abs. 2 lit. a RPG). Während bei der Kompensationspflicht für Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen gemäss den Vorlagen zur zweiten Etappe der RPG-
Revision eine Kompensationspflicht unabhängig davon, ob Fruchtfolgeflä-
chen oder «normales» Kulturland beansprucht wird, vorgesehen wird, be-
steht heute auf Bundesebene noch keine explizite Kompensationspflicht bei 
der Inanspruchnahme von Kulturland, und auch bezüglich Fruchtfolgeflä-
chen resultiert eine Kompensationspflicht höchstens indirekt durch die Pflicht 
der Kantone, den ihnen zugewiesenen Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen 
dauerhaft zu erhalten. Die Frage, ob für die Inanspruchnahme von Frucht-
folgeflächen auf Bundesebene eine Kompensationspflicht vorgesehen werden 
soll, wurde bereits erörtert und bejaht.2398 An dieser Stelle ist gestützt darauf 
und weitergehend die Frage zu diskutieren, ob die Kompensationspflicht auf 
Beanspruchungen des Kulturlandes (unabhängig von dessen Qualifikation als 
Fruchtfolgefläche) ausgedehnt werden soll. Dabei stellt sich die Frage, ob bei 
jeglicher Inanspruchnahme von Kulturland eine Kompensationspflicht be-
stehen oder ob ein System mit unterschiedlichen Schutzstufen für verschie-
dene Bodenqualitäten oder -funktionen etabliert werden soll. Ziel einer sol-
chen Ausdehnung des Kulturlandschutzes wäre es, das heute bestehende 
Kulturland als multifunktionale Ressource besser zu schützen und gesamt-
haft zu erhalten. Im Unterschied zum heutigen Schutz würde dabei nicht 
mehr die Produktionsfunktion des Bodens im Vordergrund stehen, sondern 
auch dessen andere Funktionen, namentlich die Regulierung von Nährstoff- 
und Wasserkreislauf oder der Beitrag des Bodens zur Biodiversität.2399 

b) Rechtsgrundlagen 
Auch bei einem Bestandschutz für das Kulturland generell wäre vorab zu 
klären, auf welcher Ebene und in welcher Rechtsform der Schutz sowie all-
fällige Kompensationspflichten festgelegt werden sollten. Am einfachsten 
und wohl auch am zweckmässigsten wäre es, an die bestehenden Bestimmun-

2398 Vgl. Rz. 389 hiervor.
2399 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29.
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gen zum Schutz des Kulturlandes und insbesondere der Fruchtfolgeflächen 
anzuknüpfen. Um eine einheitliche und konsequente Umsetzung sicherzu-
stellen, sollten die Schutzbestimmungen auf Bundesebene eingeführt wer-
den. Entsprechend stellt sich auch hier die Frage, ob dies einer Verfassungs-
änderung bedarf.2400 Auf den ersten Blick bestehen hier im Unterschied zur 
Einfrierung der Bauzonen sowie zur Kontingentierung der Einzonungen gute 
Argumente, um die Zulässigkeit eines stärkeren Schutzes und einer expliziten 
Kompensationspflicht ohne Verfassungsänderung zu bejahen. Es ist aner-
kannt, dass der Bund im Rahmen seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz 
berechtigt ist, punktuell konkrete Bestimmungen zu erlassen, soweit dies zur 
Erreichung der Ziele des Bundes im Raumplanungsrecht notwendig ist.2401 
Beim Kulturlandschutz handelt es sich um eines der wichtigsten Ziele des 
Schweizer Raumplanungsrechts, womit hier tendenziell konkretere Schutz-
bestimmungen auf Bundesebene zulässig sind. Nichtsdestotrotz vermag dies 
nicht darüber hinwegzutäuschen, dass sich bereits die heute bestehenden 
bundesrechtlichen Vorgaben zumindest «an der Grenze des im Rahmen einer 
Grundsatzgesetzgebungskompetenz Zulässigen»2402 bewegen sowie dass 
(ausgehend vom heutigen Verständnis des Begriffs Kulturland2403) auch mit 
einem umfassenden Bestandesschutz für das Kulturland der Handlungsspiel-
raum der Kantone — ähnlich wie bei einem Bauzonenmoratorium — massiv 
eingeschränkt würde. Nahezu bei sämtlichen Einzonungen und Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen würde Kulturland beansprucht, womit Einzo-
nungen sowie Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen vorbehältlich der Kom-
pensation nicht mehr zulässig wären. Die Kantone könnten ebenfalls nicht 
mehr selbständig in Abwägung der raumplanerischen Ziele und Grundsätze 
über das Ausmass und die Geschwindigkeit ihrer Entwicklung bestimmen 
und würden damit substanzielle Befugnisse in der Raumplanung verlieren.2404 
Allein mit dem Umstand, dass nicht bei der Einzonung resp. der Siedlungs-
fläche, sondern beim Kulturlandschutz angesetzt wird, sollte keine Verfas-
sungsänderung vermieden werden können. Eine Verfassungsänderung wäre 
demnach zumindest bei einem umfassenden Bestandesschutz für sämtliches 
Kulturland dringend angezeigt. 

2400 Zur Frage des Umfangs der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes im Be-
reich der Raumplanung vgl. Rz. 321 hiervor.

2401 Vgl. Rz. 320 hiervor.
2402 Vgl. dazu die Literatur in Fn. 858 hiervor.
2403 Vgl. Rz. 91 hiervor sowie Rz. 993 hiernach. 
2404 Analog WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237, der diese Kriterien für die Notwen-

digkeit einer Verfassungsänderung bei der Einführung von Einzonungskontingenten 
vorbringt; gl.M. auch hAAG, 13; Bertschi, Umsetzung, N 913; Jost, 161 f.
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Da mit einer solchen Ausdehnung der Handlungsspielraum der Kantone we-
sentlich eingeschränkt würde und Grundeigentümer und Grundeigentüme-
rinnen direkt betroffen wären, sollten zudem die Grundsätze zum Schutz des 
Kulturlandes und der Kompensationspflicht auf Gesetzesstufe (Raumpla-
nungsgesetz) eingeführt werden. Dies umso mehr, als dass, sollte es zu Kom-
pensationen für eingezontes oder anderswie beanspruchtes Kulturland kom-
men, Grundrechte, wie die Eigentumsgarantie, tangiert werden können. 
Ausserdem würde bei einer Regelung auf Gesetzesstufe eine ausreichende 
demokratische Legitimation sichergestellt. Eine andere Rechtsgrundlage (tie-
fere Normstufe) für die Grundsatzregelung erscheint kaum vertretbar. Eine 
weitere Ausführung und Detailregelung könnte alsdann auf Verordnungs-
stufe stattfinden. Für die Festlegung der Gesamtfläche des geschützten Kul-
turlandes würde sich sodann eine Plangrundlage eignen (bspw. Sachplan 
gem. Art. 13 RPG; evtl. auch die kantonalen Richtpläne gem. Art. 6 RPG).

c) Ansätze für die Umsetzung
Die Umsetzung eines generellen Schutzes des Kulturlandes mit einer Kom-
pensationspflicht bei der Inanspruchnahme von Kulturland wäre auf ver-
schiedene Weisen denkbar. Namentlich könnte im Raumplanungsgesetz eine 
Bestimmung eingefügt werden, wonach die Gesamtfläche des Kulturlandes 
während einer bestimmten Dauer oder gar während unbestimmter Dauer 
nicht verkleinert werden darf. Für die rechtliche Umsetzung und Konkreti-
sierung müssten vorgängig verschiedene Fragen, Aufgaben und Kompeten-
zen geklärt werden. Namentlich wäre zunächst zu definieren, welche Flächen 
als Kulturland gelten. Ausserdem wäre zu entscheiden, wer die Gesamtfläche 
des Kulturlandes festlegt, die nicht verkleinert werden darf, auf welchem 
Stand diese ermittelt wird und ob resp. in welchem Umfang z.B. Kulturland 
innerhalb der Bauzonen zur geschützten Gesamtfläche gezählt wird. 

Als Kulturland gelten nach heutigem Verständnis alle Böden und Flä-
chen, die von der Landwirtschaft bewirtschaftet und genutzt werden können. 
Dazu gehören einerseits das Wies- und Ackerland, Weiden, Obstplantagen, 
Rebberge, Gartenbau sowie die alpwirtschaftlichen Nutzflächen (Sömme-
rungsflächen).2405 Nicht zum Kulturland gehören hingegen die überbauten 
Bauzonen, die unproduktiven Flächen, der Wald sowie die übrigen Flächen.2406 
Fraglich ist, ob unüberbaute Flächen innerhalb der Bauzonen ebenfalls zum 

2405 Vgl. Rz. 91 hiervor; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 21; ARE, Memorandum, 11; UVEK, 
Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 12; BLW/ARE, Faktenblätter, 6 f.

2406 So für den Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 6; betr. Qualifikation der Sömmerungs-
flächen abweichend.
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Kulturland im vorliegenden Sinne gezählt und dementsprechend dem Be-
standesschutz unterstellt werden sollten. Da es sich dabei um eingezonte und 
damit zur Überbauung vorgesehene Flächen handelt, ist dies zu verneinen.2407 
Gestützt auf diese Ausgangslage müsste festgelegt werden, wie die Gesamt-
fläche des geschützten Kulturlandes ermittelt wird. Wird sämtliches ausser-
halb der Bauzonen liegendes Kulturland gemäss heutiger Definition ge-
schützt, so würde das bedeuten, dass abgesehen vom Wald (dieser erfährt 
jedoch einen eigenen Schutz2408) sowie den unproduktiven und den übrigen 
Flächen sämtliche Flächen ausserhalb der Bauzonen geschützt würden. Es 
könnten also nur noch die unproduktiven und übrigen Flächen ohne Kom-
pensation eingezont oder beansprucht werden. Diese sind jedoch flächen-
mässig stark begrenzt und werden sich in vielen Fällen aufgrund ihrer Lage 
und ihrer Beschaffenheit nicht zur Einzonung oder Beanspruchung eignen. 
Im Ergebnis würde also ein Grossteil der Einzonungen und Bauvorhaben aus-
serhalb der Bauzonen nur mit Kompensation möglich sein. Alternativ könn-
te die Definition des Kulturlandes eingeschränkt werden und könnten so ei-
nerseits einzonbare resp. beanspruchbare Flächen und andererseits Kom-
pensationsflächen generiert werden. Eine Einschränkung wäre denkbar 
analog der Definition für die landwirtschaftlichen Nutzflächen, nämlich auf 
die Ackerflächen, die Dauergrünflächen, die Streueflächen, die Flächen mit 
Dauerkulturen, die Flächen mit Kulturen in ganzjährig geschütztem Anbau 
(Gewächshaus, Hochtunnel, Treibbeet) sowie die Flächen mit Hecken, Ufer- 
und Feldgehölzen, die nicht zum Wald gehören (Art. 14 LBV).2409 Die Defini-
tion des geschützten Kulturlandes würde letztlich massgeblich Einfluss auf 
die Effektivität, aber auch auf die Akzeptanz und Umsetzbarkeit des Schutzes 
des Kulturlandes haben. Gerade unter dem Aspekt der Umsetzbarkeit und 
Akzeptanz wäre dabei eine eingeschränkte Definition des geschützten Kul-
turlandes vorzuziehen.

Mit einem Bestandesschutz für Kulturland wären Beanspruchungen 
von Kulturland grundsätzlich unzulässig. Ausnahmsweise wären Beanspru-
chungen zulässig, wenn sie kompensiert werden und auf diese Weise sicher-
gestellt wird, dass trotz der Inanspruchnahme die Gesamtfläche des Kultur-
landes nicht verkleinert wird. Als Kompensationsmassnahme käme einer-
seits die Auszonung von in einer Bauzone liegendem Land mit Kulturland-
qualität infrage. Andererseits könnte die Kompensation durch Aufwertung 

2407 So auch im Kanton Bern AGR, Arbeitshilfe, 5.
2408 Vgl. dazu Rz. 755 ff. hiervor.
2409 Vgl. Rz. 92 hiervor; vgl. auch sAchPlAn FFF 2020, 21; ARE, Memorandum, 11; BLW/ARE, 

Faktenblätter, 7; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 12.
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von Flächen ausserhalb der Bauzonen, die keine Kulturlandqualität aufwei-
sen, eine solche aber grundsätzlich aufweisen könnten, erfolgen.2410 Infrage 
kämen beispielsweise versiegelte Flächen, die entsiegelt und renaturiert wer-
den könnten. Darüber hinaus gibt es u.U. auch Flächen, die durch die Bewirt-
schaftung zu unproduktiven Flächen wurden und die durch Aufwertungs-
massnahmen wieder Kulturlandqualität erhalten könnten. Da die Gesamt-
fläche des Kulturlandes geschützt würde, müsste eine flächengleiche Kom-
pensation erfolgen. Aus qualitativer Sicht müssten die Kompensationsflächen 
zudem mindestens Kulturlandqualität aufweisen. Darüber hinaus sollten je-
doch gar strengere qualitative Anforderungen aufgestellt werden, damit die 
Gesamtqualität des Kulturlandes über die Zeit nicht stetig abnimmt. So soll-
ten beispielsweise Fruchtfolgeflächen nur durch Flächen mit Fruchtfolge-
flächenqualität und nicht durch «normales» Kulturland kompensiert werden 
können. 

Verantwortlich für die Kompensation wäre der- oder diejenige, der oder 
die das Kulturland beansprucht. Bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen 
somit die Bauherrschaft, bei Einzonungen der Planungsträger, i.d.R. also die 
Gemeinde. Auch hier könnte der Planungsträger die Suche nach geeigneten 
Kompensationsflächen gegebenenfalls dem Eigentümer oder der Eigentü-
merin, der oder die ein Grundstück einzonen lassen will, überbinden. Er 
würde jedoch die Verantwortung für die Kompensation und deren Vollzug 
behalten. 

Weiter wäre zu diskutieren, in welchen Fällen Ausnahmen von der Kom-
pensationspflicht bei der Inanspruchnahme von Kulturland bestehen sollen. 
Dabei wäre zu berücksichtigen, dass der Kulturlandschutz umso mehr ge-
schwächt wird, je grosszügiger Ausnahmen formuliert werden. Infrage kä-
men Ausnahmen primär für im öffentlichen Interesse liegende kantonale 
und nationale Infrastrukturvorhaben oder andere Vorhaben von mindes-
tens kantonaler Bedeutung. Als heikel erachtet würden hingegen Ausnah-
men, die mit wirtschaftlichen Interessen gerechtfertigt werden. Die Grund-
züge der Ausnahmen resp. zumindest der Umstand, dass Ausnahmen vor-
gesehen werden könnten, wären auf Gesetzesstufe zu verankern.

d) Würdigung 
Durch einen Bestandesschutz für das Kulturland würde das Kulturland 
nachhaltig geschützt und es würde zum Erhalt und zur Sicherung des Le-
bensraums der Tiere und Pflanzen sowie der landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen und Erholungsgebiete beigetragen. Gleichzeitig könnte mit einem Be-

2410 Vgl. Rz. 553 ff. hiervor. 
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standesschutz für das Kulturland auch die Ausdehnung der Bauzonen stark 
gebremst und der anhaltenden Zersiedelung Einhalt geboten werden. Im 
Unterschied zum Bauzonenmoratorium würde auch der Druck auf die Be-
stimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen kaum ansteigen, denn 
auch Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, die Kulturland beanspruchen, 
wären (vorbehältlich der Kompensation) unzulässig. 

Während eine generelle Kompensationspflicht mit Blick auf den Erhalt 
des Kulturlandes grundsätzlich zu begrüssen wäre, dürfen aber die Schwie-
rigkeiten für die Siedlungsentwicklung, die eine solche mit sich bringen wür-
de, nicht ausser Acht gelassen werden. Gerade wenn das gesamte Kulturland 
ausserhalb der Bauzonen — analog zum Schutz des Waldes — geschützt wird, 
würde der Handlungsspielraum der Kantone und Gemeinden massiv ein-
geschränkt und sie hätten kaum noch Entwicklungsmöglichkeiten.2411 Gibt 
es nur wenige Flächen ausserhalb der Bauzonen, die nicht als Kulturland 
geschützt werden, können auch keine Flächen beansprucht, eingezont oder 
kompensatorisch zu geschütztem Kulturland aufgewertet werden. Gibt es 
zudem kaum noch unüberbaute Flächen innerhalb der Bauzonen mit Kultur-
landqualität, entfällt auch die Möglichkeit der kompensatorischen Auszo-
nung. Während also Kompensationsflächen äusserst rar sein werden, wer-
den Einzonungen und Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen nur noch in 
seltenen Fällen ohne Kompensation zulässig. Entsprechend ist eine Kompen-
sationspflicht für jede Beanspruchung von Kulturland in der Praxis kaum 
umsetzbar und wird von einzelnen Autoren gar als utopisch bezeichnet.2412 
Dieser Problematik könnte durch eine eingeschränkte Definition des ge-
schützten Kulturlandes Rechnung getragen werden.2413 Eine solche Ein-
schränkung erscheint zwingend notwendig, damit ein Bestandesschutz für 
das Kulturland umsetzbar ist. Unabhängig von der Definition des geschütz-
ten Kulturlandes kommt aber auch beim Bestandesschutz für das Kulturland 
das Problem hinzu, dass Baulandangebot und -nachfrage von Gegend zu Ge-
gend unterschiedlich sind. Grundsätzlich würden auch in diesem Fall die-
jenigen Kantone belohnt, die in der Vergangenheit zu viel Land eingezont 
haben, da nur ihnen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten offenstehen. Sie 
können einerseits innerhalb der Bauzonen weiter wachsen und haben ande-
rerseits Kompensationsflächen zur Verfügung (Land innerhalb der Bauzonen 
mit Kulturlandqualität). Kantone, die bereits in der Vergangenheit sorgfältig 

2411 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 62; reBsAmen, 297; stAlder, Rechtsgutachten, N 136; 
UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 50.

2412 röösli, 130.
2413 Vgl. Rz. 993 hiervor.
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und bedarfsgerecht geplant haben, hätten hingegen kaum noch Entwick-
lungsmöglichkeiten resp. wären auf gemeinde- oder gar kantonsübergrei-
fende Kompensationslösungen angewiesen.2414 

Zur Sicherstellung des Erhalts des Kulturlandes müssten stringente An-
forderungen an die Kompensation gestellt werden. Dabei sollte neben einer 
flächengleichen Kompensation auch die Qualität miteinbezogen werden. 
Namentlich gilt es zu vermeiden, dass hochwertiges Kulturland wie Frucht-
folgeflächen durch «übliches» Kulturland kompensiert werden kann und so 
die Gesamtqualität des Kulturlandes über die Dauer abnimmt. Das Kompen-
sationssystem sollte in jedem Fall so ausgestaltet werden, dass eine gemein-
de- oder gar kantonsübergreifende Kompensation möglich ist. Ausserdem 
sollte die Kompensation sowohl für den Kompensationspflichtigen oder die 
Kompensationspflichtige wie auch für den Kompensierenden oder die Kom-
pensierende wirtschaftlich interessant sein. Es sollte also einerseits für die 
ruralen Gemeinden lohnenswert sein, ihr nicht überbautes Land mit Kultur-
landqualität in Bauzonen zur Kompensation, d.h. zur Auszonung und Unter-
stellung unter den Bestandesschutz, zur Verfügung zu stellen. Andererseits 
müssten sich die Zentrumsgemeinden die Kompensation leisten können, um 
die für ihre Entwicklung dringend erforderlichen Einzonungen vornehmen 
zu können. Gelingt es, ein solches Kompensationssystem zu entwickeln, 
kann ein Bestandesschutz des Kulturlandes auch dazu beitragen, dass noch 
unüberbaute Bauzonen an raumplanerisch besser geeignete Stellen verlegt 
werden. Ein solches Kompensationssystem zu etablieren, ist aber anspruchs-
voll. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Bodenpreise in den Zentren 
und Agglomerationen deutlich ansteigen würden. 

Zudem ist es auch bei einer eingeschränkten Definition des geschützten 
Kulturlandes und einem an sich praktikabel umgesetzten Kompensations-
system fraglich, ob ausreichend Kompensationsflächen zur Verfügung ste-
hen würden. Zusätzlich würde den unterschiedlichen Ansprüchen an den 
Raum kaum angemessen Rechnung getragen werden können. Es würde un-
weigerlich zu grösseren Spannungsverhältnissen mit anderen Schutzan-
sprüchen aber auch unter diesen kommen. So wäre beispielsweise eine Sied-
lungsausdehnung vorbehältlich der Kompensation nur noch möglich, wenn 
diese zulasten anderer Flächen wie beispielsweise des Waldes stattfinden 
kann. Soll das bestehende Kulturland in seinem Bestand geschützt werden, 
müssten andere Schutzansprüche also gezwungenermassen zurückgestuft 
und hintangestellt werden. 

2414 Analog der Situation beim Bauzonenmoratorium gem. Rz. 970 hiervor.
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Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass die politische und gesell-
schaftliche Akzeptanz für die Einführung eines umfassenden Bestandes-
schutzes für das Kulturland gering ist. Auch meines Erachtens ist ein solcher 
aus den aufgeführten Gründen klar abzulehnen. Sollte ein Bestandesschutz 
für das Kulturland aber dennoch in Betracht gezogen wäre, so wären dessen 
gesellschaftliche, politische und soziale Auswirkungen vorgängig vertieft 
abzuklären. Als notwendig erachtet wird insbesondere eine Eingrenzung der 
geschützten Flächen beispielsweise auf die landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen ausserhalb der Bauzonen. Darüber hinaus hängt die effektive Wirkung 
eines Bestandesschutzes für das Kulturland mit Kompensationspflicht we-
sentlich von der Umsetzung ab. Massgebend wären insbesondere die Aus-
gestaltung der Kompensation und der für die Kompensation zulässige Peri-
meter. Durch Ausnahmen von der Kompensationspflicht könnten die Wir-
kungen erheblich geschwächt werden. Wird versucht, einen politisch und 
gesellschaftlich akzeptablen Bestandesschutz für Kulturland einzuführen, 
so besteht die erhöhte Gefahr, dass bei der Umsetzung Kompromisse einge-
gangen werden, sodass letztlich seine Ziele kaum erreicht werden.

6. Alternative: Bestandesschutz für «beste Landwirtschaftsböden»
a) Vorbemerkungen 
Als Alternative zu einer Ausdehnung des Schutzes auf sämtliches Kulturland 
ist eine Ausdehnung des Schutzes auf weitere Flächen, die zwar nicht Frucht-
folgeflächenqualität aufweisen, aber aus anderen Gründen landwirtschaft-
lich besonders schützenswert sind («beste Landwirtschaftsböden»), prüfens-
wert. Bei der Variante Bestandesschutz für «beste Landwirtschaftsböden» 
soll nicht einfach zwischen Fruchtfolgeflächen und Nicht-Fruchtfolgeflächen 
unterschieden werden, sondern einerseits miteinbezogen werden, dass es 
auch Flächen gibt, die zwar keine Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen, die 
aber landwirtschaftlich doch gut geeignet sind. Andererseits ist es durchaus 
möglich, dass gewisse Flächen zwar die Kriterien für die Qualifikation als 
Fruchtfolgeflächen erfüllen, sich aber nicht besonders gut für die landwirt-
schaftliche Nutzung eignen. Im Unterschied zum Schutz sämtlichen Kultur-
landes würde damit weiterhin die Produktionsfunktion des Bodens im Vor-
dergrund stehen. Durch einen Schutz der «besten Landwirtschaftsböden» 
würden diese weiterhin der Landwirtschaft zur Verfügung stehen und dürf-
ten weder eingezont noch überbaut werden. Zudem würde die Siedlungsent-
wicklung auf landwirtschaftlich weniger geeignete Böden gelenkt.2415

2415 BLW/ARE, Faktenblätter, 28.
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Als minimale Ausdehnung des heutigen Schutzniveaus wäre auch ein Be-
standesschutz für Fruchtfolgeflächen denkbar. Dabei würden Fruchtfolge-
flächen nicht mehr bloss über das kantonal zugewiesene Kontingent ge-
schützt, sondern es würde ein Bestandesschutz eingeführt.2416 Ähnliche 
Modelle bestehen auf kantonaler Ebene bereits, so beispielsweise im Kanton 
Bern.2417 Gegebenenfalls könnten in diesem Zusammenhang auch die Krite-
rien für die Festlegung der Fruchtfolgeflächen aktualisiert und ergänzt wer-
den (Bodeneignung). Auf diese «Zwischenvarianten» wird jedoch nicht mehr 
näher eingegangen.

b) Rechtsgrundlagen 
Um eine einheitliche und konsequente Umsetzung sicherzustellen, sollten 
die Vorgaben zum Schutz der «besten Landwirtschaftsböden» auf Bundes-
ebene eingeführt werden. Entsprechend stellt sich auch hier die Frage der 
Notwendigkeit einer Verfassungsänderung.2418 Anerkannt ist, dass der Bund 
berechtigt ist, im Rahmen seiner Grundsatzgesetzgebungskompetenz punk-
tuell konkrete Bestimmungen zu erlassen, soweit dies zur Erreichung der 
Ziele des Bundes im Raumplanungsrecht notwendig ist. Beim Kulturland-
schutz handelt es sich um eines der wichtigsten Ziele des Schweizer Raum-
planungsrechts (vgl. Art. 75 BV), womit hier tendenziell konkretere Schutz-
bestimmungen auf Bundesebene zulässig sind. Der Schutz der «besten Land-
wirtschaftsböden» könnte zudem auch auf weitere Verfassungsnormen, 
namentlich die Bestimmungen betreffend Sicherung einer ausreichenden 
Versorgungsbasis des Landes (vgl. Art. 102 BV (Landesversorgung) sowie 
Art. 104 BV (Landwirtschaft) wie auch Art. 104a BV [Ernährungssicherheit]) 
gestützt werden. Entsprechend wäre es durchaus möglich, gestützt auf vor-
erwähnte Verfassungsbestimmungen anstelle der Fruchtfolgeflächen oder 
zusätzlich zu diesen die «besten Landwirtschaftsböden» zu schützen, denn 
auch diese können zum Erreichen der vorerwähnten Ziele beitragen. Einer 
Verfassungsänderung bedürfte es entsprechend nicht zwingend. Nichtsdes-
totrotz wäre eine solche aber zu begrüssen, insbesondere falls der Schutz der 
«besten Landwirtschaftsböden» raumplanerisch begründet werden soll.

Beim Erlass von Bestimmungen zum Schutz der «besten Landwirtschafts-
böden» würde es sich anbieten, an den bereits bestehenden Bestimmungen 
zum Schutz der Fruchtfolgeflächen, namentlich Art. 26 ff. RPV sowie den Sach-

2416 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2417 Vgl. dazu Rz. 135 ff. hiervor. 
2418 Zur Frage des Umfangs der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes im Be-

reich der Raumplanung vgl. Rz. 321 hiervor; zur Frage der Verfassungsänderung bei 
einem generellen Bestandesschutz für Kulturland vgl. Rz. 990 hiervor. 
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plan FFF, anzuknüpfen. Allerdings sollte der Grundsatz, dass die «besten 
Landwirtschaftsböden» zu erhalten und Inanspruchnahmen zu kompensie-
ren sind, auf Gesetzesstufe (Raumplanungsgesetz; evtl. auch Landwirtschafts-
gesetz) verankert werden. Auf diese Weise würde einerseits eine ausreichende 
demokratische Legitimation sichergestellt und andererseits dem Legalitäts-
prinzip Rechnung getragen. Zudem würde auch mit einer solchen Regelung der 
Handlungsspielraum der Kantone eingeschränkt und Grundeigentümer und 
Grundeigentümerinnen wären direkt betroffen. Insbesondere durch die Kom-
pensation können auch Grundrechte wie die Eigentumsgarantie tangiert wer-
den. Eine andere Rechtsgrundlage auf tieferer Normstufe wäre aufgrund des-
sen abzulehnen. Eine Konkretisierung könnte wie heute auf Verordnungsstu-
fe oder in einem Sachplan gemäss Art. 13 RPG erfolgen.

c) Ansätze für die Umsetzung 
Die Umsetzung eines Schutzes der «besten Landwirtschaftsböden» wäre 
ebenfalls auf verschiedene Weisen denkbar. Vorab wäre namentlich zu klä-
ren, wie und durch wen die geschützten «besten Landwirtschaftsböden» fest-
gelegt werden und ob resp. in welchem Ausmass diese beansprucht werden 
dürfen. Damit effektiv die besten Landwirtschaftsböden geschützt würden, 
müssten sachgerechte Kriterien für die Bestimmung dieser Böden definiert 
werden. Angesichts der Bedeutung dieser Kriterien sowie um eine einheitli-
che Umsetzung sicherzustellen, sollten diese auf Bundesebene festgesetzt 
werden. Materiell könnte dafür wiederum an den bestehenden Kriterien für 
die Qualifikation als Fruchtfolgeflächen angeknüpft werden und könnten die-
se durch den Einbezug weiterer Kriterien wie der Nutzungseignung und der 
Bodeneignung angepasst werden.2419 Bereits im Rahmen der Überarbeitung 
des Sachplans Fruchtfolgeflächen wurde diese Variante geprüft. Im Unter-
schied zum heutigen Schutz der Fruchtfolgeflächen sollten nach Auffassung 
der Expertengruppe bei einem Schutz der «besten Landwirtschaftsböden» 
schweizweit die Böden mit den Nutzungseignungsklassen (NEK) 1–52420 ge-
schützt werden.2421 Gestützt auf die festzusetzenden Kriterien wäre alsdann 
der Umfang der bestehenden «besten Landwirtschaftsböden» zu erheben. 
Weiter wäre zu entscheiden, ob die «besten Landwirtschaftsböden» gesamt-
haft zu erhalten sind oder ob ein Teil davon auch verbraucht werden darf. Bei 
einer gesamthaften Erhaltung würden die im Zusammenhang mit dem 
Schutz der Fruchtfolgeflächen bekannten kantonalen Mindestkontingente 

2419 Vgl. dazu bspw. das Modell von schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 7 f.
2420 Betreffend Einteilung in Nutzungseignungsklassen vgl. Brunner et Al., Kap. 9.3.
2421 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29.
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wegfallen. Die Expertengruppe, die im Zusammenhang mit der Überarbei-
tung des Sachplans FFF eingesetzt wurde, geht davon aus, dass bei einem 
Wechsel zu einem gesamthaften Schutz der Böden mit Nutzungseignungs-
klasse (NEK) 1–5 ca. 60 bis 80 % der heutigen Fruchtfolgeflächen auch weiter-
hin geschützt würden.2422 

Müssten die «besten Landwirtschaftsböden» gesamthaft oder in einem 
bestimmten Umfang erhalten bleiben, wären Beanspruchungen derselben 
generell oder bei Gefährdung des festgesetzten Umfangs nur noch mit Kom-
pensation zulässig.2423 Als Kompensationsmassnahme käme einerseits die 
Auszonung infrage, jedoch nur, wenn Flächen, die zwar die Kriterien der «bes-
ten Landwirtschaftsböden» erfüllen, aber innerhalb der Bauzonen liegen, 
nicht an die zu erhaltende Gesamtfläche angerechnet werden. In diesem Fall 
könnte durch Auszonung und Anrechnung der Fläche trotz Beanspruchung 
anderer «bester Landwirtschaftsböden» verhindert werden, dass deren Ge-
samtfläche verkleinert wird. Weiter — und diese Kompensationsmassnahme 
würde voraussichtlich im Vordergrund stehen — käme als Kompensation die 
Aufwertung infrage. Zur Aufwertung würden primär Flächen ausserhalb der 
Bauzonen mit geringerer Qualität in Betracht kommen. Ein besonderes Au-
genmerk wäre auch auf die Anforderungen an die Kompensation zu legen. 
Um die «besten Landwirtschaftsböden» langfristig zu erhalten, sollte einer-
seits eine flächengleiche Kompensation gefordert werden. Andererseits soll-
ten aber auch Anforderungen an die Qualität der Kompensation gestellt wer-
den. Dies wiederum würde bedeuten, dass die Kompensationsfläche (ggf. 
nach einer Aufwertung) die gleiche Qualität (Nutzungseignungsklasse) auf-
weisen müsste wie die beanspruchte Fläche.2424 Eventuell könnte darüber 
diskutiert werden, ob eine Kompensation durch grössere Flächen geringerer 
Qualität zugelassen werden soll. Dadurch bestünde aber ein nicht unerheb-
liches Risiko, dass über die Dauer die Qualität der «besten Landwirtschafts-
böden» abnimmt. Verantwortlich für die Kompensation wäre derjenige, der 
«beste Landwirtschaftsböden» beansprucht. Bei Bauvorhaben ausserhalb 
der Bauzonen somit der Bauherr resp. die Bauherrin; bei Einzonungen der 
Planungsträger (i.d.R. also die Gemeinde). Auch hier könnte der Planungsträ-
ger die Suche nach geeigneten Kompensationsflächen gegebenenfalls dem 
Eigentümer oder der Eigentümerin, der oder die ein Grundstück einzonen las-
sen will, überbinden. Er würde jedoch die Verantwortung für die Kompensa-
tion und deren Vollzug behalten. 

2422 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29.
2423 Vgl. dazu auch reBsAmen, 300.
2424 Vgl. dazu auch reBsAmen, 300.
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Auch in diesem Fall wäre zu diskutieren, ob und in welchen Fällen Ausnah-
men von der Kompensationspflicht bei der Inanspruchnahme von «besten 
Landwirtschaftsböden» bestehen sollen. Dabei wäre zu berücksichtigen, 
dass der Schutz der «besten Landwirtschaftsböden» umso mehr geschwächt 
wird, je grosszügiger Ausnahmen formuliert werden. Infrage kämen Aus-
nahmen primär für im öffentlichen Interesse liegende kantonale und natio-
nale Infrastrukturvorhaben oder andere Vorhaben von mindestens kantona-
ler Bedeutung. Als heikel erachtet würden hingegen Ausnahmen, die mit 
wirtschaftlichen Interessen gerechtfertigt werden. Die Grundzüge der Aus-
nahmen resp. zumindest der Umstand, dass Ausnahmen vorgesehen werden 
könnten, wären auf Gesetzesstufe zu verankern.

d) Würdigung 
Wie vorstehend aufgezeigt, wäre der Schutz des Kulturlandes insgesamt zwar 
grundsätzlich zu begrüssen, würde jedoch voraussichtlich zu grossen Span-
nungsverhältnissen führen und in der Praxis kaum umsetzbar sein.2425 Als 
schwächere und dafür eher umsetzbare Massnahme denkbar wäre jedoch, 
den besonderen Schutz und damit verbunden die Kompensationspflicht von 
den Fruchtfolgeflächen loszulösen und auf weitere landwirtschaftlich wert-
volle Flächen auszudehnen. Auf diese Weise könnte — zwar vermutungswei-
se etwas weniger effizient, aber dafür in politisch verträglicher Weise — zu 
einem nachhaltigen Schutz des Kulturlandes beigetragen werden. Durch 
einen Bestandesschutz für die besonders wertvollen landwirtschaftlichen 
Böden («beste Landwirtschaftsböden») würden diese und dadurch auch ein 
wesentlicher Teil des Kulturlandes langfristig erhalten. Dies wiederum wür-
de zum Erhalt und zur Sicherung des Lebensraums der Tiere und Pflanzen 
sowie der landwirtschaftlichen Nutzflächen und der Erholungsgebiete bei-
tragen. Gleichzeitig könnte aber auch die Ausdehnung der Bauzonen einge-
schränkt und insbesondere auf landwirtschaftlich weniger wertvolle Böden 
gelenkt werden. Für die Effektivität des Schutzes sind die Kriterien für die 
Festlegung der «besten Landwirtschaftsböden» sowie die Anforderungen an 
die Kompensation von grosser Bedeutung. Bei der Festlegung der Kriterien 
wäre einerseits ein Einbezug der Nutzungseignung und der Bodeneignung, 
beispielsweise durch Nutzungseignungsklassen, und andererseits ein Mit-
einbezug von nicht auf die landwirtschaftliche Produktion fokussierten Bo-
denfunktionen ernsthaft in Betracht zu ziehen.2426 

2425 Vgl. zu den Schwierigkeiten eines generellen Kulturlandschutzes Rz. 997 ff. hiervor.
2426 Vgl. dazu Rz. 1074 ff. hiernach
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Durch den Kompensationsmechanismus könnten zudem punktuell Inan-
spruchnahmen von «besten Landwirtschaftsböden» zugelassen werden. 
Gleichzeitig könnte einerseits dazu beigetragen werden, dass gute Landwirt-
schaftsböden, die heute eingezont, aber (noch) nicht überbaut sind, ausgezont 
und so für die landwirtschaftliche Nutzung gesichert werden. Da solche Flä-
chen voraussichtlich vorwiegend in ruralen Gebieten vorkommen, könnten 
durch solche Kompensationen auch Bauzonen an raumplanerisch geeignetere 
Stellen verlegt werden (in Zentrums- und Agglomerationsgebiete). Dafür müss-
te eine gemeinde- oder gar kantonsübergreifende Kompensation möglich sein. 
Aber auch bei einem grossen Kompensationsperimeter bleibt fraglich, ob 
ausreichend Kompensationsflächen zur Verfügung stehen würden. Dies 
scheint wesentlich von den Kriterien für die «besten Landwirtschaftsböden» 
und den Anforderungen an die Kompensation abzuhängen. Ausserdem ist 
es anspruchsvoll, ein solches Kompensationssystem zu etablieren.2427

Als Kompensationsmassnahme würde hier die Aufwertung von land-
wirtschaftlich weniger schützenswerten Böden im Zentrum stehen, da der 
Auszonung nur ein geringes Potenzial zuzugestehen ist. Es könnte also dazu 
beigetragen werden, dass Flächen, die zur Aufwertung geeignet sind, aufge-
wertet werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass Aufwertungen aufwendig, 
zeit- und kostenintensiv sind. Zudem stehen mögliche Kompensationsflä-
chen nur beschränkt zur Verfügung, und die Inanspruchnahme dieser Flä-
chen als Kompensationsflächen kann in einem Spannungsverhältnis mit 
anderen Ansprüchen, wie beispielsweise der Siedlungsausdehnung auf die-
sen Flächen, stehen. Auch ein Bestandesschutz für «beste Landwirtschafts-
böden» vermag damit den sparsamen Umgang mit dem wertvollen Kultur-
land keinesfalls zu ersetzen.2428 

Insgesamt scheinen die Loslösung des Schutzes von den Fruchtfolgeflä-
chen und die Ausdehnung auf weitere besonders schützenswerte landwirt-
schaftliche Böden ein interessanter Ansatzpunkt. Die politische und gesell-
schaftliche Akzeptanz scheint gegeben und wird als klar höher eingeschätzt 
als bei den vorgängig dargestellten Ausdehnungsmöglichkeiten. Dennoch sind 
die gesellschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen vorgängig ver-
tieft abzuklären und hängen wesentlich von der Umsetzung ab. Ein gewichti-
ger Punkt sind dabei die Kriterien, welche für die Qualifikation der besonders 
schützenswerten landwirtschaftlichen Böden aufgestellt werden, sowie die 
Anforderungen an die Kompensation. Weiter hängt die Wirkung auch mass-

2427 Vgl. dazu Rz. 999 hiervor. 
2428 reBsAmen, 302 f.; vgl. betr. Fruchtfolgeflächen UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sach-

plan FFF, 42.
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geblich von den Ausnahmen, die gewährt werden, ab. Zudem würde der Hand-
lungs- und Entwicklungsspielraum der Kantone und Gemeinden auch bei 
dieser Ausdehnung des Anwendungsbereichs eingeschränkt, allerdings we-
niger stark als bei einem Bestandesschutz für das gesamte Kulturland. 

III. Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Kompensations
massnahmen

1. Vorbemerkungen

Neben möglichen weiteren Anwendungsbereichen ist auch die Frage aufzu-
werfen, ob Weiterentwicklungen der de lege lata bestehenden Kompensati-
onsmechanismen zur Erreichung der mit dem Kompensationsprinzip ver-
folgten Ziele, namentlich einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, der 
Beschränkung neuer Einzonungen sowie des Schutzes des Kulturlandes und 
insbesondere der Fruchtfolgeflächen, beitragen können. Das Kompensations-
prinzip wird heute als ein primär flächengleicher Realersatz in der Nähe 
(i.d.R. in derselben Gemeinde oder zumindest im selben Kanton), der spätes-
tens gleichzeitig mit dem Eingriff vorzunehmen ist, verstanden. Werden 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten ins Auge gefasst, so kommt einerseits die 
Frage auf, ob das Kompensationsprinzip durch eine räumliche und/oder 
zeitliche Flexibilisierung gestärkt und praktikabler ausgestaltet werden kann. 
Eine zeitliche Flexibilisierung ist dabei am ehesten im Zusammenhang mit 
Poollösungen denkbar. Andererseits stellt sich die Frage, ob neben der quan-
titativen Gleichwertigkeit vermehrt auch der qualitative Aspekt berücksich-
tigt werden soll. Eine qualitative Gleichwertigkeit könnte beispielsweise durch 
einen verstärkten Miteinbezug der Bodenfunktionen erreicht werden. 

Neben diesen Weiterentwicklungsmöglichkeiten könnten die de lege lata 
bekannten Kompensationsmechanismen mit ökonomischen Ansätzen er-
gänzt werden. Vor allem in der Umwelt- und Energiepolitik werden bereits seit 
einigen Jahren verschiedene marktwirtschaftliche Instrumente zum Schutz 
der Natur und Umwelt eingesetzt.2429 In der jüngeren Vergangenheit werden 
nun auch in der Raumplanung anreizorientierte, marktwirtschaftliche Mo-
delle entwickelt und diskutiert, die zu einer Verflüssigung des Bodenmarkts 
und einem haushälterischen Umgang mit dem Boden beitragen sollen.2430 In-
frage kommen einerseits fiskalische Instrumente, wie Abgaben und Steuern, 
und andererseits mengensteuernde Instrumente, wie handelbare Zertifikate 

2429 ARE, Flächennutzungszertifikate, 19; seidl, 33.
2430 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 56; vgl. auch zollinGer/seidl, 274.
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oder Subventionen.2431 Diese sollen die bisherigen Planungsinstrumente i.d.R. 
nicht ersetzen, sondern ergänzen. Während die Planungsinstrumente (wei-
terhin) die qualitative Planung sicherstellen und aufzeigen sollen, wo wie ge-
baut werden kann, soll mit marktwirtschaftlichen Instrumenten der Boden-
verbrauch quantitativ gesteuert werden.2432 

2. Räumliche Flexibilisierung 
a) Vorbemerkungen
Eine der einfachsten und wohl auch wichtigsten Weiterentwicklungen des 
Kompensationsprinzips wäre die (weitere) räumliche Flexibilisierung. Diese 
wird bereits heute verschiedentlich thematisiert und erfolgt insbesondere 
betreffend Fruchtfolgeflächen teilweise schon. Durch die auf Kantonsebene 
vorgegebenen, zu erhaltenden Mindestkontingente an Fruchtfolgeflächen 
kann bereits heute eine Kompensation von beanspruchten Fruchtfolgeflä-
chen durch Fruchtfolgeflächen in einer anderen Gemeinde innerhalb dessel-
ben Kantons stattfinden. Eine weitere räumliche Flexibilisierung wäre durch 
den Tausch von Fruchtfolgeflächen über die Kantonsgrenzen hinaus resp. 
eine überkantonale Kompensation von beanspruchten Fruchtfolgeflächen 
denkbar.2433 Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Sachplans FFF 
wird denn auch eine kantonsübergreifende Kompensation der durch über-
kantonale Bundesvorhaben beanspruchten Fruchtfolgeflächen vorgeschla-
gen. Gemäss Erläuterungsbericht zum Sachplan Fruchtfolgefläche darf dies 
jedoch nicht dazu führen, dass in einem der beteiligten Kantone die Einhal-
tung des kantonalen Mindestkontingents an Fruchtfolgeflächen gefährdet 
ist.2434 Im Expertenbericht zur Überarbeitung des Sachplans FFF wurde eine 
noch weitergehende Empfehlung formuliert (Empfehlung 15): «Der Bundesrat 
soll Kantonen, welche in ihrer räumlichen Entwicklung eingeschränkt sind 
und das kantonale Kontingent von FFF nur noch knapp erfüllen, den Tausch 
von FFF mit einem anderen Kanton zugestehen können, welcher noch über 
genügend Spielraum verfügt. Die am Tausch beteiligten Kantone müssen ge-
meinsam die Summe der kantonalen Kontingente erbringen.»2435

Bei Einzonungen ist die Situation heute noch stärker auf die einzelnen Ge-
meinden fokussiert. Grundsätzlich berechnet jede Gemeinde ihren Bauzonen-
bedarf gemäss den kantonalen Vorgaben für sich selbst. Für die Frage, ob in ei-
nem Kanton Einzonungen ohne Kompensation zulässig sind, wird aber auch 

2431 Vgl. auch seidl, 33.
2432 ARE, Flächennutzungszertifikate, 19.
2433 schneeBerGer, 1 ff.
2434 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 22.
2435 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 53.
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hier auf einen kantonalen Wert (die gestützt auf die TRB berechnete Bauzonen-
auslastung) abgestellt. Eine gemeindeübergreifende Kompensation ist somit 
auch hier grundsätzlich möglich, da diese keinen Einfluss auf die Bauzonenaus-
lastung im betreffenden Kanton hat. Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass 
eine kantonsübergreifende Kompensation derzeit nicht vorgesehen ist, denn 
sie würde die Bauzonenauslastung im einzonenden Kanton verringern. Aus 
Sicht dieses Kantons wäre die Zulässigkeit der Einzonung zu beurteilen, wie 
wenn keine Kompensation stattfinden würde. Auch hier stellt sich die Frage, 
ob eine kantonsübergreifende Kompensation zugelassen werden sollte.

b) Umsetzungsansätze
Bei einer räumlichen Flexibilisierung von Kompensationen wären vorgängig 
einige Fragen zu klären. So wäre in einer ersten Phase jeweils der Perimeter, 
innerhalb dessen die Kompensation möglich sein soll, zu definieren. Möglich 
und bereits heute Praxis ist eine Beschränkung auf das Gebiet innerhalb der 
betroffenen Gemeinde oder innerhalb des betroffenen Kantons. Der Perime-
ter könnte aber auch auf mehrere Kantone oder die ganze Schweiz ausgedehnt 
werden. Mit einer Ausdehnung auf die Nachbarkantone könnte beispiels-
weise im Unterschied zu einer Ausdehnung auf die gesamte Schweiz ein ge-
wisser räumlicher Zusammenhang weiterhin gewährleistet werden. Weiter 
wäre vorgängig zu klären, wie das Kompensationssystem ausgestaltet wird, 
damit es sich etablieren kann. 

Kantonsübergreifende Kompensationen sind für die Beteiligten zudem 
von vornherein nur dann interessant, wenn diese effektiv Kompensations-
funktion übernehmen können. Betreffend Fruchtfolgeflächen wäre also die 
Frage aufzuwerfen, wie mit den kantonalen Mindestkontingenten umzuge-
hen ist. Soweit im Rahmen der Überarbeitung des Sachplans FFF betreffend 
Bundesvorhaben darauf hingewiesen wird, dass eine kantonsübergreifende 
Kompensation nicht zu einer Unterschreitung des Fruchtfolgeflächenkontin-
gents in einem der Kantone führen darf,2436 ist dem entgegenzuhalten, dass 
dies möglicherweise im Zusammenhang mit der Kompensation für Bundes-
vorhaben vertretbar ist, eine generelle kantonsübergreifende Kompensation 
aber ihrer Wirkung beraubt. Damit für kantonsübergreifende Kompensatio-
nen Raum besteht und diese für die Kantone interessant werden, müsste es 
folglich möglich sein, dass Fruchtfolgeflächen von einem Kanton an einen 
anderen abgegeben werden. Dafür wären zwei Systeme denkbar. Einerseits 
könnten die kantonalen Mindestkontingente auch bei einer kantonsübergrei-
fenden Kompensation unverändert bleiben, jedoch die ausserkantonalen 

2436 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 22.
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Kompensationsflächen an das Kontingent des Kantons, in dem Fruchtfolge-
flächen beansprucht werden, angerechnet werden und nicht an das Kontin-
gents des Kantons, in dem die Kompensationsflächen liegen. Diese Variante 
erscheint jedoch in ihrer Umsetzung und Handhabung ziemlich kompliziert. 
Andererseits (und diese Variante wäre vorzuziehen) könnten bei einer ausser-
kantonalen Kompensation die Fruchtfolgeflächenkontingente in beiden Kan-
tonen angepasst werden. Das Kontingent des Kantons, in dem Fruchtfolgeflä-
chen beansprucht werden, wird um diese Flächen verkleinert. Im Gegenzug 
wird das Kontingent des Kantons, der die Kompensationsflächen zur Verfü-
gung stellt, im gleichen Umfang vergrössert. Im Ergebnis bliebe somit der 
schweizweit zu erhaltende Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen unverän-
dert. Umgesetzt werden könnte dieser Ansatz mithilfe von Zertifikaten. Jedem 
Kanton würden für den von ihm zu erhaltenden Mindestumfang an Frucht-
folgeflächen Zertifikate ausgegeben. Käme es zu einem interkantonalen 
Tausch, könnte der Kanton, in dem Fruchtfolgeflächen beansprucht werden, 
dem Kanton, in dem die Kompensationsflächen zur Verfügung gestellt wer-
den, Mindestumfangs-Zertifikate in diesem Umfang abgeben. Entsprechend 
müsste diese Fläche ab diesem Zeitpunkt nicht mehr im Kanton, in dem die 
Fruchtfolgeflächen beansprucht werden, sondern im Kanton, der die Kom-
pensationsflächen zur Verfügung gestellt hat, sichergestellt werden. 

Ein solches betreffend Fruchtfolgeflächen bereits diskutiertes Konzept 
könnte analog auf Einzonungen angewendet werden. Eine kantonsübergrei-
fende Kompensation ist auch hier nur interessant, wenn im einzonenden 
Kanton die Bauzonen auf dem Papier nicht vergrössert werden (Bauzonen-
auslastung bleibt gleich). Die im anderen Kanton realisierte Kompensation 
(Auszonung) müsste also an die Bauzonengrösse im ersten Kanton angerech-
net werden; wobei sie aber gleichzeitig keinen Einfluss auf die errechnete 
Bauzonengrösse im anderen Kanton haben dürfte. 

Soll eine solche gemeinde- oder kantonsübergreifende Kompensation 
ermöglicht werden, wären die entsprechenden Voraussetzungen dafür zu 
schaffen. Bei einer interkantonalen Kompensation sollten die Grundlagen 
sowie die Sicherstellungsmittel interkantonal oder im Bundesrecht angelegt 
werden, wobei eine interkantonale Vereinbarung eher ein schwerfälliges 
Mittel darstellt und eine Regelung auf Bundesebene klar zu bevorzugen wäre. 
Namentlich müsste die Kompensation rechtlich sichergestellt werden kön-
nen, was am einfachsten wäre, wenn die beiden Planrevisionen parallel und 
gegenseitig bedingt durchgeführt werden können oder die Bewilligung eines 
Bauvorhabens bedingt gewährt wird.2437 Führen Planungsmassnahmen 

2437 Jerin et Al., 4.

1019

1020

524 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung



(Einzonungen) zu einer Kompensationspflicht, könnte auch eine gemeinde-/
kantonsübergreifende Planung diese Funktion übernehmen. 

Damit eine kantonsübergreifende Kompensation nicht zu Verzerrungen 
und Verfälschungen führt, sondern eine gleichwertige Kompensation mög-
lich bleibt, sollten zudem vorgängig die Datengrundlagen bereinigt und die 
Methoden der Datenerhebung in den Kantonen vereinheitlicht werden. Im 
Zusammenhang mit dem interkantonalen Tausch von Fruchtfolgeflächen kam 
denn auch die eingesetzte Expertengruppe zur Ansicht, dass eine einheitli-
che Kartiermethode und einheitliche Kriterien zentral sind, da «für einen 
Tausch von Fruchtfolgeflächen nur Flächen gleicher Qualität, sprich Flächen, 
welche nach derselben Methode kartiert und bezeichnet wurden», infrage 
kommen.2438 Solange die Fruchtfolgeflächeninventare der Kantone nicht 
aufgrund verlässlicher Grundlagendaten bereinigt sind und die Fruchtfolge-
flächen nicht in sämtlichen Kantonen nach einheitlichen Kriterien erhoben 
werden, könnte ein Abtausch von Fruchtfolgeflächen zu erheblichen Ver-
zerrungen führen. Dies gilt auch in Bezug auf Bauzonen. Namentlich wäre si-
cherzustellen, dass die Bauzonenauslastung einheitlich berechnet wird. 
Gerade der Umstand, dass es den Kantonen überlassen ist, von welchem Be-
völkerungsentwicklungsszenario des BFS (hoch — mittel — tief) sie bei der 
Berechnung ihrer Bauzonenauslastung ausgehen, kann zu erheblichen Ver-
zerrungen führen.

Bei der Umsetzung einer kantonsübergreifenden Kompensation resp. 
dem damit verbundenen Abtausch der Fruchtfolgeflächen oder Bauzonen 
würde sich sodann die Frage der Abgeltung stellen. Für diejenigen Gemein-
den oder Kantone, die Flächen zur Kompensation zur Verfügung stellen sol-
len, bräuchte es entsprechende Anreize (bspw. wirtschaftlicher Natur). 
Gleichzeitig müssten sich die Gemeinden oder Kantone, welche auf die Kom-
pensation angewiesen sind, diese auch leisten können. Zur Etablierung des 
Kompensationssystems würde auch die Einsetzung einer Koordinationsstelle 
wichtig erscheinen. Wäre eine kantonsübergreifende Kompensation möglich, 
so würde es sich empfehlen, entweder eine interkantonale Koordina tions-
stelle mit Vertretern der Kantone einzusetzen oder die Koordinationsaufga-
ben dem Bund zu übertragen. Ohne Koordinationsstelle wären die Kantone 
oder Gemeinden bei Kompensationen sich selbst überlassen und müssten 
beispielsweise untereinander regeln, unter welchen Voraussetzungen bei-
spielsweise Fruchtfolgeflächen abgetauscht werden können und welche Ab-
geltungen dafür zu zahlen sind.2439

2438 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 52.
2439 BLW/ARE, Faktenblätter, 28.
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c) Würdigung

Die Frage der räumlichen Flexibilisierung und insbesondere der kantons-
übergreifenden Kompensation von Fruchtfolgeflächen ist im Schweizer 
Raumplanungsrecht nicht völlig neu und wurde insbesondere im Zusam-
menhang mit der zweiten Etappe der RPG-Revision sowie der Überarbeitung 
des Sachplans FFF bereits politisch diskutiert. Die Meinungen der involvier-
ten Behörden sowie der Vernehmlassungsteilnehmer und -teilnehmerinnen 
dazu waren zwiespältig. Teilweise wurden kantonsübergreifende Kompen-
sationsmöglichkeiten begrüsst, teilweise als schwer realisierbar abgelehnt.2440

Positiv zu werten ist bei einer räumlichen Flexibilisierung insbesonde-
re, dass dadurch mehr Kompensationsmöglichkeiten geschaffen werden und 
die Flexibilität erhöht wird. In vielen Fällen wird es immer schwieriger wer-
den, innerhalb einer Gemeinde oder Gegend Kompensationsflächen zu fin-
den. Eine überkommunale, regionale oder gar interkantonale Betrachtung 
des Bedarfs und der verfügbaren Bodenressourcen dürfte diesbezüglich Vor-
teile bringen.2441 Stehen mehr mögliche Kompensationsflächen zur Verfü-
gung, könnte dies betreffend Fruchtfolgeflächen auch die Problematik ent-
schärfen, dass in einzelnen Kantonen die zugewiesenen Fruchtfolgeflächen-
kontingente nur noch knapp oder gar nicht mehr eingehalten werden. Da-
durch könnte wiederum eine Infragestellung der Mindestkontingente ver-
mieden oder zumindest hinausgezögert werden.2442 Betreffend Einzonungen 
vergrössert sich die Flexibilität, um durch Einzonungen mit kompensato-
rischen Auszonungen die Bauzonenauslastung zu verbessern. Im Idealfall 
sinkt dadurch der Druck auf die Kantone, mit einer möglichst hohen Bevöl-
kerungsentwicklung eine möglichst hohe Bauzonenauslastung zu berech-
nen, nur um künftige Entwicklungen nicht zu blockieren. 

Darüber hinaus könnte eine kantonsübergreifende Kompensation so-
wohl im Bereich der Fruchtfolgeflächen wie auch der Einzonungen zu einer 
Vereinfachung der Umsetzung von Art. 15 Abs. 3 RPG führen. Die gemeinde-
übergreifende Abstimmung der Lage und Grösse der Bauzonen unter Berück-
sichtigung der Ziele und Grundsätze der Raumplanung und mit Erhaltung 
der Fruchtfolgeflächen und Schonung der Natur und Landschaft erscheint 
tatsächlich einfacher, wenn Fruchtfolgeflächen über die Kantone hinweg 
getauscht und Einzonungen kantonsübergreifend kompensiert werden 

2440 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 25; ARE, Ergebnisbericht RPG 2, 18; UVEK, Überarbei-
tung/Stärkung Sachplan FFF, 53; economiesuisse, 1 f.

2441 Jerin et Al., 4.
2442 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 52.
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können.2443 Durch eine Loslösung von der räumlichen Gebundenheit könn-
ten die Kompensationen zudem an Qualität gewinnen. Insbesondere könnten 
diese dort vorgenommen werden, wo sie ökologisch am sinnvollsten sind.2444 

Kantonsübergreifende Kompensationen könnten zudem auch die de-
mografische Entwicklung in der Schweiz beeinflussen und das beabsichtigte 
zentralisierte Wachstum fördern. Ausserdem könnten die besonders wert-
vollen Böden geschützt und Fruchtfolgeflächen längerfristig dorthin ge-
tauscht werden, wo eine Siedlungsentwicklung weniger gewünscht, und 
Bauzonen dorthin, wo eine Siedlungsentwicklung gewünscht wird.2445 Al-
lerdings ist fraglich, ob eine schweizweite Reallokation der Bauzonen und 
Fruchtfolgeflächen gesellschaftlich und politisch überhaupt erwünscht ist 
resp. ob damit der Föderalismus- und Solidaritätsgedanke weiterhin einge-
halten werden kann.2446 Einschränkend könnte nur der Tausch in räumlich 
zusammenhängenden Regionen erlaubt sein. So wäre beispielsweise der 
Tausch von Fruchtfolgeflächen sowie die Kompensation von Einzonungen 
zwischen Bern und Solothurn wohl möglich, ein solcher zwischen Bern und 
Graubünden jedoch nicht.2447 

Hinzu kommt, dass eine kantonsübergreifende Kompensation auch zu 
verschiedenen (praktischen) Schwierigkeiten führt und einige Risiken birgt.2448 
Einerseits müssten Anreize geschaffen werden, damit überhaupt Kantone 
gefunden werden können, die noch über Bauzonen- oder Fruchtfolgeflächen-
reserven verfügen und die Kompensationsflächen für Einzonungen oder für 
die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen zur Verfügung stellen. Solche An-
reize könnten in einem Handel mit Kompensationsflächen liegen.2449 Weiter 
fordert die kantonsübergreifende Kompensation eine starke Koordination 
sowie eine Sicherstellung der Kompensation. Betreffend Fruchtfolgeflächen 
wird zudem befürchtet, dass die Qualität der Fruchtfolgeflächen insgesamt 
abnehmen könnte, wenn Fruchtfolgeflächen vom Mittelland in Regionen mit 
weniger tiefgründigen Böden oder schlechteren klimatischen Bedingungen 
getauscht würden.2450 Das Risiko der Qualitätsabnahme ist umso grösser, 

2443 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 52.
2444 So für den Kanton Graubünden Amt Für rAumentWicklunG / Amt Für lAndWirt-

schAFt und GeoinFormAtion, Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume, 5.
2445 Vgl. dazu ausführlicher Rz. 637 hiervor.
2446 Vgl. dazu Rz. 637 hiervor.
2447 So auch einzelne Stimmen in der Expertengruppe zur Überarbeitung des Sachplans, 

vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 52.
2448 Der Bundesrat stellt die Praktikabilität einer interkantonalen Kompensation infrage, 

vgl. Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1043.
2449 Vgl. dazu Rz. 1044 ff. hiernach.
2450 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 25.
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solange weiterhin uneinheitliche Datengrundlagen bestehen.2451 Bei Einzo-
nungen besteht die Gefahr, dass durch uneinheitliche Daten die Bauzonen-
auslastung zwar auf dem Papier nicht verschlechtert wird, in Realität aber 
schon. Um verzerrte Ergebnisse zu vermeiden, ist eine einheitliche Berech-
nung der zulässigen Bauzonengrösse zwingende Voraussetzung.

Ein weiteres Risiko, das vor allem bei einem kantonsübergreifenden 
Tausch von Fruchtfolgeflächen auftaucht, ist, dass dieser billiger sein könnte 
als die Aufwertung einer Fläche, die insgesamt betreffend Bodenqualität und 
schweizweitem Umfang an Fruchtfolgeflächen einen grösseren Mehrwert 
bringen würde. Ein kantonsübergreifender Tausch könnte aufgrund dessen 
zu einer noch schnelleren Abnahme der verbleibenden Fruchtfolgeflächen-
Reserven führen.2452 Ob und wie das in der Praxis tatsächlich sein wird, ist 
unklar und hängt wohl auch wesentlich davon ab, was so ein kantonsüber-
greifender Tausch den Kanton, der Fruchtfolgeflächen beansprucht, «kos-
ten» würde. Insgesamt bestünden wohl Möglichkeiten, diesem Problem ent-
gegenzuwirken, indem der Preis für den kantonsübergreifenden Tausch von 
Fruchtfolgeflächen von der öffentlichen Hand gesteuert wird (die Einnah-
men könnten wiederum in Bodenaufwertungsprojekte reinvestiert werden) 
oder indem ein kantonsübergreifender Tausch nur zugelassen wird, wenn 
der Nachweis erbracht wird, dass im näheren Umkreis keine Bodenaufwer-
tung möglich ist. Letztlich ist auch zu beachten, dass durch eine räumliche 
Flexibilisierung der Kompensation der Gedanke der Umsiedlung von Tier- 
und Pflanzenarten in den Hintergrund gerät. An einem Standort verdrängte 
Tiere werden sich nicht auf der Kompensationsfläche neu ansiedeln können, 
wenn diese nicht räumlich in der Nähe liegt. 

Insgesamt bietet die räumliche Flexibilisierung für die bestehenden und 
gegebenenfalls auch für neue Kompensationssysteme gute Chancen für de-
ren praktische Umsetzbarkeit. Dennoch sollte auf einen gewissen räumlich 
funktionalen Zusammenhang in gewissen Fällen nicht verzichtet werden. 
Auch politische Überlegungen sowie die angestrebte Raum- und Siedlungs-
entwicklung sollten bei der Festlegung, in welchem räumlichen Rahmen 
Kompensationen zulässig sein sollen, mitberücksichtigt werden. 

Dabei könnte insbesondere auch überlegt werden, ob aus politischen 
Gründen die räumliche Flexibilisierung mit einem Kompensationsfaktor ver-
bunden werden sollte. In diesem Fall könnte zwar eine Kompensation an ei-
nem anderen Ort stattfinden, je weiter die Kompensationsfläche resp. das 
Kompensationsobjekt jedoch vom kompensationsauslösenden Vorhaben 

2451 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 53.
2452 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 52.
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entfernt ist, desto grösser muss die diese(s) sein (Überkompensation). Die den 
Kompensationsmechanismen zugrunde liegenden Absichten (wie der Erhalt 
eines Mindestumfangs gewisser Flächen sowie der Ausgleich von Eingriffen) 
verlangen eine solche Überkompensation nicht. Sie wäre also in erster Linie 
politisch motiviert und würde dazu beitragen, die durch die Kompensations-
mechanismen geschützten Flächen zu vermehren (bspw. Fruchtfolgeflächen). 

d) Exkurs: Anrechnung von Flächen aus dem (grenznahen) Ausland
Weitergehend könnte auch die Frage diskutiert werden, ob Fruchtfolgeflä-
chen aus dem (grenznahen) Ausland an die kantonal sicherzustellenden Min-
destkontingente angerechnet werden können.2453 Dies sollte aber klar ver-
worfen werden, da damit der Ernährungssicherung in Krisenzeiten und da-
mit einem der Grundziele für den Schutz der Fruchtfolgeflächen keine Rech-
nung getragen wird. Gerade wenn Konflikte mit dem grenznahen Ausland 
bestehen oder wenn dieses mit denselben Krisen umzugehen hat, werden 
diese Flächen wohl kaum für die Nahrungsmittelproduktion der Schweiz zur 
Verfügung stehen.2454 Infolgedessen wird diese Variante vorliegend nicht 
weiter vertieft.

3. Poollösungen 
a) Vorbemerkungen 
De lege lata wird i.d.R. ein direkter Konnex zwischen dem kompensationsaus-
lösenden Bauvorhaben resp. der kompensationsauslösenden Einzonung und 
der Kompensationsfläche resp. dem Kompensationsobjekt vorausgesetzt. 
Die Kompensation hat typischerweise vorgängig zur oder spätestens gleich-
zeitig mit der Beanspruchung der Fruchtfolgefläche resp. der Einzonung zu 
erfolgen. Auch bei Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen soll die Kompen-
sation durch Beseitigung bestehender Bauten und Anlagen derzeit vorgängig 
zur oder zumindest gleichzeitig mit der Realisierung des neuen Bauvorha-
bens ausserhalb der Bauzonen vorgenommen werden müssen. Verschie-
dentlich wird aber bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen sowie 
in anderen Rechtsgebieten wie beispielsweise dem Biotopschutz eine zeitli-
che Flexibilisierung ermöglicht, indem bei kompensationspflichtigen Vor-
haben lediglich Gelder für spätere Kompensationsprojekte gesichert werden 
können.2455 Neben der räumlichen Flexibilisierung ist entsprechend auch 

2453 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 35.
2454 So auch die Expertengruppe in UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 35.
2455 sAchPlAn FFF 2020, 13; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 44; FAhr-

länder, in: Komm. NHG, N 39 zu Art. 18 NHG.
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eine (weitere) zeitliche Flexibilisierung, insbesondere durch eine Bevorra-
tung von Kompensationsmassnahmen, zu prüfen. Eine solche kommt pri-
mär im Zusammenhang mit Poollösungen infrage. Überlegungen und erste 
Pilotprojekte zu Flächen- und/oder Massnahmepools wurden in jüngerer 
Vergangenheit in anderen Rechtsgebieten sowie in anderen Ländern gemacht. 
So wurde beispielsweise im Berner Seeland ein Pilotprojekt für die Bevorra-
tung von ökologischen Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen durchgeführt.2456 
In diesem Projekt ist die Möglichkeit explizit erwähnt, dass der Massnahme-
pool auf Bodenaufwertungsvorhaben zur Kompensation von Fruchtfolgeflä-
chen ausgeweitet werde könnte.2457 

b) Umsetzungsansätze
Poollösungen können entweder als Flächen- oder als Massnahmepools aus-
gestaltet werden. Während es bei Flächenpools um die Sammlung möglicher 
Kompensationsflächen auf Vorrat geht,2458 werden bei Massnahmepools 
nicht nur die Flächen bevorratet, sondern bereits umgesetzte Kompensati-
onsmassnahmen.2459 In beiden Fällen werden im Hinblick auf später erfol-
gende Eingriffe vorgängig gezielt Flächen resp. Massnahmen, die sich zur 
Kompensation eignen resp. auf denen Kompensationsmassnahmen umge-
setzt werden können, gesammelt. Beim Flächenpool werden Flächen ge-
sucht, deren Verfügbarkeit wird geprüft und diese bei Bedarf sichergestellt.2460 
Beim Massnahmepool werden zusätzlich Kompensationsprojekte ausgear-
beitet und ggf. bereits umgesetzt.2461 So soll im Laufe der Zeit im Pool eine 
breite Palette von geeigneten Flächen oder Massnahmen angesammelt wer-
den, aus denen dann bei kompensationspflichtigen Eingriffen die jeweils 
passende herausgesucht werden kann.2462 Damit soll der schwierigen Ver-
fügbarkeit der notwendigen Kompensationsflächen entgegengewirkt wer-
den.2463 Gleichzeitig kann eine sinnvolle Bündelung der Flächen zu grösse-
ren Massnahmekomplexen mit klaren Zielsetzungen und Schwerpunkten 

2456 Vgl. dazu siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd / Ad!vocAte, 1 ff.; vgl. 
auch die Poollösungen in Deutschland gem. Rz. 880 ff. hiervor.

2457 siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd / Ad!vocAte, 21; vgl. auch BLW/
ARE, Faktenblätter, 119.

2458 norer, 452 f.; käGi/stAlder/thommen, 62; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284; vgl. 
auch Rz. 880 hiervor.

2459 käGi/stAlder/thommen, 65; vgl. auch Rz. 880 hiervor.
2460 käGi/stAlder/thommen, 62 f.
2461 käGi/stAlder/thommen, 65.
2462 norer, 453.
2463 norer, 453 f.; WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 29 ff.
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erfolgen.2464 Mit Flächen- oder Massnahmepools kann zudem der Planungs- 
und Bewilligungsprozess beschleunigt werden, da die aufwendige Suche 
nach Kompensationsflächen im Einzelfall weitgehend entfällt und Konflikte 
zwischen unterschiedlichen Interessen bereits vorgängig geklärt wurden.2465

Zu klären wäre dabei, ob und wie streng ein räumlicher und funktionel-
ler Zusammenhang zwischen dem kompensationsauslösenden Vorhaben 
und der aus dem Pool erworbenen Kompensationsfläche oder -massnahme 
bestehen muss; dementsprechend wäre der Perimeter des Pools festzulegen. 
Während aus raumplanerischer und ökologischer Sicht ein gewisser räum-
licher und funktioneller Zusammenhang zu begrüssen wäre, ist aber auch 
zu beachten, dass ein Pool nur funktioniert, wenn er eine gewisse geografi-
sche Grösse aufweist.2466 

Sowohl ein Flächenpool wie auch ein Massnahmepool würde zu einer 
zeitlichen Flexibilisierung führen und eine Vermittlungsfunktion überneh-
men, indem er Nachfrage (Bauherrschaften mit Projekten, die eine Kompen-
sationspflicht auslösen) und Angebot (umsetzungsreife oder bereits umge-
setzte Kompensationsmassnahmen) zusammenbringen würde.2467 Die Füh-
rung des Pools sollte i.d.R. von Gemeinwesen (insbesondere Kanton2468) oder 
diesen eingesetzten Dritten übernommen werden. Betreffend die Frage, 
welche Aufgaben die Poolführungsstelle übernimmt, gäbe es verschiedene 
Möglichkeiten. Denkbar wäre es, dass Privatpersonen oder Gemeinwesen, die 
über Flächen oder ein freiwillig bereits umgesetztes oder noch umzusetzen-
des Projekt, welches die Anforderungen an eine Kompensationsmassnahme 
erfüllt, verfügen, die Fläche resp. die Massnahme beim Pool zur Aufnahme 
anmelden können. In diesem Zusammenhang wurde auch bereits die Idee 
erörtert, dass branchenkundige Unternehmen, die über die notwendigen 
Fachkenntnisse sowie Maschinen verfügen, grossflächige Bodenverbesse-
rungen vornehmen könnten, um diese anschliessend über den Pool als Kom-
pensationsprojekte zur Verfügung zu stellen.2469 Der Poolführungsstelle 
würde sodann die Prüfung der angemeldeten Kompensationsprojekte oder 
-flächen obliegen. Aufgrund dessen sollte die Poolführungsstelle über aus-
reichend Fachwissen zur materiellen Prüfung der Kompensationsflächen 

2464 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284; käGi/stAlder/thommen, 64 und 67.
2465 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 42.
2466 käGi/stAlder/thommen, 63; so für das Massnahmepoolprojekt im Bereich NHG und 

WaG siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd / Ad!vocAte, 9.
2467 BLW/ARE, Faktenblätter, 118.
2468 So wurde vorgeschlagen, dass Kompensationsflächen für Infrastrukturen des Bundes 

im kantonalen Richtplan auf Vorrat bezeichnet werden, vgl. ARE, Memorandum, 8.
2469 AchermAnn, 701.
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und -projekte verfügen.2470 Weiter würde der Poolführungsstelle die Kompe-
tenz übertragen werden, über die Aufnahme in den Pool zu entscheiden. 
Durch die Aufnahme im Pool stünde die Fläche oder das Kompensationspro-
jekt für ein späteres kompensationsauslösendes Vorhaben zur Verfügung.2471 

Darüber hinaus könnte die Poolführungsstelle auch die Funktion einer 
Vermittlungsstelle übernehmen, also die regionale Koordination von Nach-
frage und Angebot sowie die aktive Suche nach Flächen und bereits umge-
setzten Kompensationsprojekten. Der Erwerb von Kompensationsflächen 
und -projekten könnte entweder durch die Poolführungsstelle oder aber 
direkt durch Private erfolgen. Dabei erscheint es effizienter, wenn die Pool-
führungsstelle diese Aufgaben übernimmt. Auf diese Weise könnte aus Sicht 
der Planungsträger — die ja auch ein Interesse an der Kompensation haben 
können — besser Einfluss auf die Umsetzung und den Preis von Kompensa-
tionsflächen und -projekten genommen werden. Zudem könnten Personen, 
die ein Kompensationsprojekt umsetzen lassen, dieses unmittelbar an den 
Pool «veräussern» und so das Risiko minimieren, dass niemand Interesse am 
Kompensationsprojekt hat und sie die Kosten nicht überwälzen können. 
Beim Massnahmepool wäre dabei jedoch zu berücksichtigen, dass bereits 
ausgeführte Kompensationsprojekte über eine längere Zeit im Pool verblei-
ben könnten, bis sie effektiv zur Erfüllung der Kompensationspflicht erwor-
ben werden. In diesem Fall müsste das Kompensationsprojekt wohl weiter-
hin durch den Anbieter oder die Anbieterin unterhalten und bewirtschaftet 
werden, denn die Vermittlungsstelle könnte diese Aufgabe u.U. finanziell 
und personell kaum tragen.2472 

Interessierte Personen könnten sodann bei Vorhaben, die eine Kompen-
sationspflicht auslösen, im Pool nachschauen, ob für ihr Bauvorhaben eine 
geeignete Kompensationsfläche oder ein geeignetes Kompensationsprojekt 
vorhanden ist. Ist dies der Fall, könnten sie die notwendigen Flächen resp. 
ein bereits umgesetztes oder zumindest rechtlich gesichertes Kompensati-
onsprojekt aus dem Pool «erwerben».2473 Dabei bestünden wiederum ver-
schiedene Möglichkeiten. Beispielsweise könnte eine Poollösung so ausge-

2470 So im Bereich des NHG und WaG siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd /
Ad!vocAte, 6.

2471 So im Bereich NHG und WaG siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd /
Ad!vocAte, 17.

2472 Da bei der Kompensation im Raumplanungsrecht heute eine quantitative Kompensa-
tion im Vordergrund steht, ist es im Unterschied zum NHG eher unwahrscheinlich, 
dass ein Kompensationsprojekt in für die Kompensation relevanter Weise an Wert ge-
winnt; vgl. dazu siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd / Ad!vocAte, 17.

2473 käGi/stAlder/thommen, 63; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 118.

1036

1037

532 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung



staltet werden, dass der oder die Bauwillige sich nur eigene, bereits vorgän-
gig realisierte Projekte und seinem oder ihrem Konto gutgeschriebene Kom-
pensationsprojekte anrechnen lassen kann. Alternativ könnte er oder sie 
auch im Pool befindliche Kompensationsflächen oder -projekte von Dritten 
«erwerben». In diesem Fall wäre zu besprechen, wie dieser Erwerb abgewi-
ckelt wird. Übernimmt die Poolführungsstelle auch Vermittlungsfunktion 
und erwirbt Kompensationsflächen und -projekte unabhängig von kompen-
sationspflichtigen Vorhaben, könnte der oder die Bauwillige das Projekt oder 
die Fläche von der Poolführungsstelle erwerben. Andernfalls müsste der 
Erwerb direkt erfolgen. Ein Bauwilliger oder eine Bauwillige könnte in diesem 
Fall zwar im Pool schauen, ob ein geeignetes Kompensationsprojekt bereits 
umgesetzt wurde. Anschliessend müsste er oder sie aber direkt mit dem oder 
der Verantwortlichen Kontakt aufnehmen und dieses «erwerben», um es 
sich für das eigene Vorhaben als Kompensationsprojekt anrechnen zu lassen. 
Zu beachten wäre in jedem Fall, dass auch bei Poollösungen grundsätzlich 
immer noch eine Pflicht zum Realersatz besteht und keine finanzielle Ab-
geltung erfolgt. Entsprechend bestünde kein Anspruch auf Flächen aus dem 
Flächenpool oder Kompensationsprojekte aus dem Massnahmenpool und 
das Fehlen von geeigneten Flächen oder Massnahmen würde den Bauwilligen 
oder die Bauwillige nicht von der Kompensationspflicht befreien. Sollte der 
Pool keine geeignete Fläche oder Massnahme vermitteln können, so müsste 
der Bauherr oder die Bauherrin der Pflicht zur Kompensation selbst ander-
weitig nachkommen.2474 

Im Zusammenhang mit Poollösungen könnte auch eine weitere Flexibi-
lisierung in Betracht gezogen werden, indem nicht nur die Kompensation auf 
Vorrat, sondern auch die nachträgliche Kompensation zugelassen wird. In 
diesem Fall könnte der oder die Bauwillige, der oder die im Pool kein geeigne-
tes Kompensationsprojekt oder keine geeignete Kompensationsfläche findet, 
das Bauvorhaben dennoch umsetzen, sofern er oder sie einen angemessenen 
Betrag in den Pool einzahlt, der später für die Umsetzung eines Kompensa-
tionsprojekts eingesetzt wird. Zuständig für die Ausführung der Kompensa-
tion müsste in diesem Fall die Poolführungsstelle sein. Während damit also 
aus Sicht des resp. der Bauwilligen eine rein finanzielle Kompensation mög-
lich würde, würde die Poolführungsstelle eine zentrale Funktion einneh-
men und die Verantwortung tragen, dass die Kompensation auch effektiv 
umgesetzt wird. Aufgrund dessen würde sich insbesondere der Kanton oder 

2474 BLW/ARE, Faktenblätter, 118; käGi/stAlder/thommen, 63; so für das Massnahme-
poolprojekt im Bereich NHG und WaG siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-see-
lAnd / Ad!vocAte, 7.
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andere öffentliche Stellen als Poolführungsstelle eignen.2475 Allerdings birgt 
diese weitere Flexibilisierung die Gefahr, dass Kompensationen über eine 
längere Zeitdauer nicht umgesetzt werden. Entsprechend wird dieser Lö-
sungsansatz bislang auch primär für Kleinflächen (u.a. im Zusammenhang 
mit Strassenbauvorhaben, die quer durch ein Gebiet an verschiedenen Stellen 
kleinere Fruchtfolgeflächen beanspruchen) in Betracht gezogen. In solchen 
Fällen erscheint es oftmals wenig sachgerecht, für jede dieser kleinen Bean-
spruchungen von Fruchtfolgeflächen ein eigenes Kompensationsprojekt aus-
zuarbeiten. Entsprechend soll für die Beanspruchung dieser Flächen ein sog. 
«FFF-Kompensationsbeitrag» in den Pool einbezahlt werden können. Damit 
sollen zu einem späteren Zeitpunkt grossflächige Kompensationsprojekte 
durchgeführt werden.2476 Zu klären wäre in diesem Zusammenhang, innert 
welcher Frist die Kompensation zu erfolgen hat und welche Folgen resultie-
ren, wenn die Kompensation nicht (fristgerecht) ausgeführt wird. Sofern die 
Kompensation aus faktischen oder rechtlichen Gründen nicht durchgesetzt 
werden kann, bliebe letztlich nichts anderes übrig, als das kompensationsaus-
lösende Vorhaben — sofern dies technisch möglich ist — rückgängig zu ma-
chen und die bezahlte Entschädigung zurückzuerstatten. 

c) Würdigung
Poollösungen werden im Ausland bereits angewendet, und auch in der 
Schweiz werden insbesondere im Bereich des Natur- und Waldschutzes erste 
Pilotprojekte durchgeführt.2477 Obwohl noch zahlreiche rechtliche, methodi-
sche und organisatorische Fragen zu klären sind, handelt es sich dabei um ei-
nen interessanten Ansatz.2478 In vielen Fällen ist die Suche nach einer geeigne-
ten Kompensationsfläche oder einem geeigneten Kompensationsprojekt eine 
der grössten finanziellen und administrativen Herausforderungen. Mit Pool-
lösungen kann dieser wesentlichen Problematik der mangelnden Verfügbar-
keit geeigneter Kompensationsflächen begegnet werden.2479 Zudem könnten 
Pools eine Vermittlungsfunktion übernehmen und eine zeitliche Flexibilisie-
rung ermöglichen. Bei geeigneter Gelegenheit können — unabhängig von kom-
pensationspflichtigen Vorhaben — für die Kompensation geeignete Flächen 
gesichert und Kompensationsprojekte umgesetzt werden. Durch deren Auf-

2475 So nennt bspw. AchermAnn, 701 den Kanton als zuständige Stelle für nachträgliche 
Kompensationen.

2476 AchermAnn, 701.
2477 So bspw. siGmAPlAn AG / lAndschAFtsWerk Biel-seelAnd / Ad!vocAte, 1 ff.
2478 BLW/ARE, Faktenblätter, 112 und 119.
2479 norer, 453 f.; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284.

1039

534 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung



nahme im Pool kann deren Verfügbarkeit bei Bedarf, nämlich bei der Umset-
zung eines kompensationspflichtigen Vorhabens, gesichert werden.2480 

Ein weiterer grosser Vorteil von Poollösungen ist, dass durch die Los-
lösung vom kompensationspflichtigen Vorhaben kleinflächige, unzusam-
menhängende Kompensationen (bspw. für viele kleine kantonale Strassen-
bauprojekte) vermieden und Gesamtlösungen erarbeitet resp. grössere Kom-
pensationsprojekte in zusammenhängenden Gebieten realisiert werden 
können.2481 Durch eine Loslösung von der räumlichen Gebundenheit und 
eine zeitliche Flexibilisierung können die Kompensationsprojekte zusätzlich 
an Qualität gewinnen. Insbesondere können diese dort vorgenommen wer-
den, wo sie ökologisch am sinnvollsten sind, und zu dem Zeitpunkt, zu dem 
sie optimal mit anderen Nutzungsinteressen abgestimmt sind.2482 Statt dass 
Kompensationen in unmittelbarem zeitlichem und funktionalem Zusam-
menhang mit dem Bauvorhaben vorgenommen werden müssen, kann über 
einen Pool ermöglicht werden, dass der oder die Bauwillige Kompensations-
massnahmen anderer finanziert resp. bereits umgesetzte Kompensations-
massnahmen refinanziert oder eigene bereits in Vergangenheit vorausschau-
end angelegte Kompensationsmassnahmen einbringt.2483 Durch die Mög-
lichkeit, ein Kompensationsprojekt oder eine Kompensationsfläche auszu-
wählen, kann im Einzelfall entschieden werden, welche Fläche resp. welches 
Projekt am besten zur Kompensation des Eingriffs geeignet ist.2484 Ausser-
dem benötigen Kompensationsprojekte i.d.R. eine gewisse Zeit, bis sie ihre 
Funktion in der Natur vollständig wahrnehmen können. Durch vorgängige 
Ausführung solcher Projekte wird vermieden, dass Funktionen zwischen-
zeitlich nicht oder nur eingeschränkt wahrgenommen werden.2485 Pool-
lösungen führen also einerseits zu einer Flexibilisierung und ermöglichen 
andererseits eine bessere Gesamtsicht. Zudem kann durch sie der Hand-
lungsspielraum für Kompensationen erweitert werden und sie bieten auch 
naturschutzfachliche Vorteile.2486

Damit mit Poollösungen die erwünschte Flexibilisierung erreicht wer-
den kann, sollte nicht nur die Minimalvariante möglich sein, bei der sich der 

2480 käGi/stAlder/thommen, 62; so betr. Ökokonten hoFmAnn, 29.
2481 AchermAnn, 701; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 284; so auch betr. Ökokonten hoF-

mAnn, 29 und 54.
2482 So betr. Ersatzmassnahmen nach NHG Amt Für rAumentWicklunG / Amt Für lAnd-

WirtschAFt und GeoinFormAtion, Schutz landwirtschaftlich wertvoller Räume, 5.
2483 norer, 454.
2484 So betr. Ökokonten hoFmAnn, 29.
2485 So betr. Ökokonten hoFmAnn, 55.
2486 Zu den Kerngedanken des Ökokonto-Systems ausführlicher hoFmAnn, 28.
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oder die Bauwillige eigene, bereits vorgängig realisierte Projekte und seinem 
oder ihrem Konto gutgeschriebene Kompensationsprojekte anrechnen las-
sen kann. Vielmehr sollten die geeigneten Flächen und (ggf. bereits umge-
setzten) Massnahmen dem Pool zur Verfügung gestellt und von beliebigen 
Dritten zwecks Kompensation erworben werden können. Für ein in der Pra-
xis funktionierendes Poolsystem sollte ein besonderes Augenmerk auf das 
Beschaffen der Kompensationsflächen und -projekte gelegt werden, damit 
ausreichend Flächen und Massnahmen zur Kompensation zur Verfügung 
stehen. Es wäre zu begrüssen, wenn das Gemeinwesen resp. eine von diesem 
eingesetzte Poolführungsstelle dabei eine aktive Rolle einnimmt und ggf. auch 
geeignete Unternehmen mit der Ausarbeitung und Umsetzung von Kompen-
sationsmassnahmen beauftragt. Um die Attraktivität von Poollösungen zu 
steigern, sollte die Poolführungsstelle zudem die Kompensationsflächen und 
-projekte erwerben resp. zumindest sichern und diese später an Bauwillige 
veräussern. 

Obwohl Poollösungen viele Vorteile aufweisen, bergen sie auch einige 
Gefahren. Namentlich kann die zeitliche Entkoppelung von Eingriff und Aus-
gleich auch Nachteile bringen. Es geht damit das Risiko einher, dass kompen-
sationspflichtige Eingriffe eher bewilligt werden, da Kompensationsflächen 
oder -objekte bereits zur Verfügung stehen.2487 Zudem müsste sichergestellt 
werden, dass die Voraussetzungen an die Kompensation im Einzelfall trotz 
Flexibilisierung erfüllt bleiben.2488 Ausserdem kostet die frühzeitige Beschaf-
fung von Flächen und ggf. die vorgängige Umsetzung von Kompensations-
massnahmen Geld. Diese Kosten der Bevorratung können typischerweise 
erst mit Zuordnung zu einem konkreten Eingriffsprojekt einem oder einer 
Verantwortlichen zugeordnet und überbunden werden.2489 Gerade wenn 
die Kompensation erst nachgelagert stattfinden soll, besteht zudem die Ge-
fahr, dass diese letztlich nicht umgesetzt wird, weil andere Interessen über-
wiegen. Im Extremfall könnte es dazu kommen, dass Geld für Poollösungen 
sich im Pool ansammelt und Kompensationsprojekte aus politischen, recht-
lichen oder faktischen Gründen nicht umgesetzt werden, obwohl die kom-
pensationsauslösende Tätigkeit bereits vollzogen wurde. Es müsste damit 
zwingend vorgängig geklärt werden, was dies für Auswirkungen auf das kom-
pensationspflichtige Vorhaben hat. Denkbar wäre beispielsweise eine Pflicht, 
dieses rückgängig zu machen, sofern dies technisch möglich ist. Zudem kann 
sich auch eine vorgängige Kompensation als wenig zielführend erweisen, 

2487 WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 46.
2488 So betr. Biotopschutz FAhrländer, in: Komm. NHG, N 39 zu Art. 18 NHG.
2489 Vgl. Rz. 882 hiervor sowie WAGner, Ökokonten und Flächenpools, 46 f.
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beispielsweise wenn Kompensationsprojekte umgesetzt oder Flächen gesi-
chert werden, die die Anforderungen an die konkrete Ersatzfläche oder die 
konkreten Kompensationsmassnahmen nicht erfüllen oder für die später gar 
kein Bedarf besteht.2490 Unter diesem Aspekt wäre es zu begrüssen, wenn 
der oder die ursprüngliche Kompensationspflichtige (Verursacher oder Ver-
ursacherin) weiterhin in der Pflicht bleibt und sich nicht (gänzlich) durch 
Einzahlung in den Pool von der Verantwortung zur Umsetzung der Kompen-
sationsmassnahmen befreien kann.2491 Diesen Aspekten ist durch eine aus-
reichende Sicherstellungspflicht sowie eine stringente Umsetzung von Pool-
lösungen Rechnung zu tragen.

Poollösungen könnten sodann auch weiterentwickelt und mit anderen 
Massnahmen verbunden werden. Beispielsweise könnten kantonsübergrei-
fende Pools geschaffen oder ein Handel mit Kompensationsflächen und/oder 
-massnahmen2492 etabliert werden. 

4. Zertifikats- und Handelslösungen
a) Vorbemerkungen 
Neben den de lege lata bereits angewendeten Massnahmen zum Schutz des 
Kulturlandes und zur Minderung des Bodenverbrauchs kamen in den letzten 
Jahren auch immer wieder finanzielle sowie insbesondere marktwirtschaft-
liche und mengensteuernde Instrumente zur Diskussion. Diese zielen darauf 
ab, durch quantitative Beschränkungen der Bodennutzung direkt die Menge 
bzw. die Höhe negativer Aktivitäten zu verringern.2493 Dabei stehen heute 
insbesondere Zertifikatsmodelle (Flächennutzungszertifikate) im Vorder-
grund, bei denen beispielsweise Märkte für den (staatlich institutionalisier-
ten und kontrollierten) Handel mit Einzonungsrechten resp. Kompensati-
onsflächen und -projekten geschaffen werden.2494 Grundlage dieser Instru-
mente bildet einerseits die Coase’sche Idee der Zuweisung von Eigentums- 
bzw. Nutzungsrechten als Grundlage einer effizienten Verhandlungslösung 
und andererseits die Tatsache unterschiedlicher Grenz- und zunehmender 
Grenzvermeidungskosten (einer schädigenden Tätigkeit) sowie unterschied-
licher und abnehmender Grenznutzen.2495 

2490 norer, 454.
2491 FAhrländer, in: Komm. NHG, N 39 zu Art. 18 NHG.
2492 Vgl. dazu Rz. 1044 ff. hiernach. 
2493 BLW/ARE, Faktenblätter, 99; seidl, 33; menGhini, 13; betr. finanzielle Instrumente 

vgl. Rz. 1100 ff. hiernach.
2494 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
2495 seidl, 33.
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Das System der handelbaren Flächennutzungszertifikate wurde bereits in 
den 1960er-Jahren in den USA (Transferable Development Rights, TDR) ent-
wickelt.2496 Es beruht auf dem Prinzip, dass Grundeigentümer und Grund-
eigentümerinnen mit Development Rights ein Grundstück über die vorgege-
bene Bebauungsdichte hinaus nutzen können. Diese zusätzlichen Bebau-
ungsrechte können sie von anderen Eigentümern und Eigentümerinnen 
erwerben, die diese für ihre Grundstücke nicht benötigen und entsprechend 
verkaufen.2497 Das System kann entweder so ausgestaltet werden, dass in ei-
nem Gebiet sowohl Rechte gekauft wie auch verkauft werden können, oder 
so, dass einerseits Sendergebiete, in denen eine Erhöhung der Bebauungs-
dichte nicht zulässig ist, die Eigentümer und Eigentümerinnen ihre Rechte 
aber verkaufen können, und andererseits Empfängergebiete, in denen Eigen-
tümer und Eigentümerinnen Rechte kaufen können, definiert werden.2498 
Ein solches System könnte auch in der Schweiz etabliert werden. Es gibt denn 
auch bereits verschiedene Studien und Pilotversuche in der Schweiz, bei 
denen Umsetzungen geprüft wurden, und auch im nahen Ausland wurden 
bereits verschiedene, vergleichbare Instrumente erprobt.2499 Dabei sind al-
lerdings die besonderen Voraussetzungen und Gegebenheiten der Schweiz 
zu berücksichtigen. So ist die Raumplanung in der Schweiz beispielsweise 
geprägt von verhältnismässig grossen, noch unüberbauten Bauzonen. Diese 
könnten sofort überbaut werden, liegen jedoch oftmals an Orten, an denen 
eine weitere Siedlungsausdehnung nicht gewünscht ist.2500 

b) Flächennutzungszertifikate 
Das System der Flächennutzungszertifikate ist geprägt von den drei Elemen-
ten Kontingentierung, Allokation der Kontingente sowie deren Handel.2501 
Durch die Kontingentierung wird zunächst der während eines bestimmten 
Zeitraums innerhalb eines bestimmten Perimeters zulässige Flächenver-
brauch auf politischer Ebene fixiert.2502 Dabei empfiehlt sich eine zeitliche 

2496 zollinGer/seidl, 274; vgl. auch menGhini, 14; menGhini et Al., 50; süess/
Gmünder, 59.

2497 zollinGer/seidl, 274.
2498 menGhini, 13; menGhini et Al., 50; süess/Gmünder, 59 f.; zollinGer/seidl, 274.
2499 hAAG, 17; menGhini, 1 ff.; vgl. dazu auch ARE, Flächennutzungszertifikate, 1 ff.; men-

Ghini et Al., 50.
2500 menGhini, 15.
2501 BLW/ARE, Faktenblätter, 105; ARE, Flächennutzungszertifikate, 38; WAldmAnn, Der 

Raum wird knapp, 237 f.
2502 ARE, Flächennutzungszertifikate, 30; BLW/ARE, Faktenblätter, 105; Gmünder, Steu-

erungsinstrumente, 17 f.; reBsAmen, 378; vgl. dazu auch den Vorschlag von zol-
linGer/seidl, 277 für den Kanton Aargau.
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Orientierung am heute bekannten Planungshorizont von 15 bis 30 Jahren. In 
räumlicher Hinsicht könnte der Perimeter auf das jeweilige Kantonsgebiet 
festgelegt werden. Eventuell wäre auch eine schweizweite Betrachtung denk-
bar. Eine Eingrenzung auf eine einzelne Gemeinde oder kleinere Region wür-
de demgegenüber wenig zweckmässig erscheinen. Gegenstand einer Zerti-
fikatslösung sollten zudem alle Flächen sein, die «genutzt», d.h. neu über-
baut, werden dürfen. Dazu würden alle einerseits bereits eingezonten, jedoch 
noch unüberbauten Flächen, die neu überbaut werden dürfen und nicht dem 
Verkehr oder öffentlichen Aufgaben dienen, gehören.2503 Die Zertifikate 
würden dann die Funktion eines Bebauungsrechts (sog. «Flächennutzungs-
recht») übernehmen.2504 Andererseits würden dazu bei zusätzlichem Bau-
landbedarf auch Flächen, die ausserhalb der Bauzonen liegen, sich aber zur 
Einzonung und Überbauung eignen (sog. «Flächenausweisungsrecht»), ge-
hören. Diese Zertifikate würden die Einzonung und Überbauung einer Par-
zelle — ohne kompensatorische Auszonung — erlauben und damit zusätzlich 
die Funktion eines Einzonungsrechts übernehmen.2505 Analog könnte das 
System darüber hinaus auch auf Fruchtfolgeflächen oder bei Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen angewendet werden.

Das Gesamtkontingent würde sodann in einzelne Nutzungsrechte, sog. 
Flächennutzungszertifikate, aufgeteilt. Diese Zertifikate würden etappenwei-
se an öffentliche oder private Akteure versteigert, verkauft oder aufgrund von 
zuvor definierten Kriterien zugewiesen (Allokation).2506 Diese Primärzutei-
lung könnte kostenlos (auch Grandfathering-Prinzip genannt) oder gegen Ent-
schädigung erfolgen.2507 Werden die Zertifikate versteigert, könnten die da-
raus gewonnenen Mittel beispielsweise für entschädigungspflichtige Eigen-
tumsbeschränkungen aufgrund von Massnahmen zur Reduktion überdimen-
sionierter Bauzonen verwendet werden.2508 Als Kriterium für die Zuweisung 
von Zertifikaten könnte sodann beispielsweise die Eignung der Fläche für die 
Siedlungsentwicklung dienen. Um einer möglichen Spekulation oder Hortung 

2503 ARE, Flächennutzungszertifikate, 39; vgl. aus politischer Sicht auch die Interpella-
tion Triponez.

2504 menGhini, 15 f. und 81; zollinGer/seidl, 274; zollinGer, 67; vgl. dazu auch reBsA-
men, 377 f.

2505 So menGhini et Al., 59 als Weiterentwicklungsmöglichkeit; vgl. auch Gmünder, 
Steuerungsinstrumente, 18; menGhini, 16; reBsAmen, 384 ff.; zollinGer/seidl, 275; 
zollinGer, 67.

2506 ARE, Flächennutzungszertifikate, 40 f.; BLW/ARE, Faktenblätter, 105; menGhini, 81; 
reBsAmen, 379; süess/Gmünder, 60; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 237 f.

2507 ARE, Flächennutzungszertifikate, 40 f.; hAAG, 16.
2508 BLW/ARE, Faktenblätter, 105.
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entgegenzuwirken, könnten die Zertifikate zusätzlich zeitlich befristet wer-
den. Das heisst, sofern sie nicht eingesetzt werden, verlieren sie nach einer 
bestimmten Laufzeit, z.B. nach drei oder fünf Jahren, ihre Gültigkeit.2509

Personen, die über ein Zertifikat verfügen, hätten nun das Recht, die 
festgelegte Fläche zu verbrauchen resp. einzuzonen und/oder zu überbauen. 
Für jedes neue Vorhaben resp. für jede neue Einzonung müsste also ein oder 
mehrere Zertifikate für die dafür genutzte Fläche abgegeben werden. Alter-
nativ könnte mit den Zertifikaten gehandelt werden.2510 Zertifikatsbesitzer, 
die ihre Zertifikate nicht benötigen, z.B. weil sie auf die Nutzung verzichten 
oder durch Nutzungsverdichtung weniger Fläche beanspruchen, könnten 
ihre Zertifikate verkaufen. Als Nachfrager oder Nachfragerin von Zertifika-
ten würden die Bauherrschaften auftreten, die eine Fläche überbauen möch-
ten, aber über keine Zertifikate verfügen.2511 Im Ergebnis sollte die Knapp-
heit der Zertifikate zu einem Marktpreis führen, der die Abwägung über den 
Erwerb und die Veräusserung einzelner Zertifikate entsprechend beein-
flusst.2512 Würde nun ein Flächenausweisungszertifikat («Einzonungsrecht») 
verkauft, würde die Fläche des Verkäufers oder der Verkäuferin ausgezont 
oder definitiv nicht eingezont und diejenige des Käufers oder der Käuferin 
eingezont. Es würde also eine direkte Baulandumverteilung erfolgen.2513 
Würde ein Flächennutzungszertifikat («Bebauungsrechts») verkauft, hätte 
der Verkäufer oder die Verkäuferin auf die Nutzung seiner Parzelle zu ver-
zichten, während der Käufer oder die Käuferin diese ausführen könnte. Da-
bei würde die Nachfrage nach Flächennutzungszertifikaten an zentraleren 
Standorten tendenziell höher sein als an peripheren Standorten. Im Ergebnis 
könnte also auch dadurch eine Art Umverteilung der Bauflächen entstehen. 

Um zu vermeiden, dass durch den Verkauf von Zertifikaten eine uner-
wünschte Siedlungsentwicklung stattfindet, könnte der Markt in Sender- und 
Empfängergebiete aufgeteilt werden. In diesem Fall könnten lediglich Grund-
eigentümer und Grundeigentümerinnen in sogenannten Sendergebieten 
(eingezontes Land, das nicht überbaut werden soll,2514 oder Land ausserhalb 
der Bauzonen, das nicht eingezont werden soll) ihre Flächennutzungs- oder 
Flächenausweisungszertifikate an Grundeigentümer und Grundeigentüme-

2509 ARE, Flächennutzungszertifikate, 41.
2510 ARE, Flächennutzungszertifikate, 30; BLW/ARE, Faktenblätter, 105; Gmünder, Steu-

erungsinstrumente, 17 f.; reBsAmen, 379 f.; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.
2511 menGhini, 18 f. und 81; süess/Gmünder, 60.
2512 vosskuhle, 75.
2513 menGhini, 15 und 81.
2514 Typischerweise Land, das nur über wenig Infrastruktur sowie eine schlechte Er-

schliessung verfügt; vgl. menGhini, 16.
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rinnen in sogenannten Empfängergebieten (noch nicht eingezontes Land, das 
sich zur Überbauung eignet2515) verkaufen. Die Bebauungsdichte im Sender-
gebiet würde abnehmen; diejenige im Empfängergebiet zunehmen.2516 Aus 
raumplanerischer Sicht würde eine erwünschte Reallokation der Siedlungs-
entwicklung von der Peripherie in die Zentren erfolgen.2517 

ba) Anwendung auf Einzonungen 
Grundgedanke eines Markts für Einzonungen ist es, dass Gemeinden, die 
unter altem Recht viel Bauland eingezont, aber noch nicht überbaut haben, 
dieses anderen Gemeinden, die über kein Bauland verfügen, zur Verfügung 
stellen. Auf diese Weise könnte an gewünschten Stellen eine weitere Sied-
lungsentwicklung stattfinden, ohne dass gesamthaft mehr Kulturland be-
ansprucht wird oder es zu einer Vergrösserung der Bauzonen insgesamt 
kommt, sondern indem bereits bestehende Bauzonen an bessere Lagen 
transferiert werden.2518

Konkret könnte die Kontingentierung von Einzonungen2519 mit markt-
wirtschaftlichen Instrumenten verknüpft werden, indem in jeder Gemeinde 
für die zulässigen Neueinzonungen «Einzonungsrechte» (Flächenauswei-
sungszertifikate) zum Verkauf angeboten werden.2520 Die einzelnen Zertifi-
kate könnten für eine bestimmte Flächengrösse ausgegeben werden. Weiter 
könnten an Eigentümer und Eigentümerinnen von unüberbauten Grund-
stücken in den Bauzonen «Überbauungsrechte» (Flächennutzungszertifikat) 
zugewiesen werden. Auch hier wäre im Zertifikat die entsprechende Fläche 
sowie ggf. die Nutzungsdichte anzugeben. Eine wichtige Frage wäre in bei-
den Fällen die Erstzuteilung der Zertifikate, und zwar sowohl auf Bundes-
ebene (welche Kantone erhalten wie viele Zertifikate), auf kantonaler Ebene 
(welche Gemeinde innerhalb des Kantons erhält wie viele Zertifikate) wie 
auch auf kommunaler Ebene (welchen Grundstücken innerhalb der Gemein-
de werden die Zertifikate zugewiesen). Für die inter- und innerkantonale 
Zuweisung wären dabei insbesondere die heutigen Bauzonenreserven zu 
berücksichtigen. Würden Kantonen resp. Gemeinden, die bisher schon zu 
grosse Bauzonen ausgeschieden haben, nun neben den Überbauungsrech-
ten für die unüberbauten Bauzonen auch noch grosse Einzonungskontingente 

2515 Typischerweise zentral, direkt an Bauzonen angrenzendes Land, das ohne grossen 
Aufwand erschlossen werden kann; vgl. menGhini, 16.

2516 menGhini et Al., 50; menGhini, 13 f.; reBsAmen, 381 f.; süess/Gmünder, 60.
2517 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 18.
2518 BrAhier/PerritAz, 64.
2519 Vgl. dazu Rz. 975 ff. hiervor.
2520 ARE, Raumentwicklungsbericht 2005, 110.
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zugewiesen, hätten diese künftig einen grösseren Handlungsspielraum als 
andere Gemeinden resp. Kantone. Damit würden sie für das zu grosszügige 
Ausscheiden von Bauzonen in der Vergangenheit belohnt, was zu vermeiden 
ist. Andererseits würde ein Verteilung der Einzonungs- und Überbauungs-
rechte nach Massgabe der heutigen Bevölkerungs- und Beschäftigtenzahlen 
den Randregionen ihre bisherigen Entwicklungsmöglichkeiten nehmen und 
regionalpolitische Ausgleichsmassnahmen notwendig machen.2521 Bei der 
Zuweisung auf kommunaler Ebene wäre es zudem von Vorteil, wenn die Ei-
gentümer und Eigentümerinnen der Grundstücke, denen Flächennutzungs-
zertifikate zugewiesen werden, an einer Nutzung oder zumindest einem even-
tuellen Verkauf ihrer «Nutzungsrechte» interessiert sind.2522 

Einzonungen sowie Bauvorhaben auf bisher unbebautem Land in Bau-
zonen wären sodann nur noch gegen Abgabe entsprechender Zertifikate 
möglich.2523 Der bauwillige Eigentümer resp. die bauwillige Eigentümerin 
von unüberbautem Land innerhalb der Bauzonen müsste demnach für sein 
oder ihr Bauvorhaben ein «Überbauungsrecht» abgeben und der einzo-
nungswillige Grundeigentümer resp. die einzonungswillige Grundeigentü-
merin müsste vorgängig entweder eines oder mehrere der im Rahmen der 
Einzonungskontingente ausgestellten «Einzonungsrechte» oder von Eigen-
tümern oder Eigentümerinnen, die bereit sind, ihre Grundstück auszonen 
zu lassen, ein oder mehrere «Überbauungsrechte» erwerben. Alternativ 
dazu könnten Zertifikate auch Planungsträgern zugewiesen werden, die die-
se für raumplanerisch sinnvolle Einzonungen zur Verfügung stellen. Würde 
ein Planungsträger über keine Zertifikate mehr verfügen, könnte er solche 
von anderen Planungsträgern erwerben.2524 Erwirbt der einzonungswillige 
Grundeigentümer resp. die einzonungswillige Grundeigentümerin oder der 
Planungsträger Flächenausweisungszertifikate, so wäre die Einzonung ohne 
kompensatorische Auszonung möglich. Werden hingegen Flächennutzungs-
zertifikate erworben, so würde das Grundstück eingezont werden, und die 
Fläche, deren Nutzungszertifikat abgegeben wurde, würde ausgezont. Die 
Eigentümerschaft der Grundstücke, die ausgezont werden, könnte mit dem 
Verkaufserlös für die Auszonung entschädigt werden.2525 

2521 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.
2522 hAAG, 17.
2523 Dies im Unterschied zu Neubauten innerhalb bereits überbauter Bauzonen, die wei-

terhin ohne Abgabe eines Zertifikats möglich sind und entsprechend im Verhältnis 
kostengünstiger werden, vgl. WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.

2524 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
2525 hAAG, 17; dieses System wurde auch bereits in Bezug auf die Übergangsbestimmung 

in Art. 38a RPG skizziert, vgl. BrAhier/PerritAz, 64.
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Das skizzierte System der Einzonungs- und Überbauungsrechte mit Möglich-
keit des Flächenabtauschs würde somit letztlich zu einem Handel mit Einzo-
nungs- und Überbauungsrechten unter Privaten und/oder unter Planungs-
trägern führen. Dieser Handel müsste gesetzlich reguliert werden.2526 Da aus 
raumplanerischen Gründen nur Grundstücke an gut erschlossener, zentra-
ler und zur Siedlungsentwicklung geeigneter Lage eingezont werden sollten, 
müsste das System zudem so ausgestaltet werden, dass nicht alle Eigentümer 
und Eigentümerinnen Zertifikate erwerben und damit die Einzonung eines 
Grundstücks verlangen können, sondern nur Eigentümer und Eigentüme-
rinnen von zur Einzonung geeigneten Grundstücken.2527 Ein- und Auszo-
nung müssten den bundesrechtlichen Vorgaben entsprechen und wären zu 
koordinieren. Solange sich die beiden Grundstücke in derselben Gemeinde 
befinden, könnten Ein- und Auszonung in derselben Planrevision stattfin-
den, und die Koordination wäre damit relativ einfach. Bei gemeinde- oder 
gar kantonsübergreifendem Handel wäre die Koordination anspruchsvoller, 
und es wären klare Regeln sowie eine enge Zusammenarbeit zwischen den 
Gemeinden nötig.2528

bb) Anwendung auf Fruchtfolgeflächen 
Das Modell der Flächennutzungszertifikate könnte auch für einen Handel mit 
Fruchtfolgeflächen als Grundlage dienen. Erste Ansätze dazu enthielt der Ent-
wurf des überarbeiteten Sachplans FFF. In G17 desselben war vorgesehen, 
dass die Kantone mit ihren kantonalen Fruchtfolgeflächenkontingenten han-
deln dürfen, wenn ihre Fruchtfolgeflächeninventare auf einer verlässlichen 
Datengrundlage beruhen.2529 Diese Möglichkeit wurde jedoch nicht in die 
definitive Version des überarbeiteten Sachplans FFF übernommen.

Konkret könnten jedem Kanton im Umfang der noch vorhandenen 
Fruchtfolgeflächenreserven Fruchtfolgeflächenzertifikate zugewiesen wer-
den. Zusätzlich könnten für Flächen, die nicht als Fruchtfolgeflächen inven-
tarisiert sind, aber Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen, sowie für Flächen, 
die durch Aufwertungsmassnahmen oder Auszonung zu Fruchtfolgeflächen 
aufgewertet wurden, weitere Zertifikate ausgegeben werden. Die Zertifikate 
würden jeweils für eine bestimmte Fläche ausgestellt. Zusätzlich wäre zu 
prüfen, ob diese anhand der Qualität der Fläche weiter kategorisiert werden 
sollten. Beanspruchungen von Fruchtfolgeflächen wären entsprechend nur 

2526 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
2527 hAAG, 17.
2528 Vgl. dazu Rz. 604 hiervor.
2529 ARE, Sachplan FFF, Version Anhörung, 14.
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noch gegen Abgabe eines Zertifikats oder mehrerer Zertifikate für die ent-
sprechende Fläche (und ggf. Kategorie) möglich. Will jemand Fruchtfolge-
flächen beanspruchen, müsste er vorgängig ein Zertifikat erwerben, das mit 
der Beanspruchung «aufgebraucht wird». Gehandelt werden könnten damit 
einerseits Fruchtfolgeflächen. So könnte ein Kanton, der sein Kontingent 
unterschreitet, von einem anderen Kanton Fruchtfolgeflächenreserven (resp. 
Zertifikate) erwerben. Andererseits könnten auch zur Kompensation geeig-
nete Flächen oder bereits realisierte Kompensationsmassnahmen, nament-
lich Bodenaufwertungen, gehandelt werden.2530

Dieser Handel könnte auch interkantonal ausgestaltet werden, sodass 
damit eine weitere räumliche Flexibilisierung einhergeht. Voraussetzung 
dafür wäre jedoch zunächst, dass der Mindestumfang an zu sichernden 
Fruchtfolgeflächen nicht mehr fix kantonal zugewiesen, sondern durchläs-
siger ausgestaltet wird. Beanspruchungen von Fruchtfolgeflächen in einem 
Kanton müssten in diesem Fall durch Kompensationsmassnahmen oder Zur-
verfügungstellung von über dem Mindestumfang liegenden Fruchtfolgeflä-
chen in einem anderen Kanton kompensiert werden können. Für den Kan-
ton, dessen Kontingent durch die Beanspruchung unterschritten würde, 
würden mit anderen Worten Fruchtfolgeflächen in einem anderen Kanton, 
der noch über genügend Fruchtfolgeflächen oder Kompensationsmöglich-
keiten verfügt, angerechnet. Alternativ könnte der Mindestumfang in beiden 
Kantonen entsprechend angepasst werden. Grundvoraussetzung für einen 
solchen interkantonalen Handel wäre wiederum, dass die Fruchtfolgeflächen 
einheitlich erhoben werden, sodass diese eine vergleichbare Qualität auf-
weisen, sowie dass einheitliche Anforderungen an die Kompensation von 
Fruchtfolgeflächen bestehen.2531 

bc) Anwendung auf Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen 
Auch für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen könnte dieses System an-
gewendet werden, indem vorgeschrieben wird, dass Bauten und Anlagen 
ausserhalb der Bauzonen über ein Zertifikat verfügen müssen. Für die heute 
bereits bestehenden Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen wären 
entsprechend Zertifikate auszugeben. Dabei sollten die bestehenden Bauten 
und Anlagen mit Punkten bewertet werden. Für die Bewertung wären bei-
spielsweise die beanspruchte Fläche sowie die Immissionen, Lage und Aus-
wirkungen der Bauten und Anlagen zu berücksichtigen. Wenn nun jemand 
eine neue Baute ausserhalb der Bauzonen erstellen will, würde auch dieses 

2530 BLW/ARE, Faktenblätter, 119.
2531 BLW/ARE, Faktenblätter, 119.
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Bauvorhaben anhand derselben Kriterien bewertet, und der oder die Bau-
willige müsste Zertifikate erwerben, damit das Bauvorhaben legitimiert wer-
den kann. Für grössere oder störendere Bauvorhaben könnte es entsprechend 
notwendig sein, dass mehrere Zertifikate erworben werden. Verkauft wür-
den diese von den Eigentümern oder Eigentümerinnen der bereits bestehen-
den Bauten und Anlagen, die diese nicht mehr nutzen, sodass Letztere ent-
sprechend beseitigt werden können. Durch den Kauf von Zertifikaten könnte 
somit das neue Bauvorhaben erstellt werden. Demgegenüber würde die be-
stehende Baute ausserhalb der Bauzonen durch den Verkauf des Zertifikats 
die Legitimation verlieren und wäre zu entfernen. Die Entfernung wäre mit 
geeigneten Massnahmen sicherzustellen und sollte i.d.R. durch den Erlös aus 
dem Verkauf des Zertifikats finanziert werden können.2532 Durch die identi-
sche Bewertung der zu beseitigenden und der neu zu erstellenden Baute wäre 
zudem sichergestellt, dass die Situation ausserhalb der Bauzonen aus raum-
planerischer Sicht insgesamt nicht verschlechtert wird.

c) Exkurs: Ökokonto-System in Deutschland
Auch in Deutschland2533 müssen Bodenbeanspruchungen in gewissen Fällen 
kompensiert werden und es kam diesbezüglich zu verschiedenen Vollzugs-
schwierigkeiten. Namentlich erschwerte die mangelnde Verfügbarkeit von 
naturschutzfachlich geeigneten Ersatzflächen die Suche nach geeigneten 
Kompensationsflächen, und es wurde erkannt, dass einzelne, kleinräumige 
Massnahmen ökologisch oft wenig Erfolg bringen und ökonomisch aufwendig 
sind.2534 Entsprechend wurde im gesetzlichen Rahmen nach möglichst flexib-
len Formen von Kompensationsmodellen gesucht. Seit Ende der 1990er-Jahren 
traten dabei Poollösungen immer mehr in den Vordergrund.2535 Diese wurden 
stellenweise zu einem Ökokonto-System weiterentwickelt, bei dem Flächen 
nicht nur vorgängig gesammelt, sondern Kompensationsmassnahmen bereits 
im Voraus im Hinblick auf künftige, noch nicht festgelegte oder absehbare 
Eingriffe durchgeführt werden.2536 Durch die Zuweisung von Punkten soll da-
rüber hinaus dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Massnahmen 

2532 Ähnlich wie bei der im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision vorgeschlage-
nen Abbruchprämie werden so Mittel generiert, um den Abbruch bestehender Bau-
ten und Anlagen zu finanzieren. Im Unterschied zur Abbruchprämie werden hier die 
finanziellen Mittel jedoch «direkt» generiert, während bei der Abbruchprämie eine 
Finanzierung aus den Erträgen der Mehrwertabschöpfung sowie aus allgemeinen 
Staatsmitteln erfolgen soll; vgl. dazu Rz. 289 ff. hiervor.

2533 Vgl. zum Kulturlandschutz in Deutschland Rz. 855 ff. hiervor. 
2534 hoFmAnn, 28.
2535 Vgl. dazu Rz. 1032 ff. hiervor.
2536 hoFmAnn, 26; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 285 f.

1058

545 § 1 Zukunft des Kompensationsprinzips



und Flächen nicht direkt vergleichbar sind. Wenn Kompensationsmassnah-
men getroffen werden, wird dem Ökokonto des Eigentümers oder der Eigen-
tümerin der Fläche eine gewisse Punktzahl gutgeschrieben. Bei kompensa-
tionspflichtigen Eingriffen dagegen werden Punkte abgezogen.2537 

Für die Umsetzung bedeutet dies, dass ein Bauwilliger oder eine Bau-
willige für die Realisierung eines Bauvorhabens über ein Ökokonto mit einem 
ausreichenden Punktesaldo verfügen muss. Dabei ist auch die Frage zu klä-
ren, ob ein Ökokonto einen Minus-Saldo aufweisen können soll. Dazu kommt 
es, wenn ein Bauwilliger oder eine Bauwillige ein kompensationsauslösendes 
Vorhaben umsetzt, ohne über einen ausreichenden Punktesaldo zu verfügen, 
und erst anschliessend zu Ökopunkten kommt. Dies ist aus naturschutzfach-
licher Sicht tendenziell abzulehnen, da es zu einer nachträglichen Kompen-
sation führen würde und in diesem Fall die Pflicht zum Ausgleich des Öko-
kontos sichergestellt werden und durchsetzbar sein müsste.2538 Der oder die 
Bauwillige sollte also vorgängig über einen ausreichenden Punktesaldo für 
das Vorhaben verfügen müssen. Dabei sind verschiedene Modelle denkbar, 
wie er oder sie dazu kommen kann. Entweder kann er oder sie selbst Punkte 
sammeln, indem er oder sie zeitlich vor dem Eingriff Massnahmen trifft und 
sich diese auf seinem Ökokonto gutschreiben lässt. Die so verbuchten Mass-
nahmen werden dann später beim Eingriff als Kompensationsmassnahmen 
angerechnet.2539 Alternativ kann er oder sie Punkte eines fremden Ökokon-
tos verwenden, die einer anderen Person abgekauft werden.2540 Die Suche 
nach einem Verkäufer resp. einer Verkäuferin kann entweder weitgehend den 
Bauwilligen überlassen werden, oder aber die Kontoführungsstelle über-
nimmt nebst der Vermittlung von geeigneten Flächen und Massnahmen 
auch die Funktion einer Handelsplattform.2541 Der Preis für Ökopunkte rich-
tet sich nach marktwirtschaftlichen Aspekten. 

Darüber hinaus ist es auch möglich, dass nicht die Privaten je ein Öko-
konto haben, sondern das Gemeinwesen als Träger der Planungshoheit oder 
eine von diesem eingesetzte Stelle ein kommunales Ökokonto führt. Das 
Gemeinwesen führt in diesen Fall auch Ausgleichsmassnahmen durch und 
ist zuständig für die Zuordnung und Abbuchung von den als Ausgleich für 
einen Eingriff aufgewerteten Flächen aus einem Ökokonto.2542 Es ist also das 
Gemeinwesen, das eigene Grundstücke zur Verfügung stellt oder weitere 

2537 norer, 454.
2538 Vgl. zur Frage der n4achträglichen Kompensation auch Rz. 1038 hiervor.
2539 hoFmAnn, 29; norer, 453.
2540 norer, 453.
2541 Vgl. dazu BLW/ARE, Faktenblätter, 119.
2542 hoFmAnn, 45.
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Flächen (auf Vorrat) erwirbt, um darauf Kompensationsmassnahmen vorzu-
nehmen, und die so angesammelten Punkte später an bauwillige Personen 
verkauft.2543 In grösserem Rahmen und um gemeindeübergreifende Kom-
pensationen zu ermöglichen, könnte eine regionale Trägerschaft oder im Auf-
trag des Gemeinwesens eine private Trägerschaft eingesetzt werden.2544 Bei 
durch das Gemeinwesen oder durch von diesem eingesetzten Vermittlungs-
stellen geführten Ökokonten wäre gar zu diskutieren, ob diesen Instrumente 
zum zwangsweisen Erwerb geeigneter Flächen zur Verfügung stehen sollen 
(bspw. ein Enteignungsrecht oder Vorkaufsrecht).2545

Bei den potenziellen Ausgleichsflächen muss es sich um Flächen han-
deln, die aus raumplanerischer und naturschutzfachlicher Sicht sinnvoll auf-
gewertet und bei Bedarf verfügbar gemacht werden können.2546 Gesicherte 
Flächen können direkt in das Ökokonto oder in einem ersten Schritt in einen 
Flächenpool eingebucht werden. Anschliessend werden geeignete Kompen-
sationsmassnahmen und Massnahmen zum Ausgleich bestimmt und durch-
geführt. Sollte die Fläche zunächst in den Flächenpool gebucht werden, wird 
sie nun in das Ökokonto umgebucht. Ein besonderes Augenmerk ist auf die 
Bewertung der ursprünglichen Fläche sowie der getroffenen Kompensati-
onsmassnahmen zu legen. Insbesondere müssen ausreichend konkrete Kri-
terien für die Bewertung und Anerkennung der getroffenen Massnahmen 
aufgestellt werden. Zudem ist festzulegen, innerhalb welchen Radius die 
Kompensation stattzufinden hat. Erfolgt nun im vorgegebenen Radius ein 
Eingriff, so ist auch dieser punktemässig zu bewerten, und es werden die ent-
sprechenden Punkte vom Ökokonto abgebucht.2547 Zudem erscheint es 
zweckmässig, dass (insbes., wenn die Bevorratung Privaten überlassen wird 
und die Gemeinwesen diese Funktion nicht übernehmen) Vermittlungsstel-
len eingesetzt werden, die die Ökokonten führen, den Handel abwickeln und 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben überwachen.2548 

In Deutschland wird die Einführung eines Ökokontos empfohlen für 
Gemeinden, die sich baulich dynamisch entwickeln, sowie für Landschafts-
teile von besonderer ökologischer Bedeutung.2549 Das Ökokonto soll der Ge-
meinde eine flexiblere und zeitgerechtere Planung ermöglichen und so die 

2543 hoFmAnn, 33 und 47; WeilAnd/WohlleBer-Feller, 283.
2544 hoFmAnn, 45; wobei auf die Vorteile eines gemeindlichen Ökokontos hingewiesen 

wird.
2545 hoFmAnn, 48 f.
2546 hoFmAnn, 36.
2547 hoFmAnn, 49 ff.
2548 So auch in Baden-Württemberg; vgl. BLW/ARE, Faktenblätter, 119; vgl. dazu auch hoF-

mAnn, 47.
2549 hoFmAnn, 30.
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Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung erleichtern. Darü-
ber hinaus soll die Flächenverfügbarkeit innerhalb der Gemeinde verbessert 
und durch frühzeitige Ausgleichsmassnahmen aktiv zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts beigetragen werden.2550 Ökokonto-
Systeme bieten sich insbesondere für Gemeinden an, die wenig freie Flächen 
haben und infolgedessen auf eine optimale Nutzung derselben angewiesen 
sind. Ausserdem kann auf diese Weise die Qualität der Kompensation ten-
denziell erhöht und können grössere Kompensationsprojekte ermöglicht 
werden.2551 

d) Exkurs: Modellversuch Flächenhandel
Neben dem System der Ökokonten wurde in Deutschland auch mit einem 
bundesweiten Modellversuch, einem sog. «Planspiel» mit 87 Gemeinden, der 
Handel mit Flächenzertifikaten erprobt. Dadurch sollte geprüft werden, ob 
handelbare Flächenzertifikate ein Instrument sein könnten, um den Städten 
und Gemeinden zu helfen, den Flächenverbrauch zu vermindern und die 
Innenentwicklung zu stärken. Beim Modellversuch Flächenhandel wurde 
zunächst innerhalb eines Perimeters die Gesamtmenge der handelbaren 
Zertifikate festgelegt. Diese wurde Anfang Jahr nach einem festen Schlüssel 
an die Gemeinden verteilt. Die Gemeinde, die im Rahmen der Raumplanung 
Flächen ausweisen wollte, musste die entsprechende Zahl an Zertifikaten 
bereitstellen. Verfügte eine Gemeinde über zu wenig eigene Zertifikate, muss-
te sie weitere hinzukaufen. Hatte sie zu viele, konnte sie Zertifikate verkau-
fen. Auf diese Weise sollten nur noch Planungsmassnahmen verfolgt werden, 
von denen die Gemeinde sicher war, dass sie mit der Nutzung auch die zu-
sätzlichen Zertifikatskosten begleichen kann. Damit sollte die Siedlungsent-
wicklung nach wirtschaftlichen Prinzipien gesteuert werden. Während die 
Siedlungsentwicklung verteuert wurde, sollte Flächensparen belohnt werden. 
Wollten viele Gemeinden zusätzliche Flächen ausweisen, so stieg der Preis 
pro Zertifikat an, denn der Marktmechanismus sorgte für einen Ausgleich 
zwischen Angebot und Nachfrage. Der Modellversuch in Deutschland führte 
dazu, dass der Flächenverbrauch effektiv verringert und dass unwirtschaft-
liche Planungen vermieden wurden sowie dass mehr Innenentwicklung statt-
fand und die Flächen effektiver genutzt wurden.2552

2550 WeilAnd/WohlleBer-Feller, 286.
2551 hoFmAnn, 30.
2552 Vgl. zum Modellversuch im Ganzen BLW/ARE, Faktenblätter, 108.

1063

548 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung



e) Würdigung 

Seit einigen Jahren werden verschiedene marktwirtschaftliche Modelle dis-
kutiert, die zu einer Verflüssigung des Bodenmarkts, einem haushälteri-
schen Umgang mit dem Boden und einer besseren Steuerung der Siedlungs-
entwicklung beitragen sollen.2553 Grundsätzlicher Vorteil marktwirtschaft-
licher Modelle sind deren Transparenz, die Kostenwahrheit, die Sichtbarkeit 
der Transaktionen und der ökonomischen Vorteile. Insbesondere das Modell 
mit handelbaren Zertifikaten stellte sich dabei als Ansatz heraus, dem ein 
hohes Potenzial beizumessen ist, da damit bereits bekannte Instrumente 
zeitlich und räumlich flexibilisiert werden könnten. Ausserdem ist ein Zerti-
fikatsmodell in unterschiedlichen Ausgestaltungen sowohl zur Begrenzung 
von Einzonungen, zum Schutz der Fruchtfolgeflächen sowie für Bauvorha-
ben ausserhalb der Bauzonen denkbar. Als mengensteuerndes Instrument 
zielt es zudem darauf ab, direkt die Menge bzw. die Höhe negativer Aktivi-
täten zu verringern.2554 Namentlich würde durch die absolute Begrenzung 
der innert einer gewissen Zeitspanne baulich nutzbaren Fläche, der ver-
brauchbaren Fruchtfolgeflächen oder der zulässigen Bauvorhaben ausser-
halb der Bauzonen der Bodenverbrauch direkt gesteuert, ohne die bauliche 
Entwicklung grundsätzlich zu verhindern. Gleichzeitig würde der Druck auf 
die Innenentwicklung erhöht.2555 Pro Natura prognostizierte 2006 gar, dass 
durch ein Modell mit Flächennutzungszertifikaten der Flächenverbrauch bis 
2030 um 17 % reduziert werden könnte; im Falle einer strengeren Zielvorgabe 
gar um 60 %.2556 Durch die Etablierung eines Markts für die Zertifikate könn-
te zudem der raumplanerische Spielraum vergrössert, könnten die überge-
ordnet angestrebten Entwicklungstendenzen durch eine Umlagerung von 
Bauland sowie eine verbesserte Allokation der Bauten ausserhalb der Bau-
zonen gefördert und könnte zu einer effizienten Nutzung der knappen und 
endlichen Ressource Boden beigetragen werden.2557 Ein durchdachtes Han-
delssystem könnte dazu führen, dass sich das Angebot an Bauland und an 
Bauten ausserhalb der Bauzonen dort befindet, wo dieses tatsächlich nach-
gefragt wird.2558 Gemeinden, welche über überdimensionierte Bauzonen 
verfügen, könnten ihre Bauzonengrösse reduzieren und so eine Basis für 

2553 Wettstein, 23 f.; ARE, Flächennutzungszertifikate, 29 ff.
2554 BLW/ARE, Faktenblätter, 99; seidl, 33; menGhini, 13.
2555 So am Beispiel des Kantons Aargau zollinGer/seidl, 277.
2556 Pro nAturA, 6.
2557 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 17; seidl, 33; zollinGer/seidl, 278.
2558 Botschaft Landschaftsinitiative 2010, 1042.
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künftige Entwicklungen schaffen. Andere Gemeinden, welche keine über-
dimensionierten Bauzonen aufweisen, könnten sich hingegen bedarfsge-
recht entwickeln.2559 Diese grundsätzlichen Vorteile zeigen auch die im Aus-
land sowie im Umweltrecht mit Zertifikatsmodellen bereits gesammelten 
Erfahrungen.2560

Im Vergleich zu hoheitlichen Ansätzen haben Zertifikatslösungen zu-
dem insbesondere den Vorteil, dass sie den Marktakteuren einen Entschei-
dungsspielraum lassen. So bleibt beispielsweise eine Inanspruchnahme von 
raumplanerisch geeigneten, aber noch nicht überbauten oder eingezonten 
Gebieten zwar grundsätzlich möglich, allerdings müssen zusätzlich zum 
Land die notwendigen Zertifikate erworben werden. Diese geben einen Preis-
impuls, der die Marktakteure zu einer Abwägung zwingt. Sie haben zu ent-
scheiden, ob sie ihren Flächenverbrauch durch den Erwerb von Zertifikaten 
erhöhen, auf einen Flächenverbrauch verzichten oder aber den Flächenver-
brauch durch höhere Nutzung bereits überbauter Gebiete (innere Verdich-
tung) substituieren oder diesen zumindest minimieren, indem neue Flächen 
verdichtet überbaut werden. Während sie bei einem Flächenverbrauch Zer-
tifikate erwerben und den Preis dafür bezahlen müssen, können sie bei ei-
nem Verzicht nicht benötigte Zertifikate verkaufen, um zusätzliche Einnah-
men zu erzielen.2561 In einem Modellbetrieb wird sich ein Marktakteur dann 
für eine Reduktion seines Flächenverbrauchs entscheiden, wenn die Ver-
meidungskosten unter dem Zertifikatspreis liegen. Liegen sie darüber, wird 
das Zertifikat erworben. Damit werden im Ergebnis nur diejenigen Aktivi-
täten realisiert, deren Grenznutzen über dem Preis der Zertifikate liegen, was 
insgesamt zu einer Reduktion der schädigenden Tätigkeit führt.2562 Da bei 
den individuellen Grenzvermeidungskosten der Marktakteure angesetzt 
wird, handelt es sich zudem um ein vergleichsweise effizientes Instrument, 
sodass die Zertifikate schliesslich von jenen genutzt werden, welche die 
höchsten Grenzvermeidungskosten aufweisen.2563 Zertifikatslösungen füh-
ren damit zu Kosteneffizienz und tendenziell zu einer Reduktion des Flä-
chenverbrauchs.2564 Gleichzeitig steigt das Interesse an einer optimalen Aus-

2559 Vgl. dazu auch BrAhier/PerritAz, 64.
2560 hAAG, 16; süess/Gmünder, 62 f.; vgl. auch Rz. 1058 ff. hiervor.
2561 ARE, Flächennutzungszertifikate, 30 ff. sowie 74 f.
2562 BLW/ARE, Faktenblätter, 105; vgl. auch ARE, Flächennutzungszertifikate, 30 f.
2563 ARE, Flächennutzungszertifikate, 30; seidl, 33.
2564 Wobei die Ausgestaltung des Systems eine grosse Rolle spielt. So sehen bspw. men-

Ghini et Al., 57 das System der handelbaren Flächennutzungszertifikate primär als 
System zur Umverteilung der Bauzonen; vgl. auch ARE, Flächennutzungszertifikate, 
31; seidl, 33.
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nutzung des verbleibenden Baulandes, was zu einer Verdichtung des beste-
henden Siedlungsgebiets und zu einem haushälterischen Umgang mit dem 
Boden führt.2565 Auch die voraussichtlich höhere Zahlungsbereitschaft in 
den Zentren und Agglomerationen wird zu einer Konzentration der Sied-
lungsgebiete sowie zur gewünschten Siedlungsentwicklung beitragen.2566 
Zudem würden auch die Chancen verbessert, dass Grundeigentümer und 
Grundeigentümerinnen von gehortetem Bauland, degradiertem Kulturland 
oder nicht mehr genutzten Bauten ausserhalb der Bauzonen bereit sind, diese 
Grundstücke als Kompensationsflächen zur Verfügung zu stellen resp. Bau-
ten zu entfernen.2567 

Auch wenn Marktlösungen potenziell ein vielversprechendes Mittel 
darstellen, so darf auch der Verwaltungsaufwand, der mit der Umsetzung 
und Kontrolle verbunden ist, nicht ausser Acht gelassen werden.2568 Dabei ist 
zunächst zu beachten, dass die Bewertung des Bodens aufgrund von dessen 
Multifunktionalität wesentlich schwieriger ist als beispielsweise die Bewer-
tung von Luft oder Wasser (Gebiete, in denen Zertifikatsmodelle ebenfalls 
zur Anwendung gelangen). Entsprechend schwierig wird es sein, die «richti-
ge» Zertifikatsmenge, den «richtigen» Preis und den «richtigen» Handelsraum 
zu definieren.2569 Die Wirkungen von Zertifikatslösungen hängen jedoch 
wesentlich von diesen Definitionen ab. Ebenfalls relevant für den Erfolg ei-
nes Zertifikatsmodells sind die Erhältlichkeit der Flächen sowie die Präferen-
zen und das Leistungsvermögen der Bauwilligen. Je einfacher es beispiels-
weise für Bauwillige ist, bereits eingezonte, nicht vollständig ausgenutzte 
oder brachliegende Grundstücke zu erwerben, desto eher werden sie auf den 
Erwerb von unüberbautem und aufgrund des Zertifikats teurem Bauland 
verzichten. Massgebend ist auch, welchen Wert sie dem unüberbauten Bau-
land zumessen und ab welchem Preis sie bereit sind, auf eine kleinere oder 
bereits beanspruchte Fläche auszuweichen.2570 Ausserdem würde es voraus-
sichtlich insbesondere in Gebieten mit heute geringen Bauzonenreserven 
und grosser Nachfrage zu einem Anstieg der Bodenpreise kommen, da neben 
dem Boden auch noch teure Zertifikate hinzugekauft werden müssen. Dies 
würde primär Gemeinden treffen, die in der Vergangenheit bedarfsgerecht 

2565 ARE, Flächennutzungszertifikate, 73 f.; so auch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 
238; kritisch dazu menGhini, 3.

2566 zollinGer/seidl, 278.
2567 Wettstein, 23.
2568 ePineY, Marktwirtschaftliche Instrumente, 14; süess/Gmünder, 63.
2569 reBsAmen, 387.
2570 ARE, Flächennutzungszertifikate, 77.
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eingezont haben, während Gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen 
vom Verkauf der Zertifikate für die noch unüberbauten Bauzonen profitieren 
könnten.2571 Infolgedessen muss die Frage aufgeworfen werden, ob mit einem 
solchen Handelssystem nicht (zu Unrecht) Gemeinden oder Kantone profi-
tieren, die in der Vergangenheit zu grosse Bauzonen ausgeschieden resp. 
grosszügig Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen bewilligt haben. In 
diesen Gemeinden oder Kantonen werden später vergleichsweise viele Zerti-
fikate zur Verfügung stehen, die erworben werden können, und aufgrund 
dessen werden die Bodenpreise im Vergleich zu anderen Regionen nicht 
oder nur marginal ansteigen. Dem wäre zumindest bei der Zuteilung der Zer-
tifikate angemessen Rechnung zu tragen. Zudem käme es voraussichtlich 
seitens Bauherrschaft wie auch seitens Verkäuferschaft zu finanziellen Ein-
bussen. Für Bauherrschaften wird sich der Gesamtpreis für das unüberbau-
te Bauland erhöhen. Aus Sicht der Verkäuferschaft würde der Bodenpreis in 
vielen Fällen sinken, denn die Käuferschaft muss nicht nur den Boden, son-
dern auch noch das Zertifikat erwerben und wird damit nicht mehr bereit 
sein, gleich viel für Boden selbst zu bezahlen. Ein Teil des Zertifikatspreises 
könnte also indirekt auf die Verkäuferschaft überwälzt werden.2572 

Zudem wäre die Einführung eines Zertifikatsmodells mit einem bedeu-
tenden Initialaufwand verbunden und es bestehen noch zahlreiche offene 
Fragen bezüglich der rechtlichen Ausgestaltung und der Umsetzung.2573 Zu-
nächst müssten die entsprechenden Rechtsgrundlagen geschaffen werden.2574 
Für eine schweizweite Umsetzung wäre sodann eine gesamtschweizerisch 
einheitliche Kontingentierung und Verteilung der Kontingente anzustreben. 
Damit eine solche praktisch umgesetzt werden kann, bedürfte es zunächst 
einheitlicher Datengrundlagen. Wenn der Bund für die Verteilung der Zerti-
fikate zuständig wäre, bedürfte es ausserdem einer entsprechenden Bundes-
kompetenz, wobei fraglich ist, ob die Einführung einer gesamtschweizeri-
schen Kontingentierung von der Grundsatzgesetzgebungskompetenz des 
Bundes (Art. 75 BV) gedeckt wäre.2575 Da dem Bund damit flächendeckende 
Kompetenzen in der Raumplanung eingeräumt und die Befugnisse der Kan-
tone stark eingeschränkt würden, wäre eine Verfassungsänderung auch hier 

2571 menGhini et Al., 58.
2572 ARE, Flächennutzungszertifikate, 34.
2573 süess/Gmünder, 64; für verschiedene Umsetzungsmodelle vgl. zollinGer, 69.
2574 süess/Gmünder, 63.
2575 Vgl. zu diesen Bedenken auch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238; PerreGAux 

duPAsquier, Bauzonen, 48; vgl. dazu auch ARE, Flächennutzungszertifikate, Vor-
wort, wo die Frage der Regelungsstufe offengelassen wird.
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angezeigt.2576 Ausserdem wären die Umsetzung und die Umsetzungsinstru-
mente weiter zu konkretisieren. Die Grundsätze sollten auf Gesetzesstufe fest-
gehalten werde. Dazu gehören beispielsweise die Kriterien für die Festlegung 
der Zielmenge der Zertifikate, der Verteilmechanismus sowie die Regeln und 
der Perimeter für den Handel.2577 Auch eine Vermittlungsstelle sollte auf Ge-
setzesstufe implementiert werden.2578 Ebenfalls zu klären wäre, wie die Mit-
tel, welche durch den Verkauf und Handel mit Zertifikaten durch die Pla-
nungsträger eingenommen werden, verwendet werden. Infrage kommt ins-
besondere eine zweckgebundene Mittelverwendung, z.B. durch Beiträge zur 
Förderung von Auszonungen, Finanzierung von Gratiszertifikaten für ver-
dichtetes Bauen oder dergleichen.2579 Für die weitere Konkretisierung der 
gesetzlichen Grundlagen und die eigentliche Umsetzung käme auf Bundes-
ebene beispielsweise ein Sachplan (Art. 13 RPG) infrage. Darin könnten ins-
besondere die Kontingente auf die Kantone verteilt werden.2580 Auf Kantons-
ebene ist eine Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben entweder mit 
einer gesetzlichen Regelung im Bau- und Raumplanungsgesetz oder durch 
den kantonalen Richtplan denkbar. Für die innerkantonale Verteilung der 
Kontingente eignet sich vordergründig der kantonale Richtplan.

Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen wäre zudem ein besonde-
res Augenmerk auf die Erstverteilung der Zertifikate zu legen. Dabei wäre zu 
berücksichtigen, dass die Nichtvergabe eines Zertifikats an einen Eigentü-
mer oder eine Eigentümerin eines in der Bauzone liegenden Grundstücks 
einem langjährigen Bauverbot gleichkäme. Dieser Eigentümerschaft würde 
dadurch das Recht entzogen, das Grundstück zu überbauen. Dementspre-
chend könnte sie gegebenenfalls eine Entschädigung aus materieller Ent-
eignung geltend machen.2581 Betroffene könnten aus den Erträgen aus dem 
Zertifikatshandel entschädigt werden.2582 Mit einem finanziellen Ausgleich 
für die Eigentümer und Eigentümerinnen oder eventuell auch Gemeinden, 
die Kompensationsflächen zur Verfügung stellen, würde zudem auch die 
Bereitschaft dieser Parteien steigen, sich am System zu beteiligen.2583

2576 Vgl. dazu Rz. 976 hiervor.
2577 menGhini et Al., 52 schlägt die ganze Schweiz als Handelsraum vor.
2578 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 19; vgl. auch menGhini et Al., 51, die vorschla-

gen, dass der Handel über eine staatliche Stelle abgewickelt werden soll.
2579 ARE, Flächennutzungszertifikate, 61 mit dem Hinweis, dass zweckgebundene Bei-

träge aber auch den Administrativaufwand und die Staatsquote erhöhen und zu einer 
unüberblickbaren Subventionspraxis führen können.

2580 PerreGAux duPAsquier, Bauzonen, 48.
2581 reBsAmen, 389; zollinGer, 68; zollinGer/seidl, 276.
2582 seidl, 33.
2583 Wettstein, 23 f.
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Des Weiteren müssten die Voraussetzungen für einen funktionierenden Han-
del geschaffen werden. Dazu gehört einerseits, dass sich genügend Zertifikate 
auf dem Markt befinden, und andererseits, dass ein Bedarf besteht. Unklar 
ist, welcher Handelsperimeter notwendig wäre, damit Angebot und Nach-
frage korrespondieren.2584 Tendenziell werden die Effekte einer Zertifikats-
lösung umso grösser sein, je grösser der Handelsraum ist. So wird beispiels-
weise in Gemeinden mit überdimensionierten Bauzonen und nur wenig 
noch nicht eingezonten Grundstücken an geeigneter Lage kaum jemand zu-
sätzlich zum Landpreis noch ein Zertifikat bezahlen. Hingegen ist es wahr-
scheinlich, dass ein Handel in Gang kommt, wenn sich genügend Zertifikate 
auf dem Markt befinden, kaum noch Einzonungen ohne den Erwerb eines 
Zertifikats möglich sind sowie wenn kaum noch unüberbaute Bauzonen zur 
Verfügung stehen.2585 Zu Einzonungen mit kompensatorischer Auszonung 
wird es zudem primär dann kommen, wenn nur wenige reine Einzonungs-
zertifikate bestehen resp. diese einen höheren Preis haben. Wird ein gesamt-
schweizerischer Handelsperimeter in Betracht gezogen, ist zu beachten, 
dass ein kantonsübergreifender Handel dem heute geltenden Prinzip, dass 
jeder Kanton ein definiertes Kontingent an Fruchtfolgeflächen zu sichern hat 
und für sich überdimensionierte Bauzonen zu vermeiden hat, widerspre-
chen würde. Weiter müsste der Handel so organisiert werden, dass uner-
wünschte Siedlungsentwicklungen vermieden werden können und nicht 
beliebige, sondern nur aus raumplanerischer Sicht geeignete Grundstücke 
tatsächlich überbaut werden können. 

Auch wenn es sich bei einem Zertifikatsmodell um einen interessanten 
und prüfenswerten Ansatz handelt, ist heute anerkannt, dass mit ökonomi-
schen Instrumenten alleine die ökologischen Ziele kaum erreicht werden kön-
nen, da mit diesen die Natur buchhalterisch bewertet und ausgeglichen wird 
und dadurch der funktionale Zusammenhang in den Hintergrund tritt und 
der Heterogenität des Bodens nicht ausreichend Rechnung getragen werden 
kann.2586 Ausserdem werden damit die bestehenden Zielkonflikte zwischen 
den unterschiedlichen Ansprüchen an den Boden nicht eliminiert.2587 Ent-
sprechend sollte ein Zertifikatsmodell kein Ersatz für das bestehende raum-
planerische Instrumentarium darstellen, sondern dieses vielmehr ergän-
zen.2588 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass Zertifikatslösungen teilweise 

2584 menGhini, 3.
2585 hAAG, 17; vgl. zum Handelsraum auch reBsAmen, 390.
2586 seidl, 34; so auch norer, 454.
2587 süess/Gmünder, 64.
2588 BLW/ARE, Faktenblätter, 109; seidl, 34, je m.w.H.; so auch huBer, 326 f.
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als kontra produktive Vermarktung der Umwelt betrachtet werden, durch die 
man sich lediglich von den Verpflichtungen gegenüber der Natur freikaufen 
könne.2589 Auch wird ihnen mangelnde Wettbewerbsverträglichkeit vorge-
worfen, da eine zahlungskräftige Firma durch grosse Nachfrageentfaltung auf 
dem Zertifikatsmarkt den Kurs in die Höhe treiben und sich so in den Besitz 
des grössten Teils der angebotenen Zertifikate bringen und damit eine Art 
Monopolstellung erreichen könne.2590 Zudem wird die ökologische Wirksam-
keit und praktische Umsetzbarkeit von Zertifikatslösungen angezweifelt.2591 

Hinzu kommt, dass die Akzeptanz marktwirtschaftlicher und regulato-
rischer Instrumente heutzutage nicht allzu gross ist.2592 Gerade beim System 
der Flächennutzungszertifikate handelt es sich um ein einschneidendes, 
komplexes, teures und aufwendiges Instrument, dessen Auswirkungen bis-
lang noch wenig erprobt sind.2593 Ausserdem ist die konkrete Ausgestaltung 
noch wenig ausgereift, womit eine Beurteilung der Aus- und Nebenwirkun-
gen sowie der politischen Akzeptanz schwierig ist.2594 Gerade wenn die 
Überbauung von bereits eingezontem Land von einem Flächennutzungszer-
tifikat (Bebauungsrecht) abhängig gemacht wird, stellt sich zudem die Frage 
der materiellen Enteignung.2595 Nicht unberücksichtigt bleiben darf weiter, 
dass mit solchen dem Schweizer Raumplanungsrecht bislang eher unbekann-
ten ökonomischen Instrumenten grundlegende konzeptionelle Fragen auf-
geworfen werden und die Umsetzung eines solches Systems anspruchsvoll 
wäre.2596 Grosse Herausforderungen wären beispielsweise bei der Bestim-
mung und Verteilung der Kontingente/Zertifikate zu erwarten.2597

In einem Projekt des NFP 68 zur Ressource Boden wurde schliesslich die 
Schlussfolgerung gezogen, dass bei der Eindämmung des quantitativen Bo-
denverbrauchs neben dem Instrumententyp auch die Gemeindegrösse und 
der Gemeindetyp berücksichtigt werden sollten. Effektive, marktwirtschaft-
liche Instrumente zur Verminderung der Zersiedlung sind aufwendig in der 
Umsetzung und aufgrund der planerischen und finanziellen Ressourcen 
eher durch grössere Gemeinden anwendbar. Kleinere Gemeinden tendieren 

2589 So bspw. bereits endres, 12; rehBinder, 73 f.
2590 endres, 17.
2591 endres, 13 f.
2592 BLW/ARE, Faktenblätter, 105; hAAG, 20.
2593 Vgl. dazu auch die Bedenken von estermAnn, 24; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 

19; menGhini, 57; menGhini et Al., 58; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.
2594 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 250.
2595 zollinGer, 68.
2596 ecoPlAn, NHB und RFA, 38.
2597 PerreGAux duPAsquier, Bauzonen, 48.

1071

1072

555 § 1 Zukunft des Kompensationsprinzips

https://perma.cc/L8Z6-4NRR


hingegen dazu, mit klassischen regulatorischen Instrumenten wie beispiels-
weise einer minimalen Nutzungsziffer zu arbeiten.2598 Darüber hinaus wurde 
das System der handelbaren Flächennutzungszertifikate in einer Befragung 
abgelehnt, wegen «Eingriffen in die Eigentumsrechte» (seitens Verkäufer-
schaft) sowie wegen «Förderung der Bodenspekulation», «Wettbewerbsver-
zerrung» und «Preiserhöhung» (beide Seiten).2599 Ausserdem stehen Politik 
und Gesellschaft marktwirtschaftlichen Instrumenten in der Umweltpolitik 
und Raumplanung generell eher skeptisch gegenüber, fordern diese doch ein 
völliges Umdenken und stellen einen neuen Ansatz im Schweizer Raumpla-
nungsrecht dar.2600 Oftmals müssen Instrumente zudem, um konsensfähig 
zu sein, so angepasst werden, dass deren Wirksamkeit stark abnimmt.2601 Die 
im Jahr 2006 vom ARE durchgeführte Studie kam denn auch zum Schluss, 
dass Flächennutzungszertifikate mit moderaten Mengenzielen sowohl wirk-
sam als auch wirtschaftlich und sozial tragbar seien.2602 Gleichzeitig wurde 
aber auch festgestellt, dass ein Modell mit ambitiöseren Mengenzielen, wie 
beispielsweise der Stabilisierung des Pro-Kopf-Mengenverbrauchs während 
der nächsten 20 Jahre zu einem hohen Baulandpreisanstieg führen und so 
stark in den Boden- und Baumarkt eingreifen würde. Dies würde weiter rei-
chende Wirkungen auf die Gesellschaft und Wirtschaft haben. Aufgrund des-
sen sei mit moderaten Zielen zu starten.2603

Nichtsdestotrotz konnte in den letzten Jahren ein zunehmender Konsens 
für das Bedürfnis nach einer effektiven Begrenzung der Siedlungsentwick-
lung festgestellt werden. Auch mit den in verschiedenen Kantonen lancierten 
Initiativen zum Schutz des Kulturlandes rücken marktwirtschaftliche Instru-
mente vermehrt in den Fokus.2604 Je stärker der Druck auf das Kulturland und 
das Bewusstsein für dessen Schutzwürdigkeit wird, desto eher wird eine poli-
tische Akzeptanz eines solchen neuartigen Systems gegeben sein. Dennoch 
werden insgesamt die politischen Hürden zur Umsetzung von Zertifikats- und 
Handelslösungen als gross erachtet. Entsprechend ist es eher unwahrschein-
lich, dass in naheliegender Zukunft schweizweit neue ökonomische Instru-
mente eingeführt werden. Dies auch, weil Gemeinden und Kantone noch mit 

2598 BLW/ARE, Faktenblätter, 107 m.w.H.
2599 menGhini, 57.
2600 So auch bereits vor mehr als 25 Jahren im Zusammenhang mit der Einführung von 

Umweltlizenzen im Bereich der Luftreinhaltung in Deutschland; vgl. rehBinder, 93 f.
2601 BLW/ARE, Faktenblätter, 107 m.w.H.
2602 ARE, Flächennutzungszertifikate, 84; vgl. dazu auch hAAG, 17; WAldmAnn, Der 

Raum wird knapp, 238.
2603 ARE, Flächennutzungszertifikate, 84.
2604 BLW/ARE, Faktenblätter, 105; vgl. dazu auch Rz. 65 ff. hiervor. 
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der Umsetzung der ersten Etappe der RPG-Revision sowie des überarbeite-
ten Sachplans FFF beschäftigt sind und zudem die zweite Etappe der RPG-
Revision ansteht.2605 Dennoch scheinen die Chancen intakt, dass ökonomi-
sche Ansätze als Ergänzung zum bestehenden Instrumentarium zur Errei-
chung der raumplanerischen Ziele in Betracht gezogen werden.2606 Entspre-
chend sind solche marktwirtschaftlichen Ansätze weiterzuverfolgen, auch 
wenn deren Umsetzung i.d.R. aufwendig ist und viele Fragen zur Umsetzung 
und den Auswirkungen noch ungeklärt sind.2607 Könnte tatsächlich ein Zer-
tifikatsmodell etabliert werden, so wären verschiedene Weiterentwicklun-
gen denkbar. So könnten beispielsweise Zonen innerhalb des Handelsraum 
definiert werden, wo nur der Verkauf (Senderzonen) oder nur der Zukauf 
(Empfängerzonen) von Flächennutzungszertifikaten erlaubt ist.2608 Auf die-
se Weise wäre eine gezieltere Steuerung der Siedlungsentwicklung möglich. 
Weiter könnte ein Dichtebonus implementiert werden, d.h., an raumplane-
risch geeigneten Standorten könnte bei Erwerb zusätzlicher Flächennut-
zungszertifikate eine Erhöhung der Nutzungsintensität über das dort bisher 
zulässige Mass hinaus erlaubt werden.2609

5. Kompensation unter Einbezug der Bodenfunktionen
a) Vorbemerkungen 
De lege lata wird bei der Kompensation der Fokus auf eine quantitativ gleich-
wertige Kompensation gelegt. Bei Fruchtfolgeflächen muss die Kompensati-
onsfläche zudem auch Fruchtfolgeflächenqualität aufweisen. Die Fruchtfolge-
flächenqualität beurteilt sich primär nach dem landwirtschaftlichen Produk-
tionspotenzial.2610 Der Boden bildet aber nicht nur die Produktionsgrundlage 
für Nahrungsmittel, sondern dient auch als Baugrund und hat viele weitere 
ökologische und ökonomische Funktionen, die direkt oder indirekt den Men-
schen dienen.2611 Böden speichern, filtern und transformieren unterschied-
lichste Substanzen wie Wasser, Kohlenstoff und Nährstoffe (Regulierungs-
funktion), bilden einen Genpool für die biologische Vielfalt und tragen zum 
Erhalt der Biodiversität bei (Habitatfunktion oder Lebensraumfunktion).2612 

2605 BLW/ARE, Faktenblätter, 99.
2606 BLW/ARE, Faktenblätter, 100.
2607 BLW/ARE, Faktenblätter, 105.
2608 Dieses Modell liegt den Ausführungen von menGhini et Al., 53 ff. zugrunde.
2609 Vgl. zu den Weiterentwicklungsmöglichkeiten Gmünder, Steuerungsinstrumente, 18.
2610 Zur Qualifikation als Fruchtfolgefläche vgl. Rz. 93 ff. hiervor.
2611 BLW/ARE, Faktenblätter, 79; vgl. auch Grêt-reGAmeY/kool et Al., 20; keller et 

Al., 15 ff.
2612 Greiner/keller, 5 ff.; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 12 f.
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Daneben übernehmen sie Archiv-, Träger- und Rohstofffunktionen.2613 Ins-
gesamt ist der Boden eine der wichtigsten knappen und endlichen Ressourcen 
und stellt zusammen mit Wasser und Luft eine zentrale Lebensgrundlage für 
die Menschen dar.2614 Hinzu kommt, dass sich die einzelnen Bodenfunktionen 
gegenseitig beeinflussen und der Boden seine vielzähligen Funktionen nur 
wahrnehmen kann, wenn der Aufbau und das Leben im Boden intakt sind und 
dessen Nutzung nachhaltig ist. So kann ein Boden beispielsweise keine guten 
Erträge für Getreide leisten, wenn andere Bodenfunktionen wie Regulierung 
(Wasser- und Nährstoffspeichervermögen) oder Habitat (biologische Aktivität) 
eingeschränkt sind.2615 Das Ziel der haushälterischen Bodennutzung verlangt 
demnach nicht nur einen quantitativen Schutz des Bodens und einen Erhalt 
der landwirtschaftlichen Produktionsfähigkeit, sondern einen Erhalt des Bo-
dens in seiner gesamten Multifunktionalität.

Dennoch werden Bodeninformationen bei raumplanerischen Entschei-
den aktuell nicht oder nur in geringem Ausmass berücksichtigt. Es stellt sich 
die Frage, ob ein besserer Einbezug von Bodeninformationen in die Planung 
und Interessenabwägung nicht unabdingbar ist und beim Schutzentscheid 
sowie für die Beurteilung der Gleichwertigkeit der Kompensation nicht ver-
mehrt neben dem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial weitere Bo-
denfunktionen berücksichtigt werden sollten.2616 Dazu könnten einerseits 
die Bodenfunktionen bei den de lege lata bestehenden Schutz- und Kompen-
sationsmechanismen stärker berücksichtigt werden. Andererseits könnte die 
Steuerung der Bodenbeanspruchung aber auch generell vermehrt über die 
Bodenqualität statt über die Flächenkompensation erfolgen.2617 

Voraussetzung ist bei beiden Varianten sowie insgesamt für eine nach-
haltige Bodennutzung, dass flächendeckende und fundierte Bodenfunktio-
nen erhoben, festgehalten und nach einheitlichen Kriterien bewertet wer-
den.2618 Obwohl die Bedeutung von Bodeninformationen für die effiziente 
und ressourcengerechte Bodenpolitik heute grundsätzlich anerkannt ist, hat 

2613 sAchPlAn FFF 2020, 20; BAFU/ARE/BLW, Faktenblatt Bodenstrategie, 1; vgl. zu den 
Funktionen des Bodens umfassend Aust et Al., 12 ff.; BLW/ARE, Faktenblätter, 79 f.; 
BLW, Schutz des Kulturlandes, 5; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 13 ff.; cAndi-
nAs et Al., 91 ff.; cArizzoni et Al., 12; Greiner/keller, 5 ff.; Grêt-reGAmeY/kool 
et Al., 12 f.; keller et Al., 53 ff.; schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 9.

2614 BLW/ARE, Faktenblätter, 79.
2615 Greiner/keller, 5.
2616 BAFU/ARE/BLW, Faktenblatt Bodenstrategie, 2; BLW/ARE, Faktenblätter, 120; Grêt-

reGAmeY/droBnik et Al., 1; zum Begriff der Bodenfunktion vgl. Greiner/keller, 7.
2617 BLW/ARE, Faktenblätter, 28; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 33 ff.
2618 keller et Al., 18; knecht/lüscher/Borer, 45 ff.
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dennoch bis heute keine schweizweite Erhebung der Bodenfunktionen statt-
gefunden. Für die Mehrheit der landwirtschaftlichen Böden in der Schweiz 
fehlen noch immer ausreichende, nach einheitlichen Kriterien erhobene 
Datengrundlagen.2619 Die heute angewendete Kartiermethode FAL24+ ent-
hält zwar die häufigsten Bodendaten, weist jedoch vor allem bezüglich physi-
kalischer Bodeneigenschaften sowie Angaben zum Nährstoffgehalt Lücken 
auf.2620 Mit dem Nationalen Forschungsprogramm «Nachhaltige Nutzung 
der Ressource Boden» (NFP 68) wurden verschiedene Modelle erarbeitet und 
erprobt, um dieses Defizit zu beheben und von der Kartiermethode FAL24+ 
abzukommen.2621 Die thematische Synthese 4 (TS4) schlägt eine Bodenin-
formations-Plattform Schweiz (bip-ch) vor, die als Drehscheibe von Boden-
informationen und daraus abgeleiteten Produkten wie Anwendungskarten 
dienen soll.2622 Damit auch die Multifunktionalität des Bodens erfasst wird, 
sollen die Ansprüche und der Bedarf an Bodeninformationen neu definiert 
werden.2623 Mit dem nationalen Kompetenzzentrum Boden (KOBO) schafft 
der Bund sodann eine nationale Beratungs- und Servicestelle für Bodenin-
formationen. Sie soll die Erhebung der noch fehlenden Daten fachlich unter-
stützen, koordinieren sowie die gewonnenen Informationen den Vollzugs-
behörden und Privaten zugänglich machen.2624

b) Stärkere Berücksichtigung der Bodenfunktionen bei den  
de lege lata bestehenden Schutz- und Kompensationsmechanismen

Mehrere Vorschläge gehen heute in die Richtung, dass der Qualität der Bö-
den ohne einen generellen Systemwechsel bei den de lege lata bestehenden 
Schutz- und Kompensationsmechanismen ein höheres Gewicht eingeräumt 
und Bodenfunktionen verstärkt berücksichtigt werden sollen.2625 Dabei 
könnte auf den heute bereits bestehenden Rechtsgrundlagen aufgebaut wer-
den. Zudem würden die heutigen Fruchtfolgeflächen grossmehrheitlich 
auch künftig geschützt, denn sie nehmen wichtige Bodenfunktionen wahr. 

2619 keller et Al., 10 und 20; rehBein/sPrecher/keller, 16 mit dem Hinweis, dass im 
Jahr 2019 erst zu 13 % der Landwirtschaftsflächen Bodendaten in guter Qualität vor-
lagen; reBsAmen, 435 schlägt vor, bei der Erhebung der Bodendaten aufgrund der 
zeitlichen Dringlichkeit etappenweise vorzugehen und zunächst die Bodendaten in 
definierten Vorranggebieten (rund um bestehende Siedlungen) zu erheben.

2620 keller et Al., 33.
2621 Vgl. bspw. knecht/lüscher/Borer, 19 ff.
2622 keller et Al., 68 ff.
2623 keller et Al., 23 ff.
2624 BLW/BAFU/ARE, Faktenblatt Boden, 2; BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 52.
2625 So bspw. das Projekt «FFF plus» gem. Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52.
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Als landwirtschaftlich gut geeignete Böden sind sie i.d.R. tiefgründig sowie 
fruchtbar und weisen einen guten Wasserhaushalt auf.2626 Die Kriterien für 
die Qualifikation als Fruchtfolgeflächen könnten jedoch optimiert und mit 
weiteren Bodenfunktionen ergänzt werden («Fruchtfolgeflächen+»). Zudem 
könnte der Schutz auf weitere Flächen ausgeweitet werden, die zwar keine 
Fruchtfolgeflächenqualität, aber doch eine umfassend gute Bodenqualität 
und hohe Multifunktionalität («gute Böden») aufweisen. Eine solche Erwei-
terung des Schutzes wäre insbesondere in Gebieten, in denen der Druck auf 
die Bodenqualität besonders gross ist, in Betracht zu ziehen.2627 Durch ein 
solches Schutzsystem könnte die Qualität der Flächen besser in die raumpla-
nerische Interessenabwägung einbezogen und die bauliche Nutzung auf die 
weniger wertvollen Flächen sowie nach innen gelenkt werden.2628 

Für die Umsetzung eines Schutzes der «Fruchtfolgeflächen+» sowie wei-
terer «guter Böden» müssten zunächst einheitliche Kriterien für die Erhe-
bung der «Fruchtfolgeflächen+» und der «guten Böden» festgesetzt werden. 
Anschliessend müssten diese in der gesamten Schweiz nach diesen neuen 
Kriterien erhoben werden. Die einzelnen Kriterien wären sodann angemes-
sen zu gewichten, wobei sich hier ein System mit Bodenindex-Punkten an-
bietet.2629 Die bei dieser Erhebung als «Fruchtfolgeflächen+» resp. «gute Bö-
den» qualifizierten Flächen würden gestützt darauf in Klassen mit verschie-
dener Qualität eingeteilt, wobei die landwirtschaftlich am besten geeigneten 
Flächen den am besten geschützten Klassen zugewiesen würden. Stellt sich 
dann die Frage, welche Flächen beispielsweise innerhalb der geschützten 
«guten Böden» resp. «Fruchtfolgeflächen+» beansprucht werden sollen, so 
wären die Bodenfunktionen mitzuberücksichtigen und soweit möglich tiefer 
klassifizierte Böden zu beanspruchen.2630 

Auch bei dieser Weiterentwicklung wäre das heute bereits bestehende 
Mindestkontingent an Fruchtfolgeflächen je Kanton weiterhin zu erhalten.2631 
Verbrauchte «Fruchtfolgeflächen+» wären wie de lege lata zu kompensieren, 
falls damit das kantonale Mindestkontingent gefährdet wird. Allerdings wäre 
eine Kompensation durch gleich grosse Flächen mit Fruchtfolgeflächenquali-
tät nicht mehr ausreichend, sondern es müsste innerhalb der Fruchtfolge-
flächen die Bodenqualität erhalten werden. Die Kompensationsfläche müsste 

2626 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 9 f.; WAlter/hänni, 34.
2627 WAlter/hänni, 34; vgl. auch Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52.
2628 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52.
2629 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52.
2630 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 9 f.
2631 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52.
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also gleich vielen Punkte aufweisen wie die verbrauchte Fläche, wobei die 
Punkteverteilung, d.h. die Anteile an den Bodenfunktionen, unterschiedlich 
sein könnte.2632 Unproblematisch wäre es zudem, wenn die Kompensations-
fläche eine höhere Punktzahl als die beanspruchte Fläche aufweist, da da-
durch insgesamt die Bodenqualität zunimmt. Damit Flächen zur Kompensa-
tion beigezogen werden könnten, müssten auch diese (ggf. nach der Umset-
zung von Aufwertungsmassnahmen) nach den Kriterien für die Erhebung 
der «Fruchtfolgeflächen+» und der «guten Böden» bewertet werden. 

Da es den Kantonen immer schwerer fällt, das ihnen zugewiesene Min-
destkontingent an Fruchtfolgeflächen zu erhalten, könnte auch geprüft wer-
den, ob den Kantonen das Ausweichen auf weniger gute Böden ermöglicht 
werden soll, um ihr Kontingent erhalten zu können. Damit dennoch eine 
Gleichwertigkeit gegeben ist und das Ertragspotenzial bewahrt werden kann, 
müsste in solchen Fällen eine entsprechend grössere Fläche zur Kompensa-
tion beigezogen werden. So müsste zum Beispiel für jeden Quadratmeter 
erster Qualität die doppelte Fläche zweiter Qualität wiederhergestellt wer-
den.2633 Im Kanton Zürich wird ein solches System bereits angewendet, in-
dem Flächen der Nutzungseignungsklasse (NEK) 6 zu 50 % als Fruchtfolge-
flächen angerechnet werden.2634

c) Qualitative Kompensation nach «Bodenindexpunkten»
Weitergehend könnte anstelle des Erhalts eines Mindestumfangs an Frucht-
folgeflächen insgesamt der Erhalt einer bestimmten Bodenqualität angestrebt 
werden. Entsprechend wäre nicht mehr eine definierte Fläche zu erhalten, 
sondern eine möglichst gute Bodenqualität über einen möglichst langen Zeit-
raum.2635 Indem Böden und Bodennutzungen qualitativ bewertet werden, 
sollen diese nach vernünftigen, sämtliche Ansprüche berücksichtigenden 
Kriterien vergleichbar werden.2636 Auf diese Weise soll sichergestellt wer-
den, dass primär siedlungstechnisch wertvolle Böden zu Siedlungszwecken 
herangezogen werden, während ökologisch wertvolle Böden grundsätzlich 
von Überbauungen freigehalten werden. Im Unterschied zur stärkeren Be-
rücksichtigung der Bodenfunktionen im Rahmen der de lege lata bestehenden 

2632 Damit könnte dem Risiko begegnet werden, dass durch Kompensationen schleichend 
Bodenqualität verloren geht; vgl. WAlter/hänni, 38.

2633 BLW/ARE, Faktenblätter, 28.
2634 BLW/ARE, Faktenblätter, 72; vgl. dazu auch Rz. 156 hiervor.
2635 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 

33; Ziel kann darüber hinaus auch sein, die Bodenqualität zu verbessern; vgl. Grêt-
reGAmeY/kool et Al., 50.

2636 estermAnn, 13.
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Schutz- und Kompensationsmechanismen ginge damit ein Systemwechsel 
einher. Es käme zu einem Wechsel von einer primär quantitativen zu einer 
rein qualitativen Kompensation.

Im Hinblick auf die Umsetzung müssten zunächst die entsprechenden 
Rechtsgrundlagen geschaffen und ein Bewertungssystem ausgearbeitet wer-
den. Dafür müsste ein Abgleich zwischen den Interessen der Raumplanungs-, 
der Umweltschutz- und der Landwirtschaftspolitik erfolgen, und es müssten 
gemeinsame Schutzziele festgelegt werden. Gestützt darauf wären die Krite-
rien für den Bodenschutz zu erarbeiten und zu gewichten.2637 Die Kriterien 
sollten transparent und nachvollziehbar, einfach, verständlich, übertragbar, 
fundiert und mit möglichst geringem Aufwand erhebbar sein.2638 Aus Grün-
den der Übertragbarkeit und der Digitalisierungsmöglichkeiten wären Be-
wertungsmethoden vorzuziehen, die auf physikalischen, chemischen oder 
biologischen Grössen beruhen und keine regional- oder länderspezifischen 
Klassifikationen verwenden.2639 In der Schweiz wurde im Rahmen des Na-
tionalen Forschungsprogramms NFP 68 ein Projekt zur Kartierung von Boden-
eigenschaften für die Beurteilung von Bodenfunktionen auf regionaler Ska-
la durchgeführt. Mithilfe digitaler Kartierungs- und Bewertungsmethoden 
werden darin Bodeneigenschaften abgebildet und daraus Bodenfunktions-
karten erstellt. Zudem wird eine räumliche Bewertung der Bodenfunktionen 
vorgenommen.2640 Die einzelnen Bodenteilfunktionen werden also nach be-
stimmten Kriterien bewertet, gewichtet und priorisiert, sodass für jede Flä-
che eine Gesamtbewertung resultiert (Bodenindex).2641 Auch im Rahmen der 
Überarbeitung des Sachplans FFF wurde eine Variante «Bodenindexpunkte» 
geprüft. Diese sieht ebenfalls vor, die Bodenqualität durch Zuweisung von 
Bodenindexpunkten zu messen. Böden mit höherer Qualität pro Fläche er-
halten mehr Punkte als Böden mit geringerer Qualität.2642

Nach der Ausarbeitung und Gewichtung der Kriterien für die Erhebung 
der Bodenqualität müsste eine flächendeckende und einheitliche Erhebung 
der Bodendaten stattfinden, um die heute vorhandene Summe der Bodenin-
dexpunkte zu bestimmen.2643 Dabei sollte als Ausgangslage das gesamte un-

2637 BLW/ARE, Faktenblätter, 87.
2638 FeldWisch/BAllA/Friedrich, 10; Greiner/keller, 13.
2639 Greiner/keller, 13.
2640 BLW/ARE, Faktenblätter, 81; vgl. dazu ausführlicher Grêt-reGAmeY/kool et Al., 41 ff.
2641 keller et Al., 57; Greiner/keller, 14 f. mit weiteren Hinweisen zur Schwierigkeit 

dieser Bewertung.; vgl. dazu auch reBsAmen, 436 f.
2642 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29.
2643 Aufgrund der fehlenden flächenhaften Bodeninformationen konnte aber bisher keine 

landesweite Statistik über die Bodenqualität erarbeitet werden; vgl. auch zur Bedeu-
tung von Bodenfunktionskarten Grêt-reGAmeY/kool et Al., 41.
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versiegelte Kulturland berücksichtigt werden. Anschliessend sollte gestützt 
auf die Summe der Bodenindexpunkte der maximal zulässige Verbrauch von 
Punkten resp. die Menge der zu erhaltenden Bodenqualität festgelegt wer-
den.2644 Der zulässige Verbrauch könnte entweder jährlich oder für einen 
bestimmten Zeitraum, beispielsweise 30 Jahre, festgelegt werden.2645 Denk-
bar wären auch degressive Modelle, mit dem Ziel, dass der Verbrauch jährlich 
abnimmt und letztlich gegen null tendiert.2646 Je kleiner der maximal zuläs-
sige Verbrauch ist, desto nachhaltiger ist die angestrebte Bodennutzung.2647 
Aus dem Gesamtkapital abzüglich der verbrauchbaren Bodenindexpunkte 
ergäbe sich ein Mindestbestand an Bodenindexpunkten, der nicht unter-
schritten werden darf.2648 Für die verbrauchbaren Punkte könnten entspre-
chende Kontingente ausgegeben werden, die auf die Kantone resp. Gemein-
den zu verteilen sind.2649 Dabei wären die unterschiedlichen Rahmenbedin-
gungen, wie beispielsweise die geografische Lage, zu berücksichtigen. 

Die Umsetzung eines Systems mit Bodenindex-Punkten müsste auf kan-
tonaler und kommunaler Ebene erfolgen. Namentlich wäre es Sache des Pla-
nungsträgers (i.d.R. somit der Gemeinde) zu bestimmen, auf welchen Böden 
er das ihm zugewiesene Bodenkontingent umsetzt.2650 Dabei wäre einerseits 
die angestrebte Siedlungsentwicklung zu beachten und andererseits zu be-
rücksichtigen, dass bei Bauprojekten auf wertvollen Böden das Kontingent 
sehr rasch erschöpft wäre, womit ein Anreiz geschaffen wird, diese zu mei-
den und weniger wertvolle Böden für Siedlungszwecke in Anspruch zu neh-
men oder bestehende Siedlungsgebiete zu verdichten.2651 Der Punktestand 
wäre fortlaufend zu aktualisieren und würde jeweils die Restmenge der ver-
brauchbaren Bodenindexpunkte aufzeigen.2652 In gewissen Fällen wäre eine 
Vermeidung (auch) von wertvollen Böden kaum möglich, so beispielsweise 
bei standortgebundenen Nutzungen. Ausserdem wäre es auch bei zurück-
haltendem Verbrauch des zugewiesenen Kontingents denkbar, dass dieses 

2644 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50; vgl. auch reBsAmen, 438 f.
2645 estermAnn, 14.
2646 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50.
2647 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 34; reBsAmen, 439.
2648 Eine Unterschreitung wäre ein Hinweis auf eine nicht nachhaltige Entwicklung; so 

auch bzgl. BOKS BLW/ARE, Faktenblätter, 84; vgl. dazu auch Gmünder, Steuerungs-
instrumente, 34.

2649 BLW/ARE, Faktenblätter, 28; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50; WAlter/hänni, 34.
2650 estermAnn, 14; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50; reBsAmen, 440.
2651 estermAnn, 14; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50; WAlter/hänni, 34.
2652 Dazu wäre ein fortlaufendes Monitoring der Bodeninanspruchnahmen zu schaffen; 

vgl. BLW/ARE, Faktenblätter, 87.
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aufgebraucht wird. Kompensationen könnten in diesen Fällen dazu beitra-
gen, dass der Handlungsspielraum trotz Verbrauch von Bodenindexpunkten 
erhalten bleibt. Namentlich könnten verbrauchte Flächen durch Flächen mit 
gleich vielen Punkten, aber allenfalls anderen Bodenfunktionen kompensiert 
werden.2653 Eine Kompensationsfläche müsste dabei nicht mehr Fruchtfol-
geflächenqualität oder die gleiche Punkteverteilung aufweisen und auch nicht 
mehr die gleiche Grösse haben. Massgebend wäre nur die Anzahl Bodenin-
dexpunkte. Dabei sollte das System so ausgestaltet werden, dass insgesamt 
zwar eine gewisse Verschiebung zwischen den Bodenfunktionen möglich ist, 
aber langfristig keine Funktion ein bestimmtes Mindestmass unterschrei-
tet.2654 Dieses System würde es auch erlauben, bei Kompensationen neue 
bodenunabhängige Produktionsformen, die kein Landwirtschaftsland be-
anspruchen, anzurechnen.2655 

d) Würdigung
da) Im Allgemeinen 
Dem Schutz des Bodens als knappe und nicht erneuerbare Ressource wird 
heute eine grosse Bedeutung beigemessen. Dabei ist anerkannt, dass sich der 
Boden nicht nur durch sein landwirtschaftliches Produktionspotenzial, son-
dern auch durch viele weitere Funktionen auszeichnet. Gleichzeitig beste-
hen viele verschiedene Ansprüche an den Boden. Neben den raumplaneri-
schen, landwirtschaftlichen und naturschutzgeprägten Interessen am Er-
halt von möglichst viel Kulturland und landwirtschaftlich nutzbaren Flächen 
führt namentlich das voraussichtliche Bevölkerungswachstum dazu, dass 
das Interesse zur Siedlungsausdehnung und damit zur Inanspruchnahme 
von Boden für die Siedlungsentwicklung ebenfalls anhält oder gar zunimmt. 
Die Raumplanung wird somit auch künftig mit der Herausforderung kon-
frontiert sein, die verschiedenen Interessen am Boden zu koordinieren und 
gegeneinander abzuwägen. Durch den Einbezug der Bodenfunktionen in 
den Bodenschutz könnte ein wesentlicher Beitrag zur Koordination der ver-
schiedenen Schutz- und Nutzungsansprüche an den Boden geleistet wer-
den.2656 Er bietet namentlich die Chance, die Multifunktionalität des Bodens 
zu berücksichtigen und in einer Gesamtbeurteilung den verschiedenen An-
sprüchen der Raumplanung, der Siedlungsentwicklung und des Naturschutz- 
und Umweltrechts mit der verfügbaren Fläche räumlich und funktionell 

2653 BLW/ARE, Faktenblätter, 120; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 55.
2654 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
2655 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
2656 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 9.
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bestmöglich Rechnung zu tragen.2657 Durch eine längerfristige Betrachtung 
kämen zudem auch die Stärken gewisser Böden besser zum Vorschein.2658 

Dabei ist zu beachten, dass die Berücksichtigung von Bodenfunktionen 
nicht zwingend zu einem strengeren Schutz des Kulturlandes oder gar zu ei-
nem Erhalt der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche führt. Die In-
anspruchnahme von qualitativ hochwertigen Böden durch bauliche Nutzun-
gen im Rahmen von Siedlungsflächenerweiterungen oder Bauvorhaben 
ausserhalb der Bauzonen würde aber reduziert und die Bautätigkeit auf we-
niger wertvolle Böden gelenkt. Gleichzeitig würde der Druck auf die Innen-
entwicklung steigen.2659 Besonders wichtig erscheint dies im direkten Um-
feld bestehender Zentren, wo sich oftmals landwirtschaftlich besonders wert-
volle Böden befinden, die dem Siedlungsdruck besonders stark ausgesetzt 
sind.2660 Bei einem stärkeren Einbezug der Bodenfunktionen würde zudem 
der Aspekt der Ernährungssicherung in den Hintergrund treten. Der Fokus 
würde auf die Multifunktionalität des Bodens gelegt, wobei jedoch die Pro-
duktionsfunktion des Bodens nach wie vor ein Kriterium wäre, das (je nach 
Ausgestaltung stärker oder weniger stark) mitberücksichtigt würde. 

Insgesamt werden Modelle mit einem verstärkten Einbezug von Boden-
funktionen auch in Lehre und Politik als interessante und zukunftsweisende 
Ansätze erachtet, da damit nicht nur den raumplanerischen Interessen, son-
dern auch der Multifunktionalität und Komplexität des Bodens Rechnung 
getragen wird.2661 So hat das Modell der Bodenfunktionen beispielsweise in 
die Bodenstrategie Schweiz Eingang gefunden.2662 Ausserdem gelangten 
toBiAs/leuthArd in einem Vergleich der Instrumente zum Schutz des Kul-
turlandes in der Schweiz und ausgewählten europäischen Ländern zum 
Schluss, dass Bodenfunktionsbewertungen und ihre Anwendung in der 
raumplanerischen Interessenabwägung den Zielen eines umfassenden Bo-
denschutzes am nächsten kommen.2663 Auch im Rahmen der Überarbeitung 
des Sachplans FFF wurde aus Umweltkreisen und von Vertretern der For-
schung betont, dass die umfassende Erhaltung des Kulturlandes und nicht 
nur der Fruchtfolgeflächen das anzustrebende Ziel sei. Entsprechend wurde 
der Einbezug anderer Bodenfunktionen neben der Produktionsfunktion als 

2657 Vgl. dazu auch BLW/ARE, Faktenblätter, 79 f.; Greiner/keller, 10.
2658 Greiner/keller, 10.
2659 Ansonsten wäre das Kontingent an verbrauchbaren Bodenindexpunkten sehr rasch auf-

gebraucht; vgl. estermAnn, 14; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50; WAlter/hänni, 34.
2660 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 22; WAlter/hänni, 16.
2661 BLW/ARE, Faktenblätter, 80.
2662 BundesrAt, Bodenstrategie Schweiz, 22 ff.
2663 leuthArd/toBiAs, 1 ff., insbes. 51.
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«langfristig zu verfolgende oder zumindest zu prüfende Option» beurteilt.2664 
Befürchtet wird in der Praxis demgegenüber, dass die Planungsprozesse und 
-entscheide mit diesen zusätzlichen Informationen noch komplexer und auf-
wendiger werden, als sie dies ohnehin schon sind, und dass potenzielle In-
vestoren abgeschreckt werden könnten.2665 Um diesen Bedenken zu begeg-
nen, sind eine klare Kommunikation sowie einfache Modelle für den Einbe-
zug der Bodeninformationen (Bewert- und Vergleichbarkeit des Bodens) von 
grosser Bedeutung.2666

Eine wichtige Voraussetzung, damit Modelle, die Bodenfunktionen be-
rücksichtigen, umgesetzt werden und das damit angestrebte Ziele einer nach-
haltigen Bodennutzung erreicht werden kann, ist sodann, dass detaillierte 
und einheitliche Grundlagendaten bestehen.2667 Flächendeckende detail-
lierte Bodenkartierungen der landwirtschaftlich genutzten Böden existie-
ren jedoch bisher nur in einigen Kantonen. Zudem bestehen grosse qualita-
tive Unterschiede in den erhobenen Daten.2668 Diese fehlenden und unein-
heitlichen Bodendaten in der Schweiz stellen eine grosse Schwierigkeit für 
die Berücksichtigung der Bodenqualität in der Raumplanung dar.2669 Als 
Grundlage für die raumplanerischen Entscheide sollten demnach in einem 
ersten Schritt die diesbezüglichen Defizite bereinigt werden. Dafür werden 
Bodenfunktionskarten, die neben der Quantität auch die Qualität der Böden 
enthalten, als zweckmässig erachtet.2670 

db) Stärkere Berücksichtigung der Bodenfunktionen bei den  
de lege lata bestehenden Schutz- und Kompensationsmechanismen

Wie bereits dargestellt, stehen sodann zwei Varianten für den Einbezug von 
Bodenfunktionen im Vordergrund. Bereits bei einem verstärkten Einbezug 
der Bodenfunktionen bei den de lege lata bestehenden Schutz- und Kompen-
sationsmechanismen würden die Fruchtfolgeflächen nicht mehr «nur» in 
ihrer Quantität, sondern auch in ihrer Qualität geschützt. Damit könnte ein 

2664 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 54.
2665 Grêt-reGAmeY/droBnik et Al., 14.
2666 Grêt-reGAmeY/droBnik et Al., 18.
2667 Greiner/keller, 5 und 19; leuthArd/toBiAs, 51.
2668 Greiner/keller, 17 f.
2669 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 20 f.; BLW/ARE, Faktenblätter, 81.
2670 In Deutschland werden solche bereits teilweise angewendet und im Rahmen der 

Überarbeitung des Sachplans FFF sollen die Datengrundlagen für die Bewertung der 
Bodenfunktionen miterhoben werden; vgl. UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sach-
plan FFF, 22 und 54; vgl. zu den Methoden zur Erstellung dieser Karten Grêt-reGA-
meY/kool et Al., 41 ff.
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Beitrag zum generellen Schutz des Kulturlandes sowie zum besseren Ein-
bezug der Bodenqualität in der Raumplanung geleistet werden.2671 Zudem 
könnte zu einer Flexibilisierung des Sachplans FFF beigetragen werden, in-
dem ein Boden mit hoher Produktionsfähigkeit mit einem Boden, welcher 
bei anderen Funktionen hohe Werte erzielt, kompensiert werden kann.2672 

Im Vergleich zu einer qualitativen Kompensation nach Bodenindex-
punkten bliebe der Schutz der Bodenqualität aber schwächer, da nur ein Teil 
des Bodens geschützt wird, nämlich die «Fruchtfolgeflächen+» und eventuell 
weitere «gute Böden».2673 Ausserdem würde weiterhin nur ein Mindestum-
fang an besonders schützenswerten Böden gesichert werden, und es fehlt ein 
Mechanismus, der den Bodenverbrauch abnehmen lässt.2674 Nichtsdesto-
trotz würde bereits durch diese Verknüpfung quantitativer und qualitativer 
Aspekte bei Entscheiden über Bodennutzung und Bodenverbrauch der Qua-
lität der Flächen im Vergleich zu heute ein höherer Stellenwert eingeräumt, 
womit einem heute vermehrt formulierten Postulat gefolgt würde.2675 Zu-
dem ist im Vergleich zu einer rein qualitativen Kompensation nach Boden-
indexpunkten von einer höheren gesellschaftlichen und politischen Akzep-
tanz auszugehen, da es keines Systemwechsels bedarf und an ein bestehen-
des und im Grundsatz funktionierendes System angeknüpft werden könnte. 

Durch die Einführung von verschiedenen Klassen innerhalb der Frucht-
folgeflächen resp. den ergänzenden Schutz anderer guten Böden und das 
Ermöglichen von Kompensationen durch grössere Flächen von schlechterer 
Qualität könnte zudem den Kantonen, die Schwierigkeiten bei der Einhal-
tung des ihnen zugewiesenen Kontingents an Fruchtfolgeflächen haben, ent-
gegengekommen werden.2676 Ob es möglich sein soll, grössere Flächen mit 
geringerer Qualität als Kompensationsflächen beizuziehen, ist jedoch letzt-
lich eine politische Grundsatzfrage. Nicht ausser Acht gelassen werden darf 
dabei, dass damit die Gefahr einhergeht, dass die besten landwirtschaftli-
chen Böden längerfristig verloren gehen und durch Böden von geringerer 
Qualität ersetzt werden. Eine solche schleichende Abnahme der Gesamt-
qualität der Fruchtfolgeflächen gilt es zu verhindern.2677 

2671 So auch UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 54.
2672 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 53.
2673 Vgl. Rz. 1077 ff. hiervor; vgl. auch Grêt-reGAmeY/kool et Al., 52 f.
2674 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 53.
2675 Vgl. auch UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 33 und 53; so auch BLW/ARE, 

Faktenblätter, 80.
2676 BLW/ARE, Faktenblätter, 28 sowie 72 f.
2677 BLW/ARE, Faktenblätter, 72 f. m.w.H.
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Während ein Grossteil der zur Überarbeitung des Sachplans FFF eingesetz-
ten Arbeitsgruppe eine Weiterentwicklung und Erprobung des verstärkten 
Einbezugs der Bodenfunktionen begrüsste, gab es auch kritische Stimmen. 
Namentlich die Kantone sowie Vertreter der Wirtschaft und Landwirtschaft 
stehen einem solchen System kritisch gegenüber und raten von Weiterent-
wicklungen in dieser Richtung ab. Ihres Erachtens sollte der Sachplan FFF 
weiterhin als einziges Ziel die Sicherung der Produktionsfunktion des Bo-
dens verfolgen.2678

dc) Qualitative Kompensation nach «Bodenindexpunkten»
Das Modell des Bodenschutzes und der qualitativen Kompensation nach Bo-
denindexpunkten geht gar noch weiter und führt zu einer Loslösung vom 
Schutz der Fruchtfolgeflächen.2679 Die Einführung eines solchen Modells 
würde dementsprechend einen Systemwechsel bedeuten und es müsste ein 
erheblicher Initialaufwand geleistet werden.2680 Namentlich die Erhebung 
und Bewertung der Bodenfunktionen ist vielschichtig, kostenintensiv und 
zeitlich aufwendig.2681 Zudem müsste das zulässige Bodenkontingent be-
rechnet und müssten die kommunalen Entscheidungsabläufe implementiert 
werden, wobei in der Umsetzung noch diverse offene Punkte bestehen. Die 
politische und gesellschaftliche Akzeptanz ist aufgrund der ungeklärten Fra-
gen und des erheblichen Initialaufwands heute eher fraglich2682, und auch 
die im Rahmen der Arbeiten zur Überarbeitung des Sachplans FFF eingesetz-
te Expertengruppe hat ein Modell mit Bodenindexpunkten als kurzfristige 
Alternative zum Sachplan FFF abgelehnt.2683 Die gesellschaftliche und poli-

2678 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 54.
2679 Geschützt würde nur noch die Qualität des Bodens, womit aber auch ein Grossteil der 

Fruchtfolgeflächen weiterhin geschützt würde.
2680 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29; Gmünder, Steuerungsinstrumen-

te, 35; BLW/ARE, Faktenblätter, 86 f.
2681 Zur Bodenfunktionsbewertung in der Schweiz vgl. Greiner/keller, 8 ff.; vgl. dazu 

bspw. auch das von cArizzoni et Al., 25 ff. vorgeschlagene Konzept Bodeninforma-
tionssystem; zur Methode der Erhebung der Bodenfunktionen in Deutschland vgl. 
Ad-hoc-AG Boden der stAAtlichen GeoloGischen dienste und der BGr, 4 ff.; dAn-
ner/hensold, 11 ff.; für die Bewertung der Bodenfunktionen in Österreich vgl. Aust 
et Al., 42 ff.

2682 Wobei Gmünder, Steuerungsinstrumente, 35 gerade auf kommunaler Ebene von ei-
ner hohen Akzeptanz ausgeht, da die Verwendung von Bodenindex-Punkten — vor 
allem bei der Bewirtschaftung eines frei wählbaren Kontingents — keinen Blockade-
charakter, sondern vielmehr eine Leitfunktion bei der Verfolgung nachhaltiger 
Schutzziele habe, welche die Entwicklung nach innen richten und die Neuinan-
spruchnahme qualitativ hochwertiger Böden reduzieren; im Ergebnis gleich ester-
mAnn, 13 ff.; so auch BLW/ARE, Faktenblätter, 87.

2683 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 54.
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tische Akzeptanz könnte aber voraussichtlich durch Pilotprojekte, in denen 
transparente, nachvollziehbare, einfache, verständliche, übertragbare und 
fundierte Bewertungsmethoden angewendet werden, sowie durch ein Mo-
dell, das möglichst einfach handhabbar und mit möglichst mit geringem Auf-
wand durchführbar wäre, massgeblich verbessert werden.2684 Als langfris-
tige Alternative schloss denn auch ein Grossteil der Expertengruppe einen 
Systemwechsel nicht aus.2685

Zu begrüssen bei einem Modell des Bodenschutzes über Bodenfunktio-
nen wäre insbesondere, dass der jährliche Bodenverbrauch qualitativ be-
grenzt werden könnte und dass die bauliche Entwicklung auf Böden mit öko-
logisch, landwirtschaftlich und raumplanerisch niedriger Qualität gelenkt 
wird, da diese weniger Punkte verbrauchen.2686 Auf diese Weise könnte zu 
einer nachhaltigen Bodennutzung und einer Siedlungsentwicklung nach 
innen beigetragen werden.2687 Im Idealfall sollte gar eine durch Boden-
schutzkonzepte unterstützte Raumplanung, bei der keine Bodenfunktionen 
aufgebraucht werden, angestrebt werden.2688 Ob solche Ziele politisch und 
gesellschaftlich akzeptiert werden würden, ist aber zumindest heute frag-
lich. Damit die gewünschten Effekte erzielt werden können, müssen die Ver-
brauchsziele zwar anspruchsvoll, zur besseren Akzeptanz und zur Vermei-
dung von politischem Widerstand aber auch immer realisierbar sein.2689 

Einmal etabliert, könnte mit einem Modell des Bodenschutzes über Bo-
denfunktionen zu einem effektiven Schutz der Qualität der Böden beigetra-
gen werden. Es bietet in Verbindung mit dem Kompensationsprinzip die 
Chance, Verhandlungen im raumplanerischen Kontext zu erleichtern und 
grundsätzlich eine bessere Bodenqualität zu erhalten.2690 Wesentlich für 
den Erfolg eines solchen Modells wären die Kriterien für die Bewertung der 
Böden sowie die Punktevergabe. Neben sämtlichen Bodenfunktionen könn-
te auch der Beitrag von neuen, bodenunabhängigen Produktionsformen, die 
kein Landwirtschaftsland beanspruchen, an die Nahrungsmittelproduktion 
mit Punkten für die Produktionsfunktion bewertet und so angerechnet wer-
den.2691 In der Praxis könnte zudem die Signalwirkung des Punktestandes 

2684 Greiner/keller, 13; FeldWisch/BAllA/Friedrich, 10.
2685 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 54.
2686 UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 29.
2687 BLW/ARE, Faktenblätter, 87.
2688 So betr. BOKS BLW/ARE, Faktenblätter, 86.
2689 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 35; so auch BLW/ARE, Faktenblätter, 87.
2690 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
2691 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
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zu einer Sensibilisierung im Umgang mit dem Boden beitragen. Die Angabe 
des Verbrauchs mittels Punkten könnte auch zu einer prioritären und ge-
zielten Nutzung der Verdichtungs- und Nachnutzungspotenziale führen.2692 
Gleichzeitig könnte aber auch die Autonomie der Gemeinden und der Kanto-
ne gewahrt bleiben. Innerhalb des maximal tolerierbaren Verbrauchs könn-
ten sie weiterhin eigenständig Planungsentscheide fällen — mit der Konse-
quenz, dass sie ihr Kontingent schneller aufgebraucht haben und gegebenen-
falls Kompensationslösungen anwenden müssen, wenn sie wertvolle Böden 
für bauliche Nutzung beanspruchen.2693

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass mit einem Bodenindexpunkte-
System versucht wird, das komplexe Zusammenspiel von Bodeneigenschaf-
ten, -prozessen, Nutzungseinflüssen und Standortfaktoren vereinfacht zu 
beschreiben.2694 Gewisse Vereinfachungen und Pauschalisierungen sind 
dabei notwendig, damit ein praxistaugliches Modell möglich ist. Allerdings 
können zu starke Vereinfachungen und Pauschalisierungen die Wirkungen 
schmälern und dazu führen, dass im Endeffekt Böden geschützt werden, 
welche bei den bewerteten Funktionen überall durchschnittlich einzustufen 
sind, während Böden mit einer herausragenden Funktion nicht geschützt 
werden, weil sie in der Summe weniger Punkte aufweisen. Durch die Ge-
samtbewertung wird eine vielschichtige Bewertung also stark vereinfacht 
und es gehen viele Informationen verloren. Andererseits kann nur so eine 
vergleichbare und verständliche Grösse geschaffen werden. Es wird als ab-
zuwägen sein, ob und nach welchen Prioritäten die Bodenfunktionen zu ei-
ner Gesamtbewertung zusammengezogen werden sollen.2695 Ausserdem 
müsste das System so ausgestaltet werden, dass zwar eine gewisse Verschie-
bung zwischen den Bodenfunktionen möglich ist, aber langfristig die Quali-
tät der Böden insgesamt nicht abnimmt und der Boden weiterhin sämtliche 
Funktionen erfüllen kann.2696

dd) Abschliessende Würdigung beider Umsetzungsvarianten
Mit Blick auf den Aufwand sowie die Akzeptanz wäre eine stärkere Berück-
sichtigung der Bodenfunktionen im heute bereits bekannten und etablierten 
System einfacher umsetzbar und würde zwar möglicherweise einen geringe-
ren, aber doch bereits einen hohen Mehrwert bringen. In jedem Fall zu beach-

2692 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 34.
2693 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 50.
2694 Greiner/keller, 6.
2695 Greiner/keller, 14 f.
2696 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
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ten ist, dass der Verlust an Bodenqualität umso grösser ist, je länger mit einem 
Schutz der Bodenfunktionen zugewartet wird. Spät eingesetzte Schutzmass-
nahmen können ausserdem mit erheblich höheren Kosten verbunden sein.2697

Weiter darf bei beiden Umsetzungsvarianten nicht ausser Acht gelassen 
werden, dass es sich bei bodenkundlichen Kompensationsprojekten (Auf-
wertungen) um fachlich anspruchsvolle Projekte handelt. Entsprechend ist 
ein besonderes Augenmerk auf die Anforderungen und Umsetzung der Kom-
pensation zu legen. Ausserdem erscheint insbesondere für die Wiederher-
stellung von Bodenfunktionen sowie deren Bewertung der Beizug von Fach-
personen unerlässlich. Zudem sind Kompensationsprojekte und Bodenfunk-
tionsbewertungen zu dokumentieren, sodass diese den Genehmigungs- 
resp. Bewilligungsbehörden vorgelegt werden können.

Modelle der Bodenfunktionsbewertung können mit bestehenden Model-
len oder auch mit weiteren Massnahmen verbunden werden. Denkbar wäre 
beispielsweise eine Kombination mit dem heutigen System des zu sichernden 
Mindestumfangs an Fruchtfolgeflächen. Dabei könnte nur ein Teil des Min-
destumfangs der Fruchtfolgeflächen für eine Kompensation über Bodenfunk-
tionen freigegeben werden.2698 Weiter könnte auch eine räumliche Flexibilisie-
rung zu einem Erhalt der Bodenfunktionen beitragen. Es ist nämlich denkbar, 
dass der Erhalt der landwirtschaftlichen Flächen mit den meisten oder beson-
ders wertvollen Bodenfunktionen in einer Gemeinde nur mit hohen Kosten 
möglich ist, während in einer anderen Gemeinde grosse Flächen mit tief be-
werteten Böden vorhanden sind. Unter Berücksichtigung der Bodenfunktio-
nen kann es sich in solchen Fällen rechtfertigen, dass die Siedlungsentwick-
lung vorrangig in den Gemeinden mit tief bewerteten Böden stattfindet.2699 Mit 
einer räumlichen Flexibilisierung kann berücksichtigt werden, wie die räum-
liche Verteilung der Bodenqualität und weiterer Faktoren aussieht. Räumliche 
Flexibilisierungen können aber auch zu ökonomischen Zielkonflikten sowie 
zu politisch unerwünschter Siedlungsentwicklung führen.2700 Eine umfassen-
de Interessenabwägung ist in jedem Fall angezeigt.

6. Finanzielle Abgeltung
a) Vorbemerkungen
Während bei Poollösungen zwar u.U. ein Geldbetrag bezahlt werden kann, 
handelt es sich dabei immer noch um eine Realkompensation, da dieser Geld-

2697 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 25.
2698 BLW/ARE, Faktenblätter, 120.
2699 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 15 ff. mit Beispielen.
2700 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 17.

1098

1099

1100

571 § 1 Zukunft des Kompensationsprinzips



betrag direkt einer Kompensationsmassnahme zugerechnet wird. Noch wei-
tergehend kann diskutiert werden, ob eine rein finanzielle Abgeltung und so-
mit eine Loslösung der Kompensationsleistung von realen Kompensations-
massnahmen infrage kommen soll. Möglich wäre dazu insbesondere eine 
Einzahlung in einen Fonds, dessen Mittel für die Umsetzung von Kompensa-
tionsmassnahmen oder für weitere Massnahmen zum Schutz des Kulturlan-
des verwendet werden. Der überarbeitete Sachplan FFF bietet den Kantonen 
die Möglichkeit, solche Fondslösungen vorzusehen. Namentlich kann jeder 
Kanton einen Fonds schaffen, in welchen im Falle eines Verbrauchs von Frucht-
folgeflächen eine flächenabhängige Entschädigung bezahlt werden kann. Zu 
beachten ist, dass eine Einzahlung in den Fonds nur möglich ist, wenn der 
kantonale Mindestumfang an zu erhaltenden Fruchtfolgeflächen durch das 
Vorhaben nicht gefährdet ist.2701

Darüber hinaus sind weitere finanzielle Instrumente denkbar, bei de-
nen über direkte Veränderungen des Angebots- und/oder Nachfragepreises 
das Marktgleichgewicht verändert werden soll. Dies kann z.B. mittels Ein-
bezug der negativen Effekte einer Tätigkeit in den Angebotspreis erfolgen.2702 
Solche finanziellen Instrumente werden heute primär als Ergänzung zum 
bestehenden raumplanerischen Instrumentarium diskutiert.2703 Infrage 
kommen primär zweckgebundene finanzielle Abgaben, wie beispielsweise 
eine Versiegelungs- oder Flächennutzungsabgabe. Darüber hinaus könnten 
bestehende Abgaben, wie die Mehrwertabgabe, ausgebaut werden. Die Er-
träge aus solchen Abgaben könnten beispielsweise für die Finanzierung von 
Kompensationsmassnahmen oder die Entschädigung von Personen, die auf 
Bodennutzungen verzichten, verwendet werden. Ebenfalls infrage kämen 
subventionsähnliche Instrumente, wie beispielsweise der Finanzausgleich 
bei Siedlungsausweitungsverzicht. Dabei würden periurbane Gemeinden im 
Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs eine Abgeltung für den Verzicht 
auf Neueinzonungen erhalten.2704 Daneben könnten hortende Grundeigen-
tümerschaften beispielsweise auch mit einer Marktwertbesteuerung oder 
einer massgeblichen Beteiligung an den Erschliessungskosten zur Überbau-
ung ihrer Grundstücke animiert und so die innere Verdichtung gefördert 
und der Druck auf das Kulturland gesenkt werden.2705 

2701 sAchPlAn FFF 2020, 13; betr. Bundesvorhaben vgl. ARE, Memorandum, 6; vgl. dazu 
auch Rz. 61 hiervor.

2702 seidl, 33 m.w.H.; BLW/ARE, Faktenblätter, 99.
2703 Vgl. zu verschiedenen solchen Ansätzen bspw. BLW/ARE, Faktenblätter, 99 ff.
2704 BLW/ARE, Faktenblätter, 99.
2705 In der vorliegenden Arbeit wird auf diese nicht näher eingegangen; vgl. dazu aber 

weiterführend hAAG, 18.
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b) Fondslösung 

Bei der Fondslösung erfolgt anstelle der Realkompensation eine finanzielle 
Kompensation durch Einzahlung in einen Fonds. Sinn und Zweck einer 
Fondslösung kann beispielsweise sein, kleinere Kompensationen zu vermei-
den und grössere Kompensationsprojekte zu ermöglichen.2706 Im Rahmen 
der Umsetzung wäre also zunächst ein Fonds zu schaffen, und es wäre zu klä-
ren, auf welcher Ebene und von wem dieser verwaltet wird.2707 Die Zuständig-
keit für die Schaffung und Verwaltung eines Fonds könnte — je nach Ausge-
staltung — auf Bundesebene oder auf Kantonsebene liegen. Dabei sollte der 
Fonds grundsätzlich auf der Stufe angelegt werden, die für die Umsetzung der 
aus dem Fonds finanzierten Massnahmen zuständig ist. Da die Raumplanung 
grundsätzlich den Kantonen obliegt, würde es sachgerecht erscheinen, die 
Fonds auf kantonaler Stufe anzulegen, wie dies mit dem überarbeiteten Sach-
plan FFF auch gemacht wird.2708

Fondslösungen könnten entweder für sämtliche oder nur gewisse kom-
pensationsauslösende Vorhaben zugelassen werden. Teilweise bereits an-
gewendet werden solche Fondslösungen im Zusammenhang mit Bundesvor-
haben, die Fruchtfolgeflächen verbrauchen. So hat beispielsweise das AS-
TRA im Zusammenhang mit dem Ausbau der Nordumfahrung Zürich (Pro-
jekt ANU) einen Flächenbeitrag von CHF 10.00/m2 für den Verbrauch von 
Fruchtfolgeflächen an den Kanton Zürich geleistet.2709 Darüber hinaus wird 
gemäss überarbeitetem Sachplan FFF den Kantonen generell ermöglicht, 
einen Fonds zu schaffen (G 11).2710 Aufgrund des geltenden Rechts handelt es 
sich dabei um freiwillige Lösungen, bei denen der betroffene Kanton bereit 
sein muss, einen Fonds zu schaffen und zweckgebundene Entschädigungen 
entgegenzunehmen. Es besteht kein Anspruch auf Einzahlung in einen Fonds 
anstelle der Realkompensation.2711 Ausserdem dürfen de lege lata solche 
Fondslösungen nicht zu einer Unterschreitung des Mindestumfangs der zu 
sichernden Fruchtfolgeflächen führen. Hinzu kommt, dass der Fonds nur 
subsidiär zur Anwendung gelangt; Einzahlungen in einen Fonds sind also 
nur nach der Prüfung von Varianten zur realen Kompensation zulässig.2712

2706 So bspw. auch sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16.
2707 So auch ARE, Memorandum, 9.
2708 sAchPlAn FFF 2020, 13.
2709 ARE, Memorandum, 6.
2710 sAchPlAn FFF 2020, 13.
2711 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20; ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16; 

so auch UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan FFF, 44.
2712 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16.
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Ein Fonds könnte von Bundesvorhaben sowie von Fruchtfolgeflächen losge-
löst und generell für kompensationsauslösende Vorhaben zur Anwendung 
gelangen. Als Abgabetatbestand kämen sämtliche kompensationsauslösen-
den Vorhaben infrage (namentlich Einzonungen, die Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen sowie Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen). Die Bau-
herrschaft (Bund oder Private), welche einen Abgabetatbestand erfüllt (Ver-
ursacher resp. Verursacherin), hätte also eine zweckgebundene finanzielle 
Abgeltung durch Einzahlung in einen Fonds zu leisten. Die Fondslösung könn-
te zudem subsidiär zur Realkompensation ausgestaltet werden. Im überar-
beiteten Sachplan FFF wird entsprechend vorgesehen, dass eine Einzahlung 
in den Fonds nur nach einer Standortevaluation und einer umfassenden In-
teressenabwägung zulässig ist. Zudem müssen alle rechtlichen Vorausset-
zungen für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen eingehalten werden 
und der kantonal zu sichernde Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen muss 
weiterhin gewährleistet sein.2713 

Weiter wäre die Höhe der Abgabe zu bestimmen. Dabei wird es i.d.R. 
nicht ausreichen, wenn mit der Abgabe lediglich der dem Einzelnen einge-
räumte Vorteil abgeschöpft wird. Der Sinn und Zweck einer finanziellen Kom-
pensation geht weiter und umfasst den Gedanken des Schadensausgleichs 
und der Wiedergutmachung. Gefordert ist eine Kompensation für alle mit 
dem Eingriff einhergehenden Verluste, die durch die zweckgebundene Ver-
wendung der Abgabe wiedergutgemacht werden sollen.2714 Die Höhe der Ab-
gabe hätte sich aufgrund dessen an den theoretischen Kosten von realen Kom-
pensationsmassnahmen zu orientieren.2715 Nur auf diese Weise würde er-
möglicht, dass durch die Einnahmen aus diesen Abgaben auch effektiv Kom-
pensationsmassnahmen im gleichen Umfang umgesetzt werden können. 
Nichtsdestotrotz wären gewisse Pauschalisierungen notwendig, und es wäre 
denkbar, die Höhe der Abgabe u.a. von der beanspruchten Fläche abhängig 
zu machen (ggf. verbunden mit weiteren Kriterien wie der Qualität u. dgl.). 
Die Abgabehöhe wäre zudem zumindest in den Grundsätzen im Gesetz zu 
verankern, um den Anforderungen an das Legalitätsprinzip zu entsprechen. 
Im Einzelfall sollte die Abgabe durch die Behörde, die das kompensations-
auslösende resp. abgabepflichtige Vorhaben bewilligt, in Zusammenarbeit 
mit der für die Einrichtung des Fonds zuständigen Stelle festgesetzt werden. 

2713 sAchPlAn FFF 2020, 13.
2714 vosskuhle, 221.
2715 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20.
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Die Mittel im Fonds sollten zwar zeitlich und räumlich unabhängig vom Vor-
haben, aber dennoch nur zweckgebunden verwendet werden. Dies sollte 
durch die rechtliche Grundlage des Fonds gewährleistet werden.2716 Die Mass-
nahmen, für welche die Mittel aus dem Fonds verwendet werden können, 
wären zu konkretisieren. Denkbar wäre insbesondere die Finanzierung von 
Kompensationsmassnahmen (wie Aufwertungen von anthropogen degra-
dierten Böden, Renaturierungen oder Auszonungen) sowie weiteren Mass-
nahmen zum Schutz des Kulturlandes.2717 Ausserdem wäre eine Anhäufung 
finanzieller Mittel im Fonds zu vermeiden. Es wäre also sicherzustellen, dass 
der Fonds nur so viele Mittel entgegennimmt, wie tatsächlich innerhalb einer 
festgelegten Frist in konkrete Kompensationsprojekte umgesetzt werden kön-
nen sowie dass diese effektiv ausgeführt werden.2718 So könnte sichergestellt 
werden, dass der Fonds keine Umgehungsmöglichkeit für die flächengleiche 
Realkompensation darstellt.2719 Für die Anforderungen an die Kompensa-
tion sollten die de lege lata bereits entwickelten und diskutierten Grundsätze 
der Kompensation zur Anwendung gelangen. Ebenfalls zu klären wäre die 
Zuständigkeit für die Kompensation. Dafür eignet sich primär eine öffentliche 
Stelle, beispielsweise diejenige, die den Fonds führt (Kanton). Dadurch könn-
te das Fachwissen der behördlichen Fachstellen miteinbezogen und der Ein-
fluss von fiskalischen sowie privaten Interessen minimiert werden. 

Gerade bei der Kompensation für Bundesvorhaben wäre sodann eine 
Oberaufsicht durch den Bund denkbar und wünschenswert. So könnte bei-
spielsweise der für das Bundesvorhaben zuständigen Behörde über die Ver-
wendung der entsprechenden Mittel bzw. über die Einhaltung der Kompen-
sationspflicht Bericht erstattet werden müssen.2720 Zudem wäre das ARE 
durch den Kanton im Rahmen der vierjährlichen Berichterstattung über die 
Einzahlungen in den Fonds, die Verwendung der Mittel (umgesetzte Kom-
pensationsmassnahmen) sowie die aktuelle Höhe der im Fonds vorhandenen 
Beträge zu informieren.2721 

c) Mehrwertabgabe 
Durch die Mehrwertabgabe schöpft die öffentliche Hand Mehrwerte ab, wel-
che den Grundeigentümern und Grundeigentümerinnen durch Planungs-

2716 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20.
2717 So betr. Fruchtfolgeflächen sAchPlAn FFF 2020, 13.
2718 sAchPlAn FFF 2020, 13; ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20.
2719 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16.
2720 ARE, Memorandum, 8.
2721 ARE, Erläuterungsbericht Sachplan FFF 2020, 20.
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massnahmen und somit «ohne ihr Zutun» sozusagen über Nacht entstehen.2722 
Gegenstand der Mehrwertabgabe ist dementsprechend die Differenz des 
Verkehrswert des Landes vor und nach der Planungsmassnahme. Von Bun-
desrechts wegen müssen die Kantone bei Neueinzonungen sowie bei Um- 
und Aufzonungen eine Mehrwertabgabe erheben (Art. 5 Abs. 1 RPG), wobei 
das Bundesrecht die Mindestanforderung für die Mehrwertabgaben bei Ein-
zonungen in Art. 5 Abs. 1bis ff. RPG weiter konkretisiert.2723 Mit der Mehrwert-
abgabe wird damit ebenfalls ein gewisser Vor- und Nachteilsausgleich ge-
schaffen.2724 Die Erträge aus der Mehrwertabgabe werden einerseits zur 
Entschädigung von materiellen Enteignungen, die sich im Rahmen von Aus-
zonungen ergeben können, verwendet (Art. 5 Abs. 1ter i.V.m. Abs. 2 RPG). An-
dererseits stehen die Mittel auch für weitere Massnahmen der Raumplanung 
zur Verfügung, wie bspw. zur Einhaltung der Fruchtfolgeflächenkontingente 
(Art. 5 Abs. 1ter i.V.m. Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG) sowie für die Innenentwicklung 
(Art. 5 Abs. 1ter i.V.m. Art. 3 Abs. 3 lit. abis RPG). Grundsätzlich wäre es denkbar, 
dass die durch die Mehrwertabgabe generierten Mittel beispielsweise auch 
für Entschädigungen im Rahmen eines Siedlungsausweitungsverzichts ver-
wendet werden.2725 

Mehrwertabschöpfungen wären zudem nicht nur bei Ein-, Um- und Auf-
zonungen, sondern beispielsweise auch bei Bauvorhaben ausserhalb der 
Bauzonen denkbar. Der Kanton Jura beispielsweise schöpft bei landwirt-
schaftsfremden Nutzungen ausserhalb der Bauzonen 30 Prozent des Mehr-
werts ab (Art. 111a Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 111b Abs. 1 lit. a LCAT JU).2726 Eine 
Weiterentwicklung dieser Abgabe mit einem verstärkten Fokus auf die Kom-
pensationsfunktion erscheint derzeit aber dennoch eher unwahrscheinlich. 
Namentlich ist die Frist zur Umsetzung des revidierten Art. 5 RPG erst am 
30. April 2019 abgelaufen. Mit dem Kanton Zürich sind am 1. Januar 2021 im 
letzten Kanton die umsetzenden Bestimmungen in Kraft getreten. Entspre-
chend sollte den Kantonen nun zunächst einige Zeit zugestanden werden, 
um die neuen bundesrechtlichen Vorgaben in der Praxis zu etablieren. Hier 
bereits wieder eine Revision anzustreben, erscheint nicht zweckmässig. Aus-
serdem wäre die politische Akzeptanz für eine noch stärkere Belastung der 

2722 rivA, in: PraKomm RPG, Nutzungsplanung, N 1 zu Art. 5 RPG.
2723 Zur Pflicht der Kantone, auch bei Um- und Aufzonungen eine Mehrwertabgabe zu 

erheben, vgl. BGer 1C_233/2021, E. 3.5.
2724 Vgl. zum Ganzen auch BLW/ARE, Faktenblätter, 102.
2725 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 4; vgl. zum Siedlungsausweitungsverzicht 

Rz. 1110 ff. hiernach.
2726 BLW/ARE, Faktenblätter, 102 f.; Grêt-reGAmeY/kool et Al., 27.
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ländlichen, peripheren Räume gegenwärtig kaum gegeben.2727 Allerdings ist 
anzuerkennen, dass die Umsetzung des revidierten Art. 5 RPG dazu führt, 
dass Mehrwertabgaben effektiv erhoben werden und somit Mittel für die 
gebotenen Auszonungen zur Verfügung stehen.2728 Ebenso erscheint nicht 
ausgeschlossen, dass die durch die Mehrwertabgabe generierten Mittel ver-
mehrt Kompensationsfunktion übernehmen, beispielsweise indem damit 
Gemeinden entschädigt werden, die freiwillig auf eine Siedlungsausweitung 
verzichten.

d) Finanzausgleich 
Der hohe Anteil überdimensionierter Bauzonen kann bekanntlich zumin-
dest teilweise darauf zurückgeführt werden, dass die Gemeinden in der Ver-
gangenheit im Wettbewerb um Arbeitsplätze und Bewohner sowie Bewoh-
nerinnen allzu grosszügig eingezont haben.2729 Um periurbane Gemeinden, 
in denen gemäss den kantonalen Siedlungsentwicklungsstrategien keine 
(grosse) Entwicklung vorgesehen ist, dazu zu bewegen, auf Neueinzonungen 
und Wachstum zu verzichten und ggf. gar Auszonungen vorzunehmen, könn-
te ihnen im Rahmen des kantonalen Finanzausgleichs eine Abgeltung für 
ihren Verzicht auf die Siedlungsausweitung gewährt werden.2730 Eigentliche 
Sonderlasten entstehen zwar aus einem Wachstumsverzicht nicht, und auch 
wenn geringere Einnahmen periurbaner Gemeinden wegen des Verzichts 
auf Siedlungsausweitungen teilweise schon über den Ressourcenausgleich 
abgegolten sind, kann ein zusätzlicher Anreiz für den Verzicht auf eine eigene 
bauliche Entwicklung Sinn ergeben.2731 Das System würde darüber hinaus 
auch eine Ausgleichsfunktion für die verzichtende Gemeinde sowie einen 
gewissen Subventionscharakter enthalten.2732 

Konkret könnten die Mittel des Lastenausgleichs aufgeteilt werden in 
einen Grundbeitrag zur Abgeltung von Sonderlasten und einen Programm-
beitrag. Der Grundbeitrag soll weiterhin eine Kompensation für soziodemo-
grafische und geografische Nachteile der Gemeinde darstellen und somit 

2727 BLW/ARE, Faktenblätter, 103.
2728 Anders noch WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 239.
2729 Vgl. anstelle vieler estermAnn, 17; FreY, 42.
2730 Im Kanton Thurgau wurde am 1. Januar 2014 in § 2 Abs. 1 lit. c FAG TG ein solcher Aus-

gleich für Gemeinden, die auf Siedlungsgebiet verzichten, eingeführt. Die Bestim-
mung wurde jedoch per 1. Januar 2019 wieder aufgehoben. 

2731 BLW/ARE, Faktenblätter, 106 f.; estermAnn, 17; reBsAmen, 360 f.; zur Einordnung 
einer solchen Abgeltung für den Verzicht auf die Siedlungsausweitung im System des 
Lastenausgleichs vgl. FreY, 42 f.

2732 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 20.
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dem heutigen Lastenausgleich entsprechen. Anspruch auf einen zusätzlichen 
Programmbeitrag erhalten Gemeinden, die im Sinne des gesamten Kantons 
auf eine weitere Siedlungsausweitung verzichten. Durch diesen in Aussicht 
gestellten Programmbeitrag sollen Gemeinden dazu motiviert werden, be-
wusst auf eine Siedlungsausweitung zu verzichten und stattdessen Erho-
lungsraum aufrechtzuerhalten resp. auszubauen. Der Programmbeitrag 
sollte durch die Beiträge derjenigen Gemeinden, die nicht auf eine Siedlungs-
ausweitung verzichten, finanziert werden.2733 

Die Wirkung eines solchen Ausgleichsmechanismus über den Finanz-
ausgleich wäre damit ähnlich wie bei Subventionen. Gemeinden würden ent-
schädigt für mögliche Nachteile und würden eine Abgeltung für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen erhalten, insbesondere die Freihaltung der Land-
schaft, die Stärkung regionaler Wertschöpfungsketten und die Bereitstel-
lung von Ausgleichs- und Erholungsräumen.2734 Allerdings würde mit einem 
solchen Finanzausgleichsmodell primär der Bodenverbrauch an zentralere 
Orte gelenkt und nicht zu einem sparsameren Verbrauch des Bodens beige-
tragen.2735 Es würde sich also in erster Linie um ein Steuerungsmittel für den 
Bodenverbrauch handeln. Die politische Akzeptanz eines modifizierten Fi-
nanzausgleichs ist noch weitgehend ungeklärt. Zu vermeiden wären zudem 
sogenannte «Ballenberg-Dörfer», in denen auf jegliche Entwicklungsmög-
lichkeiten verzichtet wird. Da gerade dieses Risiko aber eher gross ist, ist 
insgesamt wohl eher von einer geringen politischen Akzeptanz auszugehen.2736 
Ausserdem würde auch bei diesem Instrument ein bedeutender Initialauf-
wand anfallen. In einem ersten Schritten wären die aus raumplanerischer 
Sicht geeigneten Entwicklungsgebiete (Gebergemeinden) sowie die Nicht-
Entwicklungsgebiete (Empfängergemeinden) zu definieren resp. eventuell 
auszuhandeln. Ausserdem wären die kantonalen Finanzausgleichssysteme 
anzupassen und die Kriterien für die Programmbeiträge zu bestimmen.2737

e) Verursachergerechte Erschliessungsabgabe 
Das Gemeinwesen ist für die Erschliessung der Bauzonen verantwortlich 
(Art. 19 Abs. 2 RPG). Die Kosten der Erschliessung werden durch das kanto-
nale Recht ganz oder teilweise auf die profitierenden Grundeigentümern und 

2733 Vgl. zum Ganzen ausführlicher BLW/ARE, Faktenblätter, 106 f.; Gmünder, Steue-
rungsinstrumente, 20 f.; reBsAmen, 362 f.

2734 BLW/ARE, Faktenblätter, 106; estermAnn, 17.
2735 BLW/ARE, Faktenblätter, 106.
2736 BLW/ARE, Faktenblätter, 106 f.; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 22.
2737 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 22.
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Grundeigentümerinnen überwälzt.2738 De lege lata werden die der Grund-
eigentümerschaft überwälzten Erschliessungskosten für Wasser, Abwasser, 
Strom und Strassen i.d.R. auf der Basis der durchschnittlichen Erschlies-
sungskosten berechnet. Die durchschnittlichen Erschliessungskosten sind in 
ruralen Gebieten häufig tiefer als die effektiven Grenzkosten. Zudem wird ein 
Teil der Erschliessung häufig auch über allgemeine Steuermittel finanziert.2739 
Aus diesen Gründen kommt es zu einer Quersubventionierung zugunsten 
der Eigentümer und Eigentümerinnen in ruralen Gebieten und zulasten der 
Eigentümer und Eigentümerinnen in verdichteten Bauzonen. Mit einer ver-
ursachergerechten Erschliessungsabgabe würden die Detailerschliessungs-
kosten vollumfänglich denjenigen Grundeigentümern und Grundeigentü-
merinnen angelastet, die sie verursachen. Die Erschliessungskosten für die 
Grundeigentümerschaft würde bei ruralen, abgelegenen Parzellen damit im 
Vergleich zu denjenigen von zentral gelegenen Parzellen ansteigen, da die 
effektiven Erschliessungskosten pro Wohneinheit in dicht überbauten Ge-
bieten deutlich tiefer ausfallen. Zudem könnten die Kosten der Groberschlies-
sung anhand der Durchschnittskosten mit einem Gewichtungsschlüssel in 
Abhängigkeit vom Siedlungstyp verteilt werden. Damit würde von der bis-
herigen Quersubventionierung abgekommen, und die Erschliessung in ru-
ralen Gebieten würde sich massgeblich verteuern und eventuell gar die Wirt-
schaftlichkeit der Bebauung infrage stellen.2740

Indem der Grundeigentümerschaft also nach dem Verursacherprinzip 
die effektiven Kosten der Erschliessung ihrer Wohneinheiten angelastet wür-
den, würde das Wohnen in ruralen, abgelegenen Gebieten mutmasslich ver-
teuert, während dasjenige in bereits verdichteten Gebieten kostengünstiger 
würde. Bei den verursachergerechten Erschliessungsabgaben handelt es sich 
um ein fiskalisches Instrument, das nicht in erster Linie zur Reduktion des 
Bodenverbrauchs beiträgt, sondern als Lenkungsmassnahme der Siedlungs-
entwicklung nach innen dient.2741 Die politische Akzeptanz dieses Instru-
ments ist noch weitgehend ungeklärt. Es kann jedoch davon ausgegangen 
werden, dass diese — mit Ausnahme derjenigen der Eigentümer und Eigen-
tümerinnen peripher gelegener Grundstücke — tendenziell eher gegeben 
ist.2742 Bei den verursachergerechten Erschliessungsabgaben handelt es sich 

2738 So bspw. Art. 111 ff. BauG BE; vgl. auch Art. 6 WEG.
2739 BLW/ARE, Faktenblätter, 103; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 6; Gmünder, Öko-

nomische Analyse, 114; reBsAmen, 350 f.
2740 Vgl. dazu insgesamt BLW/ARE, Faktenblätter, 103; estermAnn, 21 f.; Gmünder, Steu-

erungsinstrumente, 6 f.; reBsAmen, 351 ff.
2741 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 6 f.
2742 BLW/ARE, Faktenblätter, 103; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 7.
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jedoch um ein Instrument, dass primär in Verbindung mit anderen Instru-
menten diskutiert wird.2743

f) Flächennutzungs-, Bodenversiegelungs- oder Wohnflächenabgaben 
Bei der Flächennutzungsabgabe (teilweise wird auch von einer Siedlungsflä-
chenabgabe oder einer Bodennutzungsabgabe2744 gesprochen) handelt es 
sich um ein fiskalisches Instrument, das im Sinne einer Lenkungsabgabe den 
mit einer (baulichen) Flächennutzung verbundenen externen Kosten einen 
konkreten Preis verleiht. Indem die ökologischen Schäden, die durch die Be-
anspruchung des Bodens zu Siedlungszwecken entstehen, den Verursachern 
resp. Verursacherinnen (Bauherren resp. Bauherrinnen und Grundeigentü-
mern resp. Grundeigentümerinnen) angerechnet werden, soll ein sparsamer 
Verbrauch der noch unbebauten Flächen angeregt werden. Konkret würde 
sich mit einer solchen Abgabe die bauliche Nutzung in peripheren Räumen 
und ökologisch wertvollen Gebieten im Vergleich zur baulichen Nutzung an 
zentralen Orten verteuern. Ausserdem wäre verdichtetes Bauen günstiger als 
die Erstellung von Einfamilienhäusern. Dadurch soll der Flächenverbrauch 
reduziert, die Zersiedelung gebremst und sollen die ökologisch wertvollsten 
Böden, deren Verbrauch am teuersten wäre, erhalten werden. 2745 

Die Wirkung der Abgabe wäre voraussichtlich stark von ihrer Höhe ab-
hängig.2746 Es wird jedoch herausfordernd sein, die Höhe der Abgabe sach-
gerecht und nachvollziehbar festzulegen. Insbesondere wird es nicht leicht 
sein, die Höhe der externen Kosten zu ermitteln. Demgegenüber dürfte es 
leichter fallen, die Abgabe nach ihrer Lenkungswirkung zu bemessen.2747 In 
jedem Fall sollte sich die Höhe der Angabe nicht nach dem ökonomischen 
Wert des in Anspruch genommenen Bodens, sondern nach seiner Fläche, der 
ökologischen Güte (Bodenqualität) und dem Standort (Zersiedelungsgrad) 
richten.2748 Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, sollte also auch eine 
Differenzierung der Abgabesätze nach Bodenqualität vorgenommen wer-
den. Ausserdem sollte der Abgabesatz in Gemeinden mit geringerer Dichte 
höher sein als in verdichteten Gebieten (Gewichtungsfaktor).2749 Die Flächen-

2743 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 6.
2744 So bspw. WAlter/hänni, 33.
2745 Vgl. zum Ganzen Gmünder, Steuerungsinstrumente, 8 f.; vgl. dazu auch BLW/ARE, 

Faktenblätter, 103; estermAnn, 22 f.; WAlter/hänni, 33 f.; reBsAmen, 335 ff.
2746 Vgl. dazu die Modellrechnung bei estermAnn, 23.
2747 estermAnn, 22.
2748 BLW/ARE, Faktenblätter, 103; estermAnn, 22; WAlter/hänni, 33 f.; vgl. dazu auch 

reBsAmen, 337 f.
2749 estermAnn, 22; Gmünder, Steuerungsinstrumente, 8 f.
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nutzungsabgabe sollte sowohl auf unbebauten wie auch auf bereits überbau-
ten Parzellen erhoben werden. Bei bereits bebauten Parzellen steht eine jähr-
liche Abgabe, die auf einem Grundabgabesatz pro m2 beruht, im Vorder-
grund. Bei neu bebauten Parzellen kommt eine einmalige Abgabe im Zeit-
punkt der Bebauung und anschliessend in den Folgejahren eine jährliche 
Abgabe, wie bei den bereits bebauten Parzellen, infrage.2750 

Die Bodenversiegelungsabgabe wird im Unterschied zur Flächennut-
zungsabgabe nicht für die genutzte, sondern für die versiegelte Fläche er-
hoben.2751 Es handelt sich auch hierbei um ein fiskalisches Instrument, ge-
nauer eine Lenkungsabgabe. Im Unterschied zur Flächennutzungsabgabe 
sollen damit nicht die Kosten der Flächennutzung, sondern die externen 
Kosten der (ökologischen) Folgen der Bodenversiegelung internalisiert und 
so die Versiegelung von Böden verringert werden.2752 Grundlage dafür ist, 
dass die Versiegelung von Böden negative Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt, die Biotope und das Mikroklima hat. Möglich sind auch hier eine 
einmalige Abgabe bei Neuversiegelung, eine wiederkehrende, jährliche Ab-
gabe auf alle bestehenden Bodenversiegelungen2753 oder eine Kombination 
von beidem mit einem höheren Abgabesatz auf Neuversiegelungen und ei-
nem tieferen Abgabesatz auf bestehenden Versiegelungen. Ebenfalls denk-
bar ist ein Gewichtungsfaktor, sodass sich eine neue Versiegelung von Boden 
wirtschaftlich nur noch an zentralen, raumplanerisch geeigneten Standor-
ten lohnt. An diesen würde der Anteil der Versiegelungsabgabe an den Anla-
gekosten zudem aufgrund der höheren Bodenpreise einen geringeren Anteil 
ausmachen als an peripheren Standorten. Weitere Gewichtungen, beispiels-
weise nach Art bzw. Grad der Versiegelung oder nach Bodenqualität, sind 
denkbar. Industriebrachen oder unternutzte Parzellen könnten von der Ab-
gabe befreit werden, damit die Nutzung zusätzlich von der grünen Wiese auf 
bereits beeinträchtigte Flächen gelenkt wird. Eine Bodenversiegelungsabgabe 
könnte somit ebenfalls dazu beitragen, dass das vorhandene Verdichtungs-
potenzial ausgeschöpft wird und eine Siedlungsverdichtung nach innen statt-
findet.2754 Allerdings wäre eine erhebliche Reduktion der Versiegelung wohl 

2750 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 8; vgl. auch reBsAmen, 338 f.
2751 Eine Bodenversiegelungsabgabe war vorgesehen in Art. 56 E-REG; vgl. dazu Rz. 29 

hiervor.
2752 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 11; vgl. auch reBsAmen, 344.
2753 Dies könnte insbesondere die Entsiegelung nicht mehr benötigter Flächen fördern; 

vgl. Gmünder, Steuerungsinstrumente, 12.
2754 Vgl. zum Ganzen Gmünder, Steuerungsinstrumente, 11 f.; vgl. dazu auch BLW/ARE, 

Faktenblätter, 104; estermAnn, 22 f.; Gmünder, Ökonomische Analyse, 120 f.; reB-
sAmen, 345 f.

1117

581 § 1 Zukunft des Kompensationsprinzips



primär bei den Nebenflächen (Parkplätzen, Zufahrten u.dgl.) zu erwarten.2755 
Die Wirkung einer Bodenversiegelungsabgabe wäre zudem ebenfalls stark 
von ihrer Höhe abhängig, wobei auch hier das Festlegen einer sachgerechten 
und nachvollziehbaren Abgabehöhe nicht einfach wäre. 

Von diesen beiden Abgaben zu unterscheiden ist die Wohnflächenabga-
be. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein fiskalisches Instrument, das als 
Lenkungsabgabe den in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegenen 
Wohnflächenkonsum bremsen und damit indirekt den Siedlungsflächenver-
brauch steuern soll. Dazu soll eine Abgabe pro Kopf erhoben werden, die sich 
anhand der bewohnten Wohnfläche berechnet. Durch die Abgabe wird eine 
Reduktion der Wohnfläche pro Kopf resp. eine Bremsung des Wohnflächen-
konsums insgesamt angestrebt; der verfügbare Wohnraum soll effizienter 
genutzt werden. Indirekt soll eine Wohnflächenabgabe auch zu einer Erhö-
hung der baulichen Dichte führen und damit die innere Verdichtung unter-
stützen. Die Wohnflächenabgabe würde dementsprechend bei Mietern und 
Mieterinnen sowie bei Selbstnutzern und Selbstnutzerinnen erhoben und 
dazu führen, dass das Wohnen in vergleichsweise grossen Wohnungen teu-
rer wird.2756 Die Wirkung einer Wohnflächenabgabe wäre ebenfalls stark 
von ihrer Höhe abhängig, wobei es auch hier schwierig wäre, die Höhe der 
Abgabe sachgerecht und nachvollziehbar festzulegen. Differenzierungen in 
der Höhe der Abgabe, beispielsweise je nach Standort oder Bauzonentyp, 
sind zudem auch hier denkbar.2757

Die politische und gesellschaftliche Akzeptanz für solche Abgaben ist 
noch weitgehend ungeklärt. Aufgrund der stärkeren Belastung der ländli-
chen Räume wird jedoch (insbesondere in diesen Gegenden) von einer gerin-
gen politischen Akzeptanz ausgegangen.2758 Nichtsdestotrotz ist darauf hin-
zuweisen, dass es sich insbesondere bei der Flächennutzungs- und der Boden-
versiegelungsabgabe um wirksame und sehr zielgenaue Lenkungsinstrumente 
handelt.2759 Demgegenüber wurde der Vorschlag einer Wohnflächenabgabe 
eher kritisch gewürdigt. Namentlich wurde dagegen vorgebracht, die Wohn-
flächenabgabe wirke sich nur indirekt auf den Siedlungsflächenverbrauch 
aus und verteuere auch die bauliche Nachverdichtung. Zudem benachteilige 
sie Singles und allein wohnende Senioren. Auch stünden geeignete kleinere 

2755 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 12.
2756 Vgl. Gmünder, Steuerungsinstrumente, 14 f.; vgl. dazu auch BLW/ARE, Faktenblät-

ter, 104; estermAnn, 24.
2757 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 14.
2758 Gmünder, Steuerungsinstrumente, 10, 13 und 16; BLW/ARE, Faktenblätter, 104.
2759 BLW/ARE, Faktenblätter, 104; estermAnn, 23.
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Wohnungen oftmals nicht zur Verfügung.2760 Bei der Wohnflächenabgabe 
kommt erschwerend hinzu, dass der Vollzug und die Kontrolle sowie die 
geltende Definition von Wohnraum schwierig erscheinen. Damit ist insbe-
sondere die gesellschaftliche und politische Akzeptanz einer Wohnflächen-
abgabe als sehr gering einzustufen.2761

g) Würdigung
Abgabelösungen können besonders interessant und attraktiv sein, wenn 
eine Kompensation nicht im Projektperimeter ausgeführt werden kann und 
der Bauherr oder die Bauherrin nicht selbst über eine für eine zur Kompen-
sation geeignete Fläche verfügt resp. eine solche erwerben kann. Durch eine 
Abgabelösung kann dem oder der Bauwilligen in diesem Fall dennoch er-
möglicht werden, ein Bauvorhaben gegen Bezahlung der Abgabe zu verwirk-
lichen.2762 Abgabelösungen können zudem verschiedene weitere Funktio-
nen übernehmen, so können sie beispielsweise der Vorteilsabschöpfung und 
Legalisierung gewisser Tätigkeiten dienen. Wem ausnahmsweise Eingriffe 
in ein Schutzgut erlaubt wird, dessen Vorteil soll mittels Abgabe abgeschöpft 
werden.2763 Weiter können Abgaben neben oder anstelle der Vorteilsab-
schöpfung auch eine Lenkungsfunktion übernehmen, indem sie den Bau-
willigen oder die Bauwillige zu einem bestimmten Verhalten motivieren.2764 
So kann durch Abgaben beispielsweise die Flächennutzung verteuert und 
somit voraussichtlich vermindert werden, was wiederum zum Schutz der 
Freiflächen beiträgt und die innere Verdichtung fördert.2765 Insgesamt wer-
den Abgabelösungen und Subventionen als effektives und effizientes Instru-
ment zur Erreichung der angestrebten Ziele erachtet.2766

Trotz dieser vielseitigen und anstrebenswerten Ziele von Abgabelösun-
gen sind diese im heutigen Kulturlandschutz wenig etabliert. Ausserdem wer-
den Abgabelösungen selten als Ersatz für das de lege lata vorgesehene Instru-
mentarium zum Schutz des Kulturlandes gesehen, sondern als Ergänzung.2767 
Ein grosser Kritikpunkt an Abgabelösungen ist zudem, dass sich ein Bauwil-
liger oder eine Bauwillige durch Zahlung der Abgabe von der Verantwortung 

2760 Vgl. zur Kritik ausführlicher estermAnn, 24.
2761 BLW/ARE, Faktenblätter, 104.
2762 BLW/ARE, Faktenblätter, 118.
2763 vosskuhle, 225.
2764 vosskuhle, 227.
2765 BLW/ARE, Faktenblätter, 101 f.; seidl, 33.
2766 ePineY, Marktwirtschaftliche Instrumente, 14.
2767 BLW/ARE, Faktenblätter, 101.
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der Natur und Umwelt gegenüber freikaufen kann.2768 Er oder sie überträgt 
die Verantwortung, mit den Erträgen aus den Abgaben entsprechende Schutz-
massnahmen zu treffen, an Dritte (i.d.R. wohl an ein Gemeinwesen). Da für 
den Bauwilligen oder die Bauwillige seine oder ihre Verpflichtung mit der 
Bezahlung der Abgabe grundsätzlich endet, kann zudem auch nicht resp. nur 
sehr schwierig sichergestellt werden, dass anschliessend ein effektiver und 
gleichwertiger Ausgleich erfolgt. Entsprechend ist die gesellschaftliche und 
politische Akzeptanz von reinen Abgabelösungen eher fraglich.2769 Befürch-
tet wird insbesondere die Schaffung von Umgehungsmöglichkeiten für eine 
flächengleiche reale Kompensation.2770 Weiter wird ein hoher Vollzugsauf-
wand erwartet und die Umsetzbarkeit (insbes. von Fondslösungen) bezwei-
felt.2771 So wird heute beispielsweise auch eine finanzielle Kompensation von 
Fruchtfolgeflächen im Sinne einer Fondslösung von den Kantonen teilweise 
explizit abgelehnt. Der Kanton Bern hält diesbezüglich in seinem Leitfaden 
zum Umgang mit Kulturland explizit fest, dass die Kompensation real und 
innerhalb des Kantons zu erfolgen hat und der Verbrauch von Fruchtfolge-
flächen nicht mit einer Geldleistung abgegolten werden kann.2772 

Werden die einzelnen, dargestellten Varianten der finanziellen Abgel-
tung betrachtet, so fällt auf, dass bei einer Fondslösung die Abgabe anstelle 
der Realkompensation erfolgt. Gerade hier stellt sich die Frage, ob sich ein 
Bauwilliger oder eine Bauwillige von seinen oder ihren Verpflichtungen ge-
genüber der Natur und Landschaft freikaufen können soll, mithin, ob öko-
nomische Anreize die richtigen Anreize für den Kulturlandschutz darstellen. 
Da dies aus Sicht des Kulturlandschutzes grundsätzlich zu verneinen ist, 
sollten Kompensationen in erster Linie real erfolgen müssen. Finanzielle Mo-
delle wie Fondslösungen sollten demgegenüber lediglich dort in Betracht 
gezogen werden, wo direkter Realersatz faktisch nicht erreichbar ist. In die-
sen Fällen kann durch die Abgabepflicht sowie die Zweckbindung der Ab-
gabe zumindest sichergestellt werden, dass ausreichend finanzielle Mittel 
für die Finanzierung von Kompensationsmassnahmen zur Verfügung ste-
hen. Durch geeignete Mechanismen und Rechtsgrundlagen ist darüber hin-
aus sicherzustellen, dass die Kompensationsmassnahmen auch tatsächlich 
umgesetzt werden. Entsprechend sollten die Erträge aus einem Fonds nur 

2768 So betr. Umweltrecht bereits endres, 12; rehBinder, 73 f.
2769 Betr. Flächennutzungs-, Bodenversiegelungs- und Wohnflächenabgabe vgl. Gmünder, 

Steuerungsinstrumente, 10, 13 und 16; WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.
2770 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16.
2771 ARE, Mitwirkung Sachplan FFF, 16.
2772 AGR, Arbeitshilfe, 25; vgl. auch BLW/ARE, Faktenblätter, 118.
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zweckgebunden für Massnahmen der Raumplanung und insbesondere für 
die Realisation von Kompensationsmassnahmen verwendet werden dürfen. 
Ausserdem müsste eine für die Kompensation verantwortliche Stelle einge-
setzt werden, wobei sich hierfür primär die öffentliche Hand oder eine von 
ihr beauftragte Stelle eignet.2773 

Die weiteren dargestellten finanziellen Abgeltungen stellen demgegen-
über keine eigenständigen Ersatzlösungen für die Kompensation dar. Sie sind 
als Ersatz für das heute bestehende Instrumentarium nicht geeignet, bieten 
sich jedoch als Ergänzung zum geltenden Planungsrecht und den de lege lata 
etablierten Instrumenten an. Namentlich können sie auf übergeordneter Ebe-
ne die Funktion einer Grobsteuerung übernehmen und liefern im Vergleich 
zu den heute bereits bekannten Instrumenten auf individueller Ebene An-
reize, damit es sich für die Einzelperson lohnt, sich im Sinne der raumplane-
rischen Ziele zu verhalten.2774 Solche Instrumente übernehmen also primär 
Lenkungsfunktion und sollen durch Veränderungen des Angebots- und Nach-
fragepreises das Marktgleichgewicht verändern. Negative Effekte einer Tätig-
keit sollen bereits in den Angebotspreis miteinbezogen werden, sodass die 
Angebotsfunktion die gesamten privaten und gesellschaftlichen Kosten ab-
bildet.2775 So soll mit der Flächennutzungsabgabe beispielsweise die Über-
bauung eines bisher ungenutzten Grundstücks im Verhältnis zur baulichen 
Verdichtung bereits bebauter Grundstücke verteuert und sollen damit An-
reize zur Innenverdichtung geschaffen werden.2776 Allerdings wird beispiels-
weise die Lenkungswirkung der Mehrwertabgabe nach Art. 5 Abs. 1 RPG als 
gering erachtet. Um ein weiteres Ausufern der Siedlungen zu verhindern, 
müssten die Abgabesätze prohibitiv hoch angesetzt werden. Ausserdem 
müsste der Mechanismus so ausgestaltet werden, dass der Anreiz zur inneren 
Verdichtung bestehen bleibt.2777 Weiter ist zu beachten, dass Lenkungsab-
gaben grundlegende konzeptionelle Fragen aufwerfen, auf die im Rahmen 
der vorliegenden Arbeit nicht detaillierter eingegangen werden kann.2778

Da sich die verschiedenen finanziellen Abgaben teilweise überschnei-
den, sollten diese zudem nicht unbesehen nebeneinander eingesetzt werden. 
Neben der heute bereits bekannten Mehrwertabschöpfung wäre am ehesten 
die Einführung einer Flächennutzungsabgabe denkbar, da es sich dabei um 

2773 BLW/ARE, Faktenblätter, 118.
2774 BLW/ARE, Faktenblätter, 102; Gmünder, Ökonomische Analyse, 139.
2775 BLW/ARE, Faktenblätter, 101; vgl. auch Gmünder, Steuerungsinstrumente, 8, 11 und 14.
2776 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 238.
2777 estermAnn, 21; reBsAmen, 341.
2778 So auch ecoPlAn, NHB und RFA, 38; vgl. weiterführend reBsAmen, 339.
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ein sehr zielgenaues Lenkungsinstrument handelt. Bei der Festlegung des 
Abgabesatzes wären andere bestehende Abgaben und Lenkungsinstrumente 
zu berücksichtigen.2779 Die Erträge aus solchen Lenkungsabgaben sollten für 
Massnahmen der Raumplanung und insbesondere für die Finanzierung von 
Kompensationsmassnahmen verwendet werden. Weiter ist in diesem Zusam-
menhang darauf hinzuweisen, dass im Vernehmlassungsentwurf zur Total-
revision des Raumplanungsgesetzes (E-REG) eine Versiegelungsabgabe und 
eine Wohnflächenabgabe vorgesehen waren. Das kantonale Recht sollte eine 
Befreiung von diesen Abgaben vorsehen können, wenn die Flächen an ande-
rer Stelle qualitativ und quantitativ mindestens gleichwertig kompensiert 
werden.2780 Diese Abgaben wurden damals als rechtlich problematisch ange-
sehen, wobei insbesondere zweifelhaft war, ob eine hinreichende Verfas-
sungsgrundlage bestand.2781 Werden nun erneut solche oder ähnliche Ab-
gaben diskutiert, so wäre im Rahmen der Umsetzung im Detail zu klären, ob 
diese einer Verfassungsänderung bedürfen.2782 Des Weiteren wäre bei einer 
Umsetzung solcher Lösungen zu beachten, dass im Abgaberecht ein strenges 
Gesetzmässigkeitsprinzip zur Anwendung gelangt, mithin der Kreis der Ab-
gabepflichtigen, der Gegenstand der Abgabe sowie deren Bemessung in den 
Grundzügen in einem Gesetz enthalten sein müssen.2783

IV. Fazit

Wie bereits festgestellt wurde, können Kompensationsmechanismen in den 
de lege lata bestehenden Anwendungsbereichen zusammen mit anderen 
Massnahmen einen Beitrag dazu leisten, dass die Planungsziele und -grund-
sätze erreicht (oder zumindest gefördert) werden. Ausserdem werden mit dem 
de lege ferenda vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz für Bau-
vorhaben ausserhalb der Bauzonen die heute bestehenden Anwendungsberei-
che des Kompensationsprinzips sinnvoll ergänzt.2784 Darüber hinaus sind 
aber auch Ausdehnungen der heute bekannten Anwendungsbereiche sowohl 
betreffend Einzonungen wie auch betreffend Kulturlandschutz zumindest 
prüfenswert. Dabei wäre die Einführung von Einzonungskontingenten einer 

2779 estermAnn, 23.
2780 Vgl. dazu Rz. 29 hiervor.
2781 GriFFel, Entwicklungen 2008, 41.
2782 Vgl. bspw. Gmünder, Steuerungsinstrumente, 9 wonach für die Einführung einer 

Flächennutzungsabgabe zunächst eine Verfassungsgrundlage zu schaffen wäre.
2783 Vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. d BV; vgl. auch häFelin/müller/uhlmAnn, N 2795 ff.; so auch 

reBsAmen, 339.
2784 Vgl. dazu Rz. 661 f. hiervor.
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Einfrierung der Bauzonen sowie der Bestandesschutz für besonders wert-
volle Böden einem generellen Bestandesschutz für das Kulturland vorzu-
ziehen. Der Vorzug wird diesen beiden Ausdehnungen eingeräumt, da diese 
dem Spannungsverhältnis zwischen den Schutzansprüchen des Raumpla-
nungsrechts und anderen Schutzansprüchen besser Rechnung tragen. Die 
fruchtbarsten Böden liegen oft in direkter Nähe zum bestehenden Siedlungs-
gebiet. Gleichzeitig befinden sich dort oftmals auch gut erschlossene Flächen 
für attraktive Wohnlagen. Diesem Spannungsverhältnis kann nur dann an-
gemessen Rechnung getragen werden, wenn dem Kulturlandschutz kein «ab-
soluter» Vorrang eingeräumt wird, wie dies beispielsweise bei einem Ein-
frieren der Bauzonen der Fall wäre, sondern eine Interessenabwägung mög-
lich bleibt. Entsprechend scheinen diese beiden Ausdehnungen auch eher 
gesellschaftlich akzeptiert und politisch durchsetzbar. 

Darüber hinaus wird laufend zu prüfen sein, ob es sich rechtfertigt, Kom-
pensationsmechanismen durch weitere Massnahmen zum Schutze des Bo-
dens zu ergänzen. So können beispielsweise klug gewählte Siedlungsmuster 
Siedlungswachstum erlauben und wertvolle Böden dennoch schützen.2785 
Kompensationsmechanismen können bei der Lenkung der Siedlungsentwick-
lung einen wesentlichen Beitrag übernehmen, indem beispielsweise periphe-
re Baupotenziale an zentrale oder innere Lagen verschoben werden und durch 
Einzonungen an sehr gut geeigneter Lage mit kompensatorischer Auszonung 
peripherer Bauzonen eine kompakte Siedlungsentwicklung gefördert wird.2786

Neben den Möglichkeiten, die Anwendungsbereiche des Kompensa-
tionsprinzips auszudehnen, sind auch die Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung der de lege lata bereits bekannten Kompensationsmechanismen aktiv 
weiterzuverfolgen. In vielen Fällen können Pilotprojekte oder Erfahrungen 
aus anderen Ländern dabei helfen, die Umsetzung und Praxistauglichkeit 
solcher Weiterentwicklungen zu klären. Interessant sind insbesondere Wei-
terentwicklungen, die zu einer Flexibilisierung der Kompensation führen. 
Neben einer räumlichen Flexibilisierung stehen insbesondere Poollösungen, 
eventuell weiterentwickelt zu Handelssystemen, im Vordergrund. Mit Pool-
lösungen können einerseits grössere Kompensationsprojekte ermöglicht und 
andererseits für die Bauwilligen die Suche nach geeigneten Kompensations-
flächen oder -projekten erleichtert werden. Durch einen vermehrten Einbe-
zug der Bodenfunktionen könnte zudem der Multifunktionalität der Böden 
besser Rechnung getragen und dazu beigetragen werden, dass langfristig 
effektiv die qualitativ wertvollsten Böden geschützt werden. Demgegenüber 

2785 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 13.
2786 ARE, Nutzungsreserven, 26.
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wird eine rein finanzielle Abgeltung kritisch betrachtet, da diese den Aspekt 
des Realersatzes in den Hintergrund treten lässt. In jedem Fall wäre ein rein 
finanzieller Ausgleich so auszugestalten, dass die Mittel effektiv für Kompen-
sationsmassnahmen zur Verfügung stehen und diese auch umgesetzt wer-
den. Selbstverständlich lassen sich die vorgeschlagenen Lösungsansätze 
auch kombinieren.2787

In jedem Fall ist die Einführung neuer Steuerungsinstrumente in der 
Schweiz abhängig von der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz dieser 
Massnahmen. Dabei ist zu beachten, dass die meisten dieser neuen Ansätze 
einer Gesetzes-, wenn nicht gar einer Verfassungsänderung bedürfen und so-
mit direkt oder zumindest indirekt2788 von der Zustimmung der breiten Bevöl-
kerung abhängig sind. Die Akzeptanz neuer Instrumente hängt von verschie-
denen individuellen und kontextuellen Faktoren ab. Das im Rahmen des NFP 
68 durchgeführte Projekt «Politikinstrumente» zeigte, dass auf kontextueller 
Ebene marktwirtschaftliche Instrumente generell eine etwas höhere Chance 
haben, an der Urne angenommen zu werden, als regulatorische. Als individu-
elle Faktoren für die Akzeptanz spielen beispielsweise die Anzahl Eigenheim-
besitzer, die allgemeine politische Lage sowie die Wohnsituation eine Rolle.2789 

V. Grenzen 

Trotz all der aufgezeigten positiven Aspekte und Auswirkungen von Kom-
pensationsmechanismen gilt es zu bedenken, dass diese auch mit Schwierig-
keiten und Nachteilen verbunden sind. Die Redimensionierung und optima-
le Anordnung der Bauzonen, die Zersiedelung sowie der Kulturlandverlust 
sind zentrale Probleme der schweizerischen Raumplanung. Kompensations-
mechanismen sind dabei nur eines von vielen Mitteln, welche dazu beitragen 
sollen, diese Probleme zu lösen. Sie müssen somit immer in einer raumpla-
nerischen Gesamtsicht betrachtet werden und es ist gar noch einen Schritt 
weiterzugehen. Da es sich beim Boden um eine beschränkt verfügbare und 
endliche Ressource handelt, an die viele verschiedene Nutzungsansprüche 
gestellt werden, dürfen auch die raumplanerischen Problemstellungen nicht 
isoliert betrachtet werden, sondern sind in einen grösseren Sachzusammen-
hang zu stellen. Nur so können Zielkonflikte frühzeitig erkannt und die ver-
schiedenen Ansprüche sachgerecht gegeneinander abgewogen werden.2790 

2787 WAldmAnn, Der Raum wird knapp, 236.
2788 Möglichkeit des Referendums.
2789 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 59.
2790 lendi, Redimensionierung, 377.

1128

1129

588 5. Teil: Ausblick und Zusammenfassung



Eine der wesentlichen Schwachstellen von Kompensationsmechanismen 
bildet sodann der Umstand, dass Kompensationsflächen oder -objekte für 
raumplanerisch bedingte Kompensationen nicht unbeschränkt zur Verfü-
gung stehen.2791 Ausserdem sind Flächen, die für Kompensationsmassnah-
men geeignet sind und zur Verfügung stehen, oftmals auch für andere Nut-
zungen, wie beispielsweise ökologische Ersatzmassnahmen, Rodungsersatz 
oder auch zur Siedlungsentwicklung geeignet. Die Nutzung als Kompensa-
tionsfläche für raumplanerische Kompensationen steht somit in vielen Fäl-
len in Konkurrenz mit anderen Nutzungen. Durch die Ausdehnung der An-
wendungsbereiche der de lege lata bestehenden Kompensationsmechanis-
men wird diese Konkurrenzsituation noch verstärkt, da — um eine massge-
bliche Einschränkung des Handlungsspielraums zu vermeiden — mehr 
Kompensationsflächen und -objekte zur Verfügung stehen müssten. Die 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten der bestehenden Kompensationsmecha-
nismen vermögen dieser Problematik ebenfalls kaum zu begegnen, denn sie 
vereinfachen zwar möglicherweise die Suche nach Kompensationsflächen 
resp. -objekten und ermöglichen grössere Kompensationsprojekte. Aber 
auch sie ändern nichts daran, dass das Zur-Verfügung-Stehen von Kompen-
sationsflächen und -objekten wesentliche Voraussetzung dafür ist, damit das 
System in der Praxis funktioniert. Ausgenommen davon ist die rein finanziel-
le Kompensation, die jedoch — wie bereits ausgeführt — abgelehnt wird. Kom-
pensationsmechanismen können somit langfristig einen sparsamen Umgang 
mit dem wertvollen Kulturland auf keinen Fall ersetzen.2792 

Hinzu kommt, dass die marktwirtschaftlich orientierten Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten oftmals mit zusätzlichen Schwierigkeiten verbun-
den sind. Viele von ihnen haben ihren Ursprung in verwandten Rechtsgebie-
ten wie dem Umweltrecht. Die Übertragung solcher Ansätze in das Raum-
planungsrecht vermag verlockend und auf den ersten Blick naheliegend er-
scheinen. Dennoch unterscheidet sich der Boden von anderen Umweltgütern, 
da er sehr inhomogen ist. Dies wiederum verkompliziert die Festlegung von 
Abgaben und Steuern sowie den Handel mit Flächennutzungszertifikaten 
deutlich und erhöht die Transaktionskosten. Darüber hinaus werden an den 
Boden viele unterschiedliche Nutzungsansprüche gestellt, und er verfügt 
über zahlreiche weitere, insbesondere landwirtschaftliche und wohlfahrts-
politische Funktionen und Nutzen, was bei Lenkungsabgaben und Mengen-
begrenzungen zu berücksichtigen wäre.2793

2791 Vgl. bspw. WAlter/hänni, 39; BLW/ARE, Faktenblätter, 112.
2792 So auch BLW/ARE, Faktenblätter, 120; UVEK, Überarbeitung/Stärkung Sachplan 

FFF, 42.
2793 Vgl. zum Ganzen seidl, 33.
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§ 2 Zusammenfassung
Die fortschreitende Zersiedlung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts hat zu einem gesteigerten Bewusstsein für den Kulturlandschutz ge-
führt, und der Umstand, dass der Boden eine der knappsten nicht erneuer-
baren Ressourcen in der Schweiz darstellt, ist vermehrt in den Vordergrund 
gerückt. Entsprechend wurden in den letzten Jahren verschiedene Massnah-
men zu einem gestärkten Kulturlandschutz getroffen. Bis heute konnten je-
doch die angestrebten Ziele nicht erreicht werden. Entsprechend sollten zeit-
nahe weitere Massnahmen zum Schutz der wertvollsten Böden ergriffen 
werden, um den irreversiblen Verlust qualitativ hochwertiger Böden zu be-
grenzen.2794 Kompensationsmechanismen können eine solche Massnahme 
darstellen und haben sich de lege lata in verschiedenen Anwendungsberei-
chen etabliert. Kompensationsmechanismen werden heute beispielsweise 
zum Schutz der Fruchtfolgeflächen sowie im Zusammenhang mit der korrek-
ten Bauzonendimensionierung angewendet. Verschiedene Kantone haben 
Kompensationsmechanismen eingeführt, um den ihnen zugewiesenen Min-
destumfang an Fruchtfolgeflächen dauerhaft erhalten zu können. Je nach 
kantonaler Regelung kann beispielsweise die Einzonung von Fruchtfolge-
flächen oder aber auch jede anderweitige Inanspruchnahme von Fruchtfol-
geflächen, namentlich für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen, eine Kom-
pensationspflicht auslösen. Diese Kompensationsmechanismen werden auf 
kantonaler Ebene im Gesetz oder im kantonalen Richtplan vorgesehen. An-
dere Kantone mit ungenügender oder nur knapp genügender Bauzonenaus-
lastung haben mittels kantonalen Richtplans Kompensationsmechanismen 
eingeführt, die ihnen erlauben, Einzonungen vorzunehmen, obwohl sie kei-
nen Bedarf nachweisen können. Ein weiterer Kompensationsmechanismus 
wurde im Zusammenhang mit der ersten Etappe der RPG-Revision in der 
Übergangsbestimmung von Art. 38a RPG vorgesehen. Neben diesen de lege 
lata bereits bestehenden Kompensationsmechanismen wird im Rahmen der 
zweiten Etappe der RPG-Revision über die Einführung des Planungs- und 
Kompensationsansatzes für Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen disku-
tiert. Damit sollen die Kantone die Möglichkeit erhalten, gebietsweise be-
stimmte Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen zuzulassen, um den 
regionalen Besonderheiten Rechnung zu tragen. Solche Mehrnutzungen 
müssen jedoch kompensiert werden, sodass im Ergebnis eine Verbesserung 
der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzone eintritt. 

2794 Grêt-reGAmeY/kool et Al., 66.
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Die de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kompensa-
tionsmechanismen haben diverse Gemeinsamkeiten, verfügen aber auch 
über Unterschiede. So beruhen diese beispielsweise auf unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen. Während sich die Kompensation gemäss der Übergangs-
bestimmung in Art. 38a RPG vollständig auf ein Bundesgesetz abstützt, er-
gibt sich die Kompensationspflicht im Zusammenhang mit der Inanspruch-
nahme von Fruchtfolgeflächen indirekt aus der Raumplanungsverordnung 
sowie dem Sachplan Fruchtfolgeflächen und wird auf kantonaler Ebene 
durch Gesetz, Verordnung oder Richtplan umgesetzt. Allfällige Kompensa-
tionspflichten im Zusammenhang mit der korrekten Bauzonendimensionie-
rung ergeben sich typischerweise aus dem kantonalen Richtplan, haben ihre 
indirekte Grundlage in Art. 15 RPG und werden durch die kommunale Nut-
zungsplanung umgesetzt. Der de lege ferenda vorgesehene Planungs- und 
Kompensationsansatz soll ebenfalls im Bundesgesetz angelegt und durch 
den kantonalen Richtplan umgesetzt werden. Mit Blick auf das Legalitäts-
prinzip sollten die Grundzüge allfälliger Kompensationsmechanismen im 
Gesetz enthalten sein. Kompensationspflichten, die sich ausschliesslich auf 
eine Verordnung oder einen Richt- oder Sachplan abstützen, sind demgegen-
über zu vermeiden. Dies gilt umso mehr, wenn Kompensationen gegen den 
Willen des Eigentümers oder der Eigentümerin des zur Kompensation bei-
gezogenen Grundstücks angeordnet werden können. Eine Kompensation 
gegen den Willen des Eigentümers oder der Eigentümerin des zur Kompen-
sation beigezogenen Grundstücks kommt sodann primär bei Auszonungen 
in Betracht,2795 wobei sich diesfalls die Frage der Entschädigung infolge ma-
terieller Enteignung stellen wird.2796

Mit den de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kom-
pensationsmechanismen soll zum Kulturlandschutz beigetragen und eine 
nachhaltige Siedlungsentwicklung ermöglicht werden. So können Kompen-
sationsmassnahmen beispielsweise auch dazu beitragen, dem Problem der 
Bauzonen am falschen Ort zu begegnen und deren Allokation zu verbes-
sern.2797 Darüber hinaus dienen beispielsweise Kompensationsmechanis-
men bei der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen auch der Ernährungs-
sicherung. Die dargestellten Kompensationsmechanismen verhelfen aber 
i.d.R. auch dazu, den Handlungsspielraum und die Flexibilität der Kantone 

2795 Die Anordnung von Bodenaufwertungen gegen den Willen des Grundstückeigen-
tümers oder der Grundstückeigentümerin scheint hingegen wenig zielführend, da 
die Umsetzung anspruchsvoll und die Folgebewirtschaftung wichtig ist.

2796 hAAG, 22.
2797 hAAG, 22.
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zu vergrössern. So werden Kompensationsmechanismen oftmals beigezogen, 
um Vorhaben zu legitimieren, die den Zielen und Grundsätzen der Raumpla-
nung zuwiderlaufen, die aber durch die Kompensation neutralisiert werden 
sollen. Die de lege lata bestehenden und de lege ferenda vorgesehenen Kom-
pensationsmechanismen können dazu beitragen, die mit ihnen verfolgten 
Ziele zu erreichen. Wichtig für die Zukunft erscheint, klare Ziele zu definieren 
und verschiedene Steuerungselemente zu kombinieren. Dabei darf jedoch 
nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein verstärkter Schutz der Fruchtfol-
geflächen oder des Kulturlandes an sich in einem Spannungsverhältnis mit 
anderen Schutzansprüchen steht. So wird beispielsweise ein verstärkter 
Schutz der Fruchtfolgeflächen direkt den Druck auf das übrige Kulturland er-
höhen.2798 Ob und wie weit der Schutz des Fruchtfolgeflächen oder gar des 
gesamten Kulturlandes verstärkt werden soll, hängt von gesellschaftlichen 
Wertungen ab und ist letztlich eine politische Entscheidung, die unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Schutzansprüche getroffen werden sollte.2799

Typisch ist für Kompensationsmechanismen weiter, dass diese nicht 
isoliert, sondern in Kombination mit weiteren Massnahmen zum Schutz des 
Kulturlandes zu sehen sind. Sie vermögen auch nicht die raumplanerische 
Interessenabwägung gemäss Art. 3 RPV zu ersetzen, sondern kommen nach-
gelagert zum Einsatz, wenn die Voraussetzungen für ein Bauvorhaben oder 
eine Planung erfüllt sind und die Interessenabwägung zugunsten dieses Vor-
habens resp. dieser Planung ausgefallen ist. Voraussetzung für die Anwendung 
eines Kompensationsmechanismus ist die Kompensierbarkeit eines Vorha-
bens. Das wiederum bedeutet, dass ein Massstab aufgestellt werden und so-
wohl das Vorhaben wie auch die Kompensationsmassnahme bewertet wer-
den können müssen. Bei den de lege lata bestehenden Kompensationsmecha-
nismen gibt es verschiedentlich Ausnahmen. Solche Ausnahmen sind nur 
zurückhaltend zuzulassen, denn sie schwächen die Wirkung der Kompensa-
tionsmechanismen.

Die Anordnung der Kompensation erfolgt koordiniert mit der Bewilli-
gung des kompensationsauslösenden Bauvorhabens oder der kompensati-
onsauslösenden Planung. Die Kompensation erfolgt bei einer Kompensation 
für die Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen durch Auszonung von Flä-
chen mit Fruchtfolgeflächenqualität, durch Bodenaufwertung oder durch 
Neuaufnahme bisher nicht als Fruchtfolgeflächen erkannter Flächen im In-
ventar. Bei einer Kompensation für eine Einzonung erfolgt die Kompensation 
durch Auszonung. Mit dem im Rahmen der zweiten Etappe der RPG-Revision 

2798 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2799 stAlder, Rechtsgutachten, N 135.
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vorgesehenen Planungs- und Kompensationsansatz wird von diesen flächen-
bezogenen Kompensationsmassnahmen weggekommen und es werden erst-
mals objektbezogene Kompensationsmassnahmen vorgesehen. Wird ge-
stützt auf den Planungs- und Kompensationsansatz ein Bauvorhaben ausser-
halb der Bauzone bewilligt, so muss kompensationsweise ein anderes Objekt 
beseitigt und der Boden rekultiviert werden, sodass es im Ergebnis zu einer 
Verbesserung der Gesamtsituation ausserhalb der Bauzone kommt. Die Flä-
che, die das Kompensationsobjekt beansprucht, spielt dabei keine resp. nur 
eine untergeordnete Rolle. Wichtiger ist, dass mit der Kompensation ein stö-
rendes Objekt beseitigt wird. Gefordert wird de lege lata eine Realkompensa-
tion, die mindestens flächengleich ist (quantitative Gleichwertigkeit). Die 
qualitativen Aspekte der Kompensation werden heute nur marginal berück-
sichtigt, sind aber Bestandteil der aktuellen Entwicklungen und erhalten im-
mer mehr Bedeutung. So sollten beispielsweise vermehrt Bodenfunktionen 
in die Beurteilung miteinbezogen werden, um sicherzustellen, dass es trotz 
Kompensationsmechanismen längerfristig nicht zu einer schleichenden Ab-
nahme der Qualität der Böden kommt. Die Kompensation muss typischer-
weise nicht in der gleichen Gemeinde erfolgen. Dennoch wird ein räumlicher 
Zusammenhang gefordert und der Kompensationsraum ist i.d.R. auf den 
Kanton beschränkt. Die Behörde, welche die Kompensationsmassnahme an-
ordnet, hat auch dafür zu sorgen, dass deren Umsetzung gesichert ist und 
diese Bestand hat.

Kompensationsmechanismen stellen ein eher neues Instrument im 
Raumplanungsrecht dar, wobei sich bereits jetzt zeigt, dass es sich um ein 
wichtiges Instrument handelt. Die mit der Kompensation verbundene Er-
haltung der besten und ackerfähigen Landwirtschaftsböden und die damit 
verbundene Steuerung der Siedlungsentwicklung nach innen sind in der Um-
setzung ausgesprochen anspruchsvoll, aber für eine nachhaltige Entwick-
lung unumgänglich. Hinzu kommt, dass auch die Umsetzung von Kompen-
sationsmassnahmen herausfordernd sein kann. Insbesondere Bodenauf-
wertungen sind zeitintensiv, aufwendig und technisch anspruchsvoll. Aus-
serdem fehlt es aktuell noch an Routine, sowohl bei der Verwaltung als auch 
bei Planungs- und Ingenieurbüros, bei den Gemeinden und bei den Bauherr-
schaften. Aufgrund dessen erstaunt es auch nicht, dass die Anzahl der getä-
tigten Kompensationen nicht immens gross ist und dass es verschiedene kri-
tische Stimmen zu den Kompensationsmechanismen gibt. Um dem zu be-
gegnen, sind die Kommunikation und der konsequente frühzeitige Einbezug 
aller Akteure von grosser Bedeutung.2800 Trotz dieser Schwierigkeiten haben 

2800 AchermAnn, 701.
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sich Kompensationslösungen in den letzten Jahren zu einem wichtigen Instru-
ment in der Raumplanung entwickelt. Sie ermöglichen es beispielsweise, im 
Einzelfall Vorhaben umzusetzen, die Fruchtfolgeflächen beanspruchen, ohne 
dass der kantonale Mindestumfang tangiert wird. Wichtig ist dabei, dass die 
Kompensation keinen Ersatz der raumplanerischen Interessenabwägung dar-
stellen darf. Erst wenn sich eine Inanspruchnahme der Fruchtfolgeflächen 
gemäss den allgemeinen Kriterien (Art. 30 Abs. 1bis RPV) und nach Vornahme 
der raumplanerischen Interessenabwägung als zulässig herausstellt, kommt 
nachgelagert die Kompensationspflicht zur Anwendung. Dabei wird man nicht 
umhinkommen, dem Boden resp. dem Kulturland in der raumplanerischen 
Interessenabwägung künftig ein höheres Gewicht einzuräumen und so bereits 
dessen Inanspruchnahme einzuschränken.2801 Kompensationsmechanismen 
ändern nämlich nichts am Umstand, dass es sich beim Boden um ein knappes 
Gut handelt, mit dem sparsam umzugehen ist. 

Weiter ist zu beachten, dass Kompensationsmechanismen nur funktio-
nieren, wenn ausreichend Kompensationsflächen oder -objekte zur Verfü-
gung stehen. Dies kann in der Praxis ein grosses Problem darstellen.2802 Ei-
nerseits sind die Anforderungen an die Kompensationsflächen und -objekte 
hoch. So kommen beispielsweise nur unüberbaute Parzellen in den Bauzo-
nen, die sich aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit zur Auszonung eignen, 
zur kompensatorischen Auszonung infrage. Ausserdem können nur anthro-
pogen degradierte Flächen ausserhalb der Bauzonen für eine Bodenaufwer-
tung beigezogen werden. Als Kompensationsobjekte kommen sodann nur 
störende Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone, die nicht mehr benö-
tigt werden und für die nicht ohnehin eine Beseitigungspflicht besteht, in-
frage. Der Kreis der als Kompensationsflächen infrage kommenden Grund-
stücke resp. der als Kompensationsobjekte infrage kommenden Bauten und 
Anlagen ist damit stark eingeschränkt. Um dieser Problematik der beschränk-
ten Verfügbarkeit von Kompensationsflächen und -objekten zu begegnen, 
sollte die Kompensation möglichst früh im Planungsprozess miteinbezogen 
werden. Andererseits sind die de lege lata bestehenden und de lege ferenda 
vorgesehenen Kompensationsmechanismen auf eine einvernehmliche Kom-
pensation ausgelegt. Der Eigentümer oder die Eigentümerin der Kompensa-
tionsfläche resp. des Kompensationsobjekts muss diese resp. dieses freiwillig 
zur Kompensation zur Verfügung stellen. Damit sich also ein Kompensations-
mechanismus etablieren kann, sollte der Perimeter, innerhalb dessen die 
Kompensation möglich ist, nicht zu klein sein. Ausserdem sollte die Kompen-

2801 WAlter/hänni, 40 f.
2802 WAlter/hänni, 39.
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sation für die Eigentümerschaft der Kompensationsflächen und -objekten 
wirtschaftlich interessant sein. In diesem Zusammenhang könnten Handels-
lösungen oder Zertifikatsmodelle in Betracht gezogen werden. 

Mit Blick auf ähnliche Instrumente in anderen Rechtsgebieten sowie mit 
Blick auf andere Länder wie beispielsweise Deutschland2803 lässt sich des Wei-
teren feststellen, dass der Kulturlandschutz und insbesondere der Schutz der 
Fruchtfolgeflächen in der Schweiz eher schwach ausgestaltet ist. Eine Stär-
kung dieses Schutzes ist auch unter diesem Gesichtspunkt angezeigt, sodass 
im Rahmen der raumplanerischen Interessenabwägung gleichrangige Schutz-
ansprüche gegeneinander abgewogen werden können. Eine Anhebung des 
Schutzniveaus für Fruchtfolgeflächen bis zu einem grundsätzlichen Verbot 
der Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen mit Ausnahmebestimmungen (in 
Anlehnung an das waldrechtliche Rodungsverbot nach Art. 5 Abs. 1 und 2 
WaG), allenfalls verbunden mit einer weitgehenden Kompensationspflicht, 
ist hingegen abzulehnen. Ein solcher Schutz wäre kaum mehr praktikabel, 
was auch die Entwicklungen bezüglich des Waldschutzes zeigen. So wurde 
dieser in letzter Zeit durch mehrere Revisionen des WaG zugunsten von Infra-
strukturwerken, aber auch zugunsten der Fruchtfolgeflächen relativiert. Dies 
lässt darauf schliessen, dass der strenge Waldschutz angesichts der vielfälti-
gen Nutzungsbedürfnisse in der Praxis als zu starr betrachtet wurde, was in 
Bezug zu einem analogen Fruchtfolgeflächenschutz zu Vorsicht mahnt.2804 
Denkbar und eher zu begrüssen wäre demgegenüber auch eine indirekte 
Stärkung des Fruchtfolgeflächen-Schutzes durch eine Relativierung des 
Waldschutzes, sodass die verschiedenen Schutzansprüche in der raumplane-
rischen Interessenabwägung nach Art. 3 RPV gleichrangig berücksichtigt 
werden können.2805 Gesetzlich vorgegebene, höhere Schutzanforderungen, 
wie derzeit beim Waldschutz, führen zu einer qualifizierten Interessenabwä-
gung mit eingeschränkten Handlungsspielräumen. Daraus ergibt sich die Ge-
fahr, dass im Einzelfall störende Ergebnisse zu einer gesetzgeberischen Ver-
stärkung des Schutzes bisher untergeordneter Interessen führen und es so zu 
einer Schutzerhöhungsspirale kommt.2806

Kompensationsmechanismen haben zudem über den heutigen Stand 
heraus Entwicklungspotenzial. Einerseits könnten die bereits diskutierten 
Anwendungsbereiche ausgedehnt werden. Denkbar wäre beispielsweise ein 

2803 Demgegenüber ist der Kulturlandschutz bspw. in Frankreich und Grossbritannien 
tendenziell schwächer ausgestaltet als in der Schweiz; vgl. zum internationalen Ver-
gleich Rz. 847 ff. hiervor.

2804 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2805 stAlder, Rechtsgutachten, N 136.
2806 stAlder, Rechtsgutachten, N 136; vgl. auch reBsAmen, 307.
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System mit Einzonungskontingenten oder ein allgemeiner Bestandesschutz 
für die «besten Landwirtschaftsböden». Dadurch würde der Schutz des Kul-
turlandes wesentlich gestärkt, wobei die Umsetzung anspruchsvoll wäre. 
Andererseits wären verschiedene Weiterentwicklungen der bereits disku-
tierten Anwendungsbereiche denkbar. So könnten insbesondere räumliche 
Flexibilisierungen, Poollösungen oder Handels- und Zertifikatslösungen zu 
einer weiteren Flexibilisierung beitragen. Dabei werden insbesondere ge-
meindeübergreifende Kompensationen in den Fokus rücken. Um darüber 
hinaus interkantonale Kompensationen zu ermöglichen, müssten die Daten-
grundlagen verbessert und vor allem vereinheitlicht werden.2807 Gerade mit 
Blick auf gemeinde-, wenn nicht gar kantonsübergreifende Kompensations-
möglichkeiten wären gemeinsame, langfristige Planungen mit frühzeitigem 
Einbezug der Bodenqualität unerlässlich.2808 Des Weiteren könnten vermehrt 
Bodenfunktionen in die Bewertung miteinbezogen werden. Zu guter Letzt 
wären auch finanzielle Kompensationen in Betracht zu ziehen. 

2807 leuthArd, 48.
2808 schWAB/keller/Grêt-reGAmeY, 16 ff.
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DAS KOMPENSATIONS
PRINZIP IM SCHWEIZER 
RAUMPLANUNGSRECHT

045

Immer wieder gibt es Ansprüche an den Boden, die zwar nachvollzieh
bar, mit den verfassungsrechtlichen Zielen der haushälterischen Boden
nutzung und Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet aber kaum 
ver einbar sind. Kompensationsmechanismen bieten in solchen Situa
tionen eine Handhabe, um gewisse Tätigkeiten dennoch zu ermöglichen. 
Kompensationsmechanismen haben sich heute in verschiedenen Teilbe
reichen des Raumplanungsrechts etabliert, so namentlich im Zusammen
hang mit der Inanspruchnahme von Fruchtfolgeflächen sowie bei der 
Einzonung ohne Bedarfsnachweis. Im Rahmen der zweiten Etappe der 
RPG-Revision soll zudem mit dem sog. «Planungs und Kompensations
ansatz» für Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone ebenfalls ein 
Kompensationsmechanismus eingeführt werden. Neben Chancen birgt 
dies jedoch auch Risiken.

sui generis
ISBN 9783907297452
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